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Vorbereitung des Wahlkampfs: Steuerpolitische Auswertung der Wahlpro-

gramme der Parteien 

Mittlerweile liegen fast alle Wahlprogramme der im Bundestag vertretenen und 

zur Wiederwahl im September antretenden Parteien in ihrer finalen Fassung vor. 

Wir haben aus den Programmen von CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen 

(angenommene Änderungsanträge vom Parteitag enthalten, nur nicht endredi-

giert), FDP, Die Linke (lediglich der Leitantrag, noch keine Änderungsanträge 

eingearbeitet) und AfD auf ihre steuerpolitischen Inhalte untersucht. Im Ergebnis 

können Sie in einer Übersicht auf sechs Folien die wesentlichen steuerpolitischen 

Aussagen nachlesen. 

 

Bundesrat: Zustimmung zu einer ganzen Reihe von Steuergesetzen  

Der Bundesrat hat am 25.06.2021 einer Reihe von Steuergesetzen final zuge-

stimmt. Dies betrifft die folgenden Gesetze: 

 Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) in 

der Fassung der Beschlussempfehlung für den Bundestag (vgl. TAX 

WEEKLY # 19/2021). 

 Gesetz zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-

Umsetzungsgesetz –  ATADUmsG) in der Fassung der Beschlussempfeh-

lung für den Bundestag (vgl. TAX WEEKLY # 19/2021). 

 Gesetz zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und 

Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-

Umsetzungsgesetz – GrStRefUG) in der Fassung der Beschlussempfeh-

lung für den Bundestag (vgl. TAX WEEKLY # 21/2021). 

 Gesetz zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbe-

werb und zur Änderung weiterer Gesetze in der Fassung der Beschluss-

empfehlung für den Bundestag (vgl. TAX WEEKLY # 21/2021). 

 

BMF: Garantiezusage eines Kfz-Händlers als Versicherungsleistung 

Mit BMF-Schreiben vom 11.05.2021 hatte die Finanzverwaltung die Rechtspre-

chung des BFH zur Behandlung von entgeltlichen Garantiezusagen durch Kfz-

Händler übernommen – mit weitreichenden Konsequenzen für die Umsatzsteuer 

und die Versicherungsteuer (vgl. TAX WEEKLY # 19/2021). 

Nach der geänderten Finanzverwaltungsauffassung sollen derartige Garantiezu-

sagen eigenständige Leistung darstellen und auch dann umsatzsteuerbefreit 

sein, wenn der Käufer hierdurch ein Wahlrecht zwischen einem Anspruch auf 

Reparatur bzw. Reparaturkostenersatz eingeräumt wird. Die vorstehenden 

Grundsätze sollten zunächst auf alle nach dem 30.06.2021 geschlossenen Ga-

rantiezusagen Anwendung finden; die Anwendung auf vor dem 01.07.2021 ab-

gegebene Garantiezusagen sollte nicht beanstandet werden.  
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Mit einem weiteren BMF-Schreiben vom 18.06.2021 hat die Finanzverwaltung auf 

Kritik seitens der Verbände reagiert und die Nichtbeanstandungsfrist auf den 

31.12.2021 verlängert. In diesem Zusammenhang wurde auch klargestellt, dass 

die steuerlichen Grundsätze zu Garantiezusagen branchenunabhängig und damit 

über die Anwendung im Kfz-Bereich und für Kfz-Händler hinaus gelten sollen. 

 

EuGH: Steuerbefreiung für die Verwaltung von Sondervermögen 

Mit seinem Urteil vom 17.06.2021 hat der EuGH (verbundene Rs. C-58/20 und C-

59/20) zur Anwendbarkeit der Steuerbefreiung nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. g 

MwStSystRL (analog zu § 4 Nr. 8 Buchst. h UStG) für die Verwaltung von Son-

dervermögen Stellung genommen.  

Einerseits (Rs. C-58/20) ging es um Leistungen zur Ermittlung der für die Ein-

künftebesteuerung der Fonds-Anteilinhaber maßgeblichen Werte. Der Dienstleis-

ter verwendete hierfür von der Kapitalanlagegesellschaft erstellte Ertragsrech-

nungen, musste im Weiteren aber u. a. anlegerbezogene 

Merkmale berücksichtigen sowie eine eigenständige Verwendungsreihenfolge 

sowie eine spezifische Verlustverrechnung beachten. Die Übermittlung der Werte 

zur Besteuerung der Fonds-Anteilinhaber an die Steuerbehörden erfolgte durch 

die Kapitalanlagegesellschaft. Der Dienstleister rechnete seine Leistungen um-

satzsteuerfrei ab und bezog sich auf Art. 135 Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL. Die 

österreichische Finanzverwaltung gewährte die Steuerfreiheit nicht: Die ausgela-

gerte Ermittlung der Berechnung der Besteuerungsgrundlagen der Anteilseigener 

sowie die Vornahme der gesetzlich geforderten Meldungen weisen nicht die Spe-

zifizität bzw. die Wesentlichkeit auf, welche Verwaltungsleistungen im Sinne der 

Steuerbefreiung haben müssen; ebenso fehle die erforderliche Eigenständigkeit 

der Leistungen. 

In der Rs. C-59/20 gewährte ein externer Dienstleister einer Kapitalanlagegesell-

schaft entgeltlich ein unbefristetes Nutzungsrecht an einer Software zur Erstel-

lung wesentlicher Berechnungen für die Verwaltungsleistungen „Risikomanage-

ment und Performancemessung“. Die Software war speziell auf das Investment-

fondsgeschäft zugeschnitten und stellte sicher, dass die für die Verwaltung von 

Sondervermögen benötigten Risiko- und Performancekennzahlen (vollautomati-

siert) berechnet wurden, so dass die Kapitalanlagegesellschaft ihren gesetzlichen 

Verpflichtungen nachkommen konnte. Auf die von der Software vorgenommenen 

Berechnungen hatte die Kapitalanlagegesellschaft keinen Einfluss. Die österrei-

chische Finanzverwaltung war der Ansicht, dass sich die Leistung des Software-

dienstleisters auf technische Leistungen beschränkte und die Risiko- und Perfor-

mancemanagementleistungen von der Verwaltungsgesellschaft selbst erbracht 

wurden, so dass eine Steuerbefreiung nicht in Betracht kommen sollte. 

Das österreichische Bundesfinanzgericht wendete sich zum einen mit der Frage 

an den EuGH, ob die Steuerbefreiung des Art. 135 Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL 

auch die Übertragung steuerlicher Aufgaben umfasse. Zum anderen wollte das 

BFG wissen, ob diese Steuerbefreiung auch die Einräumung eines Nutzungs-

rechts an einer speziell für die Verwaltung von Sondervermögen entwickelten 
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Software umfasse, wenn diese Spezialsoftware ausschließlich der Erfüllung spe-

zifischer und wesentlicher Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verwaltung der 

Sondervermögen dient, dabei aber auf der technischen Infrastruktur der Kapital-

anlagegesellschaft ausgeführt wird und ihre Funktionen nur durch die unterge-

ordnete Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft und unter laufender Heranzie-

hung von durch die Kapitalanlagegesellschaft bereitgestellten Marktdaten erfüllen 

kann . 

Der EuGH stellt unter Bezugnahme auf seine bisherige Rechtsprechung klar, 

dass die Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von Sondervermögen zur 

Anwendung kommt, wenn die von Dritten an die Sondervermögen-

Verwaltungsgesellschaften erbrachten Dienstleistungen eine enge Verbindung 

mit der Verwaltung des Sondervermögens aufweisen und ausschließlich für des-

sen Verwaltung erbracht werden. 

Hinsichtlich des Kriteriums der Eigenständigkeit einer solchen Leistung weist der 

EuGH darauf hin, dass das Erfordernis einer vollständigen Auslagerung der frag-

lichen Dienstleistung die praktische Wirksamkeit der Steuerbefreiung einschrän-

ken und somit deren Zielsetzung entgegenstehen würde. Folglich stehe es der 

Anwendung der Steuerbefreiung nicht entgegen, wenn die entsprechende Dienst-

leistung nicht vollständig ausgelagert wird. 

Bezüglich der Spezifizität und Wesentlichkeit der ausgelagerten Dienstleistung 

sei nach Auffassung des EuGH zu ermitteln, ob die erbrachte Dienstleistung eine 

enge Verbindung mit der eigenen Tätigkeit des Sondervermögens aufweist; Leis-

tungen, die auch der Verwaltung anderer Fonds/Anlagen zugutekommen können 

und nicht spezifisch für die Verwaltung eines Sondervermögens sind, unterfallen 

nicht der Steuerbefreiung. Derartig spezifische Dienstleistungen können neben 

den Aufgaben der Anlage-verwaltung auch administrative Aufgaben – wie sie 

sich aus Anhang II der OGAW-Richtlinie ergeben – zum Inhalt haben. Dort sind 

die Tätigkeiten der gemeinsamen Portfolioverwaltung beschrieben, welche u. a. 

administrative Tätigkeiten umfassen, wie z. B. gesetzlich vorgeschriebene und im 

Rahmen der Fondsverwaltung vorgeschriebene Rechnungslegungsdienstleistun-

gen sowie die Bewertung und Preisfestsetzung (einschließlich Steuererklärun-

gen). Ausweislich seiner früheren Rechtsprechung vertritt der EuGH die Auffas-

sung, dass selbst wenn bestimmte Leistungen nicht in Anhang II der OGAW-

Richtlinie aufgeführt sind, diese nicht zwangsläufig als „unspezifisch“ anzusehen 

und folglich nicht von dem Anwendungsbereich Steuerbefreiung ausgeschlossen 

sind. 

Zwar sei es Sache des vorlegenden Gerichts, die tatbestandlichen Vorausset-

zungen zu klären. Allerdings erachtet der EuGH es grundsätzlich als zulässig, die 

streitgegenständlichen Dienstleistungen von der Umsatzsteuer zu befreien: 

Ebenso wie Buchhaltungsleistungen können die ausgelagerten steuerlichen 

Dienstleistungen steuerbefreit sein, wenn sie eine enge Verbindung mit der Tä-

tigkeit der Verwaltung von Sondervermögen aufweisen. Das Gleiche gilt hinsicht-

lich des Nutzungsrechts an der Software, sofern diese ausschließlich für die 

Zwecke der Verwaltung von Sondervermögen und nicht an andere Investment-

fonds erbracht wird. Zwar hatte der EuGH in der Vergangenheit geurteilt, dass 
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rein technische Dienstleistungen wie z. B. die Zurverfügungstellung eines Daten-

verarbeitungssystems nicht von der Steuerbefreiung nach Art. 135 Abs. 1 

Buchst. g MwStSystRL umfasst sein sollen; allerdings stellt der EuGH klar, dass 

damit nicht von vornherein jede Dienstleistung von der Steuerbefreiung ausge-

schlossen sei, welche über ein Datenverarbeitungssystem erbracht wird. Viel-

mehr steht der Umstand, dass eine Leistung vollständig im Wege der elektroni-

schen Datenverarbeitung ausgeführt wird der Anwendung der Steuerbefreiung 

auf diese Leistung nicht entgegen.  

Das Urteil zeigt die praktische Bedeutung der Themen Outsourcing und Digitali-

sierung in der Fondsverwaltung. Der EuGH referenziert insoweit auch auf seine 

Rechtsprechung im Verfahren „Blackrock Investment Management (UK)“  

(C-231/19). Eine der Kernaussagen der damaligen Entscheidung war, dass die 

Steuerbefreiung nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL keine Anwendung 

findet, wenn den Eingangsleistungen die „Spezifizität“ fehle, d.h. sie nicht nur für 

die Verwaltung von Sondervermögen genutzt werden. Sind derartige Eingangs-

leistungen als einheitliche Leistung anzusehen, können sie nur in Gänze steuer-

pflichtig oder steuerbefreit behandelt werden – eine Aufteilung nach ihrer Ver-

wendung (anteilig für steuerbefreite und für steuerpflichtige Ausgangsleistungen) 

sei ausgeschlossen. Um ggf. einer umfassenden Steuerpflicht solcher Eingangs-

leistungen entgegenzuwirken, sollten betroffene Unternehmer überprüfen, inwie-

fern, z.B. durch vertragliche Separierung der Leistungen und getrennte Abrech-

nungen, zumindest eine teilweise Steuerfreiheit sichergestellt werden kann. 

 

BFH: Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen bei Herstellung immateriel-

ler Wirtschaftsgüter  

Der BFH hatte im Urteil vom 12.11.2020 (III R 38/17) zum einen zu entscheiden, 

ob die insoweit unterschiedliche Anwendbarkeit der Hinzurechnungsvorschrift 

von Miet- oder Pachtaufwendungen nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG bei 

Herstellung materieller und immaterieller Wirtschaftsgüter zu einem Verstoß ge-

gen den Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) führt. Zum anderen hatte der 

erkennende Senat über die Zuordnung angemieteter Gegenstände zum fiktiven 

Anlagevermögen eines Filmherstellers zu befinden. 

Im Streitfall stellte die Klägerin, eine GmbH, Filme, Videofilme und Fernsehpro-

gramme her. Für die in der Regel 30 Tage andauernden Filmproduktionen miete-

te die Klägerin die jeweils benötigten Räumlichkeiten und Gegenstände, wie z.B. 

technische Ausstattung, Kostüme und Kulissen an. Nach einer Außenprüfung 

kam das Finanzamt zum Ergebnis, dass der Gewerbeertrag der Klägerin in den 

Streitjahren 2010 bis 2012 wegen der Mietzahlungen für die Räumlichkeiten und 

Gegenstände nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG zu erhöhen sei, und zwar auch, 

soweit sie unbewegliche Wirtschaftsgüter betrafen. Weder die Einsprüche gegen 

die Steuerbescheide noch die Klage beim Finanzgericht, welches die Auffassung 

vertrat, dass die jeweils nur einmalige und projektbezogene Anmietung der Ge-

genstände nicht gegen die fiktive Zuordnung zum Anlagevermögen spreche, führ-

ten zum Erfolg.  
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Nunmehr hat der BFH nach Verfahrensbeitritt des BMF das vorinstanzliche Urteil 

aufgehoben und die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen. Wegen feh-

lender Feststellungen der Vorinstanz könne nicht beurteilt werden, ob und in wel-

cher Höhe die streitigen Mieten bei der Ermittlung des Gewerbeertrags hinzuzu-

rechnen sind.  

Unabhängig davon beantwortet der BFH jedoch die bisher höchstrichterlich nicht 

erörterte Frage, ob die Hinzurechnung insoweit gegen den allgemeinen Gleich-

heitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) verstoße, als Miet- und Pachtzinsen bei Steuerpflich-

tigen, die gemäß § 5 Abs. 2 EStG nicht aktivierungsfähige immaterielle Wirt-

schaftsgüter des Anlagevermögens – wie hier die Klägerin – herstellen, dem Ge-

winn aus Gewerbebetrieb hinzugerechnet würden, während eine Hinzurechnung 

unterbleibe, wenn Steuerpflichtige materielle Wirtschaftsgüter herstellen und die 

Miet- und Pachtzinsen als Teil der Herstellungskosten aktivieren müssen.  

Die Herstellung materieller Wirtschaftsgüter erweise sich im Hinblick auf die Hin-

zurechnung von Miet- oder Pachtaufwendungen nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e 

GewStG indessen als vorteilhaft gegenüber der Herstellung immaterieller Wirt-

schaftsgüter, wenn es sich um Anlagevermögen handelt, das vor dem Bilanz-

stichtag aus dem Betriebsvermögen ausscheidet. Denn dann unterbleibe sowohl 

die Neutralisierung der in die Herstellungskosten einzubeziehenden Miet- und 

Pachtaufwendungen durch die Aktivierung in der Bilanz als auch deren Hinzu-

rechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG. Bei Herstellung immaterieller 

Wirtschaftsgüter mindere sich der Gewinn aus Gewerbebetrieb um die Miet- und 

Pachtaufwendungen, diese würden dann jedoch nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e 

GewStG hinzugerechnet. 

Darin liege aber kein Verstoß gegen den Gleichheitssatz. Dem Gesetzgeber ste-

he nach dem vom BVerfG zu Art. 3 Abs. 1 GG entwickelten Maßstab zur Verfas-

sungskonformität von Steuergesetzen bei der Auswahl eines Steuergegenstands 

sowie bei der Bestimmung des Steuersatzes ein weitreichender Entscheidungs-

spielraum zu. Danach sei es im Hinblick auf Art. 3 GG unbedenklich, wenn Miet- 

und Pachtzahlungen nur dann hinzugerechnet würden, wenn sie nicht zuvor in 

die Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts eingegangen seien. Es handele 

sich insoweit um eine den Steuerpflichtigen nicht gleichheitswidrig belastende 

konsequente Folge des grundsätzlich steuerlich vorteilhaften Aktivierungsverbots 

für immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in § 5 Abs. 2 EStG. 

Hinsichtlich der Frage der Hinzurechnung von Miet- oder Pachtaufwendungen sei 

darauf abzustellen, ob die angemieteten Wirtschaftsgüter zum Anlagevermögen 

des Mieters oder Pächters gehören würden, wenn er Eigentümer wäre. Dabei 

müsse die Prüfung den Geschäftsgegenstand des Unternehmens berücksichti-

gen und sich so weit wie möglich an den betrieblichen Verhältnissen des Steuer-

pflichtigen orientieren, was jedoch vom Finanzgericht nicht hinreichend berück-

sichtigt worden sei. Im Streitfall habe sich die Abgrenzung zwischen fiktivem An-

lage- oder Umlaufvermögen insbesondere danach zu richten, ob das zeitlich be-

grenzte (fiktive) Eigentum an den angemieteten beweglichen und unbeweglichen 

Sachen nach den betrieblichen Verhältnissen der Klägerin dazu bestimmt gewe-

sen sei, der dauerhaften Herstellung neuer Produkte zu dienen, oder ob die Nut-
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zung sich mit der Herstellung eines Produktes – d.h. hier: eines Filmes – gleich-

sam verbraucht sei. Danach könnte sich beispielsweise ergeben, dass die Mieten 

für einige bewegliche Wirtschaftsgüter wie Kameras und Beleuchtungssysteme 

sowie für Produktionsräume trotz nur auftragsbezogener Anmietung hinzuzu-

rechnen seien, weil diese wie Werkzeuge eines Warenfabrikanten der Herstel-

lung von Produkten – der Filme – dienten. Demgegenüber könnten angemietete 

Filmlocations oder Ausstattungsgegenstände jedoch gewissermaßen in das 

"Produkt Film" eingehen, weil sie voraussichtlich nur einmal in einen einzelnen 

Film gezeigt würden, womit dann eine Hinzurechnung unterbleiben würde. 

 

BFH: Minderung des geldwerten Vorteils aus der privaten Nutzung eines 

Firmenwagens bei zeitraumbezogenen Zuzahlungen 

Muss der Mitarbeiter für die außerdienstliche Nutzung des ihm vom Arbeitgeber 

zur Verfügung gestellten Firmenwagens eine Zuzahlung leisten, mindert diese 

den geldwerten Vorteil bis maximal 0 €, ein negativer Arbeitslohn entsteht nicht 

(R 8.1 Abs. 9 Nr. 4 LStR, Rz. 53 des BMF-Schreibens vom 04.04.2018). Nach 

Rz. 61 des o.a. Schreibens gilt dies auch für Zuzahlungen zu den Anschaffungs-

kosten des Firmenwagens. Übersteigen diese den im Zahlungsjahr angefallenen 

geldwerten Vorteil, können sie in den folgenden Jahren auf den geldwerten Vor-

teil bis auf jeweils 0 € angerechnet werden.  

Abweichend hiervon entschied der BFH im Beschluss vom 16.12.2020 (VI R 

19/18), dass im Falle einer zeitraumbezogen vereinbarten Zuzahlung diese 

gleichmäßig auf den Zeitraum zu verteilen ist, für den sie geleistet wird. Im Ur-

teilsfall hatte der Mitarbeiter an den Arbeitgeber einen Einmalbetrag von 20.000 € 

zu den Anschaffungskosten des ihm überlassenen Fahrzeugs geleistet. Dieser 

Betrag war für einen Zeitraum von 96 Monaten vereinbart, bei vorzeitiger Rück-

gabe des Fahrzeugs sollte monatlich 1/96 der Zahlung an den Mitarbeiter zu-

rückerstattet werden. Der BFH bestätigte die Berechnung des Arbeitgebers, in 

der der geldwerte Vorteil monatlich um 1/96 von 20.000 € (= 208 €) gemindert 

worden war. Durch diese Verteilung war der Arbeitslohn des Mitarbeiters gerade 

so hoch, dass er als Minijob nach § 40a EStG mit 2 % pauschal versteuert wer-

den konnte. Der BFH sah dies nicht als missbräuchlich an, da die Pauschalie-

rungsmöglichkeit mit 2 % vom Gesetzgeber ausdrücklich vorgesehen ist und die 

Ausübung eines gesetzlich vorgesehenen Wahlrechts keine unangemessene 

Gestaltung zu Lasten des Fiskus darstellt. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 18.06.2021 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-58/20 17.06.2021 
Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 135 
Abs. 1 – Steuerbefreiungen – Verwaltung von Sondervermögen – Auslagerung – Leis-
tungen eines Dritten 

 

Alle am 24.06.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VIII R 47/18 25.03.2021 
Zur Annahme von Sonderbetriebseinnahmen bei Stipendiengewährung an die 
Mitunternehmer einer GbR 

III R 8/19 18.02.2021 
Gewerbesteuerzerlegung beim Versorgungsunternehmen nach Entflechtung von 
Netz- und Versorgungsbetrieb (Unbundling) 

VI R 19/18 16.12.2020 
Berücksichtigung von zeitraumbezogenen Zuzahlungen des Arbeitnehmers für 
ein ihm auch zur Privatnutzung überlassenes betriebliches Kfz 

III R 38/17 12.11.2020 
Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen bei Herstellung immaterieller Wirt-
schaftsgüter 

 

Alle am 24.06.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX B 72/20 12.05.2021 Verfahrensmangel: Verstoß gegen den gerichtlichen Geschäftsverteilungsplan 

IX B 73/20 12.05.2021 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Beschluss vom 12.05.2021 IX B 72/20 - Verfah-
rensmangel: Verstoß gegen den gerichtlichen Geschäftsverteilungsplan 

IX B 74/20 12.05.2021 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Beschluss vom 12.05.2021 IX B 72/20 - Verfah-
rensmangel: Verstoß gegen den gerichtlichen Geschäftsverteilungsplan 

IX B 75/20 12.05.2021 
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Beschluss vom 12.05.2021 IX B 72/20 - Verfah-
rensmangel: Verstoß gegen den gerichtlichen Geschäftsverteilungsplan 

VII R 38/19 19.01.2021 Entstehung eines Haftungsanspruchs - Begründung einer Insolvenzforderung 

 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=36E3FDDF6ADEDF7214E3E79E61E8C6D0?text=&docid=243104&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1447469
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110119/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110117/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110118/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110116/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150086/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150087/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150088/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150088/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150092/
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Alle bis zum 25.06.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV B 3 - S 1301-
FRA/19/10018 :007 

25.06.2021 Absprache zur Geltungsdauer der Konsultationsvereinbarung 

IV B 2 - S 1301-
CHE/07/10015-16 

23.06.2021 
Bekämpfung der COVID-19 Pandemie: Konsultationsvereinbarung vom 21. 

Juni 2021 

III C 2 - S 
7105/20/10001 :001 

22.06.2021 

Auswirkungen der Anordnungen der vorläufigen Eigenverwaltung unter Be-

stellung eines vorläufigen Sachwalters und Erlass einer Anordnung i.S.v. § 

21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO auf eine umsatzsteuerliche Organschaft 
IV C 1 - S 1980-
1/19/10008 :022 

18.06.2021 
Anwendungsschreiben zum Investmentsteuergesetz in der am 1. Januar 

2018 geltenden Fassung (InvStG) 

IV B 3 - S 1301-
AUT/20/10001 :002 

18.06.2021 Konsultationsvereinbarung zwischen der BRD und der Republik Österreich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Frankreich/2021-06-25-vierte-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung-DE-FR-Covid-19-Besteuerung-Grenzpendler.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Frankreich/2021-06-25-vierte-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung-DE-FR-Covid-19-Besteuerung-Grenzpendler.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Schweiz/2021-06-23-DBA-Schweiz-COVID-19-Konsultationsvereinbarung-21-Juni-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Schweiz/2021-06-23-DBA-Schweiz-COVID-19-Konsultationsvereinbarung-21-Juni-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-06-22-auswirkungen-der-anordnungen-der-vorlaeufigen-eigenverwaltung-unter-bestellung-eines-vorlaeufigen-sachwalters-und.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-06-22-auswirkungen-der-anordnungen-der-vorlaeufigen-eigenverwaltung-unter-bestellung-eines-vorlaeufigen-sachwalters-und.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2021-06-18-anwendungsschreiben-zum-investmentsteuergesetz-in-der-am-1-Januar-2018-geltenden-fassung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2021-06-18-anwendungsschreiben-zum-investmentsteuergesetz-in-der-am-1-Januar-2018-geltenden-fassung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2021-06-18-konsultationsvereinbarung-zwischen-der-bundesrepublik-deutschland-und-der-republik-oesterreich-vom-17-06-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Oesterreich/2021-06-18-konsultationsvereinbarung-zwischen-der-bundesrepublik-deutschland-und-der-republik-oesterreich-vom-17-06-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2


 

 
Seite 9 von 9 

 

# 23 
25.06.2021 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

Herausgeber 

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH 

www.wts.com/de • info@wts.de 

 

Redaktion 

Dr. Martin Bartelt und Georg Geberth 

 
Berlin 

Christian Baumgart 

Wilhelmstraße 43G 

10117 Berlin 

T: +49 (0) 30 2062 257 1010 

F: +49 (0) 30 2062 257 3999 

Düsseldorf 

Michael Wild 

Klaus-Bungert-Straße 7  

40468 Düsseldorf 

T: +49 (0) 211 200 50-5 

F: +49 (0) 211 200 50-950 

 

Erlangen 

Andreas Pfaller 

Allee am Röthelheimpark 11-15  

91052 Erlangen 

T: +49 (0) 9131 97002-11 

F: +49 (0) 9131 97002-12 

 

Frankfurt a. M.  

Ulrike Schellert 

Robert Welzel 

Taunusanlage 19 

60325 Frankfurt/Main 

T: +49 (0) 69 133 84 56-0 

F: +49 (0) 69 133 84 56-99 

 

Hamburg  

Eva Doyé 

Brandstwiete 4 

20457 Hamburg 

T: +49 (0) 40 320 86 66-0 

F: +49 (0) 40 320 86 66-29 

 

Kolbermoor (Rosenheim) 

Dr. Mark Eger  

Carl-Jordan-Straße 18 

83059 Kolbermoor 

T: +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 8031 87095-250 

 

Köln  

Jens Krechel  

Sachsenring 83 

50677 Köln 

T: +49 (0) 221 348936-0 

F: +49 (0) 221 348936-250 

München 

Marco Dern 

Thomas-Wimmer-Ring 1-3 

80539 München 

T: +49 (0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 89 286 46-111 

 

Regensburg 

Andreas Schreib 

Lilienthalstraße 7 

93049 Regensburg 

T: +49 (0) 941 383 873-128 

F: +49 (0) 941 383 873-130 

 

Stuttgart 

Klaus Stefan Siler  

Königstraße 27 

70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 711 2221569-62 

F: +49 (0) 711 6200749-99 

 

Nürnberg 

Dr. Klaus Dumser 

Hugo-Junkers-Straße 7 

90411 Nürnberg 

T: +49 (0) 911 2479455-101 

F: +49 (0) 911 2479455-050 

 

Rosenheim 

Ralf Dietzel 

Luitpoldstraße 9 

83022 Rosenheim 

T: +49 (0) 8031 87095 600 

F. +49 (0) 8031 87095 799 

 

Hannover 

Ingo Soßna  

Thielenplatz 5 

30159 Hannover 

T: +49 (0) 511 123586-0 

F: +49 (0) 511 123586-199 

 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzu-

stellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch 

sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. 

Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS-

Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 

http://www.wts.com/de
http://www.wts.com/de




   Das Programm für Stabilität   
   und Erneuerung.  


  GEMEINSAM FÜR EIN MODERNES DEUTSCHLAND.   







Seite 1 von 139 


Inhaltsverzeichnis 
 


Einleitung ................................................................................................................... 4 


 


1. Neue Verantwortung Deutschlands in der Welt – aus Überzeugung für Frieden, 
Freiheit und Menschenrechte ............................................................................... 6 


1.1. Stärkung der werte- und regelbasierten internationalen Ordnung ......................... 6 


1.2. Deutschland als Stabilitätsanker in der globalen Welt ............................................... 7 


1.3. Aufbruch für die transatlantische Partnerschaft ......................................................... 8 


1.4. Stabilität in ganz Europa .................................................................................................. 9 


1.5. Besondere Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel ................................... 10 


1.6. Neue Aufmerksamkeit für den asiatisch-pazifischen Raum ................................... 11 


1.7. Moderne und voll einsatzbereite Bundeswehr ......................................................... 11 


1.8. Für eine nachhaltige Entwicklung in der Einen Welt ............................................... 13 


1.9. Für eine Entwicklungspartnerschaft mit Afrika ........................................................ 14 


1.10. Internationaler Klimaschutz zur Bewahrung der Schöpfung ................................. 15 


 


2. Neue Weltpolitikfähigkeit – mit Leidenschaft für ein starkes Europa .................. 17 


2.1. Ein starkes Deutschland in einem starken Europa ................................................... 17 


2.2. Mehr Europa in der Weltpolitik ................................................................................... 18 


2.3. Nachhaltiges Europa ...................................................................................................... 20 


2.4. Wettbewerbsfähiges und stabiles Europa.................................................................. 21 


2.5. Unser Europa der Ordnung und Sicherheit ............................................................... 24 


2.6.  Für ein modernes, innovatives und digitales Europa ............................................... 28 


2.7. Ein handlungsfähiges und bürgernahes Europa ........................................................ 30 


 


3. Neuer Wohlstand – mit nachhaltigem Wachstum zum klimaneutralen 
Industrieland ...................................................................................................... 33 


3.1. Unser Entfesselungspaket für die Wirtschaft ........................................................... 34 


3.2. Sichere Arbeit mit Zukunft ........................................................................................... 37 


3.3. Deutschland als klimaneutrales Industrieland bis 2045 .......................................... 40 


3.4. Unser Energiekonzept für die Zukunft ....................................................................... 42 


3.5. Nachhaltiges Wirtschaften zum Schutz unserer Ressourcen ................................. 45 


3.6. Vorfahrt für intelligente Mobilität .............................................................................. 47 


3.7. Eine Landwirtschaft, die stark und nachhaltig ist ..................................................... 50 


3.8. Modernes Recht für mündige Verbraucherinnen und Verbraucher ..................... 56 







Seite 2 von 139 


4. Neue Fairness und soziale Sicherheit – für den gesellschaftlichen  
Zusammenhalt.................................................................................................... 58 


4.1. Finanzielle Sicherheit im Alter ..................................................................................... 58 


4.2. Soziale Sicherheit in allen Lebenslagen ...................................................................... 61 


4.3. Leistungsfähiges Gesundheitswesen .......................................................................... 63 


4.4. Gute Pflege für mehr Sicherheit und Halt ................................................................. 67 


4.5. Deutschlands Verantwortung für globale Gesundheit ............................................ 69 


 
5. Neue Generationengerechtigkeit bei Finanzen und Steuern –  


aus Verantwortung für unsere Kinder und Enkel ................................................. 70 


5.1. Mit soliden Finanzen sicher in die Zukunft ............................................................... 70 


5.2. Faire, leistungsgerechte und wettbewerbsfähige Steuern ..................................... 71 


5.3. Vermögensbildung für jeden ........................................................................................ 73 


5.4. Finanzplatz Deutschland stärken ................................................................................ 74 


 
6. Neues Aufstiegsversprechen – für Deutschland als Chancen- und Familienland .. 75 


6.1. Mehr Zeit, Raum und Unterstützung für Familien ................................................... 75 


6.2. Gleichberechtigte Chancen für Frauen und Männer ............................................... 78 


6.3. Aufstieg durch Bildung .................................................................................................. 79 


 
7. Neuer Mut zur Innovation – aus Verantwortung für die Zukunft ......................... 84 


7.1. Strategische Forschungs- und Innovationspolitik für Deutschland ...................... 84 


7.2. Die besten Köpfe für unser Land ................................................................................. 89 


7.3 Digitale Transformationsoffensive .............................................................................. 92 


 
8. Neue Leistungsfähigkeit für einen modernen Staat – zum Wohl der  


Bürgerinnen und Bürger ..................................................................................... 95 


8.1. Modernisierungsjahrzehnt für den Staat ................................................................... 95 


8.2. Die Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt ............................................................ 99 


8.3. Der öffentliche Dienst als moderner Arbeitgeber .................................................. 101 


8.4. Digitale Infrastruktur ................................................................................................... 104 


8.5. Nachhaltiger Staat........................................................................................................ 104 


 
9. Neue Stärke für mehr Sicherheit – aus Verantwortung für unsere Freiheit ......... 106 


9.1. Mehr Sicherheit überall und jederzeit ...................................................................... 106 


9.2. Voller Schutz für Kinder und Frauen vor Gewalt und Missbrauch ...................... 108 







Seite 3 von 139 


9.3. Kein Raum für organisierte Kriminalität .................................................................. 110 


9.4. Null Toleranz gegenüber kriminellen Familienclans .............................................. 111 


9.5. Schutz unserer Demokratie vor Extremisten und Terroristen ............................. 112 


9.6. Stärkung unserer Sicherheitsbehörden .................................................................... 116 


9.7.  Gefahrenabwehr im Cyberraum ................................................................................ 117 


9.8. Wirksamer Bevölkerungsschutz................................................................................. 119 


9.9. Starke und bürgernahe Justiz ..................................................................................... 121 


 
10. Neue Lebensqualität in Stadt und Land – aus Liebe zu unserer Heimat .............. 123 


10.1. Gutes Wohnen in lebendigen Dörfern und Städten............................................... 123 


10.2.  Gleichwertige Lebensverhältnisse und wirtschaftliche Entwicklung in allen 
Regionen ........................................................................................................................ 126 


10.3. Stärkung von Zusammenhalt und Ehrenamt ........................................................... 132 


10.4. Integration als Fundament des Miteinanders ......................................................... 134 


10.5. Deutschland als Kulturnation ..................................................................................... 135 


10.6. Eine moderne Medienlandschaft ............................................................................... 137 


10.7. Engagierte Sportförderung ......................................................................................... 138 


 







Seite 4 von 139 


Einleitung  1 


 2 


Deutschland ist ein starkes Land. Das ist vor allem ein Verdienst der Bürgerinnen und Bür-3 


ger, die jeden Tag anpacken, damit es bei uns auch morgen gut läuft. Wir haben starke Be-4 


triebe, innovative Startups und Weltmarktführer, herausragende Forscherinnen und For-5 


scher und eines der besten Gesundheits- und Sozialsysteme der Welt. Wir sind ein weltof-6 


fenes und sicheres Land; ein Land, das Verantwortung für Sicherheit und Frieden, Freiheit 7 


und Wohlstand in Europa und weltweit übernimmt. 8 


Die Corona-Krise hat unser Land und besonders Staat und Verwaltung herausgefordert und 9 


offengelegt, dass wir in einigen Bereichen schneller, besser und mutiger werden müssen. 10 


Wir brauchen einen kraftvollen Neustart nach der Krise. Wir wollen die 20er Jahre zu einem 11 


Modernisierungsjahrzehnt für unser Land machen. Dabei wollen wir das Gute besser ma-12 


chen. Denn klar ist: Wir können nicht zaubern, aber wir können und wir wollen arbeiten und 13 


gestalten. 14 


Wir haben in der unionsgeführten Bundesregierung vieles erreicht. Unsere Politik für 15 


Wachstum und solide Finanzen hat die Grundlage dafür geschaffen, dass wir in der Pande-16 


mie umfassend handeln konnten: zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor dem Virus, 17 


für die Impfstoffrevolution und umfassende Hilfen für Betriebe und Beschäftigte. Das ist 18 


nicht selbstverständlich und nicht garantiert. Erfolg ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis 19 


harter Arbeit.  20 


Unsere Richtung ist klar: Wir wollen den Wandel gestalten, damit Deutschland an der Spitze 21 


bleibt. Aber unsere Vorstellung ist: Sicherheit im Wandel. Wir wollen stark aus der Krise 22 


kommen und eine neue Dynamik schaffen. Eine Dynamik, die Wirtschaft und Klimaschutz 23 


voranbringt, Arbeitsplätze sichert und neue schafft, Familien unterstützt und eine moderne 24 


Arbeitswelt gestaltet. Dabei stürmen wir nicht blind ins Morgen, sondern halten Maß und 25 


Mitte. 26 


Das bedeutet auch: Wir werden nichts versprechen, was wir nicht einhalten können. Durch 27 


die hohen Ausgaben zur Bekämpfung der Pandemie sind die finanziellen Spielräume des 28 


Staates deutlich eingeschränkt. Neue Schulden oder Steuererhöhungen wären aber der fal-29 


sche Weg. Wir setzen auf wirtschaftliches Wachstum, das unserem Staat finanzielle Spiel-30 


räume eröffnet. Diese Spielräume wollen wir für die finanzwirksamen Vorhaben dieses Pro-31 


gramms nutzen.  32 


Wir brauchen auch einen Neustart im Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Der Staat muss 33 


sich nach der Pandemie wieder deutlich zurückziehen und den Bürgerinnen und Bürgern 34 


sowie den Unternehmen mehr Freiraum lassen. Wir müssen aufhören, jedes Problem bis ins 35 


Detail zu regeln oder mit mehr Geld lösen zu wollen. Wir wollen einen verlässlichen und 36 


modernen Staat.  37 


Unser Ziel ist, so schnell wie möglich wieder zurück zu einer Normalität zu gelangen, die 38 


uns Liebgewonnenes und Vermisstes zurückgibt und in der wir klug das Morgen gestalten. 39 


Wir wollen, dass Deutschland eine starke Heimat bleibt, in der möglichst viele Menschen 40 
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nach ihrem persönlichen Glück streben können. Wir wollen eine Gesellschaft, die zusam-41 


menhält und Einsatz belohnt, Aufstieg ermöglicht und die diejenigen schützt, die sich nicht 42 


selbst helfen können. Wir wollen ein modernes Deutschland, das an morgen denkt, heute 43 


handelt und gemeinsam ganz Großes weiterwachsen lässt: wirtschaftliche Stärke, konse-44 


quenten Klimaschutz und soziale Sicherheit. Deshalb soll Deutschland deutlich vor Mitte 45 


des Jahrhunderts eine klimaneutrale Industrienation werden. Und gemeinsam mit unseren 46 


europäischen Freunden wollen wir dafür sorgen, dass Deutschland und die EU weltpolitik-47 


fähiger werden.  48 


Wir haben für diese Aufgabe die richtigen Werte und Prinzipien: Vernunft statt Ideologie, 49 


Innovationen statt Verbote, Soziale Marktwirtschaft statt sozialistischer Umverteilung, 50 


Chancen statt Ängste, Respekt statt Bevormundung für Familien, christliches Menschenbild 51 


und gesellschaftliche Vielfalt statt vorgefertigter Lebensentwürfe für jeden Einzelnen. Wir 52 


spielen vermeintliche Gegensätze und unterschiedliche Gruppen nicht gegeneinander aus. 53 


Wir verbinden sie. Weil wir wissen: Gerade in einer individualisierten Gesellschaft ist es 54 


wichtig, dass wir bei den großen Fragen in eine gemeinsame Richtung gehen, dass jeder die 55 


Gewissheit hat, Teil eines Ganzen zu sein – ob jung oder alt, ob auf dem Land oder in der 56 


Stadt, ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Zusammenhalt ist für uns Ausdruck von Verant-57 


wortung – gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes ebenso wie gegenüber 58 


unserer Umwelt und den zukünftigen Generationen. Jeder von uns ist Teil dieser Verant-59 


wortungsgemeinschaft, Teil einer Nation und einer Europäischen Union mit gemeinsamer 60 


Kultur, gemeinsamer Geschichte, gemeinsamen Werten, gemeinsamen Zielen und einer ge-61 


meinsamen Zukunft. 62 


  63 
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1. Neue Verantwortung Deutschlands in der Welt – aus Überzeugung für 64 


Frieden, Freiheit und Menschenrechte 65 


 66 


Unser Unions-Versprechen: Wir arbeiten für ein weltoffenes Deutschland, das in einem Bündnis 67 


von Demokratien gemeinsam mit unseren transatlantischen und europäischen Partnern die glo-68 


balen Herausforderungen gestaltet. Unser Ziel heißt: Sicherheit und Frieden, Freiheit und Wohl-69 


stand für die Menschen in Deutschland. Das Modernisierungsjahrzehnt, mit dem wir Deutsch-70 


land weltpolitikfähig machen, kann nur mit neuer außenpolitischer Stärke gelingen. 71 


Die Pandemie hat uns erneut gezeigt, wie vernetzt unsere Welt ist. Weder das Coronavirus noch 72 


der Klimawandel oder die digitale Transformation machen an Grenzen halt. Wir können die gro-73 


ßen weltweiten Menschheitsaufgaben nur lösen, wenn wir sie gemeinsam global anpacken. Es 74 


ist in unserem eigenen Interesse, dass wir international mehr Verantwortung übernehmen. 75 


Die Bedingungen dafür haben sich gravierend verändert: Wir befinden uns inmitten eines welt-76 


weiten Epochenwechsels. Die große wirtschaftliche Dynamik in Asien und der Aufstieg Chinas 77 


verändern das internationale Machtgefüge. Wir erleben die Missachtung des Völkerrechts und 78 


Regelbrüche durch bedeutende Staaten des internationalen Systems, und wir sehen, dass sich 79 


weltweit populistische Strömungen ausbreiten, auch in demokratischen Staaten. Hinzu kommt: 80 


Neue Technologien bestimmen nicht nur unseren Alltag, sondern sind auch ein relevanter Faktor 81 


der internationalen Politik.  82 


Es reicht nicht, auf Krisen nur zu reagieren. Daher werden wir eine Sicherheitsarchitektur schaf-83 


fen, die bessere Koordinierung und einen vorausschauenden strategischen Ansatz möglich 84 


macht. Die Grundlage unseres weltweiten politischen Handelns ist und bleibt dabei das christli-85 


che Menschenbild. Wir bekennen uns dazu, dass Deutschland aktiv zur internationalen Krisen-86 


bewältigung und zur Gestaltung der Weltordnung beiträgt - in der Europäischen Union, der 87 


NATO, den Vereinten Nationen und weiteren internationalen Organisationen. 88 


 89 


1.1. Stärkung der werte- und regelbasierten internationalen Ordnung 90 


Bündnis der Demokratien schmieden 91 


Demokratien und autoritäre Staaten ringen um den globalen Gestaltungsanspruch im 21. 92 


Jahrhundert. Es geht um den Fortbestand unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung, die 93 


autoritäre Staaten in Frage stellen und zu destabilisieren versuchen. Aus dieser Systemri-94 


valität ergeben sich für uns die Verpflichtung und der Anspruch, die internationale regel- 95 


und wertebasierte Ordnung wieder zu stärken. Denn sie ist Voraussetzung dafür, dass wir 96 


in Sicherheit und Frieden, Freiheit und Wohlstand leben können. Wir wollen, dass Deutsch-97 


land und Europa gestärkt aus dieser Herausforderung hervorgehen – gemeinsam mit den 98 


USA und zugleich auf eigene Fähigkeiten bedacht. 99 


• Dafür müssen wir gemeinsam die Zusammenarbeit mit unseren transatlantischen Part-100 


nern wieder ausbauen und neue handlungsfähige Strukturen mit unseren weltweiten de-101 
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mokratischen Partnern entwickeln, gerade im indo-pazifischen Raum und in Lateiname-102 


rika. Dieses Bündnis der Demokratien muss prägenden Einfluss auf die globale Ordnung 103 


nehmen, insbesondere in der Klima-, Handels-, Digital- und Sicherheitspolitik. 104 


• Dabei leitet uns der Gedanke der Freiheit und der unantastbaren Würde des Menschen. 105 


Deshalb setzen wir uns für Frieden, Freiheit und Sicherheit, für die Wahrung der Men-106 


schenrechte, für die Einhaltung und Weiterentwicklung des Völkerrechts, für nachhal-107 


tige Entwicklung sowie den freien und fairen Welthandel ein. 108 


• In unserem außenpolitischen Handeln suchen wir stets die internationale Partnerschaft 109 


und den multilateralen Ansatz. Die Vereinten Nationen (VN) und ihre Organisationen 110 


alleine können die universelle Gültigkeit ihrer Grundsätze und Ziele beanspruchen. Die 111 


Vereinten Nationen sind und bleiben daher grundlegend für die internationale Ordnung 112 


und die Bewältigung internationaler Herausforderungen. Sie müssen daher entschei-113 


dungs- und handlungsfähiger werden.  114 


 115 


Universelle Geltung der Menschenrechte durchsetzen 116 


Die Menschenrechte gelten universell, sind unteilbar und unveräußerlich. Dem Versuch au-117 


toritärer Staaten, diesen Konsens aufzuweichen, treten wir entschieden entgegen. 118 


• Hierfür wollen wir die Menschenrechtsmechanismen stärken. Kinder, Menschen mit Be-119 


hinderungen oder Flüchtlinge sind dabei besonders schutzbedürftig. 120 


• Wir wollen auch dem Menschenrecht auf Religionsfreiheit weltweit Geltung verschaffen 121 


und die kritische Lage religiöser Minderheiten verbessern. Insbesondere werden wir uns 122 


weiterhin beharrlich für verfolgte Christen einsetzen. 123 


 124 


1.2. Deutschland als Stabilitätsanker in der globalen Welt 125 


Deutschland muss als stärkste Wirtschaftsnation Europas eine führende außen- und sicher-126 


heitspolitische Rolle einnehmen. Wir müssen mehr als bisher bereit sein, zusammen mit 127 


unseren Verbündeten und Partnern unter Wahrung der völkerrechtlichen und unserer ver-128 


fassungsrechtlichen Vorgaben alle Instrumente unserer Außen-, Verteidigungs- und Ent-129 


wicklungspolitik anzuwenden – auch militärische, wenn dies nötig ist.  130 


• Wir wollen einen stärkeren strategischen Ansatz in der Außen- und Sicherheitspolitik in 131 


einer regelmäßig vorzulegenden nationalen Sicherheitsstrategie bündeln, die parlamen-132 


tarisch erörtert wird. 133 


• Wir müssen die Vernetzung der Sicherheit auch in unserer Regierung abbilden. Daher 134 


wollen wir im Bundeskanzleramt einen Nationalen Sicherheitsrat schaffen, der außen- 135 


und sicherheitspolitische Koordinierung, strategische Vorausschau und nachrichten-136 


dienstliche Erkenntnisse des Bundes und der Länder zusammenführt. 137 


• Wir werden die politischen Stiftungen weiterhin angemessen finanziell ausstatten. Sie 138 


leisten einen wesentlichen Beitrag zur politischen Bildung, zur Studienförderung und zur 139 
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wissenschaftlichen Forschung sowie im internationalen Bereich zur Stärkung der Demo-140 


kratie, der Zivilgesellschaft und der Entwicklungszusammenarbeit.  141 


 142 


1.3. Aufbruch für die transatlantische Partnerschaft 143 


Beziehungen zu Amerika stärken  144 


Die USA sind unser wichtigster weltpolitischer Partner. Mit Präsident Joe Biden verbinden 145 


wir die Chance eines neuen Aufbruchs für die transatlantische Partnerschaft. Nur in enger 146 


Abstimmung werden wir gestaltende Impulse in der Klima-, Handels-, Wissenschafts- und 147 


Technologiepolitik setzen können. Unser Ziel muss sein, gemeinsam den Gegnern der Frei-148 


heit zu trotzen, globale Standards zu setzen und unseren technologischen Vorsprung zu 149 


wahren und auszubauen. Hierzu ist eine weitere Vertiefung unserer Handels- und Wissen-150 


schaftsbeziehungen unabdingbar.  151 


• Unser Ziel ist ein umfassender transatlantischer Wirtschafts-, Handels- und Zukunfts-152 


raum. Um die Technologieführerschaft des wertegebundenen Westens zu bewahren, 153 


müssen wir unsere Spitzenforschung und Produktanwendung eng abstimmen. 154 


• Wir wollen zudem die gemeinsame Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und des 155 


Terrorismus intensivieren sowie klimaaußenpolitisch mit den USA eng zusammenarbei-156 


ten. 157 


• Auch mit Kanada sowie den demokratisch gefestigten Staaten Lateinamerikas und der 158 


Karibik wollen wir enger kooperieren. 159 


• Den Austausch mit den USA auf gesellschaftlicher Ebene wollen wir deutlich ausbauen. 160 


Wir wissen: Völkerverständigung beginnt bei persönlichen Freundschaften und muss im-161 


mer wieder neu wachsen in jeder Generation. Deshalb wollen wir ein deutsch-amerika-162 


nisches Jugendwerk einrichten und das erfolgreiche Jugendaustauschprogramm (Parla-163 


mentarisches Patenschaftsprogramm) des Bundestages mehr als verdoppeln.  164 


 165 


Die NATO als Wertegemeinschaft und Sicherheitsbündnis begreifen 166 


Die NATO ist das Rückgrat der euroatlantischen Sicherheit. Garantiert wird diese Sicherheit 167 


durch die nukleare Teilhabe, die Beistandsklausel für den Bündnisfall und die Präsenz ame-168 


rikanischer Soldaten in Europa.  169 


• Solange es Staaten mit Atomwaffen gibt, die unsere Wertegemeinschaft aktiv herausfor-170 


dern, braucht Europa weiterhin den nuklearen Schutzschirm der USA und bleibt die deut-171 


sche Beteiligung an der nuklearen Teilhabe im Rahmen der NATO ein wichtiger Bestand-172 


teil einer glaubwürdigen Abschreckung im Bündnis. Wir stehen dafür, dass Deutschland 173 


sich entschlossen zur Fortsetzung seiner nuklearen Teilhabe innerhalb der NATO be-174 


kennt und die notwendigen Mittel dafür bereitstellt. 175 


• Es muss Europas Anspruch sein, als gleichberechtigter Partner gemeinsam mit den USA 176 


für Freiheit, Frieden und Demokratie in der Welt einzustehen. Dazu gehört, dass wir 177 


mehr Verantwortung im Verbund mit unseren Bündnispartnern übernehmen müssen – 178 
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sowohl bei robusten Einsätzen als auch bei Friedensmissionen und der Entwicklungszu-179 


sammenarbeit vor Ort.  180 


• Wir wollen den europäischen Pfeiler in der NATO stärken. Deutschland wird im Moder-181 


nisierungsjahrzehnt einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Konzeptes „NATO 182 


2030“ und zur Ausrichtung der NATO für die nächste Generation leisten. Wir Europäer 183 


müssen stärker als bisher für Stabilität in unserer Nachbarschaft Sorge tragen und für 184 


eine faire Lastenverteilung eintreten. Wir bekennen uns explizit zum 2%-Ziel der NATO. 185 


 186 


Rüstungskontrolle und Abrüstung voranbringen 187 


Unsere langfristige Vision ist eine Welt, in der nukleare Waffen als Abschreckung nicht 188 


mehr nötig sind. Wir drängen daher auf mehr Dynamik in der Rüstungskontrolle und Abrüs-189 


tung und unterstützen neue Initiativen, die zu mehr Sicherheit beitragen. 190 


• Unser langfristiges Ziel bleibt die vollständige Abrüstung aller nuklearen Mittelstrecken-191 


raketen und Marschflugkörper in Europa. Bestehende Abkommen müssen eingehalten 192 


werden. 193 


• Wir unterstützen Maßnahmen gegen die Weiterverbreitung von Massenvernichtungs-194 


waffen und die dazugehörigen Raketentechnologien sowie die Ächtung autonom-töten-195 


der Waffensysteme. 196 


• Die Bundeswehr muss über alle modernen Technologien verfügen, die zur Verteidigung 197 


nötig sind. Dazu zählen auch unbemannte und KI-integrierende Systeme. 198 


 199 


1.4. Stabilität in ganz Europa 200 


Östliche Partner der EU stärken 201 


Wir wollen die Unabhängigkeit der östlichen Partner der EU stärken sowie ihre politische 202 


und wirtschaftliche Modernisierung zu europäischen Rechtsstaaten tatkräftig fördern. Un-203 


ser Ziel bleibt, die europäische Friedensordnung wiederherzustellen, die durch die völker-204 


rechtswidrige Annexion der Krim durch Russland außer Kraft gesetzt wurde. 205 


• Wir werden uns weiterhin für ein Ende des Konflikts in der Ostukraine und für eine Rück-206 


kehr zum legitimen völkerrechtlichen Status der Krim einsetzen. Solange die russische 207 


Regierung dazu nicht bereit ist, müssen die Sanktionen bestehen bleiben. 208 


• Wir stehen an der Seite der Menschen in Belarus, die sich für Freiheit und Demokratie 209 


einsetzen. Das Regime muss den Weg zu einem friedlichen Übergang freimachen oder 210 


andernfalls die Härte unserer Sanktionen zu spüren bekommen. 211 


 212 


Russland konstruktiv und entschlossen begegnen  213 


Russland fordert unsere Werte heraus. Wir wollen nicht, dass daraus wieder eine ernsthafte 214 


militärische Bedrohung für uns in Europa wird. Um eigene Interessen durchzusetzen, greift 215 


die russische Regierung mittlerweile zu offenen Drohungen gegen NATO-Verbündete, zu 216 


Cyberangriffen, zu Desinformation und Propaganda. 217 
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• Wir brauchen in der EU und NATO zum einen mehr politische Geschlossenheit und zum 218 


anderen die Fähigkeit zur glaubhaften Abschreckung und Resilienz, um diesen Heraus-219 


forderungen zu begegnen. 220 


• Wir suchen zugleich weiter den Dialog und die Zusammenarbeit mit Russland dort, wo 221 


gemeinsame Interessen bestehen. So ist beispielsweise weltweiter Klimaschutz ohne 222 


Russland nicht wirkungsvoll und wirtschaftliche Zusammenarbeit im allseitigen Inte-223 


resse. 224 


 225 


Lebensbedingungen im Südlichen Mittelmeerraum verbessern 226 


Die Sicherheit Deutschlands und Europas hängt mit der Stabilität der Staaten im südlichen 227 


Mittelmeerraum sowie im Nahen und Mittleren Osten zusammen. Wenn dort Terror und 228 


wirtschaftliche Perspektivlosigkeit herrschen, werden viele Menschen versuchen, nach Eu-229 


ropa zu fliehen. 230 


• Deutschland und Europa müssen mittels Prävention und Vermittlung mehr Verantwor-231 


tung in der Region übernehmen. Durch humanitäre Hilfe für Flüchtlinge und Programme 232 


wie die Beschäftigungsoffensive „Cash for Work“ verbessern wir die Lebensperspektiven 233 


der Menschen vor Ort. Zugleich unterstützen wir die Staaten der Region im Kampf gegen 234 


den Terrorismus.  235 


• Gerade mit den Anrainerstaaten im Mittelmeerraum bieten sich auch neue Chancen der 236 


Zusammenarbeit – etwa auf dem Feld des grünen Wasserstoffs – die der europäischen 237 


Nachbarschaftspolitik neue Impulse verleihen und unsere Nachbarn enger an unsere 238 


Wertegemeinschaft binden können. 239 


 240 


1.5. Besondere Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel 241 


Wir bekennen uns zu der besonderen Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel. Die 242 


Sicherheit und das Existenzrecht Israels sind Teil der deutschen Staatsräson. Die Menschen 243 


in Israel haben ein Anrecht darauf, frei von Angst, Terror und Gewalt leben zu können. Des-244 


halb stehen wir zum Selbstverteidigungsrecht von Israel. 245 


• Wir treten dafür ein, dass der Iran seine Verpflichtungen aus der Wiener Nuklearverein-246 


barung von 2015 (JCPOA) strikt einhält und sein ballistisches Raketenprogramm und 247 


seine aggressive Rolle in der Region beendet. 248 


• Wir unterstützen alles, was ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinen-249 


sern fördert und eine Zweistaatenlösung ermöglicht. 250 


• Wir wollen auf dieser festen Basis unsere enge und freundschaftliche Zusammenarbeit 251 


mit Israel in allen Politikbereichen weiter ausbauen, insbesondere beim Jugendaus-252 


tausch, in der Hochtechnologie und bei der Förderung von Startups. 253 


  254 
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1.6. Neue Aufmerksamkeit für den asiatisch-pazifischen Raum 255 


Asiatisch-pazifische Demokratien als Partner begreifen 256 


Das 21. Jahrhundert wird wesentlich von den Ländern Asiens und des Pazifiks geprägt wer-257 


den. Wir setzen uns daher für enge Partnerschaften mit ihnen ein. Demokratien wie Aust-258 


ralien, Neuseeland, Japan, Indien und Südkorea, die für die Stärkung der regelbasierten in-259 


ternationalen Ordnung eintreten, sind unsere natürlichen Kooperations- und Wertepart-260 


ner. Mit der Entsendung einer deutschen Fregatte in den asiatisch-pazifischen Raum zeigen 261 


wir Präsenz und setzen das richtige Signal in Abstimmung mit unseren Partnern.  262 


 263 


China auf Augenhöhe begegnen 264 


Die größte außen- und sicherheitspolitische Herausforderung geht heute von der Volksre-265 


publik China aus. Sie ist Wettbewerber, Kooperationspartner, aber auch systemischer Ri-266 


vale. China hat den Willen und zusehends auch den Machtanspruch, die internationale Ord-267 


nung nach eigenen Vorstellungen zu prägen und zu verändern – und tut dies mit allen Mit-268 


teln. China nimmt durch Technologie- und Infrastrukturinvestitionen Einfluss auf andere 269 


Staaten und schafft geostrategische Abhängigkeiten. Wir brauchen daher einen zweifachen 270 


Ansatz: 271 


• Einerseits müssen wir dort, wo es nötig ist, Chinas Machtwillen in enger Abstimmung mit 272 


unseren transatlantischen Partnern und anderen gleichgesinnten Demokratien mit 273 


Stärke und Geschlossenheit entgegentreten. Das gilt insbesondere beim Schutz des geis-274 


tigen Eigentums, unserer Hochtechnologie und unserer Daten, damit wir nicht in gefähr-275 


liche Abhängigkeiten geraten.  276 


• Andererseits wollen wir dort, wo es möglich ist, eine Zusammenarbeit mit China anstre-277 


ben. Eine echte Partnerschaft ist nur im Rahmen eines fairen Wettbewerbs unter glei-278 


chen Bedingungen und bei Wahrung des Prinzips der Gegenseitigkeit möglich. 279 


• Damit diese Balance auf europäischer Ebene gelingt, setzen wir uns für eine europäische 280 


China-Strategie und ein gemeinsames Vorgehen des Westens ein. 281 


 282 


1.7. Moderne und voll einsatzbereite Bundeswehr 283 


Glaubwürdige Sicherheitsvorsorge leisten 284 


Der Schutz von Frieden und Freiheit ist die vornehmste Aufgabe des Staates. Die Bürgerin-285 


nen und Bürger unseres Landes müssen sich auf eine glaubwürdige Sicherheitsvorsorge ver-286 


lassen können. CDU und CSU sind Garanten dafür, dass Deutschland dies nicht zu Lasten 287 


unserer Kinder und Enkel vernachlässigt. Wir verstehen uns als Parteien der Bundeswehr. 288 


Wer wie unsere Soldatinnen und Soldaten Verantwortung in schwierigen Einsätzen über-289 


nimmt, hat Anspruch auf die beste Ausrüstung. 290 


• Wir werden allen unseren militärischen Verpflichtungen nachkommen und die Vollaus-291 


stattung der Bundeswehr erreichen. Deshalb werden wir die Zahl der Soldatinnen und 292 


Soldaten der Bundeswehr gemäß Personalstrukturmodell auf 203 000 aufstocken. Wir 293 
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stehen zu unseren Zusagen im Rahmen der NATO und der EU, den Verteidigungshaus-294 


halt auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts weiter zu erhöhen. Damit erhält auch 295 


die Bundeswehr Planungssicherheit. 296 


• Spätestens bis 2030 wollen wir die Bundeswehr dazu befähigen, mindestens zehn Pro-297 


zent der militärischen Fähigkeiten des Bündnisses bereitzustellen. Damit leisten wir ei-298 


nen entscheidenden Beitrag für eine faire Lastenteilung und für den Zusammenhalt in 299 


der NATO. Dieser Beitrag ist Voraussetzung für unsere Bündnisfähigkeit – und damit in 300 


unserem eigenen Interesse. 301 


• Landesverteidigung ist heute Bündnisverteidigung. Deutschland kann dies nur gemein-302 


sam mit seinen Partnern leisten. Deswegen muss die Bundeswehr den Weg der Koope-303 


ration und Integration mit den Streitkräften in Europa und von Verbündeten weiter be-304 


schreiten und dabei auf eine gemeinsame strategische Kultur hinarbeiten. An Auslands-305 


einsätzen werden wir uns immer dann mit Bündnispartnern beteiligen, wenn deutsche 306 


Sicherheitsinteressen gefährdet sind. 307 


 308 


Bundeswehr als Teil der Gesellschaft begreifen 309 


Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr arbeiten tagtäglich dafür, dass wir in Frie-310 


den, Freiheit und Sicherheit leben können. Zugleich stehen sie bereit, um in Not- und Kata-311 


strophenfällen auch im Inland zu helfen. 312 


• Soldatinnen und Soldaten verdienen unseren Respekt und unsere Anerkennung.  313 


• Die Bundeswehr hat einen festen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft. Damit gehört 314 


sie auch ganz selbstverständlich in unsere Schulen. Die Jugendoffiziere leisten hier eine 315 


wertvolle Arbeit. Wir wollen sie ausbauen und dafür sorgen, dass der Besuch der Ju-316 


gendoffiziere einen festen Platz in der Schullaufbahn hat. 317 


• Das kostenlose Bahnfahren für unsere Soldatinnen und Soldaten ist ein voller Erfolg, den 318 


wir fortsetzen und perspektivisch auf den öffentlichen Personennahverkehr ausweiten 319 


wollen. 320 


• Der Eid auf unser Land gehört in die Mitte unserer Gesellschaft. Deshalb wollen wir, dass 321 


Gelöbnisse grundsätzlich in der Öffentlichkeit stattfinden. 322 


• Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, braucht die Bundeswehr eine einsatzbereite Re-323 


serve. Wir wollen den freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz fortführen. Damit geben 324 


wir jungen Menschen die Chance, eine Zeit lang in der Bundeswehr zu dienen und da-325 


nach die Reserve zu stärken. 326 


• Für Extremisten ist in der Bundeswehr kein Platz. 327 


 328 


Beste Ausrüstung für die Bundeswehr gewährleisten 329 


Die Bundeswehr muss optimal ausgerüstet und organisiert sein. Die Eckpunkte für die Bun-330 


deswehr der Zukunft dienen dafür als Leitfaden. Wir werden das Beschaffungswesen erneu-331 


ern, damit sie ihr Material zügig erhält. 332 







Seite 13 von 139 


• Wir müssen neue Fähigkeiten im Cyber- und Informationsraum sowie im Weltraum auf-333 


bauen und streben eine rechtliche Regelung der militärischen Nutzung von KI, Cyber- 334 


und Weltraumfähigkeiten an. 335 


• Zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten und im Einsatz setzen wir uns für die mi-336 


litärisch heute selbstverständliche Bewaffnung von Drohnen ein. Die jüngsten Kämpfe 337 


um die Region Bergkarabach haben deutlich gemacht, wie stark kriegerische Auseinan-338 


dersetzungen von Drohnen geprägt werden. Wir müssen unsere Soldatinnen und Solda-339 


ten in die Lage versetzen, diese Gefahren zu ihrem Schutz wirksam abwehren zu können. 340 


Wir wollen deshalb wirksame Fähigkeiten der Bundeswehr zur Drohnenabwehr, Luftver-341 


teidigung und zum elektronischen Kampf deutlich stärken. 342 


• Die Kosten für militärische Beschaffungen wollen wir durch die Entwicklung und Umset-343 


zung gemeinsamer Rüstungsprojekte mit europäischen Partnern begrenzen. Dabei wol-344 


len wir eine leistungsfähige wehrtechnische Industrie in Deutschland erhalten. Wir wol-345 


len die für die europäische Verteidigungspolitik zentralen Schlüsselprojekte engagiert 346 


vorantreiben. Rüstungsexporte sind dabei ein gestaltendes Element der Sicherheitspoli-347 


tik. Deswegen setzen wir uns für einheitliche europäische Richtlinien ein. 348 


• Wir wollen mit einem Bundeswehrplanungsgesetz dazu beitragen, dass Sicherheit unab-349 


hängig von konjunkturellen Schwankungen und kurzfristigen Änderungen politischer 350 


Stimmungsbilder als Kernaufgabe des Staates verlässlich finanziell gesichert bleibt. 351 


 352 


1.8. Für eine nachhaltige Entwicklung in der Einen Welt 353 


Entwicklungszusammenarbeit stärken 354 


Die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, das 355 


Pariser Klimaschutzabkommen und die Menschenrechte sind unser Leitbild für eine ge-356 


rechte Globalisierung, für eine friedliche und nachhaltige Entwicklung in der Welt. Dabei 357 


sind folgende Ziele und Ansätze für uns vorrangig: 358 


• Wir können eine Welt ohne Hunger erreichen. Sie ist möglich, wenn Konflikte gelöst, 359 


steigende Beträge in Ernährungshilfen geleistet und die Erträge der Landwirtschaft welt-360 


weit gesteigert werden. 361 


• Im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit unterstützen wir Menschen in den am we-362 


nigsten entwickelten Ländern, damit sie Zugang zu staatlicher Grundversorgung wie Bil-363 


dung, Wasser, Ernährung und Gesundheit bekommen. 364 


• Um künftigen Pandemien vorzubeugen, werden wir im Rahmen der globalen Gesund-365 


heitspolitik die Wechselbeziehungen von Mensch, Tier und Umwelt (One-Health-An-366 


satz) stärker als bisher beachten. 367 


• Wir wollen die Entwicklungszusammenarbeit und strategische Außenwirtschaftsförde-368 


rung stärker verknüpfen. So erleichtern wir es Unternehmen, in moderne und digitale 369 


Arbeitsplätze in Entwicklungsländern zu investieren und so den Wohlstand für alle zu 370 


fördern. 371 







Seite 14 von 139 


• Wenn Staat und Wirtschaft enger kooperieren, können zudem Menschenrechte sowie 372 


soziale und ökologische Mindeststandards besser sichergestellt werden. Außerdem wol-373 


len wir gemeinsam das berufliche duale Ausbildungssystem auf die jeweiligen Gegeben-374 


heiten vor Ort anpassen und noch stärker fördern. 375 


• Bei all unseren Ansätzen wollen wir insbesondere Frauen und Mädchen stärken. Wir set-376 


zen uns für ihr Recht auf Selbstbestimmung und Familienplanung ein. 377 


 378 


Entwicklungszusammenarbeit verlässlich finanzieren 379 


Deutschland gehört zu den wenigen Ländern, die in den vergangenen beiden Jahren 0,7 Pro-380 


zent des Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit ausge-381 


geben haben, wie es weltweit als Ziel vereinbart wurde. 382 


• Wir wollen auch in Zukunft 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für öffentliche 383 


Entwicklungszusammenarbeit ausgeben. Damit wollen wir dazu beitragen, die durch die 384 


Pandemie ausgelösten Entwicklungsrückschritte in vielen Ländern der Welt rasch wieder 385 


umzukehren. Das ist auch im Interesse Deutschlands. 386 


• Um die vorhandenen Mittel bestmöglich einsetzen zu können, ist eine noch intensivere 387 


Abstimmung und Arbeitsteilung – vor allem im Rahmen der Europäischen Union – nötig. 388 


Darüber hinaus wollen wir neue Geber von Entwicklungsgeldern wie China auf gemein-389 


same Standards verpflichten. Auch in Zukunft wollen wir eng mit den Kirchen und Nicht-390 


regierungsorganisationen in der Entwicklungszusammenarbeit kooperieren. 391 


• Wir erwarten von den Partnerländern bei der Entwicklungszusammenarbeit auch eine 392 


enge Kooperation bei der Bekämpfung von Fluchtursachen und illegaler Migration (zum 393 


Beispiel Rücknahme eigener Staatsangehöriger). 394 


 395 


1.9. Für eine Entwicklungspartnerschaft mit Afrika  396 


Eine friedliche, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung unseres Nachbarkontinents 397 


Afrika ist im deutschen und europäischen Interesse. Unsere Afrikapolitik gestalten wir auf 398 


Basis eines modernen und differenzierten Afrikabildes. Afrika ist für uns auch ein Kontinent 399 


mit einer ehrgeizigen jungen Generation, großer wirtschaftlicher Dynamik und hoher Inno-400 


vationskraft. 401 


• Wir wollen den Marshallplan mit Afrika zu einer vertieften institutionellen Partnerschaft 402 


in Form eines EU-Afrikarats weiterentwickeln. Die EU muss attraktive Angebote der Zu-403 


sammenarbeit unterbreiten, die auf Transparenz und finanzieller Nachhaltigkeit beru-404 


hen und das lokale Potenzial ausschöpfen. Die Afrikanische Kontinentale Freihandels-405 


zone bietet die Chance für weitere Öffnungsschritte des EU-Binnenmarkts, für den Kli-406 


maschutz und für die Kooperation in Zukunftstechnologien. 407 


• Nachhaltige Entwicklung in Afrika ist ohne Investitionen privater Unternehmen nicht 408 


möglich. Daher setzen wir bei der Zusammenarbeit mit Afrika auf die Prinzipien der So-409 


zialen Markwirtschaft. Besondere Bedeutung dabei haben der Zugang zu Kapital sowie 410 
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staatliche Garantien zur Risikoabsicherung bei Handel, Investitionen und Projekten. Un-411 


verzichtbar sind Anstrengungen bei der Korruptionsbekämpfung und für Rechtsstaat-412 


lichkeit, die wir fordern und fördern. Wir wollen dazu beitragen, die Chancen der Digita-413 


lisierung, der Erneuerbaren Energien oder nachhaltiger Mobilität zu nutzen. In Partner-414 


schaft mit der deutschen Wirtschaft und im Rahmen unserer europäischen Klimaaußen-415 


politik treiben wir so die Energiewende in Afrika voran. 416 


• Afrika ist für die langfristige Sicherheit Europas von zentraler Bedeutung. Dies zeigt 417 


nicht zuletzt die anhaltende Migration in Richtung Europa. Wir wollen die Staaten und 418 


Gesellschaften Afrikas im Laufe des Jahrzehnts dazu befähigen, selbst und mithilfe der 419 


Afrikanischen Union den Terrorismus zu bekämpfen und für ihre eigene Sicherheit zu 420 


sorgen. 421 


 422 


1.10. Internationaler Klimaschutz zur Bewahrung der Schöpfung 423 


Überlebensfragen der gesamten Menschheit und deshalb Schwerpunkte unserer Klima-Au-424 


ßenpolitik sind das Erreichen der Klimaziele sowie die Bewahrung der Artenvielfalt und der 425 


Wälder. Wir setzen uns für ein Bündnis zur Stärkung innovativer klimafreundlicher Techno-426 


logien weltweit ein. Wo der Klimawandel die Sicherheit gefährdet, muss die internationale 427 


Gemeinschaft präventiv handeln. 428 


• Dafür wollen wir die Schlichtungsmöglichkeiten der Vereinten Nationen verstärken. 429 


• Wir wollen im Rahmen der internationalen Klimafinanzierung die Entwicklungsländer bei 430 


der Anpassung an den Klimawandel und beim Umweltschutz durch den Transfer von 431 


technischem Wissen unterstützen. Daher streben wir im Rahmen unserer europäischen 432 


Clean-Tech-Initiative eine enge Klimapartnerschaft mit Ländern in Asien, in der arabi-433 


schen Welt und in Lateinamerika an. 434 


• Die Herausforderungen der Erderwärmung sind global. Deshalb wollen wir, dass 435 


Deutschland als weltweit führendes und modernes Industrieland hier im Rahmen der In-436 


ternationalen Gemeinschaft einen übergeordneten Beitrag leistet. So wollen wir bei-437 


spielsweise den Aufbau und die Finanzierung von Abfallsammel- und Sortiersystemen 438 


unterstützen sowie die Zusammenarbeit gegen die Meeres- und Umweltverschmutzung 439 


intensivieren. 440 


• Wir setzen uns dafür ein, dass internationale Kohlenstoffsenken wie Regenwälder ge-441 


schützt werden und ihre Leistung honoriert wird. Unser ist Ziel ist, dass langfristig ein 442 


globaler Emissionshandel etabliert wird. 443 


• Wir wollen moderne Handelspolitik auch als Instrument dazu nutzen, hohe Standards 444 


und wirksame Maßnahmen für den Klimaschutz global durchzusetzen. 445 


• Zur Eindämmung der Erderwärmung ist entscheidend, dass Entwicklungs- und Schwel-446 


lenländer ihre Wirtschaft von Anfang an klimafreundlich aufbauen. Wir wollen, dass in-447 


ternationale Erfolge beim Klimaschutz auch in nationalen Klimabilanzen berücksichtigt 448 


werden – zusätzlich zu den eigenen Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland. Denn jede 449 







Seite 16 von 139 


eingesparte Tonne CO2 zählt – egal, wo sie eingespart wird. Wir wollen uns deshalb dafür 450 


einsetzen, dass sich die nächste Klimakonferenz in Glasgow darauf verständigt, neben 451 


den ambitionierten Klimaschutzmaßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene 452 


auch Emissionsminderungen durch Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwel-453 


lenländern auf nationale Klimaziele anteilig anzurechnen. Dabei müssen Doppelanrech-454 


nungen wirksam ausgeschlossen werden.  455 


  456 
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2. Neue Weltpolitikfähigkeit – mit Leidenschaft für ein starkes Europa 457 


 458 


Unser Unions-Versprechen: Wir arbeiten für ein modernes Europa, das weltpolitikfähig ist, um 459 


die globalen Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Dafür muss Europa handlungsfähiger, 460 


mutiger und entschlossener werden. Denn nur wenn es Europa gut geht, geht es auch Deutsch-461 


land gut.  462 


Europa wird herausgefordert – von innen und von außen. Innerhalb Europas setzen Populisten 463 


von links und rechts die europäische Demokratie unter Druck. Zusätzlich erschweren Nationa-464 


lismus und Eigeninteressen einiger EU-Mitgliedsstaaten immer wieder gemeinsame europäische 465 


Lösungen oder verhindern ein Auftreten der EU mit einer Stimme. Und schließlich ist die EU in 466 


zentralen Bereichen, wie etwa der Verteidigungspolitik, nicht so handlungsfähig, wie wir uns das 467 


wünschen.  468 


Auch von außen sehen wir den europäisch-abendländischen Leitgedanken der Demokratie wie 469 


auch der Sozialen Marktwirtschaft unter Druck und im Wettbewerb mit konkurrierenden Ge-470 


sellschafts- und Wirtschaftsmodellen. Freier Welthandel mit offenen Märkten, der uns Wohl-471 


stand gebracht hat, ist keine Selbstverständlichkeit mehr.  472 


Unsere Antwort auf diese Herausforderung lautet: Mehr Europa! Denn nur gemeinsam mit un-473 


seren europäischen Partnern werden wir die Herausforderungen meistern. Dafür brauchen wir 474 


schnellere und dynamischere Entscheidungen dort, wo es europäische Lösungen und entschlos-475 


senes Handeln auf internationaler Ebene braucht. Dabei gilt die Formel: Nicht jedes Problem in 476 


Europa ist ein Problem für Europa. Gleichzeitig werden wir das Modernisierungsjahrzehnt auch 477 


auf Europa erstrecken: Wir investieren in Technologien und Innovationen, damit Europas Wirt-478 


schaft auch in Zukunft Garant für Wohlstand, Arbeitsplätze und Nachhaltigkeit bleibt. Wir in-479 


vestieren in Europas Sicherheit, ob nach innen oder außen, damit auch unsere Kinder und Enkel 480 


in Europa in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben können. 481 


 482 


2.1. Ein starkes Deutschland in einem starken Europa 483 


Europa wollen – Europa machen 484 


Die Europäische Union ist und bleibt das größte politische Erfolgsprojekt unserer Zeit. Sie 485 


hat den Menschen in Deutschland und Europa Frieden, Freiheit, Demokratie, Sicherheit und 486 


Wohlstand gebracht. Auch wenn nicht immer alles perfekt läuft: Die Menschen in unserem 487 


Land profitieren tagtäglich von Europa.  488 


• Deshalb haben wir von Anfang an den Prozess der europäischen Einigung leidenschaft-489 


lich vorangetrieben und Brücken zwischen Ost und West gebaut. 490 


• Wir wollen europäische Kooperation und Integration statt nationalistischer Abschot-491 


tung. Nur so werden wir Deutschland und Europa widerstandsfähiger machen: bei Pan-492 


demien, ökonomischen Krisen, terroristischen Bedrohungslagen und Cyberangriffen. 493 


  494 
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Deutsch-französischer Motor der europäischen Einigung sein 495 


Mit überzeugten Europäern wie Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Franz Josef Strauß, Theo 496 


Waigel und Angela Merkel haben wir die europäische Einigung geprägt. Unsere unverrück-497 


baren Prinzipien und europäischen Grundwerte der offenen Gesellschaft, der repräsentati-498 


ven Demokratie, der Sozialen Marktwirtschaft, der Rechtsstaatlichkeit, der Subsidiarität, 499 


der friedlichen Konfliktlösung und Konsensfindung in Europa leiten uns. 500 


• Die enge deutsch-französische Freundschaft ist für uns elementar und hat durch den 501 


Aachener Vertrag eine neue Dynamik bekommen, die jetzt mit Leben gefüllt werden 502 


muss. Das gilt insbesondere etwa bei den großen Herausforderungen wie der Künstli-503 


chen Intelligenz, der Wasserstofftechnologie und der Batteriezellforschung sowie bei 504 


der sicherheits- und außenpolitischen Zusammenarbeit. Die deutsch-französische 505 


Freundschaft ist und bleibt Motor für die europäische Einigung und Fortentwicklung – 506 


aber nicht exklusiv, sondern als Initialzündung für mutige Schritte mit anderen.   507 


• Wir wollen enge Abstimmungen und Austausch zu konkreten Problemlösungen. Unser 508 


europäischer Ansatz achtet die berechtigten Interessen aller Mitgliedstaaten unabhän-509 


gig von ihrer Größe. Die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn und Freunden im Bene-510 


lux-Raum sowie unseren östlichen Nachbarstaaten, wie zum Beispiel Tschechien, hat 511 


sich vor allem in der Pandemie bewährt.  512 


• Für uns bleibt die enge Zusammenarbeit und die Pflege der Freundschaft mit Polen eine 513 


zentrale Aufgabe deutscher Außenpolitik.  514 


 515 


2.2. Mehr Europa in der Weltpolitik 516 


Europa für den globalen Systemwettbewerb fit machen 517 


Eine größere deutsche und europäische Unabhängigkeit und Sicherheit sind Grundvoraus-518 


setzungen, um im globalen Systemwettbewerb bestehen zu können. Deswegen muss Eu-519 


ropa mit einer Stimme sprechen, um weltpolitikfähig zu werden. In einer geopolitisch im-520 


mer unsichereren und komplexeren Welt muss Europa im eigenen Interesse mehr außen- 521 


und sicherheitspolitische Verantwortung für sich und die Welt übernehmen.  522 


• Wir wollen in der Außen- und Sicherheitspolitik Mehrheitsentscheidungen. Mehr Selbst-523 


bewusstsein nach außen erreichen wir durch mehr Geschlossenheit nach innen. Dafür 524 


müssen wir in der Europäischen Union schneller als bisher zu gemeinsamen Positionen 525 


kommen und bereit sein, diese wirkungsvoll umzusetzen.  526 


• Wir wollen eine verbesserte und flexible Sicherheitsarchitektur, die auch das Vereinigte 527 


Königreich einbezieht, um unsere Positionen stärker einzubringen und mit unseren Part-528 


nern zu koordinieren. 529 


• Wir setzen uns für einen zusätzlichen, gemeinsamen ständigen Sitz der EU im Sicher-530 


heitsrat der Vereinten Nationen ein.  531 
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• Wir werden mit einem Bündnis der Gestaltungswilligen die Initiative ergreifen, um die 532 


außen- und sicherheitspolitische Koordinierung zu verbessern und die Wirksamkeit der 533 


europäischen Verteidigung zu erhöhen.  534 


• Wir wollen ein solches außen- und sicherheitspolitisches Kerneuropa nicht exklusiv ge-535 


stalten. Es muss gerade auch jene Staaten miteinbeziehen, deren Sicherheitsinteressen 536 


in besonderer Weise betroffen sind, etwa an der Ostflanke der NATO.  537 


• Wir wollen im Rahmen der Europäischen Verteidigungsunion und PESCO langfristig ge-538 


meinsame europäische Streitkräfte aufstellen. Dafür wollen wir die militärische Zusam-539 


menarbeit der nationalen Streitkräfte weiter verbessern, noch stärker vernetzen und ge-540 


meinsame europäische Einsatzfähigkeiten innerhalb und außerhalb der NATO ausbauen.  541 


• Wir setzen auf intensivere verteidigungspolitische Zusammenarbeit im Sinne der ver-542 


netzten Sicherheitspolitik. Nur so kann die Stärke der Europäischen Union – die Bünde-543 


lung diplomatischer, militärischer und entwicklungspolitischer Mittel – voll zur Geltung 544 


kommen.  545 


• Wir bekennen uns uneingeschränkt zur NATO.  546 


• Wir wollen die eigene Führungsfähigkeit für EU-Missionen durch die Errichtung eines 547 


Europäischen Hauptquartiers realisieren.  548 


• Wir wollen mithilfe der Europäischen Rüstungsagentur und des Europäischen Verteidi-549 


gungsfonds gemeinsame Rüstungsprojekte und -beschaffung fördern. Die EU-Mitglied-550 


staaten vermeiden so unnötige Ausgaben, erlangen bessere Verteidigungsfähigkeit und 551 


entwickeln Schritt für Schritt eine gemeinsame Sicherheitskultur sowie gemeinsame eu-552 


ropäische Rüstungsexportrichtlinien.  553 


• Wir bauen die europäische Cyber-Brigade aus, um Cyberattacken, Terrorismus, Bedro-554 


hung kritischer Infrastruktur und Desinformation europaweit erfolgreich abwehren und 555 


selbst offensive Fähigkeiten entwickeln zu können.  556 


 557 


Europa vertiefen vor erweitern 558 


Es liegt in unserem Interesse, mit den Ländern in unmittelbarer Nachbarschaft zur EU mög-559 


lichst enge und freundschaftliche Beziehungen zu pflegen. Dabei gilt für uns der Grundsatz: 560 


Vertiefung vor Erweiterung. 561 


• Wir stehen dazu, die Bindung der Westbalkanstaaten an die Europäische Union weiter 562 


zu intensivieren, denn Sicherheit und Stabilität in unserer unmittelbaren Nachbarschaft 563 


sind vom größten Interesse. Der innere Zusammenhalt der Europäischen Union darf je-564 


doch durch die Aufnahme neuer Mitglieder nicht geschwächt werden. Kandidatenländer 565 


müssen alle Beitrittskriterien voll und ganz erfüllen. 566 


• Das Vereinigte Königreich bleibt auch nach dem Austritt aus der Europäischen Union 567 


unser enger Partner. Wir werden darauf achten, dass die vertraglichen Zusicherungen 568 
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für einen fairen Handel durch Einhaltung von vergleichbaren Sozial- und Umweltstan-569 


dards sowie zur Wahrung des Friedens durch das Karfreitagsabkommen in Irland und 570 


Nordirland eingehalten werden. Wir streben auch eine enge Zusammenarbeit bei der in-571 


neren und äußeren Sicherheit und im Bereich der Wissenschaft an. 572 


• Wir werden einen Großbritannien-Koordinator der Bundesregierung einsetzen, der die 573 


vielfältigen bilateralen Beziehungen bündelt.  574 


• Wir setzen uns dafür ein, die UK-German Connection zu einem Deutsch-Britischen Ju-575 


gendwerk auszubauen und ein neues Parlamentarisches Patenschaftsprogramm des 576 


Bundestages für ein Schüler-Austauschjahr in Großbritannien einzurichten. 577 


 578 


Beziehungen zur Türkei neu ordnen 579 


Die Türkei ist von großer strategischer und wirtschaftlicher Bedeutung für Deutschland und 580 


die Europäische Union. Zudem sind unsere Länder vor allem durch Kontakte der Menschen 581 


eng miteinander verbunden. Wir wollen deshalb weiter eng mit der Türkei zusammenarbei-582 


ten und setzen auf einen offenen, kritischen und konstruktiven Dialog mit der türkischen 583 


Führung. Wir wollen, dass Deutschland weiter die bilateralen Beziehungen und die zivilge-584 


sellschaftliche Vielfalt in der Türkei stärkt. 585 


Wir beobachten aber auch, dass sich die Türkei von dem Ziel entfernt, die politischen EU-586 


Beitrittskriterien - Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte - 587 


zu verwirklichen. Unsere Beziehungen zur Türkei brauchen neue Perspektiven. Eine Voll-588 


mitgliedschaft der Türkei in der EU wird es mit uns nicht geben. Stattdessen werden wir 589 


eine enge Partnerschaft vereinbaren. 590 


• In einem ersten Schritt der Wiederannäherung sollen gemeinsame Interessen definiert 591 


und vertragliche Vereinbarungen zur Umsetzung beschlossen werden. 592 


• Die NATO ist eine Wertegemeinschaft. Ihre Mitglieder müssen sich zur Einhaltung von 593 


Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit verpflichten. Die Türkei muss als NATO-Part-594 


ner ihren Beitrag zur kollektiven Sicherheit leisten und die Verpflichtung zu sicherheits-595 


politischen Konsultationen erfüllen.  596 


 597 


2.3. Nachhaltiges Europa  598 


European Green Deal zu einer europäischen Wachstumsgeschichte machen 599 


Der European Green Deal ist eine umfassende und ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie 600 


in den Bereichen Energie, Industrie, Kreislaufwirtschaft, Verkehr, Gebäude, Umweltschutz 601 


und Biodiversität, Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft. Wir unterstützen seine am-602 


bitionierte Zielsetzung der Transformation unseres heutigen Lebens und Wirtschaftens hin 603 


zu einer nachhaltigeren und ökologischeren Gesellschaft.  604 


• Mit dem Green Deal machen wir Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt. 605 
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• Wir wollen einen EU-Klimaaußenbeauftragten zur Stärkung und Bündelung der EU-606 


Klimaaußenpolitik, der Europa als globalen Akteur im Einsatz für den Klimaschutz posi-607 


tioniert. Er soll eine Europäische Clean-Tech-Initiative voranbringen, die Partnerschaften 608 


bei modernsten Umwelttechnologien aufbaut.  609 


• Wir werden den Green Deal zu einer echten Wachstumsstrategie, einem neuen nachhal-610 


tigen Wachstumsmotor der EU, entwickeln. Dazu setzen wir auf marktwirtschaftliche In-611 


strumente, auf Anreize statt auf Verbote, auf Innovationen und Wettbewerb und auf die 612 


Zusammenarbeit mit Industrie und Landwirtschaft.  613 


• Wir werden den europäischen Emissionshandel auf den Verkehr- und Wärmesektor aus-614 


weiten. Mit mehr Ehrgeiz wird der Emissionshandel in allen Bereichen sicherstellen, dass 615 


sich ein stabiler, fairer und transparenter Preis für Treibhausgase bildet. 616 


• Wir wollen in Verbindung mit nachhaltiger Entwicklungshilfe Europa im globalen Roh-617 


stoffwettbewerb stärken und eine europäische Alternative zur chinesischen Seiden-618 


straße bieten. 619 


• Wir wollen einen Green Deal, der mehr Arbeitsplätze schafft und mehr Wertschöpfung 620 


in die Regionen Europas bringt. Deshalb müssen alle Strategien des Green Deals mit ei-621 


ner Folgenabschätzung und mit Maßnahmen zur Begleitung des Übergangs verbunden 622 


werden.  623 


 624 


2.4. Wettbewerbsfähiges und stabiles Europa 625 


Stabilitätskriterien für die Wirtschafts- und Währungsunion durchsetzen 626 


Die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) und die Einführung des Euro sind Meilen-627 


steine der europäischen Integration. Wir treten ein für eine echte Stabilitäts- und Wachs-628 


tumsunion.  629 


• Wir wollen die Fiskalregeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts und des Fiskalvertrags 630 


nach der Corona-Pandemie zügig wieder in Kraft setzen und sie weiterentwickeln, ohne 631 


sie aufzuweichen.  632 


• Wir wollen Ermessensspielräume beim Defizitverfahren einschränken und das Prinzip 633 


der Konditionalität stärken. Verstöße gegen die Stabilitätskriterien müssen konsequent 634 


sanktioniert werden. 635 


• Die Europäische Union hat mit dem Aufbauinstrument „Next Generation EU“ in Verbin-636 


dung mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 angemessen und solidarisch 637 


auf die Corona-Krise reagiert. Europa kann nur gemeinsam stark sein. Daher haben wir 638 


uns für die Unterstützung der von der Krise besonders betroffenen Länder im Süden Eu-639 


ropas eingesetzt.  640 
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• Die damit verbundene europäische Schuldenaufnahme ist befristet und einmalig. Sie ist 641 


kein Einstieg in eine Schuldenunion – und darf es nie werden. Denn für eine verantwort-642 


liche Finanz- und Haushaltspolitik in den Mitgliedstaaten müssen Haftung und Verant-643 


wortung in einer Hand bleiben.  644 


• Die Verträge sprechen eine klare Sprache: Jeder Mitgliedstaat haftet für seine eigenen 645 


Schulden. Wir lehnen es weiterhin ab, mitgliedstaatliche Schulden oder Risiken zu ver-646 


gemeinschaften. Denn wir wollen eine echte Stabilitätsunion und keine Schulden- und 647 


Haftungsunion.  648 


• Unser Europa steht für eine solide Haushaltspolitik. Haushaltsmittel müssen vor allem 649 


für Maßnahmen eingesetzt werden, die einen europäischen Mehrwert schaffen. Sie müs-650 


sen noch stärker auf europäische Zukunftsaufgaben konzentriert werden.  651 


 652 


Europäische Wirtschaftspolitik besser abstimmen, Währungsunion stärken 653 


Um die Wirtschafts- und Währungsunion zu stärken, müssen die nationalen Wirtschaftspo-654 


litiken besser koordiniert und aufeinander abgestimmt werden.  655 


• Wir wollen eine stärkere Rolle für den EU-Wirtschafts- und Währungskommissar, insbe-656 


sondere zur Durchsetzung der Stabilitätskriterien. Die länderspezifischen Empfehlungen 657 


sollten auf Schlüsselbereiche zielen – vor allem auf Strukturreformen und Haushaltskon-658 


solidierung. Die Strukturfonds sollen dafür eingesetzt werden, Reformprozesse und In-659 


novationen zu unterstützen.  660 


• Europäische Finanzmarktregulierung (Taxonomie), Nachhaltigkeitsberichterstattung 661 


und Lieferkettengesetzgebung bedürfen gerade für mittelständische Firmen präziser 662 


globaler Wettbewerbsanalysen.  663 


• Wir setzen uns für eine EU-Regelung für Lieferketten ein. Diese muss die Standards des 664 


deutschen Lieferkettensorgfaltsgesetzes im EU-Binnenmarkt europaweit durchsetzen, 665 


aber nicht verschärfen. So verhindern wir unterschiedliche und damit unpraktikable Re-666 


gelwerke und schaffen faire Wettbewerbsbedingungen.  667 


• Bei der A1-Bescheinigung für die Entsendung von Arbeitnehmern ins EU-Ausland setzen 668 


wir uns für eine praxistaugliche Lösung ein, die vor Missbrauch schützt und gleichzeitig 669 


unbürokratisch und möglichst digital handhabbar ist. 670 


• Wir bekennen uns zur Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB). Geld- und 671 


Finanzpolitik müssen getrennt bleiben. Wir lehnen deshalb eine monetäre Staatsfinan-672 


zierung ab. Das übergeordnete Ziel der EZB bleibt die Wahrung der Geldwert- und Fi-673 


nanzstabilität. 674 


• Unsere Währung muss für das digitale Zeitalter gut gerüstet sein. Wir befürworten einen 675 


digitalen Euro als schnelles, einfaches und sicheres Zahlungsmittel. Er darf Bargeld nur 676 


ergänzen und die Preis- und Finanzstabilität nicht gefährden. Denn Bargeld ist gelebte 677 


Freiheit. Daher halten wir am Bargeld als Zahlungsmittel weiterhin fest.  678 


 679 
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Europäische Finanzarchitektur krisensicher machen 680 


Europa muss auf Wirtschafts- oder Finanzkrisen besser vorbereitet sein, damit diese schnel-681 


ler und besser überwunden werden können. Dafür braucht es mehr Stabilität in ganz Eu-682 


ropa. 683 


• Wir wollen den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), die Bankenunion und die 684 


Kapitalmarktunion unter Stabilitätsaspekten weiterentwickeln und vollenden.  685 


• Für den Umgang mit Staaten, die von einer Wirtschafts- und/oder Finanzkrise betroffen 686 


sind, benötigen wir geordnete Verfahren bis hin zu einem Insolvenzverfahren für Staa-687 


ten.  688 


• Zur Vollendung der Bankenunion müssen bestehende Risiken im Bankensystem zwin-689 


gend reduziert werden. Bankenrettungen aus Steuermitteln und eine Vergemeinschaf-690 


tung der Haftungsübernahme im Rahmen der europäischen Einlagensicherung lehnen 691 


wir ab. 692 


• Bei allen Änderungen auf europäischer Ebene müssen die Besonderheiten unseres be-693 


währten Drei-Säulen-Systems aus Privatbanken, öffentlich-rechtlichen Banken und Ge-694 


nossenschaftsbanken erhalten bleiben. Insbesondere dürfen die Kreditversorgung des 695 


Mittelstands und die Finanzierung von Wohneigentum nicht aufgrund überzogener re-696 


gulatorischer Anforderungen unnötig eingeschränkt werden. So sorgen wir dafür, dass 697 


Krisen schnell und besser überwunden werden können. 698 


 699 


Fairen Welthandel stärken 700 


In Deutschland hängt jeder vierte Arbeitsplatz vom Export ab, in der deutschen Industrie 701 


sogar mehr als jeder Zweite. Wir setzen auf einen freien Welthandel mit fairen internatio-702 


nalen Wettbewerbsbedingungen statt auf Protektionismus und Abschottung.  703 


• Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern den Multilateralismus durch eine Reform 704 


der Welthandelsorganisation stärken und den Abschluss von Freihandelsabkommen 705 


durch die Europäische Union vorantreiben. Insgesamt brauchen wir eine Verzahnung 706 


von Handelsschutzmaßnahmen mit wettbewerbsrechtlichen Instrumenten.  707 


• Wir wollen, dass europäische Handelspolitik konsequent auf Verbesserungen beim 708 


Marktzugang für Güter und Dienstleistungen hinarbeitet, um Hemmnisse für europäi-709 


sche Unternehmen auf Drittmärkten abzubauen. Dabei müssen Marktöffnungen gegen-710 


seitig im gleichen Maß gewährt und Markenpiraterie eingedämmt werden.  711 


• Wir wollen Anreize schaffen, dass unsere hohen Standards, zum Beispiel beim Umwelt-, 712 


Verbraucher- und Arbeitnehmerschutz, international zum Standard werden. Denn unser 713 


Ziel ist multilateraler, fairer und regelbasierter Handel, der Wohlstandsperspektiven für 714 


alle eröffnet, den Kampf gegen den Klimawandel verstärkt, Kinderarbeit ächtet und auf 715 


eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in anderen Ländern hinwirkt.  716 


• Wir wollen Sanktionsmechanismen bei Verstößen gegen Nachhaltigkeits- und Klima-717 


schutzaspekte etablieren und weiter stärken. 718 
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• Wir wollen besonders mit unseren transatlantischen Partnern in der Handelspolitik welt-719 


weit unsere gemeinsamen Grundwerte und gemeinsame Standards etablieren. 720 


• Wir machen uns für die überfällige Ratifizierung des Wirtschaftsabkommens der Europä-721 


ischen Union mit Kanada (CETA) stark. Wir plädieren auch für die vollständige Umset-722 


zung des Handelsabkommens der EU mit dem Mercosur-Raum, sofern sichergestellt 723 


werden kann, dass gerade in der Landwirtschaft Produktions- und Produktstandards un-724 


seren Maßstäben entsprechen. 725 


• Wir streben einen raschen Neustart der Verhandlungen zwischen der EU und den USA 726 


an: Wir wollen ein transatlantisches Handels-, Wirtschafts- und Investitionsabkommen 727 


mit den USA, das auch ökologisch weltweit Maßstäbe setzt.  728 


 729 


Für eine moderne europäische Industriepolitik eintreten 730 


Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie ist angesichts der Ver-731 


schärfung der globalen Rahmenbedingungen und der Rolle Chinas wichtiger denn je. Unser 732 


Ziel ist es, dass Europa in den wichtigen industriellen Zukunftsfeldern wie Künstlicher In-733 


telligenz, Quantentechnologie, Halbleiter, Wasserstoff oder Blockchain weltweit einen 734 


Spitzenplatz einnimmt.  735 


• Wir brauchen dafür eine ambitionierte europäische Technologie- und Industriestrategie. 736 


Wir wollen in Europa die Fähigkeiten weiter fördern, Schlüsseltechnologien zu entwi-737 


ckeln und herzustellen. Strategische Förderprojekte der EU müssen die vorhandenen 738 


Stärken an europäischen Standorten, etwa der Mikroelektronik oder der Luft- und Raum-739 


fahrt, im Sinne der globalen Wettbewerbsfähigkeit weiter ausbauen. 740 


• Wir wollen das europäische Wettbewerbs- und Beihilferecht anpassen, um Verzerrungen 741 


beim Handel und im Wettbewerb infolge von Staatssubventionen und Interventionen in 742 


anderen Teilen der Welt auszugleichen. Hierfür muss die Europäische Union die Ver-743 


handlungen mit anderen großen Industriestaaten vorantreiben.  744 


• Wir müssen Wertschöpfungsketten innerhalb von Europa schließen und uns so unabhän-745 


giger von anderen Teilen der Welt machen. Wir brauchen neue Souveränität für Europa 746 


in allen systemrelevanten Wirtschaftsbereichen. 747 


• Wir wollen das EU-Vergaberecht im Sinne des Bürokratieabbaus modernisieren. 748 


 749 


2.5. Unser Europa der Ordnung und Sicherheit  750 


Europas Grenzen schützen 751 


Was wir in Europa brauchen, ist eine Sicherheitsunion. Mehr Sicherheit in und durch Europa 752 


bedeutet auch mehr Sicherheit für Deutschland. Offene Grenzen in Europa sind ein Gewinn 753 


für uns alle. Doch auch bei offenen Binnengrenzen und Reisefreiheit im Schengen-Raum 754 


muss die innere Sicherheit in der Europäischen Union gewährleistet bleiben. Dafür müssen 755 


die europäischen Außengrenzen wirksam geschützt werden. Nur gemeinsam als Europäi-756 
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sche Union können wir Drogenschmuggler, Menschenhändler, international agierende Ban-757 


den, Gefährder und Terroristen wirksam bekämpfen. Um Europa als Raum der Freiheit, der 758 


Sicherheit und des Rechts garantieren zu können, bedarf es auch einer effektiven Polizeiar-759 


beit innerhalb der Grenzen Europas. 760 


• Wir wollen die Europäische Grenzschutzagentur FRONTEX zu einer echten Grenzpolizei 761 


und Küstenwache mit hoheitlichen Befugnissen ausbauen. Ihre personellen Kapazitäten 762 


werden wir deutlich aufstocken. 763 


• Wir wollen die relevanten, für die Grenzpolizei zugänglichen Datenbanken wie das 764 


Schengen-Informationssystem und EURODAC so gestalten, dass alle Informationen ab-765 


rufbar zur Verfügung stehen.  766 


• Wir wollen, dass die Einreise an den Außengrenzen umfassend elektronisch überwacht 767 


wird. Die bereits beschlossene Einrichtung des Ein- und Ausreiseregisters für Drittstaats-768 


angehörige EES werden wir daher ebenso vorantreiben wie das Reiseinformations- und 769 


Genehmigungssystem ETIAS.  770 


• Angesichts der weiterhin akuten terroristischen Bedrohungen wollen wir die enge Zu-771 


sammenarbeit der Polizeien und Nachrichtendienste weiter intensivieren.  772 


• Wir wollen, dass die in unterschiedlichen Informationssystemen vorhandenen Daten so 773 


verknüpft werden können, dass die Polizei- und Sicherheitsbehörden auf die von ihnen 774 


benötigten Informationen schnell zugreifen können – zur Prävention von Anschlägen 775 


ebenso wie zur Strafverfolgung nach terroristischen Taten.  776 


• Wir wollen auch, dass die relevanten Daten zwischen den Polizei- und Sicherheitsbehör-777 


den so umfassend ausgetauscht werden können, dass schnelle polizeiliche Reaktionen 778 


möglich sind.  779 


• Wir brauchen ein europaweites Tracking von Gefährdern, eine gemeinsame Gefährder-780 


bewertung und nationale Gefährderlisten, die europaweit automatisch zusammenge-781 


führt werden, ohne dass eine konkrete Abfrage des jeweiligen Täters erfolgen muss. 782 


• Wir wollen EUROPOL als europäische Verbindungs- und Koordinierungsstelle so aus-783 


statten und weiterentwickeln, dass es in wichtigen Bereichen zu einer Art europäischem 784 


FBI wird. Das gilt insbesondere im Bereich der Cyberkriminalität und im Kampf gegen 785 


Terrorismus. Die operativen polizeilichen Befugnisse verbleiben bei den Mitgliedstaa-786 


ten.  787 


 788 


Menschen in Not helfen, Migration wirksam ordnen und steuern 789 


Die Europäische Union und Deutschland helfen Menschen, die in große Not kommen, weil 790 


sie politisch verfolgt werden oder aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention. Wir beken-791 


nen uns zum Grundrecht auf Asyl und den rechtlichen und humanitären Verpflichtungen 792 


Deutschlands und Europas. Gezielte Zuwanderung ist dann ein Gewinn und eine Chance für 793 


unser Land, wenn sie von gelungener Integration begleitet ist – in unseren Arbeitsmarkt 794 


ebenso wie in unsere Gesellschaft. Das erwarten wir von Zuwanderern und darin wollen wir 795 
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sie unterstützen. Wie erfolgreiche Einwanderungsgeschichten aussehen, zeigen die BioN-796 


Tech-Gründer auf eindrucksvolle Weise. Sie sind nur eines von vielen Beispielen, die zeigen, 797 


wie wir von den klügsten Köpfen aus aller Welt profitieren können. Das gilt auch für die 798 


gesteuerte und gezielte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Migration ist aber nur dann eine 799 


Chance, wenn sie geordnet erfolgt und sich an klaren Regeln orientiert. Das gilt für die Ein-800 


wanderung von Fachkräften ebenso wie für die Aufnahme von Schutzsuchenden und Ge-801 


flüchteten. Eine Zuwanderung in die Sozialsysteme lehnen wir ab. 802 


Unsere Politik steht daher im Zeichen einer wirksamen Ordnung und Steuerung von Mig-803 


ration. Das bedeutet: Wir wollen keine illegale Migration und Ausreisepflichten durchset-804 


zen. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass wir notleidenden Menschen dauerhaft helfen 805 


können. Wir vereinen Weltoffenheit und Konsequenz, Humanität und Ordnung.  806 


• Wir haben Asylverfahren und Rückführungen gerechter, strukturierter und effizienter 807 


gestaltet. Wir setzen unsere Anstrengungen fort, damit die Zahl der nach Deutschland 808 


und Europa flüchtenden Menschen nicht nur dauerhaft niedrig bleibt, sondern sich wei-809 


ter reduziert. Hierfür ist klar zwischen Menschen in Not und denen zu unterscheiden, die 810 


unser Land wieder verlassen müssen, weil sie nicht schutzbedürftig sind.  811 


• Wir wollen weitere sichere Herkunftsstaaten festlegen. Mit der Einstufung als sicherer 812 


Herkunftsstaat können Bürgerinnen und Bürger aus einem solchen Staat, die in Deutsch-813 


land Asyl beantragen, leichter und schneller in ihre Heimat zurückgeführt werden. An-814 


reize würden abgebaut, damit sich diese Menschen ohne Aussicht auf Asyl nicht auf den 815 


Weg nach Deutschland machen. Gleichwohl scheiterte die Einstufung weiterer Staaten 816 


mit verschwindend geringen Anerkennungsquoten bei Asylanträgen im Bundesrat am 817 


Widerstand einiger Länder, obgleich der Bundestag eine Ausweitung bereits beschlossen 818 


hatte. Deshalb wollen wir die Möglichkeiten des europäischen Asylrechts nutzen, um ein 819 


neues Konzept der sicheren Herkunftsstaaten, den „kleinen“ sicheren Herkunftsstaat, zu 820 


schaffen. In einem gewöhnlichen Gesetzgebungsverfahren zur Einstufung eines Staates 821 


wird der Staat sowohl im Sinne des Grundgesetzes als auch im Sinne der europäischen 822 


Asylverfahrensrichtlinie als sicherer Herkunftsstaat eingestuft. Eine Einstufung als „klei-823 


ner“ sicherer Herkunftsstaat im Sinne der Asylverfahrensrichtlinie wäre hingegen ohne 824 


Zustimmung des Bundesrats und damit ohne Mitwirkung der Länder möglich. Davon un-825 


berührt bleibt die im Grundgesetz garantierte Prüfung auf Asyl nach Art. 16 a.  826 


• Wir lehnen eine Ausweitung des Familiennachzugs über die heute bestehenden Rege-827 


lungen hinaus ab. 828 


• Bleiberechtsmöglichkeiten Ausreisepflichtiger wollen wir stärker einschränken, um die 829 


Anreize für illegale Zuwanderung weiter zu senken; insbesondere sollen Aufenthaltser-830 


laubnisse bei Geduldeten an echte Integrationsvoraussetzungen geknüpft werden.  831 


• Wir wollen Ausreisepflichten besser durchsetzen und dafür unter anderem Gewahrsam-832 


seinrichtungen an den Verkehrsflughäfen schaffen, um Sammelabschiebungen zu er-833 


leichtern. Auf Verstöße gegen eine Wiedereinreisesperre folgt unmittelbar die Abschie-834 


behaft. 835 
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• Wir wollen Straftäter konsequent abschieben. Wer in Deutschland straffällig wird, hat 836 


sein Gastrecht verwirkt.  837 


• Den Druck auf Identitätstäuscher und Mitwirkungsverweigerer werden wir noch einmal 838 


deutlich erhöhen. Dazu werden wir die rechtlichen Möglichkeiten ausbauen und verfüg-839 


bare technische Mittel nutzen.  840 


• Falschangaben im Asylverfahren müssen künftig auch strafbar sein, wenn sie gegenüber 841 


dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erfolgen.  842 


• Zudem müssen Datenträger und insbesondere Mobiltelefone auch zur Klärung von Si-843 


cherheitsbedenken ausgelesen werden dürfen. Wer den Staat über seine Identität 844 


täuscht und seine Abschiebung verhindert, kann keinen Anspruch auf eine Duldung er-845 


halten.  846 


• Auch werden wir die Regelungen des Ausreisegewahrsams und der Abschiebungshaft 847 


praxistauglicher ausgestalten.  848 


 849 


Europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik grundlegend reformieren 850 


Die Versorgung von Schutzsuchenden ist weder eine alleinige Herausforderung Deutsch-851 


lands noch der Staaten an den EU-Außengrenzen. Sie ist eine gemeinsame europäische Her-852 


ausforderung. Vorrangiges Ziel muss es sein, Menschen in ihrer Heimat oder in deren Nähe 853 


Lebensperspektiven zu eröffnen.  854 


• Die Europäische Union muss mit den Hauptherkunftsländern die Zusammenarbeit wei-855 


ter intensivieren und Fluchtursachen – wie etwa Armut – bekämpfen. Dazu ist insbeson-856 


dere eine umfassende Partnerschaft mit unserem Nachbarkontinent Afrika und eine ak-857 


tive Stabilisierungspolitik im Nahen und Mittleren Osten notwendig.  858 


• Das Gemeinsame Europäische Asylsystem muss grundlegend reformiert werden. Der 859 


Vorschlag der Europäischen Kommission einer fairen und solidarischen Verteilung der 860 


Kosten und Lasten innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union geht in die 861 


richtige Richtung.  862 


• Wir sprechen uns für die Einrichtung von europäisch verwalteten Entscheidungszentren 863 


an den EU-Außengrenzen aus, in denen geprüft werden soll, ob ein Asylanspruch vorliegt 864 


oder nicht. Perspektivisch kann sich daraus eine europäische Behörde entwickeln, die 865 


auch die Mitgliedstaaten unterstützt und Koordinationsaufgaben übernimmt. 866 


• Wir brauchen gemeinsame Standards im europäischen Asylrecht und eine europaweite 867 


Harmonisierung der Aufnahmebedingungen – hinsichtlich Verfahren, Unterbringung 868 


und Versorgung. Dies senkt die Anreize, die manche Mitgliedstaaten für Asylsuchende 869 


attraktiver machen als andere.  870 


  871 
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In Europa das schützen, was uns wichtig ist 872 


Im Rahmen der „Europäischen Säule sozialer Rechte“ sollen die Mitgliedstaaten dabei un-873 


terstützt werden, insbesondere global agierende Konzerne stärker in die soziale Verantwor-874 


tung zu nehmen und Strukturen von Sozialpartnerschaften zu schaffen und auszubauen. 875 


Denn gerechte Löhne entstehen nur durch Tarifverträge, die von den Sozialpartnern der 876 


Mitgliedstaaten ausgehandelt werden.  877 


• Wir stehen dafür, dass sich die EU auf Grundstandards bei Arbeitnehmerrechten sowie 878 


Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards konzentriert. Eine europäische 879 


Arbeitslosen-, Renten- oder Gesundheitsversicherung lehnen wir ab. Die sozialen Siche-880 


rungssysteme sind in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.  881 


• Wir wollen die Anerkennung von Berufsqualifikationen vereinfachen und die Portabilität 882 


von betrieblicher Altersvorsorge zwischen EU-Mitgliedstaaten verbessern, um die Ar-883 


beitnehmermobilität weiter zu fördern. 884 


 885 


2.6.  Für ein modernes, innovatives und digitales Europa 886 


Europa digital an die Spitze führen 887 


Auch für Europa brauchen wir ein Modernisierungsjahrzehnt. Denn nur, wenn wir vereint in 888 


nachhaltige europäische Zukunftsprojekte und -technologien investieren, sichern wir Wett-889 


bewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze von morgen hier bei uns in Europa.  890 


• Wir wollen eine echte Digital- und Datenunion mit einem modernen Wettbewerbsrecht 891 


auf Basis der Sozialen Marktwirtschaft, hochklassiger digitaler Infrastruktur, europäi-892 


scher Speicher- und Rechenkapazitäten und eines einheitlichen Datenschutzrechts. 893 


• Wir wollen als weltweiter Vorreiter für einen fairen und gerechten Wettbewerb in der 894 


Digitalwirtschaft eine europäische digitale Marktordnung entwickeln und einführen – 895 


mit einem modernisierten Wettbewerbsrecht und gleichen Regeln für alle. Zu einer 896 


Marktordnung gehört auch eine faire und angemessene „Standgebühr“.  897 


• Wir wollen, dass digitale Ökosysteme, in denen Politik, Wissenschaft, Forschung und 898 


Wirtschaft für die Entwicklung und Finanzierung neuer digitaler Produkte zusammenar-899 


beiten, auch in Europa etabliert werden. Wir setzen uns für einen deutlichen Ausbau der 900 


Rahmenbedingungen für solche gemeinsamen Initiativen auf europäischer Ebene ein, 901 


zum Beispiel bei Künstlicher Intelligenz oder Quantencomputern. 902 


 903 


Innovationskraft Europas bündeln  904 


Wir wollen das Ziel der Lissabon-Strategie mit Leben füllen: Europa soll zum innovativsten 905 


Wirtschaftsraum der Welt werden. Europa und der gemeinsame Binnenmarkt tragen ganz 906 


wesentlich zu unserem Wohlstand bei. Sie bilden das Rückgrat unserer global handelnden 907 


Wirtschaft und vieler gut bezahlter Arbeitsplätze in Deutschland.  908 
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• Wir wollen den Binnenmarkt in allen Bereichen mit besonderem Blick auf Digitales, Ener-909 


gie und Kapital weiter stärken und vertiefen. Zudem muss sich auch auf europäischer 910 


Ebene eine strategische Außenwirtschaftspolitik etablieren.  911 


• Wir brauchen Strukturreformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und private Investitio-912 


nen, die Wachstum, Beschäftigung und Innovation schaffen.  913 


• Wir wollen die anwendungsnahe Forschung und globale Wasserstoffstrategien aus-914 


bauen, eine europäische Plattformwirtschaft etablieren und europäische Industriestan-915 


dards weltweit durchsetzen.  916 


• In der Personalisierten Medizin wollen wir auf den Forschungserfolgen der Corona-Impf-917 


forschung aufbauend alle Ressourcen im Kampf gegen Krebs und Alzheimer bündeln und 918 


eine europäische Gesundheitsunion gründen. Sie soll europäische Spitzenforschung 919 


bündeln und intensivieren.  920 


• Künstliche Intelligenz wollen wir für den Alltag nutzen: Menschen sollen innerhalb Euro-921 


pas ohne Sprachbarrieren miteinander kommunizieren und gleichzeitig die Vielfalt ge-922 


nießen können. Wir wollen die Forschung und Entwicklung der automatisierten Sprach-923 


erkennung und -übersetzung in den kommenden Jahren zum Durchbruch verhelfen und 924 


gleichzeitig ein Leitprojekt für die künstliche Intelligenz auf den Weg bringen. 925 


 926 


Europäische Forschung und Bildung stärken 927 


Forschung und Bildung der jüngeren Generationen werden europaweit über unseren zu-928 


künftigen Wohlstand entscheidend sein. Die Hochschulen sind ein wichtiges Bindeglied 929 


zwischen dem Europäischen Bildungs- und dem Europäischen Forschungsraum.  930 


• Auf europäischer Ebene wollen wir einen einheitlichen, gemeinsamen Rechtsrahmen für 931 


bestehende sowie zukünftige Europäische Hochschulen schaffen. Dadurch können die 932 


Anerkennung der Abschlüsse und der Wissenschaftsaustausch deutlich verbessert wer-933 


den. 934 


• Wir wollen das Rahmenprogramm für „Horizont Europa“ zusammen mit dem öffentli-935 


chen und privaten Sektor so umsetzen, dass die weltweit besten und innovativsten For-936 


schenden ihre Projekte in Europa verwirklichen können. „Horizont Europa“ ist das größte 937 


und ambitionierteste Forschungsprogramm der europäischen Geschichte. Damit wur-938 


den die besten Voraussetzungen geschaffen, um exzellente Grundlagenforschung des 939 


Europäischen Forschungsrats zu unterstützen, europaweite Karrierepfade weiter zu öff-940 


nen und Forschungseinrichtungen europaweit besser zu vernetzen.  941 


 942 


Schnelle und emissionsarme Mobilität voranbringen 943 


Von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land und die Stär-944 


kung Europas ist eine leistungsfähige Infrastruktur: Straßen, Zugverbindungen, aber bei-945 


spielsweise auch leistungsfähige Stromtrassen sind die Grundlage für die Begegnung von 946 


Menschen, den Austausch von Gütern und die Vernetzung unserer Länder. Deutschland 947 
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und Europa brauchen eine entschlossene und kraftvolle Antwort auf globale Herausforde-948 


rungen wie die Initiative Chinas zur Entwicklung einer neuen Seidenstraße.  949 


• Deshalb wollen wir dieses Jahrzehnt nutzen, um mit unseren mittel- und osteuropäi-950 


schen Nachbarn eine so enge infrastrukturelle Vernetzung zu erreichen, wie wir sie zum 951 


Beispiel zwischen Deutschland, Frankreich und den Beneluxstaaten in den letzten Jahr-952 


zehnten zum Wohle unserer Länder und ganz Europas entwickelt haben. Dazu werden 953 


wir uns mit europäischer Unterstützung für ein Programm „grenzüberschreitende Ver-954 


netzung und Infrastrukturausbau“ einsetzen, das verkehrs- und klimapolitisch neue Ak-955 


zente setzt und auch die militärische Mobilität verbessert. 956 


• Europa hat die Chance, der erste Kontinent CO2-neutraler Mobilität zu werden. Wir wol-957 


len ihr zum Durchbruch verhelfen und damit weltweites Vorbild sein. Dafür wollen wir 958 


den Wettbewerb der besten Ideen technologieoffen befördern.  959 


• Wir setzen uns für einen besseren europäischen Hochgeschwindigkeitsschienenverkehr 960 


als bequemen, sicheren, flexiblen und ökologisch nachhaltigen Verkehrsträger ein. 961 


Schnelle, aufeinander abgestimmte Verbindungen nach Warschau und Prag sollen zu-962 


künftig genauso selbstverständlich sein wie die stark genutzte Verbindung zwischen Pa-963 


ris und den deutschen Metropolen. Hier kommt auch Nachtzügen eine besondere Be-964 


deutung zu. 965 


 966 


2.7. Ein handlungsfähiges und bürgernahes Europa 967 


Europa institutionell fortentwickeln 968 


Um den Herausforderungen der Zeit gewachsen zu sein, muss Europa das richtige Rüstzeug 969 


zur Hand bekommen. Nur mit besser funktionierenden Institutionen und Abläufen kann 970 


Europa die Zukunft gestalten. 971 


• Wir wollen unser Europa gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern für die Heraus-972 


forderungen der Zukunft stärken. Deshalb ist die Konferenz zur Zukunft Europas für uns 973 


ein Aufbruch zu grundlegenden Reformen der EU. Wir wollen sie für eine europäische 974 


Souveränitätsoffensive nutzen. Vertragsänderungen sind dabei kein Ziel an sich, aber ein 975 


mögliches Instrument, um Europa handlungsfähiger zu machen.  976 


• Wir wollen mehr Mehrheitsentscheidungen in Europa unter verstärkter Nutzung der 977 


Brückenklauseln für schnellere Entscheidungen und entschlossenes Handeln. Wo keine 978 


gemeinsame Lösung möglich ist, sollen Mitgliedstaaten die Möglichkeit öfter nutzen, im 979 


Rahmen der Verträge voranzugehen und enger zusammenzuarbeiten.  980 


• Wir wollen Europa stark und verantwortlich machen, wo Europa gemeinsam mehr errei-981 


chen kann. Europäische Gesetzgebung ist gut, wenn grenzüberschreitender oder ge-982 


samteuropäischer Mehrwert entsteht.  983 


• In manchen Bereichen sind wir noch nicht so weit: So hat die Pandemiebekämpfung das 984 


Fehlen von gemeinsam abgestimmten Maßnahmen auf europäischer Ebene aufgezeigt. 985 
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Gleichzeitig muss das, was in den Kommunen, Regionen und Mitgliedstaaten besser ge-986 


leistet werden kann, auch dort verantwortet werden. Subsidiarität ist unser Leitgedanke 987 


für Europa. 988 


• Wir wollen gemeinsam mit unseren Europäischen Partnern die Pandemievorsorge und -989 


bereitschaft in der Europäischen Union weiter verbessern. Deshalb setzen wir uns dafür 990 


ein, die Arbeiten an der Gesundheitsunion zügig abzuschließen. Durch die nachhaltige 991 


Stärkung des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten 992 


sowie der Europäischen Arzneimittelagentur, in guter Zusammenarbeit mit unseren na-993 


tionalen Strukturen, wollen wir einen klaren EU-Mehrwert schaffen. Ein wesentlicher 994 


Baustein wird die Sicherstellung der Versorgung mit Impfstoffen und krisenrelevanten 995 


Arzneimitteln und Medizinprodukten sein. Daher werden wir den geplanten Aufbau ei-996 


ner Europäischen Gesundheitskrisenagentur (HERA) konstruktiv begleiten und uns mit 997 


unseren Partnern dafür einsetzen, die Abhängigkeit der EU von Drittstaaten zu reduzie-998 


ren. 999 


 1000 


Europäische Demokratie stärken 1001 


Die Achtung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die Werte der liberalen Demo-1002 


kratie gehören zu den Grundfesten der Europäischen Union. Hierzu gehört auch die Trans-1003 


parenz der europäischen Gesetzgebung für die Bürgerinnen und Bürger, die demokrati-1004 


scher und insgesamt bürgernäher werden muss. 1005 


• Wir setzen uns für neue Dialogformate zur Rechtsstaatlichkeit und zur konsequenten 1006 


Ahndung von Verstößen ein – bis hin zur Streichung von EU-Mitteln und dem Entzug des 1007 


Stimmrechts.  1008 


• Wie die nationalen Parlamente muss auch das Europäische Parlament das Recht haben, 1009 


eigene Gesetzentwürfe einzubringen. So werden wir das Herzstück der europäischen 1010 


Demokratie, das gemeinsam gewählte Europäische Parlament, weiter stärken.  1011 


• Wir setzen uns für die Einführung eines europäischen Wahlrechts mit einer Sperrklausel 1012 


zur nächsten Europawahl ein. Für ein arbeitsfähiges Parlament darf es keine Zersplitte-1013 


rung des Parlaments durch Kleinstparteien geben.  1014 


• Um Exekutive und Parlament enger zu verbinden, drängen wir auf eine Stärkung des 1015 


Spitzenkandidatenprinzips bei der Besetzung der Kommissionsspitze.  1016 


• Wir setzen uns darüber hinaus für eine Verkleinerung der Europäischen Kommission ein. 1017 


Europäische Handlungsfähigkeit muss das entscheidende Leitprinzip sein. 1018 


• Wir werden die europapolitische Koordinierung der Bundesregierung weiter ausbauen, 1019 


vereinfachen und stärken. Denn Deutschlands Stärke ist fest mit Europas Handlungsfä-1020 


higkeit verbunden. Deshalb wollen wir damit die Positionen Deutschlands zum Wohle 1021 


Europas klar formulieren und wirksam vertreten.  1022 


• Für eine bessere Rechtssetzung und den Abbau von Bürokratiekosten weiten wir die Fol-1023 


genabschätzung auf europäischer Ebene aus. 1024 
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 1025 


Europa für die Jugend erlebbar machen 1026 


Wir setzen uns dafür ein, dass die Jugend Europas die Vorteile der Europäischen Union un-1027 


mittelbar erleben kann.  1028 


• Austauschprogramme wollen wir ausbauen.  1029 


• Das Interrail-Ticket im Rahmen des „DiscoverEU“-Programms soll es künftig für jeden 1030 


18-Jährigen kostenlos geben.  1031 


• Wir wollen den Mitteleinsatz für ErasmusPlus verdoppeln. Denn der europäische Bil-1032 


dungsraum und der Aktionsplan für digitale Bildung sind für die wirtschaftliche Erholung 1033 


Europas und für künftiges Wachstum von entscheidender Bedeutung. Das Programm 1034 


ErasmusPlus leistet hierzu einen wichtigen Beitrag.  1035 


• Damit Europa im Großen und im Kleinen erlebbarer wird, fördern wir die grenzüber-1036 


schreitende Zusammenarbeit. So können mehr persönliche Begegnungen ermöglicht 1037 


werden – in Schule, Ausbildung, Studium und Beruf.  1038 


• Zur Stärkung der europäischen Öffentlichkeit wollen wir zudem die Rechtsform eines 1039 


europäischen Vereins einführen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Zivil-1040 


gesellschaft, Kultur und Sport voranzutreiben.  1041 


  1042 
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3. Neuer Wohlstand – mit nachhaltigem Wachstum zum klimaneutralen 1043 


Industrieland  1044 


 1045 


Unser Unions-Versprechen: Wir werden unsere Wirtschaft wieder in Schwung bringen und für 1046 


sichere und zukunftsfähige Arbeitsplätze sorgen. Dabei verbinden wir nachhaltiges Wachstum, 1047 


Klimaschutz und soziale Sicherheit miteinander. Wir wollen Interessen zusammenführen und 1048 


nicht gegeneinander ausspielen. Mehr denn je wird dieser Grundsatz unsere Politik, unser Han-1049 


deln und Entscheiden leiten. 1050 


Die Corona-Pandemie hat auch in Deutschland zu einem massiven Wirtschaftseinbruch geführt. 1051 


Wir konnten die Wirtschaft stabilisieren und Arbeitsplätze sichern, weil wir in einer großen ge-1052 


meinsamen Kraftanstrengung schnell und entschlossen gehandelt haben. Gleichzeitig hat die 1053 


Pandemie gezeigt, dass unser Land in einigen Bereichen nicht schnell, nicht agil und nicht mutig 1054 


genug ist. Zu oft stellen wir den Fleißigen, den Tüchtigen und den Mutigen – im Handwerk, im 1055 


Mittelstand und in den freien Berufen sowie in der Kultur- und Kreativszene – unnötige Hürden 1056 


in den Weg, anstatt ihnen den Weg frei zu machen und ihrem Können und ihren Ideen zu ver-1057 


trauen. Der Weg vom Problem zur Lösung führt zu oft und zu lange durch ein Dickicht voller 1058 


Vorschriften und Bedenken. 1059 


Es reicht nicht aus, nur an ein paar Stellschrauben zu drehen. Wir brauchen ein Modernisie-1060 


rungsjahrzehnt in Deutschland. Wir müssen die Weichen neu stellen. Dabei werden wir noch 1061 


stärker auf die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft setzen. Sie verbindet Freiheit mit Sicher-1062 


heit, Eigenverantwortung mit Gemeinwohl, wirtschaftliche Dynamik mit sozialem Ausgleich. 1063 


Sie setzt auf Machen statt Meckern, auf Offenheit statt Abschottung, auf Erwirtschaften statt 1064 


Verteilen, auf Ideen statt Verbote. 1065 


Auf diese Prinzipien setzen wir auch im Kampf gegen den Klimawandel. Wir wollen jetzt, in die-1066 


sem Jahrzehnt, die entscheidenden Schritte gehen, damit Deutschland bis 2045 ein klimaneut-1067 


rales Industrieland wird. Unser christliches Menschenbild verpflichtet uns zur Bewahrung der 1068 


Schöpfung und zum verantwortlichen Handeln gegenüber unseren Mitmenschen, gegenüber der 1069 


Umwelt und gegenüber den zukünftigen Generationen. Wir wollen weiter Industrieland bleiben 1070 


und hochqualifizierte industrielle Arbeitsplätze erhalten – gemeinsam mit der Wirtschaft und 1071 


den Sozialpartnern und ohne Überforderung der Verbraucherinnen und Verbraucher.  1072 


 1073 


Soziale Marktwirtschaft als Erfolgsmodell fortschreiben 1074 


Die Soziale Marktwirtschaft ist die Wirtschaftsordnung unserer freiheitlichen Demokratie. 1075 


Sie ist Fundament unseres Erfolgs als innovative, leistungsfähige und nachhaltige Volks-1076 


wirtschaft. Sie verbindet Chancen für den Einzelnen mit sozialer Sicherheit in unserer Ge-1077 


sellschaft. Sie ist die Ordnung, die wie keine andere Ökonomie, Ökologie und Soziales in 1078 


Einklang bringt. Auf ihrer Grundlage haben Generationen von Frauen und Männern mit Bil-1079 


dung, Fleiß und Leistung, Verantwortungsbereitschaft und Engagement Deutschland zu ei-1080 


ner der wohlhabendsten Nationen der Welt gemacht; zu einem weltweit bewunderten öko-1081 


nomischen und ökologischen Vorbild; zur Heimat hunderttausender Unternehmen, die mit 1082 


ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft zum gesellschaftlichen Wohlstand und 1083 
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zur sozialen Sicherheit beitragen. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir fortschreiben und die 1084 


Leitplanken der Sozialen Marktwirtschaft erneuern. 1085 


• Auch in Zukunft werden wir Wirtschaftskompetenz mit praktizierter Solidarität und ef-1086 


fizientem Schutz der Umwelt und des Klimas verbinden.  1087 


• Die nachhaltige, soziale, ökologische und digitale Marktwirtschaft ist unsere Soziale 1088 


Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts.  1089 


• Wir setzen auf Vertrauen in die Menschen, auf Freiheit statt Bevormundung, auf Frei-1090 


räume statt Gängelung.  1091 


• Wir setzen auf funktionierenden Wettbewerb, der Menschen die Chance gibt, das Beste 1092 


aus ihren Fähigkeiten zu machen.  1093 


• Gerade auch im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung setzen wir auf die Ord-1094 


nung des Marktes durch den Staat. Ein starker Staat ordnet die Wirtschaft und bestimmt 1095 


die Regeln, nimmt aber selbst nicht am Geschehen teil.  1096 


 1097 


3.1. Unser Entfesselungspaket für die Wirtschaft 1098 


Ganz gleich, ob Selbstständige und kleine, mittlere oder große Unternehmen: In unserem 1099 


Modernisierungsjahrzehnt müssen wir es schaffen, dass sie sich mehr auf ihr Kerngeschäft 1100 


konzentrieren und neue Ideen umsetzen können. Ein modernes Deutschland ist auch eines, 1101 


das Erfinderreichtum und Unternehmertum mehr Freiräume lässt.  1102 


Wir werden daher ein umfangreiches Entfesselungspaket auf den Weg bringen, das Unter-1103 


nehmen von Steuern und Bürokratie entlastet sowie Planungs- und Genehmigungsverfah-1104 


ren beschleunigt. Unser Ziel: Die Macherinnen und Macher sollen ihre Tatkraft zuallererst 1105 


dafür einsetzen, erfolgreich zu wirtschaften und nicht für die Erfüllung bürokratischer 1106 


Pflichten. Denn das bringt unser Land voran.   1107 


 1108 


Neue Belastungen verhindern 1109 


Für uns ist klar: Damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt und wir gemeinsam neuen 1110 


Wohlstand schaffen können, dürfen Unternehmen keine neuen Belastungen auferlegt wer-1111 


den. 1112 


• Wir wollen die Lohnzusatzkosten auf einem stabilen Niveau von maximal 40 Prozent hal-1113 


ten.  1114 


• Wir bleiben auch in Zukunft beim Grundsatz „Entlasten statt Belasten“. Gerade nach der 1115 


Pandemie sind Steuererhöhungen der falsche Weg. Sie stehen dem notwendigen Auf-1116 


schwung unserer Wirtschaft entgegen.  1117 


• Wir werden den Solidaritätszuschlag für alle schrittweise abschaffen und gleichzeitig 1118 


kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten.  1119 


• Wir treten entschieden allen Überlegungen zur Einführung neuer Substanzsteuern wie 1120 


der Vermögensteuer oder der Erhöhung der Erbschaftssteuer entgegen. Beides würde 1121 
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vor allem auch die wirtschaftliche Substanz Deutschlands gefährden und Arbeitsplätze 1122 


kosten. 1123 


 1124 


Unternehmensbesteuerung wettbewerbsfähig gestalten 1125 


Deutschland droht mit einer der höchsten Unternehmensbelastung der Welt zurückzufal-1126 


len. Weltspitze bei der Steuerbelastung und Weltspitze bei der Wettbewerbsfähigkeit – das 1127 


passt auf Dauer nicht zusammen. Wir werden daher mit einer Unternehmenssteuerreform 1128 


die Besteuerung modernisieren und wettbewerbsfähig machen. 1129 


• Unser Ziel ist eine wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung. Wir wollen die Steu-1130 


erlast für Gewinne, die im Unternehmen verbleiben, perspektivisch auf 25 Prozent de-1131 


ckeln. Das schafft Investitions- und Innovationskraft für die anstehenden Herausforde-1132 


rungen. Dabei wollen wir Rechtsformneutralität herstellen, ob für Einzelunternehmer, 1133 


Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft.  1134 


• Wir wollen die Thesaurierungsbegünstigung und die Anrechnung der Gewerbesteuer 1135 


verbessern und die Niedrigbesteuerungsgrenze im Außensteuerrecht reduzieren.  1136 


• Wir verbessern die steuerliche Verlustverrechnung. Dazu erhöhen wir die Höchstbe-1137 


tragsgrenzen beim Verlustrücktrag und beim Verlustvortrag deutlich. 1138 


• Wir verbessern die Abschreibungsregeln. Dazu wollen wir die degressive Abschreibung 1139 


für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wiedereinführen und die Ab-1140 


schreibungsregeln für digitale Zukunftstechnologien verbessern, wie zum Beispiel Inves-1141 


titionen in Serveranlagen, Künstliche Intelligenz, 3D-Druck oder die Fabrik 4.0. 1142 


 1143 


Überflüssige Bürokratie abbauen 1144 


Wir werden Unternehmen von Bürokratiekosten in Milliardenhöhe entlasten. Der Abbau 1145 


überflüssiger Bürokratie wirkt wie ein Konjunkturprogramm und stärkt den Standort 1146 


Deutschland. 1147 


• Wir werden die Schwellenwerte für die Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen er-1148 


höhen, die Ist-Versteuerung ausweiten und die Informations- und Statistikpflichten be-1149 


grenzen. Bei den Ausfuhrkontrollen wollen wir eine feste Bearbeitungsfrist von 30 Tagen 1150 


einführen. Im Arbeits- und Sozialrecht wollen wir die Schwellenwerte, die sich an der 1151 


Betriebsgröße orientieren, so weit wie möglich vereinheitlichen und vereinfachen.  1152 


• Wir werden ein bürokratiefreies Jahr nach Gründung einrichten und im zweiten Grün-1153 


dungsjahr bürokratische Belastungen auf ein Minimum reduzieren. Die Ausnahmen sol-1154 


len vor allem für ausgewählte steuerrechtliche Regeln und Dokumentationspflichten gel-1155 


ten. Damit schaffen wir mehr Freiraum für Gründerinnen und Gründer. 1156 


• Wir werden die steuerlichen Betriebsprüfungen beschleunigen und modernisieren, da-1157 


mit sie zeitnah, effizient und unbürokratisch erfolgen. Dies entlastet die Steuerpflichti-1158 


gen, deren steuerliche Berater sowie die Finanzverwaltung und schafft umfassende 1159 


Rechtssicherheit. 1160 
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• Wir werden die steuer- und sozialabgabenfreien Sachzuwendungen für Arbeitnehmer 1161 


ausweiten und vereinfachen, um auch hier bürokratische Pflichten abzubauen. 1162 


• Um vor allem Mittelstand und Familienunternehmen zu entlasten, sollen Erfolgskon-1163 


trolle, Praktikabilität und Erfüllungsaufwände von Gesetzen durch einen Praxis-Check – 1164 


bei frühzeitiger Beteiligung der Wirtschaft – geprüft werden. Innovative und weniger 1165 


stark beschränkende Regelungen sollten in begrenzten Testräumen zunächst erprobt 1166 


werden können.  1167 


• Die von uns eingeführte Bürokratiebremse, das „One in, one out“-Prinzip, ist erfolgreich. 1168 


Danach müssen neue Bürokratiekosten, die sich auf die Wirtschaft auswirken, an anderer 1169 


Stelle wieder eingespart werden. Mit der Ausweiterung zu einer „One in, two out“-Regel 1170 


sorgen wir für einen Entfesselungsschub.  1171 


• Wir wollen Meldepflichten für die amtliche Statistik reduzieren. Für Unternehmen be-1172 


deuten umfangreiche Statistikmeldungen einen hohen regelmäßigen Zeitaufwand, der 1173 


zahlreiche Ressourcen bindet. Der Meldeaufwand beträgt für die betroffenen Unterneh-1174 


men insgesamt mehrere Millionen Stunden. Gerade für viele Kleinst- und Kleinunterneh-1175 


men sind die Meldepflichten eine überproportionale Belastung. Wir wollen daher die Be-1176 


richtspflichten für die amtliche Statistik um 25 Prozent reduzieren. 1177 


• Wir wollen auch EU-Vorgaben entbürokratisieren und diese grundsätzlich eins-zu-eins, 1178 


das heißt, ohne zusätzliche Verschärfungen, umsetzen 1179 


• Wir brauchen mehr Mut zu Pragmatismus als immer auf die 120-Prozent-Lösung zu set-1180 


zen – auch bei der Definition von Standards sowie bei Verordnungen und Richtlinien. Zu 1181 


hohe Anforderungen – bei öffentlichen Apps, beim digitalen Stromzähler oder bei Infra-1182 


strukturvorhaben – führen dazu, dass Lösungen in Deutschland zunehmend teuer und 1183 


kompliziert sind, zu lange dauern und sich damit am Ende nicht durchsetzen. 1184 


 1185 


Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen  1186 


Planungs- und Genehmigungsverfahren ziehen sich oft über Jahre hin und sind ein Hinder-1187 


nis für neue Investitionen in Betrieben und Infrastrukturen. Wir werden sie beschleunigen 1188 


und so für einen Modernisierungsschub sorgen.  1189 


• Sämtliche Akten und Urkunden bei Planungsprozessen müssen digitalisiert werden. Wir 1190 


wollen dabei die Chancen der Blockchain-Technologie nutzen.  1191 


• Wir werden eine neue Beteiligungskultur schaffen, die mehr Transparenz in die Planung 1192 


großer Bauprojekte bringt und alle Akteure früh einbindet.  1193 


• Den Verwaltungsrechtsweg von Planungsverfahren werden wir verkürzen und das Ver-1194 


bandsklagerecht straffen sowie zeitlich bündeln. Zugleich treiben wir unsere Initiative 1195 


zur Entschlackung des EU-Planungs- und Umweltrechts weiter voran. 1196 


• Wir setzen uns für einheitliche Standards bei umweltfachlichen und technischen Fragen 1197 


sowie für eine bessere Vernetzung der Behörden untereinander ein, damit die fachlichen 1198 
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Maßstäbe nicht erst in einem langwierigen Verfahren entwickelt werden. Zudem sollten 1199 


Änderungen nach einem bestimmten Stichtag nicht mehr berücksichtigt werden müs-1200 


sen. Dies würde die Planbarkeit von Infrastrukturprojekten verbessern und die Zeit vom 1201 


Planungsbeginn bis zum Bau verkürzen.  1202 


• Wir werden auf EU-Ebene für eine Beschleunigung der Planungsverfahren eintreten und 1203 


uns im Rahmen der Aarhus-Konvention dafür einsetzen, schnelle Planungsverfahren zu 1204 


ermöglichen. 1205 


 1206 


Vergaberecht modernisieren 1207 


Wir müssen es im Modernisierungsjahrzehnt schaffen, dass öffentliche Aufträge schneller, 1208 


effizienter und einfacher vergeben werden.  1209 


• Wir werden eine bundesweit einheitliche vergaberechtliche Regelung schaffen. Die un-1210 


terschiedlichen Wertgrenzen für beschränkte Ausschreibungen, freihändige Vergaben 1211 


und Verhandlungsvergaben und Direktaufträge in den Ländern müssen vereinheitlicht 1212 


und auf ein angemessenes Maß zurückgeführt werden.  1213 


• Betriebe müssen sich schnell und einfach auf öffentliche Aufträge bewerben können. 1214 


Deshalb werden wir die E-Vergabe vereinheitlichen und die Vergabe öffentlicher Auf-1215 


träge für Liefer-, Bau- und Dienstleistungen auf elektronischem Weg stärker vorantrei-1216 


ben. 1217 


 1218 


3.2. Sichere Arbeit mit Zukunft  1219 


Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich trotz der Corona-Pandemie als sehr robust erwiesen. 1220 


Wir haben insbesondere mithilfe des Kurzarbeitergelds hunderttausende Arbeitsplätze ge-1221 


sichert. Nun müssen wir diejenigen, die trotzdem ihren Job verloren haben, schnell wieder 1222 


in Beschäftigung bringen. Dabei spielt nicht nur die Arbeitsvermittlung, sondern auch das 1223 


lebensbegleitende Lernen eine entscheidende Rolle. Fort- und Weiterbildung sind der 1224 


Schlüssel, um die vor uns liegenden Herausforderungen zu meistern. Unser Ziel bleibt die 1225 


Vollbeschäftigung.  1226 


 1227 


Sozialpartnerschaft stärken 1228 


Die Sozialpartnerschaft, die Tarifautonomie und die Mitbestimmung haben wesentlich dazu 1229 


beigetragen, dass Deutschland eine weltweit führende Industrienation geworden ist. Wir 1230 


vertrauen auch in Zukunft auf die Sozialpartnerschaft.  1231 


• Wir wollen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf eine verlässliche Mitbe-1232 


stimmung setzen können und möglichst viele Beschäftigte durch Betriebs- und Perso-1233 


nalräte vertreten werden. Hier sind zuallererst die Tarifpartner in der Pflicht. Ihre Auf-1234 


gabe ist es, für gute Löhne und Arbeitsbedingungen zu sorgen und tragfähige Lösungen 1235 


für den Wandel der Arbeitswelt zu finden.  1236 
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• Wir werden den Tarifpartnern möglichst großen Spielraum in der Gestaltung von Ar-1237 


beitsregelungen lassen. Regelungen auf tariflicher, betrieblicher und vertraglicher Ebene 1238 


werden den differenzierten Bedürfnissen eher gerecht. Wir werden die Tarifpartner da-1239 


bei flankierend unterstützen und dort, wo es nötig ist, auch gesetzgeberisch eingreifen.  1240 


• Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen leistet einen wichtigen Bei-1241 


trag zur Erhöhung der Tarifgeltung in Branchen mit geringer Tarifbindung. Dieses Instru-1242 


ment werden wir stärken. 1243 


 1244 


Betriebsräte stärken 1245 


Betriebsräte leben von der Legitimation durch die Belegschaft. Gerade wegen des digitalen 1246 


Wandels und der Zunahme ortsungebundener Arbeitsplätze ist es wichtig, Betriebsräte 1247 


durch elektronische Verfahren online wählen zu lassen.  1248 


• Wir werden die Möglichkeit von Online-Wahlen schaffen, wenn der Wahlvorstand diese 1249 


befürwortet – auch um die Wahlbeteiligung zu erhöhen.  1250 


• Wie mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz begonnen, werden wir auch in den 1251 


kommenden Jahren in einer digitalen Arbeitswelt unsere Mitbestimmungskultur erhal-1252 


ten und Mitbestimmungsrechte sichern. 1253 


 1254 


Vielfalt des deutschen Arbeitsmarktes sichern 1255 


Beschäftige und Unternehmen brauchen möglichst viele Gestaltungsspielräume, um ge-1256 


meinsam gute Lösungen zu finden.  1257 


• Werk- und Dienstverträge sind ein elementarer Bestandteil unseres funktionierenden 1258 


Arbeitsmarkts. Sie unterstützen Spezialisierung, Aufgabenverteilung, Innovation, Quali-1259 


tät, Selbstständigkeit und Arbeitsverhältnisse. Ihrer missbräuchlichen Anwendungen 1260 


treten wir durch wirksame Arbeitsschutzkontrollen entschieden entgegen.  1261 


• Wir werden die Zeitarbeit erhalten. Besonders für Geringqualifizierte und Langzeitar-1262 


beitslose ist sie eine wichtige Brücke zur Arbeit, und auch für hochprofessionelle Fach-1263 


kräfte immer häufiger eine frei gewählte Art der Arbeit. Konjunkturelle Schwankungen 1264 


machen die Zeitarbeit zu einem wichtigen Flexibilisierungselement auf dem Arbeits-1265 


markt, das nahezu vollständig tarifvertraglich geregelt ist.  1266 


• Befristete Arbeitsverhältnisse sollen die Ausnahme sein. Wir lehnen die Ausweitung von 1267 


Kettenbefristungen ab. Die sachgrundlose Befristung soll auch weiterhin in den Unter-1268 


nehmen die Ausnahme bleiben und darf für den Beschäftigten grundsätzlich zwei Jahre 1269 


nicht überschreiten. Missbrauch werden wir verhindern.  1270 


• Minijobs bedeuten Flexibilität für Arbeitgeber und Arbeitnehmer vieler mittelständi-1271 


scher Betriebe. Wir werden die Minijobgrenze von 450 Euro auf 550 Euro pro Monat er-1272 


höhen und diese Grenze mit Blick auf die Entwicklung des Mindestlohns regelmäßig 1273 


überprüfen.   1274 


 1275 
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Arbeitswelt der Zukunft gestalten 1276 


Die Arbeitswelt ist im Wandel, insbesondere wegen der fortschreitenden Digitalisierung. 1277 


Dies stellt neue Anforderungen an ein modernes Arbeitsrecht. Wir wissen zudem aus Erfah-1278 


rung, wie wichtig es ist, dass Unternehmen ihre Beschäftigten auch in schwierigen Zeiten 1279 


halten und auf Auftragsspitzen schnell reagieren können. 1280 


• Wir wollen das Arbeitszeitgesetz reformieren und die Spielräume des EU-Rechts nutzen. 1281 


Anstelle der täglichen soll eine wöchentliche Höchstarbeitszeit treten. Die Gesundheit 1282 


und Sicherheit der Beschäftigten müssen dabei im Sinne des Arbeitnehmerschutzes ge-1283 


währleistet bleiben. Dabei werden wir Missbrauch und Entgrenzung verhindern. Eine Ab-1284 


weichung von der bisherigen Tageshöchstarbeitszeit kommt deshalb nur für nicht ge-1285 


fahrgeneigte Berufe in Betracht.  1286 


• Wir werden Personalpartnerschaften erleichtern und rechtssicherer machen. So können 1287 


sich zwei Unternehmen im Rahmen einer Kooperation freie Personalkapazitäten mit Zu-1288 


stimmung der Betriebsräte untereinander zur Verfügung stellen. 1289 


• Wir werden Scheinselbstständigkeit verhindern und gleichzeitig mehr Rechtssicherheit 1290 


für Selbstständige und ihre Auftraggeber schaffen. Daher haben wir in einem ersten 1291 


Schritt noch 2021 das Statusfeststellungsverfahren für Selbstständige vereinfacht und 1292 


beschleunigt. Die Auswirkungen werden wir genau beobachten und falls nötig Anpas-1293 


sungen vornehmen. Die personelle Ausstattung der Clearingstelle wollen wir verbessern.  1294 


• Neue Arbeitsformen (wie zum Beispiel Gig-, Click- und Crowdworking) sind in einer sich 1295 


rasant verändernden Arbeitswelt auf dem Vormarsch. Wir werden die Entwicklungen in 1296 


diesem Bereich aufmerksam begleiten und bei möglichen Fehlentwicklungen gesetzge-1297 


berisch eingreifen.  1298 


• Wir werden die Schaffung von Co-Working-Spaces gerade im ländlichen Raum unterstüt-1299 


zen, um digitales Arbeiten nachhaltig, dezentral und zukunftsfähig zu organisieren. 1300 


• Wir werden in den Jobcentern eine persönliche Begleitung mit niedrigem Betreuungs-1301 


schlüssel ermöglichen und eine Offensive im Bereich der beruflichen Aus- und Weiter-1302 


bildung starten. So können die Stärken und Fähigkeiten von Langzeitarbeitslosen besser 1303 


erkannt und gefördert werden. Qualifizierungsmaßnahmen sind dabei einer schnellen 1304 


Vermittlung in eine Helfertätigkeit vorzuziehen.  1305 


 1306 


Fachkräfte sichern 1307 


Damit wir auch in Zukunft die Fachkräfte haben, die unser Land braucht, setzen wir unter 1308 


anderem auf gute berufliche Ausbildung, die zunehmende Beschäftigung von Frauen, Älte-1309 


ren und Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die Qualifizierung von 1310 


Langzeitarbeitslosen sowie den gesteuerten Zuzug gut ausgebildeter und leistungsbereiter 1311 


Menschen aus den Mitgliedstaaten der EU und aus außereuropäischen Staaten. Deutsch-1312 


land ist noch zu wenig Zielland für die klugen Köpfe der Welt.  1313 
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• Wir wollen die Potenziale der Binnenmarktmigration heben mit gezielten Sprach- und 1314 


Qualifizierungsangeboten in ihren EU-Heimatländern.  1315 


• Wir wollen unsere Auslandsinstitutionen stärker zu aktiven Botschaftern unseres Landes 1316 


machen. Deutsche Unternehmen, Außenhandelskammern, deutsche Botschaften und 1317 


Generalkonsulate, Goethe-Institute, Schulen im Ausland und den Deutschen Akademi-1318 


schen Austauschdienst wollen wir dazu ermutigen, überall für Deutschland zu werben 1319 


und über Möglichkeiten des Studiums und der Ausbildung in unserem Land zu informie-1320 


ren.  1321 


• Im Rahmen eines Pilotprojekts sollen „Fachkräfteeinwanderungs-Attachés“ an ausge-1322 


wählten deutschen Botschaften in Drittstaaten ernannt werden. Sie sollen intensiv über 1323 


die qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland informieren und zuwanderungswillige 1324 


Fachkräfte, beispielsweise im IT-Bereich, unterstützen.  1325 


• Wir werden Möglichkeiten fördern, damit Schüler der Deutschen Auslandsschulen, die 1326 


keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, für ein Jahr nach Deutschland kommen und 1327 


hier bei uns die Schule besuchen können („Deutschland-Jahr-Stipendium“).  1328 


• Damit das Fachkräfteeinwanderungsgesetz seine volle Wirkung entfalten kann, werden 1329 


wir die Anerkennung von Abschlüssen und die Zertifizierung von Qualifikationen ver-1330 


bessern und das Antragsverfahren digitalisieren. Informationen zum Anerkennungsver-1331 


fahren wollen wir frühzeitig vermitteln.   1332 


• Für eine gezielte und gesteuerte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt setzen wir weiterhin 1333 


am Fachkräftebedarf von Mittelstand und Industrie an und berücksichtigen Qualifika-1334 


tion, Alter, Sprachkenntnisse, den Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzangebotes und 1335 


die Sicherung des Lebensunterhaltes. Davon zu trennen ist die Hilfe für Menschen in 1336 


Not. Das Asylrecht ist ein individuelles Schutzrecht und kein Ersatzeinwanderungsrecht.  1337 


 1338 


3.3. Deutschland als klimaneutrales Industrieland bis 2045 1339 


Die Pariser Klimaziele sind die Grundlage für unsere internationale Verantwortung als In-1340 


dustrieland. Zum Erreichen brauchen wir innovative Technologien, wirtschaftliche Investi-1341 


tionen und ein koordiniertes Handeln von Politik, Industrie und Gesellschaft. Nur wenn 1342 


Technologien, Investitionen und Projekte in die Dekarbonisierung sich letztlich als wirt-1343 


schaftlich erweisen, wird die Jahrhundert-Transformation gelingen. Nur wenn Investitionen 1344 


in die Dekarbonisierung zu mehr Wettbewerbsfähigkeit führen, werden neue Arbeitsplätze 1345 


und Wertschöpfungsketten entstehen.  1346 


• Wir setzen verbindlich die Treibhausgasneutralität Deutschlands bis 2045 um. So schaf-1347 


fen wir unseren deutschen Beitrag, um international den 1,5 Grad-Pfad zu beschreiten. 1348 


Dabei setzen wir auf neue Technologien und Innovationen. Zusätzlich streben wir zum 1349 


Erreichen der Pariser Klimaziele internationale Klimakooperationen an, um den Anstieg 1350 


der globalen Durchschnittstemperatur zu begrenzen.  1351 







Seite 41 von 139 


• Unser Ziel ist, die Treibhausgasemissionen Deutschlands bis 2030 um 65 Prozent gegen-1352 


über dem Referenzjahr 1990 zu reduzieren, um dann auf einem konkret beschriebenen 1353 


Pfad im Jahr 2040 88 Prozent Minderung und im Jahr 2045 Treibhausgasneutralität zu 1354 


erreichen. Deutschland wird hier als Industrieland eine große Verantwortung überneh-1355 


men, damit bis 2050 weltweit CO2-Neutralität erreicht wird.  1356 


• In bestimmten Bereichen können Prozessemissionen kontinuierlich gesenkt, jedoch 1357 


nicht vollständig vermieden werden. Wir werden Forschung, Entwicklung und Pilotpro-1358 


jekte unterstützen, um sicherzustellen, dass sie über sogenannte negative Emissionen in 1359 


anderen Bereichen ausgeglichen werden können. 1360 


 1361 


Emissionshandel ausbauen – Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten 1362 


Auf dem Weg zur Klimaneutralität setzen wir auf effiziente marktwirtschaftliche Instru-1363 


mente als Leitinstrumente innerhalb eines Instrumentenmixes. Heute schon und in Zu-1364 


kunft. 1365 


• Wir setzen auf das Instrument des Emissionshandels und kompensieren entstehende 1366 


Mehrbelastungen mit gezielten Entlastungen in den Bereichen Wohnen und Mobilität. 1367 


Aufbauend auf dem europäischen Emissionshandel für Energie und Industrie wollen wir 1368 


den europäischen Emissionshandel im Luftverkehr stärken und in weiteren Sektoren wie 1369 


Mobilität und Wärme sowie dem Schiffverkehr so schnell wie möglich etablieren.  1370 


• Davon ausgehend streben wir einen umfassenden europäischen Emissionshandel mit 1371 


einheitlichem Preis und globaler Anschlussfähigkeit an. 1372 


• Wir wollen den Aufwuchspfad der CO2-Bepreisung straffen und so schnell wie möglich 1373 


zu einem Europäischen Emissionshandel für Mobilität und Wärme übergehen. 1374 


• Die Einnahmen aus dem Emissionshandel werden wir in vollem Umfang an die Bürgerin-1375 


nen und Bürger und an die Betriebe durch Stromverbilligung zurückgeben. Als erstes 1376 


schaffen wir die EEG-Umlage ab. 1377 


• Klimaneutralität wird ein Wettbewerbsvorteil unserer Wirtschaft werden. Investitionen 1378 


in Klimatechnologien und Energieeffizienz zur CO2-Reduktion sollen künftig steuerlich 1379 


besser abgesetzt werden können. Im Rahmen einer Klimaeffizienzreform wollen wir auf 1380 


das Klimapaket aufbauen und energiebezogene Steuern, Umlagen und Entgelte stärker 1381 


auf CO2-Ausstoß ausrichten.  1382 


 1383 


Nachhaltigkeit wettbewerbsfähig machen 1384 


Für uns ist klar: Maßnahmen zum Klimaschutz dürfen nicht an unseren Grenzen haltma-1385 


chen.  1386 


• Bei allen Maßnahmen werden wir darauf achten, dass Produktionsprozesse nicht in 1387 


Drittstaaten mit geringeren Klimaschutzstandards verlagert und Emissionen dort wei-1388 


terhin ausgestoßen werden (Carbon-Leakage-Schutz).  1389 
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• Um unsere Wirtschaft im weltweiten Wettbewerb vor Wettbewerbsverzerrungen zu 1390 


schützen, streben wir international höhere Standards und angepasste Preise an. Zudem 1391 


wollen wir in internationalen Klimakooperationen mit großen Volkswirtschaften ambiti-1392 


onierte Standards etablieren. Ergänzend dazu wollen wir gemeinsam mit unseren euro-1393 


päischen Partnern einen WTO-konformen CO2-Grenzausgleich (Carbon Border Adjust-1394 


ment Mechanism) einführen. 1395 


•  Wir sehen zudem in Carbon Contracts for Difference ein wichtiges Instrument, um un-1396 


sere Unternehmen beim Klimaschutz zu unterstützen. 1397 


 1398 


Klimaschutz mit Innovationen und neuen Technologien vorantreiben 1399 


Wir werden beim Klimaschutz entscheidend weiterkommen, wenn wir auf Innovationen 1400 


und neue Technologien setzen. Dabei wollen wir sowohl Unternehmen als auch Verbrau-1401 


cherinnen und Verbraucher unterstützen. 1402 


• Wir werden Verbraucherinnen und Verbraucher bei Investitionen in besonders ressour-1403 


censchonenden digitalen Technologien unterstützen. Sie müssen bei Konsum- und Pro-1404 


duktionsentscheidungen auf einen Blick nachvollziehen können, welche CO2-Bilanz ein 1405 


Produkt hat. 1406 


• Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern wollen wir die Möglichkeiten zur Ab-1407 


scheidung und Speicherung von CO2 (CCS) sichern und fördern. Hierfür sind intakte 1408 


Kohlenstoffkreisläufe (CCU) und damit die Technologien zur feststofflichen Speicherung 1409 


(CCUS) ebenso wie der Aufbau einer CO2-Infrastruktur erforderlich.  1410 


• Wir werden die Digitalisierung nutzen, um kosteneffizienter CO2 zu verringern und Star-1411 


tups sowie kleine und mittlere Unternehmen fördern, die digitale Lösungen für Energie- 1412 


und Ressourceneffizienz entwickeln. Wir wollen insbesondere die Clean-Tech-Forschung 1413 


fördern. 1414 


 1415 


3.4. Unser Energiekonzept für die Zukunft 1416 


Eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Energieversorgung ist für unser Industrie-1417 


land Pflicht, nicht Kür.  1418 


 1419 


Für einen intelligenten Energiemix sorgen 1420 


Wir werden den Ausbau der Erneuerbaren Energien entscheidend voranbringen und daher 1421 


deutlich schneller ausbauen, damit der stark steigende Energiebedarf gedeckt wird. Nur so 1422 


wird die Energiewende in allen Bereichen gelingen, und nur so werden die Pariser Klimaziele 1423 


erreicht werden. Wir setzen auf einen intelligenten und diversifizierten Energiemix, der 1424 


nachhaltig und sicher ist. Dazu gehört die Energiegewinnung aus Sonne und Wind genauso 1425 


wie nachhaltige Biomasse, Wasserkraft und Geothermie im ländlichen Raum. Hierbei wird 1426 


die Akzeptanz der Bevölkerung ebenso entscheidend für den Ausbau der Erneuerbaren 1427 


Energien sein wie Planungssicherheit und wenig Bürokratie.  1428 
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• Mit einem Sonnenpaket werden wir den Ausbau der Photovoltaik fördern. Genehmi-1429 


gungsverfahren für Photovoltaikanlagen wollen wir möglichst einfach über eine Online-1430 


plattform gestalten. Wir wollen, dass beim Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen der 1431 


Landwirtschaft keine zusätzlichen Flächen für naturschutzrechtlichen Ausgleich entzo-1432 


gen werden, wenn Mindestkriterien für Naturschutz und biologische Vielfalt auf der An-1433 


lagenfläche erfüllt werden. 1434 


• Wir fördern den naturverträglichen Ausbau von Wind onshore und offshore sowie das 1435 


Repowering von Anlagen. Wir wollen im Rahmen der Europäischen Offshore-Strategie 1436 


und des nationalen Wind-See-Gesetzes auch grenzüberschreitende Energiekooperatio-1437 


nen eingehen. Hierzu streben wir an, dass Flächen explizit für Erneuerbare Energien aus-1438 


gewiesen werden. Dazu wollen wir prüfen, ob vermehrt Flächen entlang von Verkehrs-1439 


wege im Rahmen von Vorrangflächen für die Nutzung durch Erneuerbare Energien ein-1440 


gerichtet werden können.  1441 


• Wir brauchen Energiespeicher, um die Schwankungen der Erneuerbaren Energie in wind- 1442 


und sonnenschwachen Zeiten auszugleichen. Wir werden die dafür notwendige Techno-1443 


logieentwicklung und -umsetzung weiter fördern und prüfen, inwieweit wir den gespei-1444 


cherten Strom von allen Umlagen und Entgelten befreien können. 1445 


• Besonders unsere Handwerksbetriebe sind mit ihrer Expertise für die Energiewende ent-1446 


scheidend. Wir werden sie dabei unterstützen, genügend Fachkräfte auszubilden und zu 1447 


gewinnen. Hier kommt es besonders auf Aus- und Weiterbildung im Bereich neuer Tech-1448 


nologien an.  1449 


• Stromnetze sind die Lebensadern der Energiewende. Sie sind Garanten für die Versor-1450 


gungsicherheit Deutschlands. Wir wollen prüfen, wie wir im Bereich der Übertragungs-1451 


netze für mehr Kostenwettbewerb und beschleunigte Investitionen sorgen können. Wir 1452 


wollen den Bau der notwendigen Stromleitungen beschleunigen. Wo immer möglich, sol-1453 


len Trassen klug gebündelt und anwohnerverträglich realisiert werden.  1454 


• Wir wollen die Forschung und Entwicklung von neuen Energieerzeugungsverfahren tech-1455 


nologieoffen unterstützen. Wir müssen zu große Stromimportabhängigkeiten vermei-1456 


den. 1457 


• Wir müssen für bezahlbaren Strom sorgen. Deshalb werden wir die regulatorischen Kos-1458 


ten senken. Mit Blick auf die Wettbewerbssituation unserer Industrie brauchen wir einen 1459 


wettbewerbsfähigen Industriestrompreis.  1460 


• Unser Marktstammdatenregister wollen wir zu einem digitalen, öffentlichen Echtzeit-1461 


Energiekataster weiterentwickeln. So wollen wir Investitionssicherheit schaffen und Ge-1462 


nehmigungen vereinfachen. Angelehnt an das Prinzip des Grundbuches wird transpa-1463 


rent, welche Energieprojekte aktuell am Netz sind und welche wann und wo zukünftig 1464 


entstehen.  1465 


  1466 
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Energieeffizienz fördern  1467 


Zur Effizienzgewinnung setzen wir vor allem auf technologische Weiterentwicklung und In-1468 


novationen – bei Produkten ebenso wie bei Verfahren. Hierzu gehören Quartiersansätze, 1469 


die Wärmeeffizienz, der Ausbau und die Modernisierung der Wärme- und Stromnetze, die 1470 


Digitalisierung und Betriebsoptimierungen ebenso wie der Ausbau von Speicherkapazitä-1471 


ten und energetische Baustandards.  1472 


• Um die energetische Sanierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien noch besser zu för-1473 


dern, werden wir die KfW-Programme attraktiver gestalten. 1474 


• Die Steuerförderung der Gebäudesanierung wollen wir auf vermietete Immobilien und 1475 


auf Gewerbeimmobilien ausdehnen.  1476 


• Wir werden gewerbliche Investitionen, die einen Beitrag zur Energieeffizienz und CO2-1477 


Reduzierung leisten, durch eine schnellere Abschreibung begünstigen.  1478 


 1479 


Deutschland zum Wasserstoff-Land Nr. 1 machen  1480 


Viele der für die Transformation notwendigen Technologien existieren bereits. Eine wich-1481 


tige Rolle spielt dabei CO2-neutraler Wasserstoff – als vielseitiger Energieträger, flexibler 1482 


Energiespeicher und wichtiger Grundstoff für chemische Prozesse. Wasserstoff ermöglicht 1483 


eine Dekarbonisierung auch da, wo Erneuerbare Energie nicht direkt eingesetzt werden 1484 


kann. Bedeutende industrielle Prozesse, etwa in der Stahl- und Zementindustrie, lassen sich 1485 


nur mit Wasserstoff klimaneutral gestalten. Und auch im Bereich der Mobilität, kurz- und 1486 


mittelfristig für den Lkw- und Schiffsverkehr, können wir durch den Einsatz von Wasserstoff 1487 


erheblich zur Reduzierung von CO2 beitragen. Deshalb gilt es nun, die umfassende Wert-1488 


schöpfungskette zur Wasserstofferzeugung inklusive der erforderlichen Netzinfrastruktur 1489 


aufzubauen. 1490 


• Wir werden die nationale Wasserstoff-Agentur stärken, um die Wasserstoffstrategie um-1491 


zusetzen und internationale Kooperationen zum Import von Wasserstoff, den Infrastruk-1492 


turausbau sowie die Umnutzung bestehender Systeme voranzutreiben. 1493 


• Wir wollen Innovationszyklen beschleunigen, Power-to-X-Technologien zielgerichtet 1494 


fördern und einen Marktrahmen für klimaneutrale Gase mit der hierfür nötigen Infra-1495 


struktur auf Basis der vorhandenen Gasleitungen und -speicher sowie CO2-Transparenz 1496 


in Europa schaffen. 1497 


• Wir werden Deutschlands Position mit Forschung zur Serienfertigung von Elektrolyseu-1498 


ren, Brennstoffzellen und durch die Einrichtung von Wasserstoff-Technologie- und Inno-1499 


vationszentren ausbauen.  1500 


• Mit dem Aufbau eines Europäischen Wasserstoffnetzwerks wollen wir sicherstellen, dass 1501 


die zukünftige Nachfrage auf dem europäischen und globalen Wasserstoffmarkt bedient 1502 


werden kann. Dazu wollen wir das Förderkonzept „H2 Global“ weiterentwickeln.  1503 


• Wir werden Wasserstoff aus Erneuerbaren Energien gewinnen. Neben diesem sogenann-1504 


ten grünen Wasserstoff werden wir in der Übergangszeit auch den blauen Wasserstoff 1505 
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akzeptieren. Mit dem Aufbau eines starken europäischen Heimatmarktes für nachhal-1506 


tige Wasserstofftechnologien fördern wir Deutschland nicht nur als Industriestandort. 1507 


Wir tragen auch dazu bei, für Wasserstofftechnologien international große Anwen-1508 


dungsmöglichkeiten zu schaffen, sodass ein globaler Wasserstoffmarkt entstehen kann.  1509 


• Wir werden die Gasnetze in Deutschland schneller ausbauen und für die Einspeisung von 1510 


Wasserstoff ertüchtigen. 1511 


 1512 


3.5. Nachhaltiges Wirtschaften zum Schutz unserer Ressourcen 1513 


Nachhaltiges Wachstum heißt, den wirtschaftlichen Fortschritt vom Ressourcenverbrauch 1514 


zu entkoppeln. Die Schließung von Stoffkreisläufen sorgt für neue wirtschaftliche Potenzi-1515 


ale und schützt unsere natürlichen Lebensgrundlagen.  1516 


 1517 


Wegwerfgesellschaft beenden, Kreislaufwirtschaft stärken 1518 


Kreislaufwirtschaft muss sich lohnen. Sie schont natürliche Ressourcen, spart Energie und 1519 


Emissionen, schafft Arbeitsplätze und sichert Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit unse-1520 


rer Wirtschaft. Unser Ziel sind Rohstoffe „Made in Germany“. Wir wollen die Rohstoffe, die 1521 


unsere Industrie benötigt, vorrangig im eigenen Land gewinnen und Recyclingrohstoffe 1522 


einsetzen. Das hilft dem Klimaschutz und macht uns unabhängiger von Importen aus dem 1523 


Ausland.  1524 


• Wir werden Anreize setzen, weniger Abfall zu produzieren, abfallarme Produkte zu ent-1525 


wickeln und die Möglichkeiten einer stofflichen Wiedernutzung von Recyclingrohstoffen 1526 


zu verbessern.  1527 


• Mit der Förderung von Innovationen in Sortiertechnologien werden nutzbare Rezyklate, 1528 


also aus Recyclingprozessen gewonnene Produkte entstehen, die am Markt gegenüber 1529 


Primärmaterialien bestehen. Wir werden uns dafür einsetzen, den Einsatz von Rezykla-1530 


ten in der EU wie auch in Deutschland zu fördern. Um die Nutzung von Rezyklaten, ins-1531 


besondere im Kunststoffbereich deutlich zu verbessern, wollen wir auch verbindliche 1532 


Ziele für ihren Einsatz in bestimmten Bereichen prüfen.  1533 


• Wir wollen Recycling maximieren und Rohstoffsicherheit garantieren. In immer mehr 1534 


Branchen werden Engpässe bei Rohstoffen – von seltenen Erden bis hin zu Holz oder 1535 


Vorleistungsprodukten wie Chips – zu einem Hemmnis für unsere wirtschaftliche Ent-1536 


wicklung und Versorgungssicherheit. Deshalb entwickeln wir eine Rohstoffsicherungs-1537 


strategie für Deutschland. 1538 


• Wir setzen uns für einen Einsatz von nachhaltig abgebauten Rohstoffen ein, die mög-1539 


lichst lange genutzt werden können. Damit leisten wir einen wichtigen weltweiten Bei-1540 


trag für den Ressourcen- und Klimaschutz. Wir wollen vor allem das Batterierecycling im 1541 


Hinblick auf seltene Erden fördern und da, wo sie ökologische Vorteile bringen, Mehr-1542 


wegprodukte fördern. 1543 
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• Wir wollen Doppelregulierungen und Inkonsistenzen, die Stoffkreisläufen entgegenste-1544 


hen, abbauen und vermeiden – in Deutschland und in der EU. Dazu gehört ein Deponie-1545 


verbot für unbehandelte Siedlungsabfälle und vor allem kunststoffhaltige Abfälle. Zu-1546 


dem wollen wir die Forschung zu Re-Oil-Verfahren unterstützen und auch das chemische 1547 


Recycling fördern. 1548 


• Wir wollen Abfälle wiederverwerten und Exporte von Abfällen – insbesondere von Plas-1549 


tik- und Kunststoffabfällen – zur bloßen Entsorgung verbieten. Es ist uns wichtig, dass 1550 


wir ebenfalls zu Kunststoffalternativen weiterforschen, auch um die Vermeidung von 1551 


Mikroplastik weiter voranzutreiben.  1552 


 1553 


Dem Wald von Morgen neue starke Wurzeln geben 1554 


Deutschland ist Waldland Nummer 1 in Europa. Unsere Wälder sind die grüne Lunge unse-1555 


res Landes und unser wichtigster Klimaschützer. Sie produzieren Sauerstoff und speichern 1556 


große Mengen von CO2. Ebenso sind sie wichtiger Wirtschaftsfaktor, sorgen für Wert-1557 


schöpfung und Arbeitsplätze vor allem in ländlichen Regionen und sind unverzichtbar für 1558 


die Biodiversität und unsere Erholung. Durch die Klimaveränderung ist der Wald geschädigt 1559 


und bedroht. Wir haben in der Dürre der vergangenen Jahre und durch die nachfolgende 1560 


Borkenkäferplage sehr viele wertvolle Wälder verloren.  1561 


• Bund und Länder haben ein 1,5-Milliarden-Euro-Paket für die Wiederbewaldung, die An-1562 


passung der Wälder an den Klimawandel und für die Unterstützung der nachhaltigen 1563 


Forstwirtschaft geschnürt. Dieses Paket muss auch den Kleinwaldbesitzern zugänglich 1564 


sein. Damit helfen wir den Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern beim Aufbau 1565 


klimastabiler Mischwälder mit standortangepassten Baumarten. 1566 


• „Schützen durch Nützen“ ist unser Grundsatz für eine nachhaltige Bewirtschaftung un-1567 


serer wertvollen Wälder. Wir stehen zu unserer multifunktionalen Forstwirtschaft, denn 1568 


nur sie sichert Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktion der Wälder gleichermaßen. Nach-1569 


haltig bewirtschaftete Wälder und besonders die Verwendung von Holzprodukten mit 1570 


langen Lebenszyklen verlängern die CO2-Speicherleistung des Waldes.  1571 


• Damit wir die Klimaschutzziele erreichen, müssen wir neben der wichtigen Verringerung 1572 


der Emissionen die CO2-Minderung von Wald und Holz stärken. Deshalb werden wir die 1573 


Klimaschutzleistungen des Waldes unter Einbezug der Holzprodukte finanziell honorie-1574 


ren und eine CO2-Bindungsprämie einführen. So kann die Klimaleistung des Waldes dau-1575 


erhaft und verlässlich abgegolten werden und ein zentraler Baustein zur Honorierung 1576 


weiterer Ökosystemleistungen des Waldes sein, die wir voranbringen wollen. Auch wer-1577 


den wir den Einsatz von Holz als Bau-, Werk- und Brennstoff voranbringen und Hemm-1578 


nisse abbauen. Dazu werden wir eine Holzbauoffensive starten.  1579 


• In der Europäischen Union setzen wir uns dafür ein, dass der Waldschutz ein wichtiger 1580 


Bestandteil des Green Deals wird und überall in Europa mehr für die Wälder getan wird.  1581 
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• Wir engagieren uns beim Schutz der internationalen Wälder und gegen illegalen Holz-1582 


einschlag. Der Erhalt des Regenwaldes und weiterer wertvoller Naturwälder von welt-1583 


weiter Bedeutung ist uns ein großes Anliegen.  1584 


 1585 


Wasser als Ursprung allen Lebens und Wirtschaftens schützen 1586 


Der Kampf gegen den Klimawandel ist auch ein Kampf für ausreichend Wasser. Wir müssen 1587 


sicherstellen, dass für alle in unserem Land – Privathaushalte, Landwirte und Unternehmen 1588 


– ausreichend Wasser vorhanden ist.  1589 


• Wir werden ein Förderprogramm auflegen, das regionale Wasserkreisläufe stärkt.  1590 


• Über Aufklärungskampagnen und modernes Wassermanagement werden wir das Allge-1591 


meingut Wasser schützen. Das Wasser muss stärker in der Fläche gehalten werden, um 1592 


unsere Böden, die Land- und Forstwirtschaft und die Ökosysteme widerstandsfähiger für 1593 


Dürrezeiten zu machen.  1594 


• Der Nutzung von Regenwasser wollen wir eine deutlich größere Aufmerksamkeit schen-1595 


ken und hierzu das Konzept von Schwammstädten, etwa durch Anpassungen bei Stra-1596 


ßenrändern zur Versickerung im Zuge von Modernisierungen, in Beispielkommunen tes-1597 


ten.  1598 


• Wir werden die Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie umsetzen. Wir stre-1599 


ben an, freifließende Flüsse mit natürlichen Flussläufen als naturnahe Referenzflüsse 1600 


auszuweisen. Hochwasserprävention an Flüssen und Küsten dient dem Schutz unseres 1601 


Lebens und unserer Lebensgrundlagen. Daher werden wir uns für naturnahen Binnen- 1602 


und Außendeichbau und den Schutz unserer Auen einsetzen. 1603 


• Wir werden noch stärker gegen die Verunreinigung unserer Gewässer mit Spurenstoffen 1604 


und Medikamenten vorgehen. Wir werden die Strategie zur Prävention von Gewässer-1605 


verunreinigung und den Dialog zu Spurenstoffen, Mikroplastik und Medikamentenver-1606 


unreinigungen fortführen. Wir werden die Vorkommen an Trink-, Mineral-, Heil- und 1607 


Grundwasser weiterhin besonders schützen.  1608 


• Im Sinne des ganzheitlichen Meeres-, Küsten- und Gewässerschutzes unterstützen wir 1609 


auch künftig die Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Altlastenbeseitigung.  1610 


 1611 


3.6. Vorfahrt für intelligente Mobilität  1612 


Mobilität ist ein Ausdruck individueller Freiheit. Für uns als Wirtschaftsnation ist sie von 1613 


großer Bedeutung und ein wichtiges Kapitel unseres Modernisierungsjahrzehnts. Wir wer-1614 


den die Rekordinvestitionen in die Infrastruktur verstetigen.  1615 


 1616 


Schiene ausbauen 1617 


Eine starke Schiene und der Öffentliche Personennahverkehr sind ein bedeutender Faktor 1618 


für die Dekarbonisierung des Verkehrs. 1619 
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• Wir werden den Schienenverkehr mit dem Deutschlandtakt stärken. Mit einem attrakti-1620 


ven Angebot der Deutschen Bahn wollen wir maximale Synergien bei Güter- und Perso-1621 


nenverkehr in unserem Schienensystem nutzen.  1622 


• Deutschland muss weiterhin ein Mobilitäts- und Logistikdrehkreuz in Europa sein. Um 1623 


das Schienennetz zukunftsfest zu machen, Lücken zu schließen, Strecken zu elektrifizie-1624 


ren und mehr Kapazitäten zu schaffen, werden wir mehr in den bedarfsgerechten Infra-1625 


strukturausbau investieren – insbesondere in die Digitalisierung von Schiene und Fahr-1626 


zeugen (ETCS-Ausbau).  1627 


• Wir werden dafür sorgen, dass Deutschland europaweite Verbindungen zu Tages- und 1628 


Nachtzeiten unterstützt und hierfür den Bahnverkehrswegebau massiv beschleunigen. 1629 


Nachtzüge gehören für uns zum Mobilitätsmix der Zukunft. In diesem Zusammenhang 1630 


werden wir weiter in den Lärmschutz investieren.  1631 


• Um das Stauaufkommen auf den Autobahnen zu reduzieren und Klimaziele zu erreichen, 1632 


wollen wir mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene und auf die Wasserstraße 1633 


verlagern. Dazu werden wir in saubere Fahrzeuge und leistungsfähige Infrastruktur in-1634 


vestieren, auch in neue Ladestationen für Binnenschiffe in Häfen (Landverstromung).  1635 


• Wir werden den kombinierten Verkehr mit multi-modalen Terminals ausbauen und das 1636 


Bundesprogramm „Zukunft Schienengüterverkehr“ ausweiten. Wir müssen hier auch die 1637 


Steuern und Abgaben in den Blick nehmen. Dazu werden wir die Mittel für Maßnahmen 1638 


zur Verbesserung des Schienengüterverkehrs des vordringlichen Bedarfs im Bedarfsplan 1639 


Schiene erhöhen und weiterhin die Trassenpreise reduzieren. 1640 


• Für den nächsten Bedarfsplan und bei der standardisierten Bewertung wollen wir stärker 1641 


als bisher auch längerfristige Prognosen, Umstiegseffekte und Anwohnerinteressen ge-1642 


wichten.  1643 


 1644 


Automobilstandort Deutschland sichern 1645 


Unsere Automobilindustrie ist weltweit führend, auch bei der Erforschung und Entwicklung 1646 


innovativer Technologien, um ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Mobilitätsan-1647 


gebote zu entwickeln. Wir wollen, dass in Deutschland weiterhin die besten Autos der Welt 1648 


produziert werden – und zwar mit allen Antriebsformen. 1649 


• Wir stehen vor einem Modernisierungsjahrzehnt für die Automobilindustrie. Immer 1650 


mehr deutsche Automobilhersteller kündigen an, aus der Herstellung von Verbrenner-1651 


motoren auszusteigen. Wir werden den Umstieg in emissionsfreie Mobilität für alle at-1652 


traktiv gestalten und dazu einen Fahrplan vorlegen. Damit sorgen wir dafür, dass alle 1653 


Interessen berücksichtigt werden – von Verbraucherinnen und Verbrauchern, Unterneh-1654 


men inklusive der Zuliefererindustrie, von Beschäftigten und im Sinne eines nachhalti-1655 


gen Einsatzes von Rohstoffen und Ressourcen.  1656 
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• Wir setzen dabei neben der Elektromobilität auch auf synthetische Kraftstoffe im Stra-1657 


ßenverkehr und wollen sie – wie auch Wasserstoff – perspektivisch auch im Schwerlast-1658 


verkehr einsetzen. Nutzfahrzeuge und schwere LKW könnten andere Antriebstechnolo-1659 


gien erfordern. Hier müssen wir technologieoffen bleiben. Ein zusätzlicher Baustein soll 1660 


die Verlängerung des Flottenerneuerungsprogramms für LKW sein. 1661 


• Taxiunternehmen, Fahr- und Lieferdienste wollen wir bei der Umstellung auf Null-Emis-1662 


sions-PKW durch Sonderabschreibungen, auch bei Ladesäulen, unterstützen. 1663 


• Ein Dieselfahrverbot lehnen wir ebenso ab wie ein generelles Tempolimit auf Autobah-1664 


nen. Stattdessen setzen wir auf innovative, moderne Verkehrssteuerung. 1665 


• Für den weiteren Ausbau des elektrifizierten Verkehrs ist der Ausbau der Ladeinfrastruk-1666 


tur entscheidend. Zur weiteren Beschleunigung wollen wir sie künftig in alle gewerbli-1667 


chen und öffentlichen Neubauimmobilien integrieren und diese auch in Parkhäusern ver-1668 


bessern. Unser Ziel ist es, das Ladesäulennetz so auszubauen, dass die Lademöglichkei-1669 


ten ein Grund für den Wechsel auf Elektromobilität sind. Wir wollen, dass Schnelllade-1670 


säulen bundesweit im Fernverkehr möglichst innerhalb von zehn Minuten erreicht wer-1671 


den können und zudem das Bezahlsystem sowie die Anschlüsse vereinfacht und standar-1672 


disiert werden.  1673 


 1674 


Luft- und Schifffahrt zukunftsfest machen 1675 


Die deutsche Luftverkehrswirtschaft verbindet uns mit der Welt. Sie soll zum Technologie-1676 


führer für das klimaneutrale Fliegen werden. Zudem werden wir unsere Schifffahrt stärken 1677 


und zukunftsfest machen. 1678 


• Wir wollen, dass die Luftfahrt ein preislich wettbewerbsfähiger Verkehrsträger ist und 1679 


der Luftverkehrsstandort Deutschland erhalten bleibt. Wir werden die Verbindungen auf 1680 


der Schiene zu den Drehkreuzflughäfen bzw. internationalen Flügen ausbauen und das 1681 


Umsteigen zwischen Flug und Zug für Kunden verbessern. Die Verkehrsträger sollen so 1682 


vernetzt werden, dass ihre jeweiligen verkehrlichen, ökonomischen und ökologischen 1683 


Vorteile optimal genutzt werden können. 1684 


• Wir werden das Luftfahrtforschungsprogramm ausbauen und ein Technologie-Demonst-1685 


rator-Programm einrichten.  1686 


• Uns ist wichtig, dafür zu sorgen, dass am Standort Deutschland synthetische Kraftstoffe 1687 


(SAF) entwickelt und produziert werden. Flüge, bei denen alternative Kraftstoffe einge-1688 


setzt werden, wollen wir von der Luftverkehrssteuer befreien.  1689 


• Ebenso wollen wir die positiven Aspekte des Fliegens und die Innovationskraft der Luft-1690 


fahrt wieder stärker herausstellen und als Schlüsseltechnologie gezielt fördern. Die Ent-1691 


wicklung von Flugtaxen ist zwar noch eine Vision für die Zukunft, aber sie wird zuneh-1692 


mend realistischer.  1693 
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• Wir werden die maritime Wirtschaft und den Werftenstandort Deutschland stärken. Die 1694 


deutsche Schiffbauindustrie, Schifffahrt und Häfen müssen international wettbewerbs-1695 


fähig bleiben.  1696 


• In der Binnenschifffahrt übernehmen wir mit einer stärkeren Förderung von alternativen 1697 


Kraftstoffen wie E-Fuels und Wasserstoff die Technologieführerschaft. Wir werden die 1698 


Nutzung von Ammoniak oder Methanol zur Marktreife bringen und in der Schifffahrt 1699 


anwenden. Zudem werden wir die LNG-Technik ausbauen und ein Importterminal für 1700 


verflüssigte Gase realisieren.  1701 


 1702 


3.7. Eine Landwirtschaft, die stark und nachhaltig ist 1703 


Eine starke und nachhaltige Landwirtschaft einschließlich Obst-, Gemüse-, Garten-, Wein-1704 


bau sowie Imkerei und Fischerei ist in einem lebenswerten Deutschland unverzichtbar. Un-1705 


sere Bäuerinnen und Bauern sichern nicht nur unsere Ernährung, sondern gestalten unsere 1706 


Kulturlandschaft und sind die Grundlage unserer starken Lebensmittelwirtschaft. Ohne 1707 


Landwirtschaft gibt es kein klimaneutrales Deutschland und keine Artenvielfalt.  1708 


 1709 


Landwirtschaft stärken 1710 


Wir stehen an der Seite unserer Bäuerinnen und Bauern. Unsere Landwirtschaft verdient 1711 


mehr Wertschätzung und braucht mehr Wertschöpfung. Wir wollen sie aus dem Hamster-1712 


rad der permanenten Effizienzsteigerung unter Industriebedingungen befreien. In unserem 1713 


Modernisierungsjahrzehnt setzen wir auf Nachhaltigkeit und eröffnen allen Sparten der 1714 


Landwirtschaft neue Wege, Perspektiven und Chancen. 1715 


• Wir begleiten die Landwirtschaft verlässlich beim ökologischen Wandel.  1716 


• Für Bäuerinnen und Bauern – und insbesondere die künftige Generation – schaffen wir 1717 


attraktive und vielseitige Einkommensmöglichkeiten. 1718 


• Für uns gehört Landwirtschaft unverzichtbar zu unserem Land, in die Mitte der Gesell-1719 


schaft. Wir wenden uns strikt gegen ungerechtfertigte Feindseligkeit, pauschale Verur-1720 


teilungen und Mobbing von Landwirtinnen, Landwirten und deren Kindern.  1721 


• Wir setzen weiterhin auf realistische Darstellungen und Aufklärung über die Leistungen 1722 


der Landwirtschaft schon in der Schule sowie den Dialog zwischen Landwirtschaft und 1723 


Gesellschaft.  1724 


 1725 


Mehr Tierwohl mit finanzieller Wertschätzung verknüpfen 1726 


Unsere Tierhaltung gehört – im Hinblick auf die Qualität und Sicherheit ihrer Erzeugnisse, 1727 


die Tierwohlstandards sowie die ressourcenschonende Produktion – zu den besten der 1728 


Welt. Daran müssen wir festhalten und sie weiter umbauen – für noch mehr Tierwohl.  1729 
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• Wir werden Innovationen schnell umsetzen und Investitionen in Tierwohl fördern. Wir 1730 


werden ein Tierwohlstall-Förderungsgesetz erlassen, emissionsarme Modellställe entwi-1731 


ckeln und unsere Landwirte beim Umbau der Nutztierhaltung auf Grundlage der Emp-1732 


fehlungen der Borchert-Kommission unterstützen.  1733 


• Mit den Ergebnissen der Borchert-Kommission ist mehr Tierschutz zu haben. Damit wird 1734 


der Umbau möglich. Wir werden das Finanzierungsmodell über staatliche Verträge absi-1735 


chern und den Landwirten Planungssicherheit gewährleisten. 1736 


• Wir werden die Investitionsbereitschaft in der Landwirtschaft stärken und wollen mit ei-1737 


nem Bestandsschutz von 15 Jahren bei neuen Stallbauinvestitionen für Verlässlichkeit 1738 


und Sicherheit sorgen. 1739 


• Wir verbessern kontinuierlich den Tierschutz und gehen mit dem Ausstieg aus dem Kü-1740 


kentöten voran.  1741 


• Wir brauchen verlässlichere Regelungen für Tiertransporte. Unser Ziel ist, Fleisch statt 1742 


lebende Tiere zu transportieren. Auch bei Zuchttieren muss sichergestellt sein, dass aus 1743 


der EU kein langer Tiertransport in Drittstaaten genehmigt wird, bei dem die Einhaltung 1744 


der Tierschutzvorgaben nicht absolut sichergestellt ist. Wir wollen Zuchttiertransporte 1745 


so schnell wie möglich ganz durch den Export von Zuchtmaterial ersetzen. Tierschutz 1746 


darf nicht an EU-Grenzen Halt machen.  1747 


• Um unsere Weidetierhaltung zu sichern, setzen wir uns dafür ein, dass der strenge 1748 


Schutzstatus des Wolfs im europäischen Naturschutzrecht überprüft und angepasst 1749 


wird, da der günstige Erhaltungszustand der Wolfspopulation in einer Reihe von Bundes-1750 


ländern schon erreicht ist. In diesen Bundesländern soll die Option für ein aktives Wolfs-1751 


management eröffnet werden, das die Wolfspopulation langfristig sichert, aber das An-1752 


wachsen der Population auf ein insgesamt akzeptables Niveau einreguliert. 1753 


 1754 


Mit neuen Techniken ökologisch produktiver wirtschaften 1755 


Digitalisierung und neue molekularbiologische Züchtungstechnologien können die Land-1756 


wirtschaft umweltfreundlicher und wettbewerbsfähiger machen, Ernten stabil halten bei 1757 


weniger Pflanzenschutzmitteleinsatz und geringerem Wasserverbrauch im Klimawandel. Es 1758 


geht auch um unsere Verantwortung in der Welt.  1759 


• Wir wollen einen verantwortungsvollen, auf klaren Regeln basierenden Einsatz der 1760 


neuen Züchtungstechnologien ermöglichen. Wir setzen uns deshalb für eine Moderni-1761 


sierung des europäischen Rechtsrahmens ein. 1762 


• Die Digitalisierung der Landwirtschaft werden wir weiter fördern und dabei sicherstel-1763 


len, dass Betriebe aller Größen davon profitieren können. Die Forschungsergebnisse aus 1764 


den Experimentierfeldern „Smart Farming“ sollen schnell und breit in der Praxis ankom-1765 


men.  1766 


• Wir arbeiten mit Nachdruck an einer leistungsfähigen Dateninfrastruktur auf der gesam-1767 


ten Fläche, werden Open-Data-Lösungen schaffen und eine staatliche digitale Plattform 1768 
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für öffentliche Agrardaten aufbauen, um der Landwirtschaft Zugang zu den von ihnen 1769 


benötigten öffentlichen Daten zu gewährleisten.  1770 


• Auch werden wir den Agrardatenraum in GAIA-X entwickeln. Ziel ist es, die Interopera-1771 


bilität von Daten der Landmaschinen herstellerübergreifend zu ermöglichen, damit 1772 


Landwirte ihre Prozesse optimieren können. Wir wollen außerdem sicherstellen, dass die 1773 


Hoheit über die Daten, die auf den Höfen und Betrieben erhoben werden („digitale Feld-1774 


früchte“), beim Landwirt verbleibt.  1775 


 1776 


Nachhaltige Landwirtschaft ermöglichen und honorieren 1777 


Unser Ziel ist, den Landbau ökologisch verträglich und ökonomisch tragfähig weiterzuent-1778 


wickeln – in Kooperation mit der Landwirtschaft und nicht gegen sie. Auf mehr als 10 Pro-1779 


zent der Agrarflächen führen Bäuerinnen und Bauern schon heute spezielle Maßnahmen 1780 


zum Schutz der Biodiversität aus. Die Landwirtschaft hat zwischen 1990 und 2020 ihren 1781 


Ausstoß klimarelevanter Gase um rund 23 Prozent reduziert und damit das Etappenziel für 1782 


2020 erfüllt. Gleichzeitig ist die Landwirtschaft – zusammen mit der Forstwirtschaft – der 1783 


einzige Sektor, der eine Senke für Treibhausgase sein kann. Die Klimaleistungen und die 1784 


Beiträge der Landwirtschaft zum Natur- und Artenschutz müssen bei zukünftigen politi-1785 


schen Entscheidungen berücksichtigt und auch honoriert werden. Dabei müssen alle For-1786 


men des nachhaltigen Landbaus profitieren – ökologisch wie konventionell.  1787 


• Mit der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ist ein Systemwechsel erfolgt hin zu 1788 


mehr ökologischer Nachhaltigkeit. Uns ist wichtig, dass die GAP gleichzeitig einkom-1789 


menswirksam bleibt. Wir werden kleine und mittlere Betriebe mit höheren Direktzahlun-1790 


gen für die ersten Hektare angemessen fördern und die Umweltmaßnahmen (Eco-1791 


Schemes und Agrarumweltprogramme) attraktiv ausgestalten.  1792 


• Den Ökolandbau werden wir weiter verlässlich fördern und die Forschungsförderung 1793 


verstärken, insbesondere um die Ertragsunterschiede zum konventionellen Landbau zu 1794 


verringern. Die wachsende Nachfrage der Verbraucher soll möglichst mit heimischer 1795 


Ware gedeckt werden können, weshalb wir auch die regionalen ökologischen Lebensmit-1796 


telhersteller bei der Entwicklung der ländlichen Räume berücksichtigen. 1797 


• Unser Ziel ist es, Nachhaltigkeit in der Land- und Forstwirtschaft sichtbar, messbar und 1798 


bezahlbar zu machen. So können Landwirte mit Kohlenstoffspeicherung im Boden und 1799 


besonders nachhaltigen Bewirtschaftungsformen wie zum Beispiel Agroforstsystemen, 1800 


Agri-Photovoltaik, moorverträglicher Landwirtschaft wie Anbau von Torfmoosen und 1801 


Paludikulturen auf renaturierten Feuchtflächen, mit heimischen Eiweißpflanzen als Al-1802 


ternative zu Importsoja für das Tierfutter oder Rohstoffen für die Bioökonomie, Geld 1803 


verdienen.  1804 


• Natur-, Klima-, Arten- und Moorschutzleistungen werden wir durch Kooperationen und 1805 


Anreize fördern.  1806 
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• Wichtig ist uns auch der Schutz der Bienen und Insekten, denn sie sind als Bestäuber 1807 


systemrelevant für die Landwirtschaft und die Sicherung unserer Ernährung. Alle gesell-1808 


schaftlichen Bereiche, nicht nur die Landwirtschaft, müssen einen Beitrag zum Insekten-1809 


schutz leisten. 1810 


 1811 


Anpassung der Landwirtschaft im Klimawandel und Risikoabsicherung unterstützen 1812 


Die Landwirtschaft, der Garten- und Weinbau sowie die Fischerei sind genauso wie der 1813 


Wald vom Klimawandel betroffen. Immer stärker ist sein Einfluss auf die Ernten zu erken-1814 


nen. Trockenheit, Spätfröste und Starkregenereignisse nehmen zu. Wir werden die Bran-1815 


chen bei der Anpassung begleiten und die Betriebe unterstützen, sich gegen Risiken abzu-1816 


sichern.  1817 


• Wir werden die Entwicklung angepasster Anbaumethoden im Rahmen der Ackerbaustra-1818 


tegie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, ressourcenschonende 1819 


Bewässerungstechnologien und ein verbessertes Wassermanagement fördern. 1820 


• Mit Zuschüssen zu Mehrgefahrenversicherungen werden wir die Betriebe in ihrer Fähig-1821 


keit stärken, sich selbst gegen Dürre und andere Klimarisiken abzusichern. Das gilt als 1822 


Erstes für unsere Obst-, Gemüse- und Weinbaubetriebe.  1823 


• Die Gartenbaubetriebe unterstützen wir insbesondere bei der CO2-Einsparung und bei 1824 


der Entwicklung klimafreundlicher Torfersatzprodukte. Marktverzerrungen im Rahmen 1825 


der CO2-Bepreisung wollen wir vermeiden.  1826 


• Auch die Anpassung der Fischerei im Klimawandel werden wir aktiv begleiten, ihre Wett-1827 


bewerbsfähigkeit wie ökologische Nachhaltigkeit stärken und die regionale Erzeugung 1828 


von Fisch als klimafreundliches und hochwertiges Nahrungsmittel sichern.  1829 


 1830 


Das Unternehmertum Landwirtschaft stärken 1831 


Wir wollen einen neuen Aufbruch in der Landwirtschaft. Landwirtinnen und Landwirte sol-1832 


len ermutigt werden, junge Menschen ihre Chance in grünen Berufen sehen.  1833 


• Wir werden die Junglandwirte-Prämie erhöhen und die Vielfalt der Landwirtschaft als 1834 


Berufsfeld in einem Ideenwettbewerb sichtbar machen. Dazu gehören verschiedene For-1835 


men des Landbaus, über Landtourismus, die Erzeugung und Vermarktung regionaler 1836 


Spezialitäten bis hin zu neuen Herstellungsverfahren, wie Insektenfarming.  1837 


• Wir werden günstige Rahmenbedingungen für Agrar-Startups schaffen und streben die 1838 


Einrichtung eines Agri-FoodTech-Wagniskapitalfonds an. 1839 


• Bei neuen Anforderungen an die Landwirtschaft wollen wir dafür sorgen, dass an anderer 1840 


Stelle bestehende Anforderungen überprüft werden. 1841 


  1842 
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Gute Ernährung einfach machen 1843 


Essen und Trinken sind Grundbedürfnisse und zugleich ein wichtiges gesellschaftliches Ele-1844 


ment in unserem täglichen Miteinander. Wir wollen, dass allen auch in der heutigen Arbeits-1845 


, Medien- und Konsumwelt ein möglichst gesundes und nachhaltiges Leben gelingt. Dafür 1846 


braucht es Ernährungskompetenz und Motivation sowie gut zugängliche, passende Ange-1847 


bote.  1848 


• Wir werden gute Rahmenbedingungen für eine gesundheitsförderliche, ausgewogene 1849 


und nachhaltige Ernährung schaffen. Es soll für Jede und Jeden beim Einkauf und beim 1850 


Essen außer Haus einfach möglich sein, eine gesunde Wahl zu treffen.  1851 


• Kinder bedürfen eines besonderen Schutzes. Die Weichen für das Essverhalten werden 1852 


in frühen Jahren gelegt. Ernährungsbildung, Sport sowie Zugang zu gutem Kita- und 1853 


Schulessen sollen für jedes Kind gewährleistet sein.  1854 


• Es sind uns schon – auch im Dialog mit der Wirtschaft – wichtige Schritte gelungen, um 1855 


eine gesündere Ernährung einfacher zu machen. So werden zum Beispiel Zucker, Fett 1856 


und Salz in verarbeiteten Lebensmitteln reduziert. Das gilt insbesondere für an Kinder 1857 


gerichtete Produkte.  1858 


• Mit dem Nutri-Score wurde eine erweiterte visuelle Nährwertkennzeichnung in 1859 


Deutschland eingeführt. Das national Erreichte wollen wir nun auch auf europäischer 1860 


Ebene umsetzen.    1861 


• Unsere in Deutschland breit aufgestellte ernährungswissenschaftliche Forschung wer-1862 


den wir weiter ausbauen. Sie soll noch aktiver Ernährungswissen aufarbeiten und in die 1863 


Breite kommunizieren. Unser Ziel ist, ernährungsmitbedingten Volkskrankheiten wie 1864 


starkes Übergewicht, Diabetes oder Krebs noch besser vorbeugen zu können. 1865 


 1866 


Mehr Transparenz für nachhaltige Erzeugung beim Lebensmittelkauf herstellen  1867 


Wir wollen mehr Transparenz beim Lebensmitteleinkauf. Die Verbraucherinnen und Ver-1868 


braucher sollen klar erkennen können, was in den Lebensmitteln steckt, woher sie kommen 1869 


und wie sie erzeugt wurden. So bringen wir sie auch wieder näher mit der Landwirtschaft 1870 


zusammen.  1871 


• Unser Ziel ist eine verpflichtende europäische Haltungs-/Tierwohlkennzeichnung und 1872 


auch auf EU-Ebene eine aussagekräftige, für die Verbraucherinnen und Verbraucher bes-1873 


ser erkennbare Herkunftskennzeichnung für mehr Lebensmittel.  1874 


• Immer mehr Menschen legen Wert auf regionale Lebensmittel. Sie sind für viele ein 1875 


Stück Heimat. Wer sich mit regionalen, saisonalen Lebensmitteln ernährt, tut nicht nur 1876 


etwas für die Umwelt, sondern unterstützt auch die heimische Landwirtschaft und stärkt 1877 


regionale Wirtschaftskreisläufe. Wir wollen deshalb, dass Regionalität besser sichtbar 1878 


wird. Wir werden das sogenannte Regionalfenster als Kennzeichnung weiterentwickeln 1879 


und mehr Klarheit bei regionalen Lebensmitteln schaffen.  1880 
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• Zudem wollen wir ergänzend zum Öko-Siegel ein Nachhaltigkeitssiegel für konventio-1881 


nelle Agrarprodukte entwickeln.  1882 


 1883 


Unsere nachhaltige Lebensmittelerzeugung sichtbarer machen und international absichern 1884 


• Zusammen mit der Branche werden wir eine Nationale Lebensmittel-Agentur auf den 1885 


Weg bringen. Sie soll für heimische regionale Produkte, unsere hohen Standards und un-1886 


sere Art zu produzieren, im In- und Ausland werben. So wollen wir mehr Wertschätzung 1887 


für unsere Lebensmittel und unsere Landwirtschaft erreichen.  1888 


• Marktpreise müssen fair sein und den Erzeugern ein auskömmliches Einkommen ermög-1889 


lichen. Die Markt- und Produktionsrisiken dürfen nicht beim Erzeuger alleine liegen. Wir 1890 


wollen eine faire Lieferkette mit Marktverantwortung von Verarbeitungsebene und Han-1891 


del fördern. 1892 


• Begleitend brauchen wir faire Handelsabkommen, die die hohen Standards der EU-Land-1893 


wirtschaft respektieren und schützen. Für Importe in den Binnenmarkt müssen die glei-1894 


chen Produktstandards gelten wie für heimische Lebensmittel. In Handelsabkommen 1895 


soll zunehmend die Prozessqualität einbezogen werden: das heißt, die Umwelt-, Tier-1896 


wohl- und Arbeitsschutzstandards bei der Lebensmittelerzeugung. 1897 


 1898 


Lebensmittelverschwendung bekämpfen 1899 


Unsere Nahrungsmittel sind unsere Lebensgrundlage. Sie dürfen aus ethischen, ökologi-1900 


schen und auch wirtschaftlichen Gründen nicht achtlos verschwendet werden. 12 Millionen 1901 


Tonnen weggeworfene Lebensmittel pro Jahr – 75 Kilogramm pro Person sind entschieden 1902 


zu viel.  1903 


• Unser klares Ziel ist die Halbierung bzw. deutliche Reduzierung der Lebensmittelver-1904 


schwendung bis 2030. 1905 


• Der Nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung werden wir 1906 


noch mehr Nachdruck verleihen und alle Beteiligten, insbesondere auch junge Men-1907 


schen, sensibilisieren.  1908 


• Wir werden Lebensmittelspenden an die Tafeln, soziale Einrichtungen und Organisatio-1909 


nen, die Lebensmittel retten, vereinfachen – soweit nötig auch durch gesetzliche Ände-1910 


rungen.  1911 


• Wir werden die Anpassung des Mindesthaltbarkeitsdatums prüfen und die Entwicklung 1912 


von Apps und anderen digitalen Hilfsmitteln, zum Beispiel zur automatischen Preissen-1913 


kung für Produkte nahe am Ablaufdatum, und innovative Verpackungslösungen, die zum 1914 


Beispiel die Genießbarkeit anzeigen, fördern. 1915 


 1916 
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3.8. Modernes Recht für mündige Verbraucherinnen und Verbraucher 1917 


Unser Leitbild für das Verbraucherschutzrecht sind mündige Verbraucherinnen und Ver-1918 


braucher. Wir wollen nicht, dass sie bevormundet werden, sondern trauen ihnen zu, eigen-1919 


verantwortlich und mündig zu entscheiden. Aufklärung und Information stehen für uns da-1920 


bei im Vordergrund. Verbraucherschutz ist eine Querschnittsaufgabe. Wir schaffen einen 1921 


klaren Rechtsrahmen und faire Regelungen: ob es um das Bauen und Wohnen, um das Rei-1922 


sen, um Geldanlagen, Gesundheitsdienstleistungen oder um die Ernährung geht. So stärken 1923 


wir das Verbrauchervertrauen und erreichen mehr Übersichtlichkeit bei Regulierung und 1924 


Normklarheit. 1925 


 1926 


Verbraucherrecht vereinfachen  1927 


Verbraucherinnen und Verbraucher müssen auf einfachem Wege zu ihrem guten Recht 1928 


kommen – auch mithilfe der Verbraucherschutzorganisationen. Daher werden wir die Ver-1929 


braucherzentrale Bundesverband und die Stiftung Warentest weiter verlässlich fördern. 1930 


• Im Verbraucherrecht sind Regelungen oft zu kompliziert, sodass sie ihre Wirkung verfeh-1931 


len. Die Datenschutz-Grundverordnung zum Beispiel ermöglicht zwar einen souveränen 1932 


Umgang mit persönlichen Daten, der einzelne Bürger kann dies jedoch nur mit viel Auf-1933 


wand nutzen – etwa bei Einverständniserklärungen für die Daten- oder Cookie-Nutzung. 1934 


Deshalb werden wir das gesamte bürgerliche Vertragsrecht, insbesondere den elektro-1935 


nischen Rechtsverkehr, modernisieren.  1936 


• Wir werden die Verbraucherschlichtung auf weitere Branchen mit passgenauen bran-1937 


chenspezifischen Lösungen ausweiten. Sie ist ein geeignetes Instrument, um Rechts-1938 


streitigkeiten zu vermeiden.  1939 


• Verbraucherinnen und Verbraucher sollen Schäden mit sehr geringer Schadenshöhe 1940 


(sog. Streuschäden) ersetzt bekommen, deren gerichtliche Verfolgung sich nicht lohnt.  1941 


• Bei stornierten Flügen und Reisen kommen Verbraucherinnen und Verbraucher nur 1942 


schwer an ihr Geld. Wir wollen deshalb im Reisevertragsrecht die Zahlungsfristen und 1943 


insbesondere die Vorausleistungen neu regeln. 1944 


 1945 


Digitale Instrumente für Verbraucherrechte nutzen 1946 


Die Digitalisierung soll Verbraucherinnen und Verbrauchern das Leben einfacher machen: 1947 


sei es bei Entschädigungen für Verspätungen, bei Vertragskündigungen oder Rückerstat-1948 


tungen.  1949 


• Nach dem Vorbild der Fluggastrechte-App wollen wir für viele Bereiche bundesweit ein-1950 


setzbare Apps und digitale Hilfsmittel entwickeln lassen. Damit können sie schnell rele-1951 


vante Informationen und Serviceleistungen erhalten, um ihre Rechte durchzusetzen.  1952 
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• Wir wollen einen Rechtsrahmen für sogenannte smart contracts schaffen. Beim Eintritt 1953 


eines Schadensfalls, zum Beispiel bei einer Flugverspätung, wird automatisiert die Ent-1954 


schädigung auf das Kundenkonto überwiesen – schnell, einfach und ohne jedes Formu-1955 


lar.  1956 


 1957 


Für Sicherheit in der digitalen Welt sorgen 1958 


• Verbraucherinnen und Verbraucher sollen die Vorteile der digitalen Welt sicher nutzen 1959 


können. Mit Einführung eines einheitlichen IT-Sicherheitskennzeichens, das die IT-Si-1960 


cherheit von Produkten für Verbraucher sichtbar macht, ist IT-Produktsicherheit zu ei-1961 


nem echten Verkaufsargument geworden. Auf diesem Weg wollen wir weitergehen.  1962 


• Wir wollen einen klaren Rechtrahmen auf europäischer wie auf Bundesebene für digitale 1963 


Plattformen schaffen. Haftung, Sicherheit, Gewährleistung, Software-Updates, Nutzer-1964 


bewertungen und Produktrankings sind hierfür wichtige Gesichtspunkte.  1965 


• Verbraucherinnen und Verbraucher sollen ohne Bedenken Online-Geschäfte tätigen, 1966 


Steuern zahlen oder sich bei Ämtern anmelden können. Dafür wollen wir eine sichere 1967 


digitale europäische Identität schaffen. So entsteht eine Alternative zu den Plattforman-1968 


meldungen und Identifikationsangeboten der großen Anbieter wie Google, Apple, Face-1969 


book oder Amazon. Wir wollen ein Identitätsdiebstahlsregister einführen, bei dem Ver-1970 


sandhändler und Inkasso-Dienstleister vor einem Tätigwerden die Bestelladressen ab-1971 


gleichen.  1972 


• Wir sorgen für mehr Datentransparenz bei digitalen Angeboten. Wir wollen einfache, 1973 


verständliche Allgemeine Geschäftsbedingungen. Verbraucherinnen und Verbraucher 1974 


sollen wissen, was mit ihren Daten geschieht, wenn sie damit vermeintlich „kostenlose“ 1975 


Dienste bezahlen und aktiv über die Nutzung ihrer Daten entscheiden. So wollen wir zum 1976 


Beispiel volle Transparenz darüber herstellen, welche Daten im Rahmen von SmartHome 1977 


und digitalen Assistenten erhoben und wie sie verwendet werden. Die Datenkompetenz 1978 


in der Verbraucherbildung und -aufklärung wollen wir weiter stärken.  1979 


• Wir wollen allen ermöglichen, schnell und sicher im Internet unterwegs zu sein und 1980 


gleichzeitig eine mündige Entscheidung über die Nutzung der eigenen Daten zu treffen. 1981 


Dafür müssen Einverständniserklärungen und Cookie-Einwilligungen einfacher und kla-1982 


rer erteilt werden können. Neue Möglichkeiten eröffnet ein freiwilliger Datenspende-1983 


pass.  1984 


• Wir werden den Wechsel zwischen Anbietern erleichtern, indem Schnittstellen und tech-1985 


nische Standards für die Datenmitnahme geschaffen werden. Wir wollen die Interopera-1986 


bilität von Messenger-Diensten verbessern.  1987 


  1988 
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4. Neue Fairness und soziale Sicherheit – für den gesellschaftlichen Zusam-1989 


menhalt 1990 


 1991 


Unser Unions-Versprechen: Wir arbeiten dafür, dass wir eine Gesellschaft bleiben, die zusam-1992 


menhält: Junge und Ältere, Starke und Schwächere. Unser christliches Menschenbild gibt uns 1993 


hierfür den Kompass an die Hand: Individuelle Freiheit und gemeinschaftliche Verantwortung 1994 


sind keine Gegensätze, sondern sie bedingen einander. Mit den Prinzipien der Sozialen Markt-1995 


wirtschaft sorgen wir dafür, dass jeder Mensch in unserem Land eine gute medizinische und 1996 


pflegerische Versorgung erhält und dass jedem geholfen wird, der Hilfe braucht. Wir sorgen für 1997 


eine verlässliche Rente und einen Neustart bei der privaten Vorsorge, damit sie sich mehr lohnt.  1998 


Die Pandemie hat gezeigt, wie stark unser Gesundheitssystem ist und wie wichtig vor allem die 1999 


Frauen und Männer sind, die in den Krankenhäusern, Pflegeheimen und vielen anderen Orten 2000 


ihren mitmenschlichen Dienst tun. Wir haben aber auch gesehen, dass wir mehr tun müssen, 2001 


damit unser Gesundheitswesen auch nach der Krise weiter zu den besten der Welt zählt. Ange-2002 


sichts der demografischen Entwicklung ist es eine große Herausforderung, unsere sozialen Si-2003 


cherungssysteme zukunftssicher zu machen und die unterschiedlichen sozialen Angebote besser 2004 


miteinander zu verbinden, um Hilfen wie aus einer Hand anzubieten.  2005 


Mit unserem Modernisierungsjahrzehnt sorgen wir dafür, dass Deutschland auch in Zukunft ei-2006 


nes der verlässlichsten und stabilsten Sozialversicherungssysteme der Welt hat. Dabei gilt das 2007 


Prinzip der Sozialen Marktwirtschaft, dass der Gemeinschaft, auch den Schwächeren, ein Leben 2008 


in Würde ermöglicht. Das ist gelebte Solidarität, und damit unterscheiden wir uns von vielen 2009 


anderen Nationen auf der Welt. Damit sich jeder, unabhängig von seinem früheren Einkommen, 2010 


darauf verlassen kann, dass er gut versorgt wird, wenn er einen Unfall hat, wenn er krank, pfle-2011 


gebedürftig, arbeitslos oder erwerbsunfähig wird. 2012 


 2013 


4.1. Finanzielle Sicherheit im Alter 2014 


Die Rente ist mehr als ein Einkommen im Alter. Sie ist Lohn für Lebensleistung. Für uns 2015 


gelten dabei drei klare Prinzipien. Erstens: Leistung muss ich lohnen. Wer ein Leben lang 2016 


gearbeitet oder Kinder erzogen hat, muss mehr haben als jemand, der nicht gearbeitet hat, 2017 


und er sollte nicht auf Sozialhilfe angewiesen sein. Deshalb haben wir mit der Grundrente 2018 


dafür gesorgt, dass kleine Renten nach langer Erwerbstätigkeit bedarfsgerecht aufgestockt 2019 


werden. Zweitens: Rente muss ein Leben in Würde ermöglichen. Sie muss immer mehr sein 2020 


als nur Armutsbekämpfung. Und drittens: Die Rente muss nachhaltig, sicher und solide fi-2021 


nanziert sein.  2022 


 2023 


Vertrauen und Verlässlichkeit sichern 2024 


Die beste Rentenpolitik ist eine gute Wirtschaftspolitik. Denn je mehr Menschen sozialver-2025 


sicherungspflichtig arbeiten, desto besser ist es für die Rente. Das haben die letzten zehn 2026 


Jahre gezeigt, die im ganzen Land zu deutlichen Rentensteigerungen geführt haben. 2027 
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• Wir werden die Rentnerinnen und Rentner weiterhin verlässlich an der allgemeinen Ein-2028 


kommensentwicklung beteiligen.  2029 


• Um das Vertrauen in die Altersvorsorge weiter zu stärken und Rentnerinnen und Rent-2030 


ner zu entlasten, werden wir eine Doppelbesteuerung von Renten verhindern und da-2031 


her die Vorgaben des Bundesfinanzhofs schnellstmöglich umsetzen.  2032 


• Freiwillige Beiträge in der Gesetzlichen Rentenversicherung in jeglicher gewünschten 2033 


Höhe werden wir zulassen, maximal bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze.  2034 


 2035 


Sozialbeirat zum Alterssicherungsbeirat weiterentwickeln 2036 


Wir stehen für eine zukunftsfeste Alterssicherung auf drei Säulen: der gesetzlichen Renten-2037 


versicherung, der betrieblichen und der privaten Vorsorge. Die gesetzliche Rentenversiche-2038 


rung wird dabei für die meisten Menschen die zentrale Säule bleiben. Wir wollen ein Ren-2039 


tenrecht, das Generationengerechtigkeit sichert und Leistungen sowie Lasten fair und 2040 


nachvollziehbar verteilt. Um das Vertrauen der aktiven Generation von heute in das System 2041 


der gesetzlichen Rentenversicherung von morgen zu stärken, brauchen wir eine klare Per-2042 


spektive, die auch für die nächsten 30 Jahre trägt.  2043 


• Wir werden, wie von der Rentenkommission der Bundesregierung unter Beteiligung der 2044 


Sozialpartner und der Wissenschaft vorgeschlagen, den bisher nur für die gesetzliche 2045 


Rentenversicherung zuständigen Sozialbeirat zu einem Alterssicherungsbeirat weiter-2046 


entwickeln. 2047 


• Der Alterssicherungsbeirat soll alle drei Säulen der Altersvorsorge in den Blick nehmen 2048 


und eine Empfehlung für die Festlegung der verbindlichen und perspektivischen Halteli-2049 


nien bei Rentenniveau und Beitragssatz abgeben.  2050 


• Dabei steht die Union für Verlässlichkeit: Wir behalten das Vorsorgeniveau im Auge und 2051 


schützen die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler vor Überforderung.  2052 


 2053 


Beschäftigte besser schützen, Leistungen anerkennen 2054 


Unsere Lebenserwartung wächst erfreulicherweise immer weiter. Das Renteneintrittsalter 2055 


steigt daher in kleinen Schritten auf 67 Jahre im Jahr 2030 an. Wir wollen den Menschen 2056 


helfen, das tatsächliche Regelrenteneintrittsalter zu erreichen.  2057 


• Wir wollen die medizinische und berufliche Rehabilitation als wichtige Instrumente stär-2058 


ken und die Leistungsfähigkeit der Versicherten – nach Krankheit oder Unfall – wieder-2059 


herstellen. Die Träger in den gesetzlichen Sozialversicherungszweigen müssen daher die 2060 


Zusammenarbeit – zum Beispiel in regionalen, trägerübergreifenden Reha-Kompetenz-2061 


Zentren – noch mehr intensivieren, um die Zusammenarbeit und das hohe Niveau der 2062 


Rehabilitation weiter zu verbessern.  2063 


• Ein Unfall oder eine schwere Krankheit kann jeden treffen. Daher haben wir in den letz-2064 


ten Jahren die Erwerbsminderungsrente deutlich verbessert. Mit Blick auf die Menschen, 2065 


die bereits eine Erwerbsminderungsrente beziehen, wollen wir, dass diese beim Wechsel 2066 
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von der Erwerbsminderungsrente in die Altersrente auch von den Verbesserungen der 2067 


Jahre 2014 und 2019 profitieren.  2068 


 2069 


Selbstständige besser absichern 2070 


Um den sozialen Schutz von Selbstständigen zu verbessern, wollen wir eine Altersvorsor-2071 


gepflicht für alle Selbstständigen einführen, die nicht bereits anderweitig abgesichert sind.  2072 


• Selbstständige sollen zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und anderen insol-2073 


venzsicheren und zugriffsgeschützten Vorsorgearten wählen können. Wir werden Lö-2074 


sungen entwickeln, die auf bereits heute selbstständig Tätige Rücksicht nehmen und 2075 


Selbstständige in der Existenzgründungsphase nicht überfordern.  2076 


• An den berufsständischen Versorgungswerken halten wir fest. 2077 


 2078 


Vor Armut im Alter besser schützen 2079 


Wir werden verdecke Altersarmut bekämpfen.   2080 


• Wir wollen, dass Bezieher staatlicher Transferleistungen im Rentenalter grundsätzlich in 2081 


ihrem Wohneigentum bleiben und eine angemessene Notlagenreserve als Anerkennung 2082 


der Lebensleistung behalten können. Dafür sollen die gesetzlichen Regelungen zur Ver-2083 


mögensverwertung und zum Schonvermögen in der Grundsicherung im Alter angepasst 2084 


werden.  2085 


• Wir wollen Aussiedler und Spätaussiedler sowie jüdische Kontingentflüchtlinge besser-2086 


stellen und rentenrechtliche Benachteiligungen beseitigen. 2087 


 2088 


Betriebliche Altersvorsorge stärken 2089 


Wir wollen, dass noch mehr Menschen betrieblich für ihr Alter vorsorgen und damit an der 2090 


guten wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes teilhaben. Eine auskömmliche Alterssi-2091 


cherung hängt auch von der zusätzlichen Vorsorge ab. 2092 


• Wir werden die Mitnahme der Ansprüche aus einer betrieblichen Altersvorsorge beim 2093 


Jobwechsel weiter verbessern.  2094 


• Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz und der stärkeren Förderung von Geringverdie-2095 


nern haben wir deutliche Impulse gesetzt, damit noch mehr Menschen die betriebliche 2096 


Altersversorgung nutzen. Wir wollen die Wirkungen und die Voraussetzungen für das 2097 


Sozialpartnermodell evaluieren und mögliche Hindernisse bei der weiteren Verbreitung 2098 


abbauen. 2099 


• Gerade mit Blick auf Geringverdiener wollen wir ein Konzept einer „Betrieblichen Al-2100 


tersvorsorge für alle“ entwickeln, um diese wichtige Säule der Altersvorsorge weiter zu 2101 


stärken und noch attraktiver zu machen.  2102 


  2103 
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Private Vorsorge neugestalten  2104 


Bei der privaten, staatlich geförderten Altersvorsorge brauchen wir einen Neustart. Wir 2105 


wollen sie effizienter, transparenter und dadurch attraktiver und einfacher machen.  2106 


• Wir werden Kriterien für ein Standardvorsorgeprodukt festlegen. Dieses Produkt ist ver-2107 


pflichtend für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, es sei denn, sie widersprechen 2108 


der Einbeziehung (Opt-Out).  2109 


• Das Standardprodukt soll ohne Abschlusskosten und mit möglichst niedrigen Verwal-2110 


tungskosten auskommen.  2111 


• Dabei soll es eine attraktive und unbürokratische Förderung durch den Staat geben.  2112 


• Neben Produkten mit einer Leistungsgarantie sollen auch Produkte ohne Leistungsga-2113 


rantie angeboten werden.  2114 


• Wir verbinden mit diesen Maßnahmen die Erwartung, dass mehr Menschen privat vor-2115 


sorgen. Sollte sich diese Erwartung nicht erfüllen, werden wir das Produktportfolio um 2116 


ein staatlich organisiertes Standardvorsorgeprodukt erweitern und prüfen, ob wir zu ei-2117 


nem stärkeren Maß an Verbindlichkeit kommen müssen. 2118 


 2119 


Generationenvertrag weiterdenken  2120 


Wir wollen ein Konzept entwickeln, um in Deutschland eine neue Form der kapitalgedeck-2121 


ten Altersvorsorge zu etablieren.  2122 


• Dafür kann eine Generationenrente für eine Altersvorsorge von Geburt an ein guter 2123 


Baustein sein. Wir werden prüfen, wie man die Generationenrente mit einem staatli-2124 


chen Monatsbeitrag zur Anlage in einem Pensionsfonds - mit Schutz vor staatlichem 2125 


Zugriff – ausgestalten kann. Unser Ziel ist es, mit einem attraktiven Instrumentenmix, 2126 


Altersarmut wirksam zu vermeiden.  2127 


 2128 


4.2. Soziale Sicherheit in allen Lebenslagen 2129 


Prinzip des Forderns und Förderns erhalten 2130 


Soziale Sicherheit in Deutschland soll nicht nur Armut verhindern, sondern jedem ein Leben 2131 


in Würde ermöglichen. Dazu stehen wir. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wird es mit 2132 


uns aber nicht geben.  2133 


• Wir starten eine Offensive zur beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Grundsiche-2134 


rung für Arbeitsuchende, um zum Beispiel Sprachkompetenzen und Ausbildungsfähig-2135 


keit zu verbessern. Wir werden jedem ein Angebot machen, damit die Betroffenen wie-2136 


der für sich selbst und andere sorgen können. Wir stehen zum Fördern und Fordern. Des-2137 


halb werden wir auch die Sanktionsmechanismen im SGB II beibehalten. 2138 


• Damit mehr geringqualifizierte Arbeitslose an einer Aus- und Weiterbildungsmaßnahme 2139 


teilnehmen, werden wir die Rahmenbedingungen verbessern.  2140 
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• Die Anrechnung von Einkommen im SGB II wollen wir neu ausgestalten, um damit mehr 2141 


Anreize zur Aufnahme einer Beschäftigung zu setzen und einen schrittweisen Ausstieg 2142 


aus Hartz IV zu fördern. Ziel muss sein, möglichst viele Menschen aus Hartz IV wieder in 2143 


Arbeit zu bringen.  2144 


• Hinzuverdienstregeln für Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr und 2145 


während der Ausbildung zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss in Bedarfsge-2146 


meinschaften werden wir im Rahmen des Jugendschutzes ebenfalls deutlich ausweiten.  2147 


• Wir werden das SGB-II-Leistungsrecht so vereinfachen, dass sich damit der Verwaltungs-2148 


aufwand und die Zahl der Gerichtsverfahren deutlich reduziert. Die dadurch gewonne-2149 


nen Personalressourcen werden wir für eine stärkere Betreuung der Leistungsempfänger 2150 


zur Verfügung stellen. 2151 


• Insbesondere Personen, die auf ein langes Arbeitsleben zurückschauen können, empfin-2152 


den einen Wohnungswechsel bei Beantragung von Grundsicherungsleistungen als zu-2153 


tiefst ungerecht. Deshalb wollen wir vertraute Wohnsituationen schützen. 2154 


 2155 


Inklusion im Alltag leben 2156 


Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf eine barrierefreie Gestaltung ihrer Um-2157 


welt, damit sie am alltäglichen Leben in allen Bereichen ganz selbstverständlich teilhaben 2158 


und sich einbringen können. 2159 


• Wir wollen erreichen, dass Menschen mit Einschränkungen, ältere Menschen oder zeit-2160 


weise Erkrankte das tun können, was für alle selbstverständlich ist: den ÖPNV benutzen, 2161 


einen Geldautomaten aufsuchen oder die Nachrichtensendung verfolgen. Dafür werden 2162 


wir das Behindertengleichstellungsgesetz weiterentwickeln. 2163 


• Unser Ziel ist ein inklusiver erster Arbeitsmarkt. Das Potenzial von Fachkräften mit Be-2164 


hinderungen bleibt vielfach noch immer ungenutzt. Gemeinsam mit den Schwerbehin-2165 


dertenvertretungen wollen wir das betriebliche Eingliederungsmanagement stärken so-2166 


wie Frühwarnsysteme und effiziente Präventivmaßnahmen ausbauen. 2167 


• Werkstätten für behinderte Menschen sind wichtig, weil sie dort am Arbeitsleben teil-2168 


nehmen können. Für ein zukunftsfähiges Entgeltsystem werden wir die Berechnung des 2169 


Werkstattlohns neu regeln und gleichzeitig die derzeitige Deckelung des Arbeitsförde-2170 


rungsgeldes aufheben. Damit haben die Werkstattbeschäftigten mehr Geld in der Tasche 2171 


und die Werkstätten werden finanziell entlastet. 2172 


• Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch ein Recht auf digitalen Zugang hat, auch 2173 


Menschen, die in Einrichtungen leben. Eine barrierefreie Medienvielfalt in Deutschland 2174 


spielt für uns eine zentrale Rolle. Menschen mit Behinderungen sollen ihr Recht auf in-2175 


formatorische Selbstbestimmung wahrnehmen können. 2176 


 2177 
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4.3. Leistungsfähiges Gesundheitswesen 2178 


Unser Leitbild ist eine medizinische und pflegerische Kultur, die dem ganzen Menschen 2179 


dient. In der Corona-Pandemie hat unser Gesundheitssystem gezeigt, welche Stärken es hat 2180 


und an welchen Schwächen wir arbeiten müssen. In einem zukunftsfähigen Gesundheits-2181 


wesen setzen wir deshalb auf stärkere vernetzte Zusammenarbeit der einzelnen Akteure 2182 


und nutzen das Potenzial der Digitalisierung. Zur Finanzierung der gesetzlichen Kranken-2183 


versicherung setzen wir weiter auf einkommensabhängige paritätische Beiträge, Eigenbe-2184 


teiligung und einen Steueranteil für versicherungsfremde Leistungen (wie beispielsweise in 2185 


der Pandemiebekämpfung), der dynamisiert und an die tatsächlichen Kosten der versiche-2186 


rungsfremden Leistungen und deren Entwicklung gekoppelt wird. 2187 


 2188 


Gesundheitswesen zukunftsfähig gestalten  2189 


Eine umfassende Versorgung der Bürgerinnen und Bürger und den Erhalt unseres sehr gu-2190 


ten Gesundheitssystems erreichen wir mit der bewährten Selbstverwaltung, der freien 2191 


Arzt- und Therapiewahl sowie mit dem Zusammenspiel von gesetzlichen und privaten Kran-2192 


kenversicherungen. Eine Einheitsversicherung und Schritte dahin lehnen wir ab.  2193 


• Wir werden Bürokratie reduzieren, damit Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegepersonal 2194 


mehr Zeit für Patientinnen und Patienten haben und Gesundheits- und Pflegeberufe at-2195 


traktiver werden.  2196 


• Mit dem Fahrplan für die Einführung einer elektronischen Patientenakte haben wir die 2197 


jahrelange Stagnation der Digitalisierung im Gesundheitswesen überwunden. Wir wer-2198 


den an die e-Health-Strategie den Prozess „Digitale Gesundheit 2025“ anschließen und 2199 


diesen zu einer ressortübergreifenden eHealth-Roadmap „Digitale Gesundheit 2030“ 2200 


weiterentwickeln, die konkrete Handlungsempfehlungen für die digitalisierte Gesund-2201 


heitsversorgung der Zukunft bis zum Jahr 2030 vorgibt. Die Patientinnen und Patienten 2202 


der Zukunft werden – unter Wahrung des Schutzes ihrer Daten – ihre gesamte Kranken-2203 


geschichte an einem Ort speichern und Ärzte und andere Leistungserbringer darauf zu-2204 


greifen lassen können.  2205 


• Digitale Versorgungsketten sollen Informationslücken zwischen Praxis und Krankenhaus 2206 


beseitigen. Dabei spielt die Erstattungsfähigkeit digitaler Gesundheitsanwendungen 2207 


eine zentrale Rolle.  2208 


• Wir wollen weitere 500 Millionen Euro für eine Innovationsoffensive für Robotik und Di-2209 


gitalisierung in der Pflege bereitstellen. Die Digitalisierung, der Einsatz von Smart-2210 


Home-Technologien sowie der Einsatz modernster Roboter sind eine enorme Chance für 2211 


eine hohe Lebensqualität im Alter und die Entlastung der Pflegekräfte.  2212 


 2213 


Krankenhäuser und ambulante Versorgung stärken 2214 


Deutschlands Krankenhäuser sind in Stadt und Land ein wichtiger Anker der medizinischen 2215 


Versorgung. Im Einklang mit Rehabilitationseinrichtungen, niedergelassenen Ärzten und 2216 
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Pflegeeinrichtungen haben sie bei der Bewältigung der Pandemie den Menschen in unse-2217 


rem Land einen großen Dienst erwiesen. Die Krankenhäuser sind zusammen mit der leis-2218 


tungsfähigen ambulanten Versorgung das Rückgrat unseres Gesundheitswesens.  2219 


• Wir wollen, dass die Ziele einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Grund- und Re-2220 


gelversorgung in der Krankenhausplanung und insbesondere in der Krankenhausfinan-2221 


zierung wesentlich stärker berücksichtigt werden, gerade mit Blick auf den ländlichen 2222 


Raum.  2223 


• Gleichzeitig wollen wir im Interesse der Patientensicherheit für komplexe Behandlungen 2224 


eine stärkere Bündelung entsprechender klinischer Angebote.  2225 


• Die mit dem Krankenhauszukunftsgesetz in der Pandemie begonnene Offensive des 2226 


Bundes für mehr digitale Investitionen in den Krankenhäusern wollen wir weiterführen 2227 


und verstärken. Mit dem virtuellen Krankenhaus wollen wir medizinisches Spezialwissen 2228 


überall im Land gleichermaßen verfügbar machen. Televisiten und digitale fachliche Be-2229 


ratungen zwischen mehreren Ärzten eröffnen neue Perspektiven zur besseren Patien-2230 


tenversorgung vor Ort und können Erkrankten eine Verlegung ersparen. 2231 


• Wir sorgen dafür, dass alle Bürgerinnen und Bürger einen digitalen, wohnortnahen und 2232 


möglichst barrierefreien Weg, zum Beispiel zur Haus-, Fach-, Zahnarzt- und Notfallver-2233 


sorgung, zu Apotheken, Hebammen, Physiotherapeuten, Gesundheitshandwerken und 2234 


Sanitätshäusern haben. Wir setzen uns verstärkt für den flächendeckenden Ausbau des 2235 


psychotherapeutischen Behandlungsangebots für Kinder und Jugendliche ein. 2236 


• Die Kompetenzen der Heil- und Hilfsmittelerbringer werden wir stärker nutzen.  2237 


 2238 


Ausbildung im Gesundheitswesen verbessern 2239 


Wer die Versorgung von morgen sichern will, muss heute genügend ausbilden.   2240 


• In den Gesundheitsberufen und in der Pflege werden wir die Aus- und Weiterbildung 2241 


stärken und die Reform der Berufsgesetze vollenden.  2242 


• Die auf den Weg gebrachte Abschaffung des Schulgeldes in den Gesundheitsberufen und 2243 


die Einführung einer allgemeinen Ausbildungsvergütung wollen wir zügig umsetzen.  2244 


 2245 


Selbstbestimmung und Patientensouveränität stärken  2246 


Patientensouveränität ist die Grundlage für eine gute Gesundheitsversorgung. Deshalb 2247 


wollen wir sie stärken. Auch im hohen Alter oder bei schwerer Krankheit muss der Mensch 2248 


im Mittelpunkt stehen. 2249 


• Wir wollen eine lebensbejahende Beratung für Menschen, die unheilbar und mit be-2250 


grenzter Lebenserwartung erkrankt sind. Statt Sterbehilfe zu kommerzialisieren, werden 2251 


wir dafür sorgen, dass wir den Zugang zur Hospiz- oder Palliativversorgung garantieren. 2252 


  2253 
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Öffentlichen Gesundheitsdienst modernisieren 2254 


Die Pandemie hat die herausragende Bedeutung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 2255 


(ÖGD) für einen wirksamen Schutz der Gesundheit der Bevölkerung deutlich werden las-2256 


sen. Die Corona-Krise hat aber auch allen vor Augen geführt, dass eine nachhaltige Verstär-2257 


kung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes als eine unverzichtbare Säule des Gesundheits-2258 


wesens dringend geboten ist.  2259 


• Bund und Länder haben einen „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ geschlos-2260 


sen, um den ÖGD in seiner ganzen Aufgabenvielfalt und auf allen Verwaltungsebenen 2261 


zu stärken und zu modernisieren. Der Bund stellt für die Umsetzung des Paktes insge-2262 


samt Mittel in Höhe von vier Milliarden Euro bis 2026 zur Verfügung, um den Personal-2263 


aufbau und die Digitalisierung in den unteren Gesundheitsbehörden zu unterstützen. 2264 


Diesen Weg wollen wir weitergehen. Dazu werden wir rechtzeitig die notwendigen Mit-2265 


tel bereitstellen. 2266 


• Wir werden das Robert-Koch-Institut stärken und zum deutschen Public-Health-Institut 2267 


ausbauen. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit muss es in Zukunft noch viel stärker 2268 


bei der Bekämpfung von epidemischen Gesundheitsgefahren tätig sein und sich noch 2269 


stärker mit den Gesundheitsbehörden der Länder und Kommunen, aber auch internatio-2270 


nal vernetzen. Dafür braucht es die notwendigen personellen und finanziellen Ressour-2271 


cen. 2272 


• Für besonders versorgungskritische Wirkstoffe werden wir Maßnahmen wie eine staat-2273 


liche Lagerhaltung oder Notfallkapazitäten schaffen, um eine Produktion auf Abruf zu 2274 


ermöglichen. 2275 


 2276 


Keine Drogen legalisieren, Suchtprävention stärken 2277 


Eine Legalisierung illegaler Drogen lehnen wir ab. Zu groß sind die gesundheitlichen Folgen 2278 


für den Einzelnen und die Auswirkungen auf Familie, Umfeld und Gesellschaft. Wer legali-2279 


siert, der stellt gerade nicht Gesundheits- und Jugendschutz in den Mittelpunkt der Dro-2280 


genpolitik, entzieht sich seiner Verantwortung und lässt Betroffene sowie ihre Angehörigen 2281 


mit den Problemen allein. Das ist nicht unser Weg.  2282 


• Was wir brauchen, sind Aufklärung sowie frühe und massentauglichere Sanktionen, die 2283 


der Tat auf dem Fuße folgen und unmittelbar zur Wahrnehmung von Beratungs- und 2284 


Therapieangeboten veranlassen.  2285 


• Bei legalen Suchtmitteln setzen wir auf verantwortungsvollen Umgang. Dafür braucht es 2286 


mehr Aufklärung, bessere Hilfsangebote und einen starken Jugendschutz, um den Ge-2287 


fahren des Rauchens und des Alkoholmissbrauchs wirkungsvoll zu begegnen.  2288 


 2289 


Deutschland wieder zur Apotheke der Welt machen  2290 


Deutschland galt einst als „Apotheke der Welt“. An diese Erfolgsgeschichte wollen wir mit 2291 


modernen Clustern anknüpfen. 2292 
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• Wir werden die Gesundheits- und Pflegewirtschaft als herausragenden Wirtschaftsfak-2293 


tor in Deutschland weiter stärken und dabei sicherstellen, dass gut bezahlte und zu-2294 


kunftssichere Arbeitsplätze geschaffen werden sowie Wertschöpfung in neuen Techno-2295 


logien entsteht.  2296 


• Wir wollen eine Souveränitätsoffensive bei der Medikamentenproduktion. Wir wollen ei-2297 


nen freien Handel ohne einseitige Abhängigkeiten – insbesondere bei der Produktion 2298 


von Arzneimitteln und medizinischer Ausstattung. Unser Ziel ist es, Deutschlands und 2299 


Europas Unabhängigkeit zu stärken und die Wertschöpfungsketten souveränitätskriti-2300 


scher medizinischer Produkte in die EU zurückzuholen. Dafür wollen wir mit unseren 2301 


Pharma-Unternehmen dafür sorgen, dass kritische Schutzkleidung, medizinische Geräte 2302 


sowie alle wichtigen Medikamente in mindestens einer Variante in Europa produziert 2303 


werden. 2304 


• Wir fördern neue Antiinfektiva und Impfstoffe durch geeignete Anreize von Forschung 2305 


bis Erstattung. 2306 


• Die schnelle Verfügbarkeit neuer Therapieoptionen und Arzneimittel für schwerkranke 2307 


Patienten in Deutschland soll erhalten und durch die richtigen Anreize im Vergütungs-2308 


system gestärkt werden. 2309 


• Bei den „Benannten Stellen“, die für die Überprüfung neuer Medizinprodukte in der Eu-2310 


ropäischen Union zuständig sind, werden wir darauf hinwirken, dass der Ausbau be-2311 


schleunigt wird und dadurch innovative Medizinprodukte schnellstmöglich bei den Pati-2312 


enten ankommen.  2313 


• Wir werden prüfen, welche Maßnahmen in Betracht kommen, damit in Krisenfällen ver-2314 


sorgungsrelevante Arzneimittel in ausreichender Menge in der EU zur Verfügung stehen, 2315 


zum Beispiel durch eine entsprechende Änderung des europäischen Vergaberechts. 2316 


• Wir werden prüfen, ob das deutsche Vergaberecht dahingehend geändert werden kann, 2317 


dass Arzneimittelhersteller verpflichtet werden können, bei der Herstellung insbeson-2318 


dere von versorgungsrelevanten Arzneimitteln in der EU hergestellte Wirkstoffe zu ver-2319 


wenden. 2320 


 2321 


Für mehr Lebensqualität forschen 2322 


Von den Ergebnissen der Gesundheitsforschung profitieren Menschen in unserem Land 2323 


und weltweit unmittelbar und direkt.  2324 


• Um Innovationen für Patientinnen und Patienten entwickeln zu können, müssen for-2325 


schende Pharmaunternehmen die Möglichkeit haben, pseudonymisierte Versorgungs-2326 


daten zu erhalten. 2327 


• Schnellere Genehmigungsverfahren stärken den Pharma- und Forschungsstandort 2328 


Deutschland. In der Pandemie hat sich gezeigt, wie zügig die Prüfung und Genehmigung 2329 


klinischer Studien seitens der Zulassungsbehörden für Arzneimittel und Impfstoffe in 2330 
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Deutschland ohne Abstriche an der Qualität gelingen kann, wenn die Ressourcen gebün-2331 


delt werden. Diese zügige Bearbeitung entsprechender Anträge wollen wir auch für die 2332 


Zeit nach der Pandemie erhalten und werden daher das Paul-Ehrlich-Institut und das 2333 


Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte finanziell und personell verstär-2334 


ken.  2335 


• Wir werden das Tempo für die Entwicklung neuer Medikamente erhöhen, indem wir ein-2336 


heitliche Vorgaben schaffen – etwa beim Datenschutz, bei länderübergreifenden Stu-2337 


dien oder der Einführung verbindlicher Musterverträge für klinische Prüfungen. Investo-2338 


ren und Forscher können sich darauf verlassen, dass in Deutschland auch weiterhin der 2339 


Patentschutz gilt. 2340 


• Wir werden die wissenschaftliche Erforschung jener Krankheiten gezielt unterstützen 2341 


(beispielsweise Demenz-Erkrankungen oder HIV), die gegenwärtig als unheilbar gelten.  2342 


• Künstliche Intelligenz (KI) ist eine Schlüsseltechnologie. Wir setzen uns für ein Werte-2343 


system ein, das Chancen von KI für die Gesundheitsversorgung nutzt und zugleich Risi-2344 


ken minimiert. Wir wollen zudem, dass Wertschöpfung von KI in Deutschland entsteht 2345 


und somit auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden.  2346 


 2347 


4.4. Gute Pflege für mehr Sicherheit und Halt  2348 


Für uns hat die Menschenwürde eine besondere Bedeutung, wenn die geistigen und kör-2349 


perlichen Kräfte im Alter nachlassen und der Mensch in vielfältiger Hinsicht auf die Unter-2350 


stützung seiner Mitmenschen angewiesen ist. Angesichts steigender Zahlen alter und pfle-2351 


gebedürftiger Menschen in unserer Gesellschaft bedarf es eines solidarischen Miteinan-2352 


ders. Deshalb haben wir beispielsweise die Bezahlung von Pflegekräften verbessert. Prä-2353 


vention und Rehabilitation werden wir stärker in den Mittelpunkt unserer Maßnahmen stel-2354 


len, um den Eintritt von Pflegebedürftigkeit möglichst lange zu verhindern. 2355 


 2356 


Versorgung stärken  2357 


Wir wollen die Rahmenbedingungen in der Pflege weiter verbessern, indem wir diese als 2358 


gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen.  2359 


• Wir werden sowohl für die Pflegebedürftigen als auch für das Pflegefachpersonal und 2360 


pflegende Angehörige bessere Möglichkeiten für gut organisierte, leistungsfähige, bere-2361 


chenbare, zuverlässige und bedarfsgerechte Angebotsstrukturen schaffen. 2362 


• Wir wollen die Trägervielfalt in der Pflege als Ausdruck einer pluralen Gesellschaft stär-2363 


ken. Auch hier erhoffen wir uns vom Wettbewerb bessere Angebote. 2364 


• Wir wollen die Pflegebereiche als Berufsgruppe an der Selbstverwaltung im Gesund-2365 


heitsrecht beteiligen, indem wir uns für die Einrichtung einer Bundespflegekammer ein-2366 


setzen. 2367 







Seite 68 von 139 


• Auch in der Pflege gilt es, die vielfältigen Chancen der Digitalisierung zum Wohle pfle-2368 


gebedürftiger Menschen zu nutzen. So kann Digitalisierung in der Pflege durch die Wei-2369 


terentwicklung technischer Assistenz- und Warnsysteme älteren Menschen mehr Sicher-2370 


heit und Eigenständigkeit geben. Pflegekräfte sollen durch den digitalen Fortschritt 2371 


spürbar entlastet werden, indem beispielsweise digitale Infrastrukturen ausgebaut und 2372 


Pflegedokumentationen erleichtert werden. 2373 


 2374 


Pflegeversicherung weiterentwickeln 2375 


Die von der Union eingeführte Pflegeversicherung hat sich bewährt und wird auch in Zu-2376 


kunft von uns stetig weiterentwickelt, um einen verlässlichen Beitrag zur Absicherung des 2377 


Pflegerisikos und eine hohe Betreuungs- und Pflegequalität zu gewährleisten.  2378 


• Betriebliche Pflegezusatzversicherungen sorgen dafür, dass Menschen das Pflegerisiko 2379 


im Alter zusätzlich wirksam absichern können. Wir werden prüfen, wie wir das Instru-2380 


ment der betrieblichen Pflegezusatzversicherung stärken und staatlich fördern können, 2381 


damit möglichst viele Menschen davon profitieren können.  2382 


• Um mit Blick auf den demografischen Wandel künftig unverhältnismäßig steigenden 2383 


Beiträgen in der Pflegeversicherung entgegenzuwirken, wollen wir den Pflegevorsorge-2384 


fonds bis 2050 verlängern. 2385 


 2386 


Ambulante und stationäre Pflege verbessern 2387 


Wir sind der festen Überzeugung, dass es nicht zu den Aufgaben eines Staates gehört, den 2388 


einen geeigneten Ort für Pflege zu definieren. Vielmehr liegt die Entscheidung über den 2389 


Wohn- und Pflegeort bei der pflegebedürftigen Person selbst. Der Pflegebedürftige soll ei-2390 


genständig und selbstbestimmt oder gemeinsam mit Familienangehörigen entscheiden, 2391 


wie und wo er wohnt. Wir wollen dieses Selbstbestimmungsrecht stärken und die Unter-2392 


stützungsleistungen durch die Pflegeversicherung dorthin leiten, wo der Pflegebedürftige 2393 


lebt. 2394 


• Wir setzen uns für eine Dynamisierung des Pflegegeldes ein und befürworten die Einfüh-2395 


rung einer Regeldynamisierung für alle Leistungen auf Grundlage der Lohnentwicklung.  2396 


• Wir stehen neuen Wohn- und Betreuungsformen aufgeschlossen gegenüber und werden 2397 


deren Einführung unterstützen. Wir sehen Mehrgenerationenhäuser als wichtige Anlauf-2398 


stellen eines generationenübergreifenden Zusammenlebens. Denn diese bieten Unter-2399 


stützung bei der Vermittlung von haushaltsnahen Dienstleistungen und im Bereich der 2400 


familiären Pflege. 2401 


• Familiäre Pflege muss eine noch gezieltere und flexiblere Unterstützung erfahren. Des-2402 


halb setzen wir uns dafür ein, die bisherigen Leistungen für Angebote der Kurzzeit- und 2403 


Verhinderungspflege sowie Betreuungsleistungen zu einem Budget zusammenzufassen.  2404 
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• Stationäre Pflegeeinrichtungen sollen die Möglichkeit haben, passgenaue Unterstüt-2405 


zungsleistungen für pflegebedürfte Menschen in ihrem Umfeld zu erbringen, die nicht 2406 


Bewohnerinnen und Bewohner der jeweiligen Einrichtung sind. 2407 


• Pflege findet in den Quartieren der betroffenen Menschen statt. Deshalb werden wir die 2408 


Länder und Kommunen darin unterstützen, quartiersbezogene und sektorenübergrei-2409 


fende Versorgungskonzepte umzusetzen. 2410 


 2411 


Pflegekräfte qualitätsvoll ausbilden 2412 


Eine hohe Pflegequalität ist für die Betroffenen von zentraler Bedeutung. Dafür brauchen 2413 


wir gut ausgebildete Pflegekräfte. 2414 


• Zusammen mit den Ländern wollen wir eine bundesweite Harmonisierung der Assistenz-2415 


ausbildung in der Pflege erreichen. 2416 


• Es ist wichtig, attraktive Arbeitsbedingungen für alle in der Pflege Beschäftigten zu 2417 


schaffen, die insbesondere auch eine verlässliche Gestaltung der Dienstpläne umfassen.  2418 


• Wir wollen die Willkommenskultur für ausländische Pflegefachkräfte stärken und setzen 2419 


uns für eine generelle Schulgeldfreiheit für Gesundheits- und Pflegeberufe ein, um dem 2420 


wachsenden Bedarf an Pflege- und Gesundheitsleistungen gerecht zu werden. 2421 


• Wir wollen die Ausbildung in der Pflege weiter stärken, indem wir eine bundesweite Ver-2422 


gütung der Auszubildenden in der Pflegefachassistenzausbildung einführen. 2423 


 2424 


4.5. Deutschlands Verantwortung für globale Gesundheit 2425 


Die Pandemie zeigt, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit bei Fragen der Gesund-2426 


heit und der Gesundheitssicherheit ist. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) leistet ei-2427 


nen wichtigen Beitrag zur weltweiten Bekämpfung der Pandemie. Gleichzeitig hat sich ge-2428 


zeigt, dass die WHO ihr zentrales Mandat in der globalen Gesundheit aufgrund mangelnder 2429 


Ressourcen aktuell nur unzureichend erfüllen kann.  2430 


• Daher wollen wir sie nachhaltig stärken, finanziell, technisch und politisch. Deutschland 2431 


ist im Verlauf der Corona-Krise bereits zum größten staatlichen Geldgeber der WHO 2432 


avanciert und tritt vernehmbar für eine schlagkräftige WHO ein, zu der auch alle Mit-2433 


gliedstaaten ihren Beitrag leisten.  2434 


• Verschiedene Reformprozesse sind bereits angestoßen. Deutschland wird die Initiative 2435 


zu einem internationalen Pandemievertrag zur Stärkung der globalen Gesundheitssi-2436 


cherheit weiter aktiv unterstützen.  2437 


• Deutschland ist auf dem Weg, ein international anerkannter Standort für Global Health 2438 


zu werden, immer mehr Institutionen siedeln sich bei uns an. Diese Entwicklung wollen 2439 


wir weiter befördern. 2440 


  2441 
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5. Neue Generationengerechtigkeit bei Finanzen und Steuern – aus Ver-2442 


antwortung für unsere Kinder und Enkel  2443 


 2444 


Unser Unions-Versprechen: Wir werden dafür sorgen, dass alle Menschen, die jeden Tag hart 2445 


arbeiten und viel leisten, entlastet werden. Leistung muss sich lohnen. Wir werden auch Frei-2446 


räume für unsere Unternehmen schaffen und dazu beitragen, dass sie wettbewerbsfähig blei-2447 


ben. Gleichzeitig wollen wir so schnell wie möglich ohne neue Schulden auskommen. Das ist 2448 


praktizierte Generationengerechtigkeit.  2449 


Wir stehen dabei vor der Herausforderung, dass die finanziellen Spielräume durch die Corona-2450 


Pandemie auf allen Ebenen begrenzt sind. Diese Spielräume durch höhere Steuern oder neue 2451 


Schulden wieder zu vergrößern, würde den dringend benötigten wirtschaftlichen Aufschwung 2452 


und damit Arbeitsplätze gefährden und wäre ungerecht gegenüber kommenden Generationen. 2453 


Nur ein finanziell solider Staat ist handlungsfähig und kann die Zukunft gestalten.  2454 


Wir brauchen ein neues, modernes Verständnis vom Staat. Er muss sich stärker zurückziehen 2455 


und nicht alles bis ins Detail regeln wollen. Freiheit und Eigenverantwortung sind zwei Seiten 2456 


ein und derselben Medaille. Zudem gilt, dass mehr Geld vom Staat nicht alle Probleme löst. Denn 2457 


oft fehlt es eben nicht daran. Beim Digitalpakt oder Ausbau der Infrastruktur wurden Gelder 2458 


nicht abgerufen. Andere Programme gehen an Bedürfnissen und Problemen vorbei. Deshalb 2459 


werden wir noch stärker bestehende und künftige Ausgaben auf ihre Effizienz hin überprüfen 2460 


und, wenn nötig, streichen.  2461 


 2462 


5.1. Mit soliden Finanzen sicher in die Zukunft 2463 


Corona hat uns gezeigt, wo wir die richtigen Grundlagen geschaffen haben, um auch in Kri-2464 


senzeiten umfassend handlungsfähig zu bleiben. Unsere klare solide Finanzpolitik hat uns 2465 


einen Spielraum ermöglicht, den andere Staaten so nicht hatten. Dadurch konnten wir in 2466 


der Corona-Krise schlagkräftig handeln und Beschäftigte wie Unternehmen zielgenau un-2467 


terstützen, als dies notwendig war. Dieses stabile Fundament werden wir erneuern und wei-2468 


terentwickeln.  2469 


Solide Finanzen sind nicht nur wichtig für die Stabilisierung privater Investitionen und ein 2470 


gutes Wirtschaftswachstum in Deutschland. Es ist auch ein Gebot der Generationengerech-2471 


tigkeit: Eine solide Finanz- und Haushaltspolitik muss stets die kommenden Generationen 2472 


im Blick behalten. Es ist unser Ziel, die Handlungsspielräume für unsere Kinder und Enkel 2473 


zu vergrößern, anstatt ihnen Schulden und damit Belastungen aufzubürden. 2474 


• Wir bekennen uns zur grundgesetzlichen Schuldenbremse. Sie hat in der Krise ihre Funk-2475 


tionsfähigkeit und Flexibilität bewiesen. Grundgesetzänderungen zur Aufweichung der 2476 


Schuldenbremse lehnen wir ab.  2477 


• Wir wollen so schnell wie möglich wieder ausgeglichene Haushalte ohne neue Schulden 2478 


erreichen und die gesamtstaatliche Schuldenquote auf unter 60 Prozent reduzieren.  2479 


• Wir werden mit Ende der Corona-Pandemie einen Kassensturz für die öffentlichen Haus-2480 


halte einschließlich der Sozialversicherungen vollziehen. Das mündet in einen Fahrplan 2481 
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für Investitionen in Wachstum, gezielte Entlastungen und ausgeglichene Haushalte. Un-2482 


sere Überzeugung ist: Nachhaltiges Wachstum schafft neue Spielräume.  2483 


• Wir werden den Bundeshaushalt zukunftsfest aufstellen und das Haushaltswesen auch 2484 


auf Bundesebene nachhaltig modernisieren. Unser Ziel ist eine langfristig und generati-2485 


onengerecht angelegte Haushaltsführung im Bund. Dazu kann eine doppische Haus-2486 


haltsführung beitragen.  2487 


• Immer wieder werden Fördermittel des Bundes nicht abgerufen oder verfehlen ihre Wir-2488 


kung. Wir werden deshalb Ausgaben regelmäßig auf ihre Wirksamkeit und Notwendig-2489 


keit prüfen und entbehrliche Ausgaben streichen. So kann das vorhandene Geld für wich-2490 


tigere Zukunftsaufgaben eingesetzt und mit jedem Euro mehr erreicht werden.  2491 


 2492 


5.2. Faire, leistungsgerechte und wettbewerbsfähige Steuern 2493 


Wir wollen die Wirtschaft nach der Pandemie wieder in Schwung bringen. Auf diesem Weg 2494 


wäre es falsch, Steuern zu erhöhen. Wir stehen weiter für eine verantwortungsvolle und 2495 


solide Finanzpolitik. Wir versprechen nichts, was wir nicht einhalten können. Wir stellen die 2496 


Weichen konsequent auf Wachstum, damit sich neue Spielräume ergeben.  2497 


• Deutschland droht mit einer der höchsten Unternehmensbelastung der Welt zurückzu-2498 


fallen. Weltspitze bei der Steuerbelastung und Weltspitze bei der Wettbewerbsfähigkeit 2499 


– das passt auf Dauer nicht zusammen. Im Rahmen unseres umfangreichen Entfesse-2500 


lungspakets werden wir mit einer Unternehmenssteuerreform die Besteuerung moder-2501 


nisieren und wettbewerbsfähig machen.  2502 


 2503 


Leistung muss sich lohnen 2504 


Wer sich anstrengt, wer etwas wagt, soll auch dafür belohnt werden. Das ist praktizierte 2505 


Leistungsgerechtigkeit. Wir wollen deshalb Spielräume, soweit sie sich eröffnen, nutzen, 2506 


um die Menschen zu entlasten, die jeden Tag Leistung erbringen, damit sie mehr Netto vom 2507 


Brutto haben. Dabei nehmen wir alle hart arbeitenden Menschen in den Blick. Egal ob Ver-2508 


käuferin, Ärztin, IT-Spezialist oder Handwerker – wir wollen, dass alle sich vom verdienten 2509 


Geld mehr leisten können. 2510 


• Wir werden den Solidaritätszuschlag für alle schrittweise abschaffen und gleichzeitig 2511 


kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten.  2512 


• Wir werden auch künftig die Wirkungen der sogenannten kalten Progression ausglei-2513 


chen, indem wir den Einkommensteuertarif regelmäßig an die allgemeine Preisentwick-2514 


lung anpassen.  2515 


 2516 


Familien mit Kindern finanziell entlasten 2517 


Wir wollen gezielt Familien finanziell stärken. Sie sind die Leistungsträger unserer Gesell-2518 


schaft.  2519 
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• Wir halten am Ehegattensplitting fest und wollen unabhängig davon zusätzlich Ansätze 2520 


entwickeln, um Kinder positiv zu berücksichtigen. Wir haben die finanzielle Situation von 2521 


Familien spürbar verbessert, indem wir den Kinderfreibetrag und das Kindergeld zum 2522 


1. Januar 2021 deutlich erhöht haben. Perspektivisch streben wir den vollen Grundfrei-2523 


betrag für Kinder an und finden damit den Einstieg in ein Kindersplitting. 2524 


• Wir haben auch den steuerlichen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende auf 4.008 Euro 2525 


verdoppelt. Wir wollen ihn perspektivisch auf 5.000 Euro weiter erhöhen. 2526 


• Wir werden die steuerliche Berücksichtigung haushaltsnaher Dienstleistungen verbes-2527 


sern. Sie entlasten Familien im Alltag und schaffen mehr Zeit für Familie und Beruf. So 2528 


verringern wir auch Schwarzarbeit und tragen zur sozialen Absicherung der häufig weib-2529 


lichen Beschäftigten bei.  2530 


 2531 


Steuererklärung vereinfachen 2532 


Wir setzen uns für ein einfaches und verständliches Steuerrecht ein. Die Kommunikation 2533 


zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und ihrem Finanzamt muss schneller und einfacher 2534 


werden.  2535 


• Wir werden dafür sorgen, dass die Steuererklärung, alle Anträge und der Schriftwechsel 2536 


online erfolgen können. Ein digitaler Steuerbescheid muss künftig die Regel sein.  2537 


• Die Steuererklärung muss in einfachen Fällen auch mit einer App erledigt und abgegeben 2538 


werden können.  2539 


• Steuerrechtliche Regelungen sollten grundsätzlich digital umsetzbar sein. 2540 


• Wir werden die Steuererklärung für alle vereinfachen, vor allem für ältere Menschen, die 2541 


Renten und Pensionen beziehen. Dafür wollen wir die vorausgefüllte Steuererklärung 2542 


verbessern. Hierzu soll bereits ab Frühjahr 2022 für den Veranlagungszeitraum 2021 eine 2543 


einfache Anwendung zur Verfügung stehen.  2544 


 2545 


Steuern weltweit fair gestalten 2546 


Wir stehen für Steuergerechtigkeit. Auch in Zukunft sollen alle angemessen zur Finanzie-2547 


rung öffentlicher Leistungen beitragen. Niemand darf sich seiner Verantwortung für die 2548 


Gesellschaft entziehen und sich ärmer rechnen, als er ist. Das gilt insbesondere für multi-2549 


nationale Konzerne.  2550 


• Wir werden weiter Steuerschlupflöcher schließen, Steuerhinterziehung sowie schädliche 2551 


Formen des Steuerwettbewerbs wirksam unterbinden und aggressive Steuergestaltun-2552 


gen bekämpfen.  2553 


• Wir werden dabei nur dann erfolgreich sein, wenn wir uns mit unseren internationalen 2554 


Partnern abstimmen. Die OECD hat sich mit ihrem Aktionsplan gegen Gewinnkürzungen 2555 


und Gewinnverlagerungen grenzüberschreitend agierender Konzerne (BEPS) als inter-2556 
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nationaler Standardsetzer bewährt. Wir setzen weiter auf diese Institutionen, um insbe-2557 


sondere einen international breit abgestimmten Konsens zur fairen Besteuerung global 2558 


tätiger Konzerne herbeizuführen.  2559 


• Wir setzen uns auf OECD-Ebene ebenfalls für eine faire Besteuerung der digitalen Wirt-2560 


schaft ein. Große digitale Konzerne sollen ihre Steuern auch dort zahlen, wo sie ihre Um-2561 


sätze erzielen.  2562 


• Wir brauchen eine gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, damit Un-2563 


ternehmen in Europa möglichst nach gleichen Regeln besteuert werden. Dabei müssen 2564 


die Besonderheiten der deutschen Unternehmenslandschaft und -besteuerung ange-2565 


messen berücksichtigt werden, um Wettbewerbsnachteile deutscher Unternehmen zu 2566 


vermeiden. Dies schließt auch ein abgestimmtes Steuerverfahrensrecht mit ein.  2567 


• Wir werden den Umsatzsteuerbetrug weiter eindämmen und Steuerschlupflöcher schlie-2568 


ßen.  2569 


• Wir setzen uns für eine europäische Finanztransaktionsteuer mit breiter Bemessungs-2570 


grundlage ein. Sie darf jedoch Kleinanleger und die private Altersvorsorge nicht belas-2571 


ten. 2572 


 2573 


5.3. Vermögensbildung für jeden 2574 


Teilhabe geht vor Umverteilung. Wir wollen, dass die Menschen in unserem Land Erfolg ha-2575 


ben und sich Wohlstand aufbauen können. „Wohlstand für alle“ im 21. Jahrhundert heißt für 2576 


uns: Vermögensaufbau für alle Menschen attraktiv gestalten – unabhängig von Beschäfti-2577 


gungsverhältnis und Einkommen. 2578 


 2579 


Beteiligung am Unternehmenserfolg verbessern 2580 


Die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am eigenen Unternehmen ist 2581 


ein originär christlich-soziales Anliegen. Sie entspricht der Idee der Subsidiarität, stärkt die 2582 


Bindung zwischen Beschäftigten und Unternehmen und fördert die Sozialpartnerschaft. 2583 


• Unser Ziel ist es, die Mitarbeiterkapitalbeteiligung weiter zu verbessern.  2584 


• Für beteiligte Beschäftigte und Unternehmen muss ein klarer rechtlicher Rahmen mittels 2585 


Betriebsvereinbarungen geschaffen werden.  2586 


• Wir setzen uns für eine Harmonisierung der Regeln für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung 2587 


in der EU ein.  2588 


 2589 


Vermögensbildung stärken und vermögenswirksame Leistungen ausweiten 2590 


Gerade in Zeiten niedriger Zinsen sind unterschiedliche Anlageformen gefragt, um attrak-2591 


tive Renditen zu erzielen und Vermögen für das Alter aufzubauen. Wir fördern verschiedene 2592 


Formen:  2593 


• Wir werden den Sparer-Pauschbetrag und die Arbeitnehmersparzulage erhöhen.  2594 
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• Wir werden die vermögenswirksamen Leistungen stärken und den Höchstbetrag, den 2595 


Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber erhalten können, erhöhen.  2596 


• Gewinne aus vermögenswirksamen Leistungen sollten nach der Mindesthaltefrist steu-2597 


erfrei sein.  2598 


 2599 


Keine Vermögensteuer 2600 


Wir lehnen zusätzliche Lasten wie eine Wiedereinführung der Vermögensteuer ab. Eine Ver-2601 


mögensteuer würde uns alle treffen: Sie würde sowohl Hauseigentümer als auch Mieter be-2602 


lasten und somit das Wohnen für alle verteuern. Sie würde Betriebsvermögen belasten und 2603 


somit Arbeitsplätze für alle gefährden. Die Vermögensteuer ist eine Wohlstandsbremse.  2604 


 2605 


5.4. Finanzplatz Deutschland stärken 2606 


Nur als starker und wettbewerbsfähiger Finanzplatz kann Deutschland auch weiterhin aktiv 2607 


die Regulierung der internationalen Finanzmärkte mitgestalten.  2608 


• Innerhalb einer starken Banken- und Kapitalmarktunion wollen wir Deutschland zum 2609 


führenden Finanzstandort, insbesondere für nachhaltige Produkte, ausbauen.  2610 


• Wir werden vor allem Bürokratie für Finanzmarktteilnehmer abbauen, Regeln moderni-2611 


sieren und die Rahmenbedingungen für Börsengänge verbessern.  2612 


• Als starker Finanzplatz soll Deutschland für die Ansiedlung von EU-Institutionen attrak-2613 


tiver werden. 2614 


• Wir streben einen eigenen Börsenplatz nach dem Vorbild der NASDAQ an. Schnell wach-2615 


sende Technologieunternehmen sollen sich an einer deutschen oder europäischen Börse 2616 


finanzieren können, damit sie für diesen Wachstumsschritt nicht mehr in die USA ab-2617 


wandern müssen. 2618 


 2619 


Verbraucher und Anleger schützen 2620 


Auch auf dem Finanzmarkt setzen wir auf einen fairen Wettbewerb, Schutz der Verbrau-2621 


cherinteressen, finanzielle Bildung, Transparenz bei Finanzprodukten sowie eine starke 2622 


Aufsicht.  2623 


• Damit alle die Chancen verschiedener Anlageformen nutzen können, brauchen wir einen 2624 


starken Verbraucher- und Anlegerschutz.  2625 


• Wir wollen, dass alle von neuen, digitalen Zahlungsmöglichkeiten und Finanzdienstleis-2626 


tungen profitieren. Dies gelingt, wenn die Kundendaten sicher sind, mit ihnen gesetzes-2627 


konform und vertraulich umgegangen wird und durch angemessene Entgelte.  2628 


  2629 
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6. Neues Aufstiegsversprechen – für Deutschland als Chancen- und Fami-2630 


lienland  2631 


 2632 


Unser Unionsversprechen: Wir werden es unseren Familien leichter machen. Wir werden sie fi-2633 


nanziell entlasten und ihnen geben, was für alle wichtig ist: Zeit füreinander, Sicherheit, mehr 2634 


finanzielle Spielräume, gute Schulen und Kitas. 2635 


Gleichzeitig versprechen wir, dass wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessern 2636 


und die Chancengleichheit von Frauen und Männern fördern. Jede und jeder soll sich durch An-2637 


strengung, Leistung und Fleiß etwas aufbauen und nach dem eigenen Glück streben können. 2638 


Dieses Aufstiegsversprechen muss für alle unabhängig von der Herkunft und sozialen Verhält-2639 


nissen gelten. Wir wollen Aufstieg durch Bildung für alle möglich machen und bekennen uns 2640 


dabei zum bewährten Bildungsföderalismus.  2641 


Corona hat aber auch Schwächen offengelegt. Das beginnt damit, dass wir in Sachen digitaler 2642 


Bildung dringend anpacken und unsere Schulen modernisieren. Und es geht insgesamt um eine 2643 


Politik, die Familien konsequent in den Mittelpunkt stellt. Der Schutz der Familie unter sich wan-2644 


delnden Bedingungen ist eine Grundkonstante einer vom christlichen Menschenbild geleiteten 2645 


Politik. In unserem Modernisierungsjahrzehnt müssen wir die nach wie vor bestehende 2646 


Benachteiligung von Frauen angehen und ihnen gleiche Chancen wie Männern ermöglichen.  2647 


Die Corona-Pandemie hat vor allem jungen Familien enorm viel abverlangt. Über Monate konn-2648 


ten Kinder und Jugendliche kaum und nur im Wechselunterricht die Schule besuchen. Sie waren 2649 


getrennt von ihren Freunden, sie verpassten so vieles, das zum Erwachsenwerden dazugehört. 2650 


Eltern mussten gleichzeitig Kinder betreuen, beim digitalen Lernen unterstützen und ihre Arbeit 2651 


von zu Hause erledigen.  2652 


Familienfreundlichkeit ist Markenzeichen einer jeden unionsgeführten Bundesregierung.  2653 


 2654 


6.1. Mehr Zeit, Raum und Unterstützung für Familien 2655 


Familien benötigen Zeit füreinander, Raum für ihre Entfaltung und finanzielle 2656 


Unterstützung zu ihrer Absicherung. Wir stehen für Familienfreundlichkeit und wollen, dass 2657 


sich möglichst viele Menschen für ein Leben mit Kindern entscheiden. 2658 


• Unser Ziel ist es, das Elterngeld weiter zu stärken und gerade Väter zu ermutigen, 2659 


stärker als bisher das Elterngeld zu nutzen. Wir wollen die Partnermonate beim 2660 


Elterngeld um weitere zwei auf insgesamt 16 Monate ausweiten, wenn sowohl Vater als 2661 


auch Mutter Elternzeit nehmen.  2662 


 2663 


Familien mehr Zeit geben 2664 


Wir wollen eine familiengerechte Arbeitswelt und keine arbeitsmarktgerechten Familien. 2665 


Uns ist wichtig, dass Eltern in bestimmten Lebensphasen ihre Arbeitszeit reduzieren und in 2666 


anderen Zeiten mit ganzer Kraft ihrem Beruf nachgehen können. Dies gilt insbesondere in 2667 


der „Rushhour des Lebens“, in der zumeist Berufsleben und Familiengründung 2668 
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zusammenfallen. Wir werden Wahlfreiheit durch mehr Zeitsouveränität über das ganze 2669 


Berufsleben ermöglichen.  2670 


• Wir wollen das bestehende Instrument der Zeitwertkonten praktikabler gestalten und 2671 


als Familienzeitkonten für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nutzbar machen. 2672 


Dieses Konzept hat sich bereits bewährt, weshalb wir seine Verbreitung weiter fördern 2673 


wollen.  2674 


• Eltern sollen angesparte Zeiten einsetzen können, um in der Familienphase ohne 2675 


finanzielle Nachteile weniger zu arbeiten. Auch staatliche Fördermittel sollen auf 2676 


Familienzeitkonten gebucht werden können. 2677 


 2678 


Familienleistungen einfach bündeln 2679 


Familien sollen ihre kostbare und oft knappe Zeit miteinander verbringen – und nicht mit 2680 


unnötiger Bürokratie. 2681 


• Wir wollen Familienleistungen maximal vereinfachen. Sie sollen automatisiert, digital 2682 


und aus einer Hand Familien zur Verfügung stehen. Geburtsurkunde, Kindergeld, 2683 


Elterngeld und Kinderzuschlag sowie das Bildungs- und Teilhabepaket sollen digital 2684 


beantragt werden können.  2685 


• Wir wollen es so unbürokratisch und einfach wie möglich machen, Familienleistungen zu 2686 


bekommen. Leistungen müssen, wo immer möglich, automatisiert erfolgen.   2687 


• Haushaltsnahe Dienstleistungen entlasten Familien im Alltag und schaffen mehr Zeit für 2688 


Familie und Beruf. Deshalb werden wir die Absetzbarkeit von haushaltsnahen 2689 


Dienstleistungen verbessern. 2690 


 2691 


Durch flexibleres und mobiles Arbeiten mehr Freiräume schaffen 2692 


Gerade Beschäftigte mit Kindern wollen ihre Arbeitszeiten zunehmend flexibler gestalten 2693 


oder von zu Hause arbeiten. Dies ist auch im Interesse der Arbeitgeber. Wir wollen die Fle-2694 


xibilitätsspielräume zugunsten beider Seiten ausweiten und dabei den Arbeits- und Ge-2695 


sundheitsschutz weiter stärken.  2696 


• Wir wollen auch künftig möglichst vielen Beschäftigten die mobile Arbeit ermöglichen 2697 


und setzen auf sozialpartnerschaftliche Regelungen der Tarifvertrags- und Betriebspar-2698 


teien, die mobiles Arbeiten ermöglichen und den Arbeitsschutz gewährleisten.  2699 


• Darüber hinaus wollen wir auf nationaler und auf EU-Ebene die rechtlichen Vorausset-2700 


zungen dafür schaffen, dass Arbeiten von überall in Europa gerade für kleine und mittel-2701 


ständische Unternehmen rechtssicherer wird. Daher werden wir die Regelungen im Ar-2702 


beits-, Sozialversicherungs- sowie Steuerrecht überprüfen und gegebenenfalls anpassen. 2703 


  2704 
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Familien mit Kindern finanziell entlasten und Wohneigentum ermöglichen 2705 


Wir wollen Familien und Alleinerziehende noch stärker entlasten und sie dabei unterstüt-2706 


zen, den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Sie sind die starke Mitte und die Leistungsträger 2707 


unserer Gesellschaft.  2708 


• Wir haben die finanzielle Situation junger Familien spürbar verbessert, indem wir den 2709 


Kinderfreibetrag und das Kindergeld zum 1. Januar 2021 deutlich erhöht haben. Einen 2710 


weiteren Schritt werden wir abhängig von der wirtschaftlichen Lage verwirklichen. Per-2711 


spektivisch streben wir den vollen Grundfreibetrag für Kinder an und finden damit den 2712 


Einstieg in ein Kindersplitting. 2713 


• Wir haben auch den steuerlichen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende auf 4.008 Euro 2714 


verdoppelt. Wir wollen ihn perspektivisch auf 5.000 Euro weiter erhöhen. 2715 


• Wir werden das KfW-Wohneigentumsprogramm für Familien ausweiten. Wer Kinder hat, 2716 


soll stärker davon profitieren. Dazu sollten Darlehen, Tilgungszuschüsse oder Zinsverbil-2717 


ligungen nach Anzahl der Kinder gestaffelt werden. Ebenso wollen wir energetische Sa-2718 


nierungen des Familieneigenheims fördern. 2719 


• Den Ländern werden wir ermöglichen, einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von 2720 


250.000 Euro pro Erwachsenem plus 100.000 Euro pro Kind beim erstmaligen Erwerb 2721 


selbstgenutzten Wohnraums zu gewähren.  2722 


 2723 


Kinder gesund aufwachsen lassen 2724 


Unser Alltag findet zunehmend in Räumen und vor dem Bildschirm statt. Das gilt auch für 2725 


Kinder und Jugendliche. Zu den Folgen gehören Übergewicht und Fehlernährung sowie 2726 


abnehmende motorische Fähigkeiten. Unsere Offensive für gesundes Aufwachsen macht 2727 


Kinder und Jugendliche fit. Sie stärkt ihre körperlichen, motorischen und sensorischen 2728 


Fähigkeiten, ihr geistiges Leistungsvermögen und ihr Selbstbewusstsein. 2729 


• Mit einem Bundesprogramm werden wir Länder und Träger von Bildungseinrichtungen 2730 


dabei unterstützen, Ernährung und Bewegung systematisch in die Familienbildung sowie 2731 


die Bildungs- und Erziehungspläne aufzunehmen. Gesunde Lebensführung soll ein ei-2732 


genständiges Bildungsziel werden.  2733 


• Darüber hinaus wollen wir alle Vorsorgeuntersuchungen bis zum Jugendalter verbindlich 2734 


in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufnehmen.  2735 


• Wir wollen die Nationale Diabetes-Strategie und den Nationalen Aktionsplan IN FORM 2736 


im Bereich Familie, Kinderbetreuung und Schule weiter vorantreiben. 2737 


 2738 


Modernes Familienrecht zum Wohl des Kindes 2739 


Wenn sich Eltern trennen, ändert sich für Kinder viel. Wir sind der Überzeugung, dass es für 2740 


Kinder in aller Regel am besten ist, wenn beide Elternteile gemeinsam Verantwortung für 2741 


Erziehung und Entwicklung übernehmen. Eine Trennung der Eltern darf kein 2742 


Beziehungsende für Kinder sein.  2743 
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• Wir wollen die familienrechtlichen Vorschriften im Unterhalts-, Sorge- und Umgangs-2744 


recht anpassen. Zentral ist dabei nach wie vor das Wohl des Kindes. Wir wollen eine Auf-2745 


enthalts- und Betreuungsregelung, die in jedem Einzelfall bestmöglich das Kindeswohl 2746 


sicherstellt.  2747 


 2748 


Kindern in Not helfen 2749 


Wenn Kinder zu Opfern von Gewalt werden, brauchen sie unsere gemeinsame Hilfe.  2750 


• Wir wollen Einrichtungen für die Erstversorgung von Kindern deutschlandweit etablie-2751 


ren, die eine medizinische und psychologische Notfallversorgung mit der Aufnahme ju-2752 


ristisch verwertbarer Befunde und gerichtsfesten Befragungen der Opfer kombinieren. 2753 


Wir wollen über ein Bundesprogramm – wie bei Frauenhäusern – eine Anschubfinanzie-2754 


rung zum Beispiel für die Ausstattung gewähren.  2755 


• Mit dem Programm verbinden wir die aktuelle Justizreform zur Bekämpfung sexualisier-2756 


ter Gewalt gegen Kinder mit einer umfassenden Opfererstversorgung – auch für Opfer 2757 


von nichtsexualisierter Gewalt 2758 


 2759 


Politische Bildung in der Jugendarbeit fördern 2760 


Beteiligung schafft Akzeptanz für Politik und unser demokratisches System. Das gilt umso 2761 


mehr in einem Land, in dem Menschen mit unterschiedlichen Nationalitäten und 2762 


kulturellen Prägungen leben.  2763 


• Wir setzen uns für eine Stärkung der politischen Bildung und Wertekunde ein: Nur wer 2764 


weiß, wie Demokratie funktioniert, kann später auch demokratisch handeln.  2765 


 2766 


Einsamkeit vermeiden 2767 


Millionen Menschen in Deutschland fühlen sich einsam, jüngere wie ältere. Der Kampf 2768 


gegen Einsamkeit ist in unserer älter werdenden Gesellschaft eine große Herausforderung.  2769 


• Wir wollen eine umfassende Strategie gegen Einsamkeit entwickeln, die Antworten da-2770 


rauf gibt, was Alleinstehende brauchen, worauf Vereinsamung zurückgeht, wo es Defi-2771 


zite gibt und wie diesen präventiv begegnet werden kann – in allen Bereichen und auf 2772 


allen Ebenen. Dazu werden wir die räumliche wie digitale Mobilität fördern.  2773 


• Wir werden ehrenamtliche Strukturen und Netzwerke wie die aufsuchende Nachbar-2774 


schaftshilfe und Sozialarbeit leichter zugänglich machen und auch im Rahmen generati-2775 


onenübergreifender Wohnformen stärken.  2776 


 2777 


6.2. Gleichberechtigte Chancen für Frauen und Männer 2778 


Wir wollen eine moderne Gesellschaft, in der Frauen und Männer gleichberechtigt ihre 2779 


Kompetenzen und Stärken entfalten und ihren Interessen nachgehen können. Frauen und 2780 


Männer sollen gleichberechtigte Wertschätzung erfahren, wenn sie sich in der Familie, im 2781 


Beruf oder im Ehrenamt engagieren. Deshalb wollen wir die Situation von Frauen in allen 2782 
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Politikfeldern in den Blick nehmen und dort nachsteuern, wo Rahmenbedingungen verbes-2783 


sert werden müssen.  2784 


 2785 


Chancengleichheit beim beruflichen Aufstieg gewährleisten 2786 


Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Chancengleichheit von Frauen und Männern war das 2787 


Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe an Führungspositionen in der Privatwirtschaft 2788 


und im öffentlichen Dienst. Wir wollen die Chancengleichheit weiter verbessern.  2789 


• Wir werden uns für mehr Familienfreundlichkeit auch in Führungspositionen einsetzen.  2790 


• Unser Ziel ist es, geschlechterspezifische Lohn- und Rentenlücken zu beseitigen. Wir 2791 


gehen die Unterschiede in der Altersvorsorge von Männern und Frauen genauso an wie 2792 


das nicht akzeptable Einkommensgefälle bei gleicher Arbeit. Wir werden die Wirkung des 2793 


Entgelttransparenz-Gesetzes weiter evaluieren und es, falls nötig, überarbeiten.  2794 


 2795 


Frauen für MINT-Berufe begeistern und Karrieren in der Wissenschaft erleichtern 2796 


Junge Frauen sind heute so gut ausgebildet wie nie zuvor. Dennoch ergreifen 2797 


vergleichsweise wenige eine Ausbildung oder ein Studium im technisch-2798 


naturwissenschaftlichen Bereich (MINT). Das soll sich ändern.  2799 


• Wir wollen daher weiter gemeinsam mit Wirtschaft und Wissenschaft dafür werben, dass 2800 


sich junge Menschen für naturwissenschaftlich-technische Berufe entscheiden. Hierzu 2801 


wollen wir ihnen Qualifizierungs- und Karrieremöglichkeiten aufzeigen und sie mit 2802 


Beratungsleistungen unterstützen.  2803 


• Wir unterstützen Kooperationen von Hochschulen mit kommunalen Einrichtungen bei 2804 


der Kinderbetreuung, um mehr junge Menschen für eine wissenschaftliche Karriere zu 2805 


gewinnen. Wir befürworten dabei flexible Öffnungszeiten am Abend und an den 2806 


Wochenenden.  2807 


• Wir setzen uns ein für familienfreundliche Anstellungsmodelle insbesondere in der 2808 


Postdoc-Phase.  2809 


 2810 


6.3. Aufstieg durch Bildung  2811 


Damit jedes Kind seine individuellen Lebenschancen nutzen kann und das Zukunftsverspre-2812 


chen Aufstieg durch Bildung Bestand hat, müssen alle ihren Beitrag leisten: fürsorgliche 2813 


und unterstützende Eltern, engagierte Erzieherinnen und Lehrkräfte, ermutigende und in-2814 


spirierende Ausbilder und Professoren. Jedes Kind soll seinen Möglichkeiten entsprechend 2815 


von Anfang an gefördert werden, gerade auch in sozial schwierigen Lagen. Der Grundstein 2816 


für Aufstieg durch Bildung wird schon im frühen Kindesalter gelegt. Für uns gilt: Die Her-2817 


kunft von Menschen darf nicht über ihre Zukunft entscheiden. 2818 


• Eltern und Kinder haben ein Recht auf eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, die 2819 


verlässlich und dem Bedarf angemessen ist.  2820 
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• Wir werden den Kita-Ausbau und die Weiterentwicklung der Qualität auch über 2022 2821 


hinaus weiter fördern. Damit helfen wir Kindern in ihrer Entwicklung und unterstützen 2822 


Eltern bei der Vereinbarkeit von Familien und Beruf. 2823 


• Wir werden die Einrichtungen der frühen Bildung zu qualitativ hochwertigen Bildungsor-2824 


ten weiterentwickeln und so einen zentralen Beitrag leisten, um Herkunft und Bildungs-2825 


erfolg zu entkoppeln.  2826 


 2827 


Sprachliche Bildung für alle Kinder fördern 2828 


Alle Kinder müssen ihre Bildungschancen von Anfang an ausschöpfen können. Kein Kind 2829 


darf zurückbleiben. Nur so können wir unser Versprechen „Aufstieg durch Bildung“ einlö-2830 


sen.  2831 


• Wir werden den Erwerb der deutschen Sprache so früh wie möglich fördern, insbeson-2832 


dere durch verbindliche, fortlaufende und standardisierte Diagnoseverfahren. Ab einem 2833 


Alter von drei Jahren kommen verbindliche Sprachstands-Tests mit qualitativ wirksamen 2834 


Sprachförderangeboten für alle Kinder hinzu.  2835 


• Dort, wo ein besonderer Sprachförderbedarf festgestellt wird, muss eine verpflichtende, 2836 


qualitativ wirksame und durchgehende Sprachförderung in einer Kindertagesstätte oder 2837 


Vorschule erteilt werden.  2838 


• Für jedes dieser Kinder soll ein individueller Sprachförderplan erstellt werden, der För-2839 


derziele, Dauer und Umfang der konkreten Maßnahmen neben der durchgängigen, inte-2840 


grierten Sprachförderung umfasst. Jedes Grundschulkind muss grundsätzlich vor seiner 2841 


Einschulung der deutschen Sprache mächtig sein, um dem Unterricht von der ersten 2842 


Klasse an folgen zu können. 2843 


• Wir unterstützen das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur 2844 


Welt ist“ und wollen die sprachliche Bildung in diesem Bereich weiter fördern. Uns ist es 2845 


wichtig, dass wir Kinder mit sprachlichem Förderbedarf noch mehr in den Fokus nehmen. 2846 


 2847 


Schulen in sozial schwierigen Lagen besonders stärken 2848 


Damit jedes Kind seine Chancen nutzen kann, wollen wir die Schulen vor allem in sozial 2849 


schwierigen Lagen weiter stärken.  2850 


• Die Bund-Länder-Initiative „Schule macht stark“ fördert beste Bildungschancen für so-2851 


zial benachteiligte Schülerinnen und Schüler. Diese Initiative wollen wir stärken und so 2852 


weiterentwickeln, dass Schulen bestmöglichste individuelle Förderung anbieten können. 2853 


 2854 


Nach Corona durchstarten 2855 


Viele Kinder und Jugendliche wurden in der Corona-Pandemie in ihrer Entwicklung beson-2856 


ders beeinflusst. Vor allem die Lernschwächeren brauchen Aufmerksamkeit, damit sie Rück-2857 


stände aufholen und ihre Lernmotivation zurückgewinnen können.  2858 
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• Damit niemand zurückbleibt, haben wir ein Unterstützungsprogramm für die Jahre 2021 2859 


und 2022 in Höhe von einer Milliarde Euro aufgelegt. Es gilt, sowohl ihre Lese- und 2860 


Sprachkompetenz als auch ihre Lesefreude zu stärken.  2861 


• Gemeinsam mit den Ländern und den Hochschulen rufen wir Lehramtsstudierende, Se-2862 


niorlehrkräfte, Anbieter von Nachhilfeleistungen und Volkshochschulkräfte auf, schul-2863 


begleitend sowie während der Ferien die Kinder und Jugendlichen zielgenau beim Auf-2864 


holen zu unterstützen.  2865 


• Mit einer weiteren Milliarde Euro helfen wir Kindern und Jugendlichen, die sozialen und 2866 


psychischen Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Die Mittel investieren wir in 2867 


frühe Bildung, Ferienfreizeiten, Familienerholung und zusätzliche Sozialarbeit.  2868 


• Hinzu kommt eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro für Kinder aus Familien, die auf 2869 


Hartz IV angewiesen sind oder nur ein geringes Einkommen haben. 2870 


 2871 


Digitale Bildung stärken 2872 


Es ist die Aufgabe unserer Bildungseinrichtungen, Kinder und Jugendliche zu selbstbe-2873 


stimmten und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten heranzubilden. Dazu benötigen 2874 


sie Fachwissen und Kompetenzen genauso wie Wertebewusstsein und Urteilskraft. Hinzu 2875 


kommen Team- und Kollaborationsfähigkeit, Resilienz, Kreativität, Forscher- und Gründer-2876 


geist sowie problemlösungsorientiertes und kritisches Denken.  2877 


• Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler das lebensbegleitende Lernen, insbeson-2878 


dere die Fort- und Weiterbildung, als permanente, eigenverantwortlich wahrzuneh-2879 


mende Aufgabe begreifen. Dazu gehört eine Lernumgebung, die ihre Kompetenzen för-2880 


dert. 2881 


• Wir wollen, dass pädagogische Konzepte und die Ausbildung von Lehrerinnen und Leh-2882 


rern weiterentwickelt werden. Digitale Kompetenz muss umfassend in den Unterricht 2883 


integriert werden. Wir wollen bundesweite Bildungskompetenzzentren mit dem Ziel auf-2884 


bauen, lehrerbildende Hochschulen, Forschungsinstitute und Lehrerfortbildungseinrich-2885 


tungen in den Ländern zu vernetzen und Erkenntnisse der Bildungsforschung direkt für 2886 


Lehrerbildung praktisch nutzbar zu machen. Die erfolgreich etablierte Qualitätsoffen-2887 


sive Lehrerbildung soll, was die Inhalte betrifft, weiterentwickelt werden. 2888 


• Neben den Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen benötigen die Schülerinnen 2889 


und Schüler digitale Kompetenzen. Diese umfassen ein technisches und informatisches 2890 


Grundverständnis ebenso wie Medienkompetenz. Dabei geht es insbesondere um die 2891 


Fähigkeit, Medien zu nutzen, Inhalte sowie die Funktionsweise von digitalen Technolo-2892 


gien und künstlicher Intelligenz zu bewerten. 2893 


• Wir werden die politische Bildung in allen Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden und 2894 


beruflichen Schulen stärken. Unsere rechtsstaatlich verfasste, freiheitliche, plurale und 2895 


repräsentative Demokratie ist nicht selbstverständlich. Sie muss stets aufs Neue erlernt, 2896 
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gelebt und verteidigt werden. Dazu brauchen wir überzeugte Demokratinnen und De-2897 


mokraten, die sich den komplexen Anforderungen der Welt im 21. Jahrhundert stellen.  2898 


•  Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder TikTok senken die Hemmschwelle, 2899 


Mitschülerinnen und Mitschüler herabzuwürdigen oder zu bedrohen. Aufgabe von 2900 


Schule, Eltern und Gesellschaft ist es, aktiv gegen diese Formen des Cybermobbings und 2901 


Cyberbullyings vorzugehen. 2902 


 2903 


Gleichwertigkeit der Bildungssysteme garantieren 2904 


Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung ist uns ein Herzensanlie-2905 


gen. Daher werden wir wieder mehr Gewicht auf die Ausbildung junger Menschen als Fach-2906 


arbeiter und Handwerker legen, um dem Fachkräftemangel in diesen Bereichen wirksam zu 2907 


begegnen.  2908 


• Eine Karriere in der beruflichen Bildung muss als gleichwertige Alternative zum Studium 2909 


für jeden und jede erkennbar sein. Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) hat sich 2910 


als bildungspolitisches Transparenzinstrument bewährt.  2911 


• Duale Studiengänge leisten einen wichtigen Beitrag bei der Verknüpfung von beruflicher 2912 


und akademischer Qualifizierung. Wir wollen sie weiter ausbauen, vor allem in den Inge-2913 


nieurwissenschaften, Informatik, Betriebswirtschaftslehre sowie in den Sozial- und Ge-2914 


sundheitswissenschaften. 2915 


 2916 


Nationale Bildungsplattform aufbauen 2917 


Im Transformationsprozess wächst die Bedeutung digitaler Lehr- und Lernangebote. Daher 2918 


wollen wir bestehende und neue digitale Bildungsplattformen zu einem bundesweiten und 2919 


europäisch anschlussfähigen Plattform-System verknüpfen.  2920 


• Die Plattform ist Kernstück eines neuen digitalen Bildungsraums für Deutschland und 2921 


einer Modernisierung der Bildung insgesamt. Es geht darum, allen Menschen – vom 2922 


Schulkind bis zum Rentner – den Zugang zu digital gestützten Bildungsangeboten zu er-2923 


leichtern.  2924 


• Einen Schwerpunkt legen wir auf Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen. Es geht 2925 


um das passende Angebot, das alle schnell finden und sicher nutzen können. 2926 


• Für die Entwicklung von Prototypen, Curricula und didaktischen Konzepten stellen wir 2927 


in einem ersten Schritt 150 Millionen Euro bereit. 2928 


 2929 


Weiterbildungsförderung attraktiver gestalten 2930 


Der weitaus größte Teil der Weiterbildung findet heute während der bezahlten Arbeitszeit 2931 


statt. Unternehmen und Beschäftigte haben erkannt, dass dies für zukunftsfähige Arbeits-2932 


plätze unerlässlich ist, vor allem mit Blick auf die Geschwindigkeit, in der sich der techno-2933 


logische Wandel vollzieht.  2934 







Seite 83 von 139 


• Um die Beschäftigten mit den benötigten Zukunftskompetenzen auszustatten, wollen 2935 


wir das Bundesprogramm Bildungsprämie ausbauen.  2936 


• Zudem unterstützen wir Unternehmen und Beschäftigte im Strukturwandel mit passge-2937 


nauen Informations- und Beratungsangeboten zur Weiterbildung.  2938 


• Eine entsprechend vorausschauende Forschung zur Kompetenzentwicklung werden wir 2939 


fördern.  2940 


 2941 


BAföG und Aufstiegs-BAföG modernisieren  2942 


Angesichts der sich rasch wandelnden Qualifikationsanforderungen kommt vor allem dem 2943 


lebensbegleitenden Lernen eine Schlüsselrolle zu.  2944 


• Wir wollen das BAföG flexibilisieren und zu einem Instrument der individuellen Förde-2945 


rung des Lebensunterhalts von Bildung und Weiterbildung im Lebensverlauf weiterent-2946 


wickeln. 2947 


• Wer nach dem Bachelor-Abschluss zunächst Berufserfahrungen sammelt und erst später 2948 


einen Master erwirbt, soll nach einer elternunabhängigen Einkommens- und Vermögen-2949 


sprüfung künftig auch nach Vollendung des 35. Lebensjahres BAföG erhalten können. 2950 


Dazu erweitern wir den Zweck des BAföG um eine zweite Berufsausbildung und ersetzen 2951 


die bestehenden Altersgrenzen durch Höchstgrenzen.  2952 


• Die Rückzahlung des Darlehens sowie ein angemessener sozialer und wirtschaftlicher 2953 


Nutzen für den Zuschussanteil müssen vor Renteneintritt gegeben sein. 2954 


• Wir wollen das Aufstiegs-BAföG fortentwickeln. Dass sich Arbeitnehmerinnen und Ar-2955 


beitnehmer sowie Selbstständige auch während ihres Berufs weiterqualifizieren können, 2956 


ist ein Schlüssel zur Chancengerechtigkeit sowie zur Gleichwertigkeit von beruflicher 2957 


und akademischer Bildung. Mit dem Aufstiegs-BAföG adressieren wir sowohl die Le-2958 


benswirklichkeit jedes einzelnen Menschen – insbesondere junger Familien – als auch 2959 


die dynamische Entwicklung des Bildungswesens. 2960 


 2961 


Vorfahrt für Alphabetisierungskurse  2962 


Erwachsene, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben, sind häufig in Familien 2963 


aufgewachsen, in denen nicht oder viel zu wenig vorgelesen wurde. Für sie bedeutet es eine 2964 


unüberwindbare Hürde, ihren Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen oder die Packungs-2965 


beilage eines Medikaments zu lesen.   2966 


• Wir sprechen uns dafür aus, dass allen Menschen ein Platz in einem Alphabetisierungs-2967 


kurs angeboten werden muss. Unser Ziel ist ein Land, in dem jeder Einzelne lesen und 2968 


schreiben kann. 2969 


  2970 
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7. Neuer Mut zur Innovation – aus Verantwortung für die Zukunft 2971 


 2972 


Unser Unions-Versprechen: Wir schnüren ein Zukunftspaket für Deutschland, indem wir Inno-2973 


vationen und neue Technologien konsequent fördern. Wir werden für eine neue Innovations-, 2974 


Forschungs- und Gründerkultur sorgen, auch indem wir diesen Zukunftsfragen einen nie ge-2975 


kannten neuen Stellenwert in der neuen Bundesregierung einräumen.    2976 


Wir stehen dabei vor zwei Herausforderungen: Zum einen brauchen wir Innovationen und For-2977 


schung mehr denn je, um im internationalen Wettbewerb um Märkte, Möglichkeiten und kluge 2978 


Köpfe weiter erfolgreich zu sein. Dazu gehört, dass wir es auch wieder schaffen, dass Ideen 2979 


„Made in Germany” auch zur Wertschöpfung „Make in Germany” führen.  2980 


Zum anderen entsteht Zukunft nicht allein durch Förderprogramme und Gesetzestexte, sondern 2981 


wir brauchen eine neue, starke Innovationskultur, in der gilt: Vorfahrt für Mut, Experimente, 2982 


neue Ideen und neue Gründungen! Und in der auch gilt: Keine Angst vor Fehlern. Innovationen 2983 


entstehen schließlich dann am besten, wenn der Staat sich nicht zu stark einmischt, sondern vor 2984 


allem für beste Rahmenbedingungen sorgt.  2985 


 2986 


7.1. Strategische Forschungs- und Innovationspolitik für Deutschland 2987 


Globale Herausforderungen erfordern heute mehr denn je eine weitsichtige, verlässliche 2988 


Forschungs- und Innovationspolitik: Dank exponentiell gewachsener Rechenleistungen und 2989 


der globalen Vernetzung stehen wir vor einer Dekade technologischer Durchbrüche – in der 2990 


Medizin, der Ernährung, der Raumfahrt oder der Robotik. Wichtig ist uns dabei, dass wir die 2991 


Innovationen technologieoffen vorantreiben und das Potenzial der Wissenschaft voll nut-2992 


zen, um die ganze Bandbreite an Möglichkeiten aufzuzeigen und zu erproben – immer unter 2993 


Wahrung unserer ethischen Verantwortung. Die neuen Chancen für wirtschaftliche Dyna-2994 


mik, Wohlstand und sozialen Zusammenhalt müssen wir jetzt ergreifen. Es liegt an uns allen 2995 


– den Bürgerinnen und Bürgern, den Forschenden und den Unternehmen – die Chancen für 2996 


intelligentes Wachstum zu nutzen, Lösungen für die großen Herausforderungen zu entwi-2997 


ckeln und umzusetzen.  2998 


• Zentral ist dabei unser Ziel, dass Wirtschaft und Staat bis 2025 3,5 Prozent des Bruttoin-2999 


landsprodukts für Forschung und Entwicklung aufwenden.  3000 


• Wir haben die steuerliche Forschungszulage während der Corona-Krise verdoppelt. Jetzt 3001 


werden wir noch einmal nachlegen und die Bemessungsgrundlage auf 8 Millionen Euro 3002 


pro Unternehmen erneut verdoppeln – für Innovationskraft x 4.   3003 


• Deutschlands Ideen brauchen finanzielle Unterstützung, um daraus Innovationen im 3004 


Weltmaßstab zu machen. Um Investitionen in Technologie und Innovationen von klei-3005 


nen- und mittelständischen Unternehmen in der Wachstumsphase zu fördern, wollen wir 3006 


die Anwendung eines Modells für Vorzugskapital (preferred equity) prüfen. 3007 


• Wir werden die Exzellenzstrategie fortführen und für erfolgreiche Cluster neue Möglich-3008 


keiten der dauerhaften institutionellen Förderung schaffen. Wir bekennen uns zu einem 3009 


der wichtigsten Instrumente der Wissenschaftsförderung, dem Pakt für Forschung und 3010 
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Innovation (PFI). Bund und Länder haben damit finanzielle Planungssicherheit für ein 3011 


stabiles Wachstum und eine positive Entwicklung der außeruniversitären Wissenschafts-3012 


organisationen geschaffen.  3013 


• Wir nutzen dieses Instrument, um die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemein-3014 


schaft Deutscher Forschungszentren, die Leibniz-Gemeinschaft und die Max-Planck-Ge-3015 


sellschaft gezielt zu unterstützen. Auf diese Weise stärken wir den Wissenschaftsstand-3016 


ort Deutschland und verbessern seine internationale Wettbewerbsfähigkeit. Mit zusätz-3017 


lichen Leistungskomponenten wollen wir exzellenten wissenschaftlichen Leistungen 3018 


noch mehr Anerkennung verleihen. Darüber hinaus wollen wir exzellente Universitäten 3019 


weiter kraftvoll unterstützen. Unser Ziel ist: mindestens eine deutsche Universität in die 3020 


Top 20 der Welt zu bringen.  3021 


 3022 


Projektförderung stärken 3023 


Wir wollen die themen- und technologieoffene Projektförderung stärken, die vor allem für 3024 


den Mittelstand wichtig ist.  3025 


• Dazu werden wir die bewährten Programme ausweiten, insbesondere das Zentrale In-3026 


vestitionsprogramm Mittelstand (ZIM), die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) 3027 


und das Förderprogramm Innovationskompetenz INNO-KOM.  3028 


• Anstelle von Kostenzuschüssen wollen wir einen Teil der Förderung von den erzielten 3029 


und im Unternehmen verbliebenen Gewinnen abhängig machen. Damit verhindern wir 3030 


Fehlanreize. Denn für uns gilt: Das Ergebnis soll belohnt werden, nicht der Prozess.   3031 


 3032 


Mission Quantencomputer „Made in Germany“ starten 3033 


Der sichere Umgang und die Verfügbarkeit von Quanten-Technologien der neuesten Gene-3034 


ration bieten enorme Innovationspotenziale. Die Quantenkommunikation stellt einen 3035 


neuen Sicherheitsstandard für die digitale Kommunikation sowie die IT-Infrastruktur dar. 3036 


Quantenbasierter Kommunikation und Kryptografie gelingt es, sensible Daten bei Banken, 3037 


Versicherungen, im Gesundheitssystem und bei kritischen Infrastrukturen noch besser zu 3038 


schützen. In der Medizintechnik ermöglichen optimierte Abbildungsverfahren Fortschritte 3039 


beispielsweise in der Krebserkennung.  3040 


• Wir wollen bis 2025 in Deutschland einen konkurrenzfähigen Quantencomputer bauen. 3041 


Damit dieses Vorhaben gelingt, müssen Forschung und Wirtschaft eng zusammenarbei-3042 


ten. Zugleich setzen wir auf Kooperationen mit anderen führenden EU-Staaten und tra-3043 


gen so dazu bei, unsere technologische Souveränität im Bereich der Quantentechnolo-3044 


gien zu sichern.  3045 


• Wir werden zusammen mit allen Partnern die Aus- und Weiterbildung zum Thema Quan-3046 


tentechnologien voranbringen, indem frühzeitig Fachkenntnisse und Ausbildungsziele 3047 


mit Bezug zu industriellen Anwendungen erhoben werden.  3048 
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• Deutschland soll internationaler Spitzenreiter bei Rechner- und Softwaretechnologien 3049 


bleiben und als Standort der Grundlagenforschung mit einem trans- und interdisziplinä-3050 


ren Ansatz wachsen. Deshalb wollen wir Hoch- und Höchstleistungsrechnen (High Per-3051 


formance Computing) weiter ausbauen. 3052 


 3053 


Deutschland zur Hochburg für Künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie entwi-3054 


ckeln 3055 


Mit der KI-Strategie haben wir die Grundlage geschaffen, um Deutschland und Europa an 3056 


die Weltspitze der Forschung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz zu bringen. Dazu 3057 


fördern wir die Spitzenforschung in den KI-Kompetenzzentren und stärken die Entwicklung 3058 


von KI auf zentralen Anwendungsfeldern, wie der Arbeits-, Mobilitäts- oder Gesundheits-3059 


forschung.  3060 


• Erfolgreiche KI ist auf die Verfügbarkeit von Rechenleistung angewiesen. Das gelingt 3061 


nur, wenn wir den Aufbau eigener Fähigkeiten für Forschung und Entwicklung sowie für 3062 


Fertigung von Mikroelektronik stärker forcieren. Dazu werden wir technologische Ent-3063 


wicklung und Produktion strategisch verzahnt entwickeln und im Aufbau unterstützen. 3064 


• Wir werden gezielt neue KI-Professuren einrichten und den wissenschaftlichen Nach-3065 


wuchs fördern, um die weltweit klügsten Köpfe an den KI-Forschungsstandort Deutsch-3066 


land zu holen. Dazu wollen wir auch weitere KI-Campus mit attraktiven Bedingungen 3067 


schaffen. Dabei gilt es sicherzustellen, dass jedes im KI-Campus entwickelte Patent in 3068 


Deutschland bleibt. Damit schaffen wir die Grundlage für einen Innovationssprung bei 3069 


der KI. 3070 


• Wir wollen auch kleine und mittlere Unternehmen befähigen, Ergebnisse aus der KI-For-3071 


schung besser zu nutzen. Dazu sollen KI-Lotsen die Unternehmen vor Ort aufsuchen und 3072 


bei der Entwicklung ihrer KI-Potenziale unterstützen. 3073 


• Wir haben bereits in der aktuellen Wahlperiode mit der Blockchain-Strategie gute 3074 


Grundlagen geschaffen, die wir weiterentwickeln werden. Dazu wollen wir weitere An-3075 


wendungsmöglichkeiten für die Blockchain schaffen. Oftmals scheitern heute neue An-3076 


wendungen an rechtlichen Hindernissen, obwohl es technologisch sinnvoll und effizient 3077 


wäre, Blockchain zu nutzen. 3078 


 3079 


Zukunftstechnologie Raumfahrt fördern 3080 


Raumfahrt ist eine Schlüsselindustrie der Zukunft – gerade für die Digitalisierung unseres 3081 


Landes liegt im Orbit unseres Planeten ein großes Potenzial.  3082 


• In den kommenden Jahren werden kleine Satelliten bei der Erdbeobachtung, der Um-3083 


welt- und Klimaforschung sowie bei allen Big Data-Projekten immer stärker zunehmen. 3084 


Wir unterstützen dabei das Copernikus-Programm. Als engagierte Weltraumnation set-3085 


zen wir nicht nur auf etablierte Raumfahrtunternehmen aus Deutschland, sondern vor 3086 


allem auch auf den Aufbau eines Newspace-Ökosystems und den starken deutschen 3087 


Raumfahrtmittelstand. 3088 
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• In den letzten Jahren ist eine deutsche Industrie für kleine Launcher (Raketen) entstan-3089 


den. Wir wollen diesen Markt für unser Land erschließen. Dazu gehört staatliche Nach-3090 


frage im Rahmen einer Kleinsatelliteninitiative, der Zugang zu allen EU- und ESA-Start-3091 


programmen, Raumfahrtfonds im Rahmen des Zukunftsfonds und ein offener Wettbe-3092 


werb für die europäischen Träger der nächsten Generation. 3093 


• Wir werden ein Weltraumgesetz beschließen, das gründer- und mittelstandsfreundlich 3094 


ist.  3095 


• Wir werden uns auf internationaler Ebene für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums 3096 


einsetzen, um auch nächsten Generationen den Zugang zum All zu ermöglichen. 3097 


 3098 


Reallabore ausbauen 3099 


Für neue Technologien und Innovationen, wie Künstliche Intelligenz, Bio-IT oder Quanten, 3100 


müssen passgenaue Rahmenbedingungen und Regulierungsansätze entwickelt und erprobt 3101 


werden.  3102 


• Hierzu wollen wir zusätzliche Kapazitäten für Experimentierräume und Reallabore be-3103 


reitstellen, ihre Finanzierung und Bewerbung stärken und über die Energieforschung 3104 


hinaus auch andere Bereiche fördern. 3105 


 3106 


Nationale Agentur für biomedizinische Forschung und Entwicklung gründen 3107 


Die jüngsten Erfolge in der Impfstoffentwicklung knüpfen an die Tradition von herausra-3108 


genden deutschen Forschern und Nobelpreisträgern, wie Robert Koch und Paul Ehrlich, an. 3109 


Wir werden Deutschland wieder zu einer modernen Apotheke der Welt machen.  3110 


• Dazu wollen wir im Modernisierungsjahrzehnt bis 2025 eine nationale Agentur für bio-3111 


medizinische Forschung und Entwicklung gründen, die dabei hilft, Wertschöpfungsket-3112 


ten von der Forschung bis zum Markt für Therapien, Impfstoffe und Medikamente zu 3113 


bündeln und zu vernetzen.  3114 


• Wir beschleunigen Zulassungsprozesse und sorgen dafür, dass die Patienten deutlich 3115 


schneller von den Forschungserfolgen profitieren.  3116 


 3117 


Biologie und Technik vereinen 3118 


Wenn Biowissenschaften und Informationstechnologien zusammenwirken, kann das be-3119 


deutende Innovationen hervorbringen: neue Behandlungsmöglichkeiten in der personali-3120 


sierten Medizin oder visionäre Projekte in der IT, wie die digitale Datenspeicherung in DNA 3121 


oder den 3D-Druck von biologischem Gewebe.  3122 


• Um den Transfer von der Forschung in die Anwendung zu beschleunigen, wollen wir ein 3123 


Bio-IT-Forschungszentrum aufbauen. Es soll Software, Methoden und Datenbestände in 3124 


Deutschland und Europa miteinander verbinden und die Forschung auf internationalem 3125 


Niveau vorantreiben.  3126 
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• Im Bio-IT-Zentrum werden Grundlagenforschung, anwendungsnahe Technologieent-3127 


wicklung und Wirtschaft zusammenarbeiten und so Bio-IT-relevante Cluster bilden, die 3128 


über erhebliches Industrie-Knowhow verfügen.  3129 


 3130 


Das Potenzial sozialer Innovationen nutzen 3131 


Um Herausforderungen durch Urbanisierung, Alterung oder Zuwanderung zu bewältigen, 3132 


brauchen wir Offenheit für soziale Innovationen („Open Social Innovation“). Soziale Dienst-3133 


leistungen wie Nachbarschaftshilfen und Beteiligungsplattformen zur Einbindung der An-3134 


wohner können helfen, den Zusammenhalt zu stärken.  3135 


• Wir wollen das Ehrenamt mit der digitalen Welt zusammenbringen und setzen deshalb 3136 


auf ehrenamtliche Digitalbotschafterinnen und Digitalbotschafter. Sie geben ihre digi-3137 


tale Expertise ehrenamtlich weiter und tragen so mit dazu bei, dass die Digitalisierung in 3138 


der Breite der Gesellschaft im Alltag ankommt. 3139 


• Wir werden die Hightech-Strategie durch eine soziale Innovationsstrategie ergänzen, 3140 


um soziale und technologische Innovationen besser miteinander zu verzahnen.  3141 


• Entsprechend werden wir Finanzierungsinstrumente, wie das EXIST-Gründerprogramm, 3142 


den High-Tech Gründerfonds oder den INVEST-Zuschuss für Sozialunternehmen öffnen, 3143 


auf ihre Besonderheiten abstimmen sowie zusätzliche Vernetzungs- und Beratungsan-3144 


gebote bereitstellen. 3145 


 3146 


Mehr Tempo und Freiräume für SPRIND schaffen 3147 


Mit der Förderung von Sprunginnovationen, also der Entwicklung bahnbrechender neuer 3148 


Technologien, wollen wir Deutschland an die Weltspitze heranführen.  3149 


• Wir werden die 2019 gegründete Agentur für Sprunginnovationen (SPRIND) ressortun-3150 


abhängig aufstellen und zu einem Reallabor ausbauen – mit flexiblen und agilen Instru-3151 


menten zur Identifizierung, Entwicklung und Finanzierung von vielversprechenden Inno-3152 


vationsprojekten.  3153 


• Wir werden einen Globalhaushalt garantieren, die Agentur aus dem Gehaltsgefüge des 3154 


öffentlichen Dienstes entlassen, von Vergaberegelungen in der Projektfinanzierung be-3155 


freien und ermöglichen, Projekte in der vorwettbewerblichen Frühphase vollumfänglich 3156 


zu fördern und sich an ihnen als Minderheitsgesellschafterin zu beteiligen.  3157 


 3158 


Wissensintensive Gründungen mit dem Innovationsfreiheitsgesetz erleichtern 3159 


Die Wissenschaft trägt mit ihrem Transfer von Ideen und Erfindungen in die Wirtschaft zur 3160 


Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bei. Daher wollen wir gelungenen 3161 


Transfer als Kategorie guter Wissenschaft etablieren.  3162 
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• Wir werden Technologiebiotope schaffen, die die weltweit besten Köpfe und innovativs-3163 


ten Unternehmen anziehen und aus sich selbst heraus durch Exzellenz, gelebter Grün-3164 


derkultur und Innovationen weltweit sichtbar wachsen. Hierfür garantieren wir Hand-3165 


lungsfreiheit und eine verlässliche Grundfinanzierung, die weltweit einmalig sind.  3166 


• Wir werden die konkreten Bedingungen für Ausgründungen verbessern: Mit einem In-3167 


novationsfreiheitsgesetz wollen wir für Gründerinnen und Gründer aus Wissenschafts-3168 


einrichtungen und Hochschulen bürokratische Hürden abbauen, vor allem im Beihilfe- 3169 


und Gemeinnützigkeitsrecht. Unterstützungsleistungen in der Phase vor der Gründung 3170 


könnten so gemeinnützig durchgeführt werden, darunter Beratungsleistungen, Nutzung 3171 


der Infrastruktur und die Erstellung von Machbarkeitsnachweisen.  3172 


• Wir werden bürokratische Innovationsbarrieren überwinden, hierzu eine agile und funk-3173 


tionale Administration aufstellen und in der Bundesregierung ein modernes Prozessma-3174 


nagement etablieren, um Silodenken zu vermeiden. 3175 


 3176 


Forschungskerne stärken und Schlüsseltechnologien schützen 3177 


Wir wollen Ansiedlungen von Forschungseinrichtungen, auch aus der Wirtschaft und in Ost-3178 


deutschland, weiter fördern. Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung 3179 


verdienen gleichermaßen unser Augenmerk.  3180 


• Wir werden Forschungsverbünde weiter finanziell unterstützen und Exzellenz stärken.  3181 


• Das gilt vor allem für Schnittstellen für den Wissenstransfer aus Hochschulen und For-3182 


schungseinrichtungen. Ausgründungen und Scale-ups wollen wir gezielt finanziell und 3183 


rechtlich erleichtern.  3184 


• EU-Restriktionen beim Transfer von Wissenschaft zur industriellen Anwendung wollen 3185 


wir überwinden. 3186 


• Um unser Wissen zu schützen, brauchen wir klare Regeln für Investoren aus Drittstaaten. 3187 


Wir müssen uns entschlossen den Versuchen zu feindlichen Übernahmen von Patenten 3188 


und Lizenzen deutscher Unternehmen entgegenstellen. 3189 


 3190 


7.2. Die besten Köpfe für unser Land 3191 


Attraktivitätsoffensive für die klügsten Köpfe aufsetzen 3192 


Wir werden die Programme zur gezielten Ansprache und Gewinnung von herausragenden 3193 


internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weiter ausbauen.  3194 


• Wir unterstützen den Vorschlag auf europäischer Ebene, ein neues Tech-Visums-Pro-3195 


gramm für hochqualifizierte Fachkräfte aufzusetzen, um die besten Köpfe der Welt ein-3196 


facher nach Europa zu holen. 3197 


• Wir werden die Förderung der Alexander-von-Humboldt-Stiftung (AvH), der Deutschen 3198 


Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 3199 


(DAAD) ausbauen. Die Deutschen Schulen im Ausland werden wir in ihrer Arbeit stärken. 3200 
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• Internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wollen wir insbesondere 3201 


nach der Promotion bessere Karriere- und Bleibeperspektiven in Deutschland bieten. 3202 


Dazu müssen wir auch den Mut haben, bestehende Strukturen zu ändern und mehr Fle-3203 


xibilität zu ermöglichen als bisher. 3204 


• Herausragende Spitzenwissenschaftler und Innovationsträger wollen wir in unserem 3205 


Land mit attraktiven Bedingungen halten.  3206 


• Exzellente Forscherinnen und Forscher müssen über Senior Research-Programme die 3207 


Möglichkeit haben – unabhängig von Ruhestandsgrenzen – ihr Potential in Deutschland 3208 


weiter zur Geltung zu bringen. 3209 


• Wir wollen die Wissenschaftskommunikation durch mehr Weiterbildungsangebote für 3210 


Forschende ebenso wie Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler (Citizen Sci-3211 


ence Formate) stärken.  3212 


 3213 


Gründergeist wecken 3214 


Die erfolgreichen Unternehmen von morgen müssen bereits heute bei uns gegründet wer-3215 


den – das hat Deutschland stark gemacht. Gründerinnen und Gründer schaffen mit neuen 3216 


Ideen neue Arbeitsplätze und neuen Wohlstand. Das Modernisierungsjahrzehnt soll daher 3217 


auch ein Gründungsjahrzehnt werden. 2022 werden wir als Startschuss zum Deutschen 3218 


Gründerjahr machen. Dazu gehört die Kultur einer zweiten Chance, denn Gründungen kön-3219 


nen auch fehlschlagen. Wir wollen einen neuen Gründergeist von klein auf befördern und 3220 


mehr Frauen zu Gründungen ermutigen. 3221 


• Wir werden Unternehmensgründungen innerhalb von 24 Stunden online ermöglichen 3222 


und dabei die Sicherheit im Rechtsverkehr wahren. Wir schaffen die besten Bedingungen 3223 


für unsere Macherinnen und Macher.  3224 


• Wir haben bereits den Meilenstein Zukunftsfonds I auf den Weg gebracht, der mindes-3225 


tens 30 Milliarden Euro mobilisieren wird. Wir benötigen jetzt einen Rahmen, der grö-3226 


ßere europäische Investitionen ermöglicht. Daher wollen wir den Zukunftsfonds auswei-3227 


ten. Dazu gehört auch der Ausbau von Wagniskapital- bzw. Beteiligungsfinanzierungen 3228 


für technologieorientierte Jungunternehmen.  3229 


• Die steuerlichen und administrativen Hürden für die Niederlassung großer Venture Ca-3230 


pital Fonds in Deutschland werden wir abbauen. Gleichzeitig wollen wir die Anlagebe-3231 


dingungen für Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds so verändern, dass sie 3232 


sich stärker in Wagniskapital- und Beteiligungsfinanzierung engagieren können. 3233 


• Unser Ziel ist, dass Beteiligungen an Startups erst dann besteuert werden, wenn aus den 3234 


Beteiligungen Gewinne erzielt oder die Anteile veräußert werden. Wir wollen auch die 3235 


Praktikabilität der Übertragung von Anteilen an Mitarbeiter deutlich verbessern. Dafür 3236 


wollen wir eine eigene Anteilsklasse schaffen. Für die Weltspitze braucht es kluge und 3237 


innovative Köpfe aus dem In- und Ausland. Die Beteiligung am Unternehmen ist in vielen 3238 


Startups ein wichtiger Teil der Mitarbeiterbindung. 3239 
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• Wir setzen uns dafür ein, dass die Europäische Union die Rahmenbedingungen für den 3240 


Digitalen Binnenmarkt weiter verbessert und Netzwerke schafft, um jungen Unterneh-3241 


men die Skalierung ihrer Geschäftsmodelle zu erleichtern. 3242 


  3243 
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Nachfolge im Betrieb einfacher regeln 3244 


Nachfolgeregelungen sind für uns wesentlicher Bestandteil der Gründungspolitik. Wir wol-3245 


len mittelständische und familiär geführte Unternehmen, gerade im Handwerk, bei Be-3246 


triebsübergaben unterstützen.  3247 


• Dazu wollen wir bürokratische und gesetzliche Hürden reduzieren, Betriebsnutzungsge-3248 


nehmigungen erleichtern und die Weiternutzung von Kundendaten nach Betriebsüber-3249 


nahme vereinfachen.  3250 


• Um den Erwerb der Unternehmensanteile durch eigene Mitarbeiter des Unternehmens 3251 


zu erleichtern, ist die Mitarbeiterkapitalbeteiligung ein wichtiger Baustein. Die Finanz-3252 


behörden sollten bei Beteiligungen die üblichen Bewertungsverfahren anwenden und 3253 


realistische Marktpreise ermitteln. 3254 


• Wir wollen auch Steuerentlastungen bei Unternehmensübergaben prüfen. Die Unter-3255 


nehmensbörse nexxt-change wollen wir als Instrument für Nachfolger und Übergeber 3256 


optimieren, sodass es zu keiner kostenpflichtigen Vermittlung oder Beratungsaufträgen 3257 


kommt. 3258 


 3259 


7.3 Digitale Transformationsoffensive 3260 


Die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft bietet enorme Chancen – 3261 


wenn wir sie aktiv gestalten. Digitalisierung darf nicht als Ziel, sondern muss als Instrument 3262 


verstanden werden, den Wohlstand in Deutschland und Europa zu bewahren und zu stei-3263 


gern.  3264 


 3265 


Plattformen als Kern der digitalen Wirtschaft befördern 3266 


Digitale Plattformen sind ein zentraler Baustein der digitalen Wirtschaft, weil sie als 3267 


Schnittstellen fungieren und Wachstum befördern. Darum tragen sie eine besondere Ver-3268 


antwortung für den Wettbewerb. Mit dem Digitalisierungs-GWB haben wir als erstes Land 3269 


der Welt einen neuen, zukunftsfähigen Rechtsrahmen geschaffen, der Tech-Giganten in die 3270 


Schranken weist und gleiche Wettbewerbsbedingungen herstellt. Damit sichern wir den fai-3271 


ren Wettbewerb, die Innovationskraft unserer Unternehmen und die Wahlfreiheit der Ver-3272 


braucher in der Digitalwirtschaft. Dies wollen wir auch auf EU-Ebene über den Digital Ser-3273 


vices Act und den Digital Markets Act gewährleisten.  3274 


• Wir treten dabei für eine Gesetzgebung ein, die nutzerzentriert ist, kleinen und mittleren 3275 


Unternehmen faire Bedingungen im digitalen Wettbewerb garantiert und Raum für In-3276 


novationen schafft.  3277 


• Wir werden den Rechtsrahmen für digitale Dienste mit besonderem Blick für die Platt-3278 


formökonomie weiterentwickeln. Ziel ist, die besten Bedingungen für die Bereitstellung 3279 


innovativer digitaler Dienste in Europa zu schaffen und einen Beitrag zur Online-Sicher-3280 


heit und zum Schutz der Grundrechte zu leisten. Außerdem wollen wir eine solide und 3281 
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dauerhafte Verwaltungsstruktur für die wirksame Beaufsichtigung der Anbieter von Ver-3282 


mittlungsdiensten aufbauen. Dazu brauchen wir klare Verantwortlichkeiten, eine Re-3283 


chenschafts- und Sorgfaltspflicht, einschließlich Melde- und Abhilfeverfahren für illegale 3284 


Inhalte. 3285 


• Sehr große Online-Plattformen haben besondere Auswirkungen auf unsere Wirtschaft 3286 


und Gesellschaft. Sie müssen daher noch transparenter sein und geeignete Risikoma-3287 


nagement-Instrumente entwickeln, um die Integrität ihrer Dienste vor manipulativen 3288 


Techniken zu schützen. Möglichkeiten zur Verpflichtung von Interoperabilität oder dem 3289 


Teilen von Daten mit kleineren Wettbewerbern müssen ebenfalls geprüft werden. 3290 


 3291 


Digitale Souveränität sicherstellen 3292 


Freiheit und Selbstbestimmtheit sind Grundsätze unserer freiheitlich-demokratischen 3293 


Grundordnung. Die Souveränität des Einzelnen und die Souveränität des Staates sind 3294 


Grundlage für die starke Position Deutschlands und Europas in der Welt und für unseren 3295 


Wohlstand. Wir müssen diese Souveränität auch digital sicherstellen und zu einem Parame-3296 


ter unseres digitalpolitischen Handelns machen. Für uns bedeutet digitale Souveränität 3297 


nicht Abschottung.  3298 


• Wir brauchen eine kluge Balance aus Maßnahmen für mehr digitale Autonomie und dem 3299 


Management verschiedener internationaler Handlungsoptionen, um die Risiken der di-3300 


gitalen Abhängigkeit beherrschbar zu machen.  3301 


• Wir setzen uns dabei für einen vitalen Marktort Europa ein, der seine globale Stärke 3302 


nutzt, um technologische Weltstandards zu setzen und unsere digitalen Leistungen zu 3303 


befördern – wie beispielsweise „AI made in Europe“.  3304 


• Um selbstbestimmt handlungsfähig zu bleiben, braucht Europa auch ganz konkret wie-3305 


der eigene Hard- und Softwarehersteller, die weltweit wettbewerbsfähig sind. Anbieter-3306 


vielfalt schützt am besten vor Abhängigkeiten. Vertrauenswürdige Technologien ent-3307 


scheiden dabei über den Erfolg.  3308 


 3309 


Bundesministerium für digitale Innovationen und Transformation schaffen 3310 


Damit unser Land effizient die digitalen und technologischen Herausforderungen bewältigt 3311 


und die Modernisierung des Staates zentral koordiniert wird, werden wir ein eigenes Bun-3312 


desministerium schaffen. 3313 


• Es soll eine Umsetzungseinheit für konkrete digitalpolitische Projekte sein, wie beispiels-3314 


weise für die Corona-App oder den elektronischen Personalausweis.  3315 


• Es soll die zentrale politische Steuerungsstelle für Innovationen und Digitalisierung wer-3316 


den, die die Modernisierung des Staates und der Verwaltung vorantreiben und eine Vor-3317 


bild- und Testfeldrolle innerhalb der Bundesregierung durch den Einsatz neuer Arbeits-3318 


methoden und Technologien einnehmen.  3319 


 3320 
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Datenschutz und Datenschatz modern denken 3321 


Datenschutz und Datenschatz sind keine Gegensätze für uns, im Gegenteil: Wir wollen bei-3322 


des modern und auf Höhe der Zeit denken. Noch wird das Potenzial von Daten nicht aus-3323 


reichend ausgeschöpft – ob im Gesundheitsbereich, bei der Mobilität oder in der Verwal-3324 


tung. Damit Daten wirklich zum Treiber für Innovation werden, müssen Dateninfrastruktu-3325 


ren leistungsfähiger, die Datennutzung umfassender und der Datenaustausch intensiver 3326 


werden. Dabei sind Datensicherheit und Datenschutz Grundpfeiler zur Sicherung von Ver-3327 


trauen in digitale Lösungen. Datenschutz ist allerdings kein „Super-Grundrecht“. Eine über-3328 


triebene Auslegung von Datenschutzanforderungen darf nicht dazu führen, Innovationen 3329 


zu hemmen und Verfahren bürokratisch zu verlangsamen.  3330 


• Wir wollen Rechtsunklarheiten beseitigen und Behördenstrukturen straffen. Wir werden 3331 


die Datenschutzaufsicht in Deutschland harmonisieren. Es muss die Möglichkeit zu einer 3332 


verbindlichen Auskunft geben. Dabei soll das Prinzip gelten: Einer genehmigt für alle – 3333 


analog zum Medienrecht zur Lizensierung von Fernsehsendern. 3334 


• Wir werden uns dafür einsetzen, dass eine bessere Abstimmung und eine vergleichbare 3335 


Auslegung auf europäischer Ebene erfolgt.  3336 


• Grundsätzliche Fragen sollen einmalig und EU-weit verbindlich auf europäischer Ebene 3337 


entschieden werden. Darüber hinaus sollen rein nationale Fragen ebenfalls einheitlich 3338 


und rechtsverbindlich auf nationaler Ebene entschieden werden. Dazu wollen wir die Zu-3339 


sammenarbeit der Behörden verbessern. 3340 


  3341 
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8. Neue Leistungsfähigkeit für einen modernen Staat – zum Wohl der 3342 


Bürgerinnen und Bürger  3343 


Unser Unions-Versprechen: Wir werden für einen verlässlichen, leistungsfähigen Staat sorgen 3344 


und die Verwaltung einfacher und nutzerfreundlicher machen. Wir werden mit einem neuen 3345 


Geist an Probleme herangehen, um sie im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu lösen. Unsere 3346 


Problemlösung wird pragmatisch und unbürokratisch sein. CDU und CSU stehen gemeinsam für 3347 


neues Machen und neuen Mut anstatt wie andere von Regelungen und Gesetzen zu träumen. 3348 


Staat und Verwaltung sind allzu oft nicht mehr auf der Höhe der Zeit: zu analog, zu bürokra-3349 


tisch, zu langsam, zu wenig vernetzt und zu misstrauisch. Deutschland lähmt sich selbst und 3350 


droht, den Anschluss zu verlieren.  3351 


Die Pandemie hat schonungslos aufgezeigt, wo in unserem Land staatliche Strukturen besser 3352 


werden müssen. Unser Staat braucht einen strukturellen Modernisierungsschub. Wir müssen vor 3353 


allem die Chancen der Digitalisierung nutzen, um Verwaltungsverfahren für die Bürgerinnen 3354 


und Bürger einfacher, unkomplizierter und kürzer zu gestalten. Unser Staat muss einfacher, 3355 


schneller, digitaler und krisenfester werden. Der Staat geht uns alle an, das sind nicht „die Be-3356 


amten“ oder „die da oben“. Der Staat ist das organisierte „Wir“. Daher wollen wir die Bürger 3357 


ermutigen, mitzumachen bei dieser Modernisierung. Mit neuem Geist und neuem Schwung wol-3358 


len wir das angehen, zusammen mit Ländern und Kommunen. Und gemeinsam mit den Ideen 3359 


und dem Engagement der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst.  3360 


Wir wollen einen Staat, dem Bürger vertrauen und der sein Schutzversprechen auch in schwieri-3361 


gen Situationen einlöst. Die Bewältigung der Corona-Krise hat die Stärken, aber auch die Schwä-3362 


chen im Zusammenwirken der beteiligten Institutionen verdeutlicht. Deshalb wollen wir die ge-3363 


wonnenen Erkenntnisse nutzen, um Aufgaben und Strukturen im Bevölkerungsschutz zu moder-3364 


nisieren und weiterzuentwickeln.  3365 


 3366 


8.1. Modernisierungsjahrzehnt für den Staat  3367 


Wir stellen die Abläufe auf allen Ebenen auf den Prüfstand, damit unser Staat auf der Höhe 3368 


der Zeit ist. Wir wollen eine aufgabengerechte Staatsorganisation mit klaren Verantwort-3369 


lichkeiten, effizienten Verwaltungsstrukturen und schnelleren Verfahren. Zudem arbeiten 3370 


wir für eine umfassende Digitalisierung der Verwaltung, einen modernen, offenen und 3371 


durchlässigen öffentlichen Dienst und eine Innovationskultur, die neue Ideen zulässt. Dazu 3372 


gehört eine moderne und innovative Verwaltungskultur: sie setzt auf Eigenverantwortung 3373 


und Vertrauen.  3374 


 3375 


Verwaltung modernisieren 3376 


Wir wollen einen Staat, der den Menschen pragmatisch und unbürokratisch Chancen eröff-3377 


net.  3378 


• Wir brauchen eine Beschleunigung und Verkürzung der Verwaltungsprozesse. Bund, 3379 


Länder und Kommunen müssen zusammenarbeiten und gemeinsam offene Standards 3380 
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und Schnittstellen als Grundlage für eine Verwaltungsinfrastruktur schaffen, damit Be-3381 


hörden besser miteinander kommunizieren können. Grundsätzlich gilt: digitale Vorfahrt! 3382 


Alles, was digital werden kann, soll digital werden. Alles, was standardisiert werden kann, 3383 


soll standardisiert werden.  3384 


• Bund, Länder und Kommunen machen aktuell mit dem Onlinezugangsgesetz alle Leis-3385 


tungen der Verwaltung für den Bürger online zugänglich – ein guter Schritt, der weiter 3386 


konsequent beschleunigt werden muss und natürlich auch Unternehmen im Austausch 3387 


mit der Verwaltung entlasten muss. Wir werden daher das digitale Unternehmenskonto 3388 


weiter ausrollen und einem bundesweiten Praxistest unterziehen. Je schneller wir den 3389 


Unternehmen die Verwaltungsdienstleistungen digital und über einen zentralen Zugang 3390 


zugänglich machen können, desto besser. Deshalb wollen wir eine Unternehmensplatt-3391 


form Deutschland als „Single Point of Contact“ für alle wirtschaftsrelevanten Verwal-3392 


tungsleistungen der föderalen Ebenen zur Verfügung stellen. 3393 


• Wir werden alle internen Verwaltungsvorgänge digitalisieren und beschleunigen. Dazu 3394 


muss das Recht konsequent vereinfacht und auf die digitale Verwaltung ausgerichtet 3395 


werden. Das digitale Verwaltungsverfahren muss zum Regelfall werden. Analoge, papier-3396 


gebundene Prozesse sind – soweit überhaupt noch erforderlich – als Ausnahmefälle zu 3397 


gestalten.  3398 


• Wir werden außerdem alle Schriftformerfordernisse konsequent beseitigen.  3399 


• Neue Angebote dürfen nicht nur in einzelnen (Pilot-)Kommunen oder Ländern langsam 3400 


ausgerollt werden, sondern müssen schnellstmöglich in die Fläche. Zugleich werden wir 3401 


dafür sorgen, dass auch Menschen ohne tiefere digitale Kenntnisse weiterhin alle Ver-3402 


waltungsdienstleistungen problemlos in Anspruch nehmen können.  3403 


• Der Ansatz, über den FIT-Store der Föderalen IT-Kooperation (FITKO) einen App-Store 3404 


umzusetzen, muss noch konsequenter verfolgt werden. Wir werden daher zur Bereitstel-3405 


lung der notwendigen Anwendungen einen App-Store für die Verwaltung mit digitalen 3406 


Lösungen für Aufgaben der Verwaltung von der Kommune bis zum Bund schaffen – von 3407 


der digitalen Reisekostenabrechnung bis zur Chatbot-Software. Wenn sich eine Lösung 3408 


in einer Kommune als besonders effektiv herausstellt, können auch andere Verwaltun-3409 


gen sie einfach herunterladen. Um dies sicherzustellen, wird die gesamtstaatliche Nut-3410 


zung in allen Verträgen gewährleistet.  3411 


• Der digitale Staat soll darüber hinaus Treiber von offenen Standards in der Wirtschaft 3412 


und in seiner eigenen Verwaltung sein. Wir stehen zum Konzept des offenen Regierungs- 3413 


und Verwaltungshandelns (Open Government) und wollen – wo immer möglich – Offene 3414 


Daten (Open Data) und quelloffene Lösungen zum Einsatz bringen. Offene Standards 3415 


und allgemeine Schnittstellen werden deshalb als Vergabekriterien bei öffentlichen Aus-3416 


schreibungen stärker berücksichtigt. So ermöglichen wir mehr Wettbewerb, damit die 3417 


Auftragsvergabe kleinteiliger werden kann. Das fördert Transparenz und kann vor allem 3418 


kleinen und mittleren Unternehmen sowie Startups nutzen. 3419 


  3420 
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Planungen, Genehmigungen und Vergaben beschleunigen 3421 


Wir wollen Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen, um auf die Herausfor-3422 


derungen der Zukunft schnell und adäquat zu reagieren.  3423 


• Wir stellen die Bündelung der Planungsverfahren und derjenigen, die die Planverfahren 3424 


tatsächlich durchführen, in den Mittelpunkt der Beschleunigungsanstrengungen eines 3425 


neuen Planungsmodernisierungsgesetzes. 3426 


• Wir werden auch auf EU-Ebene für eine Beschleunigung der Planungsverfahren eintreten 3427 


und im Rahmen der Aarhus-Konvention dafür eintreten, schnelle Planungsverfahren zu 3428 


ermöglichen.  3429 


• Wir werden Beschaffungs- und Vergabeprozesse vereinfachen und im Rahmen der EU-3430 


Vorgaben regionale Wertschöpfung vor Ort erleichtern. Krisenbedingt wurde das Verga-3431 


berecht temporär vereinfacht, etwa durch eine Verkürzung der Fristen bei EU-Vergabe-3432 


verfahren oder einer Anpassung der Schwellenwerte für beschränkte Ausschreibungen 3433 


und freihändige Vergaben in Deutschland. Erleichterungen bei Vergabeverfahren sollten 3434 


kein Alleinstellungsmerkmal konjunktureller Hilfsmaßnahmen sein, sondern in Dauer-3435 


recht überführt werden.  3436 


• Darüber hinaus ist eine grundsätzliche Entbürokratisierung und Digitalisierung dieser 3437 


Prozesse dringend geboten. Öffentliche Fördermaßnahmen müssen schneller in kon-3438 


krete Investitionsprojekte umgesetzt werden.  3439 


• Die Stärkung der regionalen und der örtlichen Wirtschaft muss bei vergleichbarer Leis-3440 


tung und angemessenem Preis als ein Kriterium der Auftragsvergabe zugelassen werden. 3441 


Interkommunale Zusammenarbeit werden wir stärken, indem wir uns für eine kommu-3442 


nalfreundliche Auslegung im Vergabe- und Umsatzsteuerrecht einsetzen. 3443 


 3444 


Föderalismus erhalten – Strukturen modernisieren 3445 


Zur strukturellen Modernisierung unseres Staates gehört aber auch ein moderner Födera-3446 


lismus. Bürgernahe Verwaltung und gleichwertige Lebensverhältnisse dürfen kein Gegen-3447 


satz sein. Gleichzeitig bietet der Föderalismus die Möglichkeit eines Wettbewerbs um die 3448 


besten Konzepte. Das macht ihn stark – auch im internationalen Vergleich. 3449 


• In einer Föderalismusreform werden wir einen neuen Zukunftspakt zwischen Bund, Län-3450 


dern und Kommunen schmieden. Wir werden alles auf den Prüfstand stellen, eine Ana-3451 


lyse der staatlichen Aufgaben erstellen und den Grundsatz der Subsidiarität konsequent 3452 


anwenden.  3453 


• Der Föderalismus muss passgenaue Lösungen vor Ort bieten, die Vielfalt unseres Landes 3454 


widerspiegeln und gleichzeitig effizient sein. Dazu brauchen wir neue Kooperationsfor-3455 


men zwischen den Ländern, um Herausforderungen wie die Digitalisierung der Bildung 3456 


besser zu meistern als bisher.  3457 
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• Uns leitet das demokratische Prinzip klarer Verantwortlichkeit: Die Bürgerinnen und 3458 


Bürger müssen wissen, wer wofür in unserem Staat Verantwortung trägt. Dazu werden 3459 


wir die Finanzenbeziehungen von Bund, Länder und Kommunen zeitgemäß ordnen und 3460 


eine aufgabengerechte Finanzverteilung festlegen. Wir wollen Mischfinanzierung künf-3461 


tig vermeiden und mögliche Nachteile für die Länder und Kommunen im Gegenzug ent-3462 


sprechend durch einen höheren Umsatzsteueranteil ausgleichen. Dabei verfahren wir 3463 


nach dem Grundsatz: Das Geld folgt der Aufgabe.  3464 


• Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass Städte und Gemeinden aus eigener Kraft 3465 


die unterschiedlichen Herausforderungen vor Ort bewältigen können. Dazu brauchen 3466 


Kommunen verlässliche Finanzierungsquellen, die neuen bürokratieintensiven Förder-3467 


programmen grundsätzlich vorzuziehen sind. Wir werden die kommunal relevanten För-3468 


derprogramme zusammenfassen und auf einer Online-Plattform bündeln, damit sie dort 3469 


einfacher beantragt und abgewickelt werden können.  3470 


• Wir brauchen dazu gemeinsame Standards und geeignete Schnittstellen. Es geht nicht 3471 


darum, ein Produkt vorzugeben oder bundesweit durchzusetzen. Vielmehr müssen künf-3472 


tig vorhandene Standards stärker genutzt bzw. bei Bedarf passende Standards und 3473 


Schnittstellen gemeinsam entwickelt werden.  3474 


• Auch neue organisatorische Vereinbarungen müssen getroffen werden. Der IT-Pla-3475 


nungsrat hat mit der FITKO (Föderale IT-Kooperation) eine kleine, agile Organisation ge-3476 


schaffen. Sie sollte personell und technisch gestärkt werden, sofern erforderlich. 3477 


• In den Kernzuständigkeiten der Länder brauchen wir neue Kooperationsformen zwi-3478 


schen den Ländern und eine engere Abstimmung. Bestehende Möglichkeiten der Koope-3479 


ration zwischen den Ländern müssen stärker genutzt werden, um gemeinsame inhaltli-3480 


che Standards nicht nur im IT-Bereich, sondern auch darüber hinaus zu definieren, das 3481 


gilt insbesondere auch für den Abbau von Bürokratie. 3482 


 3483 


Neue gesetzgeberische Zurückhaltung walten lassen 3484 


Es gibt in Deutschland eine Neigung, jeden Lebenssachverhalt, jedes neue Problem mit ei-3485 


nem Gesetz regeln zu wollen. Davon müssen wir uns freimachen. Für jedes einzelne Gesetz 3486 


mag es gute Gründe geben, in der Summe ist es zu viel. Weniger Gesetze bedeutet: mehr 3487 


Zeit für die Bundesministerien zur raschen Umsetzung und mehr Raum für den Deutschen 3488 


Bundestag zur politischen Gestaltung und Kontrolle der Regierung. 3489 


• In der 19. Wahlperiode wird der Bundestag etwa 500 Gesetze beschlossen haben. In der 3490 


kommenden Wahlperiode wollen wir die Anzahl der Gesetze um 20 Prozent reduzieren. 3491 


Auf EU-Ebene setzen wir uns ebenso dafür ein, weniger, dafür gezielter zu regulieren. 3492 


• Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass beschlossene Gesetze schnell und gut um-3493 


gesetzt werden, dass beschlossenes Geld zügig ankommt oder investiert wird. Hier wol-3494 


len wir deutlich besser werden, damit Investitionsmittel nicht mehr herumliegen, son-3495 


dern auch tatsächlich ausgegeben werden. Im Deutschen Bundestag werden wir einmal 3496 
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pro Jahr in einer Umsetzungswoche den Fortschritt und die Wirkung unserer Gesetzge-3497 


bung transparent machen.  3498 


• Wir wollen, dass sich die neue Bundesregierung stärker an Zielen und Kennzahlen bei 3499 


der Erfolgskontrolle orientiert, damit das Neue auch tatsächlich bei Bürgerinnen und 3500 


Bürgern ankommt. 3501 


• Nahezu alle Gesetze verlangen etwas von Bürgern, Behörden oder Unternehmen. Die 3502 


dazu notwendige Kommunikation, also der Austausch von Informationen und Unterla-3503 


gen, muss digital erledigt werden können – beispielsweise zwischen den Behörden, wenn 3504 


es um die Ausstellung von Dokumenten wie dem Reisepass geht, oder wenn ein Bürger 3505 


Informationen an die Rentenversicherung senden muss. Die Digitalisierungstauglichkeit 3506 


von Gesetzen muss am Anfang stehen. Wir werden einen Digital-TÜV vor die Gesetzes-3507 


beratung setzen. Die zentrale Koordination dafür wird das neue Digitalministerium über-3508 


nehmen.  3509 


 3510 


8.2. Die Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt 3511 


Wir wollen den Staat und seine Verwaltung neu denken, und zwar vom Bürger und seinen 3512 


Lebenslagen her, nicht von den Prozessen und Strukturen der staatlichen Behörden. Digital 3513 


ist dabei das neue Normal. Wir werden einen Rechtsanspruch der Bürgerinnen und Bürger 3514 


auf eine digitale Bürgeridentität (e-ID) schaffen. Diese soll vorhandene Zuordnungen, wie 3515 


die Steuer-ID oder die Sozialversicherungsnummer, zusammenführen und auf allen Ebenen 3516 


staatlicher Verwaltung genutzt werden können. 3517 


Die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen soll es Bürgern und Unternehmen so einfach 3518 


und nutzerfreundlich wie möglich machen, mit der Verwaltung zu interagieren, Anträge zu 3519 


stellen und Entscheidungen zu erhalten.  3520 


 3521 


Bürgerservice „aus einer Hand“ bieten 3522 


Wer eine Dienstleistung der Verwaltung beantragt, soll alle Formalitäten und Verfahren an 3523 


einer einzigen Stelle, dem sogenannten Einheitlichen Ansprechpartner, erledigen können.  3524 


• Wir werden dafür sorgen, dass erforderliche Informationen von Bürgern oder Unterneh-3525 


men nur einmal erhoben werden und dann nur an einer einzigen Stelle in dem jeweils 3526 


zuständigen Register notiert und auch nur dort aktualisiert werden. Die beschlossene 3527 


Registermodernisierung setzen wir dazu mit Nachdruck um.  3528 


• Mit automatisierten Entscheidungen werden wir diejenigen Verfahren beschleunigen, 3529 


bei denen es kaum Ermessensspielräume gibt: Wer ein Kind bekommen hat, bekommt 3530 


Kindergeld. Wer umgezogen ist, bekommt eine neue Meldebescheinigung. Verwaltungs-3531 


prozesse, für die die Bürger heute noch verschiedene Anträge stellen oder mehrfach In-3532 


formationen bereitstellen müssen, werden in automatisierter Abfolge geschehen, sobald 3533 


beispielsweise die Geburt eines Kindes gemeldet wurde.  3534 
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• Unser längerfristiges Ziel ist es, dass Sozialleistungen zukünftig nicht nur bürokratieär-3535 


mer, sondern auch praktisch „wie aus einer Hand" bei den Leistungsberechtigten ankom-3536 


men. Damit helfen wir den Berechtigten und vermeiden Mehrfachleistungen. Denn un-3537 


ser stark gegliedertes Sozialleistungssystem ist leistungsfähig, aber für den leistungsbe-3538 


rechtigten Bürger nur mit Mühe zu verstehen.  3539 


 3540 


Digitalen Verwaltungszugang der Bürger garantieren 3541 


Aktuell gibt es bereits einige digitale Verwaltungsdienstleistungen, die die Bürgerinnen 3542 


und Bürger nur in eingeschränktem Maße nutzen. Das hat verschiedene Gründe, allerdings 3543 


sind viele Bürger auch noch nicht mit allen notwendigen Werkzeugen ausgestattet oder die 3544 


Anwendungen sind noch nicht einfach genug gestaltet. 3545 


• Wir wollen die persönliche Brieftasche für alle Verwaltungsvorgänge, für jeden auf dem 3546 


eigenen Smartphone. Damit Bürger und Unternehmen so sicher und so einfach wie mög-3547 


lich die digitale Verwaltung nutzen können, werden wir sie im Rahmen einer digitalen 3548 


Grundversorgung mit elektronischen Identifizierungswerkzeugen, Signaturen und si-3549 


cheren Postfächern ausstatten.  3550 


• Wir werden den Personalausweis als Schlüsselelement zur umfassenden und vollen digi-3551 


talen Identifizierung auf das Smartphone bringen und seine Anwendungsmöglichkeiten 3552 


konsequent erweitern. Diese Lösung muss europaweit skaliert werden. Die Nutzung wird 3553 


erst dann auch für die grenzüberschreitende Wirtschaft attraktiv, wenn die Lösung nicht 3554 


nur in Deutschland funktioniert, sondern auch auf den umliegenden Märkten.  3555 


 3556 


Teilhabe für alle sicherstellen 3557 


CDU und CSU denken Politik von der Mitte der Gesellschaft und tragen damit eine Verant-3558 


wortung für alle Bürgerinnen und Bürger. Diese Verantwortung nehmen wir auch im digi-3559 


talen Wandel wahr. Dabei wollen wir niemanden zurücklassen. Daher behalten wir auch die-3560 


jenigen im Blick, die nicht in einer digitalen Welt aufgewachsen sind und die weniger Kennt-3561 


nisse in diesem Bereich haben.  3562 


• Wir werden dafür sorgen, dass staatliche Leistungen, ganz besonders diejenigen zur Da-3563 


seinsvorsorge, für jedermann einfach zugänglich bleiben. Das ist aber nur die Grundver-3564 


sorgung.  3565 


• Wir werden ambitionierter sein und Möglichkeiten zum digitalen Lernen schaffen. Nicht 3566 


jeder muss digital werden, aber wer digital werden möchte, sollte dazu Hilfestellung be-3567 


kommen können. Dies kann zunächst analog in den Volkshochschulen geschehen und 3568 


später dann über Lernplattformen oder andere Online-Angebote. Alle interessierten 3569 


Bürgerinnen und Bürger sollen sich auf eigene Initiative digital weiterbilden können, um 3570 


die Möglichkeiten einer digitalen Welt nutzen zu können. 3571 


• Wir wollen eine frühe Bürgerbeteiligung. Gerade digitalisierte Verfahren bieten hierfür 3572 


enorme Potenziale. Das haben die diversen Hackathons im vergangenen und in diesem 3573 


Jahr gezeigt. Bürger haben dabei konkret an Lösungsvorschlägen mitgearbeitet. Diese 3574 
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Art der Bürgerbeteiligung wollen wir gezielt fördern und in der Verwaltungspraxis nach-3575 


haltig etablieren. 3576 


 3577 


8.3. Der öffentliche Dienst als moderner Arbeitgeber 3578 


Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst haben in der Pandemie Groß-3579 


artiges geleistet: In Kindergärten und Schulen, bei der Polizei, bei der Bundeswehr, in den 3580 


Behörden. Beim Bund, bei den Ländern, in den Kommunen. Wir setzen darauf, dass nur mit 3581 


ihren Ideen, aber auch mit ihrer Erfahrung und ihrem Engagement die Staatsmodernisie-3582 


rung gelingt. 3583 


Um die Chancen des digitalen Wandels in unserem Staatswesen voll auszuschöpfen und das 3584 


Modernisierungsjahrzehnt aktiv voranzutreiben, brauchen wir einen leistungsfähigen öf-3585 


fentlichen Dienst mit gut ausgebildetem und hoch motiviertem Personal, der sich mit Wirt-3586 


schaft, Wissenschaft und Gesellschaft austauscht und der Mut zum Risiko hat. Wir brauchen 3587 


öffentliche Einrichtungen, deren Beschäftigte staatliche Aufgaben zuverlässig und umfas-3588 


send erledigen. Dabei stehen wir zu den bewährten beiden Säulen des öffentlichen Diens-3589 


tes, den Tarifangestellten und dem Berufsbeamtentum.  3590 


 3591 


Beschäftigte fördern, Talente anwerben, Dienstrecht modernisieren 3592 


Ein digitaler Kulturwandel wird nur zusammen mit den Beschäftigten des öffentlichen 3593 


Dienstes gelingen. Entscheidend ist dabei Wertschätzung und Offenheit für neue Ideen und 3594 


Vorschläge.  3595 


• Der öffentliche Dienst muss die besten Köpfe anziehen und ihnen Gestaltungsmöglich-3596 


keiten geben. Dazu müssen Wechsel zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung 3597 


stärker ermöglicht und Anreize für neue Ideen und neue Wege – etwa über Modellpro-3598 


jekte – gegeben werden. 3599 


• Wir wollen von der Erfahrung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes profitieren. 3600 


Um die Vorschläge aufzunehmen und auch die Zufriedenheit messbar zu machen, wollen 3601 


wir eine digitale Plattform für Mitarbeiterbefragungen einführen, die in allen Bundesbe-3602 


hörden anonym und behördenübergreifend durchgeführt werden.  3603 


• Wir wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung stärken und Karrier-3604 


ewege flexibler machen. Wir brauchen im Bund und in allen Ländern ein modernes 3605 


Dienstrecht, das für Offenheit und Durchlässigkeit steht und das den individuellen Leis-3606 


tungen und Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht wird.  3607 


• Wir werden die Beförderungsgrundlagen weiterentwickeln, sodass sich Rotations-, Pro-3608 


jektverantwortung und ressortübergreifende Stationswechsel stärker lohnen, indem sie 3609 


für eine Beförderung berücksichtigt werden. Dadurch werden Laufbahnen nicht bloß als 3610 


lineare Vorgänge gestaltet, sondern es werden Rotation, Hospitation und Auslandsauf-3611 


enthalte stärker gefördert. Nicht Wartezeiten, sondern die Qualifikation für die konkrete 3612 


Aufgabe müssen für eine Beförderung entscheidend sein.   3613 
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• Um mehr Fachkräfte für die Verwaltung zu gewinnen, müssen neue Wege etwa bei der 3614 


Vergütung beschritten werden, insbesondere im Bereich hochspezialisierter IT-Berufe. 3615 


Die Einführung von Zulagen für IT-Fachkräfte ist ein richtiger Schritt, wird aber nicht 3616 


ausreichen. Es erfordert grundsätzlich mehr Kreativität bei der Personalgewinnung und 3617 


eine Flexibilisierung des Personaleinsatzes über Ressortgrenzen hinweg sowie zwischen 3618 


Bund, Ländern und Kommunen. 3619 


 3620 


Neue Sichtweisen willkommen – Vielfalt fördern 3621 


Wir wollen neue Ideen und frische Impulse durch externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 3622 


und ungewöhnliche Lebensläufe einbringen. Es braucht eine höhere Durchlässigkeit zwi-3623 


schen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft für den wechselseitigen, auch zeitlich limi-3624 


tierten Austausch von Mitarbeitern. Dazu sind erfahrene Quereinsteiger eine willkommene 3625 


Bereicherung für den öffentlichen Dienst. Sie bringen vielfältige Erfahrungen aus der Praxis 3626 


und neue Perspektiven mit.  3627 


• Damit mehr von ihnen den Weg in die Verwaltung finden, müssen wir die Einstellungs-3628 


voraussetzungen flexibilisieren. Wir wollen den Weg frei machen für Fachkräfte, die 3629 


möglicherweise keinen formalen Abschluss in ihrer Fachrichtung haben, aber über jahre-3630 


lange und erfolgreiche Berufserfahrung oder andere Qualifikationen verfügen.  3631 


• Eine leistungsfähige und moderne Verwaltung braucht unterschiedliche Perspektiven. 3632 


Wir setzen uns dafür ein, im öffentlichen Dienst bis 2025 gemäß der gerade beschlosse-3633 


nen Reform eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Leitungsfunktionen auf allen 3634 


Ebenen zu verwirklichen.  3635 


• Die Vielfalt unserer Gesellschaft soll auch im öffentlichen Dienst sichtbar sein. Wir wer-3636 


den auch dafür sorgen, dass keine Frau und kein Mann wegen der Erziehung der Kinder 3637 


oder der Pflege von Angehörigen benachteiligt wird. Im öffentlichen Dienst sind diese 3638 


Zeiten besser als bisher bei Beförderungen und Bewerbungen als Qualifikation zu be-3639 


rücksichtigen. Damit wollen wir die Familienfreundlichkeit im Land verbessern. 3640 


 3641 


Neue Formen der Zusammenarbeit etablieren 3642 


Die aktuelle Form der Zusammenarbeit konzentriert sich sehr stark auf Zuständigkeiten 3643 


und fördert Zusammenarbeit nicht stark genug. Verwaltungsarbeit muss agiler und umset-3644 


zungsorientierter werden.  3645 


• Wir werden interdisziplinäre Projektarbeit zum Standard in Verwaltungen machen. Die 3646 


notwendige Transformation wollen wir begleiten, um die Bedeutung der Projektarbeit 3647 


zu stärken, prozessbegleitende Beratung und Weiterbildung zu fördern und Rechtsfra-3648 


gen zu klären. Jede angesprochene Behörde sollte sich an der Projektarbeit beteiligen. 3649 


Dies gilt insbesondere zwischen den Verwaltungsebenen: Fachleute im Rechtswesen 3650 


und bei übergeordneten Themen in den Bundes- und Landesministerien sollten mit den 3651 
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ausführenden Praktikern in Städten und Gemeinden als Projektteams zusammenkom-3652 


men, damit die besten Lösungen gemeinsam und direkt erarbeitet sowie gut umgesetzt 3653 


werden können. 3654 


• Wir werden in allen Geschäftsbereichen Modernisierungsteams schaffen, die vorange-3655 


hen und Innovationen in strategischen Schwerpunktthemen erproben und optimieren, 3656 


bevor sie aufwendig für ganze Ministerien etabliert werden. Gleichzeitig können solche 3657 


Innovationseinheiten als “flexible Reserve” mit ihren Fähigkeiten strategisch relevante 3658 


Projekte beschleunigen und querschnittlicher Arbeit zum Erfolg verhelfen.  3659 


• Mit Reallaboren und digitalen Modellprojekten für die Verwaltung wollen wir dabei neue 3660 


Arbeitsweisen auszuprobieren, um damit Projekte schneller und effizienter umzusetzen. 3661 


Ein Neustart setzt Offenheit für Veränderung voraus, und die braucht Legitimation und 3662 


Beteiligung.  3663 


• Die Erfahrungen aus der Pandemie haben gezeigt, dass gute Zusammenarbeit auch von 3664 


unterschiedlichen Orten aus funktionieren kann. So können wir Dienstreisen reduzieren, 3665 


effizienter arbeiten und dabei noch Kosten einsparen. Wir bekennen uns zu den Verein-3666 


barungen des Bonn/Berlin-Gesetzes. Wir werden mehr Bundesbehörden in den neuen 3667 


Bundesländern ansiedeln.  3668 


 3669 


Eine moderne Bundesverwaltung 3670 


In der Bundesverwaltung sollen Aufgaben und Zuständigkeiten zusammengefasst und ge-3671 


meinsam erledigt werden, wo immer dies möglich ist. Das Ressortprinzip darf nicht zum 3672 


Hemmnis für die Modernisierung werden. Sich überlappende Zuständigkeiten, Doppel-3673 


strukturen in verschiedenen Ressorts und Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Ressorts 3674 


bremsen die Handlungsfähigkeit Deutschlands.  3675 


• Wir wollen weiterhin eine aktive Rolle des Bundeskanzleramts als Schaltstelle für das 3676 


Regierungshandeln. Wir brauchen – gerade für ein Digitalministerium – eine Zusammen-3677 


arbeit in der Bundesregierung, die klare Verantwortlichkeiten definiert, aber in den 3678 


dringlichsten, gemeinsam definierten Reformbereichen auch eine kraftvolle Umsetzung 3679 


ermöglicht.  3680 


• Die Ministerien sollen dazu prüfen, ob Verwaltungsaufgaben an nachgeordnete Bereiche 3681 


abgegeben werden können. So schaffen wir neue Synergien. 3682 


• Wir werden den „Digital Service 4 Germany“ als Innovationstreiber für nutzerorientierte 3683 


Softwareentwicklung in der Bundesregierung ausbauen und den Austausch zwischen 3684 


Verwaltungsmitarbeitern und Digitaltalenten intensivieren. Unser Ziel ist die besten 3685 


Softwareentwickler und IT-Köpfe für unser Gemeinwesen zu gewinnen.  3686 


 3687 


Austausch zwischen den Ebenen verbessern   3688 


Wir wollen klare Verantwortlichkeiten definieren und gleichzeitig die Kooperation und 3689 


Kommunikation zwischen den Behörden in Bund, Ländern und Kommunen verbessern, um 3690 
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krisenfester, schneller und effizienter zu sein. Es muss stets möglich sein, Lösungen aus ei-3691 


nem Bundesland in ein anderes zu übertragen oder eine medienbruchfreie Kommunikation 3692 


zwischen Bundesstelle, Kommunen und Dienstleistern herzustellen.  3693 


 3694 


8.4. Digitale Infrastruktur  3695 


Das Rückgrat des Modernisierungsjahrzehnts ist eine gute Infrastruktur – und zwar im ge-3696 


samten Land. Unser Ziel ist es, bis spätestens 2024 alle weißen Flecken mit stationären oder 3697 


mobilen Masten zu beseitigen und das Prinzip „neue Frequenzen nur gegen flächende-3698 


ckende Versorgung“ gesetzlich festzuschreiben.  3699 


• Wir werden mit der von uns gestarteten Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft bis 2025 ein 3700 


flächendeckendes 5G‐Netz in ganz Deutschland schaffen und bis 2025 insgesamt 15 3701 


Mrd. Euro für Gigabit-Netze bereitstellen.  3702 


• Wir werden den Netzausbau durch eine unbürokratische, digitale und rasche Genehmi-3703 


gungspraxis beschleunigen. Wir werden Verfahren durch Digitalisierung und Standardi-3704 


sierung vereinfachen und damit den notwendigen Aufwand senken.  3705 


• Durch verstärkte Mitarbeiter-Weiterbildungen und Unterstützung durch Experten des 3706 


Bundes und der Länder werden wir die Ressourcen aufseiten der kommunalen Verwal-3707 


tungen steigern, die hier für einen begrenzten zeitlichen Rahmen sowohl rechtliche als 3708 


auch technische Verfahren verstärkt betreuen müssen.  3709 


• Über die Beschleunigung der Verfahren hinaus müssen wir Engpässe beim tatsächlichen 3710 


Ausbau in Angriff nehmen. Die Möglichkeiten für alternative Verlegeverfahren müssen 3711 


stärker genutzt werden. So sind beispielsweise alternative Verlegeverfahren in geringe-3712 


rer Verlegetiefe bereits rechtlich möglich, treffen aber nach wie vor auf Skepsis. Bereits 3713 


angelaufene Maßnahmen zur Aufklärung über diese sinnvollen Verfahren müssen daher 3714 


konsequent verstärkt werden.  3715 


• Darüber hinaus sollten die Verfahren schnell und umfassend zertifiziert werden, um 3716 


mögliche Zweifel direkt auszuräumen. 3717 


 3718 


8.5. Nachhaltiger Staat 3719 


Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und so schnell wie möglich eine CO2-neutrale 3720 


Bundesverwaltung erreichen. Dabei muss die Verwendung von Ökostrom ebenso eine Rolle 3721 


spielen wie die energetische Sanierung von Bundesgebäuden. Wir wollen, dass der Bund 3722 


eine Vorreiterrolle im Bereich der Nachhaltigkeit und der Reduzierung von Plastikmüll ein-3723 


nimmt.   3724 


• Neben der Etablierung von Erneuerbaren Energien in Gebäuden wollen wir die Flotte so-3725 


wie Regierungsflüge des Bundes über Elektroantriebe oder über synthetische Kraftstoffe 3726 


dekarbonisieren. 3727 
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• Zur Steigerung der Biodiversität soll der Bund bei der Bewirtschaftung seiner Liegen-3728 


schaften und Flächen vorangehen und dabei insbesondere die Dach- und Fassadenbe-3729 


grünung stärken. 3730 


• Als Großabnehmer für Zukunftstechnologien und Vorbild beim nachhaltigen Wirtschaf-3731 


ten wird die Bundesverwaltung ihr Handeln und ihre Beschaffung an Nachhaltigkeitsin-3732 


dikatoren ausrichten. Eine verbindliche Nachhaltigkeitsprüfung für alle Gesetze anhand 3733 


der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie für eine generationengerechte Politik wollen wir 3734 


dazu verankern. Entsprechende Nachhaltigkeitsindikatoren bilden die wirtschaftlichen, 3735 


sozialen und ökologischen Dimensionen unseres Lebens bestmöglich ab und schaffen 3736 


eine verbesserte Gesetzesfolgenabschätzung für Deutschlands Zukunft. 3737 


  3738 
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9. Neue Stärke für mehr Sicherheit – aus Verantwortung für unsere Frei-3739 


heit  3740 


 3741 


Unser Unionsversprechen: Wir wollen, dass die Menschen in unserem Land auf ein Leben in Si-3742 


cherheit und Freiheit vertrauen können: ob zu Hause, unterwegs auf Straßen oder Plätzen, in 3743 


Bussen oder Bahnen, bei Tag oder Nacht, analog oder digital. Sie erwarten zu Recht einen star-3744 


ken Staat, der sie schützt. Dafür werden wir weiterhin gemeinsam arbeiten.  3745 


Wir stehen dabei fest an der Seite derjenigen, die täglich alle Anstrengungen unternehmen, um 3746 


Sicherheit in Freiheit zu verteidigen. Ganz gleich ob Polizisten oder Rettungskräfte, Mitarbeiter 3747 


der Ordnungsämter, Richter oder Staatsanwälte – sie alle genießen ein besonders großes Ver-3748 


trauen. Ihrem Einsatz gebühren unser Respekt und unsere Unterstützung.  3749 


Dank dieses Einsatzes können wir in Deutschland sicherer leben als in den meisten anderen Län-3750 


dern der Welt. Doch Sicherheit und Freiheit werden jeden Tag aufs Neue herausgefordert: von 3751 


Einbrechern, kriminellen Clans, gewaltbereiten Extremisten, internationalen Terroristen oder 3752 


Angriffen im Cyberraum. Deshalb wollen wir die Wehrhaftigkeit unseres Rechtsstaates weiter 3753 


stärken. Im Modernisierungsjahrzehnt der 20er Jahre setzen wir dabei auf ein Update aller Si-3754 


cherheitsbehörden mit einem Dreiklang aus mehr Personal, besserer Ausstattung sowie zeitge-3755 


mäßer Kompetenzen und Befugnisse.  3756 


Für uns ist klar: Im Sinne der Subsidiarität und Bürgernähe sind die Länder zu Recht für die 3757 


Polizei verantwortlich. Krisen und Katastrophen nehmen jedoch keine Rücksicht auf Grenzen 3758 


von Regionen, Bundesländern oder Staaten. So wenig sich Straftäter durch Grenzen abhalten 3759 


lassen, so wenig dürfen Grenzen eine wirksame Arbeit der Sicherheitsbehörden behindern. Die 3760 


Möglichkeiten zu einer verstärkten Zusammenarbeit von Bund und Ländern müssen daher voll 3761 


genutzt werden. Dort, wo Bund und Länder in Angelegenheiten der Sicherheit des Bundes zu-3762 


sammenarbeiten, braucht es bei komplexen Struktur- und Ermittlungsverfahren auch eine stär-3763 


kere Koordinierung – etwa im Kampf gegen die Feinde unserer Verfassung, gegen Terroristen, 3764 


in der Abwehr von Gefahren aus dem Cyberraum oder bei bundesweiten, auch digitalen, Kata-3765 


strophenfällen.  3766 


 3767 


9.1. Mehr Sicherheit überall und jederzeit  3768 


Sicher in den eigenen vier Wänden leben 3769 


Um Einbrecher stärker abzuschrecken, haben wir härtere Strafen durchgesetzt. Dies allein 3770 


aber reicht nicht. Wir müssen auch dafür sorgen, dass mehr Einbrüche aufgeklärt, Täter 3771 


leichter gefasst und Wiederholungs- bzw. Serienstraftaten verhindert werden. Daher haben 3772 


wir der Polizei zusätzliche Ermittlungsbefugnisse an die Hand gegeben. Wir setzen diesen 3773 


Weg konsequent fort.  3774 


• Wir wollen, dass künftig softwaregestützte Werkzeuge verstärkt zum Einsatz kommen, 3775 


mit deren Hilfe sich die Tatmuster von Einbrechern vorhersagen lassen. So können be-3776 


sonders gefährdete Wohngebiete erkannt und gezielt mit Polizeistreifen überwacht wer-3777 


den.  3778 
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• Wir unterstützen Eigentümer und Mieter weiterhin dabei, Türen und Fenster besser zu 3779 


sichern. Dafür werden wir die staatlichen Zuschüsse ausbauen.  3780 


 3781 


Mehr Polizeipräsenz zeigen 3782 


Wo Grenzen überschritten, Regeln missachtet oder Gesetze gebrochen werden, gilt null 3783 


Toleranz. Sicherheit ist besonders dort wichtig, wo wir zu Hause sind, im Alltag und in un-3784 


serer Nachbarschaft.  3785 


• Wir wollen die Polizei von bürokratischen Aufgaben entlasten. So wird sie noch bürger-3786 


näher und sichtbarer.  3787 


• Wir brauchen mehr Polizistinnen und Polizisten auf Straßen und Plätzen – sowohl in der 3788 


Stadt als auch in den ländlichen Räumen.  3789 


• Auch in Zügen, auf Bahnhöfen und Flughäfen setzen wir auf Sicherheit durch stärkere 3790 


Polizeipräsenz. 3791 


• Wer Verwahrlosungen, verschmutzte Grünanlagen oder Fassadenschmierereien erlebt, 3792 


fühlt sich nicht wohl und damit auch nicht sicher. Deshalb treten wir für saubere Ort-3793 


schaften und gepflegte Stadtteile ein.  3794 


 3795 


Videoschutz an öffentlichen Gefahrenorten ausbauen 3796 


Kameras mit intelligenter Videosicherheitstechnik helfen unseren Polizistinnen und Poli-3797 


zisten, Täter abzuschrecken und Straftaten aufzuklären. Dabei gilt: mehr Sicherheit und 3798 


zielgerichteter Datenschutz durch moderne Technik, die effizient und innovativ ist. Wir 3799 


werden immer wieder neu abwägen müssen, inwieweit das Recht des Einzelnen auf Schutz 3800 


seiner persönlichen Daten mit dem grundgesetzlichen Auftrag in Einklang zu bringen ist, 3801 


Sicherheit für alle Menschen zu gewährleisten. 3802 


• An öffentlichen Gefahrenorten wie etwa vor und in Fußballstadien, an Bahnhöfen und 3803 


weiteren Verkehrsknotenpunkten sowie in Bussen und Bahnen wollen wir den intelligen-3804 


ten Videoschutz weiter ausbauen. Dabei wollen wir die Chancen der Digitalisierung und 3805 


der Künstlichen Intelligenz noch besser nutzen.  3806 


• Um die Fahndung nach schweren Straftätern, Gefährdern und Terroristen zu verbessern, 3807 


wollen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die automatisierte Gesichtserken-3808 


nung an Gefahrenorten in Deutschland eingesetzt werden kann.  3809 


 3810 


Einsatzkräfte konsequent schützen 3811 


Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter und andere Einsatzkräfte stehen täglich mit ihrer Ar-3812 


beit und oft auch mit ihrem Leben für unser aller Sicherheit ein.  3813 


• Um diejenigen besser zu schützen, die uns schützen, werden wir die Mindeststrafe für 3814 


tätliche Angriffe auf sechs Monate, für heimtückische Attacken auf ein Jahr Haft erhöhen 3815 
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und damit als Verbrechen einstufen. Wenn der Täter eine Waffe oder ein anderes gefähr-3816 


liches Werkzeug bei sich führt, soll eine Strafe bis zu zehn Jahren verhängt werden kön-3817 


nen.  3818 


• Polizistinnen und Polizisten müssen nicht nur gut ausgebildet, sondern auch gut ausge-3819 


rüstet sein, damit sie uns und sich selbst gut schützen können. Wir wollen daher Aus- 3820 


und Fortbildung verbessern und für eine bestmögliche Ausstattung sorgen, wie etwa 3821 


durch die flächendeckende Verwendung von Bodycams – auch bei Einsätzen in Wohn-3822 


räumen. So können Einsatzsituationen beweissicher aufgezeichnet, Angreifer erkannt 3823 


und Straftaten leichter verfolgt werden.  3824 


• Wir wollen diejenigen strafrechtlich zur Verantwortung ziehen, die sich einer gewalttä-3825 


tigen Menschenmenge anschließen, sich trotz polizeilicher Aufforderungen nicht entfer-3826 


nen und dadurch aktive Gewalttäter schützen.  3827 


• Um Polizisten und anderen Einsatzkräften sowie Soldaten den Rücken zu stärken, wollen 3828 


wir deren Schmerzensgeldansprüche neu regeln. Auch wenn sie im Dienst beleidigt wer-3829 


den, soll das dafür gerichtlich zugesprochene Schmerzensgeld vom Staat vorgestreckt 3830 


werden. Der Staat holt sich das Geld anschließend beim Täter zurück.  3831 


• Wir wollen die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage prüfen.  3832 


 3833 


9.2. Voller Schutz für Kinder und Frauen vor Gewalt und Missbrauch  3834 


Mit sexuellem Missbrauch fügen Täter Kindern unermessliches Leid zu. Kindesmissbrauch 3835 


zerstört Kinderseelen. Für uns haben Kindeswohl und Kindesschutz daher oberste Priorität. 3836 


Wir stehen dafür, dass sich kein Täter sicher fühlen darf, und stellen Opferschutz vor Täter-3837 


schutz. Vieles haben wir hier bereits erreicht – wie zuletzt die Bestrafung von Kindesmiss-3838 


brauch als Verbrechen mit einer Mindesthaftstrafe von einem Jahr. Doch damit ist für uns 3839 


der Kampf noch nicht gewonnen.  3840 


 3841 


Sexuellen Kindesmissbrauch in aller Schärfe bekämpfen 3842 


• Wir wollen den Einsatz der elektronischen Fußfessel bei Sexualstraftätern erweitern. 3843 


• Wer sich an Kindern und Jugendlichen vergeht, darf nie wieder beruflich oder ehrenamt-3844 


lich Umgang mit ihnen haben. Dazu ist ein lebenslanger Eintrag im erweiterten Füh-3845 


rungszeugnis notwendig.  3846 


• Wir haben durchgesetzt, dass Provider bei Kenntnis von Sexualstraftaten gegen Kinder 3847 


die IP-Adressen an das Bundeskriminalamt melden müssen. Darüber hinaus müssen die 3848 


Internetdienste verpflichtet werden, bei Kenntnis von sexuellem Missbrauch von Kin-3849 


dern auch Bestandsdaten wie etwa hinterlegte Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder 3850 


Kreditkartendaten an die Ermittler weiterzugeben. Schließlich sollen die Provider die 3851 


Möglichkeit erhalten, anhand der digitalen Fingerabdrücke von Missbrauchsbildern 3852 


diese in ihren Datenbanken aufzuspüren. 3853 
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• Einzelne Täter härter zu bestrafen, reicht nicht aus, wenn gleichzeitig eine Vielzahl wei-3854 


terer Täter nicht ermittelt werden kann. Wir wollen deshalb erneut darauf hinwirken, auf 3855 


europäischer Ebene eine grundrechtskonforme Regelung zur Speicherung und zum Ab-3856 


ruf von Telefonnummern und IP-Adressen zu schaffen, die den Einsatz der sogenannten 3857 


Vorratsdatenspeicherung als schärfster Waffe im Kampf gegen den Kindesmissbrauch 3858 


ermöglicht.  3859 


• Wir setzen uns für einen zügigen Fortschritt bei den E-Evidence-Regelungen auf europä-3860 


ischer Ebene ein, damit Ermittlungsbehörden europaweit leichter auf elektronische Be-3861 


weismittel zugreifen können, wie etwa auf in einer Cloud gespeicherte E-Mails oder Do-3862 


kumente.  3863 
 3864 


Kinder präventiv schützen 3865 


Wir brauchen eine umfassende Gesetzeskonzeption, die den Schutz des Kindes in den Mit-3866 


telpunkt stellt. Hinsehen und Helfen ist wichtig.  3867 


• Um Kinder und Jugendliche besser vor sexuellem Missbrauch und Gewalt zu schützen, 3868 


brauchen wir eine groß angelegte Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne. Wir wol-3869 


len, dass Kitas und Schulen zu zentralen Schutzorten vor sexueller Gewalt werden und 3870 


verpflichtend sexualpädagogische Schutzkonzepte einführen. 3871 


• Wir werden für kinderfreundliche Beschwerdeverfahren und geeignete Hilfsangebote 3872 


auch für traumatisierte Kinder sorgen.  3873 


• Regelmäßige Früherkennungsuntersuchungen eröffnen eine Möglichkeit, sexuellen 3874 


Missbrauch von Kindern aufzudecken. Im Falle eines begründeten Verdachts sollte die 3875 


Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Jugendhilfe verbessert werden.  3876 


• Wir müssen auch in der digitalen Welt unsere Kinder besser schützen. Wir werden ihre 3877 


Medienkompetenz fördern und Telemedienanbieter zu besseren Kindesschutzkonzep-3878 


ten verpflichten.  3879 


• Es ist uns wichtig, dass Kinderschutz zum Pflichtfach für alle wird, die mit Kindern arbei-3880 


ten: in der Erzieherausbildung, im Studium Soziale Arbeit, in der Pädagogik, in der Aus-3881 


bildung für das Familiengericht, im Psychologiestudium und in der Ausbildung von Kin-3882 


derärzten. 3883 


• Kinder müssen so behutsam wie möglich behandelt werden, wenn sie als Opferzeugin-3884 


nen und -zeugen auftreten. Wir wollen, dass die Rechtsansprüche der kindlichen Verfah-3885 


rensbeteiligten, wie beispielsweise die audiovisuelle Zeugenvernehmung, beachtet und 3886 


durchgesetzt werden.  3887 


 3888 


Gewalt gegen Frauen rigoros ahnden 3889 


Wir stehen an der Seite der Mädchen und Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, und all 3890 


jenen, die davon bedroht sind. Ihrem Schutz müssen wir uns als gesamte Gesellschaft ver-3891 


pflichtet fühlen.  3892 
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• Wir brauchen mehr Transparenz über frauenfeindliche Straftaten. Deshalb wollen wir, 3893 


dass diese eigens in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfasst werden. Daraus müssen 3894 


Lagebilder erstellt und Handlungsansätze für die Polizei abgeleitet werden.  3895 


• Den Opfern von sexualisierter oder häuslicher Gewalt soll flächendeckend angeboten 3896 


werden, die Spuren vertraulich und gerichtsfest dokumentieren zu lassen, ohne dass ein 3897 


Ermittlungsverfahren von Amts wegen eingeleitet werden muss. 3898 


 3899 


Prostituierte wirksamer schützen 3900 


Nach wie vor gibt es trotz klarer Verbote Zuhälterei, Zwangsprostitution und Menschen-3901 


handel. Dieser Zustand ist für uns inakzeptabel. Dabei gilt es, sowohl dem Schutzauftrag 3902 


des Staates für die Schwächsten als auch der Gewährleistung der Berufsfreiheit gerecht zu 3903 


werden.  3904 


• Wir wollen Prostitution von Schwangeren sowie Heranwachsenden unter 21 Jahren ver-3905 


bieten – mit einer entsprechenden Bestrafung der Freier.  3906 


• Wir wollen darauf hinwirken, dass der Straßenstrich aufgrund der dort oft besonders 3907 


menschenunwürdigen Bedingungen stärker reguliert wird.  3908 


• Wir werden die Bund-Länder-Zusammenarbeit verbessern, damit das Prostituierten-3909 


schutzgesetz effektiver durchgesetzt werden kann. Wir wollen eine deutlich schärfere 3910 


Kontrolle des Prostitutionsgewerbes und intensivere Ermittlungen beim Menschenhan-3911 


del.  3912 


• Die Evaluierung des Prostitutionsschutzgesetzes wollen wir vorziehen. Wer Prostituierte 3913 


ausbeutet oder sich der Zuhälterei schuldig macht, soll härter bestraft werden können. 3914 


Den Ausstieg aus der Prostitution wollen wir stärker unterstützen. 3915 


 3916 


9.3. Kein Raum für organisierte Kriminalität 3917 


Überregional und behördenübergreifend enger zusammenwirken  3918 


Straftäter sind heutzutage oft hochmobil, Banden agieren etwa bei Wohnungseinbrüchen, 3919 


Menschen-, Drogen- und Waffenhandel längst grenzüberschreitend. Darauf reagieren wir 3920 


in der Kriminalitätsbekämpfung.   3921 


• Wir wollen, dass Polizei- und Ermittlungsbehörden in Deutschland noch enger überregi-3922 


onal und behördenübergreifend zusammenwirken.  3923 


• Auch auf europäischer Ebene werden wir organisierter Kriminalität, Mafia und kriminel-3924 


len Clans durch eine wirksamere Zusammenarbeit – auch mit Blick auf EUROPOL und 3925 


die Herkunftsländer der Täter – begegnen.  3926 


• Die bereits verbesserte grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit werden wir 3927 


weiter ausbauen.  3928 
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• Um die Grenzfahndung in besonderen Gefahrenlagen weiter zu stärken, haben wir es der 3929 


Bundespolizei ermöglicht, Auto-Kennzeichen mit automatischen Lesegeräten zu erfas-3930 


sen. Wir wollen, dass überall in Deutschland mithilfe einer lagebildabhängigen Schleier-3931 


fahndung kontrolliert werden darf. Das ist nicht nur in Grenzregionen wichtig, sondern 3932 


auch auf international bedeutsamen Verkehrswegen und im Umfeld von Bahnhöfen und 3933 


Flughäfen. Den bislang für die Bundespolizei geltenden Grenzkorridor wollen wir dafür 3934 


ausdehnen. 3935 


 3936 


Geldwäsche bekämpfen und Verbrechensgewinne abschöpfen 3937 


Für jeden muss klar sein: Verbrechen lohnt sich nicht! Deshalb haben wir den Tatbestand 3938 


der Geldwäsche bereits mehrfach verschärft und das Einziehen kriminell erlangter Vermö-3939 


gen erleichtert. Wir folgen dem Prinzip „Follow the money“ und setzen genau dort an, wo 3940 


es den Kriminellen am meisten weh tut: beim Geld.  3941 


• Wir wollen Geldwäsche noch konsequenter bekämpfen und verfassungskonform regeln, 3942 


dass bei Vermögen unklarer Herkunft künftig eine vollständige Beweislastumkehr gilt.  3943 


• Grundstücke durch Barzahlung zu erwerben, soll nur mittels Banken möglich sein, die 3944 


zuvor die Identität des Käufers und die Herkunft des Geldes im Rahmen einer bestehen-3945 


den Geschäftsbeziehung zu prüfen haben; gleiches gilt beim Umtausch von Bargeld in 3946 


Kryptowährung und umgekehrt.  3947 


• Die polizeilichen Befugnisse des Zolls, die Steuerfahndung und die Finanzkontrolle 3948 


Schwarzarbeit werden wir weiter stärken.  3949 


• Wir setzen uns dafür ein, dass Frankfurt a. M. Sitz der neuen unabhängigen EU-Behörde 3950 


zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird.  3951 


 3952 


9.4. Null Toleranz gegenüber kriminellen Familienclans 3953 


Die von kriminellen Familienclans begangene organisierte Kriminalität stellt eine spezielle 3954 


Bedrohung der Sicherheit dar – insbesondere in vielen Großstädten. Mit unserer Null-Tole-3955 


ranz-Strategie und Politik der tausend Nadelstiche werden wir den Kontroll- und Verfol-3956 


gungsdruck auf kriminelle Clans weiter erhöhen.  3957 


 3958 


Parallelgesellschaften verhindern 3959 


Das Gewaltmonopol des Staates ist für uns nicht verhandelbar. 3960 


• Der Abschottung in kriminelle Parallelgesellschaften mit eigenen Regeln und eigener 3961 


Gerichtsbarkeit sagen wir den Kampf an.  3962 


• Mit fortlaufenden konsequenten und konzentrierten Einzelmaßnahmen, wie etwa wie-3963 


derkehrenden Razzien, müssen kriminelle Clans weiterhin systematisch gestört werden. 3964 


Sie dürfen keine ruhige Minute mehr haben. So zeigen wir auch bei kleineren Rechtsbrü-3965 


chen: Der Staat ist da und lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen!  3966 
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• Zur wirksamen Zusammenarbeit gegen Clankriminalität gehört es, länder- und behör-3967 


denübergreifend zu ermitteln und auszuwerten, die Darstellung von Lageerkenntnissen 3968 


zu verbessern, den internationalen Austausch zu verstärken sowie eine abgestimmte 3969 


Vorgehensweise zur Bewältigung von Einsatzlagen zu erarbeiten.  3970 


• Strafverfolgungs- und Sozialbehörden sowie im Bedarfsfall auch Schulbehörden müssen 3971 


alle relevanten Daten austauschen können.  3972 


• Wir haben dafür gesorgt, dass abgeschobene Schwerkriminelle und Gefährder, die trotz 3973 


einer Einreisesperre wieder nach Deutschland zurückkehren, einfacher in Haft genom-3974 


men werden können. Viele Clanmitglieder besitzen zwar die deutsche Staatsangehörig-3975 


keit. Soweit dies jedoch nicht der Fall ist, sind bei kriminellen Mitgliedern sämtliche auf-3976 


enthaltsrechtlichen Maßnahmen mit dem Ziel der Ausweisung und Abschiebung anzu-3977 


wenden.  3978 


 3979 


Ausstieg aus Clans unterstützen 3980 


Durch Abschottung und negative Vorbilder krimineller Familienangehöriger sind Kinder in 3981 


Clanfamilien oft an einer positiven Entwicklung gehindert. Dies stellt eine Gefährdung des 3982 


Kindeswohls dar und erfordert schützende Maßnahmen.  3983 


• Wir brauchen daher engen Kontakt zu diesen Familien und deren ständige Kontrolle sei-3984 


tens der Jugendämter.  3985 


• Clanmitglieder, die sich aus ihrem kriminellen Umfeld befreien wollen, bekommen un-3986 


sere Hilfe. Dafür wollen wir gezielte, langfristig angelegte Aussteiger- und Zeugen-3987 


schutzprogramme auflegen, die die Chance auf ein geregeltes Leben in Sicherheit eröff-3988 


nen. Dabei sind vor allem junge Clanmitglieder sowie Frauen in diesen Familien in den 3989 


Blick zu nehmen.  3990 


 3991 


9.5. Schutz unserer Demokratie vor Extremisten und Terroristen 3992 


Deutschland ist ein tolerantes und weltoffenes Land. Doch Toleranz und Weltoffenheit 3993 


sollte niemand als Schwäche missverstehen. Extremisten und Terroristen gefährden unsere 3994 


Sicherheit und den Frieden in unserem Land. Sie zu bekämpfen sowie unsere Freiheit und 3995 


offene Gesellschaft zu verteidigen, sind zwei Seiten derselben Medaille.  3996 


 3997 


Jeder Form von Extremismus entschieden entgegentreten 3998 


Wir treten jeder Form von Extremismus und Rassismus, jeder Form von Gewalt und Terror 3999 


entschieden entgegen – unabhängig davon, ob es sich um Rechts- oder Linksextremisten 4000 


oder gewaltbereite Islamisten handelt.  4001 


• Jede Form einer Schwächung des Verfassungsschutzes lehnen wir ab. 4002 


• Der Rechtsextremismus bleibt die größte Bedrohung für unsere offene Gesellschaft und 4003 


freiheitlich-demokratische Grundordnung. Dass rechtsextreme, ausländerfeindliche und 4004 
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antisemitische Straftaten zugenommen haben, ist besorgniserregend. Wir setzen uns da-4005 


für ein, Spezialeinheiten der Polizei für sogenannte „Cold Cases“ zu schaffen, um unge-4006 


klärte schwere Straftaten mit möglicherweise rechtsextremistischem Hintergrund auf 4007 


neue Ermittlungsansätze zu überprüfen. 4008 


• Dem gewaltbereiten Linksextremismus muss konsequent begegnet werden. Wer das Ge-4009 


waltmonopol des Staates in Frage stellt oder offen zur Gewalt gegen den Staat, seine 4010 


Einrichtungen und seine Repräsentanten aufruft, darf keine Milde erwarten. Das gleiche 4011 


gilt für diejenigen, die das Eigentum Dritter nicht respektieren oder kritische Infrastruk-4012 


turen angreifen.  4013 


• Der anwachsende Antisemitismus in unserem Land beschämt uns. Es liegt in unser aller 4014 


Verantwortung, antisemitischem Hass entschlossen entgegenzutreten. Wir müssen An-4015 


tisemitismus klar benennen und bekämpfen – egal, woher er kommt: ob von rechtsau-4016 


ßen, linksaußen oder von migrantisch geprägten Milieus. Wir stehen mit aller Überzeu-4017 


gung dafür ein, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland immer eine Heimat haben, in 4018 


Sicherheit leben und ihren Glauben praktizieren können. Den Austausch zwischen 4019 


Deutschland und Israel wollen wir auf allen gesellschaftlichen Ebenen verstärken – ins-4020 


besondere mit einem deutsch-israelischen Jugendwerk und mehr Stipendienprogram-4021 


men. 4022 


• Islamfeindlichkeit werden wir in unserem Land ebenso wenig tolerieren wie Antiziganis-4023 


mus und andere rassistisch motivierte Abwertungen von Gruppen. Diese Form des Has-4024 


ses, die geistige Brandstifter verbreiten wollen, richtet sich gegen uns alle und gegen 4025 


das, was uns zusammenhält. Wir werden sie mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämp-4026 


fen und nicht zulassen, dass unser Land dadurch bedroht wird.  4027 


• Der Islamismus ist eine extremistische politische Ideologie. Wir bekämpfen ihn mit der 4028 


ganzen Härte unseres Rechtsstaates. Dieser Kampf gilt denen, die Hass und Gewalt schü-4029 


ren und eine islamistische Ordnung anstreben, in der es keine Gleichberechtigung von 4030 


Mann und Frau, keine Meinungs- und Religionsfreiheit und auch keine Trennung von Re-4031 


ligion und Staat gibt. Er gilt denen, die unsere demokratische Grundordnung bekämpfen, 4032 


das Existenzrecht Israels ablehnen, den inneren Frieden gefährden oder gegen Recht und 4033 


Gesetz verstoßen.  4034 


• Wir werden dafür sorgen, dass die ideologische Basis des Islamismus genauer in den Blick 4035 


genommen wird. Wir dulden dabei keinerlei Rückzugsräume. Ebenso wollen wir mehr 4036 


Transparenz bei ausländischen Geldgebern von Moscheen in Deutschland herstellen. 4037 


• Wir wollen mit gesetzlichen Regelungen die Abwehrkräfte unserer Demokratie stärken. 4038 


Dem Deutschen Bundestag sollen künftig regelmäßig Extremismus-Berichte der Bun-4039 


desregierung vorgelegt werden, die gesamtgesellschaftliche Entwicklungen mit Blick auf 4040 


Demokratiefeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus ausleuchten.  4041 


  4042 
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Hass und Hetze im Netz bekämpfen 4043 


Zur Demokratie gehört Meinungsfreiheit. Soziale Medien sind wichtige Plattformen für 4044 


Meinungsaustausch und demokratische Willensbildung. Dabei sind hetzerische Parolen im 4045 


Netz nicht von der verfassungsrechtlich garantierten Meinungsfreiheit geschützt. Im Ge-4046 


genteil: Sie bereiten den Boden für eine weitere Verrohung der Sprache wie der politischen 4047 


Auseinandersetzung und tragen wesentlich zur Radikalisierung von Einzelpersonen und 4048 


Gruppen bei.  4049 


• Die Spirale der Verrohung von Sprache und politischer Auseinandersetzung wollen wir 4050 


durchbrechen – mit allen Mitteln, die dem wehrhaften Rechtsstaat und einer selbstbe-4051 


wussten demokratischen Gesellschaft zur Verfügung stehen.  4052 


• Wir wollen, dass Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden bei besonders schweren 4053 


Fällen gegebenenfalls auch ohne Anzeige eingeleitet werden können. 4054 


• Wir brauchen eine Vielzahl präventiver Instrumente wie auch kostenloser Hilfsangebote 4055 


für Betroffene.  4056 


• Für die Betreuung besonders schwerer Fälle soll es Opferanwälte, für traumatisierte Op-4057 


fer eine psychosoziale Prozessbegleitung geben.  4058 


• Die Meinungsäußerungsfreiheit muss aktiv mit dem Schutz von Persönlichkeitsrechten 4059 


und weiteren Rechtsgütern zum Ausgleich gebracht werden. Das virtuelle Hausrecht in 4060 


den Nutzungsbedingungen der Diensteanbieter darf nicht dazu genutzt werden, die po-4061 


litische Willensbildung als Kern der Demokratie zu beeinflussen. Dazu wollen wir insbe-4062 


sondere das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Bürgerlichen Gesetzbuch 4063 


verfassungskonform anpassen. 4064 


 4065 


Radikalisierungen verhindern  4066 


Dort, wo in unserer Gesellschaft Abschottung und Intoleranz um sich greifen, entsteht der 4067 


Nährboden für Radikalisierungen. Vorbeugende Maßnahmen müssen daher möglichst früh 4068 


und im unmittelbaren persönlichen Umfeld ansetzen.  4069 


• Wir wollen mit gezielter Bildungsarbeit darauf hinwirken, dass jede und jeder problema-4070 


tische Entwicklungen im persönlichen Umfeld frühzeitig erkennen und rechtzeitig rea-4071 


gieren kann. Denn aufgeklärte und selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger sind der 4072 


stärkste Schutz für unsere Demokratie.  4073 


• Insbesondere Schulen und Vereine, also Orte, an denen sich junge Menschen außerhalb 4074 


ihrer Familien aufhalten wie auch Soziale Netzwerke spielen dabei eine bedeutende 4075 


Rolle. Soziale Netzwerke in den Fokus zu nehmen, gehört daher zu den zentralen Aufga-4076 


ben des Verfassungsschutzes, gerade mit Blick auf selbstradikalisierte Einzeltäter.  4077 


• Wir wollen gezielt durch intensive Präventionsarbeit in Gefängnissen verhindern, dass 4078 


sich Menschen dort radikalisieren und für Terrororganisationen gewinnen lassen.  4079 
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• Menschen, die sich in einem extremistischen Umfeld bewegen, dürfen wir nicht aufge-4080 


ben. Wir setzen uns für die Beratung derjenigen ein, die sich bereits radikalisiert haben 4081 


oder als gefährdet gelten. Wer aus einer extremistischen Szene aussteigen will, muss 4082 


konkrete Hilfe bekommen.  4083 


• Die Präventionsprogramme des Bundes gegen Extremismus wollen wir systematisch 4084 


evaluieren, professionalisieren und standardisieren.  4085 


• Wir wollen wieder eine Demokratieklausel einführen. Empfänger von Fördergeldern 4086 


müssen sich klar und ausdrücklich zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundord-4087 


nung bekennen.  4088 


 4089 


Alle zur Extremismusbekämpfung notwendigen Instrumente nutzen 4090 


Wann immer möglich, sind zur Extremismusbekämpfung alle notwendigen Instrumente zu 4091 


nutzen.  4092 


• Dazu gehören Verbote von verfassungsfeindlichen Organisationen und Vereinen, Ver-4093 


bote von Symbolen des Hasses und des Terrors, Einreise- und Aufenthaltsverbote, Aus-4094 


weisungen, Abschiebungen und Grundrechtsverwirkungen.  4095 


• Wir werden dafür sorgen, dass Gefährder mit allen gesetzlichen Möglichkeiten über-4096 


wacht werden. Die personellen Ressourcen hierfür sind nicht beliebig erweiterbar. Des-4097 


halb werden wir auch alle technischen Möglichkeiten zur wirksamen Überwachung nut-4098 


zen – wie die elektronische Fußfessel – und uns für entsprechende Rechtsgrundlagen 4099 


einsetzen. 4100 


• Wir wollen die Möglichkeit schaffen, radikalisierte Gefährder in Sicherungsverwahrung 4101 


zu nehmen, sobald sie strafrechtlich in Erscheinung treten und damit ihre Gewaltbereit-4102 


schaft zeigen. Wer sich zum Beispiel im Ausland als Terrorist ausbilden lässt, ist eine 4103 


große Gefahr und gehört ins Gefängnis. Die Sicherungsverwahrung wollen wir daher be-4104 


reits für Ersttäter nutzen. 4105 


• Das Werben um Sympathie für kriminelle oder terroristische Vereinigungen wollen wir 4106 


wieder unter Strafe stellen.  4107 


• Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten. Daher haben wir die Regelabfrage 4108 


der Waffenbehörden beim Verfassungsschutz eingeführt und die gesetzliche Grundlage 4109 


dafür geschaffen, dass bereits die Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Verei-4110 


nigung zur waffenrechtlichen Regelunzuverlässigkeit führt. Auf diesem Weg wollen wir 4111 


weitergehen und den Datenaustausch zwischen den Behörden erleichtern.  4112 


• Wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass Richter direkt bei der Verurteilung eines ext-4113 


remistischen Straftäters ein generelles, lebenslanges Waffenverbot aussprechen kön-4114 


nen.  4115 


• Die Mindeststrafe für illegalen Waffenhandel wollen wir deutlich erhöhen. Er soll künftig 4116 


mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren geahndet werden. 4117 
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• Demokratie lebt von der Kontroverse. Zur Demokratie gehört Kritik. Und Demokratie 4118 


verträgt Protest. Die Grenze ist aber überschritten, wenn Kommunalpolitiker und andere 4119 


Repräsentanten des Staates angegriffen werden. Für uns gilt: Wehret den Anfängen. Wir 4120 


werden nicht tolerieren, dass Menschen, die sich in politischen Ämtern ehrenamtlich en-4121 


gagieren, von Verfassungsfeinden eingeschüchtert oder attackiert werden.  4122 


 4123 


9.6. Stärkung unserer Sicherheitsbehörden  4124 


Unsere Sicherheitsbehörden haben wir personell, materiell und strategisch massiv gestärkt. 4125 


Diesen Weg setzen wir konsequent fort.  4126 


 4127 


Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden intensivieren 4128 


Das Gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ) hat sich als Koope-4129 


rations- und Kommunikationsplattform bewährt. Auch das Gemeinsame Terrorismusab-4130 


wehrzentrum zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus (GTAZ) steht für eine gelun-4131 


gene Zusammenarbeit und Aufgabenteilung zwischen Verfassungsschutz und Polizei sowie 4132 


Bund und Ländern.  4133 


• Wir werden die Zusammenarbeit aller Sicherheitsbehörden weiter intensivieren und ste-4134 


tig an aktuelle Herausforderungen anpassen. Insbesondere geht es uns darum, die ge-4135 


meinschaftlichen Aufgaben von Bund und Ländern im Umgang mit Gefährdern auch ge-4136 


meinschaftlich wahrzunehmen.  4137 


• Auch für niederschwellige Herausforderungen muss die Zusammenarbeit zwischen 4138 


Bund und Ländern weiter verbessert werden. So müssen politisch motivierte Straftäter, 4139 


die polizeilich bekannt sind und ihren Wohnort wechseln, automatisiert an die jeweils 4140 


zuständige Staatsschutzstelle übergeben werden können.  4141 


 4142 


Befugnisse für die digitale Welt wirksam gestalten  4143 


Wir werden weiter dafür kämpfen, dass die Sicherheitsbehörden die Befugnisse erhalten, 4144 


die sie für eine effektive Aufklärung im Vorfeld eines Anschlages brauchen. Denn es darf 4145 


keinen technischen Vorsprung zwischen denen geben, die Anschläge planen, und denen, 4146 


die diese verhindern sollen. Die Befugnisse von Polizei und Verfassungsschutz müssen auch 4147 


in der digitalen Welt so wirksam sein, wie sie es in der analogen Welt sind. Wenn ein rich-4148 


terlicher Beschluss eine Telefonüberwachung oder die Durchsuchung einer Wohnung er-4149 


möglicht, muss Gleiches auch für verschlüsselte Nachrichten und Telefonate gelten, für das 4150 


digitale Büro auf dem Computer oder Laptop.  4151 


• Die Voraussetzungen für die Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung – sowohl bei der 4152 


Gefahrenabwehr als auch bei der Strafverfolgung – wollen wir bundesweit anpassen, so-4153 


dass diese Instrumente rechtssicher und effektiv eingesetzt werden können.  4154 


• Wenn Gefahr droht, müssen unsere Behörden schnell und zuverlässig in der Lage sein, 4155 


die Tatverdächtigen zu ermitteln. Bund und Länder müssen enger zusammenarbeiten 4156 
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und für einen gemeinsamen Rechtsrahmen gemeinsame Software bereitstellen, die 4157 


schnell einsatzbereit ist.  4158 


• Wenn sich Bedrohungen, die Vorgehensweise der Täter oder die technischen Rahmen-4159 


bedingungen verändern, müssen Eingriffsbefugnisse angepasst werden. Dazu gehört 4160 


auch, die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz zu nutzen, um frühzeitig Strukturen 4161 


erkennen und ihnen entgegenwirken zu können. Daten, die im Rahmen von Ermittlungen 4162 


anfallen, können so besser und zielgerichteter ausgewertet werden.  4163 


 4164 


Terrorismusfinanzierung austrocknen 4165 


Wir werden dafür sorgen, dass die Finanzierung des Terrorismus – national wie internatio-4166 


nal – intensiver bekämpft wird.  4167 


• Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence 4168 


Unit/FIU) muss deutlich gestärkt und in die Lage versetzt werden, Netzwerke zur Finan-4169 


zierung von Terror und Verbrechen international tätiger Banden aufzudecken und zu zer-4170 


schlagen. Dafür ist es erforderlich, sie wieder an das Bundeskriminalamt anzukoppeln. 4171 


• Angesichts der terroristischen Bedrohungen müssen im Notfall alle staatlichen Kräfte – 4172 


auch die Bundeswehr – zum Schutz der Menschen in Deutschland eingesetzt werden 4173 


können. In besonderen Gefährdungslagen muss es möglich sein, die spezifischen Fähig-4174 


keiten der Bundeswehr im Innern unterstützend zu nutzen, um terroristische Gefahren 4175 


bewältigen zu können – unter Führung der Polizei und im Rahmen festgelegter Grenzen.  4176 


• Wir setzen auch weiterhin auf gemeinsame interdisziplinäre Übungen der Polizeien der 4177 


Länder, der Bundespolizei sowie der nicht-polizeilichen Behörden und Organisationen 4178 


mit Sicherheitsaufgaben. 4179 


 4180 


9.7.  Gefahrenabwehr im Cyberraum 4181 


Auf dynamische Entwicklungen im Cyberraum reagieren 4182 


Unsere Grundversorgung mit Wasser, Strom und Telekommunikation und viele andere 4183 


hochsensible Prozesse laufen über vernetzte IT-Systeme, die fortlaufend attackiert werden. 4184 


Die Angriffsmethoden werden immer ausgefeilter. Daher brauchen wir widerstandsfähige 4185 


IT-Infrastrukturen und -Netze. Für uns gilt: Was in der analogen Welt verboten ist, muss 4186 


auch in der digitalen Welt verboten sein. Cybersicherheit ist nicht statisch. Ein Schutzniveau 4187 


heute ist kein Garant für eine erfolgreiche Abwehr der Angriffe von morgen. 4188 


• Wir werden daher fortwährend beurteilen, was notwendig ist, um angemessen auf die 4189 


dynamischen Entwicklungen im Cyberraum zu reagieren. 4190 


• In letzter Konsequenz heißt das auch: Wir müssen bei schweren Cyber-Angriffen in der 4191 


Lage sein, aktiv auf die Ursache einzuwirken, um sie zu beenden. Wir werden die dafür 4192 


erforderlichen rechtlichen Regelungen und eigene technischen Fähigkeiten für ange-4193 


messene aktive Maßnahmen schaffen.  4194 


 4195 
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Informationssicherheit und Cyber-Abwehr stärken 4196 


Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern ist unabding-4197 


bare Voraussetzung, um den Herausforderungen auch bei der Cybersicherheit wirkungsvoll 4198 


begegnen zu können.  4199 


• Um die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern weiter zu vertiefen, werden wir 4200 


das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu einer Zentralstelle für Fra-4201 


gen der Informations- und Cybersicherheit ausbauen. Es soll neben dem Bundesamt für 4202 


Verfassungsschutz und dem Bundeskriminalamt eine starke dritte Säule der Cyber-Si-4203 


cherheitsarchitektur bilden.  4204 


• Das Nationale Cyber-Abwehrzentrum wollen wir so weiterentwickeln, dass es in komple-4205 


xen Schadenslagen bundesweit eine Abwehr von Gefahren und Angriffen koordinieren 4206 


kann. 4207 


• Wir müssen bei IT-Beschaffungsvorhaben mehr Geld in den Schutz gegen Cyber-Angriffe 4208 


investieren. Wir schlagen daher vor, künftig einen bestimmten Anteil der Sachmittel für 4209 


IT-Vorhaben des Bundes für Informationssicherheit aufzuwenden („Cyber-Quote“), um 4210 


eine sichere Digitalisierung zu gewährleisten.  4211 


 4212 


Cyber-Sicherheitsforschung vorantreiben 4213 


• Die Cyber-Sicherheitsforschung in Deutschland wollen wir stark vorantreiben. Cyber-Si-4214 


cherheit „Made in Germany“ muss ein Markenzeichen bleiben.  4215 


• Wir wollen, dass Deutschland Weltmarktführer für sichere IT-Lösungen und attraktiver 4216 


Standort für innovative Unternehmen der Cybersicherheit wird. Dazu gehören führende 4217 


Verschlüsselungstechnik und Security-by-design-Lösungen, damit Hackerangriffe un-4218 


möglich werden, sowie diskriminierungsfreie Algorithmen. Nur so können wir das Ziel 4219 


der Digitalen Souveränität erreichen.  4220 


• Wir wollen eine transparente Zertifizierung von IT-Produkten, der die Menschen ver-4221 


trauen können. Dazu wollen wir das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 4222 


so ausstatten, dass es als zentrale Zertifizierungs- und Standardisierungsstelle im inter-4223 


nationalen Wettbewerb bestehen kann. 4224 


 4225 


Wirtschaft besser vor Cyber-Angriffen schützen 4226 


Wir werden Strukturen schaffen, die es der Wirtschaft ermöglichen, ihre Schutzmaßnahmen 4227 


gegen Cyber-Attacken zu erhöhen. Dies gilt insbesondere für kleine und mittlere Unterneh-4228 


men, vom Handwerk bis zu Hidden Champions. Gerade diese Unternehmen sind heute noch 4229 


unzureichend sensibilisiert und geschützt, obgleich sie wegen ihrer Innovations- und Wirt-4230 


schaftskraft begehrte Angriffsziele internationaler Konkurrenten, fremder Nachrichten-4231 


dienste und Krimineller sind. Die wirtschaftlichen Schäden, die dadurch entstehen, sind im-4232 


mens – bis hin zur Insolvenz und damit einhergehend dem Verlust vieler Arbeitsplätze.  4233 







Seite 119 von 139 


• Zur besseren Beratung und Unterstützung dieser Unternehmen wollen wir die Rolle des 4234 


Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik weiter ausbauen.  4235 


• Um kleine und mittlere Unternehmen bei der Stärkung ihrer IT-Sicherheit noch wirksa-4236 


mer zu unterstützen, wollen wir weitere steuerliche Anreize prüfen, wie beispielsweise 4237 


schnellere Abschreibungsmöglichkeiten von Investitionen in IT-Sicherheit.  4238 


• Anträge für Förderprogramme zur Sensibilisierung und Unterstützung wollen wir weiter 4239 


vereinfachen und Antragsverfahren beschleunigen.  4240 


 4241 


9.8. Wirksamer Bevölkerungsschutz 4242 


Sicherheit bedeutet auch, Menschen in elementarer Not zu helfen. Dafür wollen wir Bevöl-4243 


kerungsschutz und Katastrophenhilfe weiter stärken. Wir brauchen eine nationale Katastro-4244 


phenschutzstrategie, damit Deutschland krisenfester wird.  4245 


 4246 


Bevölkerungsschutz stärken und enger vernetzen 4247 


Für bundesweite Krisenszenarien brauchen wir einen verlässlichen Rahmen. Die nächste 4248 


Krise kann ihren Ursprung im Klimawandel haben, durch Extremwetterereignisse wie Dür-4249 


ren, Trinkwassermangel, Waldbrände oder Hochwasser ausgelöst werden oder Folge von 4250 


Cyberattacken oder Desinformationskampagnen sein. Durch die Zuständigkeitsverteilung 4251 


auf unterschiedliche Bundesressorts, Länder, Städte, Landkreise, Gemeinden, Hilfsorgani-4252 


sationen und das Technische Hilfswerk kann bundesweit ebenso wie regional zielgerichtet 4253 


auf Entwicklungen reagiert werden. Gleichzeitig sind genau in diesem Zuständigkeitsge-4254 


flecht funktionierende 360-Grad-Lageinformationen, etablierte gemeinsame Kommunika-4255 


tionsroutinen, gute Koordination und gemeinsame Entscheidungsfindung der Schlüssel 4256 


zum Erfolg.  4257 


• Unser föderales System für den Bevölkerungsschutz in Deutschland ist leistungsfähig, 4258 


flexibel und flächendeckend verfügbar. Die Anforderungen von heute sind allerdings an-4259 


dere als früher. Wir wollen deshalb neue Kriterien für eine länderübergreifende Scha-4260 


denslage entwickeln und zwischen Bund und Ländern einen modernen Bevölkerungs-4261 


schutz etablieren.  4262 


• Für eine engere Vernetzung und Verzahnung aller Akteure im Bevölkerungsschutz in 4263 


Bund, Ländern, Kommunen und Hilfsorganisationen wollen wir nach dem Vorbild der 4264 


Abwehrzentren des Bundes und der Länder im Bereich der Inneren Sicherheit eine ge-4265 


meinsame Plattform bilden. 4266 


• Wir wollen das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe weiter aus-4267 


bauen, sodass der Bevölkerungsschutz stärker als bisher in einem integrativen Netzwerk 4268 


aller Akteure zusammenwirken kann.  4269 


• Gerade bei biologischen Gefahren wie Pandemien oder Bioterrorismus ist das enge Zu-4270 


sammenwirken von Innen- und Gesundheitsbehörden besonders wichtig. Deshalb wol-4271 


len wir das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und das Robert 4272 
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Koch-Institut in ihrer Zusammenarbeit sowie in ihrer jeweiligen Koordinierungsfunktion 4273 


rechtlich, personell und technisch stärken. Dies gilt sowohl für die Risikoanalyse, die Pan-4274 


demieplanung als auch die Koordinierung der Lagebewältigung. 4275 


• Als Lehre aus der Corona-Pandemie wollen wir eine neue Nationale Reserve Gesund-4276 


heitsschutz für wichtige medizinische Versorgungsgüter – wie etwa persönliche Schutz-4277 


ausrüstung – schaffen und diese rechtlich sowie finanziell langfristig absichern. Gleiches 4278 


gilt für die im Ausbau befindlichen THW-Logistikzentren. 4279 


• Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe soll als zentrale Informa-4280 


tionsplattform zu den nationalen Bevorratungen von Energie, Wasser, Gesundheit und 4281 


Ernährung dienen.  4282 


 4283 


Warnmedien modern gestalten, nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr stärken 4284 


Blinde Flecken im Warnsystem wollen wir schließen, damit sich die Menschen in unserem 4285 


Land auf ein gut aufgestelltes und zuverlässiges Warnsystem in Krisenlagen und Gefahren-4286 


situationen verlassen können.  4287 


• Wir wollen die Warnmedien modern und zielgerichtet gestalten. Um sicherzustellen, 4288 


dass Warnungen auch in Zukunft den richtigen Empfängerkreis schnell erreichen, muss 4289 


der Warnmix aus digitalen und analogen Medien fortwährend angepasst werden. Hierzu 4290 


gehört es auch, die Nutzung von Cell-Broadcasting-Technologie als ergänzenden Multi-4291 


plikator im Warnmittelmix zu prüfen.  4292 


• Mit Blick auf die sogenannte nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr setzen wir auf ein Inves-4293 


titionsprogramm, um das erfolgreich gestaltete Wachstum der Bundessicherheitsbehör-4294 


den in den vergangenen Jahren auch auf diesen Bereich zu übertragen.  4295 


• Wir wollen Hilfsorganisationen und Feuerwehren so ausstatten, dass sie noch besser auf 4296 


große Schadensereignisse und langanhaltende Einsätze reagieren können.  4297 


• Für die von Unglücken betroffenen Menschen und Regionen müssen schnell unbürokra-4298 


tische Hilfsprogramme zur Verfügung stehen. Unfallversorgung und Notdienste funkti-4299 


onieren nur im engen Zusammenwirken von Bund, Ländern, Städten, Landkreisen, Ge-4300 


meinden und ehrenamtlichen Helfern vor Ort. Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, Ret-4301 


tungsdienste und freie Träger sind dabei unverzichtbar für unsere Daseinsvorsorge.  4302 


• Das bewährte System des flächendeckenden Brand- und Katastrophenschutzes wollen 4303 


wir erhalten und weiter fördern.  4304 


 4305 


Bürgerschaftliches Engagement fördern, zivil-militärische Zusammenarbeit stärken 4306 


Der große Anteil ehrenamtlicher Kräfte stellt nicht nur ein außergewöhnlich hohes Maß 4307 


bürgerschaftlichen Engagements dar, sondern sichert auch ein flexibles System effizienter 4308 


Gefahrenabwehr und Hilfeleistung.  4309 
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• Diejenigen, die sich aufopfernd und unentgeltlich rund um die Uhr für die Sicherheit ih-4310 


rer Mitmenschen einsetzen, müssen dauerhaft unterstützt werden. Sie sind Vorbilder in 4311 


unserer Gesellschaft.  4312 


• Mit weiteren Anreizen wollen wir die vielen Frauen und Männer, die sich heute schon 4313 


ehrenamtlich für die Sicherheit einsetzen, auch künftig für diese Aufgabe begeistern und 4314 


weitere Menschen hierfür gewinnen. 4315 


• Die Menschen in Deutschland sollen weiterhin darauf vertrauen können, dass ihnen die 4316 


Bundeswehr mit ihren spezifischen Fähigkeiten im Katastrophen- und Bevölkerungs-4317 


schutz auch im Inland rasch und wirksam hilft – sei es zur Hilfe bei Schnee- oder Hoch-4318 


wasserkatastrophen oder sei es nach Großschadensereignissen.  4319 


• Für biologische und pandemische Lagen – genauso wie für andere Großschadensfälle – 4320 


setzen wir auf regelmäßige Übungen, um eine bessere Koordinierung zwischen Gesund-4321 


heits- und Sicherheitskräften von Bund, Ländern und Kommunen zu erreichen. 4322 


 4323 


9.9. Starke und bürgernahe Justiz 4324 


Ein starker Rechtsstaat erfordert eine starke Justiz. Um Verbrechen wirksam bekämpfen zu 4325 


können, brauchen wir daher auch gut ausgestattete, unabhängige Gerichte und leistungs-4326 


fähige Staatsanwaltschaften. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass 4327 


Recht und Gesetz konsequent durchgesetzt werden. Unsere Rechtsordnung gilt dabei für 4328 


jeden, der in unserem Land lebt – unabhängig von seiner Herkunft oder Religion. Unser 4329 


Rechtsstaat duldet keine Paralleljustiz, die unsere Gesetze und Gerichte verdrängen will.  4330 


 4331 


Strafverfahren beschleunigen 4332 


Einer raschen Reaktion von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten bei Straftaten kommt 4333 


eine Schlüsselrolle zu.  4334 


• Wir wollen schnellere Verfahren, bei denen die Strafe der Tat auf dem Fuße folgt. Dies 4335 


muss gerade für straffällige Jugendliche gelten. Daher wollen wir, dass Jugendstrafver-4336 


fahren beschleunigt und vereinfacht werden.  4337 


• Täter zwischen 18 und 21 Jahren sollen in der Regel wie Erwachsene bestraft werden. Die 4338 


Anwendung des Jugendstrafrechts muss in diesen Fällen eine Ausnahme bleiben. 4339 


 4340 


Opferschutz Vorrang vor Täterschutz geben 4341 


Opfer von Straftaten leiden insbesondere bei Gewaltverbrechen sehr lange unter deren Fol-4342 


gen.  4343 


• Die in den vergangenen Jahren in das Strafprozessrecht aufgenommenen Informations- 4344 


und Beteiligungsrechte für Opfer von Straftaten wollen wir daher ausbauen und mit Le-4345 


ben füllen. 4346 


• Dem Opferschutz wollen wir ein stärkeres Gewicht in der polizeilichen und justiziellen 4347 


Aus- und Weiterbildung geben.  4348 
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• Wir wollen die psychosoziale Prozessbegleitung stärken und einen Rechtsanspruch auf 4349 


kostenlose Opferhilfe umsetzen.  4350 


• Auch unser Strafrecht wollen wir noch mehr auf den Opferschutz ausrichten und Inten-4351 


siv- und Wiederholungstäter wirksam aus dem Verkehr ziehen. Dafür sollen Kettenbe-4352 


währungsstrafen abgeschafft werden. Wird wegen einer Straftat innerhalb laufender Be-4353 


währungszeit erneut eine Freiheitsstrafe aufgrund einer vorsätzlichen Straftat verhängt, 4354 


so soll diese künftig grundsätzlich nicht erneut zur Bewährung ausgesetzt werden dür-4355 


fen.  4356 


 4357 


Unsere Justiz modernisieren 4358 


Eine moderne Justiz- und Rechtspolitik muss verständlich und serviceorientiert sein, um 4359 


von Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert zu werden.  4360 


• Wir wollen digitale Zugangsmöglichkeiten ausbauen und so den schnellen und kosten-4361 


günstigen Zugang zu Rechtsprechung und Rechtsberatung sicherstellen. Dazu gehören 4362 


auch zügige und kommunikationstechnisch zeitgemäße Verfahren. 4363 


• Den Modernisierungsstau an unseren Gerichten wollen wir auflösen und für Richter und 4364 


Staatsanwälte dieselben digitalen Arbeitsumgebungen schaffen, wie sie in der Anwalt-4365 


schaft und freien Wirtschaft üblich sind.  4366 


• Die gemeinsamen Anstrengungen von Bund und Ländern wollen wir in einem Pakt für 4367 


den digitalen Rechtsstaat 2.0 bündeln.  4368 


• Konflikte und Rechtsstreitigkeiten lassen sich oft auch außergerichtlich beilegen. Wir 4369 


stärken deshalb alternative Lösungsansätze wie Mediation und Schiedsverfahren. So 4370 


entlasten wir unsere Justiz von Bagatellangelegenheiten.  4371 


  4372 
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10. Neue Lebensqualität in Stadt und Land – aus Liebe zu unserer Heimat 4373 


 4374 


Unser Unionsversprechen: Wir arbeiten für eine gute Lebensqualität überall in Deutschland. Ob 4375 


großstädtischer Kiez, Kleinstadt oder Dorf: Wir respektieren und schützen jede Form von Hei-4376 


mat. Wir sind eine offene Gesellschaft, in der alle ihre Träume verwirklichen können – und nie-4377 


mand eingeredet bekommen darf, wie er zu wohnen und zu leben hat. Für uns ist Lebensqualität 4378 


keine Frage der Postleitzahl, sondern ein universeller Auftrag, den wir ernstnehmen, weil wir der 4379 


Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in ganz Deutschland verpflichtet sind.  4380 


In unserem Modernisierungsjahrzehnt gehen wir die Herausforderungen des guten Lebens für 4381 


die Menschen an: vom bezahlbaren Wohnraum in Städten über neues Leben in Innenstädten und 4382 


Dorfkernen nach der Corona-Krise, von der Bewahrung der Natur und wirtschaftlicher Entwick-4383 


lung in allen Regionen bis hin zur guten Nahversorgung und Verkehrsanbindung.  4384 


Auch hier setzen wir auf ein neues Denken: Wir werden nicht alle Probleme mit mehr Geld lösen 4385 


können. Vielmehr brauchen wir einen vernünftigen Mix aus klugen Investitionen, neuen Freiräu-4386 


men, Experimentierfeldern und Anreizsystemen sowie Stärkung von Eigeninitiativen. Gleichzei-4387 


tig setzen wir uns für den Zusammenhalt in der Gesellschaft ein, stärken Ehrenamt und Sport, 4388 


bieten Integration und schaffen moderne Bedingungen, damit sich Kultur und Kreativität nach-4389 


haltig entwickeln können.  4390 


 4391 


10.1. Gutes Wohnen in lebendigen Dörfern und Städten 4392 


Die eigenen vier Wände sind unser Zuhause, ein ganz hohes Gut. In der Corona-Pandemie 4393 


hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, eine Wohnung zu haben, in der man sich wohlfühlt und 4394 


Platz hat zum Leben und auch, um zumindest zeitweise dort zu arbeiten. Genug Wohnraum 4395 


in einem intakten Umfeld ist ein Ziel von CDU und CSU. Wo Wohnraum teuer ist oder fehlt, 4396 


wie in vielen Großstädten, heißt unsere Devise: mehr, schnell, modern und bezahlbar 4397 


bauen. Wo Gebäude alt sind, gilt es, sie auf den heutigen Stand zu bringen und energetisch 4398 


zu sanieren. Der Wunsch nach einem Eigenheim soll schneller in Erfüllung gehen. Eine Poli-4399 


tik gegen Einfamilienhäuser ist gegen die Interessen der Menschen und mit uns nicht zu 4400 


machen.  4401 


 4402 


Mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen 4403 


Der beste Mieterschutz ist und bleibt ausreichender Wohnraum. Wir setzen nicht auf recht-4404 


lich fragwürdige und ungeeignete Eingriffe, wie den Mietendeckel, sondern packen das 4405 


Problem an der Wurzel. Nur wenn das Wohnungsangebot steigt, können Mieten stabil blei-4406 


ben. 4407 


• Unser Ziel ist, dass bis 2025 mehr als 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Wir füh-4408 


ren unsere Wohnraumoffensive fort und setzen auf eine starke Wirtschaftsbranche, gute 4409 


Bedingungen und Wertschätzung für unser Handwerk und die Freien und Planenden Be-4410 


rufe.  4411 
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• Als Investitionsanreiz werden wir die derzeit befristeten Abschreibungsmöglichkeiten 4412 


beim Mietwohnungsbau verlängern. Derjenige, der neue Mietwohnungen schafft, soll 4413 


auch nach Ende 2021 fünf Prozent der Anschaffungs- und Herstellungskosten zusätzlich 4414 


von der Steuer absetzen können.  4415 


• Planungs- und Genehmigungsverfahren werden wir beschleunigen und gemeinsam mit 4416 


den Ländern Umsetzungshemmnisse abbauen. Wir wollen die Anzahl der Bauvorschrif-4417 


ten signifikant verringern. Ein Bauantrag für Wohnimmobilien soll regulär zwei Monate 4418 


nach vollständiger Vorlage aller notwendigen Unterlagen abschließend bearbeitet sein 4419 


– andernfalls gilt er grundsätzlich als genehmigt.  4420 


• Wir wissen: Der Platz in Großstädten und Metropolregionen ist endlich. Deshalb gehört 4421 


zu einer ehrlichen Baupolitik auch, das Umland zu stärken – vor allem durch eine starke 4422 


Anbindung an Bus und Bahn sowie eine moderne Grundversorgung.     4423 


 4424 


Nachhaltig, bezahlbar und altersgerecht bauen  4425 


Nachhaltig und bezahlbar bauen heißt für uns, umweltfreundliche Baustoffe zu verwenden 4426 


und flexibel Bauland auszuweisen, aber den Flächenverbrauch gering zu halten, barrierefrei 4427 


zu bauen und den sozialen Wohnungsbau zu fördern.  4428 


• Wir wollen das Bauen mit Holz und die Verwendung von Recyclingmaterial deutschland-4429 


weit stärker voranbringen. Die Bauwirtschaft soll zu einer Kreislaufwirtschaft werden, 4430 


die auf mehr heimischen Baustoffen – wie zum Beispiel Sand, Gips und Holz – basiert 4431 


und Recyclingmaterial in Bauteilen nutzt. 4432 


• Wir wollen das große Potenzial von Nachverdichtung, Aufstockung von Gebäuden, An- 4433 


und Ausbauten, Überbauung von Parkplätzen und Supermärkten und der Brachflächen-4434 


entwicklung ausschöpfen. Deshalb werden wir die Brachlandentwicklung im Rahmen der 4435 


Städtebauförderung verstärken und die Nachverdichtung fördern.  4436 


• Mit dem Baulandmobilisierungsgesetz ist es für Kommunen einfacher geworden, Bau-4437 


land auszuweisen und auch innerörtliche Flächen zu mobilisieren. Wir wollen ihre Mög-4438 


lichkeiten – unter Beachtung des Grundsatzes Innen- vor Außenentwicklung – noch wei-4439 


ter vergrößern und ihnen noch mehr Flexibilität einräumen.  4440 


• Wir werden den sozialen Wohnungsbau weiter fördern und das Wohngeld ab 2022 regel-4441 


mäßig anpassen. Wohnraum muss auch für Menschen mit geringem Einkommen bezahl-4442 


bar sein. Beim sozialen Wohnungsbau werden wir mit den Ländern erörtern, ob sie auf 4443 


jeden Bundes-Euro mindestens einen Euro drauflegen und zweckgebunden einsetzen. 4444 


• Uns ist wichtig, dass Menschen möglichst lange in der eigenen Wohnung, im Haus oder 4445 


im angestammten Wohnviertel leben können. Deshalb werden wir die dafür erforderli-4446 


chen Investitionen in den altersgerechten und barrierefreien Umbau – insbesondere 4447 


über KfW-Programme – unterstützen.  4448 


• Wir wollen mehr Flächen für den Wohnungsbau mobilisieren. Dazu werden wir prüfen, 4449 


wie Grundbesitzer, die landwirtschaftliche Flächen für Bauland zur Verfügung stellen, 4450 
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die dabei erzielten Einnahmen steuerbegünstigt in den Mietwohnungsbau reinvestieren 4451 


können. So entlasten wir Städte und Ballungsräume.  4452 


 4453 


Gebäude energetisch sanieren  4454 


Die energetische Sanierung unseres Gebäudebestands ist ein Muss. Nur so können wir die 4455 


Klimaziele erreichen. Gleichzeitig müssen vor allem Mieter vor finanzieller Überlastung ge-4456 


schützt sein.  4457 


• Wir nehmen die Wohnungsbaugesellschaften in die Pflicht. Zudem werden wir die steu-4458 


erliche Förderung der energetischen Sanierung, insbesondere von Betriebsgebäuden 4459 


und von vermieteten Wohnungen, weiter verbessern.  4460 


• Schrittweises Sanieren soll besser gefördert werden, da schon kleinere Maßnahmen 4461 


wichtig und wirksam sind.  4462 


• Wir werden „Mieterstrom“ voranbringen und noch bestehende Hemmnisse abbauen – 4463 


auch um lokale Zusammenschlüsse zu erleichtern. Mieter sollen genauso von der Ener-4464 


giewende profitieren wie Eigenheimbesitzer. 4465 


 4466 


Dörfer und Städte vitalisieren 4467 


Wir wollen unsere Innenstädte, Stadtteilzentren und Ortskerne erhalten. Sie müssen nach 4468 


der Corona-Krise neugestaltet und in ihrer Funktion als Orte der Begegnung und Vielfalt 4469 


gestärkt werden. Lebendige Fußgängerzonen, Marktplätze und der Einzelhandel vor Ort 4470 


machen unsere Städte lebenswert. Gleichzeitig stehen unsere Einzelhändler mit der Digita-4471 


lisierung und dem E-Commerce vor enormen Herausforderungen. Auch die Corona-Pande-4472 


mie stellt für sie eine historische Belastung dar.  4473 


• Deshalb werden wir einen Zukunftspakt für Innenstädte schmieden. Als wichtigen Teil 4474 


des Pakts werden wir zusätzlich zu den bestehenden Städtebauprogrammen ein Förder-4475 


programm „Attraktive Innenstadt“ auflegen, von dem auch kleinere Städte und Gemein-4476 


den profitieren. Damit wollen wir deutlich mehr Mittel bereitstellen, beispielsweise für 4477 


die Modernisierung von Fußgängerzonen oder den Umbau von Passagen und Ladenge-4478 


schäften. Auch Dorf- und Innenstadtmanager mit einschlägigem Know-How sollen so ge-4479 


fördert werden können.  4480 


• Wir werden Smart-City-Konzepte entwickeln und ein eigenständiges Programm für mehr 4481 


Grünflächen und natürliche Vielfalt in der Stadt auflegen.  4482 


• Auch die Dorfkernsanierung werden wir noch stärker fördern. Alle Altersgruppen sollen 4483 


mitten im Ort am öffentlichen Leben teilhaben können. Dazu werden wir den Wohnraum 4484 


im Ortskern für Alt und Jung neu in den Blick nehmen, die dortige Ansiedlung von Un-4485 


ternehmen und Startups mit Investitionszulagen fördern und den Ausbau der Mehrfunk-4486 


tionshäuser und Dorfläden unterstützen.    4487 


• Auf dem Land werden wir begleitend zum massiven Breitbandausbau Co-Working-4488 


Spaces für kreatives Arbeiten fördern. So stärken wir Kleinstädte, Dörfer und ländliche 4489 
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Räume und entlasten die Ballungszentren. Gleichzeitig tun wir etwas für den Klima-4490 


schutz, weil viele Pendlerströme vermieden werden.  4491 


 4492 


Den Traum vom Eigenheim verwirklichen  4493 


Das eigene Haus und die eigene Wohnung sind viel mehr als Wohnraum, sie sind Zuhause, 4494 


Zukunftsinvestition und Altersvorsorge. Wir unterstützen alle, die sich ein Eigenheim wün-4495 


schen. Wohneigentum sollen sich auch Menschen mit normalem Einkommen und auch Fa-4496 


milien leisten können. Wir wollen kein Deutschland, in dem sich nur Großverdiener ein 4497 


Haus kaufen oder bauen können.  4498 


• Wir werden das KfW-Wohneigentumsprogramm für Familien ausweiten. Wer Kinder hat, 4499 


soll stärker davon profitieren. Dazu sollten Darlehen, Tilgungszuschüsse oder Zinsverbil-4500 


ligungen nach Anzahl der Kinder gestaffelt werden. 4501 


• Den Ländern werden wir ermöglichen, einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer beim 4502 


erstmaligen Erwerb selbstgenutzten Wohnraums von 250.000 Euro pro Erwachsenen 4503 


plus 100.000 Euro pro Kind zu gewähren.  4504 


• Fertighäuser im modularen Baustil können ein Mittel sein, Individualität und Ressour-4505 


ceneffizienz gleichermaßen zu verbinden. Sie verdienen deshalb gerade mit Blick auf das 4506 


familiäre Eigenheim mehr Aufmerksamkeit.   4507 


• Die Sanierung im Bestand werden wir weiter fördern und eine neue Umbaukultur für 4508 


mehr bezahlbaren Wohnraum und neues Leben in alten Gebäuden entfachen.  4509 


• Attraktive Mietkaufmodelle sollen es vor allem jungen Menschen mit geringerer Kapital-4510 


ausstattung ermöglichen, Wohneigentum zu erwerben. In diesem Zusammenhang prü-4511 


fen wir auch die Unterstützung genossenschaftlicher Wohnmodelle.  4512 


 4513 


10.2.  Gleichwertige Lebensverhältnisse und wirtschaftliche Entwicklung in allen Regi-4514 


onen 4515 


Gleichwertige Lebensverhältnisse zu erreichen, ist eine zentrale Aufgabe für eine funktio-4516 


nierende Gesellschaft. Dazu sind viele Anstrengungen notwendig – die Gleichbehandlung 4517 


von Stadt und Land bei der digitalen Infrastruktur, die Stärkung unserer Dörfer und Städte 4518 


in benachteiligten Regionen, neue Konzepte der Mobilität, Nahversorgung und Arbeit so-4519 


wie die weitere Stärkung des Ehrenamts. 4520 


 4521 


 Zukunftsregionen schaffen: Stadt und Land zusammenbringen 4522 


Wir haben ein gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen geschaffen. 4523 


Damit haben wir den Grundstein dafür gelegt, dass die Regionen, die im Struktur- oder de-4524 


mografischen Wandel stehen, neue Kraft gewinnen und sich neu erfinden können. Struk-4525 


turschwache Regionen und ländliche Räume werden wir weiter verlässlich fördern und dort 4526 


massiv in die Infrastruktur jeder Art investieren.  4527 
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• Wir wollen die von Bund und Ländern getragene „Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur 4528 


und Küstenschutz“ als wichtiges Förderinstrument für die ländlichen Räume weiterent-4529 


wickeln und damit insbesondere regionale Wertschöpfungsketten stärken.  4530 


• Aus besonders strukturschwachen Gebieten werden wir Modellregionen machen. Hier 4531 


fördern wir nicht nur Investitionen, sondern streben auch weniger Bürokratie an. Wer 4532 


investiert, kann dort von Standards abweichen, die nicht sicherheits- und umweltrele-4533 


vant sind. Genehmigungsverfahren werden wir beschleunigen. 4534 


• Ländliche Regionen sollen Innovationsräume sein. Wir wollen, dass Startups leerste-4535 


hende landwirtschaftliche Gebäude und ehemalige Stallungen nutzen können. Davon 4536 


sollen vor allem Unternehmen der grünen Branche mit neuen Herstellungsverfahren für 4537 


Lebensmittel oder neuen landwirtschaftlichen Verfahren, wie Vertical Farming, profitie-4538 


ren. Hindernisse im derzeitigen Bau- und Planungsrecht werden wir beseitigen.   4539 


• Stadt und Land müssen zusammengedacht werden. Bundesmittel werden wir deshalb 4540 


zunehmend an gemeinsame Planungen in den Regionen binden und an räumlich sinn-4541 


volle Planungsverbünde vergeben. Wir setzen vermehrt auf Regionalbudgets ohne the-4542 


matische und organisatorische Vorgaben. So schaffen wir Platz für die Entwicklung neuer 4543 


Ideen und pragmatischer Lösungen vor Ort.   4544 


 4545 


Zukunft Ost – Chancen für das geeinte Deutschland schaffen 4546 


Die Friedliche Revolution und die Deutsche Einheit haben sich bereits zum 30. Mal gejährt. 4547 


Die Bürgerinnen und Bürger in Ostdeutschland haben in den vergangenen Jahren nicht nur 4548 


einen tiefgreifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruch gemeistert, sondern 4549 


viele Regionen zu starken Clustern in Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt. Wir wollen 4550 


dies weiter stärken und gleichzeitig auch die ländlichen Regionen unterstützen. Wir wollen 4551 


niemanden vergessen und mit unserer Politik die besondere Prägung der Menschen in den 4552 


neuen Bundesländern nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen die internationale Vernet-4553 


zung besonders nach Mittel- und Osteuropa vorantreiben und die Verbindungen zu unse-4554 


ren Nachbarländern weiter festigen. Gemeinsam mit unseren osteuropäischen Nachbarn 4555 


werden wir ein starkes Europa sein. 4556 


• Wir stehen zum vereinbarten Kohle-Kompromiss. Die Braunkohle-Regionen, die be-4557 


troffenen Energieunternehmen, die Zulieferer und vor allem die Beschäftigten können 4558 


sich auf uns verlassen. 4559 


• Die Ansiedlung weiterer Bundesbehörden in Ostdeutschland, besonders im ländlichen 4560 


Raum, werden wir fortsetzen. So wollen wir eine neue digitale Ausbildungsstätte der 4561 


Bundeswehr in den neuen Bundesländern schaffen. Mit dem Schwerpunkt der Digitali-4562 


sierung soll sie nicht nur als Ausbildungs-, sondern auch als berufsbegleitendes Weiter-4563 


bildungszentrum für die Bundeswehr etabliert werden. 4564 


• Die Verkehrsinfrastruktur nach Polen und Tschechien werden wir mit einem Sonderpro-4565 


gramm intensiv ausbauen und dadurch unsere gemeinsamen Grenzregionen im Herzen 4566 


Europas weiter stärken. 4567 
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• Die guten regionalen Kenntnisse und nachbarschaftlichen Erfahrungen der neuen Bun-4568 


desländer in den Grenzregionen wollen wir nutzen, um den wissenschaftlichen Dialog 4569 


und die Kooperation vor allem mit den mittel- und osteuropäischen Nachbarländern zu 4570 


stärken. Wir werden die Wissenschaftsbeziehungen in die mittel- und osteuropäischen 4571 


Staaten ausbauen, beispielsweise durch eine regelmäßige Wissenschaftskonferenz und 4572 


die Gründung eines deutsch-tschechischen Forschungsinstituts.  4573 


• Um das Innovationssystem im internationalen Maßstab auszubauen, müssen die besten 4574 


wissenschaftlichen Talente mit Innovationsorientierung gezielt gefördert werden. Ge-4575 


meinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft und führenden Universitäten werden wir da-4576 


für einen Joint Innovation Track als Pilotprojekt fördern, um Wissenschaftlerinnen und 4577 


Wissenschaftler in Richtung einer universitären Berufung weiterzuentwickeln, die aka-4578 


demische Exzellenz mit einem außergewöhnlichen Verständnis für angewandte For-4579 


schung verbinden. Diese gezielte Nachwuchsförderung zugunsten eines effizienten 4580 


Technologietransfers soll in den neuen Bundesländern erprobt und bei Erfolg bundes-4581 


weit ausgebaut werden. 4582 


• Wir wollen das Weimarer Dreieck Frankreich – Deutschland – Polen stärken und das Ver-4583 


ständnis füreinander fördern. Deshalb werden wir ein Jugendaustauschprogramm zwi-4584 


schen diesen drei europäischen Staaten auf den Weg bringen und Anreize für neue Städ-4585 


tepartnerschaften setzen. 4586 


• Wir sind in dieser Legislaturperiode einen ersten Schritt zur Übernahme eines höheren 4587 


Anteils bei den Erstattungen an die Rentenversicherung für die Ansprüche aus den Son-4588 


der- und Zusatzversorgungssystemen der ehemaligen DDR gegangen. Damit haben wir 4589 


die ostdeutschen Bundesländer entlastet. In der kommenden Legislaturperiode wollen 4590 


wir einen weiteren Schritt gehen. 4591 


• Mit der Überführung der Stasi-Akten ins Bundesarchiv sind eine dauerhafte Aufarbei-4592 


tung und Beforschung dieses Aspektes der SED-Diktatur und die bewährte Form der Ak-4593 


teneinsicht auch weiterhin gewährleistet. Zur Bewältigung der Folgen der Diktatur für 4594 


die Betroffenen ist die Positionierung der Opferbeauftragten beim Deutschen Bundes-4595 


tag ein wichtiger Meilenstein. Wir wollen Wissenschaft und Forschung zur SED-Diktatur 4596 


auch in den kommenden Jahren explizit fördern und ausbauen. 4597 


 4598 


Menschen für ländlichen Raum begeistern und Arbeitsplätze auf dem Land schaffen 4599 


In vielen ländlichen Regionen werden Arbeitskräfte gesucht. Gerade junge Menschen, die 4600 


zum Studieren in die Städte gegangen sind, sind sich der großen Chancen in ihrer Heimat 4601 


oft gar nicht bewusst. Das werden wir ändern. Auch wollen wir mit Leuchttürmen im Grü-4602 


nen neue qualifizierte Arbeitsplätze in strukturschwache Regionen bringen. 4603 


• Wir unterstützen die flächendeckende Einrichtung von Heimatagenturen. Sie werden ak-4604 


tiv um junge Menschen und Familien für die ländlichen Räume werben und der örtlichen 4605 


Wirtschaft bei der Suche nach Fachkräften helfen. 4606 
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• Wir haben bereits begonnen, Behörden und Forschungseinrichtungen zu dezentralisie-4607 


ren und vor allem im Osten Deutschlands anzusiedeln. In Zukunft wollen wir so auch den 4608 


Strukturwandel in den ehemaligen Kohleregionen gestalten. Wir werden die Anstren-4609 


gungen zur Verlagerung von Bildungs-, Forschungs- und Verwaltungseinrichtungen er-4610 


höhen.  4611 


• Ebenso werden Unternehmen, Hochschulen und Verbände durch unsere aktive Struktur-4612 


politik unterstützt, sich in ländlichen Regionen anzusiedeln.  4613 


 4614 


Wirtschaftsfaktor Tourismus ausbauen 4615 


Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Stadt und Land. Mit der Weiterentwicklung 4616 


der nationalen Tourismusstrategie der Bundesregierung schaffen wir die Voraussetzungen 4617 


für ein qualitatives und nachhaltiges Wachstum des Tourismus.  4618 


• Die Tourismuswirtschaft und die touristische Infrastruktur berücksichtigen wir auch bei 4619 


der Ausgestaltung eines gesamtdeutschen Fördersystems für strukturschwache Räume.  4620 


• Die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Deutschlandtourismus sichern wir mit ei-4621 


ner Stärkung des Auslandsmarketings der Deutschen Zentrale für Tourismus.  4622 


 4623 


Dörfer und Regionen smart machen 4624 


Unser Anspruch ist: Alles muss vom Dorf aus erreichbar sein! Eine gute Versorgung mit al-4625 


len Leistungen der Daseinsvorsorge, mit Gütern und Dienstleistungen ist möglich, wenn 4626 


Vor-Ort-Angebote, digitale Möglichkeiten und eine gute Anbindung zusammengebracht 4627 


werden.  4628 


• Wir arbeiten mit Hochdruck an Gigabit-Anschlüssen und einer flächendeckenden Mobil-4629 


funkanbindung, perspektivisch möglichst schnell mit 5G. Dort, wo die Wirtschaftlich-4630 


keitsprüfung von Unternehmen zur Installation von Glasfaserleitungen scheitert, wer-4631 


den wir die Kommunen in die Lage versetzen, den Breitbandausbau in Eigenregie voran-4632 


zutreiben.  4633 


• Gleichzeitig werden wir bereits digitale Anwendungen erproben und Rahmenbedingun-4634 


gen für ihren Einsatz in allen Lebensbereichen schaffen. Wir werden integrierte Lösun-4635 


gen für ländliche Regionen entwickeln und in „Digitalen Dörfern“ modellhaft umsetzen.  4636 


• Mit einer neuen Smart-City und einer Smart-Country-Strategie werden wir Städte, Kom-4637 


munen und Regionen bei der Digitalisierung unterstützen. 4638 


 4639 


Gute medizinische Versorgung auf dem Land sichern 4640 


Anspruch und Ziel von CDU und CSU ist eine gute medizinische Versorgung – unabhängig 4641 


von Alter, Wohnort und Geldbeutel.  4642 


• Zusammen mit den Ländern werden wir 5 000 zusätzliche Studienplätze für Humanme-4643 


dizin schaffen und gleichzeitig die Landarztquote bei der Studienplatzvergabe über die 4644 


heutige Grenze von zehn Prozent hinaus erhöhen.  4645 
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• Damit chronisch Kranke und ältere Patienten gut und kontinuierlich versorgt sind, brin-4646 


gen wir die Telemedizin voran und setzen ergänzend zur klassischen Hausarztversor-4647 


gung auf den Einsatz von Gemeindeschwestern.  4648 


• Wir müssen alles daransetzen, die wohnortnahe geburtshilfliche Versorgung im ländli-4649 


chen Raum zu sichern und die Pflegekapazitäten auszubauen.  4650 


 4651 


Die beste Verkehrsinfrastruktur schaffen 4652 


Wohlstand braucht eine Verkehrsinfrastruktur orientiert an den Bedürfnissen von Men-4653 


schen, Wirtschaft und Umwelt. Wer gleichwertige Lebensverhältnisse will, muss auch die 4654 


vielfältigen Realitäten in Stadt und Land anerkennen. Immer mehr Menschen wollen auf die 4655 


Bahn oder das Fahrrad umsteigen, aber auch weiterhin – gerade auf dem Land – auf guten 4656 


Straßen mit dem Auto oder dem Bus unterwegs sein können.  4657 


• Wir setzen auf die beste Infrastruktur für unser Land. Wir werden unser Verkehrsnetz 4658 


mit Schienen, Straßen und Wasserstraßen in Stand halten und weiter zukunftsfest ma-4659 


chen. Dafür werden wir die von uns erreichten Rekordinvestitionen auf hohem Niveau 4660 


verlängern.  4661 


• Den Nationalen Radverkehrsplan werden wir mit Nachdruck umsetzen und fortentwi-4662 


ckeln. Wir setzen auf gut ausgebaute und gut vernetzte Radwege, Radschnellwege sowie 4663 


mehr Sicherheit für Radfahrer und mehr Abstellmöglichkeiten.  4664 


• Wo Städte und Dörfer durch Verkehr belastet sind, werden wir für Entlastung durch 4665 


smarte Verkehrsführungen und die Stärkung des ÖPNV sorgen. Wir werden aber auch 4666 


weiterhin Ortsumgehungen bauen. Und wo es häufig Stau gibt, werden wir unsere Bun-4667 


desstraßen und Autobahnen erweitern. Weniger Staus bedeuten mehr Klimaschutz. 4668 


• Gleichzeitig sorgen wir für mehr Lärmschutz an den Verkehrswegen und werden die 4669 


Lärmgrenzwerte überprüfen.  4670 


 4671 


Überall nachhaltig mobil sein 4672 


Menschen sollen so mobil sein, wie sie es möchten: individuell, flexibel und umweltfreund-4673 


lich. Dabei ist uns die Wahlmöglichkeit zwischen den Verkehrsangeboten genauso ein An-4674 


liegen wie die Vernetzung und Digitalisierung von Mobilitätsformen. Mobilität muss ein-4675 


fach, flexibel und komfortabel für Jung und Alt sein – auf dem Land, in der Stadt und auch 4676 


für mobilitätseingeschränkte Personen.  4677 


• Unser Ziel ist es, überall ein bedarfsgerechtes Grundangebot im öffentlichen Verkehr 4678 


sicherzustellen – auch auf dem Land. Wir wollen deshalb einen flächendeckenden Min-4679 


deststandard schaffen, der allen Menschen einen gleichwertigen, barrierearmen und ein-4680 


fachen Zugang zum ÖPNV gewährt. Den Deutschlandtakt werden wir im Fern- und Re-4681 


gionalverkehr realisieren.  4682 
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• Je besser Menschen über das Angebot der Verkehrsunternehmen informiert sind, umso 4683 


mehr werden sie den ÖPNV nutzen. Wir unterstützen deshalb den Betrieb digitaler, of-4684 


fener und diskriminierungsfreier Mobilitätsplattformen als Eingangstür für alle Ange-4685 


bote des öffentlichen Verkehrs einschließlich des ÖPNV.  4686 


• Wir werden die Chancen der Digitalisierung für den ÖPNV und die Vernetzung verschie-4687 


dener Verkehrsträger nutzen. Echtzeitinformationen mit alternativen Empfehlungen für 4688 


die Weiterfahrt sind selbstverständlich, ergänzende Mobilitätsservices, Sharing-, Roller-4689 


, Rad- und Fußverkehr müssen integriert werden. 4690 


• Attraktive Verkehrskonzepte umfassen eine echte Verzahnung zwischen motorisiertem 4691 


Individualverkehr und dem ÖPNV. Wir wollen Mobilitätsstationen entlang wichtiger Inf-4692 


rastruktur entstehen lassen und durch vernetzte Wegeketten ein Rückgrat für die nach-4693 


haltige Mobilität formen. Dafür werden wir bestehende Park & Ride-Angebote weiter-4694 


entwickeln und beispielsweise solargetriebene Lademöglichkeiten für PKW, E-Roller und 4695 


E-Bikes integrieren.  4696 


• Eine wichtige Ergänzung des öffentlichen Verkehrs sind Poolingangebote und Bedarfs-4697 


halte, für die wir bereits rechtsichere Rahmenbedingungen geschaffen haben und nun 4698 


die neue Mobilität bei der Personenbeförderung voranbringen wollen.  4699 


• Wir wollen die nachhaltige Gestaltung der Mobilität befördern und Entwicklungen über 4700 


die Einrichtung von Reallaboren der Zukunftsmobilität anstoßen. So kann in Stadtteilen 4701 


und Landkreisen erprobt und erlebt werden, wie die Mobilität der Zukunft aussieht und 4702 


welche Angebote wir zukünftig deutschlandweit ausrollen können.  4703 


 4704 


• Deutschland ist das Land der Ideen und der Innovationen, der kreativen Köpfe, Initiati-4705 


ven, Wissenschaftler, Startups, der Industrie und des Mittelstands. Mit dem Deutschen 4706 


Zentrum für die Mobilität der Zukunft wollen wir all das bündeln und verbinden. Dabei 4707 


geht es uns ganz konkret darum, die Zukunftsfähigkeit des Mobilitätsstandorts Deutsch-4708 


land zu stärken, Produktentwicklungen zu beschleunigen, für nachhaltige und innovative 4709 


Mobilität - wie das autonome Fahren - zu begeistern.  4710 


 4711 


Alle Verkehrsteilnehmer schützen 4712 


•  Deutschland braucht mehr Miteinander von Radverkehr, Fußverkehr, ÖPNV und moto-4713 


risiertem Verkehr. Kommunen sollen mehr Spielräume bei der Gestaltung von fuß- und 4714 


radverkehrsfreundlichen Räumen erhalten und beispielsweise Fahrrad-Vorrangrouten 4715 


ausweisen können. Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer steht für uns dabei an erster 4716 


Stelle. 4717 


• Die Zahl der Getöteten und Schwerverletzten soll auf null sinken. In den letzten Jahren 4718 


ist die Zahl der Verkehrstoten bereits deutlich gesunken. Die Einführung von Fahrassis-4719 


tenzsystemen und automatisierten Fahrfunktionen zur Erhöhung der Sicherheit werden 4720 


wir weiter vorantreiben und fördern. Dies gilt insbesondere für den LKW- und PKW-Ver-4721 


kehr.  4722 
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 4723 


Schöpfung bewahren 4724 


Der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, von Lebensräumen und Arten ist von zentra-4725 


ler Bedeutung, auch um die biologische Vielfalt in Deutschland zu fördern. Wir wollen dazu 4726 


unsere Schutzgebiete erhalten, weiterentwickeln und besser miteinander vernetzen. 4727 


• Wir werden eine nationale Biodiversitätsstrategie vorlegen, die sich an den Zielen der 4728 


Europäischen Biodiversitätsstrategie und des Übereinkommens über die biologische 4729 


Vielfalt (CBD) orientiert. 4730 


• Wir wollen sorgsam mit unseren Böden umgehen. Wir werden die Versiegelung weiter 4731 


reduzieren und die Entsiegelung und die Nachnutzung von bereits versiegelten Flächen 4732 


vorantreiben.  4733 


• Dort, wo die Nutzung Eingriffe in Natur und Landschaft nach sich zieht, werden wir die 4734 


Kompensationsvorschriften des Naturschutz- und des Baurechts überprüfen und Kom-4735 


pensationsmaßnahmen so weiterentwickeln, dass sie zielgerichtet die Biodiversität in 4736 


der Region fördern. Dabei setzen wir auf einen in die Landwirtschaft integrierten Aus-4737 


gleich, auf die qualitative Aufwertung von Biotopen und den Einsatz von Ersatzgeldzah-4738 


lungen für die Instandhaltung und den Erhalt von Biotopen.  4739 


• Wir werden die bedrohten Arten, die auf der Roten Liste stehen, und ihre Lebensräume 4740 


besser schützen. Hierzu werden wir das Monitoring sowie die Forschung weiter aus-4741 


bauen, um so den Schutzstatus der Arten besser überprüfen zu können.  4742 


• Die Biologische Vielfalt unserer Meere und Küsten ist ein großer Schatz. Deshalb gilt es, 4743 


den Schutz der Ost- und Nordsee sowie des Wattenmeeres gemäß der Europäischen Bio-4744 


diversitätsrichtlinie unter Berücksichtigung der Fischerei zu verbessern.  4745 


• Wir werden ein nationales Klimaanpassungsgesetz zur Daseins- und Zukunftsvorsorge 4746 


einbringen, um den Folgen des Klimawandels in der Stadt, auf dem Land sowie an den 4747 


Küsten, Meeren und in den Bergen zu begegnen. 4748 


 4749 


10.3. Stärkung von Zusammenhalt und Ehrenamt 4750 


Die vor uns liegenden Herausforderungen brauchen einen starken gesellschaftlichen Zu-4751 


sammenhalt. Er erwächst aus sozialen Beziehungen, einer positiven Verbundenheit der 4752 


Menschen mit dem Gemeinwesen und einer ausgeprägten Gemeinwohlorientierung. Wir 4753 


haben den Anspruch, eine aktive Bürgergesellschaft zu gestalten, in der sich jeder Einzelne 4754 


für seine Mitmenschen einsetzen kann und dadurch Verantwortung übernimmt.  4755 


 4756 


Ehrenamt fördern 4757 


Bürgerschaftliches, freiwilliges und ehrenamtliches Engagement gehört zu den zentralen 4758 


Elementen einer lebendigen Demokratie. Es ist eine der wesentlichen Grundlagen des ge-4759 


sellschaftlichen Zusammenhalts. Wir haben das Ehrenamt immer gefördert und neue For-4760 
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mate – wie etwa die Mehrgenerationenhäuser, den Bundesfreiwilligendienst und die Deut-4761 


sche Stiftung für Engagement und Ehrenamt – ins Leben gerufen. Der Erfolg spricht für sich: 4762 


Heute engagiert sich fast jede dritte Person ab 17 Jahren ehrenamtlich. Die Zahl der ehren-4763 


amtlich Tätigen steigt weiter an.  4764 


• Wir wollen noch mehr junge Erwachsene für den Dienst an der Gesellschaft gewinnen. 4765 


Wir wollen die Attraktivität der Freiwilligendienste – etwa durch die Anpassung des Ta-4766 


schengelds, eine breite Angebotsauswahl und eine hohe Qualität der Angebote – weiter 4767 


steigern und einen Rechtsanspruch einführen. Über die Möglichkeiten der Freiwilligen-4768 


dienste soll vermehrt schon in den Schulen informiert werden. 4769 


• Vorhaben, die das Ehrenamt unterstützen und auch in strukturschwachen und ländlichen 4770 


Regionen von besonderer Bedeutung sind, werden wir fördern. Neben den Aktivitäten 4771 


der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt werden wir daher die Einrichtung 4772 


von Anlaufstellen für das Ehrenamt in Kreisen und Gemeinden flankierend begleiten. Sie 4773 


können die Ehrenamtlichen beraten, ihnen die Arbeit erleichtern und bei der Vernetzung 4774 


und Qualifizierung helfen.  4775 


• Zugleich wollen wir mehr Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Zuwanderungsge-4776 


schichte und Menschen mit Behinderung für das Ehrenamt gewinnen. 4777 


 4778 


Religion als wertvollen Teil unserer Gesellschaft begreifen 4779 


Wir betrachten es als wertvollen Bestandteil unseres Grundgesetzes, dass es Staat und Re-4780 


ligion einerseits trennt und es andererseits ermöglicht, dass Religion unsere Gesellschaft 4781 


bereichert. Die Kirchen und die Religionsgemeinschaften haben gerade auch in der Corona-4782 


Pandemie einen unverzichtbaren Dienst am Nächsten geleistet und den Blick auf jene ge-4783 


lenkt, die es in dieser Zeit am schwersten hatten. 4784 


• Wir bekennen uns zum bewährten Konzept des Religionsverfassungsrechts und zum Ko-4785 


operationsmodell zwischen Kirche und Staat. Religionsfreiheit kann es nur auf dem Bo-4786 


den des Grundgesetzes geben, das dieser Freiheit Ausdruck verleiht. 4787 


• Wir haben Vertrauen in das Potenzial von Religion, Werte zu vermitteln und einen wich-4788 


tigen Beitrag für das Gemeinwesen zu leisten. Die Freiheit der Kirchen und Religionsge-4789 


meinschaften, in die Gesellschaft hineinzuwirken, muss daher unantastbar bleiben. 4790 


• Wir bekennen uns zum Schutz der christlichen Feiertage ebenso wie zur Sonntagsruhe. 4791 


Der Religionsunterricht an Schulen ist dabei essenziell. 4792 


• Wir setzen uns für die grundgesetzlich garantierte Religionsfreiheit aller Menschen ein. 4793 


Diese Religionsfreiheit verstehen wir in einem positiven Sinne: Religionen sollen in der 4794 


Öffentlichkeit eine starke Stimme sein. Dazu gehören der regelmäßige Austausch und 4795 


der Dialog mit den verschiedenen Religionsgemeinschaften dieses Landes.  4796 


• Wir halten es für wichtig, dass hierzulande predigende Imame auch in Deutschland und 4797 


in deutscher Sprache ausgebildet werden. Das erleichtert die Integration.  4798 


 4799 







Seite 134 von 139 


10.4. Integration als Fundament des Miteinanders 4800 


Wer in Deutschland lebt, ist Teil unserer Gesellschaft. Uns ist wichtig, dass Menschen mit 4801 


Zuwanderungsgeschichte in allen Bereichen teilhaben können. Ihre Integration ist auch die 4802 


Voraussetzung für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Integration besteht für uns aus För-4803 


dern und Fordern.  4804 


• Voraussetzung für eine gelingende Integration ist ein Bekenntnis zu Deutschlands 4805 


grundlegenden Werten und Normen, seiner Verfassung, seinen Gesetzen, seinen Insti-4806 


tutionen, seiner Geschichte, Sprache und Kultur. Wir haben die Erwartung, dass die zu 4807 


uns kommenden Menschen unsere Werte teilen, sich an unsere Gesetze halten und un-4808 


sere Sprache sprechen.  4809 


• Sprache hat überragende Bedeutung – für die gleichberechtigte Teilhabe, aber auch für 4810 


die Identifikation mit unserem Land und unserer Kultur. Wir wollen den Spracherwerb 4811 


beschleunigen und setzen dabei vermehrt auf digitale, flexible und zielgruppenspezifi-4812 


sche Angebote.  4813 


• Auch Zuwanderer und ihre Familien aus der Europäischen Union sollen durch gezielte 4814 


Informations- und Sprachförderungsmaßnahmen bessere Unterstützung erhalten, um 4815 


ihren Zuzug in qualifizierte Beschäftigung und die Integration der ganzen Familie von 4816 


Anfang an zu fördern.  4817 


• Für eine gezielte Frühförderung halten wir eine flächendeckende Sprachstanderhebung 4818 


bei Kindern und die Einführung einer verbindlichen Sprachförderung für notwendig. 4819 


Kommunale Integrationsfachkräfte werden wir durch ein Bundesprogramm fördern und 4820 


dadurch insbesondere die Beratungsangebote in Kitas und Grundschulen verbessern.  4821 


• Frauen und Mütter sind in Integrationskursen unterrepräsentiert und haben oft größere 4822 


Schwierigkeiten bei der Arbeitsmarktintegration. Durch gezielte digitale Angebote wol-4823 


len wir sie beim Spracherwerb unterstützen und mit niedrigschwelligen Beratungsange-4824 


boten fördern. Damit wollen wir auch Kinder besser erreichen.  4825 


 4826 


Chancen von Migrantinnen und Migranten verbessern  4827 


Wir wollen die Arbeitsmarktintegration von Migranten zu einer Erfolgsgeschichte machen. 4828 


Die Erwerbstätigenquote steigt kontinuierlich an. Die vielen Menschen mit erfolgreichen 4829 


Integrationsgeschichten sind wichtige Vorbilder für gelingende Integration.  4830 


• Wir wollen daher die Anerkennung und Übertragbarkeit ausländischer Qualifikationen 4831 


weiter fördern und ein besonderes Gewicht auf die Arbeitsmarktintegration von Frauen 4832 


legen.   4833 


• Wir freuen uns über die Gründungsbereitschaft von Menschen mit Zuwanderungsge-4834 


schichte. Mit einem befristeten Programm wollen wir Kenntnisse über Gründungs-4835 


schritte, Kreditzugang und Zulassungsvoraussetzungen zielgerichtet vermitteln.  4836 


• Chancengerechtigkeit soll es in der gesamten Gesellschaft geben – in der Wirtschaft, in 4837 


der Bildung und auch im öffentlichen Dienst. Wir werben dafür, dass sich mehr junge 4838 
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Menschen für eine berufliche Laufbahn im öffentlichen Dienst entscheiden. Dies stärkt 4839 


auch die Identifikation von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte mit unserem Staat.  4840 


 4841 


Vertriebene und Aussiedler wertschätzen  4842 


Wir bekennen uns zur Geschichte aller Deutschen – auch derer, die ein besonders schweres 4843 


Kriegsfolgeschicksal erleiden mussten. Das kulturelle Erbe der Heimatvertriebenen und 4844 


Aussiedler ist ein selbstverständlicher und wertvoller Teil unserer Identität. Ohne die Hei-4845 


matvertriebenen wäre der Wiederaufbau unseres Landes nach dem Zweiten Weltkrieg so 4846 


nicht gelungen. Aussiedler sind mit ihrem Können, ihrem Fleiß und ihrer kulturellen Tradi-4847 


tion ein Gewinn für unser Land. Vertriebene und ihre Nachkommen, Aussiedler und deut-4848 


sche Minderheiten im Ausland haben Brücken der Verständigung in Europa gebaut. Ein ge-4849 


eintes, friedliches und starkes Europa ist eine entscheidende Grundlage für das vor uns lie-4850 


gende Modernisierungsjahrzehnt. Der Verständigungs- und Gestaltungswille der Vertrie-4851 


benen und Aussiedler sind uns hierfür eine wichtige Leitschnur. 4852 


• Wir werden den verständigungs- und erinnerungspolitischen Einsatz der Vertriebenen- 4853 


und Aussiedlerverbände, den Kulturerhalt und die Kulturarbeit durch eine zukunftssi-4854 


chere Förderung stärken. Nötig sind außerdem Akzente in Bildung und Forschung, um 4855 


durch moderne Vermittlungsmethoden das Wissen hierüber zu festigen.  4856 


• An der gesetzlich garantierten Aufnahme von Spätaussiedlern werden wir festhalten und 4857 


weiterhin Eingliederungshilfen leisten. Fremdverschuldeter Altersarmut und renten-4858 


rechtlichen Benachteiligungen bei Aussiedlern und Spätaussiedlern werden wir ent-4859 


schieden begegnen.  4860 


• Die deutschen Minderheiten und Volksgruppen in verschiedenen Ländern wollen wir 4861 


weiterhin darin unterstützen, ihre Sprache und Kultur zu pflegen.  4862 


• Uns ist wichtig, das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und 4863 


nationale Minderheiten in einer exponierten Stellung in der Bundesregierung zu stärken.  4864 


• Die Bundesförderung zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge und 4865 


zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung nach § 96 Bundesvertriebenengesetz 4866 


wollen wir als einen Ankerpunkt der Vertriebenen- und Aussiedlerpolitik stärken.  4867 


 4868 


10.5. Deutschland als Kulturnation 4869 


Kultur ist wichtiger Standortfaktor. Sie ist aber vor allem eins: sie ist Ausdruck von Huma-4870 


nität. Kultur stiftet Identität, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Kulturelle Bildung und eine 4871 


lebendige kulturelle Infrastruktur gehören als Teil der Daseinsvorsorge in den Alltag aller 4872 


Bürgerinnen und Bürger. Die Möglichkeit, Kunst und Kultur – egal ob Breitenkultur oder 4873 


Spitzenkultur - zu erleben, ist eine entscheidende Voraussetzung für gleichwertige Lebens-4874 


verhältnisse in ganz Deutschland. Wir werden unsere erfolgreiche Kulturpolitik in den Kom-4875 


munen, den Ländern und vor allem im Bund unter Einbezug der Kulturverbände konsequent 4876 


fortsetzen.  4877 
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• Wir setzen alles daran, dass bis zur Pandemie erreichte hohe jährliche Wachstum der 4878 


Kultur- und Kreativwirtschaft und deren beeindruckende wirtschaftliche Dynamik wie-4879 


derzugewinnen. Diese Branche mit ihren 1,8 Millionen Erwerbstätigen steht wie kaum 4880 


eine andere für kreative Erneuerung, aber auch für kulturelle Vielfalt und künstlerische 4881 


Qualität. 4882 


• Um die Folgen der Pandemie zu mildern, wird das Programm „Neustart Kultur“ für alle 4883 


Akteure und Sparten fortgesetzt.  4884 


• Mit Förderprogrammen wie etwa „Kultur im ländlichen Raum“, dem Denkmalschutz-Son-4885 


derprogramm und dem Zukunftsprogramm Kino unterstützen wir die Kultur auf dem 4886 


Land.  4887 


• Wir stärken die Kultur- und Kreativwirtschaft und den Filmstandort Deutschland und da-4888 


mit nicht nur die Kultur, sondern auch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor. Dazu führen 4889 


wir die Film-, Musik-, Literatur-, Verlags- und Games-Förderung fort und werden die För-4890 


derinstrumente von Bund, Ländern und der Filmförderungsanstalt stärker aufeinander 4891 


abstimmen.  4892 


• Die deutsche Sprache ist ein besonders wichtiger Teil unserer Identität. Wir wollen sie 4893 


weiterhin fördern und wertschätzen, als Kultur-, Amts- und Umgangssprache.  4894 


• Wir bewahren unsere Traditionen. Für CDU und CSU ist der Kulturföderalismus in 4895 


Deutschland mit seinem historisch gewachsenen Reichtum an regionalen Identitäten 4896 


eine bereichernde Kraft der Vielfalt, die es zu wahren gilt. Wir stehen für die Pflege und 4897 


den Erhalt alter Bräuche, Trachten und Volkstänze sowie heimatlichen Liedguts. Dabei 4898 


werden wir insbesondere die Laien- und Amateurmusik sowie die freien Ensembles un-4899 


terstützen.  4900 


• Die vier nationalen Minderheiten in Deutschland – Dänen, Sorben, Friesen, deutsche 4901 


Sinti und Roma – gehören mit ihren Traditionen zur kulturellen Vielfalt unseres Landes, 4902 


die es zu bewahren gilt. Deshalb sollen bestehende Förderungen fortgeschrieben wer-4903 


den. 4904 


• Im Interesse der Nachhaltigkeit wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass Kulturein-4905 


richtungen, Filmproduktionen oder Kulturevents ihren ökologischen Fußabdruck deut-4906 


lich verkleinern. 4907 


• Die soziale Absicherung von Künstlern ist uns wichtig. Wir werden deshalb die Künstler-4908 


sozialversicherung stärken und Künstler und Kreative besser absichern, indem wir den 4909 


Schutz in der gesetzlichen Kranken - und Pflegeversicherung bei selbstständiger nicht-4910 


künstlerischer Nebentätigkeit dauerhaft ausbauen. Zudem werden wir prüfen, wie die 4911 


Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte in der Kulturbranche weiterentwickelt wer-4912 


den kann.  4913 


 4914 


Erinnerungskultur lebendig halten 4915 
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Die Vorhaben zur Wahrung der Erinnerungskultur, die Aufarbeitung der NS-Zeit und der 4916 


SED-Diktatur zur Schärfung des Bewusstseins der nachkommenden Generationen gegen 4917 


Antisemitismus, Rassismus und Extremismus bleiben für uns dauerhafte Aufgaben.  4918 


• Mit der Stiftung „Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ werden wir an historischen 4919 


Orten Rückschau auf demokratische Sternstunden halten, um die Kräfte der Zivilgesell-4920 


schaft und die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie zu stärken.  4921 


• Das Bundesprogramm „Jugend erinnert“ wollen wir ausbauen und die Zeitzeugenarbeit 4922 


in das digitale Zeitalter führen.  4923 


• Die Provenienzforschung vor allem zum NS-Kunstraub wie auch zu Kulturgutentziehun-4924 


gen während der SED-Diktatur und des Kolonialismus bleiben kulturpolitischer Schwer-4925 


punkt. 4926 


• Ebenso bleibt uns der Schutz von Künstlerinnen und Künstlern, die im Ausland verfolgt 4927 


werden und in Deutschland Exil suchen, ein wichtiges Anliegen.  4928 


 4929 


10.6. Eine moderne Medienlandschaft 4930 


Für uns sind freie und pluralistische Medien Grundpfeiler einer verantwortungsvollen de-4931 


mokratischen Gesellschaft. Die Weiterentwicklung eines vielfältigen und anspruchsvollen 4932 


Mediensystems aus Presse, Rundfunk und Onlineangeboten bleibt ein zentraler Bestandteil 4933 


unserer Medienpolitik. 4934 


• Wir bekennen uns zu einem starken, unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir 4935 


setzen uns für eine Reform des Auftrags ein, der dem technischen Fortschritt und dem 4936 


veränderten Nutzungsverhalten Rechnung trägt. 4937 


• Wir wollen anregen und ermöglichen, dass Rundfunkanstalten stärkere Kooperationen 4938 


eingehen und weitere Synergien schaffen – auch im Sinne der Beitragszahlerinnen und 4939 


Beitragszahler.  4940 


• Die Deutsche Welle wollen wir zum stärksten Auslandssender Europas aufbauen. 4941 


• Alle Bürgerinnen und Bürger sollen sich gut darüber informieren können, was bei ihnen 4942 


vor Ort geschieht. Dabei kommt es wesentlich auf Abonnementzeitungen und Anzeigen-4943 


blätter an. Wir werden zielgerichtete Instrumente zur Förderung des Absatzes, der wei-4944 


teren Unterstützung und des Vertriebs entwickeln, die neben finanzieller Unterstützung 4945 


auch Erleichterungen für die Beschäftigung von Zustellern und Zustellerinnen umfassen.  4946 


 4947 


Passenden Rahmen für digitale Mediennutzung setzen 4948 


In den vergangenen Jahren hat sich die Meinungsvielfalt weltweit erhöht – durch den digi-4949 


talen Wandel, zunehmende Medienkonvergenz, Innovationen und damit einhergehenden 4950 


höheren Reichweiten. Zugleich sind durch den unregulierten Vormarsch der Digitalkon-4951 


zerne Risiken entstanden: Meinungsdiskriminierung, Manipulation, Missbrauch von Markt- 4952 
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und Meinungsmacht oder Verletzung der Privatsphäre. Es bedarf daher moderner und 4953 


neuer Regelwerke und Kontrollmechanismen. 4954 


• Unser Ziel ist es, die Medien- und Nachrichtenkompetenz aller Bürgerinnen und Bürger 4955 


zu stärken. Zudem wollen wir das Schutzniveau für Jugendliche im Internet anheben. Die 4956 


großen Digitalkonzerne müssen Verantwortung übernehmen und – wo nötig – reguliert 4957 


werden.  4958 


• Bürgerinnen und Bürger sollen auch in der digitalen Welt auf die Richtigkeit der Nach-4959 


richten vertrauen können. Private und öffentlich-rechtliche audiovisuelle Medienange-4960 


bote sowie journalistisch-redaktionelle Inhalte, deren Beitrag ein Wert für die Gemein-4961 


schaft ist, sollen auf modernen Medienplattformen einfacher auffindbar sein.  4962 


• Wir werden die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Angebote der Kunst- und Krea-4963 


tivwirtschaft in der digitalen Ära nachhaltig refinanziert werden können.  4964 


 4965 


10.7. Engagierte Sportförderung 4966 


Sport und Bewegung stärken die Gesundheit, das soziale Miteinander, die Bildung, die In-4967 


klusion, die Integration und damit den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Acht Millio-4968 


nen Menschen engagieren sich in mehr als 90 000 Sportvereinen und leisten damit einen 4969 


unverzichtbaren Beitrag für das Gemeinwohl und eine lebendige Zivilgesellschaft. Pande-4970 


miebedingt haben viele Kinder und Erwachsene ihren Sport schmerzlich vermisst, Sportver-4971 


eine und Sportstättenbetreiber wurden stark gebeutelt.  4972 


• Wir werden die Sportentwicklung in allen Bereichen unterstützen und vor allem die Ge-4973 


sundheitsprävention ausbauen.  4974 


• Die Sportvereine sollen wieder voll durchstarten können. Deshalb werden wir sie bei der 4975 


Bindung und Neugewinnung von Mitgliedern unterstützen.  4976 


• Den Sanierungsstau der kommunalen und vereinseigenen Sportstätten und Schwimm-4977 


bäder werden wir mit besonderem Fokus auf energetische Sanierung, Barrierefreiheit 4978 


und Digitalisierung nachhaltig abbauen.  4979 


• Den aufstrebenden E-Sport werden wir in Deutschland stärker unterstützen. 4980 


• Damit der Sport seine gesellschaftliche Funktion erfüllen kann, braucht es engagierte 4981 


Trainer und Übungsleiter. Wir werden für eine steuerliche Förderung ihrer Aus- und Wei-4982 


terbildung sowie für ihre berufliche Anerkennung sorgen. Ebenso werden wir die Pro-4983 


gramme gegen Diskriminierung und Rassismus und für Integration und Inklusion fort-4984 


setzen und stärker fördern.  4985 


• Zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs im Kontext des Sports werden wir eine zent-4986 


rale Stelle für „safe sports“ einrichten und bestehende Präventionsprogramme stärken.  4987 


• Den Leistungssport werden wir weiterentwickeln und unseren Athletinnen und Athleten 4988 


eine sichere und wertegebundene Basis für ihre Spitzenleistungen bieten. Dafür werden 4989 
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wir noch bessere Trainings- und Wettkampfbedingungen etablieren, die Stützpunkt-4990 


struktur modernisieren und die Organisation professionalisieren.  4991 


• Die Kontrollinstanzen für den Kampf gegen Doping, Manipulation und Korruption sollen 4992 


gestärkt werden. Sie müssen international stärker abgestimmt und auch kontrolliert wer-4993 


den.  4994 


• Wir unterstützen die Bewerbungen für internationale sportliche Großveranstaltungen in 4995 


Deutschland. Diese müssen ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig sein, wie auch 4996 


auf eine breite gesellschaftliche Zustimmung stoßen. Das ist auch der Maßstab für eine 4997 


Bewerbung um olympische Spiele in Deutschland. 4998 
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 19/28902, 19/29637 – 


Entwurf eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer 
und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umset-
zungsgesetz – GrStRefUG) 


A. Problem 
Während der Umsetzung der Grundsteuerreform sowie aufgrund in letzter Zeit 
ergangener höchstrichterlicher Rechtsprechung bei der Bewertung für Zwecke der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Grunderwerbsteuer hat sich diverser Ge-
setzgebungsbedarf ergeben. 


Die bei der Bewertung der Wohngrundstücke (Ein- und Zweifamilienhäuser, 
Wohnungseigentum und Mietwohngrundstücke) anzusetzenden Nettokaltmieten 
nach § 254 BewG wurden auf Grundlage der zum Zeitpunkt des Grundsteuer-
Reformgesetzes – GrStRefG) vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) vorlie-
genden Daten des Statistischen Bundesamts (Mikrozensus 2014) ermittelt. Mitt-
lerweile liegen aktuellere statistische Daten - insbesondere der Mikrozensus 2018 
- vor. 


Um das Bewertungsziel eines objektiviert-realen Grundsteuerwerts als Bemes-
sungsgrundlage für eine relations- und realitätsgerechte Besteuerung weiterhin 
zutreffend erfassen zu können, soll eine gesetzliche Anpassung der Bewertungs-
parameter der Anlage 39 BewG erfolgen. Die aktualisierten Nettokaltmieten nach 
Anlage 39 zu § 254 BewG machen eine Senkung der Steuermesszahl für Wohn-
grundstücke erforderlich, um weiterhin ein aufkommensneutrales Messbetrags-
volumen auf Bundesebene herbeizuführen. 


Auch bei den Regeln zur Bewertung des Grundbesitzes für Zwecke der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer sowie der Grunderwerbsteuer hat sich aufgrund ergangener 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs Gesetzgebungsbedarf ergeben, der aufge-
griffen werden soll. 


Darüber hinaus haben die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Länder am 3. März 2021 beschlossen, dass „der Länder- und 
Kommunalanteil an dem im Jahr 2021 einmalig gezahlten Kinderbonus in Höhe 
von 150 Euro für jedes kindergeldberechtigte Kind … den Ländern vom Bund 
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nachträglich erstattet [wird]“. Dieser Beschluss bedarf der kurzfristigen gesetzli-
chen Umsetzung. 


Im Rahmen der Umsetzung des Forschungszulagengesetzes (FZulG) hat sich ge-
zeigt, dass das FZulG in seiner derzeitigen Fassung in einzelnen Punkten in der 
Interpretation zu unterschiedlichen - auch nicht gewollten - Folgen führen kann. 


So bringt die Anknüpfung in § 3 Absatz 6 FZulG („verbundene Unternehmen“) 
an § 15 des Aktiengesetzes praktische Anwendungsschwierigkeiten mit sich. Hier 
sollte stattdessen an § 290 des Handelsgesetzbuchs angeknüpft werden, um die 
notwendige Sicherheit in der Rechtsanwendung bei Unternehmen und Finanzver-
waltung zu schaffen. Zudem wird zur ordnungsgemäßen Bearbeitung der Anträge 
ein gesondertes Feststellungsverfahren für sinnvoll erachtet und eingeführt. Die 
identifizierten Änderungsbedarfe sollen vor allem zu einer besseren Rechtsklar-
heit und Vereinfachung und damit zur größeren Akzeptanz der Förderung von 
Anfang an beitragen. 


B. Lösung 
Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz wird dem oben dargestellten fachlich not-
wendigen Gesetzgebungsbedarf entsprochen. 


Hierzu gehören insbesondere: 


– Aktualisierung der im Ertragswertverfahren erforderlichen Nettokaltmieten 
einschließlich der Einführung einer neuen Mietniveaustufe 7 unter Berück-
sichtigung des Mikrozensus 2018 des Statistischen Bundesamtes und der 
Änderung der Wohngeldverordnung durch Artikel 1 der Zwölften Verord-
nung zur Änderung der Wohngeldverordnung vom 6. Juli 2020 (12. 
WoGVÄndV, BGBl. I S. 1594), 


– Absenkung der Steuermesszahl für Wohngrundstücke, 


– gesetzliche Änderungen zur sach- und praxisgerechten Anwendung der sons-
tigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten der Gutachterausschüsse, 


– Definition konkreter Anforderungen an die fachliche Qualifikation des Gut-
achters beim Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts nach § 198 BewG 
im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. 


Die Festlegung des Kinderbonus 2021 war bereits mit dem Dritten Corona-Steu-
erhilfegesetz vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) erfolgt. Die Erstattung des 
Länder- und Gemeindeanteils an seiner Finanzierung soll über die Änderung der 
Festbeträge der vertikalen Umsatzsteuerverteilung des Jahres 2021 in § 1 Absatz 
2 im Finanzausgleichsgesetz (FAG) zulasten des Bundes im Rahmen dieses Ge-
setzes erfolgen. 


Die Anpassung der Begriffsdefinition „verbundene Unternehmen“ im For-
schungszulagengesetz dient der Rechtsklarheit und es wird ein gesondertes Fest-
stellungsverfahren eingeführt, wenn das für den Antrag auf Forschungszulage zu-
ständige Finanzamt nicht auch für den Betrieb zuständig ist. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


– Herausnahme derjenigen Regelungen, die bereits Eingang in das Gesetz zur 
Stärkung des Fondsstandorts Deutschland und zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2019/1160 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU 
im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für ge-
meinsame Anlagen (Fondsstandortgesetz – FoStoG) gefunden haben: 
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– Möglichkeit zur Beibehaltung der auf Grundlage der bisherigen Rege-
lung zum Umfang der wirtschaftlichen Einheit bei Ehegatten und Le-
benspartnern nach § 26 BewG sowie Betrieben der Land- und Forst-
wirtschaft nach § 34 Absatz 4 bis 6 BewG gebildeten wirtschaftlichen 
Einheiten durch Einführung eines neuen § 266 Absatz 5 BewG, 


– verschiedene erforderliche gesetzliche Klarstellungen, zum Beispiel 
zur Berechnung des maßgeblichen Gebäudealters, bei der Ermittlung 
des Grundsteuerwerts, 


– Konkretisierung bei den Anwendungsvorschriften zum Bewertungsgesetz 


– Klarstellungen zur Grundsteuervergünstigung (§ 15 GrStG) 


– Änderungen zur Anzeigepflicht (§ 19 GrStG) 


– Weitere Änderung der vertikalen Umsatzsteuerverteilung in § 1 Absatz 2 
FAG zur vollständigen Übernahme der Mindereinnahmen von Ländern und 
Gemeinden, die aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 
2020 resultierten 


– Änderung zur Umsatzsteuerverteilung 2021/2022 in § 1 FAG Absatz 6  
– neu – zur Unterstützung der Länder im Rahmen des Aktionsprogramms 
„Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 
2022“ 


– Anpassung des Verfahrens zur gesonderten Feststellung der Bemessungs-
grundlage in § 5 Absatz 4 – neu – FZulG 


– Steuerbefreiung für Zuwendungen im Zusammenhang mit erlittenem Leid in 
§ 13 Absatz 1 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 


– Änderung an der Inkrafttretensregelung 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/28902, 19/29637 in geän-
derter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD 
und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Die Erstattung des Länder- und Gemeindeanteils an Finanzierung des Kinderbo-
nus 2021 durch die Änderung von § 1 Absatz 2 FAG führen beim Bund im Jahr 
2021 zu Steuermindereinnahmen in Höhe von 1 231 Mio. Euro sowie zu Steuer-
mehreinnahmen im Jahr 2021 bei den Ländern in Höhe von 910 Mio. Euro und 
bei den Gemeinden in Höhe von 321 Mio. Euro. 


Die noch ausstehende Erstattung von Mindereinnahmen von Ländern und Ge-
meinden aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze in 2. Halbjahr 2020 führen 
beim Bund im Jahr 2021 zu Steuermindereinnahmen in Höhe von 3.730 Mio. 
Euro sowie zu Steuermehreinnahmen im Jahr 2021 bei den Ländern in Höhe von 
3.572 Mio. Euro und bei den Gemeinden in Höhe von 158 Mio. Euro. 


Die Unterstützung der Länder beim Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona 
für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022“ führen beim Bund zu 
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Steuermindereinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 430 Mio. Euro und im Jahr 
2022 in Höhe von 860 Mio. Euro sowie zu Steuermehreinnahmen bei den Ländern 
im Jahr 2021 in Höhe von 430 Mio. Euro und im Jahr 2022 in Höhe von 860 Mio. 
Euro. 


Insgesamt führen die mit dem Gesetzentwurf vorgesehenen Anpassungen der ver-
tikalen Umsatzsteuerverteilung durch die Änderungen von § 1 FAG beim Bund 
im Jahr 2021 zu Steuermindereinnahmen in Höhe von 5.391 Mio. Euro sowie zu 
Steuermehreinnahmen im Jahr 2021 bei den Ländern in Höhe von 4.912 Mio. 
Euro und bei den Gemeinden in Höhe von 479 Mio. Euro. Im Jahr 2022 führen 
diese Änderungen beim Bund zu Steuermindereinnahmen in Höhe von 860 Mio. 
Euro sowie zu Steuermehreinnahmen im Jahr 2022 bei den Ländern in Höhe von 
860 Mio. Euro. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft ergeben sich geringfügige Einsparungen durch die Änderungen 
des Forschungszulagengesetzes aufgrund des Wegfalls der Belegübersendung. 


Durch die Erweiterung der Anzeigeverpflichtung nach § 19 Absatz 2 GrStG auf 
§ 15 Absatz 2, 3 und 5 GrStG entsteht ein geringfügiger, nicht bezifferbarer Er-
füllungsaufwand für die Wirtschaft. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Keine. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die Änderungen des Forschungszulagengesetzes führen zu geringfügigem, nicht 
quantifizierbarem Minderaufwand in den Finanzämtern. 


Darüber hinaus entsteht dem Bund, den Ländern und den Kommunen kein Erfül-
lungsaufwand.  


F. Weitere Kosten 
Sonstige Kosten entstehen nicht. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das 
Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.  
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28902, 19/29637 in der aus der nachste-
henden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 9. Juni 2021 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 
Vorsitzende 


 
 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Ände-
rung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz – GrStRefUG) 
– Drucksachen 19/28902, 19/29637 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur erleich-
terten Umsetzung der Reform der 


Grundsteuer und Änderung weiterer 
steuerrechtlicher Vorschriften 


Entwurf eines Gesetzes zur erleich-
terten Umsetzung der Reform der 


Grundsteuer und Änderung weiterer 
steuerrechtlicher Vorschriften 


(Grundsteuerreform-Umsetzungsge-
setz – GrStRefUG) 


(Grundsteuerreform-Umsetzungsge-
setz – GrStRefUG) 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


Artikel 1 Änderung des Bewertungsgesetzes Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Weitere Änderung des Bewertungs-
gesetzes 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Änderung des Grundsteuergesetzes Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 4 Änderung des Finanzausgleichsge-
setzes 


Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 5 Änderung des Forschungszulagenge-
setzes 


Artikel 5 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 6 Änderung des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes 


Artikel 6 Inkrafttreten Artikel 7 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Bewertungsgesetzes Änderung des Bewertungsgesetzes 


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 230), das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 230), das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 177 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


a) Der Wortlaut wird Absatz 1.  


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  


„(2) Die für die Wertermittlung er-
forderlichen Daten des Gutachteraus-
schusses im Sinne des § 193 Absatz 5 
Satz 2 des Baugesetzbuchs sind bei den 
Bewertungen nach den §§ 182 bis 196 
für längstens zwei Jahre ab dem Ende 
des Kalenderjahres maßgeblich, in dem 
der vom Gutachterausschuss zugrunde 
gelegte Auswertungszeitraum endet. So-
weit sich die maßgeblichen Wertverhält-
nisse nicht wesentlich geändert haben, 
können die Daten auch über einen länge-
ren Zeitraum als zwei Jahre hinaus ange-
wendet werden.“ 


 


2. In § 179 Satz 3 werden nach dem Wort „zu-
letzt“ die Wörter „vor dem Bewertungsstich-
tag“ eingefügt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. Dem § 183 Absatz 2 wird folgender Satz an-
gefügt: 


3. u n v e r ä n d e r t  


„Anzuwenden sind die Vergleichsfaktoren, 
die von den Gutachterausschüssen für den 
letzten Auswertungszeitraum abgeleitet wer-
den, der vor dem Kalenderjahr endet, in dem 
der Bewertungsstichtag liegt.“ 


 


4. § 187 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„Anzuwenden sind die Erfahrungssätze, 
die von den Gutachterausschüssen für 
den letzten Auswertungszeitraum abge-
leitet werden, der vor dem Kalenderjahr 
endet, in dem der Bewertungsstichtag 
liegt.“ 


 


b) In dem neuen Satz 3 werden die Wörter 
„im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetz-
buchs“ gestrichen. 


 


5. § 188 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 5. u n v e r ä n d e r t  


„Anzuwenden sind die Liegenschaftszins-
sätze, die von den Gutachterausschüssen für 
den letzten Auswertungszeitraum abgeleitet 
werden, der vor dem Kalenderjahr endet, in 
dem der Bewertungsstichtag liegt.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


6. Dem § 191 Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt: 


6. u n v e r ä n d e r t  


„Anzuwenden sind die Sachwertfaktoren, die 
von den Gutachterausschüssen für den letzten 
Auswertungszeitraum abgeleitet werden, der 
vor dem Kalenderjahr endet, in dem der Be-
wertungsstichtag liegt.“ 


 


7. In § 193 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „, 
der von den Gutachterausschüssen im Sinne 
der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs ermittelt 
wurde,“ durch die Wörter „im Sinne des § 188 
Absatz 2 Satz 1“ ersetzt. 


7. u n v e r ä n d e r t  


8. § 198 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t  


a) Der Wortlaut wird Absatz 1.  


b) Die folgenden Absätze 2 und 3 werden 
angefügt: 


 


„(2) Als Nachweis des niedrigeren 
gemeinen Werts kann regelmäßig ein 
Gutachten des zuständigen Gutachter-
ausschusses im Sinne der §§ 192 ff. des 
Baugesetzbuchs oder von Personen, die 
von einer staatlichen, staatlich anerkann-
ten oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 
akkreditierten Stelle als Sachverständige 
oder Gutachter für die Wertermittlung 
von Grundstücken bestellt oder zertifi-
ziert worden sind, dienen. 


 


(3) Als Nachweis des niedrigeren 
gemeinen Werts kann ein im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr innerhalb eines 
Jahres vor oder nach dem Bewertungs-
stichtag zustande gekommener Kauf-
preis über das zu bewertende Grundstück 
dienen, wenn die maßgeblichen Verhält-
nisse hierfür gegenüber den Verhältnis-
sen am Bewertungsstichtag unverändert 
sind.“ 


 


9. In § 253 Absatz 2 Satz 3 und 6 und § 259 Ab-
satz 4 Satz 2 und 5 werden jeweils die Wörter 
„am Bewertungsstichtag“ durch die Wörter 
„im Hauptfeststellungszeitpunkt“ ersetzt. 


entfällt 


10. In § 263 Absatz 2 werden nach dem Wort 
„herzuleiten“ die Wörter „und den dafür maß-
geblichen Gebietsstand festzulegen“ einge-
fügt. 


9. u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 10. Dem § 265 wird folgender Absatz ange-
fügt: 


 „(12) § 177 Absatz 1 und 2, § 179 
Satz 3, § 183 Absatz 2 Satz 3, § 187 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3, § 188 Absatz 2 Satz 1, 
§ 191 Absatz 1 Satz 2, § 193 Absatz 4 
Satz 1 und § 198 Absatz 1 bis 3 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle dieses Änderungsgesetzes] sind auf 
Bewertungsstichtage nach dem … [einset-
zen: Tag der Verkündung dieses Änderungs-
gesetzes] anzuwenden.“ 


11. § 266 wird wie folgt geändert: 11. Nach § 266 Absatz 4 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


 „Gleiches gilt für Einheitswertbescheide, 
Grundsteuermessbescheide und Grund-
steuerbescheide, die vor dem 1. Januar 
2025 erlassen wurden, soweit sie auf den 
§§ 33, 34, 125, 129 des Bewertungsgesetzes 
in der Fassung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 4. November 2016 
(BGBl. I S. 2464) und § 42 des Grundsteu-
ergesetzes vom 7. August 1973 (BGBl. I 
S. 965), das zuletzt durch Artikel 38 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2794) geändert worden ist, beruhen.“ 


a) Dem Absatz 4 wird folgender Satz ange-
fügt: 


entfällt 


„Für die Bewertung des inländischen 
Grundbesitzes (§ 19 Absatz 1 in der Fas-
sung vom 31. Dezember 2024) für Zwe-
cke der Grundsteuer bis einschließlich 
zum Kalenderjahr 2024 ist das Bewer-
tungsgesetz in der Fassung vom 1. Feb-
ruar 1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. No-
vember 2016 (BGBl. I S. 2464) geändert 
worden ist, weiter anzuwenden.“ 


 


b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: entfällt 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„(5) Bestehende wirtschaftliche 
Einheiten, die für Zwecke der Einheits-
bewertung unter Anwendung der §§ 26 
oder 34 Absatz 4 bis 6 in der bis zum 31. 
Dezember 2024 gültigen Fassung gebil-
det wurden, können weiterhin für Zwe-
cke der Feststellung von Grundsteuer-
werten nach den Regelungen des Sieben-
ten Abschnitts zugrunde gelegt werden.“


 


12. In der Anlage 31 (zu § 237 Absatz 6 und 7) 
werden unter „Zuschläge für fließende Ge-
wässer“ in den folgenden beiden Zeilen je-
weils die Wörter „Binnenfischerei, Teichwirt-
schaft und Fischzucht für Binnenfischerei und 
Teichwirtschaft“ durch die Wörter „Teich-
wirtschaft und Fischzucht für Binnenfischerei 
und Teichwirtschaft“ ersetzt. 


entfällt 


13. Anlage 39 (zu § 254) wird wie folgt geändert: 12. u n v e r ä n d e r t  


a) In Teil I wird die Tabelle wie folgt ge-
fasst: 


 


Entwurf 


Land Gebäudeart Wohnfläche 
Baujahr des Gebäudes 


bis 1948 1949 bis 
1978 


1979 bis 
1990 


1991 bis 
2000 ab 2001 


Ba
de


n-
 


W
ür


tte
m


be
rg


 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,13 6,88 7,01 8,73 9,40 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,24 6,41 6,62 7,58 7,51 


100 m² und mehr 5,53 6,10 6,37 6,61 7,78 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,63 8,16 8,15 8,56 8,89 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,60 6,06 6,11 6,55 7,60 


100 m² und mehr 5,10 5,38 5,45 6,20 7,31 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 8,60 9,17 9,11 10,10 12,44 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,78 7,09 7,33 7,82 8,97 


100 m² und mehr 6,84 6,42 6,82 7,27 8,97 


Ba
ye


rn
 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,86 7,54 7,76 9,28 10,64 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,89 7,04 7,34 8,07 8,50 


100 m² und mehr 6,09 6,69 7,06 7,03 8,80 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 6,91 7,35 7,41 7,48 8,25 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,06 5,45 5,57 5,72 7,07 


100 m² und mehr 4,61 4,85 4,96 5,42 6,79 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 9,82 10,41 10,44 11,12 14,56 


von 60 m² bis unter 100 m² 7,74 8,04 8,40 8,61 10,50 


100 m² und mehr 7,80 7,29 7,81 8,00 10,50 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Be
rli


n 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 9,04 7,79 7,28 10,70 14,45 


von 60 m² bis unter 100 m² 7,92 7,25 6,89 9,28 11,56 


100 m² und mehr 7,01 6,91 6,63 8,09 11,96 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 8,95 8,55 7,83 9,70 12,62 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,56 6,33 5,87 7,43 10,79 


100 m² und mehr 5,97 5,64 5,23 7,02 10,37 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 8,47 8,07 7,34 9,60 14,83 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,68 6,23 5,91 7,44 10,70 


100 m² und mehr 6,73 5,65 5,50 6,91 10,70 


Br
an


de
nb


ur
g 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 8,34 7,20 7,28 10,66 12,20 


von 60 m² bis unter 100 m² 7,31 6,71 6,88 9,26 9,75 


100 m² und mehr 6,47 6,39 6,62 8,07 10,09 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,50 7,17 7,10 8,79 9,68 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,50 5,31 5,32 6,72 8,28 


100 m² und mehr 5,00 4,73 4,75 6,36 7,96 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 7,45 7,11 7,00 9,13 11,94 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,88 5,49 5,63 7,07 8,61 


100 m² und mehr 5,92 4,98 5,24 6,58 8,61 


Br
em


en
 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,03 6,49 6,73 7,62 9,00 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,16 6,06 6,36 6,62 7,19 


100 m² und mehr 5,45 5,77 6,11 5,77 7,44 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,88 8,09 8,19 7,84 8,91 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,78 6,00 6,15 6,00 7,62 


100 m² und mehr 5,26 5,33 5,48 5,67 7,33 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 8,08 8,26 8,33 8,38 11,33 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,38 6,38 6,71 6,49 8,17 


100 m² und mehr 6,42 5,79 6,24 6,04 8,17 


H
am


bu
rg


 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 8,69 7,01 7,52 9,56 10,26 


von 60 m² bis unter 100 m² 7,62 6,53 7,11 8,31 8,20 


100 m² und mehr 6,74 6,22 6,84 7,24 8,49 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 10,45 9,34 9,82 10,55 10,89 


von 60 m² bis unter 100 m² 7,67 6,92 7,37 8,07 9,31 


100 m² und mehr 6,97 6,16 6,57 7,64 8,96 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 9,18 8,19 8,57 9,70 11,89 


von 60 m² bis unter 100 m² 7,23 6,32 6,89 7,51 8,58 


100 m² und mehr 7,30 5,73 6,42 6,98 8,58 


H
es


se
n 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,96 6,97 6,91 7,83 10,02 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,97 6,50 6,54 6,80 8,00 


100 m² und mehr 6,17 6,18 6,29 5,93 8,29 


Zweifamilienhaus 
unter 60 m² 7,45 7,23 7,02 6,72 8,27 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,46 5,36 5,26 5,15 7,08 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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100 m² und mehr 4,97 4,77 4,70 4,87 6,81 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 9,44 9,13 8,81 8,90 13,01 


von 60 m² bis unter 100 m² 7,45 7,05 7,10 6,89 9,39 


100 m² und mehr 7,50 6,39 6,60 6,40 9,39 


M
ec


kl
en


bu
rg


- 
V


or
po


m
m


er
n 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,02 5,75 5,50 8,12 8,77 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,15 5,37 5,20 7,05 7,01 


100 m² und mehr 5,44 5,11 5,01 6,14 7,26 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,48 6,80 6,35 7,92 8,24 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,48 5,05 4,77 6,07 7,05 


100 m² und mehr 4,99 4,49 4,25 5,74 6,78 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 8,20 7,44 6,92 9,09 11,22 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,48 5,74 5,57 7,04 8,10 


100 m² und mehr 6,52 5,21 5,18 6,55 8,10 


N
ie


de
rs


ac
hs


en
 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 6,62 6,36 6,31 7,72 8,40 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,80 5,93 5,97 6,70 6,71 


100 m² und mehr 5,13 5,64 5,74 5,84 6,95 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 6,78 7,21 7,00 7,23 7,58 


von 60 m² bis unter 100 m² 4,98 5,34 5,25 5,53 6,48 


100 m² und mehr 4,52 4,76 4,68 5,24 6,24 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 8,07 8,57 8,28 9,00 11,22 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,36 6,62 6,67 6,98 8,10 


100 m² und mehr 6,42 6,01 6,20 6,48 8,10 


N
or


dr
he


in
- 


W
es


tfa
le


n 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 6,97 6,56 6,82 8,30 8,32 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,10 6,11 6,44 7,20 6,65 


100 m² und mehr 5,40 5,82 6,19 6,28 6,88 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,07 7,38 7,50 7,70 7,44 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,19 5,47 5,62 5,89 6,37 


100 m² und mehr 4,71 4,87 5,02 5,57 6,12 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 7,83 8,13 8,23 8,90 10,22 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,17 6,29 6,62 6,90 7,38 


100 m² und mehr 6,22 5,69 6,15 6,41 7,38 


Rh
ei


nl
an


d-
Pf


al
z 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,12 6,81 6,88 8,13 9,32 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,23 6,36 6,50 7,06 7,45 


100 m² und mehr 5,52 6,05 6,25 6,15 7,72 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,30 7,77 7,66 7,64 8,44 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,35 5,76 5,75 5,85 7,22 


100 m² und mehr 4,87 5,13 5,13 5,53 6,94 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 8,33 8,82 8,67 9,11 11,95 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,57 6,81 6,98 7,06 8,62 


100 m² und mehr 6,62 6,18 6,49 6,57 8,62 


Sa
ar


la
nd


 


Einfamilienhaus unter 60 m² 6,07 6,18 6,13 8,39 9,03 


V
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von 60 m² bis unter 100 m² 5,32 5,76 5,79 7,29 7,21 


100 m² und mehr 4,71 5,48 5,57 6,35 7,47 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 6,33 7,13 6,93 8,00 8,30 


von 60 m² bis unter 100 m² 4,63 5,28 5,19 6,13 7,09 


100 m² und mehr 4,22 4,71 4,63 5,80 6,82 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 7,74 8,70 8,41 10,24 12,62 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,10 6,73 6,77 7,94 9,10 


100 m² und mehr 6,15 6,10 6,30 7,37 9,10 


Sa
ch


se
n 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 6,70 6,21 5,71 8,23 8,97 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,87 5,79 5,39 7,15 7,17 


100 m² und mehr 5,19 5,52 5,19 6,23 7,43 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 5,92 6,09 5,47 6,67 7,00 


von 60 m² bis unter 100 m² 4,34 4,51 4,11 5,11 5,99 


100 m² und mehr 3,94 4,01 3,67 4,83 5,75 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 7,57 7,77 6,95 8,93 11,12 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,98 6,01 5,60 6,92 8,02 


100 m² und mehr 6,02 5,44 5,20 6,42 8,02 


Sa
ch


se
n-


A
nh


al
t 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 6,23 5,78 5,53 7,43 7,79 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,45 5,39 5,22 6,45 6,23 


100 m² und mehr 4,83 5,14 5,02 5,62 6,45 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 6,19 6,37 5,96 6,75 6,83 


von 60 m² bis unter 100 m² 4,54 4,72 4,47 5,17 5,85 


100 m² und mehr 4,13 4,20 3,98 4,89 5,62 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 7,22 7,41 6,90 8,24 9,90 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,69 5,72 5,55 6,38 7,14 


100 m² und mehr 5,74 5,19 5,16 5,93 7,14 


Sc
hl


es
w


ig
- 


H
ol


ste
in


 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,16 6,92 6,87 8,47 9,24 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,28 6,45 6,49 7,35 7,37 


100 m² und mehr 5,55 6,14 6,24 6,41 7,64 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,55 8,10 7,86 8,18 8,58 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,54 6,01 5,90 6,27 7,34 


100 m² und mehr 5,03 5,34 5,26 5,92 7,06 


Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 7,85 8,39 8,10 8,89 11,09 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,19 6,47 6,52 6,89 7,99 


100 m² und mehr 6,24 5,87 6,06 6,40 7,99 


Th
ür


in
ge


n 


Einfamilienhaus 


unter 60 m² 7,36 6,58 6,41 8,31 9,59 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,45 6,13 6,05 7,22 7,66 


100 m² und mehr 5,71 5,83 5,82 6,29 7,94 


Zweifamilienhaus 


unter 60 m² 7,07 7,00 6,67 7,30 8,12 


von 60 m² bis unter 100 m² 5,19 5,19 5,00 5,59 6,95 


100 m² und mehr 4,71 4,62 4,45 5,29 6,68 


V
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Mietwohn- 
grundstück 


unter 60 m² 7,70 7,61 7,22 8,33 11,00 


von 60 m² bis unter 100 m² 6,08 5,88 5,81 6,45 7,94 


100 m² und mehr 6,12 5,33 5,40 6,00 7,94 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


b) Teil II wird wie folgt geändert:  


aa) Die Tabelle wird wie folgt gefasst:  


Entwurf 
Mietniveaustufe 1  - 20,0 % 


Mietniveaustufe 2  - 10,0 % 


Mietniveaustufe 3  +/- 0 % 


Mietniveaustufe 4 + 10,0 % 


Mietniveaustufe 5 + 20,0 % 


Mietniveaustufe 6 + 30,0 % 


Mietniveaustufe 7  + 40,0 % 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


bb) In dem Satz nach der Tabelle wer-
den nach dem Wort „Mietniveau-
stufen“ die Wörter „und der dafür 
maßgebliche Gebietsstand“ einge-
fügt. 


 


Artikel 2 Artikel 2 


Weitere Änderung des Bewertungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


§ 266 Absatz 5 des Bewertungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 
1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 1 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird aufgeho-
ben. 


 


V
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 3 Artikel 3 


Änderung des Grundsteuergesetzes Änderung des Grundsteuergesetzes 


 Das Grundsteuergesetz vom 7. August 
1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Arti-
kel 31 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 1. § 15 wird wie folgt geändert: 


In § 15 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a des 
Grundsteuergesetzes vom 7. August 1973 (BGBl. I 
S. 965), das zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geän-
dert worden ist, wird die Angabe „0,34“ durch die 
Angabe „0,31“ ersetzt. 


a) In Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird 
die Angabe „0,34“ durch die Angabe 
„0,31“ ersetzt. 


 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Nummer 1 werden die Wörter 
„durch schriftlichen Verwal-
tungsakt“ gestrichen. 


 bb) In Nummer 2 werden die Wörter 
„Förderzusage ergebenden Best-
immungen im Sinne des § 13 Ab-
satz 2 des Wohnraumförderungs-
gesetzes für jeden Erhebungszeit-
raum innerhalb des Hauptveran-
lagungszeitraums eingehalten 
werden.“ durch die Wörter „För-
derzusage im Sinne des § 13 Ab-
satz 2 des Wohnraumförderungs-
gesetzes ergebenden Bindungen 
für jeden Erhebungszeitraum in-
nerhalb des Hauptveranlagungs-
zeitraums bestehen.“ ersetzt. 


 cc) Folgender Satz wird angefügt: 


 „Liegen die Voraussetzungen des 
Satzes 1 für einen Teil der Ge-
bäude oder für Teile eines Ge-
bäudes vor, so ist die Ermäßi-
gung der Steuermesszahl ent-
sprechend anteilig zu gewähren.“


 c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


V
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 „(3) Absatz 2 gilt entsprechend 
für Grundstücke, für die nach dem 
Ersten Wohnungsbaugesetz vom 24. 
April 1950 (BGBl. S. 83) in der bis 
zum 31. Dezember 1987 geltenden 
Fassung, nach dem Zweiten Woh-
nungsbaugesetz vom 27. Juni 1956 
(BGBl. I S. 523) in der bis zum 31. De-
zember 2001 geltenden Fassung oder 
nach den Wohnraumförderungsgeset-
zen der Länder eine Förderzusage er-
teilt wurde.“ 


 2. In § 19 Absatz 2 wird die Angabe „§ 15 Ab-
satz 4“ durch die Wörter „§ 15 Absatz 2 bis 
5“ ersetzt. 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 


 § 1 des Finanzausgleichsgesetzes vom 20. 
Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 2657) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


In § 1 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes 
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 2657) geändert worden 
ist, werden die Wörter „minus 12 181 407 683 
Euro“ durch die Wörter „minus 
13 412 407 683 Euro“ und wird die Angabe 
„8 506 407 683 Euro“ durch die Angabe 
„9 416 407 683 Euro“ sowie die Angabe 
„3 675 000 000 Euro“ durch die Angabe 
„3 996 000 000 Euro“ ersetzt. 


1. In Absatz 2 werden die Wörter „minus 
12 181 407 683 Euro“ durch die Wörter „mi-
nus 17 142 407 683 Euro“ und wird die An-
gabe „8 506 407 683 Euro“ durch die Angabe 
„12 988 407 683 Euro“ sowie die Angabe 
„3 675 000 000 Euro“ durch die Angabe 
„4 154 000 000 Euro“ ersetzt. 


 2. Folgender Absatz 6 wird angefügt: 


V
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 „(6) Um den finanziellen Lasten der 
Länder, die ihnen aus der Umsetzung des 
Aktionsprogramms „Aufholen nach 
Corona für Kinder und Jugendliche für die 
Jahre 2021 und 2022“ im eigenen Zustän-
digkeitsbereich entstehen, Rechnung zu 
tragen, verringern sich die in Absatz 2 ge-
nannten Beträge für den Bund im Jahr 
2021 um weitere 430 Millionen Euro und 
im Jahr 2022 um weitere 860 Millionen 
Euro; die in Absatz 2 genannten Beträge 
für die Länder erhöhen sich entsprechend 
im Jahr 2021 um weitere 430 Millionen 
Euro und im Jahr 2022 um weitere 860 
Millionen Euro.“  


Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Forschungszulagengesetzes Änderung des Forschungszulagengesetzes 


Das Forschungszulagengesetz vom 14. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2763), das zuletzt durch 
Artikel 40 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Forschungszulagengesetz vom 14. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2763), das zuletzt durch 
Artikel 40 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. In § 2 Absatz 5 werden die Wörter „seinen 
Sitz“ durch die Wörter „seine Geschäftslei-
tung“ ersetzt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 3 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t  


„(6) Für Anspruchsberechtigte, die am 
Ende des Wirtschaftsjahres, für das die For-
schungszulage beantragt wird, mit anderen 
Unternehmen verbunden sind, gilt die Grenze 
im Sinne des Absatzes 5 für die verbundenen 
Unternehmen insgesamt. In diesem Sinne gel-
ten zwei oder mehr Unternehmen als mitei-
nander verbunden, wenn ein Unternehmen 
auf ein anderes Unternehmen einen beherr-
schenden Einfluss im Sinne des § 290 Ab-
satz 2 bis 4 des Handelsgesetzbuchs ausübt. 
Maßgeblich ist die Bemessungsgrundlage ei-
nes Kalenderjahres. Ein Bescheid über die 
Festsetzung von Forschungszulage für ein 
verbundenes Unternehmen kann auch, nach-
dem er bestandskräftig ist, noch geändert wer-
den, wenn 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


1. ein Bescheid über die Festsetzung von 
Forschungszulage für dasselbe Kalen-
derjahr eines mit ihm verbundenen Un-
ternehmens aufgehoben, geändert oder 
berichtigt wird und 


 


2. diese Änderung Einfluss auf die Auftei-
lung des Höchstbetrages zwischen den 
verbundenen Unternehmen hat. Das die 
Änderung begehrende Unternehmen 
kann insoweit weitere förderfähige Auf-
wendungen geltend machen, wenn hie-
rauf bisher aufgrund der Begrenzung des 
Höchstbetrages für verbundene Unter-
nehmen verzichtet wurde.“ 


 


3. § 5 wird wie folgt geändert: 3. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„Dies gilt auch in Fällen, in denen die 
Einkünfte nach § 180 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe b der Abgaben-
ordnung gesondert festgestellt werden.“ 


 


b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„Die Verteilung der für verbundene Un-
ternehmen maximal förderfähigen Be-
messungsgrundlage nach § 3 Absatz 5 
ist von jedem verbundenen Unterneh-
men im Antrag nach Absatz 1 anzuge-
ben.“ 


 


c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: c) u n v e r ä n d e r t  


„Für den Antrag ist eine Bescheinigung 
nach § 6 für die im Antrag aufgeführten 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
erforderlich.“ 


 


d) Folgender Absatz 4 wird angefügt: d) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 


„(4) In den Fällen des Absatzes 1 
Satz 2 stellt das für die gesonderte Fest-
stellung der Einkünfte aus dem Betrieb, 
in dem nach § 3 Absatz 1 bis 4 förderfä-
hige Aufwendungen angefallen sind, zu-
ständige Finanzamt auf Ersuchen des 
nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Fi-
nanzamts diese Aufwendungen geson-
dert fest.“ 


„(4) In den Fällen des Absatzes 1 
Satz 2 stellt das für die gesonderte Fest-
stellung der Einkünfte zuständige Fi-
nanzamt die für diesen Betrieb nach § 3 
Absatz 1 bis 4 förderfähigen Aufwen-
dungen gesondert fest.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 


Artikel 6 


 Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 


 Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-
ergesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zu-
letzt durch Artikel 34 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) In Nummer 18 wird der Punkt am 
Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


 b) Folgende Nummer 19 wird angefügt: 


 „19. Leistungen von Religionsge-
meinschaften, juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts, 
Körperschaften, Personenverei-
nigungen oder Vermögensmas-
sen an Personen in Ansehung 
der Beeinträchtigung ihrer kör-
perlichen oder seelischen Unver-
sehrtheit, insbesondere auf-
grund sexuellen Missbrauchs, 
durch Handlungen von Perso-
nen, die für die Religionsge-
meinschaft, juristische Person 
des öffentlichen Rechts, Körper-
schaft, Personenvereinigung o-
der Vermögensmasse oder für 
eine ihr über-, neben- oder nach-
geordnete Einrichtung tätig sind 
oder waren, wenn die Leistun-
gen in einem geordneten Verfah-
ren gewährt werden, das allen 
betroffenen Personen offensteht. 
§ 30 Absatz 1 und 2 sind mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass eine 
Anzeigepflicht ausschließlich 
für den Leistenden besteht. Die 
Anzeige ist mit einer Bestäti-
gung des Leistenden über das 
Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Satz 1 zu verbinden.“ 


 2. Dem § 37 wird folgender Absatz 19 ange-
fügt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 „(19) § 13 Absatz 1 Nummer 19 in der 
Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist in allen Fällen anzuwen-
den, soweit die Steuerbescheide noch nicht 
bestandskräftig sind.“ 


Artikel 6 Artikel 7 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich des 
Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.


(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Artikel 2 tritt am 31. Dezember 2028 in 
Kraft. 


(2) Artikel 2 tritt am 31. Dezember 2028 in 
Kraft. 


 (3) Artikel 5 tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Fritz Güntzler und Lothar Binding (Heidelberg) 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28902, 19/29637 in seiner 227. Sitzung am 
6. Mai 2021 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Verbrau-
cherschutz, dem Haushaltsausschuss und dem Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen 
zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist außerdem nach § 96 GO-BT beteiligt. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 


Mit dem vorliegenden Gesetz wird dem fachlich notwendigen Gesetzgebungsbedarf entsprochen. 


Hierzu gehören insbesondere: 


– Aktualisierung der bei der Ermittlung des Grundsteuerwerts im Ertragswertverfahren zur Ermittlung des 
Rohertrags erforderlichen maßgeblichen Nettokaltmieten einschließlich der Einführung einer neuen Mietni-
veaustufe 7 unter Berücksichtigung jüngerer Erkenntnisse des Statistischen Bundesamtes und der Änderung 
der Wohngeldverordnung durch Artikel 1 der Zwölften Verordnung zur Änderung der Wohngeldverordnung 
vom 6. Juli 2020 (12. WoGVÄndV, BGBl. I S. 1594), 


– Absenkung der Steuermesszahl für Wohngrundstücke, 


– gesetzliche Änderungen zur sach- und praxisgerechten Anwendung der sonstigen für die Wertermittlung 
erforderlichen Daten der Gutachterausschüsse,  


– Definition konkreter Anforderungen an die fachliche Qualifikation des Gutachters beim Nachweis des nied-
rigeren gemeinen Werts nach § 198 des Bewertungsgesetzes im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs. 


Durch die Änderung der vertikalen Umsatzsteuerverteilung des Jahres 2021 in § 1 Absatz 2 FAG zugunsten von 
Ländern und Gemeinden und zulasten des Bundes übernimmt der Bund den Länder- und Gemeindeanteil an der 
Finanzierung des im Dritten Corona-Steuerhilfegesetz vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) festgelegten Kinder-
bonus 2021. 


Die Anpassung der Begriffsdefinition „verbundene Unternehmen“ im Forschungszulagengesetz dient der Rechts-
klarheit und es wird ein gesondertes Feststellungsverfahren eingeführt, wenn das für den Antrag auf Forschungs-
zulage zuständige Finanzamt nicht auch für den Betrieb zuständig ist. 


III. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 100. Sitzung am 9. Juni 2021 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf in seiner 158. Sitzung am 9. Juni 2021 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen 
die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 
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Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen hat den Gesetzentwurf in seiner 80. Sit-
zung am 9. Juni 2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion 
DIE LINKE. Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich im Rahmen seines Auftrags zur Überprü-
fung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie in seiner 79. Sitzung am 5. Mai 2021 mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeitsre-
levanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte 
sei daher nicht erforderlich. 


IV. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28902, 19/29637 in seiner 139. Sitzung am 
5. Mai 2021 erstmalig beraten und in seiner 143. Sitzung am 19. Mai 2021 sowie in seiner 145. Sitzung am 8. Juni 
fortgeführt und in seiner 146. Sitzung am 9. Juni 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. An-
nahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/28902, 19/29637 in geänderter Fassung. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD erläuterten, der vorliegende Gesetzentwurf ergänze das 
Grundsteuerreformgesetz, mit dem das bundesgesetzliche Modell einer reformierten Grundsteuer beschlossen 
worden sei. Neun von 16 Bundesländern hätten sich für die Übernahme dieser Option entschieden. Zur tatsächli-
chen Umsetzung seien Anpassungen notwendig geworden. Insbesondere hätten die Werte für die Nettokaltmieten 
aufgrund des Mikrozensus 2018 in Anlage 39 zu § 254 Bewertungsgesetz angepasst werden müssen. Dies habe 
wiederum eine Absenkung der Steuermesszahl für Wohngrundstücke erforderlich gemacht, um die Belastungs-
neutralität der Reform zu gewährleisten. Außerdem sei die neue Mietniveaustufe sieben eingeführt worden. Die 
vorgenommenen Änderungen seien im Konsens der Koalitionsfraktionen zügig beschlossen worden. 


Darüber hinaus nehme der Gesetzentwurf Anpassungen aufgrund der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu 
den Regeln zur Bewertung des Grundbesitzes für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie der Grund-
erwerbsteuer vor. Außerdem erfolge eine Anpassung beim Forschungszulagengesetz (FZulG), um Rechtsunsi-
cherheiten auszuräumen. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD hätten insgesamt drei Änderungsanträge eingebracht. Mit dem 
ersten Antrag würden hauptsächlich Anpassungen zu Fragen der Grundsteuer vorgenommen. Die beiden weiteren 
Änderungsanträge würden Änderungen im Finanzausgleichgesetz vorsehen. Hier gehe es um den Ausgleich der 
Belastungen der Länder, die durch die temporäre Umsatzsteuersenkung vom Herbst 2020 sowie durch das Akti-
onsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022“ entstanden seien. 
Hierbei erfolge eine erhebliche Umschichtung von Bundesmitteln zu den Bundesländern und den Kommunen. 
Die Mindereinnahmen des Bundes beliefen sich aufgrund der Kompensation der temporären Umsatzsteuersen-
kung auf 3 730 Millionen Euro. Das Aufholprogramm würde für die Jahre 2021 und 2022 zusätzlich noch einmal 
knapp 1,3 Milliarden Euro vom Bund auf die Bundesländer übertragen. Diese umfangreiche Lastenübernahme 
durch den Bund sei in Abstimmung mit den Mitgliedern des Haushaltsausschusses beschlossen worden. 


Die Fraktion der AfD bezeichnete den Gesetzentwurf einschließlich der vorgelegten Änderungsanträge als prob-
lematisch. Die Änderungen im Bewertungsgesetz würden erneut verdeutlichen, dass im Rahmen der Grundsteu-
erreform periodisch 35 Millionen Objekte bewertet werden müssten. Diese Regelung sei bürokratisch und kom-
plex. Der damit verbundene Aufwand sei angesichts des Grundsteueraufkommens von jährlich 12 bis 14 Milliar-
den Euro nicht gerechtfertigt. Sie umfasse lediglich zehn Prozent des den Gemeinden zufließenden Steuerauf-
kommens. Das Gesamtvolumen an Steuern in Deutschland betrage im Vergleich dazu ca. 800 Milliarden Euro. 
Diese so genannte Reform der Grundsteuer verstoße gegen jede Form von steuertheoretischer Klarheit und Kon-
zeption und sei rückwärtsgewandt. Die Regierungskoalition habe nichts aus den in der Vergangenheit deutlich 
gewordenen Problemen bei der Grundsteuer gelernt. 
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Die vorgelegten Änderungen zum Finanzausgleichsgesetz würden kaltschnäuzig Bundesmittel zu den Ländern 
verlagern. Es gehe um immense Summen. Es sei unklar, wie diese Übernahme von Belastungen durch den Bund 
finanziert werden solle. Die Regierungskoalition gehe offenbar davon aus, dass der Bund über bisher noch nicht 
bekannte Geldquellen verfüge. So verabschiede sie sich von jeder Art gesamtstaatlichen Denkens – ein unfassba-
rer Vorgang. Daher lehne die Fraktion der AfD das Gesetzespaket insgesamt als irrational ab. 


Die Fraktion der FDP betonte, auch sie lehne den vorliegenden Gesetzentwurf ab, da sie das Bundesmodell der 
reformierten Grundsteuer ablehne. Es sei zu komplex und verursache zu viel Bürokratie. Die nun vorgenommenen 
Änderungen stellten diesbezüglich keine Verbesserungen dar. 


Auch die temporäre Umsatzsteuerreduzierung im Herbst 2020 habe die Fraktion der FDP abgelehnt. Allerdings 
sei der Bund in der Verpflichtung, die dort verursachten finanziellen Lasten zu tragen. Dies sei bitter. Hingegen 
habe man den Kinderbonus stets unterstützt. Auch hier sei die Übernahme der Länder- und Gemeindeanteile durch 
den Bund folgerichtig. 


Die Fraktion DIE LINKE. enthielt sich insgesamt zum Gesetzespaket. Die Regelungen zur Grundsteuerreform 
halte man im Wesentlichen für zustimmungsfähig. Die Fraktion die LINKE. habe sich stets für eine Wertbemes-
sung möglichst nahe am Verkehrswert ausgesprochen. Es sei begrüßenswert, wenn der vorliegende Gesetzentwurf 
die Umsetzung der Grundsteuerreform befördere. Die geplante Anpassung der Werte für die Nettokaltmieten so-
wie die Einführung der Mietniveaustufe sieben seien aus Sicht der Fraktion die LINKE. notwendig. Der Mikro-
zensus sowie die Wohngeld-Mietenstufen würden naheliegende Bezugspunkte darstellen. Die Fraktion DIE 
LINKE. halte es allerdings für grundsätzlich besser, wenn im Rahmen eines wertorientierten Verfahrens eher der 
Verkehrswert und nicht der Mietwert die Bemessungsgrundlage darstellen würde. Eine schwerpunktmäßige Ori-
entierung an Miethöhen könne zu stärkeren Verzerrungen und Steuerungerechtigkeiten führen. Schließlich bleibe 
zu prüfen, inwieweit die geplanten Regelungen zu bestehenden wirtschaftlichen Einheiten sowie die Rolle der 
Sachverständigen für den Nachweis des niedrigeren gemeinen Wertes zu Steuergestaltungen verleiten bzw. das 
Kleinrechnen von Immobilienwerten begünstigen würden. 


Die Fraktion DIE LINKE. habe in der Vergangenheit den Kinderbonus begrüßt und lediglich seine unzureichende 
Dimension bemängelt. Eine Entlastung der Kommunen und Länder sei in diesem Zusammenhang ein richtiger 
Schritt. 


Das Forschungszulagengesetz habe die Fraktion DIE LINKE. bereits bei seiner Einführung abgelehnt, da es aus 
ihrer Sicht hauptsächlich zu einer Begünstigung besonders großer Unternehmen und nicht zu einer guten For-
schungsförderung führe. 


Den beiden Änderungsanträgen zum Finanzausgleichgesetz stimmte die Fraktion DIE LINKE. zu. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßte die vorliegenden Regelungen zur Umsetzung der Grund-
steuerreform. Sie seien zur Förderung einer guten Verwaltungspraxis angemessen. Die Anliegen des Bundesrates 
seien aufgegriffen worden. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützte insbesondere die Absenkung 
der Steuermesszahl für den sozialen Wohnungsbau. Auch die im Forschungszulagengesetz vorgenommene Defi-
nition fand die Zustimmung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Schließlich begrüße man ebenfalls die 
vorgesehenen Entlastungen für Länder und Kommunen bei der Umsatzsteuer. Dies gelte insbesondere für die 
Kompensation der temporären Umsatzsteuerabsenkung aus dem Herbst 2020. Auch die Entlastung der Länder 
beim Aufholpaket für Kinder und Jugendliche sei folgerichtig. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
stimmte dem Gesetzespaket daher insgesamt zu. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 
Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28902, 19/29637 sind 
aus der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen 
der Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der 
CDU/CSU und SPD brachten insgesamt drei Änderungsanträge ein. 


Voten der Fraktionen: 
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Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Anwendungsvorschriften zum Bewertungsgesetz und weitere Än-
derungen) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Änderung von § 1 Absatz 2 Finanzausgleichsgesetz) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Umsatzsteuerverteilung 2021/2022; § 1 Absatz 6 Finanzausgleichs-
gesetz – neu –) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 
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B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Änderung des Bewertungsgesetzes) 


Zu Nummern 9 und 12 –alt–  gestrichen - 
§ 253 Absatz 2 Satz 3 und 6, § 259 Absatz 4 Satz 2 und 5 und Anlage 31 (zu § 237 Absatz 6 und 7) 


Die Änderungen haben bereits Eingang im FoStoG gefunden (vgl. Bundestags-Drucksache 19/28868). Sie sind 
daher im Gesetz zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtli-
cher Vorschriften zu streichen. 


Zu Nummer 10 – neu - 
§ 265 Absatz 12 - neu - 


§ 265 Absatz 12 BewG bestimmt, dass die Änderungen in § 177 Absatz 1 und 2 BewG, § 179 Satz 3 BewG, § 183 
Absatz 2 Satz 3 BewG, § 187 Absatz 2 Satz 2 und 3 BewG, § 188 Absatz 2 Satz 1 BewG, § 191 Absatz 1 Satz 2 
BewG, § 193 Absatz 4 Satz 1 BewG und § 198 Absatz 1 bis 3 BewG auf Bewertungsstichtage ab dem Inkrafttre-
ten der Änderungen anzuwenden sind. 


Mit der Änderung wird eine Empfehlung des Finanzausschusses und des Ausschusses für Städtebau, Wohnungs-
wesen und Raumordnung des Bundesrates umgesetzt (vgl. Bundesrats-Drucksache 273/1/21). 


Zu Nummer 11 
§ 266 Absatz 4 Satz 2 – neu - 


Mit der Ergänzung des § 266 Absatz 4 Satz 2 BewG wird bestimmt, dass auch Einheitswertbescheide, mit denen 
ein Einheitswert auf Grundlage der §§ 33, 34 BewG für land- und forstwirtschaftliches Vermögen festgestellt 
wurde, Grundsteuermessbescheide, in denen der Grundsteuermessbetrag auf Grundlage des Ersatzwirtschafts-
werts (§ 125 BewG) ermittelt wurde, und Grundsteuerbescheide, in denen die Grundsteuer nach der Ersatzbemes-
sungsgrundlage (§ 42 GrStG) bemessen wurde, kraft Gesetzes zum 31. Dezember 2024 mit Wirkung für die Zu-
kunft aufgehoben werden. 


Mit der Änderung wird eine Empfehlung des Finanzausschusses und des Ausschusses für Städtebau, Wohnungs-
wesen und Raumordnung des Bundesrates umgesetzt (vgl. Bundesrats-Drucksache 273/1/21). Die im Gesetzent-
wurf enthaltene Übergangsregelung in § 266 Absatz 4 BewG hat bereits Eingang in das FoStoG gefunden (vgl. 
Bundestags-Drucksache 19/28868, Seite 106) und kann daher entfallen. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Grundsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 
§ 15 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a 


Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe a übernimmt unverändert die Änderung nach Artikel 3 in der Fassung des Regie-
rungsentwurfs. 


Zu Buchstabe b 
§ 15 Absatz 2 


Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe b, Doppelbuchstabe aa trägt dem Umstand Rechnung, dass die Förderzusage nach 
§ 13 Absatz 3 Satz 1 des Wohnraumförderungsgesetzes nicht durch schriftlichen Verwaltungsakt, sondern auch 
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag erteilt werden kann (vgl. auch Nummer 2 Buchstabe a der Stellungnahme 
der Stellungnahme des Bundesrats, Bundesrats – Drucksache 273/21 (Beschluss)).  
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Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe b, Doppelbuchstabe bb bestimmt, dass für die Gewährung der Ermäßigung der 
Steuermesszahl die sich aus Förderzusage im Sinne des § 13 Absatz 2 des Wohnraumförderungsgesetzes erge-
benden Bindungen für jeden Erhebungszeitraum innerhalb des Hauptveranlagungszeitraums bestehen müssen. 


Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe b, Doppelbuchstabe cc erfasst in Umsetzung der Prüfbitte des Bundesrates (Num-
mer 2 Buchstabe c der Stellungnahme, Bundesrats-Drucksache 273/21 (Beschluss)) Fallkonstellationen, in denen 
die Voraussetzungen nach § 15 Absatz 2 Satz 1 für einen Teil der auf dem Grundstück befindlichen Gebäude oder 
für Teile des auf dem Grundstück befindlichen Gebäudes vorliegen und sieht für diese Fälle eine entsprechend 
anteilige Gewährung der Ermäßigung der Steuermesszahl vor. 


Zu Buchstabe c 
§ 15 Absatz 3 


Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe c erklärt in Umsetzung der Prüfbitte des Bundesrates (Nummer 2 Buchstabe a der 
Stellungnahme, Bundesrats-Drucksache 273/21 (Beschluss)) den § 15 Absatz 2 nicht nur bei Förderzusagen nach 
den Wohnraumfördergesetzen der Länder, sondern auch in Fällen für entsprechend anwendbar, in denen eine 
Förderzusage nach den Vorgaben des mittlerweile aufgehobenen Ersten Wohnungsbaugesetzes oder nach den 
Vorgaben des Zweiten Wohnungsbaugesetzes erteilt worden ist. 


Zu Nummer 2 
§ 19 Absatz 2 


Mit der Ergänzung wird strukturell sichergestellt, dass die zuständige Finanzbehörde auch von dem Wegfall der 
Voraussetzungen für die ermäßigte Steuermesszahl (Grundsteuervergünstigung) nach § 15 Absatz 2, 3 und 5 
GrStG Kenntnis erlangt und dies im Wege einer Neuveranlagung berücksichtigen kann. 


Zu Artikel 4 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 2 
Die Änderung von Artikel 4 betrifft die vereinbarte vollständige Übernahme der Mindereinnahmen von Ländern 
und Gemeinden, die aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 resultierte und die, insbeson-
dere wegen der erst in diesem Jahr kassenwirksam gewordenen Mindereinnahmen, nur teilweise erfolgt war. In 
der Gesetzesbegründung zum Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz war den Ländern und Gemeinden die vollstän-
dige Kompensation auf der Grundlage einer neuerlichen Überprüfung von Bund und Ländern unter Einbeziehung 
des Arbeitskreises Steuerschätzungen zugesichert worden (vgl. BT-Drucksache 19/20058, S. 31). Eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe auf Fachebene wurde mit der Festlegung einer Methode zur Berechnung der aus der Um-
satzsteuersatzsenkung im 2. Halbjahr 2020 resultierenden Mindereinnahmen betraut. Auf der Grundlage der nun-
mehr vorliegenden, für die Berechnung notwendigen Steuerdaten belaufen sich die noch zu kompensierenden 
Mindereinnahmen der Länder aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze unter Zugrundelegung der vereinbarten 
Methodik auf 3.572 Mio. Euro; dies sind 576 Mio. Euro mehr, als im Zusammenhang mit dem Entwurf zum 
Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz im Juni 2020 geschätzt worden war. Die noch zu kompensierenden Minder-
einnahmen der Gemeinden aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze werden aktuell auf 158 Mio. Euro ge-
schätzt, 25 Mio. Euro mehr als im Juni 2020 unterstellt worden war.  


Im Gesetzentwurf der Bundesregierung bereits enthalten ist die vollständige Bundesübernahme der aus der Ge-
währung eines Kinderbonus im Jahr 2021 resultierenden Mindereinnahmen der Länder in Höhe von 
910 Mio. Euro und der Gemeinden in Höhe von 321 Mio. Euro durch die Änderung der vertikalen Umsatzsteuer-
verteilung in § 1 Absatz 2 FAG. Die Gewährung des Kinderbonus' selbst war bereits durch das Dritte Corona-
Steuerhilfegesetz vom 10. März 2021 umgesetzt worden. 


Festbeträge nach § 1 Absatz 2 FAG für das Jahr 2021 (in Mio. Euro): 
 Bund Länder Gemeinden 


Festbeträge für 2021 bisher minus 12 181 8 506 3 675 


Kompensation USt-Satz-Absenkung minus 3 730 3.572 158 
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Kompensation Kinderbonus minus 1 231 910 321 


Festbeträge für 2021 neu minus 17 142 12 998 4 154 


 
Finanzielle Auswirkungen 


Gegenüber dem Regierungsentwurf zum Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz führen die weiteren Änderungen 
von § 1 Absatz 2 FAG im Jahr 2021 beim Bund zu weiteren Mindereinnahmen aus der Umsatzsteuer in Höhe von 
rd. 3.730 Mio. Euro sowie zu weiteren Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer bei den Ländern in Höhe von 
3.572 Mio. Euro und bei den Gemeinden in Höhe von 158 Mio. Euro. 


Zu Nummer 2 – neu – 


§ 1 Absatz 6 – neu – 
Mit dem neuen Absatz 6 soll die im Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche für 
die Jahre 2021 und 2022“ vorgesehene Änderung der Umsatzsteuerverteilung umgesetzt werden. Das Aktions-
programm, das am 5. Mai 2021 vom Bundeskabinett beschlossen worden war, sieht eine Änderung der vertikalen 
Umsatzsteuerverteilung in Höhe von insgesamt 1.290 Millionen Euro mit Wirkung für die Jahre 2021 und 2022 
vor, von denen. 1.000 Millionen Euro für Maßnahmen zum Abbau von Lernrückständen bei Schülerinnen und 
Schüler, 70 Millionen Euro für die Stärkung der Kinder- und Jugendfreizeiten in den Ländern und 220 Millionen 
Euro für die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Freiwilligendienstleistenden und 
zusätzlicher Sozialarbeit an Schulen vorgesehen sind. Die Aufteilung auf die Jahre 2021 und 2022 erfolgt zeitan-
teilig. Absatz 6 bestimmt jeweils zulasten des Bundes für das Jahr 2021 eine Erhöhung des Länderanteils an der 
Umsatzsteuer um 430 Millionen Euro und für das Jahr 2022 um 860 Millionen Euro. Durch diese Änderung der 
vertikalen Umsatzsteuerverteilung im Finanzausgleichsgesetz soll den zusätzlichen Lasten der Haushalte der Län-
der, die ihnen aus der Umsetzung des Aktionsprogramms in ihrem Zuständigkeitsbereich in den Jahren 2021 und 
2022 entstehen, Rechnung getragen werden.  


Finanzielle Auswirkungen 


Gegenüber dem Regierungsentwurf zum Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz bewirkt die Ergänzung von § 1 
Finanzausgleichsgesetz um den neuen Absatz 6 im Jahr 2021 bei der Umsatzsteuer weitere Mindereinnahmen in 
Höhe von 430 Millionen Euro beim Bund sowie weitere Mehreinnahmen in Höhe von 430 Millionen Euro bei 
den Ländern. Im Jahr 2022 betragen die Mindereinnahmen beim Bund 860 Millionen Euro und die Mehreinnah-
men bei den Ländern 860 Millionen Euro. Der Regierungsentwurf zum Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz 
sieht bisher keine Änderung der vertikalen Umsatzsteuerverteilung für das Jahr 2022 vor. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Forschungszulagengesetzes) 


Zu Nummer 3 
Zu Buchstabe d  
§ 5 Absatz 4 – neu – 


Die mit dem neuen Absatz 4 vorgesehene gesonderte Feststellung der nach § 3 Absatz 1 bis 4 FZulG förderfähi-
gen Aufwendungen wird von Amts wegen durchgeführt. Das nach § 5 Absatz 1 FZulG für die Besteuerung des 
Anspruchsberechtigten nach dem Einkommen zuständige Finanzamt leitet den Antrag an das jeweilige für die 
gesonderte Feststellung der Einkünfte nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b AO zuständige Finanz-
amt von Amts wegen weiter, das die Feststellung durchzuführen hat. Die im Regierungsentwurf enthaltene For-
mulierung „auf Ersuchen des nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Finanzamts“ ist daher hinfällig. Die Neuformu-
lierung des Absatzes 4 dient insoweit der Rechtsklarheit über das neue Feststellungsverfahren. 


Zu Artikel 6 – neu – (Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1  
§ 13 Absatz 1 Nummer 19 – neu – 


Durch die Neuregelung wird eine Änderungsbitte des Bundesrates (Bundesrats-Drucksache 273/21) umgesetzt. 
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Die Neuregelung ist hinsichtlich der leistenden Einrichtungen weit gefasst. Sie soll sämtliche Leistungen erfassen, 
die in Ansehung von erlittenem Unrecht erbracht werden. Als leistende Institutionen kommen juristische Personen 
des öffentlichen Rechts, Religionsgemeinschaften, Körperschaften, Personenvereinigungen (z. B. Vereine) oder 
Vermögensmassen (z. B. Stiftungen) in Betracht. 


Die Leistungen müssen in Ansehung der Beeinträchtigung der körperlichen oder seelischen Unversehrtheit be-
troffener Personen erbracht werden. Nicht erforderlich ist, dass sie auf einem zivilrechtlichen Schadensersatzan-
spruch beruhen oder auf diesen hin geleistet werden. Erfasst werden mithin freiwillige Leistungen ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht. 


Es muss eine personelle Verbindung zwischen dem erlittenen Leid und der leistenden Institution bestehen. Die 
Befreiungsvorschrift erfasst nur Leistungen in Ansehung erlittenen Unrechts durch Handlungen von Personen, 
die in einem Dienst- oder Auftragsverhältnis zu der leistenden Institution oder einer ihr über-, neben- oder nach-
geordneten Einrichtung stehen oder standen. Erfasst werden dabei auch Fälle, die nicht in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der beruflichen Tätigkeit, sondern beispielsweise im privaten Umfeld begangen wurden, wenn die 
handelnde Person in einem Dienst- oder Auftragsverhältnis zu der leistenden Institution oder einer ihr über-, ne-
ben- oder nachgeordneten Einrichtung steht oder stand. 


Für die Steuerbefreiung ist ausreichend, dass die Leistung in Ansehung des erlittenen Leids erfolgte. Weder die 
zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit der Einrichtung noch die erlittene Beeinträchtigung sind vom Fi-
nanzamt im Einzelfall zu prüfen. 


Die Bewilligung der Leistungen durch die Einrichtung muss auf Grundlage eines geordneten Verfahrens erfolgen. 
Dies erfordert in der Regel eine selbständige, von der Institution aufgestellte Verfahrensordnung oder eines ähn-
lichen Regelwerks, das sämtliche Voraussetzungen für die Bewilligung einheitlich für alle betroffenen Personen 
normiert. In der Verfahrensordnung sollen Voraussetzungen an die persönliche (subjektive) sowie die objektive 
Leistungsberechtigung enthalten sein. Für die objektive Leistungsberechtigung genügt, eine Plausibilitätsprüfung 
hinsichtlich der Angaben des Betroffenen durch den Leistenden vorzusehen. Die Prüfung der Leistungsvoraus-
setzungen kann in der Verfahrensordnung der leistenden Institution selbst, einem von dieser unabhängigen Gre-
mium oder einem innerhalb der Institution bestehenden gesonderten Gremium übertragen werden. Dieses Ver-
fahren muss allen potenziell betroffenen Personen offenstehen. Es dürfen keine sachfremden Differenzierungen 
hinsichtlich der betroffenen Personen erfolgen. 


Betroffen sind alle Personen, die Leistungen in Ansehung einer Beeinträchtigung ihrer körperlichen oder seeli-
schen Unversehrtheit erhalten. Die Beeinträchtigung der körperlichen oder seelischen Unversehrtheit kann sich 
insbesondere aus sexuellem Missbrauch, aber beispielsweise auch aus anderen körperlichen Misshandlungen oder 
einer andauernden Freiheitsentziehung ergeben haben. 


Nach § 30 Absatz 1 und 2 ErbStG gilt normalerweise für sämtliche Zuwendungen eine Anzeigepflicht des Erwer-
bers bzw. des Leistenden an das zuständige Finanzamt. Die Anzeigepflicht hinsichtlich der Leistungen besteht 
gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 19 Satz 2 und 3 ErbStG hingegen nur für die leistende Institution. Der Anzeigende 
hat dabei das Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen im Einzelfall zu bestätigen. Die Anzeigepflicht des 
Leistungsempfängers nach § 30 Absatz 1 ErbStG wird suspendiert. Damit soll verhindert werden, dass die Be-
troffenen im Zusammenhang mit dem Erhalt der Leistung durch Verwaltungsaufwand und die Darlegung ihres 
Leids gegenüber dem Finanzamt belastet werden. 


Zu Nummer 2 
§ 37 Absatz 19 – neu – 


Soweit die Fälle hinsichtlich der schenkungsteuerrechtlichen Beurteilung noch nicht bestandskräftig sind, ist 
die Steuerbefreiung gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 19 ErbStG anzuwenden. 


Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung der Anfügung des neuen Absatzes 3. 
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Zu Absatz 3 – neu – 
Die Änderungen des Forschungszulagengesetzes in Artikel 5 sind entweder klarstellend (Nummer 1 und Num-
mer 3 Buchstabe a des Gesetzentwurfs), wirken zugunsten der Steuerpflichtigen (Nummer 2 in Verbindung mit 
Nummer 3 Buchstabe b und c des Gesetzentwurfs) oder betreffen lediglich verwaltungsinterne Vorgänge (Num-
mer 3 Buchstabe d des Gesetzentwurfs). Daher ist es angebracht, die Änderungen bereits zum Zeitpunkt der erst-
maligen Anwendung des Forschungszulagengesetzes in Kraft treten zu lassen.  


Bei einem Inkrafttreten am Tag nach der Verkündung des Gesetzes würden sich demgegenüber schwierige Ab-
grenzungsfragen ergeben. Zum Beispiel wäre nicht klar, ob eine gesonderte Feststellung nach § 5 Absatz 4 FZulG 
für den Teil der förderfähigen Aufwendungen durchzuführen ist, die bis zum Tag der Verkündung entstanden 
sind. 


 


Berlin, den 9. Juni 2021 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 19/28901, 19/29643 – 


Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem 
Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer Gesetze 


b) zu dem Antrag der Abgeordneten Markus Herbrand, Christian Dürr, 
Dr. Florian Toncar, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/29264 – 


Datenschutz und Menschenrechte im Kampf gegen Steueroasen stärken 


A. Problem 
Zu Buchstabe a 


Staaten und Gebiete (Steuerhoheitsgebiete), die international anerkannte Stan-
dards im Steuerbereich nicht einhalten, befördern Steuerhinterziehung, Steuerver-
meidung und unfairen Steuerwettbewerb. Auf diese Weise werden das Steuerauf-
kommen und die Steuergerechtigkeit gefährdet. Die wachsende Mobilität von 
Personen und Kapital begünstigen diese Entwicklungen, von denen die Mitglied-
staaten der Europäischen Union allesamt betroffen sind. 


Ziel des Gesetzentwurfs ist es, Steuerhoheitsgebiete, die anerkannte Standards in 
den Bereichen Transparenz in Steuersachen, unfairen Steuerwettbewerb und bei 
der Umsetzung der verbindlichen BEPS-Mindeststandards nicht erfüllen, dazu 
anzuhalten, Anpassungen in Richtung einer Umsetzung und Beachtung internati-
onaler Standards im Steuerbereich vorzunehmen. Zu diesem Zweck sollen Perso-
nen und Unternehmen durch gezielte verwaltungsseitige und materiell-steuer-
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rechtliche Maßnahmen davon abgehalten werden, Geschäftsbeziehungen zu na-
türlichen oder juristischen Personen in diesen Steuerhoheitsgebieten fortzusetzen 
oder aufzunehmen. 


Zu Buchstabe b 


Die Antragsteller hegen Zweifel daran, ob sich die am Automatischen Informati-
onsaustausch in Steuersachen (AIA) teilnehmenden Länder, zu denen u. a. Staaten 
wie etwa Aserbaidschan, China, Kolumbien, Pakistan, Russland oder Saudi-Ara-
bien zählen, lückenlos an die Vorgaben zur Wahrung der Datensicherheit, des 
Datenschutzes und der Menschenrechte halten. Kontrollen, mit denen sicherge-
stellt werden soll, dass die vertraglich vereinbarten Vorgaben tatsächlich einge-
halten werden, finden erst nach einer langen Ankündigungsphase statt. Oft wur-
den die Länder über mehrere Jahre hinweg nicht geprüft. 


B. Lösung 
Zu Buchstabe a 


Mit diesem Gesetzentwurf werden Verwaltungs- und Legislativmaßnahmen er-
möglicht, die im Verhältnis zu solchen Steuerhoheitsgebieten Anwendung finden, 
die auf der EU-Liste nicht kooperativer Steuergebiete geführt werden. Der Ge-
setzentwurf basiert auf den Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union 
zur EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke (sog. 
„schwarze Liste“) sowie den seitdem in diesem Zusammenhang durch die Gruppe 
Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung) verhandelten und vom Rat gebil-
ligten Maßnahmen. Die Umsetzung der Abwehrmaßnahmen dient einem koordi-
nierten Vorgehen der Mitgliedstaaten und verspricht auf diese Weise eine größt-
mögliche Effektivität. 


Mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung (Steuerhinterziehungs-
bekämpfungsgesetz) vom 29. Juli 2009 wurden Konsequenzen verwaltungsseiti-
ger und materiell-steuerrechtlicher Art an solche Geschäftsbeziehungen geknüpft, 
die zu natürlichen oder juristischen Personen in Steuerhoheitsgebieten bestehen, 
welche als intransparent gelten. Zum einen entsprechen die dort beschriebenen 
Anforderungen an die steuerliche Transparenz nicht länger den internationalen 
Standards. Zum anderen erfasst das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz 
nicht alle Kriterien, die der Beurteilung eines Steuerhoheitsgebietes als nicht ko-
operativ im Sinne der „schwarzen Liste“ zugrunde liegen. Das Steuerhinterzie-
hungsbekämpfungsgesetz wird in seinem Regelungsgehalt beibehalten, soweit 
dieser mit den Vorgaben des Rates noch kompatibel ist. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


- Klarstellung, dass die Aufzählung der von der Quellensteuermaßnahme erfass-
ten Einkünfte alternativ ist. 


- Anpassung der Maßstäbe der Zerlegung der Feuerschutzsteuer an aktuelle Ver-
hältnisse. 


- Klarstellung der Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern für die Durch-
führung des Steuerabzugsverfahrens für den Steuerabzug nach § 10 Steueroasen-
Abwehrgesetz. 


- Änderung dahingehend, dass der Hinzurechnungsbesteuerung vor dem Betriebs-
ausgabenabzugsverbot ein Vorrang eingeräumt wird. 
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- redaktionelle Folgeanpassungen an das ATADUmsG bei der verschärften Hin-
zurechnungsbesteuerung. 


- Anpassung der Verpflichtung zur Einholung von Selbstauskünften bei Kontoer-
öffnung durch Finanzinstitute. 


- Klarstellung der Qualifikation von Drittstaaten-Kapitalgesellschaften als Kör-
perschaftsteuersubjekte. 


- Änderung zum Inkrafttreten. 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/28901, 19/29643 in geän-
derter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD ge-
gen die Stimmen der Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktionen 
FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordern soll,  


1. den automatische Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steu-
ersachen nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz von 
Deutschland nur dann auf neue Staaten auszuweiten, wenn der Deutsche 
Bundestag dieser Ausweitung zuvor zustimmt; diese Regelung ersetzt das 
bisherige Vorgehen, wonach das Bundesministerium der Finanzen ohne Be-
teiligung des Parlaments das Abkommen auf neue Staaten ausweiten kann, 


2. den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steu-
ersachen nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz nur dann auf 
weitere Länder auszuweiten, wenn der Deutsche Bundestag es als gewähr-
leistet erachtet, dass Datensicherheit, Datenschutz und Menschenrechte bei 
der Übermittlung und Verarbeitung der auszutauschenden Finanzinformati-
onen eingehalten werden, 


3. die Einhaltung der Datensicherheit, des Datenschutzes und der Menschen-
rechte für alle Länder mit denen AIA-Daten von Deutschland geteilt werden, 
alle 5 Jahre zu prüfen und das Prüfergebnis vom Deutschen Bundestag bera-
ten zu lassen, 


4. sich für stärkere Kontrollmechanismen zur Einhaltung der OECD-Sorgfalts-
pflichten einzusetzen, damit sensible Steuer- und Finanzdaten insbesondere 
in autokratisch geführten Ländern nicht missbraucht und gegen Dissidenten, 
Regimekritiker und Menschenrechtsverteidiger eingesetzt werden können, 


5. sich dafür einzusetzen, dass die Prüfteams, die die Einhaltung der OECD-
Sorgfaltspflichten kontrollieren, gestärkt werden; Diese sollen personell 
deutlich aufgestockt werden, unangekündigte Prüfungen vornehmen und 
ihre Prüfungen in den Ländern, die sie prüfen, vornehmen, 


6. sich dafür einzusetzen, dass an der Übermittlung, Verwaltung und Wartung 
sowie den Verschlüsselungsmodalitäten der IT-Infrastruktur, die dem auto-
matischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen 
nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz zu Grunde liegen, aus-
schließlich Firmen eingesetzt werden, die nicht durch gesetzliche Regelun-
gen, die sie oder ihren Mutterkonzern betreffen, ihre Informationen gegen-
über einem Staat offenlegen müssen, 
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7. dafür Sorge zu tragen, in Deutschland ansässige Privatpersonen und Unter-


nehmen, deren AIA-Daten, im In- oder Ausland Opfer oder mutmaßlich Op-
fer von Datendiebstahl geworden sind, unmittelbar hierüber in Kenntnis zu 
setzen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/29264 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD 
und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. 


C. Alternativen 
Zu Buchstabe a 


Der Gesetzentwurf setzt die Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen 
Union zur EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke 
(sog. „schwarze Liste“) sowie den seitdem in diesem Zusammenhang durch die 
Gruppe Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung) verhandelten und vom Rat 
gebilligten Maßnahmen um. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keine Alternativen. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


Die vorgesehenen Maßnahmen sind geeignet, Steuermindereinnahmen, die durch 
die Nutzung von nicht kooperativen Steuerhoheitsgebieten entstehen, zu vermei-
den und die nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiete zur Umsetzung international 
anerkannter Standards im Steuerbereich anzuhalten. Das Gesetz dient der Siche-
rung des Steueraufkommens und darüber hinaus der Durchsetzung internationaler 
Standards im Steuerbereich. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keine Haushaltsausgaben. 


E. Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Durch die gesteigerten Mitwirkungspflichten des § 12 des Gesetzes zur Abwehr 
von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb entsteht ein laufender ge-
ringer nicht quantifizierbarer Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Durch die gesteigerten Mitwirkungspflichten des § 12 des Gesetzes zur Abwehr 
von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb entsteht ein laufender Er-
füllungsaufwand für die Wirtschaft. Mit den Steuerhoheitsgebieten, die mit Blick 
auf die „schwarze Liste“ von dem Gesetz zur Abwehr von Steuervermeidung und 
unfairem Steuerwettbewerb voraussichtlich betroffen wären, findet regelmäßig 
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nur ein geringfügiger wirtschaftlicher Austausch statt. Zwar lässt sich die Zahl der 
betroffenen Geschäftsvorgänge nicht valide schätzen. Zu einer der Mitwirkungs-
pflicht in § 12 des Gesetzes sehr ähnlichen Vorgabe (§ 4 in Verbindung mit § 1 
Absatz 2 und 5 Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung) wurde aber pro 
Fall ein Zeitaufwand von 220 Minuten gemessen. Bei einem dort angenommenen 
durchschnittlichen Lohnsatz von 31,74 Euro pro Stunde entstehen rund 116 Euro 
an Personalaufwand pro Geschäftsvorgang. Im Ergebnis ist von einem geringen 
laufenden Erfüllungsaufwand auszugehen. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Keine. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Bundesfinanzbehörden  


Für die Bundesfinanzbehörden ergibt sich kein Erfüllungsaufwand. 


Landesfinanzbehörden 


Durch die Regelungen in den §§ 8 bis 11 des Gesetzes zur Abwehr von Steuer-
vermeidung und unfairem Steuerwettbewerb (Verbot des Betriebsausgaben- und 
Werbungskostenabzugs, verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung, Quellensteuer-
maßnahmen, Gewinnausschüttungsmaßnahmen) ist in den Finanzämtern mit ei-
nem erhöhten Aufwand durch die Anforderung und Prüfung der Aufzeichnungen 
nach § 12 desselben Gesetzes sowie der Prüfung und ggf. Korrektur der Gewinn- 
und Überschusseinkünfte zu rechnen. Dieser Aufwand kann im konkreten Einzel-
fall erheblich sein. Die Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand lassen sich je-
doch auf Grund fehlender statistischer Daten nicht belastbar quantifizieren. Bei 
fortschreitender Erfüllung der Ziele dieses Gesetzes wird dieser Aufwand per-
spektivisch in erheblichem Umfang wieder geringer werden. 


Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Regelungen maßgeblich von den 
Prüfungsdiensten durch entsprechende Schwerpunktsetzung überprüft werden. 
Eine direkte Auswirkung auf den Erfüllungsaufwand der Finanzämter ist damit 
nicht verbunden. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keinen Erfüllungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 
Zu Buchstabe a 


Der Gesetzentwurf führt insgesamt darüber hinaus nicht zu zusätzlichen Kosten 
für die Wirtschaft, einschließlich der mittelständischen Unternehmen, sofern den 
gegebenenfalls erforderlichen Mitwirkungs- und Nachweispflichten nachgekom-
men wird. 


Be- und Entlastungen für einzelne Sektoren der Volkswirtschaft durch die vorge-
sehenen Maßnahmen sind nicht bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass weder 
in Einzelfällen noch allgemein volkswirtschaftliche Effekte ausgelöst werden, die 
sich in Einzelpreisen, dem allgemeinen Preisniveau oder dem Verbraucherpreis-
niveau niederschlagen können. Belastungen für mittelständische Unternehmen 
werden ebenfalls nicht erwartet. 
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Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keine weiteren Kosten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28901, 19/29643 in der aus der nach-
stehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


b) den Antrag auf Drucksache 19/29264 abzulehnen. 


Berlin, den 9. Juni 2021 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 
Vorsitzende 


Markus Herbrand 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb und 
zur Änderung weiterer Gesetze 
– Drucksachen 19/28901, 19/29643 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr 
von Steuervermeidung und  


unfairem Steuerwettbewerb und zur 
Änderung weiterer Gesetze 


Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr 
von Steuervermeidung und  


unfairem Steuerwettbewerb und zur 
Änderung weiterer Gesetze 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


Artikel 1 Gesetz zur Abwehr von Steuerver-
meidung und unfairem Steuerwettbe-
werb (Steueroasen-Abwehrgesetz – 
StAbwG) 


Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Änderung des Körperschaftsteuerge-
setzes 


Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 4 Änderung der Abgabenordnung Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 5 Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Artikel 5 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 6 Aufhebung der Steuerhinterzie-
hungsbekämpfungsverordnung 


Artikel 6 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 7 Änderung des Gesetzes zum automa-
tischen Austausch von Informationen 
über Finanzkonten in Steuersachen 
(Finanzkonten-Informationsaus-
tauschgesetz - FKAustG) 


Artikel 7 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 8 Änderung des Finanzverwaltungs-
gesetzes 


 Artikel 9 Änderung des Bewertungsgesetzes 


 Artikel 10 Änderung des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes 


 Artikel 11 Änderung des Grunderwerbsteu-
ergesetzes 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 Artikel 12 Änderung des Feuerschutzsteuer-
gesetzes 


Artikel 8 Inkrafttreten Artikel 13 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 1 Artikel 1 


Gesetz zur Abwehr von Steuerver-
meidung und unfairem Steuerwettbe-


werb 


Gesetz zur Abwehr von Steuerver-
meidung und unfairem Steuerwettbe-


werb 


(Steueroasen-Abwehrgesetz – 
StAbwG) 


(Steueroasen-Abwehrgesetz – 
StAbwG) 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


 


§ 1 Anwendungsbereich  


§ 2 Begriffsbestimmungen  


§ 3 Verordnungsermächtigung  


A b s c h n i t t  2  


Q u a l i f i k a t i o n  e i n e s  S t a a t e s  


o d e r  G e b i e t s  


 


§ 4 Intransparenz in Steuersachen  


§ 5 Unfairer Steuerwettbewerb  


§ 6 Nichterfüllung der BEPS-Mindeststan-
dards 


 


A b s c h n i t t  3  


A b w e h r m a ß n a h m e n  


 


§ 7 Betroffene Geschäftsvorgänge  


§ 8 Verbot des Betriebsausgaben- und Wer-
bungskostenabzugs 


 


§ 9 Verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung  


§ 10 Quellensteuermaßnahmen  


§ 11 Maßnahmen bei Gewinnausschüttungen 
und Anteilsveräußerungen 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


A b s c h n i t t  4  


B e s o n d e r e  A n f o r d e r u n g e n  a n  


d a s  S t e u e r v e r w a l t u n g s v e r f a h -


r e n  


 


§ 12 Gesteigerte Mitwirkungspflichten  


A b s c h n i t t  5  


S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  


 


§ 13 Anwendungsvorschriften  


A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  u n v e r ä n d e r t  


§ 1 


 


Anwendungsbereich  


(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind 
auf natürliche Personen, Körperschaften, Perso-
nenvereinigungen und Vermögensmassen anzu-
wenden.  


 


(2) Dieses Gesetz ist auf Steuern einschließ-
lich der Steuervergütungen anzuwenden, die durch 
Bundesrecht oder Recht der Europäischen Union 
geregelt sind und durch Bundesfinanzbehörden, 
Landesfinanzbehörden oder Gemeinden verwaltet 
werden, ausgenommen die Umsatzsteuer, ein-
schließlich der Einfuhrumsatzsteuer, Einfuhr- und 
Ausfuhrabgaben und Verbrauchsteuern. 


 


(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes werden 
durch Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung nicht eingeschränkt oder ausgeschlos-
sen. Darüber hinaus werden deutsche Besteue-
rungsrechte durch Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung mit nicht kooperativen Steuer-
hoheitsgebieten für den Zeitraum, in denen die Ab-
schnitte 3 und 4 bezogen auf dieses Steuerhoheits-
gebiet Anwendung finden, nicht berührt.  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


§ 2 


 


Begriffsbestimmungen  


(1) Ein Staat oder ein Gebiet (Steuerhoheits-
gebiet) ist im Sinne dieses Gesetzes nicht koopera-
tiv, wenn das Steuerhoheitsgebiet eine der Voraus-
setzungen des § 4 Absatz 1, des § 5 Absatz 1 oder 
des § 6 erfüllt.  


 


(2) Ansässig in einem nicht kooperativen 
Steuerhoheitsgebiet im Sinne dieses Gesetzes sind


 


1. natürliche Personen, wenn sie einen Wohnsitz 
(§ 8 der Abgabenordnung) oder ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt (§ 9 der Abgabenord-
nung); 


 


2. Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, wenn sie einen Sitz (§ 11 
der Abgabenordnung) oder ihren Ort der Ge-
schäftsleitung (§ 10 der Abgabenordnung)  


 


in einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet 
haben. 


 


§ 3 


 


Verordnungsermächtigung  


(1) Zur Sicherstellung einer einheitlichen 
Rechtsanwendung erlassen das Bundesministe-
rium der Finanzen und das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie mit Zustimmung des Bun-
desrates eine Rechtsverordnung, in der genannt 
sind 


 


1. die Steuerhoheitsgebiete, die nach Maßgabe 
des § 2 Absatz 1 nicht kooperative Steuerho-
heitsgebiete sind, wenn sie in der im Amts-
blatt der Europäischen Union veröffentlichten 
EU-Liste nicht kooperativer Länder und Ge-
biete für Steuerzwecke in der jeweils aktuel-
len Fassung genannt sind; und  


 


2. der Zeitpunkt, ab dem ein bisher als nicht ko-
operativ genanntes Steuerhoheitsgebiet die 
Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 nicht län-
ger erfüllt.  


 


Die Rechtsverordnung ist für die Anwendung der 
Abschnitte 3 und 4 maßgeblich. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(2) Wird in der Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 ein Steuerhoheitsgebiet als nicht koope-
ratives Steuerhoheitsgebiet genannt, finden die 
Abschnitte 3 und 4 in Bezug auf dieses Steuerho-
heitsgebiet ab dem Beginn des Folgejahres des In-
krafttretens der Rechtsverordnung Anwendung. 
Eine Ausnahme soll gelten für § 8, der ab dem Be-
ginn des vierten Jahres nach Inkrafttreten, sowie 
für § 11, der ab Beginn des dritten Jahres nach In-
krafttreten der Rechtsverordnung, Anwendung fin-
det. Weicht das Wirtschaftsjahr der Person, die Ad-
ressat der Maßnahmen der Abschnitte 3 und 4 ist, 
vom Kalenderjahr ab, gelten die Sätze 1 und 2 mit 
der Maßgabe, dass auf den Beginn des folgenden 
Wirtschaftsjahres abzustellen ist. 


 


(3) Wird in der Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 ein Steuerhoheitsgebiet nicht länger als 
nicht kooperatives Steuerhoheitsgebiet genannt, 
finden die Abschnitte 3 und 4 in Bezug auf dieses 
Steuerhoheitsgebiet bereits ab dem 1. Januar des 
Kalenderjahres, in dessen Verlauf der in der 
Rechtsverordnung genannte Zeitpunkt des Weg-
falls der Voraussetzungen fällt, keine Anwendung 
mehr. Weicht das Wirtschaftsjahr der Person, die 
Adressat der Maßnahmen der Abschnitte 3 und 4 
ist, vom Kalenderjahr ab, gilt Satz 1 mit der Maß-
gabe, dass auf den Beginn des Wirtschaftsjahres 
abzustellen ist. 


 


A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  


Q u a l i f i k a t i o n  e i n e s  S t a a t e s  
o d e r  G e b i e t s  


u n v e r ä n d e r t  


§ 4 


 


Intransparenz in Steuersachen  


(1) Ein Steuerhoheitsgebiet ist nicht koope-
rativ, wenn dieses Steuerhoheitsgebiet keine hin-
reichende Transparenz in Steuersachen gewähr-
leistet. 


 


(2) Ein Steuerhoheitsgebiet gewährleistet 
keine hinreichende Transparenz in Steuersachen, 
wenn dieses Steuerhoheitsgebiet 
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1. den automatischen Austausch von Informati-
onen über Finanzkonten in Steuersachen mit 
der Bundesrepublik Deutschland sowie allen 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union nach dem gemeinsamen Meldestan-
dard nicht durchführt; 


 


2. nicht weitgehend den OECD Standard für 
Transparenz und effektiven Informationsaus-
tausch auf Ersuchen umgesetzt hat; oder 


 


3. das Übereinkommen vom 25. Januar 1988 
über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersa-
chen in der Fassung des Änderungsprotokolls 
vom 27. Mai 2010 nicht ratifiziert hat oder, 
sofern das Steuerhoheitsgebiet nicht über die 
volle staatliche Souveränität verfügt, es dem 
Übereinkommen vom 25. Januar 1988 über 
die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in 
der Fassung des Änderungsprotokolls vom 
27. Mai 2010 nicht beigetreten ist; die Trans-
parenz ist allerdings hinreichend gewährleis-
tet, wenn das Steuerhoheitsgebiet den wirksa-
men Austausch von Informationen auf Ersu-
chen sowie den automatischen Austausch von 
Informationen mit der Bundesrepublik 
Deutschland und allen anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union aufgrund gelten-
der Abkommen sicherstellt. 


 


(3) Gemeinsamer Meldestandard nach 
Absatz 2 Nummer 1 ist der durch die Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) zusammen mit den G20-Staaten ent-
wickelte Standard für den automatischen Aus-
tausch von Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen in dem Stand der Veröffentlichung 
durch die OECD vom 15. Juli 2014. 


 


(4) Der OECD Standard nach 
Absatz 2 Nummer 2 bestimmt sich anhand der 
„2016 Terms of Reference“ im „Informationsaus-
tausch auf Ersuchen, Handbuch für die gegensei-
tige Überprüfung 2016-2020“, Global Forum on 
Transparency and Exchange of Information for 
Tax Purposes (2016).* Der Standard ist in einem 
Steuerhoheitsgebiet weitgehend nicht umgesetzt, 
wenn von ihm wesentlich abgewichen wird und 
diese Abweichung signifikante Auswirkungen auf 
die praktische Durchführung des Informationsaus-
tausches auf Ersuchen hatte oder voraussichtlich 
haben wird. 


 


                                                        
* Amtlicher Hinweis: Dieses Dokument ist im Internet abrufbar unter https://www.bzst.de/. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


§ 5 


 


Unfairer Steuerwettbewerb  


(1) Ein Steuerhoheitsgebiet ist nicht koope-
rativ, wenn es unfairen Steuerwettbewerb betreibt.


 


(2) Ein Steuerhoheitsgebiet betreibt unfai-
ren Steuerwettbewerb, wenn es Regelungen, ein-
schließlich Rechts-, Verwaltungsvorschriften und 
Verwaltungspraktiken auf dem Gebiet des Steuer-
rechts, anwendet, die gemessen an den üblicher-
weise in dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet gel-
tenden Besteuerungsniveaus eine deutlich niedri-
gere Effektivbesteuerung, einschließlich einer 
Nullbesteuerung, bewirken. Diese Regelungen 
sind insbesondere dann als unfairer Steuerwettbe-
werb anzusehen, wenn sie 


 


1. Vorteile ausschließlich Gebietsfremden oder 
für Transaktionen mit Gebietsfremden ge-
währen; 


 


2. Vorteile gewähren, die von der inländischen 
Wirtschaft des nicht kooperativen Steuerho-
heitsgebietes nicht in Anspruch genommen 
werden können, so dass sie keine Auswirkun-
gen auf dessen Steuergrundlage haben; 


 


3. Vorteile von einer tatsächlichen wirtschaftli-
chen Tätigkeit oder Präsenz in dem diese Vor-
teile gewährenden Steuerhoheitsgebiet ent-
koppeln und die steuerlichen Vorteile auch 
ohne eine derartige Tätigkeit oder Präsenz ge-
währt werden; 


 


4. bei der Gewinnermittlung bei Aktivitäten in-
nerhalb einer multinationalen Unternehmens-
gruppe von international allgemein anerkann-
ten Grundsätzen, insbesondere denen der 
OECD, abweichen; oder 


 


5. intransparent, insbesondere nicht allgemein 
vorhersehbar oder hinreichend dokumentiert 
sind, einschließlich der Fälle, in denen von 
den Regelungen in der Handhabung durch die 
Verwaltungsbehörden bewusst abgewichen 
wird, um gesetzlich nicht vorgesehene Vor-
teile zu gewähren.  
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(3) Für ein Steuerhoheitsgebiet, das über 
kein Körperschaftsteuersystem oder über ein Kör-
perschaftsteuersystem verfügt, dessen Anwendung 
zu einem effektiven Körperschaftsteuersatz von 
null oder nahe null führt (Nullsatzjurisdiktion), 
sind Regelungen sowie Strukturen als unfairer 
Steuerwettbewerb anzusehen, wenn sie zum Ziel 
haben, Gewinne anzuziehen, die keine reale Wirt-
schaftstätigkeit in dem Steuerhoheitsgebiet abbil-
den. Regelungen und Strukturen sind insbesondere 
dann als unfairer Steuerwettbewerb anzusehen, 
wenn hierdurch eine den Regelungen unter 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 5 entsprechende 
Wirkung entsteht. Für die Beurteilung der Wirkung 
ist unerheblich, ob es sich um steuerliche oder 
nichtsteuerliche Regelungen und Strukturen in 
dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet handelt. Al-
lein der Umstand, dass ein Steuerhoheitsgebiet 
eine Nullsatzjurisdiktion ist, führt nicht dazu, dass 
die betreffenden Regelungen oder Strukturen die-
ses Steuerhoheitsgebietes als unfairer Steuerwett-
bewerb anzusehen sind. 


 


§ 6 


 


Nichterfüllung der BEPS-Mindeststandards  


(1) Ein Steuerhoheitsgebiet ist nicht koope-
rativ, wenn es sich nicht zur Umsetzung der Min-
deststandards des OECD/G20 BEPS-Projekts 
(Base Erosion and Profit Shifting, vgl. BEPS-Pro-
jekt Erläuterungen, Abschlussbericht 2015) gegen 
Gewinnverkürzung und Gewinnverschiebung ver-
pflichtet hat. Die Mindeststandards umfassen Akti-
onspunkt 5 „Wirksame Bekämpfung schädlicher 
Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von 
Transparenz und Substanz“, Aktionspunkt 6 „Ver-
hinderung von Abkommensmissbrauch“, Aktions-
punkt 13 „Verrechnungspreisdokumentation und 
länderbezogene Berichterstattung“ und Aktions-
punkt 14 „Verbesserung der Wirksamkeit von 
Streitbeilegungsmechanismen“. 


 


(2) Ein Steuerhoheitsgebiet ist auch dann 
nicht kooperativ, wenn es 


 


1. nicht mit der Bundesrepublik Deutschland so-
wie allen anderen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union über einen Mechanismus zum 
Austausch länderbezogener Berichte verfügt; 
oder 
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2. hinsichtlich der Vertraulichkeit, der Daten-
schutzvorkehrungen, der sachgemäßen Ver-
wendung oder dem rechtzeitigen und ausrei-
chenden Austausch von Informationen zu län-
derbezogenen Berichten von dem Mindest-
standard des OECD/G20 BEPS-Projekts, Ak-
tionspunkt 13 „Verrechnungspreisdokumen-
tation und länderbezogene Berichterstattung“ 
wesentlich abweicht.  


 


A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  3  


A b w e h r m a ß n a h m e n  A b w e h r m a ß n a h m e n  


§ 7 § 7 


Betroffene Geschäftsvorgänge u n v e r ä n d e r t  


Unterhält ein Steuerpflichtiger Geschäftsbe-
ziehungen oder Beteiligungsverhältnisse in oder 
mit Bezug zu einem nicht kooperativen Steuerho-
heitsgebiet (Geschäftsvorgänge), gelten die 
§§ 8 bis 11. Satz 1 ist auch auf anzunehmende 
schuldrechtliche Beziehungen im Sinne des § 1 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 des Außensteuergeset-
zes sowie auf Vorgänge, die auf einer gesell-
schaftsrechtlichen Vereinbarung beruhen, anzu-
wenden. 


 


§ 8 § 8 


Verbot des Betriebsausgaben- und Werbungs-
kostenabzugs 


Verbot des Betriebsausgaben- und Werbungs-
kostenabzugs 


Aufwendungen aus Geschäftsvorgängen im 
Sinne des § 7 dürfen den Gewinn oder den Über-
schuss der Einnahmen über die Werbungskosten 
nicht mindern. Dies gilt nicht, soweit die den Auf-
wendungen entsprechenden Erträge der unbe-
schränkten oder beschränkten Steuerpflicht nach 
den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes, 
Körperschaftsteuergesetzes oder dieses Gesetzes 
unterliegen. 


Aufwendungen aus Geschäftsvorgängen im 
Sinne des § 7 dürfen den Gewinn oder den Über-
schuss der Einnahmen über die Werbungskosten 
nicht mindern. Dies gilt nicht, soweit  


 1. die den Aufwendungen entsprechenden 
Erträge der unbeschränkten oder be-
schränkten Steuerpflicht nach den Vor-
schriften des Einkommensteuergesetzes, 
Körperschaftsteuergesetzes oder dieses 
Gesetzes unterliegen; oder 
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 2. auf Grund der aus den Aufwendungen re-
sultierenden Einnahmen ein Hinzurech-
nungsbetrag im Sinne des § 10 Absatz 1 
Satz 1 des Außensteuergesetzes anzusetzen 
ist. 


§ 9 § 9 


Verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung Verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung 


Sind unbeschränkt steuerpflichtige Personen 
an einer ausländischen Gesellschaft im Sinne des 
§ 7 Absatz 1 des Außensteuergesetzes gemäß § 7 
des Außensteuergesetzes beteiligt, die in einem 
nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet ansässig 
ist, ist die ausländische Gesellschaft über § 8 Ab-
satz 1 des Außensteuergesetzes hinaus und unge-
achtet von § 8 Absatz 2 und § 9 des Außensteuer-
gesetzes Zwischengesellschaft für ihre gesamten 
Einkünfte, die insgesamt einer niedrigen Besteue-
rung im Sinne des § 8 Absatz 3 des Außensteuer-
gesetzes unterliegen. Untergesellschaften im Sinne 
des § 14 Absatz 1 des Außensteuergesetzes und 
ihnen nachgeschaltete ausländische Gesellschaf-
ten im Sinne des § 14 Absatz 3 des Außensteuerge-
setzes, die in nicht kooperativen Steuerhoheitsge-
bieten ansässig sind, sind über § 14 Absatz 1 und 
§ 8 Absatz 1 des Außensteuergesetzes hinaus und 
ungeachtet von § 8 Absatz 2 und § 9 des Außen-
steuergesetzes nachgeschaltete Zwischengesell-
schaften für ihre gesamten Einkünfte, soweit diese 
einer niedrigen Besteuerung unterlegen haben; ne-
gative Einkünfte solcher Gesellschaften sind ab-
weichend von § 14 Absatz 1 Satz 1 des Außensteu-
ergesetzes nicht zuzurechnen. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht für Einkünfte oder Teile von Einkünf-
ten einer ausländischen Gesellschaft, soweit 


Sind unbeschränkt steuerpflichtige Personen 
an einer ausländischen Gesellschaft im Sinne des 
§ 7 Absatz 1 des Außensteuergesetzes gemäß § 7 
des Außensteuergesetzes beteiligt, die in einem 
nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet ansässig 
ist, ist die ausländische Gesellschaft über § 8 Ab-
satz 1 des Außensteuergesetzes hinaus und unge-
achtet von § 8 Absatz 2 bis 4 und § 9 des Außen-
steuergesetzes Zwischengesellschaft für ihre ge-
samten Einkünfte, die insgesamt einer niedrigen 
Besteuerung im Sinne des § 8 Absatz 5 des Außen-
steuergesetzes unterliegen. Satz 1 gilt nicht, so-
weit dessen Anwendung zu niedrigeren steuer-
pflichtigen Einkünften führt als ohne dessen 
Geltung. Für in einem nicht kooperativen Steuer-
hoheitsgebiet gelegene Betriebsstätten eines un-
beschränkt Steuerpflichtigen gilt § 20 Absatz 2 
Satz 1 des Außensteuergesetzes mit der Maß-
gabe, dass dieser auf sämtliche Einkünfte der Be-
triebstätte anzuwenden ist; § 20 Absatz 2 Satz 2 
des Außensteuergesetzes ist nicht anzuwenden 
und Satz 2 gilt entsprechend. 


1. die den diesen zugrundeliegenden Erträgen 
entsprechenden Aufwendungen dem Abzugs-
verbot nach § 8 unterlegen haben und 


entfällt 


2. sie aus aktiven Tätigkeiten im Sinne des § 8 
Absatz 1 Nummer 1 bis 10 des Außensteuer-
gesetzes stammen. 


entfällt 
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Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit deren Anwen-
dung zu niedrigeren steuerpflichtigen Einkünften 
oder zuzurechnenden Einkünften führen würden 
als ohne deren Geltung. Für in einem nicht koope-
rativen Steuerhoheitsgebiet gelegene Betriebsstät-
ten eines unbeschränkt Steuerpflichtigen gilt § 20 
Absatz 2 Satz 1 des Außensteuergesetzes mit der 
Maßgabe, dass dieser auf sämtliche Einkünfte der 
Betriebstätte anzuwenden ist; § 20 Absatz 2 Satz 2 
des Außensteuergesetzes ist nicht anzuwenden und 
Satz 4 gilt entsprechend. 


 


§ 10 § 10 


Quellensteuermaßnahmen Quellensteuermaßnahmen 


Über § 49 des Einkommensteuergesetzes hin-
aus liegen steuerpflichtige Einkünfte natürlicher 
Personen, Körperschaften, Personenvereinigungen 
oder Vermögensmassen, die in einem nicht koope-
rativen Steuerhoheitsgebiet ansässig sind, auch 
vor, soweit sie Einkünfte erzielen aus 


Über § 49 des Einkommensteuergesetzes hin-
aus liegen steuerpflichtige Einkünfte natürlicher 
Personen, Körperschaften, Personenvereinigungen 
oder Vermögensmassen, die in einem nicht koope-
rativen Steuerhoheitsgebiet ansässig sind, auch 
vor, soweit sie Einkünfte erzielen aus 


1. Finanzierungsbeziehungen, 1. u n v e r ä n d e r t  


2. Versicherungs- oder Rückversicherungsleis-
tungen, 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. der Erbringung von Dienstleistungen, soweit 
nicht bereits Nummern 1 und 2, und 


3. der Erbringung von Dienstleistungen, soweit 
nicht bereits Nummern 1 und 2, oder 


4. dem Handel mit Waren oder Dienstleistun-
gen,  


4. u n v e r ä n d e r t  


die nach § 2 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz des 
Einkommensteuergesetzes bei unbeschränkt Steu-
erpflichtigen der Besteuerung unterlägen, und die 
ihnen hierbei gewährten Vergütungen als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten eines anderen 
Steuerpflichtigen ungeachtet des § 8 Satz 1 bei 
dessen Veranlagung zur unbeschränkten Einkom-
mensteuer oder Körperschaftsteuerpflicht berück-
sichtigt werden können. § 50a des Einkommen-
steuergesetzes, mit Ausnahme von dessen Absät-
zen 6 und 7, und §§ 73c bis 73g der Einkommens-
teuer-Durchführungsverordnung sowie die weite-
ren gesetzlichen Vorschriften, die an den Steuerab-
zug auf Grund des § 50a des Einkommensteuerge-
setzes anknüpfen, gelten für die Vergütungen des 
Satzes 1 entsprechend. Dabei ist § 50a Absatz 2 
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass der Steuerabzug 15 Prozent 
der gesamten Einnahmen beträgt. 


die nach § 2 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz des 
Einkommensteuergesetzes bei unbeschränkt Steu-
erpflichtigen der Besteuerung unterlägen, und die 
ihnen hierbei gewährten Vergütungen als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten eines anderen 
Steuerpflichtigen ungeachtet des § 8 Satz 1 bei 
dessen Veranlagung zur unbeschränkten Einkom-
mensteuer oder Körperschaftsteuerpflicht berück-
sichtigt werden können. § 50a des Einkommen-
steuergesetzes, mit Ausnahme von dessen Absät-
zen 6 und 7, und §§ 73c bis 73g der Einkommens-
teuer-Durchführungsverordnung sowie die weite-
ren gesetzlichen Vorschriften, die an den Steuerab-
zug auf Grund des § 50a des Einkommensteuerge-
setzes anknüpfen, gelten für die Vergütungen des 
Satzes 1 entsprechend. Dabei ist § 50a Absatz 2 
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass der Steuerabzug 15 Prozent 
der gesamten Einnahmen beträgt. 
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§ 11 § 11 


Maßnahmen bei Gewinnausschüttungen und 
Anteilsveräußerungen 


u n v e r ä n d e r t  


(1) Auf Bezüge im Sinne des § 20 Absatz 1 
Nummer 1, 2, 9 und 10 Buchstabe a des Einkom-
mensteuergesetzes, die von einer in einem nicht 
kooperativen Steuerhoheitsgebiet ansässigen Kör-
perschaft geleistet werden, finden keine Anwen-
dung 


 


1. die Vorschriften über die Steuerbefreiung 
nach § 8b Absatz 1 Satz 1 des Körperschaft-
steuergesetzes und 


 


2. den in Nummer 1 genannten Vorschriften 
vergleichbare Vorschriften in Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung.  


 


Auf Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an 
einer Körperschaft oder Personenvereinigung, de-
ren Leistungen beim Empfänger zu Bezügen im 
Sinne des Satzes 1 gehören, finden die Vorschrif-
ten über die Steuerbefreiung nach § 8b Absatz 2 
Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes und ver-
gleichbare Vorschriften in Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung keine Anwen-
dung. Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der 
Steuerpflichtige Bezüge von einer nahestehenden 
Person im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteu-
ergesetzes erhält und diese Bezüge aus Ausschüt-
tungen oder Veräußerungsgewinnen resultieren, 
die die nahestehende Person unmittelbar oder mit-
telbar von einer Körperschaft im Sinne des Satzes 
1 erhalten hat; dies gilt nicht, wenn bereits auf 
Ebene der nahestehenden Person die Sätze 1 und 2 
oder vergleichbare Vorschriften angewendet wor-
den sind. 


 


(2) Für Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 
sind § 2 Absatz 5b Satz 1, § 32d Absatz 1 und § 43 
Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes in Bezug 
auf Einkünfte, die das Kreditinstitut für Rechnung 
des Schuldners an den Steuerpflichtigen zahlt, und 
§ 3 Nummer 40 Satz 1 und 2 des Einkommensteu-
ergesetzes nicht anzuwenden. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit 
der Steuerpflichtige nachweist, dass die Ausschüt-
tungen aus Beträgen resultieren, die beim Leisten-
den bereits der Besteuerung nach § 10 unterlegen 
haben oder für die bereits das Abzugsverbot nach 
§ 8 angewendet worden ist. 


 


A b s c h n i t t  4  A b s c h n i t t  4  


B e s o n d e r e  A n f o r d e r u n g e n  a n  
d a s  S t e u e r v e r w a l t u n g s v e r f a h -


r e n  


u n v e r ä n d e r t  


§ 12 


 


Gesteigerte Mitwirkungspflichten  


(1) Der Steuerpflichtige hat über die nach 
§ 90 der Abgabenordnung bestehenden Mitwir-
kungspflichten hinaus eine gesteigerte Mitwir-
kungspflicht. Die gesteigerte Mitwirkungspflicht 
umfasst die in den folgenden Absätzen geregelten 
Verpflichtungen.  


 


(2) Der Steuerpflichtige hat für Geschäfts-
vorgänge im Sinne des § 7 folgende Aufzeichnun-
gen zu erstellen: 


 


1. Darstellung der Geschäftsbeziehungen, Über-
sicht über Art und Umfang dieser Geschäfts-
beziehungen, insbesondere Wareneinkauf, 
Dienstleistungen, Darlehensverhältnisse, 
Versicherungsverhältnisse, Nutzungsüberlas-
sungen sowie Kostenumlagen;  


 


2. Verträge und vereinbarte Vertragsbedingun-
gen, die den Geschäftsbeziehungen zugrunde 
liegen, und ihre Veränderung innerhalb des 
Wirtschaftsjahres; 


 


3. Auflistung von Vereinbarungen mit Bezug zu 
immateriellen Werten, einschließlich Kosten-
umlagevereinbarungen sowie Forschungs-
dienstleistungsvereinbarungen und Lizenz-
vereinbarungen, sowie Auflistung der imma-
teriellen Werte, die der Steuerpflichtige im 
Rahmen der betreffenden Geschäftsbeziehun-
gen nutzt oder zur Nutzung überlässt; 
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4. die von den Beteiligten im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehungen ausgeübten Funktionen 
und übernommenen Risiken sowie deren Ver-
änderungen innerhalb des Wirtschaftsjahres; 


 


5. die eingesetzten wesentlichen Vermögens-
werte; 


 


6. die gewählten Geschäftsstrategien;  


7. die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse, die 
für die Besteuerung von Bedeutung sind;  


 


8. die natürlichen Personen, die unmittelbar oder 
mittelbar Gesellschafter oder Anteilseigner 
einer Gesellschaft in dem nicht kooperativen 
Steuerhoheitsgebiet sind, zu dem der Steuer-
pflichtige in Geschäftsbeziehung steht; das 
gilt nicht, soweit mit der Hauptgattung der 
Aktien der ausländischen Gesellschaft ein we-
sentlicher und regelmäßiger Handel an einer 
Börse in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem Vertragsstaat des 
EWR-Abkommens stattfindet oder an einer 
Börse, die in einem anderen Staat nach § 193 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 4 des Kapital-
anlagegesetzbuchs von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassen ist. 


 


Die Aufzeichnungen nach Satz 1 sind spätestens 
ein Jahr nach Ablauf des betreffenden Kalender-
jahres oder Wirtschaftsjahres zu erstellen und an 
die örtlich zuständige Finanzbehörde sowie in den 
Fällen, in denen die Voraussetzungen des § 138a 
der Abgabenordnung erfüllt sind, dem Bundeszent-
ralamt für Steuern, zu übermitteln. Daneben sind 
die Aufzeichnungen auf Anforderung entspre-
chend § 90 Absatz 3 Satz 6 und 7 der Abgabenord-
nung vorzulegen. 


 


(3) Nach Aufforderung der zuständigen Fi-
nanzbehörde hat der Steuerpflichtige die Richtig-
keit und Vollständigkeit der Angaben gemäß 
Absatz 2 an Eides statt zu versichern und die Fi-
nanzbehörde zu bevollmächtigen, in seinem Na-
men mögliche Auskunftsansprüche gegenüber den 
von der Finanzbehörde benannten Personen, zu de-
nen Geschäftsvorgänge im Sinne des § 7 bestehen, 
außergerichtlich und gerichtlich geltend zu ma-
chen. § 95 der Abgabenordnung bleibt unberührt.  
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A b s c h n i t t  5  A b s c h n i t t  5  


S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  


§ 13 § 13 


Anwendungsvorschriften Anwendungsvorschriften 


(1) Die Abschnitte 3 und 4 dieses Gesetzes 
sind ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Abweichend von Absatz 1 sind die 
Abschnitte 3 und 4 dieses Gesetzes in Bezug auf 
Steuerhoheitsgebiete, die am 1. Januar 2021 nicht 
auf der im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlichten EU-Liste nicht kooperativer Länder 
und Gebiete für Steuerzwecke genannt waren, ab 
dem 1. Januar 2023 anzuwenden. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


 (3) Vorbehaltlich der Absätze 1 und 2 ist 
§ 9 in der am Tag nach Verkündung geltenden 
Fassung erstmals anzuwenden 


 1. für die Einkommen- und Körperschafts-
teuer für den Veranlagungszeitraum, 


 2. für die Gewerbesteuer für den Erhebungs-
zeitraum, 


 für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen 
sind, die in einem Wirtschaftsjahr der Zwi-
schengesellschaft oder der Betriebsstätte ent-
standen sind, das nach dem 31. Dezember 2021 
beginnt. Für Zwischeneinkünfte einer Zwi-
schengesellschaft oder einer Untergesellschaft 
im Sinne des § 14 Absatz 1 des Außensteuerge-
setzes in der am … [einsetzen: Tag der Verkün-
dung des ATADUmsG] geltenden Fassung oder 
einer ihr nachgeschalteten ausländischen Ge-
sellschaft im Sinne des § 14 Absatz 3 des Außen-
steuergesetzes in der am … [einsetzen: Tag der 
Verkündung des ATADUmsG] geltenden Fas-
sung oder einer Betriebsstätte, die in einem 
Wirtschaftsjahr entstanden sind, das vor dem 
1. Januar 2022 beginnt, ist § 9 vorbehaltlich der 
Absätze 1 und 2  in der folgenden Fassung an-
zuwenden: 


 
„§ 9 
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Verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung 
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nen an einer ausländischen Gesellschaft im 
Sinne des § 7 Absatz 1 des Außensteuergesetzes 
in der am … [einsetzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] geltenden Fassung gemäß § 7 des 
Außensteuergesetzes in der am … [einsetzen: 
Tag der Verkündung des ATADUmsG] geltenden 
Fassung beteiligt, die in einem nicht kooperati-
ven Steuerhoheitsgebiet ansässig ist, ist die aus-
ländische Gesellschaft über § 8 Absatz 1 des Au-
ßensteuergesetzes in der am … [einsetzen: Tag 
der Verkündung des ATADUmsG] geltenden 
Fassung hinaus und ungeachtet von § 8 Ab-
satz 2 und § 9 des Außensteuergesetzes in der 
am … [einsetzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] geltenden Fassung Zwischenge-
sellschaft für ihre gesamten Einkünfte, die ins-
gesamt einer niedrigen Besteuerung im Sinne 
des § 8 Absatz 3 des Außensteuergesetzes in der 
am … [einsetzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] geltenden Fassung unterliegen. 
Untergesellschaften im Sinne des § 14 Absatz 1 
des Außensteuergesetzes in der am … [einset-
zen: Tag der Verkündung des ATADUmsG] gel-
tenden Fassung und ihnen nachgeschaltete aus-
ländische Gesellschaften im Sinne des § 14 Ab-
satz 3 des Außensteuergesetzes in der am … 
[einsetzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] geltenden Fassung, die in nicht 
kooperativen Steuerhoheitsgebieten ansässig 
sind, sind über § 14 Absatz 1 und § 8 Absatz 1 
des Außensteuergesetzes in der am … [einset-
zen: Tag der Verkündung des ATADUmsG] gel-
tenden Fassung hinaus und ungeachtet von § 8 
Absatz 2 und § 9 des Außensteuergesetzes in der 
am … [einsetzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] geltenden Fassung nachgeschal-
tete Zwischengesellschaften für ihre gesamten 
Einkünfte, soweit diese einer niedrigen Besteue-
rung unterlegen haben; negative Einkünfte sol-
cher Gesellschaften sind abweichend von § 14 
Absatz 1 Satz 1 des Außensteuergesetzes in der 
am … [einsetzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] geltenden Fassung nicht zuzu-
rechnen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit 
deren Anwendung zu niedrigeren steuerpflich-
tigen Einkünften oder zuzurechnenden Ein-
künften führen würden als ohne deren Geltung. 
Für in einem nicht kooperativen Steuerhoheits-
gebiet gelegene Betriebsstätten eines unbe-
schränkt Steuerpflichtigen gilt § 20 Absatz 2 
Satz 1 des Außensteuergesetzes in der am … 
[einsetzen: Tag der Verkündung des 
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ATADUmsG] geltenden Fassung mit der Maß-
gabe, dass dieser auf sämtliche Einkünfte der 
Betriebstätte anzuwenden ist; § 20 Absatz 2 
Satz 2 des Außensteuergesetzes in der am … 
[einsetzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] geltenden Fassung ist nicht anzu-
wenden und Satz 3 gilt entsprechend.“ 


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des Einkommensteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


§ 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f des 
Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) 
geändert worden ist, wird aufgehoben. 


 


Artikel 3 Artikel 3 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


§ 33 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaft-
steuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), 
das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 1. Dem § 8 Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Bei Körperschaften im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 mit Sitz im Ausland, deren Ort der 
Geschäftsleitung im Inland belegen ist und 
die nach inländischem Gesellschaftsrecht 
mangels Rechtsfähigkeit nicht als juristi-
sche Person zu behandeln sind, sind Leis-
tungen und Leistungsversprechen zwi-
schen der Körperschaft und Personen, die 
aus dieser Körperschaft Einkünfte im 
Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 und 9 
des Einkommensteuergesetzes erzielen, für 
Zwecke der Durchführung der Besteue-
rung mit Ertragsteuern wie Leistungen 
und Leistungsversprechen zwischen einer 
rechtsfähigen Körperschaft und deren An-
teilseignern zu behandeln.“ 


V
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 2. § 12 Absatz 4 wird aufgehoben. 


 3. § 33 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt ge-
ändert: 


1. In Buchstabe d wird das Semikolon am Ende 
durch einen Punkt ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


2. Buchstabe e wird aufgehoben. b) u n v e r ä n d e r t  


 4. § 34 wird wie folgt geändert: 


 a) Nach Absatz 3b wird folgender Ab-
satz 3c eingefügt: 


 „(3c) § 8 Absatz 1 in der Fassung 
des Artikels 3 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist auch 
für Veranlagungszeiträume vor 2021 
anzuwenden.“ 


 b) Der bisherige Absatz 3c wird Ab-
satz 3d. 


 c) Dem Absatz 6d wird folgender Satz 
angefügt: 


 „§ 12 Absatz 4 in der am … [einsetzen: 
Datum des Tages der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] gel-
tenden Fassung ist letztmals für den 
Veranlagungszeitraum 2020 anzu-
wenden.“ 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung der Abgabenordnung u n v e r ä n d e r t  


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 28 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 


1. In § 3 Absatz 4 Nummer 3 wird nach der An-
gabe „§ 162 Absatz 4“ die Angabe „und 4a“ 
eingefügt. 


 


2. § 90 Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.  


V
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3. In § 147a Absatz 1 Satz 6 werden die Wörter 
„§ 90 Absatz 2 Satz 3“ durch die Wörter 
„§ 12 Absatz 3 des Gesetzes zur Abwehr von 
Steuervermeidung und unfairem Steuerwett-
bewerb“ ersetzt. 


 


4. § 162 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Hat der Steuerpflichtige seine Mitwir-
kungspflichten nach § 12 des Gesetzes 
zur Abwehr von Steuervermeidung und 
unfairem Steuerwettbewerb verletzt, so 
wird widerlegbar vermutet, dass in 
Deutschland steuerpflichtige Einkünfte 
in Bezug zu Staaten oder Gebieten im 
Sinne des § 3 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Abwehr von Steuervermeidung und un-
fairem Steuerwettbewerb  


 


1. bisher nicht erklärt wurden, tatsäch-
lich aber vorhanden sind, oder  


 


2. bisher zwar erklärt wurden, tatsäch-
lich aber höher sind als erklärt.“ 


 


b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a 
eingefügt: 


 


„(4a) Verletzt der Steuerpflichtige 
seine Mitwirkungspflichten nach § 12 
des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher 
Abwehrmaßnahmen gegen Steuerver-
meidung und unfairen Steuerwettbe-
werb, ist Absatz 4 entsprechend anzu-
wenden. Von der Festsetzung eines Zu-
schlags ist abzusehen, wenn die Nichter-
füllung der Mitwirkungspflichten ent-
schuldbar erscheint oder das Verschul-
den nur geringfügig ist. Das Verschulden 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen ist dem Steuerpflich-
tigen zuzurechnen.“ 


 


5. § 193 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„3. wenn ein Steuerpflichtiger seinen Mit-
wirkungspflichten nach § 12 des Geset-
zes zur Abwehr von Steuervermeidung 
und unfairem Steuerwettbewerb nicht 
nachkommt.“ 
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Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Dem Artikel 97 § 22 des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Februar 2021 
(BGBl. I S. 237) geändert worden ist, wird folgen-
der Absatz 4 angefügt: 


 


„(4) § 3 Absatz 4 Nummer 3, § 90 Absatz 2, 
§ 147a Absatz 1 Satz 6, § 162 Absatz 2 Satz 3 und 
Absatz 4a sowie § 193 Absatz 2 Nummer 3 der 
Abgabenordnung in der ab … [einsetzen: Tag nach 
der Verkündung dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung sind erstmals auf Besteuerungszeiträume an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 2021 be-
ginnen.“ 


 


Artikel 6 Artikel 6 


Aufhebung der Steuerhinterziehungsbe-
kämpfungsverordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Steuerhinterziehungsbekämpfungsver-
ordnung vom 18. September 2009 (BGBl. I 
S. 3046) wird aufgehoben. 


 


Artikel 7 Artikel 7 


Änderung des Gesetzes zum automatischen 
Austausch von Informationen über Finanz-


konten in Steuersachen (Finanzkonten-Infor-
mationsaustauschgesetz - FKAustG) 


Änderung des Gesetzes zum automatischen 
Austausch von Informationen über Finanz-


konten in Steuersachen (Finanzkonten-Infor-
mationsaustauschgesetz - FKAustG) 


Das Finanzkonten-Informationsaustauschge-
setz vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2531), 
das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


Das Finanzkonten-Informationsaustauschge-
setz vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2531), 
das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 3 folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


V
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„§ 3a Pflichten der Kontoinhaber und An-
tragsteller“. 


 


2. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  


„§ 3a 


 


Pflichten der Kontoinhaber und der Antrag-
steller 


 


(1) Natürliche Personen und Rechtsträ-
ger, die bei einem meldenden Finanzinstitut 
entweder für sich selbst oder zugunsten oder 
für Rechnung einer anderen Person die Eröff-
nung eines Finanzkontos beantragen, sowie 
Kontoinhaber haben die nachfolgenden 
Pflichten zu beachten. 


 


(2) Hat nach diesem Gesetz ein mel-
dendes Finanzinstitut Selbstauskünfte oder 
Belege einzuholen, so sind diese Informatio-
nen oder Unterlagen vollständig und richtig 
zu erteilen oder herauszugeben.  


 


(3) Wer einem meldenden Finanzinsti-
tut eine Selbstauskunft erteilt hat, muss dem 
Finanzinstitut bei einer Änderung der Gege-
benheiten die neu zutreffenden Angaben bis 
zum letzten Tag des maßgeblichen Kalender-
jahres oder eines anderen geeigneten Melde-
zeitraums oder 90 Kalendertage nach dem 
Eintritt der Änderung der Gegebenheiten, je 
nachdem, welches Datum später ist, mit einer 
Selbstauskunft richtig und vollständig mittei-
len.“ 


 


3. Dem § 13 wird folgender Absatz 5 angefügt: 3. Nach § 13 Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 2a eingefügt: 


„(5) Eine Kontoeröffnung darf nur bei 
Vorliegen einer Selbstauskunft erfolgen.“ 


„(2a) Abweichend von Absatz 2 kann 
die Beschaffung der Selbstauskunft oder 
die Bestätigung ihrer Plausibilität auch un-
verzüglich nach der Kontoeröffnung erfol-
gen, wenn das meldende Finanzinstitut 
nachweisen kann, dass 


 1. die Beschaffung der Selbstauskunft 
bei Kontoeröffnung aus rechtlichen o-
der tatsächlichen Gründen unmöglich 
ist; oder 


 2. die Bestätigung der Plausibilität bei 
Kontoeröffnung in begründeten Aus-
nahmefällen unzumutbar ist. 


V
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 Im Fall des Satzes 1 muss sichergestellt 
sein, dass vor der Beschaffung der Selbst-
auskunft oder der Bestätigung ihrer Plau-
sibilität keine Gelder von dem Konto ab-
verfügt werden können. Für den Fall einer 
Rückzahlung eingegangener Gelder dürfen 
diese nur an den Einzahler ausgezahlt wer-
den. Kann die Selbstauskunft innerhalb 
von 90 Kalendertagen seit der Kontoeröff-
nung nicht beschafft oder ihre Plausibilität 
nicht bestätigt werden, muss das meldende 
Finanzinstitut dies dem Bundeszentralamt 
für Steuern unverzüglich unter Angabe al-
ler zur Identifizierung des Kontoinhabers 
zur Verfügung stehenden Angaben mittei-
len.“ 


4. Dem § 16 wird folgender Absatz 5 angefügt: 4. Nach § 16 Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 2a eingefügt: 


„(5) Eine Kontoeröffnung darf nur bei 
Vorliegen einer Selbstauskunft erfolgen.“ 


„(2a) Abweichend von Absatz 2 Num-
mer 1 Buchstabe a kann die Beschaffung 
der Selbstauskunft oder die Bestätigung ih-
rer Plausibilität auch unverzüglich nach 
der Kontoeröffnung erfolgen, wenn das mel-
dende Finanzinstitut nachweisen kann, 
dass 


 1. die Beschaffung der Selbstauskunft 
bei Kontoeröffnung aus rechtlichen o-
der tatsächlichen Gründen unmöglich 
ist; oder 


 2. die Bestätigung der Plausibilität bei 
Kontoeröffnung in begründeten Aus-
nahmefällen unzumutbar ist. 


 Im Fall des Satzes 1 muss sichergestellt 
sein, dass vor der Beschaffung der Selbst-
auskunft oder der Bestätigung ihrer Plau-
sibilität keine Gelder von dem Konto ab-
verfügt werden können. Für den Fall einer 
Rückzahlung eingegangener Gelder dürfen 
diese nur an den Einzahler ausgezahlt wer-
den. Kann die Selbstauskunft innerhalb 
von 90 Kalendertagen seit der Kontoeröff-
nung nicht beschafft oder ihre Plausibilität 
nicht bestätigt werden, muss das meldende 
Finanzinstitut dies dem Bundeszentralamt 
für Steuern unverzüglich unter Angabe al-
ler zur Identifizierung des Kontoinhabers 
zur Verfügung stehenden Angaben mittei-
len.“ 
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5. § 28 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig  


 


1. entgegen § 3a Absatz 2 eine Selbst-
auskunft oder einen Beleg nicht 
richtig oder nicht vollständig er-
teilt; 


 


2. entgegen § 3a Absatz 3 eine Mittei-
lung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig 
macht; oder 


 


3. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 eine 
Meldung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht.“ 


 


b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a 
eingefügt: 


 


„(1a) Die Ordnungswidrigkeit kann 
in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 
mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtau-
send Euro, in den übrigen Fällen mit ei-
ner Geldbuße bis zu zehntausend Euro 
geahndet werden.“ 


 


 


Artikel 8 


 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


 § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des Finanz-
verwaltungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I 
S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 607) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 
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 „12. die Durchführung der Veranlagung nach 
§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 des Ein-
kommensteuergesetzes und § 32 Absatz 2 
Nummer 2 des Körperschaftsteuergeset-
zes sowie die Durchführung des Steuerab-
zugsverfahrens nach § 50a Absatz 1 des 
Einkommensteuergesetzes und nach § 10 
des Steueroasen-Abwehrgesetzes; ein-
schließlich des Erlasses von Haftungs- 
und Nachforderungsbescheiden und de-
ren Vollstreckung;“. 


 


Artikel 9 


 Änderung des Bewertungsgesetzes 


 Das Bewertungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 230), das zuletzt durch Artikel 30 des Geset-
zes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 95 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) Die Angabe „§ 15 Abs. 1 und 2“ wird 
durch die Wörter „§ 15 Absatz 1 und 
2“ ersetzt. 


 b) Folgender Satz wird angefügt: 


 „Als Gewerbebetrieb im Sinne des 
Satzes 1 gilt auch der Betrieb von Ge-
sellschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 
des Körperschaftsteuergesetzes mit 
Sitz im Ausland, deren Ort der Ge-
schäftsleitung im Inland belegen ist, 
und die nach inländischem Gesell-
schaftsrecht nicht als juristische Per-
son zu behandeln sind, wenn dem 
Grunde nach eine Tätigkeit im Sinne 
des § 15 Absatz 1 und Absatz 2 des 
Einkommensteuergesetzes vorliegt.“ 
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 2. In § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 
werden die Wörter „wenn sie ihrer Tätig-
keit nach einer Gesellschaft im Sinne des 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder des 
§ 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkommensteu-
ergesetzes entsprechen, Gesellschaften im 
Sinne des § 1a Absatz 1 des Körperschaft-
steuergesetzes“ durch die Wörter „wenn 
sie ihrer Tätigkeit nach einer Gesellschaft 
im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2, des § 15 Absatz 3 oder des § 18 Ab-
satz 4 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes 
entsprechen, Gesellschaften im Sinne des 
§ 1a Absatz 1 des Körperschaftsteuergeset-
zes und Gesellschaften im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes mit 
Sitz im Ausland, deren Ort der Geschäfts-
leitung im Inland belegen ist, und die nach 
inländischem Gesellschaftsrecht als Perso-
nengesellschaft zu behandeln sind“ ersetzt.


 


Artikel 10 


 Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 


 In § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 5 des 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt 
durch Artikel 34 des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, 
wird der Punkt am Ende durch die Wörter 
„und für Gesellschaften im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes mit Sitz 
im Ausland, deren Ort der Geschäftsleitung im 
Inland belegen ist, und die nach inländischem 
Gesellschaftsrecht als Personengesellschaft zu 
behandeln sind.“ ersetzt. 


 


Artikel 11 


 Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


V
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 Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch 
Artikel 33 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 1. § 5 wird wie folgt geändert: 


 a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Satz 1 gilt nicht für eine Gesellschaft 
im Sinne des § 1 Absatz 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes mit Sitz im Aus-
land, deren Ort der Geschäftsleitung 
im Inland belegen ist, und die nach in-
ländischem Gesellschaftsrecht als Per-
sonengesellschaft behandelt wird.“ 


 b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“ 


 2. Dem § 6 Absatz 3 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Absatz 1 ist nicht entsprechend anzuwen-
den, wenn die erwerbende Gesamthand 
eine Gesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 
des Körperschaftsteuergesetzes mit Sitz im 
Ausland ist, deren Ort der Geschäftslei-
tung im Inland belegen ist, und die nach in-
ländischem Gesellschaftsrecht als Perso-
nengesellschaft behandelt wird.“ 


 


Artikel 12 


 Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes 


 § 11 Absatz 2 Satz 1 des Feuerschutzsteu-
ergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. Januar 1996 (BGBl. I S. 18), das zuletzt 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 2. November 
2015 (BGBl. I S. 1834) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


 1. In Nummer 1 werden die Wörter „35 vom 
Hundert“ durch die Wörter „30 vom Hun-
dert“ ersetzt. 


 2. Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
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 „3. zu 45 vom Hundert entsprechend den 
Anteilen an der Wohnbevölkerung 
zu 40 vom Hundert und den Anteilen 
am Bestand an Wohngebäuden zu 
60 vom Hundert;“. 


Artikel 8 Artikel 13 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft. Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 


V
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Bericht des Abgeordneten Markus Herbrand 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28901, 19/29643 in seiner 227. Sitzung am 
6. Mai 2021 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Verbrau-
cherschutz zur Mitberatung überwiesen. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/29264 in seiner 227. Sitzung am 6. Mai 2021 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe 
zur Mitberatung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


Auf tatbestandlicher Ebene setzt dieser Gesetzentwurf die in der Gruppe Verhaltenskodex (Unternehmensbesteu-
erung) verhandelten und vom Rat beschlossenen Listenkriterien für nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete in 
deutsches Recht um. Das Gesetz soll für alle Steuerpflichtigen gelten und alle Steuern einschließlich der Steuer-
vergütungen erfassen, die durch Bundesrecht oder Recht der Europäischen Union geregelt sind und durch Bun-
desfinanzbehörden, oder Landesfinanzbehörden oder Gemeinden verwaltet werden, ausgenommen die Umsatz-
steuer (einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer), Einfuhr- und Ausfuhrabgaben und Verbrauchsteuern. 


Auf Rechtsfolgenseite sieht dieser Gesetzentwurf verwaltungsseitige Maßnahmen als auch legislative Abwehr-
maßnahmen vor. Konkret greift eine verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung, wenn in einer Steueroase eine sog. 
Zwischengesellschaft ansässig ist. Zudem kommen verschärfte Quellensteuermaßnahmen zur Anwendung, wenn 
bspw. Zinsaufwendungen an in Steueroasen ansässige Personen geleistet werden. Darüber hinaus finden auf Basis 
eines zeitlichen Stufenmodells gewisse Steuerbefreiungen auf Gewinnausschüttungen und Anteilsveräußerungen 
keine Anwendung und Betriebsausgaben sowie Werbungskosten, die in Zusammenhang mit Steueroasen stehen, 
können steuerlich nicht mehr geltend gemacht werden. Daneben kommen gesteigerte Mitwirkungspflichten zur 
Anwendung. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 


I. die Problematik von Datenschutz und Datenmissbrauch im Rahmen des AIA wie im Antrag dargelegt feststellt 
und 


II. die Bundesregierung auffordert, 


1. den automatische Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen nach dem Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetz von Deutschland nur dann auf neue Staaten auszuweiten, wenn der Deutsche 
Bundestag dieser Ausweitung zuvor zustimmt; diese Regelung ersetzt das bisherige Vorgehen, wonach das 
Bundesministerium der Finanzen ohne Beteiligung des Parlaments das Abkommen auf neue Staaten auswei-
ten kann, 


2. den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen nach dem Finanzkon-
ten-Informationsaustauschgesetz nur dann auf weitere Länder auszuweiten, wenn der Deutsche Bundestag 
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es als gewährleistet erachtet, dass Datensicherheit, Datenschutz und Menschenrechte bei der Übermittlung 
und Verarbeitung der auszutauschenden Finanzinformationen eingehalten werden, 


3. die Einhaltung der Datensicherheit, des Datenschutzes und der Menschenrechte für alle Länder mit denen 
AIA-Daten von Deutschland geteilt werden, alle 5 Jahre zu prüfen und das Prüfergebnis vom Deutschen 
Bundestag beraten zu lassen, 


4. sich für stärkere Kontrollmechanismen zur Einhaltung der OECD-Sorgfaltspflichten einzusetzen, damit sen-
sible Steuer- und Finanzdaten insbesondere in autokratisch geführten Ländern nicht missbraucht und gegen 
Dissidenten, Regimekritiker und Menschenrechtsverteidiger eingesetzt werden können, 


5. sich dafür einzusetzen, dass die Prüfteams, die die Einhaltung der OECD-Sorgfaltspflichten kontrollieren, 
gestärkt werden; Diese sollen personell deutlich aufgestockt werden, unangekündigte Prüfungen vornehmen 
und ihre Prüfungen in den Ländern, die sie prüfen, vornehmen, 


6. sich dafür einzusetzen, dass an der Übermittlung, Verwaltung und Wartung sowie den Verschlüsselungsmo-
dalitäten der IT-Infrastruktur, die dem automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz zu Grunde liegen, ausschließlich Firmen 
eingesetzt werden, die nicht durch gesetzliche Regelungen, die sie oder ihren Mutterkonzern betreffen, ihre 
Informationen gegenüber einem Staat offenlegen müssen, 


7. dafür Sorge zu tragen, in Deutschland ansässige Privatpersonen und Unternehmen, deren AIA-Daten, im In- 
oder Ausland Opfer oder mutmaßlich Opfer von Datendiebstahl geworden sind, unmittelbar hierüber in 
Kenntnis zu setzen. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 141. Sitzung am 17. Mai 2021 eine öffentliche Anhörung zu den Vorlagen 
durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellung-
nahme: 


1. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 


2. Deutsche Steuer-Gewerkschaft 


3. Jarass, Prof. Dr. Lorenz J., M.S. (Stanford Univ.), Hochschule RheinMain Wiesbaden 


4. Musil, Prof. Dr. Andreas, Universität Potsdam 


5. Netzwerk Steuergerechtigkeit Deutschland e.V. 


6. Schanz, Prof. Dr. Deborah, Ludwig-Maximilians-Universität München 


7. Schnitger, Dr. Arne, PricewaterhouseCoopers GmbH 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf in seiner 158. Sitzung am 9. Juni 2021 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion 
der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich im Rahmen seines Auftrags zur Überprü-
fung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nach-


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 39 – Drucksache 19/30470
 
 
haltigkeitsstrategie in seiner 79. Sitzung am 5. Mai 2021 mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeitsre-
levanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte 
sei daher nicht erforderlich. 


Zu Buchstabe b 


Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe hat den Gesetzentwurf in seiner 85. Sitzung am 
9. Juni 2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Ablehnung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28901, 19/29643 in seiner 139. Sitzung am 
5. Mai 2021 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchfüh-
rung der Anhörung am 17. Mai 2021 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 143. 
Sitzung am 19. Mai 2021 und in seiner 145. Sitzung am 8. Juni 2021 fortgeführt und in seiner 146. Sitzung am 
9. Juni 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN An-
nahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/28901, 19/29643 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat zum Antrag auf Drucksache 19/28901 am 17. Mai 2021 eine Anhörung durchgeführt 
und die Beratung des Antrags in seiner 143. Sitzung am 19. Mai 2021 und in seiner 145. Sitzung am 8. Juni 2021 
fortgeführt und in seiner 146. Sitzung am 9. Juni 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/29264. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD erläuterten, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf würden 
Beschlüsse des Rates der Europäischen Union umgesetzt. Im Rat habe man sich verständigt, bis zum 1. Januar 
2021 vier Abwehrmaßnahmen gegen Steueroasen im nationalen Recht jedes Mitgliedstaates umzusetzen. 
Deutschland werde alle vier Abwehrmaßnahmen in Kraft setzen und dabei ein kaskadierendes, aufeinander auf-
bauendes System verwenden. Es handle sich um die Instrumente des Betriebsausgabenabzugsverbotes, der ver-
schärften Hinzurechnungsbesteuerung, der verschärften Quellenbesteuerung sowie von besonderen Regelungen 
zu Dividendenausschüttungen. Man habe sich im Gesetzgebungsverfahren ausgiebig mit den Instrumenten und 
ihrer Wirkungsweise beschäftigt, so dass man zum Schluss gekommen sei, dass es in einem Punkt des Gesetzent-
wurfs zu einer Doppelsanktionierung gekommen wäre. Daher habe man mit Änderungsantrag 4 ausgeschlossen, 
dass die Abwehrmaßnahme des Betriebsausgabenabzugsverbots zur Anwendung komme, soweit auf Grund der 
aus den Aufwendungen resultierenden Einnahmen ein Hinzurechnungsbetrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 
des Außensteuergesetzes anzusetzen sei. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD wollten mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erreichen, dass 
die Geschäftsbeziehungen zu den definierten „Steueroasen“ nicht stattfinden könnten, den Staaten damit gescha-
det werde und diese damit gezwungen würden, sich kooperativer zu verhalten und ihr Verhalten zu ändern. Es sei 
tragisch, dass es immer noch Staaten gebe, die versuchen würden, zu Lasten anderer Länder mit Hilfe des Steu-
errechts Vorteile zu erzielen, indem Unternehmen durch Steuervorteile motiviert würden, in diesen Staaten Ge-
schäfte zu machen. Daher knüpfe der Gesetzentwurf an den Entscheidungen der Unternehmen an, sich in Steuer-
oasen zu engagieren. Man ermögliche diesen Jurisdiktionen gleichzeitig, entsprechende Veränderungen vorzu-
nehmen. Im Gesetzgebungsverfahren sei in diesem Zusammenhang der Umfang der Schwarzen Liste der EU 
diskutiert worden. Es seien darauf noch nicht alle bekannten Steueroasen erfasst. 
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Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen greife ein Petitum des Bundesrates zur Anpassung der Maßstäbe der 
Zerlegung der Feuerschutzsteuer auf. Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen nehme eine Klarstellung zu 
den Drittstaaten-Kapitalgesellschaften vor und passe damit die Rechtslage an die Rechtsprechung des BFH an. In 
diesem Zusammenhang komme es zu einem Auseinanderfallen von zivilrechtlicher und körperschaftsteuerlicher 
Sichtweise. 


Die Fraktion der AfD bezeichnete die Ausgestaltung des Gesetzentwurfs mit Hilfe der vier Abwehrmaßnahmen 
als richtig und sinnvoll. Es sei allerdings eine spannende Frage, wie man mit diesem Instrumentarium beispiels-
weise einen Fall wie Irland lösen wolle. Denn hier handle es sich wie im Fall von Luxemburg um ein EU-internes 
Problem, bei dem das Instrumentarium wirkungslos bleibe. Dies sei dennoch kein Argument, nicht mit den vier 
Abwehrmaßnahmen gegen außereuropäische Steueroasen vorzugehen. Die Maßnahmen seien definiert und hand-
habbar. Der Gesetzentwurf stelle einen großen Schritt in die richtige Richtung dar. 


Die Fraktion der FDP bezeichnete die Bekämpfung von Steuerhinterziehung, das Austrocknen von Steueroasen 
sowie die Stärkung des Prinzips einer gleichmäßigen Besteuerung als zentrale politische Anliegen. Allerdings 
treffe der vorliegende Gesetzentwurf zu sehr die Falschen. Er wolle das Verhalten der Staaten bekämpfen, treffe 
aber die Unternehmen. 


Das Ziel der Bekämpfung von Steueroasen müsse effizient verfolgt werden. Die Anhörung habe gezeigt, dass der 
vorliegende Gesetzentwurf erhebliche Kritik erfahre. Auch die Fraktion der FDP sehe es sehr kritisch, dass legi-
time Geschäfte mit sogenannten Steueroasen grundsätzlich unter Generalverdacht gestellt würden. Es wäre aus 
Sicht der Fraktion der FDP zielführender, wenn die Bundesregierung diplomatischen Druck auf die Regierungen 
in den Steueroasen ausüben würde, anstatt zu versuchen über die Unternehmen Veränderungen in Staaten herbei-
zuführen. Es seien fast alle Sachverständigen einig gewesen, dass das Anliegen des Gesetzentwurfs grundsätzlich 
gut und richtig sei. Allerdings stimmten auch fast alle darin überein, dass die Regelungen viel zu komplex und 
aufwändig seien.  


Die Fraktion der FDP knüpfte auch an die deutliche Kritik an der Schwarzen Liste der EU der Steueroasen an. 
Eine Beschäftigung des Finanzausschusses mit dieser Frage sei längst überfällig und sollte in der kommenden 
Legislaturperiode erfolgen. In der Tat bleibe die Liste hinter ihren Möglichkeiten zurück. Die Länder, die auf der 
Liste geführt würden, seien nicht die größten Steueroasen, sondern nur diejenigen, auf die sich die EU geeinigt 
habe. Deswegen müsse jetzt ein Umdenken stattfinden und die EU-Liste an die Lebenswirklichkeit angepasst 
werden. 


Zum vorliegenden Antrag der Fraktion der FDP: Der automatische Informationsaustausch über Finanzkonten sei 
unzureichend ausgestaltet. Dass Länder wie Saudi-Arabien, Russland und China sich ohne wirksamen Kontrollen 
an Datenschutz und Menschenrechte halten würden, sei wenig glaubwürdig. Es müssten endlich wirksame Kon-
trollen eingeführt werden. Die Fraktion der FDP empfehle, auch diese Thematik in Zukunft auf die Tagesordnung 
des Finanzausschusses zu setzen. 


Die Fraktion DIE LINKE. bezeichnete die vorgesehenen vier Maßnahmen zur Abwehr von Steueroasen als 
isoliert betrachtet sinnvoll. Sie begrüße diese durchaus wirksamen Maßnahmen. Das Grundproblem sei allerdings, 
dass die Schwarze Liste der EU unwirksam sei. Auch das Europäische Parlament (EP) halte in seiner Entschlie-
ßung vom 21. Januar 2021 die EU-Liste für „kaum wirksam“, da Gebiete, die in der Liste genannt seien, für 
weniger als zwei Prozent der weltweiten Einbußen an Steuereinnahmen verantwortlich seien. Gleichzeitig bestehe 
die Problematik, dass eine EU-Liste keine EU-Mitgliedstaaten enthalten werde. Man erkenne an der Einigung auf 
einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent bei den G7, dass die Niedrigsteuerländer in der EU wie Irland eine wei-
tergehende Lösung erschweren würden. Die USA hätten ursprünglich einen höheren Mindeststeuersatz vorge-
schlagen. 


Die Fraktion DIE LINKE. hätte begrüßt, wenn die gegenüber den Steueroasen auf der Schwarzen Liste angekün-
digten Maßnahmen auch gegenüber den europäischen Steueroasen angedroht worden wären. Dies hätte zu mehr 
Kooperation in der EU und zu einem höheren Mindeststeuersatz auf OECD-Ebene führen können. In der vorlie-
genden Form seien die Abwehrmaßnahmen zwar sinnvoll, bezögen sich aber nur auf sehr wenige Jurisdiktionen. 
Daher enthielt sich die Fraktion DIE LINKE. zum vorliegenden Gesetzentwurf insgesamt. 


Zum vorliegenden Antrag der Fraktion der FDP: Menschenrechte und Datenschutz müssten beim Automatischen 
Informationsaustausch (AIA) gewahrt werden. Allerdings seien einige Argumente des Antrags – wie etwa die 
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Gefahr der Wirtschaftsspionage –überschießend und aus der Argumentation der Fraktion der FDP gegen ein 
Country-by-Country-Reporting bekannt. Es sei sinnvoll, dass die Rolle des Deutschen Bundestags beim AIA ge-
stärkt werden solle. Allerdings bleibe unklar, wie die Fraktion der FDP verhindern wolle, dass die betroffenen 
Länder, bei denen Datenschutzmängel herrschten, weiter verpflichtet werden könnten, ihrerseits Daten im Rah-
men des AIA zu liefern. Schlechter Datenschutz dürfe kein Weg sein, um sich der Teilnahme am AIA grundsätz-
lich zu entziehen. Daher enthielt sich die Fraktion DIE LINKE. zum vorliegenden Antrag der Fraktion der FDP. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bezeichnete es als erfreulich, dass die Bundesregierung nun im Ver-
gleich zum ATAD-Umsetzungsgesetz schärfere Maßnahmen im Kampf gegen Steuervermeidung ergreife. Der 
Gesetzentwurf sei ambitioniert, werde aber nur wenige seiner Ziele erreichen. Die EU-Liste der nicht-kooperati-
ven Staaten sei lückenhaft. Die Cayman-Islands seien für 16,5 Prozent der weltweiten Steuereinbußen verant-
wortlich. Sie seien kurzzeitig auf der Liste verzeichnet gewesen und wieder herunter genommen worden. Die auf 
der Schwarzen Liste der EU aufgeführten Länder seien für weniger als zwei Prozent der weltweiten Steuerver-
meidung verantwortlich. Die schlimmsten Steuersümpfe der Welt blieben also unberührt – auch diejenigen inner-
halb Europas. Da die geplanten vier Abwehrmaßnahmen von der Schwarzen Liste der EU abhängig seien, bleibe 
der Gesetzentwurf ein zahnloser Tiger. 


Darüber sehe es der Gesetzentwurf nicht als unfairen Steuerwettbewerb an, wenn ein Steuerhoheitsgebiet ganz 
allgemein durch Festsetzung eines Steuersatzes von 0 Prozent auf eine Besteuerung von Unternehmensgewinnen 
verzichte. Dieser Fehler müsse korrigiert werden, so wie es der vorliegende Änderungsantrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN vorsehe. 


Außerdem bestehe noch erheblicher Regelungsbedarf im Bereich des Steuervollzugs. Der vorliegende Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN adressiere die vom Gesetzentwurf gelassenen Lücken. 
Eine konsequente Schwarze Liste sei notwendig. Im Zweifelsfall sollte Deutschland eine eigene Liste einführen. 
Außerdem sollte die Vollzugszuständigkeit der Steuerverwaltung für große Unternehmen und Einkommensmilli-
onäre auf die Bundesebene gehoben werden, um die Defizite in diesem Bereich zu beheben. Darüber hinaus müsse 
die Datenlage verbessert werden, indem Dunkelfeldstudien und Steuerlückenschätzungen durchgeführt würden. 


Insgesamt sei der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung viel zu schwach, um ernsthaft gegen Steuer-
vermeidung und Steuerhinterziehung vorgehen zu können. Daher enthielt sich die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN insgesamt. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 
Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28901, 19/29643 sind 
aus der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen 
der Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der 
CDU/CSU und SPD brachten insgesamt sieben Änderungsanträge ein. 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Quellensteuermaßnahmen) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Anpassung der Maßstäbe der Zerlegung der Feuerschutzsteuer) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Drucksache 19/30470 – 42 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode
 
 
Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Zuständigkeit des BZSt) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Einholung von Selbstauskünften) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Drittstaaten-Kapitalgesellschaft) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Inkrafttreten) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Änderungsantrag 
 


Änderungsantrag der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Steuervermeidung durch eine umfassende 
Liste der Steueroasen wirksam eindämmen) 
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Änderung: 


„Artikel 1 wird wie folgt geändert: 


 


1. In § 3 Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter „wenn sie in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröf-
fentlichten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke in der jeweils aktuellen Fas-
sung genannt sind“ durch die Wörter „dabei sind mindestens die in der im Amtsblatt der Europäischen 
Union  veröffentlichten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke in der jeweils 
aktuellen Fassung bezeichneten Steuerhoheitsgebiete zu nennen“ ersetzt. 


2. In § 5 Absatz 2 werden nach den Wörtern „anwendet, die“ die Wörter „eine Nullbesteuerung bewirken 
oder“ eingefügt.“ 


Begründung: 


„Zu Nummer 1 


Durch die Änderung wird bestimmt, dass die Nennung von Steuerhoheitsgebieten in der im Amtsblatt der Euro-
päischen Union veröffentlichten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke in der jeweils 
aktuellen Fassung nicht zwingende Voraussetzung, wohl aber den Mindestumfang für eine nationale Bestimmung 
unkooperativer Steuerhoheitsgebiete im Sinne des § 2 Absatz 1 dieses Gesetzes ist und somit der Festlegung in 
der zu erlassenden Rechtsverordnung nach § 3 Absatz 1 ist. Damit wird klargestellt, dass eine von der EU-Liste 
abweichende nationale Liste der Steueroasen geschaffen werden kann, wie es auch bspw. in den Niederlanden 
der Fall ist. Bei einer Begrenzung der Staaten auf die in der EU-Liste aufgeführten Steuerhoheitsgebiete wären 
nach Schätzung des Tax Justice Networks gerade einmal Staaten enthalten, die für weniger als zwei Prozent der 
globalen Steuerverluste durch Steuervermeidung verantwortlich sind. Von den zehn wichtigsten Steuerhoheitsge-
bieten über die Steuervermeidungsgestaltungen ausgeführt werden, findet sich kein einziges auf der Liste. Dieser 
zu geringe Umfang kann somit national erweitert werden. 


Die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke in der jeweils aktuellen Fassung bleibt jedoch weiterhin als eine wichtige Grundlage zur Bestim-
mung der Gebiete in der Rechtsverordnung erhalten. Damit wird sichergestellt, dass Änderungen bei den Anfor-
derungen auf Ebene der EU bereits vor einer nationalen Umsetzung ausreichend berücksichtigt werden können. 
Dies erscheint gerade im Hinblick auf die derzeit auf Ebene der OECD geführten Gespräche zur Reform der 
globalen Unternehmensbesteuerung sinnvoll. Denn hierzu hat die Europäische Kommission bereits ausgeführt, 
dass ein möglicher globaler Standard in die EU-Maßnahmen für einen fairen Steuerwettbewerb in den reformier-
ten Verhaltenskodex integriert werden muss und falls es keinen Konsens über eine Mindestbesteuerung auf glo-
baler Ebene geben wird, dieses Konzept in den Kodex als EU-Standard eingeführt werden müsse (COM(2020) 
313 final vom 15.07.2020). 


Zu Nummer 2 


Bisher sieht der Gesetzentwurf es in § 5 nicht als unfairen Steuerwettbewerb an, wenn ein Steuerhoheitsgebiet 
ganz allgemein durch Festsetzung eines Steuersatzes von 0 % auf eine Besteuerung von Unternehmensgewinne 
verzichtet. Um diese Lücke zu schließen und somit einen Teil der wichtigsten weltweiten Steueroasen in den An-
wendungsbereich dieses Gesetzes einzubeziehen, werden die Vorgaben für die Bestimmung eines unfairen Steu-
erwettbewerbs ausgeweitet.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE. 


 


Vom Ausschuss abgelehnte Entschließungsanträge 
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Die Fraktion der FDP brachte einen Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der FDP (Feuerschutzsteuer) 
„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/28901 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  


gemeinsam mit den Ländern den vorliegenden Gesetzentwurf zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem 
Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer Gesetze zum Abbau von bürokratischen Belastungen zu nutzen. 
Hierzu gilt es,  


– die Feuerschutzsteuer als eigene Steuer abzulösen und in die Versicherungsteuer zu integrieren,  


– den Anteil des Versicherungsentgelts, der bislang der Feuerschutzsteuer unterliegt, gänzlich in die Bemes-
sungsgrundlage der Versicherungsteuer aufzunehmen, 


– Kompensationszahlungen des Bundes an die Länder einzuführen, damit der Wegfall aufkommensneutral um-
gesetzt wird und somit negative Auswirkungen auf den Brand- und Katastrophenschutz vermieden werden, 


– die aus der Integration der Feuerschutzsteuer in die Versicherungsteuer entstehenden Mehreinnahmen der 
Versicherungsteuer für die Kompensationszahlungen des Bundes an die Länder zu nutzen.“ 


Begründung: 


„Seit der zweiten Föderalismuskommission im Jahr 2010 verwaltet der Bund die Feuerschutzsteuer, wenngleich 
den Ländern das daraus resultierende Steueraufkommen zusteht. Im Gegensatz hierzu fällt die Versicherung-
steuer dem Bund zu. Die Länder finanzieren aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer insbesondere den Brand- 
und Katastrophenschutz. Aus diesem Grund ist es aus Sicht der Antragsteller entscheidend, dass sich Bund und 
Länder auf einen angebrachten finanziellen Ausgleich verständigen. Im Kassenjahr 2018 lag das gesamte Auf-
kommen aller Bundesländer aus der Feuerschutzsteuer bei rund 467 Millionen Euro (vgl. Kassenmäßige Steuer-
einnahmen nach Steuerarten und Gebietskörperschaften für das Kalenderjahr 2018, abrufbar auf der Internet-
seite des BMF). Aus Sicht der Antragsteller rechtfertigt das vergleichsweise geringe Steueraufkommen nicht den 
bürokratischen Aufwand, der mit der Feuerschutzsteuer verbunden ist. 


Bei der steuerlichen Administration der Versicherungen kommt es laut Bundesrechnungshof zu gravierenden 
Doppelstrukturen (vgl. Bericht des Bundesrechnungshofes nach § 88 Absatz 2 BHO – Integration der Feuer-
schutzsteuer in die Versicherungsteuer, Gz.: VIII 2-2017-0909). Obwohl für die Feuerschutzsteuer und die Ver-
sicherungsteuer einheitliche Steuersätze gelten und beide Steuerarten somit eng miteinander verbunden sind, 
werden die Besteuerungsverfahren separat durchgeführt. Jede einzelne Police einer Feuer-, Wohngebäude- und 
Hausratsversicherung unterliegt teilweise der Feuerschutzsteuer und teilweise der Versicherungsteuer. Dies führt 
dazu, dass oftmals für ein und dieselbe Versicherungsleistung doppelte bürokratische Belastungen anfallen. 


Die Antragsteller schließen sich daher dem Vorschlag des Bundesrechnungshofs an, der empfiehlt, die Feuer-
schutzsteuer als eigene Steuer abzulösen und in die Versicherungsteuer zu integrieren. Hiervon würde nach An-
sicht der Antragsteller sowohl die Finanzverwaltung als auch die Versicherungswirtschaft profitieren, da ein 
Steuergesetz weniger zu beachten und umzusetzen wäre. Dem stünden zudem auch keine (gesamtstaatlichen) 
Steuerausfälle gegenüber. Denn der Entgeltanteil, der bislang der Feuerschutzsteuer unterliegt, wird problemlos 
in die Bemessungsgrundlage der Versicherungsteuer übertragen. Damit müssen keine gesonderten IT-Verfahren 
mehr bereitgehalten und Besteuerungsverfahren nicht mehr doppelt durchlaufen werden. Das Bundesministerium 
der Finanzen teilt die Einschätzung des Bundesrechnungshofes, das laut eigener Aussage bestätigt, dass "über-
zeugende Gründe für eine Integration der Feuerschutzsteuer in die Versicherungsteuer vorliegen und unterstützt 
dessen Empfehlung" (vgl. ebd., S. 9). Trotz dieser zustimmenden Grundhaltung ist die Bundesregierung bis ein-
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schließlich November 2019 nicht an die Bundesländer herangetreten, um den Ansatz einer Integration der Feu-
erschutzsteuer in die Versicherungsteuer zu thematisieren (vgl. Kleine Anfrage der FDP auf BT-Drucksache 
19/14903).“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte einen Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Steuervermeidung eindämmen und Fi-
nanzverwaltung stärken) 
„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/28901 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Durch schädliche Steuervermeidungspraktiken entstehen in Europa und Deutschland erhebliche Steuerschäden. 
Die genaue Abschätzung des Schadens ist schwierig. Für Deutschland wurde eine solche Schätzung zuletzt durch 
das ifo-Institut vorgenommen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Steuerschaden für Deutschland aufgrund von 
Gewinnverlagerungen zum Zwecke der Steuervermeidung jährlich mit gut 5,7 Mrd. Euro zu beziffern ist. Andere 
Studien, unter anderem von der EU-Kommission in Auftrag gegebene, sehen hier deutlich höhere Beträge. Dies 
zeigt die Dimension der weltweiten Steuervermeidung und macht klar, dass hier deutlich mehr zu tun ist. Eine 
international und europäisch abgestimmte Vorgehensweise ist von besonderer Bedeutung. Jedoch muss dies von 
klaren nationalen Vorgaben unterstützt werden. Insbesondere wenn es auf internationaler oder europäischer 
Ebene aufgrund von Abstimmungsdifferenzen nur zu unzureichenden Vorgaben kommt. 


Die Notwendigkeit, dass Deutschland als gutes Beispiel voran gehen muss, zeigt sich auch bei diesem Gesetz. 
Durch die Bezugnahme auf die schwarze Liste der EU für nicht kooperative Steuergebiete in Steuersachen wird 
der vorliegende Gesetzesentwurf entscheidend ausgebremst, da man sich auf Ebene der EU bisher nicht auf eine 
umfassende Liste verständigen konnte. Die derzeit in der Liste aufgeführten Staaten umfassen nicht einmal zwei 
Prozent der globalen Steuervermeidung über Steueroasen und lässt die zehn bedeutendsten völlig unbeachtet. 
Damit ist klar, dass diese Liste derzeit nicht ausreichend ist. Hier ist es erforderlich, dass sich die Bundesregie-
rung auf Ebene der EU für eine deutlich umfassendere Liste einsetzt. 


Darüber hinaus gehört zu einer effektiven Strategie zur Verhinderung der Steuervermeidung und Schaffung von 
mehr Steuergerechtigkeit auch die Stärkung der Finanzverwaltung. Die Steuervermeidung großer Konzerne und 
reicher Privatleute hat ein hohes Ausmaß angenommen. Die Leidtragenden sind die deutschen Steuerzahler*in-
nen, aber auch die kleineren und lokalen Unternehmen. Die Finanzämter der Länder sind den großen Steuer-
kanzleien oft hoffnungslos unterlegen. Deshalb braucht es eine neu zu schaffende Spezialeinheit für besonders 
wichtige Steuerfälle, die personell und technisch auf Augenhöhe mit anderen Akteuren agieren können muss. 
Zudem muss Steuerhinterziehung und Steuervermeidung auch wissenschaftlich analysiert werden, um Ab-
wehrstrategien und Empfehlungen für den Gesetzgeber entwickeln zu können. 


II.  Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  


sich im Rahmen des Europäischen Rates dafür einzusetzen, dass alle Steuerhoheitsgebiete unabhängig davon, ob 
es sich dabei um Drittstaaten oder Mitgliedstaaten der Europäischen Union handelt, die sich an einem unfairen 
Steuerwettbewerb beteiligen auf die sog. schwarze Liste aufgenommen werden und notfalls eine eigene nationale 
Liste der Gebiete anzufertigen, die unfairen Steuerwettbewerb betreiben; 
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die Steuerzuständigkeit für große Konzerne und reiche Bürger*innen von den Ländern auf den Bund zu übertra-
gen sowie eine bessere Vernetzung zwischen den und innerhalb der zuständigen Behörden zu schaffen und eine 
schlagkräftige Einsatzgruppe beim Bundeszentralamt für Steuern, in der Steuer- und Finanzmarktexpertise ge-
bündelt und Steuerfahndungsbefugnisse ausgeweitet werden, zu schaffen, 


regelmäßig eine Steuerlückenschätzung sowie Dunkelfeldstudien zu erstellen und Statistiken über die Umsetzung 
bereits beschlossener Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuervermeidung anzufertigen 


zusätzlich zur bestehenden Steuerpflicht nach dem Wohnsitz eine Steuerpflicht auch nach der Nationalität für 
Menschen mit hohem Einkommen, ähnlich wie in den USA einzuführen, um rein steuerlich motivierte Wohnsitz-
wechsel zu verhindern.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Enthaltung: - 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Steueroasen-Abwehrgesetz) 
§ 8 Satz 2 


Die im Gesetzentwurf enthaltene Fassung des Satzes 2 findet sich nunmehr in dem neuen § 8 Satz 2 Nummer 
1 wieder. 


Mit der neuen Nummer 2 wird ausgeschlossen, dass die Abwehrmaßnahme des § 8 dieses Gesetzes zur An-
wendung kommt, soweit auf Grund der aus den Aufwendungen resultierenden Einnahmen ein Hinzurechnungs-
betrag im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 des Außensteuergesetzes anzusetzen ist. 
§ 9 


Aufgrund der Neufassung der §§ 7 ff. AStG durch das ATADUmsG sind die Verweise anzupassen.  


Darüber hinaus sehen die §§ 7 ff. AStG i.d.F. des ATADUmsG nicht mehr das Konzept der sog. übertragen-
den Zurechnung vor, so dass die Verweise und Regelungen zu Untergesellschaften und ihnen nachgeschal-
tete ausländische Gesellschaften überholt sind. Die Neufassung des § 9 trägt diesem Umstand Rechnung, 
ohne die gesetzgeberische Grundkonzeption zu verändern. Der bisherige § 9 Satz 2 wird gestrichen. 


Als Folge der Änderung in § 8 Satz 2 dieses Gesetzes ist die verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung nach 
§ 9 vorrangig anzuwenden. Der bisherige § 9 Satz 3 wird gestrichen. 
§ 10 Satz 1 Nummer 3 


§ 10 StAbwG bezweckt, jede der genannten Einkunftsarten für sich genommen einer beschränkten Steuerpflicht 
zu unterwerfen. Folglich ist die Aufzählung der erfassten Einkünfte in den Nummern 1 bis 4 alternativ („oder“) 
auszugestalten. 


§ 13 Absatz 3 - neu - 


Im Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der Abschnitte 3 und 4 dieses Gesetzes am 1. Januar 2022 können 
– je nach dem Beginn des Wirtschaftsjahrs der Zwischengesellschaft oder der Betriebstätte – die §§ 7 ff. 
AStG i.d.F. des ATADUmsG oder aber der Vorgängerfassung zur Anwendung kommen. Für diese Altfälle 
(d.h. Beginn des Wirtschaftsjahrs der Zwischengesellschaft etc. vor dem 1. Januar 2022) sieht der neue Ab-
satz 3 eine gesonderte Fassung des § 9 entsprechend dem bisherigen Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vor, die die bisher geltende Fassung der §§ 7 ff. AStG und auch das Konzept der übertragenden Zurechnung 
berücksichtigt. Die Bedeutung dieser Anwendungsbestimmung ist durch den weiteren Zeitablauf begrenzt. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 – neu - 
§ 8 Absatz 1 Satz 4 - neu - 


Allgemein 


Nach § 1 Absatz 1 KStG sind Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die ihre Geschäfts-
leitung oder ihren Sitz im Inland haben, unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig. In Auslegung des § 1 Absatz 1 
KStG hat der BFH entschieden, dass auch ausländische Kapitalgesellschaften mit Geschäftsleitung im Inland 
unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig sein können (BFH-Urteil vom 8. September 2010, I R 6/09, BStBl II 
2013 S. 186). 


Dies gilt auch dann, wenn die ausländische Kapitalgesellschaft nach den allgemeinen Regeln des deutschen Pri-
vatrechts nicht zivilrechtsfähig ist. Vorbehaltlich völkerrechtlicher Verträge ist eine in einem Drittstaat gegrün-
dete Kapitalgesellschaft nur dann als solche in Deutschland zivilrechtsfähig, wenn sie im Inland nicht ihren Ver-
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waltungssitz hat. Anderenfalls würde eine Zivilrechtsfähigkeit eine Eintragung im deutschen Handelsregister er-
fordern, was jedoch eine Neugründung voraussetzt. Infolgedessen ist eine Drittstaats-Kapitalgesellschaft mit Ver-
waltungssitz im Inland nicht als Kapitalgesellschaft zivilrechtsfähig. Sie ist aber nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs als rechtsfähige Personengesellschaft deutschen Rechts zu behandeln, nämlich als offene 
Handelsgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die keiner Eintragung in ein deutsches Register be-
dürfen (BGH vom 27. Oktober 2008, II ZR 158/06, a. a. O.). Ist nur eine Person an der Drittstaats-Kapitalgesell-
schaft beteiligt, tritt zivilrechtlich der bisherige Alleingesellschafter als natürliche oder juristische Person an deren 
Stelle. Betreibt die Drittstaats-Kapitalgesellschaft ein Handelsgewerbe im Sinne von § 1 Absatz 2 HGB, ist diese 
Person Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs. 


Insoweit kommt es zu einem Auseinanderfallen von zivilrechtlicher und körperschaftsteuerlicher Sichtweise. 


Satz 4 – neu – 


Durch die Ergänzung des § 8 Absatz 1 KStG wird klargestellt, dass auch Leistungen (z. B. Auszahlung eines 
Geschäftsführergehalts) und Leistungsversprechen (z. B. Vereinbarung einer betrieblichen Altersversorgung mit 
dem Geschäftsführer) zwischen Körperschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 KStG mit Sitz im Ausland, deren Ort 
der Geschäftsleitung im Inland belegen ist und die nach inländischem Gesellschaftsrecht mangels Rechtsfähigkeit 
nicht als juristische Person zu behandeln sind, und Personen, die aus diesen Körperschaften Einkünfte im Sinne 
des § 20 Absatz 1 Nummer 1 und 9 EStG erzielen, für Zwecke der Durchführung der Besteuerung nach dem 
Körperschaftsteuer-, dem Einkommensteuer-, dem Außensteuergesetz sowie sonstigen ertragsteuerlichen Rege-
lungen (einschließlich des Gewerbesteuergesetzes) zu beurteilen sind. Für deren steuerliche Beurteilung gelten 
die allgemeinen Grundsätze einschließlich der Vorschriften über verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte 
Einlagen nach § 8 Absatz 3 KStG.  


Insbesondere aufgrund des Ausscheidens des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der EU 
ist die Klarstellung geboten. Denn nach Ablauf der zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich vereinbar-
ten Übergangsfrist zum 31. Dezember 2020 ist für eine große Anzahl von nach dem Recht des Vereinigten Kö-
nigreichs gegründeten „private company limited by shares“, die ihren Ort der Geschäftsleitung im Inland haben, 
sowie deren zu einem Großteil inländische Anteilseigner die Frage relevant, wie die Beziehungen zwischen den 
Gesellschaften und ihren Gesellschaftern zu würdigen sind.  


Daraus folgt für die ertragsteuerliche Behandlung dieser Gesellschaften sowie deren Gesellschaftern: 


Einnahmen und andere Vorteile für Kapitalgewährungen, für Tätigkeiten eines Gesellschafters im Dienst seiner 
Gesellschaft oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern können nach allgemeinen Grundsätzen zu Aufwen-
dungen der Kapitalgesellschaft und zu Einkünften des Gesellschafters führen. Sind die Vergütungen der Gesell-
schaft an ihren Gesellschafter oder an diesem nahestehende Personen durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst 
und daher als verdeckte Gewinnausschüttung im Sinne des § 8 Absatz 3 Satz 2 KStG zu qualifizieren, führen sie 
bei den Gesellschaftern zu (ggf. nach § 3 Nummer 40 EStG bzw. § 8b KStG begünstigten) Einkünften nach § 20 
Absatz 1 Nummer 1 EStG und unterliegen grundsätzlich dem Kapitalertragsteuerabzug nach § 43 ff. EStG. Im 
Gegenzug unterliegen bilanzierungsfähige Vorteilszuwendungen eines Gesellschafters an seine Gesellschaft den 
Grundsätzen der verdeckten Einlage nach § 8 Absatz 3 Satz 3 ff. KStG. Gewinne aus der Veräußerung von An-
teilen an der Gesellschaft können zu Einkünften nach § 17 EStG führen. 


Die Einkünfte, die ein Gesellschafter aus Geschäftsbeziehungen zur Gesellschaft bezieht, werden unter den glei-
chen Voraussetzungen wie bei einem Gesellschafter einer unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft mit 
Sitz im Inland zu gewerblichen Einkünften i. S. d. § 15 EStG, insbesondere im Fall einer Betriebsaufspaltung.  


Die Gesellschaft kann zudem lohnsteuerlicher Arbeitgeber sein, wenn nach dem Gesamtbild der Verhältnisse ein 
Dienstverhältnis vorliegt. In diesem Fall sind sämtliche Regelungen zur Erhebung der Lohnsteuer in den §§ 38 ff. 
EStG anzuwenden. Die Gesellschaft hat insbesondere für den Gesellschafter ein Lohnkonto zu führen und hierzu 
vertragliche Absprachen oder sonstige Abreden zur Höhe der Vergütung vorzuhalten, den Lohnsteuerabzug auf 
die Vergütungen vorzunehmen und die elektronische Lohnsteuerbescheinigung an die Finanzverwaltung zu über-
mitteln. Auch der Arbeitnehmer-Pauschbetrag und die sonstigen, nur für Arbeitnehmer geltenden (Sonder-)Rege-
lungen des Einkommensteuerrechts sind zu berücksichtigen.  


In Folge der ertragsteuerlichen Anerkennung der Gesellschaft ist diese auch Entrichtungsschuldnerin von Steuer-
abzugsbeträgen gemäß § 38 Absatz 1 i. V. m. § 41a Absatz 1, § 44 Absatz 1, § 48 und § 50a Absatz 5 EStG.  
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Zu Nummer 2 
§ 12 Absatz 4 – aufgehoben – 


Die bisherige Sonderregelung zur Zurechnung von Wirtschaftsgütern auf eine Limited kann wegen der Ergänzung 
des § 8 Absatz 1 Satz 4 KStG entfallen.  


Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Brexit-Steuerbegleitgesetz wurde die Frage aufgeworfen, ob eine 
Limited nach dem Brexit weiterhin als Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 KStG anzusehen 
sei, der die Wirtschaftsgüter ohne Aufdeckung stiller Reserven auch über den Brexit hinaus zuzurechnen seien 
(siehe BT-Drs. 19/7959). 


Die Regelung wurde vorsorglich eingefügt, um die steuerliche Neutralität der Umwandlung einer Limited in eine 
Personengesellschaft in Folge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU klarzustellen.  


Nach dem für ertragsteuerliche Zwecke anzustellenden Rechtstypenvergleich (vgl. BMF vom 24. Dezember 
1999, BStBl I 1999 S. 1076, Tabelle 1) ist eine Limited nach britischem Recht als Kapitalgesellschaft einzustufen. 
Durch die Ergänzung des § 8 Absatz 1 KStG wird klargestellt, dass dies auch für Zeiträume nach dem Ausschei-
den des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union gilt. 


Konsequenz dieser ertragsteuerlich abgestimmten Behandlung der Gesellschaft und ihrer Gesellschafter ist, dass 
für steuerliche Zwecke der Limited Wirtschaftsgüter, die dieser vor dem 1. Januar 2021 zuzurechnen waren, auch 
danach zuzurechnen sind. Entsprechendes gilt für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31. Dezember 2020 zivilrecht-
lich von dem Gesellschafter oder den Gesellschaftern erworben werden, die aber dem Betrieb der Limited dienen 
und nicht Gegenstand einer Betriebsaufspaltung sind. 


Zu Nummer 4 – neu – 


Zu Buchstabe a 
§ 34 Absatz 3c – neu – 


§ 8 Absatz 1 Satz 4 KStG ist klarstellender Natur (vgl. BFH-Urteil vom 8. September 2010, I R 6/09, BStBl II 
2013 S. 186) und auf alle offenen Fälle anzuwenden. 


Zu Buchstabe b 
§ 34 Absatz 3d 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung des neuen Absatzes 3c; der bisherige 
Absatz 3c wird Absatz 3d. 


Zu Buchstabe c 
§ 34 Absatz 6d Satz 2 – neu - 


§ 12 Absatz 4 KStG hat keinen über § 8 Absatz 1 Satz 4 KStG hinausgehenden Regelungsgehalt und kann vor 
diesem Hintergrund aufgehoben werden. § 12 Absatz 4 KStG ist letztmals für Veranlagungszeiträume vor 2021 
anzuwenden. 


Zu Artikel 7 (Änderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes) 


Zu Nummer 3 
§ 13 Absatz 2a - neu - 


Nach dem Regierungsentwurf darf ein meldendes Finanzinstitut Konten natürlicher Personen generell nicht 
eröffnen, solange eine Selbstauskunft nicht vorgelegt wurde.  


Gemäß § 13 Absatz 2 FKAustG muss ein meldendes Finanzinstitut bei Kontoeröffnung eine Selbstauskunft 
beschaffen sowie die Plausibilität dieser Selbstauskunft anhand der vom meldenden Finanzinstitut bei Kon-
toeröffnung beschafften Informationen, einschließlich der aufgrund von Verfahren zur Bekämpfung der 
Geldwäsche und Kundensorgfaltspflichten (AML/KYC – Anti-Money Laundering/Know-your-Customer) 
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erfassten Unterlagen, bestätigen. Grundsätzlich können die Beschaffung der Selbstauskunft und die Bestäti-
gung ihrer Plausibilität am Tag der Kontoeröffnung erfolgen. In Einzelfällen kann es einem meldenden Fi-
nanzinstitut unmöglich sein, die Selbstauskunft unmittelbar bei Kontoeröffnung zu erlangen, wenn aus recht-
lichen oder tatsächlichen Gründen zu diesem Zeitpunkt nicht alle für eine gültige Selbstauskunft benötigten 
Angaben vorhanden sind oder vorgelegt werden können. Die Regelung in Absatz 2a Satz 1 Nummer 1 er-
laubt in diesen Fällen eine spätere Beschaffung der Selbstauskunft. Absatz 2a Satz 1 Nummer 2 trägt dem 
Umstand Rechnung, dass eine sofortige Bestätigung der Plausibilität einer Selbstauskunft nicht in jedem 
Einzelfall innerhalb der für den Geschäftsbetrieb zweckmäßig eingerichteten Aufbau- und Ablauforganisa-
tion eines Finanzinstituts sichergestellt werden kann. Das Finanzinstitut muss die Gründe für die ausnahms-
weise spätere Beschaffung der Selbstauskunft oder Bestätigung ihrer Plausibilität nachweisen können. In 
diesen Fällen muss das Finanzinstitut nach Satz 2 außerdem sicherstellen, dass das Konto für Abgänge, nicht 
aber für Eingänge, gesperrt bleibt, bis die Selbstauskunft beschafft und ihre Plausibilität bestätigt worden ist. 
Abverfügungen stellen beispielsweise Barabhebungen, Überweisungen an Dritte sowie an eigene Konten bei 
anderen Finanzinstituten dar. Rückzahlung eingegangener Gelder dürfen nach Satz 3 nur an den Einzahler 
ausgezahlt werden. Satz 4 stellt ergänzend sicher, dass keine Konten dauerhaft undokumentiert bleiben und 
infolgedessen ein Austausch von Informationen an den steuerlichen Ansässigkeitsstaat des Kontoinhabers 
unterbleibt. Auf eine Mitteilung des meldenden Finanzinstitutes hin wird das Bundeszentralamt für Steuern 
in die Lage versetzt, die in § 3a FKAustG normierten Pflichten für Kontoinhaber durchzusetzen und zu die-
sem Zweck ggf. ein Ordnungswidrigkeitenverfahren auf Grundlage des § 28 FKAustG einzuleiten. 


Zu Nummer 4 
§ 16 Absatz 2a - neu - 


Die Einfügung des Absatzes 2a in § 16 FKAustG entspricht der Neuregelung in § 13 Absatz 2a 
– neu - FKAustG mit dem Unterschied, dass in § 16 FKAustG die Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit 
Neukonten von Rechtsträgern geregelt werden. 


Zu Artikel 8 – neu – (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 
Mit der Änderung wird ein Vorschlag des Bundesrates aufgegriffen. Für den Steuerabzug nach § 10 Steueroasen-
Abwehrgesetz sollen die Regelungen zum Steuerabzug nach § 50a Absatz 1 EStG entsprechend gelten, ein-
schließlich der Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern für die Durchführung des Steuerabzugsverfah-
rens. Mit der Neufassung von § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 FVG wird dies im Interesse der Rechtsklarheit 
auch ausdrücklich festgeschrieben. 


Zu Artikel 9 und 10 – neu – (Änderung des Bewertungsgesetzes und des Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetzes) 
Allgemeines 


Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht besteuert insbesondere den Erwerb von Todes wegen sowie Schenkun-
gen unter Lebenden und knüpft damit an zivilrechtliche Vorgänge an. Der Erbschaft- und Schenkungsteuer wird 
dasjenige unterworfen, was der Erwerber zivilrechtlich zugewendet bekommen hat. Bei Erwerben mit Auslands-
berührung hängt die dem Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht vorgeschaltete Frage nach dem Erwerbsgegen-
stand von dem nach den nationalen Kollisionsregeln des internationalen Privatrechts maßgeblichen anzuwenden-
den Recht ab. 


Werden ausländische Gesellschaften erworben, richtet sich das anzuwendende Recht neben dem Erbstatut nach 
dem Gesellschaftsstatut. Findet nach den nationalen Kollisionsregeln des internationalen Privatrechts danach die 
Sitztheorie Anwendung, wird bei einer ausländischen Kapitalgesellschaft mit einer Geschäftsleitung im Inland 
nach deutschem Recht eine Personengesellschaft erworben (vgl. BGH, Urt. v. 27. Oktober 2008, II ZR 158/06, 
NJW 2009, 289). 


Das Erbschaft- und Schenkungsteuer- sowie Bewertungsrecht knüpfen an diesen Erwerbsgegenstand an und kön-
nen diesen nicht verändern. Nach dem Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht wird die zivilrechtliche Einordnung 
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des Erwerbsgegenstandes nicht bspw. mittels eines Typenvergleichs (siehe dazu aber unten) wieder rückgängig 
gemacht. Die erbschaft- und schenkungsteuer- sowie bewertungsrechtlichen Folgen richten sich in diesem Fall 
nach den Regelungen für Personengesellschaften. 


Findet hingegen aufgrund von völkerrechtlichen Vereinbarungen die Gründungstheorie Anwendung, wird zivil-
rechtlich und damit auch erbschaft- und schenkungsteuerrechtlich ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft erwor-
ben, wenn es sich nach einem Typenvergleich aus deutscher Sicht um eine Kapitalgesellschaft handelt. In diesem 
Fall finden aus erbschaft- und schenkungsteuer- sowie bewertungsrechtlicher Sicht die Regelungen zum Erwerb 
einer Kapitalgesellschaft Anwendung. 


Wird nach diesen Regeln eine Personengesellschaft erworben, knüpfen verschiedene Regelungen im Bewertungs- 
sowie Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht an die ertragsteuerliche Einordnung der Einkünfte nach dem Ein-
kommensteuergesetz an. Bei den Kapitalgesellschaften erfolgt diese Bezugnahme zu der ertragsteuerrechtlichen 
Einordnung der Einkünfte nach dem Körperschaftsteuergesetz nicht. Werden folglich Einkünfte von Personenge-
sellschaften aus dem Anwendungsbereich des Einkommensteuergesetzes herausgenommen und in Einkünfte nach 
dem Körperschaftsteuergesetz umqualifiziert, können Regelungslücken im Erbschaft- und Schenkungsteuer- so-
wie Bewertungsrecht entstehen. Dies gilt für Drittstaatskapitalgesellschaften mit Sitz im Ausland und Geschäfts-
leitung im Inland, bei denen die Sitztheorie anzuwenden ist. Mit den Änderungen durch Artikel 7a und 7b sollen 
diese möglichen Regelungslücken geschlossen werden. 


Zu Artikel 9 – neu – (Änderung des Bewertungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 
§ 95 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 – neu – 


§ 95 Absatz 1 BewG bestimmt, dass das Betriebsvermögen alle Teile eines Gewerbebetriebs im Sinne des § 15 
Absatz 1 und 2 EStG umfasst, die bei der steuerlichen Gewinnermittlung zum Betriebsvermögen gehören. Neben 
einer rechtsförmlichen Anpassung wird dem § 95 Absatz 1 BewG ein Satz angefügt, nach dem als Gewerbebetrieb 
im Sinne des § 95 Absatz 1 Satzes 1 BewG der Betrieb von Gesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 KStG mit 
Sitz im Ausland gilt, deren Ort der Geschäftsleitung im Inland belegen ist und die nach inländischem Gesell-
schaftsrecht nicht als juristische Person zu behandeln sind, wenn dem Grunde nach eine Tätigkeit im Sinne des 
§ 15 Absatz 1 und Absatz 2 EStG vorliegt. Damit werden insbesondere Ein-Personen-Gesellschaften mit Sitz im 
Ausland und Geschäftsleitung im Inland erfasst, die nach deutschem Gesellschaftsrecht wie Einzelunternehmer 
behandelt werden. 


Zu Nummer 2 
§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 


§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 BewG knüpft für die Einordnung von Betriebsvermögen als Gewerbebe-
trieb an Gesellschaften im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, des § 15 Absatz 3, des § 18 Absatz 4 Satz 2 
EStG an. Die bisherige Aufzählung wird um Gesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 KStG mit Sitz im Ausland, 
deren Ort der Geschäftsleitung im Inland belegen ist, und die nach inländischem Gesellschaftsrecht als Perso-
nengesellschaft zu behandeln sind, erweitert. Zugleich werden Gesellschaften im Sinne des § 15 Absatz 3 
EStG, die nach § 1a Absatz 1 KStG optieren, in den Anwendungsbereich des § 97 BewG einbezogen. Die 
Option zur Körperschaftsteuer soll bei Gesellschaften nach § 15 Absatz 3 EStG nicht dazu führen, dass diese 
Gesellschaften nicht zum Betriebsvermögen im Sinne des § 97 BewG gehören. Damit soll der status quo 
aufrechterhalten werden. 


Zu Artikel 10 – neu – (Änderung des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts) 
§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 5 


§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 5 ErbStG bestimmt, dass eine Tätigkeit im Sinne des § 13 Absatz 1, des § 15 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, des § 18 Absatz 1 Nummer 1 und 2 EStG auch durch Gesellschaften im Sinne des 
§ 13 Absatz 7, des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder des § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG (Mitunternehmerschaften) 
erfüllt werden. Die Verweiskette wird auf Gesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 1 KStG mit Sitz im Ausland, 
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deren Ort der Geschäftsleitung im Inland belegen ist, und die nach inländischem Gesellschaftsrecht als Personen-
gesellschaft zu behandeln sind, wenn sie ihrer Tätigkeit nach einer Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 EStG oder des § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG entsprechen, erweitert.  


Zu Artikel 11 – neu – (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 
§ 5 Absatz 1 Satz 3 – neu – und Absatz 2 Satz 3 – neu – 


Mit den Regelungen wird eine Gestaltungsmöglichkeit ausgeschlossen, nach der über eine Drittstaatsgesellschaft 
mit Ort der Geschäftsleitung im Inland die Steuervergünstigung des § 5 Absatz 1 oder 2 GrEStG gewährt wird 
und zeitgleich ohne Einhaltung der Frist nach § 5 Absatz 3 GrEStG eine Besteuerung nach dem Körperschaft-
steuergesetz erreicht werden kann.  


Zu Nummer 2 
§ 6 Absatz 3 Satz 4 – neu – 


In Anlehnung an § 5 Absatz 1 Satz 3 – neu - und Absatz 2 Satz 3 - neu - GrEStG wird die Gestaltungsmöglichkeit 
im Fall einer Übertragung von einer Gesamthand auf eine Drittstaatsgesellschaft mit Ort der Geschäftsleitung im 
Inland durch § 6 Absatz 3 Satz 4 – neu – GrEStG ausgeschlossen. 


Zu Artikel 12 – neu – (Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 und 2 
§ 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 3 


§ 11 Absatz 2 Satz 1 FeuerschStG definiert die Maßstäbe der Zerlegung des Aufkommens der Feuerschutzsteuer. 
Die Festlegung von Maßstäben ist notwendig, um Verzerrungen zu korrigieren, die dadurch entstehen können, 
dass die regionale Zuordnung des Aufkommens nicht die regionale Verteilung der Steuersubjekte beziehungs-
weise -objekte widerspiegelt. Der bisher geltende Zerlegungsschlüssel ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. 
Die Elemente des Schlüssels sind statistische Daten, die zur Abbildung der durch den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V. ermittelten Bruttobeiträge der einzelnen Versicherungszweige der Feuerver-
sicherungen zum Zwecke der Regionalisierung herangezogen werden. Der Zerlegungsschlüssel wird den aktuel-
len Verhältnissen angepasst. Der neue Zerlegungsschlüssel kommt erstmals in der endgültigen Verteilungsab-
rechnung nach § 11 Absatz 3 Satz 4 FeuerschStG zu der im Jahr 2021 aufgekommenen Feuerschutzsteuer zur 
Anwendung. 


Zu Artikel 13 (Inkrafttreten) 
Die Änderung des Artikels 13 vermeidet ungewünschte Rückwirkungen durch eine eventuell erst nach dem 
1. Juli 2021 erfolgenden Verkündung, in dem für das gesamte vorliegende Änderungsgesetz das Inkrafttreten 
auf den Tag nach der Verkündung festgelegt wird. 


Berlin, den 9. Juni 2021 


Markus Herbrand 
Berichterstatter 
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BETREFF  Umsatzsteuer/Versicherungsteuer; 


  Garantiezusage eines Kfz-Händlers als Versicherungsleistung; 
BFH-Urteil vom 14. November 2018, XI R 16/17 
 


   BEZUG   
   ANLAGEN  1 
   GZ  III C 3 - S 7163/19/10001 :001 


DOK  2021/0533686 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seinem Urteil vom 14. November 2018, XI R 16/17, ent-
schieden, dass die entgeltliche Garantiezusage eines Kfz-Händlers keine unselbständige 
Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung, sondern eine eigenständige Leistung ist. Mit einer 
Garantiezusage, durch die der Kfz-Verkäufer als Garantiegeber im Garantiefall eine Geldleis-
tung verspricht, liegt eine Leistung aufgrund eines Versicherungsverhältnisses im Sinne des 
VersStG vor, die nach § 4 Nr. 10 Buchstabe a UStG umsatzsteuerfrei ist. Unter Verweis auf 
die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) wurde zudem 
festgestellt, dass die Leistung, zu deren Erbringung der Versicherer im Versicherungsfall 
verpflichtet ist, nicht zwingend in der Zahlung eines Geldbetrags bestehen muss, sondern 
auch in Beistandsleistungen, entweder durch Geldzahlung oder Sachleistungen, bestehen 
kann. 
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I. Versicherungsteuerrechtliche Konsequenzen 
 


1. Anspruch des Käufers auf Reparatur oder Reparaturkostenersatz gegen den Ver-
käufer/Garantiegeber 


a) Mit einer vertraglichen entgeltlichen Garantiezusage eines Verkäufers, im Falle 
eines Schadens an der Kaufsache in der Weise für den Schaden einzustehen, 
dass der Käufer einen Anspruch auf Reparatur oder Reparaturkostenersatz 
gegen den Verkäufer erhält, wird zwischen Verkäufer und Käufer ein Versi-
cherungsverhältnis im Sinne des VersStG begründet. Das für die Garantiezu-
sage an den Verkäufer/Garantiegeber gezahlte Entgelt ist Versicherungsentgelt 
im Sinne des § 3 VersStG. 


b) Dies gilt nicht, wenn die Garantiezusage nur in Verbindung mit dem Abschluss 
eines Vollwartungsvertrages für den Kaufgegenstand erteilt wird. In diesem 
Fall liegt keine Versicherungs-, sondern eine grundsätzlich umsatzsteuerpflich-
tige Leistung eigener Art vor. 


2. Absicherung des Verkäufers/Garantiegebers bei einem (anderen) Versicherer 


a) Sichert sich der Verkäufer/Garantiegeber als Versicherer seinerseits bei einem 
anderen Versicherer gegen den Eintritt von Garantiefällen ab, wird hierdurch 
grundsätzlich ein Rückversicherungsverhältnis im Sinne des § 4 Nr. 1 VersStG 
begründet. 


b) Erteilt der Verkäufer/Garantiegeber die Garantiezusage nur in Verbindung mit 
dem Abschluss eines Vollwartungsvertrages für den Kaufgegenstand, besteht 
kein (Erst-)Versicherungsverhältnis zwischen Verkäufer/Garantiegeber und 
Käufer/Garantienehmer mit der Folge, dass zwischen Verkäufer/Garantiegeber 
und dem Versicherer kein steuerbefreites Rückversicherungsverhältnis im 
Sinne des § 4 Nr. 1 VersStG, sondern ein Erstversicherungsverhältnis besteht. 


3. Wahlrecht des Käufers/Garantienehmers zwischen Reparaturanspruch gegen den 
Verkäufer/Garantiegeber und Reparaturkostenersatzanspruch gegen einen anderen 
Versicherer 
Steht dem Käufer/Garantienehmer auf Grund der entgeltlichen Garantiezusage 
eines Verkäufers im Garantiefall ein Wahlrecht zwischen Reparatur durch den 
Verkäufer oder auf Grund eines Versicherungsvertrags für fremde Rechnung ein 
Reparaturkostenersatz durch einen anderen Versicherer zu, bestehen zwei Versi-
cherungsverhältnisse. Das auf Reparaturleistung gerichtete Versicherungsverhält-
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satz gerichtete Versicherungsverhältnis besteht zwischen dem Verkäufer und dem 
anderen Versicherer, wobei der Käufer die versicherte Person ist. 


4. Versicherungsschutz des Käufers/Garantienehmers durch eine vom Verkäufer 
abgeschlossene Versicherung für fremde Rechnung 
Hat der Verkäufer hinsichtlich des Reparaturkostenersatzes einen Versicherungs-
vertrag abgeschlossen, aus dem im Garantiefall Ansprüche des Käufers als versi-
cherte Person gegen den Versicherer resultieren, findet auf einen dem Käufer und 
Garantienehmer hierfür in Rechnung gestellten höheren Betrag als denjenigen, 
den der Verkäufer an den Versicherer abführt, das BMF-Schreiben vom 
29. November 2017 (III C 4 - S 6403/15/10001, BStBl 2017 I S. 1674) zu Ver-
kaufsaufschlägen als Versicherungsentgelt entsprechende Anwendung. 


II. Umsatzsteuerrechtliche Konsequenzen 
 
Unter Bezugnahme auf die Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt 
hierzu Folgendes: 
 


1. Anspruch des Käufers/Garantienehmers auf Reparatur oder Reparaturkostenersatz 
gegen den Verkäufer/Garantiegeber 


Die Leistungen aus entgeltlichen Garantiezusagen des Verkäufers (Versicherers) 
i. S. d. Ziffer I. Nr. 1 Buchstabe a) sind umsatzsteuerfrei (§ 4 Nr. 10 Buchstabe a 
UStG). Diese Leistungen umfassen die Gewährung des Versicherungsschutzes 
wie auch die Leistung des Verkäufers (Versicherers) an den Käufer im Schadens-
fall. Dies gilt sowohl für eine Geldzahlung als auch für eine Sachleistung im 
Schadensfall. 


 
Der Vorsteuerabzug des Verkäufers (Versicherers) aus Eingangsleistungen im 
Zusammenhang mit diesen steuerfreien Umsätzen (z. B. für den Abschluss der 
Garantie oder im Schadensfall für den Einkauf von Material für die Reparatur) ist 
ausgeschlossen (§ 15 Abs. 2 Nr. 1 UStG), wenn nicht im Einzelfall die Vorausset-
zungen für eine Rückausnahme nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe b oder Nr. 2 
Buchstabe b UStG vorliegen (siehe hierzu Abschnitt 15.13 und 15.14 UStAE). 
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2. Wahlrecht des Käufers/Garantienehmers zwischen Reparaturanspruch gegen den 
Verkäufer/Garantiegeber und Reparaturkostenersatzanspruch gegen einen anderen 
Versicherer 


Die Leistungen aus Garantiezusagen des Verkäufers i. S. d. Ziffer I. Nr. 3 sind 
umsatzsteuerfrei (§ 4 Nr. 10 Buchstabe a bzw. § 4 Nr. 10 Buchstabe b UStG). 
 
Die Entscheidung des BFH vom 10. Februar 2010, XI R 49/07 (BStBl 2010 II 
S. 1109), wonach die Garantiezusage eines Autoverkäufers, die dem Garantieneh-
mer im Garantiefall ein Wahlrecht zwischen einer Sachleistung/Reparatur durch 
den Händler oder einer Geldleistung eines Versicherungsunternehmens (Repara-
turkostenersatz) einräumt, als ein durch die Einstandspflicht des Verkäufers 
geprägtes eigenständiges Leistungsbündel anzusehen ist und der Umsatzsteuer 
unterliegt, ist überholt.  
 
Hinsichtlich des Vorsteuerabzuges gelten die Ausführungen unter II. Nr. 1 ent-
sprechend. 
 


3. Das BMF-Schreiben vom 15. Dezember 2010 - IV D 3 - S 7160-g/10/10001 
(BStBl I S. 1502) wird aufgehoben. 


 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I 
S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 22. April 2021 - III C 2 - S 7210/19/10002 
:005 (2021/0278117), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wie folgt geändert: 
 
1. Abschnitt 3.10 Abs. 6 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 


„3. die Verschaffung von Versicherungsschutz oder die entgeltliche Garantiezusage 
durch einen Kraftfahrzeughändler im Zusammenhang mit einer Fahrzeuglieferung ist 
keine unselbständige Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung, sondern eine eigen-
ständige Leistung, vgl. BFH-Urteile vom 9. 10. 2002, V R 67/01, BStBl 2003 II 
S. 378, und vom 14. 11. 2018, XI R 16/17, BStBl 2021 II S. XXX.“ 


 
2. Abschnitt 4.8.12 Abs. 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
 


„4Zur Garantiezusage eines Kraftfahrzeughändlers vgl. Abschnitt 4.10.1 Abs. 4 
Satz 3.“ 


 
3. Abschnitt 4.10.1 Abs. 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 


„3Die entgeltliche Garantiezusage eines Kraftfahrzeughändlers, mit der dieser als Garan-
tiegeber im Garantiefall eine Geldleistung verspricht, ist eine Leistung auf Grund 







 
Seite 5  eines Versicherungsverhältnisses im Sinne des VersStG, die nach § 4 Nr. 10 Buch-


stabe a UStG steuerfrei ist (vgl. BFH-Urteil vom 18. 11. 2018, XI R 16/17, BStBl 2021 
II S. XXX); gleiches gilt für das Versprechen einer Reparaturleistung durch den 
Garantiegeber (vgl. BMF-Schreiben vom 11. Mai 2021, BStBl 2021 I S. XXX).“ 
 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind anzuwenden auf Garantiezusagen, die nach dem 
30. Juni 2021 abgegeben wurden. Für vor dem 1. Juli 2021 abgegebene Garantiezusagen wird 
es nicht beanstandet, wenn die Grundsätze dieses Schreibens bereits angewendet wurden. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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BETREFF   Umsatzsteuer/Versicherungsteuer;  
  Garantiezusage eines Kfz-Händlers als Versicherungsleistung;  
BFH-Urteil vom 14. November 2018, XI R 16/17  


BEZUG BMF-Schreiben vom 11. Mai 2021 
- III C 3 - S 7163/19/10001 :001 (2021/0533686) -


GZ   III C 3  - S 7163/19/10001 :001  
DOK 2021/0706884 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Die Anwendungsregelung im BMF-Schreiben vom 11. Mai 2021 - III C 3 - S 7163/19/10001 
:001 (2021/0533686) wird wie folgt geändert: 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind anzuwenden auf Garantiezusagen, die nach dem 
31. Dezember 2021 abgegeben wurden. Für vor dem 1. Januar 2022 abgegebene Garantiezu-
sagen wird es nicht beanstandet, wenn die Grundsätze dieses Schreibens bereits angewendet 
werden. 


Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die steuerlichen Grundsätze zu Garantiezusa-
gen branchenunabhängig Geltung beanspruchen und daher über die Anwendung im Kfz-
Bereich und für Kfz-Händler hinausgehen. 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Im Auftrag 












URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)


17. Juni 2021(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 135 
Abs. 1 – Steuerbefreiungen – Verwaltung von Sondervermögen – Auslagerung – Leistungen 


eines Dritten“


In den verbundenen Rechtssachen C-58/20 und C-59/20


betreffend zwei Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom 
Bundesfinanzgericht (Österreich) mit Entscheidungen vom 29. Januar 2020 (C-59/20) und 
30. Januar 2020 (C-58/20), beim Gerichtshof eingegangen am 4. Februar 2020, in den 
Verfahren


K (C-58/20),


DBKAG (C-59/20)


gegen


Finanzamt Österreich, zuvor Finanzamt Linz,


erlässt


DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)


unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten J.-C. Bonichot (Berichterstatter), der 
Vizepräsidentin des Gerichtshofs R. Silva de Lapuerta in Wahrnehmung der Aufgaben eines 
Richters der Ersten Kammer, des Richters L. Bay Larsen, der Richterin C. Toader und des 
Richters N. Jääskinen,


Generalanwalt: P. Pikamäe,


Kanzler: D. Dittert, Referatsleiter,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 3. Februar 
2021,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        der K und der DBKAG, vertreten durch G. Aigner, Steuerberater,


–        der österreichischen Regierung, vertreten durch A. Posch, F. Koppensteiner, 
J. Schmoll und S. Zolles als Bevollmächtigte,


–        der griechischen Regierung, vertreten durch K. Georgiadis, A. Dimitrakopoulou und 
M. Tassopoulou als Bevollmächtigte,
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–        der Europäischen Kommission, zunächst vertreten durch L. Mantl und R. Lyal, dann 
durch L. Mantl und L. Lozano Palacios als Bevollmächtigte,


aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne 
Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,


folgendes


Urteil


1        Die Vorabentscheidungsersuchen betreffen die Auslegung von Art. 135 Abs. 1 Buchst. g 
der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (ABl. 2006, L 347, S. 1, im Folgenden: Mehrwertsteuerrichtlinie).


2        Sie ergehen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten zwischen K (Rechtssache C-58/20) bzw. 
der DBKAG (Rechtssache C-59/20) und dem Finanzamt Österreich, zuvor Finanzamt Linz 
(Österreich) (im Folgenden: Finanzamt), wegen der Weigerung des Finanzamts, K und der 
DBKAG die in Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene 
Steuerbefreiung zu gewähren.


Rechtlicher Rahmen


Unionsrecht


Mehrwertsteuerrichtlinie


3        Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie enthält im Wesentlichen wortgleich 
die Steuerbefreiung, die zuvor in Art. 13 Teil B Buchst. d Nr. 6 der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. 1977, L 145, S. 1, im Folgenden: Sechste 
Richtlinie) vorgesehen war.


4        In Art. 135 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie heißt es:


„Die Mitgliedstaaten befreien folgende Umsätze von der Steuer:


…


g)      die Verwaltung von durch die Mitgliedstaaten als solche definierten Sondervermögen;


…“


OGAW-Richtlinie


5        Mit der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. 2009, L 302, S. 32, 
im Folgenden: OGAW-Richtlinie) wurde die Richtlinie 85/611/EWG des Rates vom 
20. Dezember 1985 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. 1985, 
L 375, S. 3) in der u. a. durch die Richtlinie 2001/107/EG des Europäischen Parlaments und 
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des Rates vom 21. Januar 2002 (ABl. 2002, L 41, S. 20) geänderten Fassung (im Folgenden: 
Richtlinie 85/611) aufgehoben und neu gefasst.


6        Art. 2 der OGAW-Richtlinie bestimmt:


„(1)      Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck


…


b)      ‚Verwaltungsgesellschaft‘ eine Gesellschaft, deren reguläre Geschäftstätigkeit in der 
Verwaltung von in der Form eines Investmentfonds oder einer Investmentgesellschaft 
konstituierten OGAW besteht (gemeinsame Portfolioverwaltung von OGAW);


…


(2)      Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b schließt die reguläre Geschäftstätigkeit 
einer Verwaltungsgesellschaft die in Anhang II genannten Aufgaben ein.


…“


7        Anhang II der OGAW-Richtlinie enthält eine nicht abschließende Aufzählung von 
Aufgaben, die in die gemeinsame Portfolioverwaltung einbezogen sind. In dieser 
Aufzählung, die mit derjenigen in Anhang II der Richtlinie 85/611 übereinstimmt, werden 
folgende Aufgaben genannt:


„–      Anlageverwaltung.


–      Administrative Tätigkeiten:


a)      gesetzlich vorgeschriebene und im Rahmen der Fondsverwaltung vorgeschriebene 
Rechnungslegungsdienstleistungen;


b)      Kundenanfragen;


c)      Bewertung und Preisfestsetzung (einschließlich Steuererklärungen);


d)      Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften;


e)      Führung des Anlegerregisters;


f)      Gewinnausschüttung;


g)      Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;


h)      Kontraktabrechnungen (einschließlich Versand der Zertifikate);


i)      Führung von Aufzeichnungen.


–      Vertrieb.“


Österreichisches Recht


8        § 6 Abs. 1 Z 8 lit i) des Umsatzsteuergesetzes 1994 (BGBl. Nr. 663/1994) in der auf die 
Sachverhalte der Ausgangsverfahren anwendbaren Fassung sieht vor, dass die „Verwaltung 
von Sondervermögen“, die „Verwaltung von Beteiligungen im Rahmen des 
Kapitalfinanzierungsgeschäftes … durch Unternehmer, die eine Konzession für dieses 
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Geschäft besitzen“, sowie die „Verwaltung von durch die anderen Mitgliedstaaten als solche 
definierten Sondervermögen“ steuerfrei sind.


Ausgangsrechtsstreitigkeiten und Vorlagefragen


Rechtssache C-58/20


9        Zwischen 2008 und 2014 lagerten verschiedene Verwaltungsgesellschaften (die vor 2011 
als Kapitalanlagegesellschaften bezeichnet wurden) bestimmte Leistungen zur Ermittlung 
der für die Einkünftebesteuerung der Fonds-Anteilinhaber maßgeblichen Werte wie z. B. die 
Steuerrechnungen an einen Dritten, hier K, aus. Bei der Erbringung dieser Leistungen 
musste sich K auf die Ertragsrechnung auf Fondsebene stützen, wie sie von den 
Verwaltungsgesellschaften aufbauend auf der von der Depotbank erstellten Saldenliste und 
Fondsbuchhaltung erstellt wurde. K übernahm dabei die in den Salden und der 
Ertragsrechnung auf Fondsebene angeführten Werte nach einer bloßen Plausibilitätsprüfung 
(ohne Überprüfung auf Richtigkeit). Sodann musste K bei der Erstellung der Steuerrechnung 
auf Ebene der Anteilinhaber u. a. die anlegerbezogenen Merkmale berücksichtigen, aber 
auch eine eigene Aufwandsverrechnung vornehmen und eine eigenständige 
Verwendungsreihenfolge sowie eine spezifische Verlustverrechnung beachten.


10      Während des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Zeitraums blieben die 
Verwaltungsgesellschaften, die K beauftragt hatten, die steuerlichen Vertreter, die die für 
die Einkünftebesteuerung der Fonds-Anteilinhaber maßgeblichen Werte im Wege einer 
standardisierten Meldung an die Meldestelle zu übermitteln hatten. Die 
Verwaltungsgesellschaften übernahmen so die von K ermittelten relevanten Werte 
unverändert und übermittelten sie an die Meldestelle. Die Verwaltungsgesellschaften 
hafteten jedoch für die Richtigkeit der an die Meldestelle gemeldeten Beträge, insbesondere 
in Bezug auf die Kapitalertragsteuer. K traf gegenüber diesen Gesellschaften die 
zivilrechtliche Haftung für einen Schaden infolge einer von ihr verschuldeten Unrichtigkeit 
der Meldung der steuerrelevanten Werte.


11      K verrechnete die den Verwaltungsgesellschaften von ihr erbrachten Leistungen ohne 
Umsatzsteuer. Ihrer Ansicht nach fallen diese Leistungen unter die in Art. 135 Abs. 1 
Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene Steuerbefreiung für die Verwaltung von 
Sondervermögen, da sie die in der Rechtsprechung des Gerichtshofs aufgestellten 
Voraussetzungen erfüllten, insbesondere diejenigen nach Rn. 72 des Urteils vom 4. Mai 
2006, Abbey National (C-169/04, EU:C:2006:289), wonach die von einem Dritten 
erbrachten Leistungen, um unter diese Befreiung zu fallen, ein im Großen und Ganzen 
eigenständiges Ganzes bilden und für die Verwaltung dieser Sondervermögen spezifisch und 
wesentlich sein müssten. Die Leistungen zur Ermittlung der für die Einkünftebesteuerung 
der Fonds-Anteilinhaber maßgeblichen Werte, mit denen sie beauftragt sei, gebe es nur im 
Bereich der Sondervermögen, weshalb es sich um Verwaltungsleistungen handle, die für die 
Verwaltung von Sondervermögen spezifisch und wesentlich seien. Außerdem sei es für die 
Befreiung nicht erforderlich, dass die Gesamtheit der Verwaltungsleistungen ausgelagert 
werde.


12      Das Finanzamt vertritt demgegenüber die Auffassung, dass die Leistungen, die K den 
Verwaltungsgesellschaften erbringe, nicht unter diese Befreiung fallen könnten. Zum einen 
sei die Leistung von K, die darin bestehe, die für die Einkünftebesteuerung der Fonds-
Anteilinhaber maßgeblichen Werte zu ermitteln, für die Verwaltung von Sondervermögen 
nicht spezifisch und wesentlich. Es handle sich dabei vielmehr um eine berufstypische 
Leistung eines Wirtschaftstreuhänders. Zum anderen sei diese Leistung nicht hinreichend 
eigenständig, um von der Steuerbefreiung erfasst zu werden.
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13      K legte gegen die Bescheide des Finanzamts vom 9. September 2014 über die Umsatzsteuer 
für die Jahre 2008 bis 2012, vom 25. September 2015 über die Umsatzsteuer für das Jahr 
2013 und vom 23. Januar 2019 über die Umsatzsteuer für das Jahr 2014 Beschwerde beim 
vorlegenden Gericht ein, das der Ansicht ist, dass Zweifel hinsichtlich der Auslegung des 
Begriffs „Verwaltung von Sondervermögen“ im Sinne von Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der 
Mehrwertsteuerrichtlinie bestünden.


14      Vor diesem Hintergrund hat das Bundesfinanzgericht beschlossen, das Verfahren 
auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:


Ist Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie dahin auszulegen, dass unter dem 
Begriff der „Verwaltung von Sondervermögen“ auch die von der Verwaltungsgesellschaft 
einem Dritten übertragenen steuerlichen Agenden zu verstehen sind, die darin bestehen, die 
gesetzeskonforme Besteuerung der Fondseinkünfte der Anteilinhaber sicherzustellen?


Rechtssache C-59/20


15      Mit Lizenzvertrag vom 11. Dezember 2008 wurde der DBKAG, die Sondervermögen 
verwaltet, von der SC GmbH mit Sitz in Deutschland gegen Zahlung einer Lizenzgebühr ein 
Nutzungsrecht an einer Software zur Erstellung wesentlicher Berechnungen für das 
Risikomanagement und die Performancemessung (im Folgenden: SC-Software) eingeräumt.


16      Die SC-Software ist speziell auf das Investmentfondsgeschäft und die komplexen 
Anforderungen des Gesetzgebers in den betreffenden Bereichen zugeschnitten. SC haftet für 
die Erstellung korrekter Berechnungen der Risiko- und Performancekennzahlen.


17      Die SC-Software ist nur für das Zusammenwirken mit der anderen Software der DBKAG 
geeignet. Die DBKAG musste ihre EDV-Umgebung an die Erfordernisse der SC-Software 
anpassen und die von dieser zu beachtenden Parameter (u. a. die Berechnungsmethoden) 
festlegen. Über Schnittstellen zu anderen Programmen der DBKAG werden automatisch die 
von der DBKAG eingegebenen und für die Berechnungen durch SC erforderlichen Kurs- 
und Marktwertdaten täglich in das SC-Softwareprogramm eingespielt. Somit führt die 
SC-Software die Berechnungen der Risiko- und Performancekennzahlen ausgehend von 
Daten durch, die von der DBKAG eingegeben wurden. Sodann werden die mit der 
SC-Software berechneten Risiko- und Performancekennzahlen von der DBKAG verwendet, 
um Berichte zu erstellen, mit denen den gesetzlichen Informationspflichten gegenüber den 
Behörden und den Anlegern in Bezug auf das Risiko- und Performancemanagement 
nachgekommen werden soll.


18      Mit weiteren Verträgen vom 11. Dezember 2008 wurde vereinbart, dass SC der DBKAG 
verschiedene Unterstützungsleistungen erbringen sollte. Insbesondere verpflichtete sich SC, 
die Mitarbeiter der DBKAG für die von ihnen zu erfüllenden Aufgaben bei der 
Konfiguration der SC-Software und bei der manuellen Eingabe der für das Funktionieren 
dieser Software erforderlichen Daten zu schulen. SC verpflichtete sich auch zu 
Softwareaktualisierungen, um insoweit etwa auftretende Mängel zu beheben.


19      SC fakturierte die Lizenzeinräumung und die weiteren Serviceleistungen als im 
Bestimmungsstaat, der Republik Österreich, steuerbare und umsatzsteuerpflichtige 
Leistungen, wies aber keine Umsatzsteuer aus, sondern verwies auf den Übergang der 
Steuerschuld auf die DBKAG aufgrund des Reverse-Charge-Systems.


20      Die DBKAG ist jedoch der Ansicht, dass die Leistungen von SC unter die Steuerbefreiung 
gemäß Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie fallen müssten. Die 
SC-Software erbringe nämlich Berechnungsleistungen in Bezug auf Risiko- und 
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Performancekennzahlen, die für die Verwaltung von Sondervermögen spezifisch und 
wesentlich seien. Die Tatsache, dass sie selbst bestimmte Daten für die SC-Software liefere, 
dürfe keinen Einfluss auf die Einstufung dieser Leistungen als steuerbefreite Umsätze 
haben.


21      Das Finanzamt ist seinerseits der Ansicht, dass die Einräumung des Nutzungsrechts an der 
SC-Software eine steuerpflichtige Leistung sei. SC erbringe nur eine bloße technische 
Hilfeleistung, die weder spezifisch noch wesentlich für die Verwaltung von 
Sondervermögen sei. Da außerdem die SC-Software die gegenständlichen Berechnungen 
ohne Mitwirkung der DBKAG nicht ausführen könne, sei die Leistung von SC nicht 
eigenständig genug, um unter die Steuerbefreiung zu fallen.


22      Die DBKAG erhob gegen die Bescheide des Finanzamts vom 24. Oktober 2014 betreffend 
die Wiederaufnahme der Umsatzsteuerverfahren für die Jahre 2009 und 2010 sowie gegen 
die Umsatzsteuerbescheide für die Jahre 2009 und 2010 Beschwerde beim vorlegenden 
Gericht.


23      Wie in der Rechtssache C-58/20 ist das vorlegende Gericht der Auffassung, dass Zweifel 
hinsichtlich der Auslegung des Begriffs „Verwaltung von Sondervermögen“ im Sinne von 
Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie bestünden. Zwar betrachtet es die 
Leistungen des Risikomanagements und der Performancemessung als für die Verwaltung 
von Sondervermögen spezifische Tätigkeiten. Es fragt sich jedoch, ob die von der SC im 
vorliegenden Fall übernommene Verantwortung ausreicht, damit für ihre Leistung die in 
dieser Bestimmung vorgesehene Steuerbefreiung greift.


24      Vor diesem Hintergrund hat das Bundesfinanzgericht beschlossen, das Verfahren 
auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:


Ist Art. 135 Abs.1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie in dem Sinne auszulegen, dass für 
die Zwecke der in dieser Bestimmung vorgesehenen Steuerbefreiung unter den Begriff der 
„Verwaltung von Sondervermögen“ auch die Einräumung eines Nutzungsrechts an einer 
speziell für die Verwaltung von Sondervermögen entwickelten Spezialsoftware durch einen 
dritten Lizenzgeber an eine Kapitalanlagegesellschaft fällt, wenn diese Spezialsoftware wie 
im Ausgangsverfahren ausschließlich der Erfüllung spezifischer und wesentlicher 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verwaltung der Sondervermögen dient, dabei aber 
auf der technischen Infrastruktur der Kapitalanlagegesellschaft ausgeführt wird und ihre 
Funktionen nur durch die untergeordnete Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft und 
unter laufender Heranziehung von durch die Kapitalanlagegesellschaft bereitgestellten 
Marktdaten erfüllen kann?


25      Mit Entscheidung des Präsidenten des Gerichtshofs vom 3. März 2020 sind die 
Rechtssachen C-58/20 und C-59/20 zu gemeinsamem schriftlichen und mündlichen 
Verfahren und zu gemeinsamem Urteil verbunden worden.


Zu den Vorlagefragen


26      Mit seinen Vorlagefragen möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob 
Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie dahin auszulegen ist, dass von 
Dritten an Sondervermögen-Verwaltungsgesellschaften erbrachte Dienstleistungen wie 
steuerliche Arbeiten, die die Besteuerung der Fondseinkünfte der Anteilinhaber gemäß dem 
nationalen Recht sicherstellen, und die Einräumung eines Nutzungsrechts an Software, die 
der Durchführung von für das Risikomanagement und die Performancemessung 
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wesentlichen Berechnungen dient, unter die in dieser Bestimmung vorgesehene 
Steuerbefreiung fallen.


27      Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die vom Gerichtshof vorgenommene Auslegung der 
Bestimmungen der Sechsten Richtlinie, da diese durch die Mehrwertsteuerrichtlinie 
aufgehoben und ersetzt wurde, auch für deren Bestimmungen gilt, wenn die Bestimmungen 
dieser beiden Unionsrechtsinstrumente als gleichbedeutend angesehen werden können.


28      Folglich gilt die Auslegung von Art. 13 Teil B Buchst. d Nr. 6 der Sechsten Richtlinie 
durch den Gerichtshof auch für Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie, da 
diese Bestimmungen, wie bereits oben in Rn. 3 festgestellt, im Wesentlichen wortgleich sind 
und daher als gleichbedeutend angesehen werden können.


29      Insoweit handelt es sich bei den in Art. 135 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie 
vorgesehenen Steuerbefreiungen nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs um 
autonome unionsrechtliche Begriffe, die eine von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
unterschiedliche Anwendung des Mehrwertsteuersystems verhindern sollen (Urteil vom 
2. Juli 2020, Blackrock Investment Management [UK], C-231/19, EU:C:2020:513, Rn. 21 
und die dort angeführte Rechtsprechung).


30      Außerdem sind nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs die Begriffe, mit denen die in 
Art. 135 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehenen Steuerbefreiungen umschrieben 
sind, eng auszulegen, da Letztere Ausnahmen von dem allgemeinen Grundsatz darstellen, 
dass jede Dienstleistung, die ein Steuerpflichtiger gegen Entgelt erbringt, der 
Mehrwertsteuer unterliegt (Urteil vom 2. Juli 2020, Blackrock Investment Management 
[UK], C-231/19, EU:C:2020:513, Rn. 22 und die dort angeführte Rechtsprechung).


31      Darüber hinaus müssen die Wirtschaftsteilnehmer nach dem Grundsatz der steuerlichen 
Neutralität das Organisationsmodell wählen können, das ihnen rein wirtschaftlich betrachtet 
am besten zusagt, ohne Gefahr zu laufen, dass ihre Umsätze von der in Art. 135 Abs. 1 
Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehenen Steuerbefreiung ausgeschlossen 
werden (Urteil vom 2. Juli 2020, Blackrock Investment Management [UK], C-231/19, 
EU:C:2020:513, Rn. 50 und die dort angeführte Rechtsprechung).


32      Somit fallen die von einem außenstehenden Verwalter erbrachten 
Verwaltungsdienstleistungen grundsätzlich unter Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der 
Mehrwertsteuerrichtlinie (Urteil vom 4. Mai 2006, Abbey National, C-169/04, 
EU:C:2006:289, Rn. 69).


33      Die von einem außenstehenden Verwalter erbrachten Dienstleistungen können jedoch nur 
dann als steuerbefreite Umsätze im Sinne des Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der 
Mehrwertsteuerrichtlinie eingestuft werden, wenn sie ein im Großen und Ganzen 
eigenständiges Ganzes bilden, das die spezifischen und wesentlichen Funktionen der 
Verwaltung von Sondervermögen erfüllen soll (Urteil vom 2. Juli 2020, Blackrock 
Investment Management [UK], C-231/19, EU:C:2020:513, Rn. 47 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).


34      Die vorstehend in den Rn. 29 bis 33 dargestellte Rechtsprechung bildet den 
Prüfungsmaßstab für die vom vorlegenden Gericht gestellten Fragen.


Zur Voraussetzung der Eigenständigkeit


35      Als Erstes ist zur Klärung der Frage, ob Dienstleistungen von Dritten an Sondervermögen-
Verwaltungsgesellschaften unter die in Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der 
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Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene Steuerbefreiung fallen, zu prüfen, ob diese 
Dienstleistungen ein im Großen und Ganzen eigenständiges Ganzes bilden.


36      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Voraussetzung der „Eigenständigkeit“ nicht dahin 
ausgelegt werden kann, dass eine für die Verwaltung von Sondervermögen spezifische und 
wesentliche Dienstleistung vollständig ausgelagert sein müsste, damit sie von der in Art. 135 
Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehenen Steuerbefreiung erfasst wird.


37      Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs soll die in dieser Bestimmung vorgesehene 
Steuerbefreiung den Zugang von Kleinanlegern zum Wertpapiermarkt fördern. Die 
gemeinsame Verwaltung von Anlagen in Investmentfonds bietet Kleinanlegern nämlich die 
Möglichkeit, trotz einer bescheidenen Investition ein diversifiziertes Portfolio zu halten, das 
sie gegen die Wertschwankungsrisiken bei Wertpapieren wappnet, und ermöglicht es ihnen, 
die Kosten einer sachkundigen Verwaltung umzulegen. Gäbe es die Befreiung nicht, wären 
Anteilinhaber an Organismen für gemeinsame Anlagen steuerlich stärker belastet als a 
priori größere Anleger, die ihr Geld unmittelbar in Wertpapieren anlegen und keine 
Fondsverwaltungsleistungen in Anspruch nehmen. Der Grundsatz der steuerlichen 
Neutralität lässt es aber nicht zu, dass Wirtschaftsteilnehmer, die gleichartige Umsätze 
tätigen, bei der Erhebung der Mehrwertsteuer unterschiedlich behandelt werden (vgl. in 
diesem Sinne Urteil vom 13. März 2014, ATP PensionService, C-464/12, EU:C:2014:139, 
Rn. 43 und 44 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).


38      Auch wenn die in Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene 
Steuerbefreiung eng auszulegen ist, sprechen somit der Grundsatz der steuerlichen 
Neutralität und die Ziele dieser Befreiung für eine Auslegung, die ihr nicht ihre Wirkung 
nimmt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. Dezember 2015, Fiscale Eenheid X, C-595/13, 
EU:C:2015:801, Rn. 68).


39      Wenn aber eine für die Verwaltung von Sondervermögen spezifische und wesentliche 
Leistung schon deshalb der Mehrwertsteuer unterliegen sollte, weil sie nicht vollständig 
ausgelagert ist, würde dies die Verwaltungsgesellschaften, die diese Leistung selbst 
erbringen, und die Anleger, die ihr Geld unmittelbar in Wertpapieren anlegen und keine 
Fondsverwaltungsleistungen in Anspruch nehmen, begünstigen (vgl. in diesem Sinne Urteil 
vom 13. März 2014, ATP PensionService, C-464/12, EU:C:2014:139, Rn. 72 und die dort 
angeführte Rechtsprechung).


40      Daher würde eine Auslegung der Voraussetzung der „Eigenständigkeit“, wonach eine für 
die Verwaltung von Sondervermögen spezifische und wesentliche Dienstleistung vollständig 
ausgelagert sein müsste, damit die in Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie 
vorgesehene Steuerbefreiung greift, die praktische Wirksamkeit der Möglichkeit der 
Steuerbefreiung für eine solche Leistung einschränken, wenn diese von einem Dritten 
erbracht wird.


41      Im Übrigen hat der Gerichtshof entschieden, dass die von einem Dritten an eine 
Sondervermögen-Verwaltungsgesellschaft erbrachten Beratungsdienstleistungen für 
Wertpapieranlagen und seine Empfehlungen zum An- und Verkauf von Vermögenswerten, 
die für die Verwaltung des Sondervermögens spezifisch und wesentlich sind, unter die in 
Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene Steuerbefreiung fallen 
können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. März 2013, GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, 
Rn. 33).


42      Der Gerichtshof hat es nämlich für unerheblich befunden, ob es Sache dieser 
Verwaltungsgesellschaft ist, die Empfehlungen umzusetzen, nachdem sie überprüft hat, dass 
diese gegen keine gesetzlichen Anlagegrenzen für Sondervermögen verstoßen, und ob damit 
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die Letztentscheidung und die Letztverantwortung bei ihr verbleiben (vgl. in diesem Sinne 
Urteil vom 7. März 2013, GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, Rn. 27).


43      In der Rechtssache C-58/20 ist es vorliegend, um festzustellen, ob die von K an die 
betreffenden Verwaltungsgesellschaften erbrachten Dienstleistungen wie die Leistungen zur 
Ermittlung der für die Einkünftebesteuerung der Fonds-Anteilinhaber maßgeblichen Werte 
unter die in Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene 
Steuerbefreiung fallen, Angelegenheit des vorlegenden Gerichts, zu beurteilen, ob diese 
Dienstleistungen als für die Tätigkeit der Verwaltung von Sondervermögen spezifisch und 
wesentlich anzusehen sind. Dass es Sache der Verwaltungsgesellschaften ist, ausgehend von 
den Berechnungen eines Dritten die standardisierten Meldungen zu erstellen und sie an die 
Meldestelle zu übermitteln, ist für sich genommen nicht ausschlaggebend dafür, ob solche 
Dienstleistungen unter diese Befreiung fallen.


44      Desgleichen ist es in der Rechtssache C-59/20, um festzustellen, ob die Dienstleistungen 
von SC an die DBKAG wie die Einräumung des Nutzungsrechts an der SC-Software unter 
die in Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene Steuerbefreiung 
fallen, Angelegenheit des vorlegenden Gerichts, zu beurteilen, ob diese Dienstleistungen als 
für die Tätigkeit der Verwaltung von Sondervermögen spezifisch und wesentlich anzusehen 
sind. Der Umstand, dass die fragliche Software nur auf der technischen Infrastruktur der 
betreffenden Verwaltungsgesellschaft ausgeführt werden kann und ihre Funktionen nur 
durch die untergeordnete Mitwirkung der Verwaltungsgesellschaft und unter laufender 
Heranziehung von durch die Verwaltungsgesellschaft bereitgestellten Marktdaten erfüllen 
kann, ist für sich genommen nicht ausschlaggebend dafür, ob solche Dienstleistungen unter 
diese Befreiung fallen.


Zur Voraussetzung der Spezifität und Wesentlichkeit der Dienstleistung


45      Als Zweites ist für die Feststellung, ob von Dritten an Sondervermögen-
Verwaltungsgesellschaften erbrachte Dienstleistungen wie steuerliche Arbeiten, die die 
Besteuerung der Fondseinkünfte der Anteilinhaber gemäß dem nationalen Recht 
sicherstellen, und die Einräumung eines Nutzungsrechts an Software, die der Durchführung 
von für das Risikomanagement und die Performancemessung wesentlichen Berechnungen 
dient, unter die in Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene 
Steuerbefreiung fallen, zu prüfen, ob diese Dienstleistungen für die Verwaltung von 
Sondervermögen spezifisch und wesentlich sind.


46      Erstens ist zu den steuerlichen Arbeiten darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs neben den Aufgaben der Anlageverwaltung die administrativen Aufgaben 
der Organismen für gemeinsame Anlagen selbst, wie sie in Anhang II der OGAW-Richtlinie 
aufgeführt sind, unter Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie fallen (Urteil 
vom 4. Mai 2006, Abbey National, C-169/04, EU:C:2006:289, Rn. 64).


47      Anhang II der OGAW-Richtlinie sieht nämlich vor, dass die Tätigkeit der gemeinsamen 
Portfolioverwaltung u. a. administrative Tätigkeiten wie z. B. gesetzlich vorgeschriebene 
und im Rahmen der Fondsverwaltung vorgeschriebene Rechnungslegungsdienstleistungen 
sowie die Bewertung und Preisfestsetzung (einschließlich Steuererklärungen) umfasst.


48      Außerdem steht der Umstand, dass bestimmte Leistungen nicht in Anhang II der OGAW-
Richtlinie aufgeführt sind, ihrer Einbeziehung in die Kategorie der spezifischen 
Dienstleistungen, die zur Tätigkeit der „Verwaltung“ von Sondervermögen im Sinne von 
Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie gehören, nicht entgegen (Urteil vom 
7. März 2013, GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, Rn. 25).
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49      Für die Feststellung, ob die von einem Dritten an eine Verwaltungsgesellschaft erbrachten 
Leistungen unter die in Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene 
Steuerbefreiung fallen, ist nämlich zu ermitteln, ob die von diesem Dritten erbrachte 
Dienstleistung eine enge Verbindung mit der der Verwaltungsgesellschaft eigenen Tätigkeit 
aufweist, die bewirkt, dass sie die spezifischen und wesentlichen Funktionen der Verwaltung 
von Sondervermögen erfüllt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. März 2013, GfBk, 
C-275/11, EU:C:2013:141, Rn. 23).


50      Insoweit erfasst der Begriff „Verwaltung“ von Sondervermögen im Sinne von Art. 135 
Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie nicht nur die Verwaltung von Anlagen, die 
die Auswahl und die Veräußerung der Vermögensgegenstände einschließt, die Gegenstand 
dieser Verwaltung sind, sondern auch Verwaltungs- und Buchführungsleistungen wie die 
Ermittlung des Betrags der Einkünfte und des Preises der Anteile oder Aktien an dem Fonds, 
die Bewertung des Vermögens, die Buchführung, die Vorbereitung der Erklärungen über die 
Verteilung der Einkünfte, die Lieferung von Angaben und Unterlagen für die regelmäßig zu 
veröffentlichenden Abschlüsse und die Steuererklärungen, Statistiken und 
Mehrwertsteuererklärungen sowie die Vorbereitung der Voraussagen über die Erträge (vgl. 
in diesem Sinne Urteil vom 7. März 2013, GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, Rn. 27).


51      Dagegen fallen Leistungen, die etwa nicht für die Tätigkeit eines Fonds, mit dem 
Sondervermögen verwaltet wird, spezifisch sind, sondern jeder Anlageart innewohnen, nicht 
unter diesen Begriff „Verwaltung“ von Sondervermögen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 
9. Dezember 2015, Fiscale Eenheid X, C-595/13, EU:C:2015:801, Rn. 78).


52      Somit fallen von einem Dritten an eine Verwaltungsgesellschaft erbrachte Verwaltungs- 
und Buchführungsleistungen wie steuerliche Arbeiten, die die Besteuerung der 
Fondseinkünfte der Anteilinhaber gemäß dem nationalen Recht sicherstellen, soweit sie eine 
enge Verbindung mit der Tätigkeit der Verwaltung von Sondervermögen aufweisen, unter 
die in Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene Steuerbefreiung.


53      Zweitens hat der Gerichtshof, was die Einräumung eines Nutzungsrechts an Software 
betrifft, zwar in Rn. 71 des Urteils vom 4. Mai 2006, Abbey National (C-169/04, 
EU:C:2006:289), unter Verweis auf das Urteil vom 5. Juni 1997, SDC (C-2/95, 
EU:C:1997:278), befunden, dass rein materielle oder technische Dienstleistungen wie z. B. 
die Zurverfügungstellung eines Datenverarbeitungssystems nicht von der in Art. 13 Teil B 
Buchst. d Nr. 6 der Sechsten Richtlinie, der Vorgängerbestimmung von Art. 135 Abs. 1 
Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie, vorgesehenen Steuerbefreiung erfasst wurden (Urteil 
vom 9. Dezember 2015, Fiscale Eenheid X, C-595/13, EU:C:2015:801, Rn. 74).


54      Diese Rechtsprechung kann jedoch nicht dahin verstanden werden, dass vom 
Anwendungsbereich der in Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie 
vorgesehenen Steuerbefreiung von vornherein jede Dienstleistung auszuschließen ist, die 
einer Verwaltungsgesellschaft von einem Dritten über ein Datenverarbeitungssystem 
erbracht wird.


55      Der Gerichtshof hat nämlich in Rn. 37 des Urteils vom 5. Juni 1997, SDC (C-2/95, 
EU:C:1997:278), klargestellt, dass die Tatsache allein, dass eine Leistung vollständig im 
Wege der elektronischen Datenverarbeitung ausgeführt wird, an sich der Anwendung der 
Steuerbefreiung auf diese Leistung nicht entgegensteht.


56      Insbesondere hat der Gerichtshof im Urteil vom 2. Juli 2020, Blackrock Investment 
Management (UK) (C-231/19, EU:C:2020:513), obwohl es um Dienstleistungen – u. a. der 
Leistungs- und Risikoüberwachung – ging, die ein Dritter Fonds-Verwaltungsgesellschaften 
mittels einer Softwareplattform erbrachte, diese Dienstleistungen nicht von vornherein vom 
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Anwendungsbereich der in Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie 
vorgesehenen Steuerbefreiung ausgeschlossen. Dass die betreffenden Dienstleistungen nicht 
unter diese Steuerbefreiung fallen konnten, begründete er in den Rn. 48 und 49 jenes Urteils 
vielmehr damit, dass sie nicht für die Verwaltung von Sondervermögen spezifisch waren, 
weil sie zum Zweck der Verwaltung von Anlagen unterschiedlicher Art konzipiert worden 
waren und gleichermaßen für die Verwaltung von Sondervermögen und für die Verwaltung 
anderer Fonds verwendet werden konnten.


57      Wird eine Dienstleistung wie die Einräumung eines Nutzungsrechts an Software 
ausschließlich für die Zwecke der Verwaltung von Sondervermögen und nicht an andere 
Fonds erbracht, kann sie mithin als „spezifisch“ für diesen Zweck angesehen werden.


58      Aus dem Vorstehenden folgt daher, dass Dienstleistungen wie steuerliche Arbeiten, die die 
Besteuerung der Fondseinkünfte der Anteilinhaber gemäß dem nationalen Recht 
sicherstellen, und die Einräumung eines Nutzungsrechts an Software, die der Durchführung 
von für das Risikomanagement und die Performancemessung wesentlichen Berechnungen 
dient, unter die in Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehene 
Steuerbefreiung fallen, wenn sie eine enge Verbindung mit der Verwaltung von 
Sondervermögen aufweisen und ausschließlich für die Zwecke der Verwaltung von 
Sondervermögen erbracht werden.


59      Vorliegend ist es Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob die Dienstleistungen, die 
den in den Ausgangsverfahren betroffenen Verwaltungsgesellschaften von K und SC 
erbracht werden, diese Voraussetzungen erfüllen.


60      Konkret wird das vorlegende Gericht in der Rechtssache C-58/20 namentlich prüfen 
müssen, ob die von K erledigten steuerlichen Arbeiten Pflichten nach österreichischem 
Recht entsprechen, die für Sondervermögen spezifisch sind und sich somit von den für 
andere Arten von Investmentfonds vorgesehenen Pflichten unterscheiden.


61      In der Rechtssache C-59/20 geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass das vorlegende 
Gericht die Leistungen des Risikomanagements und der Performancemessung als für die 
Verwaltung von Sondervermögen spezifische Tätigkeiten betrachtet. Das vorlegende 
Gericht weist auch darauf hin, dass die Berechnungen der im Ausgangsverfahren in Rede 
stehenden Software eine wesentliche Grundlage für die Erfüllung der nach österreichischem 
Recht vorgeschriebenen Funktionen des Risikomanagements und der Performancemessung 
seitens der DBKAG bildeten. Der Umstand, dass diese Software etwa zur Durchführung von 
Berechnungen dient, die für die Verwaltungsleistungen des Risikomanagements und der 
Performancemessung des betreffenden Fonds wesentlich sind, könnte daher die Annahme 
zulassen, dass sie für die Verwaltung dieses Fonds wesentlich ist. Es ist jedoch Sache des 
vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob die oben in Rn. 58 genannten Voraussetzungen erfüllt 
sind.


62      Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der 
Mehrwertsteuerrichtlinie dahin auszulegen ist, dass von Dritten an Sondervermögen-
Verwaltungsgesellschaften erbrachte Dienstleistungen wie steuerliche Arbeiten, die die 
Besteuerung der Fondseinkünfte der Anteilinhaber gemäß dem nationalen Recht 
sicherstellen, und die Einräumung eines Nutzungsrechts an Software, die ausschließlich der 
Durchführung von für das Risikomanagement und die Performancemessung wesentlichen 
Berechnungen dient, unter die in dieser Bestimmung vorgesehene Steuerbefreiung fallen, 
wenn sie eine enge Verbindung mit der Verwaltung von Sondervermögen aufweisen und 
ausschließlich für die Zwecke der Verwaltung von Sondervermögen erbracht werden, auch 
wenn sie nicht vollständig ausgelagert sind.
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Kosten


63      Für die Parteien der Ausgangsverfahren ist das Verfahren ein Zwischenstreit in den beim 
vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreitigkeiten; die Kostenentscheidung ist daher 
Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor 
dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt:


Art. 135 Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 
2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass von 
Dritten an Sondervermögen-Verwaltungsgesellschaften erbrachte Dienstleistungen wie 
steuerliche Arbeiten, die die Besteuerung der Fondseinkünfte der Anteilinhaber gemäß 
dem nationalen Recht sicherstellen, und die Einräumung eines Nutzungsrechts an 
Software, die ausschließlich der Durchführung von für das Risikomanagement und die 
Performancemessung wesentlichen Berechnungen dient, unter die in dieser 
Bestimmung vorgesehene Steuerbefreiung fallen, wenn sie eine enge Verbindung mit 
der Verwaltung von Sondervermögen aufweisen und ausschließlich für die Zwecke der 
Verwaltung von Sondervermögen erbracht werden, auch wenn sie nicht vollständig 
ausgelagert sind.


Bonichot Silva de Lapuerta Bay Larsen


Toader Jääskinen


Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 17. Juni 2021.


Der Kanzler
Der Präsident der Ersten 


Kammer


A. Calot Escobar J.-C. Bonichot


*      Verfahrenssprache: Deutsch.
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Urteil vom 12. November 2020, III R 38/17 
Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen bei Herstellung immaterieller Wirtschaftsgüter


ECLI:DE:BFH:2020:U.121120.IIIR38.17.0


BFH III. Senat


GewStG § 8 Nr 1 Buchst d , GewStG § 8 Nr 1 Buchst e , EStG § 5 Abs 2 , HGB § 255 , HGB § 247 Abs 2 , GG Art 3 Abs 1 , 
GewStG VZ 2010 , GewStG VZ 2011 , GewStG VZ 2012 


vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 25. Oktober 2017, Az: 11 K 11196/17


Leitsätze


1. Es verstößt nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG, dass Miet- oder Pachtaufwendungen, die ohne das Aktivierungsverbot des § 5 
Abs. 2 EStG nach § 255 Abs. 2 und 2a HGB Herstellungskosten immaterieller Wirtschaftsgüter wären, die bereits im Jahr 
der Herstellung aus dem Anlagevermögen ausscheiden, nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG hinzugerechnet werden, 
obwohl eine Hinzurechnung bei der Herstellung materieller Wirtschaftsgüter unterbleiben würde.


2. Zur Zuordnung angemieteter Gegenstände zum fiktiven Anlagevermögen eines Filmherstellers.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 25.10.2017 - 11 K 11196/17 
aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Berlin-Brandenburg zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung 
zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, stellt Filme, Videofilme und 
Fernsehprogramme her. Der Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit liegt in der Produktion von Kino- und TV-
Filmen, jeweils als Einzelprojekt. Die Herstellungskosten finanziert sie mit Fördermitteln, Koproduktionsbeiträgen und 
Lizenzvergütungen sowie einem Eigenmittelanteil. Die Gewährung öffentlicher Fördergelder erfolgt oft unter der 
Bedingung, dass ein gewisser Anteil der Herstellungskosten des jeweiligen Filmes in einer bestimmten Region 
anfallen muss.


2 Jeder Film wird nach den Feststellungen des Finanzgerichts (FG) an anderen Drehorten mit unterschiedlicher 
technischer Ausrüstung, anderen Kostümen und Requisiten gedreht. Dafür mietet die Klägerin die jeweils benötigten 
Räumlichkeiten und Gegenstände an. Die konkrete Auswahl der anzumietenden Räumlichkeiten und Gegenstände 
bestimmt sich nach den Wünschen des jeweiligen Filmteams sowie den Vergabebedingungen der Fördergelder. Ein 
Verschleiß der angemieteten Räumlichkeiten und Gegenstände findet während der in der Regel 30 Tage andauernden 
Filmproduktion nicht statt. Nach der Filmproduktion gibt die Klägerin die für den einzelnen Film angemieteten Räume 
und Gegenstände an den jeweiligen Vermieter zurück.
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3 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) führte bei der Klägerin für die Jahre 2010 bis 2012 eine 
Außenprüfung durch, die zu dem Ergebnis kam, dass der Gewerbeertrag der Klägerin in den Streitjahren um die 
Mietzahlungen zu erhöhen sei. Die Aufwendungen der Klägerin für die Anmietung beweglicher und unbeweglicher 
Wirtschaftsgüter für Filmprojekte belaufen sich auf 135.960 € im Jahr 2010, 586.444 € im Jahr 2011 und 120.611 € im 
Jahr 2012. Die vorstehend genannten Beträge setzen sich u.a. aus Mietaufwendungen für folgende Positionen 
zusammen: Steadycam (2. Kamera), Kameraanlage, Schneideraum Bild, Kran, Playbackanlage, Bürogeräte, Büroräume, 
Produktionsbüro, sonstige Räume, Hallenmiete, Nachdrehtag, Ausstattung Leih, Basis Aggregat, Aggregat Schweiz, 
Tonapparatur, Beleuchtungsgeräte, Lampen, Kabel, Sprechfunkgeräte.


4 Der Prüfer rechnete diese Aufwendungen dem Gewerbeertrag nach § 8 Nr. 1 Buchst. d des Gewerbesteuergesetzes 
(GewStG) hinzu, und zwar auch, soweit sie unbewegliche Wirtschaftsgüter betrafen. Das FA erließ am 13.07.2015 
sowie nochmals am 10.11.2015 entsprechend geänderte Bescheide über den Gewerbesteuermessbetrag für die Jahre 
2010 bis 2012 sowie über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur Gewerbesteuer auf den 
31.12.2010, den 31.12.2011 und den 31.12.2012 und wies den dagegen gerichteten Einspruch mit 
Einspruchsentscheidung vom 30.05.2017 als unbegründet zurück.


5 Die Klage hatte keinen Erfolg (Urteil des FG Berlin-Brandenburg vom 25.10.2017 - 11 K 11196/17, Entscheidungen 
der Finanzgerichte 2018, 225). Das FG entschied, das FA habe zu Recht Miet- und Pachtzinsen gemäß § 8 Nr. 1 
Buchst. d GewStG dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzugerechnet. Die jeweils nur einmalige und projektbezogene 
Anmietung der Gegenstände spreche nicht gegen die fiktive Zuordnung zum Anlagevermögen, denn es habe sich bei 
den Räumlichkeiten, der technischen Ausstattung und den Kostümen und Kulissen um mehr oder weniger 
vergleichbare Gegenstände gehandelt. Es komme nicht darauf an, dass die jeweils angemieteten Räumlichkeiten und 
Gegenstände wegen der schöpferischen Einzigartigkeit des einzelnen Filmprojektes keinen Wert für andere Filme 
hätten und eine mehrfache Verwendung durch die Klägerin ausgeschlossen sei. Die Klägerin sei --anders als die 
Messe-Durchführungsgesellschaft in der vom Bundesfinanzhof (BFH) durch Urteil vom 25.10.2016 - I R 57/15 (BFHE 
255, 280) entschiedenen Sache-- bei den Anmietungen auch nicht bloß als Dienstleisterin oder Mittlerin aufgetreten, 
sondern habe unternehmerische Entscheidungen treffen können. Soweit Mietaufwendungen für Räumlichkeiten nach 
§ 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG statt nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG hinzugerechnet worden seien, könne nicht verbösert 
werden.


6 Die Klägerin wendet sich gegen das Urteil des FG mit der Revision und trägt zur Begründung vor, die angemieteten 
Wirtschaftsgüter gehörten nicht zu ihrem fiktiven Anlagevermögen. Die Hinzurechnung der Miet- und 
Pachtaufwendungen sei zudem gleichheitswidrig (Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes --GG--), weil Steuerpflichtige, die 
wie sie --die Klägerin-- immaterielle Wirtschaftsgüter herstellten, einer höheren Gewerbesteuerbelastung unterlägen 
als Steuerpflichtige, die mit ihren hergestellten Produkten nicht dem Aktivierungsverbot des § 5 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) unterlägen.


7 Die Klägerin beantragt sinngemäß,
das FG-Urteil aufzuheben und die Gewerbesteuermessbescheide für 2010, 2011 und 2012 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 30.05.2017 dergestalt zu ändern, dass die nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG 
vorgenommene Hinzurechnung der Mietzahlungen im Umfang von 135.960 € (2010), 586.444 € (2011) und 120.611 € 
(2012) unterbleibt.


8 Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


9
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Das Bundesministerium der Finanzen ist dem Rechtsstreit beigetreten. Es unterstützt die Auffassung des FA und führt 
aus, die Requisiten, Gerätschaften und Räumlichkeiten würden zum Anlagevermögen rechnen, wenn der 
Filmproduzent Eigentümer wäre; das Merkmal der Dauerhaftigkeit des Einsatzes zum Gebrauch werde nach den 
Grundsätzen des BFH-Urteils vom 30.03.1994 - I R 123/93 (BFHE 174, 554, BStBl II 1994, 810) auch bei sehr 
kurzfristiger Anmietung erfüllt. Das BFH-Urteil in BFHE 255, 280, dessen Bedeutung und Reichweite nicht ganz klar 
sei, stehe der Annahme fiktiven Anlagevermögens nicht entgegen. Der I. Senat gehe insofern von einem Sonderfall 
aus; falls der III. Senat dies anders sehe und sich auf die Grundsätze des Urteils in BFHE 255, 280 stützen wolle, müsse 
er den Großen Senat anrufen. Das dort verwendete Kriterium der Auftragsgebundenheit habe in der Literatur zu 
Gestaltungsvorschlägen geführt, wonach z.B. Konzertveranstalter im Auftrag des Auftretenden tätig werden sollten. 
Dies zeige, dass die Auftragsbezogenheit des Anmietens kein Kriterium für die Hinzurechnung sein könne. Die 
Hinzurechnung nicht aktivierter Mietaufwendungen sei folgerichtig.


Entscheidungsgründe


II.


10 Die Revision ist begründet; sie führt zur Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache 
nach § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO). Eine Aussetzung des Verfahrens zwecks einer 
Richtervorlage gemäß Art. 100 Abs. 1 GG kommt nicht in Betracht, da die Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen 
auch in Fällen, in denen Steuerpflichtige immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens herstellen, nach 
Auffassung des Senats nicht verfassungswidrig ist (2. und 3.). Der Senat kann jedoch aufgrund der Feststellungen des 
FG nicht beurteilen, ob und in welcher Höhe die streitigen Mieten zur Ermittlung des Gewerbeertrags 
hinzuzurechnen sind (4.).


11 1. Nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG werden zur Ermittlung des Gewerbeertrags (§ 7 Satz 1 GewStG) dem 
Gewinn aus Gewerbebetrieb unter weiteren hier nicht streitigen Voraussetzungen u.a. ein Viertel der Summe aus 
einem Fünftel der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung von beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen, sowie der Hälfte der Miet- und 
Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung der unbeweglichen Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens wieder hinzugerechnet, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sind.


12 a) Der Tatbestand des § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG differenziert nicht nach dem Ort der Belegenheit der 
Wirtschaftsgüter oder der Ansässigkeit des Vermieters. Die Regelung betrifft daher auch Nutzungsentgelte, die an im 
Ausland ansässige Vermieter/Verpächter oder für eine Nutzungsüberlassung im Ausland gezahlt werden (Senatsurteil 
vom 25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 19; Sarrazin in Lenski/Steinberg, 
Gewerbesteuergesetz, § 8 Nr. 1 Buchst. e Rz 4; Rode in Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 2019, § 8 
Nr. 1 Buchst. d Rz 39). Da keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass das "Aggregat Schweiz" mit einer ausländischen 
Betriebsstätte im Zusammenhang steht (vgl. dazu Blümich/Hofmeister, § 8 GewStG Rz 27), ist unerheblich, ob es 
--was das FG nicht festgestellt hat-- im Inland oder in der Schweiz angemietet oder genutzt wurde.


13 b) Gegenstand der Hinzurechnung sind Miet- und Pachtzinsen im Sinne des bürgerlichen Rechts (§§ 535 ff. des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs). Der Nutzungsvertrag muss daher seinem wesentlichen rechtlichen Gehalt nach ein Miet- 
oder Pachtverhältnis i.S. des bürgerlichen Rechts sein (z.B. BFH-Urteil in BFHE 255, 280). Insoweit bestehen im 
Streitfall --anders als z.B. bei den Reisevorleistungen in der durch Senatsurteil in BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51 
entschiedenen Sache-- keine Zweifel.


14 2. Gegen die Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen für bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter bestehen 
grundsätzlich keine verfassungsrechtlichen Bedenken.
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15 Die Gewerbesteuer, eine in ihrer Grundstruktur und herkömmlichen Ausgestaltung vornehmlich auf den Ertrag des 
Gewerbebetriebs gerichtete Objektsteuer, ist als solche verfassungsgemäß. Verfassungsrechtliche Bedenken 
bestehen insbesondere auch nicht gegen die Hinzurechnung von Mieten für bewegliche Wirtschaftsgüter oder 
Immobilien nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG (Senatsurteil vom 14.06.2018 - III R 35/15, BFHE 261, 558, BStBl 
II 2018, 662, Rz 19 ff., m.w.N., betreffend angemietete Hotels, dagegen Verfassungsbeschwerde 1 BvR 2150/18; 
Senatsbeschluss vom 18.12.2019 - III R 33/17, BFH/NV 2020, 781, betreffend Tankstellen; BFH-Urteile vom 
08.12.2016 - IV R 55/10, BFHE 256, 519, BStBl II 2017, 722, betreffend Zwischenvermietung von Wohnimmobilien; 
vom 04.06.2014 - I R 70/12, BFHE 246, 67, BStBl II 2015, 289, betreffend Ladenlokale).


16 3. Die bisher höchstrichterlich nicht erörterte Frage, ob die Hinzurechnung insoweit gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) verstößt, als Miet- und Pachtzinsen bei Steuerpflichtigen, die immaterielle 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens herstellen, dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzugerechnet werden, 
während eine Hinzurechnung unterbleibt, wenn Steuerpflichtige materielle Wirtschaftsgüter herstellen und die Miet- 
und Pachtzinsen als Teil der Herstellungskosten aktivieren, ist zu verneinen.


17 a) Miet- oder Pachtaufwendungen können gemäß § 255 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs (HGB) als Einzelkosten oder 
als angemessene Teile der Gemeinkosten die Herstellungskosten erhöhen (Senatsurteil vom 30.07.2020 - III R 24/18, 
BFHE 269, 342; Schmidt/Kulosa, EStG, 39. Aufl., § 6 Rz 195; Schubert/Hutzler in Beck Bil.-Komm., 12. Aufl., § 255 
HGB Rz 470) und sind dann nach § 5 Abs. 6 EStG zu aktivieren (BFH-Urteil vom 21.10.1993 - IV R 87/92, BFHE 172, 
462, BStBl II 1994, 176; Reddig in Kirchhof, EStG, 19. Aufl., § 5 Rz 7).


18 Dies gilt indessen nicht für selbst hergestellte immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Diese sind in der 
Steuerbilanz nicht nach § 255 Abs. 2a HGB zu bewerten; vielmehr ist ein Aktivposten in der Steuerbilanz nur 
anzusetzen, wenn sie entgeltlich erworben wurden (§ 5 Abs. 2 EStG). Für Umlaufvermögen gilt § 5 Abs. 2 EStG 
dagegen nicht; insoweit bestehen mithin keine diesbezüglichen Unterschiede zwischen der Aktivierung materieller 
und immaterieller Wirtschaftsgüter.


19 b) Miet- oder Pachtaufwendungen, die als Teil der Herstellungskosten eines materiellen Wirtschaftsguts des 
Anlagevermögens in der Bilanz aktiviert werden, mindern den Gewinn nicht. Sie werden daher nicht hinzugerechnet, 
weil es an der für § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG erforderlichen Gewinnabsetzung fehlt (Senatsurteil in BFHE 269, 
342).


20 Wird unter sonst gleichen Umständen ein immaterielles Wirtschaftsgut des Anlagevermögens hergestellt, so mindern 
die dafür getätigten Miet- oder Pachtaufwendungen wegen des Aktivierungsverbotes in § 5 Abs. 2 EStG den Gewinn 
aus Gewerbebetrieb (§ 7 GewStG). Sie werden jedoch hinzugerechnet, allerdings gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG 
nur zu einem Zwanzigstel (Miete beweglicher Wirtschaftsgüter) oder gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG zu einem 
Achtel (Miete unbeweglicher Wirtschaftsgüter), soweit die Summe der Hinzurechnungen 100.000 € übersteigt.


21 Bei ansonsten gleichen Umständen führt mithin die Herstellung eines am Bilanzstichtag noch vorhandenen 
materiellen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens zu einem höheren Gewerbeertrag als die Herstellung eines 
immateriellen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens. Die Hersteller materiellen Anlagevermögens werden insoweit 
im Jahr der Herstellung gegenüber Herstellern immateriellen Anlagevermögens durch einen höheren Gewerbeertrag 
benachteiligt.


22 Dem Nachteil eines höheren Gewerbeertrags infolge der Aktivierung der Mietaufwendungen als Herstellungskosten 
materieller Wirtschaftsgüter steht zwar eine Gewinnminderung in späteren Jahren infolge etwaiger Absetzungen für 
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Abnutzung oder durch Ausscheiden des Wirtschaftsguts aus dem Betriebsvermögen gegenüber. Dies führt indessen 
nicht notwendig zu einer entsprechenden Minderung der Gewerbesteuer, wenn z.B. der Gewerbeertrag in jenen 
Jahren negativ ausfällt oder --bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften-- unter dem Freibetrag des § 11 
Abs. 1 GewStG liegt; zudem wäre dieser mögliche künftige Vorteil bei wirtschaftlicher Betrachtung abzuzinsen.


23 c) Die Herstellung materieller Wirtschaftsgüter erweist sich im Hinblick auf die Hinzurechnung von Miet- oder 
Pachtaufwendungen nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG indessen als vorteilhaft gegenüber der Herstellung 
immaterieller Wirtschaftsgüter, wenn es sich um Anlagevermögen handelt, das vor dem Bilanzstichtag aus dem 
Betriebsvermögen ausscheidet. Denn dann unterbleibt sowohl die Neutralisierung der in die Herstellungskosten 
einzubeziehenden Miet- und Pachtaufwendungen durch die Aktivierung in der Bilanz als auch deren Hinzurechnung 
nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG (Senatsurteil in BFHE 269, 342). Bei Herstellung immaterieller 
Wirtschaftsgüter mindert sich der Gewinn aus Gewerbebetrieb um die Miet- und Pachtaufwendungen, diese werden 
dann jedoch nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG hinzugerechnet.


24 Eine Benachteiligung der Klägerin kommt somit nur in Betracht, soweit die von ihr hergestellten Filme, die trotz 
ihrer Verkörperung auf Datenträgern oder Filmrollen immaterielle Wirtschaftsgüter darstellen, zu ihrem 
Anlagevermögen gehören (vgl. zur Bilanzierung von Filmen BFH-Beschluss vom 06.11.2008 - IV B 126/07, BFHE 223, 
294, BStBl II 2009, 156; BFH-Urteil vom 20.09.1995 - X R 225/93, BFHE 178, 434, BStBl II 1997, 320; Söffing/Schaz, 
Der Betrieb --DB-- 2016, 1838) und trotz ihrer Zugehörigkeit zum Anlagevermögen noch im Wirtschaftsjahr der 
Herstellung, d.h. vor dem Bilanzstichtag, aus ihrem Betriebsvermögen ausscheiden.


25 d) Falls der Klägerin --was das FG nicht festgestellt hat-- Miet- oder Pachtaufwendungen für Filme entstanden sind, 
die bereits im Jahr der Herstellung aus ihrem Anlagevermögen ausschieden, und die ohne das Aktivierungsverbot des 
§ 5 Abs. 2 EStG nach § 255 Abs. 2 und 2a HGB als Herstellungskosten dieser unterjährig ausgeschiedenen Filme zu 
behandeln gewesen wären, würde dies der Klage nicht zum Erfolg verhelfen. Denn die Klägerin wäre auch dann 
nicht gegenüber einer Herstellerin materieller Wirtschaftsgüter unter Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG benachteiligt. 
Insoweit hat der Senat im Urteil vom 17.01.2019 - III R 35/17 (BFHE 264, 32, BStBl II 2019, 407, betreffend 
Hinzurechnung bei Hotels) ausgeführt, dass dem Gesetzgeber nach dem vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zu 
Art. 3 Abs. 1 GG entwickelten Maßstab zur Verfassungskonformität von Steuergesetzen bei der Auswahl eines 
Steuergegenstands sowie bei der Bestimmung des Steuersatzes ein weitreichender Entscheidungsspielraum zusteht 
(BVerfG-Beschluss vom 15.02.2016 - 1 BvL 8/12, BStBl II 2016, 557, Rz 25, m.w.N.; BVerfG-Urteil vom 10.04.2018 - 
1 BvR 1236/11, BStBl II 2018, 303, Rz 105). Danach wird der Gleichheitssatz nicht verletzt, wenn der Gesetzgeber 
einen Sachgrund für die Wahl des Steuergegenstandes vorbringen kann, die Berücksichtigung sachwidriger, 
willkürlicher Erwägung ausgeschlossen ist und die konkrete Belastungsentscheidung für ein Steuerobjekt nicht mit 
anderen Verfassungsnormen in Konflikt gerät. Selbst wenn der Gesetzgeber bei der gesetzlichen Konkretisierung der 
Hinzurechnungs- und Kürzungsvorschriften nur einen eingeschränkten Gestaltungsspielraum haben sollte, unterliegt 
seine Entscheidung keiner strengen Folgerichtigkeitskontrolle, wie sie das BVerfG z.B. im Urteil vom 09.12.2008 - 
2 BvL 1/07, 2 BvL 2/07, 2 BvL 1/08, 2 BvL 2/08 (BVerfGE 122, 210) zur sog. Pendlerpauschale angestellt hat. 
Vielmehr genügt es, wenn sich die Hinzurechnungsvorschriften folgerichtig in das Konzept einer ertragsorientierten 
Objektsteuer einfügen lassen (BVerfG-Beschluss in BStBl II 2016, 557, Rz 33; BFH-Urteile in BFHE 246, 67, BStBl II 
2015, 289, Rz 18 ff.; in BFHE 256, 519, BStBl II 2017, 722). So muss z.B. die der Höhe nach unterschiedliche 
Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen für bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
nicht einem strikten Folgerichtigkeitsmaßstab genügen (Senatsurteil in BFH/NV 2020, 781, Rz 18 bis 22). Danach ist 
es im Hinblick auf Art. 3 GG unbedenklich, wenn Miet- und Pachtzahlungen nur dann hinzugerechnet werden, wenn 
sie nicht zuvor in die Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts eingingen. Es handelt sich insoweit um eine den 
Steuerpflichtigen nicht gleichheitswidrig belastende konsequente Folge des grundsätzlich steuerlich vorteilhaften 
Aktivierungsverbots in § 5 Abs. 2 EStG.


26
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4. Das FG hat indessen auf Grundlage der bisher getroffenen Feststellungen zu Unrecht erkannt, dass die Entgelte i.S. 
von § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG für die Benutzung der "unbeweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 
die im Eigentum eines anderen stehen", geleistet wurden. Die Vorentscheidung ist daher aufzuheben. Die Sache ist 
allerdings nicht spruchreif.


27 a) Der Begriff des Anlagevermögens ist nach allgemeinen ertragsteuerlichen Grundsätzen zu bestimmen. 
Anlagevermögen sind danach die Gegenstände, die dazu bestimmt sind, auf Dauer dem Betrieb zu dienen (§ 247 
Abs. 2 HGB). Das sind die zum Gebrauch im Betrieb und nicht zum Verbrauch oder Verkauf bestimmten 
Wirtschaftsgüter.


28 Für die Hinzurechnung nach § 8 GewStG ist darauf abzustellen, ob die Wirtschaftsgüter zum Anlagevermögen des 
Mieters oder Pächters gehörten, wenn er ihr Eigentümer wäre. Diese Fiktion ist auf den Zweck des § 8 Nr. 1 Buchst. d 
und e GewStG zurückzuführen, durch die Hinzurechnung i.S. einer Finanzierungsneutralität einen objektivierten 
Ertrag des Gewerbebetriebs zu ermitteln (z.B. Senatsurteil in BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 22, m.w.N.).


29 Die Frage, ob das fiktiv im Eigentum des Steuerpflichtigen stehende Wirtschaftsgut zu dessen Anlagevermögen 
gehören würde, orientiert sich maßgeblich an der Zweckbestimmung im Betrieb, die einerseits subjektiv vom Willen 
des Steuerpflichtigen abhängt, sich andererseits aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen muss (z.B. Art 
des Wirtschaftsguts, Art und Dauer der Verwendung im Betrieb, Art des Betriebs, ggf. auch der Art der Bilanzierung; 
siehe BFH-Urteil in BFHE 256, 526, Rz 18; Mohr, Inkongruenzen bei der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung, 2016, 
S. 271; Kornwachs, Deutsches Steuerrecht 2017, 1568, 1573). Gemeint ist, dass es sich bei dem überlassenen 
Wirtschaftsgut der Art nach um Anlagevermögen handeln muss, wobei es ausreicht, wenn es dazu gewidmet ist, auf 
Dauer eine Nutzung im Geschäftsbetrieb zu ermöglichen (Breinersdorfer, DB 2014, 1762, 1763 f.). Insoweit spricht 
insbesondere die Verwendung des Wirtschaftsguts als Produktionsmittel für die Zuordnung zum Anlagevermögen, 
während eine Verwendung als zu veräußerndes Produkt eine Zuordnung zum Umlaufvermögen nahe legt (BFH-Urteil 
vom 05.06.2008 - IV R 67/05, BFHE 222, 265, BStBl II 2008, 960, unter II.1.b; Senatsurteil in BFHE 265, 386, BStBl II 
2020, 51, Rz 22).


30 Die Prüfung muss daher den Geschäftsgegenstand des Unternehmens in den Blick nehmen und sich so weit wie 
möglich an den betrieblichen Verhältnissen des Steuerpflichtigen orientieren (BFH-Urteile in BFHE 256, 526, Rz 19, 
mit Hinweis auf das BFH-Urteil in BFHE 255, 280, Rz 21); die Fiktion darf nicht weiter reichen, als es die Vorstellung 
eines das Miet- oder Pachtverhältnis ersetzenden Eigentums gebietet.


31 Ein Gegenstand kann zwar auch dann dem Anlagevermögen zuzuordnen sein, wenn er nur kurzfristig gemietet oder 
gepachtet wird; dies gilt selbst dann, wenn sich das Miet- oder Pachtverhältnis lediglich auf Tage oder Stunden 
erstreckt (Senatsurteil in BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51). Insoweit darf für die Einordnung als Anlagevermögen die 
Zeitkomponente "dauernd" nicht als reiner Zeitbegriff im Sinne von "immer" oder "für alle Zeiten" verstanden werden 
(BFH-Urteil in BFHE 222, 265, BStBl II 2008, 960, unter II.1.b, m.w.N., betreffend Baumbestand eines Forstbetriebs). 
Das setzt indessen voraus, dass der Steuerpflichtige derartige Wirtschaftsgüter ständig für den Gebrauch in seinem 
Betrieb benötigt. Dies hat der BFH etwa bejaht, wenn der Steuerpflichtige wiederholt gleichartige Container zur 
Weitervermietung (BFH-Urteil vom 29.11.1972 - I R 178/70, BFHE 107, 468, BStBl II 1973, 148, unter 2.) oder 
gleichartige Bestuhlungen und Beschallungsanlagen zur eigenen Nutzung in Sälen und Stadien (BFH-Urteil in BFHE 
174, 554, BStBl II 1994, 810, unter 1.) angemietet hat (vgl. auch BFH-Urteil in BFHE 246, 67, BStBl II 2015, 289, 
betreffend Vermietung angemieteter Einzelhandelsgeschäfte durch Großhändler).


32 Eine Zuordnung zum (fiktiven) Anlagevermögen scheidet danach aus, wenn der Steuerpflichtige die angemieteten 
oder gepachteten Wirtschaftsgüter nicht ständig für den Gebrauch in seinem Betrieb hätte vorhalten müssen (BFH-
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Urteil in BFHE 256, 526, Rz 26), sondern sie jeweils nur im Zusammenhang mit einem konkreten Produkt und daher 
"flüchtig" benötigt; sie würden dann nicht zu seinem dem Betrieb auf Dauer gewidmeten Betriebskapital gehören 
(BFH-Urteil in BFHE 174, 554, BStBl II 1994, 810, unter II.1.c).


33 b) Das FG hat --gemessen an den vorstehenden Rechtsgrundsätzen-- den Geschäftsgegenstand des Unternehmens 
der Klägerin nicht hinreichend berücksichtigt und sich nicht so weit wie möglich an den betrieblichen Verhältnissen 
der Klägerin orientiert. Es hat zwar die Filmherstellung und dabei die Funktion der benötigten Räumlichkeiten, 
Technik und Ausstattungsgegenstände gewürdigt, dabei aber zu Unrecht die von ihm angenommene wiederholte 
einmalige Verwendung gleichartiger Gegenstände für die Zuordnung zum (fiktiven) Anlagevermögen genügen lassen.


34 aa) Der Senat hat dementsprechend in seinem Urteil in BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51 die von einem 
Reiseveranstalter angemieteten Hotelräume nicht als fiktives Anlagevermögen beurteilt, obwohl ein 
Reiseveranstalter zur Durchführung von Reisen immer wieder ("gleichartige") Hotelzimmer benötigt. Maßgeblich war 
dabei insbesondere die Erwägung, dass die Hotelzimmer nicht wie bei einem Hotelier der dauerhaften und 
langfristigen Schaffung möglichst vieler Produkte dienen (Übernachtungen, Verpflegungen, Veranstaltungen), 
sondern als Teilprodukt in das Produktbündel "Pauschalreise" einfließen.


35 bb) Im Streitfall hat sich die Abgrenzung zwischen fiktivem Anlage- oder Umlaufvermögen daher daran zu 
orientieren, ob das zeitlich begrenzte (fiktive) Eigentum an den angemieteten beweglichen und unbeweglichen 
Sachen nach den betrieblichen Verhältnissen der Klägerin dazu bestimmt ist, der dauerhaften Herstellung neuer 
Produkte zu dienen, oder ob die Nutzung sich mit der Herstellung eines Produktes --d.h. hier: eines Filmes-- 
gleichsam verbraucht. Zum Zwecke der Würdigung könnte mithin erwogen werden, ob das jeweils angemietete 
Wirtschaftsgut --ähnlich wie z.B. die Werkzeuge eines Handwerkers, der Maschinenpark eines Fabrikanten, das Hotel 
eines Hoteliers, die Kanzleiräume und die Büroausstattung eines Rechtsanwalts oder Ausstellungsräume und 
Vorführwagen eines Autohändlers-- zur Erzeugung von Leistungen und Produkten eingesetzt wird, oder ob es --wie 
Beton, Heizungsanlagen und Badezimmerobjekte bei einem Bauunternehmen oder von einem Reiseveranstalter 
bezogene Reisevorleistungen-- gleichsam Bestandteil des "Produktes Film" wird.


36 Danach könnte sich beispielsweise ergeben, dass die Miete für einige bewegliche Wirtschaftsgüter wie Kameras und 
Beleuchtungssysteme sowie für Produktionsräume trotz nur auftragsbezogener Anmietung hinzuzurechnen ist, weil 
diese wie Werkzeuge eines Warenfabrikanten der Herstellung von Produkten --der Filme-- dienen, angemietete 
Filmlocations oder Ausstattungsgegenstände jedoch gewissermaßen in das "Produkt Film" eingehen, weil sie 
voraussichtlich nur einmal in einen einzelnen Film gezeigt werden.


37 Dabei wäre auch zu berücksichtigen, ob ein Eigentumserwerb an den angemieteten unbeweglichen oder 
beweglichen Wirtschaftsgütern dem betrieblichen Gebrauch der Klägerin auf Dauer dienlich sein könnte, was --wie 
in dem eine Messedurchführungsgesellschaft betreffenden BFH-Urteil in BFHE 255, 280-- hier wegen der 
Herstellung von Filmen als Einzelprojekten ohne Verbindung zu anderen Filmen der Klägerin zweifelhaft erscheinen 
kann.


38 c) Der Senat ist als Revisionsgericht gehindert, die im Hinblick auf die vorgenannten Kriterien zur Abgrenzung des 
fiktiven Umlauf- vom fiktiven Anlagevermögen erforderliche weitere Aufklärung des Sachverhalts und die 
anschließende Würdigung vorzunehmen.


39 5. Der Senat weist für den zweiten Rechtsgang auf Folgendes hin:


Seite 7 von 8







Das FG ist zutreffend davon ausgegangen, dass eine Verböserung im finanzgerichtlichen Verfahren ausgeschlossen 
ist (§ 121 Satz 1 i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 2 FGO). Dessen ungeachtet können etwaige Fehler zu Lasten der Klägerin 
grundsätzlich mit Fehlern zu ihren Gunsten saldiert werden. Sollte sich z.B. ergeben, dass Mietzahlungen für einige 
Wirtschaftsgüter zu Unrecht hinzugerechnet wurden, wird zu prüfen sein, inwieweit dem Grunde nach zu Recht 
hinzugerechnete Mietzahlungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter geleistet wurden, die nach § 8 Nr. 1 Buchst. e 
GewStG zu einem Achtel und nicht --wie geschehen-- lediglich nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG zu einem 
Zwanzigstel zu berücksichtigen sind.


40 6. Die Übertragung der Kostenentscheidung auf das FG folgt aus § 143 Abs. 2 FGO.
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BETREFF  Lohnsteuerliche Behandlung der Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs an 


Arbeitnehmer 
   


   BEZUG  Erörterung in der Sitzung LSt I/2018 zu TOP 3 
   GZ  IV C 5 - S 2334/18/10001 


DOK  2018/0258099 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Die lohnsteuerliche Behandlung der Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs an 
Arbeitnehmer ist in § 8 Absatz 2 Satz 2 bis 5 EStG sowie R 8.1 Absatz 9 und 10 LStR 
geregelt. Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird ergänzend zu 
Zweifelsfragen wie folgt Stellung genommen: 
 


Inhaltsübersicht 
 


1. Allgemeine Hinweise 
2. Pauschale Nutzungswertmethode 
2.1 Begrenzung des pauschalen Nutzungswerts 
2.2 Dienstliche Fahrten von und zur Wohnung 
2.3 Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
2.4 Fahrzeugpool 
2.5 Fahrzeugwechsel 
2.6 Gelegentliche Überlassung 
2.7 Listenpreis 
2.8 Nutzungsverbot 
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2.10 Überlassung an mehrere Arbeitnehmer 
2.11 Überlassung mehrerer Kraftfahrzeuge 
3. Individuelle Nutzungswertmethode 
3.1 Einheitliches Verfahren der individuellen Nutzungswertermittlung 
3.2 Elektronisches Fahrtenbuch 
3.3 Erleichterungen bei der Führung eines Fahrtenbuchs 
3.4 Ermittlung des vorläufigen Nutzungswerts 
3.5 Gesamtkosten 
3.6 Leerfahrten 
3.7 Sicherheitsgeschützte Kraftfahrzeuge 
3.8 Überlassung mehrerer Kraftfahrzeuge 
3.9 Umwegstrecken wegen Sicherheitsgefährdung 
4. Wechsel der Bewertungsmethode 
5. Fahrergestellung 
6. Familienheimfahrten 
7. Leasing 
8. Nutzungsentgelt 
9. Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten 
10. Elektromobilität 
11. Anwendungsregelungen 
 
1. Allgemeine Hinweise 
 


1 Bei Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs an Arbeitnehmer gelten die Regelungen 
zu Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, für Fahrten von der Wohnung zu 
einem Sammelpunkt oder zu einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet im Sinne des § 9 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG entsprechend (§ 8 Absatz 2 Satz 3 und 4 EStG). 
 


2 Zur Pauschalbesteuerung des Nutzungswerts nach § 40 Absatz 2 Satz 2 EStG für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte vgl. Tz. 5 des BMF-Schreibens vom 
31. Oktober 2013 (BStBl I Seite 1376). 
 
2. Pauschale Nutzungswertmethode 
 


3 Die Anwendung der pauschalen Nutzungswertmethode (1 %-Regelung, 0,03 %-Regelung, 
0,002 %-Regelung) ist in § 8 Absatz 2 Satz 2, 3 und 5 EStG sowie R 8.1 Absatz 9 Nummer 1 
LStR geregelt. Zu Familienheimfahrten vgl. Rdnrn. 44, 45. 
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4 Der pauschale Nutzungswert kann die dem Arbeitgeber für das Kraftfahrzeug insgesamt 


entstandenen Kosten übersteigen. Wird dies im Einzelfall nachgewiesen, ist der pauschale 
Nutzungswert höchstens mit dem Betrag der Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs anzusetzen 
(Kostendeckelung). 
 
2.2 Dienstliche Fahrten von und zur Wohnung 
 


5 Ein geldwerter Vorteil ist für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nicht zu 
erfassen, wenn dem Arbeitnehmer ein betriebliches Kraftfahrzeug ausschließlich an den 
Tagen für seine Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte überlassen wird, an 
denen es erforderlich werden kann, dass er dienstliche Fahrten von der Wohnung aus antritt 
oder an der Wohnung beendet, z. B. beim Bereitschaftsdienst in Versorgungsunternehmen. 
 
2.3 Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
 


6 Dem pauschalen Nutzungswert ist die einfache Entfernung zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte zugrunde zu legen; diese ist auf den nächsten vollen Kilometer abzurunden. 
Maßgebend ist die kürzeste benutzbare Straßenverbindung. Der pauschale Nutzungswert ist 
nicht zu erhöhen, wenn der Arbeitnehmer das Kraftfahrzeug an einem Arbeitstag mehrmals 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte benutzt. 
 


7 Fährt der Arbeitnehmer abwechselnd von der ersten Tätigkeitsstätte zu verschiedenen Woh-
nungen, ist bei Anwendung der 0,03 %-Regelung der pauschale Monatswert unter Zugrunde-
legung der Entfernung zur näher gelegenen Wohnung anzusetzen. Für jede Fahrt von und zu 
der weiter entfernt liegenden Wohnung ist zusätzlich ein pauschaler Nutzungswert von 
0,002 % des inländischen Listenpreises des Kraftfahrzeugs für jeden Kilometer der Entfer-
nung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte dem Arbeitslohn zuzurechnen, soweit sie 
die Entfernung zur näher gelegenen Wohnung übersteigt. 
 


8 Die 0,03 %-Regelung ist unabhängig von der 1 %-Regelung selbständig anzuwenden, wenn 
das Kraftfahrzeug ausschließlich für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
überlassen wird (vgl. BFH-Urteil vom 22. September 2010 - VI R 54/09 - BStBl 2011 II 
Seite 354). Die bestehenden Verwaltungsregelungen zum Nutzungsverbot (vgl. Rdnr. 16), 
zum Nutzungsverzicht (vgl. Rdnr. 17) und zur unbefugten Privatnutzung (vgl. Rdnr. 18) sind 
zu beachten. 
 


9 Grundsätzlich ist die Ermittlung des Zuschlags kalendermonatlich mit 0,03 % des Listen-
preises für jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 







 
Seite 4  vorzunehmen (§ 8 Absatz 2 Satz 3 EStG). Ein durch Urlaub oder Krankheit bedingter 


Nutzungsausfall ist im Nutzungswert pauschal berücksichtigt. 
 


10 Unter folgenden Voraussetzungen ist eine auf das Kalenderjahr bezogene Einzelbewertung 
der tatsächlichen Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit 0,002 % des 
Listenpreises je Entfernungskilometer für höchstens 180 Tage entsprechend den BFH-
Urteilen vom 22. September 2010 - VI R 54/09 - (BStBl 2011 II Seite 354), - VI R 55/09 - 
(BStBl 2011 II Seite 358) und - VI R 57/09 - (BStBl 2011 II Seite 359) zulässig: 
 


a) Der Arbeitnehmer hat gegenüber dem Arbeitgeber kalendermonatlich fahrzeugbezogen 
schriftlich zu erklären, an welchen Tagen (mit Datumsangabe) er das betriebliche 
Kraftfahrzeug tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
genutzt hat; die bloße Angabe der Anzahl der Tage reicht nicht aus. Es sind keine 
Angaben erforderlich, wie der Arbeitnehmer an den anderen Arbeitstagen zur ersten 
Tätigkeitsstätte gelangt ist. Arbeitstage, an denen der Arbeitnehmer das betriebliche 
Kraftfahrzeug für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mehrmals 
benutzt, sind für Zwecke der Einzelbewertung nur einmal zu erfassen. Diese Erklä-
rungen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber als Belege zum Lohnkonto aufzube-
wahren. Es ist aus Vereinfachungsgründen nicht zu beanstanden, wenn für den Lohn-
steuerabzug jeweils die Erklärung des Vormonats zugrunde gelegt wird. 


 
b) Der Arbeitgeber hat aufgrund der Erklärungen des Arbeitnehmers den Lohnsteuerabzug 


durchzuführen, sofern der Arbeitnehmer nicht erkennbar unrichtige Angaben macht. 
Ermittlungspflichten des Arbeitgebers ergeben sich hierdurch nicht. 


 
c) Wird im Lohnsteuerabzugsverfahren eine Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten 


zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte vorgenommen, so hat der Arbeitgeber für 
alle dem Arbeitnehmer überlassenen betrieblichen Kraftfahrzeuge eine jahresbezogene 
Begrenzung auf insgesamt 180 Fahrten vorzunehmen. Eine monatliche Begrenzung auf 
15 Fahrten ist ausgeschlossen. 


 
Beispiel 1 
 
Arbeitnehmer A kann ein vom Arbeitgeber B überlassenes betriebliches Kraftfahrzeug 
(Mittelklasse) auch für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nutzen. 
B liegen datumsgenaue Erklärungen des A über Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte für die Monate Januar bis Juni an jeweils 14 Tagen, für die Monate Juli 
bis November an jeweils 19 Tagen vor. Für den Monat Dezember liegt B eine datums-
genaue Erklärung des A über Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte an 
4 Tagen vor. 
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zugrunde zu legen, in den Monaten Juli bis November jeweils 19 Tage. Wegen der 
jahresbezogenen Begrenzung auf 180 Fahrten ist für Zwecke der Einzelbewertung im 
Dezember nur ein Tag anzusetzen (Anzahl der Fahrten von Januar bis November 
= 179). Damit ergeben sich für die Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten des A 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte je Kalendermonat folgende Prozentsätze: 
- Januar bis Juni: 0,028 % (14 Fahrten x 0,002 %) 
- Juli bis November: 0,038 % (19 Fahrten x 0,002 %) 
- Dezember:  0,002 % (1 Fahrt x 0,002 %). 
 
Beispiel 2 
 
Wie Beispiel 1. Ab Dezember steht dem Arbeitnehmer A ein anderes betriebliches 
Kraftfahrzeug (Oberklasse) zur Nutzung zur Verfügung. 
 
Für die Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten des A zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte ergeben sich entsprechend der zeitlichen Reihenfolge dieser Fahrten je 
Kalendermonat folgende Prozentsätze: 
- Januar bis Juni: 0,028 % (14 Fahrten x 0,002 %) 
- Juli bis November: 0,038 % (19 Fahrten x 0,002 %) 


jeweils vom Listenpreis des betrieblichen Kraftfahrzeugs der Mittelklasse, 
- Dezember:  0,002 % (1 Fahrt x 0,002 %) 


vom Listenpreis des betrieblichen Kraftfahrzeugs der Oberklasse. 
 
d) Im Falle der Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten zwischen Wohnung und erster 


Tätigkeitsstätte ist die Lohnsteuerpauschalierung nach § 40 Absatz 2 Satz 2 EStG 
anhand der vom Arbeitnehmer erklärten Anzahl der Tage vorzunehmen. 
Die Vereinfachungsregelung in Tz. 5.2 Absatz 1 Satz 2 des BMF-Schreibens vom 
31. Oktober 2013 (BStBl I Seite 1376), dass nur an 15 Arbeitstagen von Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ausgegangen werden kann, ist hier nicht 
anzuwenden. 


 
e) Im Lohnsteuerabzugsverfahren ist der Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitnehmers 


zur Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte verpflichtet, wenn sich aus der arbeitsvertraglichen oder einer anderen 
arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage nichts anderes ergibt. Allerdings sind 
dann die Angaben des Arbeitnehmers zu den tatsächlichen Fahrten zusätzliche Voraus-
setzung (vgl. Buchstabe a). 
 
Der Arbeitgeber muss die Anwendung der 0,03 %-Regelung oder der Einzelbewertung 
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Kraftfahrzeuge festlegen. Die Methode darf während des Kalenderjahres nicht 
gewechselt werden. 


 
f) Im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung ist der Arbeitnehmer nicht an die im 


Lohnsteuerabzugsverfahren angewandte 0,03 %-Regelung gebunden und kann einheit-
lich für alle ihm überlassenen betrieblichen Kraftfahrzeuge für das gesamte Kalender-
jahr zur Einzelbewertung wechseln. Hierzu muss der Arbeitnehmer fahrzeugbezogen 
darlegen, an welchen Tagen (mit Datumsangabe) er das betriebliche Kraftfahrzeug 
tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt hat. 
Zudem hat er durch geeignete Belege glaubhaft zu machen, dass und in welcher Höhe 
der Arbeitgeber den Zuschlag mit 0,03 Prozent des Listenpreises für jeden Kilometer 
der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ermittelt und versteuert 
hat (z. B. Gehaltsabrechnung, die die Besteuerung des Zuschlags erkennen lässt; 
Bescheinigung des Arbeitgebers). 


 
2.4 Fahrzeugpool 
 


11 Stehen Nutzungsberechtigten in einem Fahrzeugpool mehrere Kraftfahrzeuge zur Verfügung, 
so ist der pauschale Nutzungswert für Privatfahrten mit 1 % der Listenpreise aller Kraftfahr-
zeuge zu ermitteln und die Summe entsprechend der Zahl der Nutzungsberechtigten aufzu-
teilen. Der pauschale Nutzungswert für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
ist grundsätzlich mit 0,03 % der Listenpreise aller Kraftfahrzeuge zu ermitteln und die 
Summe durch die Zahl der Nutzungsberechtigten zu teilen. Dieser Wert ist beim einzelnen 
Arbeitnehmer mit der Zahl seiner Entfernungskilometer zu multiplizieren (vgl. BFH-Urteil 
vom 15. Mai 2002, BStBl 2003 II Seite 311). Dem einzelnen Nutzungsberechtigten bleibt es 
unbenommen, im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung zur Einzelbewertung seiner 
tatsächlichen Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte überzugehen (vgl. 
Rdnr. 10). 
 
2.5 Fahrzeugwechsel 
 


12 Bei einem Fahrzeugwechsel im Laufe eines Kalendermonats ist der Listenpreis des überwie-
gend zur Verfügung gestellten Kraftfahrzeugs zugrunde zu legen. 
 
2.6 Gelegentliche Überlassung 
 


13 Der pauschale Nutzungswert für Privatfahrten und der pauschale Nutzungswert für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind auch dann anzusetzen, wenn dem Arbeit-
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rührt. Die Monatsbeträge brauchen nicht angesetzt zu werden 
 


- für volle Kalendermonate, in denen dem Arbeitnehmer kein betriebliches Kraftfahrzeug 
zur Verfügung steht, oder 


 
- wenn dem Arbeitnehmer das Kraftfahrzeug aus besonderem Anlass oder zu einem 


besonderen Zweck nur gelegentlich (von Fall zu Fall) für nicht mehr als fünf Kalender-
tage im Kalendermonat überlassen wird. In diesem Fall sind der pauschale Nutzungs-
wert für Privatfahrten und der pauschale Nutzungswert für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte je Fahrtkilometer mit 0,001 % des inländischen Listenpreises 
des Kraftfahrzeugs zu bewerten (Einzelbewertung). Zum Nachweis der Fahrstrecke 
müssen die Kilometerstände festgehalten werden. 


 
2.7 Listenpreis 
 


14 Eine in die Bemessungsgrundlage des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG einzubeziehende 
Sonderausstattung liegt nur vor, wenn das Kraftfahrzeug bereits werkseitig im Zeitpunkt der 
Erstzulassung damit ausgestattet ist (z. B. ein werkseitig eingebautes Satellitennavigations-
gerät, vgl. BFH-Urteil vom 16. Februar 2005, BStBl II Seite 563). Nachträglich eingebaute 
unselbständige Ausstattungsmerkmale sind durch den pauschalen Nutzungswert abgegolten 
und können nicht getrennt bewertet werden (vgl. BFH-Urteil vom 13. Oktober 2010, BStBl 
2011 II Seite 361). 


 
15 Für den pauschalen Nutzungswert ist auch bei reimportierten Kraftfahrzeugen der inländische 


Listenpreis des Kraftfahrzeugs im Zeitpunkt seiner Erstzulassung maßgebend. Soweit das 
reimportierte Kraftfahrzeug mit zusätzlichen Sonderausstattungen versehen ist, die sich im 
inländischen Listenpreis nicht niedergeschlagen haben, ist der Wert der Sonderausstattung 
zusätzlich zu berücksichtigen. Soweit das reimportierte Kraftfahrzeug geringer wertig ausge-
stattet ist, lässt sich der Wert der „Minderausstattung“ durch einen Vergleich mit einem 
adäquaten inländischen Kraftfahrzeug angemessen berücksichtigen. 
 
2.8 Nutzungsverbot 
 


16 Wird dem Arbeitnehmer ein Kraftfahrzeug mit der Maßgabe zur Verfügung gestellt, es 
künftig für Privatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder mehr als 
eine Familienheimfahrt wöchentlich (vgl. Rdnr. 45) nicht zu nutzen, ist von dem Ansatz des 
jeweils in Betracht kommenden pauschalen Nutzungswertes abzusehen, wenn das Nutzungs-
verbot durch entsprechende Unterlagen (z. B. eine arbeitsvertragliche oder andere arbeits- 
oder dienstrechtliche Rechtsgrundlage) nachgewiesen wird (vgl. BFH-Urteile vom 21. März 
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18. April 2013 - VI R 23/12 - BStBl II Seite 920). Diese sind als Belege zum Lohnkonto 
aufzubewahren. 
 


17 Dem Nutzungsverbot des Arbeitgebers steht ein ausdrücklich mit Wirkung für die Zukunft 
erklärter schriftlicher Verzicht des Arbeitnehmers auf die Nutzung für Privatfahrten, Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder mehr als eine Familienheimfahrt 
wöchentlich (vgl. Rdnr. 45) gleich, wenn aus außersteuerlichen Gründen ein Nutzungsverbot 
des Arbeitgebers nicht in Betracht kommt und der Nutzungsverzicht dokumentiert wird. Die 
Nutzungsverzichtserklärung ist als Beleg zum Lohnkonto aufzubewahren. 
 


18 Die unbefugte Privatnutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs hat keinen Lohncharakter 
(vgl. BFH-Urteile vom 21. März 2013 - VI R 42/12 - BStBl II Seite 918 und - VI R 46/11 -
Seite 1044 sowie vom 18. April 2013 - VI R 23/12 - BStBl II Seite 920). Ein Zufluss von 
Arbeitslohn liegt in diesen Fällen erst in dem Zeitpunkt vor, in dem der Arbeitgeber zu 
erkennen gibt, dass er die ihm zustehende Schadenersatzforderung gegenüber dem Arbeit-
nehmer nicht geltend machen wird (vgl. BFH-Urteil vom 27. März 1992, BStBl II Seite 837). 
Zur Abgrenzung zwischen Arbeitslohn und einer verdeckten Gewinnausschüttung bei unbe-
fugter Kraftfahrzeugnutzung durch den Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesell-
schaft vgl. BMF-Schreiben vom 3. April 2012 (BStBl I Seite 478). 
 
2.9 Park and ride 
 


19 Setzt der Arbeitnehmer ein ihm überlassenes Kraftfahrzeug bei den Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte oder bei Familienheimfahrten (vgl. Rdnrn. 44, 45) nur für 
eine Teilstrecke ein, weil er regelmäßig die andere Teilstrecke mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zurücklegt, so ist der Ermittlung des pauschalen Nutzungswerts dennoch die gesamte 
Entfernung zugrunde zu legen. 
 


20 Es ist jedoch nicht zu beanstanden, den jeweils in Betracht kommenden pauschalen Nutzungs-
wert auf der Grundlage der Teilstrecke zu ermitteln, die mit dem betrieblichen Kraftfahrzeug 
tatsächlich zurückgelegt wird, wenn 
 


- der Arbeitgeber das Kraftfahrzeug nur für diese Teilstrecke zur Verfügung stellt (vgl. 
Rdnr. 16 und Rdnr. 17) oder 


 
- der Arbeitnehmer für die restliche Teilstrecke einen Nachweis über die Benutzung eines 


anderen Verkehrsmittels erbringt, z. B. eine auf ihn ausgestellte Jahres-Bahnfahrkarte 
vorlegt (vgl. BFH-Urteil vom 4. April 2008, BStBl II Seite 890). 


 







 
Seite 9  2.10 Überlassung an mehrere Arbeitnehmer 


 
21 Wird ein Kraftfahrzeug mehreren Arbeitnehmern überlassen, so ist der pauschale Nutzungs-


wert für Privatfahrten von 1 % des Listenpreises entsprechend der Zahl der Nutzungsberech-
tigten aufzuteilen. Der pauschale Nutzungswert für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte ist bei jedem Arbeitnehmer mit 0,03 % des Listenpreises je Entfernungskilo-
meter zu ermitteln und durch die Zahl der Nutzungsberechtigten zu teilen (vgl. BFH vom 
15. Mai 2002, BStBl 2003 II Seite 311). Dem einzelnen Nutzungsberechtigten bleibt es unbe-
nommen, im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung zur Einzelbewertung seiner tat-
sächlichen Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte überzugehen (vgl. 
Rdnr. 10). 
 
2.11 Überlassung mehrerer Kraftfahrzeuge 
 


22 Stehen einem Arbeitnehmer gleichzeitig mehrere Kraftfahrzeuge zur Verfügung, so ist für 
jedes Kraftfahrzeug der pauschale Nutzungswert für Privatfahrten mit monatlich 1 % des 
Listenpreises anzusetzen. Dies gilt auch beim Einsatz eines Wechselkennzeichens. Dem pau-
schalen Nutzungswert für Privatfahrten kann der Listenpreis des überwiegend genutzten 
Kraftfahrzeugs zugrunde gelegt werden, wenn die Nutzung der Kraftfahrzeuge durch andere 
zur Privatsphäre des Arbeitnehmers gehörende Personen so gut wie ausgeschlossen ist.  
Bei Anwendung der 0,03 %-Regelung ist dem pauschalen Nutzungswert für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte stets der Listenpreis des überwiegend für diese Fahrten 
genutzten Kraftfahrzeugs zugrunde zu legen. Die Regelungen in Satz 3 und 4 bleiben von 
dem BFH-Urteil vom 13. Juni 2013 (BStBl 2014 II Seite 340) unberührt. Bei Anwendung der 
Einzelbewertung ist der pauschale Nutzungswert entsprechend den Angaben des Arbeitneh-
mers fahrzeugbezogen zu ermitteln (vgl. Rdnr. 10). 
 
3. Individuelle Nutzungswertmethode 
 


23 Die individuelle Nutzungswertmethode (Fahrtenbuchmethode) ist in § 8 Absatz 2 Satz 4 EStG 
sowie R 8.1 Absatz 9 Nummer 2 LStR geregelt. 
 
3.1 Einheitliches Verfahren der individuellen Nutzungswertermittlung 
 


24 Wird das Kraftfahrzeug sowohl für Privatfahrten als auch für Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte überlassen, kann die individuelle Nutzungswertermittlung weder auf 
Privatfahrten noch auf Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte beschränkt 
werden. 
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25 Ein elektronisches Fahrtenbuch ist anzuerkennen, wenn sich daraus dieselben Erkenntnisse 


wie aus einem manuell geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen. Beim Ausdrucken von 
elektronischen Aufzeichnungen müssen nachträgliche Veränderungen der aufgezeichneten 
Angaben technisch ausgeschlossen, zumindest aber dokumentiert werden (vgl. BFH-Urteil 
vom 16. November 2005, BStBl 2006 II Seite 410). 
 


26 Es bestehen keine Bedenken, ein elektronisches Fahrtenbuch, in dem alle Fahrten automatisch 
bei Beendigung jeder Fahrt mit Datum, Kilometerstand und Fahrtziel erfasst werden, jeden-
falls dann als zeitnah geführt anzusehen, wenn der Fahrer den dienstlichen Fahrtanlass (Reise-
zweck und aufgesuchte Geschäftspartner) innerhalb eines Zeitraums von bis zu sieben Kalen-
dertagen nach Abschluss der jeweiligen Fahrt in einem Webportal einträgt und die übrigen 
Fahrten dem privaten Bereich zugeordnet werden. 
 
3.3 Erleichterungen bei der Führung eines Fahrtenbuchs 
 


27 Ein Fahrtenbuch soll die Zuordnung von Fahrten zur betrieblichen und beruflichen Sphäre 
darstellen und ermöglichen. Es muss laufend geführt werden und die berufliche Veranlassung 
plausibel erscheinen lassen und ggf. eine stichprobenartige Nachprüfung ermöglichen.  
Auf einzelne in R 8.1 Absatz 9 Nummer 2 LStR geforderte Angaben kann verzichtet werden, 
soweit wegen der besonderen Umstände im Einzelfall die erforderliche Aussagekraft und 
Überprüfungsmöglichkeit nicht beeinträchtigt wird. Bei Automatenlieferanten, Kurierdienst-
fahrern, Handelsvertretern, Kundendienstmonteuren und Pflegedienstmitarbeitern mit täglich 
wechselnden Auswärtstätigkeiten reicht es z. B. aus, wenn sie angeben, welche Kunden sie an 
welchem Ort aufsuchen. Angaben über die Reiseroute und zu den Entfernungen zwischen den 
Stationen einer Auswärtstätigkeit sind nur bei größerer Differenz zwischen direkter Entfer-
nung und tatsächlicher Fahrtstrecke erforderlich. Bei Fahrten eines Taxifahrers im sog. 
Pflichtfahrgebiet ist es in Bezug auf Reisezweck, Reiseziel und aufgesuchte Geschäftspartner 
ausreichend, täglich zu Beginn und Ende der Gesamtheit dieser Fahrten den Kilometerstand 
anzugeben mit der Angabe „Taxifahrten im Pflichtfahrgebiet“ o. ä. Wurden Fahrten durchge-
führt, die über dieses Gebiet hinausgehen, kann auf die genaue Angabe des Reiseziels nicht 
verzichtet werden. Für Fahrlehrer ist es ausreichend in Bezug auf Reisezweck, Reiseziel und 
aufgesuchte Geschäftspartner „Lehrfahrten“, „Fahrschulfahrten“ o. ä. anzugeben (vgl. BMF-
Schreiben vom 18. November 2009, BStBl I Seite 1326). Bei sicherheitsgefährdeten Perso-
nen, deren Fahrtroute häufig von sicherheitsmäßigen Gesichtspunkten bestimmt wird, kann 
auf die Angabe der Reiseroute auch bei größeren Differenzen zwischen der direkten Entfer-
nung und der tatsächlichen Fahrtstrecke verzichtet werden. 
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28 Soweit die genaue Erfassung des individuellen Nutzungswerts monatlich nicht möglich ist, 


kann der Erhebung der Lohnsteuer monatlich ein Zwölftel des Vorjahresbetrags zugrunde 
gelegt werden (vgl. R 8.1 Absatz 9 Nummer 3 Satz 2 LStR). Es bestehen keine Bedenken, 
stattdessen bei der Ermittlung des individuellen Nutzungswerts je Fahrtkilometer vorläufig 
0,001 % des inländischen Listenpreises für das Kraftfahrzeug anzusetzen. Nach Ablauf des 
Kalenderjahres oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses ist der tatsächlich zu ver-
steuernde individuelle Nutzungswert zu ermitteln und eine etwaige Lohnsteuerdifferenz nach 
Maßgabe der §§ 41c, 42b EStG auszugleichen (vgl. R 8.1 Absatz 9 Nummer 3 Satz 3 LStR). 
 
3.5 Gesamtkosten 
 


29 Zu den Gesamtkosten im Sinne von R 8.1 Absatz 9 Nummer 2 Satz 9 LStR gehören z. B. 
Absetzung für Abnutzung (AfA), Leasing- und Leasingsonderzahlungen (anstelle der AfA), 
Treibstoffkosten, Wartungs- und Reparaturkosten, Kraftfahrzeugsteuer, Beiträge für Halter-
haftpflicht- und Fahrzeugversicherungen, Garagen-/Stellplatzmiete, Aufwendungen für 
Anwohnerparkberechtigungen, Aufwendungen für die Wagenpflege/-wäsche sowie der nicht 
nach § 3 Nummer 46 EStG steuerfreie Ladestrom (vgl. BMF-Schreiben vom 14. Dezember 
2016, BStBl I Seite 1446). 
 


30 Nicht zu den Gesamtkosten gehören neben den in R 8.1 Absatz 9 Nummer 2 Satz 11 LStR 
genannten Kosten z. B. Fährkosten, Straßen- oder Tunnelbenutzungsgebühren (Vignetten, 
Mautgebühren), Parkgebühren, Aufwendungen für Insassen- und Unfallversicherungen, 
Verwarnungs-, Ordnungs- und Bußgelder, Kosten einer Ladevorrichtung bei Elektrofahr-
zeugen sowie der nach § 3 Nummer 46 EStG steuerfreie Ladestrom (vgl. BMF-Schreiben 
vom 14. Dezember 2016, BStBl I Seite 1446, Rdnr. 13). 
 


31 Bei der Ermittlung der Gesamtkosten ist bei einem Pkw von einer AfA von 12,5 % der 
Anschaffungskosten entsprechend einer achtjährigen (Gesamt-)Nutzungsdauer auszugehen 
(vgl. BFH-Beschluss vom 29. März 2005, BStBl 2006 II Seite 368). 
 


32 Die Gesamtkosten sind jedenfalls dann periodengerecht anzusetzen, wenn der Arbeitgeber die 
Kosten (z. B. Leasingsonderzahlung) des von ihm überlassenen Kraftfahrzeugs in seiner 
Gewinnermittlung periodengerecht erfassen muss (vgl. BFH-Urteil vom 3. September 2015, 
BStBl 2016 II Seite 174). 
 


33 Es ist nicht zu beanstanden, wenn auch die vom Arbeitnehmer unmittelbar getragenen oder 
vom Arbeitgeber weiterbelasteten Kosten den Gesamtkosten zugerechnet werden. 
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34 Bei der Feststellung der privat und der dienstlich zurückgelegten Fahrtstrecken sind sog. 


Leerfahrten, die bei der Überlassung eines Kraftfahrzeugs mit Fahrer durch die An- und 
Abfahrten des Fahrers auftreten können, den dienstlichen Fahrten zuzurechnen. 
 
3.7 Sicherheitsgeschützte Kraftfahrzeuge 
 


35 Wird der Nutzungswert für ein aus Sicherheitsgründen gepanzertes Kraftfahrzeug individuell 
ermittelt, so kann die AfA nach den Anschaffungskosten des leistungsschwächeren Kraftfahr-
zeugs oder – im Falle des Leasings – die entsprechende Leasingrate des leistungsschwächeren 
Kraftfahrzeugs zugrunde gelegt werden, das dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt würde, 
wenn seine Sicherheit nicht gefährdet wäre. Im Hinblick auf die durch die Panzerung verur-
sachten höheren laufenden Betriebskosten bestehen keine Bedenken, wenn der Nutzungswert-
ermittlung 70 % der tatsächlich festgestellten laufenden Kosten (ohne AfA) zugrunde gelegt 
werden. 
 
3.8 Überlassung mehrerer Kraftfahrzeuge 
 


36 Für jedes Kraftfahrzeug sind die insgesamt entstehenden Aufwendungen und das Verhältnis 
der privaten zu den übrigen Fahrten gesondert nachzuweisen. Stehen einem Arbeitnehmer 
gleichzeitig mehrere Kraftfahrzeuge zur Verfügung und führt er nur für einzelne Kraftfahr-
zeuge ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, kann er für diese den Nutzungswert individuell 
ermitteln, während der Nutzungswert für die anderen mit monatlich 1 % des Listenpreises 
anzusetzen ist (vgl. BFH-Urteil vom 3. August 2000, BStBl 2001 II Seite 332). 
 
3.9 Umwegstrecken wegen Sicherheitsgefährdung 
 


37 Bei Arbeitnehmern, die konkret gefährdet sind und durch die zuständigen Sicherheitsbe-
hörden der Gefährdungsstufe 1, 2 oder 3 zugeordnet sind (vgl. BMF-Schreiben vom 30. Juni 
1997, BStBl I Seite 696), kann bei der Ermittlung des Nutzungswerts für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte die kürzeste benutzbare Straßenverbindung angesetzt 
werden, wenn wegen der Gefährdung des Arbeitnehmers aus Sicherheitsgründen eine andere 
und damit längere Fahrtstrecke gewählt wird. Diese Billigkeitsregelung steht unter dem Vor-
behalt, dass bei der Ermittlung der als Werbungskosten abziehbaren Aufwendungen des 
Arbeitnehmers für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ebenfalls nur die 
kürzeste benutzbare Straßenverbindung zugrunde gelegt wird. 
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38 Ein unterjähriger Wechsel zwischen der 1 %-Regelung und der Fahrtenbuchmethode für 


dasselbe Kraftfahrzeug ist nicht zulässig (vgl. R 8.1 Absatz 9 Nummer 3 LStR, BFH-Urteil 
vom 20. März 2014, BStBl II Seite 643). 
 
5. Fahrergestellung 
 


39 Wird das Kraftfahrzeug mit Fahrer zur Verfügung gestellt, ist dieser geldwerte Vorteil zusätz-
lich nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG mit dem üblichen Endpreis am Abgabeort zu bewerten. 
Maßstab zur Bewertung dieses Vorteils ist der Wert einer von einem fremden Dritten bezoge-
nen vergleichbaren Dienstleistung. 
 


40 Aus Vereinfachungsgründen kann der geldwerte Vorteil auch nach R 8.1 Absatz 10 Satz 3 
LStR ermittelt werden. Der Nutzungswert für andere Privatfahrten ist auch dann um 25 % 
nach R 8.1 Absatz 10 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe c) LStR zu erhöhen, wenn dem Arbeitneh-
mer ein Fahrer zur Verfügung steht, der Arbeitnehmer das Kraftfahrzeug tatsächlich aber aus-
schließlich selbst gesteuert hat. 
 


41 Neben der Bewertungsmöglichkeit im Sinne von R 8.1 Absatz 10 Satz 3 LStR bestehen keine 
Bedenken, insgesamt einheitlich für das Kalenderjahr für Privatfahrten, für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie für Familienheimfahrten (vgl. Rdnrn. 44, 45) als 
Endpreis im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG den Anteil an den tatsächlichen Lohn- und 
Lohnnebenkosten des Fahrers (d. h. insbesondere: Bruttoarbeitslohn, Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung, Verpflegungszuschüsse sowie Kosten beruflicher Fort- und Weiterbildung 
für den Fahrer) anzusetzen, welcher der Einsatzdauer des Fahrers im Verhältnis zu dessen 
Gesamtarbeitszeit entspricht (vgl. BFH-Urteil vom 15. Mai 2013, BStBl 2014 II Seite 589).  
Zur Einsatzdauer des Fahrers gehören auch die Stand- und Wartezeiten des Fahrers, nicht aber 
die bei der Überlassung eines Kraftfahrzeugs mit Fahrer durch die An- und Abfahrten des 
Fahrers durchgeführten Leerfahrten und die anfallenden Rüstzeiten; diese sind den dienstlichen 
Fahrten zuzurechnen. 
 


42 Der Arbeitgeber hat die Grundlagen für die Berechnung des geldwerten Vorteils aus der 
Fahrergestellung zu dokumentieren, als Belege zum Lohnkonto aufzubewahren und dem 
Arbeitnehmer auf Verlangen formlos mitzuteilen. 
 


43 Der Arbeitnehmer kann den geldwerten Vorteil aus der Fahrergestellung im Rahmen seiner 
Einkommensteuerveranlagung abweichend von dem Ansatz des Arbeitgebers bewerten und 
gegenüber dem Finanzamt nachweisen. Diese Wahl kann er im Kalenderjahr für Privatfahr-
ten, für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie für Familienheimfahrten 
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voraus, dass der im Lohnsteuerabzugsverfahren angesetzte geldwerte Vorteil sowie die 
Grundlagen für die Berechnung des geldwerten Vorteils nachgewiesen werden (z. B. durch 
eine formlose Mitteilung des Arbeitgebers). 
 
6. Familienheimfahrten 
 


44 Überlässt der Arbeitgeber oder auf Grund des Dienstverhältnisses ein Dritter dem Arbeitneh-
mer ein Kraftfahrzeug zu einer Familienheimfahrt wöchentlich im Rahmen einer beruflich 
veranlassten doppelten Haushaltsführung, so ist insoweit der Nutzungswert steuerlich nicht zu 
erfassen (§ 8 Absatz 2 Satz 5 EStG). 
 


45 Wird das Kraftfahrzeug zu mehr als einer Familienheimfahrt wöchentlich genutzt, ist für jede 
weitere Familienheimfahrt ein pauschaler Nutzungswert in Höhe von 0,002 % des inländi-
schen Listenpreises des Kraftfahrzeugs für jeden Kilometer der Entfernung zwischen dem 
Beschäftigungsort und dem Ort des eigenen Hausstands anzusetzen und dem Arbeitslohn 
zuzurechnen. Anstelle des pauschalen Nutzungswerts kann der Arbeitgeber den Nutzungswert 
mit den Aufwendungen für das Kraftfahrzeug ansetzen, die auf die zu erfassenden Fahrten 
entfallen, wenn die für das Kraftfahrzeug insgesamt entstehenden Aufwendungen durch 
Belege und das Verhältnis der privaten zu den übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch nachgewiesen werden. 
 
7. Leasing 
 


46 Least der Arbeitgeber ein Kraftfahrzeug und überlässt es dem Arbeitnehmer auch zur privaten 
Nutzung, liegt jedenfalls dann keine vom Arbeitsvertrag unabhängige Sonderrechtsbeziehung 
im Sinne des BFH-Urteils vom 18. Dezember 2014 (BStBl 2015 II Seite 670) zum sog. 
„Behördenleasing“ vor und ist die Nutzungsüberlassung nach § 8 Absatz 2 Satz 2 bis 5 EStG 
zu bewerten, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 
 
Der Anspruch auf die Kraftfahrzeugüberlassung resultiert aus dem Arbeitsvertrag oder aus 
einer anderen arbeitsrechtlichen Rechtsgrundlage, weil 
 


- er im Rahmen einer steuerlich anzuerkennenden Gehaltsumwandlung mit Wirkung für 
die Zukunft vereinbart ist. Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer unter Änderung 
des Arbeitsvertrags auf einen Teil seines Barlohns verzichtet und ihm der Arbeitgeber 
stattdessen Sachlohn in Form eines Nutzungsrechts an einem betrieblichen Kraftfahr-
zeug des Arbeitgebers gewährt (vgl. BFH-Urteil vom 6. März 2008, BStBl II Seite 530) 
oder 
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wenn von vornherein bei Abschluss eines Arbeitsvertrags eine solche Vereinbarung 
getroffen wird oder wenn die Beförderung in eine höhere Gehaltsklasse mit der Über-
lassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs des Arbeitgebers verbunden ist. 


 
47 In Leasingfällen setzt das Vorliegen eines betrieblichen Kraftfahrzeugs des Arbeitgebers im 


Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 2 bis 5 EStG zudem voraus, dass der Arbeitgeber und nicht der 
Arbeitnehmer gegenüber der Leasinggesellschaft zivilrechtlich Leasingnehmer ist. 
 


48 Liegt nach diesen Grundsätzen eine nach § 8 Absatz 2 Satz 2 bis 5 EStG zu bewertende 
Nutzungsüberlassung vor, darf der Arbeitgeber die pauschalen Kilometersätze im Rahmen 
einer Auswärtstätigkeit mit diesem Kraftfahrzeug nicht – auch nicht teilweise – steuerfrei 
erstatten (vgl. R 9.5 Absatz 2 Satz 3 LStR). 
 
8. Nutzungsentgelt 
 


49 Zahlt der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber oder auf dessen Weisung an einen Dritten zur 
Erfüllung einer Verpflichtung des Arbeitgebers (abgekürzter Zahlungsweg) für die außer-
dienstliche Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs, insbesondere für die Nutzung zu 


- privaten Fahrten, 
- Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 


und 
- Familienheimfahrten (vgl. Rdnrn. 44, 45), 


ein Nutzungsentgelt, mindert dies den Nutzungswert, vgl. R 8.1 Absatz 9 Nummer 4 Satz 1 
LStR, BFH-Urteile vom 30. November 2016 - VI R 49/14 (BStBl 2017 II Seite 1011) und 
VI R 2/15 (BStBl 2017 II Seite 1014). 
 


50 Nutzungsentgelt im Sinne von R 8.1 Absatz 9 Nummer 4 LStR ist 
bei der pauschalen und der individuellen Nutzungswertmethode: 
a) ein arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen 


Rechtsgrundlage vereinbarter nutzungsunabhängiger pauschaler Betrag (z. B. 
Monatspauschale), 


b) ein arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen 
Rechtsgrundlage vereinbarter an den gefahrenen Kilometern ausgerichteter Betrag (z. B. 
Kilometerpauschale), 


c) die arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen 
Rechtsgrundlage vom Arbeitnehmer übernommenen Leasingraten, 


und bei der pauschalen Nutzungswertmethode (zur Nichtbeanstandungsregelung bei der 
individuellen Nutzungswertmethode s. Rdnr. 55): 
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Rechtsgrundlage vereinbarte vollständige oder teilweise Übernahme einzelner 
Kraftfahrzeugkosten durch den Arbeitnehmer (vgl. BFH-Urteil vom 30. November 
2016 - VI R 2/15 - BStBl 2017 II Seite 1014). 
Dies gilt auch für einzelne Kraftfahrzeugkosten, die zunächst vom Arbeitgeber veraus-
lagt und anschließend dem Arbeitnehmer weiterbelastet werden oder, wenn der Arbeit-
nehmer zunächst pauschale Abschlagszahlungen leistet, die zu einem späteren Zeitpunkt 
nach den tatsächlich entstandenen Kraftfahrzeugkosten abgerechnet werden. 


 
51 Vom Arbeitnehmer selbst getragene einzelne Kraftfahrzeugkosten im Sinne der Rdnr. 50 


Buchstabe d sind Kosten, die zu den Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs im Sinne des § 8 
Absatz 2 Satz 4 EStG gehören (vgl. Rdnr. 29). Unberücksichtigt bleiben Kosten, die nicht zu 
den Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs gehören (vgl. Rdnr. 30). 
 


52 Kein Nutzungsentgelt im Sinne von R 8.1 Absatz 9 Nummer 4 LStR ist insbesondere der 
Barlohnverzicht des Arbeitnehmers im Rahmen einer Gehaltsumwandlung. 
 


53 In Höhe des Nutzungsentgelts im Sinne von Rdnr. 50 ist der Arbeitnehmer nicht bereichert 
und die gesetzlichen Voraussetzungen des § 8 Absatz 1 EStG i. V. m. § 19 Absatz 1 EStG 
sind nicht erfüllt. Übersteigt das Nutzungsentgelt den Nutzungswert, führt der übersteigende 
Betrag weder zu negativem Arbeitslohn noch zu Werbungskosten, vgl. BFH-Urteile vom 
30. November 2016 - VI R 49/14 (BStBl 2017 II Seite 1011) und VI R 2/15 (BStBl 2017 II 
Seite 1014). 
 


54 Bei der individuellen Nutzungswertmethode (Fahrtenbuchmethode) fließen vom Arbeitneh-
mer selbst getragene individuelle Kraftfahrzeugkosten nicht in die Gesamtkosten ein und 
erhöhen damit nicht den individuellen Nutzungswert (R 8.1 Absatz 9 Nummer 2 Satz 8 
zweiter Halbsatz LStR). Zahlt der Arbeitnehmer ein pauschales Nutzungsentgelt im Sinne der 
Rdnr. 50 Buchstaben a bis c, ist der individuelle Nutzungswert um diesen Betrag zu kürzen. 
 


55 Es wird nicht beanstandet, wenn bei der Fahrtenbuchmethode vom Arbeitnehmer selbst getra-
gene Kosten abweichend von R 8.1 Absatz 9 Nummer 2 Satz 8 zweiter Halbsatz LStR in die 
Gesamtkosten im Sinne von § 8 Absatz 2 Satz 4 EStG einbezogen und wie bei der pauschalen 
Nutzungswertmethode als Nutzungsentgelt (vgl. Rdnr. 50 Buchstabe d) behandelt werden. 
 


56 Beispiele zur pauschalen Nutzungswertmethode 
 
Der Arbeitgeber hat seinem Arbeitnehmer ein betriebliches Kraftfahrzeug auch zur Privatnut-
zung überlassen und den geldwerten Vorteil aus der Kraftfahrzeuggestellung nach der 1 %-
Regelung bewertet. 
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In der Nutzungsüberlassungsvereinbarung ist geregelt, dass der Arbeitnehmer ein Nutzungs-
entgelt in Höhe von 0,20 Euro je privat gefahrenen Kilometer zu zahlen hat. 
 
Es handelt sich um ein Nutzungsentgelt im Sinne der Rdnr. 50 Buchstabe b. 
 
Beispiel 2 
 
In der Nutzungsüberlassungsvereinbarung ist geregelt, dass der Arbeitnehmer die gesamten 
Treibstoffkosten zu zahlen hat. 
 
Die Kostenübernahme durch den Arbeitnehmer ist ein Nutzungsentgelt im Sinne der Rdnr. 50 
Buchstabe d. 
 


57 Beispiele zur individuellen Nutzungswertmethode 
 
Der Arbeitgeber hat seinem Arbeitnehmer ein betriebliches Kraftfahrzeug auch zur Privat-
nutzung überlassen und den geldwerten Vorteil aus der Kraftfahrzeuggestellung nach der 
Fahrtenbuchmethode bewertet. 
 
Beispiel 3 
 
In der Nutzungsüberlassungsvereinbarung ist geregelt, dass der Arbeitnehmer ein Nutzungs-
entgelt in Höhe von 0,20 Euro je privat gefahrenen Kilometer zu zahlen hat. 
 
Es handelt sich um ein Nutzungsentgelt im Sinne der Rdnr. 50 Buchstabe b. 
 
Beispiel 4 
 
In der Nutzungsüberlassungsvereinbarung ist geregelt, dass der Arbeitnehmer die gesamten 
Treibstoffkosten zu zahlen hat. Diese betragen 3.000 Euro. Die übrigen vom Arbeitgeber 
getragenen Kraftfahrzeugkosten betragen 7.000 Euro. Auf die Privatnutzung entfällt ein 
Anteil von 10 %. Der individuelle Nutzungswert ist wie folgt zu ermitteln: 
 
a) Bei Anwendung der Regelung in R 8.1 Absatz 9 Nummer 2 Satz 8 zweiter Halbsatz 


LStR (vgl. Rdnr. 54) fließen die vom Arbeitnehmer selbst getragenen Treibstoffkosten 
nicht in die Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs ein. Es handelt sich auch nicht um ein 
Nutzungsentgelt im Sinne Rdnr. 50. Anhand der (niedrigeren) Gesamtkosten ist der 
individuelle Nutzungswert zu ermitteln (10 % von 7.000 Euro = 700 Euro). 
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zulässig. 
oder 
b) Bei Anwendung der Nichtbeanstandungsregelung (vgl. Rdnr. 55) fließen die vom 


Arbeitnehmer selbst getragenen Treibstoffkosten in die Gesamtkosten des Kraftfahr-
zeugs ein. Es handelt sich um ein Nutzungsentgelt im Sinne der Rdnr. 50 Buchstabe d 
i. H. von 3.000 Euro. Anhand der Gesamtkosten ist der individuelle Nutzungswert zu 
ermitteln (10 % von 10.000 Euro = 1.000 Euro). Dieser Nutzungswert ist um das 
Nutzungsentgelt bis auf 0 Euro zu mindern. Der den Nutzungswert übersteigende 
Betrag i. H. von 2.000 Euro führt nicht zu Werbungskosten (vgl. Rdnr. 53). 


 
58 Im Lohnsteuerabzugsverfahren ist der Arbeitgeber zur Anrechnung der individuellen Kraft-


fahrzeugkosten des Arbeitnehmers bei der Nutzungswertermittlung verpflichtet, wenn sich 
aus der arbeitsvertraglichen oder einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrund-
lage nichts anderes ergibt. Hierzu hat der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber jährlich 
fahrzeugbezogen schriftlich die Höhe der individuellen Kraftfahrzeugkosten und die Gesamt-
fahrleistung des Kraftfahrzeugs zu erklären und im Einzelnen umfassend darzulegen und 
belastbar nachzuweisen. Der Arbeitgeber hat aufgrund dieser Erklärungen und Belege des 
Arbeitnehmers den Lohnsteuerabzug durchzuführen, sofern der Arbeitnehmer nicht erkennbar 
unrichtige Angaben macht. Ermittlungspflichten des Arbeitgebers ergeben sich hierdurch 
nicht. Die Erklärungen und Belege des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber im Original zum 
Lohnkonto zu nehmen. 
 


59 Es ist aus Vereinfachungsgründen nicht zu beanstanden, wenn für den Lohnsteuerabzug 
zunächst vorläufig fahrzeugbezogen die Erklärung des Vorjahres zugrunde gelegt wird. 
R 8.1 Absatz 9 Nummer 3 Satz 2 und 3 LStR ist sinngemäß anzuwenden. 
 


60 Macht der Arbeitnehmer im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung individuelle 
Kraftfahrzeugkosten vorteilsmindernd geltend, muss er die Nutzungsvereinbarung vorlegen 
und fahrzeugbezogen darlegen, wie der Arbeitgeber den Nutzungswert ermittelt und ver-
steuert hat (z. B. Gehaltsabrechnung, die die Ermittlung und Besteuerung des Nutzungswerts 
erkennen lässt; Bescheinigung des Arbeitgebers) sowie schriftlich die Höhe der von ihm 
selbst getragenen individuellen Kraftfahrzeugkosten und die Gesamtfahrleistung des Kraft-
fahrzeugs im Kalenderjahr umfassend darlegen und belastbar nachweisen. 
 
9. Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten 
 


61 Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten eines ihm auch zur privaten 
Nutzung überlassenen betrieblichen Kraftfahrzeugs können nicht nur im Zahlungsjahr, 
sondern auch in den darauf folgenden Kalenderjahren auf den privaten Nutzungswert für das 
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Satz 2 und 3 LStR). Bei Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu Leasingsonderzahlungen ist ent-
sprechend zu verfahren. 
 
Beispiel 
 
Der Arbeitnehmer hat im Jahr 01 zu den Anschaffungskosten eines betrieblichen Kraftfahr-
zeugs einen Zuschuss i. H. v. 10.000 Euro geleistet. Der geldwerte Vorteil beträgt jährlich 
4.000 Euro. Ab Januar 03 wird ihm ein anderes betriebliches Kraftfahrzeug überlassen. 
 
Der geldwerte Vorteil i. H. v. 4.000 Euro wird in den Jahren 01 und 02 um jeweils 4.000 Euro 
gemindert. Auf Grund der Überlassung eines anderen betrieblichen Kraftfahrzeugs ab Januar 03 
kann der verbleibende Zuzahlungsbetrag von 2.000 Euro nicht auf den geldwerten Vorteil dieses 
betrieblichen Kraftfahrzeugs angerechnet werden. 
 
10. Elektromobilität 
 


62 Zur einkommen- und lohnsteuerlichen Behandlung der Überlassung eines betrieblichen 
Elektro- und Hybridelektrofahrzeugs an Arbeitnehmer wird ergänzend auf folgende BMF-
Schreiben hingewiesen: 


- BMF-Schreiben vom 5. Juni 2014 (BStBl I Seite 835), ergänzt durch BMF-Schreiben 
vom 24. Januar 2018 (BStBl I Seite 272), 


- BMF-Schreiben vom 14. Dezember 2016 (BStBl I Seite 1446), ergänzt durch BMF-
Schreiben vom 26. Oktober 2017 (BStBl I Seite 1439). 


 
11. Anwendungsregelungen 
 


63 Dieses Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Hinsichtlich der Regelung in 
Rdnr. 10 Buchstabe e) ist es nicht zu beanstanden, wenn diese erst ab 1. Januar 2019 
angewendet und bis dahin nach Rdnr. 5 des BMF-Schreibens vom 1. April 2011 (BStBl I 
Seite 301) verfahren wird. 
 


64 Das Merkblatt für den Arbeitgeber vom 1. November 1995 (BStBl I Seite 719) und folgende 
BMF-Schreiben werden hiermit ersetzt: 
 


- Steuerliche Behandlung der Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs an 
Arbeitnehmer 
BMF-Schreiben vom 28. Mai 1996 (BStBl I Seite 654) 


- Lohnsteuerliche Behandlung der Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (§ 8 Absatz 2 Satz 3 EStG); 







 
Seite 20  Anwendung der Urteile des BFH vom 22. September 2010 - VI R 54/09 - (BStBl 2011 II 


Seite 354), - VI R 55/09 - (BStBl 2011 II Seite 358) und - VI R 57/09 - (BStBl 2011 II 
Seite 359) 
BMF-Schreiben vom 1. April 2011 (BStBl I Seite 301) 


- Geldwerter Vorteil für die Gestellung eines Kraftfahrzeugs mit Fahrer; BFH-Urteil vom 
15. Mai 2013 - VI R 44/11 - (BStBl 2014 II Seite 589) 
BMF-Schreiben vom 15. Juli 2014 (BStBl I Seite 1109) 


- Dienstwagenbesteuerung in Leasingfällen; Anwendung des BFH-Urteils vom 
18. Dezember 2014, BStBl 2015 II Seite 670 
BMF-Schreiben vom 15. Dezember 2016 (BStBl I Seite 1449) 


- Lohnsteuerliche Behandlung vom Arbeitnehmer selbst getragener Aufwendungen bei 
der Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs (§ 8 Absatz 2 Satz 2 ff. EStG); 
Anwendung von R 8.1 Absatz 9 Nummer 1 Satz 5 LStR 2015 und R 8.1 Absatz 9 
Nummer 4 LStR 2015; 
Anwendung der Urteile des BFH vom 30. November 2016 - VI R 49/14 (BStBl 2017 II 
Seite 1011) und VI R 2/15 (BStBl 2017 II Seite 1014) - 
BMF-Schreiben vom 21. September 2017 (BStBl I Seite 1336). 


 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
Es steht ab sofort für eine Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der 
Finanzen (http://www.bundesfinanzministerium.de ) unter der Rubrik - Themen - Steuern - 
Steuerarten - Lohnsteuer - BMF-Schreiben/Allgemeines zur Ansicht und zum Abruf bereit. 
 
Im Auftrag 



http://www.bundesfinanzministerium.de/






Beschluss vom 16. Dezember 2020, VI R 19/18 
Berücksichtigung von zeitraumbezogenen Zuzahlungen des Arbeitnehmers für ein ihm auch zur Privatnutzung 
überlassenes betriebliches Kfz


ECLI:DE:BFH:2020:B.161220.VIR19.18.0


BFH VI. Senat


EStG § 8 Abs 2 S 2 , EStG § 6 Abs 1 Nr 4 S 2 , EStG § 11 , EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1 , EStG § 40a Abs 2 , EStG § 40a Abs 5 , 
EStG § 40 Abs 3 S 3 , SGB 4 § 8 Abs 1 Nr 1 , AO § 42 , LStR 2015 R 8.1 Abs 9 Nr 4 S 2 , LStR 2015 R 8.1 Abs 9 Nr 4 S 3 , 
EStG VZ 2015 


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 16. April 2018, Az: 9 K 210/17


Leitsätze


1. Zeitraumbezogene (Einmal-)Zahlungen des Arbeitnehmers für die außerdienstliche Nutzung eines betrieblichen Kfz sind 
bei der Bemessung des geldwerten Vorteils (§ 8 Abs. 2 Satz 2 EStG i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG) auf den Zeitraum, für 
den sie geleistet werden, gleichmäßig zu verteilen und vorteilsmindernd zu berücksichtigen.


2. Dies gilt auch bei zeitraumbezogenen Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten eines ihm auch zur 
Privatnutzung überlassenen betrieblichen Kfz (entgegen R 8.1 Abs. 9 Nr. 4 Sätze 2 und 3 LStR und BMF-Schreiben vom 
04.04.2018 - IV C 5-S 2334/18/10001, BStBl I 2018, 592).


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 16.04.2018 - 9 K 210/17 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


1 I. Der mittlerweile verstorbene Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) war Rentner. Im Streitjahr (2015) erzielte er u.a. 
Einnahmen aus einer Tätigkeit bei der ... GmbH. Die Geschäfte der GmbH führte ein Sohn des Klägers. Die GmbH 
versteuerte die Einnahmen des Klägers nach § 40a Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) mit einem 
Pauschsteuersatz in Höhe von 2 % des Arbeitsentgelts. Das Arbeitsentgelt ermittelte sie wie folgt:


Gehalt  75 € 


geldwerter Vorteil PKW-Nutzung


(574 € abzüglich vom Kläger gezahlter Zuschuss 200 €)           374 € 


Bruttoverdienst 449 € 


2 Der privaten PKW-Nutzung lag ein am ...2010 zwischen der GmbH und dem Kläger geschlossener 
Kraftfahrzeugüberlassungsvertrag (Kfz-Überlassungsvertrag) als Ergänzung zum bestehenden Arbeitsvertrag zugrunde. 
Danach überließ die GmbH dem Kläger ein Fahrzeug der Marke ... ab dem ...2010 zur überwiegend betrieblichen, aber 
auch zur privaten Nutzung.
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3 In § 2 Nr. 6 des Kfz-Überlassungsvertrags hieß es weiter:


"Der Arbeitnehmer leistet für die Anschaffung des Fahrzeugs eine einmalige Zuzahlung in Höhe von 20.000,00 Euro, 
die er auf das Konto des Arbeitgebers überweist. Die Zuzahlung wird für einen Zeitraum von 96 Monaten gezahlt. 
Sollte das Fahrzeug vorzeitig zurückgegeben, veräußert oder getauscht werden, werden dem Arbeitnehmer für jeden 
nicht genutzten Monat 1/96stel erstattet."


4 Der Kläger leistete die Einmalzahlung in Höhe von 20.000 € vereinbarungsgemäß im Jahr 2010 an die GmbH.


5 Im Juni 2016 führte der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) bei der GmbH eine Lohnsteuer-
Außenprüfung für den Zeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2015 durch. Dabei berechnete der Prüfer den geldwerten Vorteil 
aus der Privatnutzung des dem Kläger überlassenen Firmenfahrzeugs wie folgt:


Bruttolistenpreis ... 57.322 €


privater Nutzungswert pro Monat gemäß 1 %-Regelung          573 € 


Nutzungswert pro Jahr (573 € x 12) 6.876 €


6 Die Zuzahlung des Klägers zu den Anschaffungskosten des PKW in Höhe von 20.000 € berücksichtigte der Prüfer nicht 
anteilig auf die Dauer der Nutzungsüberlassung des PKW verteilt. Nach R 8.1 Abs. 9 Nr. 4 (jetzt) Satz 3 der Lohnsteuer-
Richtlinien (LStR) sei der nach Anrechnung im Zahlungsjahr 2010 verbleibende Zuzahlungsbetrag in den 
darauffolgenden Kalenderjahren vielmehr auf den Privatnutzungswert für das Kfz anzurechnen und wie folgt zu 
berücksichtigen:


Zuzahlung Arbeitnehmer 20.000 €


abzüglich geldwerter Vorteil 2010 6.876 €


13.124 €


abzüglich geldwerter Vorteil 2011           6.876 €


6.248 €


abzüglich geldwerter Vorteil 2012 6.248 €


0 € 


7 Entsprechend minderte die Einmalzahlung des Klägers den privaten Nutzungswert bis Ende des Jahres 2012, sodass 
nach Auffassung des Prüfers ab dem Kalenderjahr 2013 der geldwerte Vorteil aus der privaten Kfz-Nutzung mit 
jährlich 6.876 € bei den Einkünften des Klägers aus nichtselbständiger Arbeit zu berücksichtigen sei. Vor diesem 
Hintergrund errechnete der Prüfer für die Kalenderjahre beginnend ab 2013 folgende Einnahmen aus 
nichtselbständiger Arbeit für den Kläger:


Gehalt (75 € x 12) 900 € 


geldwerter Vorteil Kfz-Nutzung            6.876 €


7.776 €


8 Im August 2016 gab der Kläger das Fahrzeug an die GmbH vorzeitig zurück. Diese erstattete ihm daraufhin 21/96 des 
Zuzahlungsbetrags.


9
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Mit Bescheid vom 15.02.2017 veranlagte das FA den Kläger zur Einkommensteuer für das Streitjahr. Dabei setzte es 
bei den Einkünften des Klägers aus nichtselbständiger Arbeit --wie vom Prüfer berechnet-- einen Bruttoarbeitslohn in 
Höhe von 7.776 € an und brachte davon den Arbeitnehmer-Pauschbetrag in Höhe von 1.000 € in Abzug.


10 Hiergegen legte der Kläger Einspruch ein. Ausweislich der Kfz-Überlassungsvereinbarung habe er die Zuzahlung in 
Höhe von 20.000 € für eine Nutzungsdauer von 96 Monaten geleistet. Das entspreche einem monatlichen 
Zuzahlungsbetrag in Höhe von 208,33 €. Folglich habe die GmbH seinen Bruttoarbeitslohn, bei dem der monatliche 
geldwerte Vorteil um 200 € gemindert worden sei, zutreffend berechnet und ordnungsgemäß pauschal 
lohnversteuert.


11 Der nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobenen Klage gab das Finanzgericht (FG) mit den in Entscheidungen 
der Finanzgerichte 2018, 1626 veröffentlichten Gründen statt.


12 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.


13 Es beantragt sinngemäß,
das Urteil des Niedersächsischen FG vom 16.04.2018 - 9 K 210/17 aufzuheben und Einkommensteuer für das 
Streitjahr auf 7.666 € festzusetzen.


14 Der Kläger beantragt sinngemäß,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen und die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren für 
notwendig zu erklären.


Entscheidungsgründe


15 II. Das Revisionsverfahren ist durch den Tod des Klägers nicht nach § 155 der Finanzgerichtsordnung (FGO) i.V.m. 
§ 239 Abs. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO) unterbrochen, weil dieser durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
war (§ 246 Abs. 1 ZPO; Urteil des Bundesfinanzhofs vom 29.04.2008 - VIII R 28/07, BFHE 220, 332, BStBl II 2009, 
842, Rz 19, m.w.N.).


16 III. Die Entscheidung ergeht gemäß § 126a FGO. Der Senat hält einstimmig die Revision für unbegründet und eine 
mündliche Verhandlung nicht für erforderlich. Die Beteiligten sind davon unterrichtet worden und hatten 
Gelegenheit zur Stellungnahme. Das FG hat im Ergebnis zu Recht entschieden, dass in der 
Einkommensteuerfestsetzung des Streitjahres keine Einkünfte des Klägers aus nichtselbständiger Arbeit anzusetzen 
sind.


17 1. Der Senat hat bereits erhebliche Zweifel, ob die GmbH und der Kläger ein fremdübliches Arbeitsverhältnis 
begründet haben und die Gehaltszahlungen (einschließlich des geldwerten Vorteils aus der privaten Nutzung des 
überlassenen betrieblichen Kfz) deshalb nicht als Arbeitslohn, sondern als steuerunerhebliche familienbedingte 
Unterhaltsleistung zu beurteilen sind. Dies kann jedoch dahinstehen.


18
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2. Denn selbst wenn das in Rede stehende Arbeitsverhältnis steuerlich anzuerkennen ist, haben die streitigen 
Gehaltszahlungen bei der Veranlagung des Klägers zur Einkommensteuer im Streitjahr gemäß § 40a Abs. 5 EStG 
i.V.m. § 40 Abs. 3 Satz 2 EStG außer Ansatz zu bleiben.


19 a) Nach § 40a Abs. 2 EStG kann der Arbeitgeber unter Verzicht auf den Abruf von elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen (§ 39e Abs. 4 Satz 2 EStG) oder die Vorlage einer Bescheinigung für den 
Lohnsteuerabzug (§ 39 Abs. 3 oder § 39e Abs. 7 oder Abs. 8 EStG) die Lohnsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag 
und Kirchensteuern (einheitliche Pauschsteuer) für das Arbeitsentgelt aus geringfügigen Beschäftigungen i.S. des § 8 
Abs. 1 Nr. 1 oder des § 8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV), für das er Beiträge nach § 168 Abs. 1 Nr. 1b 
oder 1c (geringfügig versicherungspflichtig Beschäftigte) oder nach § 172 Abs. 3 oder 3a (versicherungsfrei 
geringfügig Beschäftigte) des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zu entrichten hat, mit einem einheitlichen 
Pauschsteuersatz in Höhe von insgesamt 2 % des Arbeitsentgelts erheben. Eine geringfügige Beschäftigung liegt 
nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 450 € nicht 
übersteigt.


20 Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer ist pauschal besteuerter Arbeitslohn außer Ansatz zu lassen, da die Steuer 
bereits durch den Pauschsteuersatz abgegolten ist (§ 40a Abs. 5 EStG i.V.m. § 40 Abs. 3 Satz 3 EStG).


21 b) Nach ständiger Rechtsprechung führt die Überlassung eines betrieblichen PKW durch den Arbeitgeber an den 
Arbeitnehmer für dessen Privatnutzung zu einer Bereicherung des Arbeitnehmers und damit zum Zufluss von 
Arbeitslohn i.S. von § 19 EStG (z.B. Senatsurteile vom 30.11.2016 - VI R 2/15, BFHE 256, 116, BStBl II 2017, 1014, 
Rz 11, und VI R 49/14, BFHE 256, 107, BStBl II 2017, 1011, Rz 16, jeweils m.w.N.). Steht der Vorteil dem Grunde nach 
fest, ist dieser nach § 8 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 EStG i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG entweder nach der 
Fahrtenbuchmethode oder, wenn --wie vorliegend-- ein solches nicht geführt wird, nach der 1 %-Regelung zu 
bewerten. Hierüber besteht zwischen den Beteiligten zu Recht kein Streit. Der Senat sieht daher insoweit von 
Ausführungen ab.


22 c) Zahlt der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber für die außerdienstliche Nutzung, d.h. für die Nutzung zu privaten 
Fahrten und zu Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte (seit 2014 erste Tätigkeitsstätte), eines 
betrieblichen Kfz ein Nutzungsentgelt, mindert dies den Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung 
(Senatsurteile in BFHE 256, 116, BStBl II 2017, 1014, und in BFHE 256, 107, BStBl II 2017, 1011, jeweils m.w.N.). 
Nichts anderes gilt, falls der Arbeitnehmer im Rahmen der privaten Nutzung einzelne (individuelle) Kosten des 
betrieblichen PKW trägt (Senatsurteile in BFHE 256, 116, BStBl II 2017, 1014, und in BFHE 256, 107, BStBl II 2017, 
1011) oder --einen Teil der-- Anschaffungskosten für den betrieblichen PKW übernimmt.


23 d) Ein negativer geldwerter Vorteil (geldwerter Nachteil) kann aus der Überlassung eines Dienstwagens zur 
Privatnutzung auch dann nicht entstehen, wenn das vom Arbeitnehmer zu zahlende Nutzungsentgelt oder die von 
ihm zu tragenden (individuellen) Kosten den Wert der privaten Dienstwagennutzung sowie der Nutzung des 
Fahrzeugs zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte übersteigt (Senatsurteile in BFHE 256, 116, BStBl II 2017, 
1014, Rz 19, und in BFHE 256, 107, BStBl II 2017, 1011, Rz 28). Übersteigen die Eigenleistungen des Arbeitnehmers 
den privaten Nutzungsvorteil, führt der übersteigende Betrag weder zu negativem Arbeitslohn noch zu 
Werbungskosten (Senatsurteil in BFHE 256, 107, BStBl II 2017, 1011). Dies gilt sowohl bei Anwendung der 
Fahrtenbuchmethode (Senatsurteil in BFHE 256, 107, BStBl II 2017, 1011) als auch bei der 1 %-Regelung nach § 8 
Abs. 2 Satz 2 EStG i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG (Senatsurteil in BFHE 256, 116, BStBl II 2017, 1014).


24 e) (Einmal-)Zahlungen, die der Arbeitnehmer für die außerdienstliche Nutzung eines betrieblichen Kfz, d.h. für die 
Nutzung zu privaten Fahrten und zu Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte (seit 2014 erste 
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Tätigkeitsstätte), vereinbarungsgemäß zeitraumbezogen leistet, sind bei der Bemessung des geldwerten Vorteils (§ 8 
Abs. 2 Satz 2 EStG i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG) auf den Zeitraum, für den sie geleistet werden, gleichmäßig zu 
verteilen und monatlich vorteilsmindernd zu berücksichtigen. Dies gilt --entgegen der Auffassung der 
Finanzverwaltung in R 8.1 Abs. 9 Nr. 4 (jetzt) Sätze 2 und 3 LStR und dem Schreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen vom 04.04.2018 - IV C 5-S 2334/18/10001 (BStBl I 2018, 592, Rz 61)-- auch bei entsprechenden 
Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten eines ihm auch zur Privatnutzung überlassenen 
betrieblichen Kfz.


25 aa) Die Einkommensteuer knüpft an die zivilrechtlichen Gestaltungen der Steuerpflichtigen an und legt sie der 
Besteuerung regelmäßig zugrunde, soweit sich aus gesetzlichen Vorschriften (z.B. §§ 41 Abs. 2, 42 der 
Abgabenordnung --AO--, § 12 EStG) oder allgemeinen Grundsätzen nichts anderes ergibt. In diesen Grenzen können 
Steuerpflichtige ihre vertraglichen Verhältnisse gestalten und über die zivilrechtlichen Rechtsfolgen disponieren.


26 bb) Es ist deshalb nicht zu beanstanden, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer einvernehmlich die Zahlungsweise und 
die sachliche (z.B. für Kraftstoff, Versicherung, Wartung etc.) oder die zeitliche Aufteilung festlegen, sofern diese 
ernstlich gewollt ist und den wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht widerspricht.


27 3. Nach diesen Maßstäben ist die zwischen der GmbH und dem Kläger vertraglich vereinbarte Verteilung der 
Zuzahlung zu den Anschaffungskosten des überlassenen Kfz der Besteuerung zugrunde zu legen.


28 a) Die gleichmäßige Aufteilung der Einmalzahlung auf den vereinbarten Zeitraum von 96 Monaten stellt eine nach 
den wirtschaftlichen Gegebenheiten mögliche Gestaltung dar. Durch sie wird die Zuzahlung gleichmäßig auf die von 
den Vertragsparteien offenbar zugrunde gelegte voraussichtliche Dauer der Kfz-Überlassung verteilt. Die vereinbarte 
zeitliche Aufteilung erscheint weder willkürlich noch widerspricht sie den wirtschaftlichen (Wert-)Verhältnissen. So 
ordnet der Gesetzgeber --wenn auch in anderem Zusammenhang-- in § 7 Abs. 1 EStG selbst eine gleichmäßige 
Kostenverteilung an. Einer vergleichbaren Verteilung der Zuzahlung auf der Einnahmenseite kann die steuerliche 
Anerkennung damit nicht abgesprochen werden. Zudem trägt die gleichmäßige Verteilung der Zuzahlung über die 
(voraussichtliche) Dauer der Kfz-Überlassung dem maßgeblichen steuerrechtlichen Rechtsgrund für die 
vorteilsmindernde Berücksichtigung der Zuzahlung Rechnung. Denn auch insoweit besteht der geldwerte Vorteil, den 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zuwendet, nur in Höhe der Differenz zwischen dem Wert der Kfz-Überlassung und 
der Zuzahlung. Die Art und Weise der Zahlung (monatlich, jährlich oder als Einmalbetrag für einen längeren 
Zeitraum) ist für die Frage der Bereicherung des Arbeitnehmers ohne Bedeutung. Vereinbaren Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber eine solche gleichmäßige Verteilung der Zuzahlung, ist sie der Besteuerung folglich in der Regel 
zugrunde zu legen.


29 b) § 11 EStG steht dem nicht entgegen. Die Vorschrift regelt (nur) den Zufluss von Einnahmen und den Abfluss von 
Werbungskosten (Betriebsausgaben). Auf die Vorteilsbewertung nach § 8 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 EStG i.V.m. § 6 Abs. 1 
Nr. 4 Satz 2 EStG ist § 11 EStG nicht anwendbar.


30 c) Die vorliegende Gestaltung ist auch nicht rechtsmissbräuchlich. Zwar führt die gleichmäßige Verteilung der 
Zuzahlung auf 96 Monate vorliegend dazu, dass der Arbeitslohn des Klägers gemäß § 40a Abs. 2 EStG pauschal 
besteuert werden kann. Den Tatbestand des § 42 Abs. 1 AO erfüllt dies jedoch nicht. Denn der Gesetzgeber räumt 
Arbeitgebern die Möglichkeit, bei einer geringfügigen Beschäftigung die Lohnsteuer mit 2 % des Arbeitsentgelts zu 
pauschalieren, ausdrücklich ein. Die Ausübung eines gesetzlich eingeräumten Wahlrechts stellt keine 
unangemessene Gestaltung zu Lasten des Steuergläubigers dar. Gegenteiliges wird vom FA im Revisionsverfahren 
auch nicht vorgebracht, sodass der Senat insoweit von weiteren Ausführungen absieht.


Seite 5 von 6







31 d) Demgemäß hat das FG den streitigen Vorteil des Klägers aus der Überlassung des betrieblichen Kfz zutreffend um 
208 € im Monat gemindert und auf einen monatlichen Bruttoarbeitslohn des Klägers von monatlich 440 € im 
Streitjahr erkannt. Die GmbH hat den Arbeitslohn des Klägers folglich zu Recht gemäß § 40a Abs. 2 EStG pauschal 
mit 2 % versteuert. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit sind bei der Veranlagung des Klägers für 2015 mithin 
nicht zu berücksichtigen (§ 40a Abs. 5, § 40 Abs. 3 Satz 3 EStG).


32 4. Der Antrag, die Zuziehung des Bevollmächtigten für das Vorverfahren für notwendig zu erklären (§ 139 Abs. 3 
Satz 3 FGO), ist im Revisionsverfahren unzulässig. Die Entscheidung nach § 139 Abs. 3 Satz 3 FGO gehört sachlich 
zum Kostenfestsetzungsverfahren; zuständig ist deshalb das Gericht des ersten Rechtszuges, im Streitfall das FG 
(Senatsurteil vom 15.02.2017 - VI R 30/16, BFHE 257, 96, BStBl II 2017, 644, Rz 28, m.w.N.).


33 5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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1.0. Zukunft. Respekt. Europa.
Am Anfang des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts stehen wir in Deutschland, Europa und 
der Welt vor gewaltigen Aufgaben. Dabei hat die CoronaKrise drängende Fragen unserer Zeit teils 
überlagert, teils stärker in den Fokus gerückt:


Gelingt es uns, die Arbeit und den Wohlstand von morgen zu sichern und für Vollbeschäftigung zu 
sorgen? Oder finden wir uns damit ab, dass Menschen ohne Arbeit bleiben? 


Überwinden wir die wachsende Ungleichheit? Oder nehmen wir es hin, dass wenige sich die 
höchsten Einkommen und die besten Perspektiven sichern, aber die Lasten und Risiken auf den 
Schultern derer liegen, die sich nicht wehren können? 


Wird es uns gelingen, unser Leben und Wirtschaften so zu verändern, dass wir den menschenge
machten Klimawandel aufhalten? 


Nehmen wir die Gestaltung des digitalen Wandels als demokratische Gesellschaft selbst in die 
Hand oder bleibt es dabei, dass die Entwicklung der digitalen Welt von wenigen Technologiekon
zernen diktiert wird? 


Sorgen wir für gleiche Teilhabe und mehr Zusammenhalt? Oder nehmen wir es hin, dass unsere 
Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet, so dass Populisten und Nationalisten leichtes Spiel 
haben? 


Das neue Jahrzehnt beginnt mit der Herausforderung der CoronaPandemie. Für viele Bürger*in
nen und Unternehmen bedeutet diese Krise harte Einschränkungen. Umso bemerkenswerter ist 
die Bereitschaft, Solidarität zu üben, um uns alle zu schützen und dafür auch Einschnitte in die 
persönliche Freiheit zu akzeptieren. 


Die nächsten Monate werden uns die Rückkehr in eine neue Normalität ermöglichen, die die Be
schränkungen des öffentlichen und des privaten Lebens Zug um Zug überwindet. Doch auch dann 
wird uns Corona noch begleiten. Vieles wird anders. Die Erfahrung dieser Krise wird sich ins kollek
tive Gedächtnis einschreiben. 


Wir alle haben erfahren, dass nichts eine persönliche Begegnung auf Dauer ersetzen kann. Wir ha
ben aber auch gelernt, wie wir digital zusammenarbeiten und kommunizieren können. Außerdem 
haben mittlerweile alle erkannt, wie unabdingbar die Arbeit vieler Menschen für unser tägliches 
Leben und Überleben ist, die aber bisher nicht die Wertschätzung und schon gar nicht die Bezah
lung und Sicherheit bekommen, die sie verdienen. Es hat sich eindringlich bestätigt, dass Familien 
auf eine krisenfeste, verlässliche Infrastruktur an Bildung, Betreuung und Angeboten der Kinder 
und Jugendarbeit angewiesen sind.


Um die Krise zu überwinden, braucht es gemeinsame Anstrengungen. Daraus kann neuer Mut 
wachsen, mit dem wir die großen Aufgaben unserer Zeit zuversichtlich angehen können. Wir 
wollen sichern und ausbauen, was wir erarbeitet haben, wir wollen den Klimawandel bewältigen, 
die Arbeit von morgen schaffen, Chancen und Lasten gerecht verteilen, die Gesellschaft zusam
menhalten und der Gefahr ihrer Spaltung begegnen. Wir Sozialdemokrat*innen sind entschlossen, 
diese Aufgaben zu bewältigen. 


Die meisten Bürger*innen in unserem Land eint das Bedürfnis nach Respekt, Zusammenhalt und 
Zuversicht für eine gute, sichere Zukunft in Deutschland und Europa. Diese Zuversicht entsteht 
aus dem Vertrauen, Einfluss darauf nehmen zu können, wohin sich unser Leben, wohin sich unsere 
Gesellschaft entwickelt. Immer mehr Bürger*innen wollen mitbestimmen, in welche Richtung 
wir gehen werden. Spürbar ist das in dem gewachsenen Bewusstsein um die ökologische Verant
wortung, in der dringenden Sorge um den schwindenden Zusammenhalt oder in der wachsenden 
Kritik an Ungleichheit in unserer Gesellschaft.
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In der CoronaKrise wird einmal mehr überaus deutlich, dass Gewinnmaximierung und Kosten
minimierung nicht das Maß aller Dinge sein dürfen. In der Wirtschaft, im Gesundheitssystem, im 
Bildungssystem, der Justiz und anderen wichtigen Bereichen wurde zu viel „auf Kante genäht“. Aber unsere 
Gesellschaft ist stabil – auch unter widrigen Umständen und in krisenhaften Situationen. Wir müssen alles 
dransetzen, dass es so bleibt. Die Stabilität verdanken wir der beeindruckenden Solidarität und den demo
kratischen Grundwerten unserer Gesellschaft. Neue Akzeptanz und neue Begeisterung sowie neuer Respekt 
für demokratische Institutionen entstehen durch mehr Transparenz und Beteiligung. 


Für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der Respekt vor der Verschiedenheit der Menschen und ihrer 
Lebensentwürfe eine der wichtigsten Grundlagen. Diese Vielfalt ist ein unschätzbarer Gewinn, und wir wer
den dafür sorgen, dass sie sich in allen Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren Parlamenten und in den 
Formaten der Beteiligung angemessen widerspiegelt. 


Vielen in Deutschland geht es – auch im Vergleich mit anderen Ländern – wirtschaftlich gut. Aber das gilt 
nicht für alle und es fehlt vielen die Gewissheit, dass das auch morgen so sein wird. Mit unserer Politik 
werden wir dazu beitragen, dass die Ungleichheit überwunden wird, Sicherheit im Wandel garantiert ist und 
neue Zuversicht entsteht.


1.1. Zukunft sichern 
Ein kurzer Blick in die Zukunft: Spätestens 2045 werden wir klimaneutral wirtschaften. Windkraft 
und Sonne sind unsere Energiequellen, unterstützt durch eine saubere Wasserstoffwirtschaft. Öf
fentliche Gebäude, Schulen und Supermärkte beziehen Solarstrom, und klimafreundliches Unter
nehmertum wird finanziell belohnt. Wir sehen in dieser Jahrhundertaufgabe riesige Potenziale für 
gute und sichere Arbeitsplätze. Deutschland ist erfolgreich als Exporteur umweltfreundlicher Tech
nologien, weil es gelungen ist, Produktionsprozesse nachhaltig und die 20er zu einem Jahrzehnt 
der erneuerbaren Energien zu machen. 


Den sozialökologischen Umbau der Wirtschaft meistern wir, wenn wir wirtschaftlichen Erfolg zu
künftig nicht nur am Bruttoinlandsprodukt messen, sondern am Wohlergehen der gesamten Ge
sellschaft und der Natur. Wir richten unsere Politik an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Na
tionen (SDG) aus und werden dazu die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickeln. Wenn 
der Staat maßgebliche Impulse gibt, durch kluge Spielregeln, die soziale und technische Innovatio
nen hervorbringen, durch Förderung von Wissenschaft und Forschung, durch massive und stetige 
Investitionen in eine moderne Infrastruktur, durch aktive Förderung der Regionen im Wandel und 
durch Beteiligung der Bürger*innen im Allgemeinen und der Beschäftigten im Besonderen. So wer
den Arbeitsplätze zukunftsfähig und neue gute Arbeitsplätze geschaffen. So sichern wir Einkom
men und Perspektiven für alle. Wir wollen einen neuen sozialökologischen Gesellschaftsvertrag, 
der dafür sorgt, dass im Wandel niemand abgehängt wird.
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1.2. Respekt erneuern 
Die CoronaKrise hat uns allen in Deutschland vor Augen geführt, wie sehr wir in unserem Alltag 
auf die Arbeit derjenigen angewiesen sind, deren Einkommen bislang oft nur knapp zum Leben 
reicht. Die Kassierer*innen im Supermarkt, die Busfahrer*innen, Reinigungskräfte, Pflegekräfte und 
Erzieher*innen verdienen mehr Anerkennung – die sich auch in guten Einkommen und Arbeitsbe
dingungen niederschlägt. Dafür werden wir kämpfen.


Wie wertvoll ein funktionierender Sozialstaat ist, haben wir in der CoronaKrise erlebt. Wir be
mühen uns, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise bestmöglich durch verschiedene 
Maßnahmen abzumildern, etwa durch ein tragfähiges Kurzarbeitergeld. Erkennbar wurde aber 
auch, wo wir als Gesellschaft noch viel zu tun haben. Bei der immer noch nicht vollendeten Gleich
stellung von Männern und Frauen, die sich vor allem daran zeigte, dass sich viele unvermittelt in 
alte Rollenmodelle zurückversetzt gesehen haben. Auch bei der unzureichenden Absicherung von 
Künstler*innen und Selbstständigen, den überteuerten Wohnungen nicht nur in den Ballungszent
ren und der mangelnden Infrastruktur im ländlichen Raum gibt es noch viel zu tun.


Respekt vor der Würde aller Bürger*innen heißt für uns, dass alle ein Recht auf gleiche Verwirkli
chungschancen und ein sicheres Leben haben. Eine Wohnung, ein KitaPlatz, Zugang zu kosten
loser Bildung, Mobilität, Kultur, Sport, einen schnellen Internetanschluss, Zugang zum Wissen 
dieser Welt, verlässliche digitale Dienste für eine aktive Zivilgesellschaft, Gesundheitsversorgung, 
Mitbestimmung im Arbeitsleben, eine sichere Rente, gute Pflege im Alter, das sind für uns soziale 
Grundrechte und die Voraussetzungen für die Stabilität von Familie und Gesellschaft. 


Wir treten für eine Gesellschaft ein, die von gegenseitigem Respekt getragen wird. Eine Gesell
schaft, die, frei von Vorurteilen, alle Bürger*innen gleichermaßen respektiert. Wir schulden ein
ander Respekt, egal ob eine*r studiert hat oder nicht, ob in Deutschland oder woanders, im Osten 
oder Westen geboren, ob weiblich, männlich oder divers, ob jung oder alt, arm oder reich, ob mit 
Behinderung oder ohne. Für die Würde und Wertschätzung jeder und jedes einzelnen darf das 
keinen Unterschied machen. Wir wollen eine Gesellschaft des Zusammenhalts und stellen uns 
Hass und Hetze, jedweder Art von Ausgrenzung und Diskriminierung und dem Erstarken rechtsex
tremer Kräfte mit aller Entschiedenheit entgegen. 


Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland schaffen. Dazu gehört auch, 
die deutsche Einheit zu vollenden und das Ungleichgewicht zwischen Metropole und Peripherie, 
zwischen traditionellen Industrieregionen und neuen BoomZonen, zwischen Stadt und Land zu 
reduzieren. Gerade hier zeigen sich die Herausforderungen großer gesellschaftlicher Transforma
tionsprozesse und des Strukturwandels. Dabei sind der Respekt und die Anerkennung der spezi
fisch ostdeutschen Lebenserfahrungen und Lebensleistungen zentral, um das Vertrauen in die 
Demokratie weiter zu stärken. Unser Ziel ist, die Sichtbarkeit der Ostdeutschen in allen Bereichen 
zu erhöhen.
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1.3. Europa stärken 
Grenzenlos reisen, arbeiten, studieren oder leben. Die Europäische Union (EU) hat das Leben von 
Millionen von Menschen geprägt, neue Möglichkeiten und Freiheiten eröffnet und den unermess
lichen Wert kultureller Vielfalt für unsere Gesellschaften für viele erlebbar gemacht. Sie hat ge
zeigt, dass wir gemeinsam mehr erreichen können. Darauf wird es in Zukunft ganz besonders 
ankommen. 


In einem von globalem Wettbewerb geprägten Umfeld können wir unsere europäischen Werte 
und Interessen nur behaupten, wenn Europa nach innen geeint und nach außen handlungsfähig 
ist. Wir wollen die Freiheit und Rechtstaatlichkeit in Europa schützen und die EU zur modernsten 
Demokratie der Welt machen. Wir wollen, dass Europa auch beim Klimaschutz Vorreiter wird. Wir 
wollen ein digital souveränes Europa auf der Basis einer wertebasierten digitalen Wirtschaft. Mit 
Investitionen in unsere gemeinsame Wirtschafts und Innovationskraft stärken wir Europa als den 
modernsten, sozialsten, nachhaltigsten und wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt und 
sichern so die Grundlagen unseres Wohlstands. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für ein 
souveränes Europa, das für soziale Gerechtigkeit, Wohlstand und Menschenrechte steht und sich 
geschlossen für eine gerechtere, friedlichere und nachhaltigere Welt einsetzt. 


Nur miteinander werden wir eine humanitäre und solidarische Flüchtlingspolitik gewährleisten. 
Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sind das Fundament unserer Gemeinschaft. Wir wer
den es nicht zulassen, dass nationalistischer Hass und populistische Hetze Europa spalten. 


Wir meinen es ernst mit der europäischen Solidarität. Wir haben zu Beginn der Pandemie schnell 
und kraftvoll gehandelt und den größten Wiederaufbaufonds der Geschichte der Europäischen 
Union auf den Weg gebracht – eine Solidarleistung, die die sozialen Folgen der CoronaKrise ab
mildert und die gleichzeitig den sozialökologischen Wandel vorantreibt und Innovationen fördert. 
Europa bekommt dafür weltweite Anerkennung. Auf dieser Basis wollen wir neues Vertrauen in 
Europa aufbauen und eine wirtschaftliche und politische Spaltung der EU verhindern. 


1.4. Zusammenhalt wählen 
Wir haben vieles erreicht in der Regierungskoalition. Die Erfolge tragen eine erkennbar sozial
demokratische Handschrift. Dazu zählen die Verlängerung und die Erhöhung des Kurzarbeiter
gelds, der CoronaKinderbonus und die Erhöhung des Kinderzuschlags sowie mehr Geld für den 
KitaAusbau, die Ausgestaltung des CoronaKonjunkturpakets mit den Schwerpunkten der wirt
schaftlichen Stabilisierung, der sozialen Sicherung und der ökologischen Transformation, dazu die 
deutliche Einschränkung von Werkvertrags und Leiharbeit in der Fleischindustrie. Wir haben die 
Grundrente, die Mindestausbildungsvergütung, die Brückenteilzeit und die Abschaffung des Soli
Zuschlags für niedrige und mittlere Einkommen durchgesetzt. 


Bei der anstehenden Bundestagswahl geht es um Richtungsfragen. Es gibt die, die den Sozialstaat 
abbauen und Sozialleistungen kürzen wollen. Ihnen setzen wir das Konzept für einen Sozialstaat 
entgegen, der es allen ermöglicht, den Wandel zu meistern und kommenden Krisen zu trotzen. 
Denen, die gegen die Krise ansparen wollen und alle Lebensbereiche den Gesetzen des Marktes 
unterwerfen wollen, setzen wir zentrale Zukunftsmissionen mit konkreten Investitionsschwer
punkten entgegen. 


Für unser Streben nach mehr gegenseitigem Respekt in Deutschland, Europa und der Welt werben 
wir mit diesem Programm.
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2.0. Eine lebenswerte Zukunft
Eine lebenswerte Zukunft


Wir sehen viel Gutes. Wir sehen auch vieles, das man besser machen kann. Wir sehen aber auch 
Entwicklungen, die geändert oder gestoppt werden müssen, um eine gute Zukunft möglich zu 
machen. Deshalb werden wir in der Welt von morgen unseren Wohlstand sichern, erhalten und 
ausbauen und zugleich das Klima und die Umwelt schützen. Wir werden ermöglichen, dass alle 
Bürger*innen sicher leben und sich entfalten können.


Viele Bürger*innen haben den Eindruck, dass staatliches Handeln oft einem Reparaturbetrieb 
gleicht. Mal wird da an einer Schraube gedreht, mal an einer anderen. Dieses politische “Klein
Klein” überwinden wir. Für uns geht es um die Bewältigung von Zukunftsaufgaben.


Daher benennen wir vier Zukunftsmissionen, die für uns eine zentrale Bedeutung haben. Das gilt 
für den Kampf gegen den Klimawandel, für die Zukunft der Mobilität, für die Digitalisierung und 
für das Gesundheitssystem. Wir werden diese vier Zukunftsmissionen anpacken, um die Wirt
schaft zu modernisieren, HighTech in den Schlüsselbranchen zu fördern, unsere Lebensgrundla
gen zu erhalten und die Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen.


Die Umsetzung dieser Missionen braucht ein hohes Niveau öffentlicher Investitionen und eine 
sozialökologisch ausgerichtete Wirtschafts und Finanzpolitik. Wir werden diese Missionen im Zu
sammenwirken mit Gewerkschaften, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft voranbringen 
und den klimafreundlichen Infrastrukturausbau auf Grundlage eines neuen, gesamtgesellschaft
lichen Infrastrukturkonsenses gestalten. Darin zeigt sich unser Anspruch eines modernen und 
kooperativen Regierens.


2.1. Zukunftsmission I.  
Klimaneutrales Deutschland
Den Klimawandel zu stoppen, ist eine Menschheitsaufgabe. Unsere Politik richtet sich nach dem 
Klimaabkommen von Paris: Wir müssen die globale Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius 
begrenzen. Darum haben wir uns zum Ziel gesetzt, in Deutschland bis spätestens 2045 komplett 
klimaneutral zu sein. Mit dem Klimaschutzgesetz haben wir dafür gesorgt, dass das Klimaab
kommen konkret wird: Es bietet einen wirkungsvollen Kontrollmechanismus zur Erreichung der 
Klimaziele. Dementsprechend werden wir im Einklang mit den europäischen Klimazielen unser 
Minderungsziel für 2030 deutlich (auf 65 %) anheben; auch für 2040 werden wir ein Minderungs
ziel festschreiben (88 %).


Es kommt jetzt darauf an, die Ziele in praktische Politik umzusetzen. Der Ausstieg aus der Atom
energie ist Ende nächsten Jahres bereits vollzogen. Auch der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. 
Dabei gilt, je schneller der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erfolgt und je 
schneller die nötigen Stromleitungen und Verteilnetze gebaut werden, desto eher kann auf fossile 
Energieträger verzichtet werden. Wir haben in dieser Wahlperiode den Ausstieg aufs Gleis gesetzt 
und ihn mit umfassenden Strukturhilfen verbunden, die wir zügig umsetzen wollen. Das sind his
torische Entscheidungen. Unser Arbeitsmarkt hat eine starke industrielle Basis, die aus dem Um
bau noch stärker hervorgehen kann – wenn wir gezielt in Infrastruktur und Innovationen investie
ren. So wird unsere Zukunftsmission „klimaneutrales Deutschland“ zum Jobmotor. Auch werden 
wir – nicht nur im Rahmen unserer Klimapolitik – die Grundlagen dafür schaffen, dass alle bei der 
Bewältigung des Klimawandels mit anpacken können, alle von den Chancen profitieren und nicht 
diejenigen das Nachsehen haben, die den geringsten Einfluss auf ihre CO2Bilanz haben.
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Unser Ziel: Leben, Arbeiten und Wirtschaften hat spätestens 2045 keine negativen Auswirkungen 
mehr auf unser Klima. Die Energieversorgung Deutschlands basiert dann vollständig auf erneu
erbaren Energien, unsere Gebäude werden effizient mit erneuerbaren Energien beheizt. Unsere 
Industrie ist auf den Weltmärkten weiterhin führend, gerade weil sie CO2neutral produziert 
und Technologien exportiert, die die klimaneutrale Welt von morgen braucht. So sichern wir die 
Arbeitsplätze für die Zukunft und erreichen gleichzeitig unsere ökologischen Ziele. Klimaschutz ist 
die soziale Aufgabe der nächsten Jahrzehnte.


Um in Deutschland bis spätestens 2045 treibhausgasneutral leben, arbeiten und wirtschaften 
zu können, werden wir dafür sorgen, dass wir unseren Strom spätestens bis zum Jahr 2040 voll
ständig aus erneuerbaren Energien beziehen. Unser Strombedarf wird in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten deutlich steigen, weil wir anstatt fossiler Energieträger deutlich mehr Strom im 
Verkehr und der Industrie einsetzen werden. Allein bis 2030 brauchen wir jährlich ungefähr 10 
tWh Strom zusätzlich  das entspricht dem Stromverbrauch von Hamburg. Wir brauchen deshalb 
ein Jahrzehnt des entschlossenen Ausbaus der erneuerbaren Energien. Dafür müssen jetzt die 
richtigen Entscheidungen getroffen werden: Beim Ausbau der erneuerbaren Energien und der 
Digitalisierung der Stromnetze, bei der Steigerung der Energieeffizienz, beim Aufbau von Speicher
technologien und einer Wasserstoffproduktion sowie eines Transportnetzes, bei Investitionen in 
klimafreundliche Produktionsprozesse in der Industrie, bei der Modernisierung von Wohngebäu
den, Fabriken und Schulen. 


Erneuerbarer Strom wird in allen Sektoren eingesetzt. Dort, wo eine direkte Elektrifizierung nicht 
sinnvoll ist, werden wir große Mengen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien benötigen. Wasser
stoff stößt bei der Verbrennung keinerlei Treibhausgase aus und ist gut speicherbar. Er ist reichlich 
vorhanden und lässt sich durch die Aufspaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff erzeu
gen. Ohne sauberen Wasserstoff in großindustriell hergestelltem Maßstab ist Klimaneutralität 
nicht zu erreichen. 


Wir brauchen mehr Tempo beim Ausbau der Stromnetze, Bahnstrecken, Wasserstoffleitungen und 
Ladesäulen für Elektroautos. Der Ausbau dieser Infrastrukturen muss dem Bedarf vorausgehen. 
Unsere Planungen für den Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur müssen über das Jahr 2025 
hinausreichen. Der massive Ausbau der erneuerbaren Energien und die Beteiligung der Bürger*in
nen vor Ort, beispielsweise durch Energiegenossenschaften, werden das Herzstück unserer Klima
schutz und Energiepolitik.


In einem Zukunftspakt zwischen Bund, Ländern, Kommunen und kommunalen Spitzenverbänden 
vereinbaren wir verbindliche Ausbauziele für erneuerbare Energien wie Sonne, Wind und Geother
mie. Damit die Energiewende vor Ort zur WinWinSituation für alle wird, laden wir Bürger*innen 
und Gemeinden zum Mitmachen ein, indem wir Mieterstrom und gemeinschaftliche Eigenver
sorgung stärken, kommunale Beteiligungsmodelle ausweiten und nachhaltige Stromanleihen 
auflegen. Uns ist ebenso klar, dass wir Verantwortung für die Zukunft der Menschen in den Bran
chen und Regionen tragen. Es gilt, was wir beschlossen haben: Strukturhilfen für die vom Ausstieg 
betroffenen Bergbauregionen, aber auch darüber hinaus. Die verlässliche Unterstützung beim 
Aufbau neuer Wertschöpfung und zukunftsfähiger Arbeitsplätze hat oberste Priorität  ebenso die 
Wiedernutzbarmachung und Nachsorge bergbaulicher Flächen.


Wir wollen dafür sorgen, dass alle dazu geeigneten Dächer eine Solaranlage bekommen. In einem 
ersten Schritt sorgen wir dafür, dass auf öffentlichen Gebäuden und gewerblichen Neubauten 
SolarStrom erzeugt wird. Unser Ziel ist eine Solaranlage auf jedem Supermarkt, jeder Schule und 
jedem Rathaus. Wir werden innovative Formen der erneuerbaren Stromerzeugung wie integrierte 
Photovoltaik in der Gebäudehülle und auf landwirtschaftlichen Flächen gezielt fördern und neue 
strategische Energiepartnerschaften aufbauen. 


Mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien müssen wir Energie zugleich effizienter nutzen. Wir 
werden die Energieeffizienzziele und standards weiterentwickeln.
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Seit Anfang 2021 gilt im Zuge des nationalen Emissionshandels ein CO2Preis. In Kombination mit 
anderen Maßnahmen wie dem Umweltbonus beim Kauf eines Elektroautos oder Förderprogram
men zum Heizungstausch sorgt er dafür, dass klimafreundliche Alternativen attraktiver werden. 
Um den Einsatz erneuerbarer Energien im Verkehr und der Gebäudewärme zu unterstützen („Sek
torenkopplung“), werden wir die EEGUmlage in der bestehenden Form bis 2025 abschaffen und 
aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Dazu dienen auch die Einnahmen aus der CO2Bepreisung. 


Diese Maßnahme leistet auch einen Beitrag zur sozial gerechten Finanzierung der Energiewende, 
weil dadurch die Stromrechnung deutlich sinkt. Wir werden dafür sorgen, dass Bürger*innen mit 
niedrigen Einkommen nicht ins Hintertreffen geraten. Mit dem Ansteigen des CO2Preises werden 
wir für weitere sozial gerechte Ausgleichsmaßnahmen sorgen. Einen ProKopfBonus werden wir 
prüfen.


Auch der Gebäudesektor muss schrittweise CO2neutral werden. Mit dem CO2Preis wollen wir vor 
allem Investitionen lenken und Vermieter*innen zur Modernisierung motivieren. Gerade im Be
standsMietwohnungsbau gibt es noch viel zu tun. Wir haben das Ziel, dass bis 2030 fünf Millio
nen Häuser über innovative Heiz und Energiesysteme (z.B. Wärmepumpen) versorgt werden. Wir 
werden gesetzliche Regelungen schaffen, dass der CO2Preis von den Vermieter*innen getragen 
wird. Dabei orientieren wir uns am Ziel der WarmmietenNeutralität. Zugleich werden wir Investi
tionen in Wärmenetze und Quartierskonzepte staatlich fördern. 


Wir werden mit einer langfristig angelegten Industriestrategie Planungssicherheit für den sozial
ökologischen Umbau unserer Wirtschaft schaffen. Diese Industriestrategie wird in Verbindung mit 
dem European Green Deal in eine gesamteuropäische Lösung eingebettet sein. 


Den Umstieg auf klimaschonende Produktionsprozesse werden wir durch direkte Investitionsför
derung staatlich unterstützen und die derzeitigen höheren Kosten von klimaschonenden Techno
logien ausgleichen; klima und umweltschädliche Subventionen werden wir abbauen. Wir werden 
einen Markt für umweltfreundliche Ausgangsmaterialien schaffen. Die öffentliche Hand als großer 
Bauherr von Straßen und Gebäuden wird bis 2030 schrittweise immer mehr und ab 2030 aus
schließlich klimaneutrale Grundmaterialien für Bauten beschaffen. Wir werden unsere Industrien 
sichern und die Verlagerung von Produktion und Emissionen ins Ausland durch maßgeschneiderte 
Instrumente unattraktiver machen. Außerdem werden wir dafür sorgen, dass für Unternehmen, 
die im internationalen Wettbewerb stehen, auch der Industriestrompreis wettbewerbsfähig ist.


Mit Ressourcen werden wir nicht länger verschwenderisch umgehen. Wir werden unsere Wirt
schaft zur Kreislaufwirtschaft umbauen. Die Menge an Abfall, die wir in Deutschland produzieren, 
muss deutlich weniger werden. Neben dem Recycling werden wir ein Rohstoffsicherungskonzept 
erarbeiten, um eine sichere Lieferung der für die umweltfreundliche Produktion nötigen Rohstoffe 
zu gewährleisten. 


Wir werden Schlüsselindustrien auf ihrem Weg zur Klimaneutralität unterstützen und konkrete 
Transformationsziele entwickeln und fördern. Wir werden Deutschland bis 2030 zum Leitmarkt 
für Wasserstofftechnologien machen – für die klimaneutrale Erzeugung von Stahl, für CO2arme 
PKWs, LKWs und den Schiffs und Flugverkehr.
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2.2. Zukunftsmission II.  
Modernstes Mobilitätssystem Europas
Alle Bürger*innen müssen schnell, zuverlässig und klimafreundlich von A nach B gelangen können. 
Dafür denken wir Mobilität neu: Nachhaltig, bezahlbar, barrierefrei und verlässlich. Und immer 
mehr Bürger*innen steigen auf Bus, Bahn oder das Rad um. Dennoch bleibt das Auto für viele 
Menschen wichtig. Aber der Schadstoffausstoß wird auf null reduziert sein. Unsere Mission ist 
eine klimaneutrale Mobilität für alle. 


Wir werden die Verkehrswende voranbringen und bis 2030 das modernste und klimafreundlichste 
Mobilitätssystem Europas aufbauen. Das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, zu der die Bundes
regierung ihren Beitrag leisten wird, die aber auch Länder und Kommunen in die Pflicht nimmt. 
Unser Ziel ist eine Mobilitätsgarantie: Jede*r Bürger*in – in der Stadt und auf dem Land  soll einen 
wohnortnahen Anschluss an den öffentlichen Verkehr haben. Dazu nutzen wir die Möglichkeiten 
der Digitalisierung: mit neuen Mobilitätsdienstleistungen, die vernetzte Mobilitätsangebote auf 
digitalen Plattformen nutzbar machen. Modelle wie das 365EuroTicket oder Modellprojekte für 
einen ticketfreien Nahverkehr unterstützen wir. 


Wir werden einen Mobilitätsplan 2030 auf den Weg bringen, der den öffentlichen Personennah
verkehr und den Schienenverkehr auf ein neues Niveau bringt. Der Bund wird durch Austauschpro
gramme seinen Beitrag leisten, damit alle neuen Busse und Bahnen bis 2030 in den Kommunen 
klimaneutral fahren und die vorhandenen Flotten modernisiert sind. Förderprogramme und ein 
geändertes Straßenverkehrsrecht sollen Kommunen dabei unterstützen, in Städten mehr Fläche 
für öffentlichen Verkehr, Fußgänger*innen und Radfahrer*innen zu schaffen. Wir werden den 
Straßenverkehr im Sinne der Vision Zero sicherer machen, insbesondere auch für die vielen Rad
fahrer*innen.


An Knotenpunkten werden wir die Einrichtung von barrierefreien Mobilitätsstationen für nachhal
tige urbane Mobilität fördern, damit möglichst viele vom Auto auf umweltfreundliche Verkehrs
mittel umsteigen. Wir werden eine nationale Leitstelle Mobilität einrichten, die die Erarbeitung 
regionaler Mobilitätspläne unterstützt und eine frühzeitige Beteiligung vor Ort sicherstellt. 


Der Schienenverkehr ist ein Schwerpunkt unserer verkehrspolitischen Agenda. Bahnfahren soll in
nereuropäisch günstiger und attraktiver als Fliegen sein. Wir wollen rasch einen Deutschlandtakt 
umsetzen und einen Europatakt aufbauen. Hierfür werden wir investieren: in den Aus und Neu
bau des Schienennetzes, in den Lärmschutz und den Ausbau und die Attraktivitätssteigerung von 
Bahnhöfen. Wir haben das Ziel, alle Großstädte wieder ans Fernverkehrsnetz anzuschließen und 
neue schnelle Zug und Nachtzugverbindungen in unsere Nachbarländer zu etablieren. Vor allem 
werden wir die Attraktivität des Nahverkehrs verbessern, durch Investitionen in das Angebot und 
die Qualität von Zügen und Bussen und durch die Reaktivierung alter Bahnstrecken. Wir werden 
engere, verlässliche Taktungen, komfortablere Züge mit flächendeckendem WLAN und eine Reser
vierungsmöglichkeit für Sitzplätze ermöglichen. 


Bis 2030 wollen wir mindestens 75 Prozent des Schienennetzes elektrifizieren, die Schiene weiter 
digitalisieren und für nicht elektrifizierte Strecken verbindliche Nutzungen wie den Einsatz von 
wasserstoffbetriebenen Zügen unterstützen. Die Deutsche Bahn AG ist für uns ein Garant verläss
licher Mobilität. Wir werden sie als integrierten Konzern in öffentlichem Eigentum erhalten. Mit 
der Verpflichtung zur Tariftreue, zum Personalübergang für alle Beschäftigten bei Betreiberwech
sel und der Gewährleistung guter Arbeitsbedingungen im Vergaberecht sorgen wir für Fairness auf 
dem Markt für Mobilitätsdienstleistungen.
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Wir wollen, dass sich die Deutsche Bahn AG auf ihr Kerngeschäft des Transports von Personen und 
Gütern auf der Schiene konzentriert und auf gemeinwohlorientierte Ziele ausrichtet. Den Schie
nengüterverkehr wollen wir ausbauen und modernisieren. Wir werden in die Erneuerung und 
Digitalisierung von Loks und Waggons investieren. Wir werden die Kostennachteile der Schiene 
gegenüber der Straße parallel zum Kapazitätsaufbau im Schienengüterverkehr verringern. Die 
Potenziale unserer Wasserstraßen werden wir stärker nutzen, um mehr Güterverkehr vom LKW 
auf die umweltfreundliche Binnenschifffahrt zu verlagern. 


Die Zukunft gehört den elektrischen Antrieben. Wir wollen diese Entwicklung aktiv gestalten, 
damit die Automobilindustrie Leitindustrie bleibt und die Zukunft der vielen kleinen und mittel
ständischen Zulieferer mit ihren Arbeitsplätzen gesichert ist. Wir wollen die Elektrifizierung des 
Verkehrs massiv voranbringen. 2030 sollen mindestens 15 Millionen PKW in Deutschland voll 
elektrisch fahren. 


Wir werden Deutschland zu einem Zentrum der Batteriezellenfertigung und des Recyclings ge
brauchter Batterien machen. Im Schwerlastverkehr wird auch die WasserstoffBrennstoffzelle eine 
wichtige Rolle spielen. Die weitere Forschung hierzu werden wir unterstützen. Wir unterstützen 
die AutomobilZulieferindustrie bei der Umstellung ihrer Produktionsprozesse und der Erschlie
ßung neuer Geschäftsfelder. Gemeinsam mit Sozialpartnern und lokalen Akteuren werden wir re
gionale Transformationscluster aufbauen, um neue, qualifizierte und gut bezahlte Beschäftigung 
in den Regionen zu schaffen. 


Wir machen das Stromtanken so einfach wie bisher das Tanken von Benzin und Diesel. Den Fort
schritt beim Ausbau der Ladesäulen für Elektroautos wollen wir vierteljährlich evaluieren und wo 
nötig mit Versorgungsauflagen und staatlichem Ausbau die notwendige verlässliche Erreichbar
keit von Ladepunkten herstellen. 


Wir werden ein Tempolimit von 130 km/h auf Bundesautobahnen einführen. Das schützt die 
Umwelt und senkt die Unfallzahlen deutlich. Zusätzlich werden wir Forschung, Entwicklung und 
Pilotprojekte vorantreiben, damit Schiffe, Flugzeuge und Laster kein klimaschädliches CO2 mehr 
ausstoßen. Wir verbinden das mit Projekten zum Aufbau einer umweltfreundlichen Wasserstoff
wirtschaft.
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2.3. Zukunftsmission III.  
Digitale Souveränität in Deutschland und Europa 
Deutschland soll 2030 über eine digitale Infrastruktur auf Weltniveau verfügen, über eine voll
ständig und durchgängig digitalisierte Verwaltung und ein Bildungssystem, in dem für das Leben 
in einer digitalen Welt gelernt werden kann. Die Selbstbestimmung und digitale Mündigkeit der 
Bürger*innen ist unser Leitbild, damit die Digitalisierung allen zugutekommen kann. 


Ein schneller, sicherer und bezahlbarer Internetzugang ist im 21. Jahrhundert unverzichtbar. In 
den 2020er Jahren muss Deutschland zur “GigabitGesellschaft” werden. Gerade mittelständische 
Unternehmen im ländlichen Raum, die oft global agieren, sind auf schnelles Internet angewiesen, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Um dieses Versprechen einzuhalten, werden wir die Versorgung 
aller Haushalte und Unternehmen mit einer Bandbreite von mindestens einem Gigabit pro Sekun
de garantieren – durch konkrete, gesetzlich festgelegte Ausbau und Versorgungsverpflichtungen 
und entsprechende Zwischenziele. Hier stehen auch die Netzbetreiber in der Verantwortung. 


Unser Ziel ist ein moderner, bürgernaher Staat, der allen Bürger*innen einen einfachen, digitalen 
Zugang zu seinen Dienstleistungen bietet. Wir werden daher die Verpflichtung von Bund, Ländern 
und Kommunen zur Bereitstellung digitaler Verwaltungsdienstleistungen ausbauen, damit alle 
Verwaltungsleistungen möglichst schnell auch digital verfügbar sind. Jede*r Bürger*in soll ohne 
Zusatzkosten und Extrageräte die Möglichkeit haben, diese Leistungen freiwillig und datenschutz
konform mit einer digitalen Identität zu nutzen. Wer Anspruch auf eine Leistung hat, muss diese 
 wenn möglich – automatisch, ohne Antrag erhalten oder in einfacher Form ‘mit einem Klick’ 
beantragen können. Bürger*innen sollen, nach dem Modell einer digitalen LifeChain, Berechtigun
gen selbst vergeben und auch wieder löschen können und somit kontrollieren, wer wann auf ihre 
Daten zugreift. Öffentlich finanzierte Software sollte, wo möglich, als OpenSource transparent 
entwickelt und öffentlich zugänglich gemacht werden.


Wir verfolgen das Ziel, dass alle Schulen in Deutschland erstklassig ausgestattet sind. Jedem/r 
Schüler*in muss ein digitales Endgerät und Zugang zum Internet zur Verfügung stehen. Mit dem 
DigitalPakt Schule und dem Konjunkturpaket haben Bund und Länder bereits einen großen Schritt 
zu einer digitalen Lehrmittelfreiheit getan. Wir werden hier weiter investieren und ein Moderni
sierungsprogramm des Bundes aufsetzen, das sowohl den Sanierungsbedarf der Schulgebäude als 
auch die digitale Ausstattung umfasst. Wir werden dafür sorgen, dass eine einfache, unbürokra
tische Umsetzung der digitalen Grundausstattung für alle Schulen möglich ist. Einen besonderen 
Schwerpunkt werden wir auf die Ganztagsschule legen.


Neben der Infrastruktur brauchen wir auch eine bessere Koordinierung des Unterrichts selbst. Wir 
brauchen Lehr und Lernmaterialien für inklusive, ganzheitliche Bildung. Auf einer OpenSource
Plattform, die bereits durch den Digitalpakt beauftragt und finanziert ist, sollen künftig länder
übergreifend Lehr und Lernmaterialien und Unterrichtskonzepte für alle zugänglich sein: offen, 
dezentral, sicher und vernetzt. Die Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendli
chen ist dabei ein zentrales Ziel. 


Notwendig ist darüber hinaus ein System, das die Qualität der eingestellten Medien auf solchen 
offenen Plattformen prüft und sichert. Wir werden die Entwicklung datenschutzkonformer in
telligenter Lehr und Lernsoftware unterstützen. Unser Ziel ist es, die Lehr und Lernprozesse zu 
individualisieren, Schüler*innen bestmöglich zu fördern, Lehrkräfte fortzubilden und zu entlasten 
und die Binnendifferenzierung im (digitalen) Unterricht zu verbessern. Die Aus und Fortbildung 
von Lehrkräften ist ein Schlüssel zur digitalen Schule. Wir werden deshalb bundesweit vernetzte 
Kompetenzzentren für digitales Lehren und Lernen aufbauen und unterstützen.


Digitales Lernen ist für uns auch Persönlichkeitsbildung und die Förderung sozialer Kompetenzen. 
Deshalb werden wir den pädagogischen, stärkenorientierten Ansatz der Kinder und Jugendhilfe 
ebenso einbeziehen, wie auch die frühkindliche Bildung und einen Digitalpakt, auch für die Kin
der und Jugendhilfe, auflegen. 
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Die Digitalisierung darf die Gesellschaft nicht spalten. Der Zugang zum Netz muss bezahlbar sein. 
Für Bürger*innen mit geringem Einkommen, für Schüler*innen und Studierende werden wir darum 
einen Sozialtarif für den Netzzugang schaffen. Zur digitalen Teilhabe gehört die Barrierefreiheit. 
Alle Bürger*innen sollen zur digitalen Selbstbestimmung befähigt werden. Wir brauchen ein Recht 
auf digitale Bildung und Weiterbildung für alle Generationen. Gerade die Volkshochschulen sind 
ideale Orte, um digitale Bildung für alle Bürger*innen zu ermöglichen  kostengünstig, barrierefrei, 
inklusiv. Wir werden die Volkshochschulen mit einem Förderprogramm des Bundes in ihrer Ent
wicklung unterstützen. 


Wir begrüßen die Überlegungen zu einer europäischen Medienplattform, die die Qualitätsinhalte 
der öffentlichrechtlichen Medien Europas für alle Bürger*innen grenzüberschreitend zugänglich 
macht. Diese Plattform soll in der Folge auch für Partnerschaften mit Museen und anderen Kultur
einrichtungen zugänglich sein. Ebenfalls begrüßen wir die verstärkte Veröffentlichung von Inhal
ten unter offenen und freien Lizenzen, um die Nutzung der Inhalte zum Beispiel im Rahmen freier 
Wissensprojekte (Wikipedia) oder auch im Schulunterricht leichter möglich zu machen. 


Wir stehen für die digitale Souveränität von Bürger*innen und Verbraucher*innen ein. Wo globale 
Plattformkonzerne zu Monopolisten werden, bedrohen sie digitale Vielfalt und neigen dazu, natio
nalstaatliche Regeln zu umgehen. Wir werden deshalb gemeinsam mit den EUMitgliedsstaaten 
eine starke und präzise Regulierung schaffen, den Wettbewerb sichern und alternative Angebote 
fördern. Es braucht mehr Angebote mit hoher Datensouveränität.


Es muss Alternativen zu den großen Plattformen geben – mit echten Chancen für lokale Anbieter. 
Nutzerdaten müssen geschützt sein und die Nutzer*innen müssen darüber bestimmen können, 
was mit ihren Daten geschieht. 


Zu viel Marktmacht einzelner schadet dem Wettbewerb und damit letztlich den Verbraucher*in
nen. Wir wollen Entwicklungen am Markt voraus sein und ein präventives und proaktives Wettbe
werbs und Kartellrecht schaffen. In das Kartellrecht werden wir verstärkt vorbeugende Kontrollen 
integrieren. Zudem werden wir weitere, neue europäische Instrumente entwickeln, um die über
mächtigen Plattformen zu zähmen oder notfalls zu entflechten. Grundlegend notwendig hierfür 
ist die Bewahrung der Netzneutralität, für welche wir einstehen werden.


Es muss möglich sein, zwischen verschiedenen MessengerDiensten, sozialen Netzwerken und 
digitalen Diensten und Plattformen zu kommunizieren oder zu wechseln. Diese Interoperabilität 
werden wir gesetzlich vorschreiben. 


Wir brauchen in Europa eine selbstbestimmte Entwicklung und Herstellung der notwendigen 
Komponenten und Bauteile, damit nicht ausschließlich US und chinesische Hersteller über den 
Erfolg und die Netzwerksicherheit digitaler Infrastrukturen in Europa entscheiden. Dafür wollen 
wir einen gemeinsamen Kraftakt in Europa, der eine gemeinsame europäische Entwicklung und 
Produktion solcher Komponenten strategisch und langfristig aufbaut. 


Wir setzen uns für eine gezielte und koordinierte Unterstützung der deutschen und europäischen 
Digitalwirtschaft auf allen TechnologieEbenen und entlang der gesamten Wertschöpfungsketten 
ein: von der HalbleiterFertigung und der Quantentechnologie über die Cloud und Künstliche Intel
ligenz und EdgeComputing bis zur CyberSicherheit, sicherer und vertrauenswürdiger Hard und 
Software sowie Netzwerktechnik und datenbasierten Geschäftsmodellen.  
Große Bedeutung für europäische Unternehmen kommt hierbei Open Sourcebasierten Modellen 
zu. Wir setzen uns ein für eine europäische CloudInfrastruktur.
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Daten sollen für gemeinwohlorientierte digitale Dienstleistungen und Innovationen nutzbar ge
macht werden und nicht nur wenigen großen DatenMonopolisten zur Verfügung stehen. Wir 
werden ein Datengesetz schaffen, das das Gemeinwohl in den Mittelpunkt rückt. Dafür werden 
wir eine vertrauenswürdige DatenTeilenInfrastruktur fördern, öffentliche Datentreuhänder ein
richten und gleichzeitig dafür sorgen, dass die großen Konzerne ihre Daten für gemeinwohlorien
tierte Ziele teilen müssen. Rückschlüsse auf einzelne Personen dürfen dabei nicht möglich sein. 
Wo die öffentliche Hand Aufträge vergibt, muss sie darauf bestehen können, dass die Daten, die 
im Rahmen des Auftrages erhoben werden, wieder an sie zurückfließen. Wir fördern die Entwick
lung von Anonymisierungstechniken und setzen uns für strafbewehrte Verbote von DeAnonymi
sierung ein. Der Staat muss beim Datenteilen mit gutem Beispiel vorangehen und einen breiten 
Datenzugang im Sinne von OpenData ermöglichen. Wir werden die Behörden dabei unterstützen, 
das umzusetzen. 


OnlineHandel und Plattformökonomie verändern den Handel dramatisch. Damit nicht nur die 
großen Digitalkonzerne profitieren, werden wir Plattformen für den regionalen Handel und regio
nale Dienstleistungen fördern. Der Handel vor Ort darf steuerlich nicht gegenüber dem Online
handel ins Hintertreffen geraten. Darum haben wir dafür gesorgt, dass digitale Handelsplattfor
men dafür in Haftung genommen werden, wenn Händler*innen, die über die Plattform Geschäfte 
abwickeln, die Umsatzsteuer nicht zahlen. Wir werden weiterhin konsequent gegen Steuerbetrug 
im Onlinehandel vorgehen. Maßnahmen gegen Lohn, Sozial und Umweltdumping werden wir 
vorantreiben.


Jeden Tag bekommen wir Dinge von Algorithmen vorgeschlagen: Neue Songs, Turnschuhe oder 
Routen von A nach B. Selbstlernende Systeme und Algorithmen treffen Entscheidungen für eine 
Vielzahl von Menschen. Sie können unser Leben und unseren Alltag erleichtern. Aber sie müssen 
transparent und diskriminierungsfrei angelegt werden. Die Zielsetzung einer algorithmischen Ent
scheidung muss klar und überprüfbar definiert sein. Hierfür brauchen wir eine stringente Regulie
rung und Aufsicht. 


Cybersicherheit ist die Grundlage für eine erfolgreiche Digitalisierung. Das Bundesamt für Sicher
heit in der Informationstechnik als zentrale, unabhängige und ausschließlich präventiv ausgerich
tete Cybersicherheitsbehörde werden wir stärken und die Verschlüsselungsforschung ausbauen. 
Wir wollen Hersteller darauf verpflichten, Softwareprodukte, digitale Dienste und technische 
Geräte so zu konzipieren, dass sie sicher sind (Security by Design) und dass sie bei den Standard
einstellungen die sicherste Variante wählen (Security by Default). Digitale Hintertüren sollen nicht 
offen gehalten werden.


Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung werden wir schützen. Die Datenschutzgrund
verordnung ist ein wichtiger Meilenstein und muss in ihrer Durchsetzung praxisnah verbessert 
werden. Wir brauchen daher gut ausgestattete, effektiv arbeitende Datenschutzaufsichtsbehör
den. Privatheit und Datenschutz schaffen Vertrauen und sichern individuelle und kollektive Frei
heitsräume. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass „die Freiheitswahrnehmung der 
Bürger“ durch die Summe der staatlichen Überwachungsmaßnahmen „nicht total erfasst und 
registriert werden“ darf. Wir werden ein dauerhaftes, regelmäßiges und unabhängiges Monitoring 
der Gesetze im Sicherheitsbereich schaffen. 


Die anonyme und pseudonyme Nutzung des Netzes schützt viele Journalist*innen und Freiheits
kämpfer*innen in aller Welt vor Verfolgung und Bedrohung. Wir sind gegen eine Klarnamenpflicht 
im Netz und setzen uns weiterhin für die Möglichkeit einer anonymen und pseudonymen Nutzung 
ein. Das ist eine wichtige Voraussetzung für eine freie Meinungsäußerung und der beste Schutz 
vor Diskriminierungen. Eine technisch sichere EndezuEndeVerschlüsselung ist für uns selbstver
ständlich.
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Für den Schutz unserer Demokratie und die Sicherheit Einzelner benötigen wir auch im Netz ein 
konsequentes Vorgehen gegen Hasskriminalität, Betrug und andere Straftaten. Zur Verfolgung von 
aus dem oder im Internet begangenen Straftaten braucht es technisch und personell hinreichend 
ausgestattete Strafverfolgungsbehörden. Bei hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten auf 
eine Straftat müssen Verdächtige identifiziert werden können. Wir werden die nationalen Schutz
vorschriften im Strafgesetzbuch und Netzwerkdurchsetzungsgesetz weiterentwickeln und setzen 
uns für verbindliche Regelungen auf europäischer Ebene (Digital Service Act) ein. 


Es braucht aber neben den rechtlichen Vorgaben auch ziviles Engagement, um dem Respekt zwi
schen den Bürger*innen in der digitalen Kommunikation wieder mehr Geltung zu verschaffen. Or
ganisationen, die gegen Hass und Hetze im Netz aktiv sind, sichern wir unsere Unterstützung zu. 
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2.4. Zukunftsmission IV.  
Update für die Gesundheit 
 
Der Gesundheitssektor braucht wieder mehr politische Aufmerksamkeit und Reformen. Wir brau
chen ein klares Leitbild für die nächsten Jahrzehnte.


Deutschland galt für Jahrzehnte als „Apotheke der Welt“. Die klügsten Forscher*innen fanden sich 
in deutschen Instituten, dort sammelten sie Nobelpreise, die unumstritten weltbeste Medizinin
dustrie wurde hierzulande aufgebaut. Deutschland versorgte Kranke in aller Welt mit allen denk
baren Heilmitteln, von Aspirin bis zum Impfstoff gegen Tuberkulose. Durch die CoronaKrise wurde 
deutlich, dass die Abwanderung der Arzneimittelproduktion ins Ausland und die damit zuneh
mende Abhängigkeit zu Lieferengpässen oder gar Versorgungsengpässen führen kann.


Deutschland muss wieder seine Innovationskraft einsetzen, um neue Therapieoptionen zu finden. 
Dass die gezielte Förderung von Innovationen und neuen Methoden erfolgreich sein kann, hat ak
tuell das Beispiel BioNtech gezeigt. Es zeigt auch, dass die Gesundheitswirtschaft kein reiner Markt 
ist und eine aktive Rolle des Staates Leben retten kann. Wir wollen ein System, das in Krisensitua
tionen die Produktion, Bereithaltung und Verteilung von notwendiger Arznei und Medizinproduk
ten sicherstellt. Wir sehen es als unsere Pflicht dafür zu sorgen, dass die Medikamente, die hier 
entwickelt werden, in ärmeren Ländern nicht überteuert und knapp sind.


Eines unserer Ziele ist die Förderung der Forschung zur personalisierten Medizin. Diese muss zu 
erschwinglichen Preisen für alle zugänglich sein. Maßgefertigte Produkte statt Präparate “von der 
Stange” sind Anfang einer neuen Gesundheitswirtschaft und einer neuen Zeit der adaptiven Zu
lassung von Medikamenten. Personalisierte Medizin bewirkt eine Veränderung im Verhältnis von 
Behandlung und Diagnostik. In der Zukunft wird es mehr Produkte geben, bei denen ein diagnos
tischer Test mit einem Medikament als Einheit angeboten wird. Diese Leistungen müssen allen 
Bürger*innen zur Verfügung stehen  auch bei Medikamenten brauchen wir einen Sicherstellungs
auftrag.


Frauen, Männer und Kinder haben besondere gesundheitliche Bedürfnisse, die bei ihrer Gesund
heitsversorgung und der Prävention berücksichtigt werden müssen. Doch die Gesundheitsfor
schung, Ausbildung und Versorgungspraxis orientieren sich zumeist an Daten von weißen, männli
chen erwachsenen Probanden– das werden wir ändern. Wir werden darüber hinaus Programme in 
den Bereichen Prävention und Krankheitsfrüherkennung fördern, die die Besonderheiten verschie
dener Altersgruppen und Geschlechter berücksichtigen.


Eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung kann am besten durch eine Neuordnung der 
Rollenverteilung zwischen ambulantem und stationärem Sektor, durch eine Überwindung der Sek
torengrenzen und eine gute Koordination und Kooperation der medizinischen, psychotherapeuti
schen und pflegerischen Berufe gelingen. Wir brauchen darum eine stärkere Öffnung von Kranken
häusern für ambulante, teambasierte und interdisziplinäre Formen der Versorgung. 


Die CoronaKrise hat gezeigt: Der öffentliche Gesundheitsdienst braucht bessere Rahmenbedin
gungen, eine bessere Ausstattung, auch mit Blick auf die digitale Infrastruktur – Hardware eben
so wie Software, und eine konkurrenzfähige Vergütung. Dann kann auch dessen sozialpolitisch 
wichtigste Aufgabe, die wirtschaftlich Schwächeren in Gesundheitsfragen zu unterstützen, besser 
gemeistert werden.


Wir wollen die Potenziale der Digitalisierung für die Verbesserung von Diagnosen und für die 
flächendeckende gesundheitliche Versorgung entschlossener nutzen. Auch im Gesundheitssektor 
werden Daten immer wichtiger. Die Digitalisierung kann die Versorgungsqualität und die Effizienz 
verbessern und Fachkräfte von Aufgaben entlasten. 
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Wir wollen Datenschutz gewährleisten und geeignete Rahmenbedingungen, damit nicht die gro
ßen Plattformen auch die Gesundheitswirtschaft dominieren. Für uns ist aber klar, dass die Di
gitalisierung unser hervorragendes und engagiertes medizinisches, psychotherapeutisches und 
pflegerisches Personal nicht ersetzen wird. Hinter guter medizinischer und psychotherapeutischer 
Versorgung und Pflege stehen immer Menschen. Damit vom Pfleger bis zur niedergelassenen 
Ärztin alle die digitale Transformation bewältigen können, sind flächendeckende Weiterbildungs 
und Unterstützungsangebote unerlässlich. Wir wollen zudem dem Schutz der Patientendaten 
höchste Priorität einräumen. 


Ein leistungsfähiges Gesundheitssystem braucht eine stabile und solidarische Finanzierung. Steu
erzuschüsse und Investitionsmittel sollten mit klaren Zielvorgaben für die Reform des Systems 
verbunden werden. Wir werden eine Bürgerversicherung einführen. Das bedeutet: Gleich guter 
Zugang zur medizinischen Versorgung für alle, eine solidarische Finanzierung und hohe Qualität 
der Leistungen. Gesundheit ist keine Ware, deshalb müssen in unserem Gesundheitssystem die 
Bürger*innen im Mittelpunkt stehen. Der Staat muss deshalb sicherstellen, dass die Leistungen 
der Gesundheitsversorgung den Bedürfnissen derer entsprechen, die sie benötigen. Gute Arbeits
bedingungen und vernünftige Löhne in der Pflege sind dafür eine wichtige Grundlage. 


Professionelle Pflege ist ein höchst anspruchsvoller Beruf. Gute Arbeitsbedingungen und ver
nünftige Löhne sind dafür eine wichtige Grundlage. Maßnahmen zur Überwindung des Personal
mangels dürfen nicht dazu führen, dass die Stellen in der Pflege abgewertet werden. Wir wollen 
die Kommerzialisierung im Gesundheitswesen beenden, denn sie wirkt sich negativ auf die Ver
sorgung der Patient*innen und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten aus. Gewinne, die aus 
Mitteln der Solidargemeinschaft erwirtschaftet werden, sollen verpflichtend und weitestgehend 
wieder in das Gesundheitssystem zurückfließen. Wir stärken die Kommunen bei der Einrichtung 
und beim Betreiben der integrierten medizinischen Versorgungszentren. Das System der Fallpau
schalen werden wir auf den Prüfstand stellen, die Pauschalen überarbeiten und wo nötig abschaf
fen. Die Grundkosten der Krankenhäuser und der integrierten medizinischen Versorgungszentren 
werden wir angemessen finanzieren. Bei der Stärkung des Gemeinwohls spielen öffentliche Kran
kenhäuser eine zentrale Rolle.


Den individuellen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen werden Fallpauschalen nicht ge
recht. Sie führen dazu, dass Kinderkliniken außerhalb der Ballungsräume sich nicht rechnen und 
geschlossen werden. Deshalb werden wir die Finanzierung der Kinder und Jugendmedizin neu 
strukturieren. Wir werden auch die ambulante und integrierte psychotherapeutische Versorgung 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene stärken, damit sie niedrigschwellig und ohne lange War
tezeiten allen zugänglich ist.


Insgesamt werden wir für eine bedarfsgerechte Grundfinanzierung der Kliniken, den Erhalt der 
Versorgung inklusive den Ausbau der integrierten Versorgungszentren in den ländlichen Regionen 
sowie eine integrierte, bessere Notfallversorgung  sorgen.
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2.5. Wie wir eine zukunftsfähige Wirtschaft  
fördern wollen 
Viele bahnbrechende Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte hätte es ohne eine aktive und 
vorausschauend handelnde Politik nicht gegeben. Die Politik muss die langen Linien und die Rich
tung beschreiben und sich als Innovationstreiber verstehen. Sie muss die für die Wettbewerbsfä
higkeit und die nachhaltige Beschäftigung wesentlichen Ziele formulieren, auf die sich die Kräfte 
konzentrieren sollen. Wir brauchen den Staat als strategischen Investor, als Ordnungs und Gestal
tungskraft zur Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit. Staat und Verwaltung müssen 
zum Innovationstreiber werden und ihre Nachfragemacht einsetzen.


Die Investitionen der öffentlichen Hand in wichtige Zukunftsfelder haben eine zentrale Bedeu
tung. Wir werden das, in dieser Legislaturperiode von uns durchgesetzte, hohe Investitionsniveau 
des Bundes mit mindestens 50 Milliarden Euro pro Jahr weiter fortsetzen und zudem dazu bei
tragen, dass sich alle staatlichen Ebenen mit großer Investitionskraft beteiligen. Wir werden die 
Unterstützung von strukturschwachen Regionen durch die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) verstetigen. Ein zentraler Akteur beim Investitionsge
schehen sind die Kommunen – ihre Investitionskraft müssen wir erhalten und stärken. Gleichwer
tige Lebensverhältnisse zu sichern heißt auch: Soziale Dienstleistungen dürfen nicht abhängig von 
der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune sein. Dazu brauchen wir flächendeckend starke 
und handlungsfähige Kommunen. Im Zuge der CoronaPandemie haben wir bereits weitere Schrit
te getan, um Kommunen von Sozialausgaben zu entlasten. Ein nötiger Schritt ist, den besonders 
hoch verschuldeten Kommunen einmalig hohe Altschulden abzunehmen. Zudem werden wir das 
Problem der Altschulden vor allem ostdeutscher Wohnungsbaugesellschaften lösen.


In Deutschland werden gegenwärtig jährlich über 300 Milliarden Euro im Rahmen der öffentlichen 
Auftragsvergabe umgesetzt. Gerade die öffentliche Hand muss als große Abnehmerin von Produk
ten und Dienstleistungen Verantwortung übernehmen. Wir werden die öffentliche Beschaffung 
so ausrichten, dass sie Innovationsimpulse setzt und den Zielen des sozialökologischen Wandels 
dient. Hierfür sollten die Vergabekriterien stärker auf Innovation, Tarifbindung, Geschlechterge
rechtigkeit und klimafreundliche Nachhaltigkeit ausgerichtet werden.


Produktentwicklungen müssen sich auf den Staat als Nachfrager verlassen können. 


Wir müssen besser darin werden, aus Ideen auch Produkte und Dienstleistungen zu machen und 
Startups zu fördern. Wir werden dabei die Erkenntnisse aus der Forschung schneller und breiter in 
Innovationen und Investitionen übersetzten. 


Eine wichtige Rolle nimmt dabei die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein, die Mittel am Kapi
talmarkt aufnimmt und diese zusammen mit den Förderbanken der Länder in strategisch wichtige 
Zukunftsbranchen lenkt, die den sozialökologischen Umbau der Wirtschaft unterstützt und auch 
Startups fördert. Wir werden sie zu einer modernen Innovations und Investitionsagentur weiter
entwickeln. 


Wir stehen an der Seite der vielen Unternehmen, die ihre soziale, gesellschaftliche und ökolo
gische Verantwortung ernst nehmen. Das Handwerk ist der entscheidende Partner, damit die 
Klimawende vor Ort gelingt. Wir werden das Handwerk fördern, indem wir Gebühren für Techni
ker*innen und Meister*innenkurse abschaffen und uns für die Tarifbindung im Handwerk ein
setzen. Wir unterstützen das Handwerk in dem Bemühen, mit neuen Ausbildungskonzepten dem 
Fachkräftemangel zu begegnen und berufliche Ausbildung praxisnah mit Schule und Hochschule 
zu verknüpfen. Wir fördern und erkennen die Rolle des Handwerks bei der Ausbildung und Integra
tion junger Menschen aus allen Teilen der Welt an. 
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StartupUnternehmen sind wichtige Wachstumsmotoren für die Wirtschaft. Wir wollen Deutsch
land zu einem führenden StartupStandort Europas machen, und so hochwertige Arbeitsplätze in 
den Regionen schaffen. Um mehr Unternehmensgründungen anzuregen und mittelständischen 
Unternehmen eine sinnvolle Nachfolgeplanung zu ermöglichen, setzen wir auf drei Kernpunkte: 
Organisatorische Unterstützung wie OneStopAgenturen für Gründer*innen, erleichterter Zugang 
zu Kapital durch Projektförderung sowie öffentliche Fonds für Wagniskapital und eine “Kultur der 
zweiten Chance”, auch im Insolvenzrecht. Existenzgründungen von Frauen und in der Fläche wer
den wir mit eigenen Programmen gezielt fördern. 


Wir wollen Unternehmen unterstützen, für die der Sinn ihrer wirtschaftlichen Aktivität und der 
langfristige Bestand ihres Unternehmens wichtiger sind als der kurzfristige Gewinn. Dazu werden 
wir eine nationale Strategie für die Förderung gemeinwohlorientierter Unternehmen und sozialer 
Innovationen entwickeln. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientiertes Wirt
schaften, wie zum Beispiel für Genossenschaften, Sozialunternehmen, Integrationsunternehmen 
und Unternehmen in Verantwortungseigentum, werden wir verbessern. Für die Förderung einer 
sozialökologischen und digitalen Transformation unserer Wirtschaft gibt es bereits dezentrale 
Strukturen – wir wollen sie zu Transformationszentren als Werkstätten des Wandels bündeln und 
weiterentwickeln, die sich sowohl an etablierte Unternehmen als auch an Sozialunternehmen 
und nichtexitorientierte Startups sowie an Beschäftigte, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft 
richten. 


Solidarität werden wir weiterhin den Wirtschaftsbereichen zukommen lassen, die in der Corona
Pandemie zugunsten der Gesundheit aller besondere Einbußen hinnehmen mussten. Das gilt für 
die Kulturwirtschaft, ebenso für die Tourismuswirtschaft, inklusive des Hotel und Gaststätten
wesens, die nach der Pandemie andere sein werden als zuvor. Viel stärker als bisher wird sich der 
Fokus auf den inländischen Tourismus richten. Darin steckt eine Chance, diesen zentralen Wirt
schaftszweig nachhaltig, klimabewusst und modern auszurichten.
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2.6. Wie wir Wissenschaft und Forschung innovativ  
und  zukunftsfähig halten
Um auch in Zukunft innovativ zu bleiben, werden wir die Stärken des deutschen Wissenschafts
systems in seiner ganzen Breite und Vielfalt und seiner internationalen Ausrichtung erhalten und 
weiterentwickeln. Dazu fördern wir Zukunftstechnologien wie zum Beispiel Quantentechnik, 
Künstliche Intelligenz, Alternativverfahren und Wasserstoff an vielen Orten im Land. Für den per
spektivischen Ausstieg aus den Tierversuchen werden wir eine Gesamtplanung aufsetzen und die 
Entwicklung von tierversuchsfreien Verfahren stärker fördern.


Wir werden die Universitäten und Fachhochschulen dabei unterstützen, die Digitalisierung voran
zutreiben, Innovationen in guter Lehre fördern und zugleich ihre forschungspolitische Bedeutung, 
die weit in die jeweiligen Regionen ausstrahlt, stärken. Um aktuelle und kommende gesellschaft
liche Herausforderungen zu meistern, braucht es neben technischen auch kulturelle und soziale 
Innovationen. Daher werden wir die geistes, sozial, und kulturwissenschaftliche Forschung ge
zielt fördern. Die Exzellenzstrategie entwickeln wir weiter und ergänzen sie um die Unterstützung 
regionaler Kooperationen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Das wird auch dazu bei
tragen, dass die ausgezeichnete Forschungslandschaft, die die ostdeutschen Länder in den vergan
genen Jahrzehnten aufgebaut haben, ihr Exzellenzpotential weiter entfalten kann, insbesondere 
in Bezug auf die Erforschung innovativer Technologien. 


Gute Wissenschaft braucht gute Arbeitsbedingungen. Wir werden uns für verlässliche Karrierewe
ge und weniger Befristungen in der Wissenschaft einsetzen. Wir wollen, dass Promovierende für 
ihre tatsächliche Arbeitszeit bezahlt werden, unabhängig vom Fach. Es muss gelten: 100 Prozent 
Gehalt für 100 Prozent Arbeit. Wir werden für eine deutlich bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sorgen, neue, dauerhafte Beschäftigungsmöglichkeiten unterhalb der Professur schaffen 
und den TenureTrack ausweiten.


Wir haben den Zielwert gesamtstaatlicher, also öffentlicher und privater Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung, von drei Prozent des BIP bereits in den letzten Jahren übertroffen und wollen ihn 
weiter auf mindestens 3,5 Prozent steigern. Wir werden dazu die Innovationsförderung aufsto
cken, die Forschung in die mittelständische Praxis mit Partnerschafts und Kooperationsförderun
gen vorantreiben und die Förder und Kreditprogramme für den Mittelstand im Bereich Umwelt, 
Klima und Ressourcenschutz ausbauen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden einen 
niederschwelligen Zugang zu Fördermitteln erhalten. 


Eine besondere Bedeutung kommt dem Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit der 
Gesellschaft zu. Wir werden deshalb mehr Fördergelder für Open Science und Wissenschaftskom
munikation bereithalten.


Damit Europa im internationalen technologischen Wettbewerb bestehen und seine Souveränität 
behaupten kann, werden wir in der Europäischen Union gemeinsam weiter geschlossen voran
gehen. Wir setzen uns für ein neu geordnetes Wettbewerbs und Beihilferecht ein, das Wettbe
werbsnachteile gegenüber anderen großen Wirtschaftsräumen verringert. Die sozialökologische 
Transformation erfordert umfangreiche Investitionen in den klimaneutralen Umbau industrieller 
Wertschöpfungsketten. Das Beihilferecht muss es dem Staat ermöglichen, den nötigen Kapitalein
satz in den Unternehmen mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen und auf diese Weise Arbeits
plätze zu erhalten.
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2.7. Wie wir unsere Politik finanzieren wollen
Die CoronaPandemie hat gravierende Auswirkungen. Auch auf die öffentlichen Haushalte. Wäh
rend die Steuereinnahmen zurückgehen, sind die staatlichen Ausgaben gestiegen. Eine Politik 
der Austerität nach der Krise wäre ein völlig falscher Weg. Wer diesen Weg verfolgt, setzt unsere 
Zukunft aufs Spiel oder will harte Einschnitte in den Sozialstaat. Wir stehen für eine Finanz und 
Haushaltspolitik, die die großen Zukunftsinvestitionen finanziert und so zukunftsfähige Arbeits
plätze schafft, ein klimaneutrales Wachstum ermöglicht und den gesellschaftlichen Zusammen
halt stärkt. 


Daher gilt für uns: Die Finanzierung der in diesem Zukunftsprogramm formulierten Schwerpunkte 
stellen wir sicher. Dazu werden wir die verfassungsrechtlich möglichen Spielräume zur Kreditauf
nahme nutzen. Die gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen ist eine Grundvorausset
zung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Die extrem ungleiche Verteilung von Einkom
men und Vermögen ist nicht nur sozialpolitisch bedenklich, sie ist auch ökonomisch unvernünftig. 
Die hohe und weiterwachsende Konzentration des Vermögens auf einige Hochvermögende ver
hindert nachhaltiges Wachstum und verschenkt wertvolle Potenziale. 


Wir werden der Steuergerechtigkeit Geltung verschaffen – Steuerhinterziehung ist kein Kavaliers
delikt. Gegen Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und Steuerbetrug werden wir konsequent 
vorgehen. Wir haben grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle der Anzeigepflicht unter
worfen und werden eine nationale Anzeigepflicht einführen. Wir werden die Umgehung der 
Grunderwerbsteuer (Share Deals) beenden. Der Umsatzsteuerbetrug bei Karussellgeschäften auf 
europäischer Ebene muss beendet werden. Die öffentliche Transparenz ist ein gutes Mittel, um 
Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Wir werden Steuervermeidung mit einem öffentlichen 
Reporting großer, international agierender Unternehmen eindämmen (Public CountrybyCountry
Reporting). 


Die Besteuerung von Einkommen werden wir gerechter gestalten. Das aktuelle Steuersystem 
nimmt gerade mittlere Einkommen zu stark in Anspruch. Die finanziellen Lasten der Krisenbewäl
tigung dürfen für die ohnehin stark strapazierte große Mehrheit der Bürger*innen nicht zu einer 
steuerlichen Mehrbelastung führen. Im Gegenteil: Wir wollen die Steuern für die Mehrheit senken. 
Wir werden eine Einkommensteuerreform vornehmen, die kleine und mittlere Einkommen besser
stellt, die Kaufkraft stärkt und dafür im Gegenzug die oberen fünf Prozent stärker für die Finanzie
rung der wichtigen öffentlichen Aufgaben heranzieht.


Für diejenigen, die besonders viel verdienen, halten wir zudem an dem Aufschlag von drei Pro
zentpunkten zur Einkommensteuer fest. Er soll künftig bei Verheirateten für den zu versteuernden 
Einkommensanteil oberhalb von 500.000 Euro im Jahr, bei Ledigen ab 250.000 Euro im Jahr gelten.


Wir wollen die Bemessungsgrenze zur Erhebung der Beiträge zur gesetzlichen Kranken, Pflege, 
Renten und Arbeitslosenversicherung regelmäßig anpassen. 


Den Solidaritätszuschlag haben wir für die allermeisten Bürger*innen abgeschafft. Die Einnahmen 
aus dem verbliebenen Solidaritätszuschlag, den nur noch die Spitzenverdiener*innen zahlen, wer
den wir weiter brauchen. Er ist ein gerechter Beitrag zu einem stabilen Gemeinwesen, das allen 
nutzt. 
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Das geltende Steuerrecht befördert die klassische Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen. 
Das werden wir ändern und das Steuerrecht stärker auf Partnerschaftlichkeit ausrichten sowie 
die Steuerlast bei unterschiedlich hohen Einkommen zwischen den Eheleuten gerecht verteilen. 
Das Ehegattensplitting bildet die gesellschaftliche Realität nicht mehr ab und schließt viele Haus
halte mit Kindern von dem gewährten Steuervorteil aus. Nutznießer sind stattdessen vor allem 
AlleinverdienerEhepaare mit hohen Einkommen unabhängig von der Kinderzahl. Wir werden das 
Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen ändern. Die allermeisten Haushalte mit Kindern 
werden durch die Kindergrundsicherung finanziell bessergestellt werden. Normalverdienende 
auch ohne Kinder werden keine Einbußen erleiden. Für bestehende Ehen werden wir zudem ein 
Wahlrecht einführen.


Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Manager*innengehältern werden wir begrenzen, und zwar 
auf das 15fache des Durchschnittseinkommens der Beschäftigten in dem Betrieb, in dem die Ma
nager*in beschäftigt ist. 


Bislang gilt bei förderwürdigen Aufwendungen wie zum Beispiel Spenden: Je höher das Einkom
men, desto höher die Steuerrückerstattung. Zukünftig soll jede*r eine einkommensunabhängige 
Steuerminderung erhalten. 


Wir wollen die Vermögensteuer wieder in Kraft setzen, auch um die Finanzkraft der Länder für 
wichtige Zukunftsaufgaben zu verbessern. Wer sehr viel Vermögen hat, muss einen größeren Bei
trag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Deshalb werden wir unter anderem einen 
maßvollen, einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für sehr hohe Vermögen einführen. Gleich
zeitig wird es hohe persönliche Freibeträge geben, so dass sich die Steuerbelastung auf besonders 
vermögende Teile der Bevölkerung konzentriert. Wir stellen sicher, dass mit der Vermögenssteuer 
keine Arbeitsplätze gefährdet werden. Die Grundlage von Betrieben wird bei der Vermögenssteuer 
verschont. 


Die Erbschaftssteuer ist reformbedürftig. In ihrer gegenwärtigen Form ist sie ungerecht, da sie ver
mögende Unternehmenserben bevorzugt. Mit einer effektiven Mindestbesteuerung werden wir 
die Überprivilegierung großer Betriebsvermögen abschaffen. Auch für vermögenshaltende Fami
lienstiftungen werden wir eine Mindestbesteuerung einführen. 


Wir werden eine Finanztransaktionssteuer einführen, möglichst im Einklang mit unseren europäi
schen Partnern. Zugleich werden wir die von uns maßgeblich mit unterstützten internationalen 
Verhandlungen zur Einführung einer effektiven Mindestbesteuerung und einer fairen Besteuerung 
so genannter Digitalunternehmen zum Abschluss bringen und in Deutschland und Europa umset
zen. Google, Amazon, Facebook und andere große Digitalunternehmen müssen einen angemesse
nen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. 


Wir brauchen einen leistungsfähigen, sicheren und fairen Finanzmarkt, um den Wandel in eine 
digitale und nachhaltige Wirtschaft finanzieren zu können. Er muss ordentlich reguliert und über
wacht werden. Wir werden sicherstellen, dass den Verbraucher*innen die Finanzierungsdienst
leistungen kostengünstig angeboten werden und Investitionen in  nachhaltige, klimafreundliche 
Produkte und Produktionsverfahren fördern. 


Für das Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit von Finanzmarktakteuren und 
Finanzprodukten ist es gerade für Kleinanleger*innen wichtig, dass sie eine unabhängige und an 
ihren Interessen orientierte Beratung erhalten können. 


Überschuldeten Privatpersonen werden wir besser aus einer nicht aus eigener Kraft überwindba
ren finanziellen Not helfen. Die Schuldnerberatung werden wir stärken. Durch ausgeweitete vor
sorgende Beratungsmöglichkeiten soll der Weg in die Überschuldung am besten von vornherein 
vermieden werden. 
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Um den Finanzstandort Deutschland zum Motor einer nachhaltigen Transformation der Finanz 
und Realwirtschaft in Einklang mit den Pariser Klimaschutzzielen zu machen, werden wir künf
tig noch mehr nachhaltige Staatsanleihen auflegen und auf weitere als nachhaltig zertifizierte 
Finanzprodukte hinwirken. Das Ziel ist, private Kapitalflüsse in den Auf und Ausbau nachhaltiger 
Wirtschaftsstrukturen zu lenken. 


Der Wettbewerb im Finanzsektor soll erhalten bleiben und die Bankenregulierung muss bewirken, 
dass staatliche Rettungsschirme für einzelne Banken nicht notwendig werden. Wir unterstützen 
die EUKommission dabei, darauf im Rahmen der europäischen Fusionskontrolle zu achten. 


Wir haben dafür gesorgt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stärke
re KontrollKompetenzen erhält. Wir haben bei der Prüfung von Jahresabschlüssen der Unterneh
men eine Überprüfung unmittelbar durch die BaFin ermöglicht. Sie kann nun hoheitlich prüfen, 
da Jahresabschlüsse die wichtigste Informationsquelle für Anleger*innen und Verbraucher*innen 
sind. Zudem haben wir die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer*innen verschärft und geregelt, 
damit sie häufiger als bisher gewechselt werden müssen. Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, 
dass die BaFin mehr Kompetenzen bei der Geldwäscheaufsicht auch für große Unternehmen über 
ihre bisherige Aufsichtszuständigkeit hinaus erhält. Schmutziges Geld darf in Deutschland keine 
Heimat finden.


Der Zoll ist neben der Polizei eine wichtige Institution im Kampf gegen Geldwäsche und Kriminali
tät. Wir werden die Kompetenzen des Zolls weiter stärken und die für dessen Wahrnehmung der 
Aufgaben verbundene Personalausstattung und Ausrüstung im Bereich illegale Beschäftigung und 
Schwarzarbeit, organisierte Kriminalität, Geldwäsche wirkungsvoll unterstützen.


Wir lehnen eine Privatisierung von Währungen ab. Dies gilt auch für private digitale Währungen, 
die in ihrem Wert künstlich stabil gehalten werden (Stablecoins). 
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2.8. Wie wir regieren wollen
Wir wollen vorausschauender, wirksamer, agiler und nachhaltiger regieren und dabei mehr Trans
parenz, mehr Beteiligung, mehr Demokratie wagen.


Unsere föderale Struktur ist eine unserer demokratischen Stärken. Im Bund, den Ländern, Städten, 
Landkreisen und Gemeinden wird die Zukunft ausgehandelt. Zugleich besteht die große Heraus
forderung darin, gemeinsame Ziele für unsere Zukunft zu verfolgen. Wir werden daher alle, die 
Verantwortung tragen, in die Umsetzung unserer großen Ziele mit einbeziehen.


Das Silodenken der politischen Ebenen und Ressorts wollen wir überwinden und innovativ Re
gierungsprojekte in Plattformen organisieren. Denken außerhalb alter Muster ist gefragt. Wir 
brauchen eine Modernisierungsoffensive für den öffentlichen Dienst und eine bessere Zusammen
arbeit der Verwaltung. In die Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von Projekten wollen wir 
wissenschaftliche und wirtschaftliche Expertise, Verbände und die Zivilgesellschaft einbinden und 
das Parlament in seiner Kontrollfunktion stärken.


Die demokratische Gestaltung des digitalen Wandels, die alle Lebensbereiche umfasst, alle gesell
schaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Felder und Ebenen, ist ein Beispiel für die Überfor
derung herkömmlicher Organisationsformen mit den Aufgaben unserer Zeit.


Zum nachhaltigen Regieren gehört, dass Regierungsvorhaben, Projekte und Gesetze in ihrer Um
setzung kommunikativ begleitet werden. Außerdem muss die Umsetzung in den zuständigen 
Verwaltungseinheiten, durch hinreichende Personalausstattung und geeignete Fortbildungsmaß
nahmen sichergestellt werden.


Die Prinzipien offenen Regierungshandelns  Transparenz, Partizipation und Zusammenarbeit  
sind für uns handlungsleitend. Wir werden die Nationalen Aktionspläne im Rahmen der Open 
Government Partnership Deutschlands umsetzen und weiterentwickeln.


Wir werden die Erfahrungen mit Bürgerräten aufgreifen und es uns zur Aufgabe machen, neue 
Wege der unmittelbaren Beteiligung an staatlichen Entscheidungen zu gehen. Durch eine syste
matische und frühzeitige Beteiligung der Bürger*innen an staatlichen Projekten können Rechtswe
ge verkürzt und Verfahren beschleunigt werden.


Das Informationsfreiheitsrecht werden wir zu einem wirksamen Transparenzrecht weiterentwi
ckeln und ausbauen. Wir werden öffentliche Daten und Informationen kostenlos und diskrimi
nierungsfrei bereitstellen. Durch einen legislativen und exekutiven Fußabdruck machen wir den 
Einfluss von Lobbyist*innen bei Gesetzesentwürfen sichtbar. Damit werden Entscheidungsprozes
se nachvollziehbar.


Wir werden dafür sorgen, dass Abgeordnete zukünftige ihre Einkommen auf Euro und Cent ange
ben müssen. Ebenso werden wir für Abgeordnete die Anzeigepflicht für Unternehmensbeteiligung 
und Aktionenoptionen verschärfen und klar regeln, wann ein Interessenkonflikt zwischen parla
mentarischer und wirtschaftlicher Arbeit vorliegt und wie er zu lösen ist.
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3.0. Eine Gesellschaft des Respekts 
Wir stehen für eine Gesellschaft des Respekts. Eine Gesellschaft, in der wir uns gegenseitig aner
kennen, auch wenn wir in vielerlei Hinsicht verschieden sind. Eine Gesellschaft, in der niemand auf 
andere herabschaut und in der Meinungsverschiedenheiten fair, zivilisiert und auf Basis unserer 
demokratischen Grundsätze ausgetragen werden. 


Wo dieser Respekt fehlt, zerfällt unsere Gesellschaft. Hassreden im Internet zersetzen unsere Ge
sellschaft. Das ist der Nährboden für Rechtsextreme. Unsere Politik zielt darauf ab, den Respekt 
wiederherzustellen. 


Sie achtet die Würde jeder Arbeit und jede Lebensleistung. 


Sie steht für gleiche Teilhabe und gleiche Lebenschancen für alle. Sie sorgt für gleichwertige Le
bensverhältnisse in Stadt und Land. 


Sie ist konsequent gegen jede Form von Diskriminierung, egal ob es um soziale Herkunft, Ge
schlecht, Migrationsbiografie, Religion, Behinderung oder sexuelle Orientierung geht. 


Sie steht für politische und soziale Bürger*innenrechte. Sie steht aber auch für Pflichten. Dazu ge
hört, dass sich alle an Gesetze halten.


3.1. Arbeit wertschätzen
Unser Ziel ist Vollbeschäftigung mit gerechten Löhnen. Unsere Antwort auf den Wandel der 
Arbeitswelt ist ein „Recht auf Arbeit“. Das bedeutet für uns, dass sich die Solidargemeinschaft 
dazu verpflichtet, sich um Jede*n zu kümmern und jeder*m Arbeit und Teilhabe zu ermöglichen. 
Weil sich Arbeit verändert, soll jede*r alle Möglichkeiten bekommen, sich auch selbst weiterzuent
wickeln.


Arbeit bedeutet auch die Sicherung der Existenz. Das ist ein grundlegendes Bedürfnis. Für sich 
selbst und die Familie. Diese Sicherheit gibt es nur, wenn man auch langfristig planen kann: Eine 
gute Wohnung finden, die Miete bezahlen, den Kindern eine gute Ausbildung ermöglichen, den 
Lebensstandard im Alter sichern.


Daher setzen wir uns für gerechte Löhne ein. Wir werden die Möglichkeit vereinfachen, Tarifver
träge für allgemein verbindlich zu erklären, damit sie für alle Beschäftigten und Arbeitgeber*innen 
in einer Branche gelten. Tarifverträge müssen auch weiter gelten, wenn Betriebe aufgespalten und 
ausgelagert werden.


Wir wollen, dass möglichst viele Unternehmen sich an den Tarifverträgen beteiligen. Die Mitglied
schaft in Arbeitgeberverbänden ohne Tarifbindung ist unanständig. Wir werden diese Praxis zu
rückzudrängen. Ein öffentlicher Auftrag darf nur an Unternehmen vergeben werden, die nach Tarif 
bezahlen. Dazu schaffen wir ein Bundestariftreuegesetz. Eine bessere Tarifbindung ist darüber 
hinaus eine wichtige Voraussetzung, die Lohnangleichung zwischen Ost und West durchzusetzen.


Wer den ganzen Tag arbeitet, muss von seiner Arbeit ohne zusätzliche Unterstützung leben kön
nen. Auch das ist eine Frage des Respekts. Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn zunächst 
auf mindestens zwölf Euro erhöhen und die Spielräume der Mindestlohnkommission für künftige 
Erhöhungen ausweiten.


Die Befristung von Arbeitsverhältnissen ohne einen Sachgrund werden wir abschaffen und die 
vom Gesetz akzeptierten Gründe für eine Befristung kritisch überprüfen. Leiharbeiter*innen wer
den ab dem ersten Tag den gleichen Lohn erhalten wie Festangestellte.
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Die CoronaKrise hat erneut gezeigt, dass die soziale Sicherung der Minijobs unzureichend ist. 
Unser Ziel ist, alle Beschäftigungsverhältnisse in die soziale Sicherung einzubeziehen. Dabei wird 
es Übergänge für bestehende Arbeitsverhältnisse und Ausnahmen für bestimmte Gruppen wie 
zum Beispiel Rentner*innen geben. Um die Nettoeinkommen von gering Verdienenden zu erhö
hen, heben wir die Gleitzone der MidiJobs auf 1.600 Euro an. In dieser Zone zahlen die Arbeitneh
mer*innen geringere Beiträge, ohne dass sie dadurch einen geringeren Rentenanspruch haben.


Den Zugang zur Brückenteilzeit werden wir für mehr Beschäftigte möglich machen. 


Corona hat ein Schlaglicht darauf geworfen, wie groß bei manchen Berufsgruppen die Lücke 
zwischen Wert und Lohn ist. Dazu gehören die sozialen Dienstleistungsberufe. Es verdient große 
Anerkennung, dass immer mehr junge Menschen es sich vorstellen können, soziale Berufe zu er
greifen, Mädchen genauso wie Jungen  es sind Berufe mit Bedeutung und Zukunft. Hier entstehen 
die meisten Arbeitsplätze.


In der Pflege wird enorme und gesellschaftlich wertvolle Arbeit geleistet. Wir wollen die Lohn und 
Arbeitsbedingungen in der Altenpflege und Pflege von Menschen mit Behinderung schnell verbes
sern. Unsere Ziele sind allgemeinverbindliche Branchentarifverträge. Wie werden über die Pflege
mindestlohnkommission eine weitere Erhöhung der Mindestlöhne verfolgen. Gemeinsam mit den 
Kirchen wollen wir einen Weg erarbeiten, ihr Arbeitsrecht dem allgemeinen Arbeits und Tarif
recht sowie der Betriebsverfassung anzugleichen. Wir haben dafür gesorgt, dass Pflegeanbieter, 
die nach Tarif zahlen, diese auch von der Pflegeversicherung refinanziert bekommen. Nun werden 
wir im Umkehrschluss die Refinanzierung der Pflegeleistungen an die Geltung von Tarifverträgen 
binden.


Es gibt einen gewaltigen Personalmangel in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Soziale 
Arbeit aufwerten heißt für uns auch, dass die Arbeits und Stressbelastung gesenkt werden muss. 
Wir werden deshalb den Vorschlag eines neuen, bundesweiten und einheitlichen Personalbemes
sungsrahmens voranbringen. Pfleger*innen müssen sich beruflich weiterentwickeln können.


Auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird von gut ausgebildeten Fachkräften geleistet. 
Erzieher*innen, Lehrer*innen, Sozialpädagog*innen und Beschäftigte in der Jugendhilfe machen 
mit großem Engagement und viel Leidenschaft ihre Arbeit, doch auch hier fehlt es an Personal. 
Mit gezielten Impulsen zur Fachkräftesicherung werden wir die Länder beim weiteren Ausbau von 
Kitas, Ganztagsbetreuung an Schulen und Jugendeinrichtungen unterstützen. Unser Ziel ist es, 
die Zahl der Nachwuchskräfte in den erzieherischen Berufen bis 2030 bundesweit zu verdoppeln. 
Dafür werden wir eine attraktive, vergütete und schulgeldfreie Ausbildung schaffen, für mehr 
Ausbildungskapazitäten an Fachschulen und in den Studiengängen zur sozialen Arbeit und Kind
heitspädagogik sorgen, mehr Karriereoptionen für die Fachkräfte schaffen und Beschäftigungsver
hältnisse anstreben, die eine eigenständige Existenzsicherung ermöglichen.


Die Krise hat gezeigt, wie unverzichtbar und wichtig funktionierende Postdienste und Paketdiens
te für die Daseinsvorsorge in Deutschland sind. Die Arbeitsbedingungen in dieser Branche sind oft 
schlecht. Es gibt viele ungesicherte Arbeitsverhältnisse durch Scheinselbständigkeit und Subunter
nehmertum. Eine Zerschlagung der Deutschen Post und eine vollständige Privatisierung werden 
wir verhindern und unfaire Wettbewerbsvorteile von Digitalkonzernen auch in diesem Bereich 
beseitigen. Wir werden die Branche sozial und ökologisch ausrichten.


Der Erfolg der Unternehmen wird von ihren Beschäftigten erarbeitet. Deshalb verbessern wir 
deren Mitbestimmung. Wir werden sie auf Unternehmen in ausländischer Rechtsform erweitern. 
Wir werden den Geltungsbereich der Mitbestimmung durch die Absenkung der Schwellenwerte 
der Unternehmensgrößen erweitern. Entscheidungen zur Verlagerung oder Schließungen von Be
triebsstandorten sollen nicht über die Köpfe der Beschäftigten hinweg getroffen werden. Darum 
stärken wir durch eine echte Parität in den Aufsichtsräten den Einfluss der Arbeitnehmer*innen.
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Die neuen technologischen Möglichkeiten bieten die Chance, die Arbeitsbedingungen in Unter
nehmen und Betrieben zu verbessern, Belastungen zu verringern und die Handlungsspielräume 
der arbeitenden Menschen zu erweitern. Bei der Digitalisierung der Unternehmen müssen die 
Belegschaften auf Augenhöhe beteiligt werden. 


Die letzte große Reform der Betriebsverfassung liegt 20 Jahre zurück und braucht ein Update. 
Unsere Ziele: Mehr echte Mitbestimmungsrechte bei der Beschäftigtensicherung und Betriebsän
derungen, beim Einsatz von Leiharbeit und Werkverträgen, beim Einsatz neuer Technologien und 
Arbeitsweisen wie die der Künstlichen Intelligenz (KI), bei der Personalbemessung, damit Überlas
tungen beseitigt werden und bei der betrieblichen Weiterbildung als eine zentrale Voraussetzung 
für gelungenen Wandel. Wir werden den Kündigungsschutz für Betriebsrät*innen ausweiten und 
eine Behinderung von Betriebsratsarbeit stärker verfolgen.


Mit der Digitalisierung wird Arbeit immer häufiger ortsunabhängig erledigt oder über Plattformen 
organisiert. Auch hier müssen Arbeitnehmer*innenrechte unvermindert gültig und wirksam sein. 
Gewerkschaften sollen ein digitales Zugangsrecht zum „virtuellen“ Betrieb erhalten. Beschäftigte 
auf Plattformen sollen sich zusammenschließen können, um gemeinsam grundlegende Bedingun
gen ihrer Tätigkeit mit den Plattformen aushandeln können. Wir wollen, dass der Arbeitnehmer
status einfacher geklärt werden kann. Wir werden ein Verbandsklagerecht der Gewerkschaften 
und ein Beschäftigtendatenschutzgesetz einführen.


Die CoronaKrise hat Teile der Arbeitswelt auf den Kopf gestellt, das Homeoffice hat an Bedeutung 
gewonnen. Der Schreibtisch in den eigenen vier Wänden und Videokonferenzen statt persönlicher 
Begegnung waren anfangs ungewohnt, sind aber inzwischen Alltag und Routine für viele Bür
ger*innen.


Wir werden einen Rechtsanspruch auf mobile Arbeit einführen. Grundsätzlich sollen Beschäftigte 
bei einer FünfTageWoche mindestens 24 Tage im Jahr mobil oder im Homeoffice arbeiten kön
nen, wenn es die Tätigkeit erlaubt. Klar ist, dass das nicht in RundumdieUhrArbeiten ausarten 
darf – auch im Homeoffice müssen Arbeits und Ruhezeiten gelten, die Arbeitszeit muss jeden Tag 
vollständig erfasst werden und es braucht ein Recht auf Nichterreichbarkeitszeiten, auf technische 
Ausstattung sowie guten Unfallversicherungsschutz. Um betriebliche Regelungen zur mobilen 
Arbeit zu fördern, schaffen wir ein Mitbestimmungsrecht zur Einführung und bei der Ausgestal
tung mobiler Arbeit. Der Grundsatz der Freiwilligkeit der mobilen Arbeit für Arbeitnehmer*innen 
ist für uns Voraussetzung.


Wir sorgen dafür, dass vom Wandel der Arbeitswelt alle profitieren. Dazu gehört, dass Arbeitszei
ten besser zum Leben passen und Menschen mehr selbstbestimmte Zeit haben – etwa für Familie, 
soziales Engagement und Weiterbildung. Wir werden die Schutzfunktion des Arbeitszeitgesetzes 
erhalten. Eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit schließen wir aus. Wenn die Arbeit durch 
Produktivitätsgewinne weniger werden sollte, müssen alle davon profitieren. Da wo Gewerkschaf
ten für die Absenkung von Arbeitszeit streiten, um mehr selbstbestimmte Zeit zu ermöglichen 
oder Beschäftigung zu sichern, stehen wir an ihrer Seite.


Für viele Menschen ist Selbständigkeit eine attraktive Form der Erwerbstätigkeit. Unternehmer
geist fördert dringend benötigte Innovationen. Wir schaffen ein Klima, das Selbständigkeit positiv 
aufnimmt und unterstützt. Dazu gehört, dass offensichtliche Schutzlücken bei kleinen Selbstän
digen und Kreativen beseitigt werden und deren soziale Absicherung verbessert wird. Die Corona
Krise hat uns deutlicher denn je vor Augen geführt, wie schnell man ohne eigenes Zutun in Not 
gerät und wie schnell Rücklagen aufgebraucht sind. Wir werden darum SoloSelbständige, dar
unter sind beispielsweise viele Künstler*innen, Autor*innen, Maler*innen, Übersetzer*innen, Ent
wickler*innen, besser absichern. Dafür werden wir die Absicherung in der Künstlersozialversiche
rung ebenso wie in der Renten, Kranken und Arbeitslosenversicherung verbessern. Der Wechsel 
zwischen versicherungspflichtiger Beschäftigung und Selbständigkeit ist keine Ausnahme mehr.
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Wer Neues wagt, braucht Sicherheit. Die bestehende freiwillige Weiterversicherung in der Arbeits
losenversicherung bietet ein solches Netz. Wir werden den Zugang verbessern und mehr Sicher
heit im Bedarfsfall schaffen. Die Regelungen für die ständigen und nicht ständig Beschäftigten 
zum Beispiel im Bereich des Films und der Theater werden wir deutlich vereinfachen und die 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stärken und ausbauen. Wir werden eine grundsätz
liche Pflicht zur Altersvorsorge einführen und Selbständige schrittweise in die gesetzliche Renten
versicherung integrieren. Die Mindestbeiträge zur Krankenversicherung für Selbständige haben 
wir bereits um mehr als die Hälfte gesenkt. Unser Ziel sind einkommensabhängige Beiträge wie 
bei abhängig Beschäftigten.


Wir werden auch SoloSelbständige besser absichern, deren Geschäftsmodell sie grundsätzlich 
trägt, wo jedoch unvorhersehbare erhebliche Einnahmeausfälle, etwa durch den kurzfristigen 
Wegfall von Auftraggebern, zu Notlagen führt. Mit einem Sicherungsgeld schaffen wir einen 
neuen Weg der solidarischen Absicherung für Selbständige in Notlagen, die über branchen und 
saisonübliche Schwankungen hinausgehen, durch die Bundesagentur für Arbeit. Das Sicherungs
geld soll mit Leistungen der Arbeitslosenversicherung vergleichbar sein. Das durch Beiträge der 
Selbständigen finanzierte Sicherungsgeld hat dabei Vorrang vor Leistungen der Grundsicherung.
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3.2. Berufschancen erhöhen
Wir setzen uns für eine Ausbildungsgarantie ein. Junge Berufsanfänger*innen brauchen eine 
Chance, in das Berufsleben einzusteigen. Sie verdienen Respekt ebenso wie jene, die einen be
ruflichen Neustart wagen. Für uns bleibt die Vermittlung junger Menschen in eine betriebliche 
Ausbildung oberstes Ziel. Denn die duale Ausbildung ist ein Erfolgsmodell, das wir vollumfänglich 
stärken wollen. Alle Unternehmen, vor allem größere, müssen jedoch mehr Verantwortung für 
die Schaffung von ausreichend Ausbildungsplätzen übernehmen. Wir unterstützen das Mittel der 
Umlagen bzw. Fonds, beispielsweise branchenbezogen, dort wo unterhalb des Bedarfs ausgebildet 
wird. Alle jenen ohne betrieblichen Ausbildungsplatz ermöglichen wir eine eng an die betriebliche 
Praxis angelehnte Ausbildung in einer Berufsschule oder eine außerschulische Ausbildung. Der 
Wechsel in eine betriebliche Ausbildung hat für uns hier zu jedem Zeitpunkt Priorität.


Wir werden zudem unseren Weg fortsetzen, in den Berufen der Gesundheit, Pflege und Erziehung 
die vollschulischen Ausbildungen dual auszurichten. Damit werden sie kostenfrei und die Auszu
bildenden erhalten eine Vergütung. Zudem werden wir die dualen akademischen Ausbildungswe
ge und damit die Bedeutung der Professionalität in diesen Berufsfeldern stärken, Qualität sichern 
und Karriereoptionen für die Beschäftigten eröffnen.


Den Lernort Berufsschule werden wird stärken, vor allem im ländlichen Raum und in struktur
schwachen Regionen. Dafür schließen wir einen Pakt für berufsbildende Schulen von Bund, 
Ländern und Schulträgern zusammen mit den Sozialpartnern. Im Vordergrund stehen dabei die 
Modernisierung der technischen Ausstattung und eine verbesserte Sicherung des LehrkräfteNach
wuchses. Um berufliche und akademische Bildung besser zu verzahnen, werden wir das duale Stu
dium besser fördern. Den Weg der Gebührenfreiheit bei der Aufstiegsfortbildung setzen wir fort.


Unsere Arbeit befindet sich im Wandel. Durch die technologische Entwicklung gehören manche 
Berufsbilder inzwischen der Vergangenheit an oder werden in naher Zukunft verschwinden oder 
sich verändern. Gleichzeitig entstehen neue Berufsbilder, die Zukunft versprechen. Damit alle, die 
damit verbundenen Möglichkeiten nutzen können, lenken wir unser Augenmerk auf die Weiter
bildung.


Wir wollen die Arbeitslosenversicherung zu einer solidarischen Arbeitsversicherung weiterentwi
ckeln. Sie soll nicht erst im Fall der Arbeitslosigkeit auf den Plan treten, sondern dabei helfen, diese 
gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Bundesagentur für Arbeit bauen wir darum zur Bundes
agentur für Arbeit und Qualifizierung um, die ein hochwertiges und individuelles Beratungsange
bot gewährleistet. Wir werden einen Anspruch auf Qualifizierung einführen, der bereits nach drei 
Monaten ohne neue Erwerbsarbeit greift (Arbeitslosengeld Q). Damit halten wir den Betroffenen 
den Rücken frei, um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können: Neue Arbeit zu finden, um 
wieder auf eigenen Beinen zu stehen.


Wir schaffen ein Recht auf Weiterbildung und beruflichen Neustart in allen Lebensphasen. Jede*r 
einzelne wird bei den bevorstehenden Veränderungen unterstützt. Wir werden ein Recht schaffen, 
das es Arbeitnehmer*innen auch mit 40plus ermöglicht, noch einmal einen ganz neuen Beruf zu 
erlernen.


Mit unserem Modell der geförderten Bildungszeit und Bildungsteilzeit werden wir ermöglichen, 
dass alle Erwerbstätigen im Lauf ihres Erwerbslebens auf eigene Initiative und mit staatlicher 
Unterstützung unabhängig vom Betrieb sich weiterbilden oder umschulen können. Wer Bildungs
zeit oder Bildungsteilzeit beantragt, erhält ein Recht, sich von seinem Beruf freistellen zu lassen 
oder die Arbeitszeit zu reduzieren. Die Bildungszeiten werden wir mit einer finanziellen Förde
rung ausgestalten, die Lohneinbußen während der Weiterbildung oder Umschulung angemessen 
kompensiert – und zwar lange genug, um anerkannte Abschlüsse zu erwerben. Bei den Kosten für 
die Weiterbildungsmaßnahme werden wir diejenigen unterstützen, die die Mittel nicht oder nicht 
vollständig aus eigener Tasche aufbringen können.
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Mit einem TransformationsKurzarbeitergeld unterstützen wir die Qualifizierung von Beschäftig
ten in Betrieben, die sich neu orientieren müssen. 


Neben der individuellen Weiterbildungsförderung wollen wir die Möglichkeiten eines Beschäftig
tentransfers stärker fördern, wenn betriebliche Umstrukturierungen oder Betriebsschließungen 
unvermeidlich sind.


Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) soll in Zukunft wieder mehr junge Erwachsene 
erreichen. Dafür weiten wir die Förderansprüche aus und streben eine schrittweise Rückkehr zum 
Vollzuschuss an. Das neue Kindergeld ist eine Basisabsicherung für alle bis zum Alter von 25 Jah
ren. Es macht das BAföG elternunabhängiger. Zugleich werden wir das BAföG und das Aufstiegs
BAföG besser aufeinander abstimmen und perspektivisch zusammenführen. Die Altersgrenzen im 
BAföG werden wir dazu in einem ersten Schritt aufheben. Und wir brauchen ein NeustartBAföG, 
das auch im Erwachsenenalter neue berufliche Wege öffnen und angemessen den Lebensunter
halt sichert.


Bereits jetzt besteht die Möglichkeit, dass Arbeitnehmer*innen ihre geleisteten Arbeitsstunden 
auf Langzeitkonten ansparen. Allerdings besteht bislang kein rechtlicher Anspruch darauf und nur 
ein kleiner Teil der Unternehmen und Arbeitnehmer*innen nutzt Langzeitkonten. Wir werden das 
Instrument zu einem persönlichen Zeitkonto weiterentwickeln, um zusätzlich individuelle Ge
staltungsmöglichkeiten entlang des Lebenslaufs zu schaffen. Basis eines solchen Zeitkontos sind 
Zeiteinzahlungen der Beschäftigten – auf diese Weise gehen Überstunden nicht verloren, sondern 
verwandeln sich in ein Zeitguthaben, das per Tarifvertrag oder durch den Staat nach dem Prinzip 
eines Chancenkontos aufgestockt werden kann.
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3.3. Solidarität erweitern 
Unser Sozialstaat ist der Garant, auf den sich alle verlassen können müssen, damit unsere Gesell
schaft zusammenhält. Er baut auf sozialen Rechten und Pflichten auf. Bürger*innen treten ihm 
nicht als Bittsteller*innen gegenüber. Wir werden den Zugang zum Arbeitslosengeld erleichtern. 
Dabei haben wir insbesondere neue Beschäftigungsformen und unterbrochene Erwerbsbiogra
phien im Blick. 


Wir wollen Lebensleistungen stärker berücksichtigen. Wer länger eingezahlt hat, soll zukünftig 
auch länger Arbeitslosengeld I beziehen. Für Bürger*innen, die trotz bester Unterstützung keine 
Perspektive auf dem ersten Arbeitsmarkt haben, haben wir den sozialen Arbeitsmarkt eingeführt. 
Er ebnet denjenigen, die seit vielen Jahren von Arbeitslosigkeit betroffen sind, den Weg in reguläre 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. 


Es hat sich bewährt, sinnvolle und sozial abgesicherte Tätigkeiten zu schaffen. Wir werden den 
sozialen Arbeitsmarkt ausbauen und weiterentwickeln. Auch weiterhin werden wir Arbeitgeber 
mit Lohnkostenzuschüssen unterstützen, die Langzeitarbeitslose sozialversicherungspflichtig ein
stellen. 


Die Grundsicherung werden wir grundlegend überarbeiten und zu einem Bürgergeld entwickeln. 
Unser Bürgergeld steht für ein neues Verständnis eines haltgebenden und bürgernahen Sozial
staats. Das Bürgergeld soll digital und unkompliziert zugänglich sein. Bescheide und Schriftwech
sel sollen eine verständliche Sprache sprechen. Die Regelsätze im neuen Bürgergeld müssen zu 
einem Leben in Würde ausreichen und zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen. Das Bürgergeld 
muss absichern, dass eine kaputte Waschmaschine oder eine neue Winterjacke nicht zur untrag
baren Last werden. Die Kriterien zur Regelsatzermittlung werden wir weiterentwickeln und Betrof
fene und Sozialverbände mit einbeziehen. 


Das Ziel muss sein, die hilfsbedürftige Lebenslage gemeinsam zu bezwingen und allen eine Be
schäftigung und, falls erforderlich, eine Qualifizierung und Weiterbildung zu ermöglichen. Wir set
zen auf eine umfassende und passgenaue Unterstützung, die die gesamte Bedarfsgemeinschaft 
in den Blick nimmt  auf Qualität und gute Netzwerke statt auf eine reine Kennzahlenlogik. Wir 
werden die gesetzlichen, personellen und finanziellen Rahmenbedingungen weiter so verbessern, 
dass die Jobcenter und ihre Beschäftigten diesem Auftrag nachkommen können. Wir schaffen das 
Recht auf Förderung beim Nachholen eines Berufsabschlusses und führen einen Weiterbildungs
Bonus ein, der die finanziellen Spielräume spürbar erweitert.


Wir haben wegen der CoronaPandemie die Vermögensprüfung weitestgehend ausgesetzt. Man 
läuft nicht mehr Gefahr, aus der Wohnung ausziehen zu müssen. Dadurch können sich die Be
hörden und die Betroffenen in den ersten Monaten mit voller Energie auf eine sinnvolle Wieder
aufnahme der Beschäftigung konzentrieren. Die guten Erfahrungen aus diesen vorübergehenden 
Maßnahmen haben uns darin bestätigt, dafür zu sorgen, dass auch in Zukunft Vermögen und 
Wohnungsgröße innerhalb der ersten zwei Jahre nicht überprüft werden und das Schonvermögen 
erhöht wird. Das Bürgergeld beinhaltet Mitwirkungspflichten, setzt aber konsequent auf Hilfe und 
Ermutigung. Eingliederungsvereinbarungen werden durch eine gemeinsame und auf Augenhöhe 
erarbeitete Teilhabevereinbarung ersetzt. Bei ihrer Umsetzung setzen wir auf Befähigung und Be
stärkung und nicht auf Vorgaben und Zwang. Sinnwidrige und unwürdige Sanktionen schaffen wir 
ab. Das sozioökonomische und soziokulturelle Existenzminimum muss jederzeit gesichert sein.


Die Leistungen des Sozialstaates sind soziale Rechte – wer sie benötigt, sollte nicht lange suchen 
müssen. Unser Ziel ist es, die Leistungen ohne Hürden und Umwege zugänglich zu machen. Wir 
wollen einen Bürgerservice, der nach Lebenslagen berät und alle Leistungen aus einer Hand zu
gänglich macht. Er ist digital und aufsuchend, wo der Weg zu beschwerlich ist. Ein zugewandter 
Sozialstaat hilft, Rechtsansprüche geltend zu machen, und begleitet auch danach beratend alle 
Schritte. 
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Wir werden die Beschäftigten dabei unterstützen, gesund bis zum Rentenalter zu arbeiten. Neben 
Weiterbildung kommt dabei der Gesundheitsprävention eine zentrale Bedeutung zu. Dafür wol
len wir die Aktivitäten der unterschiedlichen Sozialversicherungen für Betriebe und Beschäftigte 
bündeln.


Das seelische Wohl aller Bürger*innen ist so wichtig wie die materielle Versorgung. Nicht erst die 
Corona Pandemie hat Einsamkeit als eine große gesellschaftliche Herausforderung deutlich sicht
bar gemacht. Wir werden ihr auf den verschiedenen Ebenen entgegenwirken.
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3.4. Alter absichern 
Für alle Erwerbstätigen muss eine gute und verlässliche Rente nach vielen Jahren Arbeit sicher 
sein. Es geht um Respekt und Wertschätzung der Arbeit und darum, sich mit eigener Arbeit eine 
gute eigenständige Absicherung im Alter zu schaffen und von dem erworbenen Lebensstandard 
nicht erheblich einzubüßen. Zentrale Grundlage dafür bleibt für uns die gesetzliche Rentenversi
cherung mit ihren verlässlichen Leistungen und ihrer solidarischen Finanzierung. 


Wir wollen die gesetzliche Rente stärken und stehen für eine dauerhaft stabile Rentenleistung und 
ein dauerhaftes Rentenniveau von mindestens 48 Prozent. Sollten sich weitere Spielräume erge
ben, werden wir sie nutzen. Arbeit darf ihren Wert im Alter nicht verlieren. In Parlament und Re
gierung haben wir uns erfolgreich für die Grundrente eingesetzt. Sie ist ein Fortschritt und schützt 
viele Menschen, die Jahrzehnte für geringe Löhne gearbeitet haben, vor dem Risiko im Alter arm 
zu sein. 


 Immer wieder fordern Arbeitgeber und konservative Kräfte, dass Menschen für eine gute Rente 
noch länger arbeiten sollen. Wir lehnen eine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintritts
alters ab, weil sie für viele, die nicht länger arbeiten können, eine Rentenkürzung bedeutet und 
ungerecht ist. Den gesetzlichen Anspruch, dass besonders langjährig Versicherte vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze abschlagsfrei in Rente gehen können, werden wir beibehalten. Solidarität in der 
Alterssicherung bedeutet für uns zudem, dass auch die Selbstständigen, Beamt*innen, freien Be
rufe und Mandatsträger*innen der gesetzlichen Rentenversicherung angehören. Es ist an der Zeit, 
die Gesamtheit der Erwerbstätigen in die Rentenversicherung aufzunehmen und die Sondersys
teme auf lange Sicht zu überwinden. Wenn es zu einer Zusammenführung der Altersversorgung 
der Beamt*innen mit der gesetzlichen Rentenversicherung kommt, wird das Gesamtniveau ihrer 
Alterssicherung nicht reduziert. 


 Es darf nicht sein, dass jemand wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen in Armut gerät. Wir 
werden daher die Armutsrisiken bei den heutigen Erwerbsminderungsrentner*innen verringern 
und für sie Verbesserungen erreichen.  Wir wollen eine geschlechtergerechte Rente. Unterschied
liche Arbeitszeiten und familienbedingte Tätigkeiten bei den Renten werden wir gerechter behan
deln. Langjährige Pflege von Eltern, Schwiegereltern oder anderen Familienmitgliedern dürfen sich 
nicht mehr negativ auf die Rente auswirken und die eigene Altersarmut bedeuten. Hier brauchen 
wir mehr Solidarität und Respekt vor dieser schweren Aufgabe. 


 Wir haben es kleinen und mittleren Unternehmen erleichtert, für ihre Beschäftigten in die be
triebliche Altersversorgung einzusteigen. Unser ist Ziel ist, dass deutlich mehr Beschäftigte in 
einer betrieblichen Altersversorgung abgesichert sind. Dabei sollten tarifvertraglich vereinbarte 
kollektive Altersversorgungsformen bevorzugt werden. Zudem setzen wir uns für die vollständi
ge Abschaffung der Vollverbeitragung sowie  der Doppelverbeitragung von Betriebsrenten in der 
gesetzlichen Krankenversicherung ein. 


 Wir wollen allen gesetzlich verpflichtet Versicherten zusätzlich die Möglichkeit einräumen, sich 
in angemessenem Umfang ergänzend freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung zu versi
chern. 
  
 Eine ergänzende private Altersvorsorge ist kein Ersatz für die gesetzliche Rente. Die bisherigen Er
gebnisse der RiesterRente sind nicht zufriedenstellend. Wir wollen daher bei klassischen privaten 
Angeboten der Altersvorsorge bürokratische Hemmnisse abbauen und Kosten senken. Um den 
Bürgerinnen und Bürgern eine attraktive private Altersvorsorge zu ermöglichen, setzen wir uns für 
ein neues standardisiertes Angebot ein, das kostengünstig ist, digital und grenzüberschreitend 
und (nach schwedischem Vorbild) auch von einer öffentlichen Institution angeboten wird. Die För
derung neuer Verträge werden wir in Form von Zuschüssen auf untere und mittlere Einkommens
gruppen beschränken.
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3.5. Füreinander einstehen 
Eine Gesellschaft des Respekts misst sich auch am Umgang mit den Bürger*innen, die auf andere 
angewiesen sind und gepflegt werden müssen. Wir haben bereits dafür gesorgt, dass Angehörige 
mit einem Einkommen unter 100.000 Euro pro Jahr nicht mehr für die Pflegekosten herangezogen 
werden. So müssen sich Eltern nicht mehr sorgen, dass ihre Kinder später für ihre Pflege aufkom
men müssen. 


Wir wollen eine Vollversicherung als Bürgerversicherung, die alle pflegerischen Bedarfe und 
Leistungen abdeckt. Ein erster Schritt dorthin ist für uns, für Pflegebedürftige mit kleinen und 
mittleren Einkommen den Eigenanteil zu deckeln, damit Pflege für sie bezahlbar bleibt. Zukünftige 
Kostensteigerungen werden solidarisch über einen Mix aus moderat steigenden Pflegeversiche
rungsbeiträgen und einem dynamischen Bundeszuschuss finanziert. 


Die Pflegeinfrastruktur muss bedarfsgerecht ausgebaut werden.


Für uns ist es außerdem wichtig, dass Länder, Landkreise und Kommunen mehr Möglichkeiten 
erhalten, darüber zu entscheiden, wo und in welcher Trägerschaft Heime entstehen. Um ihren 
Sicherstellungsauftrag zu gewährleisten, müssen sie deutlich intensiver in die Entscheidungspro
zesse eingebunden werden. 


Bei Pflegebedürftigkeit wollen viele in der eigenen Wohnung bleiben. Dabei sind sie oft auf eine 
24StundenPflege angewiesen. Dabei entsteht viel Rechtsunsicherheit zu den wechselseitigen 
Pflichten und Rechten. Wir werden bei der Pflege und der Hilfe im Alltag für rechtliche Klarheit 
sorgen. 


Ein besonderes Augenmerk werden wir auf den ländlichen Raum legen. Wir werden im Rahmen 
eines Modellprojektes des Bundes Dienstleistungszentren (DLZ) in kleinen Städten und Gemein
den schaffen, in denen medizinische und haushaltsnahe Dienstleistungen vermittelt werden. Die 
DLZ erkennen darüber hinaus fehlende Angebote und schaffen in Kooperation mit dem sozialen 
Arbeitsmarkt und den vorhandenen Anbietern Abhilfe. 


Wir werden durch eine besondere Förderung der haushaltsnahen Dienstleistungen die Vereinbar
keit von Familie und Beruf verbessern, älteren Menschen helfen, möglichst lange in der eigenen 
Wohnung zu leben, Schwarzarbeit bekämpfen und den Personen, die bislang ohne Sozialversiche
rung in den privaten Haushalten arbeiten, eine Absicherung bei Arbeitsunfällen oder Krankheit 
geben. Diese Förderung soll so ausgerichtet sein, dass sie auch von Geringverdiener*innen in An
spruch genommen werden kann.
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3.6 Bezahlbares Wohnen
Eine Wohnung zu finden wird in vielen Lagen zu einer immer größeren Herausforderung – selbst 
mit mittlerem Einkommen.


Wir werden bezahlbaren Wohnraum erhalten und neuen schaffen. Dazu werden wir alle Betei
ligten an einen Tisch bringen. Kommunale Wohnungsunternehmen und Genossenschaften, aber 
auch private Wohnungsunternehmen und Vermieter*innen, die sich einer sozialverträglichen Ver
mietung verpflichtet fühlen, sollten dabei sein wie auch die Bauwirtschaft und die Gewerkschaf
ten.


Es gibt eine gemeinsame Verantwortung aller Beteiligten vor allem für den erforderlichen Neubau 
sowie die Quartiersentwicklung und den Klimaschutz. Nach wie vor ist der Neubau von 100.000 
Sozialwohnungen jährlich erforderlich. Daneben führen wir eine neue Wohnungsgemeinnützig
keit ein und fördern damit ein zusätzliches nicht gewinnorientiertes Segment auf dem Wohnungs
markt.


In angespannten Wohnlagen werden wir daneben ein zeitlich befristetes Mietenmoratorium ein
führen, das bedeutet: Mieten können für eine bestimmte Zeit nur im Rahmen der Inflationsrate 
erhöht werden. Mietwucher werden wir wirksam unterbinden. Wir werden außerdem die Miet
preisbremse entfristen und Schlupflöcher schließen. Das Instrument des qualifizierten Mietspie
gels wollen wir bundesweit nach einheitlichen und damit rechtssicheren Kriterien ausgestalten 
und seine Bedeutung stärken. Mietspiegel dürfen keine bloßen Neumietenspiegel sein. Deshalb 
werden wir künftig mindestens die vertraglich vereinbarten Mieten der vergangenen acht Jahre 
bei ihrer Aufstellung heranziehen.


Unsere Bodenpolitik wird am Gemeinwohl orientiert. Bund, Länder und Kommunen sollen öf
fentliches Eigentum an Grundstücken sichern und vermehren, um die Spekulation mit Grund und 
Boden zu stoppen. Dazu ist das Vorkaufsrecht für Kommunen zu fairen Preisen wichtig.


Wir werden dazu beitragen, dass kommunale Wohnbauflächen nicht veräußert werden, Flächen 
zurückerworben werden und öffentliches Bauland nur auf dem Weg der Erbpacht für den Woh
nungsbau zur Verfügung gestellt wird. Mit der Schaffung von Bodenfonds unter Einbeziehung 
bundeseigener Grundstücke erhalten Kommunen ein Instrument für die nachhaltige Stadtent
wicklung und bezahlbaren Wohnungsbau. Die Liegenschaftspolitik des Bundes wird sich auch in 
Zukunft an städtebaulichen Prioritäten ausrichten und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
in den Kommunen unterstützen. Wir werden die bislang nach einer ZehnJahresFrist geltende 
Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne nicht selbst genutzter Grundstücke abschaffen und einen 
Planungswertausgleich einführen, um leistungslose Bodenwertgewinne der Allgemeinheit zu
kommen zu lassen. Um die Spekulation mit Wohnraum einzudämmen, werden wir die Eigentü
merstrukturen über ein zentrales Immobilienregister transparent machen.


Wohneigentum dient nicht nur der Versorgung mit Wohnraum, sondern auch der Vermögens 
und Alterssicherung. Um insbesondere jungen Familien den Weg zu den eigenen vier Wänden zu 
erleichtern, werden wir in angespannten Wohnlagen den Erwerb von Genossenschaftsanteilen 
erleichtern. Wir werden Mietkaufmodelle fördern und ein Programm „JungKauftAlt“ für den Er
werb von Bestandsimmobilien insbesondere in vom Leerstand betroffenen Ortskernen auflegen.


Menschen, die in Obdachlosigkeit abgerutscht sind, müssen wir als Gesellschaft nachhaltig helfen. 
Deshalb wollen wir eine flächendeckende Umsetzung von HousingFirstKonzepten in den Städ
ten und Kommunen voranbringen. Die sehr hohen Erfolgsquoten dieser Projekte ermöglichen die 
Rückkehr in die eigene Wohnung und damit ein Leben in Würde.
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Die CoronaPandemie verstärkt die Strukturveränderungen in unseren Innenstädten und Stadt
teilzentren. Das betrifft den Einzelhandel, die Gastronomie und das Hotelgewerbe ebenso wie 
Museen, Theater, Büchereien und Kinos. Die gemeinsam mit den Ländern getragene Städtebau
förderung sichern wir ab. Wir unterstützen die Städte dabei, die Innenstädte lebendig zu halten 
und notwendige Nutzungsänderungen mitgestalten zu können, unter anderem durch eine Miet
preisbegrenzung, einen Mieterschutz im Gewerbeimmobilienbereich, durch Konzepte zur Re
vitalisierung von Standorten und die Förderung von CoWorkingSpaces in den Innenstädten. Ein 
besonderes Augenmerk werden wir auf die Entwicklung im ländlichen Raum legen. Wir werden 
generationenübergreifende, alternative und barrierefreie Wohnform en in Städten und Quartieren 
fördern.
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3.7. Gut aufwachsen 
Kinder und Jugendliche brauchen starke Familien. Sie brauchen Liebe, Zuwendung und viel ge
meinsame Zeit. Die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft hängt davon ab, dass sich Menschen 
für Kinder entscheiden und sie auf ihrem Weg in ein selbständiges Leben bestmöglich begleiten. 
Die Vereinbarkeit von Familienarbeit und Beruf ist für viele noch immer ein täglicher Spagat – hier 
brauchen Eltern mehr Unterstützung. Das gilt zumal dann, wenn neben der Kindererziehung noch 
Alltagshilfe oder Pflege für ältere Angehörige zu leisten ist.


In der Krise ist erneut deutlich geworden, dass Fürsorgearbeit überwiegend von Frauen geleistet 
wird. Wir treten dafür an, dass Familien mehr Zeit füreinander haben, und dass es einfacher wird, 
Erwerbs und Sorgearbeit gerechter zwischen allen Geschlechtern aufzuteilen, und Alleinerziehen
de besser unterstützt werden. 


Wir werden ein VierSäulenModell für mehr Familienzeit einführen. Die erste Säule sind zwei 
Wochen Elternschaftszeit direkt nach Geburt eines Kindes, auf die jeder Vater bzw. der/die Part
ner*in kurzfristig und sozial abgesichert Anspruch hat. Wir werden damit Familien mit Kindern in 
ihrer allerersten Phase unterstützen und die Voraussetzungen für eine gerechtere Aufteilung von 
Sorgeaufgaben schaffen. 


Die zweite Säule ist die Familienarbeitszeit, mit der wir den derzeitigen Partnerschaftsbonus beim 
ElterngeldPlus zu einer flexiblen, geförderten Elternteilzeit nach dem ersten Lebensjahr eines Kin
des ausbauen werden. Wenn in Paarfamilien beide Elternteile gleichzeitig oder Alleinerziehende 
etwas weniger als Vollzeit arbeiten, sollen sie zukünftig je zehn Monate ElterngeldPlus erhalten – 
mindestens 200 und höchstens 900 Euro. Diese Leistung kann so lange genutzt werden, wie auch 
der Anspruch auf Elternzeit gilt, also bis zum achten Geburtstag des Kindes. Denn auch jenseits 
des Kleinkindalters brauchen Eltern Zeit für ihre Kinder, sei es bei der Einschulung, weil ein Umzug 
ansteht oder ein Kind einfach mehr unterstützt werden muss als andere. 


Die dritte Säule ist die dauerhafte Ausweitung der pandemiebedingt erhöhten Kinderkranken
tage auf 20 Tage pro Kind, Jahr und Elternteil (als „Elterngeld akut“)  bei mehr als zwei Kindern 
maximal 45 Tage pro Elternteil und 90 Tage für Alleinerziehende. Kinderkrankentage waren schon 
vor Corona oft zu knapp  gerade bei jüngeren Kindern, die in den ersten KitaJahren häufig krank 
werden. Darüber hinaus soll künftig auch anderer kurzzeitiger Betreuungsbedarf über das „Eltern
geld akut“ organisiert werden können. 


Unser Modell der Familienpflegezeit ist die vierte Säule. Wer Angehörige pflegt, soll dabei unter
stützt werden, die Pflege mit Erwerbsarbeit zu kombinieren. Das bedeutet: 15 Monate Anspruch 
auf Unterstützung (Lohnersatz) bei einer Arbeitszeitreduzierung für jeden nahen Angehörigen 
ab Pflegegrad 2, auf mehrere Pflegepersonen aufteilbar mit einer Mindestarbeitszeit von 15 bis 
20 Stunden. Wichtig ist, dass Unternehmen gezielt auch die Männer ermutigen, dieses Modell zu 
nutzen. 


Wir werden dafür sorgen, dass alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft die 
gleichen Chancen haben, das Bestmögliche aus ihrem Leben zu machen. Jedes Kind soll gut und 
geborgen aufwachsen und alle jungen Menschen sollen gut ins Erwachsenenleben starten. Die 
Unterstützung von Kindern und Familien in Deutschland ist vielfältig. Aber genau dort, wo sie be
sonders gebraucht wird, kommt sie oft nicht an. 


Wir haben deshalb ein Konzept der Kindergrundsicherung entwickelt, das aus zwei zentralen Be
reichen besteht. Zum einen aus einer Infrastruktur, die gerechte Bildung und Teilhabe für alle Kin
der ermöglicht. Sie beinhaltet gute und beitragsfreie Kitas, ein Ganztagsangebot für Schulkinder, 
eine soziale Infrastruktur für Kinder und Jugendliche und freie Fahrt in Bus und Bahn im Nahver
kehr sowie ein Recht auf Mobilität vor allem für den ländlichen Raum. Die Kindergrundsicherung 
besteht zum anderen aus einem neuen existenzsichernden, automatisch ausgezahlten Kindergeld, 
das nach Einkommen der Familie gestaffelt ist – je höher der Unterstützungsbedarf, desto höher 
das Kindergeld. Damit machen wir das Leben der Familien leichter, die es besonders schwer haben. 
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Der monatliche Basisbetrag dieses neuen Kindergeldes wird bei zirka 250 Euro liegen. Der Höchst
betrag wird sich an den Ausgaben von Familien mit mittleren Einkommen für Bildung und Teilha
be orientieren und mindestens doppelt so hoch sein wie der Basisbetrag. Im Höchstbetrag sind das 
sächliche Existenzminimum inklusive Wohnkostenpauschale sowie Bildungs und Teilhabekosten 
enthalten. Das neue Kindergeld ersetzt so den Kinderfreibetrag und bündelt bisherige Leistungen.


Junge Menschen in Ausbildung sollen durch direkte, elternunabhängige Auszahlung des neuen 
Kindergeldes finanziell abgesichert werden  mit einem zusätzlichen, auskömmlichen Fördersatz 
an BAföG obendrauf. Wir wollen Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien bündeln, die von 
Krankheit oder Behinderung betroffen sind. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern 
müssen einen einfachen Zugang zu Unterstützungsleistungen haben. Dafür sind weitere Schritte 
notwendig. Der Kampf gegen Bildungsbenachteiligung muss in allen Systemen konsequent statt
finden. Die erste Bildungseinrichtung im Leben eines Kindes ist heute die Kita. Deshalb werden wir 
die frühkindliche Bildung weiter ausbauen. 


Ohne bezahlbare Wohnheimangebote ist für viele Auszubildende und Studierende eine erfolgrei
che Ausbildung nicht möglich. Wir werden sie ausbauen und zudem das Jugendwohnen im Rah
men der Kinder und Jugendhilfe zukünftig für junge Menschen bis 27 Jahre ermöglichen sowie 
mehr Räume für Jugendarbeit schaffen. 


Zur Unterstützung der beruflichen Orientierung und persönlichen Entwicklung, der Stärkung 
des freiwilligen Engagements muss jeder junge Mensch nach Ende der Schulzeit die Möglichkeit 
haben, sich für ein Jugendfreiwilligenjahr zu entscheiden. Wir werden einen Rechtsanspruch auf 
Förderung aller FreiwilligendienstVereinbarungen für Unter27Jährige schaffen, beispielweise 
im Freiwilligen Sozialen Jahr oder in internationalen Freiwilligendiensten. Das Freiwillige Soziale 
Jahr Digital (FSJdigital) werden wir neu auflegen. Das Engagement in Jugendfreiwilligendiensten 
muss für junge Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft möglich sein. Dafür soll es ein 
bundesweit einheitliches Freiwilligengeld geben, das junge Menschen zusammen mit dem neuen 
gestaffelten Kindergeld elternunabhängig absichert. 


Wir werden starke Kinderrechte auf Schutz, Beteiligung und Förderung und den Vorrang des 
Kindeswohls im Grundgesetz verankern. Wir werden das Wahlalter für junge Menschen auf 16 
Jahre senken. Kinder und Jugendliche müssen auf allen Ebenen an politischen Prozessen betei
ligt werden und einen Anspruch auf echte Beteiligung in kommunalen Jugendhilfeausschüssen 
und Landesjugendhilfeausschüssen haben, die gesetzlich in den Kommunalverfassungen veran
kert werden müssen. Jugendverbände und bestehende Beteiligungsstrukturen wie Jugendringe, 
Kinder und Jugendparlamente wollen wir dauerhaft und nachhaltig finanzieren und jedes neue 
Gesetz einem JugendCheck unterziehen. 


Die Mitbestimmungsmöglichkeiten von Jugend und AuszubildendenVertretungen (JAV) werden 
wir verbessern, indem ihr Vertretungsrecht auf alle Beschäftigten in Ausbildung ausgedehnt und 
die Gründung einer JAV erleichtert wird. 


Mit einem Bundesprogramm „Gemeindehaus 2.0“ werden wir aufbauend auf dem Netz der Mehr
generationenhäuser noch mehr Angebote unter einem Dach bündeln: außerschulische Bildung, 
Sport, Kultur und Jugendarbeit, Netzwerke für den Kinderschutz, barrierefreie digitale Infrastruk
tur für alle Kinder und Jugendlichen, die sie für Bildung und gesellschaftliche Teilhabe benötigen. 
Selbstbestimmte Räume für die Kinder und Jugendarbeit müssen unabhängig davon erhalten 
und ausgebaut werden. An Kinder gerichtete Werbung wollen wir reglementieren. Kitas und Schu
len müssen ein werbefreier Raum sein. 
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Ein gutes Ganztagangebot ist entscheidend für gleiche Chancen – und das muss für alle Kinder zur 
Verfügung stehen. Ganztagsschulen sind Lern und Lebensorte, wo gute Chancen für alle ermög
licht und sichergestellt werden. Schule erreicht jedes Kind, unabhängig von seiner Herkunft. Der 
Rechtsanspruch auf ein ganztägiges Bildungs und Betreuungsangebot im Grundschulalter ist ein 
wichtiger Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit und zudem für viele Eltern der notwendige nächste 
Schritt in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auf den sie dringend warten. Mehr als 70 Pro
zent wünschen sich ein solches Angebot für ihre Kinder. 


Durch die Einschränkung des Präsenzunterrichts während der Pandemie droht sich die Verbindung 
von Bildungserfolg und Familienhintergrund zu verfestigen und Bildungsbenachteiligungen zu 
verstärken. Aus diesem Grund starten wir die Bundesinitiative Chancengleichheit in der Bildung. 
Durch ein Bundesprogramm für Schulsozialarbeit werden den Kommunen Mittel zur Förderung 
von Chancenhelfern an jeder Schule bereitgestellt. 


Der Grundsatz der gleichwertigen Lebensverhältnisse ist für uns bei der Weiterentwicklung der 
BundLänderZusammenarbeit maßgebend, damit Kinder und Jugendliche aus wirtschaftlich be
nachteiligten Familien nicht alleine gelassen werden. Die Mittel von Bund und Ländern müssen 
durch die zusätzliche Einführung von Sozialkriterien da ankommen, wo sie am dringendsten ge
braucht werden. 


Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche sicher aufwachsen. Wir werden daher Strafrecht und Prä
vention besser verbinden, um Kinder und Jugendliche wirksam zu schützen. Wir brauchen Schutz
konzepte unter anderem mit Kinderschutzbeauftragten für Kitas, Schulen, JugendhilfeEinrichtun
gen und Vereine und werden das durch vom Bund geförderte Pilotprojekte unterstützen. Darüber 
hinaus werden wir unabhängige Ombudsstellen einrichten. 


Wir werden Präventionsketten und Netzwerke für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen 
schaffen, in denen Jugendhilfe und Gesundheitsdienst, Bildungs und Gesundheitseinrichtungen, 
öffentliche und freie Träger, Sportvereine und Verbände, Polizei und Familiengerichte auf kommu
naler Ebene verbindlich zusammenwirken. 


Schutzstandards für Kinder und Jugendliche müssen auch im digitalen Raum gelten, also auch 
beim Schutz der persönlichen Integrität, vor sexueller Belästigung und Gewalt, bei Entwicklungs
beeinträchtigungen und wirtschaftlicher Ausbeutung. Um die Belastungen für Kinder und Jugend
liche vor allem in Kinderschutz oder Familienrechtsverfahren so gering wie möglich zu halten, 
setzen wir uns für eine kindersensible Justiz ein.
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3.8. Gleichstellung verwirklichen 
Bei der großen Aufgabe der Gleichberechtigung der Geschlechter wurde in den letzten Jahrzehn
ten vieles erreicht, wenn auch lange noch nicht alles. Die Pandemie hat erneut die immer noch 
ungleichen Chancen von Frauen und Männern gezeigt. 


Wir wollen ein Jahrzehnt der Gleichstellung. Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist eine 
Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Sie ist eine Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche durch
ziehen muss: Familienpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, Bildungs und Rechtspolitik – aber 
auch Haushalts und Finanzpolitik. Dies schließt eine geschlechtergerechte Haushaltssteuerung 
mit ein. Wir wollen die Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Be
reichen bis 2030 erreichen. Dazu werden wir die Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung zu 
einem verbindlichen Fahrplan mit konkreten und wirksamen Maßnahmen für alle Politikbereiche 
weiterentwickeln. Und wir kämpfen für die Umsetzung der EUGleichstellungsstrategie, das Lösen 
der Blockade von Women on Board und die Paytransparency Richtlinie in der EU.


Gleichberechtigung ist auch eine Frage der politischen Repräsentation. Darum setzen wir uns für 
Paritätsgesetze für den Bundestag, die Länder und Kommunen ein, damit alle Geschlechter in glei
chem Maße an politischen Entscheidungen beteiligt sind. 


Das Prinzip des gleichen Lohns für die gleiche und gleichwertige Arbeit muss gelten. Wir haben 
per Gesetz dafür gesorgt, dass Arbeitnehmer*innen einen Auskunftsanspruch gegenüber ihrem 
Arbeitgeber haben, damit sie herausfinden können, ob andere Kolleg*innen, die die gleiche Arbeit 
machen, mehr Geld dafür bekommen. Das reicht aber nicht. Wir werden das Entgelttransparenz
gesetz so weiterentwickeln, dass es Unternehmen und Verwaltungen verpflichtet, Löhne und 
Gehälter im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit zu überprüfen und Verfahren festzulegen, mit 
denen Ungleichheit bei der Entlohnung beseitigt wird, ohne dass sich Betroffene selbst darum 
kümmern müssen. Wir werden eine entsprechende Regelung auch auf europäischer Ebene voran
treiben.


Erfolgreiches Wirtschaften braucht geschlechterparitätische und kulturell vielfältige Arbeitsteams. 
Das gilt selbstverständlich auch an den Unternehmensspitzen. Wir haben bisher eine Quote für 
Aufsichtsräte eingeführt und geregelt, dass in größeren Vorständen von börsennotierten und 
paritätisch mitbestimmten großen Unternehmen mindestens eine Frau vertreten sein muss. Wir 
wollen, dass an der Spitze von Unternehmen und in den Führungsebenen darunter genauso viele 
Frauen wie Männer vertreten sind. Dies werden wir auf alle börsennotierten oder mitbestimmten 
Unternehmen ausweiten und wirksame Sanktionen einführen für alle, die sich nicht daran halten.


In Startups und den großen TechUnternehmen wird im buchstäblichen Sinne unsere Zukunft 
programmiert. Frauen sollen daran einen relevanten Anteil haben. Der erste Mensch auf der Welt, 
der eine Maschine programmiert hat, war eine Frau: Ada Lovelace. 


Doch heute sind ITBerufe in hohem Maße von Männern dominiert, und an der Spitze von Tech
Unternehmen in Deutschland sind Frauen noch seltener vertreten als im Durchschnitt der Unter
nehmen. Wir wollen, dass Mädchen und junge Frauen früh erfahren, dass Technik und Unterneh
mensgründung etwas für sie sein kann und setzen uns weiterhin für die Förderung von Frauen 
und Mädchen im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich (MINT) ein. Wir wollen einen 
besseren Zugang für Frauen zu Gründungskapital und eine umfassende und koordinierte Förder
strategie, um geschlechtsbezogene Barrieren insbesondere für digitalisierungsbezogene Unter
nehmensgründungen abzubauen. 


Wenn der Einsatz von Algorithmen, zum Beispiel bei der Personalrekrutierung, über das Leben 
oder die Chancen von Menschen mitentscheidet, dürfen sie niemals diskriminieren. Wir wollen 
verantwortungsvolle Künstliche Intelligenzen (KI) und Algorithmen, die vorurteilsfrei program
miert sind und auf diskriminierungsfreien Datenlagen basieren. Dies soll regelmäßig geprüft und 
zertifiziert werden. 
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Dass jeden dritten Tag eine Frau durch die Hand ihres Partners oder ExPartners stirbt, ist erschüt
ternd. Jede siebte Frau erlebt Belästigung oder Gewalt am Arbeitsplatz. Um Gewalt gegen Frauen 
wirksam zu bekämpfen, werden wir die rechtlichen Grundlagen für eine wirksame Strafverfolgung 
und die Zusammenarbeit aller Verantwortlichen in staatlichen und nichtstaatlichen Institutio
nen verbessern. Entsprechend unserer Verpflichtungen aus der „IstanbulKonvention“ werden wir 
das Hilfesystem aus Beratungsstellen, Frauenhäusern und anderen Schutzeinrichtungen weiter
entwickeln und die internationalen Vereinbarungen zum Schutz vor Gewalt am Arbeitsplatz (ILO 
Konvention 190) umsetzen. Für von Gewalt betroffene Frauen führen wir einen Rechtsanspruch 
auf Beratung und Schutz ein. Wir werden Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Femizide einrich
ten – also zur Verfolgung von Morden an Frauen, die begangen wurden, weil sie Frauen sind und 
setzen uns gesellschaftlich dafür ein, dass Femizide auch als solche benannt werden und nicht als 
„Verbrechen aus Leidenschaft“ oder „Familientragödie“.


Paare, die sich für Kinder entscheiden, brauchen Versorgungssicherheit und die freie Wahl des Ge
burtsortes. Ob nun stationär oder ambulant in der Klinik, im Geburtshaus oder in den eigenen vier 
Wänden. Für eine gute Geburtsbegleitung ist ein Betreuungsschlüssel für Hebammen notwendig, 
der eine EinszueinsBetreuung im Kreißsaal vorsieht. Daher muss auch die Geburtshilfe aus dem 
System der „diagnosebezogenen Fallpauschalen“ entlassen werden. Zudem setzen wir uns für 
eine leistungsgerechte Vergütung der freiberuflichen Hebammen ein, die ihre verantwortungsvol
len Aufgaben umfassend berücksichtigt. 


In der Familienplanung müssen Menschen selbstbestimmte Entscheidungen treffen können – 
eigenständig, partnerschaftlich, und unabhängig vom Einkommen. Wir werden deshalb für einen 
kostenfreien Zugang zu Verhütungsmitteln sorgen und gezielt die Erforschung von Verhütungs
methoden für Männer fördern. 


Frauen und Paare, die sich in einer Konfliktsituation für einen Schwangerschaftsabbruch entschei
den, brauchen Zugang zu Informationen und einer wohnortnahen, guten medizinischen Versor
gung – das gilt ambulant wie stationär. Deshalb müssen Länder und Kommunen dafür sorgen, 
dass Krankenhäuser, die öffentliche Mittel erhalten, Schwangerschaftsabbrüche als Grundversor
gung anbieten. Wir erkennen die Verantwortung und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen an 
und wollen auch deshalb den Paragraphen 219a abschaffen. Zudem stellen wir in Hinblick auf die 
Paragraphen 218 ff. fest: Schwangerschaftskonflikte gehören nicht ins Strafrecht. 


In der Familie wird füreinander Verantwortung übernommen. Die Ehe ist und bleibt dafür attrak
tiv. Deshalb haben wir die Ehe für alle durchgesetzt. Zugleich ist klar, Verantwortung hängt nicht 
am Trauschein. Wir werden vielfältige Familienmodelle rechtlich absichern. Mit der Verantwor
tungsgemeinschaft schaffen wir nach dem Vorbild des französischen „Pacte civil de solidarité 
(PACS) eine Möglichkeit des füreinander Einstehens für alle, zu deren Lebenssituation das klas
sische EheModell nicht passt. Mit der Verantwortungsgemeinschaft unterstützen wir beispiels
weise Regenbogenfamilien zusätzlich darin, füreinander Sorge zu tragen und Verantwortung zu 
übernehmen, wenn sich mehrere Menschen mit oder anstelle der biologischen Eltern um Kinder 
kümmern. 


Wir schaffen ein modernes Abstammungsrecht. Wir setzen uns ein für gleiche Rechte von gleich
geschlechtlichen Partner*innen in der Ehe, insbesondere bei Adoptionen. 
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Kein Gericht sollte künftig mehr über die Anpassung des Personenstandes entscheiden. Psycholo
gische Gutachten zur Feststellung der Geschlechtsidentität werden wir abschaffen. Jeder Mensch 
sollte selbst über sein Leben bestimmen können. Wir wollen, dass trans, inter und nicht binä
re Menschen im Recht gleich behandelt werden, deshalb werden wir das Transsexuellengesetz 
reformieren. Das Diskriminierungsverbot wegen der geschlechtlichen und sexuellen Identität 
werden wir in Art. 3 Abs. 3 GG aufnehmen. Die gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter und 
Identitäten ist ein Gewinn für die ganze Gesellschaft. So können alte Rollen und Denkmuster auf
gebrochen werden. Wir setzen uns für die Anerkennung und Gleichstellung von Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen, Trans, Inter und queeren Menschen (LSBTIQ*) ein. Wir setzen uns die rechtliche Ab
sicherung von LSBTIQ*Familien und Trans* und Inter*Personen zum Ziel.


Wir stellen uns konsequent gegen Diskriminierung und Gewalt. Wir werden einen nationalen Ak
tionsplan gegen Homo, Bi, Trans und Interphobie und Gewalt gegen LSBTIQ* einführen und uns 
auf europäischer Ebene für die Ächtung solcher Diskriminierung einsetzen. Wir fördern den Kampf 
gegen Gewalt und Diskriminierung, die sich gegen queere Menschen richtet  in Deutschland und 
der Europäischen Union. Wir werden darauf hinwirken, dass die diskriminierende Richtlinie der 
Bundesärztekammer zur Blutspende abgeschafft wird. 


In unserer Gesellschaft soll das tägliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen 
selbstverständlich werden. Menschen mit Behinderungen sollen bessere Chancen auf dem Ar
beitsmarkt erhalten. Auch für sie gilt das Recht auf gute Arbeit. Das werden wir durch die Stärkung 
der Schwerbehindertenvertretungen und die Weiterentwicklung der Ausgleichsabgabe unterstüt
zen. Viele Menschen mit Behinderungen sind gut oder sogar sehr gut ausgebildet und in Zeiten 
des Fachkräftemangels begehrte Arbeitskräfte. Wir setzen uns dafür ein, dass eine einheitliche 
Ansprechstelle für Arbeitgeber*innen kleiner und mittlerer Unternehmen geschaffen wird, die bei 
Fragen beispielsweise zu Barrierefreiheit oder Lohnzuschüssen berät. 


Das gesellschaftliche Leben muss auf allen Ebenen für Menschen mit Behinderung inklusiv ge
staltet werden. Dabei ist Barrierefreiheit unverzichtbar. Wir werden vor allem die Kommunen bei 
dieser Aufgabe unterstützen. Der große Mangel an barrierefreien bzw. armen Wohnraum, porthal
len und anderen Freizeiteinrichtungen muss behoben werden. Wir werden ein Bundesprogramm 
Barrierefreiheit initiieren, das über entsprechende Ressourcen verfügen muss.
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3.9. Zusammen leben
Grundvoraussetzung für ein gemeinsames Leben in einer Gesellschaft des Respekts ist die Gewiss
heit, dass man dazugehört, dass man unabhängig von einer familiären Migrationsbiografie akzep
tiert ist und dazugehört.


Für Deutschland ist Migration nichts Unbekanntes. Unser Land hat stets Menschen aus anderen 
Regionen aufgenommen – genauso wie auch Deutsche in anderen Ländern der Welt eine neue 
Heimat gefunden haben. Das macht uns als Gesellschaft reicher und bringt uns voran. Unser Ziel 
ist, dafür zu sorgen, dass diese Selbstverständlichkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl in 
allen Bereichen der Gesellschaft sichtbar und spürbar werden. 


Es geht darum, allen Bürger*innen zu garantieren, dass sie dieselben Chancen und Möglichkeiten 
haben – frei von Diskriminierung. Dafür werden wir die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes stärken und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz modernisieren. Gleichzeitig wer
den wir nachdrücklich gegen Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus, Antiziganismus, 
Islamfeindlichkeit, Antifeminismus, Sexismus und LSBTIQ*Feindlichkeit vorgehen. Ein besserer 
Austausch und ein abgestimmtes Vorgehen, zum Beispiel durch die Schaffung einer BundLänder
Kommission, ist ein wichtiger Schritt. Zudem müssen Straftaten in diesem Bereich konsequenter 
erfasst und geahndet werden.


Integration ist eine permanente gesellschaftliche, wie auch staatliche Aufgabe. Wir möchten allen 
Menschen, die neu zu uns kommen, den Anspruch auf Integrations und Beteiligungsangebote ge
währleisten. Für das Miteinander stärken wir die Integrations und Sprachkurse für alle zugewan
derten Menschen in Deutschland, zu denen sie – ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit und ihres 
Aufenthaltsstatus – von Tag eins an Zugang haben sollen. Alle Kinder müssen unmittelbar die 
Möglichkeit erhalten, eine Kita zu besuchen; auch die Schulpflicht gilt unmittelbar für alle Kinder. 
Gut integrierten Menschen ohne gesicherten Aufenthalt wollen wir ein dauerhaftes Bleiberecht 
ermöglichen. Familien gehören zusammen.


Auch die Integration klappt am besten mit der Familie. Die Regelungen für den Familiennachzug 
zu subsidiär Schutzberechtigten wollen wir daher wieder an die für Flüchtlinge angleichen. Da
bei werden wir auch Regelungen für den Geschwisternachzug zu unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen schaffen. Jeder, der bei uns lebt, soll das Recht haben, für seinen Lebensunterhalt zu 
sorgen. Arbeitsverbote werden wir daher abschaffen. 


Auch der Zustand von jahrelanger Kettenduldungen ist ein Integrationshemmnis und muss durch 
Stichtagsregelung beendet werden, um Menschen eine Perspektive zu geben. Die zwangsweise 
Rückführung von Menschen in Länder, in denen ihnen Gefahr für Leib und Leben droht, lehnen wir 
ab.


Gleichwohl muss unsere Integrationsfähigkeit weit mehr als die Finanzierung von Sprach und In
tegrationskursen umfassen. Und es geht auch nicht nur um neu Zugezogene. Auch die Kinder und 
Enkel der damals so genannten „Gastarbeiter*innen“ und Vertragsarbeiter*innen“ der 60er Jahre 
erfahren noch heute Diskriminierung im Alltag. 


Der öffentliche Dienst muss Vorbild in Sachen Integration sein. Im Sinne der Chancengleichheit ist 
darauf zu achten, dass auch marginalisierte Personengruppen Zugang zu Stellen im öffentlichen 
Dienst erhalten und dass es allen Beschäftigten gleichermaßen möglich ist, sich fortzubilden und 
aufzusteigen. Wir brauchen darum neben zielgruppenspezifischen Formulierungen von Stellen
ausschreibungen, Anerkennung von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von im Ausland erwor
benen Qualifikationen sowie Entgeltgerechtigkeit auch ein Partizipations und Integrationsgesetz, 
das staatliche Institutionen zu einem Prozess der interkulturellen Öffnung verpflichtet.
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Unsere Gesellschaft des Respekts braucht ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht. Nachdem wir 
bereits dafür gesorgt haben, dass grundsätzlich alle in Deutschland geborenen Kinder mit der 
Geburt auch deutsche Staatsbürger*innen sind, werden wir auch die generelle Möglichkeit von 
Mehrstaatigkeit gesetzlich verankern. Wir wollen bestehende Hürden bei Einbürgerungen ab
schaffen und hierfür auch die geltende Regelaufenthaltsdauer von bisher acht Jahren verkürzen.


Für den Kampf gegen Rassismus in der deutschen Gesellschaft braucht es eine kritische Auseinan
dersetzung mit unserer kolonialen Vergangenheit. Es gilt verantwortungsvoll mit unserer histori
schen Schuld umzugehen.


Wir begrüßen das Engagement in den Religionsgemeinschaften und Kirchen. Den interreligiösen 
Dialog und den Dialog von Religionen, Weltanschauungen und Kulturen werden wir weiter fördern 
und verstärken. Wir begrüßen das Engagement von säkularen Initiativen der Zivilgesellschaft. Die 
Religionsfreiheit ist fest im Grundgesetz verankert und wir schützen sie.
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3.10. Demokratie stärken
Demokratie ist verletzlich. Sie zu schützen ist erforderlich. Deshalb müssen wir unsere Demokratie 
wehrhaft gegen ihre Feinde machen. Dabei hat sich die ausdifferenzierte föderale Sicherheits
struktur bewährt. Wir werden sie weiter verbessern durch eine wirkungsvollere Zusammenarbeit 
des Bundes mit den Ländern. 


Demokratie ist die Basis einer Gesellschaft, die allen die Chance bietet, in Freiheit und Sicherheit 
zu leben. Mit einem Demokratiefördergesetz werden wir Vereine, Projekte und Initiativen langfris
tig fördern und sie besser wappnen gegen die Feinde unserer offenen Gesellschaft. Wir werden das 
Bundesprogramm „Demokratie leben!“ weiter ausbauen und hierüber Präventionsprojekte auf 
Bundes, Landes und kommunaler Ebene fördern. Auch politische Bildung ist unverzichtbar. Dafür 
setzen wir uns innerhalb und außerhalb der schulischen Bildung für verstärkten und einfacheren 
Zugang zu politischen Bildungsmöglichkeiten und Demokratieförderung ein. Wir werden Arbeit
nehmer*innen verstärkt in die Lage versetzen, ihren gesetzlichen Bildungsurlaub zu nutzen, um 
sich einfacher für ihr ehrenamtliches Engagement freistellen zu lassen.


Millionen Bürger*innen engagieren sich ehrenamtlich in (Sport)Vereinen, der freiwilligen Feuer
wehr, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Tafeln, Frauennotrufen, Flüchtlingsorganisationen, 
dem THW und anderen Organisationen. Mit ihrer Arbeit tragen sie dazu bei, dass unser Gemein
wesen funktioniert. Dieses ehrenamtliche zivilgesellschaftliche Engagement ist für uns unverzicht
bar. Wir werden es daher weiter unterstützen. 


Sport hat eine zentrale Bedeutung für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft, für Inklu
sion, Integration und gegen Diskriminierung. Breiten und Leistungssport werden wir fördern. Wir 
stehen als Sozialdemokraten*innen für einen Sport, der unsere Verfassungswerte auch in nationa
len und internationalen Wettbewerben vorlebt. Wir werden auch in den kommenden Jahren den 
Spitzensport fördern. Darüber hinaus verlieren wir die Belange und Sorgen unserer Vereine vor Ort 
nicht aus dem Blick. Bund, Bundesländer und Kommunen sind gleichermaßen aufgefordert, die 
Basis des Sports bei der Überwindung der pandemiebedingten Probleme in besonderer Weise zu 
unterstützen. 


Zu einer lebendigen Demokratie gehört eine starke Zivilgesellschaft und ein zeitgemäßes Gemein
nützigkeitsrecht. Daher werden wir prüfen, welche weiteren gesellschaftspolitisch bedeutsamen 
Bereiche in den Katalog gemeinnütziger Zwecke aufgenommen werden können und sicherstellen, 
dass steuerbegünstigte Körperschaften wie Vereine bei der Verfolgung ihrer satzungsmäßigen 
Zwecke auch politisch tätig sein können und z.B. der Aufruf eines Sportvereins zu einer Demons
tration gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit möglich ist, ohne diese steuerliche Vergünsti
gung zu verlieren.


Extremisten und Terroristen bedrohen unsere freie Gesellschaft. Um dieser erheblichen Gefahr 
wirksam begegnen zu können, muss der Verfassungsschutz die Rolle eines demokratischen Früh
warnsystems erfüllen. Verfassungsfeindliche Organisationen werden wir verbieten. Wo Religions
freiheit missbraucht wird und in religiösen Fanatismus umschlägt, müssen staatliche Sicherheits
behörden konsequent eingreifen. Mit aller Konsequenz und Härte werden wir weiter gegen Terror 
und Gewalt vorgehen. Dafür haben wir die gesetzlichen Grundlagen geschaffen.


Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden oder auch bei der Bundeswehr bekämpfen wir kon
sequent. Der Entstehung von rassistischen Denkmustern im Polizeialltag wirken wir durch die 
Ermöglichung von mehr Supervision, Fort und Weiterbildungen sowie guten Arbeitsbedingungen 
entgegen. Wir unterstützen die Einrichtungen von Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Verfol
gung von Antisemitismus und Rassismus.
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3.11. Kultur fördern 
Kultur ist lebensnotwendig, als Inspirationsquelle und Katalysator von Debatten. Viele Fragen, die 
uns zurzeit bewegen, sind im Kern kulturpolitische Fragen. Wir erleben ja nicht nur die Bedrohung 
des sozialen Zusammenhalts, sondern auch ein Schwinden des gemeinsamen Sinns und der ge
meinsamen Wertegrundlage. Für eine Demokratie eine beunruhigende Entwicklung. 


Angesichts der existentiellen Bedeutung von Kunst und Kultur müssen wir uns als Gesellschaft 
darüber verständigen, was Kulturpolitik im 21. Jahrhundert leisten muss. Dafür wollen wir die 
kulturpolitischen Spitzengespräche zu einem bundesweiten Kulturplenum weiterentwickeln, in 
dem neben Kommunen, Ländern und Bund auch Kulturproduzent*innen, ihre Verbände und die 
Zivilgesellschaft vertreten sind, um einen neuen Kulturkonsens über die Aufgaben und Verfahren 
der Kulturpolitik, ein kulturelles Bündnis der Vielfalt und Freiheit zu erarbeiten. Wir wollen Kultur 
als Staatsziel im Grundgesetz verankern.


Zur Förderung der Kultur müssen die bestehenden Infrastrukturen aufrechterhalten und die 
Produktionsmöglichkeiten künstlerischer und kultureller Inhalte auch in der freien Szene gesi
chert werden. Dazu werden wir die Lebens und Arbeitsbedingungen von Künstler*innen verstärkt 
berücksichtigen. Zur besseren sozialen Sicherung von freischaffenden Künstler*innen werden wir 
Mindestgagen und Ausstellungshonorare fest etablieren. 


Wir wollen die Mittel bereitstellen, damit Kunst entstehen kann und Kultureinrichtungen allen 
offenstehen, vom Theater bis zum Musikclub, vom Museum bis zum soziokulturellen Zentrum, von 
der Bibliothek bis zur Musikschule. Eine entscheidende Aufgabe wird sein, die Kommunen auch 
finanziell dauerhaft in die Lage zu versetzen, Kunst und Kultur aus eigener Kraft zu fördern. Wir 
werden die Bundeskulturfonds ausbauen und Programme auflegen, mit denen kulturelle Freiräu
me gesichert und entwickelt werden können. Wir werden die Rahmenbedingen auf den Märkten 
für Kultur und Kreativwirtschaft so gestalten, dass entsprechende Geschäfts und Erlösmodelle 
gestärkt werden. 


Wir verbessern die Filmförderung durch die Filmförderanstalt (FFA), sichern mit der Novelle des 
Filmfördergesetzes die Einnahmebasis des Filmschaffenden, unterstützen die internationale 
Ausstrahlung deutscher Filme, bewahren das Filmerbe und gestalten die Entscheidungsgremien 
effizienter. Wir wollen die Produktion von audiovisuellen Inhalten am Standort Deutschland 
fördern, um so zukunftsfähige Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen. Eine nachhaltige 
Finanzierungsbasis der Kinoförderung ist nötig, um Kinos erfolgreich in die Zukunft zu führen und 
ihre regionale Präsenz als Kulturorte sicherzustellen. Wir werden Zukunftskonzepte für die Filmför
derung mit der FilmCommunity entwickeln. 


Games sind Kulturgut, Innovationsmotor und Wirtschaftsfaktor. Die Potentiale von Games in der 
digitalen Bildung aber auch von eSports in Vereinen und Schulen werden jedoch noch unzurei
chend genutzt. Die Förderung von Computerspielen wollen wir darum dauerhaft verankern. Wir 
werden die Entwicklung von eSports in Deutschland weiter unterstützen, beispielsweise dadurch, 
dass er gemeinnützig wird. Wir werden allen Bürger*innen den Zugang zu Kunst und Kultur er
möglichen, unabhängig von Herkunft, Bildung, sozialer Lage und finanziellen Mittel. Wir werden 
uns darum kümmern, dass sich Kultureinrichtungen weiter öffnen können. Wir werden die Vielfalt 
in den kulturellen Einrichtungen stärken. Wir werden die Diversität und Geschlechtergerechtigkeit 
auch in Führungspositionen, Gremien und Jurys ausbauen. 


Teilhabe an Kunst und Kultur ist ein Schlüssel zu Selbstbewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung, 
Bildung und Integration. Wir werden sie auch durch Programme wie „Kultur macht stark“ nachhal
tig als Teil schulischer und außerschulischer Bildung sichern. 
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Wir werden die Digitalisierung von Mediatheken vorantreiben und unser kulturelles Erbe sichern 
und besser zugänglich machen. Wir werden die Entwicklung des Digitalen als künstlerischen 
Raum stärken und digitale Kunstprojekte fördern. Nicht zuletzt werden wir auch die Entwicklung 
digitaler Kulturveranstaltungen und Erlösmodelle aktiv unterstützen. Kulturaustausch soll sowohl 
die gesellschaftliche und künstlerische Zusammenarbeit in Europa als auch die europäischen Wer
te wie Offenheit, Gleichheit, Freiheit und Humanismus betonen. 


Kulturnetzwerke, Kulturplattformen und Kulturakteure sind Partner staatlichen Handelns. Der 
gemeinsame Auftritt zum Beispiel des GoetheInstituts und des Institut Francais zeigt, wie wir mit 
unseren Werten und den uns gemeinsam herausfordernden Themen wie dem Kolonialismus um
gehen können. 


Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus stellen uns vor neue Heraus
forderungen insbesondere in der Aufarbeitung der NSVerbrechen und der Shoa. Wir werden die 
wissenschaftliche und gesichtsdidaktische Aufbereitung der Zeitzeugenberichte und des Quellen
materials zur NSZeit besser unterstützen. Wir werden kleine Initiativen und Gedenkorte stärker 
unterstützen und eingedenk des Versterbens von Zeitzeugen die Entwicklung neuer Formen der 
Gedenkkultur fördern


Wir werden die Bundesstiftung Aufarbeitung stärken, damit auch das Engagement der Ausein
andersetzung mit der SEDDiktatur landesweit mehr Unterstützung erhält. Wir unterstützen das 
Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit. 


Mit Blick auf die von Deutschen verübten Kolonialverbrechen werden wir auch bundespolitisch 
die Entwicklung einer postkolonialen Erinnerungskultur fördern. Zu ihr gehören ein veränderter 
Umgang mit kolonial belastetem Sammlungsgut in Museen. Herausragende Orte der Demokratie
geschichte Deutschlands wollen wir auf Bundesebene fördern.
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3.12. Einander besser verstehen
Die neue Welt ist digital und medial. Deshalb sind digitale und mediale Teilhabe, Vielfalt, Chan
cengleichheit und ein kommunikativer Pluralismus von grundlegender Bedeutung. Wir begreifen 
Medienpolitik auf allen staatlichen Ebenen als Gesellschaftspolitik. Sie dient dazu, das offene 
demokratische Gespräch unserer Gesellschaft zu stärken.


Wir setzen uns gesamtstaatlich für einen starken öffentlichrechtlichen Rundfunk ein und unter
stützen die Länder darin, den Auftrag in einer digitalen Medienwelt weiter zu entwickeln. Gerade 
jetzt braucht es öffentlichrechtliche Angebote, die eine umfassende und tiefgreifende journalisti
sche Berichterstattung sicherstellen.


Wir werden die Rahmenbedingungen privatwirtschaftlichen Medienschaffens stärken und insbe
sondere dort unterstützen, wo bundesrechtliche Fragen des Wettbewerbs, Urheber oder Tele
kommunikationsrechts die Rahmenbedingungen privater Medienmärkte prägen. Den Verlagen 
werden wir dabei helfen, die Transformation ins Digitale erfolgreich zu bewältigen. Wir werden die 
Auskunfts und Berichterstattungsrechte von Journalist*innen stärken. Wir werden Journalismus 
im Gemeinnützigkeitsrecht verankern, so dass auch die Stiftungsfinanzierung möglich ist, ohne 
dass damit marktwirtschaftliche Strukturen konterkariert werden.


Mit Sorge nehmen wir wahr, dass Journalist*innen und Medienunternehmen in vielen Teilen der 
Welt zunehmend durch staatliche Institutionen und Amtsträger angegriffen, bedroht und in ihrer 
Freiheit beeinträchtigt werden. In bilateralen Gesprächen und zwischenstaatlichen Zusammen
schlüssen werden wir daher Initiativen für den Schutz der Pressefreiheit sowie der Arbeit von 
Journalist*innen und Medienunternehmen verstärken.


Allen Bürger*innen in Deutschland eine mediale Teilhabe zu ermöglichen, ist eine gemeinsame 
Verantwortung aller Medien sowie der öffentlichen Stellen. Wir wollen barrierefreie Angebote aus
bauen und gemeinsam mit den Medienanbietern die Chancen der Digitalisierung und der techni
schen Möglichkeiten auch hier nutzen.


Die CoronaKrise hat sehr deutlich gezeigt: Der Bedarf an digital verfügbaren Medien, Bildungs 
und Kulturinhalten ist groß. Wir setzen uns daher für eine stärkere Vernetzung und Zusammen
arbeit zwischen den Akteuren ein, insbesondere aus den Bereichen Medien, Kultur und Bildung.


Medienkompetenz ist vor allem eine Demokratiekompetenz. Lernen, Arbeiten, Identitätsbildung, 
Persönlichkeitsentwicklung und die Kommunikation mit anderen sind in unserem Alltag zuneh
mend an soziale Medien gebunden. Dafür wollen wir die kreative Energie der Netzcommunity 
mit der Qualität und Erfahrung der klassischen Medien zusammenbringen. Wir wollen Entwick
lungsräume schaffen, in denen die digitale Transformation der Medienwelt gelingt, und diese mit 
Bildungsangeboten verknüpfen.
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3.13. Sicher leben
Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt. Wir werden dafür sorgen, dass dies so bleibt. 
Denn wer von Kriminalität bedroht ist oder sich von ihr bedroht fühlt, handelt nicht mehr frei.


Durch vorbeugende Maßnahmen wollen wir verhindern, dass Bürger*innen Opfer von Kriminalität 
werden. Gute Sozial, Arbeitsmarkt, Kinder, Familien und Integrationspolitik bilden die notwen
dige Basis einer erfolgreichen Prävention.


Für mehr Sicherheit in Deutschland kommt es auf motivierte, gut ausgebildete und gut ausge
stattete Polizist*innen an. Es ist unakzeptabel, dass Polizist*innen und Rettungsdienste wie auch 
Behördenmitarbeiter*innen zunehmend angegriffen und beleidigt werden. Sie verdienen An
erkennung und Respekt für ihre Arbeit. Das muss sich auch in einem modernen Dienstrecht, guten 
Arbeitsbedingungen und in einer Angemessenen Bezahlung für Beamt*innen und Mitarbeiter*in
nen der Polizei widerspiegeln. Bund und Länder müssen als attraktiver öffentlicher Dienst unterei
nander wieder durchlässiger werden und gleichzeitig gegenüber der Wirtschaft wettbewerbsfähig 
sein. 


Wir bekämpfen organisierte Kriminalität, insbesondere den Menschenhandel, wie auch Drogen
handel, bandenmäßige Wohnungseinbrüche und Wirtschaftskriminalität. Wir sorgen dafür, dass 
die Herkunft von schmutzigem Geld einfacher nachweisbar wird. Notwendig sind kontinuierliche 
und flächenübergreifende Strukturermittlungen der Länderpolizeien, der Bundespolizei und des 
Zolls zusammen mit BKA und Europol. 


Wir verbessern die Strukturen der Sicherheitsbehörden und sorgen für eine reibungslosere Verzah
nung mit der Justiz. Auch hierfür ist es notwendig, dass wir den Pakt für den Rechtsstaat fortfüh
ren. Bei begangenen Straftaten müssen Verfahren unmittelbar aufgenommen werden. Die Bestra
fung muss schnell im Zusammenhang mit der Tat erfolgen. 


In Gefängnissen sollen Täter*innen ihre Strafe verbüßen. Sie sollen immer auch Orte der Resozia
lisierung sein. Mit den Bundesländern werden wir Maßnahmen zum Schutz vor Radikalisierung 
und zur Deradikalisierung von Straftäter*innen voranbringen. Um gezielter vorbeugen zu können, 
müssen wir mehr wissen über Kriminalitätsentwicklungen. Dafür werden wir den Periodischen 
Sicherheitsbericht wieder regelmäßig erarbeiten lassen. 


Wir haben in Deutschland ein leistungsfähiges Hilfesystem für Katastrophen. Ehrenamtliche 
bilden gerade im ländlichen Raum das Herzstück dieser Strukturen. Wir werden dieses unverzicht
bare Engagement weiter unterstützen. 


Gleichzeitig zeigen sich hier neue wie bereits bekannte Herausforderungen: Cyberattacken, Des
information und Terrorismus stellen erhebliche Bedrohungen dar, die schnell weite Teile Bevölke
rung betreffen können. Wir sorgen dafür, dass Bund, Länder und Kommunen besser und schneller 
Hand in Hand arbeiten können. 
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3.14. Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Entkrimi na
lisierung bestimmen unsere Drogenpolitik
Wie Alkohol ist auch Cannabis eine gesellschaftliche Realität, mit der wir einen adäquaten politi
schen Umgang finden müssen. Verbote und Kriminalisierung haben den Konsum nicht gesenkt, 
sie stehen einer effektiven Suchtprävention und Jugendschutz entgegen und binden enorme Res
sourcen bei Justiz und Polizei. Eine regulierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene soll in Modell
projekten von Ländern und Kommunen erprobt werden können, begleitet durch Maßnahmen der 
Prävention, Beratung und Behandlung im Jugendbereich. Zudem werden wir bundeseinheitlich 
regeln, dass der Besitz kleiner Mengen von Cannabis strafrechtlich nicht mehr verfolgt wird.


3.15. Natur respektieren  
Wir wollen unseren natürlichen Lebensraum erhalten. Dazu müssen wir raus aus der Wegwerfge
sellschaft. Der Kreislaufwirtschaft gehört die Zukunft. Insbesondere die Verschmutzung der Meere 
durch Plastik ist alarmierend. Wir müssen die zunehmende Plastikflut zurückdrängen. Das gelingt 
nur, wenn wir unnötiges Plastik vermeiden und abschaffen. Dort, wo EinwegKunststoff nicht ver
meidbar ist, werden wir umweltfreundliche und recycelbare Lösungen einfordern. Möglichst viel 
Kunststoff muss aufbereitet und wiederverwendet werden. Wir wollen die Hersteller noch stärker 
in die Pflicht nehmen. Produkte müssen so gestaltet werden, dass man sie wiederverwenden, 
recyceln und auch reparieren kann. 


Wir setzen uns ein für Biodiversitätspolitik, um Ökosysteme zu schützen und wiederherzustellen. 
Eine besondere Rolle kommt dem Erhalt der Wälder zu. Ebenso wollen wir den Einsatz von Dün
ger und Pestiziden reduzieren. Ohne leistungsstarke Kohlenstoffsenken kann Deutschland nicht 
klimaneutral werden. Eine besondere Bedeutung fällt dabei Mooren und Wäldern zu. Bestehen
de Moore müssen geschützt und trockengelegte Moore müssen im großen Stil wieder vernässt 
werden. Wälder müssen an den Klimawandel angepasst werden, damit sie auch in Zukunft ihre 
wichtige Rolle für den Klimaschutz und die Biodiversität erfüllen können. 


Die Landwirtschaft hat bei der Bekämpfung des Klimawandels und dem Erhalt der Artenvielfalt 
eine zentrale Rolle. Wir werden daher die Agrarförderung so ausrichten, dass eine umweltscho
nende Landwirtschaft im Wettbewerb mithalten kann.  Lebensmittel sind unsere Lebensgrund
lage. Sie sollten auch den Landwirt*innen ihre Lebensgrundlage sichern. Dies geht nur mit fairen 
Preisen für hochwertige Nahrungsmittel. Wir werden im Lebensmittelhandel unfairen Handels
praktiken einen Riegel vorschieben, denn sie schaden Verbraucher*innen, Landwirt*innen und fair 
handelnden Wettbewerbern. Wir setzen uns für anständige Löhne und gute Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten in Land und Fortwirtschaft ein. Wanderarbeiter*innen in Saisonbetrieben der 
Landwirtschaft sind unverzichtbar für die Sicherung der Lebensmittelversorgung. Prekäre Arbeits 
und Lebensbedingungen von Wanderarbeitnehmer*innen werden wir bekämpfen. 


Der Boden, als wichtigstes Gut in der Landwirtschaft, steht den selbst wirtschaftenden Betrieben 
vor Ort zu. Er darf kein Spekulationsobjekt sein. Wir werden ihn vor Investoren ohne Agrarbezug 
schützen. 


Tierleid ist nicht zu rechtfertigen, auch nicht aus wirtschaftlichem Interesse. In der Nutztierhal
tung setzen wir konsequent auf die Verbesserung des Tierwohls bei Einführung einer flächenbezo
genen Obergrenze. Den Antibiotikaeinsatz werden wir reduzieren. Wir werden für die Einführung 
eines verpflichtenden staatlichen Tierwohllabels mit nachvollziehbaren Regeln sorgen und den 
Transport von lebenden Tieren auf acht Stunden begrenzen.


Für immer mehr Menschen ist die Qualität der Nahrungserzeugung und ihre Wirkung auf Umwelt 
und Klima relevant. Unser Ziel ist es, gesunde und nachhaltige Ernährung für alle zu ermöglichen. 
Wir wollen in staatlich finanzierten Einrichtungen eine den Standards der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung entsprechende gesundheitsfördernde Gemeinschaftsverpflegung umsetzen. 
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Um gegen Ernährungsarmut vorzugehen, soll sie für die Kita und Schulverpflegung kostenlos 
sein. Wir werden Verbraucher*innen die gesunde und nachhaltige Wahl erleichtern und dabei 
auch die Wirtschaft in die Verantwortung nehmen. Um die Lebensmittelverschwendung einzu
dämmen, werden wir es den Produzenten und dem Handel untersagen, genießbare Nahrungs
mittel wegzuwerfen. Wir wollen den Wildwuchs an selbst kreierten Labeln von Unternehmen zur 
Nachhaltigkeit ihrer Produkte beenden und ein verbindliches staatliches Label entwickeln.  Wir 
werden die Lebensmittelsicherheit durch mehr Kontrollen verbessern und es den Verbraucher*in
nen durch die Einführung eines Hygienebarometers ermöglichen, sich über die Kontrollergebnisse 
zu informieren. Wir bleiben beim Nein zu gentechnisch veränderten Pflanzen. 
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4.0. Souveränes Europa in der Welt
Die Einheit Europas ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Sie ist unsere gemeinsame Chance auf 
eine bessere Zukunft im 21. Jahrhundert. Gleichzeitig stellt die Bewältigung der CoronaPandemie 
und ihrer Folgen die größte Herausforderung der Europäischen Union (EU) seit ihrer Gründung dar. 


Die deutsche EURatspräsidentschaft haben wir dafür genutzt, einen solidarischeren und besseren 
Weg zu gehen als bei der letzten großen Krise vor gut zehn Jahren. Die historischen Entscheidun
gen zu dem größten Wiederaufbauprogramm in der Geschichte der Europäischen Union hätte es 
ohne die SPD nicht gegeben. Ein Paradigmenwechsel deutscher Europapolitik.


4.1. Solidarität stärken
Wir werden aus der Krise gestärkt hervorgehen, wenn wir in Europa solidarisch zusammenhalten 
und die EU für die großen Zukunftsaufgaben robuster und handlungsfähiger machen. Wir setzen 
uns dafür ein, dass aus dem Wiederaufbaufonds und der in der Krise gestärkten europäischen So
lidarität ein dauerhafter Integrationsfortschritt wird. Wir werden innere Handlungsblockaden der 
EU abbauen und die äußere Handlungsautonomie fortentwickeln.


Nur mit einer solidarischen und souveränen EU sind wir in der Lage, die Welt von morgen mitzu
gestalten und unserer Vision einer demokratischen, gerechten und nachhaltigen Zukunft näher zu 
kommen. Unser Ziel ist es, Europa grundlegend zu stärken, damit wir in einer multipolaren Welt 
unsere Eigenständigkeit und unsere Art zu leben, auch in Zukunft bewahren. 


Mit unserer Politik in Europa wie in der Welt wollen wir die Agenda 2030 der Vereinten Nationen 
umsetzen, in der sich die Völker der Welt zu einer gemeinsamen nachhaltigen Zukunft in Frieden, 
Freiheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt verpflichtet haben. 


Ein solches Europa kann seinen Einfluss gleichermaßen zum Schutz und zur Stärkung europäischer 
Werte und Interessen einbringen, als selbstbewusste Friedensmacht auftreten und so eine ko
operative, multilaterale Weltordnung mitgestalten, die die Hoffnung auf ein gutes Leben für die 
gesamte Menschheit wirklich macht.


Investitionen sind essentiell für eine nachhaltige europäische Zukunft. Wir werden den Stabilitäts 
und Wachstumspakt zu einem Nachhaltigkeitspakt weiterentwickeln. Statt einer Rückkehr zur 
Kürzungspolitik der Vergangenheit bleiben wir bei der in der CoronaKrise begonnenen gemeinsa
men Investitionspolitik Europas. Eine krisenfeste EU muss fiskalpolitisch handlungsfähig sein und 
sich zu einer echten Fiskal, Wirtschafts und Sozialunion weiterentwickeln. 


Wir werden Staaten und Steuerzahler zukünftig wirksam vor Bankpleiten schützen. Zusammen 
mit der Kapitalmarktunion soll durch die Vollendung der Bankenunion ein europäischer Kapital
markt geschaffen werden, der die wettbewerbsfähige Finanzierung europäischer Unternehmen 
sicherstellt. Weil zu gemeinsamen Ausgaben auch gemeinsame Einnahmen gehören, haben wir 
die Grundlage für neue europäische Eigenmittel geschaffen. 


Wir setzen uns dafür ein, die Finanzierung der EU dauerhaft gerechter und eigenständiger zu ge
stalten. Wir werden für diesen bedeutenden Integrationsschritt die Besteuerung digitaler Groß
konzerne, eine CO2Grenzabgabe sowie neue Einnahmen aus dem Emissionshandel heranziehen. 
Damit können auch Emissionen wirksam eingespart und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
klimafreundliche Unternehmen hergestellt werden.


Wirtschaftliches Zusammenwachsen und die Herstellung von Steuergerechtigkeit sind für uns 
zwei Seiten einer Medaille. Deshalb treten wir ein für die Überwindung des Einstimmigkeits
prinzips in Steuerfragen und die Beendigung des Steuerdumpings zwischen den Mitgliedstaaten, 
insbesondere im Bereich der Unternehmensbesteuerung. 
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4.2. Sozialökologisch wirtschaften 
Als weltweiter Technologieführer muss die EU auch in Zukunftssektoren unabhängiger von Dritten 
sein. Wir werden die Entwicklung gemeinsamer Märkte und Infrastrukturen vorantreiben, strate
gisch wichtige Zukunftstechnologien entwickeln und Schlüsselindustrien schützen. 


Um Klimawandel, Artensterben und übermäßigem Rohstoffverbrauch entgegenzuwirken, muss 
sich die Art und Weise, wie wir in Europa leben, konsumieren und produzieren grundlegend än
dern. Um die Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erfüllen, kommt dem 
Energiesektor eine Schlüsselrolle zu. Wir müssen den Anteil erneuerbarer Energien enorm stei
gern, den EnergieMix weiter ausweiten und bestehende Abhängigkeit von fossilen Energieliefe
rungen abbauen. Wir werden Europa bis spätestens 2050 zum ersten nachhaltigen und treibhaus
gasneutralen Kontinent machen und eine Vorreiterrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels 
einnehmen. 


Auch die europäische Landwirtschaft als einer der größten Treibhausgasemittenten muss einen 
Beitrag leisten, weg von der Flächenförderung, hin zu einer Förderung, die an Kriterien für Klima, 
Natur und Umweltschutz und Tierwohl gebunden ist.


In allen Handels, Wirtschaftspartnerschafts und Investitionsabkommen der EU werden zukünftig 
neben verbindlichen sozialen Standards wie die ILOKernarbeitsnormen sowie menschenrechtli
chen und ökologischen Standards auch konkrete Beschwerde und Sanktionsmechanismen verein
bart. Zudem sollen private Streitschlichtungsmechanismen abgeschafft und durch öffentliche Ge
richte ersetzt werden. Wir wollen ein multinationales Investitionsgericht, das bei Diskriminierung, 
sprich der ungleichen Behandlung zwischen Handelspartnern, eingreift. Die Rechte von Arbeitneh
mer*innen, strengere Umweltgesetzgebungen, die Umsetzung internationaler Verpflichtungen 
etwa beim Klimaschutz und Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge sind keine diskriminieren
den Praktiken. Hier darf es keine Klagemöglichkeiten geben.


Das Abkommen zwischen der EU und dem MERCOSURStaatenbund ist ein wichtiges Projekt, um 
die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika zu festi
gen. Einem Abkommen ohne Stärkung der Umwelt, Menschenrechts und Sozialstandards durch 
zusätzliche verbindliche und sanktionierbare Überprüfungs, Umsetzungs und Durchsetzungsme
chanismen, werden wir aber nicht zustimmen.


Mit unserer Handelspolitik werden wir die sozialökologische Transformation unterstützen. Dafür 
soll der Handel mit nachhaltigen Gütern besonders gefördert werden. Handelspolitische Maß
nahmen auf einer werteorientierten Basis haben immer die Interessen der Partner mit im Blick, 
insbesondere die der weniger entwickelten Länder. Deshalb werden wir auch insbesondere klein
bäuerliche und agrarökologische Landwirtschaft fördern. Damit die Handelspolitik demokratischer 
werden kann, werden wir die Kontroll und Entscheidungsrechte des Europäischen Parlamentes 
ausdehnen und Vertreter*innen von Gewerkschaften wie auch der Zivilgesellschaft besser als bis
her an Verhandlungsprozessen beteiligen.


Die Pandemie hat die Verwundbarkeit unseres Gesundheitssystems offengelegt. Wir werden eine 
souveräne Europäische Gesundheitsunion mit einer starken und widerstandsfähigen Gesundheits
wirtschaft in Europa schaffen, indem wir Mindeststandards in der Gesundheitsversorgung garan
tieren, einen starken Katastrophenschutzmechanismus etablieren und die gemeinsame Forschung 
und Beschaffung wichtiger medizinischer Güter fördern. Um auf grenzüberschreitende Gesund
heitsgefahren in Zukunft besser reagieren zu können, brauchen wir krisenfeste europäische Ge
sundheitsbehörden, die mit weitreichenden Kompetenzen und Ressourcen ausgestattet werden.
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Mit dem Ziel, die Arbeits und Lebensbedingungen aller Europäer*innen zu verbessern und in 
Richtung einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse weiterzuentwickeln, werden wir in den 
kommenden Jahren konsequent die europäische Säule sozialer Rechte in die Praxis umsetzen. Alle 
Arbeitnehmer*innen in Europa müssen von ihrer Arbeit gut leben können. Unser Ziel bleiben euro
paweit Löhne, die zum Leben reichen, daher begrüßen wir den Vorschlag für einen Rechtsrahmen 
für europäische Mindestlöhne.


Um die Eurozone vor ökonomischen Schocks zu schützen, treten wir ein für eine dauerhafte euro
päische Arbeitslosenrückversicherung, die zudem sicherstellt, dass alle Mitgliedstaaten auch in 
Zeiten schwerer wirtschaftlicher Krisen wichtige soziale Sicherungsfunktionen erfüllen können. 


Um eine angemessene soziale Absicherung zu gewährleisten und Armut zu bekämpfen, setzen wir 
uns für europäische Mindeststandards bei den nationalen Grundsicherungssystemen ein. Wichtig 
ist uns insbesondere die Bekämpfung von Kinderarmut in Europa und daher die Umsetzung der 
Europäischen Kindergarantie.


Wir werden die Rechte von Arbeitnehmer*innen weiter ausbauen, insbesondere durch die Stär
kung europäischer Betriebsräte, durch Mitspracherechte in Organisation und Entscheidungen gro
ßer Unternehmen sowie das Recht auf Kollektivmaßnahmen und Tarifverhandlungen. Die Durch
setzung von geltendem Arbeitsrecht und Arbeitsschutz bei Saisonarbeitnehmern muss dringend 
verbessert werden. Weil vielerorts gerade die Jugendarbeitslosigkeit zu einer der größten Heraus
forderungen der Krise geworden ist, werden wir die europäische Jugendgarantie weiter stärken 
und jungen Menschen eine Perspektive bieten. Das Ziel muss sein, verstärkt sozialversicherungs
pflichtige und unbefristete Vollzeitstellen für Jugendliche und junge Erwachsene zu schaffen.
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4.3. Demokratie erweitern
Wir werden die Demokratie in Europa stärken. Dass unsere europäische Wertegemeinschaft 
zunehmend auf die Probe gestellt und populistische und nationalistische Regierungen die Un
abhängigkeit der Justiz und grundlegende Rechte beschneiden, nehmen wir nicht hin. Der Schutz 
von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit in Europa bildet das Fundament für eine geeinte 
europäische Zukunft. Dazu gehört eine Vervollständigung der Mitentscheidungsrechte des Euro
päischen Parlaments, inklusive eines echten Initiativrechts. Wir werden ein gemeinsames Wahl
recht zur Wahl der europäischen Volksvertretung schaffen. 


Mit einem Sonderfonds für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werden wir zivilgesellschaftliche 
Zusammenarbeit gezielt fördern. Die Konferenz zur Zukunft Europas soll ein Erfolg werden. Wir 
setzen uns dafür ein, dass sie in Deutschland und der ganzen EU eine breite Debatte zur europäi
schen Demokratie und Handlungsfähigkeit initiiert und ihre Ergebnisse umgesetzt werden.


Durch den Rechtsstaatsdialog und Rechtsstaatsmechanismus haben wir Europa wehrhafter ge
macht und konkrete Instrumente eingeführt, um die Einhaltung europäischer Grundwerte ver
bindlich zu überprüfen und Verstöße zu sanktionieren. Wir werden uns für eine konsequente 
Umsetzung und Verschärfung der Sanktionsmöglichkeiten einsetzen.


Desinformationskampagnen, Fake News und Hassreden stellen eine Bedrohung der Demokratie 
dar. Wir setzen uns für europäische Regelungen ein, um strafbare OnlineHassreden effektiv zu 
bekämpfen und werden europäische Frühwarnsysteme gegen Desinformationskampagnen aus
bauen.


Wir stehen für eine humanitäre und solidarische Asyl und Flüchtlingspolitik in der Europäischen 
Union. Deshalb werden wir ein funktionsfähiges Europäisches Asylsystem mit dem notwendigen 
Gleichgewicht zwischen Verantwortung und Solidarität voranbringen, das eine Reform des Dublin
Systems hin zu einem solidarischen Verteilungsmechanismus beinhaltet und das Recht auf Asyl 
vollumfänglich wahrt und gewährt. Das Asylsystem soll weiter europäisiert und das Europäische 
Unterstützungsbüro für Asylfragen zu einer vollwertigen europäischen Asylagentur ausgebaut 
werden. 


Wir werden die Genfer Flüchtlingskonvention verteidigen. Pushbacks sind eine eklatante Verlet
zung des Völkerrechts. Seenotrettung ist eine Verpflichtung aus dem internationalen Seerecht und 
darf nicht kriminalisiert werden, sondern sollte auch staatlich durch die EU gewährleistet werden. 
Im Rahmen eines umfassenden Ansatzes sollten legale Migrationswege geschaffen und die Ursa
chen von Flucht und Vertreibung bekämpft werden. Wir werden eine Brücke zu lokalen Akteuren 
bauen und die Aufnahmebereitschaft von europäischen Kommunen und Städten fördern und 
unterstützen. Dies soll durch Bundeskontingente möglich gemacht und damit auch die Bereit
schaft vieler Kommunen im Rahmen der Initiative „Sichere Häfen“ aufgegriffen werden. Zusätzlich 
soll die Europäische Union ein Impfkontingent für  
Geflüchtete einrichten.


Wir setzen uns ein für eine EUweite Ratifizierung der IstanbulKonvention des Europarats als ver
bindliche Rechtsnorm gegen Gewalt an Frauen.
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4.4. Europäische Nachbarschaften pflegen
Wir setzen uns dafür ein, dass Europa eine Vorreiterrolle bei internationaler Krisenprävention, 
Friedens und Demokratieförderung sowie zum Schutz von Menschenrechten einnimmt. Europas 
Verantwortung in der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe werden wir durch 
eine Erhöhung der EUMittel stärken.


Mehr Eigenständigkeit setzt höhere Handlungsfähigkeit voraus. Grundlegend dafür ist die Einfüh
rung von Mehrheitsentscheiden in der Außenpolitik – statt des jetzigen Einstimmigkeitsprinzips. 
Auch das Amt des Hohen Vertreters der EU für Außen und Sicherheitspolitik sollte langfristig zu 
einem EUAußenminister weiterentwickelt werden. Wir wollen eine gemeinsame Ausrichtung 
unserer globalen Entwicklungszusammenarbeit und deswegen unsere Kräfte in Europa bündeln. 


Ein Europa, das geschlossen auftritt, trägt zur Belebung eines funktionierenden und kooperativen 
Multilateralismus bei. Wir sind auf internationale Vertrauensnetzwerke angewiesen, so wie die 
Allianz für Multilateralismus, die bereits wichtige Impulse für die Zusammenarbeit gesetzt hat.


Die NATO ist und bleibt ein tragender Pfeiler der transatlantischen Partnerschaft und für Europas 
Sicherheit unverzichtbar. Parallel dazu muss die EU sicherheits und verteidigungspolitisch eigen
ständiger werden. Die europäische Zusammenarbeit werden wir ausbauen. Unser Ziel bleibt eine 
europäische Armee als Teil der Friedensmacht Europa. Durch die Bündelung europäischer Rüs
tungskooperation nutzen wir Synergien und sparen unnötige Mehrausgaben ein. Souverän muss 
Europa neue Rüstungskontroll und Abrüstungsinitiativen für den europäischen Kontinent entwi
ckeln, um frühzeitig auf die Risiken neuer Technologien und gefährliche Entwicklungen im Cyber
bereich oder im Weltraum reagieren zu können.


Die Nachbarschaft Europas im Süden wie im Osten ist durch Krisen sowie durch die wachsende 
Einflussnahme anderer Staaten geprägt. Diese Herausforderungen muss die EU durch eine kon
zeptionell neu ausgerichtete europäische Nachbarschaftspolitik angehen. Die Länder des West
balkans werden wir integrieren. Die Partnerschaft zwischen Europa und Afrika wollen wir politisch 
und wirtschaftlich deutlich ausbauen und auf ein neues Level der Zusammenarbeit heben.


Wir gehen auf die neue USRegierung zu, die sich wieder verstärkt in der internationalen Zusam
menarbeit einbringt. Wir brauchen nicht weniger als einen Neustart in den transatlantischen 
Beziehungen. Wir werden die Partnerschaft zwischen Europa und den USA, die auf gemeinsamen 
und demokratischen Werten beruht, grundsätzlich stärken und die Zusammenarbeit bei Themen 
wie Klimaschutz, globaler Gesundheitspolitik, Handel, Abrüstung und Sicherheitsfragen intensi
vieren.


Es ist im deutschen und europäischen Interesse, wenn wir mit Russland in Fragen der gemeinsa
men Sicherheit, Abrüstung und Rüstungskontrolle wie auch bei Klima, Nachhaltigkeit, Energie und 
der Bekämpfung von Pandemien gemeinsame Fortschritte erreichen. Wir sehen jedoch auch, dass 
Europas Beziehungen zu Russland immer wieder Rückschlägen ausgesetzt sind. 


Ob die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, die Unterstützung der Separatisten in der Ostukrai
ne, Cyberangriffe auf den Deutschen Bundestag oder die Anwendung des international geächteten 
chemischen Kampfstoffes Nowitschok zur Ausschaltung innenpolitischer Gegner: Russland bricht 
regelmäßig internationales Recht und belastet damit die Beziehungen zu seinen Nachbarn. Wir 
setzen, bei aller erforderlicher Kritik, auch bei Russland auf die Bereitschaft zum Dialog und zur Zu
sammenarbeit. Frieden in Europa kann es nicht gegen, sondern nur mit Russland geben. Wertvoll 
in den Beziehungen zu Russland sind die zivilgesellschaftlichen Kontakte, die wir weiter fördern 
und ausbauen wollen, auch durch Visaerleichterungen für den Austausch junger Menschen. 
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Basierend auf den Werten und Prinzipien der OSZE verfolgen wir daher das Ziel einer neuen 
europäischen Ostpolitik, die den Fokus auf eine gemeinsame und kohärente EUPolitik gegenüber 
Russland legt. Eine konstruktive Dialogbereitschaft seitens Russlands ist Voraussetzung, um am 
Abbau von Spannungen zu arbeiten. Dazu zählt auch, dass der Weg zu einer friedlichen Lösung 
des Ukrainekonflikts und damit einhergehend die Beendigung der Sanktionen maßgeblich von der 
Umsetzung der Minsker Vereinbarungen abhängt.


Die wachsende Bedeutung Chinas in der Welt hat zur Folge, dass eine globale Antwort auf die öko
nomischen, ökologischen, sozialen und politischen Herausforderungen unserer Zeit kaum ohne Pe
king vorstellbar ist. Interessens und Wertekonflikte mit China nehmen zu. Europa muss den Dia
log mit China über Kooperation und Wettbewerb geschlossen, konstruktiv und kritisch führen. Die 
gravierenden Menschenrechtsverletzungen gegenüber Minderheiten, insbesondere uigurischen 
Muslimen, verurteilen wir. Für Honkong muss das international verbriefte Prinzip „Ein Land – zwei 
Systeme“ gewahrt bleiben. Wir betrachten mit großer Sorge den wachsenden Druck auf Taiwan.


Wir unterstützen die Menschen in Belarus in ihrem Wunsch nach Demokratie und Freiheit. Gewalt 
und Repression der Sicherheitskräfte müssen beendet, alle politischen Gefangenen freigelassen 
und demokratische Neuwahlen unter der Aufsicht der OSZE durchgeführt werden.


Den innen und außenpolitischen Kurs der türkischen Regierung betrachten wir mit Sorge. Die 
Türkei muss rechtstaatliche, demokratische und völkerrechtliche Prinzipien einhalten. Eine Intensi
vierung des EUTürkeiDialogs, der auch diese Fragen kritisch erörtert, ist dringend notwendig.


Israels Sicherheit und Existenzrecht ist Teil der Staatsräson Deutschlands. Auch aufgrund dieser 
besonderen Verantwortung werden wir zusammen mit unseren europäischen Partnern und den 
USA neue Initiativen zur Wiederbelebung des NahostFriedensprozesses unterstützen. Auf Grund
lage der Vereinbarungen von Oslo ist und bleibt für uns das Ziel die friedliche Koexistenz zweier 
souveräner und lebensfähiger Staaten im Rahmen einer Verhandlungslösung.


Die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und einigen Staaten in der Region sind er
mutigende Signale, dass Fortschritte zum Frieden möglich sind. Einseitige Schritte von allen Seiten 
erschweren die Friedensbemühungen und müssen unterbleiben. Von der palästinensischen Seite 
fordern wir das Ende des Terrors. In den palästinensischen Gebieten sind auf allen Ebenen weite
re demokratische Fortschritte nötig. Pläne zu Annexionen lehnen wir kategorisch ab. Es muss zu 
einem Stopp des völkerrechtswidrigen Siedlungsbaus kommen. 


Auch nach dem Brexit bleibt das Vereinigte Königreich ein enger Freund der EU. Die gemeinsa
men Abkommen können das Fundament für eine umfassende Partnerschaft zwischen der EU und 
Großbritannien sein. Auf der Basis des fairen Umgangs miteinander werden wir die Zusammen
arbeit in Bereichen weiterentwickeln, die bisher nicht geregelt sind. Einen Wettlauf nach unten, 
was Umweltstandards oder die Rechte von Arbeitnehmern und Verbrauchern angeht, darf es nicht 
geben.
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4.5. Frieden sichern
Wie in keiner anderen Partei gehören in der Sozialdemokratie internationale Solidarität, die uni
verselle Geltung der Menschenrechte, Frieden und Dialog von Beginn an zum Grundverständnis 
unseres politischen Handelns. 


Im Rahmen des Europarats werden wir die Grundwerte der Demokratie, Menschenrechte und 
Rechtsstaatlichkeit schützen und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte stärken. Ge
richtsurteile müssen von allen Mitgliedstaaten konsequent umgesetzt werden. Wir sind für einen 
Beitritt der EU zur Europäischen Menschenrechtskonvention.


Als die Friedenspartei in Deutschland setzen wir auf Diplomatie und Dialog, auf zivile Krisen
prävention und Friedensförderung, auf Abrüstung und Rüstungskontrolle sowie internationale 
Zusammenarbeit. Wir werden multilaterales Handeln wiederbeleben und stärken, auch in Part
nerschaft mit der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen, denn Pandemien, globale 
Wirtschaft, Finanz und Entwicklungskrisen sowie die Folgen der Erderwärmung sind Herausfor
derung, die nur gemeinsam gelöst werden können. 


Der Kampf gegen den Klimawandel, der in vielen Ländern nicht nur die natürlichen Lebensgrund
lagen, sondern auch die soziale und wirtschaftliche Entwicklung bedroht, muss zum Ausgangs
punkt von gerechteren und nachhaltigeren Gesellschaften weltweit werden. „Keine und keinen 
zurücklassen“ das ist unsere Messlatte, um Hunger und Armut weltweit zu überwinden. 


Wir müssen die globale Erderwärmung auf weit unter zwei Grad halten und möglichst auf 1,5 
Grad Celsius begrenzen. Dafür werden wir unsere eigenen Klimaschutzverpflichtungen gemäß des 
Pariser Klimaabkommens einlösen und weiter steigern. Darüber hinaus werden wir die Länder des 
Globalen Südens bei der Anpassung an den Klimawandel in ihrer nachhaltigen Entwicklung unter
stützen.


Gute Arbeit und eine intakte Umwelt weltweit stärken gehört zur Kernaufgabe sozialdemokrati
scher Politik. Wir tun das, indem wir von Unternehmen weltweit die Einhaltung menschenrechtli
cher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten entlang globaler Lieferketten fordern. Es ist ein gro
ßer Erfolg der SPD, dass ein nationales Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht werden konnte. 
Wir werden es konsequent weiterentwickeln. 


Nun wollen wir auch ein Gesetz zur Rückverfolgung auf dem Weltmarkt gehandelter Güter auf 
europäischer Ebene verankern, mit verbindlichen und sanktionsbewehrten Regeln, Zugang zu Ge
richten in Europa und Entschädigung der Opfer. Wir unterstützen ein VNAbkommen zu Wirtschaft 
und Menschenrechten, um Globalisierung im Sinne der Menschenrechte zu gestalten.


Arbeit darf weder arm noch krank machen. 


Deshalb unterstützen wir mit den Gewerkschaften die Forderung, dass Arbeits und Gesundheits
schutz als Kernarbeitsnorm der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) aufgewertet werden. 
Auch werden wir das Zusatzprotokoll zum Sozialpakt der Vereinten Nationen ratifizieren, um Be
schwerdeverfahren zur Einhaltung der Rechte des Paktes zu ermöglichen.


Um Armut nachhaltig zu bekämpfen, setzen wir uns zudem für die Einrichtung eines globalen 
Fonds für soziale Basisschutzsysteme ein. 


Gesundheit ist ein globales öffentliches Gut. Diese Pandemie kann nur durch internationale Soli
darität überwunden werden. Die Krise ist erst vorbei, wenn es global genügend Impfstoff gibt. Wir 
setzen uns daher für die finanzielle und substanzielle Förderung der globalen CoronaImpfkampa
gne der Weltgesundheitsorganisation (COVAX) ein. Unsere Schwerpunkte liegen auf dem Aus und 
Aufbau öffentlicher Gesundheitssysteme, der Verbesserung des Zugangs zu Arzneimitteln und 
Impfstoffen, mehr Transparenz sowie auf der gesundheitlichen Bildung und damit einhergehend 
auf der Stärkung sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte. Wir arbeiten auch daran, 
dass die Weltgesundheitsorganisation WHO durch einen mutigen Reformprozess gestärkt wird.
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Wir setzen uns dafür ein, den Anteil der öffentlichen Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit 
(ODAQuote) von mindestens 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens einzuhalten. Davon 
sollen 0,2 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die ärmsten Entwicklungsländer (LDCs) ver
wendet werden.


Menschen, die durch Konflikte, Epidemien oder Naturkatastrophen in Not geraten sind, bedür
fen unserer Hilfe. Als reiches Industrieland werden wir unser Engagement für humanitäre Hilfe 
weiterhin an den steigenden humanitären Bedarfen orientieren und daran arbeiten, die Basis der 
internationalen Geber zu stärken und auszuweiten. Darüber hinaus gilt für uns weiterhin: Flucht
ursachen bekämpfen, nicht Geflüchtete. Zusammen mit Partnerländern werden wir uns deshalb 
dafür einsetzen, dass der Globale Pakt für Migration umfassend umgesetzt wird.


Internationale Steuerkooperation kann verhindern, dass Vermögen und Unternehmensgewinne 
der Besteuerung entzogen werden. Darum brauchen wir ein globales Register für mehr Transpa
renz. Global agierende Konzerne müssen sich an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen. 
Dafür muss der weltweite Dumpingsteuerwettbewerb um die niedrigsten Unternehmenssteuern 
beendet werden. Deshalb hat die SPD in der Bundesregierung das Konzept einer globalen Min
destbesteuerung für Unternehmen entwickelt und internationale Verhandlungen hierzu initiiert. 
Die neue USRegierung hat sich nun hinter dieses Konzept gestellt. Wir werden diese historische 
Chance für eine globale Steuerreform ergreifen. Wir werden den Aufbau einer globalen Steuerko
ordinationsstelle bei der UN und die OECD in ihrem Kampf gegen Gewinnverkürzung und Gewinn
verlagerung unterstützen. Unser Ziel ist es, Steueroasen trockenzulegen und gerechte Steuersyste
me unter angemessener Beteiligung auch der Eliten im Globalen Süden zu fördern und fordern.


Deutschland ist wie kaum ein anderes Land auf offene Märkte und eine funktionsfähige sowie 
regelbasierte globale Wirtschaft angewiesen. Unser Ziel ist es ein stabiles, faires und demokrati
sches Handelssystem zu etablieren. 


Wir werden die Instrumente der Handels und Investitionspolitik modernisieren – vor allem mit 
Blick auf Nachhaltigkeit und die Durchsetzung gemeinsamer multilateraler Regeln – und uns für 
eine Stärkung der Welthandelsorganisation (WTO) einsetzen. Hierfür werden wir das Regelwerk 
erweitern, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen einbeziehen sowie die Durchsetzungs
möglichkeiten verbessern. Alle Instanzen des WTOStreitschlichtungsmechanismus sollen wieder 
beschlussfähig sein. Deshalb ist eine starke WTO mit einem modernen Regelwerk, das die nachhal
tigen Entwicklungsbedürfnisse des Globalen Südens ebenso wie die des Nordens fair und partner
schaftlich anerkennt und fördert, so wichtig.


Viele Länder befanden sich schon vor der CoronaPandemie in einer Schuldenkrise, die jetzt noch 
vergrößert wird. Zentrale Säulen der Entwicklungsfinanzierung sind zusammengebrochen und 
Finanzströme ausgetrocknet. Das kurzfristige Aussetzen des Schuldendienstes im Rahmen der 
G20 und des IWF brachte Erleichterung. Wir unterstützen eine Initiative für ein globales Staatenin
solvenzverfahren, das staatliche und vor allem private Gläubiger miteinbezieht und das Schulden
erlasse für besonders gefährdete Ländergruppen formuliert und umsetzt.


Die friedenspolitischen Herausforderungen nehmen zu. Gesundheitskrise, Klimawandel und Un
gerechtigkeit verschärfen bestehende Konflikte und entfachen neue. Autonome Waffensysteme 
senken die Schwelle für kriegerische Handlungen, Kernwaffen erleben ein Comeback, digitaler 
Fortschritt macht uns verwundbar für Cyberangriffe. Dafür werden wir auf parlamentarischer 
Ebene einen Mechanismus einrichten, durch den neue Programme, Gesetze, Vorhaben daraufhin 
überprüft werden, ob sie friedenspolitischen Zielen widersprechen. 
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Bei der Entschärfung internationaler Krisen und der Vermittlung von Frieden nimmt Deutsch
land schon jetzt eine weltweite Führungsrolle ein. Das werden wir weiter ausbauen, indem wir 
das Zentrum für internationale Friedenseinsätze (ZIF) stärken und ein hochprofessionelles Team 
von Friedensemissären für das Führen von Verhandlungen aufbauen. Friedensprozesse sind nur 
dann nachhaltig, wenn die Belange und Interessen von Frauen stärker berücksichtigt und wenn 
sie an Aushandlungsprozessen beteiligt werden. Deshalb fordern wir, dass die VNResolution 1325 
„Frauen, Frieden, Sicherheit“ konsequent umgesetzt und weiterentwickelt wird. Auch die VNFrau
enrechtskonvention muss konsequent angewandt werden. Es gilt auf allen Ebenen der AntiGen
derBewegung entgegenzutreten.


Zur Sicherung des Friedens und der Verteidigung leistet die Bundeswehr einen verantwortungs
vollen Beitrag. Wir stehen für das Primat der Politik und für das Leitbild der Inneren Führung der 
Soldat*innen als Staatsbürger*innen in Uniform. Für uns steht fest, dass wir nur mit einer gut aus
gestatteten und modernen Bundeswehr unseren Aufgaben als zuverlässiger Partner in Europa und 
der NATO gerecht werden können. 


Unsere Soldat*innen können sich auf uns verlassen. Wir haben daher nach vielen Jahren immer 
neuer Sparrunden die Investitionen im Verteidigungshaushalt erhöht. Unsere Soldat*innen verdie
nen die bestmögliche Ausrüstung und den höchsten Grad an Ausbildung. Ausrüstung statt Auf
rüstung  diesem Prinzip verpflichtet, haben wir wesentliche Beschaffungsvorhaben für die Bun
deswehr vorangetrieben und setzen uns kontinuierlich für die Verbesserungen der persönlichen 
Ausrüstung und sozialen Absicherung ein. Zugleich werden wir die Attraktivität des Dienstes in 
der Bundeswehr weiter steigern. Wir stehen für den bestmöglichen Schutz unserer Soldat*innen. 
Dazu gehört auch der Einsatz von Drohnen. Die Entscheidung, ob diese auch bewaffnet werden 
sollen, kann verantwortbar erst nach einer umfassenden politischen und gesellschaftlichen Debat
te und der sorgfältigen Würdigung aller Aspekte getroffen werden. 


Wir setzen uns dafür ein, dass unbemannte bewaffnete Drohnen international erfasst und in ein 
internationales Regelwerk einbezogen werden, um dem Trend einer zeitlichen und räumlichen 
Entgrenzung militärischer Gewalt ebenso entgegenzuwirken wie den Befürchtungen einer techno
logischen und funktionalen Autonomie. Wie notwendig ein solches Regelwerk ist, hat nicht zuletzt 
der massive Einsatz von bewaffneten Drohnen als Angriffswaffen im Krieg zwischen Aserbaid
schan und Armenien und im LibyenKonflikt gezeigt. Dieser Einsatz hat neue Fragen aufgeworfen, 
die in einer umfassenden Debatte zu berücksichtigen sind. Vor der Entscheidung über ein Nach
folgesystem des Kampfflugzeugs Tornado setzen wir uns für eine gewissenhafte, sachliche und 
sorgfältige Erörterung der technischen nuklearen Teilhabe ein.


Eine Welt ohne Atomwaffen ist und bleibt das Ziel sozialdemokratischer Außenpolitik. Zu einer 
abrüstungspolitischen Offensive gehört, dass bestehende Vereinbarungen über Rüstungskontrolle 
und Abrüstung unbedingt gerettet sowie die Verpflichtungen aus dem Nuklearen Nichtverbrei
tungsvertrag (NVV) umgesetzt werden. Wir brauchen reale Abrüstungsschritte. Mit der neuen 
USAdministration gilt es, die Gespräche wiederaufzunehmen, wie eine vollständige Umsetzung 
des internationalen Atomabkommens (JCPoA) mit dem Iran erfolgen kann.


Der im Rahmen der Vereinten Nationen beschlossene und inzwischen in Kraft getretene Atomwaf
fenverbotsvertrag bringt eine weitere Dynamik in die Bemühungen für eine nuklearwaffenfreie 
Welt. Deutschland sollte als Beobachter bei der Vertragsstaatenkonferenz des Atomwaffenver
botsvertrags die Intentionen des Vertrages konstruktiv begleiten. Auch setzen wir uns ein für den 
Beginn von Verhandlungen zwischen den USA und Russland zur verifizierbaren, vollständigen Ab
rüstung im substrategischen Bereich mit dem Ziel, die in Europa und in Deutschland stationierten 
Atomwaffen endlich abzuziehen und zu vernichten. Wir werden zudem Rüstungskontrolle auch in 
den Bereichen Biotechnologie, Cyber und Künstliche Intelligenz etablieren. Die Ächtung autono
mer tödlicher Waffensysteme bleibt unser Ziel. Bei allen Bemühungen um Abrüstung muss stärker 
als bisher auch China einbezogen werden.







 
Das Zukunftsprogramm der SPD


Kapitel 4


Seite > 68SPD-Parteivorstand 2021


Für uns ist eine restriktive Rüstungsexportpolitik zentral. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die 
Ausfuhr deutscher Rüstungsgüter in Staaten außerhalb von EU, NATO und denen gleichgestell
ten Ländern weiter eingeschränkt, die Kontrolle über den endgültigen Verbleib der Waffen ausge
weitet und absolute Ausnahmen nur im begründeten Einzelfall möglich sein werden – öffentlich 
nachvollziehbar dokumentiert. Das soll in einem Rüstungsexportgesetz festgeschrieben werden. 
Auch mit unseren europäischen Partnern werden wir eine Verschärfung der EURüstungsexport
vereinbarungen abstimmen. Für Staaten, die weder Mitglied der EU noch der NATO sind, ist eine 
Ratifizierung des Vertrags über Waffenhandel (ATT) und dessen konsequente Umsetzung zwingen
de Voraussetzung für jede Form der Rüstungskooperation.


Für uns ist die Unteilbarkeit und universelle Geltung der Menschenrechte nicht verhandelbar. Um 
Menschenrechte durchzusetzen, müssen wir diejenigen schützen, die für sie eintreten. Wir werden 
das im EURahmen unter deutscher Ratspräsidentschaft geschaffene MenschenrechtsSanktions
regime konsequent nutzen. Dazu gehören Einreiseverbote und das Einfrieren von Konten. Auch 
werden wir die Möglichkeiten der weltweiten Strafverfolgung von Menschenrechtsverletzern 
fördern und den Internationalen Strafgerichtshof stärken. Indem wir die mit Menschenrechten 
befassten Institutionen des Bundestags und der Bundesregierung unterstützen und weiter aus
bauen, stärken wir die Menschenrechtsarchitektur.


Alle unsere Anstrengungen können jedoch nur gelingen, wenn wir die Vereinten Nationen dar
in unterstützen, ihren Auftrag der Friedenssicherung, Förderung nachhaltiger Entwicklung und 
Wahrung der Menschenrechte zu erfüllen. Wir wissen: Reformen der Vereinten Nationen sind hier
für dringend notwendig. Diese werden wir vorantreiben. Unser Ziel ist ein ständiger europäischer 
Sitz und eine angemessene Repräsentanz des Globalen Südens im Sicherheitsrat der Vereinten 
 Nationen. 







 
Das Zukunftsprogramm der SPD


Kapitel 5


Seite > 69SPD-Parteivorstand 2021


5.0. Zukunft, Respekt und ein solidarisches Europa – 
Leitgedanken für ein neues Jahrzehnt 
In den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts entscheidet sich, welche Rolle Deutschland und Europa in 
der Welt spielen werden. Mit unseren Zukunftsmissionen werden wir heute die Zukunft gestalten. 


Wir wollen Vollbeschäftigung erreichen mit guter Arbeit und gerechten Löhnen. 


Wir wollen Industrie und Innovationsstandort bleiben, mit klimaneutralen Produkten und Tech
nologien, einer modernen Mobilität weltweit Standards setzen und die Möglichkeiten der Digitali
sierung basierend auf unseren Werten nutzen. 


Wir wollen dafür sorgen, dass der erwirtschaftete Wohlstand allen Bürger*innen in unserem Land 
ein gutes und sicheres Leben ermöglicht. 


Wir wollen aus Träumen Zukunft machen. Wir wollen, dass alle Menschen ihre Wünsche verwirk
lichen und ihre Ziele erreichen können. Am Anfang ihres Lebens, aber auch wenn sie bereits mitten 
im Leben stehen. Mit gleicher Förderung vom Beginn eines Lebens an, und mit Möglichkeiten sich 
zu entwickeln  ein Leben lang.


Wir wollen eine Gesellschaft, die inklusiv und solidarisch ist und allen Bürger*innen die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben möglich macht. Ein moderner und starker Sozialstaat ist dafür die 
Grundlage und begegnet allen Menschen mit dem Respekt, den sie verdienen. 


Wir wollen respektvoll zusammenleben. Unsere Gesellschaft lebt von ihrer kulturellen Vielfalt, 
Kreativität und Verschiedenheit. Demokratie und soziale Gerechtigkeit sind die Grundlagen für 
eine starke Gesellschaft, die Extremismus, politischem Hass und gesellschaftlicher Hetze den 
Kampf ansagt und vor Kriminalität schützt. 


Wir wollen Frieden sichern. Aus einer starken europäischen Gemeinschaft ziehen wir die Kraft 
für eine gemeinsame Friedenspolitik, die Konflikte löst und Menschen über Grenzen zusammen
bringt. 


Wir wollen Verantwortung übernehmen. Wohlstand und Anstand dürfen keine Gegensätze sein. 
Unser Lebensstandard darf nicht auf der Ausbeutung von Mensch und Natur beruhen. Weder in 
Deutschland noch in Europa oder anderen Regionen der Welt. 


Dafür werben wir mit diesem Programm. 
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Eine Einladung


Antragstext


DEUTSCHLAND. ALLES IST DRIN.


Programm zur Bundestagswahl 2021


Eine Einladung
Liebe Wählerinnen und Wähler,


durch Wahlen entscheidet eine Gesellschaft, wer sie sein will. Das gilt erst recht für diese  
Bundestagswahl am 26. September. Mit ihr endet eine Ära, und eine neue kann beginnen.  
Zukunft ist aber nichts, was uns einfach widerfährt. Sie, liebe Wählerinnen und Wähler,  
können mit Ihrer Stimme selbst entscheiden, welche Richtung sie nimmt.


Wir, BÜNDNIS 90/Die Grünen, legen mit diesem Programm unser inhaltliches Angebot an Sie vor.  
Wir tun dies in einer Zeit des globalen Ausnahmezustands. Die Pandemie hat uns alle bis ins  
Mark getroffen. Sie hat im Guten gezeigt, zu welcher Gemeinsamkeit, Innovationskraft und  
Widerstandsfähigkeit wir Menschen fähig sind. Sie hat aber auch die Schwachstellen unserer  
Gesellschaft schonungslos offengelegt, und das in einer ohnehin verwundbaren Welt. Die  
globalen Krisen dieser Zeit – zuallererst die Klimakrise als wahre Menschheitskrise – wirken  
in unser aller Leben hinein und gefährden Freiheit, Sicherheit und Wohlstand.


Wir haben aber die Wahl: Wir können entscheiden, ob uns die Krisen über den Kopf wachsen  
oder wir über sie hinaus. Die Erfahrungen in der Pandemie zeigen, dass wir Krisen in  
gemeinsamer Kraftanstrengung bewältigen können. Durch die Solidarität, mit der unsere  
Gesellschaft den Verletzlichsten den stärksten Schutz gegeben hat. Durch Rücksichtnahme, die  
so viele Menschen an den Tag legen. Durch Wissenschaft und Fortschritt. Täglich wachsen in  
der Pandemie Menschen über sich hinaus – im Krankenhaus, im Altersheim, im Supermarkt, im  
Labor, Kinder, Eltern und Lehrkräfte im Distanzunterricht, Jugendliche allein zu Hause,  
Selbständige, die größte Anpassungsfähigkeit zeigen . Jetzt ist es Zeit, dass die Politik  
über sich hinauswächst.


Wir können aus Fehlern lernen. Wir haben erlebt, wie fragil der Status quo ist, wie  
zerbrechlich eine rein auf Profit ausgerichtete Wirtschaft, aber auch welche Bedeutung  
Grundrechte haben und wie stark unsere Gesellschaft ist. Wir haben erfahren, wie begrenzt  
nationale Antworten auf globale Fragen sind, gesehen, wie viel Unsicherheit entsteht, wenn  
man nur auf Sicht fährt, und wie notwendig eine Politik mit Weitblick und die für Frieden  
ist. Je besser wir vorsorgen, je widerstandsfähiger wir werden, je besser wir schützen, umso  
freier können wir leben.


Als Gesellschaft haben wir den Schlüssel für so vieles schon in der Hand. Wir wissen, wie  
man eine Industriegesellschaft sicher ins Zeitalter der Klimaneutralität führt. Wie man  
dafür den Kohleausstieg beschleunigt und Versorgungssicherheit gewährleistet, wie viel mehr  
Strom aus Wind und Sonne gewonnen werden kann und der Naturschutz gestärkt wird. Wir wissen,  
wie man eine sozial-ökologische Marktwirtschaft entwickelt, die zukunftsfähige Jobs,  
sozialen Schutz und fairen Wettbewerb in Deutschland und Europa zusammenbringt, wie man der  
Globalisierung klare Regeln setzt und multinationale Konzerne angemessen besteuert. Wir  
wissen, wie wir in eine starke Gesundheitsversorgung und eine moderne Infrastruktur, in gute  


Eine Einladung
PB.E-01NEU: Eine Einladung
Antragsteller*in: Bundesdelegiertenkonferenz







2


Schulen und öffentliche Räume, in einen gut funktionierenden und bürger*innennahen Staat  
investieren können. Es ist möglich, Ungleichheit zu verringern, gleichwertige  
Lebensverhältnisse auf dem Dorf, in der Kleinstadt und in der Metropole herzustellen und  
Kinder ins Zentrum zu rücken. Wir können volle Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern  
erreichen und eine vielfältige Einwanderungsgesellschaft gestalten. Wir sind in der Lage und  
fest entschlossen, Europa als Wertegemeinschaft demokratisch zu stärken und im globalen  
Systemwettbewerb gerechter und handlungsfähiger zu machen. Das lässt sich mit  
internationaler Solidarität meistern und wenn wir unsere Art zu leben und zu wirtschaften so  
gestalten, dass wir Krisen an anderen Orten der Welt nicht verschärfen. Aber Worte allein  
reichen nicht, wir müssen es auch tun. Jetzt ist die Zeit fürs Machen.


Reaktive Politik hat die letzten Jahre über versucht das Schlimmste zu verhindern. Aber es  
geht darum, das Beste zu ermöglichen. In kurzer Zeit eine klimaneutrale Gesellschaft zu  
werden, ist eine epochale Aufgabe mit inspirierender Kraft. Wir wollen einen Aufschwung  
schaffen, der über das rein Ökonomische hinausgeht. Einen Aufschwung, der das ganze  
gesellschaftliche Leben in seiner Stärke und Vielfalt erfasst: Bildung und Kultur, Arbeit  
und Digitalisierung, Wissenschaft und Innovation.


Dieses Programm ist dafür ein Anfang. Es schlägt konkrete und ehrgeizige Projekte für  
politisches Handeln in einer Bundesregierung in den kommenden vier Jahren vor. Die Aufgaben  
sind groß, die Widerstände ebenfalls. Aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass viele  
Menschen in der Gesellschaft der Politik weit voraus sind. Lassen Sie uns also gemeinsam die  
politische Arbeit auf die Höhe der Zeit bringen. Wenn Sie, liebe Wählerinnen und Wähler, uns  
das Mandat dafür erteilen und wir diese Projekte mit Ihnen Schritt für Schritt umsetzen  
dürfen, schaffen wir zusammen die Grundlagen für ein Jahrzehnt des mutigen Vorangehens, des  
Machens, des Gelingens. Macht ist in einer Demokratie nur geliehen. Diese Leihgabe  
verpflichtet zu sauberer Politik – zu einer Politik, die das Wohl der Bürgerinnen und Bürger  
über das persönliche Interesse stellt, die Rechenschaft ablegt und sich selbst Grenzen  
setzt. In diesem Sinne werden wir handeln.


Wir werden manch gute Tradition auf neue Weise zum Tragen bringen, manch Neues begründen,  
manch Gewohntes ablösen, aber wir schaffen Sicherheit im Übergang. Nach einer Ära der  
politischen Kurzfristigkeit bringen wir den langem Atem, den klaren Kompass und die  
Durchsetzungsfähigkeit mit, um unser Land – im Herzen Europas, der Welt zugewandt – in eine  
bessere Zukunft zu führen. Ja, zu führen. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik  
kämpfen wir, BÜNDNIS 90/Die Grünen, um die politische Führung in diesem Land, inhaltlich und  
personell. Wir stehen auf einem festen Wertefundament und sind tief verwurzelt in der  
Gesellschaft. Wir haben ein klares Ziel für dieses Jahrzehnt vor Augen: klimagerechten  
Wohlstand. Wir sind gewachsen und gestärkt durchs Regieren in Kommunen, Ländern und im Bund.  
Mit Erfahrung und Kompetenz, mit Herz und Weitblick, mit Zuversicht und Leidenschaft, offen  
und lernfähig, so gehen wir in dieses Jahrzehnt, so ist unser Angebot und so werben wir um  
Mehrheiten für die kommenden vier Jahre. Wir laden Sie ein, mit uns diesen Weg zu gehen.
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Kapitel 1: Lebensgrundlagen schützen


Antragstext
Die Klimakrise ist die Existenzfrage unserer Zeit. Daher ist Klimaschutz keine 
Zukunftsaufgabe, sondern Klimaschutz ist jetzt. Wenn wir zu Beginn dieses Jahrzehnts 
konsequent handeln und die sozial-ökologische Transformation einläuten, können wir die 
Klimakatastrophe noch verhindern und zu einer klimagerechten Welt beitragen. 
Klimaneutralität ist dabei eine große Chance für höhere Lebensqualität, mehr soziale 
Gerechtigkeit und einen klimagerechten Wohlstand. Sie gilt es zu ergreifen.


Wir haben in den vergangenen Jahren mit Hitzesommern, Waldsterben, Überschwemmungen und 
Dürren die Klimakrise bereits zu spüren bekommen. Sie 
hat dramatische Konsequenzen bei uns und auf der ganzen Welt: etwa für die Gesundheit 
der Menschen – und es sind vor allem die mit den geringsten Einkommen und insbesondere die 
Menschen im globalen Süden, die den Preis dafür zahlen, dass der ökologische Fußabdruck der 
Reichsten am größten ist. Oder für die Bäuer*innen, denen zunehmend die Grundlage entzogen 
wird. Und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. 
Alle diese Folgen werden sich vervielfachen, wenn wir jetzt nicht umsteuern. Je 
entschiedener wir handeln, desto mehr Freiheiten und Alternativen sichern wir für jetzige 
und künftige Generationen. Wir werden deshalb konsequent den Weg zur Klimaneutralität gehen.


Das verlangt Können, Mut und Machen. Wir stellen in einer künftigen Regierung das Pariser 
Klimaabkommen in den Mittelpunkt und richten das Handeln aller Ministerien danach aus. Wir 
lenken all unsere Kraft darauf, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die uns auf den 1,5-Grad- 
Pfad führen. Klimagerechtigkeit ist eine Frage des politischen Kanons. Wir begreifen es als 
unsere Aufgabe, bessere Regeln zu schaffen, nicht den besseren Menschen. Solch klare 
politische Ordnungsrahmen entlasten auch uns als Menschen im Alltag und schaffen Freiheit.


Natürlich bedeutet Klimaneutralität Veränderung, aber diese Veränderung schafft Halt in der 
Zukunft. Denn sie bewahrt uns davor, Kipppunkte zu überschreiten und ermöglicht ein 
klimagerechtes, ein besseres Leben. Wir bringen deshalb Strom, Wärme, Verkehr und Industrie 
zusammen, beenden Energieverschwendung und sorgen so für eine effiziente Verzahnung dieser 
Bereiche. Statt auf Kohle, Öl und fossilem Gas wird das Energiesystem auf Sonnen- und 
Windenergie basieren. Statt an fossilen Verbrennungsmotoren festzuhalten, schaffen wir eine 
neue Mobilität mit der Bahn, dem Rad, zu Fuß oder mit emissionsfreien Autos. Statt Öl und 
Erdgas wärmt uns künftig die Kraft der Erneuerbaren. Die Zukunft wird damit leiser, 
sauberer, gesünder, günstiger und sozial gerechter. Weniger Autos in der Stadt bedeuten mehr 
Platz für uns Menschen. Leisere Straßen und saubere Luft dienen besonders jenen, die sich 
nicht die Villa am ruhigen Stadtrand leisten können. Mehr Angebote an klima- und 
umweltfreundlichen Verkehrsmitteln, zum Beispiel Rufbusse oder Carsharing, erleichtern zu 
pendeln und befördern ein gutes Leben auf dem Land.


Mit dieser großen Veränderung entstehen neue Geschäftsfelder, neue Industriezweige, neue 
Arbeitsplätze. Andere Bereiche werden sich wandeln, einige völlig neu entstehen, wieder 
andere verschwinden. Für viele Menschen ist das auch eine große Herausforderung, ja 
Zumutung. Die sozial-ökologische Transformation gelingt nur, wenn wir gemeinsam alles dafür 
tun, Verluste zu verringern und Brücken zu bauen. So müssen diejenigen, die neue Chancen 
oder Weiterbildung brauchen, sie auch bekommen. Und es ist unsere Aufgabe, Sorge dafür zu 
tragen, dass die Kosten und Belastungen dieser Veränderung gerecht verteilt sind. 
Klimagerechter Wohlstand bedeutet Ökologie und Soziales zusammenzudenken und den Übergang 
gut zu gestalten: für Menschen in der Stadt und auf dem Land. Für die Handwerkerin wie für 
den Stahlarbeiter.


Kapitel 1: Lebensgrundlagen schützen
PB.L-01_Beschluss_vorläufig: Kapitel 1: Lebensgrundlagen schützen
Antragsteller*in: Bundesdelegiertenkonferenz
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Der Verlust an intakter Natur und Umwelt ist ebenso dramatisch wie die Klimakrise und eine 
der größten Bedrohungen für ein gutes und gesundes Leben. Wenn wir unsere Lebensgrundlagen 
schützen wollen, wenn wir auch die zweite große ökologische Krise, das Artensterben, 
eindämmen wollen, dann bedarf es mehr als einer Kurskorrektur, dann brauchen wir einen neuen 
Kurs. Wir machen die planetaren Grenzen zum Leitprinzip unserer Politik und tragen so auch 
zu mehr Umweltgerechtigkeit bei. Entsprechend verändern wir die Wirtschaftsweise, denn auf 
einem endlichen Planeten kann es kein unendliches Wachstum geben. Wir setzen Prioritäten.  
Von jetzt an wird 
belohnt und gefördert, was Mensch und Tier, Klima und Natur schützt. Und was zerstörerisch 
wirkt, muss dafür auch die Kosten tragen und so schnell wie möglich überwunden werden. Indem 
wir den Schutz der Meere und Gewässer, des Klimas und der Böden, der Tiere und der Pflanzen 
zum Bestandteil unseres Wirtschafts- und Rechtssystems machen, kann es gelingen, die 
Stabilität der Ökosysteme und unserer Lebensgrundlagen zu gewährleisten. Und damit auch 
unsere Grundlagen für ein gutes und friedliches Zusammenleben.


Wir schaffen klimagerechten Wohlstand


Mehr Lebensqualität durch Klimaneutralität
Der Weg in die Klimaneutralität bietet riesige Chancen auf mehr Lebensqualität: Städte mit 
weniger Staus und Abgasen, mit Platz, um sicher Rad zu fahren und zu Fuß zu gehen, zu 
spielen und zu leben. Dörfer, die endlich angebunden sind an den öffentlichen Nahverkehr. 
Wälder, in denen auch unsere Kinder noch die Schönheit der Natur entdecken können. Gesundes 
Essen, hergestellt unter Wahrung von Tierrechten und Umweltschutz. Klimaschutz ist so viel 
mehr als reine Technik, er ist die Voraussetzung für ein gesundes Leben auf einer gesunden 
Erde.


Die Energierevolution: erneuerbar heizen, wohnen, wirtschaften
Klimaneutralität heißt: raus aus den fossilen Energien. Nicht nur der Strom, auch das Benzin 
in unseren Autos, das Kerosin im Flugzeugtank, das Schweröl im Schiff, das Öl für die 
Heizung und das Gas im Industriebetrieb müssen auf erneuerbare Energien umgestellt werden. 
Das ist nichts weniger als eine Energierevolution. Dazu braucht es zuallererst eine massive 
Ausbauoffensive für die Erneuerbaren, die so schnell wie möglich umgesetzt wird. Daran 
hängen die Zukunft unseres Industriestandortes und unsere Versorgungssicherheit. Der 
Ausbaupfad wird durch die Kraft und Kapazität von Industrie und Handwerker*innen beschränkt, 
darf aber nicht von den politischen Rahmenbedingungen begrenzt werden. Dazu beseitigen wir 
in einem kontinuierlichen Prozess bestehende Ausbauhemmnisse - naturverträglich und 
zugunsten der Bürger*innen. Unser Ziel ist ab sofort ein jährlicher Zubau von mindestens 5 
bis 6 Gigawatt (GW) Wind an Land, ab Mitte der 20er Jahre von 7 bis 8 GW, bei Wind auf See 
wollen wir 35 GW bis 2035. Bei Solar werden wir den Ausbau von beginnend 10 bis 12 GW auf 18 
bis 20 GW pro Jahr steigern ab Mitte der 2020er. Mit einer umfassenden Steuer- und 
Abgabenreform wollen wir dafür sorgen, dass die Sektorenkoppelung vorankommt und Strom zu 
verlässlichen und wettbewerbsfähigen Preisen vorhanden ist. Das Energiemarktdesign ändern 
wir, sodass erneuerbarer Strom nicht länger ausgebremst wird. Wir stellen Sonne und Wind ins 
Zentrum und ermöglichen es Industrie, Gewerbe und Handel über flexibleren Verbrauch 
besonders viel zur Integration der Erneuerbaren beizutragen. Erzeugungsspitzen machen wir 
nach dem Prinzip „nutzen statt abschalten“ für Speicher und die Produktion von Wärme oder 
grünem Wasserstoff nutzbar. Doppelte Belastungen und andere Bremsklötze schaffen wir ab. 
Kritische Infrastrukturen sichern wir mit notstromfähigen Solaranlagen. Verteilnetze und 
Verbraucher*innen statten wir mit intelligenter Technik aus, damit sie flexibel reagieren 
können, wenn gerade viel erneuerbarer Strom produziert wird.


Energieeffizienz - weniger ist mehr
Auch in einer Welt der Erneuerbaren ist Energie ein wertvolles Gut, mit dem wir sparsam und 
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effizient umgehen müssen. Das gilt umso mehr, solange wir noch Kohle, Öl und fossiles Gas 
verbrennen. Unser Ziel sind Gebäude, die gut gedämmt sind, verbrauchsarme Autos, auch wenn 
sie elektrisch betrieben werden, effiziente Gewerbe- und Industrieprozesse sowie Weitergabe 
und Nutzung von Abwärme. Dafür machen wir klare ordnungsrechtliche Vorgaben. 
Strompreisvergünstigungen für Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, sollen 
an die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen geknüpft werden. Denn je weniger Energie 
benötigt wird, desto schneller schaffen wir 100 Prozent Erneuerbare, erreichen die 
Klimaziele und sparen Kosten für Energieinfrastruktur. Klimaschutz lohnt sich.


Ein Ordnungsrahmen für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft
Wir müssen unsere Wirtschaft auf Klimaneutralität und die planetaren Grenzen ausrichten und 
eine Kreislaufwirtschaft etablieren. Den wirtschaftlichen Aufbruch nach der Coronakrise und 
die ökologische Modernisierung wollen wir zusammenbringen. Dazu braucht es eine sozial- 
ökologische Neubegründung unserer Marktwirtschaft. Wir wollen mit ehrgeizigen Vorgaben in 
Form von Grenzwerten, CO2-Reduktionszielen und Produktstandards der deutschen und 
europäischen Wirtschaft Planungssicherheit geben und Impulse für neue Investitionen setzen. 
Faire Preise sorgen dafür, dass sich klimagerechtes Handeln lohnt. Forschung und 
Innovationen für klimagerechtes Wirtschaften wollen wir stärker fördern. Die öffentliche 
Beschaffung richten wir konsequent auf die ressourcenschonendsten und sozial verträglichsten 
Produkte und Dienstleistungen aus. So machen wir unsere Wirtschaft zum Spitzenreiter bei den 
modernsten Technologien und schützen unsere natürlichen Lebensgrundlagen.


Grüne Digitalisierung
Ob vernetzte Fahrzeuge, effiziente Industrie, punktgenaue Verteilung regenerativer Energie 
oder intelligente Bewässerung auf Feldern: Mit digitalen und datengetriebenen Innovationen 
können wir den Energie- und Ressourcenverbrauch besser reduzieren und bei 
Zukunftstechnologien führend werden. Hierzu fördern und priorisieren wir digitale 
Anwendungen und Lösungen, die einen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten oder nachhaltiger 
sind als analoge. Rebound-Effekte gilt es generell zu vermeiden, Suffizienz zu unterstützen. 
Wir fördern Alternativen zu kritischen Rohstoffen wie seltenen Erden und deren 
menschenrechtskonforme Gewinnung. Ausschreibungs- und Beschaffungskriterien sind so 
anzupassen, dass möglichst sozial-ökologisch nachhaltige Technologien vorrangig zum Einsatz 
kommen. Bei IT-Beschaffungen des Bundes müssen Faktoren wie Herstellerabhängigkeit, 
Folgebeschaffung, technische Offenheit, Sicherheit, Datenschutz, Reparaturfähigkeit, 
Nachhaltigkeit und soziale Kriterien zwingend in die Bewertungen einfließen und 
Zertifizierungen wie der Blaue Engel für IT-Produkte zum Standard werden. Wir wollen alle 
Rechen- und Datencenter des Bundes nachhaltig umstellen, mit erneuerbarer Energie betreiben 
und zertifizierte umweltfreundliche Hardware einsetzen. Zugleich gilt es, Anreize zu 
schaffen, um den Stromverbrauch von Rechenzentren zu reduzieren, einschließlich Umstellung 
auf Wasserkühlungssysteme, und CO2-neutrale Rechenzentren zu fördern.


Neue Arbeitsplätze mit guten Bedingungen
Eine ambitionierte Klimaschutzpolitik und der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft sind die 
beste Chance, um bestehende Arbeitsplätze in Deutschland und anderen Ländern zu erhalten und 
neue zu schaffen. Die sozial-ökologische Modernisierung stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der 
hiesigen Unternehmen und kann zu einer Renaissance von Industriearbeitsplätzen führen. Auf 
dem Weg zur Klimaneutralität werden in den kommenden Jahren hunderttausende neue Jobs 
entstehen – Green Jobs. Sie entstehen im Handwerk und der Bauwirtschaft, in neuen 
Industriebereichen und der Kreislaufwirtschaft, in der Batteriezellenproduktion und der 
Wasserstoffindustrie sowie in neuen Dienstleistungsfeldern. Wir wollen, dass die neuen Jobs 
nach Möglichkeit einem Tarifvertrag oder mindestens gleichwertigen Bedingungen unterliegen. 
Darauf werden wir auch bei der Förderung von neuen Wirtschaftsfeldern achten.
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Sicher im Wandel mit einem Qualifizierungs-Kurzarbeitergeld
Wir sehen es als unsere Verpflichtung, Unternehmen und ihre Beschäftigten auf dem Weg hin zu 
einem klimaneutralen Wirtschaftssystem zu unterstützen. Gerade auch dort, wo sich Jobprofile 
grundlegend verändern oder Arbeitsplätze verloren gehen. Es braucht in der ökologischen 
Transformation ein noch viel besseres Angebot an Weiterbildung und Qualifizierung. Dazu 
wollen wir ein Recht auf Weiterbildung einführen und mit einem Weiterbildungsgeld auch für 
Erwerbstätige in Qualifizierungsphasen eine soziale Absicherung schaffen. Mit einem neuen 
Qualifizierungs-Kurzarbeitergeld ermöglichen wir Unternehmen, in Phasen der Transformation 
ihre Beschäftigten im Betrieb zu halten und nachhaltig zu qualifizieren. Die 
Qualifizierungs-Kurzarbeit koppeln wir eng an die Sozialpartnerschaft. Zudem wollen wir die 
betriebliche Mitbestimmung bei Entscheidungen über die ökologische Transformation stärken. 
Unternehmen, Gewerkschaften und Betriebsräte wissen gemeinsam am besten, wie die 
Transformation zu gestalten ist.


Transformationsfonds für die Regionen
Die ökologische Modernisierung ist gerade für viele industriell geprägte Regionen eine große 
Herausforderung. Um Regionen und insbesondere die dort ansässigen kleinen und mittleren 
Unternehmen zu unterstützen, wollen wir regionale Transformationsfonds auflegen. Die 
Förderung richtet sich an Unternehmen, die aus eigener Kraft den ökologischen Strukturwandel 
nicht bewältigen können, mit ihrem Standort aber fest in der Region verankert sind und dort 
bleiben wollen. Regionale Akteure aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften 
sollen eingebunden werden und gemeinsame Visionen erarbeiten, wo die Region sozial und 
wirtschaftlich in Zukunft stehen sollte. Gleichzeitig wollen wir neue Formate wie Reallabore 
und Experimentierräume fördern, in denen Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und 
Kommunen gemeinsam an Lösungen für Herausforderungen vor Ort arbeiten und forschen.


Klimaschutz-Sofortprogramm auflegen
Zentrale Grundlagen unserer Politik sind das Klimaabkommen von Paris sowie der Bericht des 
Weltklimarates zum 1,5-Grad-Limit, der verdeutlicht, dass jedes Zehntelgrad zählt, um das 
Überschreiten von relevanten Kipppunkten im Klimasystem zu verhindern. Es ist daher 
notwendig, auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Dafür ist unmittelbares und substanzielles 
Handeln in den nächsten Jahren entscheidend. Doch aktuell lahmt der Ausbau der erneuerbaren 
Energien, der Kohleausstieg kommt zu spät, im Verkehrs- und Gebäudesektor geht es kaum  
voran. 
Gemäß der Klimaentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die auch auf den 
Sachverständigenrat für Umweltfragen verweist, müssen wir unsere Klimapolitik am 
Budgetansatz orientieren. Der Weltklimarat beziffert das globale CO2-Budget ab dem Jahr 2018 
für das 1,5-Grad-Ziel mit einer 67prozentigen Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung auf 420 
Gigatonnen CO2. Der Sachverständigenrat hat daraus ein verbleibendes nationales 
Kohlenstoffbudget von 6,6 Gigatonnen CO2 ab 2020 abgeleitet. Bei fortdauernden Emissionen 
auf heutigem Niveau wäre das deutsche CO2-Budget in weniger als neun Jahren verbraucht, bei 
einer linearen Reduktion rund um 2035. Ein längerer Zeitverlauf zur Treibhausgasneutralität 
erfordert überproportionale Reduktionserfolge in den nächsten Jahren. Deswegen werden wir 
ein Klimaschutz-Sofortprogramm auf den Weg bringen, das in allen Sektoren sofort wirksame 
Maßnahmen anstößt, bestehende Ausbauhindernisse beseitigt, naheliegende Einsparmöglichkeiten 
umsetzt und auch die Klima-und Entwicklungspartnerschaften im Sinne des globalen Budget- 
Ansatzes stärkt. Wir werden das noch immer ungenügende Klimaschutzgesetz generationen- und 
budgetgerecht nachschärfen, jahres- und sektorenscharf ausbuchstabieren, die Rolle des 
Expertenrates für Klimafragen stärken und das deutsche Klimaziel 2030 auf mindestens -70 
Prozent anheben. Unser Ziel ist es, 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2035 zu erreichen.  
So kann 
Deutschland in 20 Jahren klimaneutral werden.
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Klimagerechtes Wirtschaften belohnen
Effektiver und sozial gerechter Klimaschutz muss sich auch ökonomisch lohnen. Derzeit sind 
die Kosten der Schäden, die durch den Ausstoß einer Tonne CO2 entstehen, nur sehr gering 
eingepreist. Nach aktuellen Berechnungen des Umweltbundesamtes verursacht die Emission einer 
Tonne CO2 Schäden von rund 195 Euro. Unser Ziel ist eine Wirtschaft, in der die 
nachhaltigsten Produkte auch die günstigsten sind. Das wollen wir durch einen klugen Mix aus 
CO2-Preisen, Anreizen und Förderung sowie Ordnungsrecht und dem Abbau von umweltschädlichen 
Subventionen ändern. Wollte man die Klimaziele allein über die Bepreisung von CO2 erreichen, 
würde das unweigerlich zu erheblichen sozialen Unwuchten führen. Einige könnten sich 
rauskaufen, andere nicht mehr teilhaben. Wir sehen in der CO2-Bepreisung also ein Instrument 
von vielen – und werden es wirksam und sozial gerecht einsetzen. Das europäische 
Emissionshandelssystem (ETS) ist im Lichte des neuen EU-Klimaziels für 2030 zu reformieren, 
um seine Lenkungswirkung endlich voll und ganz zu erfüllen. Mit einer deutlichen Reduktion 
von Emissionszertifikaten und der Löschung überschüssiger Zertifikate vom Markt erreichen 
wir einen CO2-Preis im Bereich Strom, Industrie und europäischem Luftverkehr, der dafür 
sorgt, dass erneuerbare Energien statt Kohle und Kerosin zum Einsatz kommen, die Industrie 
Planungssicherheit bekommt und einen Anreiz hat, in Dekarbonisierung uznd 
Technologieführerschaft zu investieren. Für die Bereiche Verkehr und Wärme wurde in 
Deutschland auf Druck der Klimabewegung und von uns Grünen zudem ein CO2-Preis eingeführt, 
dessen Lenkungswirkung aber weiter sozial gerecht verbessert werden muss. Wir wollen die 
Erhöhung des CO2-Preises auf 60 Euro auf das Jahr 2023 vorziehen. Danach soll der CO2-Preis 
so ansteigen, dass er im Konzert mit den Fördermaßnahmen und ordnungsrechtlichen Vorgaben 
die Erfüllung des neuen Klimaziels 2030 absichert. Die Einnahmen aus dem nationalen CO2- 
Preis geben wir als Energiegeld pro Kopf an die Menschen zurück.


Energiegeld einführen
Damit Klimaschutz sozial gerecht ist, wollen wir die Einnahmen aus dem nationalen CO2-Preis 
direkt an die Bürger*innen zurückgeben. Dazu streben wir neben der Senkung der EEG-Umlage 
ein Energiegeld an, das jede*r Bürger*in erhält. Über das Energiegeld geben wir alle 
zusätzlichen Einnahmen transparent an die Menschen zurück und entlasten sie direkt, indem 
sie eine Rückerstattung pro Kopf bekommen. So wird klimafreundliches Verhalten belohnt und 
es findet ein sozialer Ausgleich im System statt. Unterm Strich werden so 
Geringverdiener*innen und Familien entlastet und vor allem Menschen mit hohen Einkommen 
belastet. Bezieher*innen von Transferleistungen wie Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe 
profitieren ebenfalls, da das Energiegeld nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden 
soll. Um zum Beispiel Pendler*innen mit niedrigen Einkommen bei der Anpassung zu 
unterstützen, legen wir einen Klimabonus-Fonds auf, der mit großzügigen Hilfen unterstützt, 
etwa beim Umstieg auf Bus und Bahn oder ein emissionsfreies Fahrzeug.


CO2-Bremse für alle Gesetze
Wir wollen Klimaschutz systematisch in unserer Rechtsordnung aufnehmen. Die Vorgaben des 
Pariser Klimavertrages sowie den Atomausstieg wollen wir im Grundgesetz verankern und  
Ökologie als weiteres Grundprinzip staatlichen Handelns stärken. Dem Staat geben 
wir mehr Möglichkeiten, durch eine intelligente Steuergesetzgebung 
ressourcenschonendes Verhalten zu belohnen und die Erzeugung von CO2 mit einem Preis zu 
versehen. Für Genehmigungsprozesse führen wir eine Klimaverträglichkeitsprüfung ein. Mit 
einer CO2-Bremse machen wir Klimaschutz zur Querschnittsaufgabe, indem wir Gesetze auf ihre 
Klimawirkung hin prüfen, die Vereinbarkeit mit den nationalen Klimaschutzzielen und dem CO2- 
Budget sicherstellen und den möglichen Einsatz von klimafreundlichen Alternativen 
gewährleisten.
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Wir schaffen Versorgungssicherheit mit Erneuerbaren


Schneller raus aus der Kohle
Nach dem Willen der Großen Koalition werden in Deutschland Kohlekraftwerke noch bis 2038 dem 
Klima und unserer Gesundheit schaden. Das ist mit den Klimazielen von Paris und dem 1,5- 
Grad-Pfad nicht vereinbar. Wir setzen uns dafür ein, den Kohleausstieg bis 2030 zu 
vollenden. In diesem Sinne werden wir alle Möglichkeiten – auch auf EU-Ebene – nutzen. Um 
nicht erneut den Kohlekonzernen Milliarden an Steuergeldern zu schenken, werden wir die 
massiven Klimaschäden der Kohleverstromung einpreisen. Das gelingt am besten über den EU- 
Emissionshandel – mit einem lenkenden CO2-Preis. Sollte dieser auf europäischer Ebene nicht 
schnell genug erreicht sein, setzen wir auf einen nationalen CO2-Mindestpreis im ETS für 
Industrie und Strom von 60 Euro pro Tonne CO2. Ein beschleunigter Kohleausstieg bedarf im 
Sinne der Versorgungssicherheit eines massiven Ausbaus der erneuerbaren Energien und einer 
Ausrichtung des Energiemarktdesigns auf Sonne und Wind. Zugleich wollen wir für den 
Gesundheitsschutz die Grenzwerte für den Ausstoß von Schadstoffen, insbesondere Quecksilber, 
aus Großfeuerungsanlagen anschärfen. Niemand soll mehr für einen Tagebau sein Zuhause 
verlassen müssen. Den durch den Braunkohletagebau Garzweiler von Enteignung und Vertreibung 
bedrohten Menschen muss das Land Nordrhein-Westfalen endlich Planungs- und Rechtssicherheit 
für Erhalt und Zukunft ihrer Dörfer geben. Dies wollen wir im Bund mit den richtigen 
Rahmenbedingungen unterstützen. Das Bergrecht werden wir grundlegend überarbeiten und 
Betroffenenrechte, Umwelt- und Naturschutz stärken. Naturholz ist als Rohstoff vielfältig 
einsetzbar und zu wertvoll, um es in Großkraftwerken zu verbrennen.


Solardächer zum Standard machen
Wir wollen eine Energiewende, bei der alle mitmachen können – Mieter*innen wie 
Hausbesitzer*innen. Unsere Dächer, Fassaden und Balkons können zu Kraftwerken werden – jede 
Fläche mit Solaranlage hilft dem Klimaschutz. Die eigene Strom- und Wärmeenergie wird 
dezentral und vor Ort erzeugt und genutzt. Unser Ziel sind 1,5 Millionen neue Solardächer in 
den kommenden vier Jahren. Deshalb werden wir Solardächer fördern und zum Standard machen. 
Beginnend mit Neubauten, öffentlichen und Gewerbegebäuden sowie Dachsanierungen wollen wir 
diesen neuen Standard perspektivisch auf den Bestand ausweiten. Leasing-, Pacht- und 
Contractingmodelle können hier unterstützend wirken. Für besonders erhaltenswerte 
Bausubstanz werden wir Lösungsansätze erarbeiten. Die Mieterstrom-Regeln werden wir deutlich 
vereinfachen und Mieterstromprojekte fördern. Bürokratische Hürden für die Nutzung des 
Stroms vom eigenen Dach wollen wir abbauen, Eigenverbrauch und Direktvermarktung stärken.


Photovoltaik auf dem Land
Die Photovoltaik wollen wir nicht nur auf die Dächer, sondern auch in die Fläche bringen, 
indem wir die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen verbessern und den Bau 
erleichtern. Der Ausbau soll vorzugsweise auf versiegelten Flächen, etwa über Parkplätzen, 
neben Autobahnen und Schienen und auf Konversions- oder Bergbaufolgeflächen, erfolgen und 
nicht auf wertvollem Ackerland. Neue Flächenkonkurrenzen wollen wir vermeiden und stellen 
den Mehrfachnutzen für Energieerzeugung, Biodiversität und Landwirtschaft in den 
Vordergrund. Agri-Photovoltaikanlagen, d. h. Stromproduktion und landwirtschaftliche bzw. 
gartenbauliche Nutzung auf einer Fläche, können einen wichtigen Beitrag für Klimaschutz und 
Ökologie leisten. Wenn man es richtig anstellt, können Freiflächenanlagen zu Lebensräumen 
werden. Landwirtschaftsbetriebe sollen für ökologische Leistungen Geld erhalten und so 
zusätzliche Erträge erzielen. Wichtig ist zudem die Möglichkeit, direkte langfristige 
Stromlieferverträge abschließen zu können. Bei der Planung gilt es die Bürger*innen 
frühzeitig einzubeziehen und zu beteiligen, von den Erlösen müssen die Kommunen profitieren.


Mit Windenergieausbau den Wirtschaftsstandort Deutschland sichern
Auch bei der Windkraft müssen wir schneller vorankommen, z.B. indem wir den Ausbau außerhalb 







9


der Ausschreibungen stärken. Beim Windausbau gilt es den Konflikt mit Natur- und Artenschutz 
zu minimieren, Anwohner*innen zu schützen und die Verfahren zur Genehmigung, auch durch den 
Abbau bürokratischer Hürden und klare Rahmenbedingungen, zu beschleunigen. In einem ersten 
Schritt wollen wir die erneuerbaren Energien als zwingend für die Versorgungssicherheit 
definieren und dafür 2 Prozent der Fläche bundesweit nutzen. Alle Bundesländer haben hierfür 
ihre entsprechenden Beiträge zu leisten. Verhinderungsplanungen lehnen wir ab. Exzessive, 
pauschale Mindestabstände zu Siedlungen leisten keinen Beitrag zur Akzeptanzsteigerung. Wir 
sorgen mit frühzeitiger Bürger*innenbeteiligung vor Ort, klaren Vorrang- bzw. 
Eignungsgebieten für Wind sowie mit Ausschlussgebieten und gezielten Artenschutzprogrammen 
für eine anwohner*innenfreundliche und naturverträgliche Standortwahl und stärken zugleich 
den Schutz von Vögeln und Fledermäusen. Wir werden die Planungs- und Genehmigungsverfahren 
durch vereinfachte Verfahren, mehr Personal und einheitliche Bewertungsmaßstäbe 
beschleunigen. Repowering wollen wir erleichtern, sodass alte Windenergieanlagen am gleichen 
Standort zügig durch leistungsstärkere ersetzt werden können. Über 20 Jahre alten Anlagen 
werden wir einen Weiterbetrieb ermöglichen. Den Bau von Windenergieanlagen auch in direkter 
Nähe zu Industrie und Gewerbe wollen wir unterstützen, um Strom dort zu produzieren, wo er 
gebraucht wird und wo der Lärmschutz von Anwohner*innen leichter zu gewährleisten ist. Wir 
bauen unsere Offshore-Parks weiter aus und verbinden sie in der Europäischen Energieunion 
mit den Solarparks der Mittelmeerstaaten, mit der Wasserkraft Skandinaviens und der Alpen. 
Je vernetzter, desto stärker. Ein Kontinent ist für die Energiewende eine gute Größe.


Die Bürger*innen an der Energiewende beteiligen
Wir wollen, dass von der Energiewende möglichst viele profitieren. Deshalb werden wir 
Bürger*innen-Projekte bei Wind- und Solarparks besonders fördern und alle europarechtlich 
garantierten Möglichkeiten für Bürger*innen-Energiegemeinschaften vollumfänglich 
ausschöpfen. Die Kommunen beteiligen wir verbindlich an den Einnahmen aus den Erneuerbaren- 
Anlagen, sodass gerade der ländliche Raum von den Gewinnen profitiert. Zudem wollen wir 
Mieterstrom fördern, entbürokratisieren und so weiterentwickeln, dass Mieter*innen stärker 
vom Ausbau der Erneuerbaren profitieren.


Unsere Energieinfrastruktur klimaneutral machen
Klimaneutralität in weniger als 30 Jahren heißt, dass die eine fossile Infrastruktur nicht 
einfach durch eine andere fossile Infrastruktur ersetzt werden darf. Wir leiten daher den 
Einstieg in den Ausstieg aus den Fossilen ein: Die Planung unserer Infrastruktur für Strom, 
Wärme und Wasserstoff braucht ein Update und muss Klimaneutralität in den Mittelpunkt 
stellen. Neue Gaskraftwerke oder Infrastrukturen, die wir für den Kohleausstieg brauchen, 
darf es deshalb überhaupt nur geben, wenn sie aktuell zwingend notwendig sind und bereits 
Wasserstoff-ready geplant und gebaut werden. Wir werden die rechtlichen Grundlagen dafür 
schaffen, dass neue Betriebsgenehmigungen zeitlich befristet erteilt werden und den Wechsel 
von Erdgas zu erneuerbaren Energieträgern enthalten. Denn auch Erdgas ist ein 
klimaschädlicher Brennstoff, sein Gebrauch muss immer weiter abnehmen. Die extrem 
klimaschädlichen Emissionen, die bei Erdgasförderung und -transport entstehen, wollen wir 
schnellstmöglich reduzieren. Neue Hafenterminals zur Anlandung von Flüssigerdgas sollen 
nicht mehr genehmigt werden. Neue Erdgas-Pipelines wie Nord Stream 2, die nicht auf grünen 
Wasserstoff ausgerichtet sind, zementieren auf Jahrzehnte Abhängigkeiten von 
klimaschädlichen Ressourcen, konterkarieren die Energiewende und sollten gestoppt werden.


Eine grüne Wasserstoffstrategie
Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, sogenannter grüner Wasserstoff, ist zentral für die 
Versorgungssicherheit in einer klimaneutralen Welt. Denn Wasserstoff ist gut speicherbar 
und, wenn er mit Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, auch klimafreundlich. 
Deutschland ist bei den Technologien zur Erzeugung von Wasserstoff weit vorne. Diese 
Führungsrolle wollen wir weiter ausbauen und die entsprechende Infrastruktur dafür schaffen. 
Mit Marktanreizen und einem umfassenden Förderprogramm werden wir die Kapazitäten zur 
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Wasserstoffherstellung in Deutschland schaffen. Auch wenn grüner Wasserstoff prioritär bei 
uns produziert werden sollte, werden wir zur Bedarfsdeckung Wasserstoff importieren müssen. 
Die Infrastruktur für Wasserstoffimporte müssen wir jetzt etablieren. Für die Importe werden 
wir faire Kooperationen mit wind- und sonnenreichen Ländern anstoßen und ausbauen und die 
Exportländer bei der Energiewende unterstützen. Für den Erfolg dieser Kooperationen ist es 
unabdingbar, die lokale Bevölkerung einzubeziehen, Menschenrechte zu schützen, sich an den 
nachhaltigen Entwicklungszielen zu orientieren und dafür auch verbindliche Standards 
einzuführen. Damit Wasserstoff zur Klimaneutralität beiträgt, muss er aus erneuerbaren 
Energien hergestellt werden. Das gilt auch für Wasserstoffimporte. Unser Ziel ist, dass 
erneuerbare Energien effizient und wirtschaftlich genutzt und Elektrolyseure systemdienlich 
eingesetzt werden. Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe dürfen nicht Teil einer 
Verzögerungstaktik sein, sondern sollen aktiv zu Klimaneutralität beitragen. Die direkte 
Nutzung von Strom über Batterien oder Wärmepumpen ist in der Regel viel effizienter. Es gilt 
daher, Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe gerade dort zum Einsatz zu bringen, wo sie 
wirklich gebraucht werden: etwa in der Industrie, in der Schifffahrt oder beim Flugverkehr.


Einen Markt für Ökostrom schaffen
Die Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) vor über 20 Jahren war der 
Startschuss für die Energiewende in Deutschland, inzwischen sind Sonne und Wind zu den 
günstigsten Energiequellen geworden. Doch jetzt, bei einem Erneuerbaren-Anteil von fast 50 
Prozent im Strombereich, brauchen wir ein Marktdesign, das die Rahmenbedingungen für ein 
klimaneutrales Energiesystem richtig setzt: Es sichert den schnellen und günstigen Ausbau 
der Erneuerbaren, den wirtschaftlichen Betrieb von Speichern, flexiblen Erzeugern und 
Verbrauchern sowie einen ausreichenden Netzausbau. Dafür treiben wir eine grundlegende 
Reform des Energierechts voran. Die Sektorenkopplung unterstützen wir, indem die 
systemdienliche Nutzung von erneuerbarem Strom gestärkt und regionale Unterschiede 
berücksichtigt werden. Erste Wind- und große Solaranlagen benötigen bereits heute keine EEG- 
Zahlungen mehr, und der Trend zu langfristigen Lieferverträgen zwischen Ökostromerzeugern 
und Verbraucher*innen unterstützt diese Entwicklung. Ebenso sollen Endkund*innen den Strom 
künftig besser direkt von Ökostromerzeugern kaufen können. Das EEG entwickeln wir so von 
einem Förder- zu einem Absicherungsinstrument des Erneuerbaren-Ausbaus weiter. Die EEG- 
Umlage wird damit langfristig automatisch auslaufen.


Netzausbau beschleunigen
Um die Energiewende zum Erfolg führen zu können, müssen wir auch die Netze schneller 
ausbauen. Sie sorgen dafür, dass die Energie von dort, wo sie erzeugt wird, so schnell wie 
möglich dorthin gelangt, wo sie benötigt wird. Ein kluger Mix aus lokaler Erzeugung, 
Speichern und flexiblen Verbrauchern senkt die Kosten und erhöht die Versorgungssicherheit. 
Voraussetzung für einen weiteren Netzausbau ist, dass er systemdienlich erfolgt und alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die bestehenden Netze optimal auszunutzen und durch 
intelligente Systeme und Speicher zu ergänzen. Wesentlich ist eine frühzeitige 
Bürger*innenbeteiligung. Sie erhöht die Qualität der Planung und trägt nachweislich dazu 
bei, dass potenzielle Klagegründe bereits zu Beginn gemeinsam ausgeräumt statt am Ende vor 
Gericht geklärt werden. Klar ist auch: Die Erneuerbaren genießen Vorrang im Netz. Da 
Stromübertragungsnetze natürliche Monopole und kritische Infrastruktur darstellen, wollen 
wir den öffentlichen Einfluss darauf stärken. Dazu wollen wir nach Möglichkeit die 
staatlichen Anteile an den vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland erhöhen und sie in 
eine Bundesnetzgesellschaft in Bundeshand überführen. Wir treiben außerdem eine Reform der 
Netzentgelte voran, die die Transparenz stärkt, die Kosten der Energiewende fair verteilt 
und eine Benachteiligung ländlicher Regionen – insbesondere im Norden und Osten – bei der 
Finanzierung notwendiger Netzausbaukosten beseitigt.


Klima-Sanierungsoffensive bei Gebäuden
Es ist höchste Zeit, dass alle Neubauten und Bauwerke im gesamten Lebenszyklus inkl. der 







11


Baustoffe klimaneutral geplant werden und entsprechend umfassende energetische Sanierungen 
erfolgen. Dreh- und Angelpunkt ist die Festlegung hoher Bau- und Sanierungsstandards: bei 
Neubauten KfW 40, was in etwa dem Passivhausstandard entspricht, im Gebäudebestand nach 
Sanierung KfW 55 – mit Ausnahmen für denkmalgeschützte Gebäude. Die KfW-Förderprogramme 
werden wir weiterentwickeln, auch in Bezug auf die Verwendung nachhaltiger Baustoffe. Für 
die Aussöhnung von Baukultur und energetischer Sanierung wollen wir klare Regelungen 
schaffen, die beiden Zielen angemessen sind. Die Sanierungsquote muss sehr schnell 
verdoppelt und weiter gesteigert werden. Der Einsatz von serieller Sanierung kann hier ein 
Weg sein. Die öffentliche Hand muss mit ihren Gebäuden als Vorbild vorangehen. Für den 
Bestand muss gelten: Bei jedem Eigentümerwechsel muss ein Sanierungsfahrplan vorgelegt 
werden. Für die Umsetzung des Sanierungsfahrplans können Förderprogramme unterstützend 
wirken. Wenn im Gebäudebestand ein Heizungsaustausch ansteht oder umfassend saniert wird, 
aber auch im Neubau, sollen, wo möglich, ausschließlich erneuerbare Wärmequellen zum Einsatz 
kommen. Wir legen dazu ein Investitionsprogramm für 2 Millionen hocheffiziente Wärmepumpen 
bis 2025 auf. Auch die Fern- und Nahwärme wollen wir dekarbonisieren und richten die 
Förderung an klimaneutralen Lösungen aus. Dabei ist es für die Energieeffizienz maßgeblich, 
von der Einzelbefeuerung weg und hin zu verknüpften Systemen zu kommen, in denen aus 
verschiedenen Erneuerbaren-Quellen wie Abwärme, Geo- oder Solarthermie Wärme eingespeist und 
gespeichert wird. Dabei werden wir auch Industrie und Wirtschaft in die Wärmesysteme 
einbinden. Solche verbundenen klimaneutralen Energiesysteme werden wir fördern, besonders in 
städtischen Gebieten.


Wärmewende fair gestalten
Die Wärmewende muss mit wirksamem Mieter*innenschutz und gezielter Förderung einhergehen. 
Wir wollen mit dem sogenannten Drittelmodell die Kosten für klimafreundliche 
Modernisierungen fair zwischen Vermieter*innen, Staat und Mieter*innen verteilen, sodass sie 
für alle bezahlbar und für die Vermieter*innen angemessen wirtschaftlich werden. Die 
Modernisierungsumlage wollen wir strikt begrenzen, damit Kosten nicht einfach auf die 
Mieter*innen abgewälzt werden können. Mit einem Zuschuss zum Wohngeld, dem Klimawohngeld, 
ermöglichen wir auch Empfänger*innen von Wohngeld, in klimafreundlichen Wohnungen zu leben. 
Bei der CO2-Bepreisung im Wärmebereich erreichen wir Lenkungswirkung, wenn diejenigen dafür 
aufkommen, die die Klima-Investitionen auch tätigen: die Hauseigentümer*innen. Denn sie sind 
es, die etwas am Zustand der Gebäude und der Wärmeversorgung ändern können, während sie 
zugleich von der Wertsteigerung durch die Modernisierung profitieren. Für Kommunen sollen 
regionale Wärme- und Energie- sowie integrierte Quartiersplanungen verbindlich gelten. Dabei 
unterstützen wir durch ein Aktionsprogramm Faire Wärme mit Steuervergünstigungen, 
kostenloser Beratung und zielgerichteten Förderprogrammen den Umbau hin zu einer 
klimaneutralen Wärmeversorgung.


Atomausstieg vollenden – Endlagersuche zum Erfolg führen
Atomkraft ist nicht geeignet, die Klimakrise zu bekämpfen. Wir werden den Atomausstieg in 
Deutschland vollenden. Doch obwohl Atomkraft eine Hochrisikotechnologie ist, wird bei uns 
immer noch Uran angereichert, werden Brennstäbe hergestellt und exportiert. Unser Ziel ist 
es, die Atomfabriken in Gronau und Lingen schnellstmöglich zu schließen. Der Betrieb des 
Forschungsreaktors Garching mit hochangereichertem Uran gehört beendet. Zum Erbe der 
Atomenergienutzung gehört die Endlagersuche. Wir bekennen uns zum verabredeten Pfad der 
Standortsuche mit höchsten Sicherheitsstandards bei größtmöglicher Transparenz und 
Beteiligung der Bevölkerung. Der Rückbau der bestehenden Atomkraftwerke muss schleunigst und 
ohne Zeitverzögerung auf höchstem Sicherheitsniveau erfolgen. Auch hier gilt, dass wir mit 
diesen Altlasten nicht die nachfolgenden Generationen belasten dürfen. Voraussetzung dafür 
ist eine Zwischen- und Endlagerung von schwach-, mittel- und vor allem von hochradioaktivem 
Abfall bei höchsten Sicherheitsstandards. Dafür ist ein Gesamtkonzept Voraussetzung. Vor  
allem die Sicherheit gegen Terroranschläge muss gewährleistet sein, da die Zwischenlager  
noch lange Zeit benötigt werden. Wir werden dafür sorgen, dass die Lagerung und die  
Transporte streng überwacht werden. Auch in der EU wollen wir den Einstieg in den Ausstieg  
vorantreiben. Wir setzen uns für eine Reform von Euratom, gegen die weitere Privilegierung  
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oder neue Förderungen der Atomkraft, und für verbindliche Sicherheitsstandards aller  
Atomanlagen in Europa ein. So kommen alte und unsichere Reaktoren an Deutschlands Grenzen  
schnell vom Netz. Einspruchsmöglichkeiten bei Neubau oder Laufzeitverlängerung von  
Atomanlagen in Europa wollen wir ausschöpfen und aus der gemeinsamen Haftung der Staaten für  
Atomunfälle aussteigen.


Wir sorgen für nachhaltige Mobilität


Der Mobilitätswende eine Grundlage geben
Der Weg zur Klimaneutralität erfordert, unsere Mobilität im 21. Jahrhundert grundlegend neu 
zu denken. Darin liegt eine große Chance: Städte und Dörfer mit mehr Lebensqualität, 
Mobilität ohne Klimazerstörung, Staus und Verkehrstote, mehr Freiheit, Teilhabe und 
Wohlstand sind möglich. Mit einem Bundesmobilitätsgesetz wollen wir eine neue Grundlage für 
die Verkehrspolitik und -gesetzgebung schaffen. Statt eines Verkehrsmittels, dem Auto, 
stellen wir den Mensch mit seinen vielfältigsten Bedürfnissen in den Mittelpunkt, vor allem 
die der Verletzlichsten in unserer Gesellschaft, also der Kinder, Jugendlichen, Senior*innen 
und Menschen mit Handicaps. Mobilitätspolitik wird konsequent an den Mobilitätsbedürfnissen 
der Menschen, an Sicherheit, Klimaschutz, Verkehrsvermeidung, Flächengerechtigkeit, 
Lärmschutz und Luftqualität, sozialer Teilhabe und Geschlechtergerechtigkeit ausgerichtet. 
Statt wie seit Jahrzehnten einen Verkehrsträger einseitig zu bevorzugen, sorgen wir für eine 
faire Balance – mit einer starken Bahn, einem modernen ÖPNV und besten Bedingungen für 
Radfahrer*innen und Fußgänger*innen. Die Mobilitätswende braucht nicht nur eine bessere 
gesetzliche Grundlage, sondern auch eine Beschleunigung in der Umsetzung. Dazu wollen wir 
eine umfassende Ausbildungs- und Forschungsoffensive starten.


Investitionen für starke Bahnen
Eine leistungsfähige, verlässliche Bahn ist das Rückgrat einer nachhaltigen Verkehrswende. 
Wir wollen den Deutschlandtakt weiterentwickeln und realisieren, um den Menschen mit mehr, 
resilienteren und besser aufeinander abgestimmten Bahnangeboten in Stadt und Land attraktive 
und für alle bezahlbare Mobilitätsangebote zu machen. Dafür wollen wir alle deutschen 
Großstädte regelmäßig an den Fernverkehr anbinden, die Takte im Regionalverkehr verdichten 
und den Zugverkehr wieder stärker in die Fläche bringen. Stillgelegte Bahnstrecken wollen 
wir schnellstmöglich reaktivieren. Ergänzen wollen wir diese Angebote durch schnelle 
Sprinterzüge und Nachtzüge, die alle großen europäischen Metropolen bezahlbar miteinander 
verbinden. Lücken und Engpässe sowohl im innerdeutschen als auch im grenzüberschreitenden 
Schienennetz sowie in den Bahnknoten wollen wir schließen. Den Aus- und Neubau, die 
Elektrifizierung und Digitalisierung des Netzes treiben wir zügig voran. Die bundeseigene 
Infrastruktur wollen wir vom Druck, Gewinne erzielen zu müssen, und von der chronischen 
Unterfinanzierung befreien und dafür entsprechende Strukturen schaffen. Wir wollen 100  
Milliarden 
Euro verteilt bis 2035 zusätzlich in Schienennetz und Bahnhöfe investieren und im 
Zusammenwirken mit den Ländern die Regionalisierungsmittel zweckgebunden noch einmal 
erhöhen, sodass sich die Pro-Kopf-Investitionen an das europäische Niveau angleichen. Um 
die Investitionen langfristig und zuverlässig zu finanzieren, schaffen wir einen 
Infrastrukturfonds, der sich auch aus Einnahmen aus der Lkw-Maut speist. Die Trassenpreise 
wollen wir deutlich senken, um Anreize für Verkehrsverlagerungen auf die Schiene zu 
verstärken. Bahnhöfe wollen wir zu modernen, barrierefreien Mobilitätsstationen aufwerten. 
Die Kombination von Bahn mit dem Fahrrad- und Busverkehr wird dadurch deutlich verbessert, 
dazu sollen auch die Mitnahmemöglichkeiten für Fahrräder im Zug erweitert werden. Den 
Lärmschutz auch an dichtbefahrenen Bestandsstrecken verstärken wir, Barrierefreiheit der 
Bahn wollen wir in zehn Jahren erreichen. Wir sorgen dafür, dass Bahnfahren für alle  
bezahlbar 
ist. Gerade junge Menschen in Ausbildung oder Studium wollen wir bei klimafreundlicher und 
bezahlbarer Mobilität besonders unterstützen. Wir wollen, dass in Zukunft auch alle 
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Freiwilligendienstleistende wie Soldat*innen kostenfrei mit der Deutschen Bahn fahren 
dürfen. Den Deutsche-Bahn-Konzern wollen wir transparenter und effizienter machen und auf 
das Kerngeschäft ausrichten, die Eisenbahn in Deutschland und im benachbarten europäischen  
Ausland. Wir setzen auf starke Verkehrsverlagerungen von Straße und Flugverkehr auf die 
Schiene. Mit uns wird die Bahnbranche ein noch stärker wachsender Jobmotor mit sicheren 
Arbeitsplätzen.


ÖPNV ausbauen
Busse und Bahnen sind für alle da, bieten preiswerte Mobilität und verringern den 
Autoverkehr. Wir wollen die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 verdoppeln. Dazu muss der 
öffentliche Personennahverkehr attraktiver, innovativer und vollständig barrierefrei werden. 
Wir wollen den ÖPNV zudem besser verknüpfen – vom Fernverkehrsnetz bis hin zu Bike&Ride – 
und regionale Kooperationen stärken. Zusammen mit den Ländern werden wir eine Zukunfts- und 
Ausbauoffensive starten, durch eine Mobilitätsgarantie flächendeckende Anbindungen schaffen, 
Investitionen in Fahrzeuge und das ÖPNV-Netz erhöhen und Finanzierungsinstrumente wie das 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und die Regionalisierungsmittel für diese Ziele  
ausbauen. 
Den Einsatz von emissionsfreien Bussen wollen wir durch ansteigende Quoten und durch 
attraktive Förderung für die Kommunen vorantreiben sowie, wo möglich, vorrangig den Ausbau 
und die Reaktivierung von Straßenbahnen unterstützen. Mobilität darf nicht vom Geldbeutel 
abhängen: Länder, Kommunen und Verbünde wollen wir dabei unterstützen, attraktive 
Preisangebote bis hin zu ticketlosem ÖPNV zu machen und neue Finanzierungsquellen wie eine 
Umlagefinanzierung zu erschließen.


Deutschland wird Fahrradland und stärkt die Fußgänger*innen
Das Fahrrad hat für die Mobilitätswende riesiges Potenzial. Bereits jetzt boomt die 
Fahrradindustrie und schafft Arbeitsplätze. Um diese Potenziale auszuschöpfen, wollen wir 
Deutschland zum Fahrradland machen. Radfahren muss sicher und attraktiv sein – überall. 
Radwege in Städten, Pendelstrecken oder Verbindungen von Dorf zu Dorf wie auch touristische 
Radwege sollen sich durch hohe Qualität und hohe Sicherheitsstandards, wie eine separierte 
Radinfrastruktur, sowie eine gute Beschilderung und Kartierung auszeichnen. Unsere Vision 
ist ein lückenloses Fahrradnetz in ganz Deutschland mit Anschlüssen in den Grenzregionen. 
Die Empfehlungen des Nationalen Radverkehrsplans, die sich an den Bund richten, werden von 
uns schnellstmöglich umgesetzt; Kommunen, Länder und Unternehmen werden bei der Umsetzung 
ihres Teils der Aufgaben umfassend unterstützt. Die Anzahl der Wege mit Rad und zu Fuß soll  
bis 
2030 verdoppelt werden. Um diese Ziele zu erreichen, wollen wir die Pro-Kopf-Investitionen 
gemeinsam mit Ländern und Kommunen deutlich erhöhen. Wir verstärken die Bundesförderung und 
Beratungsangebote für den Ausbau und die Modernisierung der Radinfrastruktur, schaffen ein 
schlagkräftiges Kompetenzzentrum Radverkehr und bezuschussen die Anschaffung von Job- und  
Lastenrädern, sowie S-Pedelecs. Das 
Straßenverkehrsrecht reformieren wir, damit Radfahrer*innen besser geschützt sind und einen 
gleichberechtigten Platz im Straßenraum bekommen. An Verkehrswegen des Bundes sollen gut 
ausgebaute Radwege nach niederländischem Vorbild im Bestand und bei Baumaßnahmen zur Regel 
werden. Mit einer nationalen Fußmobilitätsstrategie schaffen wir Barrierefreiheit, 
Verkehrssicherheit und mehr Aufenthaltsqualität für Fußgänger*innen.


Mobilpass einführen
Autonomes Fahren, vernetzte Mobilitätsangebote, nutzen statt besitzen – der digitale 
Fortschritt wird unseren Alltag in den nächsten Jahren grundlegend verändern. Wir wollen die 
deutsche Mobilitätswirtschaft zum Vorreiter für neue Mobilitätslösungen machen und die 
Digitalisierung nachhaltig, inklusiv und ausgewogen für die Verkehrswende nutzen. 
Echtzeitinformationen und ein einheitliches Ticketsystem müssen im ÖPNV Standard werden. 
Damit man problemlos überall von A nach B kommt, wollen wir mit dem Mobilpass die Angebote 
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von 120 Verkehrs- und Tarifverbünden in Deutschland vereinfachen und verknüpfen und Sharing- 
und Ridepooling-Dienste so integrieren, dass Sozial- und Umweltdumping ausgeschlossen sind. 
Bei der Vernetzung sind das Open-Data-Prinzip und offene Schnittstellen zu beachten. Wir 
wollen den Wechsel zu Fahrrad, Bus und Bahn für alle attraktiv machen und auch finanziell 
fördern. Der Mobilpass soll ebenso Sozialtarife und ticketlose Nutzung fördern. Alle  
Mobilitätskonzepte müssen barrierefrei sein und eine Teilnahme auch ohne eigene 
digitale Endgeräte ermöglichen. Für autonomes Fahren verbessern wir den Rechtsrahmen mit 
Schwerpunkt auf dem öffentlichen Verkehr. Fahrgastrechte wollen wir durch automatisierte 
Entschädigungsverfahren stärken.


Mehr Sicherheit durch die Mobilitätswende
Alle Menschen sollen sich in ihrem Alltag angstfrei fortbewegen und unversehrt ihre Ziele 
erreichen können. Gerade Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung brauchen eine 
besondere Aufmerksamkeit der Verkehrsplanung. Damit mehr Menschen auf das Fahrrad steigen 
oder öfter zu Fuß gehen, sind zeitgemäße Verkehrsregeln, eine sichere Gestaltung der 
Verkehrsinfrastruktur und eine Neuverteilung der Flächen entscheidend. Unser Ziel ist die 
Vision Zero, d. h. keine Toten und Schwerverletzten mehr im Straßenverkehr. Um mehr 
Sicherheit auf den Straßen zu erreichen, wollen wir in geschlossenen Ortschaften das Regel- 
Ausnahme-Verhältnis umkehren. Tempo 30 ist dann die Regel, Abweichungen wie Tempo 50 werden 
vor Ort ausgewiesen. Für die Autobahnen wollen wir ein Sicherheitstempo von 130 km/h. Wenn 
besondere Gründe es notwendig machen, wie beispielsweise in und um Städte oder 
Ballungsgebiete, dann gelten maximal 120 km/h. Um die vielen Unfälle von Fahrradfahrer*innen  
und Fußgänger*innen in Innenstädten zu verhindern, wollen wir verbindlich technische  
Lösungen wie Lkw-Abbiegeassistenzsysteme, vollautomatische Assistenzsysteme oder Warnsysteme  
voranbringen. Wir setzen uns ein für eine Reduzierung von unnötigem und mutwilligem Lärm,  
wie er z.B. auch von zu lauten Motorrädern und Pkws ausgeht.


Den Autoverkehr klimaneutral gestalten
Der Automobilverkehr muss in den nächsten zehn Jahren endlich einen starken Beitrag zum  
Klimaschutz leisten. Bisher sind dort die Emissionen immer weiter gestiegen, es braucht  
jetzt die Trendwende. Zum Erreichen der Klimaneutralität muss der Autoverkehr abnehmen und  
gleichzeitig emissionsfrei werden. Dank besserer Züge, Busse, Rad- und Fußwegen und  
flankierender Maßnahmen werden bis 2030 mehr als die Hälfte der Wege im Umweltverbund  
zurückgelegt werden. Das Auto wird aber für viele weiterhin wichtig sein. Die Autos müssen  
in der Summe im Sinne der Lebensqualität aller digitaler, leiser, kleiner und leichter sowie  
klimaneutral und besser recyclebar sein. Dabei geht es uns auch darum, mithilfe von  
Digitalisierung, autonomem Fahren und der Stärkung neuer Mobilitätsdienstleistungen Autos  
effizienter zu nutzen und auf diese Weise mehr Mobilität bei weniger Verkehr zu fördern. Ab  
2030 dürfen deshalb nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden; den Weg dorthin  
bereiten europäische CO2-Flottengrenzwerte und eine ansteigende nationale Quote, die sich am  
1,5-Grad-Pfad orientieren. Bis 2030 müssen aber bereits in relevantem Maße bisherige  
Verbrennerfahrzeuge durch E-Autos ersetzt werden, deren Anteil soll daher bis 2030 auf  
mindestens 15 Millionen Fahrzeuge steigen. So sorgen wir für saubere Luft, erfüllen unsere  
Klima- und Umweltziele und die Automobilindustrie kann ihre Entwicklungsarbeit und  
Investitionen verlässlich planen. 
Das sichert zukunftsfähige Arbeitsplätze und neue Geschäftsmodelle. Die Kaufförderung  
emissionsfreier Autos wollen wir in ein Bonus-Malus-System überführen und für Elektro- 
Leichtfahrzeuge öffnen. Klimafreundliche Autos werden billiger, klimaschädliche teurer. Auch  
die Umrüstung bestehender Verbrenner zu emissionsfreien Autos wollen wir fördern. Zudem  
nutzen wir Regulierung, verpflichtende Verbraucherinformationen und Anreize, um Autos  
insgesamt leichter und effizienter zu machen. Wir beenden schrittweise die Dieselsubvention  
und gestalten die Dienstwagenbesteuerung sozial-ökologisch um. Wir beschleunigen den  
flächendeckenden Ausbau einer einheitlichen Ladeinfrastruktur, besonders im ländlichen Raum,  
inklusive Schnellladesäulen. Laden muss flächendeckend in Deutschland und Europa schnell,  
ökologisch, günstig und bequem möglich sein.
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Moderne Verkehrsinfrastruktur
Die Verkehrspolitik hat jahrzehntelang einseitig Straßenbau und Pkw-Verkehr gefördert. Sie 
reißt damit alle Klima- und Nachhaltigkeitsziele und führt doch tagtäglich zu Staus. Das hat 
keine Zukunft – moderne Mobilität für dieses Jahrhundert verlangt neue Prioritäten. 
Deutschland braucht eine Infrastrukturentwicklung, die den 1,5-Grad-Pfad einhält und allen 
Menschen zukunftsfähige und sichere Mobilität ermöglicht. Wir legen den Fokus auf den Ausbau 
von Geh-, Rad- und Schienenwegen, eine gleichberechtigte Verteilung von Flächen, die 
Umnutzung bestehender Infrastrukturen sowie eine intelligente barrierefreie Vernetzung 
umweltfreundlicher Verkehrsmittel. Auch die Vermeidung von Verkehr und daraus resultierenden 
Belastungen, unter anderem durch bessere Bedingungen für Homeoffice und die Wiederkehr der 
Nahversorgung in Orte und Stadtviertel, werden wir unterstützen. An den Verkehrswegen wollen 
wir für zusätzliche Bäume und ihren Bestandserhalt als Teil einer grünen Infrastruktur 
sorgen. Der bisherige Bundesverkehrswegeplan wird diesen Ansprüchen überhaupt nicht gerecht. 
Trotz Klima- und Artenkrise und obwohl Deutschland eines der dichtesten Straßennetze der 
Welt hat, enthält der Bundesverkehrswegeplan noch hunderte weitere Straßenbauprojekte, die 
unsere Landschaften und Natur zerschneiden und den Klimaschutz gefährden. Deutschland hat 
keinen Mangel an Straßen, erst recht keinen an Autobahnen. Wir wollen deshalb den 
Bundesverkehrswegeplan schnellstmöglichen durch einen neuen Bundesnetzplan ersetzen, der die 
Verkehrsinfrastrukturplanung systematisch an den Erfordernissen der Mobilitätswende 
ausrichtet und die bis 2030 vorgesehenen Neu- und Ausbauten von Autobahnen und 
Bundesfernstraßen deutlich reduziert. Dies erfordert eine grundsätzliche Änderung der 
bisherigen standardisierten Bewertungsverfahren, Berechnungsgrundlagen und Kriterien unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Klima- und Umweltkosten, die gründliche Prüfung von 
Alternativen, die auch andere Verkehrsträger einbezieht, eine Verbesserung der bisher 
unzureichenden Beteiligung der Bürger*innen und Verbände sowie die Abkehr vom sogenannten 
Finanzierungskreislauf Straße. Wir schützen damit unsere Wohngebiete, Wald und Wasser, Moore 
und Artenvielfalt und so unsere eigenen Lebensgrundlagen. Angesichts der Klimakrise darf 
nicht gelten: nur weil es schon immer so geplant war, muss das jetzt auch gemacht werden. 
Die anstehende Überprüfung des aktuellen Bundesverkehrswegeplans werden wir zudem nutzen, um 
alle nicht im Bau befindlichen Abschnitte sowie besonders umweltschädliche Straßenneubau- 
und Straßenausbauprojekte einer Klima-, Umwelt- und Bedarfsprüfung zu unterziehen und sie 
dadurch deutlich zu reduzieren. Bis zum Abschluss der Überprüfung dürfen bei diesen 
Projekten keine irreversiblen Fakten geschaffen werden. Das gilt umso mehr, weil der 
ausufernde Straßenneubau Mittel bindet, die wir anderswo viel dringender brauchen. Die 
Mittel für den Straßenneu- und Ausbau werden wir deshalb weitgehend umschichten – zugunsten 
der Sanierung maroder Infrastruktur und des Ausbaus der Schienen- und Radwegeinfrastruktur. 
Dazu gehört auch eine gründliche Bewertung der finanziellen Risiken des Straßenbaus und der 
neuen Autobahngesellschaft. Straßenfahrzeuge und Züge sollen leiser werden, durch mehr 
aktiven Lärmschutz auch im Bestand. Dort, wo wir den Lärm nicht direkt an der Quelle mindern 
können, sorgen wir für besseren Lärmschutz.


Mobil auf dem Land durch eine Mobilitätsgarantie
In ländlichen Räumen ist die Mobilitätswende am anspruchsvollsten, denn viele Menschen sind 
dort auf das Auto angewiesen. Zugleich schränkt diese einseitige Autozentrierung die 
Autonomie von Kindern, Jugendlichen und Menschen ohne Auto besonders stark ein. Wir wollen 
erreichen, dass Mobilität auch auf dem Land ohne Auto und barrierefrei möglich ist. Wir 
wollen mit den Länder eine Mobilitätsgarantie mit gesetzlich definierten Standards für 
Erreichbarkeit und Erschließung einführen, erweiterte Angebote an öffentlicher Mobilität in 
ländlichen Räumen entwickeln, lokale Initiativen unterstützen und Radwege ausbauen. 
Gerade in strukturschwachen Regionen braucht es eine regelmäßige, verlässliche und 
barrierefreie Anbindung an den ÖPNV, z.B. durch Schnellbuslinien, und an 
Mobilitätsdienstleistungen wie Ridepooling- und On-Demand-Verkehre. Dennoch ist das Auto 
für viele Menschen im ländlichen Raum unverzichtbar und dort gerade für viele Familien kaum  
wegzudenken. Deshalb setzen wir hier auch besonders auf die Chancen der 
Antriebswende. Das E-Auto ist insbesondere im Paket mit Solaranlagen auf dem Dach, einem 
Stromspeicher im Keller und einer Wandladestation in der Garage eine zukunftsfähige 
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Lösung. Zugleich wollen wir Carsharing flächendeckend verfügbar machen und die Errichtung  
von Carsharing-Stationen fördern, 
auch an zunächst weniger rentablen Standorten.


Mobilitätswende in der Stadt
Nirgendwo wird die Mobilitätswende sehnlicher erwartet als in den Innenstädten: Unfälle, 
Staus, Abgase, Lärm, zu wenig Platz für Kinder zum Spielen und für Begegnungsräume – die 
autozentrierte Stadt ist nicht nur klimaschädlich, sondern auch kein schöner Ort zum Leben. 
Wir wollen unsere Städte lebenswerter machen und sie dazu bei der Mobilitätswende gezielt 
unterstützen. Wir werden es ihnen erleichtern, den Raum Straße vielfältig nutzbar zu machen, 
attraktive Rad- und Fußwege anzulegen, verkehrsberuhigte oder autofreie Innenstädte und 
Stadtviertel voranzutreiben und mehr Grünflächen auch durch Entsiegelung zu schaffen. 
Temporäre Umgestaltungen wie Popup-Bikelanes sollen erleichtert werden, um Best-practice- 
Lösungen testen zu können. Den Städten und Kommunen wollen wir die Planungshoheit 
zurückgeben, um öffentlichen Raum gerecht aufzuteilen, zum Beispiel durch eine stringente 
Parkraumbewirtschaftung, indem Autos nicht mehr überall, sondern nur noch auf explizit dafür 
ausgewiesenen Flächen geparkt werden dürfen oder durch bessere Möglichkeiten 
Fahrradparkplätze vorzugeben und Auto- in Fahrradparkplätze umzuwidmen. Wir wollen, auch 
durch angemessene Bußgelder, Schluss machen mit Falschparken auf Radwegen und Fußwegen und 
zugestellten Straßenkreuzungen. Zudem stärken wir die Möglichkeiten, auch durch europäische 
Erfolgsmodelle wie eine City-Maut oder eine Nahverkehrsabgabe die Mobilitätswende zu 
finanzieren, zu fördern und aktiv zu gestalten. Die Ausweitung – insbesondere von 
stationsbasierten – Carsharing-Angeboten, werden wir fördern, da diese für eine Verringerung 
des Pkw-Bestands in den Städten sorgen.


Flugverkehr zukunftsfähig ausrichten
Fliegen bringt unsere Welt näher zusammen, ist aber eine der klimaschädlichsten 
Fortbewegungsarten. Nach der Pandemie wollen wir kein Zurück zum unbegrenzten Wachstum des 
Luftverkehrs, sondern diesen am Ziel der Klimaneutralität ausrichten. Kurzstreckenflüge 
wollen wir ab sofort Zug um Zug verringern und bis 2030 überflüssig machen, indem wir massiv 
Bahnangebote – gerade Direkt- und Nachtzugverbindungen – ausweiten und für faire 
Wettbewerbsbedingungen zwischen den Verkehrsmitteln sorgen, die die ökologischen Kosten 
wiederspiegeln. Die Zahl von Mittel- und Langstreckenflügen gilt es zu vermindern, z.B. 
indem öffentliche und privatwirtschaftliche Geschäftsreisen durch die Nutzung von 
Videokonferenzen entfallen. Das Fliegen wollen wir nachhaltig, zukunftsfähig und langfristig 
unabhängig von fossilen Treibstoffen machen. Dafür sorgen ein strikter europäischer 
Emissionshandel, die Förderung moderner Flugzeugtechnologien und die Erhöhung der 
Beimischungsquoten mit einem klaren Anstiegspfad, der fossiles Kerosin durch 
strombasierte Kraftstoffe aus Erneuerbaren Schritt für Schritt ersetzt. Bis 2030 soll die  
Quote statt 2 Prozent 
mindestens 10 Prozent betragen und im Folgejahrzehnt deutlich anwachsen. Den Aufbau von 
Produktionsanlagen dafür fördern wir. Umweltschädliche Subventionen sind abzubauen und 
fortlaufende Finanzhilfen für Flughäfen zu beenden. Außerdem setzen wir uns für die 
Einführung einer europäischen Kerosinsteuer ein. Bis diese in der EU umgesetzt ist, werden 
wir auf nationaler Ebene eine Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge einführen. Lohndumping 
durch Billigflüge muss beendet werden. Einen weiteren Ausbau der Flughafeninfrastruktur 
lehnen wir ab. Neue Entwicklungen im Flugverkehr, wie z.B. Drohnen, müssen sich daran messen 
lassen, ob sie einen Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilitätswende leisten können. Zur 
Reduktion von Fluglärm braucht es weniger Flugzeuge, eine Pflicht zum aktiven Schallschutz 
für leisere Flugzeuge, ein echtes Nachtflugverbot, die Gleichstellung von militärischen und 
zivilen Flughäfen sowie eine Novellierung der gesetzlichen Grundlagen mit strengeren 
Grenzwerten. Für den Gesundheitsschutz wollen wir außerdem Grenzwerte für Ultrafeinstaub 
festlegen.







17


Zukunftsfähiger Güterverkehr
Jeden Tag werden durch Deutschland Millionen Tonnen an Gütern transportiert, heute zumeist 
in Form endloser Lkw-Karawanen auf unseren Straßen. In einem klimaneutralen Deutschland muss 
auch der Güterverkehr zukunftsfähig, emissionsfrei und weniger lärmintensiv sein. Für 
weniger Lkw-Verkehr wollen wir den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern. 
Dafür werden wir die Kombination von Straße, Schiene und Wasser ertüchtigen und Industrie 
und Gewerbe wieder ans Bahnnetz anschließen – auch in der Fläche. Wir fördern Investitionen 
in moderne Güterverkehrstechnik, intermodale Güterverkehrszentren und Umschlagterminals für 
den kombinierten Güterverkehr. Wir setzen zudem auf regionale Wirtschaftskreisläufe und die 
Chancen der Digitalisierung und Vernetzung bei der Organisation der Logistik. Den 
ausufernden Lkw-Verkehr wollen wir durch eine CO2-orientierte Maut so regulieren, dass die 
entstehenden Kosten von den Verursacher*innen getragen werden. Zusammen mit ambitionierten 
CO2-Flottengrenzwerten und Quoten, der Förderung klimafreundlicher Antriebe und dem 
schnellen Aufbau der entsprechenden Infrastrukturen werden auch Lkw absehbar lokal 
emissionsfrei. Für mehr Sicherheit im Lkw-Bereich braucht es eine bessere Durchsetzung von 
Arbeitszeitvorschriften. Auch die Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer*innen müssen erheblich 
verbessert werden. Dafür werden wir das Bundesamt für Güterverkehr personell aufstocken und 
diesem mehr Befugnisse erteilen. In der städtischen Logistik wollen wir den Einsatz von 
Lastenrädern und Cargo-Trams fördern sowie neue Verteilkonzepte wie Cityhubs und die 
Güterbeförderung auf der letzten Meile per Konzession vorantreiben.


Die Schifffahrt klima- und umweltverträglich machen
Für ein außenhandelsorientiertes Land wie Deutschland ist eine international 
wettbewerbsfähige maritime Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Wir setzen uns für die 
Entwicklung eines gemeinsamen Seehafenkonzepts durch Bund und Länder ein, das auf 
Kooperation der Standorte statt auf Konkurrenz setzt. Die Schifffahrt wollen wir durch 
verbindliche Emissionsminderungsziele und eine Einbeziehung in den EU-Emissionshandel 
klimaneutral machen. Wir setzen die politischen Rahmenbedingungen dafür, dass die 
Schifffahrt schnellstmöglich wegkommt vom Schweröl mit seinen giftigen Abgasen und dass sich 
stattdessen Landstromanlagen, emissionsarme Terminals, alternative Schiffsantriebe und 
klimaneutrale Treibstoffe ebenso wie faire Arbeitsbedingungen für alle an der Seefahrt 
Beteiligten durchsetzen. Dafür drängen wir auf weltweit höhere Standards. Modernisierte 
Binnenschiffe müssen künftig einen wichtigen Beitrag zum klimaneutralen Gütertransport 
liefern. Wir sehen uns in der Verantwortung für einen guten ökologischen Zustand aller 
Wasserstraßen. Marode Wasserstraßen müssen umweltverträglich saniert werden, für 
Flussvertiefungen soll es ein Moratorium und eine grundsätzliche Überprüfung im Rahmen der 
Neuaufstellung des Bundesnetzplans im Sinne der neuen UN-Dekade für die Wiederherstellung  
von Ökosystemen geben.


Wir schützen Natur und Umwelt für ein gutes Leben


Artensterben stoppen
Biologische Vielfalt sichert das Leben auf der Erde. Ökologische Leitplanken müssen daher 
unser Handeln definieren – als „Barometer des Lebens“. Um die Krise der Artenvielfalt zu 
überwinden und das massenhafte Artensterben zu beenden, brauchen wir vor allem eine andere 
Landnutzung. Wie beim Klimaschutz zählt auch beim Naturschutz jeder Tag. Deshalb werden wir  
ein 
Sofortprogramm Artenschutz auflegen, mit dem wir den Pestizideinsatz deutlich verringern und 
den Einsatz besonders schädlicher Umweltgifte wie Glyphosat untersagen. Wir wollen den 
Verkauf von naturwertvollen bundeseigenen Flächen sowie die Entwässerung von Moorstandorten 
stoppen und militärische Konversionsflächen dem Naturschutz zur Verfügung stellen. Zur 
besseren Vernetzung der Schutzgebiete wollen wir Naturschutzkorridore schaffen. Gemeinsam 
mit den Ländern werden wir die Naturschutzwirkung der Natura-2000-Gebiete verbessern, wo 
möglich Nationalparke und andere Schutzgebiete vergrößern bzw. neue schaffen sowie das 
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nationale Naturerbe stärken. Damit der Naturschutz endlich ausreichend finanziert wird, 
werden wir neue Wege gehen: 10 Prozent der Gelder aus dem Energie- und Klimafonds sollen für 
Klimaschutz durch Naturschutzmaßnahmen eingesetzt werden. Wir werden den Wildnisfonds 
ausbauen, damit sich auf mindestens 2 Prozent der Landesfläche wieder echte Wildnis 
entwickeln kann, wo Pflanzen und Tiere ungestört leben können. Wir wollen erreichen, dass 
vor jeder Planung von Infrastrukturvorhaben die Auswirkungen auf Klima, Natur und Umwelt 
umfassend geprüft und berücksichtigt werden. Auch einer vielfältigen Kulturlandschaft kommt 
eine große Bedeutung für den Schutz unserer Natur zu. Deshalb wollen wir wertvolle 
Landschaftselemente wie artenreiche Blumenwiesen, Streuobstbestände, Weinbau-Terrassen, 
Alleen, Einzelbäume und Blühstreifen entlang von Straßen und auf kommunalen Flächen besser 
schützen und neu schaffen. Den Verbrauch an Boden in Natur und Landwirtschaft werden wir 
endlich drastisch reduzieren – in einem ersten Schritt auf unter 30 Hektar pro Tag deutlich 
vor 2030. Dazu werden wir gemeinsam mit den Ländern und Kommunen Instrumente umsetzen, mit 
denen Bauen auf jetzigem Ackerland und Naturboden wirksam begrenzt wird.


Unseren Wald retten
Unser Wald ist durch die Klimakrise – durch Hitzewellen, Dürre und Stürme – stark bedroht. 
Wir erleben heute schon ein Waldsterben, das weitaus größere Schäden anrichtet als in den 
80er Jahren durch den sauren Regen entstanden sind. Naturnahe, artenreiche und klimastabile 
Waldökosysteme sind widerstandsfähiger als Monokulturen. Sie halten den Wasserkreislauf in 
Balance und die Böden fruchtbar, speichern Kohlenstoff, reinigen die Luft, sind der 
Lebensraum zahlreicher bedrohter Tiere, Pflanzen und Pilze, produzieren Rohstoffe und dienen 
der Erholung und Gesundheitsvorsorge. Wir fördern die Entwicklung gesunder Wälder, die mehr 
Kohlenstoff binden als aus ihnen herausgeholt oder freigesetzt wird. Wir wollen gesetzliche 
Mindeststandards festlegen, damit die Waldbewirtschaftung naturnah wird, den 
Umbau und die Wieder- und Neubewaldung nach ökologischen Bewirtschaftungsvorgaben ausrichten 
und die Waldbesitzer*innen dabei mit qualifizierter Förderung und Beratung unterstützen. Das 
dient auch dem ökonomischen Mehrwert. Im Einklang mit Naturschutz- und Waldbesitzerverbänden 
setzen wir uns für wald-, natur- und tierschutzgerechte Bejagungsmethoden ein. Die  
Bewirtschaftung aller Flächen der öffentlichen Hand soll an ökologische Kriterien geknüpft  
werden – im Wald nach FSC- oder Naturlandstandards, in der Landwirtschaft nach Ökolandbau  
zertifiziert. Wir wollen als ersten Schritt mindestens 5 Prozent unserer Wälder der Natur  
überlassen. So schaffen wir die Urwälder von morgen. Weitere Dürrejahre vergrößern die  
Waldbrandgefahr. Gemeinsam mit Kommunen und Ländern wollen wir eine bundesweite Präventions-  
und Bekämpfungsstrategie erarbeiten.


Biologische Vielfalt an Land und im Meer schützen
Der Artenrückgang und die Zerstörung natürlicher Lebensräume schreiten auch global weiter 
voran. Wir werden uns für ein ambitioniertes Abkommen der Vereinten Nationen zum Erhalt der 
biologischen Vielfalt einsetzen und es in Deutschland umsetzen. Entsprechend der 
Biodiversitätsstrategie der Europäischen Union sollen mindestens 30 Prozent der Landfläche 
und 30 Prozent der Meere wirksam geschützt werden. Die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 
wollen wir überall als neue Leitprinzipien verankern und für eine kohärente Politik sorgen. 
Im Meeresbereich verfolgen wir eine gemeinsame internationale Meeresstrategie. Wir werden 
uns dafür einsetzen, den Schutz der Meere über verbindliche Abkommen zu schärfen, 
Vollzugsdefizite und Regellücken zu schließen und damit in den Fokus zu rücken, damit auch 
bisher legale Verschmutzung, wie zum Beispiel Tankwäschen auf hoher See, verboten und 
Übernutzung verhindert wird. Wir unterstützen Programme zum Stopp der globalen Entwaldung  
und 
zum Schutz oder zur Wiedereinwanderung oder -ansiedlung besonders bedrohter Arten. 
Landnutzer*innen, deren Lebensunterhalt durch Schutzmaßnahmen bedroht wird, müssen einen 
Ausgleich erhalten. Gezielte Artenschutzprogramme von Zoos und wissenschaftlichen Instituten 
wollen wir unterstützen und zugleich die Haltung der Tiere dort verbessern. Lebensräume, für 
die wir in Deutschland internationale Verantwortung tragen, wie das Wattenmeer und alte 
Buchenwälder, wollen wir gemeinsam mit den Ländern besser als bisher schützen und 
entwickeln. Bei Eingriffen in die Natur müssen nicht verantwortbare Risiken, wie die 







19


Manipulation oder Ausrottung ganzer Populationen oder Arten durch gentechnische Methoden, 
sogenannte Gene Drives, ausgeschlossen werden. Es braucht eine umfassende Biomassestrategie, 
damit die Produktion und der Import von Biomasse zur Energieerzeugung oder für Tierfutter 
nicht zur Zerstörung der Artenvielfalt führt.


Flüsse und Moore schützen und renaturieren
Die Renaturierung von Flüssen, Auen und Wäldern und die Wiedervernässung von Mooren – all 
das schützt nicht nur seltene Lebensräume und die biologische Vielfalt, sondern auch das 
Klima. Deshalb werden wir eine Renaturierungsoffensive starten. Naturnahe Bäche und die 
letzten frei fließenden Flüsse wie die Elbe müssen erhalten bleiben, einen Ausbau der Oder 
lehnen wir ab, das gilt auch für die Tideelbe. Maßnahmen, die den ökologischen Zustand 
unserer Fließgewässer verschlechtern, sind nicht erlaubt. Diese Vorgabe aus dem europäischen 
Recht werden wir durchsetzen. Flüsse mit weiten Auen und Überschwemmungsgebieten sind auch 
der beste Schutz gegen Hochwasser und halten das Wasser in der Landschaft. Wir werden 
deshalb die Aufgaben der Bundeswasserstraßenverwaltungen nach ökologischen Kriterien neu 
ausrichten. Spezifische Programme für wilde Bäche, naturnahe Flüsse, Seen, Auen und 
Feuchtgebiete wie das Blaue Band wollen wir stärken und gemeinsam mit den Ländern die EU- 
Wasserrahmenrichtlinie endlich konsequent umsetzen. Moorschutz ist Klimaschutz. Daher 
wollen wir ein Ende der Torfnutzung und unsere Moore so schnell und umfassend wie möglich 
wiedervernässen. Dazu legen wir gemeinsam mit den Ländern ein großflächig wirksames Moor- 
Renaturierungsprogramm auf. Um die noch intakten Moore vor Torfabbau, Überdüngung und 
Entwässerung zu retten, werden wir sie unter strengen Schutz stellen. Für genutzte Moorböden 
wollen wir ökonomische Perspektiven für eine nachhaltige nasse Landwirtschaft ermöglichen 
und extensive Weidewirtschaft und Paludikultur stärken.


Sauberes Wasser ist Leben
Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Düngemittel, Pestizide, Waschmittelrückstände und 
Medikamentenreste gehören nicht in unser Wasser. Zum Schutz unseres Grundwassers, der Seen, 
Flüsse und Meere wollen wir deshalb klare gesetzliche Vorgaben, etwa zur Flächenbindung der 
Tierhaltung und des Pestizid- und Düngemitteleinsatzes, verankern sowie die Kläranlagen 
verbessern. Ein Verursacherfonds und eine Reform der Abwasserabgabe sollen so zu einer 
fairen Verteilung der Kosten von Abwasser- und Trinkwasseraufbereitung führen. Wir wollen 
die Produktverantwortung von Hersteller*innen stärken. So verringern wir etwa durch 
verbesserte Genehmigungs- und Entsorgungsvorschriften für Medikamente die Bildung von 
Resistenzen und andere Gefahren von Arzneimittelrückständen im Wasser. Besonders gefährliche 
und schlecht abbaubare Schadstoffe dürfen nicht mehr in den Wasserkreislauf gelangen. Wir 
setzen das EU-Wasserrecht endlich konsequent um und reduzieren den Eintrag von 
hormonverändernden Stoffen und Mikroplastik ins Wasser deutlich. Den Vorrang der 
Trinkwasserversorgung gegenüber gewerblicher Nutzung gilt es sicherzustellen, 
Wiederverwendung von Abwässern und Speicherung von Regenwasser wollen wir fördern und 
Anreize zum Wassersparen schaffen. Wir machen das Vorsorgeprinzip auch im Gewässerschutz zur 
Richtschnur, deswegen wollen wir im Bergrecht Fracking und künftige Projekte zur Förderung 
von Erdöl und Erdgas ausschließen.


Meere schützen, Plastikmüllflut stoppen
Die Meere befinden sich in einem katastrophalen Zustand – und dieser droht sich durch 
weitere Versauerung, Überdüngung, Überfischung, Verschmutzung und Plastikmüll noch zu 
verschlechtern. Um die Plastikmüllflut zu stoppen, wollen wir ein international 
verbindliches Abkommen zum Stopp der Plastikvermüllung unserer Meere auf den Weg bringen 
sowie ein Sofortprogramm mit ehrgeizigen Müllvermeidungszielen auflegen. Wir wollen Technik 
fördern, die eine Bergung der Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee und ein 
umweltverträgliches Abfischen von Müll aus dem Meer ermöglicht. Aus den Erdölförderanlagen 
in der Nordsee treten durch Unfälle, ölhaltigen Bohrschlamm mit Bohrabfällen und auch durch 
die Abfackelung von Gas giftige Stoffe aus. Wir setzen uns für ein Ende der Förderung 
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fossiler Energieträger ein. In der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone wollen 
wir einen sofortigen Stopp neuer Öl- und Gasbohrungen umsetzen sowie ein Förderende bis 
2025. Auf europäischer und internationaler Ebene setzen wir uns für ein Ende der Öl- und 
Gasförderung in der gesamten Nord- und Ostsee ein. Wir wollen auch den Ausstieg aus dem 
Kies- und Sandabbau in Schutzgebieten vorantreiben und zugleich Raubbau in Ländern des 
globalen Südens durch Importstandards verhindern. Um die Überfischung zu beenden, die 
Fischbestände zu stabilisieren und Fischer*innen eine nachhaltige Perspektive zu geben, 
wollen wir Fangquoten und Fischereiabkommen anpassen, Schonzeiten ausdehnen und die 
Umstellung der Fischerei auf umwelt-, klima- und artenschonende Fangmethoden erreichen. Dazu 
gehört auch ein schnellstmöglicher Ausstieg aus der klima- und umweltschädlichen 
Grundschleppnetzfischerei und eine naturschutzgerechte Regulierung von Stellnetzen. Wir 
wollen die Fischereisubventionen auf eine ökologische Meeresnutzung ausrichten. Regionale 
Fischereibetriebe werden wir bei der Umstellung ebenso unterstützen wie beim Aufbau von 
Alternativen durch umweltfreundliche touristische Angebote. Ein wichtiger Schritt, um 
ökologische Fischerei und Aquakultur auskömmlich zu honorieren, ist eine verbindliche und 
für die Verbraucher*innen transparente Kennzeichnung. Für lebendige Weltmeere sind die 
Umsetzung der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, ein Tiefseebergbaumoratorium sowie die 
Ausweisung von großflächigen nutzungsfreien Meeresschutzgebieten überlebensnotwendig.


Das Ende des Mülls
Der Plastikmüll wird immer mehr, der Mehrweganteil bei Getränken sinkt seit Jahren. 
Einwegbecher werden nur für wenige Minuten genutzt, bevor sie zu Müll werden. Ausgediente 
Handys und Tablets verstauben in Schubladen, obwohl sie wiederverwendet oder recycelt werden 
könnten. Unser Ziel ist Zero Waste. Es soll kein Müll mehr verursacht und die 
Ressourcenverschwendung gestoppt werden. Das kann nur gelingen, wenn Hersteller*innen und 
Müllverursachende stärker in die Verantwortung genommen werden und das Konzept der 
Kreislaufwirtschaft ganzheitlich bei Design, Herstellung, Nutzung und Entsorgung von 
Produkten berücksichtigt wird. Unerwünschte, oft sogar noch in Plastikfolie eingepackte 
Werbung gehört nicht in unsere Briefkästen. Wir werden das komplizierte Pfandsystem 
entwirren. Jede Flasche soll in jeden Pfandautomaten passen, den To-go-Mehrwegbecher machen 
wir bis 2025 zum Standard. Wir fördern Mehrweg bei Transport, Online-Handel, Einkauf und 
Lebensmittelverpackungen. Wir treten wir für ein EU-weites Pfandsystem 
ein. Damit Ressourcenschätze aus alten Elektrogeräten zurück in den Kreislauf finden, 
schaffen wir in einem ersten Schritt ein Pfand auf Handys, Tablets und energieintensive 
Akkus. Das bisherige Lizenzgeld für Plastikverwertung entwickeln wir zu einer 
Ressourcenabgabe weiter. Bei der Ausgestaltung der Müllsammlung wollen wir die Position der 
Kommunen stärken. Das Verpackungsgesetz wird zum Wertstoffgesetz, das allen ökologisch 
vorteilhaften Mehrwegprodukten Vorrang einräumt sowie Müllvermeidung und hochwertiges 
Recycling fördert. Dazu müssen Kunststoffsorten und Verbundstoffe reduziert und giftfrei 
werden. Biowertstoffe gehören nicht in die Verbrennung, sondern müssen verwertet werden. 
Plastikmüll soll nicht mehr exportiert werden, wenn er nicht hochwertig recycelt wird. 
Stoffe im Kreislauf zu führen, wird auch ökonomisch vorteilhafter werden als Wegwerfen. 
Kreislaufwirtschaft wird das neue Normal.


Giftfreie Produkte im Alltag
Plastik- und Schadstoffrückstände finden sich mittlerweile sogar schon in den Körpern von 
Kindern und Jugendlichen. Die Weltgesundheitsorganisation sieht in hormonstörenden 
Chemikalien eine globale Gesundheitsbedrohung. Wir wollen giftige Chemikalien, die 
Erkrankungen wie Krebs, Diabetes oder Allergien und ungewollte Kinderlosigkeit auslösen 
können aus allen Alltagsprodukten verbannen, indem wir das EU-Recht im Chemikalienbereich 
verbessern und schnell und konsequent durchsetzen. Der Eintrag von Mikroplastik, das sich 
heute schon überall in unserer Umwelt findet, muss dringend minimiert werden. In Kosmetika 
und Pflegeprodukten hat Mikroplastik nichts verloren. Besonderes Augenmerk richten wir auf 
Spielzeug, Kinderpflegeprodukte und andere Alltagsprodukte wie Textilien, Möbel oder 
Elektronik. Deutschland sollte dem Beispiel Frankreichs folgen und nachgewiesen giftige 
Chemikalien wie Bisphenol A in Kochgeschirr und Lebensmittelverpackungen oder per- und 
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polyfluorierte Kohlenwasserstoffe in Papier und Pappe verbieten. Wir wollen Verbraucherinnen 
und Verbraucher besser schützen, indem wir gemeinsam mit den Ländern importierte Güter 
stärker auf Giftstoffe kontrollieren, die Produktkennzeichung verbessern und Produktrückrufe 
erleichtern. Unser Ziel ist, dass die Menschen gesund in einer gesunden Umwelt leben können.


Saubere Luft zum Atmen
Wir alle brauchen saubere Luft zum Atmen. Doch Abgase aus dem Verkehr, aus Kohlekraftwerken 
oder alten Ölheizungen machen krank. Schlimmer noch: Nach Berechnung der Europäischen 
Umweltagentur sterben allein in Deutschland pro Jahr 70.000 Menschen vorzeitig durch von 
Luftverschmutzung verursachte Krankheiten. Um die Luft zu verbessern, bietet die ökologische 
Modernisierung riesige Chancen. E-Autos, Solar- und Windenergie schützen unsere Luft. Wir 
wollen diese Entwicklung beschleunigen und die Grenzwert-Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation für Luftschadstoffe schnellstmöglich umsetzen. Auch durch mehr 
Grün in unseren Städten verbessern wir dort die Luftqualität. Um diese Ziele zügig zu 
erreichen, werden wir alle Emissionsquellen wie Verkehr, Industrie und Landwirtschaft in den 
Blick nehmen und in diesem Zusammenhang die Entscheidung darüber, ob und wie Feuerwerk im 
Einzelnen zu regeln ist, dahin geben, wo sie hingehört – vor Ort.


Klimaanpassung und mehr Natur in der Stadt
Die Klimakrise verändert zunehmend die Rahmenbedingungen unseres Zusammenlebens. Schon heute 
hat sich die Erde um 1,2 Grad erhitzt. Die Folgen sind mit Hitzesommern, Überschwemmungen 
und Stürmen längst auch in unserem Land spürbar und treffen oft die am härtesten, die in 
schwierigeren Umständen leben. Während wir um jedes Zehntelgrad weniger an Erderhitzung 
kämpfen, müssen wir uns zugleich an diese Veränderungen anpassen. In ländlichen Räumen gilt 
es insbesondere Land- und Forstwirtschaft, Tourismus und Fischerei bei der Anpassung zu 
unterstützen, um Schäden durch Dürren, Ernteausfälle und Waldsterben zu verringern. 
Unsere Städte wollen wir besser gegen Hitzewellen und Starkregen wappnen – mit 
Hitzeaktionsplänen und einem Stadtumbau im Großen wie im Kleinen: mehr Stadtgrün, 
Bodenentsiegelung, Frischluftschneisen, Gebäudebegrünung, Wasserflächen und öffentliche 
Trinkbrunnen. Als Schwammstädte sollen sie künftig mehr Wasser aufnehmen, speichern und 
im Sommer kühlend wirken. Das erhöht auch die Lebensqualität gerade für all jene, die sich 
keinen eigenen Balkon oder Garten leisten können: Dachgärten sind natürliche Klimaanlagen 
für Wohnungen und Büros, Parks und Stadtwälder spenden Schatten und frische Luft. Wir wollen 
durch Verbesserungen im Baurecht und der Städtebauförderung Stadt und Land helfen, all das 
schnellstmöglich vor Ort umzusetzen. Auch für Tiere und Pflanzen sind unsere Städte immer 
wichtigere Lebensräume. Deshalb wollen wir die Natur in der Stadt ausweiten. Das vorhandene 
Grün werden wir schützen und ökologisch aufwerten, Gärtner*innen und Kleingärtner*innen 
wollen wir dabei als Verbündete gewinnen. Wir werden die Lichtverschmutzung eindämmen, die 
Menschen, Tiere und Pflanzen schädigt und wesentlich zum Verschwinden von Insekten und 
Vögeln beiträgt.


Wir stärken Bäuer*innen, Tiere und Natur


Landwirtschaft fit für die Zukunft machen
Wir wollen Klima-, Umwelt-, Tier- und Gewässerschutz und landwirtschaftliche Erzeugung 
miteinander versöhnen. Die Landwirtschaft fit für die Zukunft zu machen – das begreifen wir 
als Aufgabe für die nächsten Jahre. Das geht nur mit der Natur zusammen und mit einem 
Verständnis von Natur, die sich an Kreisläufen orientiert und sich dem Ressourcenschutz 
verpflichtet sieht. Das bedeutet fruchtbare kohlenstoffspeichernde Böden, sauberes Wasser 
und intakte Ökosysteme, aber auch ein faires Auskommen von Landwirt*innen und eine gute und 
gesunde Ernährung für alle. Das können und werden wir nur gemeinsam mit den Bürger*innen und 
Bäuer*innen erreichen. Insbesondere kleine Betriebe wollen wir bei der notwendigen 
Transformation unterstützen und pragmatische Lösungen für sie finden. Unser Leitbild ist  
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eine sich weiter entwickelnde ökologische Landwirtschaft mit ihren 
Prinzipien Tiergerechtigkeit, Gentechnikfreiheit und Freiheit von chemisch-synthetischen 
Pestiziden. Dafür wollen wir den Ökolandbau umfangreich fördern und die Voraussetzungen 
dafür schaffen, dass künftig immer mehr Bäuer*innen und Lebensmittelhersteller*innen 
umstellen. Ziel sind 30 Prozent Ökolandbau bis 2030. Die Agrarforschung für eine 
Ökologisierung der Landwirtschaft werden wir deutlich ausweiten. Wir werden vielfältige 
Fruchtfolgen und widerstandsfähige Anbausysteme wie Agroforst ebenso stärken wie die Nutzung 
von robusten Pflanzensorten und Tierrassen. Stickstoffüberschüsse werden wir deutlich 
reduzieren. Auch digitale Anwendungen können bei entsprechender Ausrichtung die 
Landwirtschaft umwelt- und klimafreundlicher machen, müssen aber auch – zum Beispiel über 
Sharing-Konzepte – kleineren Betrieben offenstehen und bezahlbar sein. Monokulturen, 
Pestizide und chemisch-synthetischer Dünger führen auch im globalen Süden zu erheblichen 
Schäden für Gesundheit und Umwelt, während Kleinbäuer*innen durch europäische 
Dumpingexporte, patentiertes Saatgut und Landraub weiter in die Abhängigkeit getrieben 
werden. Das Recht auf Nahrung muss garantiert sein, kleinbäuerliche Strukturen wollen wir 
stärken. Dafür unterstützen wir mit unserer Agrar- und Entwicklungspolitik eine globale 
sozial-ökologische Agrarwende.


Öffentliches Geld für öffentliche Leistung
Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU sollte zu einem Instrument für eine sozial- 
ökologische Agrarpolitik werden – und nicht wie bisher für die Industrialisierung der 
Landwirtschaft. Das muss der Ausgangspunkt für einen Gesellschaftsvertrag zwischen 
Bäuer*innen, Verbraucher*innen und Politik für Klima- und Naturschutz sein. Wir wollen eine 
Reform, damit die Milliarden an öffentlichen Geldern künftig für öffentliche Leistungen wie 
Klima-, Umwelt- und Tierschutz eingesetzt werden und dabei die regionale Landwirtschaft 
stärken. Um den nachhaltigen Umbau der Landwirtschaft gemeinsam mit den Bäuer*innen 
voranzutreiben, gilt es, die nationalen Spielräume für die bevorstehende Förderperiode 
bestmöglich für diese Ziele zu nutzen. Wir wollen das System der Direktzahlungen 
schrittweise durch eine Gemeinwohlprämie ablösen, die konsequent gesellschaftliche 
Leistungen honoriert. Dafür setzen wir uns für innovative Instrumente der 
Agrarumweltförderung ein, bei denen Klima-, Naturschutz und agrarökologische Ziele gemeinsam 
gedacht werden. Bis zum Jahr 2028 wollen wir für mindestens die Hälfte der Gelder eine 
ökologische Zweckbindung erreicht haben.


Pestizide reduzieren
Es gibt viele Gründe, den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft deutlich 
herunterzufahren. Der Schutz der menschlichen Gesundheit gehört dazu. Vor allem sind weniger 
Pestizide der wichtigste Hebel, um den Rückgang der Artenvielfalt zu stoppen. Wir wollen den 
Ausstieg aus der Pestizidabhängigkeit unserer Landwirtschaft schnell und machbar gestalten: 
durch eine systematische Pestizidreduktionsstrategie, ein Sofortverbot für besonders 
umwelttoxische Wirkstoffe und das immer noch häufig eingesetzte Pestizid Glyphosat. Um den 
Einsatz von Pestiziden insgesamt zu reduzieren, führen wir eine Pestizidabgabe ein. Um 
wirksamen Artenschutz zu betreiben und unser Trinkwasser zu schützen, wollen wir die 
Ausbringung von Pestiziden in Naturschutzgebieten und Trinkwasserschutzgebieten untersagen 
und ein flächendeckendes Pestizidmonitoring einführen. Betroffene Landwirt*innen werden wir 
bei der Umsetzung finanziell unterstützen. Wir werden außerdem den Export von Pestiziden 
beenden, die in Deutschland oder der EU aufgrund von Umwelt- und Gesundheitsrisiken nicht 
zugelassen oder verboten sind. Wir wollen die Zulassungsverfahren für Pestizide verbessern, 
indem wir Transparenz und Unabhängigkeit stärken. Für ökologischen Pflanzenschutz werden wir 
in Kooperation mit den Ländern ein umfassendes, kombiniertes Forschungs-, Umsetzungs- und 
Beratungsprogramm für nicht chemisch-synthetischen Pflanzenschutz auflegen.


Vielfältiges Saatgut ohne Patente
Eine vielfältige, gerechte und nachhaltige Landwirtschaft beginnt beim Saatgut. Angesichts 
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der Klima- und Biodiversitätskrise wollen wir die Züchtung von robusten Sorten und die 
Forschung für ökologisches Saatgut vorantreiben sowie die Forschung zu alternativen 
Ansätzen stärken, die auf traditionelle und ökologische Züchtungsverfahren setzen. Dabei 
muss wie bei jeder Technologie der Umgang mit alten wie neuen gentechnischen Verfahren 
einerseits die Freiheit der Forschung gewährleisten und andererseits bei der Anwendung 
Gefahren für Mensch und Umwelt ausschließen. Nicht die Technologie, sondern ihre Chancen, 
Risiken und Folgen stehen im Zentrum. Wir werden daher an einem strengen Zulassungsverfahren 
und am europäisch verankerten Vorsorgeprinzip festhalten. Dazu bleiben Risikoprüfungen auf 
umfassender wissenschaftlicher Basis und eine Regulierung, die unkontrollierbare Verbreitung 
ausschließt, sowie eine verbindliche Kennzeichnung, die gentechnikfreie Produktion und die 
Wahlfreiheit der Verbraucher*innen schützt, nötig. Entsprechend braucht es eine Stärkung der 
Risiko- und Nachweisforschung. Wir wollen das Patentrecht so ausrichten, dass es keine 
Patente auf Lebewesen und ihre genetische Anlagen mehr gibt.


Gerechte Einkommen und Arbeitsbedingungen für Bäuer*innen
Bäuerinnen und Bauern müssen von ihrer Arbeit leben können. Wir wollen daher gegen 
Dumpingpreise, den Verkauf von Lebensmitteln unter Erzeugerpreis und Konzentration in der 
Lebensmittelbranche vorgehen und dazu die Möglichkeiten des Wettbewerbs- und Kartellrechts 
sowie der EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken nutzen. Wir wollen 
Junglandwirt*innen und Neueinsteiger*innen unterstützen und Maßnahmen gegen Bodenspekulation 
und den Ausverkauf ländlicher Fläche ergreifen. Dazu gehört, dass künftig die Flächen der 
bundeseigenen Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH nicht mehr privatisiert, sondern 
vorzugsweise an ortsansässige, bäuerliche Betriebe und Existenzgründer*innen verpachtet 
werden, mit dem Ziel, die Flächen klima- und naturfreundlich zu bewirtschaften. Share Deals 
bei landwirtschaftlichen Betrieben werden wir regulieren, um den Ausverkauf von Boden an 
außerlandwirtschaftliche Investoren zu unterbinden. Auch in der Lebensmittelerzeugung und 
-verarbeitung müssen faire Bedingungen herrschen. Ein besserer Arbeits- und 
Gesundheitsschutz für Beschäftigte in Landwirtschaft und Fleischindustrie sind ebenso  
notwendig wie mehr Rechte für die Arbeitnehmer*innen, tarifliche Löhne und starke  
Gewerkschaften. In der Saisonarbeit gibt es zu viel prekäre Beschäftigung ohne  
Sozialversicherungsschutz. Hier trifft häufig körperlich schwere Arbeit auf karge Löhne und  
schlechte Unterkünfte. Diese sozialen Ungerechtigkeiten wollen wir beenden.


Regionale Produktion, Verarbeitung und Vermarktung stärken
Der Wunsch, wieder mehr regional und handwerklich erzeugte Lebensmittel zu kaufen, beim 
Bäcker, in der Metzgerei, auf dem Bauernhof, wächst stetig. Gleichzeitig hat uns die 
Coronakrise vor Augen geführt, wie wichtig regional funktionierende Lieferketten sind. Wir 
wollen die regionale Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung stärken und so dem 
Betriebesterben der letzten Jahre entgegentreten. Dazu gehören auch faire 
Wettbewerbsbedingungen gegenüber importierten Lebensmitteln. In öffentlichen Einrichtungen 
wollen wir verstärkt regionale und ökologische Produkte, auch Umstellungsware, einsetzen –  
so 
schaffen wir Nachfrage und faire Preise. Wir unterstützen Regionalsiegel und 
Direktvermarktungen der Betriebe durch lokale Einkaufs-Apps und Regionalwerbung und sorgen 
mit einer klaren Definition von regionalen Produkten für Schutz vor Betrug. Öffentliche 
Gelder und gezielte Beratung zum Umgang mit Auflagen und Kennzeichnungsvorschriften sollen 
vorrangig kleinen und mittleren bäuerlichen Betrieben und Handwerker*innen zugutekommen. 
Forschung und Beratung zur Regionalvermarktung und für innovative und partizipative Ansätze 
wie Erzeuger*innengemeinschaften, solidarische Landwirtschaft oder Ernährungsräte 
unterstützen wir.


Gute Ernährung fördern - Lebensmittel retten
Gesunde und ökologisch wertvolle Lebensmittel sollen allen Menschen in Deutschland leicht 
zugänglich sein, gesunde Ernährung darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Ernährungsbedingte 
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Krankheiten aufgrund von Fehlernährung wollen wir gezielt eindämmen. Deshalb werden wir 
umsteuern und viele Stellschrauben neu justieren – sich gut und gesund zu ernähren, muss 
einfacher werden. Kitas, Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Mensen und Kantinen 
unterstützen wir dabei, mehr gesundes regionales und ökologisch erzeugtes Essen anzubieten; 
auch vollwertiges vegetarisches und veganes Essen soll zum täglichen Angebot gehören. Gutes 
Essen scheitert allzu oft an mangelndem Angebot und Transparenz. Um das zu ändern, nehmen 
wir die Lebensmittelindustrie in die Pflicht. Wir brauchen verbindliche Reduktionsstrategien 
gegen zu viel Zucker, Salz, Fett und Zusatzstoffe in Fertiglebensmitteln und ökonomische 
Anreize für gesündere Produkte. Für Lebensmittelwerbung, die sich an Kinder richtet, wollen 
wir klare Regeln, die sich an den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation orientieren. 
Umweltgerechte Ernährung gehört in die Lehrpläne aller relevanten Ausbildungsbereiche. Auch 
die Ernährungspolitik muss sich an den Pariser Klimaschutzzielen ausrichten. Klimaschutz 
heißt auch, dass wir als Gesellschaft weniger tierische Produkte produzieren und konsumieren 
werden. Wir wollen vegetarische und vegane Ernährung attraktiver und zugänglich für alle 
Menschen machen. Die Markteinführung von pflanzlichen Alternativen und 
Fleischersatzprodukten wollen wir fördern und sie steuerlich besser stellen. So sollen 
pflanzliche Milchalternativen mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz verkauft werden. Auch 
für fair gehandelten Kaffee wollen wir die Steuer runtersetzen. Insgesamt wollen wir die 
Forderung der EU-Kommission, Umweltfolgekosten auch im Lebensmittelbereich steuerlich zu 
berücksichtigen, mit einer ökologischen Steuerreform aufgreifen, damit sich auch bei 
pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln der Preis ökologisch und sozial gerecht darstellt. 
Gegen die Lebensmittelverschwendung gehen wir entschlossen vor. Wir wollen mit einem Rettet- 
die-Lebensmittel-Gesetz verbindliche Reduktionsziele einführen, Lebensmittelhandel und - 
produzenten verpflichten, genusstaugliche Lebensmittel weiterzugeben statt wegzuwerfen. 
Lebensmittel aus dem Müll zu retten – das sogenannte Containern – muss entkriminalisiert 
werden.


Klare Lebensmittelkennzeichnung
Gutes, nachhaltiges und gesundes Essen soll leicht zu erkennen sein. Mit verständlichen 
Informationen über Zutaten, Herkunft, Herstellung und zum ökologischen Fußabdruck wollen wir 
für die nötige Transparenz sorgen. Wir werden eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung 
mit anspruchsvollen Kriterien für Fleisch und andere Lebensmittel aus oder mit tierischen 
Bestandteilen einführen und uns dafür einsetzen, dass dies auch EU-weit verbindlich wird. 
Dabei soll der Weiterentwicklung von Tierschutzstandards Rechnung getragen werden. Die 
Nährwertkennzeichnung Nutriscore wollen wir weiterentwickeln und EU-weit für alle 
Fertigprodukte anwenden. Außerdem wollen wir die Transparenz über die Herkunft von 
Lebensmitteln verbessern. Enthaltene Allergene sollen besser gekennzeichnet werden. Zur 
einheitlichen Kennzeichnung von vegetarischen und veganen Lebensmitteln brauchen wir eine 
EU-weite rechtsverbindliche Definition von „vegetarisch“ und „vegan“. Transparenz muss auch 
bei der Lebensmittelhygiene gelten, deshalb sollen die Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen 
für alle erkennbar sein.


Wir ermöglichen Tieren ein besseres Leben


Tierhaltung mit mehr Platz für weniger Tiere
Das System des „Immer billiger, immer mehr“ hat die Landwirtschaft in einen Teufelskreis 
getrieben: Bäuerinnen und Bauern werden von Dumpingpreisen erdrückt und müssen immer mehr 
produzieren, um zu überleben, die Tiere werden immer mehr auf Leistung gezüchtet und leben 
immer kürzer, die ökologischen und gesellschaftlichen Probleme wachsen. Industrielle 
Massentierhaltung und Billigfleischexport in alle Welt sind mit einer klimagerechten Zukunft 
nicht vereinbar. Es braucht einen Ausweg. Ein Teil der Lösung ist, dass deutlich weniger 
Tiere gehalten werden als bisher und diesen Tieren ein wesentlich besseres Leben ermöglicht 
wird. Tiere brauchen mehr Platz, Auslauf im Freien und Beschäftigung – das wollen wir 
artspezifisch verbindlich regeln und uns auch auf EU-Ebene für eine deutliche 
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Anhebung der Tierschutzstandards einsetzen. Damit Tierschutz wirtschaftlich machbar ist, 
wollen wir die Landwirt*innen unterstützen: durch eine Umbauförderung, die durch einen 
Tierschutz-Cent auf tierische Produkte finanziert wird, durch faire Preise und durch eine 
verpflichtende Haltungskennzeichnung für tierische Produkte. Die Tierhaltung soll so an die 
Fläche und an Obergrenzen pro Stall gebunden werden, dass eine umwelt- und tiergerechte 
Bewirtschaftung gewährleistet ist. Den Umbau in tiergerechte und brandsichere Ställe werden 
wir zum Standard machen, an den sich alle halten müssen. Das werden wir ebenso gezielt 
fördern wie die Weidetierhaltung, die ökologisch wertvolles Grünland erhält und sinnvoll 
nutzt. Ställe, in denen Tiere nicht zumindest entsprechend der EU-Ökoverordnung gehalten 
werden, sollen nicht mehr gebaut werden. Statt tierquälerische Züchtung auf Hochleistung, 
wollen wir robuste Rassen und Zweinutzungsrassen fördern. Amputationen, Eingriffe ohne 
Betäubung und qualvolle Betäubungsmethoden sowie Käfig- und Anbindehaltung wollen wir 
beenden. Den Einsatz von Antibiotika in der landwirtschaftlichen Tierhaltung werden wir 
deutlich senken. Um diese Medikamente gezielt einzusetzen und Resistenzen zu vermeiden, 
sollen vorrangig kranke Einzeltiere behandelt werden. Reserveantibiotika sollen der 
Humanmedizin vorbehalten werden. Um Lebendtiertransporte zu vermeiden, ziehen wir die 
regionale und mobile Schlachtung dem Schlachten im zentralen Schlachthof vor und werden 
diese fördern. Wir wollen Tiertransporte auf vier Stunden begrenzen und besser 
kontrollieren, Lebendtiertransporte in Drittstaaten außerhalb der EU sollen ganz verboten 
werden.


Tiere schützen und respektieren
Tiere sind fühlende Lebewesen und brauchen Schutz, deshalb werden wir die gesetzlichen 
Regelungen zur Tierhaltung verbessern. Für alle Tiere, die wir Menschen halten, haben wir 
eine besondere Verantwortung. Wir wollen ihnen ein würdevolles, gutes und gesundes Leben 
frei von Schmerzen, Angst und Stress ermöglichen. Dafür gilt es, wirkungsvolle Sanktionen 
bei Tierschutzvergehen im Tierschutz- und Strafrecht zu verankern und gemeinsam mit den 
Ländern und Kommunen auf einen effektiven Vollzug hinzuwirken. Wir werden ein umfassendes 
Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzorganisationen einführen. Die anerkannten 
Tierschutzorganisationen und ein*e unabhängige*r Bundestierschutzbeauftragte*r sollen 
Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte wahrnehmen und Rechtsverstöße beanstanden können. 
Der oder die Tierschutzbeauftragte soll zudem die zuständigen Bundesbehörden unterstützen  
sowie 
bei Gesetzesvorhaben und Tierschutzangelegenheiten beteiligt werden. Wir wollen bessere 
Regeln für Zucht, Haltung und Handel mit Tieren. Die Haltung von Wildtieren in 
Zirkussen werden wir beenden. Wir streben die weitere konsequente Reduktion von 
Tierversuchen in der Wissenschaft an und wollen sie mit einer klaren 
Ausstiegsstrategie und innovativen Forschungsmethoden schnellstmöglich ersetzen. Dafür 
arbeiten wir mit allen beteiligten Akteur*innen an einer zukunftsorientierten tierfreien 
Forschung, fördern Investitionen in tierfreie Innovationen sowie die Weiterentwicklung von 
verbesserten Medikamenten- und Sicherheitsprüfungen und beschleunigen die Zulassung 
tierversuchsfreier Verfahren. Die EU-Vorgaben für Tierversuche werden wir endlich in 
deutsches Recht umsetzen.


Wildtierhandel an die Leine legen
Die Covid-19-Pandemie hat deutlich gemacht, dass die Gesundheit von Umwelt, Tier und Mensch 
zusammengedacht werden und dieser Planetary-Health-Ansatz zum Prinzip unseres Handelns 
werden muss. Der Raubbau an der Natur hat keine Zukunft. Die Pandemie basiert auf einer 
Zoonose, einer vom Tier zum Menschen übertragenen Infektionskrankheit. Solche Krankheiten 
werden immer häufiger, sie werden durch die fortschreitende Zerstörung der Natur und das 
Vordringen der Menschen in die letzten natürlichen Lebensräume begünstigt. Dem gilt es 
überall auf der Welt entgegenzuwirken. Wildtiere gehören in die Wildnis, der Handel mit 
ihnen muss strenger reguliert, existierende Regularien konsequent umgesetzt werden. In den 
Herkunftsländern müssen wirtschaftliche Alternativen aufgebaut werden. Wildtierhandel auf 
Online-Portalen und gewerblichen Börsen sowie kommerzielle Importe von Wildfängen und die 
Einfuhr von Jagdtrophäen müssen ganz verboten werden. Die Haltung von Tieren aus 
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Wildtiernachzuchten sollte an eine Positivliste und einen Sachkundenachweis geknüpft werden, 
der sich an der Schwierigkeit der Haltung der jeweiligen Tierart bemisst. Auch die 
industrielle Tierhaltung kann zu Pandemien beitragen, wie sich an coronainfizierten Nerzen 
gezeigt hat. Die Tierhaltung ist deshalb auch an den Notwendigkeiten zur Eindämmung 
möglicher Zoonosen auszurichten. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Haltung von Tieren 
in und der Handel mit Pelzen aus Pelztierfarmen beendet werden.
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Kapitel 2: In die Zukunft wirtschaften


Antragstext
Klimaneutralität ist die große Chance für den Industriestandort Deutschland. Grüne  
Technologien aus Deutschland werden weltweit nachgefragt. Beim erneuerbaren Wasserstoff sind  
wir Europäer*innen noch führend. Für große Teile der deutschen Industrie ist das Pariser  
Klimaabkommen fester Bestandteil der Planungen geworden, unternehmerische  
Investitionsstrategien sind auf Klimaschutz ausgerichtet. Die meisten wissen, dass die  
Märkte der Zukunft klimaneutral sind. Und sie wissen: Deutschland kann so viel mehr. In den  
Unternehmen, den Köpfen und den Strukturen stecken die Innovationskraft und der Wille, in  
die Zukunft zu wirtschaften. Wir sehen, mit welcher Agilität Unternehmer*innen neue Ideen  
oder Geschäftsmodelle entwickeln und dabei auch ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden  
wollen. Und wir sind überzeugt, dass das freie und kreative Handeln, die Dynamik eines  
fairen Wettbewerbs, die Stärke von gesellschaftlicher Kooperation innovativ Probleme löst.


Die Digitalisierung bedeutet einen weiteren großen Umbruch, der unsere Wirtschaft und die  
Gesellschaft maßgeblich prägt. Wir wollen die Digitalisierung gestalten und dafür sorgen,  
dass notwendige Innovationen in Europa entwickelt und marktfähig werden. Deutschland und  
Europa sollen auch bei Zukunftstechnologien die Spitze beanspruchen. Dafür nutzen wir auch  
die Gestaltungsmöglichkeiten der deutschen G7- Präsidentschaft 2022.


Allerdings steht die deutsche und europäische Wirtschaft unter großem Druck: Unser  
Industrieland muss sich im globalen Wettbewerb mit autoritärem Staatskapitalismus und  
weitgehend unregulierten Tech-Giganten behaupten. Die Pandemie hat viele Wirtschaftszweige  
hart getroffen, einige Sektoren hatten schon zuvor die Transformation verschlafen. Die  
Klimakrise und die Endlichkeit von Ressourcen verlangen ein Umsteuern. Zugleich ist unser  
Verständnis von dem, was Wohlstand ist, im Wandel.Menschen sind zunehmend überzeugt, dass es  
wirklich nachhaltiges Wachstum braucht statt eine kurzsichtige Wachstumsorientierung, die  
die sozialen und ökologischen Folgen ignoriert. Wenn wir es jetzt aber klug anstellen,  
können wir unser Wirtschafts- und Finanzsystem neu eichen. Unsere Sozialsysteme, den  
Arbeitsmarkt und die Staatsfinanzierung richten wir darauf aus, auch beim Wirtschaften  
innerhalb der planetaren Grenzen stabil zu bleiben. Wir können eine sozial-ökologische  
Marktwirtschaft im Sinne des Gemeinwohls in Europa begründen, die Wohlstand mit  
Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit versöhnt und den Menschen dient. Sie ist Ausgangspunkt für  
eine neue wirtschaftliche Dynamik, die zukunftsfähige Jobs schafft – im Handwerk, bei  
Startups oder in der Dienstleistungsbranche –Lebensqualität sichert und uns Menschen freie  
Entfaltung ermöglicht und einen klimagerechten Wohlstand schaffen kann.


Dafür ist eine Politik nötig, die will, die nach vorne führt und verlässlich steuert. Nicht,  
weil der Staat besser wirtschaften kann, sondern weil die Wirtschaft klare Verhältnisse,  
verlässliche politische Rahmenbedingungen und Anreize braucht. Nur dann haben Unternehmen  
Planungssicherheit und wissen, dass sich klimaneutrales, nachhaltiges Wirtschaften lohnt.  
Und nur dann kann sich die Innovationskraft von Beschäftigten und Unternehmer*innen  
entfalten in einzelbetrieblich sinnvollen Entscheidungen für nachhaltigen Wohlstand.


Ungeregelte Märkte können sehr viel zerstören. Wenn wir Märkte aber nachhaltig und sozial  
gestalten, können sie Innovationen entfachen, die wir für die Transformation brauchen. Damit  
das gelingt, stellen wir die Weichen konsequent auf Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft  
und ermöglichen der Wirtschaft neue Spielräume innerhalb der planetaren Grenzen. Wir  
schaffen Anreize, streichen umweltschädliche Subventionen und setzen ordnungspolitische  
Regeln, um nachhaltig zu produzieren, zu handeln und zu konsumieren. Wir betrachten Konzepte  
wie Wachstum, Effizienz, Wettbewerb und Innovation als Mittel zum Zweck und bemessen  
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klimagerechten Wohlstand, das eigentliche Ziel von Politik, neu. Wir starten eine umfassende  
Investitionsoffensive, öffentlich wie privat, um dem immensen Investitionsstau in unserem  
Land zu begegnen und Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung deutlich zu stärken. Dafür  
setzen wir auf eine vorsorgende Haushaltspolitik.


Wir gehen die Ungerechtigkeiten im Steuersystem entschlossen an und nutzen die  
Lenkungswirkung von Steuern für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft. Wir sorgen dafür, dass  
sich sehr wohlhabende und reiche Menschen und große Konzerne ihrer Verantwortung stärker  
stellen. Globale Konzerne sollen nicht mächtiger sein als Staaten – es gilt das Primat der  
demokratischen Politik zu behauptenWir wollen die enorme Kluft zwischen Arm und Reich  
verringern, denn Gesellschaften, in denen die Ungleichheit gering ist, sind zufriedenere  
Gesellschaften. Hohe Einkommen und Vermögen sollen deshalb mehr zur Finanzierung unseres  
Gemeinwesens beitragen,. Anhaltende schwere wirtschaftliche Ungleichgewichte in Europa und  
weltweit wollen wir ebenfalls helfen, abzubauen, indem wir in Deutschland verstärkt  
öffentlich investieren und gute Löhne durchsetzen.


Wirtschafts- und Finanzpolitik muss europäisch gemacht werden. Als Europäer*innen können wir  
mit unserem starken gemeinsamen Binnenmarkt internationale Standards setzen und Innovationen  
vorantreiben. Solange es Wettbewerbsverzerrung gibt, braucht es auch den Schutz des EU- 
Binnenmarktes und vor allem der kritischen Infrastruktur. Zugleich setzen wir uns für eine  
gemeinsame strategische Außenwirtschaftspolitik ein, die Fairness zu einem Gebot des  
internationalen Wettbewerbs und des freien Welthandels macht und weltweit nachhaltiges und  
menschenrechtskonformes Wirtschaften befördert. Als Europäer*innen investieren wir gemeinsam  
in Klimaschutz, Forschung und den Wohlstand der Zukunft, den Weg dahin bereit ein Green New  
Deal. In einer Bundesregierung werden wir alles dafür tun, dass die Europäische Union der  
erste CO2-freie Wirtschaftsraum wird.


So legen wir die Grundlagen dafür, dass Deutschland und Europa erfolgreiche  
Industriestandorte mit einem leistungsfähigen Mittelstand, hoher Wertschöpfung, starkem  
Sozialstaat und guten Arbeitsplätzen bleiben - in traditionsreichen und innovativen  
Industrieunternehmen, im Maschinenbau, in kleinen und mittelständischen Betrieben. Mit einer  
aktiven Wirtschafts-und Industriepolitik zeigen wir eine Richtung auf und bieten  
zukunftsfähigen Unternehmen gute Bedingungen. So machen wir aus der Marke „Made in Germany“  
ein Gütesiegel für eine zukunftsfähige Wirtschaft in einem klimaneutralen und sozialen  
Europa. Außerdem fördern wir eine kooperative und fürsorgende Wirtschaftsweise. Hier  
entstehen viele Arbeitsplätze in regionalen Wertschöpfungsketten, gemeinwohlorientiert statt  
gewinnorientiert. Wir brauchen eine vielfältige Wirtschaft, die widerstandsfähig gegenüber  
Krisen wird.


Wir fördern Unternehmer*innengeist, Wettbewerb und  
Ideen


Ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen
Nach der Corona-Pandemie braucht unser Land einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch. Das  
Beste, was die Politik dazu beitragen kann, ist, das zu tun, was sie die letzten zehn Jahre  
sträflich versäumt hat: in unsere gemeinsame Zukunft zu investieren. Nur wenn auch der Staat  
seinen Teil beiträgt, wenn öffentliche und private Investitionen gemeinsam auf ein Ziel  
ausgerichtet werden, wird Europa den Anschluss an moderne Zukunftstechnologien halten und  
sich im Wettbewerb mit den USA und China behaupten können. Wir starten in der nächsten  
Legislaturperiode eine Investitionsoffensive. In schnelles Internet, überall. In  
Spitzenforschung vom Quantencomputer bis zur modernsten Biotechnologie. In klimaneutrale  
Infrastrukturen, in Ladesäulen, einen Ausbau von Bahn-, Fuß- und Radverkehr, emissionsfreie  
Busse, in Wasserstofftechnologien und moderne Stadtentwicklung. Wir wollen, dass Deutschland  
bei den öffentlichen Investitionen im Vergleich der Industrieländer vom Nachzügler zum  
Spitzenreiter wird, und in diesem Jahrzehnt pro Jahr 50 Milliarden Euro zusätzlich  
investieren. Diese Investitionen sollen ach dem Gender Budgeting unterliegen. So gelingt die  
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sozial-ökologische Transformation, so schaffen wir nachhaltigen Wohlstand und sichern die  
Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes in einer handlungsfähigen Europäischen Union.


Neustart nach der Corona-Krise
Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen hart getroffen. Während die einen sich hoch  
verschulden mussten, haben es andere nicht durch die Krise geschafft und mussten ihr  
Geschäft aufgeben. Besonders hart hat es Restaurants, Gaststätten, Hotels, die Tourismus-  
und Veranstaltungsbranche, die Kulturwirtschaft, aber auch viele Einzelhändler*innen und  
Solo-Selbständige getroffen. Ein Neustart nach der Corona-Krise muss daher gezielt den  
besonders betroffenen Branchen helfen - und zugleich, wo möglich, ein Signal für den  
Richtungswechsel zur Klimaneutralität und sozialen Aufbruch setzen Damit sichern wir  
Existenzen, erhalten Arbeitsplätze und setzen zielgenaue konjunkturelle Impulse. Hierfür  
dehnen wir vor allem für kleine und mittlere Unternehmen den steuerlichen Verlustrücktrag  
aus, führen attraktive und zeitlich begrenzte Abschreibungsbedingungen ein und helfen  
kleinen und mittleren Unternehmen, sich mit vereinfachten Restrukturierungsverfahren  
leichter neu aufzustellen, ohne Insolvenz anmelden zu müssen. Falls Coronahilfen  
zurückgezahlt werden müssen, benötigen die Unternehmen großzügige Konditionen. Für viele  
Selbständige können sichere Aufträge durch handlungsfähige Kommunen den Neustart nach der  
Pandemie unterstützen. Die Kunst- und Kulturbranche wollen wir unter anderem durch eine  
abgestimmte Kulturförderpolitik stärken und eine zweite Gründungschance. 
In der Coronakrise wurden viele Aktiengesellschaften durch staatliche Hilfen gestützt.  
Mittels Kurzarbeiter*innengeld, Beteiligungen oder anderen Finanzhilfen wurden die  
Unternehmen vor der Pleite bewahrt. Für neue Hilfen muss gelten: Firmen, die Staatshilfen  
erhalten, dürfen keine Dividenden ausschütten.


Klimaschutztechnologien made in Germany
Der globale Wettbewerb um die Technologien von morgen ist in vollem Gange. Made in Germany  
soll zukünftig nicht nur für Qualität, sondern noch stärker für nachhaltige und innovative  
Produkte und Prozesse stehen. Digitalisierung und Klimaneutralität müssen Staat und  
Unternehmen gemeinsam in Angriff nehmen. Während der Staat mehr öffentliche Investitionen  
realisiert, wollen wir zugleich Anreize für mehr Investitionen durch Unternehmen setzen.  
Dafür erweitern wir zielgerichtet die Spielräume für die Unternehmen: Investitionen sollen  
zeitlich befristet degressiv mit mindestens 25 Prozent abgeschrieben werden können. Die  
steuerliche Förderung von Forschung soll künftig gezielter an KMUs und Startups fließen,  
ihre Wirksamkeit wollen wir evaluieren und erhöhen. Öffentliche Investitionszuschüsse sollen  
gerade bei neuen Technologien eine Starthilfe geben; Klimaverträge helfen, dauerhafte  
Planungssicherheit für langfristige Klimaschutzinvestitionen zu geben.


Ein Gründungskapital einführen
Um den Wohlstand von morgen zu sichern, brauchen wir eine neue Gründer*innenwelle. Mit einem  
Gründungskapital , das Gründer*innen und Nachfolger*innen einen Einmalbetrag bis maximal  
25.000 Euro sicherstellt, wollen wir dafür sorgen, dass keine gute Idee oder Neustart an zu  
wenig Eigenkapital scheitert. Bedingung ist, dass die geförderte Gründung sich an den UN  
Nachhaltigkeitszielen ausrichtet und eine Wirtschaftslichkeitsprüfung durch Sachverständige  
durchgeführt wird. Gründer*innen sollen es leicht haben: Statt sich durch ein  
Verwaltungsdickicht zu quälen, sollen sie Information, Beratung und Anmeldung in einer  
zentralen Anlaufstelle erledigen können – überall in Deutschland. In den ersten zwei Jahren  
sollen sie weitgehend von Melde- und Berichtspflichten befreit werden. Frauen sind bei  
Gründungen und Nachfolgen noch unterrepräsentiert, sie wollen wir gezielt fördern mit einem  
staatlichen Wagniskapitalfonds nur für Frauen. Vergabe- und Auswahlgremien besetzen wir  
paritätisch. Hürden sollten auch für Menschen mit Migrationsgeschichte abgebaut werden, hier  
lässt unser Land ein riesiges Potenzial brachliegen. Bei der öffentlichen Vergabe beziehen  
wir Start-ups besser ein und vereinfachen dafür Vergabeverfahren und Regeln zur  
Eignungsprüfung. Wir werden die Mitarbeiterbeteiligung breiter zugänglich machen und  
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erleichtern. Immer mehr Start-ups wollen mit digitalen Lösungen das Gemeinwohl stärken. Dazu  
integrieren wir sozial-ökologische Kriterien stärker in die bestehende  
Gründungsfinanzierung.


Fairer Wettbewerb um klimaneutrale Industrietechnologien
Die energieintensiven Industrien – Stahl, Zement, Chemie – stehen für 15 Prozent des  
deutschen CO2-Ausstoßes. Zugleich bieten sie hunderttausende gute Arbeitsplätze und sind  
ebenso Eckpfeiler unseres Wohlstandes. Wir wollen diese Industrien zum Technologievorreiter  
bei der Entwicklung klimaneutraler Prozesse machen. Der Maschinenbau kann beim weltweiten  
Einsatz grüner Technologien „made in Germany“ eine Schlüsselrolle einnehmen. So bekämpfen  
wir die Klimakrise und tragen zur Sicherung des deutschen Industriestandorts bei. Damit die  
Investitionen schon heute in auch langfristig klimaverträgliche Anlagen fließen können,  
fördern wir mit Investitionszuschüssen und degressiven Abschreibungen direkt die  
Transformation. Mit dem Abbau von Hürden bei der grünen Eigenstromversorgung und einem  
zunehmenden Einsatz von grünem Wasserstoff treiben wir die Dekarbonisierung der Prozesse  
voran. Klimaverträge (Carbon Contracts for Difference), die die Differenz zwischen dem  
aktuellen CO2-Preis und den tatsächlichen CO2-Vermeidungskosten finanzieren, sorgen für  
Investitionssicherheit. Und mit Quoten für den Anteil CO2-neutraler Grundstoffe schaffen wir  
Leitmärkte für CO2-freie Produkte. Pilotanlagen für noch nicht marktreife emissionsarme  
Technologien wollen wir besonders fördern. Und sofern möglich, sollte das Ziel sein, dass  
neue Industrieanlagen bereits emissionsfrei betreibbar gebaut bzw. exportiert werden.Bei der  
Transformation der Chemieindustrie setzen wir auf neue innovative Produkte, Prozesse und  
Verfahren, die neben der Treibhausgasneutralität auch die Kreislaufwirtschaft fördern, die  
Effizienz steigern, Emissionen und Abfälle von vornherein vermeiden und uns unabhängig von  
fossilen Rohstoffen wie Erdöl oder Erdgas machen.


Zukunftsfähige Automobilindustrie
Die Automobilindustrie steht vor gewaltigen Umbrüchen. Weltweit läuft der Wettbewerb um das  
emissionsfreie und digitale Auto der Zukunft. Nach Jahren des Stillstands hat sich auch die  
Branche in Deutschland endlich auf den Weg gemacht. Jetzt braucht es Entschlossenheit und  
Zusammenarbeit, damit unsere Autobauer in Zukunft wieder die Nase vorn haben. Der Politik  
kommt dabei eine zentrale Rolle zu, sie muss den Rahmen setzen und den  
Transformationsprozess gestalten.Klar ist dabei: Der Verbrennungsmotor hat keine Zukunft.  
Wir wollen ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos neu zulassen. Zudem wollen wir auch für die  
Autoindustrie Standards für eine Kreislaufwirtschaft und klimaneutrale Produktion setzen, so  
dass der ökologische Fußabdruck der Fahrzeuge immer kleiner wird. Wir unterstützen diese  
Transformation mit Forschungs- und Innovationsförderung für alle Technologieoptionen und  
wollen den schnellen Aufbau der Ladesäuleninfrastruktur und den Markthochlauf von  
emissionsfreien Fahrzeugen im Rahmen eines kostenneutralen Bonus-Malus-Systems fördern. Die  
Potenziale des Autonomen Fahrens für den Industriestandort als auch für Klimaschutz und  
Verkehrssicherheit wollen wir heben. Aktuell haben Deutschland und Europa den Anschluss bei  
der Batteriezellenproduktion und damit viel Wertschöpfung verloren. Das darf sich bei den  
Batterien der nächsten Generation, die günstiger und ressourcensparender sind, nicht  
wiederholen. Wir wollen in Europa eine eigene, nachhaltige Batteriezellenproduktion  
schaffen,, zu der ein wirksames Recyclingsystem gehört sowie die Forschung und Entwicklung  
der nächsten Batteriegeneration. Dazu setzen wir auf klare Vorgaben bei den Ökostandards und  
ein umfassendes Forschungs- und Förderprogramm. Wir wollen sowohl die Beschäftigten wie auch  
die besonders betroffenen Autoregionen mit regionalen Transformationsdialogen und -fonds  
unterstützen.Damit erhalten wir die Wertschöpfungskette im Mittelstand und sichern vor Ort  
Arbeitsplätze.


Europäische Halbleiterindustrie stärken
Eine erfolgreiche und weitsichtige Industriepolitik wird nur dann funktionieren, wenn auch  
gesamteuropäisch gedacht wird. Gerade mit Blick auf eine nötige sektorale Strukturförderung,  
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wie den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur, der Solarmodul- und Batteriezellfertigung  
oder Förderung der Halbleiterindustrie, ist eine europäische Ausrichtung entscheidend. Um  
kritische Abhängigkeiten zu verringern, setzen wir auf europäische Kooperation mit offenen  
Standards Die EU-Kapazität im Bereich der Halbleitertechnologie soll wie von der EU- 
Kommission vorgeschlagen auf 20 Prozent der weltweiten Produktion ausgebaut werden. Das gilt  
vor allem für die Bereiche, in denen wir bei der Halbleitertechnologie für industrielle  
Anwendungen bereits eine starke europäische Stellung haben oder in denen eine besonders  
dynamische zukünftige Entwicklung zu erwarten ist, wie z.B. bei den Erneuerbaren Energien.  
Hierzu müssen Investitionen entlang der Halbleiter-Wertschöpfungskette erhöht werden.


Erneuerbare Energien made in Europe: Schlüsselbranche für den  
Klimaschutz
Um klimaneutral zu werden, brauchen wir vor allem eins: Richtig viel erneuerbare Energien.  
Um die Anlagen dafür bauen zu können, wollen wir nicht komplett von außereuropäischen  
Lieferanten abhängig sein und so in die nächste Importabhängigkeit geraten. Die gute  
Nachricht ist: Noch gibt es Hersteller von wichtigen Komponenten wie Windrädern und  
Wechselrichtern in Europa und auch für die enorm wichtige PV-Modulproduktion gibt es wieder  
erste Investitionen in Produktionskapazitäten. Zahlreiche Innovationen in der Photovoltaik  
deuten darauf, dass das Potential dieser Technologie bei Weitem nicht ausgeschöpft ist. Die  
deutsche Solarindustrie muss soll zum Impulsgeber werden, Diese Entwicklung wollen wir mit  
gezielten Investitionshilfen unterstützen.


Kreislaufwirtschaft zum Standard machen, Reparatur- und  
Recyclingindustrie voranbringen
Müll ist ein Designfehler und eine Verschwendung wichtiger Ressourcen und Rohstoffe – die  
endlich sind und uns abhängig machen. Auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft brauchen wir eine  
neue Rohstoffpolitik, die den Einsatz von Primärrohstoffen reduziert, fossile durch  
nachwachsende Rohstoffe ersetzt und die globale Rohstoffgewinnung an hohe Transparenz-,  
Sozial- und Umweltstandards bindet. Bei der Gewinnung heimischer Rohstoffe wollen wir den  
Dialog zwischen den beteiligten Akteuren forcieren.Ob Verpackung, Gebäude, Auto oder Laptop  
– wir schaffen die gesetzlichen Rahmenbedingungen und ökonomischen Anreize dafür, dass alle  
Produkte lange verwendet, wiederverwendet, gemeinsam genutzt, repariert und hochwertig  
recycelt werden können. Im Ergebnis heißt das bis spätestens 2050: kein Müll mehr, Schluss  
mit geplantem Verschleiß, - dafür mehr grüne Jobs vor Ort in einer neuen europäischen  
Reparatur- und Recyclingindustrie, die die Abhängigkeit von endlichen Ressourcen und  
Rohstoffimporten verringert. Den Weg dorthin weisen wir mit verbindlichen  
Herstellerverpflichtungen, ambitionierten Recyclingquoten, Steuer- und Abgaberegelungen,  
Normen und Standards und gezielten Förderprogrammen. Bis 2030 werden wir alle Güter und  
Materialien, die auf den Markt kommen, mit einem digitalen Produktpass ausstatten, der  
Unternehmen und Verbraucher*innen alle für sie wichtigen Informationen über Design, CO2- 
Fußabdruck, Reparierbarkeit und Materialien bereitstellt, die für eine klimaneutrale  
Kreislaufwirtschaft nötig sind. Effizienter Materialeinsatz und Kreislaufwirtschaft  
reduzieren den Energiebedarf und tragen wesentlich zum Gelingen der Energiewende bei.


Forschungsergebnisse in die Praxis bringen, Gründungskultur beleben
An unseren Hochschulen und Forschungseinrichtungen wird nach höchsten Standards geforscht.  
Vielversprechende Forschungsergebnisse – gerade auch aus der Grundlagenforschung – müssen  
aber noch öfter in die Praxis gelangen. Die Impfstofferfolge machen dabei Mut: Eine völlig  
neue Technologie ermöglichte in Rekordzeit die Entwicklung und Produktion gleich mehrerer  
Corona-Impfstoffe. Strukturelle Hemmnisse verhindern aber immer noch Ausgründungen. Die  
bestehenden Förderprogramme zum Transfer in die Anwendung reichen nicht aus. Wir wollen den  
Ausbau von Förderprogrammen für Hightech-Start-ups, Gründungszentren und Entrepreneurship- 
Ausbildungen vorantreiben. Die stille Beteiligung der öffentlichen Institutionen soll zum  
neuen Ausgründungsstandard werden. Zudem wolen wir die Entwicklung von Impfstoffen,  
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Medikamenten und Medizinprodukten stärker fördern. Wenn sie mit einem erheblichen Anteil  
öffentlicher Gelder erforscht und entwickelt werden, sind klare Bedingungen bezüglich der  
Transparenz der Forschungskosten, fairer Preisgestaltung und weltweit gerechten  
Zugangsmöglichkeiten zu knüpfen. 
Zusätzlich setzen wir uns für eine mittelfristige Vereinheitlichung des Gründungs- und des  
Gesellschaftsrechts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ein.


Führungsgremien vielfältiger machen
Deutschland ist vielfältig, seine Führungsetagen sind es (noch) nicht. Dabei führen diverse  
Teams Unternehmen erfolgreicher. Die Vielfalt der deutschen Gesellschaft muss sich deshalb  
auch dringend in den Führungs- und Entscheidungsgremien und der Wirtschaft abbilden. Obwohl  
Frauen mindestens gleich gut qualifiziert sind wie Männer, fehlen sie dort. Unser Ziel ist  
und bleibt: Die Hälfte der Macht den Frauen. Freiwillige Regelungen haben nichts gebracht.  
Deshalb brauchen wir Quoten, die wirklich die kritische Masse herstellen, um zu unserem Ziel  
von 50% Frauenanteil zu gelangen. So soll zukünftig verpflichtend mindestens ein Drittel der  
Vorstandssitze größerer und börsennotierter Unternehmen bei Neubesetzung an Frauen gehen. Um  
das zu erleichtern, wollen wir auch Hindernisse wie fehlende Elternzeitregelungen im  
Aktienrecht beseitigen. Die Aufsichtsräte dieser Unternehmen sollen bei Neubesetzungen  
verpflichtend einen Frauenanteil von mindestens 40 Prozent anstreben. Unternehmen, die in  
der Hand des Bundes sind oder an denen der Bund beteiligt ist, Ministerien und Behörden  
sollen mit klaren Plänen für paritätische Betriebsstrukturen als gutes Beispiel vorangehen.  
Karriereförderung beginnt nicht erst an der Spitze. Wir setzen uns deshalb dafür ein, in  
Unternehmen und Organisationen Hürden für den Aufstieg von Frauen abzubauen. In Ministerien,  
Verwaltungen, AÖRs, kommunalen Verbänden und kommunalen Unternehmen werden perspektivisch  
ebenfalls 50% Frauen in Führungspositionen angestrebt. Die Wirtschaftsförderung wollen wir  
geschlechtergerechter ausgestalten und Frauen dort, wo sie unterrepräsentiert sind, mit  
gezielten Maßnahmen fördern, zum Beispiel durch einen staatlichen Wagniskapitalfonds nur für  
Gründerinnen.


Fachkräftemangel bekämpfen
Durch den demografischen Wandel wird in den kommenden 15 Jahren die Zahl der Menschen im  
erwerbsfähigen Alter um 6 Millionen schrumpfen. Gleichzeitig erfordern die Berufe der  
Zukunft ganz neue Fähigkeiten. Der Arbeits- und Fachkräftemangel wird sich verstärken. Dem  
wollen wir entgegenwirken. Dafür investieren wir mehr in berufliche und berufsbegleitende  
Bildung. Die duale Berufsausbildung soll durch eine Weiterentwicklung und Modernisierung  
insbesondere der Lehrinhalte und Ausstattung aufgewertet werden. Die Finanzierung bedarf der  
Anpassung. Der Meisterbrief soll wie ein Studium kostenfrei werden. Wir lassen keine  
Potenziale mehr ungenutzt: Hürden, die Frauen, Älteren, Menschen mit Behinderungen,  
Jugendlichen aus einkommensarmen Elternhäusern oder Menschen mit Migrationsgeschichte oft  
noch im Weg stehen, bauen wir ab und werden Geschlechterstereotypen entgegenwirken.  
Einwanderung in unser Land erleichtern wir mit der Einführung einer Talentkarte und einer  
schnelleren Anerkennung ausländischer Bildungs- und Berufsabschlüsse, auch wechselseitig in  
der EU. Allgemein wollen wir die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse beschleunigen  
sowie das Anerkennungsverfahren kostengünstiger gestalten. Geflüchtete sollen die  
Möglichkeit zum Spurwechsel bekommen, der ihnen während Ausbildung, Studium und Arbeit mehr  
Rechtssicherheit und damit eine berufliche Perspektive in Deutschland ermöglicht. Wir  
unterstützen Betriebe, die Geflüchteten und Einwander*innen eine Chance auf Ausbildung und  
Beschäftigung geben, bei Bedarf durch konkrete Ansprechpersonen, Qualifizierung, Beratung  
und Begleitung.


Mittelstandspolitik ist Innovationspolitik
Der deutsche Mittelstand ist vielfältig, innovativ und international wettbewerbsfähig. Hier  
entstehen die Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft, er sichert Wertschöpfung in  
den Regionen und für sie. Unsere Mittelstandspolitik setzt auf den Dreiklang aus  
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Verringerung bürokratischer Lasten, einer innovationsfreundlichen Steuerpolitik sowie einer  
breitenwirksamen Forschungslandschaft. Mit schnelleren Planungen und Genehmigungen und einer  
effizienten, digitalen Verwaltung unterstützen wir den Mittelstand bei Innovation und  
Transformation. Berichtspflichten sollen vereinfacht werden. Dafür sollten Vorhaben  
ausgetestet und mit Anwender*innen aus Verwaltung und Unternehmen aller Größen gemeinsam  
verbessert werden. Dafür ist die konsequente Anwendung und Verbesserung sogenannter KMU- 
Tests auf nationaler und europäischer Ebene ebenso erforderlich wie der Ausbau Innovations- 
orientierter öffentlicher Beschaffung. Zur Entlastung und Förderung der Solo-Selbständigen  
und Kleinstunternehmen wird die Gewinngrenze für die Buchführungspflicht angehoben. Wir  
setzen uns für gute Bedingungen für kleine Betriebe und Selbstständige ein, damit sie im  
Wettbewerb faire Chancen erhalten. Förderprogramme und Investitionszuschüsse wollen wir  
nachhaltig ausgestalten, und so dass sie vor allem KMU zugutekommen. Dafür sollen sie  
deutlich einfacher zu beantragen und zu dokumentieren sein. Außerdem sollen passgenaue  
Beratungen für Klimaschutz und Digitalisierung gefördert werden, auch über längere  
Zeiträume. Die Förderung regionaler Innovationsökosysteme aus Hochschulen, Mittelstand und  
Zivilgesellschaft wollen wir durch die Gründung einer eigenständigen Innovationsagentur  
(D.Innova) konsequent stärken. Ausgerichtet an den globalen Nachhaltigkeitszielen soll die  
D.Innova solche Innovationsnetzwerke systematisch, proaktiv und flexibel fördern - von  
Aachen bis Anklam, von Flensburg bis Füssen.


 
 
Bezahlbare Mieten für Kleine und Mittlere Unternehmen
Mit der Immobilienspekulation sind in den Städten vielfach auch die Gewerbemieten  
wirtschaftlich unverträglich angestiegen und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht.  
Viele kleine Händler*innen und Gewerbetreibende werden verdrängt. Wir wollen, dass kleine  
und mittlere Unternehmen, genau wie soziale Einrichtungen, dauerhaft einen verbesserten  
Kündigungsschutz bekommen und mehr Rechte, befristete Mietverträge zu angemessenen  
Bedingungen zu verlängern. Darüber hinaus streben wir die Einführung einer  
Gewerbemietpreisbremse an, die in Städten mit angespanntem Gewerberaummarkt die Begrenzung  
von Gewerbemieten erlaubt. 
 
Wettbewerbsrecht für das 21. Jahrhundert  
 
Ein starkes Wettbewerbsrecht ist die Voraussetzung für faire Wirtschaftsbeziehungen,  
verhindert Monopole und schützt die Verbraucher*innen. Im Wettbewerb dürfen auch der  
Umweltschutz und soziale Standards nicht zum Kollateralschaden werden. Deshalb wollen wir  
die nationalen Regeln zu unlauterem Wettbewerb so anpassen, dass ein Verstoß gegen Umwelt-  
und Sozialstandards als unlauterer Wettbewerb verfolgt werden kann. Zudem wollen wir  
erreichen das Umweltschutzaspekte grundsätzlich im Rahmen von deutschen und europäischen  
Fusionskontrollverfahren berücksichtigt werden. Den Verbraucherschutz wollen wir zu einem  
Zweck des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen erheben und seine behördliche  
Durchsetzung effektiv stärken. Das umstrittene Ministererlaubnisverfahren im Rahmen von  
Fusionskontrollen wollen wir so anpassen, dass Verfahrensgegner wieder ihre vollständigen  
Klagemöglichkeiten erhalten. Datenschutzbehörden sollen bei der Zusammenschlusskontrolle des  
Bundeskartellamts konsultiert und ihre Stellungnahmen bei der Entscheidung über eine Fusion  
berücksichtigt werden. Wir wollen die regionale Wirtschaft mit den vor Ort agierenden  
Unternehmen, Wertschöpfungsketten und Produkten stärken und setzen auf klar definierte  
regionale Kennzeichnungen und Förderkonzepte.


Zukunftsfähigkeit eines starken Handwerks sichern
Das Handwerk ist in unserem Alltag überall präsent und unverzichtbar. Es zeichnet sich durch  
eine große Heterogenität aus: vom Heizungsinstallateurbetrieb bis zur Bäckerei, vom  
mittelständischen Unternehmen mit hunderten Beschäftigten bis zum Kleinstbetrieb. Es ist  
einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in Deutschland. Das Handwerk bietet in einer  







34


nachhaltigen Wirtschaft krisensichere Arbeitsplätze und trägt entscheidend zur ökologische  
Wende bei. Es bietet auch im ländlichen Raum jungen Menschen eine Perspektive. Gerade für  
sie liegen in der ökologischen Transformation riesige Chancen – von der Gebäudesanierung bis  
zum Heizungstausch. Durch Bürokratieabbau, die Unterstützung bei Nachfolgen und die gezielte  
Förderung der Ausbildung im Handwerk wollen wir die Rahmenbedingungen verbessern. Oberstes  
Ziel ist der Erhalt und die Zukunftsfähigkeit der Betriebe. In verschiedenen Bereichen wie  
dem Gebäudebereich bedarf es auch der deutlichen Aufstockung der Anzahl der Aus- und  
Weitergebildeten. Damit Handwerksberufe noch attraktiver werden, setzen wir auf eine  
stärkere Tarifbindung, branchenspezifische Mindestvergütungen und mehr Gleichwertigkeit von  
beruflicher und akademischer Ausbildung. Die Durchlässigkeit vom Studium zum Handwerk und  
zurück sollte selbstverständlich werden, genauso wie internationaler Austausch und Zugang zu  
Stipendien.


Kultur schafft Wohlstand
Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist eine der am meisten unterschätzten Branchen in  
Deutschland. Vor Corona erzielten die über 1,2 Millionen Kreativen und Kulturschaffenden  
allein im Jahr 2019 einen Umsatz von knapp 180 Milliarden Euro – mehr als beispielsweise die  
chemische Industrie oder Finanzdienstleister. Doch die Kultur- und Kreativwirtschaft ist  
durch die Corona-Krise existenziell bedroht, besonders auch kleinere Betriebe wie  
unabhängige Verlage, Privattheater, Programmkinos, kleine Clubs und Veranstaltungsorte. Nur  
mit gezieltem Schutz und verbesserter Förderung werden wir große Teile unseres kulturellen  
Lebens vor dem Wegbrechen retten können. Wir erweitern den Innovationsbegriff in den  
Programmen zur Existenzgründungsförderung, sodass davon auch die Kultur- und  
Kreativwirtschaft profitiert. Förderprogramme schneiden wir spezifisch auf die Bedürfnisse  
der Kultur- und Kreativwirtschaft zu und wir bauen die Gründungsförderung aus der  
Arbeitslosigkeit bedarfsgerecht aus.


Der Tourismuswirtschaft nachhaltig auf die Beine helfen
Die Reise- und Tourismuswirtschaft – ein zentraler Wirtschaftsfaktor und millionenfacher  
Arbeitgeber – ist durch die Corona-Krise schwer getroffen. Wir wollen ihr wieder auf die  
Beine helfen und zugleich den Nach-Corona-Tourismus klimaschonender, ökologischer und sozial  
nachhaltiger gestalten. Ein ökologisch und sozial blinder Massentourismus mit  
klimaschädlichen Kreuzfahrtschiffen, endloser Müllproduktion und riesigem  
Ressourcenverbrauch hat keine Zukunft. Im Gegenteil, die Kreuzschifffahrt muss endlich ihren  
Beitrag leisten über neue Antriebe, die Verwendung von Landstrom und bessere  
Umweltstandards. In einem nachhaltigen Tourismus liegen hingegen riesige Chancen.  
Nachhaltigen oder sanften Tourismus wollen wir gerade in ländlichen Regionen gezielt  
entwickeln, zum Beispiel durch den Ausbau touristischer Rad- und Wasserwege. Mit einem  
Shelter-System wie in Dänemark wollen wir Natur für alle erlebbar machen. Zugleich sollen  
Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturschutzgebiete durch einen regulierten Tourismus  
nachhaltig geschützt werden. Die Bahn soll zum Tourismus-Reisemittel Nr. 1 werden – durch  
ein europäisches Nachtzugnetz und die gezielte Anbindung touristischer Regionen an das  
Bahnnetz. So kann der Tourismus dabei mithelfen, eine Welt zu erhalten, die es sich auch in  
Zukunft noch zu bereisen lohnt.


Wir geben dem Markt einen sozial-ökologischen Rahmen


Wohlstand und unternehmerischen Erfolg neu bemessen
Wohlstand definiert sich nicht allein durch Wachstum des BIP, sondern lässt sich viel  
breiter als Lebensqualität verstehen. Wir wollen den Erfolg Deutschlands und der Unternehmen  
neben ökonomischen auch anhand inklusiver, sozialer, ökologischer und gesellschaftlicher  
Kriterien messen und die politischen Leitplanken wie Anreize und Wirtschaftsförderung  
entsprechend neu ausrichten. Dafür soll in Zukunft gemeinsam mit dem  
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Jahreswirtschaftsbericht ein Jahreswohlstandsbericht veröffentlicht werden. Dieser  
berücksichtigt dann zum Beispiel auch den Beitrag des Naturschutzes, einer gerechten  
Einkommensverteilung oder auch guter Bildung zum Wohlstand unserer Gesellschaft.  
Entsprechend ändern wir die Erfolgsmessung auf Unternehmensebene und ergänzen die  
Bilanzierungsregeln um soziale und ökologische Werte, wie beispielsweise ihre  
Treibhausemissionen, und setzen uns auch bei internationalen Vorschriften dafür ein. So  
erreichen wir endlich einheitliche Regelungen für die Messung von nachhaltigem  
unternehmerischem Erfolg, und leisten einen wichtigen Beitrag, dass im Wettbewerb  
Nachhaltigkeit nicht mehr wie heute eher bestraft, sondern positiv angereizt wird.


Den europäischen Green Deal ambitioniert gestalten
Mit dem Europäischen Green Deal hat die EU-Kommission ein Programm vorgelegt, um die  
Europäische Union zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Es umfasst  
Gesetzesvorschläge in den Bereichen Klima- und Umweltschutz sowie für eine gestärkte  
Wettbewerbsfähigkeit, Energiesicherheit und Innovationsdynamik einer dekarbonisierten  
europäischen Wirtschaft. Wir setzen uns für eine ambitionierte Ausgestaltung und eine  
ehrgeizige Umsetzung auf allen Ebenen ein. Wir machen weiter Druck, damit die ökologische  
Wende dazu beiträgt, Ungleichheit zu verringern. Dafür wollen wir den Just Transition Fund  
aufstocken und ausbauen.In der Landwirtschaftspolitik kämpfen wir dafür, dass die Reform der  
Gemeinsamen Agrarpolitik und ihre Umsetzung unter die Ziele des Green Deal und des Pariser  
Klimaabkommens gestellt werden, da sie immense Auswirkungen auf Umwelt- und Artenschutz  
entfalten. In der Handelspolitik wollen wir Umwelt- und Sozialkapitel von zukünftigen  
Handelsverträgen rechtsverbindlich und sanktionierbar machen.


Die Macht des EU-Binnenmarkts für die Transformation nutzen
Der EU-Binnenmarkt ist eine Erfolgsgeschichte, die gerade im globalen Wettbewerb auf seinen  
hohen Standards beruht: im Verbraucher- und Datenschutz, im Umwelt- und Gesundheitsschutz  
sowie für die soziale und Produktsicherheit. Diese hohen Standards wollen wir im Sinne einer  
sozial-ökologischen Transformation des Binnenmarkts erhalten und ausbauen, denn sie stärken  
die Innovationskraft der Unternehmen, ermöglichen die Ausnutzung von Skaleneffekten und  
begünstigen den internationalen Handel. Um die Digitalisierung zu gestalten, müssen wir  
Dienstleistungen von Plattformen und ihre Marktmacht regulieren. Plattformen müssen  
verpflichtet werden, europäische Qualitäts- und Sicherheitsstandards auch im Online-Handel  
zu gewährleisten. Die globale Lenkungswirkung des Binnenmarkts wollen wir steigern, indem  
wir sicherstellen, dass Unternehmen auf dem europäischen Markt auch international  
Verantwortung für ihre Produktions- und Vertriebsweise entlang der gesamten  
Wertschöpfungskette übernehmen. Die Handlungsspielräume von Kommunen in der Europäischen  
Union wollen wir ausbauen und die Daseinsvorsorge vor Liberalisierungsdruck schützen.


Sozialunternehmen und Genossenschaften stärken
Wir wollen die Bereiche der Wirtschaft stärken, in denen langfristige Nachhaltigkeit mehr  
zählt als kurzfristige Rendite. Wir unterstützen dafür einerseits Genossenschaften, da sie  
krisenfester und gemeinwohlorientierter als andere Rechtsformen sind. Desweitern fördern wir  
insbesondere Sozialunternehmen, weil sie unternehmerisches Handeln direkt mit sozial- 
ökologischen Zielen verbinden Dafür schaffen wir zielgruppenspezifische  
Finanzierungsinstrumente und wollen die Programme der klassischen Gründungs- und  
Innovationsfinanzierung ausweiten. 
 
Unser Ziel ist eine Gründungswelle neuer Genossenschaften und von sozial-ökologisch  
inspirierten und am Gemeinwohl orientierten Unternehmen. Dazu werden wir die  
Rahmenbedingungen für ihr Wirtschaften systematisch verbessern und bestehende  
Benachteiligungen beseitigen. Den Gründungszuschuss der Arbeitsagenturen wollen wir nicht  
allein vom wirtschaftlichen Gewinn, sondern auch von sozial-ökologischen Wirkungskriterien  
abhängig machen. Nicht genutzte Guthaben auf verwaisten Konten wollen wir – sofern keine  
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Erbansprüche vorhanden sind – für einen Fonds nutzen, der zielgerichtet in nachhaltige und  
soziale Innovationen investiert.


Neue Formen für nachhaltiges Unternehmertum
Wir setzen uns für die Einführung einer Unternehmensform für Verantwortungseigentum ein.  
Immer mehr Unternehmer*innen verstehen ihr Unternehmen nicht als individuell konsumierbares  
Vermögen. Sie wollen, dass der Zweck ihres Unternehmens nicht dem kurzfristigen Shareholder- 
Value dient, sondern langfristig dem Sinn und Zweck des Unternehmens. Dafür brauchen sie  
eine Rechtsform, die eine hundertprozentige Vermögensbindung an das Unternehmen ermöglicht.  
Gewinne werden reinvestiert oder gespendet. Die Stimmrechte können von den Beschäftigten im  
Kollektiv oder von Einzelnen treuhänderisch gehalten werden – sie werden nicht meistbietend  
verkauft, sondern, ähnlich wie in anwaltlichen Partnerschaften, immer an aktiv mit dem  
Unternehmen verbundene Personen weitergegeben.


Wir bringen die Digitalisierung voran


Eine europäische Cloud-Infrastruktur
Daten sind eine Schlüsselressource der digitalen Welt, insbesondere für Anwendungen der  
Künstlichen Intelligenz. Gerade im industriellen Bereich wollen wir neue Ansätze schaffen,  
um eine gemeinsame, freiwillige Nutzung sowohl von nicht personenbezogenen als auch von  
personenbezogenen, aber anonymisierten Daten zum Beispiel aus Entwicklungs- und  
Fertigungsprozessen zu verbessern und rechtssicher zu gestalten. Davon profitiert vor allem  
der Mittelstand. Hierfür braucht es klare gesetzliche Spielregeln für kooperative und  
dezentrale Datenpools und Datentreuhandmodelle wie z.B. Datengenossenschaften, die eine  
gemeinsame und durch Kartellbehörden überprüfbare Nutzung dieser Daten ermöglichen. Wir  
wollen eigene europäische Standards und Regeln setzen. Die eigene kritische Infrastruktur  
wollen wir schützen und eine gemeinsame europäische Cloud-Infrastruktur verwirklichenauf  
Basis von Open Source Technologien realisieren. Europa muss in eigene Expertise im Bereich  
der Verarbeitung großer Datenmengen für künstliche Intelligenz investieren.


Hightech-Standort ausbauen
Die rasante Entwicklung des Corona-Impfstoffs von Wissenschaftler*innen und  
Unternehmer*innen aus Mainz hat gezeigt, welche Innovationskraft in unserer Forschungs- und  
Unternehmenslandschaft steckt. Eine Innovationskraft, die der Staat mit Tempo und  
entschlossenen Investitionen unterstützen muss. Vor allem die Bereiche Künstliche  
Intelligenz (KI), Quantencomputing-, IT-Sicherheits-, Kommunikations- und Biotechnologie  
oder auch die weitere Entwicklung von ökologischen Batteriezellen wollen wir besonders  
fördern, damit wir unsere technologische Souveränität sichern können und in der weltweiten  
Konkurrenz vorne mitspielen. Dabei legen wir einen besonderen Fokus darauf, die ökologischen  
und sozialen Potenziale der Technologien zu heben. So verbessern Innovationen die  
Lebensbedingungen der Menschheit und sichern den Wohlstand von morgen. Dafür benötigen wir  
auch privates Risikokapital, das wir durch staatliche Fonds stark hebeln wollen. Um im  
internationalen Standort-Wettbewerb mithalten zu können, bedarf es einer starken  
europäischen Vernetzung von Spitzenforschung. Wir investieren in Spitzenforschung und die  
Bildung von Clustern in diesen Bereichen. Wir wollen bereits heute den Grundstein legen für  
die Europäische Souveränität in weiteren Trends der KI, etwa mit der Unterstützung eines  
europäischen Ökosystems für das Erproben von allgemeiner Künstlicher Intelligenz (AGI). Den  
Hightech-Standort auszubauen, heißt aber auch, die dringend benötigten Talente anzuziehen.  
In der Forschung bedeutet das,angemessene Finanzierung.


Start-up-Wagniskapital eine Richtung geben
Wir müssen nicht nur technologisch exzellent sein, sondern bahnbrechende Technologien auch  
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in neue Geschäftsmodelle, Märkte, Dienstleistungen und Produkte umwandeln können.  
Fördermöglichkeiten und Netzwerke für Start-ups und junge Unternehmen auf nationaler und  
europäischer Ebene können den Unterschied zwischen einer guten Idee auf dem Flipchart und  
einem weltweit erfolgreichen Unternehmen ausmachen. Ein staatlicher Wagniskapitalfonds kann  
helfen, unseren Gründer*innen dauerhaft eine Heimat zu geben. Wir fordern, noch mehr und  
noch schneller zu investieren. Dieser Zukunftsfonds soll ein Vielfaches an privaten Geldern  
hebeln. Gleichzeitig sollte auch ein funktionierender Sekundärmarkt für Direktinvestitionen  
und Anteile an Wagniskapitalfonds aufgebaut werden, etwa durch eine Co-Investing-Plattform.  
Es geht aber auch darum, Kapital eine Richtung zu geben. Der Zukunftsfonds muss mehr  
nachhaltige Leuchtturm-Projekte finanzieren, dabei insbesondere in Bereiche wie Greentech,  
Künstliche Intelligenz, nachhaltige Mobilität oder Life-Sciences, deren hochkomplexe  
Geschäftsmodelle keine einfache Finanzierung am Markt bekommen. Wir wollen  
Finanzierungsformen gezielt für Gründungen für Startups der Green Economy anpassen und  
Barrieren beim Zugang zu Aufträgen der öffentlichen Beschaffung abbauen. Regionale  
Greentech-Hubs wollen wir fördern, um die Zusammenarbeit zwischen Startups und etablierten  
Unternehmen zu erleichtern.


Internetgiganten regulieren
Wir setzen uns für einen funktionierenden und fairen Wettbewerb auf digitalen Märkten ein.  
Durch übermäßige Marktmacht einzelner Internet- und Techgiganten wird dieser eingeschränkt  
oder gar aufgehoben. Relevante Erwerbsvorgänge von Tech-Konzernen sollten durch das  
Bundeskartellamt geprüft werden, um den strategischen Aufkauf von aufkeimender Konkurrenz  
(„Killer Acquisitions“) zu verhindern. Dabei sollten Datenschutzbehörden eine Gelegenheit  
zur Stellungnahme erhalten. Die Interoperabilität ihrer Software und digitalen Dienste sowie  
Datenportabilität und offene Schnittstellen sind wo immer möglich von bereits  
marktbeherrschenden Unternehmen verpflichtend zu gewährleisten. Wir setzen uns für eine  
dementsprechend ambitionierte Umsetzung des Digital Markets Acts auf europäischer Ebene ein.  
Unter dem Dach eines eigenständigen europäischen Kartellamts wollen wir deshalb eine  
europäische Digitalaufsicht etablieren, die als Frühwarnsystem fungiert und  
sanktionsbewährte Kooperations- sowie Transparenzpflichten aussprechen kann. Unternehmen  
sollen auch unabhängig von einem Missbrauch aufgespalten werden können, wenn ihre Marktmacht  
zu groß wird oder bereits zu groß ist.


Geschlechtervielfalt in der Digitalwirtschaft
Alle sollen an der Gestaltung der digitalen Transformation beteiligt sein und ihre  
Potenziale einbringen können. Deshalb werden wir eine Strategie „Frauen in der  
Digitalisierung“ vorlegen und umsetzen. Mädchen sollen schon in der Grundschule für  
Digitalthemen begeistert werden und ohne Technikgenderstereotype aufwachsen. Wir brauchen  
eine geschlechtersensible Lehre, die gezielte Ansprache von Frauen für MINT-Studiengänge und  
Ausbildungsberufe sowie mehr Frauen in den Gremien, wo diese Richtungsentscheidungen  
getroffen werden. Darüber hinaus fördern wir familiengerechte Ausbildungswege für Frauen mit  
anderem beruflichem Hintergrund als Zugang in die Digitalbranche. In der Digitalbranche ist  
ein Kulturwandel erforderlich, auch um unser volles Innovationspotenzial auszuschöpfen.  
Freiwillige und verpflichtende Maßnahmen für die Unternehmen sind notwendig, um  
diskriminierungsfreie Arbeitsplätze und einen gleichberechtigten Zugang zu  
Gestaltungspositionen in der digitalen Transformation zu ermöglichen. Bei der Vergabe von  
Fördermitteln und öffentlichen Investitionen muss der Frauenanteil einer Organisation bzw.  
eines Start-Ups berücksichtigt werden. Für staatliche Institutionen soll Diversität ein  
Leitprinzip für alle Digitalstrategien sein.


Transparente Algorithmen
Datenverarbeitende und algorithmische Entscheidungssysteme haben das Potenzial, neues Wissen  
zu generieren und so nachhaltigeres Handeln zu ermöglichen. Datengetriebene Systeme sind  
nicht neutral, da sie ein Produkt ihrer zugrundeliegenden Daten sind und somit  
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diskriminierend und vorurteilsbehaftet sein können. Wir wollen daher Qualitätskriterien, die  
europäischen Anstrengungen für Transparenz und Überprüfbarkeit vorantreiben , damit  
algorithmische Entscheidungssysteme nicht diskriminierend wirken. Wir setzen uns ein für  
einen nach Risiken abgestuften europäischen Ordnungsrahmen für den Einsatz automatischer  
Systeme, klare Regeln zur Nachvollziehbarkeit, zum Datenschutz, zum Arbeitsrecht und zur  
Datenqualität, um Kontrolle und Haftung, aber auch Rechtssicherheit für betroffene Betriebe  
zu ermöglichen. Hier wollen wir verstärkt gleiche Standards auf europäischer Ebene  
definieren und umsetzen. Für eine öffentliche Kontrolle dieser Regeln müssen Behörden gut  
geschult und technisch dementsprechend aufgestellt sein.Das bedeutet auch eine  
Modernisierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sowie strenge Kriterien für den  
Einsatz von algorithmischen und automatischen Entscheidungen, insbesondere in der  
öffentlichen Verwaltung. Auch Plattformanbieter müssen ihre automatisierten Entscheidungen,  
Vergleiche oder Preise transparent machen und erklären können.


IT-Sicherheit als Standortfaktor
Gute IT-Sicherheit und klare rechtsstaatliche Standards sichern Grundrechte und sind die  
Voraussetzung, damit der digitale Wandel gelingt. Der Staat bleibt in der Pflicht, diese zu  
gewähren. Gerade die kritische Infrastruktur wie beispielsweise unsere Stromnetze muss  
besonders geschützt werden. Gute IT-Sicherheit ist längst auch ein wichtiger Standortfaktor.  
Wer digital souverän sein will, muss entsprechend handeln und darf die Sicherheit aller  
nicht unterlaufen. Ein effektiver und moderner Datenschutz schützt die Menschenwürde und  
nimmt verstärkt auch die Gesellschaft in Gänze in den Blick, um die Abwehr auch  
überindividueller Risiken kollektiv zu gestalten. Wir setzen Anreize für guten Datenschutz  
und beste IT-Sicherheit, wollen innovative, technische Ansätze zum effektiven Schutz der  
Privatsphäre ausbauen und Auditierungen und europäisch einheitliche Zertifizierungen  
vorantreiben. Vor allem KMUs sollen sehr viel stärker durch ein dezentrales und unabhängiges  
IT-Beratungsnetzwerk unterstützt werden. Als Staat selbst muss dieser mit gutem Beispiel  
vorangehen, die wichtige Arbeit der Aufsichtsbehörden stärker unterstützen sowie ihre  
Kooperation im föderalen und europäischen Zusammenspiel verbessern, bis hin zur gemeinsamen  
Aufgabenwahrnehmung und Durchsetzung. Die Unabhängigkeit des BSI stärken wir. Bei  
staatlichen IT-Projekten muss IT-Sicherheit von Anfang an mitgedacht und implementiert  
werden. Zudem wollen wir die Entwicklung sicherer Hardware gezielt fördern. Im Sinne der  
Nachhaltigkeit digitaler Produkte führen wir eine Verpflichtung zu einer angemessenen,  
risikoorientierten und benutzerfreundlichen Bereitstellung von Sicherheitsupdates ein. Beim  
Ausbau digitaler Infrastrukturen, wie z.B. 5G, wollen wir die Integrität unserer kritischen  
Infrastruktur, die digitale Souveränität Europas und die Einhaltung der Menschenrechte wie  
das Recht auf Privatsphäre sicherstellen. Dafür sind einerseits höchste IT- 
Sicherheitsstandards für Komponenten in digitalen Infrastrukturen nötig. Andererseits wollen  
wir die technologische Unabhängigkeit Europas durch verstärkte Eigenentwicklungen und - 
produktionen, durch vielfältige digitale Ökosysteme und offene Standards stärken. Um  
Gefahrenlagen konkret bewerten zu können, müssen neben technischen, auch rechtliche,  
rechtsstaatliche, sicherheitsrelevante und geostrategische Aspekte in die Prüfung einbezogen  
werden. Eine Beteiligung von nicht vertrauenswürdigen Unternehmen, insbesondere aus  
autoritären Staaten an kritischer Infrastruktur lehnen wir ab.


Wir kämpfen für einen fairen und nachhaltigen Handel


Neustart für gute Handelsverträge
Handel ist eine wichtige Grundlage unseres Wohlstandes: Fairer Handel trägt zur Vertiefung  
internationaler Partnerschaften und damit auch zu einer sicheren Welt bei. Gerade in Zeiten,  
die zunehmend unter den Vorzeichen eines Systemwettbewerbs zwischen demokratischen und  
autoritären Staaten stehen, setzten wir auf eine proaktive Handelspolitik. Wir wollen einen  
multilateralen Welthandel und Handelsabkommen, die dem Wohlstand aller Menschen dienen, die  
Umwelt- ,Klimaschutz sowie die Einhaltung der Menschenrechte einfordern und die Beziehungen  
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mit unseren Partnern im Einsatz für Demokratie und Freiheit stärken. Eine Zersplitterung von  
Handelsbeziehungen erschwert ein internationales Miteinander. Eine nachhaltig und fair  
reformierte Welthandelsorganisation (WTO) muss zu einer echten globalen Partnerschaft  
beitragen. In einem ersten Schritt wollen wir die WTO Berufungsinstanz zur Streitbeilegung  
wiederbeleben um die Multiplizierung von Handelskonflikten nach dem Recht des Stärkeren  
einzudämmen. Die Chance, mit der neuen US-Administration die Handelskonflikte beizulegen und  
einen transatlantischen Markt für klimaneutrale Produkte zu schaffen, wollen wir ergreifen.  
Abkommen mit negativen Auswirkungen auf die Umwelt oder die Ernährungssouveranität wie das  
EU-Mercosur-Abkommen mit lateinamerikanischen Staaten lehnen wir ab. Die Europäische Union  
kann aufgrund des großen gemeinsamen Binnenmarktes selbstbewusst in Handelsverhandlungen  
gehen. Europäische Handelsverträge müssen verbindliche und durchsetzbare Menschenrechts-,  
Umwelt- und Sozialstandards enthalten und Marktöffnungen im Dienstleistungsbereich  
grundsätzlich nur in Positivlisten regelen. Dazu zählt, das Pariser Klimaschutzabkommen  
sowie ILO-Kernarbeitsnormen zur Bedingung und einklagbar zu machen. Das europäische  
Vorsorgeprinzig ist stets zu wahren. Gute Handelspolitik muss die kommunale Daseinsvorsorge  
und die Möglichkeit der Rekommunalisierung ausreichend schützen. Handelsabkommen sollten  
nicht nur Rechte für Unternehmen, sondern auch ihre Pflichten regeln. Deshalb setzen wir uns  
für einen multilateralen Handelsgerichtshof bei den Vereinten Nationen ein, der beides  
abdeckt. Internationale Konzerne dürfen durch Handels- und Investitionsklagen nicht noch  
mächtiger werden, daher lehnen wir Klageprivilegien oder eine Sonderjustiz für ausländische  
Investoren ab. Wir wollen, dass die EU und ihre Mitgliedsstaaten aus dem vollkommen aus der  
Zeit gefallenen Energiecharta-Vertrag aussteigen, auch um die Ziele des Green Deals der EU  
nicht zu gefährden. . Wir lehnen Handelsabkommen ab, die Klima, Umwelt und Verbraucher*innen  
nicht ausreichend schützen. Das CETA-Abkommen werden wir deshalb in seiner jetzigen Fassung  
nicht ratifizieren. Wir werden so sicherstellen, dass die gefährlichen Investor-Staat- 
Schiedsgerichte nicht zur Anwendung kommen. Auch an den derzeit vorläufig angewendenten  
Teilen von CETA haben wir erhebliche Kritik. Wir wollen das Abkommen gemeinsam mit Kanada  
weiterentwickeln und dadurch neu ausrichten. Wir wollen insbesondere die demokratische  
Kontrolle bei der regulatorischen Kooperation verbessern. Hier muss das Europaparlament  
künftig besser eingebunden werden. Zudem braucht es stärkere Regelungen zu Umwelt-, Klima-  
und Verbraucherschutz und die Sicherung des europäischen Vorsorgeprinzipes. Das EU-China- 
Investitionsabkommen, das maßgeblich von der deutschen Bundesregierung vorangetrieben wurde,  
ist in den Bereichen Level Playing Field und Menschenrechte unzureichend. Deutschland muss  
sich künftig im Schulterschluss mit anderen europäischen Staaten für eine konkrete und  
ambitionierte Umsetzung der neuen EU-Handelsstrategie einbringen.


Aktive Außenwirtschaftspolitik und fairer Wettbewerb
Um legitime Sicherheitsinteressen zu schützen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle  
Marktteilnehmer*innen durchzusetzen, muss die EU reagieren, wenn aus Drittländern mit  
unfairen Mitteln auf dem EU-Binnenmarkt agiert wird, sowie eine aktive  
Außenwirtschaftspolitik betreiben. Dafür müssen Anti-Dumping- und Anti- 
Subventionsinstrumente weiterentwickelt werden, um ein Level Playing Field auf globalen  
Märkten zu erreichen. Die Anti-Dumping-Regeln müssen noch stärker als bisher auch bei  
Dumping durch niedrige ökologische und soziale Standards anwendbar sein. Durch eine Reform  
des EU-Beihilferechts können Wettbewerbsverzerrungen durch staatlich geförderte Konzerne aus  
anderen Weltregionen verhindert werden. Der EU-Prüfmechanismus für ausländische  
Direktinvestitionen muss verbessert werden, um zu verhindern, dass Europäische Unternehmen  
von hochsubventionierten ausländischen Firmen übernommen werden und ein neues EU-Instrument  
gegen wirtschaftlichen Zwang soll der EU helfen sich gegen rechtswidrigen ökonomischen Druck  
von Außen zu wehren. Die deutsche Außenwirtschaftsförderung und ihre Instrumente müssen in  
Zukunft – anstelle von fossilen Anlagen und Kraftwerken – Hidden Champions unterstützen, die  
beispielsweise Hightech für bessere Umwelt- und Lebensbedingungen herstellen. Dazu müssen  
sie konsequent am 1,5 Grad Ziel, der Agenda für nachhaltige Entwicklung und Menschenrechten  
ausgerichtet werden. Mit der EU-Kommission setzen wir uns für einen Grenzausgleich von CO2- 
Kosten ein, damit ambitionierter Klimaschutz nicht zum Wettbewerbsnachteil wird. Wir werden  
uns dafür einsetzen, dass die EU aus den Einnahmen aus diesem Grenzausgleich ärmere  
Handelspartnerländer bei der Dekarbonisierung unterstützt.
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Fairer Handel für eine nachhaltige Entwicklung im globalen Süden
Die Entwicklungschancen der Länder des globalen Südens sind stark davon abhängig, wie fair  
die Handelspolitik gestaltet wird. Fairer Handel muss zum Standard werden, auch um  
postkoloniale Kontinuitäten zu durchbrechen. Dieser muss sich am Pariser Klimaabkommen, an  
der Agenda für nachhaltige Entwicklung sowie an den UN-Kernmenschenrechtsverträgen  
orientieren. Bestehende Fair-Handels-Initiativen müssen gefördert werden. Es braucht im  
Sinne einer nachhaltigen globalen Strukturpolitik dringend eine gerechte Handelspolitik mit  
den Ländern des globalen Südens, die regionale Wertschöpfung, regionalen Handel und  
Integration fördert und ihnen genügend Raum lässt, durch Zölle und Quoten ihre Märkte zu  
schützen sowie durch Exportsteuern die Ausfuhr heimischer Rohstoffe zu beschränken. So wird  
der Aufbau heimischer Industrien gefördert. Zölle für Länder des globalen Südens auf  
verarbeitete Produkte sollen gesenkt bzw. abgeschafft werden. Eine Instrumentalisierung der  
Entwicklungszusammenarbeit zur Flüchtlingsabwehr lehnen wir ab.


Lieferkettengesetz europäisch umsetzen
Viel zu oft kaufen wir Dinge, deren Herstellung auf dem Raubbau an Mensch und Natur basiert,  
obwohl wir das gar nicht wollen. Damit Unternehmen künftig Umwelt- und Sozialstandards,  
Menschenrechte, sowie Klima- und Artenschutz entlang der gesamten internationalen  
Wertschöpfungskette durchsetzen, braucht es ein verbindliches und wirksames  
Lieferkettengesetz auf nationaler wie europäischer Ebene. Zudem schafft ein solcher  
verbindlicher Rahmen gleiche Wettbewerbsbedingungen am Markt und schafft Rechtssicherheit.  
Den Kern einer solchen Regelung stellt eine zivilrechtliche Haftung dar, auf deren Grundlage  
Unternehmen im Schadensfall zur Verantwortung gezogen werden können. Nachbesserungen am  
deutschen Lieferkettengesetz sind dringend notwendig. , z.B. eine Ausweitung der erfassten  
Unternehmen, aber auch eine Erweiterung der umweltbezogenen Sorgfaltspflichten. Darüber  
hinaus setzen wir uns auchauf europäischer Ebene für eine ambitionierte, verbindliche  
Regelung in internationalen Lieferketten ein. Waren, deren Herstellung mit schweren  
Menschenrechtsverletzungen wie zum Beispiel Kinder- oder Zwangsarbeit in Zusammenhang  
stehen, soll der Zugang zum EU-Binnenmarkt verwehrt werden. 
Auf EU-Ebene werden wir uns zudem für einen Importstopp für Agrarprodukte einsetzen, die im  
Zusammenhang mit illegaler Entwaldung und Menschenrechtsverletzungen wie Vertreibung stehen.  
Weltweit wird Wald, insbesondere so wichtiger Tropen-, Ur- und Mangrovenwald, mit  
fortschreitender Geschwindigkeit abgeholzt und abgebrannt – v.a. für die agrarindustrielle  
Produktion wie den Anbau von Soja und Palmöl, für Bergbau oder Holzeinschlag. Ein Großteil  
der Güter wird in die EU importiert. Die EU-Holzhandelsverordnung wollen wir stärken, die  
Verwendung von Soja und Palmöl als Kraftstoff jetzt stoppen und Strategien zur Reduktion von  
Palmöl und Soja in anderen Bereichen voranbringen. Wir fördern hier und weltweit die  
Wiederbewaldung und Renaturierung zerstörter Flächen und wollen dazu Verträge und  
Partnerschaften mit entsprechenden Ländern schließen. Wir setzen uns zudem für  
gentechnikfreie Lieferketten ein. Auf internationaler Ebene muss die Erarbeitung eines  
rechtverbindlichen UN-Abkommens zu Wirtschaft und Menschenrechten (Binding Treaty)  
vorangetrieben werden.


Wir machen die Finanzmärkte stabiler und nachhaltiger


Grüne Finanzmärkte
Im Kampf gegen die Klimakrise und beim sozial-ökologischen Umbau unserer Wirtschaft spielt  
das Finanzsystem eine bedeutende Rolle. 
Noch immer werden Milliarden in fossile Energien und Geschäftsmodelle, welche auf die  
Zerstörung der Ökosysteme und Verletzung der Menschenrechte aufbauen – und damit gegen  
unsere Zukunft – investiert. Wir werden durchsetzen, dass sich die öffentliche Hand  
vollständig aus diesen Investitionen zurückzieht, wenn weiterhin keine verlässlichen  
Schritte für eine nachhaltige Transformation der dahinterstehenden Unternehmen eingeleitet  
werden. Öffentlich-rechtliche Banken, Versicherer und Pensionsfonds sowie der Bund als  
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Investor und Miteigentümer von Unternehmen müssen eine Vorreiterrolle bei der grünen  
Finanzwende und der Transformationsfinanierung einnehmen. Klima-und Umweltrisiken sollen  
offengelegt und bei Banken und Versicherungen mit Eigenkapital unterlegt werden sowie bei  
Ratings berücksichtigt werden. Alle Anlagen, nicht nur grüne, müssen eine  
Nachhaltigkeitsbewertung haben, die für alle Anleger*innen transparent ist. Dabei sind neben  
den Klimazielen auch andere Umweltwirkungen, Menschenrechte, Arbeitsnormen und  
Entwicklungsziele zu berücksichtigen. Dafür braucht die BaFin eine robuste ESG- 
Aufsichtskompetenz gemäß der Sustainable Finance Regulierung. Auch in der Anlageberatung  
muss diese Bewertung einfließen. Im Interesse von Klimaschutz aber auch dem Schutz der  
Anleger*innen, brauchen wir eine einheitliche Zertifizierung nachhaltiger Finanzprodukte auf  
europäischer Ebene. So sorgen wir dafür, dass Kapital von schmutzigen in grüne und  
nachhaltige Investitionen umgelenkt wird. Atomkraft ist keine „grüne“ Geldanlage.


Saubere Bilanzen am deutschen Kapitalmarkt
Beim Bilanzskandal Wirecard sind die zuständigen Wirtschaftsprüfer*innen und die staatliche  
Aufsicht an ihrer Aufgabe gescheitert. Erst nachdem ein neues Unternehmen auf die Bilanzen  
blickte, wurde ordentlich geprüft, während man die Jahre davor immer wieder Bilanzen  
durchwinkte, um die eigenen Versäumnisse der Vorjahre zu vertuschen. Wir wollen, dass  
Unternehmen in der Regel nach sechs Jahren ihre Wirtschaftsprüfer*in wechseln müssen.  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dürfen nicht gleichzeitig Unternehmen beraten, die sie  
prüfen. Die Aufdeckung von Bilanzbetrug muss als Ziel gesetzlich verankert werden.  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften müssen wirksam staatlich beaufsichtigt werden. Die  
persönliche Haftung von Entscheider*innen in Unternehmen muss bei Rechtsverstößen  
tatsächlich wirksam werden. Auch Aufsichtsräte müssen gestärkt und kompetent besetzt werden.  
Die Vergütung von Vorständen muss sich am langfristigen Unternehmenserfolg statt am  
kurzfristigen Börsenkurs orientieren.


Eine Finanzaufsicht mit Zähnen
Wir brauchen eine Finanzaufsicht mit Zähnen, die Missstände aufzeigt, statt sie zu  
ermöglichen. Bei Wirecard hat auch die deutsche Finanzaufsicht (BaFin), wie so häufig zuvor,  
kläglich versagt. Als Aufseher verbot die BaFin Leerverkäufe gegen Wirecard und zeigte  
Journalist*innen an, die Unregelmäßigkeiten aufdeckten. Das kam einem Persilschein für  
Wirecard gleich. Anleger*innen haben im Ergebnis nicht nur ihr Geld, sondern zugleich auch  
das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland und seine Aufsicht verloren. Für ehrliche  
Unternehmen wird die Finanzierung so künftig schwieriger und teurer. Kultur und  
Selbstverständnis der BaFin müssen sich deshalb komplett ändern. Es braucht eine  
Fehlerkultur innerhalb der Aufsicht und eine Kultur der Skepsis und des Hinterfragens. Wir  
wollen eine Finanzpolizei mit umfassenden Prüfungsrechten schaffen, die Informationen mit  
allen zuständigen Behörden im In- und Ausland austauscht. Dem Zoll als Bundesbehörde kommen  
wichtige Aufgaben im Bereich der Bekämpfung der Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und  
Geldwäsche zu. Momentan ist er personell und organisatorisch nicht in der Lage, diese  
Funktion zu erfüllen. Wir werden ihn besser und mit den notwendigen rechtsstaatlich  
abgesicherten Befugnissen ausstatten, damit er künftig schwere Finanzkriminalität effektiv  
bekämpfen kann.


Das Bankgeschäft muss wieder langweilig werden
Auch über zehn Jahre nach der Finanzkrise geht von Banken noch immer eine Gefahr für die  
Wirtschaft aus. Noch immer ist nicht ausgeschlossen, dass im Falle einer Pleite die  
Steuerzahler*innen haften. Wir wollen deshalb zurück zum „Boring Banking“. Banken sollen  
nicht spekulieren, sondern die Realwirtschaft finanzieren. Statt der immer  
undurchsichtigeren Regulierungsflut wollen wir einfache und harte Regeln. Die  
Regulierungslücken bei Schattenbanken, Zahlungsdienstleistern und Fintechs schließen wir,  
jedes Produkt und jeder Akteur muss reguliert sein. Wir werden die Schuldenbremse (Leverage  
Ratio) für Banken verbindlich machen und schrittweise auf 10 Prozent erhöhen. Das riskante  
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Investmentgeschäft muss vom Einlagen- und Kreditgeschäft getrennt werden  
(Trennbankensystem). Auch Investmentbanken müssen konsequent beaufsichtigt werden, und  
Geschäftsbereiche, die zu Interessenskonflikten führen, ausgegliedert werden. Es braucht  
eine starke Fusionskontrolle und zu große Banken sollen entflochten werden. Für kleine  
Banken, von denen kein Risiko für das Finanzsystem ausgeht, sollten hingegen einfachere  
Regeln gelten. Spekulation und Kurzfristorientierung werden wir, unter anderem durch eine  
EU-weite Finanztransaktionssteuer mit breiter Bemessungsgrundlage, unattraktiv machen. Um  
die Stabilität und Berechenbarkeit der Finanzmärkte zu erhöhen, werden wir den schädlichen  
Hochfrequenzhandel eindämmen.


Schmutziges Geld einziehen
Unser Land ist derzeit ein Paradies für Geldwäsche. Wir werden mit einer umfassenden  
Strategie gegen Geldwäsche vorgehen. Bei allen Gesellschaften, Stiftungen und sonstigen  
Konstrukten muss umfassende Transparenz über die wirtschaftlich Berechtigten bestehen. Wir  
befürworten eine Absenkung der Identifizierungspflicht auf 10%. Lücken und  
Umgehungsmöglichkeiten des Transparenzregisters werden geschlossen. Die Finanzaufsicht muss  
in der Geldwäschebekämpfung eine aktive Rolle spielen, statt Verdachtsmeldungen nur  
weiterzureichen. Im Nichtfinanzsektor, gerade bei Immobilien, bleibt Geldwäsche besonders  
oft unentdeckt. Wir werden bundesweite Mindeststandards für Aufsicht, Prüfungen, Ressourcen  
und Personal durchsetzen. Die Zuständigkeit für die Bekämpfung der Geldwäsche soll  
vollständig auf den Bund übergehen. Illegale Gelder und Vermögenswerte werden wir umfassend  
abschöpfen. Das Einfrieren von verdächtigen Finanztransaktionen wollen wir erleichtern und  
die Dauer von Transaktionsverboten verlängern, um die Strafverfolgung zu sichern. Wir werden  
die Einführung einer hohen Obergrenze für Bargeldzahlungen, wie von der EU-Kommission  
vorgeschlagen, prüfen.


Digitalen Euro einführen
Digitales Bezahlen gewinnt in unserem Alltag stetig an Bedeutung. Es ist bequem, schnell und  
soll noch sicherer werden. Wir befürworten die Initiative der Europäischen Zentralbank (EZB)  
einen digitalen Euro zu schaffen. Sie gewährleistet dabei Daten- und Rechtssicherheit für  
Verbraucher*innen und Unternehmen und erhöht die Effizienz der Euro-Transaktionen. Sie wirkt  
ungerechtfertigten Kosten durch Oligopole entgegen.Private Firmen können auf dieser  
Grundlage Produkte und Apps aufbauen. Ein digitaler Euro löst klassisches Bargeld nicht ab,  
sondern ergänzt es. Eine Aushöhlung des Geld- und Währungsmonopols durch private Währungen  
mächtiger Großkonzerne lehnen wir strikt ab. Bei allen digitalen Zahlungen und  
Kryptowährungen müssen die tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten analog zu Regelungen  
beim Bargeld ab einer gewissen Schwelle ermittelt werden. Zur Bekämpfung von Verbrechen wie  
Geldwäsche, Darstellung sexualisierter Gewalt gegen Kinder, Steuerhinterziehung und Terror- 
Finanzierung braucht es auch für den Bereich des digitalen Bezahlens klare Regeln.  
Bestehende Kooperationspflichten von Kryptotauschbörsen wollen wir erweitern und  
Ermittlungsbehörden angemessen in diesem Bereich schulen. Wir wollen den rasanten  
Entwicklungen im Bereich dezentraler Finanzanwendungen gerecht werden und die Chancen und  
Risiken von Kryptowährungen und Blockchains differenziert ausloten.


Wir vollenden die Europäische Wirtschafts- und  
Währungsunion


In Europas Zukunft investieren
Europas Gesellschaften und Unternehmen leben von einer starken öffentlichen Infrastruktur.  
Daher ist es umso gefährlicher, dass in den letzten Jahren so sehr auf Verschleiß gefahren  
und nicht investiert wurde. Wir wollen die europäische Währungsunion zu einer Sozialunion  
ausweiten. In wichtigen Zukunftsfeldern wie der Digitalisierung oder der Batterieproduktion  
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droht Europa den Anschluss zu verlieren. Wir werden in der EU konsequent in Klimaschutz,  
Digitalisierung, Forschung und Bildung investieren. Dafür wollen wir das neu geschaffene  
Wiederaufbauinstrument verstetigen und in ein permanentes Investitions- und  
Stabilisierungsinstrument unter der Kontrolle des Europäischen Parlaments überführen. Damit  
sollte die EU sowohl in wichtige Zukunftsbereiche investieren als auch in Krisen  
stabilisierend wirken können. Gleichzeitig stärken wir den EU-Haushalt indem wir ihn mit  
eigenen Einnahmen ausstatten. Die EU soll die Einnahmen des CO2-Grenzausgleichs erhalten.  
Auch die Besteuerung von Plastik und Digitalkonzernen und möglichst auch der  
Finanztransaktionen soll den EU-Haushalt stärken. Wir wollen gemeinsam mit unseren  
europäischen Partnern den Stabilitäts- und Wachstumspakt so reformieren, dass ein zu hoher  
Kürzungs- und Privatisierungsdruck verhindert wird und Zukunftsinvestitionen in allen  
Mitgliedsländern weiter erhöht werden können. Öffentliche Daseinsfürsorge, gute  
Gesundheitsversorgung und Bildung muss in allen europäischen Mitgliedsländern gestärkt  
werden.


Währungsunion vollenden, Europa krisensicher aufstellen
Es war ein Fehler, dass die Konservativen jahrzehntelang eine eigene Fiskalpolitik Europas  
verhindert haben. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass die EU mit einem nachhaltigen  
Investitionsfonds ein Instrument für eine dauerhafte, eigene Fiskalpolitik erhält. Der Fonds  
stabilisiert im Krisenfall und investiert in europäische öffentliche Güter wie Klima,  
Forschung, digitale Infrastruktur, Eisenbahn und Bildung. Er muss so gestaltet werden, dass  
er im Krisenfall nicht durch einzelne Länder blockiert werden kann und eine starke Kontrolle  
durch das Europaparlament sichergestellt ist. Der Europäische Stabilitätsmechanismus wird zu  
einem Europäischen Währungsfonds weiterentwickelt. In ihm erhalten de Länder eine nicht  
konditionierte kurzfristige Kreditlinie. So wird Spekulation gegen einzelne Staaten schon im  
Vorfeld abgewendet. Die Bankenunion wird durch eine gemeinsame Einlagensicherung als  
Rückversicherung vollendet, damit jeder Euro überall gleich sicher ist. Durch eine  
gemeinsame Fiskalpolitik entlasten wir die Zentralbank und sorgen dafür, dass sie künftige  
Brände nicht wieder alleine löschen muss. Darüber hinaus begrüßen wir, dass die EZB ihrer  
Verantwortung für die Stabilität des Euro in allen Mitgliedstaaten nachkommt, indem sie  
Zinsunterschiede innerhalb der Eurozone in Grenzen hält. Wir stehen zur Unabhängigkeit der  
Europäischen Zentralbank. Gleichzeitig begrüßen wir die Debatte der EZB über ihre neue  
geldpolitische Strategie. Die Klimakrise hat massive Rückwirkungen auf unsere  
Volkswirtschaften, es ist deshalb sinnvoll, dass alle geldpolitischen Maßnahmen den Einfluss  
der Klimakrise auf die Geldwert- und Finanzstabilität berücksichtigen. Zudem hat die EZB die  
Aufgabe, die allgemeine Wirtschaftspolitik der EU zu unterstützen. Wie sie den Europäischen  
Green Deal mit seinen ökologsichen und sozialen Zielen als wirtschaftspolitische  
Leitstrategie der EU stärkt, obliegt ihrer unabhängigen Entscheidung.


Euro zur Leitwährung machen
Wir wollen, dass sich der Euro zu einer glaubwürdigen, internationalen Leitwährung  
entwickelt, damit Europa seine Souveränität bewahrt und ausbaut. Langfristig soll ein  
starker und stabiler Euro seinen Platz in einem kooperativen globalen Weltwährungssystem  
finden. Der Euro ist ein wesentlicher Baustein einer umfassenden Strategie, die europäische  
Werte auf der globalen Ebene stärkt und durchsetzt. Wir werden sichere europäische  
Vermögenswerte schaffen, in denen die Welt sparen kann. In Zukunftsmärkten wie Investitionen  
in Klimaschutz soll der Euro das internationale Zahlungsmittel werden. Um die internationale  
Rolle des Euro zu stärken, braucht es aber auch inner-europäische Solidarität: Wir wollen  
Ungleichgewichte gemeinsam in Überschuss- und Defizitländern reduzieren sowie wirtschafts-  
und finanzpolitische Entscheidungen als Gemeinschaft treffen.
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Wir haushalten solide, weitsichtig und gerecht


Bundeshaushalt wird zukunftstauglich
Wir wollen den Bundeshaushalt nachhaltiger, gerechter und transparenter machen. Nachhaltiger  
wird er, wenn wir die umweltschädlichenSubventionen endlich beenden. Immer noch  
subventionieren die öffentlichen Haushalte des Landes mit über 50 Milliarden Euro  
klimaschädliches Verhalten. Wir werden diese Subventionen schrittweise abbauen und den  
Bundeshaushalt klimagerecht machen. In einem ersten Schritt können wir so über 15  
MilliardenEuro jährlich einnehmen und sie für die Finanzierung von Klimaschutz und sozialer  
Gerechtigkeit einsetzen. Für die Ausgaben des Bundes streben wir eine Klima- und  
Biodiversitätsquote an, die schrittweise steigen soll. Unser Steuersystem wollen wir  
schrittweise so umbauen, dass Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch stärker besteuert  
werden und dafür beispielsweise Steuern und Abgaben auf Arbeit verringert werden.Zur  
Finanzierung dieser nachhaltigen Ausgaben setzen wir auf grüne Anleihen. Mit dem Gender- 
Budgeting erreichen wir eine konsequente Berücksichtigung und Einbeziehung von  
Gleichstellungsaspekten bei finanz- und haushaltspolitischen Entscheidungen. . Das macht den  
Haushalt gerechter. Durch die Gestaltung des Bundeshaushaltes nach den Grundsätzen der  
doppelten Buchführung machen wir ihn transparenter und generationengerechter. Unsere  
Steuersystem wollen wir schrittweise so umbauen, dass Umweltbelastung und  
Ressourcenverbrauch stärker besteuert werden und dafür beispielsweise Steuern und Abgaben  
auf Arbeit verringert werden.


Sorgsamer Umgang mit Steuergeld
In den vergangenen Jahren wurde im großen Umfang Geld im Bundeshaushalt verschwendet. Die  
Pkw-Maut war ein Desaster mit Ansage. Das Verteidigungsministerium hat Millionen in teure  
Beraterverträge versenkt. Schlecht gemachte öffentlich-private Partnerschaften haben sich  
für die privaten Unternehmen als lukrativ und für die Steuerzahler*innen als teuer erwiesen.  
Wir werden sorgsam mit dem Geld der Steuerzahler*innen umgehen. Das und das Streichen von  
überflüssigen Ausgabeposten hat für uns Vorrang vor Kreditaufnahme und Einnahmeerhöhungen.  
Wir werden künftig Transparenz herstellen und alle ÖPP-Verträge veröffentlichen.  
Grundsätzlich wollen wir, dass ÖPP nur dann in Betracht kommen dürfen, wenn sich durch sie,  
langfristig und sicher, ein Mehrwert oder geringere Kosten für die Steuerzahler*innen  
ergeben. Im Verkehrsbereich wollen wir ÖPP-Projekte gesetzlich ausschließen. Die Kontrolle  
bei Bauvorhaben und großen öffentlichen Beschaffungen wird verbessert. Weitere  
Privatisierungen öffentlicher Unternehmen im Bereich der öffentlichen Pflichtaufgaben der  
Daseinsversorge lehnen wir ab.


Schuldenbremse reformieren, Investitionsregel einführen
Deutschland verfügt auch nach der Corona-Krise über tragfähige Staatsfinanzen. Die Zinsen  
sind historisch niedrig, das Vertrauen in deutsche Staatsanleihen ist hoch. Wir haben aber  
ein Zukunftsproblem. Die Erde erhitzt sich, die Schulen verfallen und Deutschland gehört  
beim schnellen Internet zu den Schlusslichtern der EU. Wir investieren zu wenig in unser  
Land. Das sind Schulden, die nicht in den Büchern stehen, aber unseren Wohlstand gefährden.  
Wir wollen die Schuldenbremse im Grundgesetz für Bund und Länder zeitgemäß gestalten, so  
dass die Tragfähigkeit der zukünftigten Zinslast gewährleistet ist und zugleich die so  
dringenden Investitionen zu ermöglichen. Bei konsumtiven Ausgaben bleibt es bei den  
derzeitigen strikten Regelungen; bei Investitionen, die neues öffentliches Vermögen  
schaffen, erlauben wir eine begrenzte Kreditaufnahme in Höhe der Netto-Investitionen. So  
schaffen wir öffentliches Vermögen, das uns allen gehört, denn die Rendite öffentlicher  
Investitionen ist hoch, während der Bund keine Zinsen für seine Kredite bezahlt.


Mehr Steuergerechtigkeit schaffen
Steuern sind die Grundlage für die Finanzierung unseres Gemeinwesens und zentraler Hebel für  
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Gerechtigkeit. Wir möchten es gerechter und transparenter für die Bürger*innen machen.  
Angesichts der Corona-Krise wird die öffentliche Haushaltslage in den kommenden Jahren sehr  
angespannt sein. Daher müssen alle Veränderungen im Steuerrecht mindestens aufkommensneutral  
sein. Ziel ist, dass alle einen fairen Beitrag leisten. Heute aber tragen die obersten 10  
Prozent der Einkommen über Steuern und Abgaben relativ weniger bei als die mittleren  
Einkommen. Das ändern wir, indem wir den Grundfreibetrag der Einkommensteuer erhöhen, um  
kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Im Gegenzug wollen wir den Spitzensteuersatz  
moderat anheben. Ab einem Einkommen von 100.000 Euro für Alleinstehende und 200.000 Euro für  
Paare wird eine neue Stufe mit einem Steuersatz von 45 Prozent eingeführt. Ab einem  
Einkommen von 250.000 bzw. 500.000 Euro folgt eine weitere Stufe mit einem Spitzensteuersatz  
von 48 Prozent. Zusätzlich werden hohe Manager*innengehälter oberhalb von 500.000 Euro nicht  
mehr zum Abzug als Betriebsausgaben zugelassen. Kapitalerträge werden unter Beibehaltung des  
Sparerfreibetrages mit dem individuellen Steuersatz veranlagt. Banken und andere  
Finanzinstitute behalten weiterhin Kapitalertragsteuer ein, die eine Vorauszahlung auf die  
persönliche Einkommensteuer darstellt. Für auf Unternehmensebene bereits versteuerte  
Einkommen wie Dividenden gilt wieder generell das Teileinkünfteverfahren, das die  
Kapitalerträge auf Anlegerebene teilweise steuerlich freistellt. Aktienkleinanleger*innen  
entlasten wir so spürbar und nähern uns dem Ideal eines finanzierungsneutralen Steuersystems  
an. Wir werden die bislang nach einer Zehn-Jahres-Frist geltende Steuerfreiheit für  
Veräußerungsgewinne von Grundstücken und Immobilien abschaffen. Auch werden wir die  
Steuerfreiheit für andere Veräußerungsgewinne beispielsweise beim Handel mit Edelmetallen,  
Rohstoffen oder Kryptowerten abschaffen. 
Untere und mittlere Einkommen entlasten wir unter Anderem durch die Einführung einer  
Kindergrundsicherung und durch unser Energiegeld. Soweit durch mobiles Arbeiten Kosten für  
Arbeitnehmer entstehen müssen diese vom Arbeitgeber erstattet oder steuerlich als  
Werbungskosten absetzbar sein.


Die Vermögensungleich in Deutschland hat stark zugenommen und liegt weit über dem EU- 
Durchschnitt. Das liegt unter anderem daran, dass es sehr reichen Menschen möglich ist,  
durch Gestaltungen einer Besteuerung von Vermögen, etwa be der Erbschaftssteuer, nahezu  
komplett zu entgehen. Wir wollen solche Gestaltungsmöglichkeiten abbauen und große Vermögen  
wieder stärker besteuern. Dafür gibt es verschiedene Instrumente wie zum Beispiel die  
Erbschaftssteuer oder die Vermögenssteuer. Die Einführung einer neuen Vermögensteuer für die  
Länder ist unser bevorzugtes Instrument. Die Länder sollten die Einnahmen dieser Steuer für  
die Finanzierung der wachsenden Bildungsaufgaben einsetzen. Die Vermögensteuer sollte für  
Vermögen oberhalb von 2 Millionen Euro pro Person gelten und jährlich 1 Prozent betragen.  
Begünstigungen für Betriebsvermögen werden wir im verfassungsrechtlich erlaubten und  
wirtschaftlich gebotenen Umfang einführen. Dabei streben wir Lösungen an, die zusätzliche  
Anreize für Investitionen schaffen und die besondere Rolle und Verantwortung von  
mittelständischen und Familienunternehmen berücksichtigen.


Konsequent gegen Steuerhinterziehung und -vermeidung vorgehen
Jedes Jahr verlieren die Steuerzahler*innen hohe Milliardenbeträge durch Steuerhinterziehung  
und aggressive Steuervermeidung. Wir wollen mit einer umfassenden Strategie dagegen  
vorgehen. Die EU-weite Anzeigepflicht für Steuergestaltungen muss um eine Verpflichtung für  
rein nationale Gestaltungen ergänzt werden. Wir setzen uns auf internationaler Ebene für  
eine globale 
Allianz gegen Steuerhinterziehung ein.Zusätzlich zur bestehenden Steuerpflicht nach dem  
Wohnsitz wird eine Steuerpflicht auch nach der Nationalität für Menschen mit hohem  
Einkommen, ähnlich wie in den USA eingeführt, um rein steuerlich motivierte Wohnsitzwechsel  
zu verhindern. Wir werden regelmäßig die Steuerlücke schätzen lassen. Die Steuerverwaltung  
muss deutlich gestärkt werden. Um Vollzugsdefizite bei der Bekämpfung von Steuervermeidung  
großer Konzerne und reicher Bürger*innen zu beheben, schaffen wir eine Spezialeinheit auf  
Bundesebene. Steuerhinterziehung ahnden wir härter, die Umgehung der Grunderwerbsteuer mit  
Share-Deals muss endlich unterbunden werden. Cum-ex- und Cum-cum-Geschäfte beenden wir, wo  
sie immer noch möglich sind, und kümmern uns mit Nachdruck um eine konsequente Einziehung  
der entstandenen Schäden durch die Länder.
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Konzerne angemessen besteuern
Durch Buchungstricks verschieben große Konzerne ihre Gewinne in Steuersümpfe, aus Europa wie  
aus vielen armen Ländern. So fehlen Milliarden für unsere Infrastruktur, und die Firmen  
verschaffen sich unfaire Wettbewerbsvorteile gegenüber kleineren Unternehmen. Darum kämpfen  
wir für ein international verbindliches Regelwerk, das Mindeststandards für die  
Steuerpflichten von Unternehmen und Staaten setzt sowie die Stärkung des UN Steuer- 
Kommittees. Die internationalen Mindeststeuersätze für Großunternehmen wollen wir in  
Deutschland und Europa ambitioniert umsetzen. Europa soll die Mindeststeuersätze Amerikas  
nicht unterbieten, sondern transatlantisch für höhere Mindeststeuersätze streiten. Zudem  
brauchen wir harte EU-Regeln gegen den Missbrauch von Briefkastenfirmen zur  
Steuervermeidung. Auch zu Hause werden wir aktiv: Wir wollen dafür sorgen, dass Konzerne  
ihre Gewinne, Umsätze und Steuerzahlungen nach Ländern umfänglich öffentlich machen müssen.  
In der EU führen wir eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Unternehmenssteuern und  
einen Mindeststeuersatz von mittelfristig 25 Prozent ohne Ausnahmen ein. Google, Facebook  
und Co. werden mit einer Digitalkonzernsteuer endlich angemessen besteuert. Eine  
Übergewinnsteuer für andere Sektoren werden wir prüfen. Banken und Steuerberater*innen  
verbieten wir, Geschäfte in Steuersümpfen zu tätigen oder dorthin zu vermitteln. Wir setzen  
uns dafür ein, auch in Steuerfragen zu Mehrheitsentscheidungen in der EU überzugehen. Soweit  
europäische Einigungen nicht gelingen, gehen wir voran, in verstärkter Zusammenarbeit oder  
gemeinsam mit einzelnen Staaten. National gehen wir gegen Gewinnverschiebungen mit einer  
verschärften Zins- und Lizenzschranke und mit Quellensteuern vor.
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Kapitel 3: Solidarität sichern


Antragstext
Die Pandemie hat uns gezeigt, was eine Gesellschaft stark macht – dass man sich unterhakt  
und einander vertraut. Sie hat uns spüren lassen, wie kostbar Gemeinsamkeit für unser  
individuelles Glück ist, wie sehr wir andere Menschen brauchen und wie groß die Gefahr ist,  
wenn eine Gesellschaft auseinanderdriftet. Diese alte und doch noch mal neu erlebte  
Erfahrung ist Auftrag, Solidarität und Schutz in konkrete, bessere Politik zu übersetzen.  
Wir wollen alles dafür tun, die Bedingungen für ein gutes Leben – von Kindesbeinen an – zu  
schaffen: materielle Sicherheit, Chancen und Teilhabe zu garantieren und ein  
Sicherheitsversprechen für jede Lebenslage zu geben, das umso stärker ist, je mehr  
Unterstützung gebraucht wird. Freiheitsrechte bleiben ein Privileg von wenigen, wenn die  
sozialen Voraussetzungen dafür nicht für alle gewährleistet werden. Gesellschaften ohne  
existenzielle Not sind krisenfester, solidarische und gleichberechtigte Gesellschaften  
stärker.


Corona hat uns schonungslos die Stärken und Schwächen unseres Sozialstaates vor Augen  
geführt: wie wichtig ein robustes Gesundheitssystem für alle ist. Wie zentral eine  
Wirtschaftskraft ist, die für gesellschaftlichen Wohlstand und damit einen Sozialstaat  
sorgt, der Menschen bei Jobverlust oder Wirtschaftseinbruch vor Obdachlosigkeit bewahrt. Die  
Pandemie hat aber zugleich bestehende Ungleichheiten verschärft. Wer arm ist, wird schneller  
krank. Frauen tragen eine besondere Last in den systemrelevanten Berufen der Pflege, der  
Erziehung und im Einzelhandel, sind aber deutlich schlechter bezahlt und in  
Entscheidungsprozessen weniger repräsentiert. Freiberufler*innen und Selbständige, die  
ohnehin schon größere Risiken eingehen, stürzen ohne Verdienst in Existenzangst oder -not.  
Wer Kinder oder Jugendliche allein oder getrennt erzieht, ist durch Kinderbetreuung,  
Homeschooling und Homeoffice noch mal mehr gefordert. Die Pandemie hat uns auf unsere  
individuellen Lebensumstände zurückgeworfen. Wenn die Wohnung eng ist, der Garten fehlt,  
aber die Schwimmhalle dicht ist, ist es dreifach schwer. Einsamkeit wird größer.


Jetzt ist die Zeit, die richtigen Lehren zu ziehen. Der Weg aus der Pandemie muss zu einem  
neuen sozialen Sicherheitsversprechen führen. Wir wollen Schritt für Schritt die sozialen  
Systeme so verändern, dass sie allen Menschen Sicherheit und Halt geben, auch in Zeiten  
persönlicher und gesellschaftlicher Umbrüche, und ihnen Teilhabe ermöglichen. Unsere  
Bibliotheken und Bolzplätze, Sport- und Musikvereine, Theater und Jugendzentren – kurz,  
unsere öffentlichen und sozialen Orte – sollten zu den schönsten und stärksten Räumen des  
Miteinanders werden.


Glück und Chancen dürfen nicht davon abhängen, ob man im Norden oder Süden, Osten oder  
Westen, in der Stadt oder auf dem Land lebt, entsprechend sind gleichwertige  
Lebensverhältnisse Verfassungsgrundsatz. Wir setzen alles daran, aus diesem oftmals noch  
unerfüllten Anspruch Realität zu machen. Wer auf dem Land wohnt, braucht genauso einen  
Zugang zu Ärzt*innen, schnellem Internet, öffentlicher Daseinsvorsorge wie Städter*innen.  
Und wer in der Stadt lebt, muss auch dort guten und bezahlbaren Wohnraum finden können.  
Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit und für viele Menschen, viele Familien bis weit in  
die Mittelschicht hinein eine der Existenz.


Unser Gesundheitssystem soll allen eine gleichwertige Gesundheitsversorgung garantieren,  
aber es klaffen Lücken: Gesundheitsämter wurden kaputtgespart, in Krankenhäusern und der  
Verwaltung fehlt Personal, die, die da sind, arbeiten am Anschlag. Wir wollen die Vorzeichen  
ändern und Vorsorge zum Leitprinzip machen: Kliniken sollen ihrem gesellschaftlichen Auftrag  
entsprechend finanziert werden, auch auf dem Land braucht es Zugang zu Geburtshilfe und  
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Notfallhilfen. In der Pflege setzen wir uns ein für bessere Arbeitsbedingungen, mehr  
Personal, Sicherheit für Menschen, die Pflege benötigen, und für diejenigen, die Angehörige  
oder Freund*innen pflegen.


Digitalisierung, globaler Wettbewerb und der nötige Umbau der Wirtschaft bedeuten für viele  
Menschen große Veränderungen, die mit der Angst vor Verlusten einhergehen. Aber Angst lähmt  
und macht mürbe. Menschen benötigen auch im Übergang Sicherheit. Es gilt die Risiken  
abzusichern und Perspektiven zu geben, etwa durch eine Arbeitsversicherung und durch  
Weiterbildung. Starke Tarifpartner, starke Gewerkschaften und demokratische Mitbestimmung  
können ebenfalls dazu beitragen, die großen Herausforderungen beim Übergang in eine sozial- 
ökologische Marktwirtschaft gemeinsam zu bewältigen. Wir werden zeigen, dass Transformation  
und Digitalisierung hin zu einem klimagerechten Wohlstand zukunftsfähige Jobs schaffen, mit  
guten Arbeitsbedingungen und gerecht verteilter Arbeit.


Wir fördern Kinder, Jugendliche und Familien


Kinder in den Mittelpunkt
Kinder müssen sich bestmöglich und frei entfalten können. Dabei haben sie ein Recht auf  
besonderen Schutz, Förderung und Beteiligung. Kinder sind Menschen mit eigenen Bedürfnissen,  
die es zu erkennen und zu stärken gilt. Wir werden sicherstellen, dass die Rechte und das  
Wohl von Kindern bei staatlichen Entscheidungen ein größeres Gewicht bekommen und maßgeblich  
berücksichtigt werden. Deshalb müssen starke Kinderrechte entlang der Grundprinzipien der  
UN-Kinderrechtskonvention ins Grundgesetz. Mit einem Nationalen Aktionsplan für Kinder- und  
Jugendbeteiligung wollen wir sicherstellen, dass alle Kinder und Jugendlichen über ihre  
Rechte informiert sind und unabhängig vom soziokulturellen Hintergrund und vom  
Aufenthaltsstatus, altersgerecht und niedrigschwellig Beteiligung leben können. Die  
Jugendarbeit spielt hierbei eine wichtige Rolle, darum wollen wir die Jugendverbände mit  
einem Verbandsklagerecht gegenüber Kommunen stärken. Demokratie darf kein abstrakter Begriff  
sein, sondern muss immer wieder im eigenen Alltag erfahren und erprobt werden können.  
Werdende Demokrat*innen brauchen Mitmach- und Medienkompetenz sowie politische Bildung, die  
wir als Querschnittsaufgaben in Kitas, Schulen und Jugendhilfe konzeptionell und finanziell  
stärken. Auch wollen wir die Unabhängigkeit der Bundeszentrale für politische Bildung  
stärken. Bei allen Angeboten im Sozialraum, bei allen Bau- und Wohnumfeldmaßnahmen, die  
Kinder und Jugendliche betreffen, werden wir sie beteiligen, ihr Wohl sichern und dies im  
Baugesetzbuch und im Bundesimmissionsschutzgesetz berücksichtigen.


Eine Kindergrundsicherung gegen Kinderarmut
In einem reichen Land wie Deutschland darf kein Kind in Armut aufwachsen – doch vor allem  
bei Ein-Eltern-Familien (Alleinerziehenden), Geringverdienenden mit Kindern oder Familien  
mit mehr als zwei Kindern reicht das Geld oft vorn und hinten nicht. Kinderarmut bedeutet  
auch Ausgrenzung, Diskriminierung und schlechtere Bildungschancen. Jedes Kind verdient  
unsere Unterstützung, denn Zukunftschancen dürfen nicht von der sozialen Herkunft abhängen.  
Daher werden wir eine Gesamtstrategie zur Prävention und Bekämpfung von Kinderarmut  
entwickeln und umsetzen. Neben hervorragender Infrastruktur werden wir Familien mit einer  
einfachen und gerechten Kinder- und Familienförderung stärken: der Kindergrundsicherung.  
Unser Vorhaben: Kindergeld, Kinderfreibeträge, Kinderzuschlag, das Sozialgeld für Kinder und  
die Bedarfe für Bildung und Teilhabe in eine neue eigenständige Leistung zusammenzufassen.  
Mit der Kindergrundsicherung bekommt jedes Kind einen festen Garantie-Betrag, Kinder in  
Familien mit geringen oder gar keinem Einkommen bekommen zusätzlich noch einen GarantiePlus- 
Betrag. Je niedriger das Familieneinkommen, desto höher der GarantiePlus-Betrag. Nach  
einmaliger Beantragung bei Geburt wird die Höhe der Kindergrundsicherung automatisch von der  
Familienkasse berechnet und ausgezahlt. So kommt die Kindergrundsicherung garantiert bei  
jedem Kind an und Schritt für Schritt beenden wir Kinderarmut. Sie ist gerecht, denn Kinder,  
die mehr brauchen, bekommen auch mehr. Die Kindergrundsicherung verbinden wir mit einer  
Neuermittlung dessen, was Kinder zum Leben brauchen.
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Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder
Ob Kita, Kindertagespflege, Hortbetreuung, Familienberatung, Hilfen zur Erziehung oder  
Angebote der Jugendarbeit – die öffentlichen und freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe  
begleiten Familien beim Aufwachsen der Kinder. Sozialarbeiter*innen und pädagogische  
Mitarbeiter*innen leisten dabei unter hohem Zeit- und Arbeitsdruck Enormes. Durch  
gesetzliche Vorgaben zur Personalplanung wollen wir für besser ausgestattete Jugendämter und  
Entlastung der Fachkräfte sorgen. Qualitätsstandards wollen wir überall in der Kinder- und  
Jugendhilfe verbindlich erstellen und gemeinsam mit Verbänden, Trägern und Wissenschaft  
weiterentwickeln. Leistungsansprüche von Kindern und Jugendlichen mit körperlichen und  
geistigen Behinderungen werden bisher in einem eigenen Sozialgesetzbuch für Menschen mit  
Behinderungen geregelt. Mit einem Bundesinklusionsgesetz soll sichergestellt werden, dass  
alle Angebote der Kinder- und Jugendhilfe künftig so ausgestaltet sind, dass sie sich auch  
an Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und ihre Familien richten. Die bestehenden  
Rechtsansprüche gelten für sie weiter. Wir wollen auf dem eingeschlagenen Weg hin zu einem  
inklusiven SGB VIII zügiger voranschreiten. Daher werden wir die Länder und Kommunen, die  
bereits vor Umsetzung des Bundesinklusionsgesetzes alle Kinder unter dem Dach der  
Jugendhilfe vereinen wollen, mit einem Bundesmodellprogramm unterstützen. So können  
wertvolle Anregungen für den bundesweiten Umstrukturierungsprozess gewonnen werden. Den  
Kostenbeitrag von Jugendlichen in vollstationärer Einrichtung oder Pflegefamilie wollen wir  
abschaffen.


Selbstwirksamkeit und Mitbestimmung - Jugend als eigenständige  
Lebensphase stärken
Jugendliche und junge Erwachsene müssen sich frei und selbstbestimmt entwickeln können.  
Verantwortungsvolle, selbstbewusste und mündige Jugendliche sollen über alle  
Angelegenheiten, die sie betreffen, mitentscheiden und sichere Lernorte und Freiräume haben,  
die sie selbst mitgestalten. Damit junge Menschen ihre Ideen und Rechte auch wirksam  
einbringen und einfordern können, wollen wir niedrigschwellige Beteiligungsgremien wie  
Kinder- und Jugendparlamente, insbesondere auf kommunaler Ebene, stärken. Wir werden  
Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Demokratiebildung verlässlich unterstützen. Die  
Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Frühe Hilfen und alle Formen der Hilfen  
zur Erziehung werden wir gemeinsam mit Ländern und Kommunen sicherstellen und Räume für  
Jugendliche nachhaltig fördern. Politik mit und für junge Menschen braucht in Zeiten der  
Globalisierung eine internationale Ausrichtung. Deshalb stärken wir internationale  
Begegnungen und Austauschprogramme.


Teilhabe und Schutz in der digitalen Welt
Viele Kinder und Jugendliche wachsen mit Tablets, Smartphones und Co. auf - wir müssen  
sicherstellen, dass sie selbstbestimmt, sicher und gesund in der digitalen Welt groß werden.  
Wir stärken die digitale Bildung als Gemeinschaftsaufgabe von Eltern, Bildungseinrichtungen  
und der Jugendhilfe, mit Fortbildungen für Fachkräfte und Unterstützungsangeboten für  
Eltern. Alle sollen digitale Kompetenzen erwerben können, das geht nur mit entsprechender  
Hardware und Internetanbindung: Kinder, die in Armut leben, erhalten für die Schule ein  
digitales Endgerät, wenn sie dieses benötigen. Auch dem Suchtpotenzial und den  
Gesundheitsrisiken der übermäßigen Nutzung digitaler Anwendungen möchten wir begegnen. 
Kinder und Jugendliche brauchen im Netz besonderen Schutz vor Straftaten wie Hassrede,  
Cybergrooming oder sexualisierter Gewalt, dem Mobbing im Netz wollen wir einen Riegel  
vorschieben. Dafür setzen wir auf eine Präventionsstrategie, mit verpflichtenden sicheren  
Voreinstellungen für Plattformen und altersgerechten und leicht auffindbaren Informations-  
und Beschwerdemöglichkeiten. Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz soll in  
ihren Kompetenzen gestärkt werden. Vor kommerziellem Sammeln ihrer Daten durch private  
Anbieter werden wir Kinder schützen.
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Kinder vor Gewalt schützen
Für viele Kinder und Jugendliche ist psychische, körperliche, sexualisierte Gewalt und  
Vernachlässigung leidvoller Alltag. Dagegen gehen wir hart vor – mit starker Prävention,  
konsequenter Aufarbeitung und Strafverfolgung sowie weiteren Maßnahmen zur  
Qualitätssicherung und zum Kinderschutz in familiengerichtlichen Verfahren. Das oberste Ziel  
ist es, Taten zu verhindern. Dafür braucht es Aufklärung, Qualifizierung, altersgerechte  
Präventionsprogramme und gelebte Schutzkonzepte sowie die Kooperation aller Akteur*innen  
überall dort, wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten und betreut werden. 
Basiswissen über Kinderrechte, insbesondere Beteiligung, Sensibilisierung und Schutz bei  
Kindeswohlgefährdung und sexualisierter Gewalt gehören in die Curricula für Jura, Medizin,  
Pädagogik und Polizei. Die Fortbildungspflicht für Familienrichter*innen und die  
Anforderungen an die Qualifikation von Verfahrensbeiständen sind klar gesetzlich zu regeln.  
Alle zivilgesellschaftlichen und politischen Ebenen und Kräfte müssen den Kampf gegen  
sexualisierte Gewalt an Kindern zu einem zentralen Thema machen. Organisationen, die Kinder  
betreuen, tragen dabei eine besondere Verantwortung. Die wichtige Arbeit des Unabhängigen  
Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs werden wir auf eine gesetzliche  
Grundlage stellen und damit dauerhaft absichern und dabei auch die Zuständigkeiten der  
Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs adäquat verankern. Wir  
werden bundesweit spezialisierte Fachberatungsstellen systematisch ausbauen sowie  
telefonische und Online-Beratungsangebote finanziell absichern.


Mehr Zeit für Familien
Den Kopf frei haben für die Familie und die Kinder, auch wenn sie krank sind, das ist unser  
Ziel. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine gesamtgesellschafte Verantwortung,  
der wir uns gemeinsam mit Wirtschaft und öffentlichen Institutionen stellen. Alle Eltern  
sollen Elternzeit unkompliziert in Anspruch nehmen können. Mit der KinderZeit Plus wollen  
wir das Elterngeld auf 24 Monate ausweiten: pro Elternteil je acht Monate, weitere acht  
Monate können flexibel untereinander aufgeteilt werden. Wird die KinderZeit Plus Teilzeit in  
Anspruch genommen, verlängert dies entsprechend den Bezugszeitraum. Sie kann bis zum 14.  
Geburtstag des Kindes genommen werden, denn auch bei älteren Kindern kann zeitweise mehr  
Aufmerksamkeit nötig sein. Die Bedarfe der Familien von Kindern mit Behinderung sollen  
zusätzlich Berücksichtung finden. Wir unterstützen Eltern dabei, Familie und Arbeit mit  
einer neuen Arbeitszeitkultur und einem flexiblen Vollzeitkorridor in eine ausgewogene  
Balance zu bringen, Familien- und Hausarbeit partnerschaftlich zu teilen und Teilzeitfallen  
zu vermeiden. Niemand soll sich zwischen Kind und Job, Ausbildung oder Studium entscheiden  
müssen, darum soll der Anspruch auf ein Kinderkrankengeld auf 15 Tage im Jahr pro Kind und  
Elternteil steigen, Alleinerziehende bekommen 30 Tage. Weil gerade in den ersten  
Lebensjahren viele Infekte mitgenommen werden, sollte es in dieser Zeit einen zusätzlichen  
erhöhten Anspruch auf Kinderkrankengeld geben. Die Altersgrenze wollen wir auch hier auf 14  
Jahre anheben, ein ärztliches Attest wird erst ab dem vierten Erkrankungstag des Kindes  
verpflichtend. Für die besondere Zeit direkt nach der Geburt wollen wir neben dem  
Mutterschutz auch für den zweiten Elternteil eine 14-tägige Freistellung einrichten. Die  
Mutterschutzregelungen sollen auch nach einer Totgeburt ab der 20. Schwangerschaftswoche  
möglich sein.


Alleinerziehenden den Rücken stärken
Ein-Eltern-Familien (Alleinerziehende) leisten enorm viel und dennoch ist mehr als ein  
Drittel von Armut bedroht. 
Mit der Kindergrundsicherung helfen wir mehrfach: Mit der Neuermittlung der Mindestbedarfe  
von Kindern und Jugendlichen steigt auch der Mindestunterhalt. Und anders als beim heutigen  
Kindergeld soll nur die Hälfte auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet werden. Nach einer  
Trennung soll es für getrennt erziehende Eltern bei der Betreuung nicht zusätzlich  
knirschen, darum werden Mehrkosten für die Ausübung des Umgangs und Betreuungsleistungen  
angemessen berücksichtigt. Für getrennt erziehende Eltern im Grundsicherungsbezug wollen wir  
einen Umgangsmehrbedarf einführen. Das Betreuungsmodell soll im Einzelfall am Kindeswohl  
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orientiert gefunden und nicht schematisch definiert werden. Ob wichtiger Abendtermin im Job,  
ein Beratungsgespräch oder Arztbesuch – Kinder können und sollten nicht immer dabei sein. Es  
gilt, familienunterstützende Dienstleistungen zu fördern, zum Beispiel für ergänzende  
Kinderbetreuung oder haushaltsnahe Dienstleistungen. Das gilt besonders im Krankheitsfall,  
denn Kinder und Haushalt müssen trotzdem versorgt sein.


Absicherung für alle Familienformen
Ob Alleinerziehende, Patchwork-, Stief- oder Regenbogenfamilie – Familien sind vielfältig  
und diese Vielfalt muss ein modernes Familienrecht auch abbilden. Dazu gehört auch ein  
modernes und liberales Namensrecht. Soziale Eltern übernehmen innerhalb der Familie oft  
Verantwortung und sind wichtige Wegbegleiter. Rechtlich gesehen sind sie aber auch nach  
Jahren Außenstehende für ihr Kind: Im Kindergarten, in der Schule oder bei Ärzt*innen ist es  
nicht vorgesehen, dass sie Entscheidungen für ihre Kinder treffen. Mit der Weiterentwicklung  
des „kleinen Sorgerechts“ hin zu einem Rechtsinstitut der elterlichen Mitverantwortung, die,  
auch schon vor Zeugung, auf Antrag beim Jugendamt auf bis zu zwei weitere Erwachsene neben  
den leiblichen Eltern übertragen werden kann, geben wir allen Beteiligten mehr Sicherheit  
und stärken Mehrelternfamilien und soziale Elternschaft. Zwei-Mütter-Familien sollen nicht  
mehr durch das Stiefkindadoptionsverfahren müssen, darum streben wir an, das  
Abstammungsrecht zu reformieren, sodass die Co-Mutter analog zu Vätern in Ehen zwischen  
einem Mann und einer Frau automatisch als zweites rechtliches Elternteil gilt. Das  
Abstammungsrecht muss zudem die Elternschaft von Menschen mit Geschlechtseintrag „divers“  
berücksichtigen. Bei Kinderwunsch sollen auch nichteheliche Lebensgemeinschaften, alle  
lesbischen Paare und alleinstehende Frauen die Möglichkeit einer Kostenerstattung für die  
künstliche Befruchtung erhalten. Alle Kinder benötigen einen klaren Rechtsstatus; das  
Persönlichkeitsrecht auf Kenntnis der eigenen Abstammung muss für alle Kinder gewahrt  
werden. Verantwortung wird nicht nur da füreinander übernommen, wo Kinder sind. Mit dem Pakt  
für das Zusammenleben werden wir eine neue Rechtsform schaffen, die das Zusammenleben zweier  
Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen, unabhängig von der Ehe rechtlich  
absichert.


Wir sorgen für gute Arbeit und faire Löhne


Mindestlohn anheben
Arbeit muss gerecht bezahlt werden. Und die Menschen brauchen gute Arbeitsbedingungen. Aber  
in unserem reichen Land arbeiten noch immer Millionen Menschen im Niedriglohnsektor mit  
schlechten Löhnen und unsicheren Beschäftigungsverhältnissen. Besonders oft sind davon  
Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte betroffen. Das wollen wir ändern. Den  
gesetzlichen Mindestlohn werden wir sofort auf 12 Euro anheben. Anschließend muss der  
Mindestlohn weiter steigen, um wirksam vor Armut zu schützen und mindestens der Entwicklung  
der Tariflöhne zu entsprechen. Die Mindestlohnkommission wollen wir reformieren und mit  
diesem Auftrag ausstatten.Die bestehenden Ausnahmen für unter 18-Jährige und  
Langzeitarbeitslose werden wir abschaffen. Leiharbeiter*innen sollen vom ersten Tag an den  
gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen wie Stammbeschäftigte – plus Flexibilitätsprämie.  
Fair zahlende Unternehmer*innen dürfen keine Wettbewerbsnachteile erleiden. In Zeiten von  
Corona zeigt sich besonders, dass das Kurzarbeitergeld für Beschäftigte mit kleinen Löhnen  
zu niedrig ist. Deshalb braucht es ein branchenunabhängiges Mindestkurzarbeitergeld. Ohne  
sachlichen Grund dürfen Arbeitsverträge nicht mehr befristet werden. Gegen den vielfachen  
Missbrauch von Werkverträgen und die Abwälzung unternehmerischer Verantwortung mittels  
Subunternehmerketten gehen wir ordnungspolitisch vor. Wir wollen den Arbeitsschutz stärken,  
damit er wirksam vor Stress, Burn-out und Entgrenzung der Arbeit schützt. Mobbing und  
Diskriminierung am Arbeitsplatz nehmen wir ernst und wollen durch klare Sanktionen und  
verpflichtend zu schaffende Anlaufstellen besser davor schützen.
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Vollbeschäftigung schaffen
Wir wollen allen Menschen ermöglichen, am Arbeitsleben teilzuhaben, denn ein guter  
Arbeitsplatz ist eine wichtige Quelle für Einkommen, Anerkennung und Selbstverwirklichung.  
Dazu müssen wir gute und sichere Jobs schaffen. Wir wollen die Beschäftigung weiter erhöhen  
und damit auch verhindern, dass Corona langfristige Spuren am Arbeitsmarkt hinterlässt. Mit  
dauerhaft höheren öffentlichen Investitionen, mehr Gründungsgeist und Forschung sowie  
Innovation wollen wir ein Umfeld für viele neue Jobs schaffen. Der deutsche Arbeitsmarkt war  
dabei in den letzten Jahren gespalten: Fachkräftemangel und deutliche Lohnsteigerungen für  
Hochqualifizierte in einigen Branchen, prekäre Beschäftigung, unfreiwillige Teilzeit und  
stagnierende Reallöhne in anderen. Dem wollen wir mit einer sozial gerechten Arbeitspolitik  
entgegentreten. Damit sorgen wir für gute Löhne und trocknen den Niedriglohnsektor  
mittelfristig aus. Selbstständige brauchen gute Rahmenbedingungen und eine bessere soziale  
Absicherung. Struktrelle Ursachen für Langzeitarbeitslosigkeit wollen wir bekämpfen. Für  
Menschen, die lange arbeitslos sind, schaffen wir einen dauerhaften sozialen Arbeitsmarkt,  
der sinnstiftende Tätigkeiten vermittelt.


Sozialpartnerschaft stärken, Tarifbindung erhöhen
Die Sozialpartnerschaft, Tarifverträge und Mitbestimmung sind Eckpfeiler der sozialen  
Marktwirtschaft. Sie haben unser Land stark gemacht. Da, wo sie gelten, sorgen sie meistens  
für anständige Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Wir wollen, dass Tarifverträge und starke  
Mitbestimmung wieder für mehr anstatt für immer weniger Beschäftigte und Betriebe gelten.  
Bei der öffentlichen Vergabe sollen im Einklang mit europäischem Recht die Unternehmen zum  
Zug kommen, die tarifgebunden sind oder mindestens Tariflöhne zahlen. Dafür setzen wir auf  
ein Bundestariftreuegesetz. Zudem wollen wir es leichter machen, Tarifverträge für  
allgemeinverbindlich zu erklären, damit sie für alle in einer Branche gelten. Tarifflucht  
darf sich für Unternehmen nicht lohnen. Wir wollen Betriebe verpflichten zu veröffentlichen,  
ob sie Tarifvertragspartei sind. Bei Umstrukturierungen sollen die bisherigen tariflichen  
Regelungen gelten bis ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen wurde. Paritätische Mitbestimmung  
soll es zukünftig bereits in Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten geben und wir  
wollen ein Schlichtungsverfahren einführen, wenn sich Entscheidungen besonders stark auf die  
Beschäftigten auswirken. Betriebsräte, die sich für Mitarbeiter*innen einsetzen, brauchen  
auch selbst mehr Schutz. Gleiches gilt auch für die Beschäftigten, die erstmals einen  
Betriebsrat gründen wollen. Die Mitbestimmungsrechte, für Betriebsräte, Personalräte und  
auch Jugend- und Ausbildungsvertretungen, wollen wir ausbauen und modernisieren, u.a. wenn  
es um Personalentwicklung, Weiterbildung, Standortverlagerungen ins Ausland, die Stärkung  
von Frauen, die Förderung von Vielfalt oder die Verbesserung der Klimabilanz im Unternehmen  
geht. Die stärkere finanzielle Beteiligung von Mitarbeiter*innen an den Unternehmen,  
zusätzlich zu Lohn und Gehalt, kann mehr Mitgestaltung bewirken. Der Wandel der Arbeitswelt,  
den Digitalisierung und ökologische Transformation mit sich bringen, muss gemeinsam mit den  
Beschäftigten im Betrieb gestaltet werden.


Selbstbestimmter arbeiten, digitale Chancen nutzen
Wir wollen Beschäftigte dabei unterstützen, ihre Arbeit besser an ihr Familien- und  
Privatleben anzupassen. Eine moderne Arbeitswelt bedeutet für uns auch mehr Mitsprache bei  
Ort, Lage und Umfang der Arbeit. In der Corona-Krise wurde das Arbeiten von zu Hause zu  
einer weit verbreiteten Erfahrung, für viele verbunden mit mehr Eigenständigkeit und weniger  
Stress, wenn etwa das lange Pendeln wegfiel. Für andere aber auch zur echten Belastungsprobe  
– wenn zu Hause Arbeitszimmer, Arbeitsschutz und auch Kolleg*innen fehlen oder Arbeit  
entgrenzt. Die Möglichkeit zur Selbstbestimmung im Arbeitsleben wollen wir daher erhalten  
und stärken, indem wir ein Recht auf mobiles Arbeiten einführen – mit Blick auf betriebliche  
Möglichkeiten, aber auch mit strikten Schutzkriterien und starken Einfluss der  
Interessensvertretungen versehen. Das mobile Arbeiten kann im Homeoffice oder im nahe  
gelegenen Co-Working Space stattfinden, der Wechsel dorthin muss immer freiwillig, mit einem  
Rückkehrrecht und mit ausreichend Zeit an einem Arbeitsplatz im Unternehmen verbunden sein.
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Mehr Freiraum bei der Arbeitszeit
Ob im Büro, in der Pflege oder auf Montage – für viele Menschen ist der körperliche oder  
psychische Druck durch Arbeit gewachsen. Gleichzeitig ist Zeit zu haben – für sich selbst  
oder die Familie – für viele Menschen ein immer größerer Wert. Kürzere Arbeitszeiten, wie  
beispielsweise die IG Metall sie als Beitrag zur Bewältigung des Strukturwandels in der  
Automobilbranche vorgeschlagen hat, begrüßen wir, denn sie bieten die Chance, Arbeit  
gerechter zu verteilen, Arbeitsplätze zu sichern und Arbeitnehmer*innen zu entlasten. Wir  
wollen Beschäftigte in Branchen, in denen die Belastung besonders hoch ist, mit besseren  
Arbeitsbedingungen unterstützen. Darüber hinaus sollen die Möglichkeiten aller  
Arbeitnehmer*innen, selbst flexibler über die eigene Arbeitszeit zu bestimmen – gerade um  
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern und für Zeit für sich selbst –,  
verbessert werden. Dafür wollen wir die starre Vollzeit umgestalten, etwa mit Hilfe eines  
flexiblen Arbeitszeitkorridors, und insbesondere die Sozialpartner unterstützen, flexible  
Arbeitszeitmodelle zum Vorteil der Arbeitnehmenden zu ermöglichen. Versuche, das  
Arbeitszeitgesetz zum Nachteil der Arbeitnehmer*innen aufzuweichen, lehnen wir ab. Die  
Arbeitszeit soll künftig dokumentiert werden, so wie es der Europäische Gerichtshof  
geurteilt hat. Wir setzen uns für eine bessere Kontrolle existierender Regelungen ein, um  
Beschäftigte, deren tatsächliche Arbeitszeit regelmäßig über 40 Stunden liegt, zu stärken.


Arbeitsversicherung stärkt Chancen
Wir wollen die Arbeitsmarktpolitik auf die Zukunft ausrichten und die  
Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung umbauen. Zentral dafür ist ein  
Rechtsanspruch auf Weiterbildung und die Stärkung der beruflichen Qualifikation. In einer  
Welt, in der häufige Berufswechsel für viele Menschen Normalität sind und man nicht mehr  
automatisch 40 Jahre im gleichen Betrieb arbeitet, brauchen alle Menschen Anlaufstellen und  
Unterstützung, um ihr Berufsleben selbstbestimmt zu gestalten. Überall dort, wo es eine  
Arbeitsagentur gibt, sollen Bildungsagenturen zentrale Anlaufstellen werden und Menschen bei  
der Neuorientierung unterstützen, Weiterbildungsberatung und -förderung sollen damit  
vereinfacht werden. Die Förderung des lebensbegleitenden Lernens für Menschen mit  
Behinderungen wollen wir ausbauen. Den Zugang zur Arbeitsversicherung werden wir deutlich  
erleichtern und bereits ab vier Monaten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung einen  
Anspruch auf Arbeitslosengeld einführen. Auch selbständige Berufstätigkeit muss sozial  
besser abgesichert werden. Dafür vereinfachen wir den Zugang zur freiwilligen  
Arbeitslosenversicherung und schaffen eine Zugangsmöglichkeit für alle Selbständigen, auch  
über die Auswahl zwischen zwei Tarifen. Selbstständige sollen damit neben dem Anspruch auf  
Arbeitslosengeld I auch einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld in besonderen Notsituationen wie  
beispielsweise während einer Pandemie erhalten.Wir wollen Gründungen aus Phasen der  
Arbeitslosigkeit heraus besser fördern und durch die Krise zurückgeworfene  
Berufsanfänger*innen mit einem Einstiegszuschuss eine Brücke in den Arbeitsmarkt bauen.


Besserer Schutz bei online vermittelter Arbeit
Vom Handwerkerdienst über Software-Entwicklung bis zur Reinigung – immer mehr  
Dienstleistungen werden über Online-Plattformen vermittelt (Gig-Working) oder finden sogar  
ortsunabhängig in der Cloud statt (Crowd-Working). Die Digitalisierung von Tätigkeiten und  
die digitale Vermittlung von Arbeit bergen viele neue Chancen. Aber Arbeitsrecht und  
Arbeitsschutz müssen an die Onlinewelt angepasst werden, damit daraus nicht neue Formen von  
Ausbeutung und Abhängigkeiten entstehen. Wir wollen online getätigte oder vermittelte Arbeit  
regulieren, um dort arbeitenden Menschen den gleichen Schutz zu gewähren wie den analog  
Arbeitenden. 
 
Wir wollen Scheinselbständigkeit verhindern, indem wir bei der Abgrenzung zwischen  
selbständiger Tätigkeit und abhängiger Beschäftigung für mehr Rechts- und Planungssicherheit  
sorgen. Wenn der/die Auftragnehmer*in angibt, einen Arbeitnehmerstatus zu haben, soll  
künftig der/die Auftraggeber*in beweisen, dass dem nicht so ist. Unfaires Preis-Dumping gilt  
es durch ein Mindesthonorar für zeitbasierte Dienstleistungen zu unterbinden.  
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Arbeitnehmerähnliche Personen und Solo-Selbständige sollen sich künftig leichter tariflich  
organisieren können, und branchenspezifisch sollen weitere verbindliche Honoraruntergrenzen  
vereinbart werden können, die auch für allgemeinverbindlich erklärt werden können.  
Plattformbetreiber tragen eine Verantwortung für ihre Auftragnehmer*innen. Wir wollen mit  
klaren Mindeststandards beim Arbeits- und Datenschutz und bei den allgemeinen  
Geschäftsbedingungen, mit einem starken Beschäftigtendatenschutz und einem digitalen  
Zugangsrecht für Gewerkschaften für Fairplay bei der Plattformökonomie und insgesamt in der  
digitalen Arbeitswelt sorgen.


Faire Arbeitsbedingungen für Beschäftigte aus europäischen  
Nachbarstaaten
In jedem europäischen Nachbarland arbeiten zu können, das ist eine der großen  
Errungenschaften unseres vereinten Europas. Was in hochqualifizierten Berufen viel Freiheit  
gebracht hat, führte in manchen Dienstleistungsbereichen zu ausbeuterischen  
Arbeitsrealitäten. Missstände in den deutschen Schlachthöfen haben das schlaglichtartig  
gezeigt. Doch auch anderswo, zum Beispiel auf dem Bau oder in der Pflege, herrschen vielfach  
ausbeuterische Verhältnisse. Wir wollen, dass alle Beschäftigten – egal, wie lange sie hier  
arbeiten – genauso gut bezahlt und abgesichert sind wie ihre deutschen Kolleg*innen. Dafür  
braucht es ein wirksames Vorgehen gegen Schwarzarbeit und Scheinselbständigkeit, ein  
Verbandsklagerecht der Gewerkschaften, eine europäische Sozialversicherungsnummer, höhere  
Mindeststandards für Unterkünfte von entsandten Beschäftigten, die Abschaffung der  
sozialversicherungsfreien kurzfristigen Beschäftigung, eine bessere Regulierung der  
Vermittlungsagenturen und mehr Kontrolle durch eine gestärkte Europäische Arbeitsbehörde.  
Arbeitnehmer*innen aus anderen EU-Staaten müssen besser über ihre Rechte informiert werden  
und wir setzen uns auf europäischer Ebene für eine bessere soziale Absicherung für  
arbeitssuchende EU-Bürger*innen ein.


Wir schaffen Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern


Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, von dieser Selbstverständlichkeit sind wir immer  
noch weit entfernt. Durchschnittlich verdienen Frauen, vor allem wenn sie sich um Kinder  
oder Pflegebedürftige kümmern, im gesamten Erwerbsleben etwa nur halb so viel wie Männer was  
sich auch in ihrer ungenügenden Alterssicherung bemerkbar macht. Deswegen setzen wir uns auf  
europäischer Ebene für eine ambitionierte EU-Richtlinie für Lohngleichheit ein und werden  
national ein effektives Entgeltgleichheitsgesetz einführen, das auch für kleine Betriebe  
gilt und die Unternehmen verpflichtet, von sich aus über die Bezahlung von Frauen und  
Männern und über ihre Maßnahmen zum Schließen des eigenen Pay-Gaps zu berichten. Dieses  
Gesetz muss auch ein wirksames Verbandsklagerecht enthalten, damit bei strukturellen  
Benachteiligungen auch Verbände die Klage übernehmen können und die Betroffenen nicht auf  
sich allein gestellt sind. Lohncheckverfahren können Diskriminierungen aufdecken. Deshalb  
werden wir Tarifpartner*innen und Unternehmen verpflichten, alle Lohnstrukturen auf  
Diskriminierung zu überprüfenund den Beschäftigten anonymisierte Spannen der Gehalts- und  
Honorarstruktur zugänglich zu machen. Wir setzen uns dafür ein, dass Berufe, die vor allem  
von Frauen ausgeübt werden, eine höhere Wertschätzung erfahren als bisher, insbesondere in  
Form besserer Arbeitsbedingungen und besserer Bezahlung. Die Vereinbarkeit von Familie und  
Beruf muss für alle vereinfacht werden.


Wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen stärken
Um selbstbestimmt leben zu können, ist wirtschaftliche Unabhängigkeit unabdingbar. Deshalb  
müssen Steine, die dies behindern, aus dem Weg geräumt werden. Frauen übernehmen nach wie  
vor den Großteil der Sorgearbeit, die systemrelevant für unsere Gesellschaft ist. Wir wollen  
für eine eigenständige Absicherung in allen Lebensphasen sorgen – von der Berufswahl bis zur  
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Rente. Minijobs, mit Ausnahmen für Studierende, Schüler*innen und Rentner*innen, wollen wir  
in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführen und Regelungen für haushaltsnahe  
Dienstleistungen schaffen. Das durch enge Rollenerwartungen eingeschränkte  
Berufswahlverhalten wollen wir durch eine gendersensible Berufsberatung erweitern. Die  
gläserne Decke, die Frauen am Aufstieg hindert, wollen wir aufbrechen. Dies gelingt auch  
durch eine kluge Zeitpolitik, die es auch Partner*innen erleichtert, Verantwortung in der  
Familie zu übernehmen und Arbeit geschlechtergerecht aufzuteilen. Wir wollen, dass die Sorge  
in der Familie gemeinsam und gleichberechtigt getragen wird und sehen darin eine  
Voraussetzung für Chancengerechtigkeit und Gleichberechtigkeit der Geschlechter. Dafür ist  
es notwendig, dass insbesondere Väter gleichermaßen Verantwortung und Sorgearbeit in der  
Familie übernehmen. Alleinerziehende dürfen dabei gegenüber Paaren nicht benachteiligt  
werden. 
Betroffene vonDiskriminierungen am Arbeitsmarkt wollen wir stärken, u.a. mit einem  
Verbandsklagerecht, dem Ausbau entsprechender Rechtsberatung und durch ein echtes Recht auf  
die Rückkehr in Vollzeit, das auch für kleinere Betriebe gilt. Damit Eltern nicht aufgrund  
der Tatsache, dass sie Kinder haben in der Arbeitswelt benachteiligt werden, werden wir  
notwendige Maßnahmen inklusive erforderlicher Gesetzesänderungen ergreifen.


Gleichberechtigung auch bei der Steuer
Das deutsche Steuerrecht steckt noch im letzten Jahrhundert fest. Während sich viele Paare  
Familien- und Erwerbsarbeit gleichberechtigter aufteilen, als es noch vor Jahren der Fall  
war, gilt bei der Steuer nach wie vor das Modell eines männlichen Ernährers und einer Frau,  
die höchstens zuverdient und sich hauptsächlich um Haushalt und Kinder kümmert. Dieses  
Modell ist ungerecht, weil es Ehen privilegiert, Ein-Eltern-Familien (Alleinerziehende) und  
nicht verheiratete Paare außen vor lässt, die Erwerbstätigkeit von Frauen hemmt und Frauen  
gleichzeitig nicht wirklich absichert. In Krisen bekommen vor allem Frauen die Nachteile zu  
spüren, zum Beispiel durch weniger Kurzarbeits- oder Arbeitslosengeld. Im Zusammenspiel mit  
Minijobs und der kostenlosen Mitversicherung wirken sich diese Maßnahmen negativ auf die  
Erwerbstätigkeit von Frauen aus. Deshalb wollen wir für neu geschlossene Ehen eine  
individuelle Besteuerung mit übertragbarem Grundfreibetrag einführen. Bei der Lohnsteuer  
soll die/der heute über Gebühr belastete Zweitverdiener*in entlastet werden, indem das  
Faktorverfahren zur Regel und die Steuerklasse 5 für Zuverdiener*innen abgeschafft wird. So  
sorgen wir dafür, dass gleichberechtigte Lebensentwürfe nicht länger benachteiligt werden.  
Paare, die bereits verheiratet sind, können sich entscheiden, ob sie sich einzeln veranlagen  
oder weiterhin das Ehegattensplitting nutzen wollen. Zugleich stärken wir mit der  
Kindergrundsicherung Familien. Alleinerziehende, die heute am stärksten von Armut betroffen  
sind, entlasten wir mit einer Steuergutschrift.


Wir sichern die sozialen Netze


Garantiesicherung statt Hartz IV
Jeder Mensch hat das Recht auf soziale Teilhabe, auf ein würdevolles Leben ohne  
Existenzangst. Deswegen wollen wir Hartz IV überwinden und ersetzen es durch eine  
Garantiesicherung. Sie schützt vor Armut und garantiert ohne Sanktionen das soziokulturelle  
Existenzminimum. Sie stärkt so Menschen in Zeiten des Wandels und kann angesichts großer  
Veränderungen der Arbeitswelt Sicherheit geben und Chancen und Perspektiven für ein  
selbstbestimmtes Leben eröffnen. Die grüne Garantiesicherung ist eine Grundsicherung, die  
nicht stigmatisiert und die einfach und auf Augenhöhe gewährt wird. Das soziokulturelle  
Existenzminimum werden wir neu berechnen und dabei die jetzigen Kürzungstricks beenden. In  
einem ersten Schritt werden wir den Regelsatz um mindestens 50€ und damit spürbar anheben.  
Die Leistungen der Garantiesicherung wollen wir schrittweise individualisieren. Die  
Anrechnung von Einkommen werden wir deutlich attraktiver gestalten, sodass zusätzliche  
Erwerbstätigkeit immer zu einem spürbar höheren Einkommen führt. Jugendliche in  
leistungsempfangenden Familien sollen ohne Anrechnung Geld verdienen dürfen. Vermögen werden  
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künftig unbürokratischer und mit Hilfe einer einfachen Selbstauskunft geprüft.Das  
Schonvermögen wird angehoben. Wir streben an die soziale Sicherung schrittweise weiter zu  
vereinfachen, indem wir die existenzsichernden Sozialleistungen zusammenlegen und ihre  
Auszahlung in das Steuersystem integrieren. Wir begrüßen und unterstützen Modellprojekte, um  
die Wirkung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu erforschen. Durch die Abschaffung der  
bürokratischen und entwürdigenden Sanktionen schafft die Garantiesicherung Raum und Zeit in  
den Jobcentern für wirkliche Arbeitsvermittlung und Begleitung. Wir brauchen einen  
Perspektivwechsel bei der Arbeitsförderung mit ausreichend Personal, um der  
Unterschiedlichkeit der langzeitarbeitslosen Menschen gerecht zu werden. Notwendig sind  
intensive Betreuung, individuelle Unterstützung und anstelle eines Vermittlungsvorrangs in  
prekäre Arbeit wollen wir einen Vorrang für Ausbildung und Qualifizierung. Wichtig ist  
insbesondere soziale Teilhabe durch einen dauerhaften sozialen und inklusiven Arbeitsmarkt,  
der niedrigschwellig und bedarfsgerecht ausgestaltet ist und von dem die  
Langzeitarbeitslosen auch aufgrund einer guten Begleitung vielfältig profitieren.


Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe für Menschen mit  
Behinderungen
Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe und auf Schutz vor  
Diskriminierung in allen Bereichen der Gesellschaft. Basierend auf der UN- 
Behindertenrechtskonvention und dem Grundsatz der Selbstbestimmung werden wir Inklusion  
vorantreiben und wollen deren verbindliche Umsetzung mit einer Enquete-Kommission begleiten.  
Leistungen zur Teilhabe müssen in jeder Phase allgemeiner, beruflicher und hochschulischer  
Bildung gewährt sein. Wir wollen einen inklusiven Arbeitsmarkt schaffen und dafür  
Arbeitgeber*innen, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen, besser unterstützen. Die  
Selbstvertretungsstrukturen werden wir stärken und absichern. Arbeitgeber*innen, die  
hingegen nicht genügend schwerbehinderte Menschen beschäftigen, sollen eine höhere  
Ausgleichabgabe zahlen, die wir in die Förderung inklusiver Beschäftigung investieren  
werden. Wir wollen das heutige Werkstattsystem zu einem System von Inklusionsunternehmen  
weiterentwickeln, in dem Menschen mit Behinderungen über die Inanspruchnahme von  
bedarfsgerechten Nachteilsausgleichen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung  
mindestens auf Mindestlohnniveau ermöglicht wird. Wir werden Arbeitnehmer*innen-Rechte  
sicherstellen und fördern den Wechsel in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die  
Tagesförderstätten wollen wir in diesen Prozess mit einbeziehen. Das Budget für Arbeit  
werden wir ausbauen und Menschen, die es nutzen, in der Arbeitslosenversicherung absichern.  
Auszubildende und Studierende mit Behinderung erhalten bei Auslandsaufenthalten ein Budget  
zur Deckung ihrer Bedarfe, das den Leistungen entspricht, die sie im Inland erhalten. 
 
Unser Ziel ist es, das Bundesteilhabegesetz weiterzuentwickeln und Teilhabe zu garantieren –  
kein Poolen von Leistungen gegen den Willen der Betroffenen, echtes Wunsch- und Wahlrecht,  
Leistungen unabhängig von Einkommen und Vermögen der Leistungsberechtigten und ein  
Bundesteilhabegeld. Anträge auf Teilhabeleistungen sollen einfach und unbürokratisch sein  
und Entscheidungen im Sinne der Menschen mit Behinderung schnell erfolgen.


Gemeinsame soziale Mindeststandards in der EU
Wir treten ein für eine Europäische Union, die soziale Absicherung und Mindeststandards EU- 
weit garantiert. Soziale Rechte müssen den gleichen Stellenwert erhalten wie die  
wirtschaftlichen Freiheiten des Binnenmarkts. Dafür sind gemeinsame europäische Arbeits- und  
Sozialstandards essenziell. Wir machen uns für eine europäische Grundsicherungsrichtlinie  
stark, die soziale Mindeststandards für jedes Land festlegt, angepasst an die jeweilige  
ökonomische Situation. Länderspezifische Mindestlöhne sollen überall in der EU dafür sorgen,  
dass Menschen von ihrer Arbeit leben können. Das in der Corona-Krise eingeführte europäische  
Kurzarbeitsprogamm wollen wir verstetigen. Zur Stabilsierung im Falle von Krisen setzen wir  
uns für die Einführung einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung ein. 
Wir wollen die Europäischen Betriebsräte stärken und die Mitbestimmung in  
grenzüberschreitenden Unternehmen weiter absichern durch gestärkte Informationsrechte und  
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verschärfte Sanktionen . Unser langfristiges Ziel ist, dass die in der Europäischen  
Grundrechtecharta verankerten sozialen Rechte als Grundrechte gegenüber den Mitgliedstaaten  
vor dem Europäischen Gerichtshof einklagbar sind.


Eine verlässliche Alterssicherung für alle
Die langfristige Sicherung des Rentenniveaus bei mindestens 48 Prozent hat für uns hohe  
Priorität. Bei einem weiteren Absinken wären immer mehr Menschen auf Grundrente angewiesen  
und die Akzeptanz der gesetzlichen Rente wäre gefährdet. Um das Rentenniveau zu sichern,  
wollen wir die Frauenerwerbstätigkeit unter anderem durch ein Rückkehrrecht in Vollzeit  
erhöhen, ein echtes Einwanderungsgesetz schaffen und die Beschäftigungssituation älterer  
Arbeitnehmer*innen verbessern. Um die Belastungen der Versicherten und der Arbeitgeber*innen  
zu begrenzen, sollen bei Bedarf die Steuerzuschüsse erhöht werden. Prekäre Beschäftigung  
muss überwunden werden, denn nur armutsfesteLöhne führen auch zu einer auskömmlichenRente.  
Die gesetzliche Rentenversicherung wollen wir schrittweise zu einer Bürgerversicherung  
weiterentwickeln, in die perspektivisch alle einbezogen werden und so alle gut abgesichert  
sind. In einem ersten Schritt zu einer Bürgerversicherung sorgen wir dafür, dass  
Selbständige ohne obligatorische Absicherung z.B. in berufsständischen Versorgungswerkenund  
Abgeordnete verpflichtend in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden. Dabei  
werden bereits bestehende private Altersvorsorgeformen sowie Altersgrenzen berücksichtigt. 
Um Altersarmut zu verhindern, werden wir die Grundrente reparieren und zu einer echten  
Garantierente weiterentwickeln, die deutlich mehr Menschen als bisher einbezieht und  
finanziell besser stellt. Wir führen darüber hinaus eine arbeitgeberfinanzierte  
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage ein, mit der vollzeitbeschäftigte Geringverdienende bei  
langjähriger Beschäftigung im Alter eine auskömmliche Rente erhalten. Grundsätzlich halten  
wir an der Rente mit 67 fest. Wir wollen es Menschen aber leichter machen, selbst darüber zu  
entscheiden, wann sie in Rente gehen wollen, auch über die Regeleintrittsgrenze hinaus.


Ein Bürgerfonds für die Rente
Eine kapitalgedeckte Altersvorsorge kann das Umlagesystem sinnvoll ergänzen. Die Riester- 
Rente hat sich aber als ein völliger Fehlschlag herausgestellt und die Rürup-Rente hat  
gravierende Schwächen. Die Produkte sind teuer und undurchschaubar und haben zum Teil eine  
geringere Rendite als Omas Sparstrumpf. Profitabel sind sie oft nur für die  
Versicherungswirtschaft oder dank der öffentlichen Förderung. Deswegen haben bei weitem  
nicht alle davon Gebrauch gemacht. Wir wollen die Riester- und die Rürup-Rente durch einen  
öffentlich verwalteten Bürgerfonds ersetzen. Die öffentliche Zulagenförderung der privaten  
Altersvorsorge werden wir reformieren und auf niedrige und mittlere Einkommen fokussieren.  
Für Menschen mit einem bestehenden Riestervertrag besteht, falls von ihnen gewünscht,  
Bestandsschutz. Der Fonds kann langfristig orientiertes Eigenkapital für die Wirtschaft  
bereitstellen. In den Bürgerfonds zahlen alle ein, die nicht aktiv widersprechen. So wird  
ein Volumen geschaffen, das die Verwaltungskosten gering hält, die Risiken breit streut und  
auf teure Garantien verzichten kann. Der Bürgerfonds wird öffentlich und politisch  
unabhängig verwaltet und investiert anhand von ESG-Nachhaltigkeitskriterien. Er investiert  
langfristig und hilft so, die Kurzfristorientierung der Märkte zu überwinden. So bietet er  
das Potential einer guten Rendite.Arbeitgeber*innen sollen künftig eine betriebliche  
Altersvorsorge anbieten, eine eigenen Finanzierungsbeitrag leisten und den Bürgerfonds als  
Standard dafür nutzen können. Um es kleinen Unternehmen einfacher zu machen, eine  
betriebliche Altersvorsorge anzubieten, wollen wir die reine Beitragsgarantie für kleine  
Unternehmen einführen, sie bei der Haftung entlasten und so für eine bessere Verbreitung der  
betrieblichen Atersvorsorge sorgen. Zusätzlich wollen wir erreichen, dass Selbstständige  
vergleichbare Chancen auf eine angemessene Altersversorgung haben wie abhängig Beschäftigte.
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Wir geben Gesundheit und Pflege einen neuen Wert


Vorsorge als Leitprinzip
Wir wollen den Zugang zu guter Gesundheitsversorgung von der Kindheit bis ins hohe Alter  
sicherstellen – aber gute Gesundheitspolitik umfasst mehr. Wer in der Fleischindustrie unter  
prekären Bedingungen arbeitet, in einer schimmeligen Wohnung oder an der vielbefahrenen  
Straße wohnt oder mit Hartz IV in Armut lebt, kann seine Gesundheit nur schwer schützen, hat  
eine höhere Wahrscheinlichkeit zu erkranken und oft einen schlechteren Zugang zur  
Gesundheitsversorgung. Für eine gesunde Gesellschaft braucht es eine Politik, die vorsorgt,  
die die Ursachen von Krankheiten bekämpft, Präventionsforschung fördert und vorausschauend  
handelt. Statt nur auf die nächste Krise zu reagieren, sollen in Zukunft durch gemeinsame  
Gesundheitsziele und eine Ausweitung der Gesundheitsberichterstattung Krankheitsursachen und  
der Stand der gesundheitlichen Versorgung in den Blick genommen werden. Prävention,  
Gesundheitsförderung und gesundheitliche Versorgung wollen wir grundsätzlich als  
Querschnittsaufgabe in allen Politikbereichen verfolgen.


Für Pandemien gewappnet sein
Die Corona-Krise hat gezeigt, dass unser Gesundheitssystem für künftige Pandemien besser  
gewappnet sein muss. Deshalb stoßen wir eine umfassende Analyse des Pandemiemanagements an.  
Spätestens jetzt ist der Moment längst überfälligen Wandel einzuleiten, beispielsweise die  
Krankenhaus- und Notfallversorgung zu reformieren und die Digitalisierung, insbesondere in  
den Gesundheitsämtern, beherzt voranzutreiben. Um Pandemien zukünftig effektiv und  
nachvollziehbar zu bekämpfen, sollen Stufen zur Eindämmung von Pandemien im  
Infektionsschutzgesetz definiert, Pandemieschutzpläne aktualisiert und soll ein unabhängiger  
und interdisziplinärer Pandemierat eingerichtet werden. Getroffene Maßnahmen müssen  
evidenzbasiert und verhältnismäßig sein. Mit einer klaren Kommunikationsstrategie sollen den  
Bürger*innen Datengrundlagen, Entscheidungsgründe und -wege transparent gemacht werden. Wir  
investieren in Gesundheitsforschung, zum Beispiel bei Medikamenten, Impfstoffen oder der  
Entwicklung neuer Testverfahren. Dort, wo es keine ausreichenden Anreize für die  
Therapieentwicklung gibt, wie zum Beispiel bei Antibiotika oder antiviralen Medikamenten,  
schaffen wir alternative Anreizsysteme. Auch die Produktion von Medikamenten und  
Medizinprodukten soll – in europäischer Kooperation – vorangetrieben werden, die Versorgung,  
zum Beispiel mit Atemschutzmasken, durch eigene Produktionsstandorte sichergestellt werden.  
Die Universitätsmedizin werden wir angesichts ihrer wichtigen Rolle in der  
Pandemiebekämpfung weiter stärken - von der Spitzenforschung über die Vernetzung bei Daten  
und Digitalisierung bis zur Versorgung per Telemedizin im ländlichen Raum. Auf europäischer  
Ebene braucht es mehr gemeinsame Strategie und Koordinierung, etwa durch die gemeinsame  
Planung und Nutzung medizinischer Notfallkapazitäten oder durch ein europäisches  
Frühwarnsystem und die gemeinsame Erhebung und Nutzung relevanter Daten. Daher setzen wir  
uns für den zügigen Aufbau von HERA ein, einer EU-Behörde, die künftig staatliche und  
privatwirtschaftliche Aktivitäten besser koordinieren soll. Das Europäische Zentrum für die  
Prävention und Kontrolle von Krankheiten wollen wir stärken und uns für eine engere  
Kooperation mit nationalen Gesundheitsbehörden einsetzen.


Gesundheitsämter stärken
Nicht erst in der Corona-Pandemie wird sichtbar, dass wir als Gesellschaft größere  
Anstrengungen unternehmen müssen, um die öffentliche Gesundheit zu stärken und Menschen ein  
gutes Leben zu ermöglichen. Ob der Besuch bei der mobilen Zahnärzt*in in der Schule oder die  
Impfaktion im Pflegeheim – für Gesundheitsförderung, die Menschen unkompliziert erreicht,  
braucht es eine Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Unser Ziel ist es, im  
Zusammenspiel zwischen den Gesundheitsdiensten der Länder und Kommunen, Strukturen der  
öffentlichen Gesundheitsfürsorge an Universitäten und Hochschulen und einem neu zu  
schaffenden Bundesinstitut für Gesundheit gemeinsam eine starke Säule der öffentlichen  
Gesundheitsfürsorge aufzubauen. Das Institut soll gemeinsame, langfristige Gesundheitsziele  
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entwickeln, zur Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens berichten, die Qualität und  
Koordination der Gesundheitsdienste sichern, und als zentrales Public-Health-Organ durch die  
Bündelung bestehender Strukturen des Bundes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung  
beitragen. Bisher sind die Gesundheitsämter chronisch unterfinanziert und unterbesetzt, die  
personelle und technische Ausstattung muss dauerhaft verbessert werden. Wir wollen deshalb,  
dass Bund und Länder gemeinsam dafür sorgen, dass die Mittel für den Öffentlichen  
Gesundheitsdienst schrittweise auf mindestens 1 % der Gesundheitsausgaben angehoben werden,  
so dass er seine Aufgaben des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung dauerhaft  
wahrnehmen kann. Die Gesundheitsdienste wollen wir stärker in die Gesundheitsförderung und  
Prävention in den Lebenswelten vor Ort einbinden. Die Mitarbeiter*innen im Öffentlichen  
Gesundheitsdienst, insbesondere Amtsärzt*innen, müssen vergleichbar zu anderen  
Beschäftigungsverhältnissen im Gesundheitswesen bezahlt werden. Auch pflegerische  
Fachkompetenz soll stärker eingebunden werden – als sogenannte Community Health Nurses oder  
in der Schulgesundheitspflege.


Gute gesundheitliche Versorgung in Stadt und Land
Gesundheit ist Daseinsvorsorge. Wir wollen, dass Menschen im ganzen Land gut und verlässlich  
versorgt werden. Viele niedergelassene Ärzt*innen, Hebammen, Heilmittelerbringer*innen und  
andere medizinische Fachkräfte arbeiten jeden Tag hart daran diese Versorgung zu  
ermöglichen. Doch wennmancherorts der Weg zur Hebamme kaum zu bewältigen ist, die  
Kinderstationen Patient*innen abweisen müssen oder Hausarztpraxen auf dem Land wegen  
fehlendem/-r Nachfolger*in schließen müssen, gefährdet das die gesundheitliche Versorgung.  
Wir wollen die Primärversorgung durch Hausärzt*innen und weitere Gesundheitsberufe weiter  
stärken. Um die Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen, wollen wir, dass ambulante und  
stationäre Angebote in Zukunft übergreifend geplant werden und etwa regionale  
Versorgungsverbünde mit enger Anbindung an die Kommunen gefördert werden. Perspektivisch  
soll es eine gemeinsame Abrechnungssystematik für ambulante und stationäre Leistungen geben.  
Außerdem heben wir die strikte Trennung der ambulanten Gebührenordnung EBM und GOÄ auf. Auch  
die zahnmedizinische Regelversorgung in der GKV muss regelmäßig an den aktuellen Stand der  
Wissenschaft angepasst werden. Gleichzeitig wollen wir die interdisziplinäre Zusammenarbeit  
zwischen den Gesundheitsberufen stärken. Denn die Versorgung muss von den Patient*innen aus  
gedacht werden. Dafür wollen wir insbesondere die Einrichtung von gemeinwohlorientierten  
regionalen Gesundheitszentren unterstützen, in denen alle Gesundheitsberufe unter  
gemeinsamer Trägerschaft auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Die Aufgabenverteilung im  
Gesundheitswesen werden wir so reformieren, dass nichtärztliche Gesundheits- und  
Pflegeberufe mehr Tätigkeiten und die Verordnung von Hilfsmitteln und pflegenahen  
Produkteneigenverantwortlich übernehmen können. Bei nachgewiesener Qualifikation wollen wir  
den Direktzugang für Therapeut*innen. Die Arbeitsbedingungen in und die Vergütung von  
Therapieberufen müssen dringend ihrer wichtigen Rolle im Gesundheitswesen angepasst, das  
Schulgeld für diese Ausbildungen muss abgeschafft werden. Die Ausbildung in den  
Therapieberufen muss in regulären Studiengängen möglich sein.


Krankenhäuser nach gesellschaftlichem Auftrag finanzieren
In Krankenhäusern sollen alle die Versorgung erhalten, die sie benötigen. Doch falsche  
politische Weichenstellungen und der daraus folgende ökonomische Druck haben zu Fehlanreizen  
zu Lasten des Patient*innenwohls und zu Kosteneinsparungen zu Lasten des Personals geführt.  
Es braucht eine verbindlichere Landeskrankenhausplanung, die die öffentlichen  
Versorgungsinteressen an Grund-, Schwerpunkt- und Maximalversorgung definiert. Der Bund soll  
die Möglichkeit haben, dafür gemeinsame bundesweite Grundsätze für die Krankenhausplanung zu  
definieren. Welche Angebote es vor Ort gibt, darf nicht davon abhängen, was sich rentiert  
oder was sich Träger noch leisten können, sondern muss sich danach richten, was nötig ist.  
Dabei hat die flächendeckende, erreichbare Grundversorgung der Bevölkerung einen eigenen  
Stellenwert. Die Gemeinwohlorientierung im Gesundheitswesen soll gestärkt und der Trend hin  
zu Privatisierung umgekehrt werden. Die Konzentration auf ertragreiche Angebote muss ein  
Ende haben. Kliniken sollen deshalb in Zukunft nicht mehr nur nach Fallzahl, sondern auch  
nach ihrem gesellschaftlichen Auftrag finanziert werden. Dafür braucht es ein neues  
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Finanzierungssystem, das eine starke Säule der Strukturfinanzierung beinhaltet, sodass  
Entscheidungen danach getroffen werden, was das Beste für Patient*innen und Beschäftigte ist  
- und eine bürokratiearme Kostenkontrolle dem nicht zuwiderläuft. Vorgaben zur  
Personalbemessung, Behandlungs- und Versorgungsqualität sichern eine qualitativ hochwertige  
und bedarfsgerechte Versorgung. Die seit Jahren zunehmende Lücke der staatlichen  
Investitionsfinanzierung wollen wir durch eine gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder  
schließen. Organspende rettet Leben. Wir wollen die Strukturen bei der Organisation und  
Qualität der Organspende in den Kliniken und des Transplantationsregisters weiter  
verbessern.


Notfallversorgung reformieren
Wie gut ein Gesundheitssystem funktioniert, zeigt sich oft erst im Notfall – und dann wird  
es häufig ernst. Damit die Notfallversorgung in Deutschland besser funktioniert, muss sich  
einiges ändern. Das fängt beim Rettungsdienst an, der Menschen in Not heute umfassender  
medizinisch behandeln kann und deshalb wie die übrige Gesundheitsversorgung im Gesetz  
geregelt werden muss. Die Notrufleitstellen der Nummern 112 und 116117 müssen  
organisatorisch zusammengeführt werden, damit es im Zweifelsfall keine Rolle spielt, wo  
Menschen anrufen, sondern sie nach eine standardisierten Notrufabfrage immer die passende  
Hilfe bekommen. Deshalb wollen wir diese Notrufleitstellen zu Gesundheitsleitstellen  
verbinden, die rund um die Uhr eine verlässliche Lotsenfunktion übernehmen. An zentralen  
Klinikstandorten soll in Notfallzentren eine nahtlose Verzahnung der bislang getrennten  
ambulanten und stationären Versorgungsmöglichkeiten der Notfallversorgung erfolgen. Gerade  
nachts und am Wochenende sollen diese personell so unterstützt werden, dass Patient*innen in  
weniger ernsten Situationen auch ambulant gut versorgt werden können. Durch eigene Budgets  
für die Notfall- und Intensivmedizin, sowie einheitliche Stufen und Vorgaben zur  
Notfallversorgung wollen wir sicherstellen, dass Menschen in Not, in der Stadt und auf dem  
Land, stets die erwartbare Hilfe auch verlässlich vorfinden.


Versorgung psychisch Erkrankter verbessern
Starke Prävention und angemessene Versorgung – für beides wollen wir die Weichen stellen,  
denn seelische Gesundheit ist Fundament für Lebensqualität, soziale Teilhabe und körperliche  
Gesundheit, und mehr als nur Abwesenheit psychischer Krankheiten. Es ist nicht zumutbar,  
dass viele Menschen in einer psychischen Krise monatelang auf therapeutische Hilfe warten  
müssen. Wer eine psychische Erkrankung hat, braucht schnelle und leicht zugängliche Hilfen,  
damit das Leid sich nicht verschlimmert. Stigmatisierungen z.B. am Arbeitsplatz muss  
vorgebeugt werden. Flächendeckende und bedarfsberechte Versorgung mit ambulanten und  
stationären Therapie- sowie Hilfs- und Beratungsangeboten, z.B. auch für Suizidprävention  
oder bei Abhängigkeiten, ist zentral. Wir wollen ambulante Psychotherapieplätze durch mehr  
Kassenzulassungen von Psychotherapeut*innen schaffen. Es braucht eine gemeindenahe und  
personenzentrierte Versorgung und eine verbesserte sektorübergreifende Zusammenarbeit. Dabei  
müssen auch die Besonderheiten der Versorgung von Kindern und Jugendlichen, von LSBTIQ*,  
geflüchteten und traumatisierten Menschen sowie von Frauen, die von Gewalt betroffen sind,  
berücksichtigt werden. Behandlungen unter Zwang müssen auf ein unumgängliches Mindestmaß  
reduziert werden. Dafür braucht es eine systematische Dokumentation und die konsequente  
Patient*innenorientierung des therapeutischen Angebots. Hilfsangebote zwischen ambulanter  
und stationärer Behandlung müssen flexibler werden und die verschiedenen Berufsgruppen im  
Team eine miteinander abgestimmte Behandlung übernehmen können. Bei der unzureichenden  
Reform der Psychotherapie-Ausbildung muss nachgebessert werden, u.a. damit angehende  
Psychotherapeut*innen endlich unter guten Bedingungen ausgebildet werden.


Geburtshilfe verbessern, Gesundheit von Frauen stärken
Eine gute Geburtshilfe stellt das Wohl von Gebärenden und Kindern in den Mittelpunkt. Um den  
notwendigen Kulturwandel zu schaffen, sollen Hebammen und andere Akteur*innen bei einem  
Geburtshilfegipfel Qualitätsstandards orientiert an dem Gesundheitsziel „Gesundheit rund um  
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die Geburt“ entwickeln. Dazu gehören neben der 1:1-Betreuung, die Wahlfreiheit des  
Geburtsortes, die Sicherstellung wohnortnaher Versorgung, die Sensibilisierung für Gewalt in  
der Geburtshilfe und die Etablierung eines Betreuungsbogens vor, während und nach der  
Geburt. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und den Hebammenberuf zu stärken, ist  
außerdem eine Reform der Haftpflicht für Gesundheitsberufe, die Aufnahme der  
Rufbereitschaftspauschale in den Katalog der Kassenleistungen, der erleichterte  
nachträgliche akademische Titelerwerb für ausgebildete Hebammen. und der Ausbau  
hebammengeführten Kreißsäle und Geburtshäuser nötig. Finanzielle Fehlanreize für einen  
medizinisch nicht notwendigen Kaiserschnitt darf es nicht geben. Wir wollen das  
Gesundheitssystem geschlechtergerecht machen. Geschlechtsspezifische Aspekte in Forschung  
und Ausbildung und in der medizinischen Praxis werden nicht ausreichend berücksichtigt, etwa  
bei der Medikamentenforschung. Das gefährdet die Gesundheit von Frauen wie auch von Trans*-  
und Inter*-Menschen. Die Forschung zu geschlechtsspezifischer Medizin und Pflege sowie  
Frauengesundheit muss sichergestellt und in der medizinischen und pflegerischen Praxis  
umgesetzt und in der Ausbildung verankert werden. Damit einhergehend muss gezielter in die  
Forschung und Weiterentwicklung von Verhütungsmitteln für alle Geschlechter investiert  
werden. Mit Hilfe einer paritätischen Frauenquote für Führungspositionen im Gesundheitswesen  
und besseren Arbeitsbedingungen holen wir mehr Frauen in die Führungsgremien unseres  
Gesundheitswesens.


Zugang zum Gesundheitssystem sichern, Diskriminierung beenden
Auch im Gesundheitswesen wollen wir Diskriminierung bekämpfen. Beispielsweise erhalten  
Menschen mit Behinderungen häufig nicht alle dringend benötigten Gesundheitsleistungen,  
Hilfsmittel oder häusliche Pflege und werden so in ihrer Teilhabe beschränkt. Deshalb wollen  
wir mit einem ressortübergreifenden Inklusionsplan diese Hürden umfassend abbauen, die  
Gesundheitsleistungen auf die jeweiligen Bedarfe gezielt ausrichten und bürokratische  
Vorgänge so weit wie möglich reduzieren. Das umfasst auch verpflichtende Vorgaben zur  
Barrierefreiheit bei der Bedarfsplanung und eine Reform der Heilmittelversorgung. Das  
Gesundheitswesen muss insgesamt inklusiv ausgestaltet werden, u.a. auch in der Aus- und  
Fortbildung des Personals. 
Auch für LSBTIQ* muss diskriminierungsfreie Gesundheitsversorgung gesichert sein. Dafür  
werden wir den Anspruch auf medizinische Maßnahmen für trans- und intergeschlechtliche  
Menschen gesetzlich verankern. Die bestehenden Lücken beim Verbot sogenannter  
„Konversionstherapien“ werden wir schließen. Wir wollen die Aufklärungsarbeit über HIV und  
aktuelle Behandlungs- und Präventionsmöglichkeiten bei Ärzt*innen stärker in Aus- Fort- und  
Weiterbildung berücksichtigen, um Stigmatisierung vorzubeugen. Der Zugang zu  
gesundheitlicher Versorgung muss auch für Menschen ohne Krankenversicherungsschutz oder  
Wohnungslose und unabhängig vom Aufenthaltsstatus gewährleistet sein. Das gilt auch für  
Unionsbürger*innen und Menschen, die ohne Papiere in Deutschland leben, , etwa durch einen  
anonymen Krankenschein, die Abschaffung der Mitteilungs- und Unterrichtungspflichten an  
öffentlichen Stellen oder die Stärkung von Beratungsnetzwerken für Menschen ohne Papiere.  
Damit Sprache keine unüberwindbare Hürde darstellt, wollen wir einen Anspruch auf  
qualifizierte Sprachmittlung im SGB V schaffen. Die erleichterte Abschiebung von erkrankten  
und traumatisierten Geflüchteten wollen wir zurücknehmen und die Anerkennung von  
psychotherapeutischen Gutachten im Verfahren wieder ermöglichen.


Auf dem Weg zur Bürgerversicherung für Gesundheit und Pflege
Gesetzlich Versicherte warten länger auf Termine bei Fachärzt*innen, und viele privat  
Versicherte können sich die hohen Prämien nicht mehr leisten. Von dieser Zwei-Klassen- 
Medizin profitieren wenige, zum Nachteil vieler. Unser Ziel ist eine solidarisch finanzierte  
Bürgerversicherung, in der jede*r unabhängig vom Einkommen die Versorgung bekommt, die er  
oder sie braucht. Dafür wollen wir in der nächsten Wahlperiode die Weichen stellen. Mit der  
Bürgerversicherung wollen wir alle in die Finanzierung eines leistungsstarken  
Versicherungssystems einbeziehen und so auch vor dem Hintergrund künftiger  
Kostensteigerungen im Gesundheitswesen für eine stabile und solidarische Lastenteilung  
sorgen. Auch Beamte, Selbständige, Unternehmer*innen und Abgeordnete beteiligen sich mit  
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einkommensabhängigen Beiträgen, ohne fiktive Mindesteinkommen. Die Beiträge sollen auf alle  
Einkommensarten erhoben werden, z. B. neben Löhnen und Gehältern auch auf Kapitaleinkommen.  
Wir verbessern die Versorgung gesetzlich Versicherter – zum Beispiel bei der Erstattung von  
Brillen. Außerdem wollen wir die Benachteiligung gesetzlich versicherter Beamt*innen durch  
einen beihilfefähigen Tarif beenden und privat Versicherte, die sich nur den Basistarif  
leisten können, besser absichern. Für gesetzlich Versicherte mit Beitragsschulden wollen wir  
die vollwertige Rückkehr in die Krankenkasse erleichtern und die Absicherung von gering  
verdienenden Selbstständigen in der Krankenversicherung verbessern, um sie nicht durch zu  
hohe Beiträge finanziell zu überfordern.


Patient*innenrechte stärken
Für uns stehen die Bedürfnisse und der Nutzen für die Patient*innen und Pflegebedürftigen im  
Mittelpunkt. Sie sollen von Zuschauer*innen zu Beteiligten in unserem Gesundheitswesen  
werden. Dazu wollen wir die Möglichkeiten der Patient*innen und Versichertenvertretung in  
den Gremien des Gesundheitswesens ausbauen, insbesondere auch durch ein eigenes  
Unparteiisches Mitglied im Gemeinsamen Bundesausschuss, größere Beteiligungs- und  
Informationsrechte und eine Reform der Sozialwahlen. Patient*innen sollen selbstbestimmt und  
auf informierter Grundlage Entscheidungen treffen und bei Problemen ihre Rechte wirksam und  
zeitnah durchsetzen können, etwa gegenüber ihrer Krankenkasse. Wir wollen mehr  
Qualitätstransparenz im Gesundheitswesen und setzen uns für die Gründung einer von den  
Patienten- und Selbsthilfeorganisationen getragenen Stiftung ein, die der Unabhängigen  
Patientenberatung eine verlässliche und gemeinnützige neue Heimat gibt. Die  
Patientensicherheit wollen wir voranbringen. Opfern von Behandlungsfehlern müssen leichter  
Entschädigungen erhalten und Strukturen zur Fehlervermeidung flächendeckend eingeführt  
werden.


Digitalisierung verbessert Gesundheitsversorgung
Wir wollen die Chancen der Digitalisierung – ob Robotik zur Unterstützung in der Pflege,  
Telemedizin oder die elektronische Patientenakte – nutzen, um das Gesundheitssystem  
zukunftsfähig zu machen. [technischer Platzhalter] Per App sollen Patient*innen sicher auf  
den digitalen Impfpass, Gesundheitsinformationen wie die eigene Blutgruppe, die  
Krankheitsgeschichte oder die neuesten Blutwerte zugreifen können. Zur Koordination all  
dieser Vorhaben wollen wir mit allen Nutzer*innen des Gesundheitswesens eine Strategie für  
die Digitalisierung entwickeln. Damit sie den Patient*innen wirklich nützt, muss die  
elektronische Patientenakte weiterentwickelt werden und für alle Patient*innen einfach  
zugänglich und verständlich sein; eine Informationskampagne soll Patient*innen auch  
unabhängig von sozialer Lage oder digitaler Gesundheitskompetenz erreichen. Dabei sind unter  
anderem Patient*innenorganisationen stärker einzubinden. Gesundheitsdaten sollen  
anonymisiert und wo nötig pseudonymisiert der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden, um  
die Gesundheitsversorgung in Deutschland zu verbessern. Eine Weitergabe der Daten erfolgt  
dabei nicht gegen den Willen der Patient*innen. Die ärztliche Schweigepflicht und das  
Patient*innengeheimnis müssen auch für digitalisierte Gesundheitsdaten jederzeit gewahrt  
bleiben. Ihre eigenen Gesundheitsdaten müssen für Patient*innen barrierefrei und sicher  
zugänglich sein. Dies wird gewährleistet durch eine dezentrale Forschungsdateninfrastruktur.  
Die Ergebnisse, die aus weitergegebenen Gesundheitsdaten gewonnen werden, sollen der  
Allgemeinheit nach dem Open Data Prinzip zur Verfügung stehen. Alle von der  
Solidargemeinschaft finanzierten digitalen Angebote müssen barrierefrei sein und den  
höchsten Ansprüchen an Datenschutz und Datensicherheit genügen. Wir setzen uns für eine  
unabhängige Nutzenbewertung von Digitalen Gesundheitsanwendungen ein. Den Ausbau digitaler  
Infrastruktur und technischer Assistenzsysteme in der Pflege wollen wir unterstützen. Um  
Sicherheit und Interoperabilität zu gewährleisten und so z.B. auch den administrativen  
Aufwand für medizinisches und pflegerisches Personal zu verringern, sollen Hersteller von  
Medizinprodukten und Software offene Schnittstellen anbieten, die sich an  
länderübergreifenden (Schnittstellen-)Standards orientieren.
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Klimaschutz ist Gesundheitsschutz
Dem Gesundheitswesen kommt zur Bewältigung der Klimakrise eine besondere Bedeutung zu, etwa  
durch die Anpassung an ein verändertes Krankheitsspektrum und an vermehrte Extremwetterlagen  
wie Hitzewellen. Unter diesen leiden heute schon vor allem ältere und armutsgefährdete  
Menschen, auch Allergien und Erkrankungen beispielsweise der Haut treten vermehrt auf. Das  
ist eine Herausforderung für das Gesundheitswesen, der wir durch mehr Vorsorge, eine bessere  
Notallversorgung, verstärkten Hilfen für besonders verletzliche Menschen wie etwa chronisch  
Kranke begegnen wollen. Wir werden außerdem einen Sonderfonds zur Umsetzung von  
Hitzeaktionsplänen schaffen. Gleichzeitig muss auch das Gesundheitswesen dazu beitragen,  
C02-Emmissionen zu verringern. Investitionen zum Beispiel in grüne Krankenhäuser und  
Gesundheitszentren werden wir unterstützen. Umwelt- und Klimaschutz sollen auch bei der  
Produktion von Arzneimitteln stärker beachtet und ein Qualitätsmerkmal bei Verträgen der  
Krankenkassen werden. Die Verknüpfung von Klimaschutz und Gesundheit kann so zu einem Motor  
der Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit werden.


Ambulante Pflege stärken
Wer pflegebedürftig ist, hat die bestmögliche Pflege und Unterstützung für ein 
selbstbestimmtes und würdevolles Leben verdient. Gerade in einer alternden Gesellschaft 
braucht es dafür überall vielfältige, auf den Bedarf vor Ort angepasste pflegerische 
Angebote, die auf die individuellen Bedürfnisse und biografischen Hintergründe der  
Pflegebedürftigen eingehen. Statt weiterer Großeinrichtungen sind mehr ambulante Wohn- und  
Pflegeformen, z.B. Angebote der Tages-, Kurzzeit- und Verhinderungspflege oder, Pflege- 
Wohngemeinschaften – eingebettet in ein Umfeld, das Menschen im Alter oder bei  
Assistenzbedarf dabei unterstützt, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.Gerade im  
ländlichen Raum können Community Health Nurses wie früher die Gemeindeschwestern eine große  
Stütze sein. So wird die Pflege auch für Angehörige einfacher. Dafür wollen wir die  
rechtlichen Rahmenbedingungen für Quartierspflege schaffen und den Kommunen ermöglichen,  
eine verbindliche Pflegebedarfsplanung vorzunehmen, um das Angebot an Pflege vor Ort zu  
gestalten. Ein Bundesprogramm soll eine Anschubfinanzierung für Kommunen bereitstellen, die  
sich hier auf den Weg machen. Leistungen der Pflegeversicherung sollen bedarfsgerecht,  
wohnformunabhängig und als persönliches Budget verfügbar sein. Jemanden zu pflegen verdient  
unsere Anerkennung und die Unterstützung der Gesellschaft. Deshalb wollen wir Menschen, die  
Verantwortung für Angehörige, Nachbar*innen oder Freund*innen übernehmen, mit der PflegeZeit  
Plus besonders unterstützen. Wir ermöglichen damit allen Erwerbstätigen eine  
Lohnersatzleistung bei dreimonatigem Vollausstieg und dreijährigem Teilausstieg, die  
pflegebedingte Arbeitszeitreduzierungen finanziell abfedert.


Eine doppelte Pflegegarantie
Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen müssen immer mehr eigenes Geld für ihre  
Versorgung aufbringen. Wir wollen, dass pflegebedürftige Menschen die für sie notwendigen  
Pflegeleistungen erhalten, ohne von Armut bedroht zu sein. Mit einer doppelten  
Pflegegarantie wollen wir die Eigenanteile schnell senken und dauerhaft deckeln. So  
garantieren wir, dass die selbst aufzubringenden Kosten verlässlich planbar werden. Die  
Pflegeversicherung soll alle über diesen Betrag hinausgehenden Kosten für eine  
bedarfsgerechte (ambulante wie stationäre) Pflege tragen. Mit einer solidarischen Pflege- 
Bürgerversicherung wollen wir dafür sorgen, dass sich alle mit einkommensabhängigen  
Beiträgen an der Finanzierung des Pflegerisikos beteiligen.


Arbeitsbedingungen in der Pflege und der Gesundheitsversorgung  
verbessern
Pflegekräfte leisten einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Menschen, die im  
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Alter, aufgrund einer Behinderung oder bei Krankheit Unterstützung brauchen, wünschen sich  
zu Recht Pflegekräfte, die sich professionell und mit Sorgfalt um sie kümmern können.  
Aktuell müssen Beschäftigte in medizinischen Berufen zu oft über ihre Belastungsgrenzen  
hinaus arbeiten. Unterbesetzung, Überstunden, physische und psychische Überforderung sind  
Alltag, nicht nur in Pandemiezeiten. Darunter leiden alle, Patient*Innen wie Pflegende.  
Diese Arbeitsbedingungen wollen wir verbessern. Dafür braucht es nicht nur mehr Lohn,  
Arbeitsschutz und Anerkennung – sondern vor allem mehr Kolleg*innen und mehr Zeit. Wir  
wollen durch verbindliche, bedarfsgerechte Personalbemessung – auch in der Langzeitpflege –,  
die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mehr eigenverantwortliche Arbeit von  
Fachkräften, den Abbau unnötiger Bürokratie und die Ermöglichung neuer Arbeitszeitmodelle,  
etwa der 35-Stunden-Woche in der Pflege bei vollem Lohnausgleich, Arbeitsbedingungen  
schaffen, unter denen viele Menschen – ganz neu, weiter oder wieder – gerne in der Pflege  
arbeiten. Die Ausnahmen im Arbeitszeitgesetz für den Gesundheitsbereich wollen wir  
beschränken, um Überlastung vorzubeugen und den Personalverlust im medizinischen und  
pflegerischen Bereich einzudämmen. Für potenziell traumatisierende Ereignisse braucht es  
eine Stärkung der psychosozialen Unterstützung für alle Gesundheitsberufe. Wertschätzung  
braucht auch Löhne, die sie bezeugen – am besten über gute Tarifverträge. Wir wollen die  
soziale Pflegeversicherung verpflichten, nur noch mit Anbietern zusammenzuarbeiten, die nach  
Tarif bezahlen. Um die Attraktivität der Pflegeberufe nachhaltig zu steigern, wollen wir  
Ausbildung, Selbstorganisation, Einflussmöglichkeiten der professionellen Pflege und ihre  
Strukturen auf Bundesebene stärken, beispielsweise durch eine Bundespflegekammer und vor  
allem durch starke Mitspracherechte im Gemeinsamen Bundesausschuss und anderen  
Entscheidungsgremien. Das Studium der Pflegewissenschaften und Pflegepädagogik sowie  
Forschung in der Pflege wollen wir finanziell und strukturell unterstützen. Für die Arbeit  
von migrantischen Haushaltshilfen und Betreuungskräften wollen wir einen gesetzlichen Rahmen  
entwickeln, der Rechte und Pflichten für beide Seiten (Pflegehaushalt und Carebeschäftigte)  
definiert.


Palliative und hospizliche Versorgung ausbauen, selbstbestimmtes  
Sterben regeln
Zu einem Leben in Würde gehört auch ein Sterben in Würde. Patient*innen und deren Angehörige  
müssen ausführlich über Krankheit und Behandlungsoptionen aufgeklärt werden, so dass  
Entscheidungen getroffen werden können, mit denen sie sich wohl fühlen. Hierfür wollen wir  
bundesweite Aufklärungsprogramme zu Patient*innenverfügungen und Vorsorgevollmachten  
anstoßen. Eine bedarfsgerechte Palliativversorgung von Schwerstkranken und Sterbenden jeden  
Alters muss überall gewährleistet sein. Wir werden die stationären Hospize und ambulanten  
SAPV- und Kinder-SAPV-Teams stärken und ausbauen. 
Die Wahrung der Selbstbestimmung bis ans Lebensende schließt selbstbestimmtes Sterben ein.  
Wir setzen uns dafür ein, dass der Bundestag entsprechend der Entscheidung des  
Bundesverfassungsgerichts in freier Abstimmung den mit einem Schutzkonzept verbundenen  
Zugang zur Sterbehilfe regelt.


Für eine verantwortungsvolle Drogen- und Suchtpolitik
Wir wollen einen Wechsel in der Drogenpolitik, der Gesundheits- und Jugendschutz sowie die  
Befähigung zum eigenverantwortlichen Umgang mit Risiken in den Mittelpunkt stellt. Grüne  
Drogenpolitik beruht auf den vier Säulen Prävention, Hilfe, Schadensminimierung und  
Regulierung. Das heutige Betäubungsmittelrecht ist reformbedürftig. Auf dem Schwarzmarkt  
existiert kein Jugend- und Verbraucherschutz, wer abhängig ist braucht Hilfe und keine  
Strafverfolgung. Grundsätzlich soll sich die Regulierung von Drogen an den tatsächlichen  
gesundheitlichen Risiken orientieren. Wir wollen Kommunen ermöglichen Modellprojekte  
durchzuführen und sie unterstützen, zielgruppenspezifische und niedrigschwellige Angebote in  
der Drogen- und Suchthilfe auszubauen. Hierzu zählen etwa aufsuchende Sozialarbeit,  
Substanzanalysen (Drug Checking), Substitutions- und Diamorphinprogramme (auch in  
Haftanstalten) und Angebote für Wohnsitzlose sowie die bessere Vermittlung in ambulante und  
stationäre Therapie. Wir wollen Hindernisse für die Substitution durch Ärzt*innen und  
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Ambulanzen abbauen. Wir stärken die Suchtprävention mit modernen Ansätzen und digitalen  
Medien unter Einbeziehung der Zielgruppe, auch für Alkohol, Medikamente und Tabak. Den  
Nichtraucherschutz wollen wir stärken. Für Drogen soll nicht geworben werden. Das derzeitige  
Verbot von Cannabis verursacht mehr Probleme, als es löst. Deshalb werden wir dem  
Schwarzmarkt den Boden entziehen und mit einem Cannabiskontrollgesetz auf der Grundlage  
eines strikten Jugend- und Verbraucherschutzes einen regulierten Verkauf von Cannabis in  
lizenzierten Fachgeschäften ermöglichen und klare Regelungen für die Teilnahme am  
Straßenverkehr einführen. Die Versorgung mit medizinischem Cannabis wollen wir verbessern  
und die Forschung dazu unterstützen.


Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum


Ein Recht auf Wohnen ins Grundgesetz
Alle Menschen brauchen angemessenen Wohnraum. Wohnen ist ein Menschenrecht. Aber es wird  
immer schwieriger, überhaupt Wohnungen zu finden. Und die Mieten und Immobilienpreise  
steigen vielerorts immer noch weiter. Großstädte teilen sich immer stärker in  
Einkommensstadtteile auf, Innenstädten geht das Leben verloren. Viele Städte brauchen eine  
Neuausrichtung hin zu einem gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt. Deshalb gilt es zu  
handeln, damit gerade auch alle Familien, Studierende, Menschen mit Behinderungen, ältere  
Menschen oder Geringverdiener*innen nicht in Bedrängnis geraten, sondern gut und sicher  
wohnen können. Wir wollen das Recht auf Wohnen ins Grundgesetz aufnehmen. In Deutschland  
sind derzeit - nach Schätzungen - etwa 700.000 Menschen wohnungslos, 40.000 von ihnen leben  
ohne Obdach auf der Straße, mehr und mehr junge Menschen, Frauen und Familien. Um diesen  
Zustand zu beenden, wollen wir ein Nationales Aktionsprogramm zur Vermeidung und Bewältigung  
von Wohnungs- und Obdachlosigkeit auflegen. Dabei ist der Housing-First-Ansatz ein zentraler  
Baustein, bei dem Obdachlose in eine Wohnung einziehen können, ohne sich zuvor für Hilfe  
”qualifizieren” zu müssen. Kein Mensch soll ohne Obdach und eine dauerhafte würdevolle  
Unterbringung sein. Zudem werden wir einen Wohn- und Mietengipfel einberufen, der einen  
echten Dialog auf Augenhöhe zwischen den Mieter*innen-Vertretungen, der Wohnungswirtschaft  
sowie Bund, Länder und Kommunen schafft und gemeinsam neue, zukunftsfähige wie soziale  
Konzepte erarbeitet.


Krisenbedingte Wohnungsverluste verhindern
Wir wollen Mieter*innen und Familien wie Lebensgemeinschaften mit selbstgenutztem  
Wohneigentum entlasten und vor einem krisenbedingten Verlust der eigenen Wohnung bewahren.  
Die Möglichkeit, die Miete oder Kreditrate nachzuzahlen, soll Kündigungen und  
Zwangsräumungen abwenden. Zwangsräumungen auf die Straße darf es nicht geben. Wir wollen  
kostenfreie Mieter*innenberatungen und die Schuldner*innenberatung in den Kommunen ausbauen.  
Bei krisenbedingten Einkommensausfällen soll ein Programm der KfW Bank („Sicher-Wohnen- 
Programm“) eine finanzielle Unterstützung von Mieter*innen und Kreditnehmer*innen  
sicherstellen. Vermieter*innen, die auf diese Mietzahlungen angewiesen sind, sollten dann  
eine staatliche Unterstützung erhalten.


Neue Gemeinnützigkeit für sozialen Wohnraum
Wir wollen neuen Wohnraum schaffen – und zwar vor allem familiengerecht, und öffentlich,  
sozialraum- und gemeinwohlorientiert. Stattdessen gehen immer noch viele weitere  
Sozialwohnungen verloren – rund 100 jeden Tag. Wir werden deshalb die Mittel für den  
sozialen Wohnungsbau deutlich erhöhen und verstetigen, statt sie zu kürzen. Wir werden die  
Kommunen unterstützen, ihre bestehenden Wohnungsgesellschaften und gemeinwohlorientierten  
Baugenossenschaften zu stärken und neue zu gründen. Dazu werden wir mit einer neuen  
Wohngemeinnützigkeit für eine Million zusätzliche Mietwohnungen sorgen, sicher und auf  
Dauer. Die noch vorhandenen bundeseigenen Bestände sollen nicht mehr an private  
Investor*innen veräußert, sondern ausschließlich verbilligt an Kommunen mit einer  
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dauerhaften Sozialbindung abgegeben werden. So wollen wir in den nächsten zehn Jahren den  
Bestand an Sozialwohnungen um eine Million erhöhen. Zudem wollen wir Kommunen ermöglichen,  
mehr sozialen Wohnungsbau in Bebauungsplänen festsetzen zu können.


Starke Mieter*innen, faire Mieten
Viele Menschen geben einen immer größeren Anteil ihres Einkommens für ihre Wohnung aus,  
viele können sich ihre Mieten nicht mehr leisten. Unser Ziel sind deshalb faire und  
bezahlbare Mieten und starke Rechte für Mieter*innen. Es wird ein bundeseinheitliches  
Gesamtkonzept benötigt, das in einem Bundesgesetz gewährleistet, dass Mietobergrenzen im  
Bestand ermöglicht werden und die Mietpreisbremse entfristet und deutlich nachgeschärft  
wird. Unnötige Ausnahmen bspw. beim möblierten Wohnen schaffen wir ab. Reguläre  
Mieterhöhungen sollen auf 2,5 Prozent im Jahr innerhalb des Mietspiegels begrenzt werden.  
Dazu wollen wir qualifizierte Mietspiegel stärken, verbreiten und rechtssicher ausgestalten.  
Zur Berechnung sollen die Mietverträge der letzten 20 Jahre herangezogen werden. Wir streben  
an, die Modernisierungsumlage weiter abzusenken und auf maximal 1,50 Euro pro 
Quadratmeter zu begrenzen, damit energetische Sanierungen perspektivisch warmmietenneutral  
möglich sind. Innerhalb eines solchen Gesamtkonzeptes soll es im BGB ermöglicht werden, in  
Regionen mit einem angespannten Wohnungsmarkt landesgesetzliche Regelungen dann zu treffen,  
wenn sie mindestens den Vorgaben des Gesamtkonzepts entsprechen. Dies muss  
selbstverständlich verfassungsfest geschehen. Die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf  
Mieter*innen schaffen wir ab. Außerdem setzen wir auch auf flächensparendes Wohnen, damit  
der bestehende Wohnraum besser genutzt wird. So wollen wir es bspw. Mieter*innen  
erleichtern, ihre Wohnungen samt den bestehenden Verträgen zu tauschen. Das  
Umwandlungsverbot im Baugesetzbuch und den Milieuschutz auszuweiten sind weitere  
Instrumente. Dazu stärken wir das kommunale Vorkaufsrecht auf Basis eines Ertragswerts, der  
bezahlbare Mieten sichert und spekulative Wertsteigerungen unterbindet. Mietwucher muss –  
nach § 5 Wirtschaftsstrafgesetz – auch tatsächlich geahndet werden. Eigenbedarfskündigungen  
sollen zudem deutlicher als heute auf die tatsächliche Nutzung durch die Eigentümer*innen  
und die nahen Verwandten beschränkt werden, um Missbrauch zu unterbinden. Wir prüfen,  
inwiefern es möglich ist, in angespannten Wohnungsmärkten bei besonders schutzwürdigen  
Personengruppen Eigenbedarfskündigungen ganz auszuschliessen. Um die Gemeinschaften der  
Mieter*innen zu stärken und die Gemeinwohlorientierung auf dem Wohnungsmarkt umzusetzen,  
wollen wir echte Mitbestimmungsrechte und -instrumente entwickeln.


Immobilienspekulation und Geldwäsche am Wohnungsmarkt beenden
Wohnen ist ein soziales Grundrecht und der Wohnungsmarkt darf kein Ort für Spekulant*innen  
sein. Zu häufig werden Immobilien zur Geldwäsche genutzt, das gilt es zu beenden. Wir  
planen, Transparenz durch ein Immobilienregister der Eigentümer*innen einzuführen, die  
Grundbücher auch für Journalist*innen, Nichtregierungsorganisationen und die Bewohner*innen  
der Immobilien kostenfrei zugänglich zu machen und Bargeld beim Immobilienkauf zu verbieten.  
Außerdem wollen wirden Missbrauch von sogenannten „Share Deals“ zur Steuerumgehung beenden  
und setzen auf eine anteilige Besteuerung des Immobilienbesitzes bei Unternehmensverkäufen.  
Veräußerungsgewinne aus privaten Immobiliengeschäften müssen angemessen besteuert werden Die  
Spekulation mit Bauland soll unterbunden werden. Wenn in Kommunen große Wohnungsnot  
herrscht, ergibt sich daraus eine Pflicht für Eigentümer*innen, Grundstücke zu bebauen statt  
auf höhere Preise zu spekulieren. Auch gegen Fehlnutzungen und spekulativen Leerstand von  
Wohnraum werden wir verstärkt vorgehen. Wir wollen zudem im Baugesetzbuch die Möglichkeit  
einer Ausgleichsabgabe zugunsten der Kommunen eröffnen.


Grund und Boden gemeinwohlorientiert
Grund und Boden unterscheidet sich von anderen Gütern, weil sie prinzipiell nicht vermehrbar  
und gleichzeitig unverzichtbar sind. Steigende Preise von Grund und Boden führen zu  
steigenden Bau- und Wohnkosten, was wiederum zu Verdrängung führt. Bei Fehlentwicklungen  
ergibt sich hieraus eine besondere Verpflichtung, staatlich einzugreifen. Wir wollen  
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erreichen, dass die öffentliche Hand wieder eine strategische und gerechte Bodenpolitik  
betreibt. Der Bund soll seine eigenen Immobilien nicht länger meistbietend verkaufen,  
sondern gezielt die Schaffung von bezahlbarem und nachhaltigem Wohnraum, kulturellen,  
sozialen und gemeinwohlorientierten Einrichtungen fördern. Dafür wollen wir die  
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in einen gemeinnützigen Bodenfonds umwandeln. Der Fonds  
kauft neue Flächen strategisch zu und überträgt sie an gemeinwohlorientierte Träger. Die  
Flächen sollen bevorzugt in Erbpacht vergeben werden, um Sozialwohnungen dauerhaft sichern  
zu können. Werden sie veräußert, sollen Kommunen und kommunale Wohnungsgesellschaften ein  
Erstzugriffsrecht erhalten. Die Einnahmen des Fonds fließen nicht in den Haushalt, sondern  
werden für den Zukauf weiterer Flächen verwendet.


Erwerb von Wohneigentum erleichtern
Wohneigentum ist für viele Menschen ein Wunsch, der wegen explodierender Immobilienpreise in  
den meisten Regionen des Landes immer schwerer zu erfüllen ist. Wir wollen den Erwerb von  
Wohneigentum - auch im Bestand - erleichtern. Deshalb soll das Prinzip „Wer den Makler  
bestellt, bezahlt“ genauso für Immobilienkäufe eingeführt werden, so wie es für  
Maklerprovisionen bei Vermietungen bereits gilt. Wir streben an, die Courtage deutlich zu  
reduzieren, damit sie nicht auf verstecktem Weg zu noch höheren Kaufpreisen führt. Dazu  
wollen wir die Kaufnebenkosten weiter senken, indem wir es den Ländern ermöglichen, den  
Steuersatz der Grunderwerbssteuer beispielsweise für große Wohnungsunternehmen zu erhöhen  
und für Selbstnutzende zu senken. Wir wollen Mietkauf für selbstgenutztes Wohneigentum über  
die Länder und Kommunen fördern, auch den Kauf und die Modernisierung leerstehender  
Wohnungen und Ausbauten zu günstigem Wohnraum unterstützen wir. Beteiligungen an  
Genossenschaften und den gemeinschaftlichen Erwerb durch Mieter*innen bspw. im Rahmen des  
Mietshäusersyndikats und anderer gemeinschaftlicher Projekte wollen wir unterstützen, zum  
Beispiel indem wir unbürokratisch günstige Kredite oder Bürgschaften gewähren.


Ressourcenschonendes und kreislaufgerechtes Bauen vorantreiben
Wir können die Klimaziele nur mit einer konsequenten Bauwende hin zu ressourcenschonendem  
und nachhaltigem Bauen erreichen. Bei jeder Städtebau- und Gebäudeplanung sind künftig der  
gesamte Stoff- und Energieverbrauch für Bau, Betrieb und späteren Rückbau umfassend zu  
berücksichtigen. Eine Lebenszyklusbetrachtung soll verpflichtend für alle Baumaßnahmen  
werden, Erhalt und Aufbau auf Bestehendem bekommt Vorrang vor Neubau. Ziel ist eine  
komplette stoffliche Wieder- oder Weiterverwertung. Dafür setzen wir auf eine Veränderung  
der ökonomischen Rahmenbedingungen, ein Gebäude-Ressourcen-Gesetz und verbindliche  
Klimaschutzstandards bei allen gesetzlichen Vorgaben, Normen und Bauordnungen sowie eine  
nachhaltige Holzbaustrategie, damit künftig energie- und ressourcenschonend und giftfrei  
gebaut wird. Die öffentliche Hand muss bei all dem ihrer Vorbildfunktion gerecht werden. Die  
Forschung an und Markteinführung von nachhaltigen, klimafreundlichen Baumaterialien wollen  
wir stärken. Holz ist dabei ein wertvoller Rohstoff, seinen gezielten und effizienten  
Einsatz halten wir im Blick, damit unsere Häuser nachhaltig, aber zugleich unsere Wälder  
nicht übernutzt werden. Wir fördern außerdem die Digitalisierung von Planen und Bauen. Um  
Gebäude kreislaufgerecht planen, bauen und modernisieren zu können, führen wir einen  
digitalen Gebäude-Materialpass mit allen relevanten Informationen über die verwendeten  
Materialien ein - unsere Gebäude und Bauschuttdeponien werden so zu Rohstoffminen. Die  
Reduktion des Flächenverbrauchs bei der Siedlungsentwicklung spielt eine zentrale Rolle beim  
Natur- und Artenschutz. Mit entsprechenden rechtlichen Vorgaben und Anreizen realisieren wir  
den Vorrang der Innenentwicklung und flächensparendes Bauen, nicht mehr benötigte  
versiegelte Flächen werden der Natur zurückgegeben. Künftig wird mehr hoch als breit gebaut,  
Verkehrsflächen werden reduziert. Flächen, die noch versiegelt werden, müssen ortsnah durch  
Entsiegelung ausgeglichen werden. So steigen wir in eine Flächenkreislaufwirtschaft ein, die  
letztlich keinen Nettoverbrauch an Boden mehr benötigt. Wir setzen uns ferner dafür ein,  
dass der Paragraph 13b des Baugesetzbuches nicht über das Jahr 2022 hinaus verlängert wird.
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Wir investieren in lebenswerte Dörfer und Städte


Regionale Daseinsvorsorge stärken
Für ein gutes, selbstbestimmtes Leben in allen Regionen brauchen wir eine Gleichwertigkeit  
der Lebensverhältnisse. Einschränkungen gibt es vielerorts, häufig unterscheiden sie sich  
von Region zu Region: Hier fehlt ein Zentrum im Dorf, dort werden in einer Kommune die  
Schwimmbäder geschlossen, und vielerorts ist das Internet noch viel zu langsam. Unser Ziel  
ist es, dass individuelle Entfaltung, demokratische Teilhabe und gesellschaftliches  
Engagement überall im Land möglich sind. Wir brauchen gute Infrastruktur und den Zugang zu  
öffentlichen Gütern in den Kommunen. Deshalb wollen wir gemeinsam eine neue  
Gemeinschaftsaufgabe „Regionale Daseinsvorsorge“ im Grundgesetz verankern. Regionen, die  
heute mit großen Versorgungsproblemen zu kämpfen haben, sollen wieder investieren und  
gestalten können. Ziel ist, anhand von regionalen Indikatoren in den Bundesländern  
Förderregionen auszuwählen und die Stärkung der Kommunen in diesen Regionen zu unterstützen.  
Mit Regionalbudgets geben wir Bürger*innen und Akteur*innen vor Ort die Möglichkeit, ihre  
Dörfer und Städte selbstbestimmt zu entwickeln und zu gestalten. Für zentrale  
Versorgungsbereiche wie Gesundheit, Mobilität und Breitband wollen wir nötige  
Mindeststandards formulieren. Eine inklusive und solidarische Gesellschaft braucht Orte des  
Miteinanders, Orte gegen die Einsamkeit, Orte des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Das kann  
ein Marktplatz sein oder ein Familienzentrum, der Jugendclub oder der Skatepark, die  
Stadtteilbibliothek, der Kulturbahnhof oder die freie Bewegungsfläche. Wir erarbeiten  
gemeinsam mit Expert*innen und Bürger*innen eine nationale Strategie gegen Einsamkeit. Und  
wir wollen mit den Kommunen und Initiativen vor Ort eine Bundesstrategie „Orte des  
Zusammenhalts“ auf den Weg bringen. Mit Bundeseinrichtungen in Ostdeutschland und der  
gezielten Ansiedelung von neuen Forschungsinstituten werden wir in strukturschwachen  
Regionen wichtige Impulse setzen. Außerdem unterstützen wir die Idee der Errichtung eines  
„Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“.


Solide Finanzausstattung für Kommunen
Für eine starke kommunale Selbstverwaltung und eine belastbare öffentliche Daseinsvorsorge  
braucht es eine solide Finanzausstattung. Viele Kommunen schaffen es jedoch nicht einmal  
mehr, den ihnen übertragenen Pflichtaufgaben wie etwa der Reparatur von Gemeindestraßen oder  
der Schulsanierung nachzukommen. Sie waren bereits vor der Corona-Krise finanzschwach oder  
verschuldet und ihr Handlungsspielraum verkleinert sich zunehmend. Das spüren die Menschen  
vor Ort unmittelbar. Wenn keine Finanzmittel für sogenannte freiwillige Leistungen wie  
Sport- oder Kultureinrichtungen und deren Erhaltung übrig ist, hat das Auswirkungen auf das  
gemeinschaftliche Leben in den Kommunen und auf das Vertrauen in den Staat. Wir wollen die  
Gemeindefinanzen besser und krisenfester aufstellen. Wenn Bund und Länder den Kommunen neue  
Aufgaben zuweisen, müssen sie auch eine Finanzierung bereitstellen. Wir werden auch eine  
faire Unterstützung bei den kommunalen Altschulden und bei gemeindlichen krisenbedingten  
Steuerausfällen umsetzen, um auch hoch verschuldeten Kommunen wieder eine Perspektive zu  
geben. Für ihr Schuldenmanagement sollen die Kommunen auf die Unterstützung des Bundes  
zurückgreifen können, sofern sie dies wünschen. Wir wollen daher für 2021 und 2022 die  
Gewerbesteuerausfälle vollständig durch Bund und Länder übernehmen. Außerdem werden wir die  
Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung für Geduldete verlängern. Wir wollen mehr  
kommunale Investitionen ermöglichen, beispielsweise in Klimaschutz, die Verkehrswende,  
Gründungsinfrastruktur und Kultureinrichtungen. Dafür soll in einem ersten Schritt der  
Zugang zu Fördermitteln einfacher und unbürokratischer werden und sollen die Hürden für die  
Teilnahme besonders für finanzschwache Kommunen gesenkt werden. Wir wollen, dass Bund und  
Länder den Kommunen mit einer gemeinsamen Kompetenzagentur für Förderpolitik und  
Investitionen mit Rat und Tat zur Seite stehen und die Umsetzung von Projekten ermöglichen.  
Es braucht mittelfristig aber eine grundsätzliche Neuordnung der Finanzierung der Kommunen:  
weg von immer mehr einzelnen Förderprogrammen, hin zu einer höheren Grundfinanzierung, damit  
vor Ort entschieden werden kann, welche Ausgaben priorisiert werden.
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Innenstädte neu gestalten
Innenstädte und Ortskerne, die man gerne besucht, in denen man verweilt und andere Menschen  
trifft, tragen enorm zu unserer Lebensqualität bei. Sie bieten kulturellen Austausch und  
geben dem Leben in Stadt und Land eine Bühne. Mit einer guten Baukultur wollen wir  
Stadtzentren und Ortskerne lebenswerter, attraktiver und auch für alle Menschen sicherer  
machen durch neues Wohnen, Gewerbe, Bildung und Kultur. Eine kluge Stadtentwicklungspolitik,  
nachhaltige Verkehrskonzepte und ein Städtebaunotfallfonds sind die besten Voraussetzungen,  
dass auch der Einzelhandel und das Handwerk dort eine Zukunft haben. Dafür wollen wir die  
Städtebauförderung neu ausrichten: für schönere Städte, mehr Stadtgrün und Wasserflächen,  
damit man auch in Zeiten immer heißerer Sommer gut in der Stadt leben kann. Mit zusätzlichen  
Mitteln für Smart-City-Projekte unterstützen wir den Aufbau unabhängiger digitaler  
Plattformen, mit denen insbesondere der inhabergeführte stationäre Einzelhandel attraktive  
Angebote machen kann. Dazu arbeiten wir gegen Verdrängung und Leerstand an. Eine Million  
neue gemeinnützige Wohnungen sollen in den nächsten Jahren in unseren Städten entstehen. Mit  
dem „100.000 Dächer und Häuser“-Programm investieren wir in den Dachausbau und die  
Modernisierung leerstehender Wohnungen. Dafür braucht es ausreichend Planer*innen in den  
Kommunen und Kapazitäten im Baugewerbe. Kleineren Gewerben wie Handwerksbetrieben, sozialen  
und Kulturprojekten sowie Clubs wollen wir mit einem Gewerbemietrecht und über die  
Baunutzungsverordnung eine zentrale Lage in den Städten bewahren und neu ermöglichen.  
Bundeseigene Immobilien sollen zukünftig nur noch an gemeinnützige, öffentliche oder am  
Gemeinwohl orientierte Träger abgegeben werden.


Ländlich leben, digital arbeiten
Das Leben auf dem Land und im Dorf hat viel zu bieten. Gründer*innen, Familien oder  
Freischaffende – alle brauchen schnelles und zuverlässiges Internet für ihr Leben. Eine  
ausreichend schnelle Breitband- und Mobilfunkversorgung gehört zur Daseinsvorsorge. Das  
Recht darauf muss jede Bürgerin und jeder Bürger schnell und unbürokratisch durchsetzen  
können. Wir schaffen Ankommens- und Bleibeperspektiven für Jung und Alt. Über die  
Gemeinschaftsaufgabe für Agrar- und Küstenschutz fördern wir Wohnprojekte für alle  
Generationen, Co-Working, die Aktivierung von Leerstand sowie gemeinschaftliche und  
genossenschaftliche Wohnformen. Wir schaffen Anreize für die Revitalisierung alter  
Bausubstanzen statt für Neubauten auf der grünen Wiese und unterstützen Programme und  
Initiativen zur Umnutzung von Leerstand beispielsweise für Co-Working-Spaces, soziale und  
kulturelle Einrichtungen oder die Wiederansiedlung von Lebensmittelgeschäften in kleinen  
Ortschaften. Bahnhofsgebäude wollen wir als gemeinwohlorientierte Räume zu einladenden  
Mobilitätsknotenpunkten weiterentwickeln und attraktiver machen. Damit verknüpfen wir die  
Bahn mit den Ortschaften. Wir unterstützen die Landesprogramme zu Markttreffs: wenn zum  
Beispiel Supermärkte ihre Flächen so umbauen, dass sie Café, Bank- und Postfiliale  
integrieren. Kommunen sollen Zuschüsse bekommen, wenn sie öffentliche Einrichtungen,  
Sporthalle, Bibliothek, Spielplatz, Working-Space oder Kino unter dem Dach eines  
Kulturzentrums zusammenfassen.


Schnelles Internet überall
Egal ob Stadt oder Land, ob mobiles Arbeiten, innovative Wirtschaft oder Unterricht -  
schnelles Internet ist die essentielle Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe sowie  
gleichwertige Lebensverhältnisse und gehört für uns zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Mit  
weniger als zwei Millionen aktiven Glasfaseranschlüssen ist Deutschland aber in allen  
europäischen und internationalen Vergleichen weit abgehängt. Dabei gehört Glasfaser die  
Zukunft. Unser Ziel ist schnelles, kostengünstiges und zuverlässiges Glasfaserinternet  
(FTTB) in jedem Haus. Wir sorgen dafür, dass Fördergelder unbürokratisch dort ankommen, wo  
sie am nötigsten gebraucht werden. Wir stärken den offenen Zugang zu bestehender Glasfaser  
und bauen Blockaden ab, um den Ausbau zu beschleunigen. Der umfassende Glasfaserausbau soll  
auch im Rahmen von Betreibermodellen vorangetrieben und langfristig gesichert werden. Um den  
Menschen auch kurzfristig schnellere Internetzugänge zu ermöglichen, wollen wir einen  
Rechtsanspruch auf schnelle Internet-Grundversorgung so ausgestalten, dass er unbürokratisch  







70


und leicht durchsetzbar wird. Mit Mindestbandbreiten, die sich an den Nutzungsgewohnheiten  
der Menschen orientieren. So sorgen wir für eine zügige Schließung der weißen Flecken. Die  
Netzneutralität wollen wir weiter absichern und konsequent durchsetzen.


Und wir machen Schluss mit der Bandbreiten-Schummelei: Wenn Telekommunikationsunternehmen  
nicht die versprochenen Download-Geschwindigkeiten liefern, soll es unkomplizierten  
pauschalierten Schadenersatz und hohe Bußgelder geben. Beim Mobilfunkausbau gilt es eine  
flächendeckende Versorgung sicherzustellen, egal in welchem Netz man surft. Wo die Anbieter  
keine Kooperationsvereinbarungen schließen, um Funklöcher zu schließen, muss notfalls  
lokales Roaming angeordnet werden, natürlich mit entsprechender Vergütung. Bei zukünftigen  
Frequenzversteigerungen sollen die Versorgungsauflagen für die Fläche so angepasst werden,  
dass sie mit dem steigenden Bedarf Schritt halten – insbesondere entlang von Bahnstrecken  
und Straßen.


Selbstbestimmt im Alter, in Stadt und Land
Wir wollen Selbstbestimmung auch im Alter ermöglichen. Wir wollen den Abbau von Barrieren in  
Wohnungen und im Wohnumfeld stärker finanziell fördern und somit älteren Menschen  
ermöglichen, länger als bisher in ihrer vertrauten Umgebung selbstbestimmt wohnen zu  
bleiben. Gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht Selbstbestimmung. Wir verfolgen den  
generationenfreundlichen Ansatz der Age-friendly Cities and Communities der  
Weltgesundheitsorganisation - auch für ältere Menschen in Stadt und Land und im digitalen  
Raum. Den wollen wir mit einem Programm fördern, bei dem Ansprechstellen und Gemeindezentren  
über altersgerechtes Wohnen, Weiterbildungsangebote, Pflege und soziale Sicherung sowie  
Möglichkeiten, sich im Dorf oder im Stadtteil zu engagieren, informieren. Um die Teilhabe  
auch in der digitalen Welt zu verbessern, wollen wir Initiativen praktischer Bildung und  
Anwendung im Lebensumfeld und in den Treffpunkten älterer Menschen wie Nachbarschaftszentren  
und Bibliotheken fördern. Zur Selbstbestimmung gehört auch, den eigenen Bedürfnissen  
entsprechend mobil zu sein, unabhängig vom eigenen Pkw. Dafür muss das Nahverkehrsangebot in  
den Städten und auf dem Land ausgebaut und intelligent vernetzt sowie mit intelligenten On- 
Demand-Systemen wie bspw. Rufbussen ergänzt werden. Es braucht flächendeckend barrierefreie  
Zugänge zu allen öffentlichen Verkehrsmitteln und die Wege zu ÖPNV und Nahversorgung sollen  
mit genügend Möglichkeiten zum Ausruhen und „Kräftesammeln“ ausgestattet werden.







71


Kapitel 4: Bildung und Forschung ermöglichen


Antragstext
Bildung ermöglicht. Von Anfang an gibt Bildung Kindern, jungen Menschen und Erwachsenen bis  
ins hohe Alter die Möglichkeit, sich zu entfalten. Altes zu hinterfragen und Neues zu  
entdecken. Bildung und Inklusion schaffen die Grundlagen, den eigenen Weg im Leben  
selbstbestimmt gehen zu können. In zukunftsgerichteter Bildungspolitik, Aus- und  
Weiterbildung, in visionärer Forschung und kluger Wissenschaftspolitik liegt unendlich viel  
Potenzial, um dieses Land gerechter, moderner und krisenfester zu machen. Bildung für  
nachhaltige Entwicklung (BNE), sowie die klassische Umweltbildung sind der Schlüssel zur  
notwendigen gesellschaftlichen Transformation. Sie befähigt Menschen zu zukunftsfähigem  
Denken und Handeln, zur Gestaltung und Teilhabe an einer demokratischen und pluralen  
Gesellschaft sowie zum Verstehen der Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt. BNE  
ermöglicht den Menschen sich aktiv an der Gestaltung einer ökologisch verträglichen,  
wirtschaftlich leistungsfähigen und sozial gerechten Gesellschaft zu beteiligen. Deshalb  
brauchen wir sozial diverse und inklusive Schulen, in denen junge Menschen so lange wie  
möglich gemeinsam lernen.


Ein gutes Bildungssystem ist ein Schlüssel für gleiche Lebenschancen und Zusammenhalt in  
einer vielfältigen Gesellschaft. Aber viel zu sehr hängt der Lebenslauf in Deutschland noch  
von der Familie, dem Namen oder dem Wohnort ab statt von den eigenen Fähigkeiten. Und die  
Pandemie verschärft die ohnehin zu große soziale Ungleichheit: Wo Kinder und Jugendliche auf  
wenig Förderung von zu Hause hoffen können, wo der Zugang zu Laptops oder Tablets fehlt und  
kein Elternteil helfen kann, drohen sie dauerhaft den Anschluss zu verlieren. Die Kinder und  
Jugendlichen, die am stärksten von der Krise getroffen wurden, benötigen daher die meiste  
Unterstützung. Doch auch insgesamt führten die Schulschließungen zu einer Bildungslücke quer  
durch alle Jahrgänge, es fehlten das gemeinsame Lernen, die Gespräche, das Zusammensein auf  
dem Pausenhof, was sich bei Kindern und Jugendlichen auch auf die kognitive und soziale  
Entwicklung auswirken kann. Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie besondere  
Verzichtsleistungen erbracht - die Einschränkung von Kontakten trifft sie in ihren  
Entwicklungsmöglichkeiten härter als Erwachsene. Wir sind es ihnen schuldig, sie endlich in  
den Mittelpunkt von Politik zu stellen.


Gleiche Lebenschancen für alle Kinder heißt, dass wir uns für gemeinsames Lernen und  
individuelle Förderung für alle Kinder von der KiTa (Kita und Kindertagespflege)bis zum  
Schulabschluss einsetzen. Die soziale Spaltung zwischen Schulen sowie KiTas möchten wir  
überwinden, auch durch gezielte Investitionen des Bundes, die lokal verteilt werden. Denn  
wir wollen KiTas und Schulen, in die Kinder und Jugendliche, aber auch Erzieher*innen und  
Lehrer*innen gleichermaßen gerne gehen. Und zwar egal ob auf dem Land oder in der Stadt, ob  
in ärmeren oder reicheren Vierteln. Erzieher*innen und Lehrer*innen sind jederzeit  
systemrelevant, diese Wertschätzung sollte sich in ihrer Arbeit, ihrer Bezahlung und in der  
Ausstattung widerspiegeln. Schulen sollen attraktive Orte sein. Dafür brauchen sie nicht nur  
schnelles Internet und saubere Toiletten, sondern auch zeitgemäße Raumkonzepte mit genügend  
Platz für vielfältige und inklusive Lernformen. Multiprofessionelle Teams sollen Kindern in  
ihren unterschiedlichen Bedürfnissen bestmögliche Unterstützung bieten. Dafür brauchen sie  
gute Aus- und Weiterbildung, sichere Berufswege und einen guten Lohn. Kulturelle Bildung  
muss zu einem elementaren Bestandteil unseres Bildungssystems werden. Da die Weichen am  
Anfang gestellt werden, müssen dort auch die meisten Ressourcen dorthin fließen.Vor allem  
für KiTas und den Primarbereich werden wir die Investitionen deutlich erhöhen, auch um den  
Sanierungsstau an Schulgebäuden zu beheben. Zur bundesweiten Förderung von Schüler*innen  
bedarf es einer einfachen Fördermittelbeantragung durch die Schulen ohne bürokratische  
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Hürden des Bundes.


Bildung ist ein Recht für jedes Alter und jeden Lebensweg. Ein Lebenslauf lässt sich nicht  
am Reißbrett planen, darum müssen unsere Bildungswege flexibel und durchlässig sein. Abitur  
auf dem zweiten Bildungsweg, der Beginn einer Lehre mit Mitte 30 oder der erste  
Studienabschluss überhaupt in der Familie – das alles muss möglich sein und darf nicht davon  
abhängen, ob es von zu Hause finanzielle Unterstützung gibt. Ob Ganztags- oder Abendschule,  
ob duale Berufsbildung, Weiterbildung oder Studium, ganz gleich, ob als Handwerker*in am  
Bau, als Angestellte*r im Büro, freiberuflich oder selbständig im eigenen Betrieb: Wir  
unterstützen die vielfältigen Lebensbahnen und die dazu passenden Bildungsverläufe. Dem  
Trend, dass eine wachsende Zahl von Schüler*innen ohne Abschluss die Schule verlässt wollen  
wir entgegenwirken.


Auch die Auszubildenden und Student*innen leiden unter den Auswirkungen der Pandemie. Sicher  
geglaubte Ausbildungsplätze sind weggefallen, manche Studierende haben noch nie einen  
Hörsaal von innen gesehen. Gerade weil dies eine entscheidende Lebensphase der  
Neuorientierung ist, stehen wir in der Pflicht, Sicherheit und Perspektiven zu schaffen.  
Alle Studierenden, die durch die Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind,  
sollen im Rahmen einer Nothilfe über das BAföG Unterstützung erhalten. Studienkredite halten  
wir aufgrund des Verschuldungsrisikos für kein geeignetes Unterstützungsmittel.Für alle, die  
eine Ausbildung anstreben, wollen wir einen guten Ausbildungsplatz und eine gute Ausbildung  
garantieren.


Um die großen Krisen einzudämmen – die Klimakrise, Pandemien –, sind Kreativität,  
Forschungsgeist sowie die Transformation unseres Bildungs- und Wissenschaftssystems die  
Grundlage. Damit Innovationen der Allgemeinheit zu Gute kommen, muss für die Entwicklung  
auch öffentliche Infrastruktur zur Verfügung stehen. Ein gutes Leben wird auch künftig  
möglich sein, weil Wissenschaftler*innen, Künstler*innen und Forscher*innen in Betrieben,  
Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen permanent und mit Leidenschaft an neuen  
Ideen arbeiten, an Antworten auf Fragen, die wir noch gar nicht gestellt haben. Aber sie  
können neuartige Impf- oder alternative Antriebsstoffe, neue ökonomische Wohlstandskonzepte  
oder nachhaltige Geschäftsmodelle nur dann entwickeln, wenn sie eine gut ausgestattete  
Forschungsumgebung haben und sie Neues mit ungewissem Ausgang erforschen und ausprobieren  
können. Sie brauchen für ihre Arbeit optimale und verlässliche Bedingungen, unnötige  
bürokratische Hürden sollten wir abbauen. Wissenschaftliche Kooperationen mit den  
europäischen Partner, vor allem unter den Hochschulen, tragen maßgeblich zur Attraktivität  
und Innovationsdynamik des deutschen Wissenschaftssystems bei, deshalb wollen wir sie  
stärker fördern. Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik wollen wir vermehrt zusammen  
denken, um den Europäischen Forschungs- und Hochschulraum mit Leben zu füllen und Quellen  
zukünftigen Wohlstands zu begründen.


Wissenschaft zeigt immer wieder neue Denkhorizonte und Möglichkeiten auf und ändert so den  
Lauf der Dinge. Sie gibt eine zentrale Orientierung für politisches Handeln, das zeigen  
Klimakrise und Pandemie. Aber in Zeiten von Informationsfilterblasen und  
Verschwörungsideologien werden wissenschaftliche Erkenntnisse öffentlich in Zweifel gezogen.  
Nötig ist ein verständlicher und interdisziplinärer Wissenschaftsdialog, der Wissenschaft  
und Gesellschaft näher zusammenbringt – durch partizipative Formate und Förderung der  
Wissenschaftskommunikation.


Wir fördern gute Bildung von Anfang an


Für jedes Kind einen KiTaplatz in einer guten KiTa
Egal, aus welcher Ecke Deutschlands und aus welchem Elternhaus, alle Kinder brauchen die  
Chance auf ein gutes und geborgenes Aufwachsen. KiTas haben einen entscheidenden Anteil  
daran. Als Orte früher Bildung schaffen sie Halt, wecken Neugier, vermitteln Freude am  
Zusammensein mit Gleichaltrigen und begleiten beim Großwerden. Aus Neugier und  
Entdeckungslust wird hier der Grundstein für Lernen und Kompetenzerwerb gelegt. Sie sind die  
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erste Stufe des Bildungssystems. Jedes einzelne Kind hat eigene Bedürfnisse und braucht  
individuelle Förderung, auf die in der KiTa eingegangen wird. Mit einem  
Bundesqualitätsgesetz sorgen wir dafür, dass Spitzenqualität in die Einrichtungen kommt,  
denen wir unsere Kleinsten anvertrauen. Diese Spitzenqualität muss sich auch in einer  
entsprechenden Infrastruktur abbilden. Kinder brauchen Bewegung und ausreichende  
Bewegungsflächen. Die Zeit, die Fachkräfte für die Kinder haben, ist entscheidend dafür,  
dass sich Kinder wohlfühlen und individuell gefördert werden können. Deshalb wollen wir mit  
Mindeststandards sicherstellen, dass sich Erzieher*innen und andere pädagogische Fachkräfte  
um höchstens vier unter Dreijährige oder neun Kinder ab drei Jahren gleichzeitig kümmern.  
Inklusive Einrichtungen benötigen abhängig vom Förderbedarf der Kinder einen besseren  
Betreuungsschlüssel.Darüber hinaus müssen sie genügend Zeit für Vor- und Nachbereitung,  
Zusammenarbeit mit Familien, Netzwerkarbeit im Sozialraum und Fortbildungen haben. Den  
Fachkräften in den KiTas stärken wir den Rücken mit Fachberatung, Supervisions- und  
Mentoring-Programmen, Lernortkooperationen und Unterstützung für berufliche  
Weiterentwicklung innerhalb des KiTa-Systems. Damit alle Kinder einen Platz in einer guten  
und inklusiven KiTa bekommen können, wollen wir das Engagement des Bundes beim Platzausbau  
weiterführen und verstärken. Eltern, insbesondere Alleinerziehenden, ermöglicht ein  
Kinderbetreuungsplatz gesellschaftliche, wie berufliche Teilhabe. Der KiTA-Platz muss den  
Lebens- und Arbeitsrealitäten von Eltern gerecht werden. Auch bei Schicht- und  
Wochenendarbeit muss es Angebote geben.


Mehr Fachkräfte in KiTas, Horten und Schulen
Die pädagogischen Fachkräfte in KiTas, Horten oder Schulen tragen eine hohe Verantwortung,  
denn sie prägen den Lebensweg von Kindern bereits in sehr frühen Jahren entscheidend mit.  
Doch diese Verantwortung spiegelt sich noch nicht ausreichend in der Bezahlung der  
Fachkräfte wider. Für die wichtige Arbeit, die Erzieher*innen, Lehrkräfte und andere  
Pädagog*innen im Bildungssystem und in der Jugendhilfe leisten, brauchen sie einen guten  
Lohn und gute Arbeitsbedingungen. Mit einer wirkungsvollen Fachkräfteoffensive wollen wir  
zudem für faire Ausbildungsvergütungen, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und gute  
Arbeitsbedingungen sorgen, dabei darf die Ausbildung zum Erzieher*innenberuf nicht am  
Schulgeld scheitern. Um den Mangel an pädagogischen Fach- und Lehrkräften mit gut  
qualifiziertem Personal nachhaltig bewältigen zu können, wollen wir mit einem Bund-Länder- 
Programm hochwertige Quereinstiegsbildung fördern, bestehende Weiterbildungs- und  
Qualifizierungsangebote stärken und gemeinsame Qualitätsstandards sichern.


Recht auf einen Ganztagsplatz für jedes Grundschulkind und gute  
Lernbedingungen an weiterführenden Schulen
Schulen sollen starke Orte der Bildung, der Begegnung und der Inspiration sein. Dafür  
brauchen sie motivierte Fachkräfte, gut ausgestattete barrierefreie Räume und Zeit. Zeit für  
gemeinsames Lernen und Spielen, Forschen und Entdecken, gemeinsame kulturelle, soziale und  
demokratische Erfahrungen, Sprach- und Bewegungsförderung, individuelle Förderung und  
Betreuung. Dafür sind Ganztagsplätze in einer Grundschule oder einem Hort und gute  
Lernbedingungen an weiterführenden Schulen wichtig. Unser Ziel ist, einen individuellen  
Rechtsanspruch für jedes Grundschulkind auf Ganztagsbildung und -betreuung mit  
Qualitätsstandards umzusetzen – mit genügend Fachkräften in multiprofessionellen Teams,  
anregenden Räumen und Schulhöfen, einem gesunden Mittagessen und einer breit gefächerten  
Zusammenarbeit mit Vereinen, Musikschulen und anderen Akteuren vor Ort. Derartige  
Kooperationen wollen wir finanziell unterstützen. In der Gestaltung des Ganztages ist die  
Jugendhilfe ein wichtiger Partner der Schulen, da im Ganztag neben dem schulischen Lernen  
die informelle Bildung unerlässlich istschaffen. Leitbild sind integrierte Ganztagskonzepte  
für eine umfassende Persönlichkeitsbildung. Es gilt, Ganztag und gute weiterführende Schulen  
für alle Kinder zu ermöglichen, ob mit Behinderungen oder ohne. Wir bekennen uns zum  
Bewegungsziel der WHO, die körperliche Inaktivität von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen  
bis 2030 um 15% zu senken. In jedem Ganztag soll mindestens ein Bewegungsangebot zur Auswahl  
stehen. Der Anspruch auf Integrationshilfe muss überall gelten – über die individuelle Hilfe  
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oder über eine Poollösung, gleich ob in der Ganztagsschule oder bei Hortangeboten durch die  
Jugendhilfe. Die Arbeitsbedingungen und Entlohnung der Integrationshelfer*innen sollen ihre  
anspruchs- und verantwortungsvolle Tätigkeit widerspiegeln. Eltern von Kindern und  
Jugendlichen mit Behinderungen dürfen keine zusätzlichen Kosten entstehen. Die Umsetzung des  
Rechtsanspruchs wird ein gesamtdeutscher Kraftakt. Das muss sich in der Beteiligung des  
Bundes an den Kosten widerspiegeln. Um alle Grundschulen auf ihrem Weg zu inklusiven Orten  
der Ganztagsbildung zu unterstützen, werden wir ein Begleitprogramm zur Förderung einer  
integrierten, professionsübergreifenden Schulentwicklung auf den Weg bringen und damit  
Koordinierungsstellen fördern. Langfristig wollen wir die Schulsozialarbeit ausbauen und  
flächendeckend als Bestandteil des Ganztags verankern.


Corona-Rettungsschirm für Kinder und Jugendliche 
Die Pandemie hat tiefe Spuren hinterlassen, gerade bei Kindern, die es zuhause auch davor  
schon schwerer hatten. Sommercamps und Nachhilfe in den Kernfächern alleine werden nicht  
ausreichen, um die Folgen der Krise zu bewältigen. Wir wollen die Kinder und Jugendlichen in  
den Mittelpunkt rücken. Sie brauchen jetzt eine helfende Hand, ein offenes Ohr und freie  
Räume, um den Weg in ihr normales Leben zurück zu finden. Dafür bauen wir Sport-, Erlebnis-,  
und Kulturangebote aus und stärken die Beratung und Einzelfallhilfe für Schüler*innen sowie  
die Wissensvermittlung zur psychischen Gesundheit und Krisen an Schulen. Mit Mentor*innen,  
Bildungslots*innen, Schulsozialarbeiter*innen und Psycholog*innen knüpfen wir in ein  
sicheres Netz an breiter Unterstützung um die psychische Gesundheit von unseren Kindern und  
Jugendlichen nachhaltig besser zu schützen. Jedes zusätzliche Angebot für die  
Krisenbewältigung soll die Qualität an KiTas, Horten und Ganztagsschulen langfristig  
voranzubringen.


Programm für Schulen in benachteiligten Regionen und Quartieren
Bildungschancen sind Zukunftschancen. Jedes Kind hat ein Recht auf eine gute Schule, egal,  
wo es lebt. Der Alltag sieht aber anders aus. Wir wollen dauerhafte Finanzierungswege für  
mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen, um Regionen oder Quartiere mit Schulen mit besonderem  
Unterstützungsbedarf zu stärken. Nachhaltige Bildungserfolge ergeben sich nur durch die  
abgestimmte Zusammenarbeit aller am Bildungsprozess beteiligten Institutionen und Menschen  
und durch langfristige Finanzierungswege. Wir fördern multiprofessionelle Teams, in denen  
sich Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen, Erzieher*innen, Schulpsycholog*innen und weitere  
in der Schule oder Region tätige Fachkräfte gegenseitig ergänzen und mit unterschiedlichen  
Perspektiven bereichern, um die Schüler*innen und ihre Familien bestmöglich unterstützen zu  
können. Dazu gehört es, systematische Vorsorgearbeit zu leisten, Lernrückstände zu schließen  
und deutsche wie auch muttersprachliche Sprachfertigkeiten zu fördern. Mehrsprachigkeit  
sollte als Reichtum begriffen werden und nicht als Defizit. Alle Akteur*innen kooperieren  
auf Augenhöhe. So werden auch die Partizipation der Schüler*innen und die Kooperation mit  
Eltern verbessert und Schulen werden zu Unterstützungsorten für die ganze Familie. Wir  
wollen die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nachhaltig besser schützen.  
Schüler*innen sollen sich wohlfühlen können und sich in der Schule sicher fühlen. Nicht nur  
im Klassenzimmer, sondern auch auf dem Pausenhof, in den Gängen und in den sanitären  
Räumlichkeiten. Darum wollen wir in eine bessere Lernumgebung und höhere Bildungsqualität  
investieren.Welche Maßnahmen für Bildungsgerechtigkeit, auch im internationalen Vergleich,  
gut funktionieren, soll wissenschaftlich intensiver eruiert und mit Handlungsempfehlungen  
versehen werden.


Bildung auf die Höhe der Zeit bringen
Bildung in der digitalen Welt ist viel mehr als Wissensvermittlung, sie ist ein Schlüssel  
für Zukunftskompetenzen. Die Digitalisierung hat unsere Art zu leben verändert, also muss  
sich auch unsere Art, Schule zu denken, wandeln. Dazu gehören selbstverständlich auch  
Berufsschulen und -kollegs. Mit Lehrer*innen, die Kompetenzorientierung in den Mittelpunkt  
des Lernens rücken, Schüler*innen, die sich spielerisch, zum Beispiel durch Game-based  
Learning, kooperativ neue Inhalte erschließen, und Schulen, die dafür technisch optimal  
aufgestellt sind. Dabei müssen sowohl das technische Grundverständnis als auch die soziale  
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Dimension der digitalen Entwicklung Thema sein. Allerdings hat die Pandemie gezeigt, dass es  
schon an den Grundlagen fehlt, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Das wollen wir ändern:  
mit einer zeitgemäßen, datenschutzfreundlichen digitalen Ausstattung und mit Strukturen, die  
die Schulen beim digitalen Lehren und Lernen wirkungsvoll unterstützen – mit  
kontinuierlichen Fort- und Weiterbildungsangeboten für das pädagogische Fachpersonal sowie  
einem zentralen Ort der Beratung und des Austauschs zur Bildung in einer digitalen Welt.  
Hauptberufliche Administrator*innen sind notwendig, um die technische Infrastruktur an  
Schulen aufzubauen und zu pflegen. Wir wollen dies im Rahmen der Befugnisse des Bundes  
fördern. Gemeinsam mit den Ländern wollen wir die digitale Ausbildung der Lehrer*innen  
verbessern. Wir wollen, dass Tablet oder, Laptop selbstverständliche Lernmittel sind. Unser  
Ziel ist es, allen Schüler*innen neue Arten des Lernens zu ermöglichen und sie auch auf eine  
selbstbestimmte und gesunde Teilhabe in einer digitalisierten Welt vorzubereiten. Dafür  
wollen wir Anwendungen wie quelloffene und sichere Lernplattformen oder  
Videokonferenzsysteme umfassend fördern und setzen uns für die Umsetzung des Rechts auf  
Löschung personenbezogener Daten für Kinder ein. Zukunftskompetenzen wie Kooperation,  
Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken werden immer relevanter. Diese  
Zukunftskompetenzen möchten wir so fördern, wie es am pädagogisch sinnvollsten ist, ob  
digital oder analog. Dazu gehört auch die Förderung der MINT-Themen an Schulen. Durch die  
Digitalisierung ist Bildung weniger ortsgebunden: neue Freiräume für überregionale und  
internationale Kooperationen mit Bildungs- und Kultureinrichtungen entstehen. Um das alles  
umzusetzen, wollen wir auch den DigitalPakt zu einem echten gemeinsamen Vorhaben nachhaltig  
und dauerhaft weiterentwickeln – mit klaren Zielen und Zeithorizonten, die gemeinsam im  
Rahmen der jeweiligen Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen erreicht werden sollen.


Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) stärken
Wir fördern die Umsetzung des UNESCO-Programms Bildung für nachhaltige Entwicklung, das  
weltweit die Integration von BNE in alle Bildungsnetzwerke und auf kommunaler Ebene  
vorantreiben soll. BNE ist deshalb in allen Bildungsphasen und Bildungsbereichen gemäß des  
nationalen Aktionsplans BNE zu verankern. Um Anreize für Kommunen zu schaffen, werden in  
Kooperation mit den Ländern lokale und regionale Bildungsnetzwerke initiiert und  
unterstützt. Das vom Bund geförderte BNE-Kompetenzzentrum begleitet bereits rund 50 der über  
10.000 Kommunen in Deutschland. Es muss gestärkt werden, um mehr Kommunen Angebote machen zu  
können.


Bildungszusammenarbeit von Bund und Ländern
Unser Ziel ist ein Bildungssystem, das überall und für alle gute Ausgangsbedingungen für  
eine gebührenfreie, zukunftsgerichtete und inklusive Bildung sichert und unabhängig von  
Geschlecht, Herkunft, Aufenthaltstitel oder Behinderungen gleiche und gerechte Chancen  
garantiert. Für notwendige Maßnahmen braucht es einerseits eine ausreichende finanzielle  
Ausstattung der Länder, andererseits wollen wir die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern  
und Kommunen verfassungsrechtlich absichern. So sollen Schulen zu Orten werden, die –  
verankert in der Nachbarschaft – auf die Entwicklung der jeweiligen Potenziale der Kinder  
ausgerichtet sind. Schulen brauchen dafür eigene Entscheidungsspielräume. Grundlage all  
dessen ist jedoch eine kluge, vorausschauende, mehr Flexibilität ermöglichende  
Bildungsfinanzierung, vor allem in den Grundschulen und KiTas und , da hier die Basis gelegt  
wird. In Abstimmung mit den Ländern setzen wir uns für moderne, nachhaltige und  
einheitlichere Bildungsziele und die Umsetzung des grundgesetzlich verbrieften  
Sonderungsverbots ein. Von der KiTa und über alle Schulformen müssen Kinder und Jugendliche  
sich frei entwickeln können und vor Diskriminierung geschützt sein. Sie brauchen dafür  
Ansprechpersonen und es braucht Bildungsprogramme zu Antidiskriminierung, Diversität, LSBTI  
und Demokratieverständnis.
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Wir stärken Ausbildung und Studium


Sichere Ausbildungsperspektiven
Trotz enormen Fachkräftemangels sinkt die Zahl der jungen Menschen, die eine  
Berufsausbildung beginnen. Gleichzeitig landen immer mehr in den Warteschleifen des  
Übergangssystems. Die duale Ausbildung muss auf sichere Beine gestellt werden. Wir wollen  
mit der Ausbildungsgarantie allen jungen Menschen den Beginn einer anerkannten Ausbildung  
ermöglichen und das Recht auf Ausbildung absichern. Dafür fördern wir verstärkt  
Verbundausbildungen und nutzen, wo notwendig, auch außerbetriebliche Ausbildungen.  
Unternehmen, die ausbilden wollen, unterstützen wir über eine Umlagefinanzierung. So kann es  
gelingen, dass Betriebe ermutigt werden, weiterhin und verstärkt auszubilden und junge  
Menschen - gerade in ländlichen Regionen - erhalten eine Bleibeperspektive. Mit dem Ausbau  
und der Verbesserung der inklusiven assistierten Ausbildung und ausbildungsbegleitender  
Hilfen wollen wir mehr Jugendliche in Ausbildung unterstützen. Einzelne Ausbildungsbausteine  
sollen als Teilqualifikationen zertifiziert und anerkannt werden können, damit keine  
Leistung auf dem Weg zum vollwertigen Berufsabschluss verloren geht. Zudem wollen wir uns  
bei den zuständigen Stellen dafür einsetzen, dass Prüfungen in leichter Sprache vermehrt  
möglich gemacht werden. Damit alle Jugendlichen am Übergang von der Schule in den Beruf gute  
Beratung und in der Anfangsphase ihrer Ausbildung eine gute Betreuung aus einer Hand und  
unter einem Dach erhalten, unterstützen wir den Ausbau flächendeckender  
Jugendberufsagenturen. Wir werden die Berufsberatung und die Leistungen zur Förderung der  
beruflichen Qualifizierung bis zur beruflichen Ersteingliederung bündeln und gemeinsam mit  
der Arbeitsagentur stärken.


Gleichwertige Chancen durch berufliche und akademische Bildung
In Deutschland gibt es hochwertige Bildungswege, sowohl an Hochschulen als auch im dualen  
Berufsbildungssystem. Wir wollen, dass berufliche und akademische Bildung gleichwertige  
Chancen auf eine selbstbestimmte Lebensplanung und ein erfolgreiches Arbeitsleben bieten und  
eine echte Wahlfreiheit für junge Menschen besteht. Sowohl Ausbildung als auch Studium  
vermitteln wertvolle und vielfältig einsetzbare Fähigkeiten. Dafür müssen alle  
berufsbildenden Schulen gut ausgestattet sein und Ausbildungen müssen ein eigenständiges  
Leben oberhalb der Armutsgrenze ermöglichen. Deshalb setzen wir uns für eine  
Mindestausbildungsvergütung von mindestens 80 Prozent der durschnittlichen, tariflichen  
Ausbildungsvergütungen ein. Abschlussvoraussetzungen für die Eingruppierung in  
Entgeltgruppen des öffentlichen Dienstes im gehobenen und höheren Dienst wollen wir im Bund  
flexibilisieren und die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung bei  
Ausschreibungen der Bundesbehörden stärken. Daneben sind Talentscouting-Programme genauso  
wie die Begabtenförderung unabhängig vom Bildungsgang auszubauen. Ausbildung und Studium  
sind Zeit Neues zu entdecken. Deshalb sollen mehr Auslandsaufenthalte für Auszubildende und  
Studierende ermöglicht werden. Ebenso wollen wir Studium und Ausbildung für Menschen aus dem  
Ausland erleichtern. Wir unterstützen die Aufstockung der europäischen Förderprogramme wie  
ERASMUS+ und möchten, dass mindestens 10 Prozent der Auszubildenden einen Auslandsaufenthalt  
antreten können. So internationalisieren wir neben der akademischen auch die berufliche  
Bildung.


Eine Grundsicherung in Ausbildung und Studium
Wir wollen, dass sich jede*r eine schulische Ausbildung oder ein Studium leisten kann,  
unabhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Eltern. Dafür wollen wir das BAföG  
neu aufsetzen und zu einer Grundsicherung für alle Studierenden und Auszubildenden umbauen.  
Sie soll in einem ersten Schritt aus einem Garantiebetrag und einem Bedarfszuschuss  
bestehen, der den Gesamtbetrag im Vergleich zum heutigen BAföG substanziell erhöht und dem  
Großteil des in Frage kommenden Personenkreises zugutekommt. Studierende oder Auszubildende  
bekommen den Betrag direkt überwiesen. Perspektivisch soll sie elternunabhängig gestaltet  
sein. Da nicht jeder Bildungsweg linear ist oder zum Teil berufsbegleitend verläuft, wollen  
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wir die Bildungsfinanzierung noch stärker altersunabhängig konzipieren. Ein Schritt in diese  
Richtung ist die Einführung eines Weiterbildungs-BAföGs. Menschen mit Behinderung erhalten  
weitergehende, unbürokratische Unterstützung. Studien- und Verwaltungsgebühren an  
staatlichen Hochschulen lehnen wir ab. Die studentische Krankenversicherung wollen wir,  
insbesondere mit Blick auf die Alters- und Semestergrenzen, weiterentwickeln. Solange die  
Regelstudienzeit relevant für die Studienfinanzierung ist, soll Engagement von Studierenden  
durch verbesserte Anrechnungsmöglichkeiten von ehrenamtlicher Arbeit gefördert werden. Wir  
wollen Studierende und ihre Vertretungen auf Bundesebene stärker einbeziehen und ihre  
Mitsprachemöglichkeiten in hochschul- und wissenschaftspolitischen Fragen ausbauen. Dafür  
wollen wir zum Beispiel auf Bundesebene den Weg bereiten, eine Vertretung aller Studierenden  
einzuführen. Sie soll von Studierenden vollständig selbst verwaltet werden und unabhängig  
von anderen Institutionen agieren.


Wir ermöglichen lebensbegleitendes Lernen


Ein Rechtsanspruch auf Weiterbildung
Die Möglichkeit zur beruflichen Neuorientierung und der Freiraum, Neues zu lernen, sind in  
einer modernen Wissensgesellschaft und Arbeitswelt im Umbruch, die Chancen bieten soll,  
unerlässlich. Auch durch die Corona-Pandemie ist bei vielen die Notwendigkeit entstanden,  
sich neue Arbeitsfelder zu erschließen. Wir wollen, dass jede*r, egal ob arbeitslos,  
selbständig oder angestellt, künftig selbstbestimmt neue berufliche Perspektiven entwickeln  
kann. Wir treten daher für einen individuellen Rechtsanspruch auf Weiterbildung und  
Qualifizierung ein. Zur sozialen Absicherung ist für arbeitsmarktbedingte Weiterbildungen  
und Qualifizierungen ein auskömmliches Weiterbildungsgeld nötig, für alle anderen, die sich  
beruflich entwickeln oder neuorientieren wollen, ein Weiterbildungs-BAföG. So profitieren  
auch diejenigen, die bei der beruflichen Weiterbildung und Qualifizierung bislang das  
Nachsehen haben, etwa Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte oder Behinderungen und alle  
prekär Beschäftigten. Um abhängig Beschäftigten die Zeit für eine berufliche Qualifizierung  
und Weiterbildung einzuräumen, wollen wir einen Freistellungsanspruch mit Rückkehrrecht auf  
den vorherigen Stundenumfang einführen. Daneben werden wir für eine verbesserte und  
gebündelte Beratung und Unterstützung Bildungsagenturen aufbauen. Dort sollen sich die  
relevanten regionalen Träger von Weiterbildung vernetzen. Wir setzen uns für gute  
Arbeitsbedingungen und faire Vergütung in der Weiterbildung ein und wollen die  
Volkshochschulen und ähnliche öffentliche und gemeinnützige Bildungseinrichtungen als  
wichtige Partner der Weiterbildung unterstützen.


Alphabetisierung vorantreiben
Immer noch können mehr als gut sechs Millionen Menschen ab 18 Jahren in Deutschland nicht  
ausreichend lesen und schreiben. Sie haben also Schwierigkeiten, ganze Texte zu verstehen  
und sind somit in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe beeinträchtigt. Diese Zahlen sind 100  
Jahre nach Einführung der allgemeinen Schulpflicht und in einer der reichsten  
Industrienationen der Welt nicht hinnehmbar. Wir wollen Geld und Kurskapazitäten  
bereitstellen – für Erwachsene, aber auch für Kinder. Denn die Ursachen liegen oft schon im  
Vorschulalter. Wir wollen konkrete Reduktionsziele für Analphabetismus festlegen und  
evaluieren. In öffentlichen Bereichen wollen wir die barrierefreie Kommunikation zu fördern,  
um allen Menschen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.


Wir verbessern die Bedingungen für die Wissenschaft


Mehr Raum für große Ideen
Die großen Herausforderungen unserer Zeit wie die Klimakrise, Pandemien oder auch eine  
effizientere Nutzung von Rohstoffen können wir nur mit der Hilfe von innovativen Lösungen  
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und Fortschritt bewältigen. Der Markt kann dabei nicht alles allein. Bei der Lösung solch  
großen Aufgaben muss der Staat Innovationen missionsorientiert vorantreiben. Er soll klare  
Zielvorgaben machen, Anreize schaffen, Kooperationen von Unternehmen, Hochschulen und  
Zivilgesellschaft organisieren und mit gezielter Forschungsförderung und strategischer  
Industrie- und Beschaffungspolitik Dynamik entfachen. Ein Hochschul-Campus wird hier zum  
Experimentierraum für reale Veränderungen, der stark mit seiner Umgebung vernetzt ist und  
Strahlkraft in die ganze Region entwickelt. Große Probleme können nur gemeinsam und  
umfassend gelöst werden. Wir wollen deshalb die Förderpolitik des Bundes an den VN- 
Nachhaltigkeitszielen (SDGs) ausrichten. Die zivile Ausrichtung von Wissenschaft ist  
zentral. Technische, soziale und ökologische Innovationen, die auch in der sozial- 
ökologischen Forschung verbunden sind, sind für uns gleichwertig. Wir wollen die dringend  
notwendige nachhaltige Transformation auch durch den Auf- und Ausbau von Forschungsverbünden  
und -infrastrukturen in Deutschland und Europa vorantreiben . Die „Agentur für  
Sprunginnovation“ (SprinD) soll flexibler ausgestaltet werden, damit sie sich auf ihre  
Kernaufgaben konzentrieren kann. Insgesamt wollen wir die Kompetenz für Wissenschaft und  
Forschung in allen Ministerien sowie den zentralen, obersten Bundesbehörden stärken und die  
ressortübergreifende Zusammenarbeit bei den großen Forschungsherausforderungen verbessern.  
Unsere Behörden sollen nachhaltigen Wandel ermöglichen und nicht bremsen. Auch den  
unabhängigen Zugang zum All, wo die Raumfahrt wichtige Erkenntnisse über fundamentale Fragen  
gewinnt, gilt es zu erhalten. Deshalb wollen wir die Europäische Raumfahrsorganisation (ESA)  
und den Bereich New Space stärken und uns für einen europäischen und neuen internationalen  
Rechtsrahmen einsetzen, der auch private Akteure reguliert.


Die Wissenschaft auskömmlich finanzieren


Wir wollen die Verantwortung übernehmen, Deutschland als Wissensgesellschaft voranzubringen,  
beste Bedingungen für Forschung und Innovation zu schaffen und die Vielfalt des  
Wissenschaftssystems stärken. Dazu gehören herausragende außeruniversitäre  
Forschungseinrichtungen genauso wie breit aufgestellte Hochschulen mit Spitzenforschung. Wir  
wollen erreichen, dass Staat und Unternehmen bis 2025 insgesamt mindestens 3,5 Prozent der  
Wirtschaftsleistung in Forschung und Entwicklung investieren und perspektivisch die  
Investititonen weiter ausbauen. So ermöglichen wir mehr Kreativität, Freiräume auch mal  
Neuland zu betreten und internationale Vernetzung und schaffen Planbarkeit für die  
Forschungslandschaft. Außerdem brauchen wir eine auskömmliche Grundfinanzierung in der  
Wissenschaft, um die Abhängigkeit von den in den letzten Jahren stark gestiegenen  
Drittmitteln wieder einzudämmen. Damit die eingesetzten Drittmittel zusätzliche Dynamiken  
freisetzen können, wollen wir öffentliche Drittmittel länger als die üblichen drei Jahre  
aufsetzen und die übernommenen Overheadkosten an den tatsächlich anfallenden Kosten  
orientieren. 
International sichtbare universitäre Spitzenforschung soll auch vermehrt den Studierenden  
zugute kommen und wir wollen die Exzellenzstrategie kooperativ weiterentwickeln. Mit den  
Ländern wollen wir den Zukunftsvertrag Studium und Lehre sowie den Pakt für Forschung und  
Innovation verstetigen und qualitativ voranbringen. Auskömmliche und nachhaltige  
Finanzierung erhöht auch in zukünftigen Krisen die Reaktionsfähigkeit des  
Wissenschaftssystems. Denn die Zukunft unseres Landes hängt auch davon ab, wie flexibel und  
frei unsere Forschungslandschaft ist.


Wissenschaft für alle
In Zeiten von Informationsfilterblasen und Verschwörungsideologien einerseits und epochalen  
neuen Herausforderungen andererseits ist wissenschaftliche Beratung und die verständliche  
Vermittlung wissenschaftlicher Methodik wichtiger für die demokratische Debatte denn je. Die  
Fähigkeiten des richtigen Umgangs mit Informationen und wissenschaftlichen Erkenntnissen  
sind fundamental für eine aufgeklärte Gesellschaft. Eine stärkere Einbeziehung der  
Zivilgesellschaft durch partizipative und vernetzende Formate, ein sicherer Zugang zu  
Informationen für alle sowie die verständliche Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse  
sind Voraussetzungen für ein konstruktives, sich gegenseitig stimulierendes Verhältnis von  
Wissenschaft und Gesellschaft. Außerdem wollen wir die Wissenschaftskommunikation stärken  
und die Aus- und Weiterbildung von Wissenschaftler*innen in diesem Bereich fördern. Durch  
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mehr partizipative Formate wie Reallabore, Citizen-Science oder Experimentierräume kann die  
Gesellschaft besser an Forschungsvorhaben teilhaben. Das bringt weitere Perspektiven ein und  
hilft, reale Veränderungsprozesse wissenschaftlich zu begleiten. Im Kontext  
wissenschaftsgeleiteter Politik wollen wir inter- und transdisziplinäre wissenschaftliche  
Expertise frühzeitiger – etwa durch „Gesetzgebungslabore“ – in die Politikentwicklung  
einbeziehen. Die Technikfolgenabschätzung und das Monitoring der gesellschaftlichen Folgen  
politischer Maßnahmen sollten ausgebaut werden, um Entscheidungsträger*innen zu  
unterstützen.


Hochschule fit für Morgen machen
Wir wollen an Hochschulen eine nachhaltige, klimagerechte und barrierefreie Modernisierung  
ermöglichen, die auch digitale Infrastruktur und die IT-Sicherheit miteinschliesst. Wir  
werden sie dabei unterstützen, neue Lösungen für den Klimaschutz zu entwickeln und vor Ort  
als Reallabore für Klimaneutralität Ideen praktisch erproben zu können. Darüber hinaus  
werden wir über eine Digitalisierungspauschale die IT-Infrastruktur an Hochschulen stärken  
und die IT-Barrierefreiheit einfordern, Aus- und Weiterbildung der Lehrenden ausbauen und  
digitale Beratungs- und Betreuungsangebote für Studierende ausweiten. Der Zugang zu  
Forschungs- und Bildungsdaten soll erleichtert und FAIR Data das Grundprinzip werden. Wir  
wollen zudem Open Access bei Publikationen zum Standard erklären und als wissenschaftliche  
Leitidee stärker fördern und zusammen mit der Wissenschaft vorantreiben. Die dadurch  
anstehende Reform der Finanzierung wissenschaftlicher Publikationen darf nicht zu Lasten der  
Forscher*innen oder ihrer Einrichtungen gehen. Hochschulen sind Zukunftslabore für  
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Als Schlüsselakteure unseres Innovations- und  
Bildungsökosystems tragen sie die Verantwortung für die Bildung der Gestalter*innen unserer  
Zukunft und für die Erneuerungsfähigkeit von Wissenschaft und Gesellschaft. Wir wollen die  
nationale Forschungsdateninfrastruktur stärken und die Chancen der europäischen Cloud für  
Wissenschaft und Forschung ergreifen. Zu einer zukunftsfesten Infrastruktur an den  
Hochschulen gehören moderne Bibliotheken, Lehr- und Lernräume, die klimafreundliche  
Sanierung von in die Jahre gekommenen Hochschulbauten sowie Nachhaltigkeit und Klimaschutz  
für Neubauten in der Wissenschaft. Auch wollen wir den Nationalen Aktionsplan „Bildung für  
Nachhaltige Entwicklung“ vollumfänglich umsetzen und auch an den Hochschulen die Entwicklung  
neuer Lehr- und Lernformate unterstützen, um den großen gesellschaftlichen Herausforderungen  
unserer Zeit begegnen zu können. Wir wollen die Einheit von Forschung und Lehre an den  
Hochschulen stärken. Um gute Lehre für alle Studierenden sicherzustellen, wollen wir  
Betreuungsrelationen verbessern und die „Stiftung Innovation in der Hochschullehre“ stärken,  
um beste Praxis in die Fläche zu bringen. Gute Lehre ist für uns studierendenzentriert,  
forschungs-, und projektorientiert, sie basiert auf Methoden- und Perspektiven-Vielfalt, sie  
stärkt Neugierde und Gestaltungskompetenz. Gemeinsam mit den Ländern wollen wir darauf  
hinwirken, dass Studierende Zugang zu guten Beratungsdienstleistungen haben. Mit einer  
Offensive für studentisches Wohnen fördern und sichern wir günstigen Wohnraum für  
Studierende.


Bessere Arbeitsbedingungen und sichere Berufswege
Sichere Arbeitsbedingungen und gleiche Karrierechancen für alle sind die Voraussetzungen für  
eine lebendige und innovative Wissenschaftslandschaft, die auch für Wissenschaftler*innen  
aus dem Ausland attraktiv ist. Für Nachwuchswissenschaftler*innen gibt es vor allem an  
Hochschulen jedoch kaum planbare und sichere Berufswege. Das gefährdet den Forschergeist und  
verschleudert Potenziale bei Innovation, Leistung und Qualität. Und es ist für die  
Betroffenen eine Zumutung. Wir wollen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz weiterentwickeln  
und den Anteil der unbefristeten Mitarbeiter*innen-Stellen, insbesondere im Mittelbau,  
substantiell erhöhen. Daueraufgaben sollen auch mit Dauerstellen gesichert sein. Hierzu  
gehören unbefristete Berufswege neben der Professur, um Hierarchien abzubauen und die  
kooperative Arbeitsweisen in der Wissenschaft zu stärken. Die Qualifizierung im Rahmen der  
Sachgrundbefristung wollen wir klar definieren und die familienpolitische Komponente  
verbindlich ausgestalten. Die Tarifsperre soll entfallen. Das Tenure-Track-Programm wollen  
wir weiterentwickeln, damit frühzeitig nach der Promotion sichere Berufswege entstehen. 
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Gerade in der Lehre werden viele Aufgaben weiterhin oft über schlecht bezahlte Lehraufträge  
abgedeckt. Wir wollen den Stellenwert der Lehre erhöhen und dafür entfristete Stellen  
schaffen. Die Wissenschafts- und Hochschullandschaft ist immer noch vorwiegend männlich,  
weiß, westdeutsch und von Menschen aus akademischen Elternhäusern geprägt und bildet somit  
die Vielfalt der Gesellschaft nur unzureichend ab. Dadurch gehen wichtige Potentiale und  
Perspektiven verloren. Das wollen wir durch die gezielte Förderung von Diversität an  
Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, Förderformate für Diversitäts- und  
Antidiskriminierungspolitik, chancengerechte Zugänge, gleichberechtigte Integration,  
Inklusion und Perspektivenvielfalt ändern, damit sich die gesellschaftliche Vielfalt auch  
auf dem Campus widerspiegelt. Nur ein Viertel aller Professuren in Deutschland sind durch  
Frauen besetzt. Hinzu kommt, dass viele junge Wissenschaftlerinnen nur in befristeten  
Arbeitsverhältnissen sind. Dies sind strukturelle Hindernisse, die es abzubauen gilt. Wir  
wollen einen Frauenanteil von mindestens 40 Prozent auf allen Ebenen durch die Einführung  
konkreter Zielquoten, eine Strategie für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf im  
Wissenschaftsbereich, die Einführung eines verbindlichen Kaskadenmodells sowie den Ausbau  
des Professorinnenprogramms erreichen. In allen Beschäftigungsverhältnissen wollen wir  
flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen, die es erlauben Care- und Familienarbeit zu  
leisten. Eine größere Diversität in der Wissenschaft hilft auch, geschlechterspezifische  
Datenlücken zu verringern und neue Perspektiven einzubringen.


Wissenschaftsfreiheit verteidigen
Politisches Handeln in der geistigen Tradition der Aufklärung sowie die Orientierung an den  
Erkenntnissen der Wissenschaft stehen immer stärker unter Druck, auch in Deutschland. Dem  
stellen wir uns entgegen und wollen gemeinsam mit den Wissenschaftsorganisationen Strategien  
gegen menschenfeindliche, diskriminierende und verschwörungsideologische Anfeindungen gegen  
Wissenschaftler*innen entwickeln. Wir wollen weltweit verfolgte Wissenschaftler*innen und  
Studierende hier in Deutschland und auf EU-Ebene besser schützen und ihnen im Exil eine  
Perspektive bieten. Dazu wollen wir die vorhandenen Programme und Initiativen vom Bund  
besser finanzieren und koordinieren sowie einen gemeinsamen europäischen Fonds aufbauen. Die  
Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen und die Visavergabe sollen vereinfacht  
werden. Konsequent werden wir Angriffen auf die Wissenschaftsfreiheit in anderen Staaten der  
EU, etwa in Ungarn, widersprechen und uns für die Sanktionierung im Rahmen des  
Rechtsstaatsmechanismus einsetzen. Die Stärkung der Wissenschaftsfreiheit muss zentraler  
Aspekt der Außenpolitik sein. Dafür wollen wir die Aussenwissenschaftspolitik ausbauen und  
die Mittlerorganisationen der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik besser finanzieren.  
Sensible Daten sowie die Forscher*innen, die diese für ihre Arbeit nutzen, wollen wir vor  
behördlichem Zugriff schützen. Es muss wirksamen Schutz gegen Anfeindungen geben, wie sie  
mittlerweile auch Forscher*innen und auch ausländische Studierende häufig erleben. Ein  
kritischer Diskurs und eine Vielfalt an Meinungen innerhalb der Hochschulen und der  
Wissenschaft sind Voraussetzung für eine demokratische, pluralistische Gesellschaft. In  
Zeiten zunehmender Polarisierung gesellschaftlicher Debatten sind wir auf die Wissenschaft  
als sachlich-rationalen Diskursraum angewiesen. Auch kontroverse Themen und Fragen müssen in  
diesem Raum konstruktiv erörtert werden können.
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Kapitel 5: Zusammen leben


Antragstext
Unsere vielfältige Gesellschaft ist stark. Weil Menschen sich engagieren, beim Sport, bei  
der freiwilligen Feuerwehr, in Musikschulen, in religiösen Gemeinden oder am Sorgentelefon,  
Junge für Alte, Alte für Junge. Weil es ein breites Kulturangebot gibt, eine vielfältige  
Medienlandschaft. Weil die Jugend sich einmischt, weil Menschen in Kommunalparlamenten  
Verantwortung übernehmen, sich Bürger*innen in Foren einbringen und das Schicksal ihrer Orte  
in die Hand nehmen.


Aber Demokratie ist nie fertig. Unser demokratisches Zusammenleben in Deutschland und Europa  
ist ein Versprechen, das wir immer wieder neu erfüllen müssen. Es verspricht gleiche  
Entfaltungsmöglichkeiten und Rechte für alle, die hier leben. Für Demokratie, Freiheit und  
Toleranz sind mutige Menschen in der Vergangenheit auf die Straße gegangen:  
Bürgerrechtler*innen, Umweltbewegte, Friedensaktivist*innen und Frauenrechtler*innen. Und  
auch in der Gegenwart kämpfen Menschen für eine vielfältige, offene und tolerante  
Gesellschaft. Bündnisgrüne Politik knüpft daran mit einem gesamtdeutschen Blick an, der die  
Besonderheiten der Regionen anerkennt. Es ist oft anstrengend, teils eine Zumutung, wenn  
andere Ansichten und Werthaltungen akzeptiert und respektiert werden müssen, wenn es den  
einen zu schnell und den anderen zu langsam vorangeht. Aber vor allem ist es eine Stärke:  
zuhören, den Dialog suchen, inhaltlich ringen. So haben wir als demokratische Gesellschaft  
die Herausforderungen der letzten Jahrzehnte gemeistert. Nun gilt es mit voller  
Gleichberechtigung und mehr Beteiligung unsere liberale Demokratie zu stärken, in  
Deutschland und in Europa, auf den Straßen, in den Parlamenten, und unsere Institutionen fit  
zu machen für die Aufgaben dieses Jahrzehnts.


Menschen sind unterschiedlich, aber gleich in ihrer Würde und ihren Rechten. Nur wenn Würde  
und gleiche Rechte unverhandelbar sind, wenn alle Menschen in unserer Gesellschaft, in  
unserem Europa gleichen Schutz und gleiche Chancen haben und ihre Rechte in Anspruch nehmen  
können, kommen Freiheit und Sicherheit – individuelle und gesellschaftliche – heraus und  
wird Gerechtigkeit befördert. Dieser Anspruch ist jedoch noch nicht voll verwirklicht. Wenn  
mit Frauen die Hälfte der Bevölkerung nicht gleichberechtigt beteiligt, repräsentiert und  
bezahlt wird und Menschen noch immer Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus erleben,  
ist die Demokratie nicht vollkommen. Nötig sind mehr Zugänge, mehr Teilhabe, mehr  
Selbstwirksamkeit und mehr Repräsentanz, zum Beispiel für Menschen in prekären  
Lebensverhältnissen, Menschen mit Migrationsgeschichte oder mit Behinderung. Eine  
gleichberechtigte Gesellschaft braucht Politik, die Strukturen verändert.


Rassismus trifft uns nicht alle, aber er geht uns alle an. Wenn wir als Gesellschaft lernen,  
Vielfalt als kultureller, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Reichtum zu begreifen,  
schützen wir uns gegenseitig vor Gewalt, Hetze, Ausgrenzung, Frauenhass, Queerfeindlichkeit  
und Rassismus. Aber das reicht noch nicht. Wir wissen, dass aus diskriminierenden Worten  
Taten werden. Die Angriffe von Demokratiefeind*innen, insbesondere von rechts, treffen  
unsere demokratische Gesellschaft bis ins Mark. Sie zielen auf Menschen beim Beten, beim  
ausgelassenen Beisammensein oder in den Institutionen des Staates. Ihnen muss mit einer  
antirassistischen und antifaschistischen Haltung klar entgegengetreten werden. Unsere  
Demokratie muss wehrhaft dagegenhalten, mit einer starken Zivilgesellschaft, selbstbewussten  
Parlamenten, einer gut ausgestatteten und bürger*innennahen Polizei und einer schnell  
handlungsfähigen, unabhängigen Justiz. Es ist Aufgabe der Politik, die Voraussetzungen dafür  
zu schaffen.


Wie wir unser Zusammenleben gestalten, hängt stark vom Zusammenspiel zwischen Bürger*innen  


Kapitel 5: Zusammen leben
PB.Z-01_Beschluss_vorläufig: Kapitel 5: Zusammen leben
Antragsteller*in: Bundesdelegiertenkonferenz
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und dem Staat ab. Wenn Menschen beteiligt und gehört werden, geht Planung schneller. Wenn  
Jugend mitentscheidet, werden Entscheidungen besser und zukunftsfester. Wenn  
Gleichberechtigung und Vielfalt herrschen, werden sie ausgewogener und nachhaltiger. Wir  
wollen deshalb mehr Möglichkeiten schaffen, damit Menschen sich einbringen können.


Immer mehr Herausforderungen sind europäisch und global. Sie bewältigen wir nur in einer  
starken Europäischen Union, die Handlungswillen und Handlungsfähigkeit zusammenbringt und  
die von ihren Bürger*innen aktiv und demokratisch mitgestaltet wird. Darum denken wir unsere  
Demokratie konsequent europäisch, wollen diese vertiefen und stärken, lähmende Blockaden  
strukturell überwinden – und so Zukunftsfragen beherzt angehen. Unser Fixstern für die  
Weiterentwicklung der Europäischen Union ist die Föderale Europäische Republik mit einer  
europäischen Verfassung .


Die Pandemie hat etliche Defizite bei ihrer Bekämpfung wie unter dem Brennglas offenbart:  
Faxgeräte im Dauerbetrieb, fehlendes Personal und überbordende Bürokratie verhindern ein  
effektives staatliches Handeln. Unser Ziel ist ein moderner, engagierter Staat, der mit  
einer effizienten, zugänglichen Verwaltung transparent, offen und in der Lage ist, Krisen  
effektiv zu managen, digitale Teilhabe zu sichern und es den Bürgerinnen und Bürgern  
insgesamt leicht macht, ihren Alltag zu bewältigen und ihre Rechte in Anspruch zu nehmen.  
Gewohnte Traditionen und Prinzipien müssen überdacht werden, denn eine inklusive digitale  
Transformation und die Modernisierung von Verfahren ist ein zentraler Baustein um  
Demokratie, Teilhabe und Zusammenarbeit zu stärken. Um diese Aufgabe zu stemmen, ist eine  
bessere strukturelle Verankerung der Digitalisierung auf allen Verwaltungsebenen notwendig. 
 
Wir wollen mit Anstand und Transparenz regieren. Gleichberechtigung, Kooperation sowie der  
Zusammenhalt in Vielfalt sind Maßstäbe, um einem bürger*innennahen Staat zu verwirklichen.


Wir machen den Staat effektiver und bürger*innennäher
Planungs- und Investitionsbeschleunigung: Bessere Qualität für schnellere Umsetzung


Deutschland braucht im nächsten Jahr eine Modernisierungsoffensive. Die  
Schieneninfrastruktur, erneuerbare Energien und die Energienetze müssen ausgebaut, Schulen,  
Straßen und Brücken saniert, digitale Infrastrukturen aufgebaut werden. Doch derzeit dauert  
es oft viel zu lange, solche Projekte zu realisieren, Investitionsmittel fließen nicht ab.  
Das wollen wir ändern. Für eine Planungsbeschleunigung schaffen wir mehr öffentliche  
Planungskapazitäten. Wir starten auf allen Ebenen eine Personaloffensive in Planungsbehörden  
und zuständigen Gerichten. Verfahren werden durch die Bündelung von Genehmigungen  
verschlankt und die vorhandenen Ansätze von „konzentrierten Genehmigungen“ auf alle  
zentralen Infrastrukturprojekte ausgedehnt. Außerdem führen wir behördeninterne Fristen ein  
und achten bei allen Planungen auf Inklusion. Zudem soll der Bundestag mehr Verantwortung  
bei Infrastrukturprojekten übernehmen, wenn darüber Konfliktlösungen schneller erreicht  
werden können. Auch die frühzeitige Einbindung der Bürger*innen vor Ort führt in der Regel  
dazu, dass Projekte schneller und besser abgeschlossen werden können. Ziel ist, alle  
Planungs- und Umsetzungszeiten zu halbieren.


Digitale Ämter – serviceorientiert, schnell und zuvorkommend
Jeden Tag verrichten gut ausgebildete Fachleute in den Behörden ihre Arbeit, um das Land am  
Laufen zu halten. Dennoch ist für viele Menschen der Kontakt zu deutschen Behörden  
unkomfortabel und unzeitgemäß. Ein Grund dafür sind unzureichende Technik und veraltete und  
überkommene Abläufe. Mit barrierefreien E-Government-Dienstleistungen, sicheren digitalen  
Beteiligungsformaten und Open Government wollen wir unsere Verwaltung modernisieren und  
unnötige Bürokratie wie Schriftformerfordernisse abbauen. Verwaltungsverfahren sollen stets  
digital gedacht und gestaltet werden, vor allem auch in der Zusammenarbeit mit Unternehmen.  
Gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass die Türen des Staates auch für den persönlichen  
Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern geöffnet bleiben und durch mobile Angebote ergänzt  
werden. Die Nutzung der digitalen Verwaltungsleistungen soll über einen zentralen Zugang  
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erfolgen. Der Austausch von Unterlagen unter den Behörden muss nach Zustimmung und unter  
Beachtung des Datenschutzes möglich sein. Damit die Verwaltung all dies leisten kann, muss  
sie selbst digitalisiert werden. Wir setzen uns gemeinsam mit den Ländern dafür ein, dass  
die Verwaltung flächendeckend mit der modernsten Technik ausgestattet wird, vom Gesundheits-  
bis zum Bürgeramt. Digitalisierung wird das Verhältnis von Staat und Bürger*innen auf eine  
neue Basis stellen. Wir verfolgen dabei die Vision eines digitalen, antragslosen und  
proaktiven Sozialstaats. In diesem werden Leistungen des Staates ohne komplizierte Anträge  
geprüft und automatisch den Berechtigten bereitgestellt.


Der Personalausweis auf dem Smartphone
Wer mit einer digitalen Identität ausgestattet ist, kann sich bequem authentifizieren und  
sicher kommunizieren. Was in skandinavischen Ländern schon lange Praxis ist, Behördengänge  
einfach mit dem Smartphone erledigen zu können, wollen wir auch hier erreichen und dabei  
auch von Anfang an Möglichkeiten für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ganzheitlich denken.  
Wir wollen digitale Serviceangebote der Verwaltung als Plattform für Staat, Wirtschaft und  
Zivilgesellschaft begreifen und durch modulare sowie sichere Komponenten einen Mehrwert für  
alle schaffen. Bestehende Systeme wollen wir zusätzlich öffnen und ermöglichen, dass  
öffentliche Stellen auch Identitätsmerkmale bestätigen können. So wollen wir eine  
Identitäts-Infrastruktur schaffen, die es natürlichen und juristischen Personen erlaubt,  
ihre digitale Identität mithilfe von Smartphones, Onlinediensten oder Ausweisdokumenten zu  
nutzen. Mit Offenheit und Technologieneutralität wollen wir EU-weit interoperable Digitale  
Identitäten zu einer Basisinfrastruktur unseres digitalen Gemeinwesens machen. Für die  
Kommunikation mit der öffentlichen Hand wollen wir ein offenes System schaffen, das einen  
Ende-zu-Ende-verschlüsselten Austausch von Nachrichten ermöglicht. Bürger*innen sollen einen  
Anspruch auf die digitale Zustellung von Behördendokumenten erhalten. Dabei benötigen  
Menschen, die nur analog unterwegs sind, Unterstützung durch Weiterbildung und Hilfe. Jede  
Person soll mit einer kostenfreien digitalen Identität ausgestattet sein, um sich digital  
ausweisen und digital unterschreiben zu können. Ein solches Smartphone-Wallet kann in allen  
Sektoren verwendet werden. Im Rahmen einer ganzheitlichen eGoverment-Strategie wollen wir  
einen Mobilpass für unterschiedlichste Mobilitätsangebote, Serviceangebote der Verwaltung,  
eHealth- und eJustice-Infrastrukturen und auch digitale Beteiligungsformate ermöglichen.  
Gleichzeitig wollen wir die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen, dass auch die Wirtschaft  
branchenübergreifend dieses Verfahren nutzen kann, etwa für sichere Loginverfahren, Finanz-  
und Versicherungsdienstleistungen oder durch digitale Vollmachten erlaubte Zugriffe auf  
öffentliche Register, etwa zur Verifikation von Führerscheinen. Die EU und Deutschland  
müssen bei hoheitlichen digitalen Identitäten Vorreiter sein und Vertrauen durch  
Souveränität schaffen.


Transparenz-Gesetz für Open Data
Der Zugang zu staatlichen Datenbeständen ermöglicht innovative, elektronische  
Dienstleistungen sowie neue demokratische Beteiligungsmöglichkeiten. Auch für neue  
technologische Anwendungen ist der geregelte Zugang zu offenen Daten aus staatlichen  
Beständen wichtig. Durch die Vorlage eines Bundestransparenzgesetzes werden wir staatliche  
Datenbestände der Allgemeinheit nach den Prinzipien der Open Data zur Verfügung stellen. So  
heben wir den Schatz von mit öffentlichen Mitteln erwirtschafteten, nicht- 
personenbeziehbaren Daten. Das bestehende Datenportal GovData wollen wir zu einem zentralen  
und nutzerfreundlichen Open- und E-Government-Portal ausbauen. Zur Sicherung umfassender,  
gleichberechtigter Teilhabe und einer souveränen Verwaltung wollen wir, wo immer dies  
möglich ist, offene Standards, Schnittstellen und Software nutzen, die entstehende Software  
unter freier Lizenz veröffentlichen und werden sie als Standard in die Vergabe- und  
Vertragsordnungen für öffentliche Gelder aufnehmen.


Erneuerung braucht gute Daten
Auch die Corona-Krise hat wieder einmal gezeigt, dass Deutschland bei der Verfügbarkeit von  
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Daten weit hinter vergleichbaren Ländern zurückliegt. Während in den USA viele Daten quasi  
in Echtzeit vorlagen und politische Maßnahmen zeitnah evaluiert werden konnten, fehlen bei  
uns hinreichende und schnell verfügbare Daten. Wir wollen das ändern und zeitnah Daten der  
Forschung, den politischen Entscheidungsträger*innen und der Zivilgesellschaft zur Verfügung  
stellen. Wir richten ein öffentliches Dateninstitut mit einem gesetzlichen Forschungsauftrag  
ein, um Grundsatzfragen zur besseren Verfügbarmachung oder Anonymisierung von Daten zu  
behandeln und die Vernetzung, Entwicklung von Standards und Lizenzmodellen voranzutreiben.  
Ziel ist es die Forschung in dem Bereich zu verbreitern, neue Ansätze zu testen, den  
Austausch zwischen verschiedenen Projekten zu befördern und beratend bei der Zusammenführung  
von Daten zu unterstützen, damit soll auch Missbrauch verhindert und Schlichtungen begleitet  
werden. Es braucht einen Paradigmenwechsel hin zu gemeinsamen Standards statt abgeschotteter  
Datensilosund zum Beispiel die Möglichkeit über Datentreuhandmodelle einfaches und  
datenschutzfreundliches Datenteilen zu ermöglichen. Das Statistische Bundesamt stärken wir  
ebenfalls, um die Datenverfügbarkeit für Politik, Öffentlichkeit und die Forschung zu  
verbessern und die Daten zeitnäher zur Verfügung zu stellen.


Klimaneutrale Bundesverwaltung
Klimaschutz braucht Vorreiter und Vorbilder. Wir wollen, dass die Bundesverwaltung endlich  
beides wird. Die Bundesverwaltung muss klimaneutral werden. Das umfasst sowohl die  
Versorgung mit Ökostrom und den Fuhrpark der Bundesbehörden als auch die Gebäude des Bundes,  
die mit erneuerbaren Heiz- und Kühlsystemen ausgestattet und umfassend energetisch  
modernisiert werden. Mit der Einführung eines Solarstandards über Neubauten hinaus werden  
die Dächer der Bundesbehörden zu Kraftwerken. Bei Dienstreisen sind Flugreisen auf ein  
Minimum zu begrenzen. Zudem sorgen wir dafür, dass der Bund seine Beschaffung und seine  
Förderkriterien an der Einhaltung von ökologischen, Menschenrechts- und sozialen Standards  
orientiert. Bei der Ausschreibung und Förderung von öffentlichen Vorhaben wollen wir bei der  
Wirtschaftlichkeitsberechnung einen CO2-Schattenpreis zugrunde legen. So geht die Politik  
mit gutem Beispiel voran.


Der lernende Staat
Corona- und Klimakrise führen uns vor Augen, mit welch großen Herausforderungen Regierung  
und Verwaltung heute umgehen müssen. Wir wollen, dass die öffentliche Verwaltung in die Lage  
versetzt wird, vorausschauend zu handeln und sich zugleich zügig und konsequent an ihre  
jeweiligen Aufgaben anzupassen. Dafür braucht es eine Kultur behördlicher Zusammenarbeit  
sowie der Ermöglichung innovativer Ansätze. Innovationseinheiten und agile Projektteams in  
den Behörden sollen diesen Kulturwandel befördern und zugleich für Zusammenarbeit über alle  
Ebenen hinweg sorgen. Flexible Arbeitszeiten und eine positive Fehlerkultur stärken die  
Akzeptanz neuer Verhaltensmuster. Die Behörden sollen eng und transparent mit  
Wissenschaften, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, sich untereinander  
vernetzen, sowie neue Ideen testen.


Künstler*innen und andere Kreative sollen als Ideen- und Impulsgeber*innen in  
Transformationsprozesse einbezogen werden. Mitarbeitende und Beamt*innen der öffentlichen  
Verwaltung sollen außerdem in ihrer Expertise und Kreativität, etwa durch Fortbildungen  
gefördert und gestärkt werden. Wir setzen uns zudem für mehr Kooperation der Ministerien bei  
der Verfolgung gemeinsamer Ziele ein.


Justiz entlasten und digitalisieren
Gerichte und Strafverfolgungsbehörden haben mit einer hohen Arbeitsbelastung zu kämpfen.  
Verfahren dauern zu lang. Hier braucht es dringend Entlastung durch mehr Personal, durch  
außergerichtliche Streitbeilegung, durch die Entkriminalisierung von Bagatelldelikten und  
durch eine flächendeckende Ausstattung der Justiz mit der nötigen Technik. Wir wollen  
grundsätzlich die Justiz service-orientierter gestalten und hierzu neue Wege suchen. Die  
Digitalisierung der Justiz wie auch ihren Personalbedarf werden wir durch einen Bund-Länder- 
Digitalpakt Justiz in Fortsetzung und Konkretisierung des Ende 2021 auslaufenden Pakts für  
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den Rechtsstaat mit ausreichender Finanzierung umsetzen. Polizei und Staatsanwaltschaft  
müssen digital zusammenarbeiten können, wozu es einheitliche Programme und zureichende  
Bandbreiten braucht. Wir fördern und vereinfachen die elektronische Kommunikation zwischen  
Bürger*innen und Justiz. Dazu gehört der leichte Zugang zum Recht durch schnelle Online- 
Verfahren für einfache Rechtssachen undzu stärkenden konsensuale Verfahen der  
Streitbeilegung. Wir wollen das externe ministerielle Einzelfallweisungsrecht gegenüber der  
Staatsanwaltschaft beschränken und transparent machen und den Ländern ermöglichen, Modelle  
der gerichtlichen Selbstverwaltung zu erproben.


Den öffentlichen Dienst stärken und modernisieren
Der öffentliche Dienst, die Millionen Menschen, die in Verwaltungen, Ministerien und  
Behörden arbeiten, sind ein Rückgrat unserer Demokratie und das Fundament unseres  
Gemeinwesens. Doch in den letzten Jahrzehnten wurde zu oft am öffentlichen Dienst gespart  
und gekürzt – die Konsequenzen spüren wir heute alle. Damit unser Staat mit den großen  
Herausforderungen Schritt halten kann, müssen die Mitarbeiter*innen unseres Gemeinwesens in  
die Lage dazu versetzt werden. Wir wollen deshalb den öffentlichen Dienst wieder stärken und  
ihn zugleich modernisieren. Mehr Stellen, gerade im IT- und Planungsbereich, gute Bezahlung,  
flexible Laufbahnen, mehr Durchlässigkeit machen den öffentlichen Dienst fit für das 21.  
Jahrhundert. Dazu starten wir eine große Fortbildungsoffensive für die öffentliche  
Verwaltung und werden die Digitalisierung zum Schwerpunkt einer jeden Verwaltungsausbildung  
machen.


Vielfalt in der Verwaltung
Die Vielfalt der Gesellschaft muss sich auch in ihrer Verwaltung widerspiegeln. Das stärkt  
die staatlichen Institutionen und trägt zu Vertrauen und Bürger*innennähe bei. Eine diverse  
und diskriminierungskritische Verwaltung entsteht aber nicht von selbst, sondern benötigt  
Mittel, Strukturen und gezielte Förderung. Im Bereich des öffentlichen Dienstes und der  
Unternehmen mit Bundesbeteiligung hat der Staat die Möglichkeit, als gutes Beispiel in  
Sachen Vielfalt voranzugehen und ein Diversity-Mainstreaming in der gesamten Verwaltung  
einzuführen. Dazu gehört beispielsweise Mehrsprachigkeit in der Verwaltung zu fördern und  
bei der Einstellungs- und Beförderungspraxis nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter,  
sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt zu beachten, diskriminierungskritische  
Organisationsentwicklungen in öffentlichen Behörden und Unternehmen durchzuführen und in den  
Unternehmensleitbildern das Ziel der Gleichberechtigung und der Repräsentanz diskriminierter  
Gruppen zu verankern, sowie diversitätssensible Weiterbildungen anzubieten. Ganz besonders  
gilt dies für die im Bewerbungsprozess besonders relevanten Einheiten wie die  
Personalabteilung oder Einstellungskommissionen, die so weit wie möglich geschlechtergerecht  
und vielfältig zu besetzen sind. Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des  
Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen einführen. Das „Diversity- 
Budgeting“, also den Einsatz und die Evaluierung von Haushaltsmitteln in einer Vielfalt  
besonders fördernden Weise, wollen wir voranbringen.


Wir treten ein für Vielfalt, Anerkennung und gleiche  
Rechte


Einheit in Vielfalt
Wir alle sind unterschiedlich, aber an Rechten und Würde gleich. Zusammenhalt in Vielfalt  
setzt voraus, respektiert, anerkannt und gehört zu werden, mitgestalten und teilhaben zu  
können, ohne Angst frei zu leben und sich als Gleichberechtigte zu begegnen, das Gemeinsame  
neben den Unterschieden zu sehen. Deshalb werden wir das Leitbild „Einheit in Vielfalt“ zur  
Gestaltung einer rassismuskritischen und chancengerechten Einwanderungsgesellschaft  
gesetzlich verankern. Damit die Perspektive und Expertise derjenigen, die von  
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Diskriminierung und struktureller Benachteiligung betroffen sind, gehört werden, sie als  
Gleichberechtigte die Möglichkeit zur vollen Teilhabe erhalten, wollen wir einen  
Partizipationsrat, ähnlich dem Deutschen Ethikrat, als ein gesetzlich verankertes und  
unabhängiges Gremium einführen, mit Vertreter*innen aus der (post)migrantischen  
Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Forschung, die die unterschiedlichen Dimensionen von  
Vielfalt abbilden. 
Um Diskriminierung systematisch abzubauen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu  
fördern, wollen wir die Themen und Zuständigkeiten, die Gleichberechtigung und Teilhabe an  
der offenen und vielfältigen Gesellschaft betreffen, bei einem Ministerium bündeln. Dazu  
werden wir die Aufgaben zur Einwanderungsgesellschaft aus dem Innenministerium herauslösen.  
Für mehr Repräsentanz und Teilhabe werden wir ein Bundespartizipations- und Teilhabegesetz  
vorlegen und das Bundesgremienbesetzungsgesetz reformieren. Staatliches Handeln soll auf  
unsere vielfältige Gesellschaft ausgerichtet sein und Gleichberechtigung sicherstellen. 
Wer hier dauerhaft seinen Lebensmittelpunkt hat, muss die Möglichkeit haben, an Wahlen,  
Abstimmungen und allen anderen demokratischen Prozessen gleichberechtigt teilzunehmen, in  
einem ersten Schritt wollen wir das kommunale Wahlrecht für Drittstaatsangehörige einführen.


Konsequent gegen Rassismus
Rassismus ist Realität im Alltag, auf der Straße, im Netz, in Institutionen. Er betrifft  
nicht alle von uns gleichermaßen, aber er geht uns alle gleichermaßen an. Der Kampf gegen  
Rassismus und seine unterschiedlichen Formen, wie zum Beispiel anti-Schwarzer und anti- 
asiatischer Rassismus, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit dem Ziel der Stärkung  
der individuellen Rechte aller Menschen. Rassismus und alle Formen von Diskriminierungen  
stellen nicht nur eine große Gefahr für die betroffenen Menschen dar, sondern bedrohen auch  
das gleichberechtigte und friedliche Zusammenleben sowie die Sicherheit in Deutschland. Wir  
wollen den Schutz vor und die Beseitigung von Diskriminierungen,strukturellem und  
institutionellem Rassismus mit einem staatlichen Gewährleistungsanspruch in der Verfassung  
verankern, ergänzend zur überfälligen Ersetzung des Begriffs „Rasse“ . Die  
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) soll zur obersten Bundesbehörde aufgewertet  
werden – mit mehr Personal, Budget und Kompetenzen. Ihre Leitung soll als  
Antidiskriminierungsbeauftragte*r vom Deutschen Bundestag gewählt werden. Das Allgemeine  
Gleichbehandlungsgesetz wollen wir zu einem echten Bundesantidiskriminierungsgesetz  
weiterentwickeln das Schutzlücken endlich schließt, Klagen gegen Diskriminierung für  
Betroffene vereinfacht und ein umfassendes Verbandsklagerecht einschließt, damit gegen  
Diskriminierung strukturell und nachhaltig vorgegangen werden kann. Das Netz  
zivilgesellschaftlicher Beratungsstellen soll flächendeckend ausgebaut und so finanziert  
werden, dass diese planungssicher und kontinuierlich ihrer Aufgabe nachkommen können. In den  
staatlichen Institutionen sollen Anlauf- und Beschwerdestellen geschaffen werden. Das  
Empowerment von Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind wollen wir fördern. Die  
Black Lives Matter Proteste haben deutlich gemacht, dass Rassimus gegen Schwarze Menschen  
auch in Deutschland umfassend bekämpft werden muss. Deshalb wollen wir die UN-Dekade für  
Menschen afrikanischer Herkunft vorantreiben. Straftaten gegen Schwarze Menschen sollen in  
Verfassungsschutzberichten explizit ausgewiesen werden. Außerdem setzen wir uns dafür ein,  
dass anti-asiatischer Rassismus im Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus benannt wird. Wir  
werden die unabhängige Forschung zu Postkolonialismus, Diskriminierung und Rassismus  
ausbauen, regelmäßig Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten erheben und  
wissenschaftliche Studien in Bezug auf staatliche Institutionen und Wirksamkeit von  
Antidiskriminierungsmaßnahmen durchführen. Antirassismus, Antidiskriminierung und  
Postkolonialismus wollen wir in der Lehrer*innenausbildung und in den Lehrplänen verankern.


Stärkung und Sicherheit für Jüdinnen und Juden in Deutschland
Jüdisches Leben in seiner Vielfalt in Deutschland werden wir konsequent fördern und sichtbar  
machen. Wir unterstützen Projekte und Initiativen, die sowohl jüdisch-säkulares als auch  
jüdisch-religiöses Leben, jüdische Kultur und jüdische Bildung stärken. Wir wollen  
politische und kulturelle Bildungsangebote für alle Bürger*innen zugänglich machen, um  
Wissen über das jüdische Leben allgemein sowie Kontakte und Erfahrungen mit jüdischen  
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Menschen und Einrichtungen in Deutschland zu vermitteln. Jüdische Menschen in Deutschland  
müssen sich sicher fühlen können. Die Sicherheit von Jüdinnen und Juden und der Schutz  
jüdischer Einrichtungen und Gemeinden muss umfassend sein. Antisemitische Anschläge in der  
Gegenwart, allen voran der Anschlag von Halle im Jahr 2019, erinnern uns daran, wie stark  
weiterhin Judenfeindlichkeit und Judenhass sowie Unwissenheit über die Realität jüdischen  
Lebens in Deutschland verbreitet sind. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung,  
Antisemitismus, antisemitischen Hassreden - auch im Alltag und egal aus welchen Motiven -  
mit aller Entschlossenheit entgegenzutreten. Dafür braucht es bessere Analysekapazitäten und  
eine entschlossene Ahndung und Dokumentation antisemitischer Vorfälle. Antisemitische  
Narrative, israelbezogener Antisemitismus und verschwörungsideologische Erzählungen – auch  
im Zusammenhang mit Demonstrationen von Pandemieleugner*innen – müssen an  
unterschiedlichsten Orten präventiv adressiert werden, auch und gerade im digitalen Raum.  
Dafür bedarf es konkreter Sensibilisierungs- und Präventionsprojekte in Vereinen und  
zivilgesellschaftlichen Organisationen, für die wir eine Regelfinanzierung wollen. Die  
Prävention von und Auseinandersetzung mit Antisemitismus soll auch abseits des  
Geschichtsunterrichts als Leitperspektive in den Lehrplänen verankert werden. Fortbildungen,  
allen voran der Mitarbeiter*innen von Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden sowie der  
Gerichte wollen wir gezielt ausbauen. Es braucht Leitlinien für einen effektiven Schutz  
jüdischer Einrichtungen, bei deren Entwicklung die jüdischen Gemeinden einbezogen werden  
müssen. Wir wollen die soziale Absicherung der älteren jüdischen Generation in Deutschland  
stärken, meist Holocaustüberlebende und ihre Nachkommen, viele aus der ehemaligen  
Sowjetunion. Sie müssen bei der Rente mit den eingewanderten (Spät)Aussiedler*innen aus den  
Staaten der ehemaligen Sowjetunion gleichgestellt werden.


Muslim*innen schützen und stärken
Muslimisches Leben in seiner ganzen Vielfalt gehört in Deutschland zu unserer  
gesellschaftlichen Realität. Gleichzeitig sind Muslim*innen besonders von struktureller  
Diskriminierung sowie von gewalttätigen Übergriffen betroffen. Die fortdauernden Bedrohungen  
muslimischer Einrichtungen zeigt, wie dringend nötig Präventionsprogramme sowie umfassende  
Schutzkonzepte für als muslimisch gelesene Personen und Räume sind. Opfer müssen geschützt,  
beraten und gestärkt, die Ursachen verstärkt in den Blick genommen werden. Der Staat darf  
keine Religion diskriminieren oder ungerechtfertigt bevorzugen. Die heterogene und von  
Muslim*innen als Stärke wahrgenommene Struktur des Islams, die weder eine religiös noch  
strukturell verankerte Hierarchie kennt, darf ihnen von Seiten des Gesetzgebers deshalb  
nicht zum Nachteil gereichen. Tatsächliche Gleichstellung setzt rechtliche Gleichstellung  
voraus. Wir unterstützen daher Staatsverträge mit islamischen Religionsgemeinschaften, die  
in keiner strukturellen Abhängigkeit zu einem Staat, einer Partei oder politischen Bewegung  
und deren oder dessen jeweiliger Regierungspolitik stehen und sich religiös selbst  
bestimmen. Wir wollen auch progressive, liberale muslimische Vertretungen einbinden, die für  
Werte wie Gleichberechtigung der Geschlechter, LSBTIQ*-Rechte und Feminismus einstehen und  
einen lebendigen Glauben innerhalb des islamischen Religionsspektrums praktizieren. Auch  
zeigen wir uns solidarisch mit Kritiker*innen von fundamentalistisch-politischen Kräften,  
wenn diese massiv bedroht werden. Für die eigenständige und selbstbewusste Religionsausübung  
von Muslim*innen ist eine Imam*innen-Ausbildung in Deutschland dringend notwendig. Dafür  
wollen wir islamisch-theologische und praxisorientierte Aus- und Weiterbildungsprogramme für  
Imam*innen und islamische Religionsbedienstete in Kooperation mit den Instituten für  
islamische Theologie bundesweit etablieren und unterstützen. Langfristig geht es darum, den  
Bedarf der muslimischen Gemeinden an religiösem Personal durch in Deutschland ausgebildete  
Personen zu decken.


Antiziganismus entschlossen bekämpfen
Immer noch werden Menschen mit Romani-Hintergrund in Europa und Deutschland aufgrund eines  
tiefsitzenden Rassismus diskriminiert , der bis in die Mitte der Gesellschaft reicht. Immer  
noch werden Angehörige der größten Minderheit in der Europäischen Union beim Zugang zu  
Bildung, Gesundheit, Wohnen und Arbeit benachteiligt. Wir wollen deshalb die neue EU-Roma- 
Rahmenstrategie (Post-2020) umsetzen und die ambitionierten Inklusionsziele der EU  
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erreichen. Dafür braucht es eine mit ausreichend finanziellen Mitteln und Befugnissen  
ausgestattete „Nationale Koordinierungsstelle“, die die Umsetzung und das Monitoring der  
deutschen Strategie in Abstimmung mit den Bundesländern, Verwaltungen und  
Selbstorganisationen übernimmt. Minderheitenrechte, wie der Erhalt von Sprache, der  
Geschichte und Kulturen von Sinti*zze und Rom*nja müssen gewährleistet werden. Wir wollen  
eine unabhängige, zivilgesellschaftliche Monitoring- und Informationsstelle zur  
Dokumentation und Aufarbeitung rassistischer Vorfälle und zur Unterstützung der Betroffenen  
einrichten sowie die Empfehlungen der Unabhängigen Expert*innenkommission Antiziganismus  
prüfen und umsetzen. Wir werden die Einrichtung eines Studierendeswerks für Sinti*zze und  
Rom*nja vorantreiben und setzen uns für ein Museum der Geschichte und Kulturen der Sinti*zze  
und Rom*nja in Deutschland ein. 
Noch immer werden Rom*nja aus Deutschland abgeschoben, selbst wenn sie seit Jahrzehnten hier  
leben und in ihren Herkunftsländern Diskriminierung erleiden. Deshalb soll die Situation von  
Rom*nja in ihren Herkunftsländern in Asylverfahren und bei der Prüfung asylunabhängiger  
Bleiberechte stärkere Berücksichtigung finden.


Für eine inklusive und barrierefreie Gesellschaft
Wir treten für eine inklusive Gesellschaft gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention ein, in  
der Menschen mit Behinderung ihre Fähigkeiten und Talente selbst einbringen können. Für  
Menschen mit Behinderung und ältere Menschen, Eltern mit Kinderwagen oder Verletzte mit  
Gipsbein sind jedoch Stufen, zu enge Türen oder schwer lesbare Webseiten oft im Weg, es ist  
mühsam, manchmal unmöglich, Angebote zu nutzen, die für andere selbstverständlich sind. Wir  
wollen Barrierefreiheit schaffen, damit Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, auch  
psychischen Erkrankungen, gleichberechtigt am öffentlichen Leben teilhaben und  
selbstbestimmt, gemeinsam mit nichtbehinderten Menschen leben, lernen und arbeiten können.  
Das wollen wir mit einem „Barrierefreiheits-Gesetz“ erreichen, das private wie öffentliche  
Anbieter*innen öffentlich zugänglicher Angebote und Dienstleistungen zu umfassender  
Barrierefreiheit verpflichtet und den Bund innerhalb von 10 Jahren zur Herstellung der  
Barrierefreiheit seiner Gebäude. Kleine Unternehmen werden durch eine Überforderungsklausel  
geschützt, aber zu angemessenen Vorkehrungen verpflichtet. Durch eine Erhöhung der  
Bundesförderung soll der Anteil barrierefreier Wohnungen deutlich erhöht werden. . Um  
selbstbestimmte Mobilität und Wohnen zu ermöglichen, wollen wir außerdem die  
Städtebauförderung für inklusive Stadtquartiere stärken und die soziale Wohnraumförderung an  
Barrierefreiheit binden. Im ÖPNV, den alle Menschen mit Schwerbehinderung kostenfrei nutzen  
sollen können, in öffentlichen Einrichtungen, Ladengeschäften, Gewerbe- und Bürogebäuden  
soll Barrierefreiheit zum Standard werden. 
Die Verbrechen der deutschen Geschichte gegenüber Menschen mit Behinderung wollen wir weiter  
aufarbeiten und die Opfer angemessen entschädigen.


Verhältnis Staat und Kirchen weiterentwickeln
Die christlichen Kirchen und Gemeinden sind wichtige Akteure der Zivilgesellschaft. Sie  
verleihen unserer Gesellschaft vielfältige Impulse und leisten einen Beitrag für den  
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für die Arbeit mit Pflegebedürftigen, Menschen mit  
Behinderungen und Kindern sind auch die kirchlichen Träger von großer Bedeutung.. Ihre  
tatkräftige Unterstützung, wenn es um Seenotrettung und die Integration von Geflüchteten  
geht, ist ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag. Das Grundrecht auf Religions-,  
Gewissens- und Weltanschauungsfreiheit wollen wir, auch weltweit, weiter stärken und  
religiös oder weltanschaulich Verfolgte schützen . Wir wahren das Selbstbestimmungsrecht der  
Religionsgemeinschaften, suchen die Kooperation und den Dialog mit allen Religions- und  
Weltanschauungsgemeinschaften, die das Grundgesetz achten, und stehen dabei stets zum  
säkularen Staat und seinem Neutralitätsprinzip. Auch Konfessionsfreie haben einen Anspruch  
auf umfassende Berücksichtigung ihrer Belange und auf gleichberechtigte Teilhabe. Die  
gewachsene Beziehung zwischen Staat und den christlichen Kirchen wollen wir erhalten und wo  
nötig der gesellschaftlichen Realität anpassen. So wollen wir, dass beispielsweise das  
kirchliche Arbeitsrecht reformiert und die gewerkschaftliche Mitbestimmung gefördert wird  
sowie die Ausnahmeklauseln für die Kirchen im Betriebsverfassungsgesetz und im Allgemeinen  
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Gleichbehandlungsgesetz aufgehoben werden. Der religiöse Verkündigungsbereich bleibt hiervon  
unberührt. Die vielen Gläubigen, die sich für eine notwendige Modernisierung der  
christlichen Kirchen einsetzen und auf eine lückenlose Aufklärung der Fälle sexualisierter  
Gewalt dringen, unterstützen wir. Die Vollendung des Verfassungsauftrags zur Ablösung der  
Staatsleistungen werden wir umsetzen. Den §166 des Strafgesetzbuchs („Beschimpfung von  
Bekenntnissen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften“) wollen wir streichen sowie uns  
für eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung der religiösen und  
weltanschaulichen Landschaft einsetzen.


Wir erneuern das demokratische Fundament


Für eine transparentere Politik
Demokratie lebt vom Vertrauen der Bürger*innen, jeder Anschein käuflicher Politik richtet  
Schaden an. Wir wollen das Vertrauen in demokratische Institutionen und Mandatsträger*innen  
stärken und das Primat der Politik gegenüber intransparenter Einflussnahme schützen. Wir  
sind überzeugt: transparente und nachvollziehbare Politik stärkt das Gemeinwohl. Deshalb  
wollen wir Lobbyismus transparenter und den Einfluss organisierter Interessensgruppen und  
von Lobbyist*innen sichtbar machen. Das Lobbyregister wollen wir für Bundesregierung,  
Bundesministerien und Bundestag nachschärfen und die vielen Ausnahmen für maßgebliche  
Akteur*innen abschaffen . Mit dem legislativen Fußabdruck schaffen wir Klarheit, wer bei der  
Entstehung von Gesetzen Einfluss nimmt . Interessenskonflikte wollen wir stärker in den  
Blick nehmen und den Wechsel aus Regierungsämtern in die Wirtschaft während einer Karenzzeit  
von zwei Jahren prüfen lassen. Für Abgeordnete ist das freie Mandat der Mittelpunkt ihrer  
Tätigkeit. In Zukunft werden Einkünfte aus Nebentätigkeiten auf Euro und Cent  
veröffentlicht, für Unternehmensbeteiligungen und Aktienoptionen gibt es striktere Regeln  
und Spenden an Abgeordnete und die Lobbytätigkeit für Abgeordnete werden verboten. Die  
Anwendung dieser Maßnahmen soll evaluiert werden . Für Nebenverdienste von Abgeordneten  
wollen wir zudem eine verpflichtende Angabe der Branche. Unabhängige Kontrolle stärkt die  
Transparenz und Integrität. 
Zur wirkungsvollen Bekämpfung von Korruptionsfällen braucht es eine Neufassung des  
Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung und eine Überarbeitung der Beweisanforderungen  
. Spenden an Parteien müssen transparenter gemacht werden. Deshalb wollen wir striktere  
Veröffentlichungsregeln. Parteispenden sollen auf natürliche Personen beschränkt und auf  
einen jährlichen Höchstbetrag je Spender gedeckelt werden. Schon ab 5.000 Euro sollen  
Spenden im Rechenschaftsbericht genannt werden, ab 25.000 Euro soll die Pflicht zur  
sofortigen Veröffentlichung greifen. Solange es keine gesetzliche Regelung gibt, wenden wir  
die über das Parteiengesetz hinausgehenden Regelungen unseres Spendenkodex an . Für das  
Parteiensponsoring wollen wir endlich eine gesetzliche Regelung und eine Veröffentlichung ab  
dem ersten Euro und eine jährliche Höchstgrenze von 100.000 Euro je Sponsor einführen. Das  
Parteiengesetz und die unabhängige Kontrolle werden wir stärken, damit verdeckte  
Wahlkampffinanzierung besser bekämpft werden kann. Politische Werbung und Kampagnen im Netz  
müssen transparenter werden, solange es keine verpflichtenden Regulierungen gibt, gehen wir  
mit unserer Selbstverpflichtung voran.


Parlament stärken, Wahlrecht reformieren
Der Bundestag ist der zentrale Ort für öffentliche Debatten, Rede und Gegenrede und  
Entscheidungen unserer Demokratie. Für gute Gesetzgebung braucht es ausreichende Beratung  
und eine Stärkung der Kontrollrechte des Parlaments. Wir wollen die Rolle des Bundestages  
bei der Gesetzgebung ausbauen. Seine Arbeitsfähigkeit ist zu garantieren und zu stärken.  
Deshalb setzen wir uns für eine Wahlrechtsreform ein, die das Parlament deutlich  
verkleinert, unter anderem durch die Reduzierung von Wahlkeisen, die auβerdem fair und  
verfassungsgemäß ist, und bei der jede Stimme gleich viel wert ist. Im Rahmen dieser Reform  
sollten u.a. die Verlängerung der Legislaturperiode und die Amtszeitbegrenzung auf das Amt  
der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers geprüft werden. Die Sitzungen der Fachausschüsse  
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sollen in der Regel öffentlich stattfinden und gestreamt werden. Die Abgeordneten sollen in  
ihren Kontrollrechten gegenüber der Regierung mit einem Akteneinsichtsrecht gestärkt werden.  
Komplexe Gesetzgebungsverfahren wollen wir verständlicher machen, indem  
Textgegenüberstellungen der Gesetzesänderungen öffentlich gemacht werden.


Macht fair teilen, auch in den Parlamenten
Es ist höchste Zeit für eine faire Verteilung von Macht. Unsere repräsentative Demokratie  
muss diverser werden, unsere Parlamente brauchen die Vielfalt der Herkunft und Lebenswege,  
die Debatten brauchen die Perspektiven, die daraus entstehen. Wir werden Hürden abbauen  
damit auch queere Menschen, Nicht-Akademiker*innen, Menschen mit Behinderung und Menschen  
mit Migrationsgeschichte gleichberechtigt und selbstverständlich vertreten sind. 
Macht fair teilen heißt auch, dass es dringend mehr Frauen in den Parlamenten und  
Kommunalvertretungen braucht, denn sie stellen 51% der Wahlberechtigten. ..  
Gleichberechtigung von Frauen ist ein historischer und verfassungsrechtlicher Auftrag für  
uns alle und soll sich bereits bei den Nomminierungsverfahren niederschlagen. Dass Parität  
per Gesetz wirksam und angemessen ist, zeigen Beispiele aus dem europäischen Ausland. Dass  
verfassungsrechtlich hohe Hürden bestehen, haben Urteile von Verfassungsgerichten aus zwei  
Bundesländern aufgezeigt. Diese Hürden gilt es abzubauen, um rechtlich gute Lösungen zu  
finden. Wir setzen uns daher auch im Bund für ein Paritätsgesetz ein und werden  
entsprechende Gesetzesänderungen auf den Weg bringen. Um Frauen das politische Engagement zu  
erleichtern, braucht es auch Maßnahmen und Angebote, die Frauen den Einstieg in und die  
Gestaltung von Politik erleichtern.


Jugendwahlrecht 
Demokratie lebt von der Gestaltung und dem Engagement aller Bürger*innen, vom Kindes- bis  
ins hohe Alter. Viele politische Entscheidungen von heute sind entscheidend für die Zukunft  
junger Menschen, und viele junge Menschen übernehmen früh Verantwortung für die  
Gesellschaft. Wenn Jugendliche in ihrem Lebensalltag demokratische Erfahrungen machen und  
ihre Rechte wahrnehmen können, stärkt das die Demokratie und macht sie zukunftssicherer. 
Um möglichst breite Bündnisse für eine verfassungsändernde Wahlalterabsenkung schmieden zu  
können, wollen wir das Wahlalter für Bundestags- und Europawahlen in der kommenden  
Legislaturperiode auf 16 Jahre absenken. Auf Basis einer Evaluation des Wahlalters 16 wollen  
wir das Wahlalter ggf. weiter absenken.


Bürger*innenräte für mehr Beteiligung
Direkte Beteiligungsmöglichkeiten bereichern die Demokratie und stärken die Repräsentanz.  
Mit Bürger*innenräten schaffen wir die Möglichkeit, bei ausgewählten Themen die  
Alltagserfahrung von Bürger*innen in die Gesetzgebung einfließen zu lassen. Wir sorgen in  
einem ersten Schritt dafür, dass es eine gesetzliche Grundlage für Bürger*innenräte gibt und  
sich das Parlament mit den Ergebnissen beschäftigen muss. In der kommenden Wahlperiode  
wollen wir weitere Optionen für eine stärkere Institutionalisierung von Bürgerräten prüfen,  
unter anderem direktdemokratische Verfahren zu einzelnen Beratungsergebnissen. Auf  
Initiative der Regierung, des Parlaments oder eines Bürger*innenbegehrens beraten zufällig  
ausgewählte Menschen, die in Deutschland leben und mindestens 16 Jahre alt sein müssen, in  
einem festgelegten Zeitraum über eine konkrete Fragestellung. Sie erarbeiten  
Handlungsempfehlungen und geben Impulse für die öffentliche Auseinandersetzung und die  
parlamentarische Entscheidung. Eine freie, gleiche und faire Beratung muss sichergestellt  
werden, unter anderem durch zivilgesellschaftliche und wissenschaftliche Beratung. Außerdem  
werden wir ein digitales Portal, wie es zum Beispiel in Baden-Württemberg schon erfolgreich  
angewendet wird, für die aktive Beteiligung an der Gesetzgebung einführen und das  
Petitionsrecht zu einem leicht zugänglichen Instrument für bessere Mitwirkung am  
demokratischen Prozess ausbauen. Wir wollen Beteiligung fördern und politische Bildung als  
wichtige Querschnittaufgabe auch auf kommunaler Ebene voranbringen.


Öffentlich-rechtlicher Rundfunk für alle und eine vielfältige  
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Medienlandschaft
Kritischer und unabhängiger Journalismus ist eine Säule unserer Demokratie. Wir stehen zu  
einem pluralistischen, kritischen und staatsfernen öffentlich-rechtlichen Rundfunk für alle,  
genauso wie für Qualität und Vielfalt der privaten und non-profit Medienlandschaft. Damit  
der Öffentlich-rechtliche Rundfunk stark und zukunftsfest aufgestellt ist, arbeiten wir für  
eine funktionsgerechte Finanzierung, die einem definierten Programmauftrag folgt. Weil er  
von allen finanziert wird, muss er auch alle erreichen. Aus seiner besonderen Stellung und  
dem Anspruch, die Vielfalt der Lebenswelten, Meinungen und Interessen der Bevölkerung  
abzubilden, ergibt sich auch sein Reformbedarf. Die Digitalisierung des öffentlich- 
rechtlichen Rundfunks muss vorangetrieben und seine bisherigen Angebote überprüft werden.  
Hierfür wollen wir gemeinsam mit den Ländern eine Initiative auf den Weg bringen und eine  
gesellschaftliche Debatte anstoßen. Wir setzen uns für Rundfunkräte ein, die die Vielfalt  
unserer heutigen Gesellschaft besser abbilden, durchsetzungsstärker sowie sender-und  
staatsferner werden. Die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen sollen bei angemessener  
Vergütung der Urheber*innen dauerhaft zugänglich und europäisch verzahnt werden. Lokale  
Medien brauchen eine mit den Ländern abgestimmte, staatsfern organisierte Förderung.  
Qualitätsjournalismus braucht deutlich bessere Rahmenbedingungen, etwa durch Verbesserungen  
bei Quellenschutz und Auskunftsansprüchen oder die Öffnung der Künstlersozialkasse für  
Journalisten samt Beitragspflicht für Medienplattformen. Gemeinnütziger Journalismus braucht  
Rechtssicherheit.


Hasskriminalität im Netz bekämpfen
Digitale Plattformen und Anwendungen müssen den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Uns  
geht es darum, Nutzer*innenrechte und demokratischen Diskurs zu stärken und dabei die  
Balance zwischen Persönlichkeitsschutz und Meinungsfreiheit zu wahren. Wir wollen  
Hasskriminalität im Netz und das bewusste Verbreiten von Falschinformationen wirksamer  
bekämpfen. Dafür wollen wir einen effektiven Gesetzesrahmen entwickeln. Betroffene müssen  
sich schnell und effektiv gegen Angriffe im Netz wehren können. Das wollen wir durch die  
ambitionierte Ausgestaltung und dann zügige Umsetzung des Digital Services Act der EU  
erreichen. Wir treten für einen effektiven Umgang mit Nutzer*innenbeschwerden, eine  
Verbesserung der Strafverfolgung und zivilrechtlicher Durchsetzung ein. Dafür brauchen wir  
personell wie technisch bestmöglich aufgestellte Strafverfolgungsbehörden. Diese müssen, gut  
geschult, auf Grundlage klarer Rechtsvorgaben arbeiten können. Plattformbetreiber müssen  
ihrer großen Verantwortung europaweit gerecht werden. Sie dürfen bestehende Rechte nicht  
aushöhlen, sind für Inhalte haftbar und müssen beim Moderieren von Inhalten die Grundrechte  
wahren. Bei Entscheidungen darüber, welche Inhalte auf digitalen Plattformen keinen Platz  
haben dürfen, könnte der gezielte Einatz von repräsentativen, zivilgesellschaftlichen  
Plattformräten eine Möglichkeit sein.Große Anbieter sollen sich durch eine Abgabe an den  
unabhängigen Beratungsangeboten für Betroffene von Hass und Hetze beteiligen. Dies wollen  
wir bündeln in ein Gesetz für digitalen Gewaltschutz, das die Möglichkeit beinhaltet, gegen  
Accounts vorzugehen, wenn keine Täter*in festgestellt wird. Jeder Mensch hat das Recht auf  
eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Für Porno-Plattformen, die  
nutzer*innengenerierte Inhalte hosten, müssen besondere Sorgfaltspflichten gelten, um  
Menschen zu schützen, deren Bildmaterial gegen ihren Willen dort gezeigt wird. Für den  
Umgang mit Desinformation, aber auch für die Rechtskontrolle der Anbieter insgesamt wollen  
wir die Aufsicht national wie auch europäisch besser strukturieren, unter anderem mit einer  
gemeinsamen Medienanstalt der Länder. Eine Verpflichtung zum Einsatz von Uploadfiltern  
lehnen wir ab.


Software für die Allgemeinheit
Unser Alltag wird immer häufiger von Teilhabe an und Zugang zu Software geprägt. Freie und  
offene Software bildet dabei die Grundlage unzähliger Anwendungen, seien es digitale  
Lernplattformen, sichere Anwendungen für die Heimarbeit, Stärkung der IT-Sicherheit mit  
guter Verschlüsselung oder sichere und einfache Abstimmungsmöglichkeiten in der Vereins- und  
Parteiarbeit. Sie spielt in immer mehr gesellschaftlich relevanten Bereichen eine  
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entscheidende Rolle und ist Grundlage für unsere Anforderungen in Bezug auf Offenheit,  
Teilhabe und Sicherheit. Doch oftmals fehlt es den Entwickler*innen an Unterstützung, diese  
dauerhaft auf dem neusten Stand der Technik zu halten und anwendungsfreundlich, barrierefrei  
und inklusiv zu gestalten. Wir treten daher dafür ein, eine eigenständige öffentliche  
Förderstiftung zu schaffen, die gesellschaftlich relevante freie und offene Software  
fördert, deren Ergebnisse Gesellschaft, Wissenschaft, Schulen, Wirtschaft und Verwaltung zur  
Verfügung stehen und barrierefrei zugänglich sein. Durchgehende Ende-zu-Ende- 
Verschlüsselungen schützen Grundrechte, schaffen Vertrauen in digitale Anwendungen und  
müssen zum Standard bei allen staatlichen IT-Vorhaben werden.


Demokratiefördergesetz für eine starke Zivilgesellschaft
Eine lebendige Zivilgesellschaft ist elementar für die politische Auseinandersetzung in  
unserer Demokratie. Engagierte Menschen in Initiativen, Verbänden, Vereinen oder NGOs,  
stärken den Zusammenhalt, tragen dazu bei, wichtige Anliegen, wie beispielsweise den Kampf  
gegen Rassismus, auf die öffentliche Tagesordnung zu setzen und leisten ihren Beitrag zur  
Willensbildung. Wir machen uns dafür stark, dass sie ihrer Arbeit in Zukunft gut  
abgesichert, ohne Einschüchterung und Kriminalisierung nachgehen können. Mit einem  
Demokratiefördergesetz wollen wir ihr Engagement und das demokratiebelebender Initiativen  
und Organisationen nachhaltig, projektunabhängig und unbürokratisch finanziell absichern. 
Die Arbeit der politischen Stiftungen wollen wir verbindlicher regeln. Wir wollen  
sicherstellen, dass sie an den Werten des Grundgesetzes orientiert sind und - auch in ihrem  
Verhältnis zu den Parteien Transparenz herstellen. Dafür schaffen wir eine eigenständige  
gesetzliche Grundlage .


Gemeinnützigkeit reformieren
Alle Bürger*innen sollen gleichberechtigt an der Willensbildung unserer Gesellschaft  
teilhaben können. Die Gemeinnützigkeit ist dafür ein wichtiger Status, der an vielen Stellen  
überhaupt erst Zugänge öffnet. Damit Initiativen und Verbände eigenständig bleiben, sorgen  
wir deshalb für Klarheit und Rechtssicherheit im Gemeinnützigkeitsrecht. Ihre gemeinnützigen  
Ziele sollen sie auch durch politische Meinungsäußerungen und Aktivitäten wie Studien und  
Demonstrationen verwirklichen dürfen. Nicht nur die Förderung des demokratischen  
Staatswesens, sondern auch die Förderung tragender Grundsätze sollte klar gemeinnützig sein.  
Die Gemeinnützigkeit zusätzlicher Zwecke wie des Friedens, der Durchsetzung der nationalen  
und internationalen Grund- und Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit, der Durchsetzung des  
Sozialstaatsgebotes und allgemein der gleichberechtigten Teilhabe und der Bekämpfung von  
Diskriminierung wollen wir anerkennen und stärken. Mit der Einführung einer  
Demokratieklausel stellen wir sicher, dass sich Vereine aktiv an gesellschaftlichen Debatten  
beteiligen können. Die Beweislastumkehr in § 51 Absatz 3 Abgabenordnung wollen wir  
abschaffen. Für mehr Transparenz sorgen wir mit einem Gemeinnützigkeitsregister und einfach  
handhabbaren Transparenzpflichten sowie mit Regeln zur Offenlegung der Spendenstruktur. 
 
Engagement und Ehrenamt als Säule der Gesellschaft 
 
Engagement und Ehrenamt stützenunserer Gesellschaft auf vielfältige Weise. Die Aufgabe des  
Staates ist es, Engagement und Ehrenamt zu ermöglichen, zu fördern und zu stärken. Dazu  
gehören zunehmend auch digitale Formen des Ehrenamtes, denn sie ermöglichen Vernetzung bei  
weiten Entfernungen oder wenn dem physischen Engagement anderes im Wege steht. Dafür wollen  
wir die bürokratischen Hürden für Engagement ab- und Bildungsangebote für Engagierte  
ausbauen sowie die Förderpolitik neu aufstellen. Die Deutsche Stiftung für Engagement und  
Ehrenamt wollen zu einer echten Förderstiftung weiterentwickeln, die lokal und dezentral  
Organisationen unterstützt. Zusammen mit Ländern und Kommunen wollen wir eine  
Engagementkarte einführen, um den Besuch von Schwimmbädern und Kultureinrichtungen oder die  
Nutzung von ÖPNV zu vergünstigen. Die Übungsleiter*innen- und Ehrenamtspauschale wollen wir  
sukzessive angleichen.
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Freiwilligendienste ausbauen und für alle ermöglichen
Freiwilligendienste stärken den Zusammenhalt und fördern die aktive Teilhabe an unserer  
Gesellschaft. Jeder Mensch, der das möchte, soll garantiert einen Freiwilligendienst in  
Deutschland oder Europa machen können. Wir wollen die Jugendfreiwilligendienste (wie das  
Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige Ökologische Jahr) und den  
Bundesfreiwilligendienst auf 200.000 Plätze jährlich verdoppeln. Die Freiwilligendienste  
sollen besser ausfinanziert werden, damit sich junge Menschen unabhängig vom Einkommen ihrer  
Eltern engagieren können. Dafür wollen wir die Taschengeldsätze auf ein einheitliches Niveau  
anheben und kostenlose ÖPNV-Tickets ermöglichen. Die Rahmenbedingungen sollen inklusiver  
werden, damit jede und jeder, egal ob jung oder alt, ob zu Beginn, in einer  
Orientierungsphase oder nach Beendigung des Berufslebens, einen passenden  
Freiwilligendienstplatz für sich findet.


Wir gestalten die vielfältige Einwanderungsgesellschaft


Einbürgerung erleichtern
Die Staatsangehörigkeit stellt ein dauerhaftes Band rechtlicher Gleichheit, Teilhabe und  
Zugehörigkeit sicher. Wer in Deutschland geboren wird, soll die deutsche Staatsbürgerschaft  
erhalten, wenn ein Elternteil rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat.  
Die Staatsangehörigkeit darf, auch als Lehre aus dem nationalsozialistischen Unrecht, nicht  
entzogen werden. Für Menschen, die hier jahrelang leben und Teil dieser Gesellschaft  
geworden sind, sollen Einbürgerungen früher möglich werden. Nach fünf Jahren Aufenthalt in  
Deutschland sollen alle einen Antrag auf Einbürgerung stellen können, auch für anerkannte  
Geflüchtete gilt ein beschleunigtes und vereinfachtes Einbürgerungsverfahren. Den  
Optionszwang im Staatsangehörigkeitsrecht wollen wir abschaffen und Mehrstaatigkeit  
anerkennen. Die vorgenommenen Aushöhlungen des Staatsangehörigkeitsrechts wollen wir  
zurücknehmen und die Einbürgerungsverfahren entbürokratisieren. Hindernisse bei der  
Identitätsklärung, die nicht in der Hand der Einzubürgernden liegen, dürfen ihnen nicht  
angelastet werden. Für binationale Familien und Paare, egal ob mit oder ohne Trauschein,  
wollen wir die Einreise unbürokratisch und fair gestalten. Um sich in Deutschland ein Leben  
aufzubauen, braucht es langfristige Perspektiven.


Ein modernes Einwanderungsgesetz für eine vielfältige  
Einwanderungsgesellschaft
Deutschland ist ein Einwanderungsland, doch bis heute fehlen eine aktive  
Einwanderungspolitik und ein Einwanderungsrecht, das Einwanderung tatsächlich fördert und  
nicht komplizierter macht. Wir wollen ein modernes Einwanderungsgesetz beschließen, das neue  
Zugangswege für Bildungs- und Arbeitsmigration schafft – auch für Menschen, die ihre Talente  
und Fähigkeiten nicht durch formale oder anerkannte Bildungsabschlüsse nachweisen können –,  
das transparente, unbürokratische und faire Verfahren bietet, das globale und regionale  
Notwendigkeiten berücksichtigt . Dafür soll auf Basis des jährlichen Arbeitskräftebedarfs  
eine punktebasierte Talentkarte eingeführt werden. Wir erleichtern die Bildungsmigration  
über Stipendien und Ausbildungsvisa, genauso wie die Voraussetzungen für eine unbefristete  
Aufenthaltserlaubnis und die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen.  
Außerdem beenden wir den automatischen Verlust der Aufenthaltserlaubnis nach einem  
sechsmonatigen Aufenthalt im Ausland. Für Menschen, die sich ohne sicheren Aufenthaltstitel  
in Deutschland befinden, jedoch in den Arbeitsmarkt integriert sind oder deren  
Qualifizierung in den Arbeitskräftebedarf passt, soll es die Möglichkeit zum echten  
Spurwechsel geben. Gut funktionierende Konzepte der Arbeitsmigration, wie die  
Westbalkanregelung, bauen wir aus und verstetigen sie.


Integration gelingt nur mittendrin – Sprache, Zugang, Teilhabe von  
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Anfang an
Ankommen ist in einer vielfältigen Einwanderungsgesellschaft ein wechselseitiger Prozess mit  
dem Ziel, gleiche Zugänge und Teilhabechancen in allen Bereichen des Lebens zu schaffen. Er  
stellt sowohl Anforderungen an die, die zu uns kommen, als auch an alle, die schon länger  
hier leben und gelingt nur, wenn alle zusammenkommen und einen gemeinsamen Weg einschlagen.  
Für das Zusammenleben sind die Werte des Grundgesetzes die Grundlage. Der Zugang zu und die  
Teilnahme an Sprachkursen ist essentiell, deshalb treten wir dafür ein, dass alle neu  
ankommenden Migrant*innen und Geflüchteten von Anfang an ein Recht auf einen kostenfreien  
Zugang zu passgenauen, gut erreichbaren und bundesfinanzierten Sprach- und  
Integrationskursen haben. Besonders wollen wir die Zugänglichkeit der Kurse für Frauen  
sicherstellen und auch Angebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten aufbauen. Denn derzeit  
ist das für viele Personen, etwa Familiennachzügler oder EU-Bürger*innen, nur schwer und  
kostenpflichtig möglich. Zudem wollen wir die nach 2015 ausgebauten Angebote an  
weiterführenden Sprachkursen aufrechterhalten. Genauso wichtig für eine gelingende  
Integration sind eine dezentrale Unterbringung und ein selbstbestimmtes Leben in eigenen  
Wohnungen, ein breites Beratungsangebot gerade auch für Familien sowie der unterschiedslose  
Zugang zu Gesundheits- und Sozialleistungen sowie zu Kitas, Bildungseinrichtungen,  
Ausbildung und Arbeit, also die Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben. So  
stärkt gezielte Unterstützung den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir wollen auf  
europäischer Ebene einen kommunalen Integrationsfonds auflegen, um EU-weit das Ankommen in  
den Kommunen direkt zu unterstützen. Damit sollen unter anderem Migrationsberatungsstellen  
gestärkt und aufgebaut, Dolmetschleistungen im Gemeinwesen finanziert,  
zivilgesellschaftliche Unterstützungsstrukturen gefördert und strukturelle Entlastungen der  
Kommunen, die sich zur Aufnahme von Geflüchteten bereit erklären, in der EU gesichert  
werden. Betriebe, die Geflüchteten eine Chance auf Ausbildung oder Beschäftigung geben,  
brauchen entsprechende Unterstützung und Förderung. Für anerkannte Flüchtlinge wollen wir  
die Hürden für die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union absenken.


Asylverfahren fair und transparent
Wir wollen, dass Asylverfahren in Deutschland rechtssicher, fair und transparent gestaltet  
sind und eine Entscheidung in angemessener Zeit erfolgt. Dafür muss die Identifizierung  
besonderer Schutzbedarfe vor der Anhörung erfolgen. Insbesondere die Berücksichtigung  
erlittener geschlechtsspezifischer Verfolgung und die dazugehörige Beratung im Asylverfahren  
sind zu gewährleisten. Wir wollen dafür sorgen, dass es zügig zu einer Entscheidung über den  
Aufenthaltstitel kommt, damit Menschen früh verbindliche Gewissheit haben. Dazu gehört eine  
ausreichende personelle Ausstattung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF)  
sowie ein funktionierendes Qualitätsmanagement. Eine nichtstaatliche unabhängige  
Asylverfahrensberatung für alle Asylsuchenden, von der Ankunft bis zum Abschluss des  
Asylverfahrens, wollen wir sicherstellen und die verlängerte Verweildauer von Geflüchteten  
in den Erstaufnahmeeinrichtungen auf mögliche 18 Monate rückgängig machen auf maximal drei  
Monate. AnkER- Zentren in ihrer jetzigen Form lehnen wir ab. Danach sollte das dezentrale  
Wohnen immer Vorrang haben. Wir wollen das Recht von Kindern, unabhängig von der  
Bleibeperspektive, auf Zugang zu Kitas, Schulen und anderen Bildungsangeboten garantieren.  
Wir beenden die flächendeckenden und anlasslosen Widerrufsprüfungen durch das BAMF und  
optimieren das Asylprozessrecht. Anträgen auf Familienzusammenführung im Rahmen der Dublin- 
Verordnung ist schnell zuzustimmen. Wir wollen das Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen  
und damit eine verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung von  
Geflüchteten, die ein echtes Ankommen und Teilhabe erschwert. Integrationsfeindliche  
gesetzliche Regelungen wie Arbeitsverbot und pauschale Wohnsitzauflage sowie  
Leistungskürzungen wollen wir abschaffen. Die in den vergangenen Jahren vorgenommenen  
Aushöhlungen des Aufenthalts- und Asylrechts wollen wir zurücknehmen. Wir wollen  
insbesondere den Schutz von Geflüchteten, die Menschenrechtsverletzungen erlebt haben oder  
schwer erkrankt sind, garantieren... Die Ausrufung „sicherer“ Herkunfts- oder Drittstaaten  
lehnen wir ab – auch auf europäischer Ebene. Flughafenverfahren sowie sofortige  
Zurückweisung an den deutschen Binnengrenzen wollen wir abschaffen. Ein pandemiebedingter  
Verlust von Arbeits-, Ausbildungs- oder Studienplätzen darf nicht zu aufenthaltsrechtlichen  
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Nachteilen führen.


Raus aus der Duldung
Mehr als 200.000 Menschen – darunter viele Kinder und Jugendliche – leben über viele Jahre  
in einem Zustand der Perspektivlosigkeit und Rechtsunsicherheit in Deutschland, weil sie nur  
geduldet sind. Das ist weder für die Betroffenen noch für das gesellschaftliche  
Zusammenleben gut. Rechtliche Unsicherheit und fehlende Teilhabechancen erschweren es  
massiv, anzukommen und in Deutschland ein Zuhause zu finden. Wir wollen die Anzahl der  
Menschen, die sich von Duldung zu Duldung hangeln müssen, deshalb möglichst auf null  
reduzieren. Für diese Menschen braucht es nach fünf Jahren Aufenthalt ein sicheres  
Bleiberecht. Heranwachsende, Jugendliche und Familien mit minderjährigen Kindern sollen nach  
drei Jahren einen Aufenthaltstitel bekommen. In Fällen, in denen Menschen trotz  
nachgewiesener ernsthafter Bemühungen keinen Nationalpass erhalten können, wollen wir einen  
Passersatzausweis ausstellen, wenn die Betroffenen in Deutschland geboren sind und ihre  
Identität geklärt ist. 
Durch die Umwandlung der Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung in Aufenthaltsrechte  
verschaffen wir den Menschen einen verlässlichen Zugang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt und  
sorgen für Planungssicherheit in den Betrieben. Opfer von Menschenhandel sollen ein sicheres  
Bleiberecht bekommen. Menschen, die nach sorgfältiger Prüfung der asyl- und  
aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen sowie nach Ausschöpfung aller  
Rechtsschutzmöglichkeiten kein Aufenthaltsrecht bekommen und bei denen keine  
Abschiebehindernisse entgegenstehen, müssen zügig wieder ausreisen. Wir wollen dies durch  
umfassende und unabhängige Beratung und Unterstützung begleiten. Jede Abschiebung ist mit  
großen menschlichen Härten verbunden. Abschiebungen, zum Beispiel über  
Rückübernahmeabkommen, sind das letzte Mittel, wenn die Rückkehr verweigert wird,  
freiwillige Ausreisen haben immer Vorrang. Haft ohne Verbrechen zur Durchsetzung der  
Ausreise ist ein massiver Eingriff in das verfassungsrechtlich garantierte Freiheitsrecht.  
Die Berücksichtigung des Trennungsgebots und die Gewährung von Rechtsbeistand ist daher  
sicherzustellen. Abschiebungen in Kriegs- und Krisenländer werden wir beenden, den  
Abschiebestopp nach Syrien und Afghanistan bundesweit wieder einsetzen. Wir treten dafür  
ein, dass es keine Zusammenarbeit mit syrischen Behörden für Abschiebungen geben und die  
Abschiebepartnerschaft mit Afghanistan beendet wird. Die Ausweisung sicherer Gebiete darf  
keine Grundlage für Rückführungen in unsichere Länder begründen. In Länder, für die das  
Auswärtige Amt aufgrund von Covid-19 eine Reisewarnung ausgesprochen hat, darf nicht  
abgeschoben werden.


Wir rücken Feminismus, Queerpolitik und  
Geschlechtergerechtigkeit in den Fokus


Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen
Feminismus nimmt alle in den Blick und schafft Selbstbestimmung, Teilhabe und Gerechtigkeit.  
Ziel ist eine Gesellschaft, in der alle unabhängig vom Geschlecht selbstbestimmt leben und  
auch Frauen überall gleichberechtigt mitgestalten können – von der Arbeitswelt bis in die  
Parlamente. Das ist eine Aufgabe für alle Geschlechter. Dafür braucht es auch Männer, die  
für eine Gesellschaft einstehen, in der Macht, Möglichkeiten und Verantwortung gerecht  
geteilt werden und Sexismus entschieden bekämpft wird. Geschlechtergerechtigkeit ist eine  
Querschnittsaufgabe, die wir intersektional denken. Mit einem Gender-Check wollen wir  
prüfen, ob eine Maßnahme oder ein Gesetz die Gleichberechtigung der Geschlechter  
voranbringt, und dort, wo es ihr entgegensteht, dementsprechend eingreifen. Die Vergabe  
öffentlicher Aufträge soll auch Kriterien der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigen. 
Die neu geschaffene Bundesstiftung Gleichstellung werden wir zu einer effektiven verlässlich  
finanzierten und unabhängigen Institution ausbauen, die gesichertes Wissen zu den  
Lebenslagen aller Geschlechter bereitstellt und wirksame Maßnahmen für Gleichberechtigung  
entwickelt, bündelt und für Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit zugänglich macht. Hierfür  
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leisten die Sozialwissenschaften und die Genderstudies einen unverzichtbaren Beitrag. Wir  
brauchen eine verbindliche Gleichberechtigungsstrategie, die alle Lebens- und  
Politikbereiche umfasst, ressortübergreifend arbeitet und die Erkenntnisse in umsetzbare  
Ziele übersetzt. Es wird Zeit für eine feministische Regierung, in der Menschen aller  
Geschlechter gleichermaßen für Geschlechtergerechtigkeit eintreten.


Geschlechtsspezifische Gewalt bekämpfen
Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt, die vor allem Frauen betrifft, ist eine  
gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe. Gewalt im häuslichen und persönlichen Nahbereich ist  
ein strukturelles Problem, das sowohl in der medialen Darstellung als auch in der  
Rechtsprechung oft verharmlost wird. Wir brauchen daher mehr Aufklärungsarbeit und  
spezifische Gewaltpräventionsprogramme. .Mit der Istanbul-Konvention haben wir ein  
Instrument an der Hand, das die notwendigen Maßnahmen beschreibt. Dazu gehört auch eine  
Erweiterung der Kriminalstatistik, damit das Ausmaß der in Deutschland verübten Femizide und  
andere Straftaten, die aus Frauenhass, begangen werden, differenziert erfasst wird und diese  
Taten systematisch als Hasskriminalität eingestuft werden. Zur Verbesserung des Schutzes vor  
geschlechterspezifischer Gewalt muss das Gewaltschutzgesetz evaluiert und novelliert werden.  
Gewaltbetroffene Frauen, deren Aufenthaltsstatus von dem Aufenthaltsstatus ihres Ehemanns  
oder Partners abhängt, sollen einen eigenständigen Aufenthaltstitel erhalten können. Polizei  
und Justiz müssen im Umgang mit Betroffenen sexualisierter Gewalt umfassend geschult und  
sensibilisiert sein. Verbale sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum wollen wir nicht  
hinnehmen und werden auch geeignete Ordnungsmaßnahmen dagegen prüfen. Opfer von  
Vergewaltigungen brauchen eine flächendeckende qualifizierte Notfallversorgung  
einschließlich anonymer Spurensicherung und der Pille danach. Angebote für psychosoziale  
Prozessbegleitung sollen gestärkt werden.Wir werden Monitoringstellen einrichten und die  
getroffenen Maßnahmen regelmäßig auf ihre Wirksamkeit prüfen. Unser Ziel ist eine  
Gesellschaft, in der alle Menschen ohne Angst verschieden sein können.


Frauenhäuser absichern
Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Es ist die Pflicht des Staates,  
Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen. Frauenhäusern kommt hierbei eine  
Schlüsselrolle zu. Deshalb müssen deutlich mehr Frauenhausplätze geschafen werden, auch im  
ländlichen Raum. Denn jede von Gewalt betroffene Frau, ob mit oder ohne Kinder, braucht eine  
Anlaufstelle und Schutz – unabhängig von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status, ihrer  
Wohnsituation oder davon, ob sie eine Beeinträchtigung hat. Mit einem gesetzlichen  
Rechtsanspruch auf Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt sichern wir über eine  
Geldleistung des Bundes Betroffene unabhängig von ihrem Einkommen ab und verbessern den  
Zugang zu Schutzeinrichtungen und deren Angeboten für alle Frauen. Länder und Kommunen  
müssen weiterhin ihrerseits ihrer Finanzierungsverantwortung nachkommen. Für die  
Aufenthaltszeit in einem Frauenhaus sollen Betroffene, die Sozialleistungen erhalten, nicht  
schlechtergestellt werden. Wir brauchen Frauenhäuser, in denen Kinder, auch wenn sie älter  
sind, mit aufgenommen werden können. Auch Männer, die Opfer von Partnerschaftsgewalt  
geworden sind brauchen Unterstützung und Zufluchtsräume. Dieses Angebot wollen wir ausbauen.  
Zudem müssen intersektionale Schutzkonzepte und Zufluchtsräume, insbesondere auch für  
queere, nicht-binäre, Menschen, entwickelt und bereitgestellt werden. Wir fördern die  
Barrierefreiheit von Frauenhäusern und Beratungseinrichtungen, damit auch für von Gewalt  
betroffenen Frauen mit Behinderungen Schutzmöglichkeiten zur Verfügung stehen.


Vor Zwang und Ausbeutung schützen, Selbstbestimmung ermöglichen
Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ist ein abscheuliches Verbrechen, das wir  
mit den Mitteln des Strafrechts, aber auch präventiv durch ein gemeinsames europäisches  
Vorgehen, Information sowie Schutz und Hilfe für die Opfer konsequent bekämpfen werden. Dazu  
wollen wir auch einen nationalen Aktionsplan gegen Menschenhandel auflegen. Opfer von  
Menschenhandel einfach abzuschieben ist falsch. Stattdessen würden ihre Anzeige- und  
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Aussagebereitschaft durch ein dauerhaftes Bleiberecht erhöht und die Strafverfolgung der  
Täter*innen würde erleichtert.


Zwangsverheiratungen sind Menschenrechtsverletzungen. Alle Menschen, die davon bedroht sind,  
brauchen Hilfe und Schutz und gute Beratung durch verlässlich finanzierte Beratungsstellen.


Weibliche Genitalverstümmelung ist eine massive Verletzung der körperlichen Integrität. Es  
ist entscheidend, dass wir den Betroffenen helfen und sie schützen, auch durch  
internationale Aufklärungs- und Hilfekampagnen. Doch auch in Deutschland brauchen wir eine  
Strategie dagegen. Zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich in diesem Bereich  
engagieren, wollen wir besser unterstützen, die Kontaktpersonen der Mädchen sowie  
pädagogisches Personal und Jugendämter sollen geschult und sensibilisiert werden.


Menschen, die in der Prostitution arbeiten, brauchen Rechte und Schutz - auch vor  
Stigmatisierung und Kriminalisierung. Das Prostituiertenschutzgesetz werden wir  
dementsprechend evaluieren und überarbeiten mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen in der  
legalen Prostituion zu verbessern. Damit sie ihrer Arbeit sicher nachgehen können, müssen  
auch die Prostitutionsstätten strenger kontrolliert werden. Freiwillige, niedrigschwellige  
und mehrsprachige Beratungsangebote werden wir ausbauen und finanziell unterstützen.  
Menschen die aus der Prostiution aussteigen wollen unterstützen wir durch individuelle  
Hilfen und Beratung bei der Umorientierung. Dies kann gelingen durch Weiterbildung,  
finanzielle Unterstützung und Hilfe bei der Vermittlung in Erwerbsarbeit außerhalb der  
Prostitution.


Selbstbestimmung durch Gesundheitsversorgung
.Alle Menschen, müssen selbst über ihren Körper und ihr Leben entscheiden können. Eine gute  
Gesundheitsversorgung inklusive eines gesicherten Zugangs und umfassender Informationen zum  
Schwangerschaftsabbruch ist dafür notwendig. Die Entscheidung, ob eine Frau eine  
Schwangerschaft abbricht oder nicht, ist allein ihre. In dieser Zeit sind gute Beratungs-  
und Versorgungsstrukturen notwendig. Wir streiten für eine ausreichende und wohnortnahe  
Versorgung mit Ärzt*innen, Praxen und Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Das  
Thema muss in die Ausbildung von Ärzt*innen nach international anerkannten Standards  
integriert werden. Neben der professionellen medizinischen Versorgung sind gute  
Beratungsangebote wichtig. Deshalb werden wir das breite Angebot an Familienplanungs- und  
Beratungsstellen absichern und die freiwilligen Beratungsangebote ausbauen. Um die  
Versorgung dauerhaft zu gewährleisten, braucht es eine Entstigmatisierung und  
Entkriminalisierung von selbstbestimmten Abbrüchen sowie eine generelle Kostenübernahme. Das  
ist nur möglich, wenn der selbstbestimmte Schwangerschaftsabbruch nicht mehr im  
Strafgesetzbuch (§ 218 und § 219), sondern außerhalb geregelt wird. Schwangere, die eine  
Beratung aufsuchen sowie die Beratungsstellen und Ärzt*innen müssen mit einem  
bundeseinheitlich verankerten Schutz vor Anfeindungen und Gehsteigbelästigungen geschützt  
werden. Bei einer ungewollten Schwangerschaft muss der bestmögliche Zugang zu Informationen  
gewährleistet werden. Um Ärzt*innen vor drohenden Anzeigen zu schützen, gilt es insbesondere  
den § 219a schnellstmöglich aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. 
In einem ersten Schritt müssen die Kosten für ärztlich verordnete Mittel zur  
Empfängnisverhütung für Empfänger*innen von staatlichen Transferleistungen und  
Geringverdiener*innen unbürokratisch übernommen werden. Perspektivisch soll der kostenfreie  
und leichte Zugang zu Verhütungsmitteln für alle gelten. Am einfachsten wäre es, diesen  
Zugang über die Krankenkassen zu regeln.


Queerfeindlichkeit bekämpfen
Lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen sollen selbstbestimmt und  
diskriminierungsfrei ihr Leben leben können. Dafür und gegen gesetzliche Diskriminierungen  
sowie Benachteiligungen und Anfeindungen im Alltag werden wir ein starkes Signal setzen und  
den Schutz von Menschen aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität durch die  
Ergänzung des Artikels 3 Absatz 3 des Grundgesetzes sicherstellen. Wir werden gemeinsam mit  
den Organisationen der Community einen bundesweiten ressortübergreifenden Aktionsplan  







98


„Vielfalt leben!“ für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt vorlegen mit dem  
Ziel, LSBTIQ* gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu garantieren um die  
Akzeptanz von Vielfalt zu fördern. Dazu gehören auch Maßnahmen zur LSBTIQ*-inklusiven  
Gesellschaftspolitik sowie die institutionelle Förderung und Projektförderung der LSBTIQ*- 
Verbände, -Organisationen und -Stiftungen. Das diskriminierende Blutspendeverbot für schwule  
und bisexuelle Männer sowie transgeschlechtliche Personen wollen wir aufheben. 
LSBTIQ* sind besonders oft von sexualisierter Gewalt betroffen. Gegen LSBTIQ* gerichtete  
Hasskriminalität werden wir entschieden bekämpfen. Um queere Jugendliche insbesondere auch  
im ländlichen Raum zu schützen und zu stärken, wollen wir mit einer bundesweiten  
Aufklärungskampagne für junge Menschen über die Vielfalt sexueller Orientierungen und  
geschlechtlicher Identitäten informieren und bezüglich Homo-, Bi-, Trans- und  
Queerfeindlichkeit sensibilisieren. Wir werden uns gemeinsam mit den Ländern dafür  
einsetzen, dass sich geschlechtliche und sexuelle Vielfalt und Diversität in den Lehr- und  
Bildungsplänen wiederfinden und diese konsequent umgesetzt werden. Queerfeindliche  
Straftaten sollen statistisch gesondert erfasst werden.


Selbstbestimmung garantieren, Transsexuellengesetz aufheben
Mit einem Selbstbestimmungsgesetz werden wir dafür sorgen, dass das überholte 
Transsexuellengesetz endlich aufgehoben wird. Eine Änderung des Geschlechtseintrags und des  
Namens auf Antrag der betroffenen Person werden wir ermöglichen, ohne dass dafür  
psychologische Zwangsgutachten notwendig sind. Das Offenbarungsverbot werden wir  
konkretisieren und vorsätzliche Verstöße dagegen sanktionieren. Wir schreiben fest, dass  
alle nicht notwendigen Operationen und Behandlungen an intergeschlechtlichen Kindern  
verboten werden und Lücken in den entsprechenden Gesetzen geschlossen werden. Operationen,  
die als medizinisch notwendig durchgeführt wurden sollen, unter Berücksichtigung eines  
strengen Datenschutzes, zentral erfasst werden um eine bessere Nachvollziehbarkeit für  
Betroffene und eine bessere Datengrundlage zu erreichen. Bei Gesundheitsleistungen sowie  
körperangleichenden Operationen und Hormontherapien muss das Selbstbestimmungsrecht  
gesichert sein. Den Anspruch auf medizinische körperangleichende Maßnahmen wollen wir  
gesetzlich verankern und dafür sorgen, dass die Kostenübernahme durch das Gesundheitssystem  
gewährleistet wird. Wir werden einen Entschädigungsfonds für die Opfer aus dem Kreis der  
trans- und intergeschlechtlichen Personen, deren körperliche Unversehrtheit verletzt wurde,  
oder deren Ehen zwangsgeschieden wurden einrichten.


Wir stärken Sicherheit und Bürger*innenrechte


Sicherheit für alle und eine gut ausgestattete und bürger*innennahe  
Polizei
Deutschland ist grundsätzlich ein sicheres Land. Das liegt auch an der guten Arbeit der  
Polizei. Wir wollen, dass das so bleibt. Diebstahl, Einbrüche, Gewalttaten, Hassverbrechen  
oder organisierte Kriminalität belasten Opfer und ihre Angehörigen dennoch schwer. Für ihre  
Aufgaben wie Prävention, Aufklärung und Strafverfolgung und den Schutz der Grundrechte  
wollen wir die Polizei stärken, in der Stadt und auf dem Land, analog und digital. Den  
früheren Personalabbau bei Bundespolizei und Bundeskriminalamt wollen wir durch eine  
Offensive bei der Besetzung offener Stellen beheben und gleichzeitig spezialisierte  
Ausbildungen und Studiengänge ermöglichen. Wir wollen, dass die Polizei die Diversität der  
Bevölkerung widerspiegelt. Die Polizist*innen verdienen unsere Wertschätzung, genauso wie  
gute Arbeitsverhältnisse und leistungsfähige Strukturen innerhalb der Behörden. Sichere und  
leistungsfähige Datenverarbeitung, kombiniert mit mobiler IT und klar geregelten  
Kompetenzen, ist dabei eine Grundvoraussetzung moderner Polizeiarbeit. Gutes polizeiliches  
Handeln kann jedoch kein Ersatz für gesellschaftliche Problemlösung sein. Deswegen werden  
wir die Zusammenarbeit mit zivilen Trägern und externen Expert*innen unterstützen und weiter  
ausbauen.
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Die besondere Verantwortung der Polizei
Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle frei und sicher leben können. Sicherheit muss  
überall gleichermaßen garantiert sein. Freiheits- und Bürger*innenrechte behandeln wir nicht  
als Streichposten der Innenpolitik, sondern als ihre zentralen Schutzgüter. Sicherheit darf  
keine Frage der sozialen Schicht, der Herkunft, des Geschlechts, der sexuellen Identität,  
des Aussehens oder des Wohnorts sein. Damit die Polizei ihren komplexen Aufgaben nachkommen  
kann, muss sie auf das Vertrauen der gesamten Bevölkerung bauen können. Als ausführendes  
Organ des staatlichen Gewaltmonopols hat die Polizei zudem eine besondere Verantwortung. Dem  
entspricht die Einführung einer individuellen, aber anonymisierten Kennzeichnung für die  
Bundespolizei sowie einer/eines unabhängigen Bundespolizeibeauftragten mit umfassenden  
Kompetenzen, an die/den sich im Falle von auftretenden Problemen oder erkannten Missständen  
sowohl Polizist*innen wie auch Bürger*innen wenden können Straftaten im Amt und Todesfälle  
in Polizeigewahrsam müssen ohne Wenn und Aber aufgeklärt werden. 
 
Wir werden die Kontrollbefugnisse der Bundespolizei so ausgestalten, dass sie nicht mehr zu  
Racial Profiling führen, und die Einführung sog. Ticketsysteme erproben, um Gründe für  
polizeiliche Kontrollen für die Betroffenen transparent zu machen. 
 
Polizist*innen sollten sich auch nach der Ausbildung verpflichtend fortbilden können und  
müssen. Wichtige Fortbildungsbereiche sind beispielsweise der Umgang mit Menschen mit  
psychischen Erkrankungen sowie Antidiskriminierung und die Gefahr von Racial Profiling.  
Besondere Belastungen im Dienst sollen regelmäßig beispielsweise im Rahmen von Supervision  
nachbereitet werden. Eine bundesweite, externe Fachstelle zur Seelsorge und ethischer  
Bildung ist einzurichten. Das bereits bestehende ZeBuS (Zentrum für ethische Bildung und  
Seelsorge in der Polizei NRW) kann hierbei als Vorbild dienen. Längst überfällig sind  
unabhängige wissenschaftliche Studien zu Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus in  
den Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden. Wir wollen Polizeiforschung besser  
ermöglichen und die Polizei dafür stärker öffnen. 
Rationale Sicherheitspolitik setzt eine solide Faktenlage und klare Zuständigkeiten voraus.  
Deshalb werden wir u.a. den Periodischen Sicherheitsbericht wieder einführen, dessen  
Aussagekraft sich in der Vergangenheit bewährt hat.


Europäisches Kriminalamt schaffen, organisierte Kriminalität  
verfolgen
Zahlreiche Straftaten finden grenzüberschreitend statt, insbesondere. die organisierte  
Kriminalität und islamistische oder rechtsextreme Terrornetzwerke machen nicht an  
Landesgrenzen halt. Zum Schutz der Bürger*innen und zur Verteidigung unserer Freiheit  
brauchen wir eine stärkere grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Polizei und Justiz: durch  
gemeinsame europäische Polizeiteams, durch die Aufwertung von Europol zu einem Europäischen  
Kriminalamt sowie durch eine engere justizielle Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, auch mit  
Hilfe von Eurojust und bei der Bekämpfung von Betrug zu Lasten der EU-Finanzen mit dem EU- 
Betrugsbekämpfungsamt OLAF und der Europäischen Staatsanwaltschaft unter Nutzung modernster  
Analysemethoden. Wegen der zunehmenden Vernetzung von europäischen Datenbanken sind hohe  
Datenschutzstandards und eine Verbesserung des grenzüberschreitenden Rechtsschutzes  
unabdingbar. Diese Zusammenarbeit braucht eine unabhängige Justiz und faire Strafverfahren  
in allen EU-Mitgliedstaaten.


Verfassungsschutz neu ordnen
Der Verfassungsschutz hat in der Vergangenheit viel Vertrauen verspielt, vor allem im  
Hinblick auf den NSU-Komplex. Hier sind Veränderungen, insbesondere durch einen personellen  
Neuanfang, zu beobachten, dennoch muss ein struktureller Neustart folgen, mit dem die  
Analysefähigkeit des Verfassungsschutzes verbessert wird. Der in Wissenschaft und  
Zivilgesellschaft schon heute vorhandene Sachverstand 
über verfassungsfeindliche Bestrebungen muss systematischer genutzt werden. Diese Expertise  
soll einbezogen und durch ein Demokratiefördergesetz flächendeckend gestärkt und dauerhaft  
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gefördert werden. 
Wir wollen den Verfassungsschutz strukturell neu aufstellen: zum einen mit einem  
unabhängigen, wissenschaftlich aus öffentlichen Quellen arbeitenden Institut zum Schutz der  
Verfassung. Zum anderen mit einem verkleinerten Bundesamt für Gefahrenerkennung und  
Spionageabwehr, das mit rechtsstaatskonformen nachrichtendienstlichen Mitteln klar  
abgegrenzt von polizeilichen Aufgaben arbeitet. Hier braucht es auch eine engere und  
effektivere parlamentarische Kontrolle. Um Vertrauen zurückzugewinnen werden wir die  
Kontrolle der Arbeit der Nachrichtendienste stärken und den Einsatz von menschlichen Quellen  
gesetzlich regeln.


Rechtsextremismus bekämpfen, Netzwerke zerschlagen
Es gibt mehr als 32.000 Rechtsextremist*innen in Deutschland, die sich sich trotz des  
ausgrenzend völkischen Ansatzes auch transnational immer stärker vernetzen. Die Bekämpfung  
rechtsextremistischer Strukturen – auch innerhalb der Sicherheitsbehörden – muss Priorität  
für alle Sicherheitsorgane haben. Dazu braucht es ein Bündel aus Prävention, Schutz- und  
Sanktionsmaßnahmen. Durch eine bundesweit vernetzte Präventionsstrategie wollen wir die  
Präventionsarbeit massiv ausbauen und dabei auch die antifeministische und nationalistisch- 
völkische Dimension des Rechtsextremismus in den Blick nehmen. Zu letzterer gehört zum  
Beispiel die rechtsextreme und gewaltbereite „Ülkücü-Bewegung“, umgangssprachlich „Graue  
Wölfe“ genannt, die wir mit allen politisch und rechtlich zur Verfügung stehenden Mitteln  
zurückdrängen wollen.


Zivilgesellschaftliche Gruppen leisten eine wichtige Arbeit zur Aufklärung und  
Zurückdrängung rechtsextremer Strukturen. Sie sollen strukturell und langfristig durch ein  
Demokratiefördergesetz gefördert werden. Wir werden unabhängige wissenschaftliche Studien zu  
Rassismus und Rechtsextremismus in den verschiedenen Sicherheitsbehörden initiieren,  
Hassgewalt erfassen und konsequent verfolgen. Rechtsextreme müssen konsequenter und zügiger  
als bisher aus Sicherheitsbehörden entfernt werden. Hierfür wollen wir die rechtlichen  
Voraussetzungen schaffen. Die Mordserie des rechtsterroristischen NSU sowie andere  
rassistische und rechtsextremistische Terrorakte in Deutschland - zum Beispiel die Morde in  
Hanau - sind nach wie vor nicht vollständig aufgearbeitet. Deshalb richten wir nach dem  
Vorbild der Stasi-Unterlagen-Behörde ein Archiv über rechten Terror ein, in dem auch die  
Dokumente und Ergebnisse der 13 parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zum NSU  
ausgewertet werden und langfristig für Wissenschaftler*innen, Journalist*innen und die  
Zivilgesellschaft zugänglich sind. Unsere Solidarität gilt allen Opfern und Betroffenen von  
rechtsterroristischen, extrem rechten und rassistischen Angriffen. Wir wollen daher auf  
Bundesebene einen Fond für Opfer und Betroffene, insbesondere rechtsextremer, rassistischer  
oder islamistischer Gewalt einrichten.


Vor Terrorismus schützen
Jede Form politisch motivierter Gewalt gefährdet unseren Rechtsstaat. Insbesondere durch  
Terrorismus von gewaltbereiten Rechtsextremist*innen und Islamist*innen ist die öffentliche  
Sicherheit in Deutschland bedroht. Um die offene Gesellschaft, unsere Demokratie und die  
Menschen zu schützen, müssen wir Terror entschieden bekämpfen – durch effektive  
intersektional ausgerichtete Präventionsarbeit, bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden  
und eine konsequente Überwachung von sogenannten Gefährder*innen. Dazu braucht es eine  
europäisch abgestimmte Definition des Gefährderbegriffs mit rechtlich überprüfbaren Ein- und  
Ausstufungskriterien. Gefährder*innen müssen engmaschig überwacht werden. Ziel ist, dass  
gegenüber Gefährder*innen offene Haftbefehle konsequent vollstreckt und laufende Verfahren  
über Ländergrenzen hinweg zusammengezogen werden. Die Kooperation und Kommunikation zwischen  
den Sicherheitsbehörden auch über Ländergrenzen muss reformiert werden, wozu die Schaffung  
rechtlicher Grundlagen für die Terrorabwehrzentren GTAZ und GETZ gehört. Jenseits der  
Terrorabwehr lehnen wir Grundrechtseingriffe aufgrund einer Einstufung als sogenannte  
Gefährder*in ab. Aussteigerprogramme für Menschen aus rechtsextremistischen und  
islamistischen Szene werden wir ebenso ausbauen wie Hilfs- und Beratungsangebote für Opfer  
und deren Angehörige. Es braucht ein bundeseinheitliches, professionalisiertes Präventions-  
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und Deradikalisierungsnetzwerk analog zu den zivilgesellschaftlichen Trägern, die sich  
bereits besser als die politischen Ebenen in Bund und Ländern vernetzt haben. Prävention und  
Deradikalisierung in Haftanstalten wollen wir stärken. Um Attentate zu erschweren, werden  
wir illegalen Waffenhandel, auch und gerade auf Online-Marktplätzen, verstärkt verfolgen.


Mehr Sicherheit durch weniger Waffen
In Deutschland gibt es über fünf Millionen legale Waffen. Jedes Jahr sterben Menschen auch  
durch legale Waffen, beim Hantieren mit ihnen oder durch Straftaten. Diese reichen von  
häuslicher Gewalt über und Amokläufe bis hin zu extremistischen Attentaten. Solche  
Straftaten werden nicht unbedingt durch die berechtigten Legalwaffenbesitzer*innen begangen,  
sondern auch durch Menschen, die sich rechtswidrig Zugang zu diesen Waffen verschaffen, weil  
sie über entsprechende Zugänge, z.B. im gemeinsamen Haushalt verfügen. Um ein valides Bild  
über die Dimensionen und Ursachen solcher Straftaten zu erhalten, braucht es eine  
verbesserte kriminalstatistische Erfassung. Es muss dokumentiert werden, ob eine Straftat  
mit einer legalen oder illegalen Schusswaffe begangen wurde, ob es bei der Tat auch zu einer  
Schussabgabe kam und ob die oder der Tatverdächtige berechtigt war, die Waffe zu besitzen  
oder nicht. Jeder Mensch, der durch eine Waffe stirbt, ist einer zu viel. Deshalb wollen wir  
die Verfügbarkeit von tödlichen Schusswaffen - außer für Jäger*innen, die ohne diese Waffen  
ihre Aufgaben nicht erfüllen können - schrittweise beenden. Auch im Bereich des Schießsports  
setzen wir uns im Dialog mit Sportschütz*innen für die Umstellung auf nichttödliche  
Schusswaffen ein. 
 
 
Bevölkerungsschutz krisenfest machen


Deutschland verfügt über ein herausragendes Netz von Akteur*innen, die im Katastrophenfall  
handlungsfähig sind. Das Rückgrat hierfür bilden die überwiegend freiwilligen Mitglieder der  
Hilfsorganisationen, Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks. Die Klimakrise und die  
Herausforderungen unserer modernen Gesellschaft setzen dieses System unter Druck. Gerade  
länderübergreifende Katastrophen, wie Pandemien, Hochwasserereignisse, Waldbrände oder  
flächendeckende Stromausfälle, haben ein enormes Schadenspotenzial und erfordern  
koordiniertes Handeln, wenn einzelne Länder an Ihre Grenzen stoßen. Wir wollen, dass sich  
der Bund hier stärker engagiert und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und  
Katastrophenhilfe mehr Kompetenzen bekommt. Das freiwilligen und Spontanhelfer*innen- 
Engagement wollen wir weiter stärken und für digitale Bereiche, z.B. über ein Cyber- 
Hilfswerk, fit machen. Außerdem setzen wir uns für eine Stärkung des gesundheitlichen  
Bevölkerungsschutzes ein, um die interdisziplinäre Bekämpfung von zukünftigen Pandemien  
sicherzustellen.


Schutz für Whistleblower
Abgasmanipulationen, Missstände in Pflegeeinrichtungen, der Verkauf von Facebook-Nutzerdaten  
– kaum einer der großen Wirtschaftsskandale der vergangenen Jahre wäre ohne die Hinweise aus  
den Unternehmen überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt. Missstände


in Unternehmen, Behörden und anderen Bereichen wie Doping im Sport bis hin zu kriminellen  
Aktivitäten in Unternehmen und Behörden brauchen mutige Menschen, die sie ans Licht bringen.  
Diese „Whistleblower“ müssen im Interesse von uns allen besser vor Repressalien aus dem Aus-  
und Inland, gesundheitlichen, finanziellen und sozialen Folgen ihrer Meldung geschützt  
werden. Das werden wir mit einem Hinweisgeberschutzgesetz, das die EU-Whistleblower- 
Richtlinie ambitioniert und umfassend auch für das gesamte nationale Recht umsetzt,  
erreichen. Darin festgeschrieben sind ein zweistufiges Meldeverfahren sowie ein  
Entschädigungsfonds, mit dem das persönliche Risiko minimiert wird. Die Furcht vor einem  
ökonomischen und persönlichen Schaden als Hemmnis für eine Hinweisgabe soll so abgebaut und  
potenzielle Hinweisgeber*innen sollen ermutigt werden. Wir wollen, dass Whistleblower*innen  
wie Edward Snowden, dem wir die Aufdeckung der weltweiten Ausspähung und Massenüberwachung  
durch zahlreiche Nachrichtendienste zu verdanken haben, frei und sicher in einem  
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demokratischen Land leben können und ihnen dies auch in Deutschland anbieten.


Zielgerichtete Abwehr konkreter Gefahren
Ein funktionierender, demokratischer Rechtsstaat muss Sicherheit gewährleisten und die ihn  
konstituierenden Freiheitsrechte wahren. Wir stehen für eine rationale Sicherheits- und  
Kriminalpolitik, die Rechtsgüter vor realen Beeinträchtigungen schützt, konkrete Gefahren  
anlassbezogen und zielgerichtet abwehrt sowie eine verhältnismäßige Strafverfolgung  
gewährleistet, statt die Bevölkerung mit pauschaler Massenüberwachung unter Generalverdacht  
zu stellen. Sicherheitsgesetze müssen auf den Prüfstand, zukünftig auf valider Empirie  
beruhen und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit regelmäßig unabhängig evaluiert werden. Wir  
stellen dazu eine Überwachungsgesamtrechnung auf, die laufend fortgeführt wird. Den Einsatz  
biometrischer Identifizierung im öffentlichen Raum, wie beispielsweise Gesichtserkennung,  
lehnen wir ebenso wie die undifferenzierte Ausweitung der Videoüberwachung, die anlasslose  
Vorratsdatenspeicherung, generelle Hintertüren in digitalen Geräten und Anwendungen oder das  
Infiltrieren von technischen Geräten (Online-Durchsuchung bzw. Quellen-TKÜ) ab. Zudem soll  
eine Verpflichtung eingeführt werden, Sicherheitslücken zu melden und aktiv auf ihre  
Behebung hinzuwirken. Unternehmen dürfen nicht dazu verpflichtet werden, die IT-Sicherheit  
und Netzintegrität auf Kosten der Allgemeinheit zu gefährden. Wir streiten für eine  
technisch und personell gut ausgestattete und zielgerichtete Polizeiarbeit auf klaren  
Rechtsgrundlagen. Damit stärken wir auch die Rechtssicherheit für die Arbeit der Behörden  
und schaffen Vertrauen in diese. Die digitale Kompetenz in den Sicherheitsbehörden wollen  
wir stärken, damit bestehende Möglichkeiten zur Verbrechensverhütung und -aufklärung  
effektiv angewendet werden.


Wir garantieren den Rechtsstaat und stärken den  
Verbraucherschutz


Konsequent gegen Korruption
Korruption, Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder Manipulationen im Finanzmarkt sind  
Rechtsverstöße, die verheerende Auswirkungen auf den Wettbewerb und den freien Markt, für  
Umwelt und Menschen(rechte) haben können. Wirtschaftsstraftaten machen einen Großteil der  
polizeilich erfassten finanziellen Schädigungen aus. Bei Rechtsverstößen werden wir  
Unternehmen deshalb künftig wirksamer zur Rechenschaft ziehen. Ziel ist, die bereits  
verstreut bestehenden Regelungen in einem eigenständigen Gesetz gegen  
Wirtschaftskriminalität zusammenzufassen und zu ergänzen. Um zu verhindern, dass  
Rechtsverstöße von Unternehmen wegen organisierter Unverantwortlichkeit nicht geahndet  
werden können, soll künftig auch an das Organisationsverschulden angeknüpft werden können.  
Die Pflicht zum Nachweis der legalen Herkunft großer Zahlungen wollen wir verstärken.  
Sanktionen müssen gemäß den EU-Vorgaben wirksam, angemessen und abschreckend sein, zum  
Beispiel indem unrechtmäßiger Gewinn bei der Abschöpfung geschätzt werden darf und die  
nötigen Ressourcen dafür bereit gestellt werden. Den Sanktionskatalog wollen wir um weitere  
Maßnahmen wie den Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge, die  
Schadenswiedergutmachung sowie verpflichtende Vorkehrungen für Unternehmen zur Verhinderung  
von Straftaten erweitern und ein öffentliches Sanktionsregister einführen. Den  
Sanktionskatalog wollen wir um weitere Maßnahmen wie den Ausschluss von der Vergabe  
öffentlicher Aufträge, die Schadenswiedergutmachung sowie verpflichtende Vorkehrungen für  
Unternehmen zur Verhinderung von Straftaten erweitern und ein öffentliches Sanktionsregister  
einführen.


Rechtsschutz für jeden, Gruppenklagen einführen
Menschen müssen ihr Recht auch gegenüber wirtschaftlich Stärkeren wirksam durchsetzen  
können, zum Beispiel in Fällen wie dem Diesel-Abgas-Betrug. Dazu führen wir die Gruppenklage  
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ein, damit Menschen auch bei kleineren, aber massenhaft auftretenden Schäden effektiv zu  
ihrem Recht kommen und zum Beispiel Schadensersatz bekommen. Die bisher eingeführten  
kollektiven Klageverfahren wie die Musterfeststellungsklage, die nur Verbraucher*innen  
zusteht, und das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz sind unzureichend. Die immer  
beliebtere und oft wirkungsvolle Rechtsdurchsetzung durch Legal-Tech-Unternehmen kann  
andererseits vielen Menschen schnell und unkompliziert zu ihrem Recht verhelfen. werden. Den  
kollektiven Rechtsschutz wollen wir deshalb verallgemeinert und vereinheitlicht in die  
Zivilprozessordnung integrieren und die Bündelung individueller Ansprüche im Rahmen einer  
Gruppenklage ermöglichen. Für eine bessere Durchsetzung des Rechts sollen die  
Zugangsschranken gesenkt, die Verfahren vereinfacht sowie die Beratungs-und  
Prozesskostenhilfe gestärkt werden.Die Verbandsklage-Richtlinie der EU setzen wir  
verbraucherfreundlich und zügig in nationales Recht um. Die Auswirkungen unterschiedlicher  
Finanzkraft der Parteien, Möglichkeiten der Prozessverzögerung und der Einfluss von  
tatsächlich betroffenen Dritten (z.B. Versicherungen) auf Gerichtsverfahren müssen minimiert  
werden. Strafrechtliche Sanktionen mit Vernunft und Augenmaß Wir überprüfen die Wirkungen  
der Straf-und Strafverfahrensrechts-Änderungen der letzten Jahre anhand des Maßstabs  
rationaler, faktenbasierter Kriminalpolitik und reformieren das Sanktionensystem mit dem  
Ziel von Prävention und Resozialisierung. Dazu gehören Verzicht auf nutzlose  
Ersatzfreiheitsstrafen, größere Wirksamkeit von Bewährungsauflagen und Stärkung von  
ambulanten Sanktionsmöglichkeiten.


Kinderschutz vor Gericht verbessern
In familienrechtlichen Verfahren werden Entscheidungen getroffen, die erhebliche  
Auswirkungen auf das weitere Leben von Kindern und ihre Familien haben können. Häusliche  
Gewalt muss in Entscheidungen über Besuchs- und Sorgerecht berücksichtigt werden. Es gilt  
den Kinderschutz vor Gericht zu stärken und die Meinung von Kindern zu berücksichtigen.  
Anhörungen müssen kindgerecht ausgestaltet sein und mehrfache Befragungen nach Möglichkeit  
vermieden werden. Im familiengerichtlichen Verfahren braucht es entsprechende  
interdisziplinäre Angebote, wie z.B. Childhood-Häuser. Wir machen einerseits die  
Fortbildungen für Familienrichter*innen verbindlich und werden diese andererseits bei ihrem  
Arbeitspensum berücksichtigen. Auch in Kindschaftssachen wollen wir die  
Rechtsbeschwerdemöglichkeit zum Bundesgerichtshof herstellen. In Strafverfahren wollen wir  
die Opferrechte von Kindern weiter stärken. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder muss  
konsequent aufgeklärt und verfolgt werden, vor allem durch mehr- insbesondere auch auf  
Internetkriminalität spezialisiertes - Personal bei Polizei und Staatsanwaltschaften.


Vor Kostenfallen schützen, Online-Kündigung mit nur einem Klick
Online-Verträge kann man mit einem Klick abschließen, die Kündigung bedarf aber der  
Textform. Auch lange Mindestlaufzeiten und automatische Vertragsverlängerungen um ein Jahr  
sind alles andere als verbraucherfreundlich. Immer noch werden Verbraucher*innen an Telefon  
oder Haustür überrumpelt und ungewollte Verträge untergeschoben. Wir wollen  
Verbraucher*innen vor Vertragsfallen schützen und durchsetzen, dass die Online-Kündigung so  
einfach ist wie die Online-Bestellung. So wie es einen Bestellbutton gibt, muss es auch  
einen Kündigungsbutton geben sowie eine verpflichtende Eingangsbestätigung für Online-/E- 
Mail-Kündigungen. Vertragslaufzeiten und automatische Verlängerungen müssen verkürzt werden  
– zugunsten des Verbraucherschutzes und des Wettbewerbs. Wir wollen die maximale  
Mindestlaufzeit von Verträgen von zwei Jahren halbieren und die stillschweigende  
Vertragsverlängerung von einem Jahr auf einen Monat verkürzen. Telefonisch abgeschlossene  
Verträge sollen erst gelten, wenn sie nachträglich bestätigt werden. Auch vor unseriösen  
Haustürgeschäften wollen wir Verbraucher*innen besser schützen.


Ein Recht auf Reparatur
Von der Waschmaschine bis zum Handy – viele Geräte landen schon nach kurzer Zeit auf dem  
Müll, weil sie schnell kaputtgehen, nicht reparierbar sind oder keine Software-Updates mehr  







104


angeboten werden. Das ärgert die Verbraucher*innen, es verschwendet wertvolle Ressourcen und  
verursacht Berge von Elektroschrott. Wir setzen stattdessen auf Qualität und Langlebigkeit.  
Durch ein Recht auf Reparatur wollen wir Elektroschrott von vornherein vermeiden. Die  
Grundlage dafür sind verbindliche Designvorgaben, damit elektronische Geräte so gestaltet  
sind, dass sie möglichst langlebig, reparierbar und recyclingfähig sind. Dabei darf es nicht  
nur um die Hardware eines Geräts gehen. Mindestens für die erwartbare Lebensdauer müssen  
Ersatzteile und Softwareupdates kostengünstig erhältlich sein. Ein Label soll erkennbar und  
vergleichbar machen, wie lange Ersatzteile und Softwareupdates zur Verfügung gestellt  
werden.Durch die Verdopplung der Gewährleistungsfristen auf vier Jahre, die Erweiterung der  
Beweislastumkehr auf zwei Jahre und eine Angabe der vom Hersteller vorgesehenen Lebensdauer  
wollen wir erreichen, dass Geräte für eine längere Lebensdauer gebaut werden. So werden wir  
die Spielräume der EU-Vorgaben voll ausschöpfen und uns gleichzeitig für mehr  
Verbraucherschutz in der EU engagieren. Außerdem werden wir den reduzierten  
Mehrwertsteuersatz für Reparaturdienstleistungen einführen und uns auf EU-Ebene für die  
Ausweitung auf die Reparatur von Elektrogeräten einsetzen.


Finanzberatung im Interesse der Kund*innen
Häufig werden Kund*innen Finanz- und Versicherungsprodukte vermittelt, die am persönlichen  
Bedarf vorbeigehen. Diese Produkte sind häufig gut für die Gewinne der Banken und  
Versicherungen, aber schlecht für die Kund*innen. 
Wir wollen die Finanzberatung vom Kopf auf die Füße stellen. Dafür schaffen wir ein  
einheitliches und transparentes Berufsbild für Finanzberater*innen. Alle Vermittler*innen  
und Berater*innen sollen künftig von der BaFin beaufsichtigt werden. Wir wollen weg von der  
Provisionsberatung und schrittweise zu einer unabhängigen Honorarberatung übergehen. Dafür  
schaffen wir eine gesetzliche Honorarordnung, die Finanzberater*innen stärkt und  
unabhängiger macht. Zusammen mit den Verbraucherzentralen und der Branche entwickeln wir  
Honorarmodelle (Ratenzahlungen, Flatrates), die zu Lebenssituation und Präferenzen der  
Menschen passen und senken mit Standardprodukten in der Altersvorsorge die Kosten  
insbesondere für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Die Finanzaufsicht soll der  
Möglichkeit, den Vertrieb von schädlichen irreführenden Finanzprodukten zu untersagen  
häufiger Gebrauch machen und für mehr Finanzbildung sorgen. Zusätzlich wollen wir die  
Kompenzen der BaFin im Verbraucherschutz stärken und die Beteiligungsrechte des  
Verbraucherbeirats ausweiten. Überhöhte Dispozinsen und Gebühren insbesondere für das  
Basiskonto werden wir begrenzen


Wir fördern die Kultur, die Künste und den Sport


Krisenfeste Strukturen für die Kultur
Die Künste sind frei und müssen keinen Zweck erfüllen. Sie sind gleichzeitig von zentraler  
Bedeutung für die Selbstreflexion der Gesellschaft, den Zusammenhalt und die  
Persönlichkeitsbildung der Einzelnen. Wir wollen, dass die Kulturlandschaft nach der  
Pandemie mit ihren monatelangen Schließungen zu neuer Lebendigkeit, Vielfalt und  
Reichhaltigkeit findet und Kultur und kulturelle Bildung endlich selbstverständlicher Teil  
der Daseinsvorsorge werden. Deswegen wollen wir Kultur als Staatsziel im Grundgesetz  
verankern. Eine nachhaltige (Wiederaufbau-)Strategie muss die Kommunalfinanzen als eine  
wichtige Grundlage für das Kulturleben stärken, das Zuwendungsrecht reformieren, mehr  
Kooperationen zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei der Finanzierung von  
Kultureinrichtungen und -projekten ermöglichen sowie einen Fonds zum Schutz von  
Kultureinrichtungen vor Verdrängung und Abriss einrichten, der Kulturorte wie beispielsweise  
Clubs langfristig absichert. Die öffentliche Kulturförderung soll künftig partizipativ,  
inklusiv und geschlechtergerecht abgestimmt sowie nach transparenten Kriterien angelegt  
sein. Ebenso braucht es eine gleiche Wertschätzung bei der Finanzierung und den  
Rahmenbedingungen für alle Kulturformen und -sparten, für die Freie Szene und institutionell  
geförderte Kultureinrichtungen.
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Kulturschaffende und Kreative besser absichern
Die Corona-Krise zeigt, unter welch prekären Bedingungen viele Kultur- und Medienschaffende  
arbeiten. Für eine vielfältige Kulturlandschaft braucht es eine Absicherung, die Freiräume  
bietet und künstlerisches und kreatives Schaffen ermöglicht. Wir setzen uns für gute  
Arbeits- und Ausbildungsbedingungen und faire Bezahlung ein, damit an privaten und  
insbesondere öffentlichen Kulturinstitutionen prekäre Arbeitsverhältnisse überwunden werden.  
Soloselbstständige und Kulturschaffende sollen für die Zeit der Corona-Krise mit einem  
Existenzgeld von 1.200 Euro im Monat abgesichert werden. Eine Absicherung braucht es aber  
auch darüber hinaus. Die Künstlersozialkasse (KSK) muss finanziell gestärkt,  
Rechtssicherheit für die Mitgliedschaft in der KSK, auch für Künstler*innen, die nur  
zeitweise für Produktionen versicherungspflichtig angestellt sind, geschaffen und die  
freiwillige Weiterversicherung für Selbständige in der Arbeitslosenversicherung vereinfacht  
werden. Es muss sichergestellt werden, dass Urheber*innen für ihre Werke eine angemessene  
Vergütung erhalten. Eine angemessene Beteiligung insbesondere an den Gewinnen der  
Vertriebsplattformen sorgt dafür, dass Kultur- und Medienschaffende weiter an ihren Werken  
verdienen können. Nutzer*innen sollen bei digitalen Inhalten bei der Ausleihe und  
Weiterveräußerung nicht schlechter gestellt werden als bei analogen Gütern. Aus diesem Grund  
sollen Bibliotheken unter denselben Bedingungen E-Books verleihen dürfen, die sich für  
physische Bücher bewährt haben, ohne dafür Lizenzverträge abschließen zu müssen.


Kultur in der Gesellschaft
Aktives Kulturleben ist die Basis von demokratischen Gesellschaften. Hier findet die  
Auseinandersetzung darüber statt, wie wir leben wollen. Deshalb muss die Gesellschaft in  
ihrer ganzen Vielfalt im Kulturschaffen sichtbar sein. Wir wollen Kultureinrichtungen öffnen  
und stärken, damit jede*r einfachen Zugang zu ihnen hat und ihre Angebote nutzen und  
gestalten kann. Bestehende soziale, finanzielle oder bauliche Hürden müssen dafür abgebaut  
werden, etwa durch den kostenlosen Eintritt für Schüler*innen in staatlichen Museen, durch  
die Sonntagsöffnung von öffentlichen Bibliotheken oder durch einen Kulturpass für Menschen  
mit geringem Einkommen. Wir wollen gerade solche Kulturangebote kontinuierlich und  
flächendeckend fördern, die die Situation und die Bedürfnisse in ihrer Stadt oder ihrer  
Gemeinde mitdenken und das als ihre zentrale Zukunftsaufgabe verstehen. In ländlichen  
Regionen, aber auch in urbanen Zentren sollen Kultureinrichtungen Knotenpunkte von  
Begegnungen und zu sogenannten „Dritten Orten“ werden, die auch Menschen einen Zugang zu  
Kultur ermöglichen, die davon bislang wenig profitieren. Bei der Besetzung von Intendanzen,  
bei der Zusammensetzung von staatlich geförderten Kulturbetrieben, bei der Vergabe von  
Stipendien und Werksaufträgen und bei staatlichen Jurys wollen wir eine Quotenregelung  
einführen, um Geschlechtergerechtigkeit zu gewährleisten, sowie flache Hierarchien und  
partizipative Strukturen fördern. Zudem muss auf angemessene Repräsentanz der vielfältigen  
Gesellschaft geachtet werden. Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität und inklusive Teilhabe  
müssen fester Bestandteil der Ausbildung zu Kulturberufen sein. Auch kulturelle Vielfalt  
sowie Transkulturalität, also die gegenseitige Durchdringung von Kulturen, wollen wir  
fördern.


Den Kulturbetrieb ökologischer machen
Der Kulturbetrieb und die Künste können eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der  
Klimakrise spielen. Es gibt viele Initiativen und Akteur*innen, die mit großem Einsatz  
versuchen, ressourcenschonender zu arbeiten und den Kulturbetrieb ökologisch auszurichten.  
Dieses Engagement werden wir durch eine zentrale Beratungsstelle, dem Green Culture Desk,  
unterstützen und einen Green Culture Fonds als Förderinstrument einrichten. Künstler*innen  
geben außerdem wichtige Impulse für die nachhaltige Transformation. Wir wollen im Sinne  
eines Fonds für Ästhetik und Nachhaltigkeit ein Instrument zur ressortübergreifenden,  
transdisziplinären Förderung schaffen, das den Aufbau von langfristigen Strukturen  
ermöglicht sowie freie Experimentier- und Handlungsräume schafft. Damit sind auch hybride  
Modelle der Kooperation zwischen Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Akteur*innen der  
Zivilgesellschaft gemeint.
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Film- und Kinokultur stärken und ins digitale Zeitalter führen
Den Film als prägendes Medium des Bewegtbildes und Kinos als öffentliche Kulturorte wollen  
wir angesichts des schnellen Wandels der Produktions- und Vertriebsformen stärken. Um die  
künstlerische Qualität und Anziehungskraft des deutschen und europäischen Films zu steigern,  
vereinfachen wir Entscheidungsprozesse: Wir entflechten die Struktur aus Fernsehsendern und  
einer Vielzahl an Gremien zugunsten kriterienbasierter, automatischer Förderungen und  
richten unser Augenmerk verstärkt auf die Förderung von Stoffen und Drehbüchern sowie des  
Nachwuchses. Verbindliche Quoten sorgen dafür, dass Frauen im Film gleiche Chancen haben.  
Soziale Mindeststandards und faire Verwertungswege verbessern die ökonomische Lage der  
Filmschaffenden. Ökologiosche Produktion wird mit finanziellen Anreizen belohnt. Kinos und  
Festivals unterstützen wir durch verlässliche Förderinstrumente.


Erinnerungskultur stärken und öffnen
Erinnerungskultur trägt entscheidend zur Selbstverständigung und zum Zusammenhalt bei und  
ist eine grundlegende Voraussetzung für den Schutz unserer Demokratie. Doch noch immer gibt  
es Leerstellen in der Aufarbeitung der deutschen Verbrechensgeschichte. Der  
Nationalsozialismus muss weiter konsequent aufgearbeitet werden. Bisher wenig beachtete  
Opfergruppen wie die sogenannten „Asozialen“, „Berufsverbrecher“ und „Euthanasie“-Opfer  
wollen wir würdigen und durch eine angemessene Entschädigung anerkennen. Ihre  
Lebensgeschichten sowie die Tatorte der Morde sollen erforscht und gekennzeichnet werden.  
Die finanzielle Förderung der Forschungsarbeiten, die Weiterentwicklung der pädagogischen  
und wissenschaftlichen Arbeit der Gedenkstätten sowie die weitere Aufarbeitung und Rückgabe  
von NS-Raubkunst stehen im Mittelpunkt. Dazu gehört auch, den weiteren Verpflichtungen  
gegenüber Ländern, die unter der deutschen Besatzung gelitten haben, nachzukommen.Auch die  
SED-Diktatur soll durch die Fortsetzung der Forschung und der politischen Bildungsarbeit an  
den Außenstellen des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen weiter aufgearbeitet  
werden. Erinnerungsorte an die friedliche Revolution von 1989, die deutsche  
Wiedervereinigung und die folgenden tiefgreifenden Transformationsprozesse in Ostdeutschland  
werden wir in Bundesträgerschaft fördern. Auch die regionalen Aufarbeitungsinitiativen  
wollen wir stärker in ihrer Arbeit unterstützen und setzen uns für unbürokratische und  
höhere Entschädigungsleistungen für die Opfer und Verfolgten der SED-Diktatur ein. Wir  
wollen außerdem rechtliche Regelungen für die Rückgabe von Raubkunst der NS- und der DDR- 
Zeit schaffen. Durch eine zentrale Erinnerungs- und Lernstätte werden wir die Kontinuitäten  
des Kolonialismus ins Bewusstsein rücken und so eine gesellschaftliche Debatte über unser  
koloniales Erbe fördern, die eine antirassistische Perspektive auf Geschichte und  
Gesellschaft ermöglicht. Dazu sind die kritische Aufarbeitung der kolonialen Verbrechen und  
die Dekolonisierung öffentlicher Räume zentral und es bedarf einer umfänglichen  
Provenienzforschung, Digitalisierung und transparenten Veröffentlichung sowie verbindlicher  
Regelungen zur Restitution von Kulturerbe aus kolonialen Kontexten. Das gelingt nur in enger  
Zusammenarbeit mit den Nachkommen und zivilgesellschaftlichen Initiativen der ehemals  
Kolonisierten und Geschädigten weltweit. Gleichzeitig muss sich die deutsche  
Erinnerungskultur für die vielfältigen Erfahrungen und Geschichten der Menschen öffnen, die  
nach Deutschland eingewandert sind, oder deren Geschichte mit der deutschen verwoben ist und  
das Gedenkstättenkonzept entsprechend weiterentwickelt werden. Wir werden uns auch für eine  
aktive Erinnerungskultur in allen öffentlichen Institutionen einsetzen.


Ein Entwicklungsplan für den Sport
Im Sport, dem größten Träger der organisierten Zivilgesellschaft und des freiwilligen  
Engagements, werden täglich demokratische Werte wie Gemeinsamkeit, Toleranz, Integration,  
Inklusion, Engagement und Gesundheitsprävention gelebt und vermittelt. Damit übernimmt der  
Sport eine herausragende Rolle für das gesellschaftliche Zusammenleben. Dies werden wir  
fördern und bessere Rahmenbedingungen schaffen. Wir setzen uns dafür ein, dass sich die  
Teilhabe von Frauen im Sport und die Diversität von Sportler*innen und Athlet*innen auch in  
der Besetzung von Entscheidungsgremien niederschlägt. Wir wollen Ideen und Energien bündeln  
und zusammen mit den Sportverbänden, Ländern, Kommunen , der Wissenschaft und unter  
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Beteiligung der Bürger*innen einen Entwicklungsplan Sport erarbeiten und umsetzen – ähnlich  
dem Goldenen Plan aus den 1960ern. Ein besonderer Fokus muss dabei vor allem auf  
strukturschwachen Regionen, gerade in Ostdeutschland, liegen, denn die Diskrepanz zwischen  
Ost und West ist beim Breitensport auch 30 Jahre nach der friedlichen Revolution ein  
Problem. Ausreichend vorhandene und barrierefreie Sportstätten und Bewegungsräume zählen in  
Städten und ländlichen Räumen zur Daseinsvorsorge, deshalb wollen wir, dass Bewegungs- und  
Sportflächen in der Wohnungsbaupolitik und Quartiersplanung fest verankert und die  
bestehenden Anlagen unter Beachtung der energetischen Vorschriften durch die Kommunen  
saniert werden können. Dazu gehören auch insbesondere Schwimmsportstätten, denn unser  
Anspruch ist, dass jedes Kind schwimmen lernen kann. Das wollen wir mit einem Bundesprogramm  
zur Sanierung und Instandsetzung von Schwimmstätten erreichen. Sportgroßveranstaltungen  
sollen klimaneutral, sozial, nachhaltig und menschenrechtskonform ermöglicht, ihre Kosten  
transparent dargestellt werden, so dass sie auch einen bleibenden Infrastrukturgewinn für  
die Bürger*innen vor Ort schaffen. Dafür braucht es eine bundesweit einheitliche und föderal  
abgestimmte Gesamtstrategie, bei der von Beginn an Bürger*innenbeteiligung Teil der Planung  
ist. Das Prinzip Prävention ist die beste Vorsorge, daher wollen wir für alle zugängliche  
öffentliche Bewegungsräume unterstützen, die auch Menschen mit einen geringen Einkommen  
ermöglichen, Sport zu betreiben. E-Sport ist längst kein Nischenthema mehr und begeistert  
immer mehr Menschen. Wir wollen neue Wege in Sport- und Jugendvereinen ermöglichen - mit der  
Anerkennung der Gemeinnützigkeit für E-Sport stärken wir ehrenamtliches Engagement.  
Potentiale für Nachwuchsgewinnung in IT- und Kreativwirtschaft wollen wir aktivieren. Die  
Entwicklungen von E-Sport und Gaming werden wir insbesondere im Hinblick auf Diversität,  
Nachhaltigkeit, Jugendschutz sowie Medienkompetenz fördern und zusammen mit Gamer*innen,  
Verbänden und Wissenschaft gestalten; gemeinsam mit allen Akteuren stellen wir uns gegen  
Diskriminierung und Hate Speech.


Spitzensport braucht Breitensport
Ein starker Breitensport braucht Vorbilder. Im Leistungssport muss es um die bestmögliche  
Förderung von Talenten gehen und nicht allein um die Fixierung auf eine bestimmte  
Medaillenanzahl. Deshalb wollen wir bei der Förderung des Spitzensports die Bedingungen und  
Perspektiven für Leistungssportler*innen insbesondere für den Nachwuchs in den Mittelpunkt  
stellen. Die bisherigen staatlichen Beschäftigungsmöglichkeiten für Leistungssportler*innen  
werden durch zivile Alternativen ergänzt. Die wichtige soziale und pädagogische Arbeit von  
Trainer*innen im Ehrenamt und Hauptberuf wollen wir aufwerten. Bei der Doping-Prävention und  
im Anti-Doping-Kampf stärken wir die NADA, und fordern auf internationaler Ebene  
weitreichende Reformen der WADA, die ihre Aufgaben vollständig unabhängig ausführen und  
Athlet*innen echte Mitbestimmung ermöglichen muss . Die Dopingvergangenheit gilt es  
lückenlos aufzuklären, Dopingopfer unterstützen wir angemessen. Auch Korruptionsskandale auf  
höchster Ebene der Sportfunktionär*innen sowie die zunehmende Kommerzialisierung bedrohen  
den Spitzensport. Gerade beim Fußball als Publikumssport gilt es, die  
Partizipationsmöglichkeiten von Fans zu erhöhen und ihn wieder stärker gesellschaftlich zu  
verankern . Deswegen sollen Transparenz und Good Governance auch im Sport vorangetrieben  
werden. Die Einhaltung von Menschenrechten muss von Sportverbänden auf Grundlage der UN- 
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte umgesetzt und bei der Vergabe von  
Sportgroßereignissen zur Voraussetzung gemacht werden. Wir setzen uns für eine nationale  
Strategie gegen psychische, physische und sexualisierte Gewalt im Sport ein, bei der der  
Aufbau eines unabhängigen Zentrums für Safe Sport ein integraler Bestandteil ist. Gegen  
Rechtsextremismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport gehen  
wir mit einem langfristigen finanziell starken Bundesprogramm vor, das von einer  
unabhängigen Stelle beraten wird. Für die sozialpädagogischen Fußballfanprojekte und deren  
Koordinationsstelle sichern wir verlässliche Rahmenbedingungen. Wir schützen die  
Bürger*innenrechte von Fans und diese vor ausufernden Datensammlungen und Kollektivstrafen.  
Noch immer vorhandene sexistische Strukturen müssen aufgebrochen und Sportstätten  
gendersensibel geplant werden.
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Wir bauen Europa weiter


Die Zukunft der EU demokratisch gestalten
Wir sehen Deutschland in einer zentralen und historischen Verantwortung für den Zusammenhalt  
und die Fortentwicklung der EU. Zuletzt aber wurde von Berlin aus bestenfalls verwaltet,  
oftmals gebremst. Wir wollen die Europapolitik aktiv und koordiniert gestalten – mit klarem  
Wertekompass, entlang einer starken deutsch-französischen Zusammenarbeit und im  
Zusammenspiel mit unseren europäischen Partner*innen. Unser Ziel ist eine demokratisch  
gestärkte EU, die zusammenhält, voranschreitet und ihr ganzes Gewicht gegen den Klimawandel  
und das Artensterben in die Waagschale wirft. Wir stehen ein für ein vereintes Europa ohne  
Schlagbäume, denn die Freizügigkeit ist eine der größten Errungenschaften des europäischen  
Projekts. In manchen Bereichen kommen wir nur mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten voran.  
Die verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen der Verträge bietet dafür gute Möglichkeiten und  
muss stets im Bestreben, dass sich letztlich alle anschließen können, und mit vollen  
Parlamentsrechten erfolgen. Die Weiterentwicklung europäischer Institutionen steht für uns  
in engem Zusammenhang mit dem Ausbau des sozialen Zusammenhalts in der EU. In den kommenden  
Monaten bietet die „Konferenz über die Zukunft Europas“ eine große Chance, die europäische  
Öffentlichkeit zu stärken und gemeinschaftlich mit den Bürger*innen Reformen der EU zu  
entwickeln. Wir wollen sie nutzen für die nächste Phase der europäischen Integration auf dem  
Weg zur Föderalen Europäischen Republik und um europäische Antworten auf die großen  
Herausforderungen zu formulieren. Die Ergebnisse der Konferenz sollen im Rahmen der  
europäischen Gesetzgebung bis hin zu Vertragsänderungen umgesetzt werden.


Europäisches Parlament stärken
Die Geschichte der EU ist eine Geschichte zunehmender Legitimität der europäischen  
Institutionen. Unser Ziel ist, die parlamentarische Demokratie der Europäischen Union zu  
stärken: mit einem Parlament, das in allen Bereichen gleichberechtigt mit dem Rat  
entscheidet, ein vollwertiges Initiativrecht für die Gesetzgebung und ein starkes  
Haushaltsrecht erhält. Es soll die Kommission auf Vorschlag des Kommissions-Präsidenten bzw.  
der Kommissions-Präsidentin wählen sowie durch ein konstruktives Misstrauensvotum entlassen  
können. Für die Wahlen zum Europäischen Parlament setzen wir uns dafür ein, dass die  
Bürger*innen mit ihrer Stimme für einen Spitzenkandidaten bzw. eine Spitzenkandidatin der  
Parteien auch die/den nächste*n Präsident*in der EU-Kommission bestimmen. Ein Teil der  
Abgeordneten soll zukünftig nicht mehr über viele nationale Listen ins Europaparlament  
einziehen, sondern über EU-weite, transnationale Listen.


Wir setzen uns dafür ein, dass die Unionsbürgerschaft zu einer europäischen  
Staatsbürgerschaft fortentwickelt wird, so dass Unionsbürger*innen in den Mitgliedstaaten,  
in denen sie leben, dieselben Rechte und Pflichte genießen. Wir wollen, dass alle EU- 
Bürger*innen, die ihren dauerhaften Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, nicht nur bei  
Kommunal- und Europawahlen, sondern perspektivisch auch bei Landtags- und Bundestagswahlen  
wählen dürfen.


Mit Mehrheitsentscheidungen Blockaden auflösen
Die Europäische Union braucht mehr Handlungsfähigkeit, um auf Augenhöhe mit den heutigen  
Herausforderungen voranzukommen. Blockaden durch einzelne Staaten in Bereichen wie der  
Außen- und Sicherheitspolitik und in Steuerfragen oder auch bei Energie und Sozialem können  
wir uns nicht länger leisten. Solange nationale Einzelinteressen das europäische Gemeinwohl  
ausbremsen können, wird die EU keine aktivere Rolle etwa für mehr Steuergerechtigkeit oder  
mehr Verantwortung für Demokratie und Menschenrechte in der Welt übernehmen können. Darum  
setzen wir uns dafür ein, für alle verbleibenden Politikbereiche, in denen heute noch im  
Einstimmigkeitsprinzip entschieden wird, Mehrheitsentscheidungen in Mitentscheidung des  
Europäischen Parlaments einzuführen. Das ist auch deshalb wichtig, um bei weiteren  
Erweiterungsrunden der EU deren Handlungsfähigkeit zu sichern. Unser Ziel ist es, die  
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europäischen Institutionen zu einem Zweikammersystem weiterzuentwickeln


Ein europäisches Vereins- und Gemeinnützigkeitsrecht
Zum europäischen Gemeinwesen gehört das Zusammenwachsen der Zivilgesellschaften. Deshalb  
setzen wir uns für ein EU-weites Vereins- und Gemeinnützigkeitsrecht ein. Ein europäischer  
Vereinsstatus mit klaren Regeln zu Gründung, Gemeinnützigkeit und Auflösung würde Vereine  
dem Schutz der EU unterstellen und nationaler Willkür entziehen. Zudem wollen wir die  
Europäische Bürgerinitiative als zentrales Instrument der Teilhabe der Bürger*innen und der  
Zivilgesellschaft stärken. So sollen Bürger*innen die Einberufung von Europäischen  
Zukunftskonferenzen oder Bürger*innenräten fordern können, von denen auch eine Reform der  
Verträge angeregt werden kann. Ist eine Bürgerinitiative erfolgreich, sollte spätestens nach  
einem Jahr und einer Prüfung auf Vereinbarkeit mit den EU-Grundrechten ein Gesetzesvorschlag  
folgen und im Europaparlament eine Plenumsabstimmung über das Ziel der Initiative  
stattfinden.


Einflussnahme auf EU-Gesetzgebung transparent machen
Mehr Transparenz stärkt die europäische Demokratie und das Vertrauen der Bürger*innen in  
Politik. Um nachvollziehbar zu machen, wofür die Regierungen der Mitgliedstaaten in Brüssel  
eintreten, setzen wir uns für Fristen im Rahmen der Gesetzgebung ein, bis zu denen eine  
öffentliche Debatte im Rat stattgefunden haben muss. Dabei müssen alle Regierungen ihre  
aktuelle Position zum Vorschlag der Ratspräsidentschaft vorlegen. In einer deutschen  
Bundesregierung gehen wir hierbei mit gutem Beispiel voran. Auch den Zugang zu EU-Dokumenten  
wollen wir substanziell weiterentwickeln. Die EU arbeitet bei Interessensvertreter*innen  
bereits transparenter als der Bundestag. Wir wollen weitere Schritte gehen – mit einem  
verbindlichen Lobbyregister für alle EU-Institutionen, strikteren Karenzzeiten beim Wechsel  
zwischen Politik und Wirtschaft und einem „legislativen Fußabdruck“, durch den die  
Einflussnahme auf Gesetzgebung überprüfbarer wird, kontrolliert durch eine unabhängige  
Ethikbehörde, die Sanktionen verhängen kann.


Europäische Grundrechte einklagbar machen
Die EU ist eine Gemeinschaft der Werte und des Rechts. Wir wollen die EU-Grundrechtecharta  
langfristig gegenüber den Nationalstaaten einklagbar machen, um so alle EU-Bürger*innen in  
ihren Rechten zu stärken. Mit dem EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und  
Grundrechte setzen wir uns für ein stärkeres Instrument ein, um Verstöße autoritärer  
Mitgliedstaaten zu sanktionieren. Aus dem jährlichen Rechtsstaatlichkeitsbericht sollen  
konkrete Maßnahmen bis hin zu Vertragsverletzungsverfahren und der Nichtauszahlung von  
Subventionen folgen. Der neu geschaffene Rechtsstaatsmechanismus muss sofort zum Einsatz  
kommen. Kommunen und Regionen sowie Nichtregierungsorganisationen sollen dann direkt von der  
EU gefördert werden können. Bei den Artikel-7-Verfahren zur Rechtsstaatlichkeit braucht es  
substanzielle Fortschritte. Alle Mitgliedstaaten sollen sich der Europäischen  
Staatsanwaltschaft anschließen, wenn sie neue EU-Gelder erhalten wollen und öffentlich  
Rechenschaft über die Empfänger von Subventionen ablegen. Jede*r siebte Europäer*in ist Teil  
einer nationalen oder Sprachminderheit. Wir unterstützen die Minority Safepack Initiative  
und wollen Minderheitenrechte wie den Erhalt von Sprache, Kultur und Identität sowie  
Namensführung in der EU stärken.


Eine öffentlich-rechtliche Medienplattform in Europa
Ein zusammenwachsendes Europa braucht eigene, öffentliche digitale Orte, an denen seine  
Bürger*innen zusammenkommen können, um sich zu informieren, zu partizipieren, sich zu  
unterhalten und politisch zu diskutieren. Dafür kommen bislang nur kommerziell betriebene,  
digitale Plattformen in Frage. Als zeitgemäße Antwort setzen wir uns darum für eine  
europäische, digitale Plattform in öffentlicher Trägerschaft ein. Sie bündelt europaweit  
qualitativ hochwertige Inhalte – werbefrei, offen und mehrsprachig. Basierend auf  
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technischer Offenheit, Interoperabilität und besten Datenschutzstandards kann sie darüber  
hinaus gerade auch für die Zivilgesellschaft und Bildungseinrichtungen als  
Kommunikationsplattform dienen, um Inhalte bereitzustellen und in Informationskampagnen die  
EU den Bürger*innen näherzubringen. Die Grundlage bildet ein öffentlich-rechtlicher Auftrag.  
Sie arbeitet zusammen mit den nationalen öffentlichen Rundfunkanstalten um deren Inhalte  
europaweit zugänglich zu machen und agiert frei von jedweder politischer Einflussnahme.


Europa der Kommunen und Regionen
Eine demokratische, vielfältige und bürger*innennahe EU lebt von der Stärke der Kommunen und  
Regionen. Getreu dem Subsidiaritätsprinzip soll die EU da unterstützen, wo Kommunen an ihre  
Grenzen stoßen – aber nicht jeden Lebensbereich regulieren. Die Wettbewerbsregeln des  
Binnenmarkts dürfen Kommunen nicht zur Privatisierung öffentlicher Güter zwingen. In EU- 
Handelsabkommen braucht es Ausnahmen für die kommunale Daseinsvorsorge sowie für öffentliche  
und soziale Dienstleistungen. Für mehr europaweite Kooperation wollen wir  
Städtepartnerschaften stärken, INTERREG-Programme für grenzüberschreitende Zusammenarbeit  
ausweiten und Euregios und Eurodistrikte durch weniger Bürokratie und mehr Flexibilität  
fördern. Die europäische Zusammenarbeit im Hochschulbereich wollen wir stärken und in diesem  
Sinne das Konzept der European Universities weiterentwickeln. Kommunen und Regionen brauchen  
mehr Mitsprache auf europäischer Ebene, unter anderem über einen gestärkten Ausschuss der  
Regionen. Zur Umsetzung des Green Deals und bei der Gestaltung und Vergabe von  
Förderprogrammen setzen wir auf das Partnerschaftsprinzip und unterstützen lokale kleine und  
mittelständische Unternehmen dabei, ihren Beitrag zu leisten. Bürokratie wollen wir durch  
verstärkte Digitalisierung abbauen. EU-Haushaltsmittel sollen künftig auch verstärkt  
kommunalen und lokalen zivilgesellschaftlichen Akteuren direkt bereitgestellt werden.
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Kapitel 6: International zusammenarbeiten


Antragstext
Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind global: Pandemien, die Klima- und  
Biodiversitätskrise, Hunger, Urbanisierung, Migration und die sozial-ökologische  
Transformation als besondere Aufgabe. Wir können sie nur gemeinsam meistern. Jahrelang hat  
Deutschland in Europa und der Welt aber allenfalls moderiert, oft gezögert, ist abgetaucht.  
Es ist Zeit, wieder eine kooperative und aktive Politik zu betreiben und als gestaltende  
Kraft voranzugehen im Sinne einer multilateralen und vorsorgenden, einer kohärenten und  
wertegeleiteten Politik – stets europäisch und entlang einer verlässlichen deutsch- 
französischen Zusammenarbeit, mit unseren Partner*innen innerhalb und außerhalb Europas,  
transatlantisch und im Rahmen der Vereinten Nationen.


Gestützt auf die Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, das Pariser  
Klimaabkommen, internationale Menschenrechtsnormen und die rechtebasierte internationale  
Ordnung setzen wir uns für eine wirkungsorientierte globale Strukturpolitik ein, die den  
Schutz und die Bereitstellung globaler Gemeingüter, eine gerechte Verteilung von Ressourcen  
und Wohlstand sowie Entwicklungschancen für alle als beste Vorsorge gegen die Klima und  
Biodiversitätskrise, Konflikte, Gewalt oder das unermessliche Leid von Hunger, Flucht und  
Vertreibung begreift. Wir wollen dazu auch eine europäische Politik der globalen Vernetzung  
und Konnektivität vorantreiben und begrüßen entsprechende Partnerschaften.


Ausgangspunkt unserer Politik ist eine gestärkte, krisenfeste und handlungsfähige  
Europäische Union. Die Werte, auf denen sie gründet, wollen wir nach innen verteidigen und  
nach außen beherzt vertreten: Menschenrechte, Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit.  
Die EU als Friedensmacht ist nicht nur Antwort auf eine lange und schmerzvolle Geschichte  
von Kriegen und Feindseligkeiten auf unserem Kontinent, exportiert in die ganze Welt,  
sondern vor allem ein Zukunftsversprechen, das es einzulösen gilt. Sie ist unser  
schützenswertes und einmaliges Zuhause. Gerade weil wir überzeugte Europäer*innen sind,  
streiten wir für ihre stetige Fortentwicklung. Wir arbeiten für eine europäische  
Wertegemeinschaft, die ihre Abhängigkeit von Dritten in kritischen Bereichen ab- und ihre  
Souveränität und strategische Handlungsfähigkeit ausbaut – in einem Gleichgewicht von  
Kooperation, wo möglich, und Eigenständigkeit, wo nötig. So eine EU ist in der Lage,  
kritische Infrastruktur und globale Gemeingüter bereitzustellen und zu schützen, global für  
das Völkerrecht und die universalen Menschenrechte einzustehen. Ein wichtiges Fundament  
dafür ist es, Spaltung und antidemokratischen Bestrebungen innerhalb Europas  
entgegenzutreten. Mit dem größten Binnenmarkt der Welt hat die EU wirtschaftlich erheblichen  
Einfluss. Diesen Hebel wollen wir nutzen, um die globale Transformation gerecht zu gestalten  
und ambitionierte Standards zu setzen.


Der erheblichen Widerstände und Dilemmata, die das bedeutet, sind wir uns bewusst. Das  
autoritäre Hegemonialstreben von Staaten wie China und Russland, die Menschen- und  
Bürger*innenrechte systematisch aushebeln, zwingt Staaten nicht nur in wirtschaftliche und  
politische Abhängigkeit sondern sie wollen auch Europa spalten. Zugleich wird eine globale  
sozial-ökologische Transformation ohne China, auch ohne Russland oder Brasilien, nicht  
möglich sein. Das allein zeigt: Der globale Systemwettbewerb mit autoritären Staaten und  
Diktaturen ist real, lässt bisweilen nur die Wahl zwischen Regen oder Traufe – und stellt  
uns vor derart beachtliche Aufgaben, dass jede Form des Alleingangs zum Scheitern verurteilt  
wäre. Mit einer Demokratieoffensive treten wir diesem Trend entgegen und stärken die globale  
Zusammenarbeit von Demokratien und Demokrat*innen. In einer Partnerschaft für Demokratie  
sollten die Länder, zivilgesellschaftlichen Gruppen und Parlamentarier*innen einbezogen  
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werden, die sich zu ambitionierten demokratischen Standards bekennen. Zudem wollen wir die  
Stärkung von demokratischer Rechtsstaatlichkeit, regionaler Integration, Zivilgesellschaft  
und Menschenrechten ressortübergreifend besser koordinieren und ausbauen. Wir präferieren  
die regelbasierte, multilaterale Zusammenarbeit gegenüber informellen Formaten.


Wir können die vielen Widersprüche und Grenzen außen-, entwicklungs- und  
sicherheitspolitischen Handelns nicht auflösen. Die Verteidigung von Menschenrechten,  
Demokratie und das klare Bekenntnis zu Freiheitsbewegungen führen an die Grenzen politischer  
Handlungsfähigkeit. Wir können uns aber dieser Verantwortung nicht entziehen. Umso zentraler  
ist europäische Kohärenz und sind politische Bündnisse mit allen anderen Staaten, aber  
gerade auch Regionen, Kommunen und zivilgesellschaftlichen oder zwischenstaatlichen  
Akteuren, für die der Wert von Kooperation und die Stärke des Rechts ebenfalls Grundlage  
internationaler Beziehungen sind. Diese Bündnisse wollen wir stärken und selbstbewusst  
mitgestalten. Deutschland Vertretung in internationalen Organisationen wollen wir besser  
aufstellen und das Engagement stärken. Souverän sind wir nur gemeinsam.


Wir setzen auf den ehrlichen Interessensausgleich, auf eine feministische Außenpolitik, die  
Achtung der Rechte marginalisierter Gruppen, auf Zusammenarbeit und Rechtsstaatlichkeit, auf  
Gewaltfreiheit und koordinierte Krisenprävention und regelbasierte sowie vorrangig zivile  
Konfliktbearbeitung in einer eng vernetzten Welt. Unser Ziel ist eine Weltordnung, in der  
Konflikte nicht über das Recht des Stärkeren, sondern am Verhandlungstisch gelöst werden.  
Und wir reichen allen die Hand, die daran teilhaben wollen. Wir richten unsere Politik  
postkolonial und antirassistisch aus, im Wissen um Deutschlands Verantwortung in der Welt  
und im Bewusstsein um die Verbrechen des Nationalsozialismus.


Als hochentwickelter und exportorientierter Industriestaat gehört Deutschland zu den  
Hauptverursachern globaler Erwärmung und agiert als entscheidender Player einer  
Globalisierung, die eben nicht nur Wohlstand und Entwicklung bedeutet, sondern auch zu  
Ausbeutung von Mensch und Umwelt führt. Diese Verantwortung, insbesondere auch gegenüber  
Ländern des globalen Südens, verstehen wir als Antrieb für ambitionierte Veränderung und  
entschiedenes Handeln mit dem Ziel globaler Gerechtigkeit und setzen dafür bei uns selbst  
an.


Das bedeutet auch: Wir fordern die Einhaltung und den Schutz der Menschenrechte nicht nur  
von anderen ein, sondern messen uns selbst daran. Menschenrechte sind völkerrechtliche  
Pflicht und unverrückbare Grundlage einer wertegeleiteten internationalen Politik. „Alle  
Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“: Artikel 1 der Allgemeinen  
Erklärung der Menschenrechte ist Leitbild unseres Engagements – auch in der europäischen  
Flüchtlingspolitik. Sie ist das große Versagen Europas. In keinem anderen Bereich scheitern  
die europäischen Regierungen derart an den eigenen Ansprüchen von Moral, Menschenrechten und  
internationalem Recht.


In keinem anderen Bereich scheitern die europäischen Regierungen derart an den eigenen  
Ansprüchen. Doch wir haben Möglichkeiten und Regeln, um Flucht angemessen und nach klaren,  
menschenrechtsbasierten Prinzipien zu begegnen. Diese Regeln aber gibt es, ebenso wie es  
immer wieder Momente in unserer Geschichte gab, da nach ihnen gehandelt wurde. Hier wollen  
wir anknüpfen und – wenn nicht gesamteuropäisch, dann in einer humanitären Koalition der  
Willigen innerhalb und außerhalb der EU – einen Paradigmenwechsel hin zur konsequenten  
Vorbeugung gegen Fluchtursachen und zu einem menschenwürdigen Umgang mit Geflüchteten  
vorantreiben. Wir setzen auf Rationalität und Handlungswillen, auf Humanität und  
Verantwortung – und auf den unerlässlichen Pragmatismus der Nothilfe.


Die Größe und Komplexität der internationalen Herausforderungen, die da vor uns liegen,  
sollte Messlatte unseres nationalen und internationalen politischen Handelns sein. Die  
globalen Aufgaben sind erheblich. Wagen wir die notwendigen Antworten.
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Wir treiben die sozial-ökologische Transformation voran


Schubkraft für globale Transformation
Mehr denn je bedrohen Klimaveränderungen und der Verlust von Artenvielfalt menschliche  
Sicherheit und Freiheit sowie die nachhaltige Entwicklung – überall auf der Welt. Die Zeit  
drängt. Darum braucht es in den nächsten Jahren einen energischen Schub für eine sozial- 
ökologische Transformation. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Agenda 2030 und des  
Klimaabkommens von Paris waren ein Aufbruch. Alle Länder sind seitdem verpflichtet, bei sich  
zu Hause anzufangen und ihren Beitrag für die gemeinsame Aufgabe zu leisten – schließlich  
sind es unsere Entscheidungen in Wirtschaft und Handel, bei Agrar- oder Rüstungsexporten,  
die sich weltweit stark auf Klima, Artenschutz und globale Gerechtigkeit auswirken. Wir  
wollen alle Politikbereiche in Deutschland auf die Transformation ausrichten und für ein  
strategisches und kohärentes Handeln in allen Ressorts und Politikbereichen einen Nationalen  
Rat für Frieden, Nachhaltigkeit und Menschenrechte einrichten sowie einen Nachhaltigkeits-  
und Menschenrechts-TÜV einführen, mit dem relevante Gesetzesentwürfe auf Vereinbarkeit mit  
den UN Nachhaltigkeits- und Klimazielen sowie Menschenrechtsabkommen überprüft werden. Auch  
international wollen wir neuen Schwung in die sozial-ökologische Transformation bringen,  
indem wir auf eine verbindliche Transformationsquote hinwirken und insbesondere die Länder  
des globalen Südens in diesem Prozess unterstützen. Wir bündeln die Ausgaben für  
Entwicklungszusammenarbeit, internationale Klimafinanzierung und Teile der humanitären  
Hilfe, um eine globale Transformation entlang der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten  
Nationen und der Pariser Klimazielen zu finanzieren. Dabei halten wir unsere internationalen  
Zusagen für Entwicklungszusammenarbeit, Klimafinanzierung und Biodiversität ein.  
Deutschlands Beitrag dazu ist, die ODA-Quote, also den Anteil der öffentlichen Ausgaben für  
Entwicklungszusammenarbeit am Bruttonationaleinkommen, von 0,7% des Bruttonationaleinkommens  
bis 2025 zu erreichen und weitere 10 Milliarden Euro zur internationalen Klimafinanzierung  
bereitzustellen.


Klimaaußenpolitik und globale Klimagerechtigkeit
Wir verfolgen eine ambitionierte, nachhaltige und menschenrechtskonforme Klimaaußenpolitik  
und setzen uns für globale Klimagerechtigkeit ein: Wir machen Klimaneutralität sowie die  
Bewältigung von Klimafolgen zu einer ressortübergreifenden strategischen Priorität unseres  
internationalen politischen Handelns. So wollen wir auch der historischen Verantwortung von  
Deutschland und Europa gerecht werden. Internationale Kooperation für Klimagerechtigkeit ist  
klimapolitisch notwendig, verfolgt die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele, beugt  
Ressourcenkonflikten vor und sichert Frieden. Denn die Länder des globalen Südens haben  
wachsende Energiebedarfe: Mit Klima- und Entwicklungspartnerschaften wollen wir Innovation  
für Klimaneutralität global vorantreiben, den massiven Ausbau Erneuerbarer Energien  
unterstützen und Anpassung stärken, damit die Weltgemeinschaft auf den 1,5-Grad-Pfad kommen  
kann. Wir wollen Win-win Situationen für Europa, seine Nachbarn und Länder mit großen  
Potentialen für erneuerbare Energien schaffen und somit postkolonial sensibel unseren Bedarf  
an grüner Energie sichern: grünen Wasserstoff statt Öl- und Gasimporte. Wir stärken die  
personellen und finanziellen Mittel Deutschlands und der EU für Klimaaußenpolitik sowie für  
globale Klimagerechtigkeit und richten unsere diplomatischen Fähigkeiten gezielt auf eine  
klimagerechte Politik aus. Die bestehenden internationalen Fonds für Klimaanpassung und  
Klimaschutz wollen wir besser ausstatten und setzen uns für einen zusätzlichen Fonds zum  
Ausgleich von Schäden und Verlusten ein, um daraus zum Beispiel Klimarisikoversicherungen zu  
finanzieren. Förderungen fossiler Energieträger in unserer Entwicklungs- und  
Exportfinanzierung werden wir beenden. Entwicklungs- und Investitionsbanken wie die Weltbank  
oder die KfW sollen zu Transformationsbanken umgebaut werden.


Klima und Umwelt schützen, Menschenrechte achten
Der Schutz der Menschenrechte verpflichtet zum Klima- und Umweltschutz, umgekehrt schützt  
Klima- und Umweltschutz Menschenrechte. Wir treten für verbindliche Mechanismen zum Schutz  
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von Menschen ein, die aufgrund von Extremwetterereignissen oder schleichender  
Umweltveränderung ihre Lebensgrundlagen verlieren und ihre Heimat verlassen müssen.  
Insbesondere regionale Ansätze, die den Betroffenen eine selbstbestimmte und würdevolle  
Migration ermöglichen und ihnen Aufenthaltsperspektiven schaffen, unterstützen wir. Zugleich  
wollen wir jene Staaten in die Pflicht nehmen, die historisch am meisten zur Erderwärmung  
beigetragen haben, um dem Verantwortungsprinzip im Umweltvölkerrecht Rechnung zu tragen und  
Heimat- und Aufnahmeländer klimabedingter Migration zu unterstützen. Die „Task Force on  
Displacement“, der Klimarahmenkonvention UNFCCC,wollen wir strukturell stärken und setzen  
uns dafür ein, dass ihre Empfehlungen ebenso umgesetzt werden wie der Globale Pakt für eine  
sichere, geordnete und reguläre Migration sowie der Globale Pakt für Flüchtlinge. Es braucht  
auch die Stärkung des Rechts indigener Gemeinschaften. Initiativen zur Stärkung des  
Rechtswegs, auch gegen multilaterale Investitionsbanken und das Instrument der Klimaklagen  
unterstützen wir. Die französische Initiative, das Umweltvölkerrecht zu kodifizieren und zu  
konsolidieren, greifen wir auf und machen uns dafür stark, in einem ersten Schritt das Recht  
auf saubere Umwelt in einer Resolution der VN-Generalversammlung zu verbriefen. Da  
Verbrechen gegen die Umwelt nicht vor Ländergrenzen Halt machen, ist es im globalen  
Interesse, dass die internationale Staatengemeinschaft eine Gerichtsbarkeit schafft, die  
diese Verbrechen unabhängig und grenzüberschreitend verfolgt.


Armut


und Ungleichheit weltweit bekämpfen
Durch die Corona-Pandemie sind Armut und Ungleichheit weltweit dramatisch angestiegen.  
Armutsbekämpfung und gerechte Teilhabe sind zentrale Ziele unseres internationalen  
Engagements. Wir unterstützen Länder dabei, eine sozial orientierte Wirtschafts- und  
Steuerpolitik zu verfolgen. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen weltweit sozial  
abgesichert werden, auch über social cash transfers, und das Kinder und Jugendliche Zugang  
zu hochwertiger Schul- und Berufsausbildung erhalten. Gemeinsam mit unseren Partnerländern  
wollen wir den Aufbau nachhaltiger und rechtebasierter sozialer Sicherungssysteme fördern.  
Grundsätzlich sollen soziale Sicherungsprogramme einfach zugänglich sein und die  
vulnerabelsten Gruppen erreichen, die Geschlechtergerechtigkeit herstellen und den sozialen  
Zusammenhalt stärken. Um die Effektivität aller Maßnahmen zu erhöhen, wollen wir  
Wirkungsevaluierung, Transparenz, sowie den Austausch mit der Wissenschaft stärken. 
 
 
 
Humanitäre Hilfe stärken


Mit humanitärer Hilfe unterstützen wir weltweit Menschen die in humanitäre Notlagen geraten  
sind. Die Anzahl humanitärer Krisen nimmt zu, sowohl aufgrund bewaffneter Konflikte, als  
auch in Folge klimakrisenbedingter Extremwetterereignisse. Immer mehr Menschen müssen ihre  
Heimat verlassen, humanitäre Krisen dauern länger an. Dem werden wir durch eine  
kontinuierliche Anpassung der Mittel für die humanitäre Hilfe gerecht. Diese werden  
bedarfsorientiert sowie verstärkt mehrjährig vergeben. Damit ermöglichen wir Planbarkeit und  
Flexibilität für die Durchführungsorganisationen und erreichen Menschen in Not schnell und  
angemessen. Wir setzen uns für die Achtung der humanitären Prinzipien ein und gehen durch  
die bessere Verzahnung mit Ziviler Krisenprävention und Entwicklungszusammenarbeit die  
strukturellen Ursachen an.


Wir stärken die multilaterale Zusammenarbeit


Vereinte Nationen reformieren
Ohne die Vereinten Nationen ist die multilaterale Zusammenarbeit an der sozial-ökologischen  
Transformation nicht zu meistern. Ihre Institutionen versorgen überall auf der Welt  
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Millionen von Geflüchteten, stellen Bildung, Nahrung und Gesundheit zur Verfügung. Sie  
vermitteln in unzähligen Kriegen und Konflikten und sind der Rahmen, in dem die beiden  
wichtigsten multilateralen Abkommen der vergangenen Jahre ausgehandelt worden sind: die  
2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung und das Pariser Klimaschutzabkommen. Das Engagement  
Deutschlands und der EU für die Vereinten Nationen werden wir finanziell, personell und  
diplomatisch substanziell verstärken, besser koordinieren und internationale Vereinbarungen  
konsequent in nationale und europäische Politik umsetzen. So schaffen wir die  
Voraussetzungen für notwendige Reformen des VN-Systems. Der Sicherheitsrat und andere Organe  
der Vereinten Nationen sollten an die Realitäten des 21. Jahrhunderts angepasst werden.  
Dabei geht es um eine gerechtere Repräsentation der Regionen im Sicherheitsrat. Das Konzept  
der Vetomächte ist nicht mehr zeitgemäß. Wir zielen darauf, dass das Vetorecht langfristig  
abgeschafft wird. Als Zwischenschritt sollte im Falle von schwersten Verbrechen gegen die  
Menschlichkeit ein Veto im Sicherheitsrat mit einer Begründung und einem Alternativvorschlag  
versehen werden. Wenn der Sicherheitsrat im Falle von schwersten Menschenrechtsverletzungen  
anhaltend blockiert ist, soll die Generalversammlung an seiner Stelle nach dem Vorbild der  
„Uniting For Peace-Resolution“ über friedenserzwingende Maßnahmen, also diplomatische  
Maßnahmen, Sanktionen oder militärische Maßnahmen gemäß Kapitel VII der UN-Charta mit  
qualifizierter Mehrheit beschließen.


Resilienz gegen Epidemien erhöhen – WHO stärken
Zum Schutz vor neuen und zur Bekämpfung der alten Krankheiten setzen wir auf verstärkte  
internationale Zusammenarbeit und Solidarität unter dem Dach der zu reformierenden  
Weltgesundheitsorganisation als Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Die WHO soll die  
koordinierende Organisation der globalen Gesundheit sein. Dazu wollen wir sie mit deutlich  
höheren Beiträgen und einem klaren Mandat befähigen. Sie soll Gesundheitssysteme weltweit  
stärken können, für eine bessere Versorgung lokaler Bevölkerungen, sorgen sowie zur  
Prävention, Diagnose und Reaktion auf nichtübertragbare wie übertragbare Krankheiten. Ihre  
zentrale Rolle in der Pandemievorsorge und-bekämpfung wollen wir weiter stärken. In den G20  
werden wir uns dafür einsetzen, ihr einen formellen Sitz einzuräumen. Mit Blick auf die  
Bekämpfung der Corona-Pandemie hat Priorität, dass noch in diesem Jahr die bestehenden  
Produktionskapazitäten von Covid-19-Impfstoffen erhöht und Impfstoffe im Rahmen der COVAX- 
Allianz an einkommensschwache Länder geliefert werden. Zusätzlich setzen wir uns für einen  
aktiven Technologie- und Wissenstransfer für die Herstellung entscheidender Arzneimittel  
ein. Die Gewährleistung offener, fairer und flexibler globaler Lieferketten ist dafür  
genauso Voraussetzung wie die Aufhebung weltweiter Exportrestriktionen für Covid-19- 
Impfstoffe. Wo freiwillige Produktionspartnerschaften nicht ausreichen, unterstützen wir  
Anträge auf Erteilung von verpflichtenden Lizenzen gegen Entschädigungen für COVID- 
Impfstoffe und bringen uns in diesem Sinne bei der WTO für eine temporäre Aussetzung für  
Patente für Technologien zur Bekämpfung von Covid-19 in die Verhandlungen ein. Monopole auf  
geistiges Eigentum zur Bekämpfung von Krankheiten dürfen den Zugang zu überlebenswichtigen  
Schutzmaterialien, Impfstoffen und Arzneimitteln nicht versperren. Wir unterstützen die  
Einbindung und einen Beobachterstatus Taiwans in der WHO.


50 Prozent Frauen in internationalen Verhandlungen
Wir wollen dem Multilateralismus neue Impulse für mehr Zusammenarbeit geben. Transformation  
gelingt nur mit Kooperation, und die gelingt nur durch Einbeziehung der betroffenen  
gesellschaftlichen Gruppen. Nach wie vor ist die gleichberechtigte und intersektionale  
Teilhabe von Frauen der stärkste Indikator dafür. Wir wollen schrittweise für Deutschland  
und Europa eine 50-Prozent-Quote in allen diplomatischen und multilateralen Verhandlungen,  
für die Entsendung in internationale Organisationen sowie auf den Umsetzungsebenen  
durchsetzen. Um das zu ermöglichen, ist eine 50-Prozent-Quote für Frauen im Auswahlverfahren  
für das Personal in internationalen Einsätzen, in den international arbeitenden Ministerien  
sowie im gehobenen und höheren Europäischen Auswärtigen Dienst notwendig. Es braucht  
vergleichbare Kriterien, Standards, Indikatoren und Zeitrahmen für die Gleichstellungspläne  
der Ministerien, vergleichbar mit dem „Gender Equality Plan“ nach dem Vorbild der  
schwedischen Regierung.
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Wir arbeiten an guten Beziehungen in einer multipolaren  
Welt


Für eine aktive europäische Politik mit unseren Nachbarn
Die EU muss vor allem in ihrer direkten Nachbarschaft mehr Verantwortung übernehmen. Die EU- 
Erweiterungspolitik ist dabei eine Erfolgsgeschichte, die wir fortschreiben wollen. Deshalb  
treten wir für konkrete Fortschritte bei der europäischen Integration der Länder des  
westlichen Balkans ein. Wir wollen notwendige Reformen, u.a. bei Demokratie,  
Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung sowie Inklusion und Schutz von Minderheiten,  
insbesondere Rom*nja, aktiv unterstützen. Die Visaliberalisierung für Kosovar*innen ist als  
nächster Schritt genauso unerlässlich wie Fortschritte im Serbien-Kosovo-Dialog, die  
Eröffnung der ersten EU-Beitrittskapitel für Albanien und Nordmazedonien oder die Schaffung  
einer Bürgergesellschaft mit gleichen Rechten für alle Bürger*innen in Bosnien und  
Herzegowina. Auch Aussöhnungsprozesse und die politische und juristische Aufarbeitung der  
Kriegsverbrechen müssen gestärkt werden. Ethnischen Grenzverschiebungen oder  
Diskriminierungen erteilen wir eine klare Absage. In Osteuropa streiten viele mutige  
Menschen in Ländern wie Armenien, Georgien, der Ukraine oder Belarus für Demokratie,  
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Wir stehen an ihrer Seite und fördern demokratische  
und sozial-ökologische Transformationsprozesse in der Region, im Rahmen der Östlichen  
Partnerschaft der EU und bilateral, wie auch durch die stärkere Knüpfung von Geldern an die  
nachhaltige Umsetzung von Reformen. Wir unterstützen die demokratische Zivilgesellschaft und  
unabhängige Medien vor Ort, wollen mehr Austausch zwischen Ost und West ermöglichen und  
Justizreformen vorantreiben. EU-assoziierten Ländern der Östlichen Partnerschaft wollen wir  
den Weg zu einem EU-Beitritt offenhalten. Im Süden braucht es eine neue Mittelmeerpolitik,  
die gemeinsam Entwicklungspotenziale für die Region realisiert und sich zugleich den enormen  
Herausforderungen stellt: Terrorismus, autoritäre Regime, Staatszerfall. Gemeinsam wollen  
wir im Rahmen ambitionierter Energiepartnerschaften den Mittelmeerraum zu einer Plus- 
Energie-Region machen. Derweil hat zu unserem großen Bedauern mit Großbritannien erstmals  
ein Land das gemeinsame Haus der EU verlassen. Es ist gut, dass mit dem Handels- und  
Kooperationsabkommen die Grundlage für einen Neubeginn geschaffen wurde. Es bedarf aber  
weiterer Anstrengungen, um zu verhindern, dass europäische Standards ausgehöhlt werden. Das  
Karfreitagsabkommen und die offene Grenze garantieren den Frieden auf der irischen Insel.  
Dieser fragile Frieden darf nicht gefährdet werden.Den Austausch von Studierenden,  
Forscher*innen und in der beruflichen Bildung zwischen der EU und Großbritannien wollen wir  
auch nach dem Brexit lebendig halten.


USA
Die transatlantische Partnerschaft bleibt ein zentraler Stützpfeiler der deutschen  
Außenpolitik, jedoch muss sie erneuert, europäisch gefasst, multilateral und an klaren  
gemeinsamen Werten und demokratischen Zielen ausgerichtet werden. Als Kern einer erneuerten  
transatlantischen Agenda der EU wollen wir einen gemeinsamen starken Impuls für die  
weltweite Klimapolitik, ausgehend von den Pariser Klimazielen, geben. Besonders mit der  
Etablierung einer starken Klimapartnerschaft kann die transatlantische Partnerschaft  
Inspiration und Treiber für eine sozial-ökologische Transformation, die weltweit höchste  
Standards setzt, sein. Wir setzen auch bei der Stärkung des Multilateralismus, in  
Handelsfragen sowie bei der Gesundheit auf eine gute Kooperation mit den USA. Wir wollen uns  
gemeinsam für den weltweiten Menschenrechtsschutz, die Weiterentwicklung internationaler  
Rechtsnormen , globale Rüstungskontrolle und Abrüstung Menschenrechtsschutz, eine  
regelbasierte Weltordnung und die Stärkung einer verantwortungsbewussten Handelspolitik  
einsetzen. Das schließt eine Verständigung über den Umgang mit autoritären Staaten mit ein 
Der sicherheitspolitische Fokus der USA wird sich auch mit der neuen US-Regierung nicht  
wieder zuvorderst auf Europa richten. Die EU und ihre Mitgliedsstaaten müssen selbst mehr  
außen- und sicherheitspolitische Verantwortung übernehmen. Das gilt insbesondere für die  
Sicherheit der östlichen Nachbarländer der EU wie auch der baltischen Staaten und Polens .  
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Wir wollen die transatlantische Debatte auf vielen Ebenen führen, auch auf den jeweiligen  
föderalen und lokalen, sowie in zivilgesellschaftlichen Foren, und damit nachhaltige,  
diverse gesellschaftliche Netzwerke knüpfen.


China
China ist Europas Wettbewerber, Partner, systemischer Rivale. Wir verlangen von China ein  
Ende seiner eklatanten Menschenrechtsverletzungen etwa in Xinjiang und Tibet und zunehmend  
auch in Hongkong. Es braucht auch einen konstruktiven Dialog mit China, der dort eine  
Kooperation sucht, wo es zu konstruktiver Zusammenarbeit bereit ist, und klare  
Gegenstrategien bereithält, wo China systematisch versucht, internationale Standards zu  
schwächen. Insbesondere in der Klimapolitik streben wir gemeinsame politische,  
wirtschaftliche und technologische Anstrengungen sowie eine Einhaltung von nachhaltigen  
Produktstandards und einen transparenten Fahrplan zur Bekämpfung der Klimakrise,  
beispielsweise durch einen Kohleausstieg in China an. Kooperation mit China darf nicht zu  
Lasten von Drittstaaten oder von Menschen- und Bürger*innenrechten gehen. Wir halten uns an  
die „Ein-China-Politik“ der Europäischen Union und betonen, dass die Vereinigung mit Taiwan  
nicht gegen den Willen der Bevölkerung Taiwans erzwungen werden darf. Gleichzeitig wollen  
wir den politischen Austausch mit Taiwan ausbauen. Unsere Handelsbeziehungen mit China  
wollen wir nutzen, um fairen Marktzugang für ausländische Investitionen, Rechtssicherheit  
und gleiche Wettbewerbsbedingungen einzufordern. Wir erwarten, dass China die entscheidenden  
Kernnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO ratifiziert und jede Form von  
Zwangsarbeit beendet. Das EU-Lieferkettengesetz muss angesichts der Menschenrechtsverletzung  
– etwa in Xinjiang – Waren aus Zwangsarbeit den Zugang zum Binnenmarkt ebenso verwehren, wie  
es Unternehmen für ihre Produkte in Haftung nimmt. Deutschland sollte sich außerdem für eine  
Fact-Finding-Mission zu Xinjiang im Rahmen des VN-Menschenrechtsrats einsetzen und die  
Unterdrückung der Uighur*innen als Völkerstraftaten bezeichnen. Dem europäisch-chinesischen  
Investitionsabkommen CAI können wir in seiner jetztigen Form nicht zustimmen. Wir werden an  
einer engen europäischen und transatlantischen Koordinierung gegenüber China arbeiten.


Indo-Pazifik
Wir setzen uns für eine freie und offene indo-pazifische Region auf der Grundlage globaler  
Normen und des Völkerrechts ein. Wir wollen eine umfassende Kooperation mit der Region,  
insbesondere in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, Stärkung des  
Multilateralismus und bei Digitalisierung und Klimaschutz. Australien, Japan, Neuseeland,  
Südkorea und auch Taiwan betrachten wir ebenso als wichtige Partner*innen, wie wir die  
strategischen Partnerschaften mit Indien und mit ASEAN ausbauen wollen. Die Stärkung der  
Zivilgesellschaften ist ein integraler Bestandteil unserer Indo-Pazifik-Strategie. Wir  
entwickeln eine indo-pazifische Handelspolitik, die nachhaltige bilaterale  
Handelsbeziehungen mit gleichgesinnten Partner*innen in einem multilateralen Rahmen  
vorsieht, demokratisch und transparent zustandekommt und sich für globale  
Gemeinwohlinteressen wie Klimaschutz, Sozialstandards und Menschenrechte einsetzt. Wir  
streben an, einen intensivierten Dialog zu Frieden und Sicherheit mit Partner*innen im Indo- 
Pazifik zu führen. Die vor allem vom steigenden Meeresspiegel Betroffenen verdienen unsere  
verstärkte, konkrete Unterstützung. Auch soll sich Deutschland aktiv für eine globale EU- 
Konnektivitätsstrategie einsetzen, um gemeinsame Infrastrukturentwicklung nach qualitativ  
hohen internationalen Standards entsprechend den Bedürfnissen unserer Partner*innen zu  
realisieren.


Russland
Russland hat sich zunehmend in einen autoritären Staat gewandelt,


dessen Außenpolitik durch militärische und hybride Mittel immer offensiver Demokratie,  
Stabilität und Frieden in der EU und in der gemeinsamen Nachbarschaft gefährdet.  
Gleichzeitig erstarkt die Demokratiebewegung in Russland. Die mutige Zivilgesellschaft, die  
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der immer härteren Repression durch den Kreml die Stirn bietet und für Menschenrechte,  
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und sexuelle Selbstbestimmung kämpft, wollen wir  
unterstützen und den kulturellen, politischen und wissenschaftlichen Austausch mit ihr  
intensivieren. Für eine Lockerung der Sanktionen, die wegen der völkerrechtswidrigen  
Annexion der Krim und des militärischen Vorgehens gegen die Ukraine gegen Russland verhängt  
wurden, hat die EU klare Bedingungen formuliert. An diesen werden wir festhalten und die  
Sanktionen bei Bedarf verschärfen. 
Wir verlangen, dass die russische Regierung ihre Zusagen aus dem Minsker Abkommen umsetzt.  
Das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 trägt nicht zum Klimaschutz bei, richtet sich gezielt  
gegen die energie- und geostrategischen Interessen der Europäischen Union, gefährdet die  
Stabilität der Ukraine und muss daher gestoppt werden. Es braucht außerdem einen  
konstruktiven Klima-Dialog mit Russland, wobei bei einzelnen Schritten die Menschenrechte  
geschützt werden müssen.


Türkei
Die Türkei und die EU verbindet sehr viel mehr, als uns trennt: gesellschaftlich, kulturell,  
wirtschaftlich. Gerade die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind, auch durch  
die gemeinsame Migrationsgeschichte, eng und vielfältig. Wir stehen an der Seite all derer,  
die in der Türkei für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Gleichstellung und Menschenrechte  
kämpfen. Wir verurteilen die Menschenrechts- und Rechtsstaatsverletzungen, fordern eine  
sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen und die Rückkehr zu einem politischen  
Dialog- und Friedensprozess in der kurdischen Frage. Wir weisen die aggressive Außenpolitik  
der türkischen Regierung entschieden zurück und fordern sie auf, zu einer multilateralen  
Außen- und Sicherheitspolitik zurückzukehren. – Das gilt es auch, in der NATO zu  
thematisieren, nicht zuletzt mit Blick auf die völkerrechtswidrige Militäroffensive der  
Türkei in Nordsyrien. Wir verurteilen den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention  
und fordern sie auf, diesen wieder rückgängig zu machen. Die Wiederaufnahme der Gespräche  
über einen EU-Beitritt ist unser politisches Ziel. Sie kann es aber erst geben, wenn die  
Türkei eine Kehrtwende zurück zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vollzieht. Die Türkei  
hat mehr Geflüchtete – vor allem aus Syrien – aufgenommen, als die 27 Mitgliedstaaten der EU  
zusammen. Der bestehende „EU-Türkei-Deal“ untergräbt jedoch internationales Asylrecht, ist  
gescheitert und muss beendet werden. Wir fordern die Türkei auf, die Genfer  
Flüchtlingskonvention vollumfänglich umzusetzen. Die Türkei ist kein sicherer Drittstaat.  
Eine neue Bundesregierung muss die von der Kommission angestoßenen Verhandlungen über ein  
neues Abkommen dafür nutzen, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Das neue Abkommen  
muss völker- und rechtsstaatskonform sein und darf nicht die Flucht bekämpfen, sondern muss  
die Perspektiven der Menschen verbessern. Daher soll es die notwendige finanzielle und  
logistische Unterstützung vor Ort garantieren, die Türkei bei der Aufnahme von Geflüchteten  
unterstützen und verbindliche Kontingentzusagen zur Umsiedlung schutzbedürftiger  
Geflüchteter in die EU machen. Im Gegenzug muss die Türkei garantieren, Geflüchtete gut zu  
versorgen und zu integrieren. Geflüchtete dürfen nicht zum Spielball gemacht werden. Solch  
ein Abkommen muss im Parlament debattiert und beschlossen werden. Menschen in Deutschland  
dürfen von der türkischen Regierung und ihren Unterstützer*innen weder instrumentalisiert  
noch überwacht oder gar bedroht werden. Wir wollen gerade in schwierigen Zeiten den  
Austausch mit der menschenrechtsorientierten und demokratischen Zivilgesellschaft in der  
Türkei und Jugendaustauschprogramme ausbauen.


Naher und Mittlerer Osten
Partnerschaften mit den Staaten und Gesellschaften des Nahen Ostens und der südlichen  
europäischen Nachbarschaft sind ein wichtiger Bestandteil unserer Außen-, Klima- und  
Menschenrechtspolitik. Wir setzen auf vielfältige Formen der Zusammenarbeit, etwa durch  
Stärkung der Zivilgesellschaften im Bemühen um mehr Beteiligung, Kooperation bei der  
Bewältigung der Herausforderung Klimawandel und Förderung unabhängiger und nachhaltiger  
Wirtschaftsstrukturen, gerade für junge Menschen. Eine Vermittlung zur Verständigung  
zwischen dem Iran und den arabischen Golfstaaten gehört ebenso zur Aufgabe europäischer  
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Außenpolitik wie Bemühungen zur Mediation von offenen Konflikten z.B. in Syrien, Libyen und  
Jemen sowie die Verhinderung von Staatszerfall, Korruption, sozialen Verwerfungen und  
Vertreibungen in der gesamten Region. Durch die Bewahrung und das Wiederaufleben des Atom- 
Abkommens mit dem Iran (JCPOA) kann ein nukleares Wettrüsten im Nahen Osten verhindert  
werden. 
Frieden, Sicherheit und menschenwürdige Lebensverhältnisse für alle Menschen im Nahen Osten  
sind ein zentrales Anliegen deutscher Außen- und Sicherheitspolitik auch und besonders mit  
Blick auf einen nachhaltigen Frieden zwischen Israelis und Palästinenser*innen. Die  
Sicherheit des Staates Israel ist ein Teil der deutschen Staatsräson. Die Existenz und die  
Sicherheit Israels als nationale Heimstätte des jüdischen Volkes mit gleichen Rechten für  
all seine Bürger*innen sind unverhandelbar. Wir treten für die Fortsetzung der engen  
deutsch-israelischen Beziehungen ein. Die anhaltende Bedrohung der Staates Israel und seiner  
Souveränität in seiner Nachbarschaft und den Terror gegen seine Bevölkerung verurteilen wir. 
Sowohl die Eskalation von Gewalt als auch völkerrechtswidrige Maßnahmen wie die Annexion von  
besetzten Gebieten oder den fortschreitenden Siedlungsbau kritisieren wir, da sie dem Ziel  
einer friedlichen und politischen Lösung des Konflikts und einer Beendigung der Besatzung  
entgegenstehen. 
Für Frieden und Sicherheit braucht es eine Zweistaatenregelung auf der Grundlage der Grenzen  
von 1967 mit zwei souveränen, lebensfähigen und demokratischen Staaten für Israelis wie für  
Palästinenser*innen. Wir werden uns für Wahlen, einen Demokratisierungsprozess sowie den  
Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen in den palästinensischen Gebieten stark machen. Europa  
soll sich hierfür eng mit der neuen US-Regierung koordinieren.


Nachbarschaft und Partnerschaft mit den Staaten Afrikas
Die afrikanischen Staaten und Europa sind regional wie historisch eng verbunden. Wir blicken  
differenziert auf den afrikanischen Kontinent und seine Regionen in all ihrer  
Vielseitigkeit. Europäische Afrikapolitik muss sich von patriarchalen Denkmustern  
freimachen, die europäische Verantwortung annehmen und die jeweiligen Interessen in Einklang  
bringen. Dafür soll Deutschland im Rahmen der EU eine aktivere Rolle übernehmen. Die  
Zusammenarbeit zwischen der EU und Afrika soll sich auf Klimaschutz, Digitalisierung,  
Technologietransfer, zivile Krisenprävention und die sozial-ökologische Transformation  
fokussieren sowie faire und sichere Migrationswege aus Afrika nach Europa ermöglichen. Mit  
Zivilgesellschaft, Kultur und Wissenschaft in Afrika wollen wir verstärkt zusammenarbeiten  
und die vielfältige afrikanische Diaspora in Europa stärker beteiligen. Die Fortsetzung  
einer einseitigen Politik, die in weiten Teilen auf der Abwehr von Geflüchteten, unfairer  
Handels- und Agrarpolitik und der Ausbeutung von Rohstoffen fußt, lehnen wir ab und machen  
uns für eine gemeinsam entwickelte EU-Afrika-Strategie stark. Der Afrikanischen Union und  
den Regionalorganisationen stehen wir bei der Umsetzung ihrer Agenda 2063, der afrikanischen  
Freihandelszone und der regionalen Entwicklungs- und Friedensagenden zur Seite.


Lateinamerika
Wir setzen uns für eine gut abgestimmte Lateinamerika- und Karibik-Politik Deutschlands und  
der EU ein, die die sozial-ökologische Transformation befördert und Menschenrechte schützt.  
Viele Staaten Lateinamerikas haben in der Vergangenheit auf ein auf Rohstoffausbeutung  
basierendes Wirtschaftsmodell gesetzt, was zu Schäden für die Menschen, die Natur und die  
Volkswirtschaften geführt hat. Zudem sind die meisten lateinamerikanische Staaten massiv von  
der Corona-Krise betroffen. Lateinamerika beherbergt vitale Zivilgesellschaften und starke  
soziale Bewegungen. Soziale Ungleichheiten, Korruption, verkrustete Machstrukturen,  
patriarchale Gesellschaftsbilder und eine Art des Wirtschaftens, die die natürlichen  
Lebensgrundlagen zerstört, werden zunehmend in Frage gestellt und progressive Alternativen  
entworfen. Gleichzeitig nehmen in vielen Ländern autoritäre Regierungsstile zu und der  
Raubbau an der Natur weitet sich aus. Indigene, Umwelt-, LBGTIQ-, Frauen-, und  
Menschenrechtsaktivist*innen sind massiv bedroht und bedürfen internationaler Aufmerksamkeit  
und Unterstützung. Die Ökosysteme Lateinamerikas spielen eine zentrale Rolle beim Schutz  
globaler Gemeingüter wie dem Klima und der Biodiversität. Handelspolitik, wie das Mercosur- 
Abkommen, muss verbindlich an Leitlinien zum Schutz der Menschenrechte, des Klimas und der  
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Umwelt ausgerichtet sein. Ökologische Nachhaltigkeit, demokratische Teilhabe, Frieden und  
Geschlechtergerechtigkeit stehen daher im Zentrum unserer Zusammenarbeit mit den Staaten und  
Zivilgesellschaften Lateinamerikas. Die Streichung vieler Staaten Lateinamerikas als  
Partnerländer der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist kurzsichtig, dies wollen wir  
ändern.


Wir verteidigen die Menschenrechte


Menschenrechtsverteidiger*innen schützen
Menschenrechtsverteidiger*innen sind Held*innen. Sie verteidigen überall auf der Welt oft  
unter Lebensgefahr für sich und ihre Familien die Einhaltung der Menschenrechte an  
vorderster Front. Sie bedürfen unseres Schutzes, unserer Solidarität und aktiven  
Unterstützung – auf allen Ebenen. An den besonders betroffenen deutschen  
Auslandsvertretungen sollten deshalb Menschenrechtsreferent*innen als extra Anlaufstelle  
etabliert und sollte eine ressortübergreifende systematische Berichterstattung über die  
Menschenrechtslage im Land eingeführt werden. 
Für Menschenrechtsverteidiger*innen, die nicht in ihrem Land bleiben können, weil sie dort  
akut gefährdet sind, wollen wir schneller und häufiger als bisher humanitäre Visa  
bereitstellen und die neu eingerichtete Elisabeth-Selbert-Initiative zu ihrer temporären  
Aufnahme ausbauen. Auf internationaler Ebene setzen wir uns für den Ausbau von  
Förderungsmöglichkeiten für zivilgesellschaftliche Initiativen und die finanzielle Stärkung  
der entsprechenden Schutzinstrumente und Institutionen, wie beispielsweise  
Sonderberichterstatter*innen, ein. Wir werden die jüngsten Erklärungen und Empfehlungen auf  
UN Ebene zum Schutz von Menschenrechtsverteidiger*innen umsetzen. Darüber hinaus setzen wir  
uns auch für den Schutz und die gezielte Förderung von Menschenrechtsverteidiger*innen aus  
EU-Mitgliedsstaaten ein.


Kriegsverbrecher*innen zur Rechenschaft ziehen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Kriegsverbrechen dürfen nicht ungestraft  
bleiben – als Zeichen der Gerechtigkeit an die Opfer, als Signal der Abschreckung, als  
Voraussetzung für Frieden und Versöhnung. Das deutsche Völkerstrafrecht bietet die  
Möglichkeit der Verurteilung auch hier in Deutschland. Dazu werden wir die Kapazitäten beim  
Bundeskriminalamt und der Generalbundesanwaltschaft ausbauen. Die Ermittlungen in Fällen  
sexualisierter Gewalt sollten verbessert und die Strafprozessordnung sollte dort reformiert  
werden, wo sie den Besonderheiten von Völkerstrafrechtsverfahren noch nicht Rechnung trägt.  
Darüber hinaus setzen wir uns für die zivilrechtliche Haftbarmachung von Unternehmen für  
schwerste Menschenrechtsverletzungen ein. International setzen wir uns für eine langfristige  
finanzielle Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Organisationen und die Vernetzung  
relevanter Akteure in diesem Bereich sowie für die – politische und finanzielle –Stärkung  
des Internationalen Strafgerichtshofes und anderen Institutionen wie den Mechanismus der  
Vereinten Nationen für die Untersuchung und Verfolgung von schwersten Kriegsverbrechen in  
Syrien (IIIM) ein. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Staaten dem Rom-Statut des  
Internationalen Strafgerichtshof beitreten. Gerade Kinder und Jugendliche, die sexualisierte  
und geschlechtsbasierte Gewalt, Entführungen, Rekrutierung als Kindersoldat*innen erlebt  
haben, leiden unter schweren Traumata. Wird dieses Leid nicht aufgearbeitet, beeinträchtigt  
es das Leben dieser Menschen und ihrer Familien sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt  
über Generationen. Die individuelle Traumabearbeitung wollen wir durch mehr qualifiziertes  
Personal und sichere Traumazentren vor Ort auch mit unseren internationalen Partnern und in  
Deutschland deutlich ausbauen.


Keine Überwachungstechnologie für Diktaturen und Autokratien
Verschlüsselte Kommunikation rettet tagtäglich Menschenleben. In den sozialen Medien werden  
Menschenrechtsverletzungen, die ansonsten unentdeckt geblieben wären, für alle sichtbar. Und  
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ohne Satellitenbilder ließe sich etwa die Vertreibung ganzer Dorfgemeinschaften in  
Kriegsgebieten gar nicht erst nachvollziehen. Zugleich sind es oft europäische  
Überwachungstools, die es autokratischen Regierungen ermöglichen, unliebsame Aktivist*innen  
zu verfolgen. Biometrische Erkennungssysteme , wie etwa identifizierende  
Gesichtserkennungssoftware, stellen besonders für Menschenrechtsverteidiger*innen,  
Medienschaffende und verfolgte Minderheiten in autoritären Staaten eine zusätzliche  
Bedrohung dar. Wir zielen auf ein Verbot für die Ausfuhr, den Verkauf und die Weitergabe von  
Überwachungsinstrumenten an repressive Regime. Entsprechende Schutzklauseln wollen wir in  
der deutschen wie europäischen Exportkontrolle verankern. 
Wir fördern die Entkriminalisierung verschlüsselter Kommunikation, stellen uns der  
Schwächung von Verschlüsselungstechnologien und -standards entgegen und stärken die Multi- 
Stakeholder-Governance des Internets auf internationaler Ebene. Im Rahmen unserer  
internationalen Zusammenarbeit setzen wir uns für den freien Zugang aller zu digitaler  
Technologie ein. Den freien Zugang zu Informationen als einem globalen öffentlichen Gut gilt  
es zu fördern und zu schützen. Durch die Unterstützung von Trainings stärken wir die sichere  
digitale Vernetzung zivilgesellschaftlicher Organisationen weltweit.


Für Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen weltweit
Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Menschenrecht. Ohne Geschlechtergerechtigkeit  
kann auch Armut nicht wirksam bekämpft werden. In vielen der ärmsten oder  
konfliktgebeutelten Länder sind Frauen und Mädchen besonders von Armut, Hunger und Gewalt  
betroffen. Wir setzen uns konsequent für die Rechte von Frauen und Mädchen weltweit ein, für  
ein selbstbestimmtes Leben und werden alle diplomatischen Möglichkeiten nutzen, damit die  
Istanbul-Konvention Anwendung findet. Bildung und Gesundheit sind dafür die Schlüssel. Wir  
engagieren uns dafür, Frauen und Mädchen den uneingeschränkten Zugang zu gleichwertiger  
Bildung zu sichern sowie ihre sexuellen und reproduktiven Rechte zu schützen. Wir setzen uns  
dafür ein, dass Frauen und Mädchen weltweit uneingeschränkt Zugang zu empfängnisverhütenden  
Mitteln erhalten. Es braucht innovative Bildungsangebote wie kompakte nachholende  
Grundbildung für Frauen oder Berufsbildung in Krisen- und Post-Konfliktkontexten. Unsere  
internationale Zusammenarbeit werden wir darum finanziell und konzeptionell auf diese  
Aufgabe hin ausrichten, die Erreichung der Geschlechtergerechtigkeit als Querschnittsaufgabe  
sowie reproduktive Gesundheit und das Recht auf Bildung in allen Projekten verankern.


Menschenrechtskonventionen umsetzen, Institutionen stärken
Um Menschenrechte tatsächlich und rechtlich durchsetzen zu können, müssen internationale  
Menschenrechtskonventionen ratifiziert, konsequent implementiert und  
Menschenrechtsinstitutionen gestärkt werden. Es gilt insbesondere, die _nun angestoßene  
__Umsetzung der ILO-Konvention für die Rechte indigener Völker abzuschließen, das 12.  
Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention über Antidiskriminierung, das  
Fakultativprotokoll zum Sozialpakt und die Wanderarbeiterkonvention der Vereinten Nationen  
sowie die VN-Erklärung über die Rechte von Kleinbauern und -bäuerinnen zu ratifizieren. Das  
ist für Deutschland seit vielen Jahren überfällig. Den Prozess für ein VN-Abkommen zu  
Wirtschaft und Menschenrechten (sog. Binding Treaty) wollen wir unterstützen und aktiv  
vorantreiben. _Darüber hinaus wollen wir einen eigenen Straftatsbestand ‚Erzwungenes  
Verschwindenlassen‘ in Deutschland schaffen, um das Defizit in der Umsetzung der  
Internationalen Konvention gegen das Erzwungene Verschwindenlassen zu beheben. Auf  
europäischer Ebene setzen wir uns für die Umsetzung der Urteile des Europäischen  
Gerichtshofs für Menschenrechte ein. Das Instrument der gezielten EU-Sanktionen gegen  
Menschenrechtsverbrecher*innen befürworten wir. Die Beauftragte der Bundesregierung für  
Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe wollen wir strukturell besser ausstatten und die  
finanzielle Ausstattung der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter und des Deutschen  
Instituts für Menschenrechte wollen wir mindestens verdoppeln , damit sie ihre gesetzlichen  
Aufgaben angemessen erfüllen können Auf internationaler Ebene setzen wir uns für die  
Stärkung der VN-Fachausschüsse und -Sonderberichterstatter*innen ein. Menschenrechte und  
Demokratieförderung sind Grundpfeiler unserer entwicklungspolitischen Arbeit.
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Rechte von Minderheiten schützen
Der Umgang mit Minderheiten ist der Gradmesser für den Menschenrechtsschutz in einer  
Gesellschaft. Wir setzen uns dafür ein, die Rechte von Minderheiten auf internationaler  
Ebene zu stärken – auch innerhalb der EU. Nach wie vor setzen die einzelnen Staaten den  
durch die Vereinten Nationen vorgegebenen Minderheitenschutz in nationales Recht um, ohne  
dass einheitlich kontrolliert wird, ob das umfassend genug ist. Damit ist der Schutz  
lückenhaft. Wir werden außenpolitisch für die weltweite Umsetzung der Yogyakarta-Prinzipien  
zum Schutz von LSBTIQ* eintreten. In der Entwicklungspolitik wollen wir hier einen neuen  
Fokus setzen und unser Engagement deutlich steigern. Selbst innerhalb der EU gibt es große  
Unterschiede: Es existieren keine gemeinsamen EU-Mindeststandards, kein einheitlicher  
Rechtsrahmen, der den Schutz und die Förderung von Minderheiten gewährt. Das wollen wir  
ändern. Wir werden uns für die Verabschiedung der 5. Antidiskriminierungsrichtlinie  
einsetzen, damit international anerkannte Menschenrechte in der EU eine Rechtsgrundlage  
erhalten und die VN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen auf  
europäischer Ebene rechtlich umgesetzt wird. Den EU-Aktionsplan gegen Rassismus treiben wir  
national und international voran.


Wir schützen Geflüchtete


Eine menschenrechtsorientierte Geflüchtetenpolitik in Europa umsetzen
Wir treten für eine Europäische Union ein, die ihre humanitäre und rechtliche Verpflichtung,  
den Zugang zum Grundrecht auf Asyl zu garantieren und die Notwendigkeit, Verfahren nach  
völkerrechtlichen Standards fair und zügig durchzuführen, einhält. So schwer das derzeit in  
der EU der 27 auch ist. Deutschland spielt dabei eine zentrale Rolle. Die neue  
Bundesregierung muss die Menschenrechte und das Asylsrecht verteidigen. Zustände wie in den  
Lagern auf den griechischen Inseln, auf dem Mittelmeer oder an der Grenze zu Kroatien  
bedeuten einen Bruch mit europäischen Werten und Menschenrechten. Der Blockade einer  
gemeinsamen und humanen Geflüchtetenpolitik zwischen den Mitgliedstaaten begegnen wir mit  
folgendem Plan: In gemeinschaftlichen von den europäischen Institutionen geführten  
Registrierungszentren in den EU-Staaten mit rechtsstaatlich und europäisch kontrollierten  
Außengrenzen sollen die Geflüchteten registriert werden und einen ersten Check durchlaufen,  
ob Einträge in sicherheitsrelevanten Datenbanken vorliegen. So wissen wir, wer zu uns kommt,  
und werden zugleich unserer humanitären Verantwortung gerecht. Die Menschen, die nach Europa  
kommen, müssen medizinisch und psychologisch erstversorgt und menschenrechtskonform  
untergebracht werden. Unter Berücksichtigung persönlicher Umstände wie familiärer Bindungen  
oder der Sprachkenntnisse bestimmt die EU-Agentur für Asylfragen schnellstmöglich den  
Aufnahme-Mitgliedstaat für die Durchführung des Asylverfahrens. Der zugrunde liegende,  
zügige Verteilmechanismus stützt sich zunächst auf die Bereitschaft von Mitgliedsstaaten,  
Regionen und Städten, Geflüchtete freiwillig aufzunehmen. Wer das tut, erhält Hilfe aus  
einem EU-Integrationsfonds. Reichen die Aufnahmeplätze nicht aus, weiten alle  
Mitgliedstaaten im Verhältnis von Bruttoinlandsprodukt und Bevölkerungsgröße verpflichtend  
ihr Angebot aus oder leisten einen mindestens gleichwertigen Beitrag zu den Gesamtkosten.  
Das Asylverfahren findet dann im aufnehmenden Mitgliedstaat statt. Vorgezogene  
Asylverfahrensprüfungen an den Außengrenzen sind damit nicht vereinbar. Die Kommission  
stellt sicher, dass die gemeinsamen Regeln und Standards eingehalten werden und für alle  
Menschen gelten. Wir werden mit handlungswilligen Ländern und Regionen vorangehen, um die  
derzeitige katastrophale Situation an den Außengrenzen zu beenden. Menschenunwürdige Lager  
und geschlossene Einrichtungen, Transitzonen oder europäische Außenlager in Drittstaaten  
lehnen wir ab.


Sichere und legale Fluchtwege schaffen
Niemand sollte für das völkerrechtlich verbriefte Recht, um Asyl zu ersuchen, das eigene  
Leben oder das der Familie riskieren müssen. Genau das ist aber bittere Realität: Immer noch  
reichen die Möglichkeiten für sichere Zugangswege bei weitem nicht aus und Geflüchtete sind  
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deshalb gezwungen, auf lebensgefährliche Routen durch die Wüste oder über das Meer  
auszuweichen. Wir wollen sichere und legale Zugangswege schaffen – damit Menschen Schutz  
finden und um zu verhindern, dass Schlepper aus der Not und dem Leid der Geflüchteten Profit  
schlagen können. Dabei sind wir dem besonderen Schutz der Familie gemäß Grundgesetz, VN- 
Kinderrechtskonvention und Europäischer Menschenrechtskonvention verpflichtet und treten  
dafür ein, die Einschränkungen beim Familiennachzug wieder aufzuheben. Familien gehören  
zusammen und das Kindeswohl hat oberste Priorität. Auch Menschen mit subsidiärem  
Schutzstatus müssen deshalb ihre Angehörigen ohne die bisherigen Einschränkungen nachholen  
können und mit Geflüchteten gemäß der Genfer Konvention gleichgestellt werden. Wir wollen  
den Geschwisternachzug wieder ermöglichen. An deutschen und europäischen Botschaften braucht  
es mehr Personal und die Möglichkeit, digital Anträge zu stellen, um die Wartezeiten für  
Visa von Familienangehörigen zu verkürzen. In Fällen, in denen die Beschaffung von  
Identitätsnachweisen durch Schutzberechtigte bei Behörden ihres Herkunftsstaates dort  
lebende Angehörige gefährdet, setzen wir uns für die pragmatische Erteilung von  
Passersatzpapieren ein. Auch mit humanitären Visa möchten wir Schutzbedürftigen die  
Möglichkeit geben, sicher nach Europa zu kommen und hier um Asyl zu ersuchen. Wir setzen uns  
außerdem für die Aufnahme afghanischer Ortskräfte und ihrer Angehörigen ein, die durch ihre  
Zusammenarbeit mit deutschen Institutionen wie der Bundeswehr oder der giz in Gefahr sind.  
Das individuelle Asylrecht bleibt unangetastet.


Sichere Zugangswege durch humanitäre Aufnahmepartnerschaft
Im Rahmen des Resettlement-Programms des UNHCR werden durch die Vereinten Nationen  
anerkannte, besonders schutzbedürftige Geflüchtete solidarisch und geordnet auf die  
Aufnahmeländer verteilt, statt sie ihrem Schicksal auf gefährlichen Fluchtrouten zu  
überlassen. Das rettet Leben, nimmt Schleppern die Geschäftsgrundlage und folgt einem  
bewährten, planbaren Verfahren. Im Globalen Pakt für Flüchtlinge ist die Weltgemeinschaft  
übereingekommen, das Resettlement zu verstärken. Doch faktisch sinkt die Zahl der  
Aufnahmeplätze seit Jahren. Wir schlagen vor, zusammen mit der neuen US-Administration und  
Kanada sowie anderen in einer globalen humanitären Partnerschaft die Aufnahme aus dem  
Resettlement-Programm deutlich auszubauen und mittelfristig die Erfüllung von mindestens dem  
jeweils fairen Anteil am jährlichen, vom UNHCR ermittelten Resettlement-Bedarf entsprechend  
der Wirtschaftskraft zu erreichen. So stärken wir die Vereinten Nationen, werden langfristig  
der globalen Verantwortung Europas gerecht, schaffen Planbarkeit auf allen Seiten, gehen mit  
gutem Beispiel voran und regen andere Staaten an, dem internationalen Bündnis beizutreten.  
Daneben werden wir sicherstellen, dass sich das geplante EU-Resettlement an den UNHCR- 
Kriterien orientiert. Das individuelle Asylrecht bleibt durch das Resettlement unangetastet.


Landesaufnahmeprogramme und ein Patenschaftsprogramm ermöglichen
Mehrere Bundesländer und über 200 Kommunen in Deutschland sind bereit, mehr Geflüchtete als  
von der Bundesregierung zugesagt bei sich aufzunehmen. Dass diese weiteren Aufnahmeplätze  
dringend gebraucht werden, ist angesichts der elenden Zustände in den Lagern an den EU- 
Außengrenzen, etwa auf den griechischen Inseln oder an der bosnisch-kroatischen Grenze,  
offensichtlich. Wir wollen eine humanitäre Aufnahmepolitik, bei der der Bund und die Länder  
kooperativ zusammenarbeiten und die die Aufnahmebereitschaft von Kommunen und Ländern nicht  
mehr ignoriert. Länder, Landkreise, Städte und Gemeinden sollen mehr Mitsprache- und  
Gestaltungsmöglichkeiten erhalten, wenn es um die humanitäre Aufnahme Geflüchteter geht. Mit  
einer Änderung der Zustimmungsregel zwischen dem Bundesinnenministerium und den Ländern von  
Einvernehmen in Benehmen wollen wir klarstellen, dass sich Bundesländer künftig über den  
Königsteiner Schlüssel hinaus selbständig und frei für die Aufnahme von Geflüchteten  
entscheiden können. Der Bund soll weiter die finanziellen und infrastrukturellen Aufgaben  
erfüllen und die Aufnahmebereitschaft fördern. Auch europäische Gelder können im Rahmen der  
aufnehmenden Staaten und Regionen eingesetzt werden. Wir werden wieder verstärkt humanitäre  
Bundesaufnahmeprogramme sowie Kontingente aus den EU-Staaten mit Außengrenzen auf den Weg  
bringen. Ein Patenschaftsprogramm nach dem Vorbild Kanadas kann die Willkommenskultur  
fördern. Gruppen aus Mentor*innen oder Vereine können dabei die Unterstützung von  
Geflüchteten zusagen und so durch Relocation- und Resettlementmöglichkeiten konkret Menschen  
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helfen.


Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte an den Außengrenzen sichern
Ein gemeinsamer Raum der Freizügigkeit und ohne Binnengrenzen braucht kontrollierte  
Außengrenzen. Doch Grenzen sind nur rechtsstaatlich kontrolliert, wenn Menschenrechte an  
diesen Grenzen geschützt werden und der Zugang zum Recht auf Asyl gesichert ist. Dass  
tausende Menschen jährlich im Mittelmeer ertrinken, weil europäische Regierungen ihnen nicht  
ausreichend sichere Zugangswege ermöglichen und auch die Rettung aus Seenot verweigern, ist  
eine Schande. Wir streiten weiter für eine zivile und flächendeckende, europäisch  
koordinierte und finanzierte Seenotrettung. Da ein gemeinsames Vorgehen aller europäischen  
Mitgliedstaaten derzeit nicht möglich erscheint, wollen wir mit jenen Staaten vorangehen,  
die die Seenotrettung als völkerrechtliche Pflicht ernst nehmen, und einen eigenen Beitrag  
leisten: Gerettete müssen zum nächsten sicheren Hafen gebracht werden, um dann nach einem  
Verteilmechanismus unverzüglich auf aufnahmebereite Mitgliedsstaaten, Regionen oder Städte  
aufgeteilt zu werden. Wir stehen fest an der Seite zivilgesellschaftlicher  
Rettungsinitiativen und treten dafür ein, dass die Kriminalisierung und behördliche  
Behinderung ihrer Arbeit beendet wird. So wollen wir die Registrierung von Schiffen der  
Menschenrechtsbeobachtungs- und Seenotrettungsorganisationen rechtssicher und einfacher  
gestalten. Wir setzen auf eine europäische Grenzkontrolle, die den gemeinsamen Schutz der  
Menschenrechte zur Grundlage hat und ihre Aufgaben wahrnimmt, ohne sie zur Fluchtabwehr zu  
missbrauchen. Das Asylrecht beruht auf der Einzelfallprüfung, das völker- und  
europarechtlich verbriefte Nichtzurückweisungsgebot gilt immer und überall. Die Genfer  
Flüchtlingskonvention gilt uneingeschränkt. Ihre Aushöhlung führt weder zu mehr Sicherheit  
noch zu mehr europäischer Handlungsfähigkeit in der Flüchtlingspolitik. Dennoch erleben wir  
derzeit einen systematischen Rechtsbruch an den EU-Außengrenzen: Menschen werden  
misshandelt, schutzlos auf dem Wasser zurückgelassen oder ohne Zugang zu Asylverfahren  
abgewiesen. Pushbacks, von nationalen Grenzpolizeien oder Frontex begangen, müssen rechtlich  
und politisch geahndet werden. Deutschland darf sich an völker- und menschenrechtswidrigen  
Einsätzen nicht beteiligen, Verstöße müssen verfolgt werden und Konsequenzen haben. Wir  
werden uns dafür einsetzen, dass Intransparenz und Menschenrechtsverletzungen bei EU- 
Agenturen wie Frontex keinen Raum mehr haben. Wir unterstützen die europäischen Initiativen,  
die die strukturellen Probleme beim Menschenrechtsschutz bei den Grenzkontrollen mit  
strukturellen Veränderungen beheben wollen. Das staatliche und zivilgesellschaftliche  
Menschenrechtsmonitoring, vor allem durch die EU-Grundrechteagentur, wollen wir ausbauen. Es  
bedarf einer engen parlamentarischen Kontrolle von Frontex-Einsätzen sowie einer  
systematischen Menschenrechtsbeobachtung vor Ort.


Aufnahme- und Transitländer unterstützen
Die humanitäre Versorgung von Geflüchteten außerhalb der Europäischen Union ist Bestandteil  
unserer globalen Verantwortung. Wir wollen die finanzielle und logistische Unterstützung von  
Erstaufnahme- und Transitländern wie der Türkei, dem Libanon, dem Sudan, Pakistan oder  
Uganda sowie der dort tätigen Hilfsorganisationen ausbauen. Die deutsche und europäische  
Zusammenarbeit mit Drittstaaten muss stets so erfolgen, dass Menschen- und Grundrechte sowie  
internationale Asylstandards eingehalten werden. Sie darf außerdem nicht auf die  
Verhinderung von Flucht abzielen, wie es derzeit mit der sogenannten libyschen Küstenwache  
und der Erdogan-Regierung der Fall ist. Die bestehenden „Migrationspartnerschaften“, die  
Fluchtabwehr und Rückführungen zur Bedingung etwa von Entwicklungszusammenarbeit machen,  
lehnen wir daher ab, genauso wie die Kooperation mit der libyschen Küstenwache. Statt  
„sichere Herkunftsländer“ zu definieren, brauchen wir für Rückführungen  
menschenrechtskonforme Rückübernahmeabkommen. Wir wollen denjenigen Ländern, die ihren  
Staatsbürger*innen nach einer Rückkehr Sicherheit effektiv garantieren, im Gegenzug über  
Visaerleichterungen oder Ausbildungspartnerschaften verlässliche Aussicht auf eine geordnete  
Migration eröffnen. Rückübernahmeabkommen dürfen aber nicht zur Bedingung in anderen  
Politikbereichen, etwa entwicklungspolitischer oder rechtsstaatlicher Unterstützung, gemacht  
werden,, nicht für Drittstaatsangehörige gelten oder das Einwanderungsrecht konterkarieren.
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Fluchtursachen strukturell angehen
Uns ist bewusst: Nicht alle Ursachen von Vertreibung können wir beeinflussen. Viele Menschen  
fliehen, weil sie verfolgt oder ihnen grundlegende Rechte vorenthalten werden. Umso  
entscheidender ist konsequentes Handeln überall dort, wo auch unser Wirtschaften und  
Konsumieren andernorts zu Ausbeutung oder Perspektivlosigkeit führen. So wollen wir  
verhindern, dass Menschen überhaupt fliehen und ihre bisherige Heimat unfreiwillig verlassen  
müssen. Deshalb rücken wir die strukturellen Ursachen von Flucht und Vertreibung und unsere  
dahingehende Verantwortung ins Zentrum unserer Politik. Denn viele politische  
Entscheidungen, die wir in Deutschland und Europa treffen, haben direkte Auswirkungen auf  
die Lebensbedingungen in anderen Weltregionen. Wir machen uns stark für zivile  
Krisenprävention und wollen mit einer restriktiven Ausfuhrkontrolle europäische  
Rüstungsexporte an Diktatoren, menschenrechtsverachtende Regime und in Kriegsgebiete  
beenden. Wir setzen uns für ein gerechtes Handelssystem ein, das auch den Interessen der  
Menschen im globalen Süden dient. Wir treiben die sozial-ökologische Transformation unserer  
Wirtschaft voran. Uns ist bewusst: Nicht alle Ursachen von Flucht und Vertreibung können wir  
beeinflussen. Viele Menschen fliehen, weil sie verfolgt oder ihnen grundlegende Rechte  
vorenthalten werden. Umso entscheidender ist konsequentes Handeln überall dort, wo auch  
unser Wirtschaften und Konsumieren andernorts zu Ausbeutung oder Perspektivlosigkeit führen.


Wir streiten für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung


Globale Krisenprävention
Die Corona-Krise führt in vielen Ländern des globalen Südens zu Kapitalflucht und  
Währungskrisen und offenbart so die Schwächen der Währungsordnung. Unser Ziel bleibt  
langfristig der Aufbau eines kooperativen Weltwährungssystems. Der IWF muss in  
Krisensituationen sehr viel mehr Liquidität unkonditioniert bereitstellen können. Dafür  
werden wir uns für eine deutliche Aufstockung der Sonderziehungsrechte einsetzen.  
Deutschland und Europa könnten vorangehen und nicht genutzte Sonderziehungsrechte Ländern  
des globalen Südens zur Verfügung stellen, wie Kanada es bereits getan hat. Der IWF sollte  
Ländern des globalen Südens auch bei der Einführung und Durchführung von  
Kapitalverkehrskontrollen helfen und dafür mit den Staaten mit globalen Finanzzentren  
zusammenarbeiten. Das Stimmengewicht muss sich zugunsten von Ländern des globalen Südens  
verschieben. Die EU-Staaten sollten ihre Stimmrechte zusammenlegen.


Entwicklung ermöglichen, Schuldenkrisen lösen
Viele Länder des globalen Südens befinden sich in einer Schuldenkrise. Das derzeitige  
Schuldendienstmoratorium ist richtig, verschiebt das Problem aber in die Zukunft. Wir  
brauchen solide Schuldenrestrukturierungen und auch Schuldenerlasse, die Ländern Luft für  
eine nachhaltige Entwicklung verschaffen. Um für künftige Überschuldungskrisen vorzusorgen,  
setzen wir uns für ein bei den Vereinten Nationen angesiedeltes, transparentes und  
unabhängiges Schuldenrestrukturierungsverfahren für Staaten ein. Private Gläubiger müssen  
rechtlich dazu verpflichtet werden, an einem solchen Verfahren teilzunehmen, damit  
Entschuldungen nicht mehr blockiert werden können und so etwa Geierfonds auf Kosten anderer  
profitieren. Solange eine internationale Lösung nicht durchsetzbar ist, müssen Deutschland  
und andere Regierungen mit koordinierter Gesetzgebung den Anfang machen. Damit wollen wir  
den zu hoch verschuldeten Staaten im globalen Süden weitere Handlungsspielräume für sozial- 
ökologische Transformationsprozesse ermöglichen, etwa um ihre Gesundheits- Bildungs- und  
Sozialsysteme zu verbessen.


Spekulation mit Nahrungsmitteln verbieten
Nahrungsmittelpreise sind oft starken Schwankungen unterworfen. Verantwortlich dafür sind  
nicht nur Wetter und Ernten, sondern auch skrupellose Spekulant*innen, denen die  
Gewinnmaximierung vor Nahrungsmittelsicherheit geht. Auch andere lebenswichtige Ressourcen,  
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wie Wasser, werden immer mehr zu einer spekulativen Ware. Wir werden uns in der EU für  
striktere Regulierungen einsetzen, um exzessive Nahrungsmittelspekulation zu verhindern.  
Dafür braucht es strenge Berichtspflichten für Händler*innen, sowie strikte Preis- und  
Positionslimits an allen europäischen Rohstoff-Börsen. So wirken wir unkontrolliert  
marktverzerrenden Spekulationen entgegen, ohne die für die Agrarbranche wichtigen  
Absicherungsmechanismen an den Terminmärkten zu gefährden.


Wir treten ein für Frieden und Sicherheit


Vorausschauend für den Frieden
Unsere Außen- und Sicherheitspolitik zielt darauf, Konflikte zu verhindern, und setzt  
deshalb auf Vorausschau gemäß der VN-Agenda für nachhaltige Entwicklung. Deutschland soll  
bei der politischen Entschärfung von Konflikten und in der zivilen Konfliktbeabeitung auf  
globaler Ebene eine treibende Kraft werden. Wir ergänzen den traditionellen  
Sicherheitsbegriff um die menschliche Sicherheit und rücken damit die Bedürfnisse von  
Menschen in den Fokus. Den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und die Gemeinsame Außen-  
und Sicherheitspolitik (GASP) gilt es zu stärken, einschließlich der Rolle des*der Hohen  
Vertreter*in. Die Leitlinien „Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern“  
wollen wir um einen Aufbauplan mit zivilen Planzielen ergänzen und den Auswärtigen Dienst  
für dessen heutige Aufgaben fit machen. Die personellen und finanziellen Mittel für zivile  
Krisenprävention sollten gezielt erhöht und durch eine Reform des Zuwendungsrechts  
langfristig planbarer werden. Wir wollen eine permanente und schnell einsatzbereite Reserve  
an EU-Mediator*innen und Expert*innen für Konfliktverhütung, Friedenskonsolidierung und  
Mediation aufbauen. Wir wollen mehr ressortgemeinsame Analysen, Krisenfrüherkennung und  
Projektplanung, eine engere Abstimmung mit internationalen Partnern sowie einen angemessen  
ausgestatteten Fonds „Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedensförderung“. Wir  
möchten lokale zivilgesellschaftliche Konzepte und Akteure in der Friedensförderung stärker  
unterstützen. Den Zivilen Friedensdienst (ZFD) wollen wir weiterentwickeln und  
bedarfsgerecht ausbauen, das Zentrum für internationale Friedenseinsätze (ZIF) sowie die  
Friedens- und Konfliktforschung stärken. Das Stiftungskapital der Deutschen Stiftung  
Friedensforschung wollen wir erhöhen, den neu eingerichteten Fachbereich an der Deutschen  
Hochschule der Polizei und andere wissenschaftliche Einrichtungen insbesondere personell und  
durch Strategien der Entfristung stärker fördern. Auch die Erfolge und Chancen der zivilen  
Krisenprävention und Konfliktbearbeitung wollen wir der Bevölkerung durch mehr und  
zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit vermitteln.


Internationale Politik feministisch gestalten
Wir gestalten unsere Außen-, Entwicklungs-, Handels- und Sicherheitspolitik feministisch.  
Frauen, Mädchen und marginalisierte Gruppen wie LSBTIQ*-Personen sind in besonderem Maße von  
Kriegen, Konflikten und Armut betroffen. Die Wahrung ihrer Rechte und ihrer Rolle als  
Gestalter*innen in der internationalen Politik fördert Frieden, Entwicklung, Stabilität und  
Sicherheit. Es geht darum, die diversen Perspektiven von Frauen, Mädchen und  
marginalisierten Gruppen zu stärken, zu schützen und bei allen bi- oder multilateralen  
Verhandlungen immer mindestens gleichberechtigt einzubeziehen. Dazu braucht es auch  
Genderanalysen für einzelne Länderkontexte in regelmäßigen Abständen und eine enge  
Zusammenarbeit mit feministischen Akteur*innen in Deutschland und in Partnerländern. Wir  
wollen sie nachhaltig finanziell und politisch unterstützen und bedarfsgerechte Strategien,  
Genderbudgeting und eine bessere Ressortkoordinierung stärken. Es gilt die Umsetzung der  
Agenda 1325 „Frauen, Frieden, Sicherheit“ innerhalb Deutschlands wie international  
voranzutreiben, sexualisierte und genderbasierte Gewalt entschieden einzudämmen, die  
reproduktiven Rechte von Frauen zu schützen und die Sicherheit und Partizipation von Frauen  
und Mädchen in der Prävention, bei der Transformation von Konflikten und in  
Stabilisierungsprozessen in den Fokus zu nehmen. Geschlechterbildern, die sich nachteilig  
auf Frieden, Sicherheit und Entwicklung auswirken, möchten wir entgegenwirken. Hierzu wollen  
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wir gemeinsam mit Zivilgesellschaft und Wissenschaft verbindliche Leitlinien für eine  
feministische Außenpolitik der Bundesregierung erarbeiten.


Koloniales Unrecht aufarbeiten und internationale  
Beziehungen dekolonialisieren
Ziel unserer internationalen Politik ist eine selbst-kritische und gleichberechtigte  
Zusammenarbeit. Wir können das Unrecht, das die Menschen in den früheren Kolonien des  
Deutschen Reiches erleiden mussten, weder ungeschehen noch wiedergutmachen. Umso wichtiger  
ist es, dass wir vergangenes Unrecht wie den Völkermord an den Ovaherero und Nama benennen,  
für diese und andere begangene Verbrechen wie im Maji-Maji-Aufstand um Vergebung bitten, und  
dafür mit Worten und Taten Verantwortung übernehmen. Aber aus den Verbrechen der  
Kolonialzeit erwächst auch eine besondere Verantwortung für unser internationales Handeln  
heute. Wir wollen strukturelle Ungerechtigkeiten, wie benachteiligende Klauseln in  
Handelsabkommen, ungerechte Wohlstandsverteilung und fehlende Repräsentanz im UN- 
Sicherheitsrat, Stück für Stück abbauen. Auch unser Natur- und Umweltschutz muss  
postkolonial sein. Das bedeutet, die Menschen- und Landrechte indigener und lokaler  
Gemeinschaften zu stärken und zu achten. Die lokale Zivilgesellschaft, Menschen in der  
Diaspora und Nachfahren der Opfer kolonialer Verbrechen sind Partner*innen. Mit ihnen  
gemeinsam wollen wir Prozesse zur Aufarbeitung stärken, und zusammen mit unseren  
europäischen Partner*innen dafür sorgen, dass eine umfangreichen Aufarbeitung der kolonialen  
Verbrechen stattfindet.


Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik stärken
Gerade vor dem Hintergrund des zunehmenden Autoritarismus und der weltweiten Angriffe auf  
Kunst- und Wissenschaftsfreiheit wollen wir die Zusammenarbeit mit der UNESCO und dem  
Europarat intensivieren und die Auswärtige Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftspolitik  
stärken. Sie sichert Zugänge zur Zivilgesellschaft vor allem in Krisenzeiten, stärkt  
demokratischen Austausch und baut neue Partnerschaften auf. Das zivilgesellschaftliche Eine- 
Welt-Engagement und die entwicklungspolitische Bildungsarbeit wollen wir stärker  
unterstützen. Auch die Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus werden wir durch  
internationale Kultur- und Jugendbegegnungen und durch zivilgesellschaftlichen Austausch  
stärken. Unser Ziel ist es, dass alle jungen Menschen während ihrer Schul-, Ausbildungs-  
oder Studienzeit die Möglichkeit haben, eine europäische bzw. internationale  
Austauscherfahrung zu sammeln. Die Verantwortung für die koloniale Vergangenheit  
Deutschlands wollen wir zum Beispiel in gemeinsamen Geschichtsbuchkommissionen mit  
ehemaligen kolonialisierten Staaten aufarbeiten. Kulturmittlerorganisationen, wie etwa  
Goethe-Institute, und die deutschen Schulen im Ausland sollen finanziell besser ausgestattet  
und digital fit gemacht werden, die Programme für verfolgte Künstler*innen und  
Wissenschaftler*innen sowie Maßnahmen gegen Desinformationskampagnen wollen wir verstärken.


Europarat und OSZE stärken
Frieden in Europa bedeutet mehr als Frieden, Sicherheit und Stabilität in der EU. Damit die  
Vision einer friedlichen Zukunft für alle Europäer*innen Wirklichkeit werden kann, wollen  
wir die gemeinsamen, über die EU hinausreichenden europäischen Institutionen wie den  
Europarat und die OSZE stärken und weiterentwickeln, auch damit wir alle europäischen  
Staaten einbinden. Nur so können wir tatsächlich ein effektives und starkes System  
kollektiver Sicherheit in ganz Europa schaffen. Es bleibt unser Ziel, die östlichen Nachbarn  
der Europäischen Union auf der Basis gemeinsamer Werte für eine solche Perspektive zu  
gewinnen und die demokratischen Zivilgesellschaften vor Ort zu unterstützen, was gerade  
angesichts der nationalistischen und rückwärtsgewandten Politik Russlands, die Europas  
Sicherheit und die Selbstbestimmung der Nachbarn Russlands untergräbt, nötig ist. Die OSZE  
als Forum für Dialog und fairen Interessenausgleich braucht mehr finanzielle und personelle  
Ressourcen sowie ein aktiveres Engagement seitens der Bundesregierung und der teilnehmenden  
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Parlamentarier*innen. Sie soll als Akteurin für Rüstungsbegrenzung, Abrüstung und den  
gemeinsamen Kampf gegen die Klimakrise gestärkt sowie in ihren Aktivitäten zur Umsetzung des  
Minsker Abkommens unterstützt werden. Den andauernden Versuchen autoritärer Staaten, die  
OSZE-Agenda entlang ihrer Interessen zu dominieren, kann nur gemeinsam mit anderen liberalen  
Demokratien der OSZE für eine wertegeleitete und völkerrechtsorientierte Politik begegnet  
werden.


Neuer Schub für Abrüstung
Abrüstung und Rüstungskontrolle bedeuten global mehr Sicherheit für alle. Angesichts der  
wachsenden militärischen Risiken in Europa ist eine Wiederbelebung der konventionellen  
Rüstungskontrolle unabdingbar. Erste Schritte sollen weitere deeskalierende Maßnahmen in  
Konfliktzonen sowie die Wiederaufnahme des Sicherheitsdialogs und militärischer Kontakte  
zwischen NATO und Russland sein. Auch über Europa hinaus wollen wir alle Länder einbeziehen,  
insbesondere auch China. Unser Anspruch ist noch immer nichts Geringeres als eine  
atomwaffenfreie Welt. Nach der Aufkündigung des Vertrags über nukleare Mittelstreckensysteme  
(INF-Vertrag) zwischen den USA und Russland ist eine neue Vertragsinitiative nötig. Eine  
Stationierung neuer Mittelstreckenraketen auf dem europäischen Kontinent lehnen wir ab. Wir  
wollen den transatlantischen Neustart nach der US-Präsidentschaftswahl und das Wiederbeleben  
des New-START-Vertrags nutzen, um mit den USA über Barack Obamas „Global Zero“ ins Gespräch  
zu kommen. Wir wollen ein Deutschland frei von Atomwaffen und einen Beitritt Deutschlands  
zum VN-Atomwaffenverbotsvertrag. Eine Welt ohne Atomwaffen gibt es nur über  
Zwischenschritte. Als ersten Schritt sollte Deutschland als Beobachter an der  
Vertragsstaatenkonferenz teilnehmen. Darüber hinaus wollen wir in der kommenden  
Legislaturperiode folgende Prozesse initiieren: eine internationale Initiative zur  
Reduzierung der Zahl von Atomwaffen, einen Verzicht der NATO auf jeden Erstschlag und eine  
breite öffentliche Debatte über die veralteten Abschreckungsdoktrinen des Kalten Krieges.  
Wir GRÜNE lehnen Finanzierung, Produktion und Kauf von Flugzeugen und anderen Trägersysteme  
für Atomwaffen ab und werden diese nicht zulassen. Wir wissen, dass dafür - auch angesichts  
der russischen konventionellen und nuklearen Aufrüstung - zahlreiche Gespräche im Bündnis  
notwendig sind, auch mit unseren europäischen Partnerstaaten, und vor allem die Stärkung der  
Sicherheit und Rückversicherung unserer polnischen und baltischen Bündnispartner*innen.


Keine deutschen Waffen in Kriegsgebiete und Diktaturen
Exporte von Waffen und Rüstungsgütern an Diktatoren, menschenrechtsverachtende Regime und in  
Kriegsgebiete verbieten sich. Für die Reduktion von europäischen Rüstungsexporten wollen wir  
eine gemeinsame restriktive Rüstungsexportkontrolle der EU mit einklagbaren strengen Regeln  
und Sanktionsmöglichkeiten. Kooperationen mit dem Sicherheitssektor anderer Staaten müssen  
an die Einhaltung demokratischer, rechtsstaatlicher und menschenrechtlicher Kriterien  
geknüpft werden. Für Deutschland werden wir ein Rüstungsexportkontrollgesetz vorlegen und  
ein Verbandsklagerecht bei Verstößen gegen das neue Gesetz einführen und für eine wirksame  
Endverbleibskontrolle sorgen. Hermesbürgschaften für Rüstungsexporte darf es nicht geben.  
Den Einsatz von Sicherheitsfirmen in internationalen Konflikten wollen wir streng regulieren  
und private Militärfirmen verbieten.


Autonome tödliche Waffensysteme international ächten
Autonome tödliche Waffensysteme, die keiner wirksamen Steuerung mehr durch den Menschen bei  
Auswahl und Bekämpfung von Zielen unterliegen, stellen eine unberechenbare Bedrohung dar. Im  
Sinne von Frieden und Stabilität wollen wir Autonomie in Waffensystemen international  
verbindlich regulieren und Anwendungen, die gegen ethische und völkerrechtliche Grundsätze  
verstoßen, international verbindlich ächten und verbieten. Das gilt auch für digitale Waffen  
wie Angriffs- und Spionagesoftware.Hierbei müssen Deutschland und die EU eine globale  
Führungsrolle einnehmen. Um eine Militarisierung des Weltraumes zu verhindern, wollen wir  
weiterentwickelte, international verbindliche Regeln auf den Weg bringen.
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Sicherheit im Cyber-und Informationsraum schaffen
Digitalisierung und neue Technologien bieten viele neue Möglichkeiten, schaffen aber auch  
Risiken für offene, demokratische Gesellschaften und werfen in bestimmten Bereichen  
schwerwiegende ethische, politische und rechtliche Fragen auf. Sie verändern Möglichkeiten  
staatlicher und nichtstaatlicher Einflussnahme auf individuelle Freiheiten und  
gesellschaftliche Diskurse, demokratische Abstimmungsprozesse sowie die moderne  
Kriegsführung. Der Staat ist in der Pflicht, die Bevölkerung effektiv vor solchen Angriffen  
zu schützen. Für Früherkennung, Analyse und das gemeinsame Vorgehen staatlicher Stellen  
braucht es ressortübergreifende Strategien zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen, klare  
rechtliche Vorgaben und eine starke parlamentarische Kontrolle für das Handeln der  
Bundeswehr im Cyberraum. Die Bundeswehr braucht ein auf Schutz und Defensive orientiertes  
Selbstverständnis im digitalen Raum. Gleichzeitig müssen alle staatlichen Institutionen  
kontinuierlich ihre Resilienz stärken und gerade Betreiber kritischer Infrastrukturen  
hierbei unterstützt werden. Wir setzen uns für neue internationale Übereinkünfte ein, um die  
Rüstungskontrolle digitaler Güter und das Völkerrecht zu stärken. Die Gültigkeit der VN- 
Charta muss ausgedehnt und das humanitäre Völkerrecht auch im Cyberraum angewendet werden.  
Hierfür muss auch die europäische Zusammenarbeit ausgebaut werden, wozu Deutschland einen  
entsprechenden Beitrag leisten muss.


Internationale Schutzverantwortung wahrnehmen
Es ist wichtig, frühzeitig auf Konflikte einzuwirken und zu verhindern, dass sie zu  
bewaffneten Auseinandersetzungen eskalieren. Uns leitet das Konzept der Responsibility to  
Prepare, Protect and Rebuild der Vereinten Nationen, das die Staatengemeinschaft  
verpflichtet, Menschen vor schwersten Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die  
Menschlichkeit und Völkermord zu schützen. Die Staaten sind gleichermaßen verpflichtet, ihre  
Instrumente für Prävention, Krisenreaktion und Nachsorge bzw. Wiederaufbau kriegszerstörter  
Gesellschaften auszubauen. Wir unterstützen internationale Einsätze im Rahmen der Vereinten  
Nationen, die zu Stabilität, dem Schutz der Zivilbevölkerung und der Umsetzung von  
Friedensprozessen beitragen. 
Wir streben an, Ressourcen- und Fähigkeitslücken in diesem Bereich zu beheben und den  
zivilen und militärischen Beitrag zu VN-Einsätzen signifikant zu erhöhen. Den Frauenanteil  
unter entsandten Einsatzkräften, Polizist*innen und Soldat*innen, besonders auch in  
Leitungspositionen, wollen wir durch gezielte Rekrutierung deutlich erhöhen. Die Anwendung  
militärischer Gewalt als Ultima Ratio, wenn alle anderen Möglichkeiten wie Sanktionen oder  
Embargos ausgeschöpft wurden, kann in manchen Situationen nötig sein, um Völkermord zu  
verhindern und die Möglichkeit für eine politische Lösung eines Konflikts zu schaffen. Ein  
Einsatz braucht einen klaren und erfüllbaren Auftrag, ausgewogene zivile und militärische  
Fähigkeiten und unabhängige (Zwischen)Evaluierungen. Bewaffnete Einsätze der Bundeswehr im  
Ausland sind in ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit – das heißt nicht in  
verfassungswidrige Koalitionen der Willigen – und in ein politisches Gesamtkonzept  
einzubetten, basierend auf dem Grundgesetz und dem Völkerrecht. Bei Eingriffen in die  
Souveränität eines Staates oder dort, wo staatliche Souveränität fehlt, braucht es ein  
Mandat der Vereinten Nationen. Wenn das Vetorecht im Sicherheitsrat missbraucht wird, um  
schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu decken, steht die Weltgemeinschaft vor  
einem Dilemma, weil Nichthandeln genauso Menschenrechte und Völkerrecht schädigt wie  
Handeln.


Moderne Bundeswehr
Der Auftrag und die Aufgaben der Bundeswehr müssen sich an den realen und strategisch  
bedeutsamen Herausforderungen für Sicherheit und Friedenssicherung orientieren und in ein  
gesamtstaatliches Handeln einfügen. Deutschland soll sich auf seine Bündnispartner verlassen  
können und genauso sollen sich die Bündnispartner auf Deutschland verlassen können. Dazu  
gehört auch, dass die Bundeswehr entsprechend ihrem Auftrag und ihren Aufgaben personell und  
materiell sicher und planbar ausgestattet und bestmöglich organisiert sein muss. Dass  
Soldat*innen mit nicht ausreichender Schutzausrüstung in Einsätze gehen, ist nicht  
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hinnehmbar. Neben einer ausreichenden und optimalen Ausrüstung zu jeder Zeit wollen wir,  
dass die Soldat*innen nach Einsätzen umfassend betreut und unterstützt werden und das  
Angebot für Einsatzgeschädigte ausgebaut wird. . Die Bundeswehr soll die Vielfalt und  
Diversität unserer Gesellschaft in ihrer Personalstruktur widerspiegeln. Menschenfeindliche  
Ideologien und rechtsextremistisches Verhalten sind mit dem Auftrag der Bundeswehr und den  
Pflichten der Soldat*innen in keiner Weise vereinbar. Daher werden wir dies konsequent  
verfolgen und derartige Strukturen zerschlagen. Neben der umfassenden Aufklärung ist die  
wirksame Prävention entscheidend, durch eine praktizierte und weiterentwickelte Innere  
Führung, verantwortungsbewusste Personalgewinnung und zeitgemäße, verbindliche politische  
Bildung. Die Rekrutierung Minderjähriger sowie den bewaffneten Einsatz der Bundeswehr im  
Inneren lehnen wir ab und wollen den Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz beenden sowie  
die politische Bildung in Schulen, durch Stärkung ziviler Krisenprävention und  
Konfliktbearbeitung, gleichberechtigt gestalten. 
Bewaffnete Drohnen wurden und werden vielfach auch von unseren Bündnispartnern für  
extralegale Tötungen und andere völkerrechtswidrige Taten eingesetzt. Ein solcher Einsatz  
ist für uns GRÜNE undenkbar und mit dem deutschen Verfassungs- und Wehrrecht nicht  
vereinbar. Gleichzeitig erkennen wir an, dass diese Systeme Soldat*innen in gewissen  
Situationen besser schützen können. Deshalb muss klar gemacht werden, für welche  
Einsatzszenarien der Bundeswehr die bewaffneten Drohnen überhaupt eingesetzt werden sollen,  
bevor über diese Beschaffung entschieden werden kann. Auch technische Herausforderungen wie  
mögliche Hackability müssen in der Gesamtabwägung eine wichtige Rolle spielen.


NATO strategisch neu ausrichten
Die NATO leidet unter divergierenden sicherheitspolitischen Interessen innerhalb der Allianz  
bis hin zu zwischenstaatlichen Konflikten. Ihr fehlt in dieser tiefen Krise eine klare  
strategische Perspektive. Trotzdem bleibt sie aus europäischer Sicht neben der EU  
unverzichtbarer Akteur, der die gemeinsame Sicherheit Europas garantieren kann und der als  
Staatenbündnis einer Renationalisierung der Sicherheitspolitik entgegenwirkt. Wir werden uns  
im Rahmen des laufenden Strategieprozesses für eine Neuaufstellung der NATO und darauf  
aufbauend eine Debatte über eine faire Lastenverteilung und eine ausgewogene Beteiligung der  
Mitgliedstaaten einsetzen, um strategische Interessen auf Grundlage von europäischen Werten  
wie Multilateralismus, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gemeinsam zu entwickeln und  
geschlossener und überzeugender zu vertreten. Das nicht auf Fähigkeiten und Befähigung  
ausgerichtete NATO-2-Prozent-Ziel gibt darauf keine Antwort und wir lehnen es deshalb ab.  
Wir setzen uns für eine neue Zielbestimmung ein, die nicht abstrakt, national und statisch  
ist, sondern von den gemeinsamen Aufgaben ausgeht, und werden mit den NATO-Partnern darüber  
das Gespräch suchen. Dazu zählt auch eine stärkere militärische Zusammenarbeit und  
Koordinierung innerhalb der EU und mit den europäischen NATO-Partnern wie Großbritannien und  
Norwegen.


Europas Sicherheit gemeinsam gestalten
Gemeinsam mit den internationalen Partnern muss die Europäische Union ihrer Verantwortung  
für die eigene Sicherheit und Verteidigung gerecht werden. Die gemeinsame Sicherheits- und  
Verteidigungspolitik (GSVP) setzt eine gemeinsame EU-Außenpolitik voraus. Wir wollen eine  
EU-Sicherheitsunion etablieren mit einer starken parlamentarischen Kontrolle und einer  
gemeinsamen restriktiven Rüstungsexportpolitik mit strengen Regeln und einklagbaren  
Sanktionsmöglichkeiten. Anstatt immer mehr Geld in nationale, militärische  
Parallelstrukturen zu leiten, wollen wir die verstärkte Zusammenarbeit der Streitkräfte in  
der EU ausbauen, militärische Fähigkeiten bündeln, eine effizientere Beschaffung erreichen  
und allgemein anerkannte Fähigkeitslücken gemeinsam und durch eine Konsolidierung des  
europäischen Rüstungssektors schließen. Dafür ist eine geeignete Ausstattung, der Ausbau von  
EU-Einheiten sowie eine Stärkung und Konsolidierung der gemeinsamen EU-Kommandostruktur und  
europäischer Initiativen wie z.B. der Permanent Structured Cooperation (PESCO) nötg.  
Gemeinsame EU-Auslandseinsätze sollten stärker vom Europäischen Parlament begleitet und  
kontrolliert werden. Die Umwidmung von bisher ausschließlich für zivile Zwecke vorgesehenen  
Geldern aus dem EU-Haushalt für militärische Zwecke lehnen wir ab.
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Regieren auf Augenhöhe mit der Zukunft


Antragstext
Liebe Wählerinnen und Wähler,


wir haben Ihnen in diesem Programm beschrieben, welche Richtung wir mit einer neuen Politik  
einschlagen wollen und welche Projekte nach unserer Überzeugung in eine bessere Zukunft  
führen. Wenn wir in Zeiten des Umbruchs und der epochalen Aufgaben das Beste ermöglichen  
wollen, muss sich aber nicht nur der Inhalt von Politik ändern, sondern auch die Art und  
Weise, wie wir Politik machen, wie eine Regierung das Land führt.


In demokratischen Gesellschaften begründet sich Führung durch die Kraft der Überzeugung. Ja,  
man kann mit politischen Mehrheiten „durchregieren“ und nach vier Jahren schauen, ob Sie mit  
den politischen Entscheidungen einverstanden waren oder nicht. Dieses einfache Prinzip vom  
Gewinnen und Verlieren im Vierjahresrhythmus allein hat sich aber als zu schwach erwiesen,  
um die gegenwärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen zu stemmen. Demokratische  
Gesellschaften können mehr, indem sie sich vernetzen, voneinander lernen und ihre Kräfte  
bündeln. Die großen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen wir nur gemeinsam. Das Ende  
der jetzigen politischen Ära kann zugleich der Beginn eines neuen politischen  
Selbstverständnisses und Miteinanders sein.


Wir sind als Politiker*innen dem Gemeinwohl verpflichtet und damit beauftragt, Ihnen, den  
Menschen in diesem Land, zu dienen. Wir brauchen die lebendige, kontroverse Diskussion und  
die Bereitschaft, Zustände und Konzepte zu hinterfragen und zu lernen, sonst geht es nicht  
voran. Wer dagegen mit Unterstellungen arbeitet, bewusst Missverständnisse provoziert,  
erstickt Debatten. Wir aber wollen sie ermöglichen.


Wir wissen, dass Sie sich genauso ernsthafte Gedanken über unsere Zukunft als Gesellschaft  
machen wie wir. Und deshalb sagen wir: Ja, unsere Vorhaben sind ambitioniert, nicht zuletzt  
die Menschheitsaufgabe Klimaschutz, weil weniger den Herausforderungen nicht gerecht würde.  
Und nein, wir können nicht versprechen, dass jedes einzelne Projekt genau so Wirklichkeit  
wird. Wir können nicht versprechen, dass niemand durch Klimaschutz belastet wird. Wir können  
nicht versprechen, welche Spielräume der Staat nach Corona haben wird. Niemand kennt alle  
Bedingungen der Zukunft. Aber: Sie kennen jetzt unsere Vorschläge und Ziele, unsere  
Ansichten und unsere Haltung. Was wir Ihnen versprechen: Wir haben uns seit vielen Jahren  
vorbereitet, und wir werden alles daransetzen, so viel zu erreichen, wie wir irgend möglich  
machen können. Denn Regieren ist kein Selbstzweck. Unser Anspruch ist nicht weniger als eine  
Erneuerung des Landes.


Die großen Transformationsaufgaben, der Zusammenhalt unserer Gesellschaft fordern mehr denn  
je den Willen zur Kooperation, zum Zusammenführen, zum Kompromiss, der mehr ist als die  
Summe seiner Teile. Die großen Aufgaben unserer Zeit werden nicht gelingen, wenn eine  
Regierung denkt, alles allein zu schaffen. Sie können nur gelingen, wenn viele sich  
verantwortlich fühlen, wenn so viele wie möglich sich als Teil des Teams begreifen. Wir  
wollen Verantwortung übernehmen, aber wir wissen, dass wir Ihre Unterstützung brauchen  
werden. Wir bitten Sie, sich einzubringen, einzumischen und laden Sie ein, mit uns  
voranzugehen. Mit gebündelter Kraft können wir gemeinsam vieles schaffen.


Wir möchten dafür das Verhältnis von Regierung, Parlament und Bürger*innen neu begründen:  
starke Parlamente und Abgeordnete, neue Formen der Beteiligung, etwa über Bürger*innenräte,  
die frühe Einbeziehung von Bürger*innen bei Planungsprozessen, die transparente Einbeziehung  
der demokratischen Zivilgesellschaft und wissenschaftlicher Fakten. Regieren heißt nicht  
Allwissenheit, Opposition heißt nicht aus Prinzip dagegen. Oft erkennen die Menschen, die  


Regieren auf Augenhöhe mit der Zukunft
PB.R-01NEU: Regieren auf Augenhöhe mit der Zukunft
Antragsteller*in: Bundesdelegiertenkonferenz







132


ein Gesetz direkt betrifft, als Erste seine unbeabsichtigten Wirkungen. Wir wollen zuhören  
und einbeziehen, damit unsere Politik eine bessere wird.


Dazu gehört auch ein neuer Stil in der Zusammenarbeit innerhalb einer Regierung. Als Partei  
haben wir Teamgeist und Kooperation in den letzten Jahren erfolgreich erprobt und gelebt.  
Diese Idee wollen wir nun einbringen – angefangen damit, dass die volle Gleichberechtigung  
von Frauen selbstverständlich ist. Wir wollen eine Koalition führen, die versucht, das Beste  
aus Gegensätzen zu machen, anstatt sich mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner  
zufriedenzugeben. Die anerkennt, dass ein Koalitionspartner Wertvolles an den Tisch bringt  
und ebenso recht haben kann. Eine Koalition, die diejenigen einbezieht, die nicht im  
Koalitionsausschuss sitzen. Nicht alle Menschen fühlen sich von uns vertreten, das wissen  
wir. Umso wichtiger ist es, auch auf diejenigen zuzugehen, die uns nicht wählen oder wählen  
werden.


Die Corona-Krise hat gezeigt, wie viel unser Staat leistet – und wo es mangelt. Ungleichheit  
ist gewachsen, aber ein dichtes soziales Netz hat bisher verhindert, dass sich die Corona- 
Pandemie zu einer tiefgreifenden sozialen Krise entwickelt. Ärzt*innen, Pfleger*innen und  
Krankenhäuser haben Enormes geleistet. Aber die Pandemie hat auch gezeigt, wo unser Staat an  
seine Grenzen gerät. Faxgeräte, besetzte Hotlines, Behördenrennerei und Planungen, die wegen  
Personalmangels eine gefühlte Ewigkeit nicht umgesetzt werden, mahnen uns, dass sich etwas  
ändern muss.


Auch dazu haben wir Ihnen in unserem Programm Vorschläge gemacht. Wir wollen unsere  
Verwaltung modernisieren, sie kreativer, digitaler und innovativer machen und besser  
ausstatten. Wir wollen Mut machen, zu experimentieren und eine positive Fehlerkultur zu  
entwickeln. Unsere Staatlichkeit soll bunter und feministischer werden. Wir wollen  
Spielräume für dringend notwendige Zukunftsinvestitionen schaffen, die Potenziale der  
Erneuerbaren ausschöpfen und die Nachfragemacht des Staates für Innovation und  
Nachhaltigkeit nutzen.


Weil sozial-ökologische Transformation und Digitalisierung, die Modernisierung des Staates  
und des öffentlichen Dienstes nur als Gemeinschaftsprojekte gelingen, wollen wir einen  
Konvent auf den Weg bringen, um aufbauend auf den Lehren aus der Pandemie das Zusammenspiel  
von Bund, Ländern und Kommunen neu und tiefgreifend zu justieren. Wir planen den Aufbau  
neuer Behörden und Verwaltungsstrukturen, weil wir einen starken und effizienten Staat  
wollen, der zu den Aufgaben passt. Dazu gehört dann auch, dass wir überprüfen, was es nicht  
mehr braucht, was zugemacht werden kann, was besser werden muss.


Das wollen wir nach der Wahl anpacken, gemeinsam mit Ihnen und den anderen demokratischen  
Parteien, ohne Scheuklappen und Dogmatismus. Ein Zurück in die Gräben von mehr oder weniger  
Staat, mehr oder weniger Regulierung, mehr oder weniger Föderalismus, das ist der Aufgabe  
nicht angemessen. Für die großen Aufgaben des kommenden Jahrzehnts gilt es mehr zu wagen.  
Und zu machen.


Jetzt liegt es bei Ihnen. In Wahlen entscheidet eine Gesellschaft darüber, wer sie sein  
will. Wahlen sind ein Moment der Freiheit. Nutzen Sie ihn – für die Freiheit.







Informieren und mitmachen: gruene.de


Wahlkampf 2021
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Wir sind Freie Demokraten. Wir glauben, dass Deutschland jetzt einen Neustart braucht. 
Wir glauben, dass es moderner, digitaler und freier werden muss. Wir glauben an das große
Potenzial unseres Landes. Wir sind bereit, Verantwortung dafür zu übernehmen.
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Nie gab es mehr zu tun. 
Wie es ist, darf es nicht bleiben 


Wie es ist, darf es nicht bleiben. Das hat die Pandemie gezeigt. Gespürt haben wir es schon vorher. 
Denn die Welt verändert sich rasant. Daraus erwachsen Chancen und Risiken. Wenn wir nichts 
ändern, tragen wir die Risiken, und die Chancen ergreifen andere. Trotzdem wurde in Deutschland zu 
lange das trügerische Bild vermittelt, dass alles bleiben könne, wie es ist. Viele haben dem 
Versprechen vertraut, dass Deutschland das Land bleiben könne, in dem wir gut und gerne leben, 
ohne dass wir etwas verändern müssen. Heute wissen wir: Das war falsch! 


Das Ergebnis war eine Politik, die unseren Staat satt und träge gemacht hat – statt schlank und stark. 
Das hat die Pandemie gezeigt. Während andere Staaten ihre Verwaltung digitalisiert haben, haben 
wir an Formularen und Zettelwirtschaft festgehalten. Während andere Staaten ihr 
Gesundheitssystem digitalisiert haben, haben sich unsere Gesundheitsämter gegenseitig Faxe 
geschickt. Hochqualifizierte Beamtinnen und Beamte haben Listen abgetippt, statt mit Hilfe 
moderner digitaler Technologien effektiv Infektionsketten nachzuverfolgen. Während andere Staaten 
per SMS zu Impfungen einladen, haben wir Impftermine per Brief vergeben. Statt schützende 
Masken schnell und pragmatisch an schutzbedürftige Menschen zu schicken, drucken wir aufwendig 
Bezugsscheine, versenden sie per Post und nötigen gefährdete Menschen dazu, die Masken in 
belebten Innenstädten abzuholen. Wir haben uns in der Krise an die Basistechnologie Papier 
geklammert, als wären wir noch im 20. Jahrhundert. Schluss damit. Wir müssen unseren Staat 
umfassend modernisieren, damit wir endlich im 21. Jahrhundert ankommen. 


Die Bilanz dieser Politik ist ein Leben auf Kosten der Zukunft. Statt Wettbewerb, Unternehmertum 
und Innovation zu fördern, setzte die Politik der Großen Koalition auf Altbekanntes und 
Altmodisches. Statt Wohlstand und Nachhaltigkeit, Wachstum und Klimapolitik, wirtschaftliche 
Stärke und ökologische Verantwortung zu verbinden, setzte sie auf Verbote und Dirigismus. Statt die 
Sozialsysteme fit für die Zukunft zu machen, hat sie die Probleme des demographischen Wandels 
verschärft. Statt für weltbeste Bildung zu sorgen, hat sie zugelassen, dass unser Bildungssystem 
vielen Menschen keine fairen Aufstiegschancen bietet. Statt Eigeninitiative und die Übernahme 
persönlicher Verantwortung jeder und jedes Einzelnen zu stärken, verzettelte sie sich in Bürokratie. 
Und statt für einen handlungsfähigen Rechtsstaat zu sorgen, der die Sicherheit und Bürgerrechte 
gleichermaßen schützt, hat die Politik die Freiheit der Sicherheit auf einer erschreckenden Art und 
Weise untergeordnet. 


Wie es ist, darf es nicht bleiben. Das wissen wir. Die gute Nachricht: Es muss auch nicht so bleiben. 
Alles kann besser werden. Nichts ist Schicksal. Wir haben es selbst in der Hand. Das ist unsere 
Mission: Nie gab es mehr zu tun! 


Werden wir das Land, das in uns steckt 


Die Kraft zur umfassenden Modernisierung Deutschlands steckt in uns. Sie steckt in den Menschen. 
Sie steckt in den Kräften der freien Wissenschaft und der Sozialen Marktwirtschaft. Die schnelle 
Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 durch deutsche Forscherinnen und Forscher zeigt: Harte 
Arbeit, Entschlossenheit und Erfindergeist können Berge versetzen. Die Grundlage dafür ist Freiheit. 
Nie war sie wichtiger! Holen wir uns unsere Freiheit mit einem Neustart der Politik zurück. Werden 
wir das Land, das in uns steckt. 
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Die richtige Richtung: durch die Mitte nach vorne 


Wie es ist, darf es nicht bleiben. Veränderung ist nötig. Doch nicht jede Veränderung ist Fortschritt. 
Alte Irrwege finden neuerdings immer mehr Zulauf. Rechte versuchen, die Menschen durch 
Merkmale wie Herkunft, Kultur, Religion, sexuelle Orientierung oder Hautfarbe zu spalten und 
gegeneinander in Stellung zu bringen. Linke versuchen, die Menschen durch Merkmale wie Erfolg, 
Einkommen oder Vermögen zu spalten und gegeneinander in Stellung zu bringen. Beides sind 
Irrwege. Fortschritt geht nur nach vorne durch die Mitte. Das ist für uns die richtige Richtung. 


Durch die Mitte nach vorne heißt für uns: 


Werden wir fit für die Zukunft! Machen wir uns fit für den Aufholwettbewerb: Entfesseln wir die 
Kräfte der Sozialen Marktwirtschaft und weltbester Bildung für Wohlstand, Freiheit und 
Aufstiegschancen. Nutzen wir die Agilität der Marktwirtschaft, um schnell aus der Krise zu wachsen. 


Werden wir zum Vorreiter der Modernisierung! Gründen wir Deutschland neu. Nutzen wir die 
Chancen der Digitalisierung für uns. Machen wir Modernisierung zum Pflichtprogramm: in der 
Verwaltung, im Gesundheitswesen, beim Arbeitsmarkt. 


Werden wir ein Land der Chancen! Nutzen wir die Schubkraft der Freiheit, der Sozialen 
Marktwirtschaft und der Modernisierung für die Bewältigung der großen Herausforderungen unserer 
Zeit: mehr Europa für mehr Freiheit und Menschenrechte weltweit. Mehr German Mut für mehr 
Klimaschutz und mehr nachhaltige Entwicklung. Mehr Chancen zum Aufbau von Eigentum für mehr 
Zukunftssicherung. 


Wir Freie Demokraten setzen auf Freiheit und Verantwortung. Wir setzen auf die Kraft der Sozialen 
Marktwirtschaft und wirtschaftliche Prosperität als Gegenmodell zum dirigistischen Staat, der sich im 
Klein-Klein verzettelt und sich als Erziehungsberechtigter der Bürgerinnen und Bürger aufführt. Wir 
stehen für eine lebendige Kulturszene und die Entfaltung individueller Kreativität. Wir wollen die 
Gesellschaft zusammenhalten, ohne dass sich alle einem vorgegebenen Lebensentwurf anpassen 
müssen. Wir respektieren die persönliche Entscheidung jeder und jedes Einzelnen, weil wir darin die 
Grundlage für die Freiheit der Menschen erkennen. Wir Freie Demokraten setzen auf Freiheit, 
Rechtsstaat und Bürgerrechte, die auch in Krisenzeiten gelten und nicht als „Privilegien“ abgetan 
werden dürfen, die uns nach Belieben zugeteilt oder vorenthalten werden können. Wir Freie 
Demokraten setzen auf die Kraft der Eigenverantwortung, der Privatinitiative, der Freiheit des 
Individuums. Wir wollen ein Land, das gemeinsam mit unseren Wertepartnern des globalen Westens 
Freiheit und Menschenrechte weltweit entschlossen verteidigt und wo immer möglich globale 
Kooperation und nachhaltige Entwicklung zum Wohle aller Menschen befördert. Wir Freie 
Demokraten erkennen in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und ihren 17 Zielen den bisher 
umfassendsten Versuch der Menschheit, die verschiedenen Aspekte nachhaltiger Entwicklung in ein 
global verbindendes Zielsystem zu bringen. Das ist eine Chance auf mehr Freiheit für alle und für 
zukünftige Generationen. Wir wollen ein Land, das seinen Beitrag zur globalen Entwicklung leistet 
und dem Frieden der Welt dient. Wir Freie Demokraten setzen auf Weltoffenheit, Toleranz und den 
Wettbewerb der besten Ideen: in einer lebendigen Demokratie selbstbewusster Bürgerinnen und 
Bürger. Das ist unser Ziel. Das ist die richtige Richtung. 


Wir wollen gestalten 


Nie gab es mehr zu tun, um unserem Land die richtige Richtung zu geben. Daran wollen wir Freie 
Demokraten mitwirken. Als Stimme des Fortschritts und der Freiheit wollen wir die Krise gemeinsam 
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mit den Bürgerinnen und Bürgern bewältigen und Deutschlands Potentiale entfesseln. Wir legen hier 
unser Programm vor, das aus Überzeugung gemacht ist. Es geht nicht um Taktik, es geht nicht um 
Farbenspiele. Wir treten bei der Bundestagswahl nicht für Koalitionen an, sondern für unsere 
Überzeugung: Wir wollen den richtigen Weg für unser Land. Wir wollen so stark werden, dass keine 
seriöse Bundesregierung ohne die Freien Demokraten gebildet werden kann, damit der Wert der 
Freiheit bei jeder politischen Entscheidung seine angemessene Bedeutung erhält. Das gibt uns die 
Macht, möglichst viele unserer Ideen umzusetzen. Wir wollen nicht gewählt werden, damit dieser 
Kanzler oder jene Kanzlerin wird. Wir stellen uns nicht zur Wahl, damit jemand etwas wird. Wir 
stellen uns zur Wahl, damit es unserem Land besser geht: mit mehr individueller Freiheit und 
persönlicher Verantwortung, mit mehr Sozialer Marktwirtschaft und umfassender Nachhaltigkeit. 
Und mit einem Staat, der stark ist, weil er schlank und modern agiert statt selbstzufrieden, 
altmodisch und träge. 


  







6 
 


I. Nie war es notwendiger: Machen wir uns fit für den Aufholwettbewerb! 


Wie es ist, darf es nicht bleiben: Große Demokratien wie die USA setzen wieder Kurs auf kräftiges 
und anhaltendes Wirtschaftswachstum. Systemische Wettbewerber wie das autoritäre Regime 
Chinas reklamieren für sich erfolgreichere Wege aus der Krise. Umso entschlossener müssen wir jetzt 
das Fundament für einen Aufholwettbewerb legen: Werden wir Weltspitze bei der 
Wettbewerbsfähigkeit statt bei Steuern und Abgaben. Investieren wir massiv in die Grundlagen von 
Aufstieg und Wachstum: unser Bildungssystem. Lassen wir unsere Infrastrukturen nicht länger 
verkommen, sondern bauen sie aus. Stärken wir die Kräfte der Sozialen Marktwirtschaft und des 
Freihandels. Bringen wir das Verhältnis von Privat und Staat wieder in eine die Leistungsbereitschaft 
fördernde Balance. Geben wir Mittelstand, Selbstständigen und Start-ups mehr Raum für Erfolg und 
kreative Lösungen! Ermutigen statt erschweren: Das ist unsere Mission. 


Sicherung der Sozialen Marktwirtschaft und Stärkung der Wirtschaft 


Bereits vor der Coronakrise hat Deutschlands Wirtschaft an Fahrt verloren. Nun müssen wir trotz 
Krise schnell wieder auf Wachstumskurs kommen. Für einen zukunftsfähigen Standort und 
Arbeitsplätze brauchen wir echte Modernisierungsimpulse. Wir Freie Demokraten setzen dabei auf 
die Innovationskraft der Sozialen Marktwirtschaft und auf eine Agenda für mehr Wachstum: 
entlasten, entfesseln, investieren. 


Schnelle Hilfe durch „Negative Gewinnsteuer“ in Wirtschaftskrisen 


Wir Freie Demokraten fordern, dass eine kurzfristige Liquiditätshilfe direkt vom Finanzamt ausgezahlt 
werden kann. Statt Steuervorauszahlungen von den Konten der Unternehmen abzubuchen, 
überweisen die Finanzämter eine negative Einkommen- beziehungsweise Körperschaftsteuer als 
Liquiditätssoforthilfe: die „Negative Gewinnsteuer“. Als Bemessungsgrundlage dient der letzte 
Steuerbescheid. In einem zweiten Schritt soll eine deutlich erweiterte Verlustverrechnung mit 
Gewinnen vergangener oder künftiger Jahre eingeführt werden. Damit sorgen wir in wirtschaftlichen 
Krisenzeiten für schnelle und unbürokratische Hilfen und verhindern unnötige Jobverluste und 
Insolvenzen. 


Entfesselungspakt für die deutsche Wirtschaft 


Wir Freie Demokraten fordern einen Entfesselungspakt für die deutsche Wirtschaft, in dem 
Maßnahmen zur Bürokratieentlastung gebündelt und vorangetrieben werden. Der stetig wachsende 
Bürokratiedschungel belastet die Bürgerinnen und Bürger sowie die deutschen Unternehmen und 
bremst die wirtschaftliche Entwicklung aus. Initiativen wie das Bürokratieentlastungsgesetz IV, die 
Strategie „Einheitliche Ansprechpartner 2.0“ und eine Verlegung der Sozialversicherungsbeiträge in 
den Folgemonat müssen zu einer Gesamtstrategie gebündelt werden. Das gilt auch für schlankere 
Vergabe-, Register- und Informationsbestimmungen. Für jede neue Belastung durch geplante 
Regelungen sollen im doppelten Umfang Belastungen abgebaut werden („One in, two out“) – auch 
auf europäischer Ebene. 


Unternehmenssteuerlast auf 25 Prozent senken 


Wir Freie Demokraten wollen die steuerliche Belastung von Unternehmen auf den OECD-
Durchschnitt (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) von rund 25 
Prozent senken. Unser Ziel ist es, im Zuge der angestrebten Harmonisierung der 
Unternehmensbesteuerung in Europa den deutschen Sonderweg der Gewerbesteuer zu beenden. 
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Das heißt zugleich, dass die Finanzierung der Kommunen auf eine neue Grundlage gestellt werden 
muss – etwa durch einen kommunalen Zuschlag mit eigenem Hebesatzrecht auf die 
Körperschaftsteuer und auf die zuvor abgesenkte Einkommensteuer sowie einen höheren Anteil der 
Kommunen an der Umsatzsteuer. Zudem wollen wir uns gemeinsam mit den USA für eine globale 
Mindestbesteuerung für Unternehmen einsetzen. So sorgen wir für mehr Fairness im Wettbewerb 
zwischen großen internationalen Konzernen, die aggressive Steuervermeidung betreiben, und 
Mittelständlern. 


Forschung und Entwicklung steuerlich fördern 


Wir Freie Demokraten wollen Forschung und Entwicklung steuerlich stärker fördern. Deutschland 
kann nur dann dauerhaft Wohlstand und soziale Sicherheit gewährleisten, wenn die Unternehmen 
innovative Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Das Steuerrecht muss dazu einen Beitrag 
leisten, indem es die Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von Wagniskapital verbessert. 
Dadurch schaffen wir bessere Bedingungen für Start-ups und geben Innovationen eine Chance. 
Gerade die Coronakrise hat gezeigt, dass der stete Wandel der Wirtschaft neue Ideen und Wege 
erfordert. So muss Deutschland bei der Digitalisierung aufholen. Deshalb brauchen wir ein 
Steuerrecht, das innovative Unternehmen unterstützt. 


Verbesserte Abschreibungsbedingungen 


Wir Freie Demokraten wollen die Abschreibungsbedingungen verbessern. Hierzu sollen die 
degressive Abschreibung (AfA) für bewegliche Wirtschaftsgüter verstetigt und für digitale Güter 
einheitliche und verkürzte Abschreibungsfristen von höchstens drei Jahren festgesetzt werden, 
sofern nicht eine Sofortabschreibung in Betracht kommt. Die Grenze für die Sofortabschreibung 
geringwertiger Wirtschaftsgüter wollen wir erhöhen. Um Investitionen in den Wohnungsbau zu 
fördern, wollen wir hier die lineare Abschreibung von zwei auf drei Prozent erhöhen. 


Mittelstand in der Fläche halten und langfristig sichern 


Wir Freie Demokraten wollen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen von der Industrie 
über das Handwerk bis zum Handel auch in ländlichen Regionen Perspektiven schaffen. 
Voraussetzungen hierfür sind eine flächendeckend zukunftstaugliche digitale Infrastruktur, 
leistungsfähige Verkehrswege und ein starkes duales Bildungssystem. Abwanderung, Überalterung 
und Fachkräftemangel setzen dem Mittelstand besonders hart zu. Deshalb brauchen wir moderne 
Ansätze insbesondere auch in den ländlichen Regionen. Wir wollen unseren Mittelstand und unsere 
Hidden Champions stärken! Damit die Unternehmen nicht durch Erbgänge oder eine 
Substanzbesteuerung gefährdet werden, lehnen wir eine Verschärfung der Erbschaftsteuer oder die 
Wiedereinführung der Vermögensteuer ab. 


Zurück zur Marktwirtschaft – mit Wachstum Corona-Folgen überwinden 


Wir Freie Demokraten fordern die Rückkehr zu marktwirtschaftlichen Prinzipien. Viele sind, bedingt 
durch die COVID-19-Pandemie, unverschuldet in finanzielle Not geraten. Es war daher richtig, 
Hilfsprogramme auf den Weg zu bringen, doch der Weg zu immer mehr Nothilfen und 
Rettungsschirmen für einzelne Unternehmen lässt sich nicht aufrechterhalten. Er ist ineffizient, 
verzerrt den Wettbewerb und reduziert die Wettbewerbsfähigkeit sowie Innovationskraft von 
bestehenden Betrieben wie auch von Gründerinnen und Gründern. Außerdem wächst die 
Marktmacht einzelner Unternehmen, was zu weniger Innovation und höheren Preisen für die 
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Konsumentinnen und Konsumenten sowie zu Fehlanreizen für Unternehmen führt. Wir wollen den 
Wettbewerb national und international stärken und insbesondere vermeiden, dass unnötige 
Verflechtungen von Markt- und Staatswirtschaft entstehen. Daher unterstützen wir Maßnahmen, die 
gleichmäßig für alle Unternehmen gelten, den Wettbewerb weniger verzerren und zu einem sich 
selbst tragenden Wirtschaftswachstum beitragen. 


Beteiligungsbremse für den Staat – Anteile an Post und Telekom verkaufen 


Wir Freie Demokraten fordern eine Beteiligungsbremse für den Staat. Unnötige staatliche 
Beteiligungen sowie alle Unternehmensanteile, die nicht zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehören, 
müssen verkauft werden – hier insbesondere Post und Telekom. Der Erlös kann in die digitale 
Infrastruktur investiert werden. Staatliche Beteiligungen müssen stärker auf ihre Notwendigkeit 
überprüft und perspektivisch abgebaut werden. Neue Beteiligungen sollten nur noch dann zulässig 
sein, wenn andere entsprechend reduziert werden. 


Europäische Wettbewerbsordnung 


Wir Freie Demokraten wollen die faire und regelbasierte europäische Wettbewerbsordnung schützen 
und stärken und damit internationale Standards setzen. Dazu gehört zum einen der Einsatz gegen 
Protektionismus im europäischen Binnenmarkt. Wir wollen die EU-Entsenderichtlinie vereinfachen 
und das deutsche Arbeitnehmer-Entsendegesetz entbürokratisieren. Zum anderen brauchen wir 
insbesondere für junge und mittelständische Unternehmen bessere Wettbewerbsbedingungen, 
gerade im Bereich der Digitalwirtschaft. Die Konzentration von Marktmacht auf etablierte und große 
Unternehmen behindert echten Wettbewerb und Innovation. Das schadet insbesondere 
Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie der Zukunftsfähigkeit des Standortes. Wir wenden uns 
daher entschieden gegen die politische Förderung von „nationalen Champions“. Derlei Alleingänge 
innerhalb des europäischen Binnenmarktes bremsen Innovationen und Skalierbarkeit aus. Das senkt 
letztlich die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gegenüber amerikanischer und 
chinesischer Konkurrenz. Wir sehen die Soziale Marktwirtschaft als lernendes System und als Modell 
für eine ökonomische Friedensordnung – nicht nur in Europa. 


Wirksame Regulierung von Gatekeeper-Unternehmen 


Wir Freie Demokraten wollen eine wirksame Kontrolle großer Unternehmen der Digitalwirtschaft 
schaffen, die Zugänge zum Internet kontrollieren. Solche Gatekeeper-Unternehmen, die als Betreiber 
einer Suchmaschine, als soziales Netzwerk oder als dominierende Handelsplattform die 
Wettbewerbsbedingungen kleiner oder mittlerer Unternehmen entscheidend beeinflussen können, 
müssen einer speziellen Regulierung unterworfen werden. Die Regulierung soll verhindern, dass 
Gatekeeper den Wettbewerb verzerren, indem sie sich beispielsweise bei Suchergebnissen selbst 
begünstigen, indem sie die Interoperabilität mit Angeboten anderer Unternehmen einschränken 
oder indem sie die Geschäftsdaten ihrer Partnerinnen und Partner in unlauterer Weise zum eigenen 
Vorteil nutzen. Eine wirksame Kontrolle global agierender Gatekeeper-Unternehmen kann nicht 
allein von der Ebene des nationalen Rechts und der Behörden der EU-Mitgliedstaaten ausgehen. Wir 
unterstützen deshalb die Pläne zur Schaffung eines Digital Markets Act auf Ebene der Europäischen 
Union, mit dem eine das Kartellrecht ergänzende europäische Regulierung für Gatekeeper-
Unternehmen geschaffen werden soll. 
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Deutschland als Fürsprecher des Freihandels 


Wir Freie Demokraten wollen, dass Deutschland international zum Fürsprecher des regelbasierten 
Freihandels wird und den Abschluss weiterer Freihandelsabkommen vorantreibt. Hierfür muss die 
Bundesregierung innerhalb Europas und der Welt protektionistischen Tendenzen entgegentreten 
und eine aktive Führungsrolle bei Handelsverträgen, Investitionsabkommen und fairen 
Investitionsbedingungen einnehmen. Zugleich muss sie die institutionelle Verankerung einer 
regelbasierten Freihandelsordnung vorantreiben. Um der Handelspolitik in der nächsten 
Bundesregierung mehr Gewicht zu verleihen, fordern wir eine Staatsministerin oder einen 
Staatsminister für Außenhandel. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wollen wir 
zudem in „Bundesministerium für Wirtschaft, Freihandel und Energie“ umbenennen. Um die 
Handlungsfähigkeit der Europäischen Union in der Handelspolitik zu erhalten, wollen wir 
Freihandelsabkommen so gestalten, dass – wie etwa beim EU-Japan Abkommen – nur die 
Zustimmung des Europäischen Parlaments, nicht aber die von nationalen und regionalen 
Parlamenten benötigt wird. Dabei wollen wir in der EU und weltweit gegen Marktverzerrungen 
vorgehen, die zum Beispiel durch stark subventionierte Staatsunternehmen entstehen. Wir setzen 
uns zudem für den Grundsatz der Reziprozität ein, wonach Unternehmen nur dann Zugang zum 
europäischen Markt haben sollten, wenn das umgekehrt auch der Fall ist. 


WTO reformieren – Freihandel stärken 


Wir Freie Demokraten wollen den bewährten Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) 
weiterentwickeln. Der Reformprozess muss transparent und inklusiv sein. Nationale Alleingänge und 
Willkürzölle sowie neue nicht-tarifäre Handelshemmnisse lehnen wir ab. Wir setzen uns dafür ein, 
die Blockade der WTO-Streitbeilegung schnellstmöglich zu lösen. Dies erfordert auch eine neue 
umfassende Verhandlungsrunde, in der ein Interessenausgleich zwischen Industrie-, Schwellen- und 
Entwicklungsländern erreicht wird. Im Rahmen dieser Verhandlungsrunde muss dabei auch evaluiert 
werden, wo WTO-Regeln in der Praxis bisher nicht greifen. Wir wollen, dass Subventionen und 
Dumping überall dort bekämpft werden, wo immer diese Praktiken einen fairen Wettbewerb 
behindern. Aktuell betrifft das insbesondere den Bau von Verkehrsmitteln wie Zügen, Flugzeugen 
und Schiffen. 


Gründung eines transatlantischen Wirtschaftsraums 


Wir Freie Demokraten wollen einen neuen Anlauf für ein umfassendes transatlantisches 
Freihandelsabkommen und einen transatlantischen Wirtschaftsraum erreichen. Eine Blaupause kann 
das EU-Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) liefern, das 2017 abgeschlossen wurde und endlich 
auch von Deutschland ratifiziert werden sollte. Ebenso wollen wir das EU-Freihandelsabkommen mit 
Mercosur zügig abschließen und ratifizieren. 


Zukunftsbranche Tourismus – heimische Wirtschaft stärken 


Wir Freie Demokraten wollen die Tourismuswirtschaft nachhaltig stärken. Nachhaltiges Reisen ist 
durch die Pandemie verstärkt in den Fokus gerückt. Das gestärkte Bewusstsein sollte genutzt werden, 
um den Tourismus nachhaltig weiterzuentwickeln. Deshalb brauchen wir ein pandemiefestes 
Krisenmanagement, das die Tourismuswirtschaft für die Zukunft stärkt. Der Tourismus ist bis in 
strukturschwache Regionen hinein ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Die Coronakrise 
hat die vorher gesunde Branche und ihre rund drei Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schwer getroffen. Zusätzlich stellen der Fachkräftemangel sowie zahlreiche Bürokratiepflichten 
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gerade kleine und mittlere Unternehmen vor große Herausforderungen. Von einem starken 
Zukunftskonzept profitiert die gesamte touristische Wertschöpfungskette – wie Gastronomie, 
Einzelhandel und Dienstleistungen. Wir setzen auf Vielfalt statt ideologische Denkschranken. Deshalb 
müssen Reisen und Individualverkehr durch Innovationen ökologischer werden. Als Motor fungiert 
auch der Ausbau der Digitalisierung. Ohne Breitbandversorgung bleiben wir vom wachsenden Online-
Reisemarkt und von Reiseinnovationen abgehängt. Wir wollen daher Anreize für Investitionen 
schaffen und überflüssige Bürokratie abschaffen. 


Entlastung und faire Steuern 
Deutschland gehört bei Steuern und Sozialabgaben zur Weltspitze. Wir Freie Demokraten wollen die 
Balance zwischen Privat und Staat wiederherstellen, ohne dabei eine seriöse Haushaltspolitik 
aufzugeben. Wir fordern ein grundlegendes Umdenken in der Steuerpolitik: Wir wollen die 
Bürgerinnen und Bürger spürbar entlasten und damit die unabdingbare Voraussetzung für Impulse in 
die wirtschaftliche Erholung unseres Landes schaffen. Das ist ein wichtiger Punkt auf unserer Agenda 
für mehr Wachstum, denn nur mit Wachstum wird es gelingen, die Folgen der Coronapandemie zu 
überwinden. Dabei stehen wir für eine solide und investitionsorientierte Haushaltspolitik und zur im 
Grundgesetz verankerten Schuldenbremse. Denn jede Generation hat ihre Herausforderungen und 
muss über die finanzpolitischen Spielräume verfügen, um diesen gerecht werden zu können.  


Abgabenquote unter 40 Prozent senken! 


Wir Freie Demokraten wollen eine Trendwende bei der Abgabenquote erreichen und die 
Abgabenbelastung für die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber wieder auf unter 40 Prozent senken. 
Unter Angela Merkel als Bundeskanzlerin stieg die Abgabenquote (Steuerquote plus 
Sozialbeitragsquote) in Deutschland auf 41,4 Prozent - bei ihrem Amtsantritt lag diese noch bei 38,8 
Prozent. Wir Freie Demokraten wollen diesen Irrweg verlassen, denn die Leistungsträgerinnen und 
Leistungsträger unseres Landes dürfen nicht durch immer höhere Abgaben daran gehindert werden, 
unseren Wohlstand zu sichern. 


Neuen Schwung durch zielgerichtete Entlastungen 


Wir Freie Demokraten wollen die Wirtschaft fördern und dafür auch im Steuerrecht gezielte Impulse 
setzen: Indem wir Bürgerinnen und Bürger entlasten und den Unternehmen Perspektiven eröffnen, 
die ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ermöglichen. Denn Deutschland nimmt bei der 
Steuerbelastung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen inzwischen einen weltweiten 
Spitzenplatz unter den Industrienationen ein. Das schadet dem Standort Deutschland und verhindert 
notwendige Investitionen. 


Chancentarif statt Mittelstandsbauch 


Wir Freie Demokraten wollen beim Einkommensteuertarif den sogenannten Mittelstandsbauch 
vollständig abschaffen und so einen leistungsgerechteren linearen Chancentarif gestalten. Die 
Abschaffung wollen wir in drei Schritten in den Jahren 2022 bis 2024 erreichen. Heute steigt die 
Steuerlast bei kleinen und mittleren Einkommen besonders schnell an. Von Gehaltserhöhungen greift 
sich der Staat mehr als die Hälfte. Das ist leistungsfeindlich und ungerecht. Deshalb brauchen wir 
mehr Fairness bei den Steuern. 
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Spitzensteuersatz nur für Spitzenverdiener 


Wir Freie Demokraten wollen einen fairen Tarif bei der Einkommensteuer: den Chancentarif. Dazu 
wollen wir den Spitzensteuersatz schrittweise „nach rechts verschieben“ – mit dem Ziel, dass dieser 
erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro greift. Dadurch wird der Steuertarif für alle 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zusätzlich gestreckt. Die Belastung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ist in Deutschland mittlerweile so hoch wie kaum in einem anderen OECD-Staat 
(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Steuerpflichtige, die das 1,4-
fache des durchschnittlichen Bruttogehalts aller Arbeitnehmer in Deutschland erhalten, zahlen 
momentan schon den Spitzensteuersatz. Im Jahr 1965 lag dieser Wert noch beim 18-fachen. Für uns 
ist jedoch klar: Eine Durchschnittsverdienerin und ein Durchschnittsverdiener dürfen nicht fast schon 
den höchsten Steuersatz zahlen. Das ist leistungsfeindlich und ungerecht. Umso wichtiger ist es, 
Bürgerinnen und Bürger in Deutschland bei den Steuern und Abgaben nachhaltig und deutlich zu 
entlasten. Wir lehnen auch eine weitere Verschärfung der Erbschaftsteuer ab. 


Tarif auf Rädern – automatische Steuererhöhungen verhindern 


Wir Freie Demokraten wollen den Einkommensteuertarif so ändern, dass der Staat nicht länger von 
quasi automatischen Steuererhöhungen profitiert. Wir fordern deshalb eine regelmäßige Anpassung 
des Steuertarifs einschließlich der Freibeträge, Freigrenzen und Pauschbeträge an die Entwicklung 
von Gehältern und Preisen. Der Tarif wird also „auf Räder gestellt“. Ohne eine regelmäßige Korrektur 
des Einkommensteuertarifs werden die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch in den kommenden 
Jahren erhebliche Mehrbelastungen zu tragen haben. 


Solidaritätszuschlag wie versprochen komplett abschaffen 


Wir Freie Demokraten wollen den Solidaritätszuschlag komplett abschaffen. Der Solidaritätszuschlag 
war und bleibt eine nicht auf Dauer angelegte Sondersteuer. Ende 2019 lief der Solidarpakt aus. 
Damit ist die Erhebung des Solidaritätszuschlags nicht mehr zu rechtfertigen. Durch die anhaltende 
Erhebung auch 30 Jahre nach Wiederherstellung der Deutschen Einheit verspielt die Politik das 
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags ist eine Frage der 
politischen Glaubwürdigkeit. Nicht zuletzt geht es hierbei auch um die Entlastung der vielen 
betroffenen mittelständischen Unternehmen. Die Abschaffung ist daher zugleich Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik. 


Keine neue Substanzbesteuerung 


Wir Freie Demokraten lehnen eine einmalige Vermögensabgabe ebenso ab wie die Wiederbelebung 
der Vermögensteuer. Beides ist für unsere mittelständisch geprägte Wirtschaft ein Hemmschuh bei 
der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie, weil den Unternehmen Liquidität 
unabhängig von deren Ertragslage entzogen wird. Die Erbschaftsteuer sollte im Hinblick auf ihre 
Administrierbarkeit und das sich in diesem Zusammenhang zu ihrer Erhebung ergebende Verhältnis 
von Kosten und Nutzen überprüft werden. 


Easy Tax – einfache Steuererklärung 


Wir Freie Demokraten wollen Easy Tax einführen: die vorausgefüllte Steuererklärung mit einem 
umfassenden digitalen Service für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Im 
Besteuerungsverfahren muss umfangreicher auf innovative Lösungen gesetzt werden. Für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Rentnerinnen und Rentner sollen durch Easy Tax immer 
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vollständige Steuererklärungen vom Finanzamt vorbereitet werden, die von den Betroffenen nur 
noch bestätigt werden müssen. Für die Kontrolle der verarbeiteten Daten sowie die Angabe 
zusätzlicher Pflichtangaben, die den Finanzbehörden nicht bekannt sind, erhalten die 
Steuerpflichtigen eine angemessene Frist. Selbstverständlich muss das im Einklang mit dem Prinzip 
der Datensouveränität jeder einzelnen Bürgerin und jedes einzelnen Bürgers erreicht werden, denn 
freiwillige Angaben gegenüber dem Finanzamt sollen auch mit Easy Tax freiwillig bleiben. Ziel muss 
es sein, dass Steuerbescheide in diesen Fällen innerhalb von wenigen Tagen bekannt gegeben 
werden können. 


Bagatell- und Lenkungssteuern abschaffen 


Wir Freie Demokraten wollen überflüssige Bagatell- und Lenkungssteuern wie die Schaumwein- und 
Zwischenerzeugnissteuer, die Biersteuer oder die Kaffeesteuer abschaffen. Die Beibehaltung dieser 
Steuern verursacht viel Bürokratie. Demgegenüber stehen nur geringe Einnahmen. 


Steuerliche Erleichterungen für Homeoffice 


Wir Freie Demokraten wollen für das zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarte 
Homeoffice eine erhöhte Werbungskostenpauschale gewähren. Die vom Arbeitgeber gestellte 
Büroausstattung soll vom Arbeitnehmer steuerfrei genutzt werden können. Darüber hinaus soll im 
Interesse der Rechtssicherheit auch der rechtliche Rahmen von Homeoffice-Arbeit den tatsächlichen 
Gegebenheiten angepasst und den für mobile Arbeitsplätze geltenden Vorschriften angeglichen 
werden. 


Doppelbesteuerung von Renten verhindern 


Wir Freie Demokraten wollen eine Doppelbesteuerung von Renten verhindern und die 
Beweislastumkehr zugunsten der Steuerpflichtigen einführen. Das gilt für alle Rentenbezieherinnen 
und Rentenbezieher – besonders für Selbstständige, bei denen die Gefahr einer Doppelbesteuerung 
am größten ist. Die Rentenkassen und die Finanzverwaltung sollen dazu detaillierte und individuelle 
Berechnungen vorlegen. Damit soll ersichtlich werden, ob und in welchem Umfang es zu einer 
doppelten Besteuerung von Renteneinkünften kommt. 


Spekulationsfrist einführen – Sparerfreibetrag erhöhen 


Wir Freie Demokraten wollen die Wiedereinführung einer Spekulationsfrist von drei Jahren für 
private Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren. Den Sparerfreibetrag wollen wir deutlich anheben. 
Sparerinnen und Sparer sowie Kleinanleger sollen entlastet werden. Wir wollen die langfristige 
Kapitalanlage in Unternehmen attraktiver gestalten, damit mehr Menschen beim Sparen und bei der 
Altersvorsorge an den Wachstumsgewinnen teilhaben können. 


Mitarbeiterkapitalbeteiligung als Eigentumsturbo 


Wir Freie Demokraten wollen die Mitarbeiterkapitalbeteiligung als Chance für den langfristigen 
Vermögensaufbau etablieren. Aber auch für Start-ups sind Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 
unerlässlich, um im internationalen Wettbewerb gut qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Um die 
schlechten Rahmenbedingungen hierzulande zu verbessern, soll die Besteuerung erst bei der 
Veräußerung einsetzen und der von Unternehmensbeteiligungen entsprechen. Zudem wollen wir 
eine eigene Anteilsklasse für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen schaffen, um den teuren und 
administrativ aufwendigen Prozess der Übertragung von GmbH-Anteilen zu vereinfachen. 
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Investitionen in die Zukunft 


Die vor uns liegenden Herausforderungen bergen die Chance für eine zukunftsorientierte 
Neuausrichtung für mehr Wachstum und Innovation. Wir sind überzeugt, dass anhaltendes 
Wirtschaftswachstum den Weg aus der Krise in die neue Zeit ebnet. Wir Freie Demokraten wollen 
daher neue Impulse durch Zukunftsinvestitionen entfachen. 


INVEST IN GERMANY – 25 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt 


Wir Freie Demokraten wollen, dass im Jahr 2025 in Deutschland 25 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts investiert werden – und zwar vor allem privat und nicht vorrangig vom Staat. 
Dafür wollen wir die nötigen Rahmenbedingungen schaffen. Der Staat muss seine Investitionen 
sowie die sonstigen steuer- und wirtschaftspolitischen Instrumente so einsetzen, dass auch private 
Unternehmen gern in Deutschland investieren. 


Höchstens 50 Prozent Sozialausgaben im Bundeshaushalt 


Wir Freie Demokraten wollen die Höhe der Sozialausgaben grundsätzlich bei 50 Prozent des 
Bundeshaushalts deckeln. Die Bundesregierung bindet mehr als die Hälfte des Haushaltes für 
Sozialausgaben – und das ist keine Folge der Coronakrise, in der Hilfen für Betroffene richtig sind. 
Investitionen in die Zukunft unseres Landes und originäre staatliche Kernaufgaben wie Bildung, 
innere Sicherheit oder die Bereitstellung einer modernen Infrastruktur werden dadurch immer mehr 
in den Hintergrund gedrängt. 


Tilgungsturbo für die Corona-Schulden 


Wir Freie Demokraten wollen die Schuldenstandsquote Deutschlands gemäß den Maastricht-
Kriterien zügig wieder unter die 60-Prozent-Marke senken. Auf die Coronakrise konnte nur deshalb 
so entschlossen reagiert werden, weil die deutsche Staatsverschuldung in den Jahren davor auf unter 
60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes gesunken war. Um auf zukünftige Krisen vorbereitet zu sein, 
müssen die Corona-Schulden so schnell wie möglich abgebaut werden. Nur so bleibt Deutschland 
handlungsfähig. Und nur so hinterlassen wir unseren Kindern solide Finanzen. Dabei stehen wir für 
eine solide und investitionsorientierte Haushaltspolitik und zur im Grundgesetz verankerten 
Schuldenbremse. Denn jede Generation hat ihre Herausforderungen und muss über die 
finanzpolitischen Spielräume verfügen, um diesen gerecht werden zu können. 


Zukunftsfonds zur Start-up-Finanzierung ausbauen 


Wir Freie Demokraten wollen den Zukunftsfonds (Dachfonds) zur Start-up-Finanzierung deutlich 
ausbauen. Anstatt nur mehr staatliche Mittel bereitzustellen, wollen wir für privates Kapital die 
Investition in Wagniskapital attraktiver gestalten. Der Dachfonds baut eine Brücke, um die 
derzeitigen Hindernisse, wie zu hohe Eigenkapitalanforderungen oder zu kleine Investitionssummen, 
zu überwinden. Der Dachfonds steht institutionellen Investorinnen und Investoren, „Family Offices“ 
und erfahrenen Privatanlegerinnen und Privatanlegern offen. Er sammelt Geld ein und investiert es 
hauptsächlich in deutsche Venture-Capital-Fonds. Zugleich profitieren die Bürgerinnen und Bürger 
über ihre Altersvorsorge von den hiesigen Gründungserfolgen. 


Gründungszuschuss in allen Lebenslagen 


Wir Freie Demokraten fordern einen branchenunabhängigen Gründungszuschuss, der entkoppelt von 
einer vorhandenen Arbeitslosigkeit gewährt wird. Zum Beispiel sollen sich die Gründerinnen und 
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Gründer auch während beziehungsweise nach der Familienphase einmalig um eine Förderung in der 
Startphase bewerben können. Dafür muss ein tragfähiges Existenzgründungskonzept vorliegen. 
Vorbild kann hier das NRW-Gründerstipendium sein. Zur sozialen Absicherung soll, befristet auf 
maximal 15 Monate, zudem eine Pauschale von 300 Euro gewährt werden, die eine freiwillige 
Absicherung in den gesetzlichen Sozialversicherungen ermöglicht. Krankenkassenbeiträge von 
freiwillig gesetzlich versicherten Selbstständigen sollen anhand des tatsächlichen Einkommens 
bemessen werden. Damit fördern wir Gründungen in allen Lebenslagen. 


Besserer Zugang zu Wagniskapital für Frauen 


Wir Freie Demokraten wollen insbesondere Gründerinnen beim Zugang zu und bei der Einwerbung 
von Wagniskapital unterstützen. Dazu fordern wir die Einrichtung eines Venture-Capital-Fonds in 
Form einer öffentlich-privaten Partnerschaft. Durch die Schaffung eines Netzwerkes für 
Investorinnen sowie weiblichen „Business Angels“ sollen zudem gezielt Frauen bei ihren 
Gründungsvorhaben unterstützt werden. Außerdem soll der Fonds gewährleisten, dass Frauen den 
gleichen Zugang zu Wagniskapital haben. 


Faire Regeln bei der internationalen Besteuerung 


Regeln müssen für alle gelten. Dazu gehört auch, dass vor allem große internationale Unternehmen 
ihren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Wir Freie Demokraten setzen uns für faire 
Regeln und ein gerechtes Steuersystem ein. 


Klare internationale Regeln für fairen Steuerwettbewerb – keine Alleingänge 


Wir Freie Demokraten wollen eine faire Besteuerung für alle Unternehmen weltweit. Große 
internationale und digitale Unternehmen müssen ihren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens 
leisten. Deshalb unterstützen wir entsprechende internationale Arbeiten auf OECD- und G20-Ebene. 
Ein Alleingang der EU könnte dagegen auch in Deutschland zu Wettbewerbsverzerrungen und zum 
Verlust von Arbeitsplätzen führen. Doppelbesteuerung wollen wir genauso verhindern wie 
Steuerverluste durch Verlagerungen. Denn sonst drohen zusätzliche Steuerlasten für die schon stark 
belasteten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für kleine und mittelständische Betriebe. 


Transparenter Steuerwettbewerb in der EU 


Wir Freie Demokraten fordern eine EU-einheitliche Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer. 
Dadurch wird die Höhe der Besteuerung in den einzelnen Mitgliedstaaten besser vergleichbar. 
Dementsprechend sind wir ausdrücklich gegen die Zulässigkeit sogenannter Tax-Deals, mit denen 
große Unternehmen die Höhe ihrer eigenen Besteuerung mit den Behörden eines Mitgliedstaats 
individuell aushandeln können. Damit stehen wir für einen transparenten Steuersatzwettbewerb auf 
der Basis vergleichbarer Bemessungsgrundlagen innerhalb der Europäischen Union. 


Steuerhinterziehung weltweit abgestimmt bekämpfen 


Wir Freie Demokraten wollen Steuerhinterziehung und unlauteres Steuerdumping mit wirksamen 
und verhältnismäßigen Mitteln bekämpfen. Deutschland muss als Exportnation ein Interesse daran 
haben, möglichst weltweit abgestimmte Regeln zur internationalen Verteilung der 
Besteuerungsrechte auch in Zeiten digitaler Geschäftsmodelle zu erreichen. Diese müssen sowohl 
ungerechtfertigte Nichtbesteuerung als auch schädliche Doppelbesteuerung von Erträgen 
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verhindern. Dabei ist sicherzustellen, dass das Steueraufkommen in Deutschland langfristig gesichert 
wird. 


Bildung der Zukunft – Chancen für Aufstieg und Selbstbestimmung 


Bildung ist die elementare Voraussetzung für individuelles Vorankommen und ein selbstbestimmtes 
Leben. Die Chance zum sozialen Aufstieg hängt heute mehr denn je von der Bildung ab. Wir Freie 
Demokraten wollen, dass jeder Mensch sein volles Potential ausschöpfen kann – und das ein Leben 
lang. Deshalb arbeiten wir dafür, dass modernste Bildung in Deutschland zum Standard wird. 


Ein Prozent der Mehrwertsteuereinnahmen zusätzlich in Bildung investieren 


Wir Freie Demokraten fordern, einen Prozentpunkt des bestehenden Mehrwertsteueraufkommens 
zusätzlich in Bildung zu investieren. Dazu sollen sich Bund und Länder unter Einbeziehung der 
Kommunen in einem Staatsvertrag verpflichten. Das ermöglicht zusätzliche Investitionen von rund 
2,5 Milliarden Euro in den Bildungssektor, die für die umfassende Modernisierung unseres 
Bildungssystems dringend notwendig sind. So können wir Deutschland in die Top 5 der OECD-Staaten 
bringen. 


Zukunftsfähiger Bildungsföderalismus 


Wir Freie Demokraten fordern bundesweite Abschlussprüfungen für die Mittlere Reife und das Abitur 
sowie qualitativ hochwertige Bildungsstandards. Wir brauchen mehr Innovationen und 
Qualitätssicherung durch Vergleichbarkeit in der Bildung. Wir fordern eine Reform des 
Bildungsföderalismus und eine Grundgesetzänderung, damit Bund und Länder zusammen für die 
Sicherstellung der Qualität, die Leistungsfähigkeit und die Weiterentwicklung des Bildungswesens 
wirken können. Wir leisten uns 16 verschiedene Schulsysteme, Lehrpläne und Prüfungsordnungen, 
stellen aber nicht sicher, dass die Schulbildung deutschlandweit die höchste Qualität hat. Wir wollen 
zukunftssichere Schulen, in denen die besten Arbeitsmöglichkeiten fürs Lehren und Lernen zur 
Verfügung stehen. 


Autonomie der Schulen stärken 


Wir Freie Demokraten wollen die Autonomie der Schulen stärken und den Schulen mehr 
pädagogische, personelle und finanzielle Freiheiten geben. Jede Schule soll ein eigenes Budget 
erhalten, über dessen Verwendung sie autonom entscheidet. Im Rahmen der Schulautonomie kann 
der Unterricht zum Beispiel in einem modularen System organisiert und so individuell auf die 
einzelne Schülerin oder den einzelnen Schüler zugeschnitten werden. Zugleich erhalten die 
Schülerinnen und Schüler dadurch eine größere Wahlfreiheit und die Schule kann den 
unterschiedlichen Leistungsniveaus der Schülerinnen und Schüler individueller gerecht werden. 
Ebenso soll dadurch ein Unterricht in fächerübergreifenden Projekten besser möglich gemacht 
werden. Auch Personalentscheidungen und die Auswahl der Lehrmittel trifft die Schule vor Ort. Für 
Schulen in freier Trägerschaft fordern wir gleichwertige Unterstützung. Wir werben für 
Schulfreiheitsgesetze in den Ländern, um den Schulen mehr Möglichkeiten zur Profilentwicklung zu 
geben. Einheitliche Bildungsstandards geben das Ziel vor, sich am Niveau der besten 
Bildungseinrichtungen der Welt zu orientieren. Um die Standards erreichen zu können, müssen 
Schulen durch exzellente Fortbildungen bei der Schul- und Unterrichtsentwicklung unterstützt 
werden. Die PISA-Studie zeigt, dass Kinder an Schulen mit größerer Gestaltungs- und 
Entscheidungsfreiheit deutlich bessere Leistungen erzielen. 
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Schulen und Kitas finanziell stärken 


Wir Freie Demokraten wollen Schulen und Kitas finanziell stärken, indem wir ihre Finanzierung auf 
drei Säulen stellen: einen Sockelbetrag entsprechend der Größe der Einrichtung, Bildungsgutscheine, 
die pro Kind einen Zuschuss gewähren, und einen „German Dream“-Zuschuss für Kinder mit 
niedrigem sozioökonomischen Status. Der feste Sockelbetrag garantiert die Überlebensfähigkeit 
gerade von kleineren Schulen im ländlichen Raum und die Finanzierung über das Modell der 
Bildungsgutscheine garantiert eine bedarfsorientierte Finanzierung von Bildungseinrichtungen. 
Zugleich wird ein gesunder Wettbewerb gefördert und die Wahlfreiheit der Eltern und Kinder 
gestärkt. Schließlich können die Bildungseinrichtungen dank dem „German Dream“- Zuschuss 
eigenverantwortlich individuelle Förderkonzepte für Kinder und Jugendliche mit mehr Förderbedarf 
anbieten. Gleichzeitig verhindern wir ein Auseinanderdriften der Schulqualität. 


Mit Talentschulen soziale Nachteile überwinden 


Wir Freie Demokraten wollen in ganz Deutschland Talentschulen mit modernster Pädagogik und 
bester Ausstattung aufbauen – insbesondere in kinderreichen Stadtteilen und in Regionen mit 
großen sozialen Herausforderungen. Dabei orientieren wir uns am erfolgreichen Konzept der 
Talentschulen in Nordrhein-Westfalen. 


Förderung für Menschen mit Behinderung und Lernschwäche 


Wir Freie Demokraten wollen Menschen mit Behinderung und Lernschwäche bestmöglich fördern. 
Die Wahlfreiheit zwischen Regelunterricht und speziellen Klassen beziehungsweise Schulen soll bei 
Eltern und ihren Kindern liegen. Wir setzen uns daher für den Erhalt dieser ein. Wir möchten dafür 
sorgen, dass jedes Kind das Bestmögliche aus seinen Potentialen machen kann und gut auf ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben vorbereitet wird. 


Frühkindliche Bildung stärken 


Wir Freie Demokraten wollen die Qualität der frühkindlichen Bildung stärken. Dafür müssen sich 
Bund und Länder auf ambitionierte gemeinsame Standards für Betreuungsschlüssel und 
frühkindliche Bildungsinhalte verständigen. Um die Attraktivität des Erzieherberufs zu stärken, 
schlagen wir vor, dass die Ausbildung zur Fachkraft im Bereich der frühkindlichen Bildung bundesweit 
nicht nur schulgeldfrei erfolgt, sondern auch vergütet wird. Qualitativ hochwertige Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeiten werten das Berufsbild von Erzieherinnen und Erziehern spürbar auf. 


Sprache früh fördern 


Wir Freie Demokraten fordern, dass jedes Kind mindestens ein Jahr vor der Einschulung an einem 
Deutschtest teilnimmt. Werden Sprachdefizite zum Beispiel durch Erzieherinnen oder Erzieher in 
Kitas und bei kinderärztlichen Untersuchungen früh erkannt, können sie auch frühzeitig durch 
zielgerichtete Fördermaßnahmen ausgeglichen werden. So können wir jedem Kind gerechtere 
Startchancen verschaffen. Zudem fördern wir die altersgerechte Vermittlung von Fremdsprachen im 
Kindesalter durch entsprechende pädagogische Konzepte. Das Potential von Kindern, spielerisch 
Sprachen zu erlernen, wollen wir stärker fördern. 


MINT-Bildung frühzeitig stärken – Mädchen und Frauen gezielt fördern 


Wir Freie Demokraten fordern eine Offensive für die Bildung in Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik (MINT). Kinder müssen eine frühzeitige MINT-Bildung erhalten. 
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Daher fordern wir verpflichtende, qualitativ hochwertige und bundesweite Qualitäts- und 
Bildungsstandards in der frühkindlichen MINT-Bildung. Pädagoginnen und Pädagogen müssen für 
experimentelles und forschendes Lernen in allen Kitas ausgebildet werden. Wir fordern ein gezieltes 
Maßnahmenpaket für die Förderung von Mädchen und Frauen im MINT-Bereich. Außerschulische 
Initiativen wie das „Haus der kleinen Forscher“ wollen wir dabei weiter stärken. 


Experimentelles Lernen und Kreativzonen durch MakerSpaces 


Wir Freie Demokraten fordern MakerSpaces an Schulen: Kreativzonen, in denen digitale Medien eine 
zentrale Rolle spielen. Dabei setzen wir auch auf verstärkte Kooperationen mit außerschulischen 
Initiativen. In einem ersten Schritt wollen wir ein Bund-Länder-Programm für die Errichtung von 
1.000 MakerSpaces an Pilotschulen einrichten. Lehrkräfte müssen für MakerSpaces gezielt aus- und 
weitergebildet werden. Durch experimentelles Lernen wollen wir die Kreativität und das Interesse an 
unternehmerischen und selbstständigen Lebenswegen fördern. 


Schulfach Wirtschaft und Informatik 


Wir Freie Demokraten fordern die bundesweite Einführung der Schulfächer Wirtschaft und 
Informatik. An deutschen Schulen werden sie noch immer nicht ausreichend angeboten, obwohl sie 
heutzutage wie Rechnen, Lesen und Schreiben zum Basiswissen gehören sollten. Wir wollen den 
Schülerinnen und Schülern Kenntnisse über unser Wirtschaftssystem mit auf den Weg geben und 
ihren Gründergeist sowie die Innovationsfreude schon im Schulalter fördern. Um mit Desinformation, 
Hatespeech, Cybermobbing, Datenschutz und Online-Sucht richtig und autonom umgehen zu 
können, müssen die digitalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gefördert werden. 


Einbindung außerschulischer Akteure und Initiativen 


Wir Freie Demokraten fordern Qualitätskriterien und Leitfäden für die Zusammenarbeit zwischen 
Schulen und außerschulischen Initiativen. Engagierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sowie Expertinnen und Experten jeden Alters können Schülerinnen und Schülern lebens- und 
alltagsnah von ihrer Arbeit erzählen, zum Ausprobieren einladen und die Bedeutung ihrer Forschung 
für die Gesellschaft erläutern. Dadurch können Schülerinnen und Schüler unabhängig vom Elternhaus 
neue Perspektiven erhalten. Zivilklauseln oder das pauschale Aussperren von Unternehmen, Parteien 
sowie der Bundeswehr lehnen wir im Bildungsbereich ab. 


Chancen für Aufstieg unabhängig von der Herkunft 


Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, Initiativen in Form von Aufstiegspatenschaften 
einzubinden, um Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Elternhäusern zu helfen, den eigenen 
Weg zu beruflichen Bildungsabschlüssen oder an die Hochschule zu gehen. Durch die Beratung und 
Unterstützung für die eigenen Lebens- auf Aufstiegspläne kann vor allem Jugendlichen aus 
nichtakademischen Elternhäusern der Weg an die Hochschule geebnet werden. Sie kann in Form 
einer Patenschaft mit Organisationen wie ArbeiterKind.de gerade bei Fragen zur Studienfinanzierung, 
Bewerbung für Stipendien und Planung von Auslandssemestern unterstützen. Als Ergänzung zu den 
bereits bestehenden Initiativen können die Schulen in Kooperation mit den Kammern und 
Hochschulen „Aufstiegsscouts“ schaffen, die als Ansprechpersonen für Schülerinnen und Schüler 
fungieren, die sich über die Chancen und Wege zu einer Berufsausbildung oder zu einem Studium 
informieren möchten. Zudem können sie Schülerinnen und Schülern helfen, Netzwerke zu knüpfen. 
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Weltbeste Lehrkräfte 


Wir Freie Demokraten fordern eine Stärkung des Lehrerberufs. Dazu braucht es attraktive 
Arbeitsbedingungen, eine hochwertige Aus- und Fortbildung, transparente und anspruchsvolle 
Aufstiegsmöglichkeiten, immaterielle Wertschätzung sowie eine Bezahlung, die individuelles 
Engagement belohnt. Die Lehrerausbildung wollen wir bundesweit zu einem dualen 
Lehramtsstudium weiterentwickeln, das Theorie- und Praxisphasen von Beginn an eng miteinander 
verzahnt. Der Lehrkräftemangel ist noch immer allgegenwärtig. Deshalb wollen wir Anreize schaffen, 
die junge Menschen wieder für den Beruf begeistern. 


Exzellente Lehreraus- und -fortbildung 


Wir Freie Demokraten fordern bundesweite Mindeststandards für eine exzellente Lehrerausbildung. 
Wir brauchen eine gute Balance zwischen fachwissenschaftlicher und pädagogischer Bildung. Dabei 
müssen Digitalkompetenzen, die Chancen der Künstlichen Intelligenz für Lernprozesse sowie digitale 
Lern- und Lehrmethoden feste Bestandteile der Lehrerausbildung werden. Darüber hinaus fordern 
wir die Einrichtung einer Deutschen Lehrkräfteakademie, die entsprechende Fortbildungen 
entwickelt und anbietet. Die Fortbildungen sollen auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
basieren und die regelmäßige Teilnahme soll für Lehrerinnen und Lehrer verpflichtend sein. 


Digitalpakt 2.0 


Wir Freie Demokraten fordern einen Digitalpakt 2.0, der die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten 
der Kooperation von Bund und Ländern im Bildungsbereich vollständig nutzt. Zusätzlich zur Technik 
muss auch in IT-Administratorinnen und IT-Administratoren, Dienstgeräte für Lehrkräfte, digitales 
Lernmaterial sowie Fortbildungen investiert werden. Die Coronakrise hat gezeigt, dass die 
finanziellen Mittel für WLAN und Hardware allein nicht ausreichend sind, um im Notfall digitalen 
Unterricht von zu Hause aus zu ermöglichen. Die Digitalisierung von allgemeinbildenden, beruflichen 
und sonderpädagogischen Schulen muss ganzheitlich gedacht werden – von der Ausstattung bis zur 
Nutzung. Die Schule muss digital gestütztes Lernen in Präsenz genauso anbieten wie Lernen auf 
Distanz. 


Learning Analytics: Moderne Lernmethoden fördern 


Wir Freie Demokraten fordern die Entwicklung klarer Standards zum Einsatz von Learning Analytics 
an Schulen. Künstliche Intelligenz bietet eine Möglichkeit zur Individualisierung des Lernens und 
Lehrens von Kindern und Jugendlichen. Dieses Potential von Learning Analytics soll genutzt werden. 
Die Auswertung von Daten über Lernende verbessert das Lernen und die Lernumgebung. Dies muss 
aber unter Wahrung des Datenschutzes geschehen. 


Midlife-BAföG – ein zweites Bildungssystem für das ganze Leben 


Wir Freie Demokraten wollen ein „Midlife-BAföG“ von bis zu 1.000 Euro im Jahr einführen. Darüber 
hinaus soll in einem persönlichen Freiraumkonto unabhängig vom Arbeitgeber das steuer- und 
abgabenfreie Ansparen für Weiterbildungsangebote und Bildungsauszeiten ermöglicht werden. 
Damit schaffen wir ein zweites Bildungssystem für das ganze Leben. Zudem soll die Vielzahl von 
Bildungsangeboten für das lebenslange Lernen von öffentlichen wie privaten Anbieterinnen und 
Anbietern transparent und strukturiert auf einer zentralen digitalen Plattform einsehbar sein. Diese 
digitale Bildungsarena soll den Zugang zu Weiterbildungen erleichtern und gleichzeitig die 
Anerkennung informell sowie non-formal erworbener Kompetenzen ermöglichen. 
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Akademische Weiterbildung stärken 


Wir Freie Demokraten wollen Hochschulen stärker für die akademische Weiterbildung und für 
Lehrangebote jenseits der Erstausbildung öffnen. Aufgrund rechtlicher und finanzieller Hürden 
beschränken Hochschulen ihr Weiterbildungsengagement zumeist auf ausgewählte Ausgründungen 
und Business Schools. Instrumente zur Studienfinanzierung stehen im Regelfall nur für jüngere 
Altersgruppen zur Verfügung. Im fairen Wettbewerb mit den Angeboten privater Hochschulen 
schaffen wir die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen, um Hochschulen zu 
Bildungseinrichtungen für das ganze Leben weiterzuentwickeln. 


Vier Mal 1.000 Euro – Weiterbildung, Eigentum und Altersvorsorge 


Wir Freie Demokraten wollen mit der Formel „vier Mal 1.000 Euro“ Bildungs-, Sozial- und 
Wirtschaftspolitik verbinden. Unser konkreter Vorschlag lautet: bis zu 1.000 Euro beim Midlife-
BAföG, in einem ersten Schritt zusätzliche 1.000 Euro Steuerfreibetrag für 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung, für jedes neugeborene Kind ein perspektivisch weiter steigender 
Startbonus von 1.000 Euro in der gesetzlichen Aktienrente und 1.000 Euro Sparer-Pauschbetrag. 
Damit stärken wir das Eigentum in der Mitte der Gesellschaft und die Chancen auf Weiterbildung und 
Aufstieg für jeden Menschen. 


Berufliche Bildung  


Das duale System der beruflichen Bildung in Deutschland ist weltweit ein Vorbild und Erfolgsfaktor 
für unseren Wirtschaftsstandort. Die Verbindung von Praxis im Betrieb und Theorie in der 
Berufsschule bietet jungen Menschen vielfältige Chancen in der Arbeitswelt. Zudem trägt sie in 
Zeiten des demographischen Wandels zur Fachkräftesicherung bei – etwa im Handwerk, in Industrie 
und Handel sowie in den Freien Berufen. Wir Freie Demokraten wollen unser erfolgreiches 
berufliches Bildungssystem daher stärken und fit für die Zukunft machen. Wer die berufliche Bildung 
stärkt, stärkt den Mittelstand. 


Exzellenzinitiative Berufliche Bildung 


Wir Freie Demokraten fordern eine Exzellenzinitiative Berufliche Bildung, um die Attraktivität und 
Innovationskraft der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu stärken. Um sich den Herausforderungen 
der digitalen Arbeitswelt zu stellen, braucht das System der beruflichen Bildung ein Update. Ein 
bundesweiter Exzellenzwettbewerb soll die besten Ideen zur Zukunft der beruflichen Bildung mit 
hochrangigen Auszeichnungen und mehrjährigen Zuschüssen fördern. Ein Zentrum für digitale 
Berufsbildung soll berufsbildende Schulen und ausbildende Betriebe in der Konzeption und 
Umsetzung digitaler Ausbildungsangebote unterstützen. Schulen der beruflichen Bildung wollen wir 
um kreative MakerSpaces und offene Werkstätten (FabLabs) erweitern. 


Begabtenförderung für Talente der beruflichen Bildung öffnen 


Wir Freie Demokraten wollen Talenten der beruflichen Bildung den gleichwertigen Zugang zu den 
Begabtenförderungswerken und zum Deutschlandstipendium ermöglichen. Neben einer finanziellen 
Unterstützung ist die Öffnung der ideellen Förderung für Stipendiatinnen und Stipendiaten aus der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung von Bedeutung. Durch eine Öffnung der Förderung schaffen wir 
attraktive Perspektiven für Talente aus der beruflichen Bildung. Auch sie sollen künftig von Seminar- 
und Schulungsangeboten profitieren. So schaffen wir mehr Gleichwertigkeit zwischen akademischer 
und beruflicher Bildung. 
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Mehr Flexibilität im System der beruflichen Bildung ermöglichen 


Wir Freie Demokraten wollen artverwandte Berufe nach Maßgabe der Sozialpartner in Berufsfelder 
zusammenfassen. In einer ersten Ausbildungsphase sollen zunächst gemeinsame Kompetenzen 
erworben werden. Berufsübergreifende Kompetenzen schaffen berufliche Mobilität und 
Selbstbestimmung, ohne spezialisierte Kompetenzen in der Ausbildung zu vernachlässigen. Sie 
erhöhen die dauerhafte Beschäftigungsfähigkeit künftiger Fachkräfte. Das Berufsprinzip mit 
berufsspezifischen Abschlussprüfungen bleibt dabei erhalten. 


Internationaler Austausch in der beruflichen Bildung 


Wir Freie Demokraten wollen bis 2030 mindestens 20 Prozent aller Auszubildenden eine persönliche 
Auslandserfahrung ermöglichen. Zugleich wollen wir europäische Jugendliche bei einer Ausbildung in 
Deutschland mit einem Programm unterstützen. In einer globalisierten Arbeitswelt werden 
sprachliche und interkulturelle Kompetenzen immer wichtiger. Analog zum Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) braucht es einen Deutschen Beruflichen Austauschdienst, der 
Auszubildende, Betriebe und Berufsschulen bei Auslandsaufenthalten unterstützt. Die Programme 
„Erasmus+“ und „AusbildungWeltweit“ wollen wir ausbauen. Internationale Wahl- und 
Zusatzqualifikationen sollen in Aus- und Fortbildungsordnungen verankert und neue internationale 
Berufe geschaffen werden. Zudem müssen die in der Kopenhagener Erklärung vereinbarten Ziele wie 
die Anerkennung von Qualifikationen innerhalb der EU konsequent umgesetzt werden. 


Azubi-Botschafter und Aufstiegs-BAföG 


Wir Freie Demokraten wollen eine praxisnahe Berufsorientierung mit Azubi-Botschaftern auch an 
Gymnasien. Berufsorientierungsangebote und Praktika soll es in enger Kooperation mit der 
Wirtschaft an allen Schulformen geben. Flächendeckend wollen wir Jugendberufsagenturen 
ausbauen. Das Aufstiegs-BAföG soll Teilzeitfortbildungen und interdisziplinäre Bildungswege besser 
fördern. Hybride Angebote und eine bessere Anerkennung bereits erworbener Kompetenzen sollen 
die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung erhöhen. Der öffentliche Dienst 
muss berufliche Qualifikationen für höhere Karrierewege gleichberechtigt anerkennen. 


Einstieg in die berufliche Ausbildung unterstützen – Zukunftsgarantie schaffen 


Wir Freie Demokraten fordern eine Zukunftsgarantie für junge Menschen, die keinen 
Ausbildungsplatz finden können. Dazu wollen wir das kleinteilige Übergangssystem zwischen Schule 
und Ausbildung auf ein bundesweites Programm mit regionaler und individueller Ausgestaltung 
fokussieren sowie regelmäßig evaluieren. Unsere Zukunftsgarantie steht auf drei Säulen: Erstens 
wollen wir die Einstiegsqualifizierung reformieren und den Teilnehmenden sozialpädagogisch 
geschulte Lernprozessbegleiterinnen und -begleiter zur Seite stellen. Zweitens wollen wir 
außerbetriebliche Ausbildungsangebote in Regionen mit einer erheblichen Unterversorgung an 
Ausbildungsplätzen bedarfsgerecht in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern stärken, wobei der 
Übergang in eine betriebliche Ausbildung stets vorrangiges Ziel bleibt. Drittens wollen wir 
sicherstellen, dass der Zugang zu Praktika für Schülerinnen und Schüler unabhängig von der sozialen 
Herkunft gewährleistet ist. Die berufliche Ausbildung selbst wollen wir durchlässiger gestalten. 
Hierzu wollen wir Teilqualifizierungen ausbauen, die Ausbildungsdauer flexibilisieren, digitale 
Ausbildungsangebote fördern und verstärkt Teilzeitausbildungen ermöglichen. 
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Hochschule und Forschung 


Moderne Hochschulen und beste Forschungsbedingungen sind die Grundlage für Innovation und 
Fortschritt in unserem Land und weltweit. Sie öffnen neue Chancen für unsere Gesellschaft und für 
die Bekämpfung globaler Herausforderungen – sei es beim Klimawandel durch die Entwicklung 
klimafreundlicher Kraftstoffe oder beim Schutz der Gesundheit durch neue Impfstoffe. Wir wollen für 
eine moderne Forschungspolitik sorgen, die Chancen in neuen Technologien sieht und mit Gefahren 
verantwortungsvoll umgeht. 


Gründung einer European Digital University (EDU) 


Wir Freie Demokraten fordern die Gründung einer European Digital University (EDU). In vorrangig 
digitalen Lehrformaten soll diese Dachorganisation in europäischer Trägerschaft Menschen in ganz 
Europa einen ortsunabhängigen Zugang zu den besten Lehrangeboten ermöglichen. Eine solche EDU 
soll die verbleibenden Grenzen der Bildungsmobilität überwinden und Menschen unabhängig von 
ihrer persönlichen Lebenssituation, ihrer sozialen und geographischen Lage die Teilnahme an 
weltbester Lehre und akademischer Weiterbildung ermöglichen. Als einzigartige Plattform für 
Lehrende und Lernende soll die EDU die digitalen E-Learning-Angebote der beteiligten staatlichen 
und privaten Hochschulen aller EU-Mitgliedstaaten zusammenfassen und über die Grenzen der EU 
hinaus bekannt machen. 


Elternunabhängiges Baukasten-BAföG 


Wir Freie Demokraten wollen ein elternunabhängiges Baukasten-BAföG einführen. Die freie Wahl des 
Studiums darf nicht länger von der Unterstützung der Eltern abhängen. Studierende sollen analog 
zum bisherigen Kindergeld beziehungsweise Kinderfreibetrag der Eltern einen monatlichen 
Sockelbetrag von 200 Euro erhalten. Weitere 200 Euro sollen bei ehrenamtlichem Engagement oder 
Nebentätigkeiten als Zuschuss gewährt werden. Darüber hinaus soll ein monatlich anpassbares, 
zinsfreies und erst bei gutem Einkommen rückzahlbares Darlehen die notwendige finanzielle 
Flexibilität sichern. Die Förderhöchstdauer soll künftig die Regelstudienzeit plus zwei Semester 
umfassen. Studienfachwechsel sollen keinen Einfluss auf die Gesamtförderdauer haben. 
Höchstaltersgrenzen werden aufgehoben und Zuverdienstgrenzen werden angehoben. Die 
Beantragung und Verwaltung des BAföG wollen wir vollständig digitalisieren. 


Qualitätsoffensive für die Hochschullehre 


Wir Freie Demokraten fordern eine Qualitätsoffensive für die Hochschullehre. Mittelzuweisungen 
des Bundes sollen künftig auch auf Basis qualitätsorientierter Kriterien erfolgen. Eine bundesweite 
Beratung soll Hochschulen und Lehrende bei didaktischen, technischen, datenschutz- und 
urheberrechtlichen Fragen zu digitaler Lehre unterstützen. Das starre Kapazitätsrecht, das die Zahl 
der bereitgestellten Studienplätze regelt, wollen wir grundlegend reformieren, um Hochschulen 
mehr Investitionen in digitale Lehrangebote, bessere Betreuungsquoten sowie berufs- und 
lebensbegleitende Studienmodule zu ermöglichen. Alle Förderprogramme des Bundes für die 
Verbesserung der Hochschullehre wie auch zur Forschungsfinanzierung sollen den Hochschulen 
grundsätzlich unabhängig ihrer Trägerschaft offenstehen. 


Ausweitung des Erfolgsprogramms Erasmus+ 


Wir Freie Demokraten wollen das Erfolgsprogramm „Erasmus+“ weiterentwickeln. Die interkulturelle 
Verständigung ist das beste Mittel gegen Populismus und nationale Engstirnigkeit. Wir wollen 







22 
 


Großbritannien, der Schweiz, den Beitrittskandidaten, den Staaten der Östlichen Partnerschaft und 
den Staaten der Europäischen Nachbarschaftspolitik den Status eines Programmlands anbieten. Auch 
Schülerinnen und Schüler sollen von „Erasmus+“ profitieren und unabhängig vom Einkommen der 
Eltern sechs Monate der Schulzeit im europäischen Ausland absolvieren können. Die Vergleichbarkeit 
und gegenseitige Anerkennung von Zeugnissen und Abschlüssen wollen wir verbessern. Zudem 
wollen wir ein Erasmus für Lehrkräfte etablieren. 


Wissenschaftsfreiheit verteidigen 


Wir Freie Demokraten verteidigen die Freiheit von Forschung und Lehre. Wissenschaft lebt von einer 
offenen Debattenkultur. Gesetzliche Zivilklauseln lehnen wir ab. Das Ausgrenzen anderer Meinungen 
(Cancel Culture) widerspricht dem Verfassungsgrundsatz der Freiheit von Forschung und Lehre. 
Innerhalb der Grenzen des Grundgesetzes müssen auch schwer erträgliche Meinungen geäußert 
werden können. Deshalb wollen wir wissenschaftseigene Mechanismen der ethischen Selbstkontrolle 
stärken. Die politische Einflussnahme der chinesischen Regierung auf die Arbeit der Konfuzius-
Institute soll aufgearbeitet und staatliche Co-Finanzierungen der Institute sollen beendet werden. 
Gemeinsam mit den Ländern, Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen wollen wir eine 
Nationale Strategie für Cybersicherheit in der Wissenschaft auf den Weg bringen. 


Diversität in der Wissenschaft 


Wir Freie Demokraten wollen in der Wissenschaft für mehr Diversität sorgen, denn Forschung lebt 
auch vom Perspektivwechsel. Doch leider zahlen die außeruniversitären Forschungsorganisationen 
immer noch lieber die Ausgleichsabgabe, anstatt fünf Prozent der Arbeitsplätze mit Menschen mit 
Behinderungen zu besetzen. Leider ist der Anteil von Frauen insbesondere in Führungspositionen 
und vor allem in MINT-Fächern nach wie vor deutlich zu gering. Wir möchten bessere 
Rahmenbedingungen an Hochschulen für Wissenschaftskarrieren schaffen. Dabei ist uns auch die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein zentrales Anliegen – zum Beispiel durch eine bessere 
Kinderbetreuung an Hochschulen und die Möglichkeit für Väter und Mütter, ihre Lehrverpflichtungen 
beziehungsweise Forschungszeiten selbstbestimmter festzulegen. Des Weiteren setzen wir uns für 
eine Untersuchung zur Situation von Frauen in der deutschen Wissenschaft ein – nach dem Vorbild 
des MIT (Massachusetts-Institut für Technologie) Ende der 1990er Jahre. 


Grundlagenforschung fördern 


Wir Freie Demokraten sehen die Grundlagenforschung als Basis für Innovation an. Daher wollen wir 
sie neben der angewandten Forschung weiter ausbauen. Zur Diversifikation unserer 
Innovationsstruktur müssen wir eine breit angelegte Grundlagenforschungsinitiative starten und 
neue Kompetenzen im Bereich der Spitzentechnologie aufbauen. 
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II. Nie war Modernisierung dringlicher: Modernisieren wir endlich unser Land! 


Wie es ist, darf es nicht bleiben: Reformen für ein modernes Land wurden zu lange als Kür abgetan. 
Es ist Zeit, dass sich das ändert. Modernisierung ist Pflichtprogramm: Die digitale Modernisierung 
unserer Verwaltung und unseres Gesundheitswesens rettet im wahrsten Sinne des Wortes Leben. 
Die Modernisierung unseres Sicherheitsapparates stärkt die Handlungsfähigkeit unseres 
Rechtsstaats. Die Modernisierung des Arbeitsmarktes gibt den Beschäftigten und Betrieben das 
Rüstzeug für erfolgreiche Veränderungsprozesse an die Hand. Moderne Mobilität für jede Einzelne 
und jeden Einzelnen festigt die Selbstbestimmung und die Beteiligungsmöglichkeiten der Menschen. 
Die Modernisierung unseres Staatswesens macht wieder mehr Lust auf Demokratie und stärkt 
unsere demokratischen Prozesse. 


Unkomplizierter Staat 


Sämtliche Bürgerservices online erledigen statt vor dem Amt Schlange stehen – das darf keine 
Zukunftsutopie bleiben. Wir Freie Demokraten wollen einen unkomplizierten Staat, der den 
Bürgerinnen und Bürgern das Leben erleichtert. Wir wollen daher den Weg frei machen für eine 
bürgernahe und digitale Verwaltung. 


Weitreichende Föderalismus- und Verwaltungsreform 


Wir Freie Demokraten wollen durch eine umfassende Föderalismus- und Verwaltungsreform einen 
modernen und handlungsfähigen Staat schaffen. Die Coronakrise hat gezeigt, dass unklare 
Zuständigkeiten, eine erdrückende Bürokratie und digitale Defizite bei den Behörden schnelle und 
pragmatische Lösungen verhindern. Es geht nicht nur um die Digitalisierung von Prozessen, sondern 
vor allem um einen Mentalitätswandel. Um das Megaprojekt der Verwaltungsmodernisierung zu 
bewältigen, setzen wir auf eine agile Herangehensweise, die arbeitsfähige Ergebnisse vor starren 
Strategien priorisiert. Um Anreize für die digitale Transformation von Prozessen und Arbeitsweisen 
zu schaffen, sollen durch die Digitalisierung erreichte Einsparungen („Digitale Dividende“) für 
Investitionen in der jeweiligen öffentlichen Stelle verbleiben. Auch in Bildungs- und Sicherheitsfragen 
sind 16 verschiedene Systeme nicht mehr zeitgemäß. Wir wollen deshalb die Kompetenzverteilung 
zwischen den staatlichen Ebenen neu regeln, die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben und das 
öffentliche Dienstrecht flexibilisieren. Der Staat soll sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren und 
die Stärke des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs nutzen.  


Vorsorge für funktionierende Wirtschaftshilfen treffen 


Wir Freie Demokraten fordern, für den Fall der Fälle bei Wirtschaftshilfen und Hilfen für 
Selbstständige in Zukunft besser gerüstet zu sein. Die Coronakrise hat gezeigt, welche Instrumente es 
im Fall großer Krisen mit außergewöhnlichen Verhältnissen in der gesamten Wirtschaft und auf dem 
gesamten Arbeitsmarkt braucht. Für solche Fälle brauchen wir eine negative Gewinnsteuer, bei der 
Verluste aus dem aktuellen Jahr mit Gewinnen der Vorjahre verrechnet werden können. Und wir 
brauchen dann ebenso Hilfen für Selbstständige mit und ohne Angestellte, um einen ausreichenden 
Unternehmerlohn zu gewährleisten. 


Behörde zu One-Stop-Shops machen 


Wir Freie Demokraten wollen Behörden konsequent zu One-Stop-Shops ausbauen. Daten werden 
einmalig an die Verwaltung weitergegeben und dann an entsprechender Stelle verarbeitet. Zur 
Funktionsfähigkeit des Systems fordern wir einheitliche Standards. Damit lassen sich Prozesse der 
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Verwaltung beschleunigen. Wir bauen Bürokratie ab und erleichtern das Gründen. Darüber hinaus 
kann ein One-Stop-Shop die Vernetzung und den Austausch mit privaten und öffentlichen Akteuren 
vorantreiben. 


Zahlungsmoral-Offensive der öffentlichen Hand 


Wir Freie Demokraten wollen eine Zahlungsmoral-Offensive der öffentlichen Hand. Zugleich fordern 
wir, die Vergabeschwellenwerte für 2020 und 2021 zu erhöhen, damit Investitionen schneller 
umgesetzt werden. Investitionen der öffentlichen Hand haben in Krisenzeiten einen wichtigen 
Stabilisierungseffekt. Offene Rechnungen können Liquidität und Arbeitsplätze besonders im 
Mittelstand massiv gefährden. Das wollen wir verhindern. 


Vorfälligkeit der Beiträge rückgängig machen – Unternehmen entlasten 


Wir Freie Demokraten wollen die Vorfälligkeit bei der Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen 
wieder rückgängig machen. Sie führt nicht nur zu bürokratischer Mehrbelastung, sondern entzieht 
den Unternehmen Kapital. Anstelle von 24 Monatsabrechnungen müssen Unternehmen wieder nur 
noch zwölf Abrechnungen tätigen und sie können auf Regelungen zum Schätzen verzichten. Dies 
entlastet von erheblichem bürokratischem Aufwand. 


Innovation Nation 


Der Buchdruck, das Auto, der Computer – Deutschland war schon immer ein Land, in dem der 
Fortschritt gemacht wurde. Und Fortschritt bietet viele Chancen, das Leben und den Alltag der 
Menschen besser und einfacher zu machen. Ebenso ist Innovation eine Voraussetzung für 
Wohlstand, Wachstum und Arbeitsplätze. Wir brauchen jetzt die richtigen Ideen, um im globalen 
Rennen aufzuholen und in Zukunftsfeldern wie der Biotechnologie wieder eine Spitzenposition 
einzunehmen. Dazu braucht es neues Denken. Ein Denken, das nach vorne gerichtet ist und nicht im 
Status quo verharrt. 


Innovationsprinzip bei politischen Entscheidungen 


Wir Freie Demokraten wollen für politische Entscheidungen das Innovationsprinzip ergänzend zum 
Vorsorgeprinzip. Bei der Folgenabschätzung soll nicht nur auf mögliche Risiken einer Maßnahme 
geschaut werden. Genauso intensiv muss ermittelt werden, welche Chancen bei Unterlassung 
verloren gehen. Damit sichern wir die Zukunft. 


Deutsche Transfergemeinschaft – Innovationen fördern 


Wir Freie Demokraten wollen die Gründung einer Deutschen Transfergemeinschaft (DTG) auf den 
Weg bringen. Sie soll unabhängig agieren und als Selbstverwaltungseinrichtung sowohl 
technologische als auch soziale Innovationen unterstützen. Förderfähig sind einerseits Projekte unter 
Beteiligung einer Hochschule und andererseits eines Unternehmens aus der Wirtschaft oder 
Zivilgesellschaft. Die DTG wäre ein One-Stop-Shop, der Transfer-Know-how bündelt und 
kostenneutral durch bislang auf mehrere Ministerien verteilte Transferfördergelder finanziert wäre. 
Software- und Hightech-Unternehmen sowie Start-ups werden so in ihrer Leistungs- und 
Innovationskraft gestärkt. 
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Mittel an Zielerreichung binden – echte Innovationsstrategie entwickeln 


Wir Freie Demokraten wollen die Mittelfreigabe für Bundesprogramme stärker an deren 
Zielerreichung binden – in einem ersten Schritt mindestens 15 Prozent des Aufwuchses an 
Bundesmitteln rückwirkend ab 2020. Wird der Nachweis nicht ausreichend erbracht, sollen die frei 
werdenden Mittel in einem wettbewerblichen Verfahren an die anderen Akteure gegeben werden, 
die bei ihrer Zielerreichung erfolgreicher waren. Für die vielen Milliarden Euro teuren Strategien der 
Bundesregierung (KI, Hightech, FONA und weitere) fehlen bislang Zielhierarchien und 
Erfolgsindikatoren. Wir wollen Fortschritte messen und aus vielen Einzelstrategien eine echte 
Innovationsstrategie machen. 


Digitale Freiheitszonen schaffen 


Wir Freie Demokraten wollen digitale Freiheitszonen zur Förderung digitaler und innovativer 
Geschäftsmodelle einführen. Um die Entstehung von Clustern insbesondere bei IT-
Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz und Blockchain zu begünstigen, wollen wir 
bestimmte Regionen als digitale Freiheitszonen ausweisen. Dort sollen weniger Regularien gelten. 
Steuerliche Forschungsförderung, bessere Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups und weniger 
Bürokratie sollen Gründungen erleichtern. 


Bioökonomie: Wohlstand und nachhaltige Entwicklung zusammenbringen 


Wir Freie Demokraten wollen mit der Bioökonomie Antworten auf globale Herausforderungen 
unserer Zeit finden: Klimawandel, Schutz natürlicher Lebensgrundlagen, Sicherstellung der 
Welternährung und die Endlichkeit fossiler Rohstoffe. Bioökonomie ist die nachhaltige und 
innovative Nutzung biologischer Ressourcen und die Weiterentwicklung biologischer Prozesse. 
Klebstoff aus Pflanzen, Smartphone-Displays aus Zucker oder T-Shirts aus Kaffeesatz – das alles ist 
möglich. Wir wollen innovative Forschung zur effizienteren Nutzung von Ressourcen voranbringen 
und einen Beitrag für eine zukunftsorientierte, nachhaltige Wirtschaft leisten. Damit verbinden wir 
Ökologie und Ökonomie. 


Moderne Recyclingmethoden statt Produktverbote 


Wir Freie Demokraten wollen technologieoffenes Recycling in Deutschland ermöglichen und Abfälle 
zu neuen Rohstoffen machen, um letztlich eine EU-weite Kreislaufwirtschaft aufzubauen. Wir wollen 
das chemische Recycling als gleichwertige Möglichkeit des Recyclings von Verpackungen zulassen 
und somit die rechtliche Diskriminierung dieser vielversprechenden Technologie beenden. 
Ressourcenschonung bedeutet nicht nur Verzicht, sondern kann auch durch innovative 
Wiederverwertungstechnologien erreicht werden. 


Kunststoff – der Werkstoff der Zukunft 


Wir Freie Demokraten werden uns bei der ökologischen Bewertung von Produkten aus Kunststoff 
und alternativen Materialien wie Papier und Glas konsequent an Ökobilanzen orientieren. 
Kunststoffe sind vielfältig einsetzbar und günstig. Durch ihr geringes Gewicht wird CO2 eingespart. 
Ökobilanzen machen die Umweltwirkung von Produkten transparent und ermöglichen eine 
wissenschaftsbasierte Bewertung, auf deren Basis notwendige Regulierungen erfolgen können. 
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Raumfahrt mit Weltraumgesetz fördern 


Wir Freie Demokraten wollen ein wegweisendes Weltraumgesetz, das den Unternehmen die 
notwendige Sicherheit für ihre Zukunftsinvestitionen gibt und Projekte sowie Vergaben schneller und 
flexibler realisiert werden können. Wir brauchen Satellitendaten für unsere vernetzte Gesellschaft 
und Wirtschaft, für digitale Dienste, Technologien und Zukunftsprojekte. Die Entwicklung 
bahnbrechender Lösungen durch „New-Space-Unternehmen“ wollen wir fördern. Start-ups sowie 
kleine und mittelständische Unternehmen wollen wir gezielt einbinden – sowohl durch Beteiligung 
an großen EU-Vorhaben als auch durch den Staat als Ankerkunden. Ausschreibungen gestalten wir 
auch für junge Unternehmen passend. Während die privatwirtschaftliche Raumfahrt in anderen 
Ländern ungehindert wächst, stehen ihr in Deutschland vielerlei Hindernisse im Weg. Es fehlt an 
Wagniskapital, einem verlässlichen Rechtsrahmen und der Rückendeckung durch die 
Bundesregierung. 


Startplattform für kleine Trägerraketen 


Einen Weltraumbahnhof für kleine Trägerraketen in Europa sehen wir als Zukunftsprojekt, damit die 
zahlreichen erfolgsversprechenden „New-Space-Unternehmen“ Satelliten flexibel und unabhängig 
ins All bringen können. „New Space“ ist eine große Chance für die Wissenschaft, die Umwelt, unsere 
Sicherheit und Wirtschaft. Die Nutzung durch öffentliche Institutionen und Forschungseinrichtungen 
wollen wir befördern, indem wir Startkontingente erwerben beziehungsweise „Space-Services“ für 
sie beauftragen. 


Mobilität 


Eine innovative, ökologische und bezahlbare Mobilität ist angewiesen auf eine zukunftsweisende 
Verkehrspolitik ohne ideologische Scheuklappen. Nur mit technologischen Innovationen, einem 
funktionierenden Emissionshandel, moderner Infrastruktur und einer technologieoffenen 
Verkehrspolitik kann sichere, saubere und bezahlbare Mobilität für alle gewährleistet werden. 


Mobilität ist Freiheit – Innovationen statt Verbote 


Wir Freie Demokraten sind gegen unverhältnismäßige Verbote in der Mobilität. Wir setzen auf 
Innovationen, Vernunft und Freiheit. Tempolimits, Diesel- oder Motorradfahrverbote sind weder 
progressiv noch nachhaltig. Durch die von uns geforderte Ausweitung des CO2-Emissionshandels 
werden sich umwelt- und klimafreundliche Motoren und alternative Kraftstoffe durchsetzen, weil sie 
gegenüber emissionsstarken Produkten günstiger werden. Ein pauschales Verbot von 
Verbrennungsmotoren lehnen wir ab. Innovationen und eine bessere Infrastruktur können die 
Verkehrssicherheit und einen umweltfreundlichen Verkehrsfluss voranbringen. Pauschale 
Einschränkungen des Individualverkehrs sind keine Lösung. Intelligente und innovative 
Verkehrslenkung bietet hingegen enorme Möglichkeiten. 


Bahnverkehr privatisieren – mehr Wettbewerb auf der Schiene 


Wir Freie Demokraten wollen die Infrastruktur und den Bahnbetrieb bei der Schiene trennen und den 
Betrieb privatisieren. Das Netz soll im Eigentum des Bundes bleiben. Ziel ist es, mehr Personen und 
Güter auf der Schiene zu transportieren. Das gelingt aber nicht mit einer Staatsbahn, sondern nur mit 
mehr Wettbewerb, mehr Digitalisierung und niedrigeren Trassenpreisen für die Nutzung der 
Schienenwege. Durch eine organisatorische Trennung kann sich der Bund voll auf die Bereitstellung 
und Modernisierung der Infrastruktur konzentrieren. Auf der Schiene können Bahnunternehmen 
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wiederum in Wettbewerb miteinander treten. Kundinnen und Kunden profitieren so von niedrigeren 
Preisen, besserem Service und mehr Angebot im Bahnverkehr. 


Deutschland beschleunigen 


Wir Freie Demokraten wollen, dass Deutschland seine Ideen schneller umsetzen kann und die dafür 
notwendige Infrastruktur bekommt. Für alle Verkehrswege – von der Schiene über die Straße bis zum 
Radweg – muss der Aufwuchs der Investitionsmittel verlässlich fortgesetzt und zügig verbaut werden. 
Dabei haben Sanierung und Modernisierung für uns Priorität. Hohe Anforderungen an moderne 
Energie- und Mobilitätspolitik sowie die sich schnell entwickelnde Wirtschaft erfordern ein hohes 
Maß an Flexibilität. Daher wollen wir alle Planungsverfahren beschleunigen, indem wir Verfahren 
straffen und Doppeluntersuchungen abschaffen, die Möglichkeiten der Digitalisierung in allen 
Bereichen der Planung nutzen, die Planungs- und Genehmigungsbehörden gezielt mit ausreichend 
Fachkräften ausstatten und eine frühzeitige und umfassende Bürgerbeteiligung sicherstellen. 


Faire Rahmenbedingungen für Luftverkehr mit Zukunft 


Wir Freie Demokraten wollen die Luftverkehrssteuer abschaffen, die Luftsicherheitsgebühren neu 
ordnen und eine Ausweitung von Nachtflugverboten verhindern. Wir brauchen einen einheitlichen 
europäischen Luftraum. Deutschland muss sich für ein widerstandsfähiges, nachhaltiges und 
effizientes Flugverkehrsmanagement einsetzen. Hoheitliche Aufgaben wie die innere Sicherheit oder 
die Drohnenabwehr müssen von der öffentlichen Hand getragen und effektiv organisiert werden. 
Deutschland benötigt faire Rahmenbedingungen für einen wettbewerbsfähigen und nachhaltigen 
Luftverkehr. 


Seehäfen und Binnenwasserstraßen nutzen 


Wir Freie Demokraten wollen unsere Häfen, die Schifffahrt und so die maritime Wirtschaft aktiv 
fördern, um sie zukunftsfest zu machen. Ziel ist es, sowohl das große ökonomische als auch das 
ökologische Potential zu heben. Denn See- und Binnenhäfen werden in Zukunft eine immer größere 
Rolle spielen. Schließlich ist die Schifffahrt gemessen an der zurückgelegten Strecke und der 
transportierten Menge schon heute der umweltschonendste Verkehrsträger im Güterverkehr. Da die 
Entwicklung der Infrastruktur zu den Kernaufgaben des Staates gehört und sie entscheidend zur 
Resilienz sowie zum Erfolg der deutschen Wirtschaft beiträgt, streben wir eine Stärkung der See- und 
Binnenhäfen an. Das wollen wir durch gute Wettbewerbsbedingungen in Europa erreichen, damit wir 
mit Häfen von Rotterdam bis Piräus Schritt halten – durch eine weitere Ertüchtigung der 
Wasserstraßen, eine bessere Verzahnung des Binnen- und Küstenwasserstraßennetzes und einen 
Ausbau der Hinterlandanbindungen. Hierzu bedarf es zukünftig nicht nur in den Fragen der 
Wassertiefeninstandhaltung einer besseren Kooperation von Bund und Ländern. Doch Häfen und 
Schifffahrt werden nicht nur in der Logistik von immer größerer Bedeutung sein, sondern auch bei 
der Energieversorgung der Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Hier müssen wir ebenso 
frühzeitig die richtigen Weichen stellen, damit maritime Verkehrswege ihren Beitrag leisten können. 
Insgesamt braucht die Branche mehr Aufmerksamkeit, denn die Seeschifffahrt ist für uns als 
Exportnation von enormer strategischer Bedeutung. Sie sichert über die Grenzen ihrer Branche 
hinaus viele Arbeitsplätze und Wohlstand. 
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Technologieoffenheit im Fahrzeugbau 


Wir Freie Demokraten fordern technologieoffene Gesetze und Verordnungen im Fahrzeugbau. 
Einseitige Subventionen und Vorgaben müssen beendet werden. Dafür werden wir die von der EU 
festgelegten CO2-Flottengrenzwerte und die aktuellen Subventionen im Fahrzeugbau auf den 
Prüfstand stellen und eine ganzheitliche Betrachtung der Fahrzeuge vornehmen. Wir wollen 
alternative Mobilitätskonzepte erkunden, ohne bestimmte Antriebstechnologien zu bevorzugen. Wir 
setzen auch beim Umwelt- und Klimaschutz auf den Entwicklergeist von Firmen und Ingenieurinnen 
sowie Ingenieuren. Wir wollen ihnen die Freiheit zurückgeben, die bestmöglichen Antriebe und 
Anwendungen zu entwickeln und zu vertreiben. Nur so lassen sich die Möglichkeiten von 
Wasserstoff, Batterie oder alternativen Kraftstoffen optimal nutzen. 


Infrastruktur für E-Mobilität ausbauen – teure Subventionen streichen 


Wir Freie Demokraten wollen den flächendeckenden Ausbau von Schnellladesäulen und 
interoperablen Bezahlstrukturen für die E-Mobilität. Dafür wollen wir einen diskriminierungsfreien 
Zugang der Ladestromanbieter zu den Ladesäulen gegen Gebühr sowie transparente Preis- und 
Abrechnungssysteme zugunsten der Kundinnen und Kunden durchsetzen. Auf teure Subventionen 
wie die Kaufprämie für E-Autos wollen wir verzichten. Die Regulierungen für Hybridfahrzeuge müssen 
überarbeitet werden, sodass deren reale CO2-Emissionen berücksichtigt werden. Für uns ist E-
Mobilität wesentlicher Bestandteil des Verkehrsmix der Zukunft. 


Emissionshandel auf den gesamten Verkehrssektor ausweiten 


Wir Freie Demokraten fordern die Ausweitung des Europäischen CO2-Emissionshandels auf den 
gesamten Verkehrssektor. Dadurch können die bestehenden Maßnahmen zur CO2-Reduktion im 
Verkehr beendet werden. Viele der beschlossenen Verbote, Subventionen und Fördermaßnahmen 
zur Senkung des CO2-Ausstoßes im Verkehr führen nicht zu einer Reduktion, sondern lediglich zu 
steigenden Kosten und einer Marktverzerrung. Der Emissionshandel garantiert eine Deckelung des 
Gesamtausstoßes an Klimagasen. 


Taxigewerbe entlasten und öffnen – Mobilität für alle 


Wir Freie Demokraten wollen neue, innovative Mobilitätsdienste auf digitaler Basis in der 
Personenbeförderung ermöglichen und dafür faire Wettbewerbsbedingungen für alle 
Mobilitätsdienstleister schaffen. Die besondere Rolle des ÖPNV haben wir dabei beständig im Blick. 
Dafür müssen die Rückkehrpflicht für Mietwagen und der Mindestabstand von 50 Kilometern 
zwischen zwei Haltestellen für Fernbusse vollständig abgeschafft werden. 


Mobilität der Zukunft „Made in Germany“ 


Wir Freie Demokraten wollen die Zulassungs- und Testverfahren für neue Ideen vereinfachen und die 
Innovationsförderung voranbringen. Sprunginnovationen wie das autonome Fahren, das 
Hochgeschwindigkeitssystem Hyperloop, Drohnen oder Flugtaxis wollen wir gezielt fördern und den 
rechtlichen Rahmen dafür schaffen. Insbesondere für den ländlichen Raum entstehen so Chancen für 
eine schnellere und kostengünstigere Versorgung. 


Zukunftsthema „autonomes Fahren“ etablieren 


Wir Freie Demokraten fordern eine langfristig angelegte Strategie für das autonome Fahren, die nicht 
nur die Entwicklung der eigentlichen Technologie, sondern auch die Vernetzung aller 
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Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen 
und das Schaffen positiver Wachstumsfaktoren umfasst. Dabei muss die europäische und 
internationale Kooperation zur Definition einheitlicher Standards ebenso Schwerpunkt sein wie die 
Schaffung innovationsfreundlicher und rechtssicherer Vorgaben in Deutschland selbst. 


Europa besser verbinden – Transportnetze ausbauen 


Wir Freie Demokraten fordern eine ganzheitliche Infrastrukturstrategie für Europa und den Ausbau 
transeuropäischer Transportnetze. Ein gut ausgebautes (Hochgeschwindigkeits-)Schienennetz gehört 
genauso dazu wie leistungsstarke Hafenanlagen, Flugplätze und Fernstraßen. Ziel ist die noch engere 
Verknüpfung europäischer Metropolen und Warenumschlagplätze. 


Radverkehr sicher gestalten 


Wir Freie Demokraten sehen im Fahrrad einen umweltfreundlichen Verkehrsträger für die 
individuelle Fortbewegung. Bei der Verkehrsplanung müssen die Bedürfnisse des Radverkehrs 
umfassend berücksichtigt werden. Ziel sind mehr sichere Radwege und Radfahrstreifen, die Konflikte 
mit dem motorisierten Verkehr vermeiden. Wir setzen uns zudem für eine europaweite Regelung zur 
beschleunigten Einführung von Abbiegeassistenten für alle Lastkraftwagen ein. 


Begleitetes Fahren ab 16 – mehr Mobilität für die junge Generation 


Wir Freie Demokraten wollen das Mindestalter zum Erwerb eines Pkw-Führerscheins senken und 
begleitetes Fahren bereits ab 16 Jahren ermöglichen. Zudem fordern wir, die Höchstgeschwindigkeit 
von Kleinkrafträdern von 45 auf 55 km/h zu erhöhen und setzen uns für eine Modifizierung der 
Fahrzeugklassifizierung auf EU-Ebene ein. 


Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 


Wir Freie Demokraten fordern die vollständige und umfassende Barrierefreiheit im öffentlichen 
Raum, denn barrierefreie Mobilität ist Bewegungsfreiheit. Von ihr profitieren Menschen mit 
Behinderungen, Familien mit Kindern, ältere Menschen und letztlich wir alle, denn Einschränkungen 
der Mobilität erfährt zeitweise jede und jeder Einzelne. 


Digitalisierung  


Die digitale Transformation ist eine der größten Chancen und Herausforderungen unserer Zeit. Wie 
wir sie gestalten, wird unser Leben für lange Zeit prägen. Deshalb wollen wir Deutschlands 
Digitalpolitik neu ausrichten. Denn bisher ist sie unkoordiniert, ziellos und chaotisch. Das kann sich 
unser Land nicht mehr leisten. Deutschland braucht endlich Tempo bei der Digitalisierung, um seine 
Chancen auf Fortschritt nicht zu verspielen. 


Bundesministerium für digitale Transformation 


Wir Freie Demokraten fordern ein Ministerium für digitale Transformation. Um Synergieeffekte zu 
nutzen und eine schlankere und effizientere Regierung zu gestalten, wollen wir Kompetenzen in 
einem Ministerium bündeln und es eng mit den anderen Regierungsressorts verknüpfen. Nur so 
können wir die digitale Transformation von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft zum Nutzen aller 
Menschen in unserem Land schnell, effizient und konsistent gestalten. 
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Flächendeckende und hochleistungsfähige Mobilfunkabdeckung 


Wir Freie Demokraten fordern eine flächendeckende und hochleistungsfähige Mobilfunkabdeckung 
durch echten Wettbewerb auf dem Mobilfunkmarkt sowie ein Glasfasernetz und eine konsequente 
Hochrüstung bestehender Mobilfunktionsnetze. Bis zum Jahr 2025 ist der bundesweite Aufbau von 
5G-Netzen abzuschließen. Mit einem effizienten Auktionsdesign sowie einem starken und zeitnahen 
Controlling durch den Bund sollen die Ausbauziele erreicht werden. Ein hochleistungsfähiger 
Mobilfunk ist eine Grundvoraussetzung für die Zukunftsfähigkeit des Standortes Deutschland. 


Schneller Netzzugang durch Gigabit-Gutscheine 


Wir Freie Demokraten wollen Gigabit-Gutscheine für Privathaushalte sowie kleine und mittlere 
Unternehmen. Mit den Gutscheinen wird ein Teil der Kosten erstattet, die bei der Umstellung auf 
Gigabit entstehen. So wollen wir den Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen nachfrageorientiert 
und kosteneffizient beschleunigen. Damit schaffen wir einen wirksamen Anreiz für Investitionen in 
den Gigabit-Netzausbau. 


Digitale Verwaltung als Dienstleister 


Wir Freie Demokraten wollen echte „Virtuelle Verwaltungen“. Wir wollen das Once-Only-Prinzip 
einführen: Bürgerinnen und Bürger müssen bestimmte Daten der öffentlichen Verwaltung nur noch 
einmal und nicht jeder Behörde einzeln mitteilen. Alle notwendigen Amtsgänge sollen virtuell und 
barrierefrei möglich und alle Dienstleistungen mit digitalen, medienbruchfreien Verfahren 
durchführbar sein. Dazu wollen wir alle Planungen zur Einführung von Bürgerkonten oder Cockpits zu 
einer einheitlichen digitalen Plattform zusammenführen: dem Deutschlandportal. Das 
Deutschlandportal gewährt den Bürgerinnen und Bürgern Einblick in alle sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die der Staat gespeichert hat. Alle Zugriffe auf die Daten werden über 
einen externen Kontroll-Server geloggt, und der behördenseitige Zugriff löst automatisch eine 
Benachrichtigung aus. Im Fall eines laufenden Verfahrens kann die Benachrichtigung auch nach 
Verfahrensabschluss erfolgen. Die Bürgerinnen und Bürger haben auf Nachfrage ein Recht, den 
Grund für den Datenzugriff zu erfahren. Auch in die nächste technologische Innovation in den 
Behörden wollen wir einsteigen: die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Virtual Reality 
beziehungsweise Augmented Reality in der Verwaltung. So wollen wir vom Nachzügler beim E-
Government zum Vorreiter beim „Virtual Government“ werden. Die IT-Systeme der öffentlichen 
Hand sollen stärker als bislang auf Open-Source-Lösungen bauen, um die Abhängigkeit von einzelnen 
Anbieterinnen und Anbietern proprietärer Software zu verringern. 


Digitaler Binnenmarkt für Europa 


Wir Freie Demokraten wollen den europäischen digitalen Binnenmarkt. Geschäftsmodelle sollen 
europaweit einfacher skalierbar werden. Regulierungsbedingte Barrieren wollen wir abbauen, ohne 
die Vertragsfreiheit infrage zu stellen. So schaffen wir ein Europa, das digital unabhängig ist, ohne 
jedoch in einen digitalen Protektionismus zu verfallen. Wenn wir grundlegende europäische Werte 
wie Freiheit, Demokratie und Bürgerrechte auch in einer zunehmend digitalisierten und 
datengetriebenen Welt aufrechterhalten wollen, brauchen wir eine europaweit einheitliche 
Regulierung. 
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Cybersicherheit stärken 


Wir Freie Demokraten wollen die Cybersicherheit stärken. Denn Cybersicherheit ist die Achillesferse 
des Informationszeitalters. Deshalb brauchen wir eine tatsächlich umsetzbare und agile 
Cybersicherheitsstrategie. Bestandteile davon müssen ein wirksames Schwachstellenmanagement 
und ein Recht auf Verschlüsselung sein. Dazu gehören ebenfalls die Vorgabe von security-by-design 
inklusive Haftung der Herstellerinnen und Hersteller für Schäden, die fahrlässig durch IT-
Sicherheitslücken verursacht werden, und eine Verpflichtung der Herstellerinnen und Hersteller, 
während der üblichen Nutzungsdauer eines Produkts Updates zur Verfügung zu stellen. Effiziente 
Schutz- und Verteidigungssysteme müssen in der Cybersicherheit stets Vorrang haben. Deshalb 
sollen Unternehmen, die umfangreichen Einflussmöglichkeiten autoritärer Regime unterliegen, beim 
Ausbau kritischer Infrastruktur wie dem 5G-Netz nicht beteiligt werden. Wir lehnen digitale 
Vergeltungsschläge (Hackbacks) ab, da sie die Gefahr eines digitalen Wettrüstens bergen und nicht 
die Täterinnen und Täter, sondern zivile Opfer treffen. Für mehr Cybersicherheit als strategisches 
Sicherheitsziel der Bundesrepublik Deutschland sind die entsprechenden Strukturen des Bundes, wie 
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, zu stärken und aufzurüsten. 


KI-Roadmap 


Wir Freie Demokraten wollen eine KI-Roadmap für künstliche Intelligenz (KI). Jedes Ministerium soll 
bis 2025 zehn konkrete KI-Anwendungsfälle in seiner fachlichen Zuständigkeit identifizieren und 
umsetzen. Von Fördermitteln sollen auch Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen sowie 
Gründerinnen und Gründer profitieren. Damit möglichst viele neue Technologien praktisch getestet 
werden können, brauchen wir regulatorische Erprobungszonen – sogenannte „regulatory 
sandboxes“, und eine schnelle gesetzliche Deregulierung. Um das Potential neuer Technologien wie 
KI, maschinelles Lernen und Robotik voll auszuschöpfen, ist ein europäischer Rechtsrahmen 
notwendig, der im gesamten europäischen digitalen Binnenmarkt Rechtssicherheit gewährleistet. 


Netzneutralität und fairer Wettbewerb im Internet 


Wir Freie Demokraten bekennen uns zur Netzneutralität. Alle Datenpakete im Internet müssen 
gleichberechtigt sein. So ist sichergestellt, dass keine Meinung diskriminiert wird und neue 
Unternehmungen Marktzugang erhalten. Wir wollen diese Chancengleichheit schützen und zugleich 
neue qualitätsgesicherte Dienste ermöglichen. Dazu gehören auch Spezialdienste mit „Network 
Slicing“ für zeitkritische Anwendungen – beispielsweise medizinische Teleoperationen oder 
autonomes Fahren. Die diskriminierungsfreie Ausgestaltung ist wettbewerbsrechtlich abzusichern. 


Nachhaltige Rechenzentren 


Wir Freie Demokraten wollen nachhaltige Rechenzentren. Wenn wir die Chancen der digitalen 
Transformation für mehr Nachhaltigkeit nutzen wollen, müssen wir vor allem bei den Rechenzentren 
als Basisinfrastruktur dieser Entwicklung beginnen. Bereits aktuell werden durch innovative 
Technologien, Softwares sowie energieeffizientere IT-Architekturen und vieles mehr große 
Fortschritte für den nachhaltigeren Betrieb erzielt. Darüber hinaus wollen wir durch den gezielten 
Ausbau der Forschungsförderung für energie- und ressourcensparende Informations- und 
Kommunikationstechnik sowie durch Anreize zur Abwärmenutzung von Rechenzentren die nächsten 
großen Potentiale heben, um dem Ziel der Klimaneutralität von Rechenzentren einen weiteren 
Schritt näher zu kommen. 
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Moderne Arbeitswelt 


Die moderne Arbeitswelt bietet vielfältige Chancen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Selbstständige und Unternehmen. Sie ermöglicht vor allem ein Mehr an individueller Freiheit und 
Selbstbestimmung. Allerdings stammen viele Regelungen noch aus einer Zeit, in der Daten auf 
Disketten abgespeichert und Telefonate per Wählscheibentelefon geführt wurden. Hier brauchen wir 
dringend ein Update. Zudem wollen wir gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung schaffen – 
unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung oder 
Religion. 


Flexible Arbeitszeiten und mobile Arbeit 


Wir Freie Demokraten fordern mehr Flexibilität im Arbeitszeitgesetz und wollen eine wöchentliche 
statt einer täglichen Höchstarbeitszeit. Niemand soll weniger Pausen machen oder mehr arbeiten als 
bisher, aber die Einteilung der Arbeitszeit muss flexibler möglich sein. Die Summe der täglich 
notwendigen Ruhezeit bleibt bestehen. Hierbei werden flexible Regelungen in einem Tarifvertrag 
oder in einer Betriebsvereinbarung rechtssicher ermöglicht. Bei mobiler Arbeit und im Homeoffice 
soll das Arbeitsschutzgesetz und nicht die Arbeitsstättenverordnung gelten. Denn bei mobiler Arbeit 
kann der Arbeitgeber nicht für den richtigen Lichteinfall und Ähnliches verantwortlich sein. 


Mobiles Arbeiten durch Rechtsanspruch auf Erörterung stärken 


Wir Freie Demokraten fordern, mobiles Arbeiten und Homeoffice nach niederländischem Vorbild zu 
stärken. Dabei muss der Arbeitgeber den Antrag von Beschäftigten auf mobiles Arbeiten und 
Homeoffice prüfen und mit der oder dem Beschäftigten erörtern. Nicht jede Tätigkeit kann außerhalb 
des festen Arbeitsplatzes ausgeführt werden. Auch können betriebliche Belange gegen eine 
Vereinbarung zur mobilen Arbeit sprechen. Zudem müssen bestehende Vereinbarungen 
anlassbezogen widerrufen werden können. Aber ein Erörterungsanspruch fördert den Kulturwandel 
und die Akzeptanz für mobiles Arbeiten. 


Vereinbarkeit von Beruf und Familie 


Wir Freie Demokraten wollen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern. Dazu wollen wir 
Betriebskindergärten auch steuerlich fördern, den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung auch in der 
Praxis und perspektivisch ab dem Ende des Mutterschutzes garantieren, die Betreuungszeiten 
flexibilisieren und die steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten ermöglichen. Vorständen und 
anderen Führungskräften wollen wir eine zeitlich begrenzte Auszeit ermöglichen. In Fällen wie 
Geburt, Elternzeit, Pflege Angehöriger oder bei eigener schwerer Erkrankung soll es möglich sein, das 
Mandat für einen begrenzten Zeitraum ruhen zu lassen, ohne es niederzulegen. Zudem wollen wir 
bessere Voraussetzungen für die Vereinbarung von Weiterbildung und Familie schaffen. 
Familienfreundliche Weiterbildungen steigern die Karrierechancen insbesondere für Frauen. 


Mehr Frauen in Führungspositionen 


Wir Freie Demokraten setzen uns für mehr Vielfalt in Unternehmen sowie im öffentlichen Dienst und 
damit auch für mehr Frauen in Führungspositionen ein. Gleiches soll auch für politische Positionen 
gelten. Arbeitsmodelle wie geteilte Führung („Jobsharing“ und „Topsharing“) müssen 
selbstverständlich werden. Außerdem treten wir dafür ein, dass sich Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber besser vergegenwärtigen müssen, bei gleichen Funktionen genauso viele weibliche wie 
männliche Angestellte für Weiterbildungen zu berücksichtigen. Transparenz der Maßnahmen für 
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mehr Diversität und Talentmanagement in Gleichstellungsberichten erhöht den öffentlichen Druck 
hin zu einem Kulturwandel in Unternehmen, Wissenschaft und Verwaltung. Statt starrer Quoten 
setzen wir uns für Selbstverpflichtungen ein, in denen sich größere Unternehmen verpflichten, dass 
sich der Anteil von Frauen einer Unternehmensebene in der Führung der jeweiligen Ebene 
widerspiegelt. Für die Vorstandsebene sollten sich Unternehmen ebenfalls zu einer Verbesserung des 
Frauenanteils verpflichten. 


Partnerschutz analog zum Mutterschutz einführen 


Wir Freie Demokraten fordern die Einführung eines „Partnerschutzes“ analog zum „Mutterschutz“: 
Nach der Geburt eines Kindes hat der andere Elternteil das Recht, zehn Arbeitstage in Partnerschutz 
zu gehen. Dieser darf auch halbtägig beansprucht werden und besteht dann für die doppelte 
Zeitdauer. Die Finanzierung des Partnerschutzes erfolgt äquivalent zum Mutterschutz. 
Alleinerziehende haben das Recht, eine andere Person für den Partnerschutz zu benennen (zum 
Beispiel Familienangehörige), die die Alleinerziehenden in dieser Zeit unterstützt. Damit wollen wir 
dem erhöhten Regenerationsbedarf von Müttern nach der Geburt Rechnung tragen und die 
gemeinsame Verantwortung für Familie und Kind von Anfang an stärken. 


Familienbedingte Auszeiten für oberste Führungskräfte ermöglichen 


Wir Freie Demokraten fordern eine zeitlich begrenzte Auszeit für Mitglieder in Vorständen sowie 
Aufsichtsräten und für andere oberste Führungskräfte. In begründeten Fällen wie Geburt, Elternzeit, 
Pflege Angehöriger oder bei eigener schwerer Erkrankung soll es möglich sein, das Mandat für einen 
begrenzten Zeitraum ruhen zu lassen, ohne es niederzulegen. Dies ersetzt die bisherige Regelung der 
vollen Haftung bei Abwesenheit oder Zwang zur Mandatsniederlegung. 


Gleiche Bezahlung für gleiche Leistung – Transparenz für mehr Gerechtigkeit 


Wir Freie Demokraten wollen gleiche Bezahlung für gleiche und gleichwertige Leistung von Frauen 
und Männern. Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten sollen ihren unternehmensinternen 
Gender-Pay-Gap auswerten und veröffentlichen. Es sollen sowohl der durchschnittliche als auch der 
mittlere Verdienstunterschied und der prozentuale Anteil von Frauen und Männern in den jeweiligen 
Gehaltsgruppen angegeben werden. Durch diese Mechanismen wollen wir Transparenz schaffen. Sie 
ist ein wichtiger Grundstein für die eigenverantwortliche Lösung des Problems durch Arbeitgeber 
und Beschäftigte. 


Diversity Management in der Arbeitswelt 


Wir Freie Demokraten wollen in der Arbeitswelt ein ganzheitliches Diversity Management 
(Management der Vielfalt) als Teil der ökonomischen Modernisierung und als sinnvolle Alternative zu 
Quoten voranbringen. So schaffen wir gleiche Chancen für Aufstieg durch Leistung – unabhängig von 
Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung oder Religion. Gerade 
der Mittelstand soll bei der Entwicklung von Konzepten unterstützt werden. Im öffentlichen Dienst 
sind die Strukturen der Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragten in ein ganzheitliches Diversity 
Management einzubinden. 


Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt stärken 


Wir Freie Demokraten wollen eine bessere Beratung und Arbeitsvermittlung für Menschen mit 
Behinderungen. Die Vorbereitung muss bereits in der Schule beginnen. Wir wollen die 
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praxistauglichere Ausgestaltung des Budgets für Arbeit und eine praxisnahe aktive 
Arbeitsvermittlung und Begleitung. Die über 300.000 Beschäftigten in einer Werkstatt für Menschen 
mit Behinderungen bilden ein großes und zu wenig berücksichtigtes Potential für den ersten 
Arbeitsmarkt. Wir wollen ihre Chancen auf eine reguläre Beschäftigung verbessern. 


Fairness für Selbstständige 


Wir Freie Demokraten fordern Fairness für Selbstständige. Ob Freie Berufe, Handwerk, Kultur- und 
Kreativwirtschaft oder Dienstleistungsbranche: Selbstständige sind keine Erwerbstätigen zweiter 
Klasse. Mit unterschiedlichen Reformansätzen wollen wir die Selbstständigkeit erleichtern, sie als 
Selbstbestimmung ernst nehmen und für mehr öffentliche Wertschätzung von Selbstständigen 
sorgen. Ungleichbehandlungen wollen wir abbauen und zum Beispiel die Beiträge für Selbstständige 
zur gesetzlichen Krankenversicherung endlich an den tatsächlichen Einnahmen orientieren. 


Statusfeststellung für Selbstständige reformieren 


Wir Freie Demokraten fordern eine Reform des Statusfeststellungsverfahrens. Über das 
Statusfeststellungsverfahren muss sich zweifelsfrei klären lassen, ob eine abhängige Beschäftigung 
oder eine selbstständige Tätigkeit vorliegt. Klare gesetzliche Positivkriterien gewährleisten 
Rechtssicherheit, indem bei Vorliegen bestimmter Kriterien eine Selbstständigkeit rechtssicher und 
verbindlich festgestellt wird. Zudem soll die Prüfung durch eine unabhängige Stelle statt durch die 
Rentenversicherung vorgenommen werden. 


Freie Wahl bei der Altersvorsorge für Selbstständige 


Wir Freie Demokraten wollen maximale Wahlfreiheit für Selbstständige bei der Altersvorsorge. Auch 
die Form der Vorsorge soll frei wählbar sein. Der Zugang zur gesamten geförderten privaten 
Altersvorsorge muss dabei künftig für alle Erwerbstätigen offen sein. So verhindern wir auch, dass 
Personen mit Zickzack-Lebensläufen beim Wechsel in die Selbstständigkeit ihre Direktversicherung 
oder ihre Riester-Förderung verlieren. Für die Gründungsphase wollen wir Karenzfristen. Dabei 
halten wir eine Pflicht zur Altersvorsorge wie bei der Krankenversicherung für angemessen. Die 
Wahlfreiheit soll für alle Selbstständigen ohne obligatorisches Alterssicherungssystem sowie für 
Selbstständige gelten, die bisher in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind. 


Mini- und Midijob-Grenzen an Mindestlohn koppeln 


Wir Freie Demokraten wollen die Minijob- und Midijob-Grenze erhöhen und dynamisch an den 
gesetzlichen Mindestlohn koppeln. Mit jeder Anpassung des Mindestlohns reduzieren sich heute die 
Stunden, die Beschäftigte im Rahmen eines Mini- beziehungsweise Midijobs arbeiten dürfen. Damit 
sind Mini- oder Midijobber von Erhöhungen durch die allgemeine Lohnentwicklung abgeschnitten. 
Das wollen wir ändern und so für mehr Leistungsgerechtigkeit sorgen. 


Tarifautonomie in der Arbeitnehmerüberlassung stärken 


Wir Freie Demokraten wollen, dass Zeitarbeit dieselbe Wertschätzung erfährt wie jede andere 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auch. Wie in allen anderen Branchen müssen dabei 
sämtliche gesetzlichen Pflichten eingehalten werden. Zeitarbeit sichert Teilhabe für die Beschäftigten 
und Flexibilität für die Unternehmen. Unnötige gesetzliche Sondervorschriften zur Zeitarbeit 
behindern aber die Integrationsfunktion der Zeitarbeit in den Arbeitsmarkt und führen zu 







35 
 


zusätzlicher Bürokratie. Das wollen wir ändern und zum Beispiel die Höchstüberlassungsdauer 
aufheben. 


Gesundheit  


Die Coronapandemie hat gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes Gesundheitssystem ist. Wir wollen 
allen Menschen eine wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung sichern. 
Zugleich wollen wir die Chancen des medizinischen und digitalen Fortschritts nutzen und das 
Gesundheitssystem an die demographische Entwicklung und an mögliche zukünftige Pandemien 
anpassen.  


Krankenhäuser finanziell absichern 


Wir Freie Demokraten fordern eine nachhaltige Verbesserung der Investitionsfinanzierung für 
maximalversorgende und kleinere spezialisierte Krankenhäuser. Nur so können wir die 
bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger sicherstellen. 
Höhere Qualität muss durch das Vergütungssystem belohnt werden. Die Strukturreform im 
stationären Sektor muss verantwortungsvoll weiterentwickelt und Fehlanreize für eine 
Überversorgung sowie ein Überangebot an Krankenhausleistungen müssen bereinigt werden. Eine 
Ungleichbehandlung von privaten, öffentlichen und konfessionellen Trägern lehnen wir genauso 
entschieden ab wie eine Planungshoheit der Krankenkassen für die Versorgungsstrukturen. 


Unabhängigkeit des Robert Koch-Instituts sichern 


Wir Freie Demokraten wollen dem Robert Koch-Institut (RKI) politische Unabhängigkeit garantieren. 
Die Präsidentin oder der Präsident und ein neu zu schaffender Vorstand sollen in fachlichen Fragen 
weisungsunabhängig sein. Der Staat muss auf pandemische Notlagen mit verhältnismäßigen 
Maßnahmen reagieren können. Dazu bedarf es einer klaren rechtlichen Definition. Das RKI darf keine 
politikabhängige Behörde sein, sondern ist nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank zu einer 
unabhängigen Institution umzuwandeln. 


Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln gewährleisten 


Wir Freie Demokraten wollen die Versorgung mit Arzneimitteln und Impfstoffen jederzeit 
gewährleisten. Engpässe in der Versorgung müssen vermieden und bekämpft werden. Dazu sind 
Maßnahmen zu ergreifen, die das Ziel haben, die Herstellung von Arzneimitteln nach Deutschland 
oder die EU zurück zu verlagern. Im Mittelpunkt stehen dabei der Abbau von Bürokratiepflichten, die 
Prüfung von Investitionsbezuschussungen für Produktionsstätten, sowie die Prüfung von Zuschüssen 
zur Gewährung der Versorgungssicherheit. 


Gesundheitswesen digitalisieren 


Wir Freie Demokraten wollen die Digitalisierung im Gesundheitswesen durch klare und transparente 
Rahmenbedingungen voranbringen. Dazu benötigen wir offene Standards, Interoperabilität und 
Datensicherheit. Die Vernetzung zwischen allen Gesundheitsakteuren sowie Patientinnen und 
Patienten muss digital ausgestaltet sein. Nur so ist eine schnelle Verfügbarkeit der Patientinnen- und 
Patientendaten sicherzustellen. Die Digitalisierung ist kein Wert an sich, sondern sie hat das Potential 
den Arbeitsalltag von allen Gesundheitsakteuren zu erleichtern. Krankenhäuser sind 
Innovationsmotoren in der Krankenversorgung. Digitale Infrastruktur und robotische 
Assistenzsysteme wollen wir hier gezielt fördern. 
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Gesundheitswesen entbürokratisieren 


Wir Freie Demokraten wollen die Entbürokratisierung des Gesundheitswesens vorantreiben. Dazu 
fordern wir eine „Bepreisung“ der Bürokratie- und Berichtspflichten. Bezahlen soll sie künftig die 
Person, die sie anfordert. Das schärft den Fokus auf die Behandlung und Pflege von Patientinnen 
sowie Patienten und verhindert kleinteilige Gesetze und Verordnungen. Seit Jahren klagen sämtliche 
Akteure im Gesundheitswesen über zunehmende bürokratische Auflagen, die nicht zu einer 
Verbesserung der Versorgung führen. Im Gegenteil: Es bleibt weniger Zeit für die Patientinnen und 
Patienten. 


Präventionsgesetz reformieren 


Wir Freie Demokraten wollen das Präventionsgesetz reformieren. Wir setzen auf Überzeugung statt 
Bevormundung. Wir wollen Kindern und Jugendlichen bereits in Kindergärten, Schulen und in der 
Ausbildung einen gesunden Lebensstil vermitteln und damit die Verhütung von Krankheiten 
ermöglichen. Im Sinne eines lebenslangen Gesundheitslernens sollen aber auch Erwachsene 
entsprechende Informationen erhalten können. Der Prävention, Krankheitsfrüherkennung und 
Gesundheitsförderung kommen eine wichtige Bedeutung zu, die nicht nur das Gesundheitswesen 
umfasst, sondern altersunabhängig die gesamte Gesellschaft. 


Kontrollierte Freigabe von Cannabis 


Wir Freie Demokraten fordern eine kontrollierte Freigabe von Cannabis. Wir setzen uns dafür ein, 
den Besitz und Konsum für volljährige Personen zu erlauben. Nur mit einem Verkauf in lizenzierten 
Geschäften können die Qualität kontrolliert, die Weitergabe von verunreinigten Substanzen 
verhindert und der Jugendschutz gewährleistet werden. Wenn Cannabis ähnlich wie Zigaretten 
besteuert wird, können jährlich bis zu einer Milliarde Euro eingenommen werden. Zu beachten bleibt 
jedoch, dass eine zu hoch angesetzte Steuer und damit ein entsprechend hoher Preis nicht zur 
effektiven Eindämmung des Schwarzmarktes führen wird. Das zusätzliche Geld soll für Prävention, 
Suchtbehandlung und Beratung eingesetzt werden. Das Verbot von Cannabis kriminalisiert unzählige 
Menschen, bindet immense Polizeiressourcen und erleichtert durch illegalen Kontakt zu Dealern den 
Einstieg zu härteren Drogen. 


Faire Rahmenbedingungen für Innovation im Gesundheitswesen 


Wir Freie Demokraten fordern mehr Anstrengungen für Innovationen bei Arzneimitteln, 
Medizintechnik und Digitalisierung, denn das benötigen wir für ein gutes Leben und für 
zukunftsfähige Arbeitsplätze. Sie müssen ein Schwerpunkt in der Forschungsförderung sein, mit 
unbürokratischer Vergabe von Fördergeldern, gerade an Start-ups. Besonders die Biomedizin birgt 
ein großes Potential – zum Beispiel mit Gentherapien oder regenerativer Medizin. Daher setzen wir 
uns in diesen Schlüsseltechnologien für offenere und innovationsfördernde Rahmenbedingungen ein. 
Die innovative Vernetzung von Start-ups mit dem Gesundheitswesen über alle Phasen der klinischen 
Entwicklung hinweg, die Förderung von Kooperationen zwischen Krankenkassen, Wissenschaft und 
Industrie sowie der Ausbau von Hightech-Gesundheitsmedizin am Standort Deutschland sind Treiber 
einer optimalen Patientenversorgung. Damit private Investitionen mobilisiert werden, muss geistiges 
Eigentum im Patentrecht strikt geschützt bleiben, auch bei Arzneimitteln für seltene Erkrankungen. 
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Der Freie Beruf ist das Fundament einer liberalen Gesundheitsversorgung 


Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass auch weiterhin die Freien Berufe im 
Gesundheitswesen gestärkt werden. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und 
Zahnärzte, Tierärztinnen und Tierärzte, Apothekerinnen und Apotheker, Heilmittelerbringerinnen 
und Heilmittelerbringer sowie Hebammen und Geburtshelfer müssen in medizinischen Fragen 
autonom und frei von Weisungen Dritter entscheiden können. Denn die Therapiefreiheit der 
Behandlung ohne Budgetierungszwang kommt den Patientinnen und Patienten zugute. Freiheit und 
Verantwortung sind die Basis der Vertrauensbeziehung zwischen Ärztin und Patient. Um den 
Fachkräftemangel ein Stück weit im Gesundheitswesen und insbesondere bei den 
Heilmittelerbringern zu begegnen, sollten Auszubildende bundesweit von der Zahlung von 
Schulgeldern befreit sein. 


Selbstbestimmung auch am Lebensende 


Wir Freie Demokraten fordern ein liberales Sterbehilfegesetz. Es soll klar regeln, unter welchen 
Voraussetzungen Menschen Hilfe zur Selbsttötung in Anspruch nehmen und leisten dürfen. Es muss 
auch die Möglichkeit geben, ein letal wirkendes Medikament zu erhalten. Voraussetzung muss sein, 
dass der Wunsch frei und eigenverantwortlich sowie im Vollbesitz der geistigen Kräfte gebildet 
wurde. Für uns gilt das Selbstbestimmungsrecht auch am Lebensende. 


Medizinische Versorgungsstrukturen gemeinsam planen 


Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass jede Patientin und jeder Patient die beste 
Versorgung erhält. Dafür muss die Gesundheitsversorgung künftig umfassend, regional und 
patientenzentriert gedacht werden. Wir wollen die künstliche Sektorenbarriere zwischen dem 
ambulanten und dem stationären Versorgungsbereich konsequent abbauen und die Verzahnung und 
Vernetzung aller Versorgungsbereiche weiterentwickeln. Den Rettungsdienst wollen wir 
modernisieren und die Notfallversorgungsstrukturen bedarfsgerechter und vernetzter gestalten. 
Integrierte Gesundheitszentren sollen dabei unterstützen, die regionale Grundversorgung mit 
ambulanten und kurzstationären Behandlungen zu sichern. Die Bedürfnisse des ländlichen Raums mit 
seiner besonderen Versorgungsstruktur sollen durch entsprechende Programme berücksichtigt 
werden. Wir lassen uns weiterhin vom Grundsatz „ambulant vor stationär“ leiten. Die gesetzlichen 
Vergütungsregelungen erschweren es derzeit, Behandlungsmethoden aus dem Krankenhaus in den 
ambulanten Sektor zu überführen. Für die Dauer der Entscheidungsverfahren muss die stationäre 
Vergütung erhalten bleiben, damit keine Patientin und kein Patient unversorgt bleibt. 


Psychische Gesundheit fördern – weniger Wartezeiten 


Wir Freie Demokraten wollen die Wartezeiten auf einen Therapieplatz reduzieren, den Ausbau von 
Therapieplätzen fördern, Prävention und Aufklärung stärken sowie die Ausbildung der 
psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten weiterentwickeln. Die Anzahl der 
Kassensitze für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wollen wir deutlich erhöhen. Ebenso 
wollen wir mehr Studienplätze für Psychologie und Psychotherapie schaffen. Schulpsychologische 
Beratungsangebote wollen wir ausbauen. Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter sollen an jeder 
Schule verfügbar sein. Schließlich fordern wir eine bundesweite Aufklärungskampagne zur 
Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, denn die psychische Gesundheit ist eine wesentliche 
Voraussetzung für Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und soziale Teilhabe. Durch die Förderung von 
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psychischer Gesundheit und Prävention wird die Gesellschaft sensibilisiert und Einzelnen kann 
schnell geholfen werden. 


Mehr Wettbewerb zwischen Krankenkassen ermöglichen 


Wir Freie Demokraten setzen uns für einen qualitäts-, effizienz- und innovationssteigernden 
Wettbewerb unter den Kassen ein. Dieser sorgt dafür, dass Patientinnen und Patienten gut versorgt 
werden und schneller vom medizinischen Fortschritt profitieren. Dazu wollen wir den gesetzlichen 
Spielraum für Verträge zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern ausweiten, um innovative 
Versorgungsformen zu stärken. Krankenkassen sollen ihren Versicherten finanzielle Anreize wie 
beispielsweise Selbstbeteiligungen, Bonuszahlungen oder Beitragsrückerstattungen anbieten dürfen. 
Dadurch können die Nachfrage gesteuert, Bürokratie abgebaut und Wirtschaftlichkeitsreserven 
erhöht werden. Zudem sollen Krankenkassen ihren Versicherten freiwillig zusätzliche Leistungen 
anbieten können, wie beispielsweise die Kostenübernahme für Verhütungsmethoden über das 22. 
Lebensjahr hinaus. 


Mündige Bürgerinnen und Bürger auch in der Krankenversicherung 


Wir Freie Demokraten wollen den Wechsel zwischen gesetzlicher (GKV) und privater (PKV) 
Krankenversicherung vereinfachen. Wir stehen für ein solidarisches und duales Gesundheitssystem, 
in dem die Wahlfreiheit der Versicherten durch Krankenkassen- und Krankenversicherungsvielfalt 
gewährleistet ist. Dazu gehört neben einer starken privaten auch eine freiheitliche gesetzliche 
Krankenversicherung. Diese soll Versicherten- und Patienteninteressen in den Mittelpunkt rücken 
und Möglichkeiten bieten, aus verschiedenen Modellen zu wählen. 


Faire Wettbewerbsbedingungen für Apotheken 


Wir Freie Demokraten wollen die flächendeckende Versorgung mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln 
sowie eine qualifizierte Beratung von Patientinnen und Patienten. Wir fordern faire 
Rahmenbedingungen zwischen inländischen Apotheken sowie in- und ausländischen 
Versandapotheken. Ein pauschales Versandhandelsverbot für rezeptpflichtige Arzneimittel lehnen 
wir ab, denn alle Patientinnen und Patienten sollten eine Wahlfreiheit haben. Außerdem muss die 
freie Apothekenwahl jederzeit gewährleistet sein. 


Pflege 


Pflegebedürftigkeit kann jede und jeden treffen – ob durch Unfall, Krankheit oder im Alter. Dann 
vertrauen wir auf eine menschliche und qualitativ hochwertige Pflege. Allerdings haben wir in 
Deutschland einen dramatischen Mangel an Pflegefachkräften, die dadurch oftmals überlastet sind 
und den eigenen Ansprüchen an ihre Arbeit nicht gerecht werden können. Das ist frustrierend und 
führt nicht selten zu Burn-out und zur Berufsaufgabe. Wir Freie Demokraten wollen dem 
entgegenwirken und wieder mehr Zeit für Zuwendung ermöglichen – durch einen umfassenden 
Bürokratieabbau, bessere Arbeitsbedingungen und die Nutzung digitaler Potentiale im Pflegebereich. 
Wichtig ist uns dabei vor allem eines: Die beruflich Pflegenden an zentraler Stelle in die Erarbeitung 
der nötigen Reformen einzubinden und so ihre fachliche Expertise zu nutzen. 


Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern 


Wir Freie Demokraten fordern bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Darum wollen wir von der 
Bildung über eine bedarfsgerechte Personalbemessung bis hin zu mehr Karrierechancen dafür 
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sorgen, dass der Beruf wieder attraktiver wird. Nur so können wir den Personalmangel an seinem 
Ursprung angreifen und mehr Personal in die Versorgung bringen. Geben wir den Pflegenden wieder 
Zeit und Raum für ihre Arbeit!  


Reform der Pflegeausbildung 


Wir Freie Demokraten wollen mehr digitale Inhalte, eine Stärkung der pflegerischen Kompetenzen 
und eine leistungsgerechte Durchlässigkeit in Pflegeberufen. Denn Pflege ist ein hoch anspruchsvoller 
Beruf: empathisch und sozial, aber gleichzeitig zunehmend durch technologische Entwicklung 
geprägt. Das muss sich auch in der Ausbildung wiederfinden. Wir wollen Pflegenden ihre 
Berufsbiographie von der Assistenzkraft bis zur Pflegeprofessur selbst in die Hand legen. Machen wir 
den Weg frei für diese Entwicklung! Wir setzen uns zudem für die Ausweitung von 
Pflegewissenschaften an den Hochschulen ein, sodass auch ein (duales) Studium für den 
Pflegebereich das Berufsfeld für neue Personengruppen öffnen kann. Der Fachkräftemangel im 
Gesundheitswesen darf nicht zulasten der Auszubildenden gehen. Diese müssen die Möglichkeit 
bekommen, adäquat praktisch ausgebildet zu werden. Sie dürfen nicht zu „Lückenbüßern” werden. 
Zur Berechnung des Pflegeschlüssels sollen Auszubildende künftig nicht mehr herangezogen werden. 


Bedarfsgerechte Pflege statt starrer Quoten 


Wir Freie Demokraten setzen uns für eine bedarfsgerechte Versorgung ein und fordern die Abkehr 
von reinen Pflegepersonal-Untergrenzen. Pflege muss sich am Bedarf der Menschen orientieren, 
nicht an starren Regeln. Daher brauchen wir ein Instrument wie die „Pflegepersonal-Regelung 2.0“ 
und einen ausgewogenen Qualifikationsmix. 


Digitalisierungsschub und Entbürokratisierung für die Pflege 


Wir Freie Demokraten wollen die Arbeit in der Pflege durch digitale Anwendungen, Automatisierung 
sowie Robotik unterstützen und Pflegende dadurch entlasten. Von der elektronischen 
Patientenkurve über die automatisierte Medikamentenausgabe bis hin zu robotischen 
Lagerungshilfen ist vieles möglich. Digitale Anwendungen können maßgeblich zur Erleichterung des 
Arbeitsalltags pflegender Personen beitragen. Sie helfen gleichzeitig, Risiken für Pflegebedürftige, 
beispielsweise bei Medikationsänderungen, zu vermeiden. 


Pflegende Angehörige entlasten 


Wir Freie Demokraten fordern den Ausbau von Kurzzeitpflegeplätzen. Denn pflegende Angehörige 
sind eine tragende Säule der pflegerischen Versorgung in unserem Land. Sie benötigen dringend 
mehr Unterstützung und niedrigschwellige Beratungsangebote. Kurzzeitpflegeplätze sollten über ein 
Online-Register einsehbar sein. Insbesondere zur Unterstützung der Betreuung von Menschen mit 
Demenz braucht es mehr aufsuchende Beratung und den Ausbau demenzfreundlicher Quartiere. Und 
auch in der häuslichen Versorgung kann mit digitalen Anwendungen und Telepflege eine Entlastung 
geschaffen werden. Gerade in ländlichen Gebieten könnten wir dadurch eine gute Versorgung im 
gewohnten Umfeld länger möglich machen. 


Liberales Pflegebudget einführen 


Wir Freie Demokraten fordern die Einführung des Liberalen Pflegebudgets. Jede Person soll selbst 
entscheiden können, welche Hilfe und Leistungen bei der Gestaltung des Alltags am besten sind. 
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Dazu wollen wir alle Leistungsansprüche der jeweiligen Pflegegrade in ein monatliches Pflegebudget 
überführen, über das unbürokratisch und transparent verfügt werden kann. 


Drei-Säulen-Modell für Pflege 


Wir Freie Demokraten setzen uns für eine nachhaltige, generationengerechte Finanzierung der Pflege 
ein. An der Pflegeversicherung als Teilleistung ist festzuhalten und sie ist zudem durch 
Kapitaldeckungselemente zu ergänzen. Wie auch bei der Rente wollen wir ein Drei-Säulen-Modell für 
die Pflege einführen – bestehend aus der sozialen Pflegeversicherung sowie aus privater und 
betrieblicher Vorsorge. Insbesondere der Ausbau von betrieblichen Modellen zur 
Pflegezusatzvorsorge ist zu unterstützen. Eigenverantwortung endet nicht bei der 
Pflegebedürftigkeit. Mit Blick auf den demographischen Wandel sowie die Entwicklung der 
Sozialabgaben ist es unvertretbar, die Pflegefinanzierung allein auf zukünftige Generationen 
abzuwälzen. 


Modernes Recht für starke Familien 


Die wichtigsten Entscheidungen sind oft die persönlichsten. Wen wir lieben, wie wir lieben, wie wir 
leben, wie wir Kinder erziehen und aufziehen – darin müssen alle frei sein. Für uns ist Familie überall 
dort, wo Menschen dauerhaft und verbindlich füreinander Verantwortung übernehmen. Wir Freie 
Demokraten wollen eine moderne Familienpolitik für Deutschland, in der jede Familie ihre 
Entscheidungen selbst treffen kann. Wir setzen uns für ein modernes Sorge-, Adoptions-, 
Reproduktions- und Abtreibungsrecht ein. 


Kinderchancengeld einführen 


Wir Freie Demokraten wollen ein Kinderchancengeld. Es besteht aus: Grundbetrag, Flexibetrag und 
nichtmateriellem Chancenpaket. Die Angebote für bessere Chancen, Bildung und Teilhabe werden 
ausgeweitet und können von Kindern und Jugendlichen selbstständig über ein Kinderchancenportal 
kinderleicht abgerufen werden. Das Kinderchancengeld ist einfach, digital und ermöglicht echte 
Aufstiegschancen. 


Update für das Elterngeld 


Wir Freie Demokraten wollen das Elterngeld entbürokratisieren und digitalisieren sowie den 
Partnerschaftsbonus flexibilisieren. Ungerechtigkeiten wie beim Insolvenzgeld oder bei 
Mischeinkünften wollen wir abbauen. Auch das „ElterngeldPlus“ und den Partnerschaftsbonus 
passen wir der Lebensrealität der Familien an. 


Rechtsanspruch auf Partnermonate verlängern – Familien stärken 


Wir Freie Demokraten wollen den Rechtsanspruch auf „Partnermonate“ beim Elterngeld auf drei 
Monate verlängern. Damit erhöht sich die Bezugsdauer auf maximal 15 Monate. Das gilt auch für 
Alleinerziehende. Die Mindest- und Maximalbeträge wollen wir erhöhen, auch als Inflationsausgleich. 
Dadurch wollen wir Anreize für eine ausgewogenere Aufteilung der Familienarbeit zwischen den 
Elternteilen schaffen. 


Höhere Freibeträge für Familien und Alleinerziehende 


Wir Freie Demokraten wollen Familien und Alleinerziehende entlasten. Dazu wollen wir den Kinder- 
und Auszubildendenfreibetrag sowie den Freibetrag für Alleinerziehende anheben. Auch die 
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steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten, gesetzlichen Unterhaltsleistungen und 
haushaltsnahen Dienstleistungen wollen wir verbessern. Am Splittingverfahren für Ehe- und 
eingetragene Lebenspartnerschaften wollen wir festhalten. Ebenso kann es sinnvoll sein, künftig 
stärker mit - von der Steuerschuld abzuziehenden - Steuergutschriften zu arbeiten. Dadurch wirken 
Freibeträge besser für die niedrigen und mittleren Einkommen. 


Heim- und Pflegekinder bei Ausbildung unterstützen 


Wir Freie Demokraten wollen das Angebot an Berufs- und Studienberatung in 
Jugendpflegeeinrichtungen erweitern. Heim- und Pflegekinder müssen ihr selbstständig verdientes 
Geld behalten können. Sie dürfen nicht mehr zur Finanzierung ihrer Unterbringung herangezogen 
werden. Zudem muss eine Verlängerung der Unterbringung im Jugendheim oder bei Pflegefamilien 
auch über das 18. Lebensjahr hinaus unkompliziert möglich sein, solange die Jugendlichen noch zur 
Schule gehen oder sich in einer Berufsausbildung befinden. So erleichtern wir den Betroffenen die 
Erlangung von Berufs- und Schulabschlüssen, einschließlich der Hochschulreife. 


Modernes Fortpflanzungsmedizingesetz schaffen 


Wir Freie Demokraten wollen ein modernes Fortpflanzungsmedizingesetz. Wir fordern die 
Legalisierung der Eizellspende sowie die Klarstellung, dass die Embryonenspende zulässig ist. Wir 
wollen außerdem die nichtkommerzielle Leihmutterschaft ermöglichen und fordern hierfür einen 
klaren Rechtsrahmen. Die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin sollen allen Menschen 
unabhängig vom Familienstand und der sexuellen Orientierung zugänglich sein. 


Ungewollt Kinderlose unterstützen 


Wir Freie Demokraten wollen eine bessere finanzielle Förderung von Kinderwunschbehandlungen. 
Die Bundesförderung darf nicht mehr von einer Landesbeteiligung abhängig sein. Langfristig sollen 
die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten bei Vorlage einer medizinischen Indikation wieder 
vollständig übernehmen. Auch Paare ohne Trauschein und Alleinstehende sollen einen Anspruch auf 
Förderung haben. 


Mehrelternschaft und Elternschaftsvereinbarungen rechtlich anerkennen 


Wir Freie Demokraten wollen Mehrelternschaften rechtlich anerkennen und rechtswirksame 
Elternschaftsvereinbarungen bereits vor der Empfängnis ermöglichen. Bis zu vier Elternteile sollen im 
Interesse des Kindeswohls rechtliche Eltern sein können. Eine Überforderung des Kindes im 
Erwachsenenalter kann durch Quotierungen von unterhaltsrechtlichen Ansprüchen vermieden 
werden. Die Ehefrau der leiblichen Mutter soll von Geburt an automatisch rechtlich zweite Mutter 
sein, wenn das Kind mit Hilfe einer nicht-gerichteten Samenspende gezeugt wurde oder der leibliche 
Vater anderweitig Einvernehmen erklärt hat. 


Adoptionsrecht für alle 


Wir Freie Demokraten wollen Adoptionen auch unverheirateten Paaren ermöglichen. Unverheiratete 
Paare sollen verheirateten Paaren im Adoptionsrecht gleichgestellt werden. Zur Vermeidung von 
Diskriminierung soll das Adoptionsverfahren solange wie möglich anonym sein. Bei 
Stiefkindadoptionen soll das Verwandtschaftsverhältnis zu beiden leiblichen Elternteilen erhalten 
bleiben können, sofern dies einvernehmlich gewünscht wird und es dem Kindeswohl nicht 
widerspricht. 
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Hebammen und Geburtshelfer entlasten 


Wir Freie Demokraten wollen eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Hebammen und 
Geburtshelfer sowie innovative Möglichkeiten für eine bessere Unterstützung. Wir befürworten 
Lösungen, um Hebammen vor unverhältnismäßigen finanziellen Belastungen ihrer freiberuflichen 
Arbeit zu schützen. Von fachfremden Tätigkeiten wollen wir Hebammen entlasten. Engagierten 
Schulabsolventinnen und Schulabsolventen, die die EU-Mindestvorgaben zum Erlernen des 
Hebammenberufes nicht erfüllen, wollen wir bezüglich des Ziels einer solide finanzierten Eins-zu-
eins-Betreuung dennoch ermöglichen, in der Geburtshilfe tätig zu werden. Dafür schlagen wir vor, 
den ergänzenden Beruf der „Mütterpflegekraft“ für die Vor- und Nachsorge im Wochenbett 
einzuführen. 


Abschaffung § 219a Strafgesetzbuch 


Wir Freie Demokraten fordern, Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs (StGB) ersatzlos zu streichen. Es 
ist abwegig, dass sachliche Informationen auf der Homepage einer Ärztin oder eines Arztes über 
einen legalen ärztlichen Eingriff strafbares Unrecht sein sollen. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in 
Deutschland nach der Maßgabe des Paragrafen 218 StGB legal. Die sachliche Information darüber 
kann daher kein strafbares Unrecht sein. Frauen sind vielmehr in einer schwierigen Lage auf genau 
diese Informationen angewiesen, um schnell Zugang zu einer seriösen Beratung gerade durch 
Ärztinnen und Ärzte zu erhalten, die den Eingriff selbst anbieten. Es ist wichtig, dass Ärztinnen und 
Ärzte verlässliche Regeln haben, wie sie informieren dürfen und Frauen ein flächendeckendes und 
objektives Beratungsnetzwerk zur Verfügung steht. Eine Konfliktberatung soll auch online 
durchgeführt werden können. 


Selbstbestimmungsgesetz schaffen – geschlechtliche Identität schützen 


Wir Freie Demokraten wollen das Transsexuellengesetz abschaffen und durch ein 
Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. Änderungen des Geschlechtseintrags im Personenstand müssen 
ohne diskriminierende Hürden grundsätzlich per Selbstauskunft möglich sein. Ein erweitertes 
Offenbarungsverbot soll vor Diskriminierung schützen. Aufklärungs- und Beratungsangebote wollen 
wir stärken. Die Kosten geschlechtsangleichender Behandlungen müssen vollständig von den 
Krankenkassen übernommen werden. Medizinisch nicht notwendige genitalverändernde 
Operationen an intergeschlechtlichen Kindern sind wirksam zu verbieten, um deren 
Selbstbestimmung zu stärken. 


Verantwortungsgemeinschaft einführen 


Wir Freie Demokraten wollen die Verantwortungsgemeinschaft neben der Ehe gesetzlich verankern. 
Dabei soll die Ausgestaltung der Rechte und Pflichten innerhalb einer Verantwortungsgemeinschaft 
stufenweise variiert werden können. Zwei oder mehr volljährige Personen, die sich persönlich 
nahestehen, aber nicht miteinander verheiratet, verpartnert oder in gerader Linie verwandt sind, 
sollen eine Verantwortungsgemeinschaft möglichst unbürokratisch gründen können. Die Belange der 
Kinder und das Namensrecht bleiben davon unberührt. Auch sollen keine Aufenthaltsberechtigungen 
oder eine Arbeitserlaubnis begründet werden. In einer Zeit, in der traditionelle Familienstrukturen 
gerade im Alter nicht immer tragen, wächst der Bedarf an neuen Formen gegenseitiger Absicherung. 
Der Grundgedanke einer solchen Verantwortungsgemeinschaft ist größtmögliche Flexibilität bei 
maximaler Selbstbestimmung. 
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Wechselmodell zum Leitbild machen 


Wir Freie Demokraten wollen das sogenannte „Wechselmodell“ zum gesetzlichen Leitbild bei der 
Betreuung minderjähriger Kinder nach einer Trennung der Eltern machen. Beide Eltern sollten 
berechtigt und verpflichtet sein, sowohl für den Unterhalt als auch für die Betreuung mit einem 
substantiellen Anteil zu sorgen. Viele Eltern möchten die Kinder auch nach der Trennung gemeinsam 
erziehen. Die Politik muss die gesetzlichen Rahmenbedingungen hierfür schaffen und insbesondere 
vorsehen, dass Erziehungs- und Unterhaltsverantwortung gemeinschaftlich ausgeübt werden, wenn 
das Kindeswohl dem nicht entgegensteht. 


Umgangsrecht der Großeltern mit Enkelkindern verbessern 


Wir Freie Demokraten wollen den für das Kindeswohl wichtigen Umgang von Großeltern mit ihren 
Enkelkindern auf eine bessere Grundlage stellen, denn der Umgang der Großeltern mit ihren 
Enkelkindern kann für das Kindeswohl von entscheidender Bedeutung sein.  


Schutz der Privatsphäre  


Der Schutz der Privatsphäre ist ein Kernanliegen für uns Freie Demokraten. Statt immer 
weitergehender Überwachungsbefugnisse wollen wir Polizei und Justiz von unnötiger Bürokratie 
befreien sowie besser und moderner ausstatten. Sicherheit muss nicht zulasten der Grundrechte 
unbescholtener Bürgerinnen und Bürger gehen. 


Selbstbestimmung und Transparenz beim Datenschutz 


Wir Freie Demokraten wollen mehr Selbstbestimmung und Transparenz beim Datenschutz. 
Personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nur nach Zustimmung oder auf einer eindeutigen 
gesetzlichen Grundlage verarbeitet werden. Es muss klar sein, zu welchem Zweck und von wem 
Daten verwendet werden. Die informationelle Selbstbestimmung wollen wir erleichtern, zum Beispiel 
durch technische Gestaltung (privacy by design and default) oder die Möglichkeit, Assistenz-Systeme 
(Personal Information Management Systems (PIMS)) zu nutzen. Personenbezogene Daten sind heute 
ein Wirtschaftsgut. Deshalb sollte die informationelle Selbstbestimmung auch im AGB-Recht gestärkt 
werden. Wir brauchen eine faire und funktionierende Datenwirtschaftsordnung. Selbstbestimmung 
über die eigenen Daten ist Grundlage dafür. 


Datenschutzrecht weiterentwickeln 


Wir Freie Demokraten wollen Datenschutz konsequent weiterentwickeln. Wir werden darauf achten, 
dass die Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen, deren Kerngeschäft nicht der Umgang 
mit personenbezogenen Daten ist, stärker berücksichtigt werden. Der bürokratische Aufwand der 
Verpflichtungen muss überprüft werden. Datenschutzrechtlich ebenso wirksame, aber weniger 
aufwendige technische Lösungen müssen nutzbar gemacht werden. Schon bei der Konstruktion von 
Hard- und Software müssen der Datenschutz von Herstellerinnen und Herstellern mitgedacht und die 
Ausübung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung erleichtert werden. Wir brauchen 
zielgenauere datenschutzrechtliche Regelungen etwa beim Schutz von Telekommunikationsdaten 
oder der Datenverarbeitung durch Drohnen, um Unternehmen und betroffenen Personen mehr 
Rechtssicherheit zu bieten, ohne das Schutzniveau der Datenschutz-Grundverordnung zu 
unterschreiten. 
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Für eine liberale Datenpolitik 


Wir Freie Demokraten fordern eine Datenpolitik, die den Prinzipien von Selbstbestimmung über die 
eigenen Daten und Wettbewerb dient sowie Innovationen ermöglicht. Für einen echten Wettbewerb 
brauchen die Bürgerinnen und Bürger Entscheidungsfreiheit. Diese setzt voraus, dass sie ihre Daten 
leicht zu anderen Anbieterinnen und Anbietern mitnehmen können (Datenportabilität). Mittelfristig 
wollen wir – wie im Telefonnetz – eine Interoperabilität zwischen Diensten verschiedener Anbieter 
(zum Beispiel sozialer Netzwerke) erreichen und die Anbieterinnen dazu verpflichten, die 
notwendigen Schnittstellen bereitzuhalten. Wir wollen einen EU-weiten Rechtsrahmen für nicht-
personenbezogene Daten schaffen. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen ein Nutzungsrecht an den 
Daten erhalten, an deren Erzeugung sie mitgewirkt haben. Eine generelle Datenteilungspflicht lehnen 
wir ab, denn auch die Kosten der Sammlung und Aufbereitung nicht-personenbezogener Daten 
müssen sich amortisieren können. Stattdessen wollen wir den Zugang zu Datenbeständen 
sektorbezogen und gegen Entgelt ermöglichen, wenn ein Wettbewerber keine Chance hat, selbst 
entsprechende Datenbestände aufzubauen. 


Recht auf Verschlüsselung einführen 


Wir Freie Demokraten setzen uns für ein Recht auf Verschlüsselung ein und fordern eine 
grundsätzliche Verschlüsselung elektronischer Kommunikation. Jede Einschränkung des Einsatzes von 
Kryptographie und jede Verpflichtung zum Offenhalten von IT-Sicherheitslücken lehnen wir ab. Bei 
der Verschlüsselung von Daten und des Netzverkehrs geht es um den Schutz des Eigentums, der 
Privatsphäre und der Vertraulichkeit der Kommunikation. 


Keine Totalüberwachung mittels Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ 


Wir Freie Demokraten lehnen die potentiell lückenlose digitale Überwachung der Menschen durch 
den Einsatz von „Staatstrojanern“, insbesondere zur nachrichtendienstlichen Aufklärung, ab. Solange 
nicht sichergestellt ist, dass der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung der Menschen geschützt 
ist, hat ihr Einsatz zu unterbleiben. Für Quellentelekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) und 
Online-Durchsuchung muss derselbe Maßstab gelten. Statt der Ausnutzung von Sicherheitslücken 
fordern wir eine Priorität für die IT-Sicherheit und ein klar geregeltes Schwachstellenmanagement. 
Der Staat darf keine Sicherheitslücken für Ermittlungszwecke aufkaufen. Wenn einer staatlichen 
Stelle Sicherheitslücken bekannt werden, muss sie diese umgehend dem Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) melden, das eine Schließung der Lücke durch den Hersteller 
herbeiführt oder, wenn dies nicht gelingt, die Lücke nach den allgemeinen Grundsätzen der 
Cybersicherheit koordiniert veröffentlicht. 


Quick Freeze statt Vorratsdatenspeicherung 


Wir Freie Demokraten lehnen die anlasslose Speicherung personenbezogener Daten ab. Dies gilt 
insbesondere für die anlasslose Speicherung aller Telekommunikationsverbindungsdaten auf Vorrat. 
Eine solche Vorratsdatenspeicherung stellt alle Bürgerinnen und Bürger unter Generalverdacht. Nach 
Ansicht des Europäischen Gerichtshofs verstößt sie daher gegen die europäischen Grundrechte. 
Stattdessen schlagen wir Quick-Freeze-Verfahren als grundrechtsschonende Alternative vor. Dabei 
können im Verdachtsfall bestimmte Daten auf richterliche Anordnung gesichert werden. 
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Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum 


Wir Freie Demokraten fordern ein Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum und lehnen den 
Einsatz der automatisierten Gesichtserkennung ab. Videoüberwachung ist kein Ersatz für Beamtinnen 
und Beamte und kein Allheilmittel. Durch den Einsatz von Software zur automatisierten und 
massenhaften Gesichtserkennung im öffentlichen Raum droht eine Totalüberwachung. Eine 
flächendeckende Videoüberwachung lehnen wir daher ab und sehen auch die Ausweitung privater 
Videoüberwachung, die dann für staatliche Zwecken nutzbar gemacht wird, kritisch. Eine intelligente 
Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten kann aber eine sinnvolle Ergänzung zur 
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung sein, wenn sie verantwortungsvoll und nicht als Ersatz für 
Polizeipräsenz eingesetzt wird. Das Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum gilt auch für den 
digitalen öffentlichen Raum. 


Überwachungsgesamtrechnung einführen – Moratorium für Sicherheitsgesetze 


Wir Freie Demokraten fordern eine Überwachungsgesamtrechnung bei jedem 
Gesetzgebungsverfahren im Sicherheitsrecht. Bis zu ihrer Einführung fordern wir ein 
Sicherheitsgesetz-Moratorium. Die Auswirkungen von neuen Überwachungs- und 
Informationserhebungsmaßnahmen müssen im Zusammenhang mit bereits bestehenden 
Befugnissen bewertet werden. Dies leistet die Überwachungsgesamtrechnung. Angesichts der 
Vielzahl bestehender Überwachungsbefugnisse und zunehmender Überwachungsmöglichkeiten 
durch den Einsatz vernetzter Geräte im Alltag ist eine Bilanz dringend geboten. 


Bargeld erhalten, Krypto-Währungen fördern 


Wir Freie Demokraten setzen uns für die uneingeschränkte Nutzbarkeit von Bargeld als 
Zahlungsmittel ein. Bargeld sollte als Alternative zu digitalen Zahlungsformaten bestehen bleiben. 
Zugleich begrüßen wir die Weiterentwicklung von Kryptowährungen. Bargeld ermöglicht uns, ohne 
staatliche Kontrolle und Überwachung Geld aufzubewahren. Zudem setzt die Möglichkeit der 
Bürgerinnen und Bürger, auf Bargeld auszuweichen, der Negativzinspolitik der Europäischen 
Zentralbank enge Grenzen. Wir begrüßen zudem alternative Tauschmittel wie Kryptowährungen auf 
Blockchain sowie anderen Basen und wollen die Schaffung eines verlässlichen rechtlichen Rahmens 
fördern und weiterentwickeln. 


Handlungsfähiger Rechtsstaat  


Extremismus und Terrorismus sind eine Bedrohung für unsere Demokratie und unsere offene und 
freie Gesellschaft. Der Rechtsstaat muss daher besser organisiert sein als das Verbrechen. Wir 
brauchen einen handlungs- und durchsetzungsstarken Rechtsstaat, der Sicherheit und Freiheit 
gleichermaßen gewährleistet. Dazu wollen wir Freie Demokraten Polizei und Justiz besser ausstatten, 
unsere Sicherheitsarchitektur erneuern und den Feinden des Rechtsstaats entschieden 
entgegentreten. 


Strafprozess effektiver, schneller, moderner und praxistauglicher machen 


Wir Freie Demokraten wollen Strafprozesse effektiver, schneller, moderner und praxistauglicher 
machen – ohne dass sich dies einseitig zu Lasten der Rechte des Beschuldigten und dessen 
Verteidigung auswirkt. Dazu wollen wir den deutschen Strafprozess, dessen Grundstruktur noch aus 
dem Kaiserreich stammt, grundlegend modernisieren. Der Rechtsstaat muss auch in komplexen und 
exponierten Verfahren seine Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen. So muss der Strafprozess 
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digitaler und kommunikativer werden. Vernehmungen und Hauptverhandlung müssen in Bild und 
Ton aufgezeichnet werden – das ist international Standard. Hauptverhandlungen könnten 
konzentrierter und schneller durchgeführt werden, wenn das Gericht mit Verteidigung und 
Staatsanwaltschaft Gespräche über die Verfahrensgestaltung führen könnte. 


Gerichtsverfahren modernisieren und beschleunigen 


Wir Freie Demokraten wollen Gerichtsverfahren modernisieren und beschleunigen. In einem 
Digitalpakt für die Justiz soll sich der Bund daran beteiligen, die technische Ausstattung der Justiz in 
den Ländern deutlich zu verbessern, um zum Beispiel virtuelle Verhandlungen zu ermöglichen. Wir 
wollen außerdem den Zugang zum Recht erleichtern, indem geringfügige Forderungen in einem 
vollständig digitalen, kostengünstigen und schnellen Verfahren geltend gemacht werden können. 
Auch international wollen wir den Justizstandort Deutschland stärken. Wir Freie Demokraten fordern 
einen eigenen Internationalen Handelsgerichtshof für Deutschland. 


Legal Tech nutzen: Anwaltliches Berufsrecht modernisieren 


Wir Freie Demokraten wollen den Rechtsrahmen für Legal Tech-Unternehmen erweitern und auch 
das anwaltliche Berufsrecht modernisieren. Wir wollen das Verbot von Erfolgshonoraren abschaffen 
und das Fremdbesitzverbot lockern. Wir erleichtern die Durchsetzung kleiner Forderungen, für die 
der Rechtsweg bislang zu teuer oder zu mühsam ist. Der Rechtsrahmen soll klare Anforderungen an 
Qualität und Sachkunde, als auch strikte Transparenzregeln von Legal Tech-Unternehmen festlegen. 
Damit stärken wir Wettbewerb und Verbraucherschutz. 


Föderalismusreform III: Klare Zuständigkeiten in der Sicherheitsarchitektur 


Wir Freie Demokraten fordern eine Föderalismuskommission III von Bund und Ländern. Die 
Kommission soll Vorschläge für eine Reform der Sicherheitsarchitektur unterbreiten, etwa durch eine 
Reduzierung der Anzahl der Landesämter für Verfassungsschutz. Zuständigkeiten, 
Verantwortlichkeiten und Verfahren müssen klarer werden. Die parlamentarische Kontrolle und 
Datenschutzaufsicht muss auch in den Kooperationsplattformen der Sicherheitsbehörden 
sichergestellt sein, insbesondere im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) und im 
Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ). Dazu fordern wir für diese 
Kooperationsplattformen eine gesetzliche Grundlage, die den Datenaustausch zwischen den 
Behörden regelt. Wir wollen hierbei die Aufgaben von Nachrichtendiensten und Polizei voneinander 
getrennt halten und dieses Trennungsgebot im Grundgesetz verankern. 


Europäisches Kriminalamt schaffen 


Wir Freie Demokraten fordern, Europol zu einem echten Europäischen Kriminalamt auszubauen. Die 
eigenen operativen Möglichkeiten von Europol müssen ausgedehnt werden. Terrorismus, 
organisierte Kriminalität und Cyberkriminalität machen nicht an Landesgrenzen halt. Die 
Erkenntnisse der nationalen Sicherheitsbehörden zu grenzübergreifenden Sachverhalten sollen 
gemeinsam ausgewertet und Einsätze der Mitgliedstaaten koordiniert werden. Gefährder-
Definitionen und Datenbanken müssen auf europäischer Ebene vereinheitlicht werden und 
kompatibel sein. Außerdem wollen wir die europäische Cybersicherheits-Behörde ENISA stärken. 
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Kontrolle der Nachrichtendienste durch Drei-Säulen-Modell 


Wir Freie Demokraten fordern eine umfassende Neuordnung der Kontrolle der Nachrichtendienste 
nach einem Drei-Säulen-Modell: Die Genehmigung der Überwachung und die 
Gesetzmäßigkeitskontrolle der Nachrichtendienste soll in richterlicher Unabhängigkeit erfolgen. Die 
parlamentarische Kontrolle soll verbessert und die Rechte der Parlamentsminderheit sollen gestärkt 
werden. Eine Parlamentarische Nachrichtendienstbeauftragte oder ein -beauftragter soll dabei 
unterstützen, die Nachrichtendienste zu kontrollieren, und auch Einblick in sensible Informationen 
anderer Dienste erhalten können. Die Rechtsgrundlagen der Kommunikationsüberwachung durch die 
Nachrichtendienste sind im Lichte ihrer jeweiligen Funktion im Inland anzugleichen, da sich die 
verschiedenen Kommunikationsverkehre nicht mehr auseinanderhalten lassen. Weil der Einsatz 
nachrichtendienstlicher Mittel für die Betroffenen einen massiven Eingriff in ihre Grundrechte 
darstellt, ist den betroffenen Personen sowie den Telekommunikationsunternehmen effektiver 
Rechtsschutz zu gewähren und eine praktisch wirksame Klagebefugnis gegen 
Überwachungsmaßnahmen einzuräumen. Eine Überwachung im Inland und in einem anderen EU-
Mitgliedstaat muss den Betroffenen nach Abschluss der Maßnahmen mitgeteilt werden. Schon vor 
einer Entscheidung ist eine Betroffenenanwältin oder ein -anwalt anzuhören, die oder der die Rechte 
der betroffenen Bürgerinnen und Bürger vertritt. 


Organisierte Kriminalität bekämpfen 


Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass Organisierte Kriminalität nachhaltig bekämpft wird. 
Den hocheffizienten und -effektiven Strukturen der Organisierten Kriminalität in all ihren vielfältigen 
Formen muss zum Schutz von Staat und Gesellschaft von staatlicher Seite mit entsprechend 
strukturierten und nachhaltigen Aktivitäten entgegnet werden. Diese müssen endlich auch das 
Dunkelfeld bei klassischen Delikten der Organisierten Kriminalität ins Visier nehmen. Besonders im 
Bereich der Organisierten Wirtschaftskriminalität muss endlich wieder eine regelmäßige Bekämpfung 
möglich werden. 


Innere Führung bei der Polizei 


Wir Freie Demokraten setzen uns für die Schaffung eines Beirats „Innere Führung“ bei der Polizei ein, 
der Kriterien für Fehlerkultur und Selbstreflexion in der Polizeiarbeit erarbeiten soll. Das 
Fehlverhalten einzelner Beamtinnen und Beamter einschließlich der Bedingungen, die zu dem 
Fehlverhalten geführt haben, müssen aufgeklärt werden. Damit wollen wir das Vertrauen in die 
Polizei stärken. Denn die große Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten leistet eine hervorragende 
Arbeit. Es darf daher keinen Generalverdacht gegenüber unserer Polizei geben. Auch die deutsche 
Polizeiausbildung ist im internationalen Vergleich besonders gut. Wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
Radikalisierung, Extremismus und Rassismus müssen in der Ausbildung dennoch ebenso wie die 
Sensibilität für Diskriminierung eine stärkere Rolle spielen. Wir verurteilen Angriffe auf Einsatzkräfte 
scharf. Deshalb fordern wir eine bessere Dokumentation von Gewalt und Übergriffen gegen 
Polizeibeamtinnen und -beamte sowie andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Polizeiliches 
Handeln muss immer nachvollziehbar sein, wir fordern daher eine pseudonyme 
Kennzeichnungspflicht für Beamtinnen und Beamte. 


Bessere Ausstattung und Ausrüstung der Polizei 


Wir Freie Demokraten fordern eine bessere und funktionale Personal- und Sachausstattung für die 
Polizei. Dafür wollen wir entsprechende Mittel bereitstellen und die Infrastruktur schaffen. 
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Insbesondere wollen wir mit einem Digitalpakt dafür sorgen, dass Polizistinnen und Polizisten in 
Deutschland mit dem neuesten Stand der Technik und mit kompatiblen IT-Infrastrukturen 
ausgerüstet sind. Denn die besten Gesetze helfen nicht weiter, wenn sie mangels Personal, durch 
fehlende Ausrüstung oder aufgrund dysfunktionaler IT-Infrastruktur nicht durchgesetzt werden 
können. Zusätzlich wollen wir die Polizeien durch eine Aufgabenkritik entlasten. Dazu gehört zu 
prüfen, ob Aufgaben, die derzeit von der Polizei betraut werden, im vollen Umfang oder in Teilen von 
anderen behördlichen Einrichtungen ausgeführt werden können - beispielsweise der Objektschutz 
oder die Aufnahme von Verkehrsunfällen. Mit den freiwerdenden Kapazitäten kann sich die Polizei 
ihren Kernaufgaben noch intensiver widmen und damit zur Stärkung des Rechtsstaates beitragen. 


Waffenrecht mit Augenmaß und Konsequenz 


Wir Freie Demokraten stehen für ein Waffenrecht mit Augenmaß und Konsequenz. Dabei muss 
zwischen den Besitzerinnen und Besitzern von Legalwaffen wie Sportschützen und Jägern und 
zwischen dem illegalen Waffenbesitz sowie dem Waffenbesitz durch gefährliche Personen strikt 
unterschieden werden. Die jüngsten Verschärfungen des Waffenrechts haben die Besitzer von 
Legalwaffen wie Sportschützen und Jäger mit zusätzlicher unnützer Bürokratie überzogen. Der Bund 
sollte eine Generalrevision des Waffenrechts unternehmen, um Praktikabilität und Praxisnähe zu 
verbessern. Gefährder und Extremisten dürfen keine Waffen besitzen. Dazu muss der 
Datenaustausch der beteiligten Behörden verbessert und der illegale Waffenhandel auf europäischer 
Ebene stärker bekämpft werden. 


Starker Verbraucherschutz orientiert am Leitbild des mündigen Verbrauchers 


Wir Freie Demokraten setzen uns für einen Verbraucherschutz ein, der den mündigen 
Verbraucherinnen und Verbrauchern Optionen und eine informierte sowie souveräne Entscheidung 
ermöglicht. Wir vertrauen auf die Selbstbestimmung der Verbraucher. Deshalb lehnen wir eine 
bevormundende Verbraucherpolitik ab, die zum Beispiel die Dauer bestimmter Verträge schematisch 
begrenzt. Selbstbestimmung setzt aber eine freie und informierte Entscheidung voraus, die auch die 
Zwänge und Grenzen berücksichtigt, denen Verbraucher unterliegen. Dies wollen wir ermöglichen, 
indem wir uns insbesondere zur besseren Vergleichbarkeit bei Langzeitverträgen für die Ausweisung 
monatlicher Durchschnittspreise aussprechen. Zudem wollen wir die Durchsetzung von 
Verbraucherrechten vereinfachen, zum Beispiel durch „Smart Contracts“, die eine automatische 
Entschädigung von Verbrauchern bei Verspätungen vorsehen. 


Presse- und Meinungsfreiheit schützen 


Presse- und Meinungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer liberalen und offenen demokratischen 
Gesellschaft. Denn unsere Gesellschaft lebt von einem freien und unbefangenen Wettstreit der 
Meinungen. Wir Freie Demokraten stehen deshalb für eine aktive und offene Debattenkultur, die 
Meinungsvielfalt fördert und schützt. Gleichzeitig muss sie Widerspruch bei Respekt vor den 
Standpunkten anderer ermöglichen. Denn Kommunikationsgrundrechte schützen nicht vor 
gesellschaftlichen Konflikten oder anderen Ansichten. Leider nehmen Straftaten, Hass und Hetze im 
Internet weiter zu. Der Staat steht hier in der Pflicht, entschieden zu handeln – und 
Persönlichkeitsrechte sowie die freie Meinungsäußerung effektiv zu schützen. 
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Netzwerkdurchsetzungsgesetz abschaffen 


Wir Freie Demokraten wollen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) abschaffen und durch 
einen Regulierungsmix ersetzen, der den Schutz der Meinungsfreiheit in vollem Umfang 
gewährleistet. Wir setzen uns für eine effektivere Verfolgung von Straftaten im Netz ein. Das NetzDG 
setzt bisher einseitig einen Anreiz zur Löschung von Inhalten und legt die Entscheidung über die 
Grenzen der Meinungsfreiheit allein in die Hände sozialer Netzwerke. Deren Einfluss wollen wir 
durch Einrichtungen der Selbstregulierung als Beschwerdeinstanz verringern. Es ist primär Aufgabe 
des Staates, gegen strafbare Handlungen im Netz vorzugehen. 


Opferschutz bei Straftaten und Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet stärken 


Wir Freie Demokraten wollen Opfer von Straftaten im Internet in die Lage versetzen, sich zu wehren, 
indem sie – wie im Urheberrecht – einen Auskunftsanspruch gegen Plattformen und Internetprovider 
erhalten. Bleibt die Täterin oder der Täter anonym und reagiert nicht auf eine Kontaktaufnahme, 
sollte auch eine Sperrung des Accounts in Betracht kommen. Soziale Netzwerke sollen zudem 
umfassend zuständige Zustellungsbevollmächtigte im Inland benennen müssen. 


Der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht eine Auftrags- und Strukturreform 


Wir Freie Demokraten wollen einen moderneren und schlankeren öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
(ÖRR), der sich primär auf Nachrichten, Kultur, politische Bildung und Dokumentationen 
konzentrieren soll. Damit wollen wir den Rundfunkbeitrag absenken. Die Zahl der Fernseh- und 
Hörfunkkanäle, die von den Rundfunkanstalten betrieben werden, ist zu reduzieren. Nicht 
erforderliche Parallelangebote sind zu vermeiden. Im Internet sollte der ÖRR auf Bereiche begrenzt 
sein, die mit klassischem Rundfunk vergleichbar sind oder in direktem Zusammenhang mit ihm 
stehen. Ein funktionierendes duales Mediensystem braucht Ausgewogenheit. Die 
Verhältnismäßigkeit zwischen Rundfunkbeitrag und Wettbewerb muss gewahrt sein. Konkurrenz zu 
jedem Internet-Angebot privater Presse- und Medienhäuser ist nicht Aufgabe des ÖRR. Wir wollen 
die Medien- und Meinungsvielfalt stärken. 


Presseauskunftsgesetz und Schutz der Arbeit der Presse 


Wir Freie Demokraten fordern ein Presseauskunftsgesetz auf Bundesebene und die Erfassung von 
Angriffen auf Medien in der polizeilichen Kriminalstatistik. Whistleblowerinnen und Whistleblower 
sollten nicht arbeits-, personal- oder strafrechtlich belangt werden, wenn sie Straftaten oder 
rechtswidriges Verhalten offenbaren. Voraussetzung ist, dass sie vorher den Dienstweg ausgeschöpft 
haben oder dieser unzumutbar war. Whistleblowerinnen sollen auch vor der Strafverfolgung durch 
ausländische Staaten geschützt werden. Die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern soll 
umgehend in deutsches Recht umgesetzt werden. 


Demokratie und Parlamentarismus 


Unsere Demokratie und unsere Freiheit sind bedroht durch Extremismus, durch Populismus und 
durch Gleichgültigkeit. Für uns Freie Demokraten ist es daher eine Kernaufgabe, die liberale 
Demokratie mit Leben zu erfüllen, sie fortzuentwickeln und zu verteidigen. 


Amtszeitbegrenzung für Bundeskanzler 


Wir Freie Demokraten wollen die Amtszeit von Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzlern auf maximal 
zwei volle Wahlperioden beziehungsweise maximal zehn Jahre beschränken. Demokratie lebt auch 
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vom Wechsel der verantwortlichen Persönlichkeiten. Ämter in einer Demokratie sollten deshalb 
grundsätzlich immer Ämter auf Zeit sein. 


Chancen der Bürgerberatung für die Stärkung des Deutschen Bundestags nutzen 


Wir Freie Demokraten bekennen uns zur repräsentativen Demokratie. Die zentralen Orte der 
Diskussion und Entscheidung sind unsere Parlamente. Auch die repräsentative Demokratie gewinnt 
aber durch neue Instrumente der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger außerhalb von Wahlen. 
Entscheidender Adressat und Auftraggeber für mehr Bürgerbeteiligung sind für uns daher die 
Parlamente, etwa durch die Möglichkeit der Bürgerberatung durch Hausparlamente, die Erweiterung 
des Petitionsrechts um das „Bürgerplenarverfahren“ oder durch per Zufallsauswahl besetzte 
Bürgerräte. Stets muss dabei unmissverständlich klargestellt sein, dass nur das Parlament legitimierte 
Entscheidungen trifft, der Beratungsauftrag klar eingegrenzt und die Erwartungen klar definiert sind. 
Der Deutsche Bundestag sollte zudem auf Open-Source-Basis eine digitale Plattform mit einer 
Vorhabenliste einrichten, die staatliche Behörden und Einrichtungen verpflichtet, ihre Pläne und 
Abwägungen künftig im Sinne echter Informationsfreiheit zu dokumentieren sowie der öffentlichen 
Kommentierung zugänglich zu machen. 


Legislaturperiode auf fünf Jahre verlängern, Wahlen bündeln 


Wir Freie Demokraten wollen die Legislaturperiode des Deutschen Bundestags von vier auf fünf Jahre 
verlängern. Die Wahltermine der Länder sollen stärker gebündelt werden. Eine Legislaturperiode 
wird zu Beginn wesentlich durch die Zeit für Sondierungsgespräche sowie Koalitionsverhandlungen 
und zum Ende hin durch den Wahlkampf bestimmt. Angesichts der Komplexität vieler Gesetze ist es 
sinnvoll, die Legislaturperiode und damit auch die Regierungszeit zu verlängern. Zugleich würden 
weniger Wahltermine den Dauerwahlkampf verhindern. 


Deutschen Bundestag verkleinern 


Wir Freie Demokraten wollen einen immer weiter wachsenden Deutschen Bundestag verhindern. 
Durch Überhang- und Ausgleichsmandate überschreitet der Bundestag mit 709 Abgeordneten aktuell 
die vom Bundeswahlgesetz vorgesehene Zahl von 598 Abgeordneten deutlich. Das erschwert nicht 
nur die Arbeit im Parlament, sondern ist auch kostspielig. Wir schlagen deshalb vor, die Anzahl der 
Wahlkreise und damit der Direktmandate auf 250 zu beschränken. Damit reduzieren wir die 
Wahrscheinlichkeit von Überhangmandaten. Außerdem wollen wir das sogenannte 
Mindestsitzzahlverfahren abschaffen, weil es zu einer erheblichen Vergrößerung des Deutschen 
Bundestags führen kann. Der Grundsatz, dass jede Stimme gleich viel zählt, darf im Zuge einer 
Reform des Wahlrechts nicht angetastet werden. 


Wahlrecht ab 16 


Wir Freie Demokraten fordern eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre für die Wahlen zum 
Deutschen Bundestag und Europäischen Parlament. Als Voraussetzung dafür ist die politische Bildung 
an allen Schulformen zu verstärken. Das Wahlrecht ist der Schlüssel zur politischen Partizipation. Es 
ist das vornehmste Recht in einer Demokratie. Die Ausweitung des Wahlrechts war stets Zeichen des 
gesellschaftlichen Fortschritts. Junge Menschen nehmen bereits in vielen Lebensbereichen 
Verantwortung wahr, werden aber von der politischen Teilhabe ausgeschlossen. Dabei sind sie 
diejenigen, die am längsten von politischen Entscheidungen beeinflusst werden. Das Wahlrecht ab 16 
ist gelebte Generationengerechtigkeit. 
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Tolerante und weltoffene Gesellschaft 


Wir Freie Demokraten treten für eine Gesellschaft ein, in der jede und jeder unabhängig von 
Herkunft, Aussehen, Religion oder politischer Ansichten, frei leben und sich frei äußern kann. 
Menschenrechte, Meinungsfreiheit und der Schutz von Minderheiten sind für unser Zusammenleben 
unverzichtbar. Wir Freie Demokraten machen uns daher stark für unsere freiheitliche Gesellschaft 
und gegen Rassismus, Fremdenhass, Antisemitismus und Homophobie. 


Liberaler Feminismus 


Wir Freie Demokraten stehen für einen liberalen Feminismus, der auf der Rechtsgleichheit aller 
Geschlechter aufbaut und für alle Individuen Freiheits- und Entfaltungsräume erweitern will. Der 
liberale Feminismus strebt die Selbstbestimmung aller Individuen frei von gesellschaftlichen 
Rollenzuschreibungen aufgrund ihres gewählten oder biologischen Geschlechts an. 


Für einen gesamtgesellschaftlichen Konsens gegen jede Form von Extremismus 


Wir Freie Demokraten verurteilen jede Form des Extremismus. Politischen Extremismus von Rechts- 
bis Linksextremismus lehnen wir ebenso ab wie religiös oder nationalistisch motivierten 
Extremismus. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die Überhöhung der eigenen Gruppe oder 
Nation und die Herabwürdigung anderer sowie Drohungen und Gewalt verfügen niemals über eine 
moralische Überlegenheit. Die wissenschaftliche Expertise in den Sicherheitsbehörden bei der 
Bekämpfung verschiedener Extremismusformen muss ausgebaut werden. Der Bund sollte die 
Präventionsarbeit und funktionierende Aussteigerprogramme zu unterschiedlichen 
Extremismusformen auf eine verlässliche finanzielle Grundlage stellen. 


Gemeinsam gegen Rechtsextremismus und Rassismus 


Wir Freie Demokraten erkennen die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus als 
besondere Herausforderung an. Wir stellen uns Diskriminierung und gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit aktiv entgegen. Rechtsextreme Vereinigungen müssen konsequent verboten 
werden. Die Beobachtung rechtsextremer Gefährderinnen und Gefährder muss zügig intensiviert 
werden. Die Sicherheitsbehörden müssen sich besser um den Schutz besonders gefährdeter Gruppen 
und ihrer Einrichtungen kümmern. Für Menschen mit gefährlichen rechtsextremen Einstellungen ist 
im öffentlichen Dienst kein Platz. 


Null Toleranz gegenüber Antisemitismus 


Wir Freie Demokraten fordern ein entschiedenes Vorgehen gegen jede Form des Antisemitismus. 
Jüdisches Leben in Deutschland und Europa ist für uns integraler Bestandteil unserer Zivilgesellschaft. 
Politik und Sicherheitsbehörden müssen die spezifische Gefährdung jüdischen Lebens ernst nehmen 
und sich ihr entschieden entgegenstellen. Es darf keine Toleranz gegenüber irgendeiner Form des 
Antisemitismus geben. Jüdische Einrichtungen müssen durch staatliche Maßnahmen effektiv 
geschützt werden. Dabei muss auf die Sicherheitsbedenken der Gemeinden eingegangen werden. In 
Polizei und Justiz braucht es Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, um antisemitisch 
motivierte Gefahren und Taten aufzuarbeiten. In der Schule braucht es Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Lernmaterialien, um Alltags-Antisemitismus zu entlarven und um antisemitischen Vorurteilen sowie 
Hass vorzubeugen. In der Wirtschaft werden wir durchsetzen, dass für antisemitische und 
israelfeindliche Geschäftspraktiken, wie sie beispielsweise im Luftreiseverkehr vorkommen, auf 
deutschen Märkten kein Platz ist. Dabei sollte die Definition des Antisemitismus der International 
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Holocaust Remembrance Alliance Orientierungspunkt sein. Wir beobachten die Aktivitäten von BDS 
(Boycott, Disinventions, Sanctions) mit großer Sorge und treten ihnen klar entgegen. Dazu gehören 
für uns auch eine Prüfung des Verbots des Al-Quds-Marsches in Berlin sowie härtere strafrechtliche 
Sanktionen für das Verbrennen von Israel-Fahnen als Ausdruck von israelbezogenem Antisemitismus. 
Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar soll aufgewertet werden, 
indem wir eine bundesweite Schweigeminute am Vorbild des israelischen Jom haScho’a einführen. 


Nationaler Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit 


Wir Freie Demokraten fordern die Erweiterung des Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz um den Schutz vor 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität und ein vollständiges Verbot sogenannter 
„Konversionstherapien“. Wir wollen das Blutspende-Verbot für homo- und bisexuelle Männer endlich 
abschaffen. Für die Eignung ist nicht die sexuelle Identität maßgeblich, sondern das individuelle 
Risikoverhalten eines jeden Menschen. Wir setzen uns für einen Nationalen Aktionsplan gegen 
Homo- und Transfeindlichkeit ein. Dieser soll Diskriminierungen, Beleidigungen und Gewalt wirksam 
entgegentreten. Bundes- und Länderpolizeien sollen LSBTI-feindliche Straftaten bundesweit 
einheitlich erfassen, sie in ihrer Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigen, die 
Ermittlungsdienste entsprechend schulen und LSBTI-Ansprechpersonen benennen. Homo- und 
transfeindliche Gewalt muss im Strafgesetzbuch genauso behandelt werden wie rassistische Gewalt. 
Beratungs- und Selbsthilfeangebote sowie die schulische und öffentliche Aufklärung über sexuelle 
und geschlechtliche Vielfalt wollen wir stärken. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die vor zehn 
Jahren von den Freien Demokraten initiiert wurde, soll dauerhaft im Bundeshaushalt abgesichert 
werden. 


Häusliche Gewalt effektiv bekämpfen 


Wir Freie Demokraten fordern, dass die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt schnell, umfassend und wirksam umgesetzt wird. Bund 
und Länder müssen hier intensiver zusammenarbeiten. Wir wollen Betroffenen anzeigeunabhängig, 
kostenlos und anonym die Spurensicherung bei sexueller oder sexualisierter Gewalt ermöglichen. 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei Polizei und Justiz müssen nach gemeinsamen 
Standards aus- und weitergebildet werden. Wir setzen uns für einen bedarfsgerechten Ausbau von 
Frauenhausplätzen, eine bundesweit einheitliche Finanzierung sowie ein nationales Online-Register 
ein. Informationen über Hilfsangebote zu häuslicher Gewalt sollen standardmäßig beim Besuch der 
Frauenärztin oder des Frauenarztes zur Verfügung gestellt werden. Außerdem wollen wir eine besser 
ausgebaute und institutionalisierte präventive und sowie repressive Täter- und Täterinnenarbeit. 


Islamismus: Prävention und Deradikalisierung stärken 


Wir Freie Demokraten fordern eine gemeinsame Präventionsstrategie von Bund und Ländern gegen 
islamistische Radikalisierung. In einem ersten Schritt wollen wir alle bestehenden Präventions- und 
Deradikalisierungsprogramme bewerten lassen. Auf Basis der Ergebnisse fordern wir klare und 
verbindliche Standards für die Prävention und Deradikalisierung im Bereich des Islamismus, 
insbesondere in Gefängnissen. Ebenso ist eine verlässliche Finanzierung von Präventionsprojekten 
notwendig. Mit einer solchen Strategie können wir islamistische Radikalisierung verhindern und 
nachhaltig bekämpfen. 
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Vom Staatskirchenrecht zum Religionsverfassungsrecht 


Wir Freie Demokraten wollen das Staatskirchenrecht zu einem Religionsverfassungsrecht 
weiterentwickeln. Es soll einen passenden rechtlichen Status bieten für alle Religionsgemeinschaften, 
die das Gleichheitsgebot und die Glaubensvielfalt, die Grundrechte sowie die Selbstbestimmung ihrer 
Mitglieder anerkennen. Im Zuge dessen muss der Verfassungsauftrag der Ablösung der 
Staatsleistungen vollzogen werden. Tanzverbote und ähnliche Einschränkungen an stillen Feiertagen 
wollen wir abschaffen. Ebenso müssen kirchliche Privilegien im Arbeitsrecht abgeschafft werden, 
soweit sie nicht Stellen betreffen, die eine religiöse Funktion ausüben. Wir wollen liberalen und 
progressiven Muslimen, die weniger in den muslimischen Verbänden organisiert sind, ein stärkeres 
Gewicht einräumen. Ziel muss es sein, dass Glaubensgemeinschaften nicht aus dem Ausland 
gesteuert und finanziert werden, sondern von ihren Mitgliedern in Deutschland. Ein wichtiger Schritt 
hierzu ist die Ausbildung von Imamen in Deutschland. 


Kommunen, Sport und Ehrenamt stärken 


Die Kommunen in Deutschland brauchen mehr Freiräume – für Zukunftschancen, Vielfalt und 
Zusammenhalt. Wir Freie Demokraten wollen die Lebensqualität in städtischen und ländlichen 
Räumen verbessern. Ehrenamt und Sport wollen wir durch gute Rahmenbedingungen unterstützen. 
In vielen Regionen Deutschlands sind Tourismusbetriebe wie Hotels und Gaststätten Eckpfeiler für 
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. 


Entschuldung der Kommunen und Reformen miteinander verbinden 


Wir Freie Demokraten sind offen für eine Entschuldung besonders überlasteter Kommunen, die aus 
eigener Kraft keine finanzielle Perspektive haben. Viele Kommunen haben durch einen Sparkurs und 
strukturelle Reformen in den vergangenen Jahren ihre Schulden zurückbezahlt. Diese Gemeinden 
dürfen nicht die Leidtragenden sein, wenn der Bund andere Kommunen in einzelnen Ländern 
entschuldet. Ein mögliches Entschuldungsprogramm des Bundes muss daher in den zulässigen 
verfassungsrechtlichen Grenzen mit Infrastrukturprojekten, regionaler Wirtschaftsförderung und 
einer grundsätzlichen Reform der Gemeindefinanzen verbunden werden. 


Wer bestellt, bezahlt! Wer sich verschuldet, haftet! 


Wir Freie Demokraten wollen ein echtes Konnexitätsprinzip im Grundgesetz verankern. Wenn Bund 
und Länder neue Aufgaben schaffen, müssen sie diese auch bezahlen. Selbst wenn Mittel des Bundes 
für die Kommunen vorgesehen sind, verbleiben diese häufig auf der Ebene der Länder und werden 
nicht weitergeleitet. Gleichzeitig sollen Bund, Länder und Kommunen durch eine Insolvenzordnung 
für ihre eigenen Schulden haften. Hierzu möchten wir eine Insolvenzordnung für 
Gebietskörperschaften schaffen. Heute stehen die Gebietskörperschaften in einer Haushaltsnotlage 
als Ultima Ratio füreinander ein. Diejenigen, die gut wirtschaften, müssen die Risiken derjenigen 
mittragen, die schlecht wirtschaften. Eigenverantwortung für die Schulden führt zu solideren 
öffentlichen Finanzen. 


Für eine wehrhafte Demokratie: Vielfalt bürgerschaftlichen Engagements fördern 


Wir Freie Demokraten wollen die Vielfalt bürgerschaftlichen Engagements in einer lebendigen 
Bürgergesellschaft stärken. Durch ehrenamtlichen Einsatz leisten viele Bürgerinnen und Bürger einen 
elementaren Beitrag zu einer friedfertigen, lebendigen und wehrhaften Demokratie. Wo Vereine, 
Stiftungen und andere Organisationsformen Zuwendungsempfänger von staatlicher Struktur- und 
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Projektförderung sind, muss der Staat sicherstellen, dass sie und ihre Projektpartner auf dem Boden 
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. 


Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale erhöhen 


Wir Freie Demokraten wollen die Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale angemessen erhöhen. 
Ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement gehören zu den Grundfesten unserer 
Gesellschaft. Von Sport und Kultur über Wohlfahrts- und Sozialarbeit bis hin zu Umweltschutz und 
Kommunalpolitik – tausende Menschen erfüllen in ihrer Freizeit elementare Funktionen in unserem 
Land. Sie wollen wir unterstützen. 


Ehrenamt von Bürokratie und Haftungsrisiken entlasten 


Wir Freie Demokraten wollen das Ehrenamt von Bürokratie und möglichen Haftungsrisiken entlasten. 
Den Zugang zu neuen digitalen Lösungen für Vereine wollen wir vereinfachen – etwa in den 
Bereichen Akquise und Verwaltung. Ehrenamt ist mehr als nur Freizeit. Das freiwillige Engagement 
tausender Bürgerinnen und Bürger ermöglicht Millionen von Menschen freie Entfaltung, 
Selbstwirksamkeit und vor allem Kindern und Jugendlichen wertvolle Lernprozesse. Es bringt 
Menschen unabhängig ihres sozialen und kulturellen Hintergrundes zusammen, stiftet Gemeinschaft 
und fördert Toleranz. 


Bundesfreiwilligendienst attraktiver machen 


Wir Freie Demokraten wollen die Attraktivität des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) erhöhen. Dazu 
fordern wir ein mit dem Freiwilligen Wehrdienst vergleichbares Entgelt, die Eröffnung von 
Teilzeitmodellen für den BFD, die Öffnung für neue Zielgruppen sowie die weitere Stärkung des 
Freiwilligen Digitalen Jahres. Während wir das freiwillige Engagement junger Menschen begrüßen 
und stärker fördern wollen, lehnen wir einen Zwangsdienst ab. Wir wollen junge Menschen selbst 
über ihre Zukunft entscheiden lassen und sie nicht gegen ihren Willen zu einem Gesellschaftsjahr 
oder einer Dienstpflicht verpflichten. An der Aussetzung der Wehrpflicht halten wir fest. 


Werte im Sport schützen 


Wir Freie Demokraten wollen Werte im Sport schützen: Fairplay, Respekt, Gewaltfreiheit und 
Antidiskriminierung müssen zu selbstverständlichen und gesellschaftlich anerkannten Leitlinien des 
Verhaltens aller am Sportleben Beteiligten werden. Dazu erwarten wir neben den Beiträgen der 
Politik vor allem zielführende Beiträge der beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) neu 
gegründeten unabhängigen Ethik-Kommission. In Zeiten der Coronapandemie ist der Zusammenhalt 
der Gesellschaft an vielen Stellen gewachsen. Gerade im Sport besteht die Chance, soziale 
Kompetenzen, Integrationsbereitschaft und Inklusion nachhaltig zu vermitteln. 


Sport-Großveranstaltungen 


Wir Freie Demokraten wollen an Bewerbungen der Bundesrepublik Deutschland für die Ausrichtung 
von Sport-Großveranstaltungen festhalten. 


E-Sports anerkennen und unterstützen 


Wir Freie Demokraten wollen E-Sports als Sport anerkennen. Entsprechende Angebote wollen wir 
fördern. Die Gemeinnützigkeit von E-Sports-Vereinen soll anerkannt werden. Die Verbindung aus 
sportlicher Betätigung, technischer Innovation und Digitalisierung eröffnet für viele Menschen 
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unterschiedlicher Altersklassen neue Möglichkeiten. Wir wollen die Innovationswirkung der Games-
Branche nutzen, die Integration und Vernetzung mit dem organisierten Sport fördern und die 
Nutzung möglicher positiver Effekte in den Bereichen Prävention und Gesundheit weiter 
vorantreiben. 


Doping bekämpfen – Schutz für Kronzeugen und Whistleblower 


Wir Freie Demokraten wollen das Anti-Doping-Gesetz um eine Regelung zum Schutz von 
Kronzeuginnen und Kronzeugen sowie Whistleblowerinnen und Whistleblowern ergänzen. Die Anti-
Doping-Arbeit muss von den Sportfachverbänden losgelöst werden. Auf diese Weise wird der Kampf 
gegen Doping unabhängiger und schlagkräftiger. Neben dem technischen Know-how muss den 
Zuständigen der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) ein angemessenes Budget bereitgestellt 
werden. Damit bekämpfen wir Doping im Sport effektiver als heute. 


Kultur  


Deutschland kann auf eine lange Tradition als Kulturnation blicken. Wir Freie Demokraten wollen die 
Vielfalt und die Freiheit des Kulturlebens sichern und für alle Menschen in unserem Land zugänglich 
machen. Dazu gehört für uns die Stärkung der Kulturförderung sowie der kulturellen Bildung. Wir 
setzen uns auch für eine starke Kultur- und Kreativwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig unseres 
Landes ein, der von der Coronakrise besonders hart getroffen wurde. 


Kulturförderung nachhaltig stärken 


Wir Freie Demokraten setzen uns für eine Erhöhung des Bundeshaushalts für die nationale und 
internationale Kulturförderung ein. Kulturförderung ist keine Subvention, sondern eine Investition in 
die Zukunft unseres Landes. Für eine freie Entwicklung brauchen die Künste Förderung, weil sich 
gerade das Neue und Originelle oft jenseits der selbsttragenden Vermarktung findet. Wir wollen 
einen Anstieg der institutionellen Förderung zur Stärkung der Institutionen in ihrer Unabhängigkeit. 
Damit wird Deutschland seiner Rolle als Kulturnation gerecht. 


Förderung für Selbstständige in Kultur- und Kreativwirtschaft 


Wir Freie Demokraten setzen uns für eine starke Kultur- und Kreativwirtschaft als wichtigen 
Wirtschaftszweig in Deutschland ein. Wir wollen Förderprogramme auch für kleinere Unternehmen 
und Solo-Selbstständige der Kultur- und Kreativwirtschaft öffnen. Förderanträge wollen wir 
vereinfachen. Auch Online-Formate wie Livestreams sind Teil einer lebendigen Kreativbranche. Daher 
wollen wir Online-Livestreams von der Rundfunklizenzpflicht befreien. 


Kultur als Staatsziel 


Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, Kultur als Staatsziel im Grundgesetz durch Aufnahme des 
Artikels 20b mit dem Satz „Der Staat schützt und fördert Kultur“ festzuschreiben. Das wäre ein 
starkes Zeichen für die Bedeutung der Kultur in Deutschland als Teil unseres gemeinsamen 
europäischen Kulturraums. Wir betrachten dies als eine Werte-Entscheidung, denn es geht um den 
Schutz geistig-kreativer Arbeit als Lebensgrundlage vieler tausend Bürgerinnen und Bürger. 


Kulturelle Bildung stärken 


Wir Freie Demokraten wollen zehn Prozent des jährlichen Budgets öffentlicher und öffentlich 
geförderter Kulturorganisationen in kulturelle Bildung investieren. Das kulturelle (Vermittlungs-) 
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Angebot soll Menschen aller Altersgruppen und unabhängig von sozialer und kultureller Herkunft 
offenstehen. Erst kulturelle Bildung öffnet den Zugang zur Kultur für alle. 


Erinnerungs- und Gedenkkultur stärken – Gedenkstättenkonzept modernisieren 


Wir Freie Demokraten wollen das Gedenkstättenkonzept modernisieren. Die Aufarbeitung und 
Vermittlung des Unrechts der beiden deutschen Diktaturen des Nationalsozialismus sowie der DDR 
bleibt eine kontinuierliche Aufgabe. Durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte kann eine 
Sensibilisierung für den Wert der Freiheits- und Bürgerrechte geleistet werden. Die Stärkung der 
historischen Orte mit mehr digitalen Angeboten und innovativen Vermittlungskonzepten ermöglicht 
es, Brücken zu jüngeren Generationen zu bauen, um einen Beitrag zur Stärkung des Bewusstseins für 
die Freiheit zu leisten. 


Kulturgutschutzgesetz überarbeiten – Eigentumsrechte stärken 


Wir Freie Demokraten wollen eine Rücknahme jener Teile des Kulturgutschutzgesetzes (KGSG), die 
nicht illegal verbrachtes Kulturgut betreffen. Für den Ankauf wichtiger Kunstwerke durch die 
öffentliche Hand ist ein Ankaufsfonds einzurichten. Illegaler Handel mit Kulturgut muss wirksam 
bekämpft werden. Hierzu sind Zoll und Polizei in die Lage zu versetzen. Wir lehnen jeden unnötigen 
staatlichen Eingriff in das Eigentumsrecht ab. Die Regelungen zum „Abwanderungsschutz von 
nationalem Kulturgut” greifen massiv in die Eigentumsrechte privater Sammlerinnen und Sammler 
sowie in die unternehmerische Freiheit von Kunst- und Auktionshäusern ein. Nur so können eine 
freie Fluktuation von Kunstwerken und ein freier kultureller Austausch ermöglicht werden. Die 
Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgut krankt nicht an rechtlichen Regelungen, sondern an 
mangelnden Kapazitäten bei den zuständigen Behörden. 


Auswärtige Kulturpolitik stärken 


Wir Freie Demokraten wollen die Auswärtige Kulturpolitik als Aushängeschild Deutschlands in der 
Welt stärken. Die Arbeit von Mittlerorganisationen wie dem Goethe-Institut und dem Institut für 
Auslandsbeziehungen soll weiter gefördert und mit Blick auf digitale Angebote ausgebaut werden. 
Gleichzeitig unterstützen wir die freiwillige Zusammenarbeit der nationalen Kulturinstitute der EU-
Mitgliedstaaten in Drittländern. Der Europäische Auswärtige Dienst sollte eine Arbeitseinheit für 
internationale Kulturbeziehungen einrichten. 


„European Heritage Trust“ gründen 


Wir Freie Demokraten wollen die Gründung eines EU-weiten Kulturfonds nach dem Vorbild des 
„National Trust Europe“ in Großbritannien zum Schutze des europäischen Kulturerbes. Dieser Fonds 
soll als Dachorganisation die Gründung und Weiterentwicklung von sich für den Denkmalschutz 
engagierenden Organisationen fördern und diese EU-weit miteinander vernetzen. Langfristiges Ziel 
soll es sein, mit dem „European Heritage Trust“ eine sich zu großen Teilen über Mitgliedsbeiträge, 
Einnahmen aus Eintritten und gewerblichen Betrieb selbst finanzierende Institution zu schaffen. 


Urheberrecht: Fairen Interessenausgleich und Grundrechte im Internet sichern 


Wir Freie Demokraten wollen ein modernes Urheberrecht. Jedoch hinkt das geltende Urheberrecht 
der gesellschaftlichen und technologischen Entwicklung hinterher und bremst Innovationen aus. Wir 
Freie Demokraten wollen das Urheberrecht nach dem Vorbild des amerikanischen „Fair Use“-Prinzips 
maßvoll weiterentwickeln und hierzu die bisherigen Schranken des Urheberrechts durch eine 
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Bagatellklausel für private Nutzungen, die keine wirtschaftlichen Folgen haben und - wie viele 
inzwischen alltägliche Nutzungen wie Memes und Remixes - keine kommerziellen Interessen 
verfolgen. Das Leistungsschutzrecht für Presseverlegerinnen und Presseverleger wollen wir wieder 
abschaffen. Das Verhältnis zwischen Kunstfreiheit und dem Schutz geistigen Eigentums muss im 
digitalen Zeitalter neu gedacht werden und gleichzeitig die Urheberin sowie den Urheber eines 
Werkes in ihren oder seinen wirtschaftlichen und ideellen Rechten schützen. Dies ist 
Grundvoraussetzung für eine lebendige Kultur- und Kreativwirtschaft. Den Einsatz von Uploadfiltern 
lehnen wir als immense Gefahr für Meinungs- und Kunstfreiheit im Netz jedoch weiterhin ab. Zudem 
setzen wir uns dafür ein, dass staatliche Informationen nicht länger mit Verweis auf das 
Urheberrecht, quasi als Geheimschutz durch die Hintertür, der Öffentlichkeit vorenthalten werden 
können. 
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III. Nie waren die Chancen größer: Bewältigen wir die großen Herausforderungen unserer Zeit! 


Wie es ist, darf es nicht bleiben: Nur ein freiheitlich-demokratischer, ein wirtschaftlich starker und 
ein moderner Staat wird die großen globalen Herausforderungen wie den Klimawandel, Pandemien, 
Terrorismus, Handelskonflikte und Migration gemeinsam mit unseren internationalen Partnern 
bewältigen können. Setzen wir dabei auf die Handlungsfähigkeit einer starken Europäischen Union, 
auf eine deutsche Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik aus einem Guss, auf Innovation statt 
auf Verbote, auf Technologie statt auf Ideologie, auf Erfindergeist statt auf Bürokratie: Auch den 
Klimawandel bewältigen wir mit German Mut, nicht mit German Angst! Die Herausforderungen des 
demographischen Wandels lösen wir durch ein zeitgemäßes Einwanderungsrecht, eine enkelfitte 
Rentenpolitik und mehr Chancen für alle Bürgerinnen und Bürger, Eigentum und Wohlstand 
aufzubauen. 


Klima- und Umweltschutz durch Innovation 


Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Packen wir es richtig an, kann 
er aber auch zu einer unserer größten Chancen werden. Wir brauchen Forschung, Wissenschaft, 
Innovationen und die vielen klugen Ideen der Menschen. Neue Technologien führen dazu, Energie 
bezahlbar umwandeln und gleichzeitig das Klima schützen zu können. Auch bei der Lösung für 
komplexe Umweltprobleme setzen wir auf die Kreativität der Vielen und den Wettbewerb der besten 
Ideen. 


Emissionshandel schnellstmöglich auf alle Emissionen ausweiten  


Wir Freie Demokraten wollen den EU-Emissionshandel (EU-ETS) schnellstmöglich auf alle Sektoren 
und geographisch ausweiten. Die Politik gibt vor, wieviel CO2 im Jahr ausgestoßen werden darf. Für 
den Ausstoß müssen Zertifikate erworben werden, die von Jahr zu Jahr weniger und damit teurer 
werden. Wer hingegen besonders viel CO2 spart, muss weniger Zertifikate kaufen und spart Geld und 
wer CO2 speichert, muss dafür Geld erhalten. So schaffen wir Anreize für Investitionen in 
klimafreundliche Technologien. Wir bekennen uns ausdrücklich zu dem Ziel aus dem Pariser 
Abkommen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Deutschland und Europa haben 
sich zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 verpflichtet. Dieses Ziel können wir durch ein striktes und 
jährlich sinkendes CO2-Limit in einem umfassenden Emissionshandelssystem zuverlässig erreichen. 
Es sollte jedoch regelmäßig auf Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in den 
Sachstandsberichten des Weltklimarates (Intergovernmental Panel on Climate Change) evaluiert 
werden. Sollte Klimaneutralität in der EU in dem Zuge bereits frühzeitiger angestrebt werden, kann 
der Emissionshandel die Zielerreichung durch Anpassung des Senkungspfads weiterhin garantieren. 
Damit bekennen wir uns auch zum 13. Ziel für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen. Den Weg dorthin überlassen wir dem Erfindergeist von Ingenieurinnen und 
Ingenieuren, Technikerinnen und Technikern sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. So 
können wir Klimaschutz marktwirtschaftlich und wissenschaftlich sicher erreichen. Der Weg kann und 
muss in Deutschland und Europa starten, er ist aber erst beendet, wenn alle Emissionen weltweit 
einen einheitlichen marktwirtschaftlichen CO2-Preis haben. 


Fairen Wettbewerb durch einheitlichen CO2-Preis sichern – „Carbon Leakage“ verhindern  


Wir Freie Demokraten wollen deutsche Unternehmen vor Wettbewerbsverzerrungen durch 
klimapolitische Maßnahmen schützen. Ziel muss ein über den europäischen Emissionshandel (EU-
ETS) hinaus international abgestimmtes Vorgehen beim Klimaschutz mit einheitlichem CO2-Preis für 
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alle sein. Als Übergangslösung bis zu einem globalen CO2-Zertifikatehandel unterstützen wir die EU 
darin, eine WTO-konforme Weiterentwicklung des „Carbon Leakage“-Schutzes einzuführen, der sich 
am EU-ETS orientiert. Damit verhindern wir, dass emissionsintensive Industrien ins Ausland 
abwandern, und geben anderen Ländern einen direkten Anreiz, bei der CO2-Bepreisung 
nachzuziehen. Nur so kann ein echter Wettbewerb um Innovationen für mehr Klimaschutz gelingen. 
Denn dem Klimaschutz ist nicht geholfen, wenn CO2-intensive Produktionsprozesse in Regionen mit 
geringeren Auflagen außerhalb Deutschlands und Europas verlagert und die Produkte anschließend 
importiert werden. Aus Sicht der Freien Demokraten ist die Einbeziehung der Partner in europäische 
Emissionshandelssysteme in jedem Fall vorzuziehen. 


Internationale Maßnahmen anrechnen – Klimaschutz effizient umsetzen 


Wir Freie Demokraten wollen die Möglichkeit nutzen, Projekte in anderen Staaten zu finanzieren und 
die entsprechenden Treibhausgasreduktionen auf die eigenen Ziele anzurechnen. Artikel 6 des 
Pariser Abkommens sieht das ausdrücklich vor. Eine Doppelanrechnung ist dabei ausgeschlossen und 
der Artikel 6 dient dazu, gemeinsam mehr zu erreichen. Bislang verzichtet die EU jedoch freiwillig auf 
die Nutzung dieser Möglichkeit. Da es für das Klima irrelevant ist, an welcher Stelle CO2 eingespart 
wird, wollen wir bei höheren Zielen künftig die Möglichkeit eröffnen, diese im Sinne einer 
ökonomisch effizienten Klimapolitik auch über Maßnahmen nach Artikel 6 des Pariser Abkommens zu 
erreichen. 


Klimaschutz richtig machen – sozialen Ausgleich einführen 


Wir Freie Demokraten wollen eine Klimadividende einführen und die Energiebesteuerung drastisch 
absenken. So müssen auch die sozialen Kosten des Klimaschutzes abgemildert werden. Da die 
kontinuierliche Verknappung der Zertifikate auf der einen Seite zu steigenden Preisen und auf der 
anderen Seite zu höheren staatlichen Einnahmen führen wird, wollen wir die EEG-Umlage 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz) abschaffen sowie die Stromsteuer, die unabhängig von der 
Erzeugungsart und damit der Umweltwirkung erhoben wird, auf den niedrigsten nach aktuellem EU-
Recht möglichen Satz absenken und so schnell wie möglich komplett streichen. Darüber hinaus 
wollen wir Aufkommensneutralität durch die Rückzahlung eines jährlich zu berechnenden 
pauschalen Betrages, also einer Klimadividende, an jede Bürgerin und jeden Bürger gewährleisten. 


Weltweit mehr Wald für Klimaschutz 


Wir Freie Demokraten wollen national wie international mehr Aufforstungen und den Schutz 
bestehender Wälder. Weltweit müssen wir wertvolle Waldökosysteme und Moore erhalten. Dafür 
müssen wir internationale Anreize schaffen – zum Beispiel durch Belohnung der langfristigen 
Bindung von CO2 durch das Emissionshandelssystem. Denn Wälder und Moore sind Hüter von 
Biodiversität und wirksame Kohlenstoffspeicher. Neben Emissionsminderungen sind Aufforstungen, 
unter anderem auch von Mangroven, und die Wiedervernässung von Mooren zurzeit ein verfügbares 
und bezahlbares Mittel, um den Wettlauf gegen die Erwärmung des Planeten zu gewinnen. Dabei 
muss auf eine langfristige Sicherung entsprechender Projekte geachtet werden, sodass Bäume 
beispielsweise wachsen können und nicht binnen weniger Jahre wieder verschwinden. Mehr Wald 
und Moore bedeuten auch bessere Lebens-, Ernährungs- und Einkommenschancen – sowohl 
weltweit für Millionen Menschen in Entwicklungsländern als auch in Deutschland und Europa. 
Ebenso wichtig wie Wälder an Land sind die Algenwälder, Seegraswiesen und das Phytoplankton der 
Meere, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu speichern und Sauerstoff zur Verfügung zu stellen. 
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Eine gesunde Meeresflora leistet somit nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit des 
Ökosystems Ozean, sondern auch zu nachhaltigem Klimaschutz. Deshalb müssen wir die Meeresflora 
besonders schützen. 


Umweltpolitik als Innovationsmotor 


Wir Freie Demokraten wollen eine ideologiefreie umweltpolitische Gesetzgebung und die Förderung 
einer lebendigen, innovativen Start-up-Kultur. Erfindergeist muss Entfaltungsmöglichkeiten 
bekommen, sodass alle von den Ideen profitieren und ungewöhnliche Ideen zur Marktreife gebracht 
werden können. Diese dürfen sich dann im marktwirtschaftlichen Wettbewerb beweisen. Wir 
unterstützen daher auch alle Innovationen in Züchtung, Pflanzenschutz, Digitalisierung und anderen 
Bereichen, die durch ihre Nutzung dazu beitragen, die Belastung der Umwelt zu minimieren. 


Alternative Kraftstoffe – Klimaschutz durch Innovation 


Wir Freie Demokraten wollen mehr alternative Kraftstoffe. Die Zertifizierung muss vereinfacht 
werden. Deutschland kann die vereinbarten Klimaziele bis 2030 nur erreichen, wenn auch Kraftstoffe 
ihren Beitrag leisten. Klimafreundliche synthetische Kraftstoffe sind eine bereits heute verfügbare 
Alternative für alle Verkehrsarten, die ohne technische Umrüstung in herkömmlichen 
Verbrennungsmotoren verwendet werden können. 


Speichertechnologien als Schlüssel für klimaneutrale Energiewirtschaft 


Wir Freie Demokraten wollen den Ausbau von Speichern vorantreiben. Denn vor allem 
Stromspeicher sind eine Voraussetzung für den Erfolg der Energiewende. Wir wollen Speicher daher 
als eigenständige Säule des Energiesystems neben Produzenten, Netzen sowie Verbraucherinnen und 
Verbrauchern rechtlich definieren und für einen wirtschaftlichen Betrieb von Abgaben und Umlagen 
befreien. 


Geo-Engineering ermöglichen - ein Kohlenstoffkreislaufwirtschafts- und Speicherungsgesetz schaffen 


Wir Freie Demokraten wollen Geo-Engineering ermöglichen, um Risiken durch den Klimawandel zu 
minimieren und neue Chancen zu schaffen. Maßnahmen, die unter den weiten Begriff Geo-
Engineering fallen, unterliegen in Deutschland strenger Regulierung. Dabei geht es uns nicht um den 
direkten Einfluss auf unser Klima, etwa durch „Solar Radiation Management“, sondern beispielsweise 
um das gezielte Nutzen von Biomasse zur Speicherung von CO2. Technologiefeindlichkeit wollen wir 
aufbrechen. Wir sehen in „Carbon Capture and Storage“- und „Carbon Dioxide Removal“-
Technologien (CCS und CDR), durch die CO2 der Atmosphäre direkt entzogen wird, eine große 
Chance für den Klimaschutz. Dazu braucht es ein eigenes Gesetz. Für uns gilt: Wer künftig CO2 aus 
der Atmosphäre entfernt und bindet, muss dafür je Tonne gebundenes CO2 ein europäisches CO2-
Zertifikat erhalten. Das muss dann wie jedes andere Zertifikat frei am Markt handelbar sein, ohne 
dass sich die Gesamtmenge der jährlich ausgegebenen Zertifikate erhöht. Um CDR zu fördern wollen 
wir das 55-Prozent-Ziel der EU um ein 5-Prozent-Ziel für Negativemissionstechnologien ergänzen. 
Durch frühzeitige Erkundung und Erschließung potentieller CO2-Speicherstätten sollen die 
Voraussetzungen geschaffen werden, Klimaneutralität in der EU auch vor 2050 zu ermöglichen, falls 
dies auf Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse erforderlich ist. Die Nutzung der 
Negativemissionstechnologien soll dabei die angestrebten Ziele zur Treibhausgasminderung nicht 
beeinträchtigen, sondern einen zusätzlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 
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Luftqualität: Kluge Lösungen statt Fahrverbote 


Wir Freie Demokraten setzen zur Verbesserung der Luftqualität auf innovative Lösungen vor Ort: 
Verbesserung des ÖPNV, unter anderem durch On-Demand-Verkehr, und intelligente 
Verkehrsführung zur Stauvermeidung. Durch eine Zulassung synthetischer Kraftstoffe („E-Fuels“) 
können wir die Luftqualität auch in den Bestandsflotten verbessern. Fahrverbote lehnen wir ab, denn 
sie führen zu Umgehungsverkehr und damit zu einer größeren Klima- und Luftbelastung. 


Artenschutz bei uns und weltweit 


Wir Freie Demokraten wollen das Artensterben bestmöglich verhindern. Der Erhalt der Artenvielfalt 
ist eine Menschheitsaufgabe und eine ethische Verpflichtung. Er ist zugleich ökologisch, ökonomisch 
und medizinisch sinnvoll und notwendig. Unzählige wichtige Errungenschaften, zum Beispiel in der 
Technik und Medizin, kommen aus der Natur. Zudem sind invasive Neophyten für Ökosysteme und 
den Menschen eine Bedrohung, die durch die Globalisierung immer größer wird. Wir müssen unsere 
Ökosysteme vor dem Eindringen dieser fremden Arten effektiv schützen, um die heimische 
Artenvielfalt zu erhalten.  


Zoonosen – Prävention durch Austausch und Registrierungspflicht 


Wir Freie Demokraten wollen Human- und Veterinärmediziner sowie Halterinnen und Halter von 
Wildtieren für den Umgang mit Zoonosen schulen. Durch eine Registrierungspflicht sollen 
Tierhalterinnen und Tierhalter im Infektionsfall schnell und unkompliziert informiert werden. Der 
„One-Health“-Ansatz, der einen Austausch und die Zusammenarbeit von Akteuren der 
Humanmedizin, Veterinärmedizin und Umweltwissenschaften vorsieht, kann einen zentralen Beitrag 
zur Prävention leisten. 


Sauberes Wasser 


Wir wollen dafür Sorge tragen, dass unser Grundwasservorkommen schonend bewirtschaftet wird 
und sauber bleibt. Wir setzen uns darüber hinaus für Feuchtbiotope sowie für intakte Gewässer ein, 
weil sie für die kommunale Wasserversorgung, unsere Gesundheit und die Artenvielfalt von 
Bedeutung sind. Deshalb müssen Einträge, zum Beispiel Rückstände aus Landwirtschaft, Industrie, 
Bergbau sowie Medikamente, immer dort reduziert werden, wo eine Gefährdung vorliegt. Es gilt das 
Verursacherprinzip. 


Meeresschutz als Zukunftsaufgabe 


Wir Freie Demokraten wollen die Meeresforschung ausbauen und stehen für eine nachhaltige 
Meerespolitik, die wirtschaftliche Nutzung, Umweltschutz und Sicherheit in Einklang bringt. 
Deutschland muss seine Vorreiterrolle international ausbauen. Wir wollen uns daher auf 
europäischer und internationaler Ebene für einen Ausbau des Schutzes der Arktis einsetzen. 
Meerespolitik ist für uns eine Zukunftsaufgabe. Das Meer liefert nicht nur Sauerstoff, Ressourcen und 
Energie, sondern ist auch ein wichtiger Klimaregulator. Die Folgen des Klimawandels und von 
Überfischung sowie Meeresverschmutzung (unter anderem Plastikmüll, Chemikalien, mehrere 
Millionen Tonnen Munitionsaltlasten, andere Kampfstoffe und Altöl) und Piraterie stellen eine 
Gefahr für den größten Lebensraum der Erde dar. Gemeinsam mit den europäischen Partnern sollen 
die Schadstoffe zeitnah geborgen beziehungsweise unschädlich gemacht werden. Zur Abhilfe müssen 
vorhandene Konzepte entschlossen umgesetzt und innovative Lösungen entwickelt werden. Diese 
Herausforderungen entschieden anzugehen, schafft nicht nur eine lebenswerte Umwelt, sondern 
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birgt auch handfestes wirtschaftliches Potenzial für unsere Küstenregionen – etwa durch die 
Ansiedlung von innovativen Unternehmen aus dem maritimen Bereich. 


Zukunftsfähige und starke Europäische Union 


Europa muss bereit sein, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen – die Folgen der 
Coronapandemie, den Klimawandel, Terrorismus und Migration. Wir Freie Demokraten wollen eine 
außenpolitisch starke EU, die ihre Werte, ihre Interessen und Souveränität schützt sowie sich 
autokratischem Machtstreben entgegenstellt. Mit mutigen Reformen ihrer Aufgaben, Arbeitsweise 
und Institutionen wollen wir die EU nach innen demokratisch und wirtschaftlich stark sowie nach 
außen handlungsfähig machen. So wird die EU zu einem echten Global Player. 


Zukunftskonferenz für neuen Schwung in Europa nutzen 


Wir Freie Demokraten unterstützen die Konferenz zur Zukunft Europas. In diesem politischen 
Gremium sollen in einem einjährigen Prozess alle europäischen Institutionen zusammenkommen, um 
die Prioritäten für die EU mit Bürgerinnen und Bürgern aus allen Mitgliedstaaten zu diskutieren. Wir 
wollen, dass sich die Konferenz auf zentrale Politikfelder konzentriert, die für unsere gemeinsame 
Zukunft langfristig von Relevanz sind. Dafür müssen Leitlinien, Ziele und Prioritäten definiert werden. 
Für uns geht es darum, die EU bei der Bewältigung von Pandemien robuster aufzustellen, Europa als 
Chancenkontinent zu entwickeln und als Fortschrittsmotor zu mobilisieren. Außerdem wollen wir die 
EU institutionell reformieren, um sie bürgernäher und handlungsfähiger zu machen. Das schließt 
auch Vertragsänderungen ein. Diese müssen anschließend von den Mitgliedstaaten und von den EU-
Institutionen angemessen umgesetzt werden. 


Für eine gemeinsame Verfassung der Europäischen Union als Bundesstaat 


Wir Freie Demokraten wollen nach Abschluss der Konferenz zur Zukunft Europas einen 
Verfassungskonvent einberufen. Dieser Konvent sollte einer dezentral und föderal verfassten Union 
eine rechtsverbindliche Verfassung mit einem Grundrechtekatalog und starken Institutionen geben. 
Über die neue Europäische Verfassung sollen die Bürgerinnen und Bürger der EU in einer 
gemeinsamen europäischen Volksabstimmung entscheiden und damit die Grundlage für einen 
föderal und dezentral verfassten Europäischen Bundesstaat schaffen. Dieser Weg ist das erklärte 
Gegenmodell zum Rückfall Europas in nationalstaatliche Kleinstaaterei einerseits oder die Schaffung 
eines zentralisierten europäischen Superstaats andererseits. Bis dahin möchten wir, dass die 
europäische Integration parallel durch ein „Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten“ vertieft 
wird. 


Für ein starkes EU-Parlament und mehr Transparenz 


Wir Freie Demokraten fordern institutionelle Reformen für mehr Transparenz und Effizienz in der EU. 
Das Europäische Parlament soll nach einem einheitlichen Wahlrecht mit staatenübergreifenden 
Listen und Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten gewählt werden. Es muss zu einem 
Vollparlament mit Initiativrecht aufgewertet werden. Das Europäische Parlament soll einen festen 
Tagungsort haben und selbst über seinen Sitz entscheiden können. Kommissionspräsidentin oder -
präsident wird die Spitzenkandidatin oder der Spitzenkandidat, die oder der im EU-Parlament eine 
Mehrheit der Stimmen auf sich vereint. Das Parlament kann ihr oder ihm durch die Mehrheit seiner 
Mitglieder das Misstrauen aussprechen und eine andere Person zum Kommissionspräsidenten 
wählen. Das Vorschlagsrecht für die übrigen Kommissarinnen und Kommissare liegt bei der 
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Kommissionspräsidentin beziehungsweise beim -präsidenten und das Parlament muss die Vorschläge 
einzeln bestätigen. Die EU-Kommission sollte auf höchstens 18 Kommissarinnen und Kommissare 
verkleinert werden. Hierbei müssen klare und einfach zurechenbare Ressorts vergeben werden, die 
den EU-Zuständigkeiten entsprechen. Der Rat der Europäischen Union und seine 
Untergruppierungen sollen öffentlich tagen. 


Offene Strategische Souveränität der EU anstreben 


Wir Freie Demokraten unterstützen das Ziel der Europäischen Union, eine größere strategische 
Souveränität zu erreichen. Für uns bedeutet dies in erster Linie eigenständige Handlungsfähigkeit. 
Mit den erforderlichen Mitteln ausgestattet, könnte die EU in Zukunft ihre eigenen Interessen und 
Werte besser durchsetzen und in wichtigen Bereichen wie zum Beispiel Energieversorgung, 
Rohstoffimporte und digitale Technologie weniger abhängig und verwundbar werden. In der 
Handels- und Entwicklungspolitik muss die EU die eigenen Stärken strategischer einsetzen und in der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) eigene militärische Fähigkeiten 
entwickeln. Das steht nicht im Widerspruch zur transatlantischen Partnerschaft und zur NATO, 
sondern erhöht das Gewicht der EU, als Partnerin auf Augenhöhe einen Beitrag zur liberalen 
Weltordnung zu leisten. Der Wunsch nach strategischer Souveränität darf aber weder zu 
Protektionismus noch zu einer Selbstisolation führen. 


Echte Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa 


Wir Freie Demokraten wollen eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU, die den 
Namen auch verdient. Die Europäische Union muss international schneller handlungsfähig sein und 
nach außen mit einer Stimme sprechen. Wir fordern deshalb, dass die Einstimmigkeit im EU-
Ministerrat in die qualifizierte Mehrheit überführt wird. Die Hohe Vertreterin oder der Hohe 
Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik muss so gestärkt werden, dass sie oder er 
zukünftig als vollwertige „EU-Außenministerin“ oder als vollwertiger „EU-Außenminister“ agieren 
kann. 


Für eine Europäische Armee 


Wir Freie Demokraten wollen den Aufbau einer europäischen Armee unter gemeinsamem 
Oberbefehl und unter parlamentarischer Kontrolle. Dazu streben wir eine schrittweise engere 
Verzahnung und den Ausbau gemeinsamer Fähigkeiten der Streitkräfte der integrationswilligen EU-
Mitgliedsländer an. Ziel ist die Schaffung einer Europäischen Verteidigungsunion als Zwischenschritt 
zu einer zukünftigen europäischen Armee. Dafür wollen wir den bisherigen Ausbau der europäischen 
Verteidigungsunion beschleunigen. So müssen europäische Kommandostrukturen und ein 
gemeinsames militärisches Hauptquartier, aber auch Ausbildungseinrichtungen wie eine Europäische 
Sicherheitsakademie, geschaffen werden. Den Austausch zwischen den europäischen Streitkräften 
wollen wir durch ein Erasmus+-Programm für Soldatinnen und Soldaten aller Dienstgradgruppen 
intensivieren. Bei all diesen Schritten achten wir darauf, die Interoperabilität mit Kräften und 
Instrumenten der NATO weiter zu verstärken. 


Neue Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich 


Wir Freie Demokraten begrüßen, dass es nicht zu einem harten Brexit gekommen ist. Die 
beschlossenen Abkommen zum Handel, zur Zusammenarbeit bei ziviler Kernenergie und zur 
Informationssicherheit begründen aber nur dann eine tragfähige zukünftige Partnerschaft, wenn die 
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vereinbarten Regeln auch eingehalten werden. So werden wir darauf achten, dass die britische Seite 
insbesondere ihren Pflichten nachkommt, vergleichbare regulatorische Standards aufrecht zu 
erhalten und keine unfairen Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Außerdem fordern wir vom 
Vereinigten Königreich die Rechte der Bürgerinnen und Bürger auf beiden Seiten des Ärmelkanals 
und den Frieden auf der irischen Insel durch die vollumfängliche Umsetzung des Austrittsabkommens 
zu schützen. Bei einer Weiterentwicklung der Verträge ist das Europäische Parlament als Vertreter 
der Bürgerinnen und Bürger Europas einzubeziehen. Wir Freie Demokraten wünschen uns eine enge 
außenpolitische Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich und eine baldige Neuregelung für 
den Austausch von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden nach dem Vorbild von 
„Erasmus+“. Wir wollen die Tür für einen zweiten Beitritt offen halten, falls eine neue britische 
Generation den Brexit und seine nachteiligen Folgen für beide Seiten überdenkt. 


EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beenden und ein neues Verhältnis zwischen der Türkei und 
der EU schaffen 


Wir Freie Demokraten erkennen die besondere Rolle der Beziehungen zwischen Deutschland und der 
EU mit der Türkei. Sowohl die geographische Lage der Türkei als auch die große türkischstämmige 
Community in Europa verpflichten uns zu einem Neuanfang im Verhältnis zur Türkei. Wir wollen die 
EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei in der bisherigen Form beenden und die Beziehungen auf 
eine neue Grundlage enger sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher Zusammenarbeit stellen. Eine 
von Präsident Erdogan autoritär regierte Türkei kann für uns Freie Demokraten kein Kandidat für eine 
Mitgliedschaft in der EU sein. Grundlage für diese sind und bleiben die Kopenhagener Kriterien. 
Insbesondere die darin geforderten Bedingungen für einen funktionierenden Rechtsstaat und die 
Achtung der Menschenrechte erfüllen die Türkei nicht, wie die Zunahme an willkürlichen Anklagen 
auch gegenüber deutschen Menschenrechtsaktivisten sowie Journalistinnen und Journalisten zeigt. 
Die Türkei ist und bleibt als NATO-Mitglied und als eng mit der EU vernetzter Nachbar ein 
unverzichtbarer Partner, weswegen wir uns dafür stark machen, die sicherheitspolitischen 
Spannungen im Bündnis abzubauen. Es wird eine Türkei nach Präsident Erdogan geben. Schon heute 
müssen die ökonomischen, wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Beziehungen zur Türkei die 
Grundlage für diesen Zeitpunkt bilden. 


Für eine gemeinsame und innovative EU-Energieaußenpolitik 


Wir Freie Demokraten wollen eine gemeinsame EU-Energieaußenpolitik. Ziel ist es, der EU die 
Diversifizierung ihrer Energiequellen zu ermöglichen und ihre Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten 
zu reduzieren. Die Inbetriebnahme der Pipeline „Nord Stream 2“ muss in der EU gemeinsam 
entschieden werden und im Einklang mit EU-Handelsregeln und geltenden Sanktionen gegenüber 
Russland erfolgen. Dabei müssen auch die Interessen der Ukraine als Transitland für Energie 
berücksichtigt werden. Wir fordern ein Moratorium für den Weiterbau von „Nord Stream 2“, bis die 
russische Führung im Fall Nawalny unabhängige und umfassende Ermittlungen gewährleistet und 
sich die Menschenrechtslage bessert. Auch mit Russland sollte der Schwerpunkt unserer 
Zusammenarbeit in den Bereichen erneuerbare Energien, Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe 
liegen. Um eine kontinuierliche Versorgungssicherheit zu garantieren, sind die EU-Mitgliedstaaten 
auch weiterhin auf Energieimporte angewiesen. Angesichts dieser Abhängigkeit ist Energiepolitik 
immer auch Außen- und Sicherheitspolitik. Eine gemeinsame Haltung der EU-Mitglieder hinsichtlich 
externer Bezugsquellen ist daher unverzichtbar. 
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Neuer Rechtsstaatsmechanismus in der EU 


Wir Freie Demokraten fordern einen effektiven Rechtsstaatsmechanismus in der EU. Die politische 
Kontrolle der Mitgliedstaaten untereinander im Rahmen des Artikels 7 des Vertrags über die 
Europäische Union hat sich nicht bewährt. Für uns Freie Demokraten steht fest, dass Länder, die die 
Grundwerte der EU mit Füßen treten, nicht mit vollen Händen aus EU-Geldern schöpfen sollen. 
Daher soll bei der neuen Verordnung über die Rechtsstaatskonditionalität bei EU-Strukturfonds vom 
Dezember 2020 nachgebessert werden und eine Ahndung solcher Verletzungen durch die 
Kommission für den Entzug von Mitteln ausreichen. Zivilgesellschaftliche Organisationen wollen wir 
jedoch direkt unterstützen. 


Klare Regeln 


Ein stabiler Euro ist Voraussetzung für Wachstum und Wohlstand in Europa. Im Alltag bringt er 
Bürgerinnen und Bürgern sowie unserer Wirtschaft viele Vorteile. Um die Währungsunion für die 
Zukunft krisenfest zu machen, müssen die Euro-Länder die Lehren aus vergangenen Krisen ziehen. 
Wir Freie Demokraten setzen daher auf Stabilität, Eigenverantwortung und klare Regeln, die vor 
allem auch eingehalten werden. 


Lehren aus Wirecard-Skandal: BaFin neu aufstellen 


Wir Freie Demokraten wollen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) besser 
regulieren und neu aufstellen. Der Fall Wirecard hat eklatante Vollzugsdefizite offengelegt. Auch die 
beste Regulierung kann schwerste Schäden nicht verhindern, wenn sie nicht durchgesetzt wird. 
Außerdem muss die Regulierung stets an neue Geschäftsmodelle angepasst werden. Die Vorgaben, 
die dazu geführt haben, dass Unternehmen wie Wirecard nicht vollständig unter die Aufsicht der 
BaFin fallen, müssen reformiert werden. Mit dem Markteintritt der BigTechs sowie anderer 
Zahlungsdienstleister hat ein neues Maß der Digitalisierung Einzug in die Finanzbranche gehalten. 
Deshalb wollen wir die BaFin zu einer besser handlungsfähigen, schlagkräftigen Finanzaufsicht 
weiterentwickeln und so das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland zurückgewinnen. 


Veräußerung staatlicher Beteiligungen im Bankensektor 


Wir Freie Demokraten fordern, dass sich Bund und Länder nach Überwindung der Coronakrise 
vollständig aus den Bankenmärkten zurückziehen. Von Beteiligungen an im Wettbewerb stehenden 
Banken wie zum Beispiel der Commerzbank oder den Landesbanken muss der Staat sich trennen. Wir 
setzen uns für einen leistungsstarken europäischen Bankenmarkt ein, der durch Wettbewerb und 
Vielfalt der Geschäftsmodelle geprägt ist. Aufgabe der Politik ist es, gute und krisenfeste 
Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene zu setzen. Mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) und den – zusätzlich zu den Landesbanken bestehenden – Förderbanken der Länder stehen 
genügend Möglichkeiten für die Wirtschaftspolitik zur Verfügung. 


Gute und starke Regeln in der Bankenaufsicht 


Wir Freie Demokraten stehen für eine zeitgemäße Bankenregulierung und Aufsicht, die effektiv und 
effizient private Gläubigerinnen und Gläubiger von Banken schützt, systemische Krisen verhindert 
und den Marktteilnehmern ein „Level Playing Field“ sicherstellt. Regulierung und Aufsicht sollen 
dabei dem Grundsatz der Risikoorientierung folgen. Unterschiedlichen Geschäftsmodellen soll 
Rechnung getragen und Wettbewerbsneutralität sichergestellt werden. Geschäftspolitische 
Entscheidungen müssen Sache der Banken selbst bleiben. 
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Keine Privilegierung von Staatsanleihen in der Bankenregulierung 


Wir Freie Demokraten wollen die bevorzugte Behandlung von Staatsanleihen bei der europäischen 
Regulierung von Banken und Versicherungen schrittweise beenden und durch marktorientierte 
Ansätze ersetzen. Auch Staatsanleihen müssen risikoadäquat mit Eigenkapital unterlegt werden. 
Zudem wollen wir die Großkreditgrenze, die Klumpenrisiken in den Bankbilanzen vorbeugen soll, auf 
Staatsanleihen ausdehnen. 


Einlagensicherungssysteme stärken  


Wir Freie Demokraten wollen, dass die EU-Vorschriften zu Aufbau und Stärkung nationaler 
Einlagensicherungssysteme eingehalten werden, damit Risiken in den Bilanzen der Banken dort 
abgebaut werden, wo sie eingegangen werden. Solange die Banken Europas nicht stabilisiert sind, 
wären ansonsten die Sparerinnen und Sparer in Ländern mit stabileren Bankensystemen die 
Leidtragenden. Die Schaffung einer einheitlichen europäischen Einlagensicherung (EDIS) lehnen wir 
Freie Demokraten ab. EDIS würde keinen Zusatznutzen für die Finanzstabilität bringen, sondern die 
besonders bewährten Sicherungssysteme der Sparkassen und Volksbanken in Deutschland 
gefährden. 


Gläubigerbeteiligung bei Finanzierungskrisen einzelner Staaten in der Eurozone 


Wir Freie Demokraten wollen ein Verfahren für geordnete „Staatsinsolvenzen“ schaffen. Damit 
wollen wir private Gläubiger einzelner Staaten stärker in die Verantwortung nehmen. Bevor an ein 
Mitglied der Eurozone öffentliche Mittel aus dem Europäischen Währungsfonds (EWF) fließen, muss 
es künftig eine Beteiligung der privaten Gläubiger dieses Staates an den Stabilisierungslasten geben; 
zumindest in Form einer Laufzeitverlängerung der jeweiligen Staatsanleihen. Eine solche Beteiligung 
des Privatsektors wäre gleichzeitig die wirksamste Krisenprävention, weil sich ein Staat dann in der 
Regel gar nicht erst unangemessen hoch verschulden könnte. Auch müssen der EWF und der 
Finanzstabilitätsrat mit ihrer analytischen Kompetenz bereits frühzeitig in die Krisenprävention 
eingebunden werden. 


Europäischer Währungsfonds als Wächter über Staatsfinanzen 


Wir Freie Demokraten wollen den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zu einem 
Europäischen Währungsfonds (EWF) umbauen. Er sollte die Ausgestaltung der makroökonomischen 
Anpassungsprogramme und die Kontrolle ihrer Umsetzung in den Darlehen nehmenden Ländern 
übernehmen. Ebenso sollte er für die Überwachung der Haushalts- und Wirtschaftspolitik der 
Programmländer zuständig sein. Dadurch wollen wir die Überwachung der Euro-Rettungsprogramme 
entpolitisieren. 


Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes („Maastricht 2.0“) 


Wir Freie Demokraten fordern, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), der für die Dauer der 
Pandemie und angesichts der hieraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen faktisch ausgesetzt 
wurde, nach der Krise wieder in vollem Umfang in Kraft gesetzt wird. Zu den Grundlagen der 
europäischen Finanzpolitik zählen für uns Freie Demokraten unverändert die Begrenzung von 
Haushaltsdefiziten und Schuldenstand der öffentlichen Haushalte in den einzelnen Ländern 
(Maastricht-Kriterien). Außerdem streben wir eine Reform des Paktes an, indem die Sanktionen für 
diejenigen Länder verschärft werden, die dauerhaft gegen die Prinzipien der öffentlichen 
Haushaltsführung verstoßen. 
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Für einen EU-Haushalt ohne Schulden und EU-Steuern 


Wir Freie Demokraten wollen schnell zu einem schuldenfreien EU-Haushalt zurückkehren. Eine 
Schuldenunion lehnen wir ab. In der Coronakrise wurde 2020 einmalig eine zeitlich befristete 
Schuldenfinanzierung des EU-Haushalts beschlossen. Wir wollen, dass dieser Rückgriff auf die 
Schuldenpolitik einmalig bleibt, wie es die Bundesregierung den Bürgerinnen und Bürgern 
versprochen hat. Die immer wieder geforderte Einführung zusätzlicher EU-Steuern ist mit den 
europäischen Verträgen nicht vereinbar und wird von uns abgelehnt. 


Die Wirtschaftskrise in der EU gemeinsam überwinden 


Wir Freie Demokraten wollen eine Neuaufstellung der europäischen Kohäsions- und 
Innovationspolitik. Bewährte Instrumente wie „Horizon 2020“ oder auch die Europäische 
Investitionsbank wollen wir schlagkräftiger machen. Die europäische Innovationspolitik soll gezielt 
schwächeren Regionen zugutekommen, um dort ineffiziente Strukturen zu überwinden. Dabei muss 
das europäische Prinzip gelten: Der Erfolg der Starken fördert das Aufholen der Schwächeren. 
Gemeinsame Maßnahmen zur Überwindung der schwersten Wirtschaftskrise nach dem Zweiten 
Weltkrieg sind für uns Teil des Friedensprojekts der europäischen Einigung. Die wirtschaftliche 
Erholung aller Mitgliedstaaten muss ein zentrales Ziel der europäischen Politik sein. 


Grundsätze liberaler Außenpolitik 


Der diplomatische Einsatz für Freiheit, Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gehört 
für uns Freie Demokraten zum unverzichtbaren Teil einer erfolgreichen und glaubwürdigen 
Außenpolitik. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern wollen wir uns für die Bewahrung 
unserer freiheitlichen Lebensweise in Europa und den Schutz von Frieden und Menschenrechten 
international einsetzen. Die Stärkung der regelbasierten liberalen Weltordnung ist für uns dabei 
zentral. Um den globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen, muss Deutschland 
stärker als bisher seine Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik im Sinne des Vernetzten 
Ansatzes neu ausrichten. 


Multilateralismus stärken  


Wir Freie Demokraten fordern die Stärkung des regelbasierten Multilateralismus. Wir lehnen die 
wachsenden Tendenzen der Abschottung und des Protektionismus ab, weil die Herausforderungen 
im Umgang mit globalen öffentlichen Gütern (unter anderem Klimaschutz oder 
Ressourcenverteilung), globale Pandemiebekämpfung, die internationale Vernetzung sowie 
Wohlstandsunterschiede gerade ein multilaterales Handeln erfordern. Daher muss Deutschland die 
multilaterale Zusammenarbeit durch eine verlässliche Finanzausstattung der Sonderorganisationen 
der Vereinten Nationen nachhaltig sicherstellen. 


Für eine deutsche Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik aus einem Guss 


Wir Freie Demokraten fordern eine deutsche Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik aus einem 
Guss. Deutschland muss sein internationales Handeln strategisch und institutionell einheitlicher 
aufstellen, um auf die komplexen globalen Herausforderungen reagieren und international mehr 
Verantwortung in der Welt übernehmen zu können. Wir wollen deshalb, dass Deutschland stärker als 
bisher den vernetzen Ansatz in seinem internationalen Handeln umsetzt. Hierfür wollen wir die 
sicherheitspolitischen Entscheidungsstrukturen anpassen und die finanziellen Voraussetzungen 
schaffen. Äußere und innere Sicherheitsbedrohungen sind zunehmend miteinander verbunden. Wir 
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fordern deshalb die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrats, der es ermöglicht, bei 
internationalen Herausforderungen vorausschauender und schneller planen, entscheiden und 
handeln zu können. Darüber hinaus braucht Deutschland eine politische Gesamtstrategie, die die 
Ziele und Prioritäten unserer Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik festlegt. Wir Freie 
Demokraten wollen zudem, dass Deutschland im Sinne eines vernetzten Ansatzes drei Prozent seines 
Bruttoinlandsprodukts in internationale Sicherheit („3D – defence, development and diplomacy“) 
investiert, so seine in der NATO eingegangenen Verpflichtungen erfüllt, seine Entwicklungspolitik 
verstetigt und seine Diplomatie stärkt. Wir Freie Demokraten setzen uns zudem für eine wesentlich 
verbesserte, frühzeitigere und stringentere Koordinierung der deutschen Europapolitik innerhalb der 
Bundesregierung ein. 


Gemeinschaft der Demokratien stärken 


Wir Freie Demokraten wollen bestehende Initiativen für eine Koalition von demokratischen 
Regierungen stärken und weiterentwickeln. Das von der US-Administration unterstützte Projekt einer 
„Alliance of Democracies“ bietet hierfür den idealen Anknüpfungspunkt, den wir aufgreifen und 
organisatorisch untermauern wollen. So schaffen wir ein Netzwerk für die marktwirtschaftlichen 
Demokratien weltweit. Doppelstrukturen sind dabei zu vermeiden. Gemeinsam wollen wir uns so 
weltweit und insbesondere innerhalb der Vereinten Nationen und anderer internationaler 
Organisationen für gemeinsame Werte einsetzen und strategisch abstimmen, auch und gerade im 
neuen Systemwettbewerb mit dem China Xi Jinpings. Länder wie Kanada und Südkorea, Estland und 
Japan, Australien und Portugal sind trotz der geographischen Distanzen gleichgesinnte Staaten.  


Digitalisierung trifft auf Diplomatie 


Wir Freie Demokraten treten dafür ein, dass Deutschland nach dem Vorbild von Dänemark und 
Frankreich sogenannte „Innovationsbotschafter“ aus den zuständigen Bundesministerien in die 
Ballungszentren der IT- und High-Tech-Industrie entsendet. Wir wollen, dass Deutschland 
diplomatisch aktiv dazu beiträgt, die Beziehungen und Netzwerke zwischen 
Technologieunternehmen und Start-ups sowie Gründern und Entwicklern in der Bundesrepublik und 
in Zentren wie dem Silicon Valley, Taiwan, Tel Aviv, Singapur, Shenzhen und Daejeon auszubauen. 


Liberale Demokratien gegen Desinformation und Einflussnahme schützen 


Wir Freie Demokraten wollen die liberalen Demokratien Europas dazu befähigen, Desinformation, 
Fake-News-Kampagnen, Propaganda sowie Manipulationen aus dem In- und Ausland besser 
abwehren zu können. Die Anstrengungen müssen gebündelt und unter Einbeziehung neuester 
Forschungsergebnisse verstärkt werden. Die Wahlinfrastruktur aller EU-Mitgliedstaaten muss als 
kritische Infrastruktur erheblich besser geschützt werden. Gegen verdeckte Parteienfinanzierung aus 
dem Ausland muss auf europäischer Ebene einheitlich vorgegangen werden. EU-Kommission und 
Europäischer Auswärtiger Dienst müssen die Mitgliedstaaten beraten und eine Beeinflussung der 
Willensbildungsprozesse und Wahlen in demokratischen Staaten aus autokratisch regierten Ländern 
verhindern. Deutschland muss sich durch aktive Diplomatie, eine Bündelung der Zuständigkeiten bei 
den zuständigen Nachrichtendiensten sowie die Arbeit der politischen Stiftungen besser schützen. 
Zudem brauchen wir lebenslange Lernkonzepte zur Vermittlung von Digital- und Medienkompetenz, 
sodass sich Personen jeglichen Alters sicher im Internet bewegen und Inhalte dem Zusammenhang 
entsprechend verstehen und bewerten können. Ferner muss der deutsche Auslandsrundfunk in 
Gestalt der Deutschen Welle gestärkt werden. Berichterstattung und Informationsangebote müssen 
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ausgebaut werden. Dazu gehören auch die stärkere Digitalisierung und Regionalisierung der 
Angebote sowie der Aufbau weiterer fremdsprachlicher Programme. 


Klares Bekenntnis zur NATO 


Wir Freie Demokraten bekennen uns uneingeschränkt zur NATO. Denn die NATO ist ein 
konkurrenzlos erfolgreiches Sicherheitsbündnis. Es soll auch in Zukunft als Garant für unsere 
Sicherheit stehen. Die zentralen Beschlüsse der Allianz von Wales und Warschau tragen wir in vollem 
Umfang mit: die Stärkung des Abschreckungs- und Verteidigungsdispositivs der NATO durch 
Finanzmittel, Fähigkeiten und Beiträge, einhergehend mit gleichzeitigem Dialog mit Russland. 
Darüber hinaus wollen wir das Bündnis strategisch weiterentwickeln und unterstützen den Prozess 
zur Entwicklung eines neuen Strategischen Konzepts. Dazu gehört für uns eine klare Strategie im 
Umgang mit der Volksrepublik China sowie die Kooperation und Zusammenarbeit der NATO mit 
demokratischen Partnerstaaten im indopazifischen Raum. 


Modernisierung der Bundeswehr – bessere Ausrüstung 


Wir Freie Demokraten wollen die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr erhöhen und hierfür einen 
klaren Modernisierungskurs einschlagen. Die Waffensysteme der Streitkräfte sind teilweise veraltet 
oder nur bedingt einsatzbereit. Wichtige Beschaffungsvorhaben verzögern sich oder kommen erst 
gar nicht zustande und die Instandhaltung bestehender Ausrüstung wird vernachlässigt. Das muss 
sich ändern. Wir wollen, dass die Ausbildung und Ausrüstung unserer Soldatinnen und Soldaten in 
Einklang mit den Aufträgen der Bundeswehr gebracht wird. Deshalb müssen auch die bisher 
eingeleiteten Trendwenden einer Überprüfung unterzogen und der Modernisierungsprozess der 
Bundeswehr muss langfristig finanziell abgesichert werden. 


Neue Impulse für Rüstungskontrolle und Abrüstung 


Wir Freie Demokraten bekennen uns zum langfristigen Ziel einer atomwaffenfreien Welt und setzen 
uns dafür ein, die andauernde Krise der nuklearen Abrüstung und Rüstungskontrolle zu überwinden. 
Vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Sicherheitsumfeldes zerfallen die bestehenden 
Strukturen der Atomwaffenkontrolle. Gleichzeitig nimmt die Gefahr durch Nuklearwaffen in der 
internationalen Politik wieder zu. Wir wollen deshalb, dass Deutschland und Europa starke 
Impulsgeber sind, um die Instrumente von Abrüstung und Rüstungskontrolle für das 21. Jahrhundert 
zu erneuern und neu zu denken. Wir sind überzeugt, dass wir neue atomare Aufrüstungsspiralen 
dauerhaft nur verhindern können, wenn es gelingt, neben den Atommächten USA und Russland auch 
Nuklearwaffenstaaten wie China an den Verhandlungstisch zu holen. 
Rüstungskontrollvereinbarungen für sogenannte „Cyberwaffen“, die neuen 
Massenvernichtungswaffen im Informationszeitalter, und die „Hypersonic Glide Vehicles“ mit 
Atomsprengkopf, die innerhalb einer Stunde jeden Ort auf der Welt erreichen und zerstören können, 
müssen dringend verhandelt werden. Das ist eine Überlebensfrage der Menschheit. 


Klare Haltung gegenüber Russland 


Für uns Freie Demokraten sind die Prinzipien des Völkerrechts, der Menschenrechte und der 
europäischen Friedensordnung, zu denen sich auch Russland in der „OSZE-Charta von Paris" 
ausdrücklich bekannt hat, nicht verhandelbar. Daher sehen wir die derzeitige Politik der Russischen 
Föderation mit großer Sorge. Wir Freie Demokraten fordern ein unverzügliches Ende der Gewalt in 
der Ostukraine und der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Daher stehen wir ausdrücklich zu 
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den von der EU verhängten Sanktionen. Im Fall einer weiteren militärischen Eskalation in der Ukraine 
muss die EU die Sanktionen verschärfen, denn sie sind kein Selbstzweck, sondern dienen der 
Wiederherstellung der Friedensordnung. Dabei muss die EU mit einer Stimme sprechen. Lockerungen 
oder gar eine Aufhebung der Sanktionsregelungen kann es nur bei einer Umsetzung des Minsker 
Abkommens geben. Die Unterstützung Russlands für Diktatoren wie Alexander Lukaschenko oder 
Baschar al-Assad gefährdet die internationale Sicherheit ebenso wie vom Kreml gesteuerte 
Desinformationskampagnen und Hackerangriffe in Europa. Die Ermordung von Boris Nemzow, 
gezielte Giftanschläge auf Regimegegner, Aktionen zur physischen und politischen Vernichtung 
prominenter Oppositioneller wie Alexei Nawalny, die massenhafte Inhaftierung friedlicher 
Demonstrantinnen und Demonstranten sowie die systematische Einschränkung der Pressefreiheit 
kritisieren wir aufs Schärfste. Präsident Wladimir Putin trägt unmittelbare Verantwortung für die 
zunehmende autoritäre Entwicklung Russlands. Die EU darf bei allem Willen zum Dialog nicht 
verharmlosend über diese gefährliche Entwicklung hinwegsehen. Zudem gilt, dass liberale 
Außenpolitik in der Tradition Walter Scheels und Hans-Dietrich Genschers nicht an der Außengrenze 
der EU enden kann: Russland bleibt Deutschland und Europa menschlich, kulturell und wirtschaftlich 
eng verbunden. Wir Freie Demokraten wollen Gesprächskanäle, vor allem zu 
Bürgerrechtsorganisation wie Memorial, offenhalten. Am Ziel des Wiederaufbaus von Vertrauen 
halten wir fest. Auch wollen wir Reisen für die Zivilgesellschaft durch Visumserleichterungen 
vereinfachen. Die russische Regierung muss zuvor aber zu Rechtsstaatlichkeit und der Einhaltung der 
Bürgerrechte und des Völkerrechts zurückkehren.  


Eine demokratische Zukunft für ein freies Belarus 


Wir Freie Demokraten stehen an der Seite der friedlichen demokratischen Proteste in Belarus, die zu 
Recht massive Wahlfälschungen und demokratische Defizite anklagen. Das brutale Vorgehen des 
Regimes Lukaschenko gegen diese legitimen Proteste des belarussischen Volkes ist inakzeptabel. In 
den belarussischen Gefängnissen herrschen Willkür und Folter. Wir fordern die umgehende 
Freilassung aller politischen Gefangenen und baldige Neuwahlen als Ergebnis eines von der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vermittelten strukturierten 
Dialogs zwischen Opposition und Machthabern. Das von Lukaschenko nun geplante 
„Verfassungsreferendum“ erfüllt diesen Anspruch nicht. Die russische Einmischung zugunsten 
Lukaschenkos sehen wir mit Sorge. Die demokratische Opposition in Belarus wollen wir durch 
verstärkte Informationsangebote der Deutschen Welle und durch finanzielle Unterstützung 
zugunsten der Zivilgesellschaft sowie durch Visumserleichterungen unterstützen. 


Für eine Wiederbelebung des Friedensprozesses im Nahen Osten 


Wir Freie Demokraten setzen uns unvermindert für eine Fortsetzung des deutschen und 
europäischen Engagements im Nahen Osten und eine Wiederbelebung des israelisch-
palästinensischen Friedensprozesses ein. Dabei bleibt die Sicherheit und das Existenzrecht Israels als 
jüdischer und demokratischer Staat für uns Staatsräson und damit Grundpfeiler einer liberalen 
Außen- und Sicherheitspolitik. Israels Recht auf Verteidigung seiner Bevölkerung und seines 
Staatsgebietes gegen islamistischen Terrorismus ist für uns selbstverständlich. Wir treten für eine 
verhandelte Zweistaatenlösung als den bislang einzigen Weg ein, um einerseits dauerhaft die 
Sicherheit des demokratischen Staates Israel zu garantieren und andererseits die Schaffung eines 
souveränen, demokratischen und lebensfähigen Staates Palästina zu ermöglichen. Deshalb sehen wir 
mögliche Schritte, Teile des Westjordanlandes völkerrechtswidrig zu annektieren, mit Sorge. Das 
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würde die Möglichkeit gefährden, im Rahmen von zukünftigen Verhandlungen eine 
Zweistaatenlösung zu erreichen und umzusetzen. Gleichzeitig muss es das klare Ziel sein, einen 
künftigen palästinensischen Staat auf der Basis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aufzubauen. 
Die fehlende demokratische Legitimation der derzeitigen Palästinenserführung sowie die eklatanten 
Menschenrechtsverletzungen sind hierfür bereits ein Hindernis. Auch muss regelmäßig geprüft und 
entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, dass Hilfszahlungen von Deutschland und der EU an 
die palästinensische Autonomiebehörde nicht direkt oder indirekt zur Finanzierung von Gewalt oder 
Terrorismus missbraucht werden können.  


Klarheit bei EU-China-Beziehungen 


Wir Freie Demokraten wollen die EU-China-Beziehungen ungeachtet der Systemrivalität gezielt 
weiterentwickeln und die wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Beziehungen vertiefen. Ein 
engerer Austausch mit China kann aber nur auf der Grundlage und der Einhaltung des geltenden 
internationalen Rechts und insbesondere der Regeln der Vereinten Nationen, der 
Welthandelsorganisation (WTO) und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) erfolgen. Die kurz 
vor Ende der deutschen Ratspräsidentschaft nach jahrelangen Verhandlungen am 30. Dezember 
2020 erzielte Einigung über das EU-China-Investitionsabkommen (CAI), das über den 
Investitionsschutz selbst noch keine Regelung trifft, ist ein erster Schritt, der allerdings noch viele 
wichtige Rechtsfragen nicht abschließend regelt. Für uns Freie Demokraten besteht deshalb noch in 
hohem Maße Ergänzungsbedarf, bevor es ratifiziert werden kann. Dazu gehören auch Chinas 
ungerechtfertigte Gegensanktionen gegen europäische Organisationen und Personen. Gegenseitiger 
Marktzugang, Rechtssicherheit einschließlich der Unabhängigkeit der Gerichte und die universelle 
Geltung der Menschenrechte sind untrennbare Teile unseres multilateralen Werte- und 
Regelsystems. Menschenrechtsverletzungen und die fehlende Rechtsstaatlichkeit dürfen nicht 
schweigend hingenommen werden. Die beispiellose technische Überwachung der Bevölkerung sowie 
die Unterdrückung ethnischer und religiöser Minderheiten durch den chinesischen Staat stehen im 
Widerspruch zu Chinas völkerrechtlichen Verpflichtungen. Durch die Internierung und 
Zwangssterilisierung von Angehörigen ethnischer Minderheiten setzt sich China dem Vorwurf des 
Völkermordes aus. All diese Themen müssen im Rahmen des EU-China-Dialogs mit Nachdruck 
angesprochen werden. Das erwarten auch Chinas Nachbarn von uns, die oftmals einer Politik aktiver 
chinesischer Einschüchterung unterliegen. Vor diesem Hintergrund unterstützen wir die 
zielgerichtete Verhängung von Sanktionen der EU gegen chinesische Offizielle, die für 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. 


Das demokratische Taiwan unterstützen 


Wir Freie Demokraten unterstützen die demokratische und rechtsstaatliche Entwicklung in Taiwan 
als gelungenen Gegenentwurf zum autoritären Herrschaftssystem in der Volksrepublik China. Wir 
befürworten die Bemühungen Taiwans um Einbindung in internationale Organisationen – soweit das 
unterhalb der Schwelle einer staatlichen Anerkennung erfolgen kann. Wir wollen zudem, dass 
Deutschland und die EU den Ausbau der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und 
zivilgesellschaftlichen Beziehungen vorantreiben. Eine Vereinigung von China und Taiwan kann nur 
im friedlichen Konsens erfolgen. Militärische Drohgebärden der Volksrepublik China gegen Taiwan 
verurteilen wir aufs Schärfste. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern und anderen 
Demokratien, allen voran Australien, Japan, Indien und den USA, wollen wir eine Strategie 
entwerfen, um China von der Drohung einer gewaltsamen Einnahme Taiwans abzubringen und China 
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anhalten, auf dem Pfad der Diplomatie zu bleiben. Unser langfristiges Ziel ist es, dass sich die 
Volksrepublik China und Taiwan im friedlichen Dialog darauf verständigen, den Bürgerinnen und 
Bürgern Taiwans die freie Entscheidung über ihre politische Zukunft zu ermöglichen. 


Hongkong im Kampf um Freiheitsrechte nicht allein lassen 


Wir Freie Demokraten stehen an der Seite der mutigen Bürgerinnen und Bürger Hongkongs, die für 
ihre Freiheitsrechte eintreten. Wir verurteilen das Sicherheitsgesetz der chinesischen Führung sowie 
deren neues Wahlgesetz für Hongkong, denn es kriminalisiert die demokratischen Proteste in 
Hongkong, unterdrückt Menschen und setzt die repressiven Standards Chinas in Hongkong um. 
Zusammen mit der EU, Großbritannien und den USA muss Deutschland die Einhaltung der chinesisch-
britischen Erklärung von 1984 einfordern, die das Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ verankert. Mit 
dem „National Security Law“ und dem neuen Wahlgesetz wurde dieses Prinzip nicht nur verletzt, 
sondern durch die massive Einflussnahme und willkürliche Interpretation schwammiger 
Gesetzesbestimmungen in entscheidenden Rechtsgarantien außer Kraft gesetzt. Faktisch bedeutet 
dies die Unterwerfung Hongkongs durch die kommunistische Partei Chinas und das Aus für das 
Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“. Auf diesen Bruch des Völkerrechts müssen Deutschland und die EU 
reagieren und personenbezogene Sanktionen gegen die Verantwortlichen erlassen. 


Transatlantische Partnerschaften erneuern 


Wir Freie Demokraten sind überzeugte Transatlantiker und sehen uns der deutsch-amerikanischen 
Freundschaft verpflichtet. Die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten bietet die große Chance, die 
transatlantischen Beziehungen für das kommende Jahrzehnt zu erneuern. Wir wollen, dass 
Deutschland und die EU diese Chance nutzen. Hierfür wollen wir Freie Demokraten den Dialog mit 
den Vereinigten Staaten auf allen Ebenen intensivieren, die transatlantischen Handelsbeziehungen 
hin zu einem transatlantischen Wirtschaftsraum vertiefen und den „EU-US-Privacy Shield“ schnell 
neu verhandeln, um eine rechtssichere Lösung für den transatlantischen Datenverkehr zu finden. 
Zudem wollen wir die europäische Handlungsfähigkeit sowie den Zusammenhalt der NATO stärken 
und so dazu beitragen, die besonderen Beziehungen zwischen Europa und den USA auf eine 
Grundlage zu stellen, die den aktuellen geopolitischen Umbrüchen Rechnung trägt. Gleiches gilt für 
umfassende Beziehungen mit dem NATO-Partner Kanada, wo wir das von der Großen Koalition noch 
immer nicht ratifizierte EU-Kanada-Handelsabkommen CETA schnellstens verabschieden wollen. 


Die Vereinten Nationen reformieren 


Wir Freie Demokraten wollen starke und handlungsfähige Vereinte Nationen (VN), die ihrer 
weltpolitischen Verantwortung für Sicherheit und Frieden gerecht werden. 75 Jahre nach ihrer 
Gründung müssen die Vereinten Nationen dringend reformiert werden. Insbesondere der 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen muss an die veränderte Staatenwelt des 21. Jahrhunderts 
angepasst werden. Im Rahmen einer VN-Reform setzen wir uns zudem für einen ständigen 
europäischen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und den Ausbau des Konsenses über die 
Schutzverantwortung („Responsibility to Protect“) ein. 


Freiheit und Menschenrechte weltweit 


Die universellen Menschenrechte sind die Grundlage jeder liberalen und freien Gesellschaft und 
schaffen weltweit die Basis für Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Gerade in Krisenzeiten 
wie der aktuellen Covid-19-Pandemie geraten Menschenrechte international aber stärker unter 
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Druck. Wir Freie Demokraten sind überzeugt, dass der Einsatz für Freiheit und Menschenrechte 
weltweit dringender denn je ist. Wir wollen, dass Deutschland beim Schutz der Menschenrechte eine 
Vorreiterrolle einnimmt und Führungsstärke zeigt. Für uns sind Menschenrechte nicht verhandelbar. 


Menschenrechte im digitalen Zeitalter schützen 


Wir Freie Demokraten wollen den Schutz der Menschenrechte im digitalen Zeitalter stärken. Hierfür 
wollen wir die Internetfreiheit und digitalen Menschenrechte zu neuen außenpolitischen 
Schwerpunkten machen. Denn die Digitalisierung birgt sowohl neue Chancen für den Schutz der 
Menschenrechte als auch neue Herausforderungen. Beim Ausbau des Menschenrechtsschutzes im 
digitalen Zeitalter muss Deutschland im Zuge einer effektiven Cybersicherheitsstrategie in Europa 
und international eine Führungsrolle einnehmen – insbesondere beim Recht auf Privatsphäre, 
Anonymität im Internet und Verschlüsselung sowie beim Schutz personenbezogener Daten und vor 
Massenüberwachung. Zum Schutz der Privatsphäre gehört auch, dass zur Straf- und 
Zivilrechtsverfolgung von Persönlichkeitsrechtsverletzungen Anonymität aufgehoben werden kann. 


Frauenrechte sind Menschenrechte 


Wir Freie Demokraten sind überzeugt, dass Frauen weltweit eine elementare Rolle in der 
internationalen Friedenssicherung, Streitschlichtung und Krisenprävention spielen. Wir wollen 
deshalb die Position von Frauen in der Krisen- und Konfliktbewältigung stärken. Daher fordern wir 
eine stärkere Anstrengung bei der Positionierung von Frauen in Schlüssel- und Führungspositionen 
bei der UNO, der EU und im Bund. Der Nationale Aktionsplan „Frauen, Frieden, Sicherheit“ und die 
entsprechende Resolution 1325 der Vereinten Nationen (VN) müssen ambitioniert umgesetzt 
werden. Weltweit werden Krisen und Konflikte in den kommenden Jahren zunehmen. Vor allem 
Kinder, ältere Menschen und Frauen sind in diesen Situationen besonders betroffen. Sexualisierte 
Gewalt wird systematisch als Kriegswaffe eingesetzt. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass diese 
Form der Kriegsführung geächtet wird und Vertragsstaaten sowohl die VN-Frauenrechtskonvention 
(CEDAW) als auch die Istanbul-Konvention einhalten und umsetzen. 


Stärkung von LSBTI-Rechten 


Wir Freie Demokraten wollen, dass sich Deutschland gemeinsam mit EU-Partnern konsequent für die 
Stärkung von LSBTI-Rechten einsetzt, Menschenrechtsverletzungen an Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen verurteilt und für die Abschaffung 
diskriminierender Gesetze eintritt. Bei Strafverschärfungen gegen LSBTI muss Deutschland die 
Entwicklungszusammenarbeit im Dialog mit Nichtregierungsorganisationen vor Ort auf den Prüfstand 
stellen, gegebenenfalls die Budgethilfe streichen und die Zusammenarbeit mit staatlichen 
Einrichtungen beenden. Auf Ebene der Vereinten Nationen fordern wir eine Konvention für LSBTI-
Rechte nach dem Vorbild der Frauenrechtskonvention. Nirgendwo dürfen homosexuelle Handlungen 
und die geschlechtliche Identität kriminalisiert werden. In der EU soll die Bundesregierung auf einen 
europaweiten Schutz von LSBTI-Rechten hinwirken. Angeblich „LGBT-freie Zonen“ in Polen und der 
europaweite Anstieg von Übergriffen gegen LSBTI sind mit europäischen Werten nicht vereinbar. 
Innerhalb der EU geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen sollen mit allen Rechten und Pflichten 
anerkannt werden. 
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Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht in Unternehmen fördern 


Wir Freie Demokraten setzen auf gelebte Eigenverantwortung von Unternehmen und Konsumenten 
zum besseren Schutz der Menschenrechte. Denn gerade Letztere haben insbesondere durch ihre 
Nachfragemacht großen Einfluss die Produktionsbedingungen. Gleichzeitig wollen wir daran 
mitwirken, dass Unternehmen durch die Beachtung von Menschenrechten mehr 
Wettbewerbsvorteile als -nachteile haben. Daher treten wir für eine einheitliche europäische 
Regelung zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht in der Lieferkette ein. Wir sind überzeugt, dass 
nur gemeinsame europäische Standards dem Binnenmarkt gerecht werden und zu einer positiven 
und nachhaltigen Wertschöpfungskette beitragen. Viele deutsche und europäische Unternehmen 
leisten bereits jetzt einen wichtigen Beitrag zur schrittweisen Verbesserung der Lebensbedingungen 
sowie der menschenrechtlichen und sozialen Lage in Entwicklungsländern. Sie haben allerdings 
weder die Marktmacht noch das Personal, um die Einhaltung der Menschenrechte entlang ihrer 
Lieferketten weltweit zu garantieren. Damit das Engagement nicht gefährdet wird, sollte die Haftung 
in der Lieferkette nur auf den Bereich der direkten Kontrolle bezogen werden, ohne neue 
zivilrechtliche Haftungsansprüche zu begründen. Wir schlagen einen risiko-, größen- und 
sektorspezifischen Ansatz vor. Die Schaffung weiterer Dokumentationspflichten oder unnötiger 
bürokratischer Hürden lehnen wir ab. Menschenrechtsbezogene Risiken von Tätigkeiten und 
Geschäftsbeziehungen werden reduziert. Die Beachtung von sozialen und ökologischen Kriterien 
fördert zudem Investitionen von verantwortungsbewussten Unternehmerinnen und Unternehmern. 
Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sollten bei ihrem Engagement in Entwicklungsländern 
unterstützt werden. 


Für eine Entwicklungspolitik der Chancen 


Bildung, Teilhabe und eine wirtschaftliche Perspektive sind weltweit die zentralen Grundlagen für ein 
selbstbestimmtes Leben. Wir Freie Demokraten setzen uns deshalb für eine werteorientierte 
Entwicklungspolitik ein, die Chancen ermöglicht und Armut bekämpft. Dabei setzen wir auf Qualität 
statt Quantität der eingesetzten Mittel, um so auch Demokratie, gute Regierungsführung, 
Rechtsstaatlichkeit und Soziale Marktwirtschaft in der Entwicklungszusammenarbeit zu fördern. Wir 
werden die öffentlichen Mittel der Entwicklungszusammenarbeit als Hebel nutzen, um nationale und 
internationale Privatinvestitionen sowie philanthropisches Engagement zu mobilisieren und 
staatliche Eigeneinnahmen in Entwicklungsländern zu generieren. 


Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz – Agenda 2030 endlich umsetzen 


Wir Freie Demokraten bekennen uns zu den 17 Nachhaltigkeitszielen („Sustainable Development 
Goals“ – SDGs) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und dem Pariser Klimaabkommen. Wir 
fordern deshalb die Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) entlang dieser 
Ziele und Indikatoren. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind ein wichtiger Beitrag zur 
Gestaltung der Globalisierung. Wir Freie Demokraten sehen in nachhaltiger Entwicklung die Chance 
auf mehr Freiheit für uns alle und für zukünftige Generationen. Die globalen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts, wie die aktuelle Covid-19-Pandemie, Klimaveränderungen und Umweltzerstörung, 
armuts- und kriegsbedingte Fluchtbewegungen, zerfallende Staaten und schlechte 
Regierungsführung verlangen einerseits ein besser abgestimmtes europäisches und internationales 
Vorgehen und andererseits eine einheitliche deutsche Positionierung. Gegenwärtig agieren die 
Ressorts weder abgestimmt noch lässt sich eine politische Gesamtstrategie erkennen. Mit einer 
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modernen und innovativen Entwicklungspolitik unterstützen wir unsere Partnerinnen und Partner, 
die Chancen der Digitalisierung, Automatisierung und Urbanisierung in Wert zu setzen. 


Entwicklungszusammenarbeit stärker europäisch und international koordinieren 


Wir Freie Demokraten setzen uns für die Stärkung der europäischen und internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit ein. Die Bekämpfung von Hunger, die Förderung von Bildung, der 
Einsatz für den internationalen Klima-, Arten- und Umweltschutz, die Gesundheitsversorgung sowie 
sexuelle und reproduktive Rechte können wir nur gemeinsam mit unseren europäischen und 
internationalen Partnerinnen und Partnern erreichen. Durch eine stärkere Kooperation und 
Koordination mit unseren europäischen und internationalen Partnerinnen und Partnern wollen wir 
zusätzlich Synergien schaffen und die Wirkung der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 
deutlich steigern. Die Covid-19-Pandemie, die insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern 
zu massiven sozialen und wirtschaftlichen Verlusten geführt hat, erfordert besondere 
Anstrengungen. Dabei gilt es, sämtliche Entwicklungs- und Wiederaufbaumaßnahmen neben der 
Förderung von Wachstum und Beschäftigung zwingend auch an die Stärkung der wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Widerstandskraft in den Partnerländern zu binden. Hierzu wollen wir auch 
die multilaterale Unterstützung für die am wenigsten entwickelten Länder (LDCs) stärken und bis 
spätestens 2030 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, vorrangig für multilaterale Initiativen, zur 
Verfügung stellen. 


Europäische Entwicklungsbank aufbauen 


Wir Freie Demokraten setzen uns für die Schaffung einer Europäischen Entwicklungsbank unter dem 
Dach der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein. Angesichts gegenwärtiger und zukünftiger 
Herausforderungen muss die europäische Entwicklungspolitik schlagkräftiger werden, um 
freiheitliche Werte weltweit verteidigen zu können. Dafür muss die Entwicklungszusammenarbeit der 
EU und ihrer Mitgliedstaaten besser aufeinander abgestimmt werden. Die EIB bietet hierfür den 
geeigneten Rahmen. Eine Europäische Entwicklungsbank, die den Fokus auf Demokratie, 
Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit legt und die Mobilisierung von privatem Kapital steigert, 
kann Teil einer gemeinsamen europäischen Antwort auf die chinesische „Belt and Road“-Initiative 
sein, damit Entwicklungsländer nicht vom autokratischen Regime in Peking abhängig werden. 


Für eine europäisch abgestimmte Afrikapolitik 


Wir Freie Demokraten fordern eine europäisch und zwischen den europäischen Mitgliedstaaten 
abgestimmte Afrikapolitik. Wir wollen die Staaten Afrikas partnerschaftlich bei der Stärkung von 
Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und, sofern geboten, der Sicherheitskräfte unterstützen. So 
wollen wir nicht nur Europas historischer Verantwortung gerecht werden, sondern auch die 
Integration Afrikas in regionale und globale Wirtschaftskreisläufe fördern. Dies trägt auch der 
Tatsache Rechnung, dass gerade Subsahara-Afrika mehr und mehr zu einem echten 
Wirtschaftspartner Deutschlands und Europas wird. Zudem wollen wir Anreize für gute 
Regierungsführung schaffen. Die Freiheit zur Eigengestaltung, Beteiligungsrechte und gute 
Regierungsführung sind Grundvoraussetzungen für Wachstum und Entwicklung. Wir begrüßen, dass 
die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EU mit regionalen Gruppen von AKP-Staaten 
(Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten) die Handelsbeziehungen zwischen 
EU und Afrika auf eine WTO-konforme Rechtsgrundlage stellen und allen afrikanischen Staaten einen 
erleichterten und bevorzugten Marktzugang bieten. Ziel muss dennoch der vollständige Zugang zum 







76 
 


EU-Binnenmarkt und der Abbau protektionistischer Maßnahmen sein. Marktverzerrende 
Subventionen der EU insbesondere im Agrarbereich dürfen den Aufbau wettbewerbsfähiger Märkte 
in Afrika nicht untergraben. Die EU muss die regionale wirtschaftliche Integration innerhalb Afrikas 
und die nachhaltige Wertschöpfung vor Ort stärker unterstützen. Deshalb wollen wir die Afrikanische 
Union bei der Realisierung der kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA) aktiv unterstützen. 


Einwanderung und Flucht 


Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wie alle klassischen Einwanderungsländer braucht es daher 
klare Regeln für Einwanderung nach eigenen Interessen, gebündelt in einem 
Einwanderungsgesetzbuch. Zugleich gilt es, die humanitären Verpflichtungen gegenüber 
Schutzbedürftigen zu erfüllen. Wir wollen Humanität und Ordnung miteinander verbinden. Wir Freie 
Demokraten wollen ein Einwanderungsrecht aus einem Guss in Form eines zusammenhängenden 
Einwanderungsgesetzbuches schaffen. 


Einwanderung in den Arbeitsmarkt steuern – Punktesystem einführen 


Wir Freie Demokraten wollen die Einwanderung in den Arbeitsmarkt verständlich und einfach 
steuern. Dazu fordern wir ein modernes Zwei-Säulen-System. Dieses besteht aus einer 
überarbeiteten „Blue Card“ als Kerninstrument der Fachkräfteeinwanderung mit 
Arbeitsplatzangebot, die auch für nicht-akademische Fachkräfte geöffnet werden muss, und der 
Einführung einer Chancenkarte für ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild, um für Fachkräfte 
die Möglichkeit zu schaffen, auch ohne Arbeitsplatzangebot zur Arbeitssuche nach Deutschland zu 
kommen. Die Steuerung soll hier über Kriterien wie Bildungsgrad, Deutsch- oder auch gute 
Englischkenntnisse, Alter, Berufserfahrung und den aktuellen Fachkräftebedarf am Arbeitsmarkt 
erfolgen. Mittelfristig soll die Chancenkarte in einem europäischen Talentpool aufgehen, um Europas 
Attraktivität für qualifizierte Fachkräfte und Studierende zu erhöhen und zu vereinheitlichen. Für 
beide Säulen muss es für alle Berufe eine einzige gemeinsame bundesweit zuständige 
Anerkennungsstelle geben, die die Prüfung strukturiert und professionell vornimmt. Für gut 
integrierte Schutzsuchende muss es die Möglichkeit eines „Spurwechsels“ in eine der beiden Säulen 
der Einwanderung in den Arbeitsmarkt geben. Denn wer einer Erwerbstätigkeit nachgeht oder sich in 
einer Qualifikationsphase (zum Beispiel Ausbildung oder Studium) befindet, sollte nicht ausgewiesen 
werden. 


Flucht und Einwanderung klar unterscheiden 


Für uns Freie Demokraten ist das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte unantastbar. Dazu 
gehört auch die politische Verfolgung aus religiösen Gründen oder aufgrund der sexuellen Identität. 
Dabei wollen wir zwischen politisch Verfolgten, Kriegsflüchtlingen und dauerhaften Einwanderern 
unterscheiden. Für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge wollen wir einen eigenen unbürokratischen 
Status schaffen - einen vorübergehenden humanitären Schutz, der auf die Dauer des Krieges 
begrenzt ist. Nach Identitätsfeststellung soll dieser Status unkompliziert verliehen und damit das 
Asylsystem massiv entlastet werden. Kriegsflüchtlinge sollen dabei nach Beendigung des Krieges in 
der Regel in ihr Heimatland zurückkehren. Die Kompetenzen von Bund und Ländern sollten klar 
getrennt werden. Der Bund sollte für alle Fragen des Schutzstatus und der Beendigung des 
Aufenthaltes einschließlich der Abschiebung zuständig sein, damit sich die Länder auf die Aufgabe 
der Integration konzentrieren können. Zu einem geordneten Einwanderungsrecht gehören auch eine 
konsequente Durchsetzung der Ausreisepflicht durch Abschiebung und die Schaffung von 
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ausreichend Abschiebehaftplätzen. Zugleich brauchen besonders vulnerable Gruppen, zum Beispiel 
Verfolgte aus religiösen Gründen oder aufgrund sexueller Identität, sichere Verfahren und eine 
sichere Unterbringung sowie im Fall sogenannter sicherer Herkunftsländer eine besondere 
Rechtsberatung, um Anträge form- und fristgerecht stellen zu können. 


Verbindliche Verteilung von Schutzsuchenden 


Wir Freie Demokraten fordern als Kern einer Fortentwicklung der Gemeinsamen Europäischen 
Asylpolitik eine verbindliche Verteilung der Schutzsuchenden unter den EU-Staaten, es sei denn, sie 
haben erkennbar keine Bleibeperspektive. Sollte eine Einigung auf EU-Ebene nicht in absehbarer Zeit 
gelingen, sollte Deutschland mit gleichgesinnten Staaten vorangehen. Staaten, die sich an dieser 
„Koalition der Willigen“ nicht beteiligen, müssen mit angemessenen Kürzungen von Zuwendungen 
aus dem EU-Haushalt rechnen, die dann zur Finanzierung der Kosten der Aufnahme von Flüchtlingen 
verwendet werden. 


Sekundärmigration verhindern 


Wir Freie Demokraten wollen eine feste, achtjährige Zuständigkeit des EU-Mitgliedstaates, dem eine 
Schutzsuchende oder ein Schutzsuchender zugeteilt wurde. Die Rücküberstellung in den zuständigen 
EU-Staat muss vereinfacht werden. Hilfsleistungen sollen die Schutzsuchenden in der Regel nur im 
zuständigen EU-Staat erhalten. Dabei muss gewährleistet sein, dass diese Hilfeleistungen in allen 
Mitgliedstaaten einem europäischen Mindestniveau entsprechen. Damit wollen wir die Dublin-
Regelungen weiterentwickeln und Sekundärmigration wirksam verhindern. 


Asylanträge in Botschaften von EU-Mitgliedstaaten ermöglichen: Visum aus humanitären Gründen 


Wir Freie Demokraten fordern, dass Asylanträge auch im Ausland in den Botschaften von EU-
Mitgliedstaaten gestellt werden können. Es muss möglich sein, auf sicherem Weg nach Europa zu 
kommen – ohne lebensgefährliche Reise und die Gefahr, in die Hände von Menschenhändlern zu 
geraten. Ein Visum aus humanitären Gründen sollte ebenfalls erteilt werden, wenn im Einzelfall 
offensichtlich ist, dass Leib und Leben der Antragstellerin oder des Antragstellers unmittelbar, 
ernsthaft und konkret gefährdet sind. Dazu sollten im europäischen Recht eindeutige Regelungen 
verankert werden. 


Frontex für Außengrenze und Seenotrettung ausbauen 


Wir Freie Demokraten fordern einen schnelleren Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex auf die 
vorgesehene Personalstärke von 10.000 Beamtinnen und Beamten – begleitet von einer strukturellen 
Reform sowie einer Erweiterung von Kontroll- und Transparenzmechanismen. Deutschland muss sich 
hieran stärker beteiligen. Ein Raum ohne Binnengrenzen erfordert einen starken Schutz der 
Außengrenzen. Dies können die Mitgliedstaaten vielfach nicht mehr alleine leisten. Eine starke 
europäische Grenzschutzagentur, die sie hierbei unterstützt, ist damit im Interesse aller 
Mitgliedstaaten und insbesondere im deutschen Interesse. Frontex sollte auch die Seenotrettung 
übernehmen, um endlich das grausame Sterben auf dem Mittelmeer zu beenden. Hierbei handelt es 
sich um eine staatliche Aufgabe. Solange dies nicht gewährleistet ist, dürfen private Stellen, die diese 
Aufgabe übernehmen, nicht behindert werden. Die unter Beteiligung von Frontex erfolgten 
„Pushbacks“, also das illegale Zurückdrängen von Migrantinnen und Migranten, ist sehr ernst zu 
nehmen. Wir setzen uns für die Aufklärung solcher Vorkommnisse und für schärfere Mechanismen 
zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen ein. So stärken wir den europäischen 
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Grenzschutz, verbessern die Seenotrettung und tragen Sorge für die Einhaltung der Menschenrechte 
an den Außengrenzen der EU. 


Leitbild Grundgesetz 


Wir Freie Demokraten fordern ein integrationspolitisches Leitbild. Dieses umfasst das Grundgesetz 
mit seinem Grundrechtekatalog, ist religionsunabhängig und spiegelt die gesellschaftliche Vielfalt in 
Einheit wider. Es soll die Prinzipien Weltoffenheit, Toleranz und Eigenverantwortung als Grundlage 
der Integration betonen und aus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland heraus verstehbar 
machen. Sprach- und Integrationskurse müssen daher vom ersten Tag an flächendeckend und 
kostenlos angeboten, aber auch angenommen werden. Ziel der Integrationskurse muss es vor allem 
sein, den Respekt vor unserer Rechtsordnung und Demokratie zu vermitteln, insbesondere die 
Gleichheit von Frau und Mann, die Akzeptanz unterschiedlicher sexueller Orientierungen und 
geschlechtlicher Identitäten, sowie die Toleranz gegenüber allen Formen des Glaubens und des 
Nichtglaubens. 


Integration fordern und fördern 


Wir Freie Demokraten wollen eine Integrationspolitik, die Vielfalt begrüßt und daher Einwanderinnen 
und Einwanderer einlädt, Teil unserer Gesellschaft zu werden, ihnen aber auch eine eigene 
Integrationsleistung abverlangt. Wir wollen die Chancen der Einwanderung für Deutschland nutzen, 
denn unser Land ist auf Einwanderung angewiesen. Integration ist der Schlüssel dafür, dass 
Einwanderinnen und Einwanderer zu einem Teil unserer Gesellschaft werden und zu ihrem Gelingen 
beitragen. Deshalb wollen wir Integration fördern: durch Angebote zum Erlernen unserer Sprache 
und unserer Gesellschaftsordnung, Integrationspaten nach kanadischem Vorbild sowie zusätzliche 
Integrationsmaßnahmen, die sich gezielt an Frauen, Kinder und Senioren, aber auch an besonders 
schutzbedürftige Personengruppen richten. Bürokratische Hürden beim Einwanderungs- und 
Integrationsprozess sowie bei der Arbeitsaufnahme, wie die Vorrangprüfung oder die Sperrfrist für 
Asylbewerber, müssen abgebaut und Partnerschaften mit Herkunftsländern geschlossen werden. Mit 
ausgewählten Partnerländern sind Anwerbestrategien vor Ort zu entwickeln, zum Beispiel mit 
Sprachkursen und Vorbereitungskursen auf das Leben in Deutschland. 


Für ein liberales Staatsangehörigkeitsrecht 


Wir Freie Demokraten begreifen die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit als Ergebnis und 
Ziel einer gelungenen Integration in die deutsche Gesellschaft. Daher müssen zur Verleihung der 
Staatsangehörigkeit klare Kriterien erfüllt sein. Es ist für das Zusammenleben im Einwanderungsland 
Deutschland wertvoll, wenn Menschen, die in Deutschland geboren sind oder ihr ganzes Leben in 
Deutschland verbringen werden, über eine Einbürgerung auch rechtlich Teil des Staatsvolkes werden. 
Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht sollte im Fall einer Einbürgerung grundsätzlich auch die 
Mehrstaatigkeit zulassen. Ab der Enkelgeneration der Ersteingebürgerten sollten sich Menschen 
dann für eine Staatsangehörigkeit entscheiden müssen, außer wenn mit dem Verlust der Aufgabe der 
zweiten Staatsangehörigkeit rechtliche oder wirtschaftliche Nachteile verbunden sind, sie nicht auf 
sie verzichten können oder es sich um die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates handelt. Wir 
fordern für Einwanderinnen und Einwanderer zudem einen vereinfachten Zugang zur deutschen 
Staatsangehörigkeit nach insgesamt vier Jahren. Eine Niederlassungserlaubnis soll bereits nach drei 
Jahren gewährt werden, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller in dieser Zeit mit gültigem 
Aufenthaltstitel straffrei in Deutschland gelebt hat und Sprachkenntnisse sowie die vollständige 







79 
 


Deckung des Lebensunterhaltes auch der Familie nachweisen kann. Der Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit soll unabhängig vom Einwanderungsweg möglich sein, wenn zusätzlich ein 
Einbürgerungstest absolviert und das Bekenntnis zur Rechtsordnung unseres Grundgesetzes abgelegt 
werden. Der Entzug der doppelten Staatsangehörigkeit darf kein Mittel zur Gefahrenabwehr oder 
Bestrafung sein. Sonst wären Bürgerinnen und Bürger mit einer weiteren Staatsangehörigkeit nur 
Bürger zweiter Klasse. Für alle Neubürgerinnen und Neubürger wollen wir die flächendeckende 
Durchführung von Einbürgerungsfeiern unter Verwendung der Symbole der Bundesrepublik. 


Für ein ganzheitliches Energiesystem 


Wir Freie Demokraten wollen die Energiewende stärker innovativ, technologieoffen, international 
und als Gesamtsystem denken. Denn es geht nicht nur um Strom, sondern auch um Wärme und Kälte 
für Gebäude, Industrieprozesse sowie Kraftstoffe für den Verkehr. Wir werden die Klimaschutzziele 
nicht erreichen, indem wir in Deutschland nur auf direkte Elektrifizierung auf Basis erneuerbaren 
Stroms setzen. Unser Ziel ist ein kosteneffizientes, sicheres und weltweit vernetztes europäisches 
Gesamtsystem „Energieversorgung“. Wir wollen eine naturwissenschaftlich fundierte Energiepolitik, 
die auf Innovation, Wettbewerb und hohe gesellschaftliche Akzeptanz setzt. 


Energie bezahlbar machen – EEG-Umlage abschaffen 


Wir Freie Demokraten wollen die Umlagen, Steuern und Abgaben auf Energie umfassend 
reformieren. Denn aktuell hat Deutschland die höchsten Strompreise Europas für nahezu alle 
Verbrauchergruppen. Dazu wollen wir die Stromsteuer auf das EU-Mindestmaß senken. Die EEG-
Umlage (Erneuerbare-Energien-Gesetz) wollen wir schrittweise abschaffen, indem die Förderzusagen 
aus der Vergangenheit weitestgehend aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung finanziert und keine 
neuen Fördertatbestände geschaffen werden. 


Erneuerbare Energien marktwirtschaftlich ausbauen 


Wir Freie Demokraten wollen erneuerbare Energien vollständig in den Wettbewerb überführen und 
die Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beenden. Gesetzlich vorgegebene 
Ausbaupfade für einzelne Technologien und staatlich garantierte Abnahmepreise lehnen wir ab. 
Deutsche Stromkunden haben den Ausbau erneuerbarer Energien bereits mit über 200 Milliarden 
Euro gefördert. Sie stehen heute für rund die Hälfte der Stromerzeugung in Deutschland und können 
künftig mehr Systemverantwortung übernehmen. Ein steigender CO2-Preis wird fossile Energie 
weiter unattraktiv machen und dazu führen, dass der Zubau erneuerbarer Energien stärker 
nachfragegetrieben erfolgt. Auch die Eigenversorgung mit erneuerbarem Strom und die 
marktwirtschaftliche Nutzung von Strom aus Altanlagen, die aus der 20-jährigen EEG-Förderung 
fallen, wollen wir vereinfachen. 


Energieversorgung sichern – regelmäßiger Stresstest 


Wir Freie Demokraten wollen ein regelmäßiges Monitoring (Stresstest) für Versorgungssicherheit mit 
Energie und dazu klare Kriterien gesetzlich festschreiben. Denn die sichere und zuverlässige 
Versorgung mit Strom, Wärme, Kälte und Kraftstoff zu jeder Zeit an jedem Ort hat für uns Priorität. 
Sie darf durch klima- und energiepolitische Maßnahmen nicht gefährdet werden. Kohle- und 
Atomausstieg und die zunehmende Einspeisung aus zeit- und wetterabhängig schwankender Wind- 
und Sonnenenergie stellen unser Energiesystem vor enorme Herausforderungen. Einen wichtigen 
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Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderungen können flexible Erzeugungs- und 
Speichertechnologien leisten. 


Mehr Tempo beim Wasserstoff 


Wir Freie Demokraten wollen Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe neben Strom als zweite Säule 
des künftigen Energiesystems aufbauen und den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft 
schnellstmöglich vorantreiben. CO2-neutraler Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe können 
fossile Brennstoffe in der Industrie ersetzen, Autos, Schiffe sowie Flugzeuge antreiben oder Gebäude 
heizen. Der volatile Strom aus Sonne und Wind wird durch die Erzeugung von Wasserstoff mittels 
Elektrolyse speicherbar und über weite Strecken transportierbar. Für den Hochlauf setzen wir neben 
grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien auch auf CO2-neutralen „blauen“ und „türkisen“ 
Wasserstoff aus Erdgas, bei dessen Herstellung der enthaltene Kohlenstoff gespeichert werden kann. 
Voraussetzung dafür ist, dass das Entweichen von Methan („Methan Leakage“) bei der Förderung 
und beim Transport des Erdgases für die Umwandlung ausgeschlossen werden kann oder dort, wo 
dies nicht zu 100 Prozent möglich ist, entsprechend kompensiert wird. Nur so erreichen wir 
kurzfristig große Mengen zu bezahlbaren Preisen. Um die Produktion von Energieträgern zu 
vertretbaren Kosten sicherzustellen, muss weltweit in Anlagen investiert werden. Photovoltaik- oder 
Windkraftanlagen an geeigneten Standorten in Verbindung mit angeschlossener Infrastruktur zur 
Herstellung von gut speicher- und transportierbaren Energieträgern können dazu einen großen 
Beitrag liefern. 


Europäische Wasserstoffunion 


Wir Freie Demokraten wollen die Gründung einer Europäischen Wasserstoffunion voranbringen. 
Denn Deutschland importiert heute rund 70 Prozent seines Energiebedarfs und wird trotz aller 
Anstrengungen auf dem Heimatmarkt auch künftig auf die Einfuhr von Energieträgern angewiesen 
sein. Daher müssen wir jetzt eine europäische Strategie für den Import klima-neutraler Gase und 
Kraftstoffe schaffen. Neben dem frühzeitigen Aufbau von internationalen Partnerschaften muss es 
auch Teil dieser Strategie sein, die notwendige Importinfrastruktur zu realisieren. Eine Europäische 
Wasserstoffunion verbindet Klimaschutz mit einer zukunftsfähigen Industrie und einer sicheren 
Energieversorgung. Wasserstoffprojekte, zum Beispiel aus Solarenergie an günstigen 
Produktionsstandorten in Südeuropa, können helfen, wirtschaftliche Ungleichgewichte innerhalb der 
EU zu mindern. 


Für eine digitale Energiewende 


Wir Freie Demokraten wollen die Digitalisierung der Energiewende in Deutschland schneller und 
unbürokratischer voranbringen. Denn die Verbesserung der Energieeffizienz, die Flexibilisierung des 
Verbrauchs und der Tarife sowie die Sicherstellung der System- und Versorgungssicherheit kann nur 
durch konsequente Digitalisierung gelingen. Smarte Anwendungen können dazu beitragen, den 
Wandel von einer zentralen zu einer dezentralen Energieversorgung weiter voranzutreiben. Wir 
möchten den Rollout intelligenter Messsysteme („Smart Meter“) vereinfachen – als Voraussetzung 
für „Smart Grids“ und für Automatisierung durch künstliche Intelligenz. Dabei müssen IT- und 
Datensicherheit ein Grundpfeiler zum Schutz dieser kritischen Infrastruktur sein. Neue Chancen und 
Innovationen können sich durch vermehrt datengetriebene Geschäftsmodelle ergeben. Auch im 
privaten Bereich lassen sich durch Digitalisierung enorme Energieeffizienzpotentiale heben – zum 
Beispiel bei der Wärme- und Beleuchtungssteuerung sowie beim autonomen Fahren. 
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Bürokratie im Energierecht abbauen – unnötige Bremsen lösen 


Wir Freie Demokraten wollen das inzwischen kaum mehr zu überblickende und parlamentarisch 
immer schwieriger zu kontrollierende Energierecht entbürokratisieren sowie Planungs- und 
Genehmigungsverfahren entschlacken und digitalisieren. Wir wollen durch Bürokratieabbau nicht 
nur mehr Ressourcen für Innovationen und Wachstum in den Unternehmen schaffen, sondern sehen 
ihn auch aus demokratischer Sicht als dringend geboten. Schnellere Verfahren erleichtern den 
marktgetriebenen Ausbau erneuerbarer Energien und die schnelle Realisierung der dafür nötigen 
Strom-, Wärme- und Gasnetze. 


Akzeptanz der Energiewende stärken 


Wir Freie Demokraten wollen die Akzeptanz der Energiewende vor Ort durch eine frühzeitige 
Bürgerbeteiligung, einen klugen Ausgleich mit Anwohnerinnen und Anwohnern sowie transparente 
rechtsstaatliche Verfahren stärken. Denn die Unterstützung für den Ausbau erneuerbarer Energien 
sowie Netze ist grundsätzlich hoch und auch immer mehr Unternehmen möchten auf erneuerbare 
Energien setzen. Für eine nachhaltige Energiewende ist es unerlässlich, die Interessen aller 
Interessengruppen zu berücksichtigen. So kann neben Akzeptanz auch Rechtssicherheit für einmal 
bewilligte Projekte sichergestellt werden. 


Land- und Forstwirtschaft, Angeln, Fischerei und Jagd 


Deutschland braucht eine zukunftsorientierte Landwirtschaft, die sich rechnet. Wir Freie Demokraten 
wollen die Chancen der Landwirtinnen und Landwirte auf wirtschaftlichen Erfolg vermehren. Wir 
setzen uns deshalb für digitale Fortschritte in der Landwirtschaft ein und wollen eine 
eigenverantwortliche Risikovorsorge gegen zunehmende Witterungsrisiken ermöglichen. 


Unabhängigkeit der Landwirtschaft stärken 


Wir Freie Demokraten wollen Landwirtinnen und Landwirte unabhängig von Agrarzahlungen machen 
und sie von überbordender Bürokratie entlasten. Die europäische Agrarpolitik braucht ein Update. 
Wir wollen weg von flächenbezogenen Direktzahlungen und hin zu mehr zukunftssichernder 
Investitionsförderung sowie Forschung. Wir wollen einheitliche Wettbewerbsstandards in der EU und 
fordern den sukzessiven Abbau der EU-Agrarsubventionen. Das Genossenschaftsrecht wollen wir 
reformieren. Nur mit fairen Wettbewerbsbedingungen für alle im gemeinsamen Binnenmarkt 
können wir die Abwanderung der landwirtschaftlichen Produktion und der Weiterverarbeitung der 
Lebensmittel ins Ausland verhindern. Auch global setzen wir uns für Wettbewerb mit fairen 
Rahmenbedingungen ein. Deshalb wollen wir, dass die Welthandelsorganisation sich dafür einsetzt, 
stärker auf Marktwirtschaft und weniger Bürokratie zu setzen, sodass Landwirte weltweit 
unabhängig von staatlichen Subventionen wettbewerbsfähig wirtschaften können. Bei 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen brauchen wir eine marktwirtschaftliche Preisbildung in der 
gesamten Wertschöpfungskette vom Acker bis zum Einzelhandel. Die fortschreitende Konzentration 
von Marktmacht schadet dem Wettbewerb. Handelshemmnisse für Landwirte und Weinbauern 
wollen wir darüber hinaus abbauen. 


Schutzoffensive für eine multifunktionale Waldwirtschaft  


Wir Freie Demokraten fördern das Konzept der multifunktionalen Forstwirtschaft mit ihren 
artenreichen Wäldern. Bei einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder gehen Ökonomie und 
Ökologie Hand in Hand. Mit einer Waldschutzoffensive wollen wir die Schadholzbergung, 
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Schädlingsbekämpfung und schnelle Aufforstung mit klimaresilienten und standortgerechten 
Baumarten im Rahmen der wissenschaftlichen Erkenntnisse forcieren. Stilllegungsflächen sollten auf 
unwirtschaftlichen Gebieten forciert werden. Wir wollen die Gemeinwohlleistungen der Wälder 
marktorientiert honorieren. Förderinstrumente sollen grundsätzlich auch für die Forstwirtschaft zur 
Verfügung stehen. Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und damit auch Kleinprivatwälder wollen 
wir stärken. Holz ist der wichtigste nachwachsende Rohstoff in Deutschland. Wir wollen die 
Forschung für seine Nutzung in diesem Bereich ausweiten. Der Wald hat vielfältige Funktionen als 
Lebens- und Erholungsraum, Trinkwassergewinnung, Treibhausgassenke und Rohstofflieferant für 
eine moderne und innovative Holzwirtschaft, die wichtige Arbeitsplätze sichert. Die Bewirtschaftung 
der Wälder hat Rücksicht auf die Belange des Arten- und Naturschutzes zu nehmen. Menschen 
empfinden Wald als Natur pur, obwohl wir keine Urwälder mehr haben, denn alle Wälder sind von 
Menschen gestaltet.  


Landwirtschaft an Trockenheit anpassen 


Wir Freie Demokraten wollen der Land- und Forstwirtschaft die Anpassung an Klimaveränderungen 
erleichtern. Dazu setzen wir auf Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen es den Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft ermöglichen, mit steuerbefreiten Risikoausgleichsrücklagen in guten Jahren besser 
für Dürren und andere Folgen des Klimawandels vorzusorgen. Auf diese Weise werden sie 
unabhängiger von staatlichen Notprogrammen. Zudem wollen wir einen Paradigmenwechsel im 
Wasserbau, um zukünftig ausreichende Wasservorräte für das Pflanzenwachstum verfügbar zu 
halten. Dazu werden wir einen Nationalen Aktionsplan für Gewässer und Wassermanagement 
erarbeiten. Wir wollen die europaweite Verfügbarkeit wirksamer und moderner Pflanzenschutzmittel 
sicherstellen. Nationale Alleingänge diesbezüglich lehnen wir ab. 


Europaweites Tierwohllabel für Transparenz und verantwortungsvolle Haltung 


Wir Freie Demokraten treten für eine verantwortungsvolle Haltung von Nutztieren ein. Dabei setzen 
wir auf rechtsstaatliche Kontrollen und wirksame Modernisierungsschritte in der Tierhaltung, die 
auch kleine und mittlere Betriebe mitgehen können. Damit auch die Verbraucherinnen und 
Verbraucher beim Kauf tierischer Erzeugnisse Verantwortung übernehmen können, müssen 
Haltungsbedingungen klar erkennbar sein. Um das zu gewährleisten, setzen wir uns für ein einfaches, 
transparentes und verpflichtendes Tierwohllabel in der gesamten Europäischen Union und 
mittelfristig für europaweit einheitliche Tierschutzstandards ein. Tierschutz und Tierwohl sind für uns 
eine Selbstverständlichkeit. Für uns ist Tierwohl keine Frage der Stallgröße, sondern des Zustands des 
einzelnen Tieres. Die Tierschutzstandards auf Höfen müssen regelmäßig und mindestens alle fünf 
Jahre kontrolliert werden. Damit Landwirtinnen und Landwirte Investitionsentscheidungen für mehr 
Tierwohl planen können, brauchen sie zudem verlässliche Rahmenbedingungen. Widersprüche 
zwischen konkurrierenden Rechtsbereichen wie zwischen dem Tierwohl und Immissionsschutz 
müssen aufgelöst werden. Die überholte Anbindehaltung wollen wir schrittweise überwinden. 


Information und Innovation gegen Lebensmittelverschwendung 


Wir Freie Demokraten wollen transparente Nährwertinformationen und eine frühzeitige 
Ernährungsbildung in Kindertagesstätten sowie Schulen. Zudem wollen wir prüfen, bei welchen 
Produkten das starre Mindesthaltbarkeitsdatum durch ein dynamisches Verderbslimit ersetzt werden 
kann. Intelligente Verpackungen und eine Haftungserleichterung für Lebensmittelspenden können 
dabei helfen, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren 
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Nachhaltige Nutzung der Fischbestände sichern  


Wir Freie Demokraten wollen jegliche Fischerei konsequent an den Grundsätzen der nachhaltigen 
Entwicklung orientieren. Dabei sind Umweltverträglichkeit, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche 
Stabilität absolut gleichrangig zu sehen. Nur so kann die Fischerei ihre wichtige Rolle für die 
Welternährung auch in Zukunft spielen. Dazu wollen wir die Grundschleppnetz-Fischerei 
beschränken und Fangtechniken artenspezifisch anpassen, beispielsweise durch die Vergrößerung 
der Maschenweite von Fangnetzen. Beifang soll bei den Fangquoten angerechnet werden. Die 
Erfolge der Europäischen Fischereipolitik auf diesem Gebiet müssen gesichert werden. Auch im 
Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher wollen wir die Konkurrenzfähigkeit unserer 
Fischerinnen sowie Fischer und Aquakulturproduzenten im internationalen Wettbewerb stärken. Wir 
setzen zudem auf kooperative Maßnahmen zur Überwachung gesetzlicher Regelungen, die immer 
auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse basieren und weiterentwickelt werden müssen. 
Kontrollmaßnahmen wie zum Beispiel eine verpflichtende Kameraüberwachung, die eine Branche 
unter Generalverdacht stellen, sind hingegen mit unserer liberalen Grundhaltung nicht vereinbar. 
Wir bekennen uns außerdem nachdrücklich zum „Multi-Use-Ansatz“ bei Windparks auf dem Meer, 
damit Fischerei zukünftig auch in „Offshore-Windparks“ möglich ist. 


Angeln ist sozial, kulturell, ökologisch und ökonomisch wertvoll für Deutschland 


Wir Freie Demokraten sehen Angeln als wichtige Naturverbundenheit. Die Vereine und Mitglieder 
sind die Umweltschützer vor Ort, die sich um eine gesunde Flora und Fauna unserer Gewässer 
kümmern. Gleichzeitig ist es auch ein Hobby, das altersübergreifend und interkulturell eine 
Gemeinschaft pflegt. Vielmehr ist es dem ehrenamtlichen Engagement der Anglerinnen und Angler 
zu verdanken, dass so manche Fischarten nach Deutschland zurückgekehrt sind. Wir vertrauen dem 
gut ausgebildeten Angler, der jeweils am besten einschätzen kann, ob ein gefangener Fisch 
entnommen werden muss oder zum Beispiel als produktiver Laichfisch wieder zurückgesetzt werden 
kann. Pauschale „Catch and Release“-Verbote lehnen wir aus Arten- und Bestandsschutzgründen ab. 
Die Angeltätigkeit ist aus unserer Sicht kein Gegenpart zu Naturschutzzielen. Deswegen lehnen wir 
auch pauschale Verbote und Beschränkungen der Angelei ab, insbesondere pauschale 
Nachtangelverbote oder Nullnutzungsgebote von Gewässern. 


Jagd als Naturschutz – Wildtiermanagement ermöglichen 


Wir Freie Demokraten wollen ein modernes Wildtiermanagement, das eine Bejagung von Wolf, 
Kormoran, Nandu und Biber ermöglicht. Zur Wildbretgewinnung, Seuchenprävention sowie 
Wildschadenminimierung und für ein ausgewogenes „Beute zu Beutegreifer“-Verhältnis ist die Jagd 
unerlässlich. Wir streben eine einheitliche Regelung der Länder zum legalen Einsatz von 
Schalldämpfern und Nachtzielgeräten zur Lärmreduktion und für eine genauere Treffpunktlage für 
Jägerinnen und Jäger an. Wir stehen zu den Jägerinnen und Jägern in Deutschland als aktive und 
staatlich geprüfte Naturschützerinnen und Naturschützer. 


Digitale Landwirtschaft – „Smart Farming“ 


Wir Freie Demokraten wollen die Chancen der Digitalisierung für die Landwirtschaft nutzen. „Smart 
Farming“ sehen wir als ein Werkzeug, das Landwirtinnen und Landwirten dabei hilft, ihre Betriebe zu 
optimieren, um Tierwohl, Umwelt- und Arbeitsabläufe zu modernisieren. Wir wollen eine moderne 
Agrarpolitik, die nicht gängelt, sondern Lösungen forciert und Einkommen steigert. 
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Nachhaltige Landwirtschaft durch neue Technologien 


Wir Freie Demokraten wollen Technologieoffenheit für die nachhaltige Landwirtschaft der Zukunft. 
Für gentechnisch veränderte Nutzpflanzen müssen daher aktuelle und wissenschaftlich basierte 
Zulassungskriterien gelten. Grüne Gentechnik eröffnet neue Möglichkeiten, um Böden zu schonen, 
Biodiversität zu fördern und die Effizienz des Betriebsmitteleinsatzes zu erhöhen. Ebenso setzen wir 
uns für die zügige Zulassung von In-vitro-Fleisch in der EU ein. Neue Möglichkeiten in der 
Futterversorgung für Schweine und Geflügel (Allesfresser) wie verarbeitete tierische Proteine, auch 
auf Basis von Insekten, wollen wir zulassen, soweit keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Dies 
spart Importe von Eiweißquellen und schont Ressourcen. Bedenken in der Bevölkerung müssen mit 
Aufklärung begegnet werden. Wir begreifen Umwelt- und Naturschutz nicht als Widerspruch zur 
Land- und Forstwirtschaft. Wir brauchen Land- und Forstwirtschaft, die nachhaltig ist und Flächen, 
die zusätzliche Beiträge zum Naturschutz leisten. Der Vertragsnaturschutz ist aus unserer Sicht das 
liberalste Instrument für mehr Naturschutz. Auch biologischer und konventioneller Landbau sind für 
uns keine Gegensätze. Wir setzen uns für eine Vielfalt an Erzeugungssystemen ein, die den 
gesellschaftlichen Vorstellungen nachhaltiger Produktionsweisen entsprechen. 


Wohnen 


Das Bauland und somit auch der Wohnraum in unseren Städten wird knapper, die Mieten steigen 
immer weiter. Dagegen hilft vor allem: Mehr Flächen mobilisieren und mehr bauen. Enteignungen, 
Mietpreisbremse oder Mietendeckel sorgen letztlich für weniger Wohnraum. Auch der Traum vom 
Eigenheim rückt durch hohe Kosten für immer mehr Menschen in weite Ferne. Wir Freie Demokraten 
wollen dafür sorgen, dass Wohnen auch in Zukunft bezahlbar bleibt und sich der Traum vom 
Eigenheim für mehr Menschen erfüllen lässt. 


Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer – Wohneigentum fördern 


Wir Freie Demokraten wollen die Bürgerinnen und Bürger beim Erwerb von selbst genutztem 
Wohneigentum entlasten. Dazu wollen wir bei der Grunderwerbsteuer einen Freibetrag von bis zu 
500.000 Euro für natürliche Personen einführen. Der Freibetrag soll wiederauffüllbar sein, damit er 
bei einem Verkauf für einen neuen Erwerb wieder zur Verfügung steht. Dadurch erleichtern wir es 
den Menschen, ihren Traum vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung zu verwirklichen und 
zugleich für das Alter vorzusorgen. Für mehr Steuergerechtigkeit wollen wir zudem die 
missbräuchliche Umgehung der Grunderwerbsteuer durch Immobilieninvestoren mittels 
sogenannter Share Deals mit einer Gesetzesänderung verhindern. 


Bündnis für selbstbestimmtes Wohnen im Alter 


Wir Freie Demokraten fordern mehr barrierefreien oder -armen Wohnraum in Bestand und Neubau. 
So wollen wir Menschen ermöglichen, möglichst lange selbstbestimmt in ihrem gewohnten Umfeld 
leben zu können. Ein breites Bündnis von Bund, Ländern, Kommunen, aus Wissenschaft und Praxis, 
Politik und Gesellschaft soll das Thema „Wohnen im Alter“ mehr in das Bewusstsein aller Akteure 
rücken und Lösungen erarbeiten. Bestehende Förderungen sollen zusammengeführt werden. 
Anreizmodelle sollen den Lock-In-Effekt verhindern, damit sowohl ältere Menschen als auch junge 
Familien passenden Wohnraum finden. 
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Baukosten-TÜV 


Wir Freie Demokraten wollen Bauen günstiger machen. Durch die Vielzahl von Vorschriften 
entstehen massive Kosten. Daher wollen wir einen Baukosten-TÜV einführen, der neue Regelungen 
auf ihre Kosten für Bauen und Wohnen ermittelt. Unser Ziel ist es, kostenverursachende Normen zu 
vermeiden und den Entscheiderinnen und Entscheidern eine transparente Grundlage für ihr Handeln 
zur Verfügung zu stellen. Insbesondere EU-Richtlinien dürfen nicht über das erforderliche Maß hinaus 
umgesetzt werden. Die Empfehlungen der Baukostensenkungskommission erfordern eine 
konsequente Umsetzung. Ebenso wollen wir auch bestehende kostensteigernde Regelungen kritisch 
überprüfen und gegebenenfalls anpassen. 


Vorrang für Wohnungsbau – Mietendeckel abschaffen, Abschreibung erhöhen 


Wir Freie Demokraten wollen die Mietpreisbremse abschaffen und einen bundesweiten 
Mietendeckel verhindern. Die Möglichkeiten zur Abschreibung für Wohnungsbauinvestitionen wollen 
wir verbessern. Die lineare Abschreibung muss von zwei auf drei Prozent erhöht werden. Darüber 
hinaus ist die Aktivierung von Bauland notwendig, beispielsweise durch eine stärkere 
Zusammenarbeit der Länder mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Mietpreisbremse 
und Mietendeckel schaffen nachweislich keine neuen Wohnungen und haben sogar zu einer 
Verknappung des Angebots geführt. Auch die zahlreichen Regelungen im Rahmen sogenannter 
Erhaltungsverordnungen oder das immer komplexer werdende Mietrecht machen die Vermietung 
von Wohnraum unnötig kompliziert. 


Baugenehmigungen beschleunigen 


Wir Freie Demokraten wollen die Genehmigungsverfahren vor dem Bauen beschleunigen. Dazu 
wollen wir die Chancen des seriellen und modularen Bauens nutzen sowie ein digitales und 
teilautomatisiertes Baugenehmigungsverfahren entwickeln. Die Bauordnungen aller Länder müssen 
harmonisiert werden, sodass dort einheitliche Anforderungen an den modularen und seriellen Bau 
enthalten sind. Ferner muss die sogenannte Genehmigungsfiktion gesetzt werden: Wenn die 
Bauherrin oder der Bauherr alle Unterlagen vorlegt und die Behörde nicht innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums auf den Antrag reagiert, gilt er als genehmigt und die Bautätigkeit kann 
beginnen. 


Baulückenkataster erstellen, Dachausbau fördern, Innenentwicklung forcieren 


Wir Freie Demokraten wollen ein Baulücken- und Potentialflächenkataster einführen. Auf dessen 
Grundlage können die Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten konkrete Zeit- und 
Maßnahmenpläne zur Bebauung dieser Flächen entwickeln. Hindernisse bei der Wiederverwertung 
von Brachflächen sind konsequent zu beseitigen. Der Bund muss die Länder im Rahmen der 
Bauministerkonferenz außerdem zu einer Entbürokratisierung des Dachausbaus und der 
Dachaufstockung, etwa bei der Stellplatz- und Aufzugspflicht, anhalten und mittels der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) ein entsprechendes Förderprogramm auflegen. 


Digitaler Bauantrag 


Wir Freie Demokraten wollen den digitalen Bauantrag einführen, um die Bearbeitung zu 
vereinfachen, zu beschleunigen und teilweise zu automatisieren. Denn die Arbeitsabläufe und 
Verfahren in den Genehmigungsbehörden sind aus der Zeit gefallen. Wie bei der Steuererklärung 
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wollen wir für alle Antragsteller ein bundesweit zentrales digitales Portal schaffen, mit dem digitale 
Bauanträge eingereicht werden können. 


Soziales Wohnen 


Wir Freie Demokraten wollen für Menschen mit niedrigem Einkommen einen echten Zugang zu 
günstigem Wohnraum schaffen. Dazu muss sich die soziale Wohnraumversorgung an der 
potentiellen Mieterin beziehungsweise am potentiellen Mieter und nicht nur am Bau von neuen 
Sozialwohnungen orientieren. Wir wollen zahlungsschwachen Wohnungssuchenden den Zugang zum 
freien Wohnungsmarkt mithilfe des Wohngeldes erleichtern. Erst wenn dort die Wohnungssuche 
erfolglos bleibt, soll die Berechtigung auf Bezug einer Sozialwohnung erteilt werden. 


Freie Wahl beim Wohnen – mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen 


Wir Freie Demokraten wollen Wahlfreiheit für Menschen mit Behinderungen. Unabhängig von der 
Wohnform und vom Wohnort sollen sie Anspruch auf alle Leistungen aus der Sozialversicherung 
haben. Damit jeder Mensch selbst über seine Angebote bestimmen kann, wollen wir das persönliche 
Budget einfach und unbürokratisch nutzbar machen. Damit ermöglichen wir mehr Selbstbestimmung 
für Menschen mit Behinderungen. 


Liberales Bürgergeld  


Jede und jeder Einzelne soll die Chance haben, beruflich und privat aufzusteigen. Der moderne 
Sozialstaat muss ein Sprungbrett sein. Er muss ermutigen, Potentiale freisetzen und Anstrengung 
auch wirklich belohnen. Ziel muss es sein, dass Menschen möglichst schnell berufliche Fortschritte 
machen können. Wir Freie Demokraten wollen Chancen durch Freiräume eröffnen – für ein 
selbstbestimmtes Leben. 


Liberales Bürgergeld einführen 


Wir Freie Demokraten wollen das Liberale Bürgergeld. Wir wollen steuerfinanzierte Sozialleistungen 
wie das Arbeitslosengeld II, die Grundsicherung im Alter, die Hilfe zum Lebensunterhalt oder das 
Wohngeld in einer Leistung und an einer staatlichen Stelle zusammenfassen, auch im Sinne einer 
negativen Einkommensteuer. Selbst verdientes Einkommen soll geringer als heute angerechnet 
werden. So möchten wir das Steuer- und Sozialsystem verbinden. Die Grundsicherung muss 
unbürokratischer, würdewahrender, leistungsgerechter, digitaler und vor allem chancenorientierter 
werden. Daneben sollte der Passiv-Aktiv-Tausch weiterentwickelt werden, bei dem Gelder, die eine 
Leistungsempfängerin oder ein Leistungsempfänger erhält, in Lohnkostenzuschüsse für einen 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz umgewandelt werden können. 


Bessere Hinzuverdienstregeln beim ALG II 


Wir Freie Demokraten wollen bessere Hinzuverdienstregeln beim Arbeitslosengeld II (ALG II) 
beziehungsweise beim angestrebten Liberalen Bürgergeld. Die aktuellen Regeln sind demotivierend 
und sie belohnen kaum, die Grundsicherung durch eigene Arbeit Schritt für Schritt zu verlassen. 
Bessere Hinzuverdienstregeln ermöglichen aber genau das: Sie bilden eine trittfeste Leiter, die aus 
Hartz IV herausführt. Das Einkommen von Jugendlichen aus Familien, die ALG II beziehen, soll bis zur 
Höhe eines Minijobs gar nicht angerechnet werden. Junge Erwachsene sollen künftig nicht mehr für 
Forderungen des Staates haften, welche auf ein Verschulden der Eltern - wie beispielsweise das 
verspätete Anzeigen einer Erwerbstätigkeit der Eltern - beruhen. 
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Schonvermögen erhöhen 


Wir Freie Demokraten wollen das Schonvermögen in der Grundsicherung ausweiten. Das betrifft 
insbesondere das Altersvorsorge- Vermögen, die selbst genutzte Immobilie und das für die 
Erwerbstätigkeit benötigte angemessene Kraftfahrzeug. Wir wollen Menschen davor bewahren, ihre 
auch abseits der staatlichen Förderung eigenverantwortlich und hart erarbeitete Altersvorsorge 
auflösen zu müssen. Wir wollen, dass sich Eigenverantwortung und Anstrengung auszahlen. 


Arbeitslosengeld II entbürokratisieren – mit einheitlichem Satz 


Wir Freie Demokraten wollen beim Arbeitslosengeld II beziehungsweise beim angestrebten Liberalen 
Bürgergeld einen einheitlichen Satz für alle erwachsenen Leistungsbezieherinnen und 
Leistungsbezieher – unabhängig vom Beziehungsstatus. Bei Rückforderungen durch die Jobcenter 
führen wir eine Bagatellgrenze für Kleinstbeträge ein. Beide Maßnahmen verringern den 
Verwaltungsaufwand und sorgen für eine transparentere und bürgernähere Grundsicherung. Dies 
erspart allen die teilweise entwürdigende Überprüfung der Wohn- und Familienverhältnisse. 


Enkelfitte Rente 


Vor dem Hintergrund der Herausforderungen des demographischen Wandels und des Wandels am 
Arbeitsmarkt ist es zwingend nötig, das Altersvorsorgesystem zu modernisieren, nachhaltig 
finanzierbar zu gestalten und den kapitalgedeckten Teil der Altersvorsorge zu stärken. Wir Freie 
Demokraten wollen die Rente auf diese Weise enkelfit machen. 


Altersvorsorge nach dem Baukastenprinzip ermöglichen 


Wir Freie Demokraten wollen die Altersvorsorge nach dem Baukastenprinzip organisieren. So können 
Bausteine aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge je nach Lebenslage flexibel 
kombiniert und an moderne Lebensläufe angepasst werden. Alle Ansprüche aus diesem 
„Rentenbaukasten“ sollen bei Wechseln zwischen Arbeitgebern oder zwischen Beschäftigung und 
Selbstständigkeit flexibel mitgenommen werden können. 


Flexiblen Renteneintritt ermöglichen 


Wir Freie Demokraten wollen das Renteneintrittsalter nach schwedischem Vorbild flexibilisieren. Wer 
früher in Rente geht, bekommt eine geringere, wer später geht, erhält eine höhere Rente. Wer das 
60. Lebensjahr und mit allen Altersvorsorgeansprüchen mindestens das Grundsicherungsniveau 
erreicht, soll selbst entscheiden, wann der Ruhestand beginnt. Zuverdienstgrenzen schaffen wir ab, 
und Teilrenten sind unkompliziert möglich. Das sorgt zum einen für mehr finanzielle Stabilität, weil 
die Menschen im Schnitt länger im Beruf bleiben, zum anderen passt ein flexibler Renteneintritt 
besser zu vielfältigen Lebensläufen. Die Erwerbsminderungsrente stärken wir. Wer aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, braucht eine starke Unterstützung. 


Rentensplitting erleichtern 


Wir Freie Demokraten wollen das Rentensplitting erleichtern und stärker bekannt machen. In der 
jährlichen Renteninformation soll einfach und verständlich auf diese Möglichkeit hingewiesen 
werden. Es muss zudem jederzeit möglich sein, Rentenpunkte auch für befristete Zeiträume zu 
splitten. Das muss für verheiratete, verpartnerte und auch für unverheiratete Eltern möglich sein. 
Partner sollen flexibel über die Aufteilung der Familien- und Erwerbsarbeit und damit auch über die 
Rentenansprüche entscheiden können. 
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Gesetzliche Aktienrente einführen 


Wir Freie Demokraten fordern die Einführung einer gesetzlichen Aktienrente. Daher schlagen wir vor, 
die verpflichtende erste Säule unseres Rentensystems künftig auf zwei Pfeiler zu stellen, dadurch 
endlich für Demographiefestigkeit zu sorgen und das Rentenniveau langfristig wieder zu steigern. 
Dabei wird genau derselbe Anteil wie bisher für die Altersvorsorge aufgewendet – wie üblich 
aufgeteilt in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag. Neu ist, dass neben dem größeren Betrag, der 
weiter in die umlagefinanzierte Rentenversicherung fließt, ein kleinerer Betrag von zum Beispiel zwei 
Prozent des Bruttoeinkommens in eine langfristige, chancenorientierte und kapitalgedeckte 
Altersvorsorge angelegt wird, die als Fonds unabhängig verwaltet wird, eben die gesetzliche 
Aktienrente. Schweden macht uns seit Jahren vor, wie Aktien-Sparen so erfolgreich und risikoarm 
organisiert werden kann. Durch unser Modell erwerben zukünftig alle Beitragszahlerinnen sowie 
Beitragszahler – insbesondere auch Geringverdiener – echtes Eigentum für ihre Altersvorsorge und 
erhalten höhere Altersrenten. 


Basis-Rente einführen – Altersarmut gezielt bekämpfen 


Wir Freie Demokraten wollen eine Basis-Rente einführen. Wer gearbeitet und eingezahlt hat, muss 
im Alter immer mehr als die Grundsicherung haben und auch mehr als Menschen, die nicht 
gearbeitet und eingezahlt haben. Das erreichen wir durch einen Freibetrag bei der Grundsicherung 
im Alter für Einkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Beantragung und Auszahlung der 
Basis-Rente wollen wir unter dem Dach der Rentenversicherung zusammenführen. Der Gang zum 
Sozialamt entfällt, Altersarmut wird fair und gezielt bekämpft. 


Betriebliche Altersversorgung verbessern – Doppelverbeitragung abschaffen 


Wir Freie Demokraten wollen die betriebliche Altersvorsorge stärken und die gesetzlichen 
Regelungen attraktiver machen. Die Möglichkeit zu breiteren Anlageformen und insbesondere 
höheren Aktienquoten haben nur tarifgebundene Unternehmen. Wir wollen allen Unternehmen die 
Möglichkeit einer „reinen Beitragszusage“ (höherer Aktienanteil) und des automatischen Einbezugs 
ganzer Belegschaften (mit „Opt-Out“-Möglichkeit für die einzelnen Beschäftigten) geben. Zudem 
muss die Doppelverbeitragung in der gesetzlichen Kranken- sowie Pflegeversicherung für alle Wege 
betrieblicher und privater Vorsorge beendet werden, denn sie untergräbt das Vertrauen in die 
Verlässlichkeit der Politik. 


Altersvorsorge-Depot einführen 


Wir Freie Demokraten wollen ein Altersvorsorge-Depot einführen. Ohne obligatorischen 
Versicherungsmantel vereinen wir so das Beste aus Riester-Rente (Zulagen-Förderung), Rürup-Rente 
(steuerliche Förderung) und dem amerikanischen Modell „401K“ (Flexibilität und Rendite-Chancen). 
Ansprüche aus der Altersversorgung müssen übertragbar (Portabilität) und ein Anbieterwechsel 
möglich sein. Dies stärkt den Wettbewerb und macht private Altersvorsorge für alle attraktiver. 


Bessere Investitionsmöglichkeiten für Altersvorsorge – Anlagevorschriften öffnen 


Wir Freie Demokraten wollen es Lebensversicherern, Pensionskassen und Versorgungswerken 
ermöglichen, vermehrt und einfacher in Wagniskapital, Start-ups, Aktien oder Infrastrukturprojekte 
zu investieren. Diese Anlageformen bieten gerade bei langen Anlagezeiträumen höhere 
Renditechancen bei geringem Risiko. Und höhere Renditen ermöglichen höhere Renten. Auch die 
Anlagevorschriften bei der staatlich geförderten Altersvorsorge, zum Beispiel bei Riester-Verträgen, 
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wollen wir öffnen. Der Wohn-Riester bleibt unberührt. Die Sparerinnen und Sparer sollen selbst über 
den für sie passenden Rendite- und Risikomix sowie die Anlageformen entscheiden. Das öffnet auch 
die europaweite Altersvorsorge (PEPP) für die staatliche Förderung in Deutschland. Insgesamt muss 
die geförderte Altersvorsorge einfacher und verbraucherfreundlicher werden. 


Fairness für alle Generationen 


Eine weitsichtige Finanz- und Sozialpolitik, die morgen und übermorgen im Blick hat, ist entscheidend 
für die Zukunftschancen des ganzen Landes. Daher machen wir uns stark für zukunftsfeste 
Sozialsysteme, Fairness für alle Generationen, clevere Investitionen in die Zukunft und ein 
Haushaltswesen, das diese Ziele konsequent im Blick behält. 


Generationenbilanz in der Gesetzesfolgenabschätzung 


Wir Freie Demokraten wollen die Nachhaltigkeitsprüfung von Gesetzen stärken, parlamentarisch 
effektiv verankern und durch eine Generationenbilanzierung ergänzen. Dabei werden Leistungen der 
Gesellschaft für folgende Generationen den entstehenden Lasten gegenübergestellt. 


Schuldenbremse 2.0 für Sozialversicherungen 


Wir Freie Demokraten wollen eine „Schuldenbremse 2.0“ für die Sozialversicherungen. Sie soll 
festschreiben, dass zusätzliche versicherungsfremde Leistungen künftig vollständig aus dem 
Bundeshaushalt finanziert werden müssen. So kann die Schuldenbremse des Bundeshaushalts nicht 
mehr durch die Verlagerung von Sozialleistungen in die Versicherungen umgangen werden. Das 
System der Umlagefinanzierung wird wieder konsequent umgesetzt und so die nachhaltige 
Finanzierung der Sozialversicherungen gesichert. Dabei streben wir keine Kürzung der Leistungen an, 
sondern deren korrekte Zuordnung. Im Gegenzug muss der Bund ihnen aber die Kosten erstatten. 


Generationengerechtigkeit in der Rentenanpassungsformel 


Wir Freie Demokraten wollen wirksame demographische Faktoren in der Rentenanpassungsformel 
für einen gerechten Ausgleich zwischen den Generationen. Dazu muss neben anderem auch der 
Nachholfaktor in der Rentenanpassungsformel reaktiviert werden. Dieser wurde 2008 eingeführt und 
sorgte für Gleichklang bei der Entwicklung von Löhnen und Renten, bis ihn die Große Koalition 
ausgesetzt und damit der jüngeren Generationen Zusatzlasten aufgebürdet hat. Ohne Nachholfaktor 
müssen die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler finanzieren, dass die Renten langfristig stärker 
steigen als die Löhne. 


Digitalisierung für Ältere vorantreiben – Förderprogramm für Wohnheime 


Wir Freie Demokraten wollen ein zweites Bildungssystem schaffen, mit dem sich Menschen auch im 
Ruhestand unbürokratisch weiterbilden können. Ältere Menschen sollen auch in Alten- oder 
Seniorenwohnheimen Zugang zum schnellen Internet haben. Um digitale Teilhabe für alle 
Altersgruppen und eine intuitive Bedienbarkeit für alle Internetnutzenden gleichermaßen zu 
ermöglichen, wollen wir öffentliche Stellen verpflichten, ihre digitalen Angebote standardmäßig 
barrierearm und idealerweise barrierefrei anzubieten. 


Diskriminierende Altersgrenzen abschaffen 


Wir Freie Demokraten fordern die Abschaffung diskriminierender Altersgrenzen. Gesetze und 
Satzungen mit beschränkenden Altersgrenzen sollen auf ihren möglichen diskriminierenden 
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Charakter hin überprüft und eine Aufhebung oder Anpassung soll nach sach- und leistungsgerechten 
Kriterien vorgenommen werden. 
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Einleitung 


Es kommt auf uns alle an. Es kommt auf dich an 


Die Bundestagswahl entscheidet darüber, wie unser aller Weg in den nächsten Jahren aussehen wird. 
Wir treten dafür an, dass deine Sorgen, Wünsche und Träume in diesem Land endlich ernst genommen 
werden. Wir stehen für eine Politik der Verlässlichkeit und der Ehrlichkeit, aber auch des Mutes – wir 
wollen verändern. 


Wir alle können gemeinsam unser Land demokratischer und sozial gerechter machen. Wir haben es 
zusammen in der Hand. Unsere Wirtschaft muss sozial gerechter und klimagerechter werden. Unsere 
Demokratie wird nur dann stärker, wenn alle Menschen an ihr teilhaben können. Unsere Zukunft kann 
nur dann eine solidarische sein, wenn wir anfangen, sie im Hier und Heute zu gestalten. Darum geht es 
bei dieser Wahl. Dafür kommt es auf eine starke LINKE an. Du hast die Wahl. In unserem Programm 
zeigen wir, welche Vorschläge wir haben. Wir laden dich ein, mit deiner Stimme an der Veränderung 
mitzuwirken. Und es ist ein Versprechen an dich: DIE LINKE macht den Unterschied. Wir haben den Mut, 
die notwendigen Veränderungen zu wagen. Für mehr Gerechtigkeit und eine sichere Zukunft. Für dich. 


Wir lassen niemanden zurück 


Wir lassen niemanden zurück. Uns geht es um alle Menschen, um ihre Träume und ihr Recht auf ein 
gutes Leben. Wir wollen Sicherheit und Zukunft für eine Mehrheit im Land, denen angst und bange wird, 
wenn sie an den Lohn, die Miete, die Stromrechnung oder an das Alter denken. Wir wollen Vertrauen 
und soziale Sicherheit für alle, die sich seit Langem übersehen, missachtet und verletzt fühlen, weil ihre 
Sorgen und Nöte zu wenig zählen. Wir bestehen darauf, dass sich die Dinge ändern, weil sie geändert 
werden können. Wir werden nicht dulden, dass Menschen vergessen werden. 


Wir lassen niemanden zurück bei der Überwindung der Corona-Krise. Wir wollen die Gesellschaft und 
die Demokratie krisensicherer machen. Es geht uns um Gerechtigkeit und Geborgenheit. Menschen 
brauchen wieder Anerkennung und sozialen Halt. Im Alltag, bei der Arbeit, in der Kommune. 


Wir lassen niemanden zurück beim Umsteuern gegen die Klimakatastrophe. Der Klimawandel weist 
unverändert und beschleunigt darauf hin, dass die kapitalistische Wirtschaftsweise mit 
Ressourcenverbrauch und Schadstoffemissionen, mit nachhaltiger Erwärmung des Weltklimas, mit 
unheilbarer Gefährdung der Artenvielfalt und der gesamten Biosphäre verbunden ist, die schon 
kurzfristig das Leben auf der Erde gefährden können. Wir wollen eine Gesellschaft, die für eine Wende 
zum Besseren sozial und solidarisch gerüstet ist. Denn Wandel braucht Hoffnung, dass er gelingen kann, 
dass alle mitmachen können und sich niemand ausgeschlossen fühlt. Veränderung braucht soziale 
Sicherheit. Veränderung braucht aber auch Vertrauen. Dafür werben wir. 


Was uns bewegt 


Seit über einem Jahr beherrscht die Corona-Krise unseren Alltag. Die Menschen machen sich Sorgen um 
ihre Liebsten und deren Gesundheit. Die Pandemie trifft zwar alle, aber sie trifft nicht alle 
gleichermaßen. Millionen von Menschen arbeiten hart und viel – und bekommen wenig dafür. Das gilt 
im Besonderen in der Corona-Krise. Von Armut bedrohte Menschen tragen ein höheres Risiko, 
Einkommen zu verlieren oder krank zu werden. Es geht uns um alle, die unter dieser Jahrhundertkrise 
durch ein Virus leiden, aber es geht uns auch besonders um all jene, die jetzt alles geben und nur sehr 
wenig bekommen. Diejenigen, die den Laden zusammenhalten und wenig verdienen, müssen noch mehr 
arbeiten. Anerkennung muss sich auch auf dem Lohnzettel ausdrücken! Das gilt genauso für Angestellte 
im Einzelhandel, für Beschäftigte in der Gastronomie, in Kitas und in der Sozialarbeit, für die 
Reinigungskräfte, für Zusteller*innen. Es geht aber auch um Kunst und Kultur. Es geht um all jene, die 
sich ihren Traum der Selbstständigkeit zu erfüllen versuchen und Schwierigkeiten haben, über die 
Runden zu kommen. Millionen wurden von dieser Jahrhundertkrise getroffen und sie alle brauchen jetzt 
ein sicheres Fundament und eine soziale Perspektive für ihre Existenzen und ihre Lebensträume. Wir 
müssen das ändern. 


Seit über einem Jahr wissen die Menschen, was nötig wäre, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, 
um Leben zu schützen und die Rückkehr in den Alltag zu ermöglichen. Aber die Bundesregierung hat 
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dabei versagt, dieses Land aus der Krise herauszuführen: bei der Impfstoffbeschaffung, bei der 
Versorgung mit Tests, bei den Wirtschaftshilfen. Die Große Koalition hat Großkonzernen geholfen, aber 
viele Menschen sind durch die Maschen der Rettungsnetze gefallen. Die Regierung hat in der 
Pandemiebekämpfung versagt, weil sie die Profitinteressen der Wirtschaft über den Gesundheitsschutz 
gestellt hat. Zwar war sie bestrebt, die Infektionszahlen in einem Rahmen zu halten, der das 
Gesundheitswesen nicht zusammenbrechen lässt. Doch das Virus zirkuliert weiter, immer mehr 
Menschen erkranken und sterben, die Kulturbranche liegt am Boden und das Land taumelt von einem 
halbherzigen Lockdown zum nächsten. 16 Jahre Angela Merkel haben einen Schleier über die sozialen 
Unterschiede gelegt, die unsere Gesellschaft so zerklüften, in Unruhe versetzen, die spalten und zu Wut 
und Ohnmacht geführt haben. 


Uns geht es heute nicht mehr nur darum, diese Unterschiede anzusprechen und zu kritisieren, sondern 
wir wollen sie überwinden. Es geht um mehr soziale Gerechtigkeit und es geht um eine gerechtere 
Verteilung des Reichtums in diesem reichen Land. Wir können das ändern. 


Die Corona-Pandemie hat die Krise unserer Infrastruktur und der öffentlichen Daseinsvorsorge 
offengelegt. Jahrzehntelang wurde kaputtgespart, was nun so dringend gebraucht wird. Zu Recht hatte 
Gesundheit niemals einen so hohen Stellenwert wie heute. All jene, die in den Krankenhäusern jetzt 
dafür einstehen, jeden Tag, Stunde um Stunde, dass nicht noch mehr Menschen der Pandemie zum 
Opfer fallen, brauchen bessere Arbeitszeiten und sie brauchen mehr Lohn. Bessere Gehälter in der 
Pflege und in den Krankenhäusern hilft nicht nur konkret Beschäftigen, sondern ist eine Investition in 
das Wohlbefinden der ganzen Gesellschaft. Personalmangel und Dauerstress etwa im Gesundheits- und 
Bildungssystem dürfen nicht sein. Im Gesundheitswesen fehlt es an Pflegekräften, die Belastungen 
steigen, die Einkommen steigen nicht mit. Es waren politisch gewollte Entscheidungen, die dazu geführt 
haben, dass die Arbeit und die Lasten in dieser Gesellschaft so ungleich verteilt sind. Wir wollen das 
ändern. Wir wollen über ein neues Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell reden. Unsere Alternative ist 
ein ökologischer und demokratischer Sozialismus. 


Eine neue Politik für alle, die es längst verdient haben 


Unser Ziel: eine neue Politik für eine Mehrheit, die es längst verdient hat. Wir sorgen für eine starke 
soziale Infrastruktur. Wir wollen, dass die öffentliche Daseinsvorsorge und die Verwaltung in einem 
reichen Land auf Krisen wirklich vorbereitet sind. Wir wollen, dass alle damit rechnen können, in Krisen 
Schutz und Hilfe zu erhalten. Wir wollen Anerkennung für diejenigen, die die Gesellschaft am Laufen 
halten, und zwar auch im Portemonnaie: Löhne, die für ein gutes Leben reichen. 


Unser Ziel: eine Gesellschaft des guten Lebens für alle. Wir wollen Arbeit für alle, die gut entlohnt, 
tariflich abgesichert und gerecht verteilt ist. Wir wollen einen starken demokratischen und 
zukunftsfesten Sozialstaat, der gerecht finanziert ist und alle schützt. Wir wollen eine neue 
Daseinsvorsorge für alle, die Gesundheit, Pflege, Bildung, Erziehung, Wohnen, Nahverkehr und 
Energieversorgung öffentlich organisiert, damit sie dem Gemeinwohl dienen und alle die Chance 
bekommen, ihre Träume zu leben.  


Wir schlagen ein linkes Programm vor, das niemanden zurücklässt: einen Plan für den Neustart aus der 
Pandemie heraus. Einen Plan für einen sozial- und klimagerechten Umbau von Wirtschaft und 
Infrastruktur. Einen Plan für einen erneuerten Sozialstaat. Ein Angebot für eine krisensichere 
Gesellschaft, in der sich die Menschen wieder aufgehoben und geborgen fühlen. Eine Politik für 
Mehrheiten in unserem Land. 


•  Arbeitsplätze in der Krise verteidigen und gut bezahlte, klimagerechte Arbeit  
 schaffen: Als Folge der Pandemie drohen in vielen Branchen Entlassungen und ein  
 Kahlschlag in den Innenstädten. Wir wollen staatliche Unterstützung an Garantien  
 für Arbeitsplätze und Tarifverträge binden – und zugleich Weichen für eine bessere Zukunft 
stellen, für sichere Arbeitsplätze und eine funktionierende öffentliche Infrastruktur. Wir wollen 
mit einem Investitionsprogramm die Ausstattung in Bildung, Erziehung, Gesundheit und Pflege 
deutlich ausbauen und mehr Personal einstellen. Wir wollen in bezahlbares Wohnen und 
Breitbandausbau investieren. Wir wollen für die Kommunen Investitionsmittel zur Verfügung 
stellen, damit in Solardächer, energieeffiziente Gebäude und bezahlbares Wohnen, in 
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bezahlbare Mobilität, Kultur und in attraktive Innenstädte investiert wird. So können wir einen 
Kahlschlag als Folge des Lockdowns verhindern – und zugleich die Weichen für die Zukunft 
stellen. Wir schlagen einen öffentlichen Transformationsfonds vor, der klimagerechte 
Arbeitsplätze für die Zukunft sichert und ein ökologisches Umsteuern fördert. Mit unserem 
Zukunftsinvestitionsprogramm können wir bis 2025 eine Million gut bezahlte Arbeitsplätze 
schaffen, die helfen, Wirtschaft und Infrastruktur bis 2035 klimaneutral zu machen.  


• Gute Arbeit, gerechte Bezahlung: Die vielen, die den Laden am Laufen halten und dennoch am 
Monatsende kaum über die Runden kommen, brauchen dringend höhere Löhne. Wir wollen 
den Mindestlohn auf 13 Euro anheben, damit Einkommen aus Arbeit auch wirklich vor Armut 
schützt. Die Gehälter für Normal- und Geringverdienende müssen deutlich steigen. Dafür wollen 
wir Gewerkschaften stärken und Tarifverträge allgemeinverbindlich machen. Leiharbeit und 
sachgrundlose Befristungen, Mini- und Midijobs drücken auf die Löhne und schwächen die 
Sozialversicherung. Wir wollen sie in tarifliche Arbeitsverhältnisse überführen. Stress und 
Überbelastung während gleichzeitig andere ohne Job dastehen – das muss nicht sein. 
Arbeitszeitverkürzung sichert Arbeitsplätze in der Industrie und in von der Digitalisierung 
veränderten Branchen – sie ermöglicht neuen Wohlstand für alle. Das Ziel ist eine 30-Stunden-
Woche mit vollem Lohn- und notwendigem Personalausgleich. Wir wollen den Weg dorthin 
beginnen: mit der Begrenzung von Überstunden und Höchstarbeitszeit, mit einem Recht auf 
Mindeststundenzahl im Arbeitsvertrag. 


• Gute Gesundheitsversorgung und menschenwürdige Pflege für alle: Die Corona-Krise ist auch 
Ergebnis der Vernachlässigung wichtiger Pfeiler einer funktionierenden Gesellschaft. Es ist 
falsch, dass Krankenhäuser nach Fallpauschalen und mit Gewinnorientierung wirtschaften 
müssen. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen fehlen für eine gute Betreuung jeweils 
100.000 Pflegekräfte. Wir wollen Krankenhäuser und Pflegekonzerne von der Börse nehmen. Sie 
müssen nach Bedarf und Gemeinwohl organisiert werden. Das System der Fallpauschalen wollen 
wir durch eine bedarfsgerechte Finanzierung ersetzen. Die Gehälter in der Pflege wollen wir 
erhöhen, das hilft auch gegen Fachkräftemangel. Die Zweiklassenmedizin wollen wir mit einer 
solidarischen Gesundheitsversicherung ablösen, in die alle einzahlen. Die Pflegeversicherung 
wollen wir zu einer Vollversicherung umbauen, die alle Leistungen übernimmt. Die Eigenanteile 
für die Versicherten oder ihre Angehörigen, die heute viele Menschen in Armut und 
Verzweiflung treiben, entfallen. Es darf nicht sein, dass Menschen durch Patente vom Zugang zu 
Medikamenten und Impfstoffen ausgeschlossen werden, nur um die Profite der 
Pharmakonzerne hoch zu halten. Gerade in der Pandemie zeigt sich, dass Pharmaforschung ein 
öffentliches Gut ist. Die Lizenzen für die Corona-Impfstoffe müssen freigegeben werden, damit 
die Impfproduktion beschleunigt werden kann. 


• Für Bildungsgerechtigkeit: Corona zeigt die Versäumnisse in der Bildungspolitik – beim 
Personalschlüssel, bei digitaler Ausstattung und bei unzureichenden Schutzmaßnahmen.  
Gleich gute Bildung für alle Kinder gibt es nur mit einem Aufbauprogramm für mehr 
Erzieher*innen, Lehrer*innen und Sozialpädagog*innen. Ein Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz 
bedeutet auch: Anspruch auf gute Betreuung, kleine Gruppen, gut bezahlte und ausgebildete 
Erzieher*innen und keine Gebühren. Es sollte selbstverständlich sein, dass es nicht durchs 
Schuldach regnet, die Toiletten sauber sind und jedes Kind ein mobiles Endgerät sowie Zugang 
zu Datenvolumen hat. 


• Ein neuer Sozialstaat: Eine Gesellschaft, die Sicherheit schafft und Wandel ermöglicht, ist nur 
mit ausreichender und krisenfester sozialer Absicherung machbar. Die Pandemie hat gezeigt, 
dass Leistungen viel zu knapp bemessen sind. Wir wollen dafür sorgen, dass niemand im Monat 
weniger als 1.200 Euro zur Verfügung hat. Das ist unsere Grenze für ein gerechtes 
Mindesteinkommen. Wir wollen eine Versicherung gegen Erwerbslosigkeit, die auch 
Soloselbstständige absichert. Die Zeit für Hartz IV ist abgelaufen. Wir kämpfen für eine  
Mindestsicherung, die sanktionsfrei ist, also nicht gekürzt werden kann. 


• Weg mit der Altersarmut: Im Jahr 2000 lag das Rentenniveau noch bei 53 Prozent, wenn es nach 
der Bundesregierung geht, soll es auf 43 Prozent sinken. Das ist ein Programm für Altersarmut! 
Wir treten für eine gesetzliche Rente ein, die den Lebensstandard wieder annähernd sichert – in 
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Ost und West gleichermaßen. Dafür wollen wir die Rentenkürzung zurücknehmen und das 
Renteneintrittsalter wieder senken. Das Rentenniveau wollen wir sofort auf 53 Prozent 
anheben. Wer derzeit die aktuelle Durchschnittsrente in Höhe von 1.048 Euro (netto) bekommt, 
erhält dann knapp 100 Euro mehr im Monat. Die Renten von Frauen und allen Menschen, die zu 
niedrigen Löhnen arbeiten, wollen wir aufwerten, damit auch ihre Lebensleistung endlich zählt. 
Auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige sollen in Zukunft in die gesetzliche Rente 
einzahlen. 


• Keine Rendite mit der Miete: Corona hat viele Menschen dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben 
oder dort zu arbeiten. Aber immer weniger können sich ihre Wohnungen leisten. Die Mieten 
sind in den vergangenen Jahren explodiert, durch die Städte walzt das Immobilienkapital und 
verspricht Renditen. Wir wollen dem Beispiel Berlins folgen und überall, wo es einen 
angespannten Wohnungsmarkt gibt, harte Obergrenzen für die Miete einführen und zu hohe 
Mieten senken. Immobilienkonzerne wollen wir von der Börse nehmen. Wir benötigen im Jahr 
den Neubau von mindestens 250.000 Wohnungen, die dauerhaft bezahlbar bleiben. 


• Ungleichheit verringern: Neue soziale Sicherheit, ein Neustart aus der Pandemie heraus und ein 
klimagerechtes Umbauprogramm sollten gerecht finanziert werden. Wir wollen hohe Vermögen 
und Erbschaften stärker besteuern. Statt einer Billigsteuer für Unternehmensgewinne wollen wir 
Profite wie alle Einkommen besteuern. Unser Grundgesetz sieht die Möglichkeit einer 
Vermögensteuer vor, wir wollen diese wieder erheben und Reichtum über einer Million Euro mit 
fünf Prozent für eine gerechte Gesellschaft heranziehen. Mit den Einnahmen können die 
Bundesländer dringend notwendige Investitionen in Bildung, Gesundheit und Wohnen leisten. 
Wir halten gemeinsam mit vielen Expert*innen die Schuldenbremse für volkswirtschaftlich 
unsinnig und wollen sie abschaffen. Wir schlagen vor, die Steuerfreibeträge in der 
Einkommensteuer anzuheben: 1.200 Euro pro Monat werden von Steuern freigestellt. Das 
entlastet niedrige und mittlere Einkommen spürbar. 


• Neuer Aufbruch für den Osten: Das Versprechen des Grundgesetzes, es sollen gleichwertige 
Lebensverhältnisse herrschen, wollen wir endlich wahrmachen. Wir streiten für einheitliche 
Tarifgebiete und gleiche Löhne in diesem Land. Die Renten im Osten müssen sofort an das 
Westniveau angehoben werden. Solange es noch starke Lohnunterschiede zwischen Ost und 
West gibt, soll die Umrechnung der Ostgehälter bei der Rente erhalten bleiben. Die Angleichung 
der Ostrenten darf kein Nachteil für die heutigen Beschäftigten sein. Wir wollen im Osten den 
Eigensinn, den Aufbruchsgeist und die Solidarität der Menschen stärken. Kein Umbau der 
Regionen mehr über die Köpfe der Menschen vor Ort hinweg! Wir schlagen Sozial- und 
Wirtschaftsräte vor, die den Menschen Mitbestimmung ermöglichen. 


• Sozial heißt digital: Die Corona-Krise zeigt, was wir schon länger wissen: Wer keinen schnellen 
digitalen Zugang hat, ist heutzutage faktisch von einem großen Teil gesellschaftlicher Teilhabe 
ausgeschlossen. Die digitale Spaltung unserer Gesellschaft vertieft nicht nur die bestehende 
Armut, sondern hängt all jene ab, an deren Wohnort das Internet zu langsam ist oder bei denen 
das Geld nicht für einen guten Anschluss reicht. So wie unsere Schulen und Behörden digital fit 
gemacht werden müssen, so haben alle Bürger*innen, ob in der Stadt oder im ländlichen Raum, 
das Recht auf einen schnellen Internetzugang. Datensouveränität und digitaler Zugang gehören 
zu einer staatlich garantierten Grundversorgung. Wir sagen: Sie müssen einklagbare soziale 
Grundrechte werden. 


• Sozial- und klimagerechte Wirtschaftspolitik: In den nächsten zwei Jahrzehnten müssen wir den 
Umbau zu einer weitgehend kohlendioxidfreien, energie- und ressourcensparenden Wirtschaft 
und Infrastruktur schaffen, um überhaupt die Chance zu haben, das 1,5-Grad-Ziel bei der 
Begrenzung der Erderwärmung noch zu erreichen. Linke Wirtschaftspolitik setzt auf höhere 
Löhne und sichere Arbeitsverhältnisse sowie auf demokratische Entscheidung über 
Investitionen, mit denen wir eine gemeinwohlorientierte, bedarfsgerechte und klimaneutrale 
Wirtschaft auf den Weg bringen wollen. Die Industriestruktur muss regionaler, krisenfester und 
unabhängiger vom Export werden. Mit einem staatlichen Industrietransformationsfonds über 
20 Milliarden Euro pro Jahr wollen wir den notwendigen ökologischen Umbau in der Industrie, 
insbesondere der Autozuliefererindustrie unterstützen. Von diesem Fonds profitieren Betriebe, 
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die Arbeitsplätze sichern, gute Löhne und flächendeckende Tarifverträge haben. Über die 
öffentliche Förderung sollen regionale Wirtschafts- und Transformationsräte entscheiden, in 
denen neben der Politik und den Unternehmen auch Gewerkschaften, Umwelt- und 
Sozialverbände gleichberechtigt Stimmrecht haben. Genossenschaften wollen wir besonders 
fördern. 


• Sichere Jobs und Mitbestimmung: Wir wollen Garantien für Arbeitsplätze und Einkommen für 
die Beschäftigten. In der Krise und wenn Unternehmen auf klimagerechte Produktion 
umstellen, kann eine Arbeitszeitverkürzung mit Weiterbildungsoffensive die Arbeitsplätze 
sichern. Die Weiterbildung wird anteilig aus einem Solidarfonds aus den Unternehmen und der 
Agentur für Arbeit bezahlt. Wir wollen ein Weiterbildungsgeld einführen. Staatliche Gelder, die 
als Hilfszahlungen oder Subventionen an Unternehmen gehen, wollen wir an langfristige 
Garantien von Arbeitsplätzen, Tarifverträgen und an verbindliche Investitionspläne für 
ökologischen Umbau binden. Öffentliche Aufträge binden wir an Tariftreue. Wir wollen 
Vetorechte der Beschäftigten gegen Kahlschlag in Unternehmen und wirksame Mitbestimmung 
bei Entscheidungen über Standortschließungen, Massenentlassungen und 
Zukunftsinvestitionen. 


• Konsequenter Klimaschutz und mehr Lebensqualität, Mobilitäts- und Energiewende:  
Wir wollen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, den Takt erhöhen und den Service 
verbessern – auch auf dem Land. Die Ticketpreise wollen wir bis zum Nulltarif senken. Wir 
schaffen gute Arbeitsplätze in der Produktion von Bus, Bahn und Schiene und für die 
Beschäftigten im ÖPNV. Wir beginnen mit Modellprojekten in 15 am meisten von Abgasen 
belasteten Städten. Wir verlagern Kurzstreckenflüge und Frachtverkehr auf die Schiene. Die 
Bahn muss ausgebaut und für alle bezahlbar werden. Unsere Verkehrswende sorgt für mehr 
Mobilität, aber mit weniger Verkehr. Wir wollen die Energieversorgung am Gemeinwohl 
ausrichten und in Stadtwerken und Genossenschaften organisieren. Bis 2035 sollte der gesamte 
Strom aus erneuerbaren Quellen kommen. Kommunen wollen wir beim klimaneutralen Umbau 
und der Schaffung guter Arbeit unterstützen. Wir wollen für alle Menschen eine gute Ernährung 
sichern und die Agrarindustrie zu einer krisenfesten ökologischen Landwirtschaft umbauen. Nur 
so können wir langfristig Zugang zu genug Wasser und Lebensmitteln garantieren. 


• Agrarland schützen: Wir wollen öffentlichen Besitz an land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
stärken und Landraub wirksam verhindern. Wir schlagen unter anderem einen öffentlichen 
Bodenfonds vor, der an nachhaltig wirtschaftende, ortsansässige Agrarbetriebe zu fairen 
Konditionen verpachtet. Genossenschaftliche und gemeinnützige Nutzung wollen wir fördern, 
die Bodenpreise deckeln. Damit sichern wir regionale Nahrungsproduktion, ökologischen Umbau 
und die Zukunft von Landwirt*innen.  


• Antifaschismus ist eine Frage der Haltung: Wir stellen uns allen Formen der 
Menschenfeindlichkeit entgegen und verteidigen die Demokratie – auf der Straße, im Alltag, im 
Parlament. Wir wollen die Kräfte in der Zivilgesellschaft mit einem Demokratiefördergesetz 
stärken, die sich gegen Rassismus, Antisemitismus und Neonazis engagieren. Der sogenannte 
Verfassungsschutz schützt nicht die Demokratie, sondern oft rechte Strukturen. Wir wollen die 
Verfassungsschutzbehörden in dieser Form auflösen. Wir wollen antifaschistische Arbeit in der 
Zivilgesellschaft fördern und eine unabhängige Beobachtungsstelle einsetzen. Wir wollen einen 
Untersuchungsausschuss zum Rechtsterrorismus einsetzen und Ermittlungsschwerpunkte gegen 
militante Neonazis schaffen. Wir machen uns für eine antifaschistische Erinnerungskultur stark. 


• Gegen Aufrüstung und Krieg: Jede Waffe findet ihren Krieg. Wir wollen den Export von Waffen 
und Waffenfabriken verbieten. Rüstungsexporte in Länder, die an Kriegen beteiligt sind und 
Menschenrechte missachten, müssen sofort unterbunden werden. DIE LINKE ist der Friedens- 
und Entspannungspolitik verbunden. Zivile Konfliktlösung wollen wir stärken. Auslandseinsätze 
der Bundeswehr wollen wir beenden. Gerade in einer Pandemie sollte das Geld in 
Gesundheitsversorgung – auch international – und eine gerechtere Weltwirtschaft fließen, nicht 
in Panzer oder Drohnen. Statt mit Verweis auf das 2-Prozent-Ziel der Nato die Bundeswehr 
hochzurüsten, setzen wir uns für Abrüstung ein. 
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• Menschlichkeit ist für uns unteilbar: Wir wollen ein Land, in dem alle gleichberechtigt 
zusammenleben und an den demokratischen Entscheidungen beteiligt werden – unabhängig 
von ihren individuellen Fähigkeiten, ihrer körperlichen Verfassung, ihrer Herkunft und sozialen 
Stellung, ihrem Geschlecht, Alter oder ihrer sexuellen Orientierung. Wir setzen uns für 
Bleiberecht und gleiche Rechte ein. Wir wollen Fluchtursachen bekämpfen, nicht Geflüchtete. 
Elend und Sterben an den europäischen Außengrenzen müssen ein Ende haben: Seenotrettung 
und die Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen einzuhalten, muss selbstverständlich 
sein. Wir wollen die Lager evakuieren, in denen Geflüchtete unter unmenschlichen Bedingungen 
eingesperrt sind. 


 Mut zur Veränderung 


Unser Programm für eine sozial-ökologische Wende, die niemanden zurücklässt, ist nicht bescheiden. 
Aber es geht bei dieser Bundestagswahl um die Zukunft. Es geht um eine Entscheidung über den Weg, 
den dieses Land einschlägt und zu gehen beginnt. Dafür braucht es große Ideen und den Mut zur 
Veränderung. Wir wollen mitbestimmen. Unsere Vorschläge sind machbar. 


Denn so, wie es ist, kann und darf es nicht weitergehen. Es wird bei dieser Wahl darum gehen, wer am 
Ende für die Kosten der Pandemie zahlt. Wir wollen zur Bewältigung der Krisenkosten eine 
Vermögensabgabe und Multimillionäre und Milliardäre gerecht besteuern. Wir wollen Löhne, die für ein 
gutes Leben reichen. Wir wollen Mieten deckeln und die Renten so erhöhen, dass die Rentner*innen 
und die kommenden Generationen im Alter gut leben können. Wir wollen, dass sich alle gute Ernährung 
leisten können. Es geht um gleiche Lebensverhältnisse und gleiche Lebenschancen. Für alle Kinder, um 
Gerechtigkeit in der Bildung und gute Schulen und Kitas in allen Stadtteilen. Es geht uns um gleiche 
Rechte für alle. Alle, die in diesem Land leben und arbeiten – und die es oft schwer haben, eine 
Wohnung zu finden. Die von Rassismus im Alltag und den gesellschaftlichen Strukturen betroffen sind. 
Es geht um soziale Sicherheit für alle und darum, ohne Angst verschieden sein zu können. 


Wir stehen vor großen Umbrüchen. Wir sehen darin eine Chance. Wir wissen, dass die Mehrheiten in 
diesem Land für mehr Gerechtigkeit, für soziale Sicherheit und für Klimagerechtigkeit sind. Hier liegt für 
uns LINKE eine Verantwortung: das Potenzial von Veränderungen auch zu nutzen. Wir stehen für einen 
gesellschaftlichen Aufbruch nach der Pandemie – nach Jahren der Kürzungspolitik und Jahrzehnten 
ökologischer Zerstörung: Gemeinwohl vor Profite. Solidarität, die diesen Namen verdient, statt 
Bereicherung und Korruption. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Aufbruch. Einen Aufbruch für 
soziale Sicherheit und eine funktionierende Infrastruktur, für Frieden, für soziale und für 
Klimagerechtigkeit. 


Der notwendige Wandel unserer Wirtschaft darf nicht auf Kosten der Beschäftigten und der breiten 
Bevölkerung erfolgen. Weder hierzulande noch anderswo. Wir wollen eine Wirtschaft, in der sich die 
Arbeiter*in nicht zwischen ihrem Job und der Zukunft der eigenen Kinder entscheiden muss. Wir wollen 
eine Gesellschaft, in der sich Arbeiter*innen und Angestellte den Klimaschutz auch leisten können. Der 
Schutz der Lebensgrundlagen braucht ein Fundament: soziale Sicherheit. Ohne Sicherheit und Vertrauen 
können wir unsere Gesellschaft nicht klimaneutral machen.  


Eine sozialökologische Transformation braucht deshalb gerechte Übergänge. Wir wollen Arbeitsplatz- 
und Einkommensgarantien und eine Million gut bezahlte und sinnvolle klimaneutrale Arbeitsplätze 
schaffen. Wir können die Klimakrise gemeinsam bewältigen, wenn wir es radikal, realistisch und gerecht 
machen. Wir wollen die Weichen so stellen, dass unsere Infrastruktur und Wirtschaft, Kommunen und 
Industrie innerhalb von zwei Jahrzehnten klimaneutral werden. 


Wir haben keine Zeit mehr, auf bessere Zeiten nur zu warten. Es geht mehr denn je um linke Politik im 
Hier und Heute, um einen Aufbruch für mehr soziale Demokratie und mehr Klimagerechtigkeit. Wir 
stehen dafür ein, dass das längst Überfällige an sozialen, demokratischen und ökologischen 
Veränderungen auch verwirklicht wird. Wir sagen nicht nur, wie es besser gemacht werden könnte. Wir 
wollen es auch anders machen. 


Wandel braucht Experimente. Wir setzen auf eine neue Kultur im politischen Handeln. Wer immer 
meint, allein Recht zu haben, kann die Welt nicht verändern. Das gilt für demokratische Parteien und für 
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progressive Mehrheiten besonders. Wir setzen deshalb auf gesellschaftliche Bündnisse und 
Bewegungen. Wir vertrauen auf mehr Demokratie durch offenen Dialog mit zivilgesellschaftlichen 
Initiativen und Bürger*innenräte. Wir wollen mehr Teilhabe durch Volksentscheide. Lebendige 
Demokratie heißt für uns, aus Widersprüchen und Kritik zu lernen. Wir selbst wollen beim 
Voranschreiten und Verändern selbstkritisch bleiben. 


Druck von der Straße braucht Adressat*innen und Multiplikator*innen im Parlament. Politik in 
Institutionen braucht den Treibstoff des gesellschaftlichen Aufbruchs, um voranzukommen. Wir stehen 
an der Seite von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, Mieter*inneninitiativen, Fridays for Future, 
Black Lives Matter, Seebrücke, von Sozialverbänden und den Friedensbewegungen. Wir stehen für 
unteilbare Solidarität von Mehrheiten, die jeden Tag mit ihrer bezahlten und unbezahlten Arbeit, mit 
Herzblut und Hoffnung diese Gesellschaft am Laufen halten. Wir zeigen unmissverständlich Haltung 
gegen Rassismus, Antisemitismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit, gegen Hetze und Gewalt 
von rechts. 


Wir wollen einen sozialökologischen und friedenspolitischen Politikwechsel einleiten. Wir wollen einen 
politischen Neuanfang in unserem Land. Dafür stehen wir bereit und das wollen wir machen. DIE LINKE 
ist kompromissbereit, was die Schrittlänge angeht. Doch die Richtung des Schrittes muss stimmen. Wir 
versprechen nicht das Blaue vom Himmel. Wir versprechen aber, alles zu tun, damit niemand 
zurückgelassen wird. 


Wir wollen nicht über Menschen reden, sondern wollen gemeinsam mit ihnen etwas erreichen. Wir 
wollen Neugier und Lust auf Veränderung wecken bei denen, deren Leben durch linke Politik besser 
wird. Wir wollen die gewinnen, die von Wahlen schon längst nichts mehr erwarten. Wir wollen 
Veränderung heute. Wir machen den Unterschied. Das ist DIE LINKE. Mach mit, es lohnt sich. 


Gute Arbeit, gute Löhne – Demokratie gilt auch im Betrieb! 


DIE LINKE kämpft dafür, dass alle Menschen von ihrer Arbeit gut und sicher leben können. 
Arbeitsbedingungen müssen sich am Menschen und ihren Familien orientieren, nicht an den 
Profitinteressen der Unternehmer. Die Unternehmerverbände nutzen die Krise, um Rechte von 
Beschäftigten einzuschränken, Löhne weiter zu drücken und Überstunden durchzusetzen. Wenn 
Unternehmen in der Corona-Krise riesige Wirtschaftshilfen bekommen und dann Beschäftigte entlassen 
oder die Standorte schließen, sagen wir nein! DIE LINKE steht an der Seite der Beschäftigten und ihrer 
Gewerkschaften. Wir wollen Arbeitsplätze und Tarifverträge verteidigen und die Tarifbindung ausbauen, 
Entlassungen stoppen und die Arbeitswelt vom Kopf auf die Füße stellen: Gute Arbeit, die zum Leben 
passt, muss für alle die Regel sein statt die Ausnahme.  
Dafür wollen wir folgende zentrale Forderungen umsetzen: 


• Löhne, die für ein gutes Leben reichen! Wir schaffen den Niedriglohnsektor ab und stärken 
Tarifverträge. Für Teilzeitjobs schaffen wir einen Rechtsanspruch auf eine Mindeststundenzahl 
von 22 Stunden pro Woche und das Recht auf Aufstockung vor Ausschreibung einer neuen 
Stelle. 


• Soziale Absicherung in allen Arbeitsverhältnissen! Wir drängen Befristungen zurück und sichern 
sämtliche Tätigkeiten über die Sozialversicherungen ab. Das schließt Beschäftigte über 
Plattformen, Soloselbstständige und Saisonbeschäftigte ein. 


• Arbeitszeiten, die zum Leben passen! Mehr Personal statt Dauerstress. Wir schaffen ein neues 
Normalarbeitsverhältnis um die 30 Stunden pro Woche, ein Mitbestimmungsrecht bei der 
Personalbemessung und eine Anti-Stress-Verordnung. 


• Recht auf Weiterqualifizierung mit sozialer Absicherung! Wir schaffen einen 
Weiterbildungsanspruch für alle und sichern das Einkommen während Weiterbildungszeiten 
mit einem Weiterbildungsgeld. 


• Erweiterung der Mitbestimmung von Belegschaften und Öffentlichkeit in wirtschaftlichen 
Fragen: Unternehmen, die öffentliche Hilfen in Anspruch nehmen, dürfen nicht gleichzeitig 
Dividenden an ihre Anteilseigner*innen oder Boni an die Vorstände auszahlen. 
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Löhne, die für ein gutes Leben reichen. Schluss mit dem Niedriglohn  


• Der gesetzliche Mindestlohn wird auf 13 Euro erhöht. Zuschläge für Sonntags-, Schicht- oder 
Mehrarbeit sowie Sonderzahlungen dürfen nicht mit dem Mindestlohn verrechnet werden. 
Sämtliche Ausnahmen vom Mindestlohn müssen gestrichen werden. Durch die Pflicht zur 
elektronischen Arbeitszeiterfassung und häufigere Kontrollen muss die Einhaltung des 
Mindestlohns durchgesetzt werden. 


• Tarifbindung muss wieder für alle Unternehmen und Branchen gelten. Dafür müssen 
Tarifverträge leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden können. Das muss auf Antrag 
einer Tarifvertragspartei möglich sein. Es muss als »öffentliches Interesse« gelten, Tarifverträge 
in ihrer Reichweite zu stärken und einen Unterbietungswettbewerb zulasten von Löhnen und 
Arbeitsbedingungen zu verhindern. Auch regionale Tarifverträge und komplette Entgelttabellen 
sollen per Rechtsverordnung gemäß Arbeitnehmerentsendegesetz bundesweit gelten können. 


• Lohndumping durch Werkverträge und Leiharbeit beenden. Wir wollen Leiharbeit verbieten. 
Bis zum Verbot der Leiharbeit müssen Leiharbeiter*innen ab dem ersten Tag die gleichen Löhne 
wie Festangestellte plus eine Flexibilitätszulage von 10 Prozent erhalten. Die Vergabe von 
Werkverträgen und der Einsatz von Leiharbeit müssen an die Zustimmung des Betriebsrats und 
die Einhaltung der im Kernbetrieb gültigen Tarifverträge gebunden werden. Um den Missbrauch 
von Werkverträgen zu unterbinden, muss die Beweislast künftig beim Arbeitgeber liegen. Das 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz muss an den Arbeitsplatz statt an die Person der 
Beschäftigten gebunden werden. Die Vermittlung Erwerbsloser in Leiharbeit durch die 
Arbeitsagenturen und Jobcenter muss beendet werden. 


• Wir wollen einen Rechtsanspruch auf eine Mindeststundenzahl im Arbeitsvertrag von 
22 Stunden pro Woche und das Recht auf Aufstockung vor Ausschreibung einer neuen Stelle für 
alle Beschäftigten einführen.  


• Um gleiche Entgelte für Frauen und Männer durchzusetzen, muss der Auskunftsanspruch im 
Entgelttransparenzgesetz durch ein Verbandsklagerecht ergänzt werden. Gewerkschaften 
müssen für ihre Mitglieder gleiche Entgelte einklagen können. 


• Bei Betriebsübergängen in nicht tarifgebundene Unternehmen und bei Auslagerungen müssen 
die bisherigen Tarifverträge in ihrer jeweils gültigen Fassung unbefristet geschützt bleiben  und 
auch für neu Eingestellte gelten. 


• Ein Bundestariftreuegesetz muss die Einhaltung von Tarifverträgen zur zwingenden 
Voraussetzung für öffentliche Aufträge machen und auch von den beauftragten Firmen 
eingesetzte Subunternehmen einschließen.  


• Wir wollen verbindliche Obergrenzen für Manager- und Vorstandsgehälter: Sie dürfen nicht 
mehr als das Zwanzigfache des niedrigsten Gehalts im Unternehmen betragen. Managergehälter 
können steigen, wenn die untersten Lohngruppen angehoben werden. Jahresgehälter über 
einer halben Million Euro dürfen nicht mehr steuerlich abzugsfähig sein.  


Soziale Absicherung in jedem Arbeitsverhältnis 


Die soziale Absicherung steht allen Beschäftigten zu, unabhängig von ihrer Herkunft und der Art ihres 
Arbeitsverhältnisses: 


• Befristungen stoppen! Sachgrundlose Befristungen müssen im Teilzeit- und Befristungsgesetz 
ersatzlos gestrichen werden und zulässige Sachgründe eng begrenzt werden. Bei öffentlicher 
Finanzierung soll die Befristung der Haushaltsmittel oder von Projektgeldern kein zulässiger 
Grund mehr für die Befristung von Arbeitsverträgen sein. Der dritte Arbeitsvertrag bei 
demselben Arbeitgeber muss zwingend unbefristet sein. 


• Mini- und Midijobs wollen wir abschaffen und in sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse überführen. Ab dem ersten Euro muss für Unternehmen eine volle Pflicht 
zur Sozialversicherung gelten.  


• Plattformen müssen Arbeitgeberpflichten erfüllen und Sozialversicherungsbeiträge für über sie 
Beschäftigte abführen.  







DIE LINKE Leitantrag zum Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021. Vorabveröffentlichung 


 13 


• Der Betriebsbegriff und der Arbeitnehmerbegriff müssen aktualisiert und an die heutigen 
Arbeitsverhältnisse und Betriebsstrukturen angepasst werden, damit die Arbeitsrechte und die 
Betriebsverfassung für alle wirtschaftlich abhängig Beschäftigten gelten. 


• Auftraggeber müssen auch für Soloselbstständige, die als Kleinunternehmer*innen, 
Freiberufler*innen, Handwerker*innen, Schausteller*innen und Gewerbetreibende arbeiten, 
Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Dazu schaffen wir bundesweite branchenspezifische 
Mindesthonorarregelungen, die einem ruinösen Preiswettbewerb entgegenwirken und 
Soloselbstständige schützen.  Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote speziell für 
Soloselbstständige müssen verbessert werden. 


• Für ausländische Saisonbeschäftigte müssen sämtliche Ausnahmen in der Sozialversicherung 
gestrichen werden.  


Arbeitszeiten, die zum Leben passen 


Viele Beschäftigte werden krank durch zu viel Arbeit und Überstunden, während Millionen Menschen 
von Erwerbsarbeit ausgeschlossen sind oder unfreiwillig in Teilzeit abgedrängt werden. Es ist Zeit für ein 
neues Normalarbeitsverhältnis. Wir wollen Arbeit in der Gesellschaft und zwischen den Geschlechtern 
gerecht verteilen.  
Wenn die Arbeit gerechter verteilt wäre, könnten statt Überstunden und Dauerstress über eine Million 
Arbeitsplätze in kurzer Vollzeit um die 30 Stunden pro Woche geschaffen werden. Eine 4-Tage-Woche 
bzw. Arbeitszeiten um die 30 Stunden pro Woche sind genug. Eine Umverteilung der Arbeitszeit erhöht 
die Lebensqualität für alle.  


• Die gesetzliche Höchstarbeitszeit wollen wir auf maximal 40 Stunden pro Woche begrenzen. 


• Ausnahmen von der täglich zulässigen Höchstarbeitszeit von 8 Stunden wollen wir stärker 
begrenzen. Eine Verkürzung der erforderlichen Ruhezeiten von 11 Stunden lehnen wir ab. 


• Arbeitgeber müssen Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit sowie die Dauer der 
gewährten Ruhepausen jeweils am Tag der Arbeitsleistung aufzeichnen. Dienstreisen und in 
der Freizeit erbrachte Arbeitsleistungen müssen vollständig als Arbeitszeit angerechnet werden. 
Stärkere Kontrollen durch Arbeitsschutzbehörden müssen gesetzlich vorgeschrieben werden. 


• Arbeit auf Abruf wird aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz gestrichen. 


• Betriebs- und Personalräte brauchen ein zwingendes Mitbestimmungsrecht bei der 
Personalbemessung, um regelmäßige Überstunden und Leistungsverdichtung zu verhindern. 


• Wir wollen ein Recht auf vorübergehende Arbeitszeitverkürzung für alle Beschäftigten.  


• Es braucht einen Rechtsanspruch auf familiengerechte Arbeitszeiten für alle, die 
Verantwortung in Erziehung und Pflege übernehmen (vgl. Kapitel »Familien dort unterstützen, 
wo sie es brauchen«). 


• Wir brauchen für alle Beschäftigten einen Rechtsanspruch auf eine sechswöchige Pflegezeit 
mit Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber (vgl. Kapitel »Für einen linken Feminismus«). 


• Den Mindesturlaubsanspruch im Bundesurlaubsgesetz wollen wir schrittweise von 24 auf 
30 Werktage anheben. Jedem Beschäftigten sollen mindestens 5 Wochen Urlaub zustehen. 


• Alle Beschäftigten sollen durch ein Recht auf Homeoffice einen Teil ihrer Arbeit zu Hause 
erledigen können, sofern die Art ihrer Tätigkeit das zulässt. Die Bedingungen für Homeoffice 
müssen per Tarifvertrag oder per Betriebs-/Dienstvereinbarung geregelt werden. Arbeitsschutz 
und die gesetzliche Unfallversicherung müssen auch im Homeoffice uneingeschränkt gelten. 
Recht auf Pausen und Recht auf Feierabend muss es auch im Homeoffice geben! 


• Recht auf Auszeiten: Beschäftigte sollen zweimal in ihrem Berufsleben die Möglichkeit haben, 
für ein Jahr auszusteigen (Sabbatjahr), verbunden mit einem Rückkehrrecht.  
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Gute Arbeitsbedingungen, weniger Belastungen 


Arbeit darf nicht krank machen. Das Leistungsniveau in Betrieben muss so sein, dass die Gesundheit ein 
ganzes Arbeitsleben über erhalten bleibt. Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet Unternehmen, die Arbeit 
so zu gestalten, dass die Gefährdung der psychischen und physischen Gesundheit möglichst vermieden 
wird. Es scheitert allerdings oft an der Durchsetzung. Wir wollen einen Schutz gegen Dauerstress und 
Überlastung schaffen: 


• Wir brauchen eine Verordnung zum Schutz vor Gefährdung durch psychische Belastung bei der 
Arbeit (Anti-Stress-Verordnung). Betriebsräte müssen die Regeln des Arbeitsschutzgesetzes zur 
Verhütung psychischer Belastung sowie ganzheitliche Gefährdungsbeurteilungen und vor allem 
Abhilfemaßnahmen leichter durchsetzen können. 


• Das Mitbestimmungsrecht von Betriebsräten muss sich auch auf die Prävention von 
Belastungen erstrecken. Die Beschäftigten brauchen ein individuelles „Vetorecht“ bei 
gesundheitsgefährdender Überlastung, um auch Beschäftigte in Betrieben ohne Betriebsrat zu 
schützen. 


• Die Arbeitsschutzbehörden müssen finanziell und personell besser ausgestattet werden  und 
besser mit der Mindestlohnkontrolle zusammengeführt werden, um wirksame und regelmäßige 
Kontrollen zu ermöglichen. Kontrollen sollten zwingend im Betrieb und nicht nach Aktenlage 
stattfinden. Die Bußgelder für Verstöße gegen den Gesundheitsschutz der Beschäftigten müssen 
deutlich angehoben werden. Im Arbeitsschutzgesetz muss klargestellt werden, dass es strafbar 
ist, trotz vorheriger behördlicher Abmahnung weiter die Gesundheit der Beschäftigten zu 
gefährden.  


• Belegschaften müssen pro Monat zwei Stunden Beratungszeit während der Arbeitszeit 
erhalten, um sich über Arbeitsgestaltung, Arbeitszeit, Mitbestimmung und Arbeitsschutz 
auszutauschen, für Kontaktaufnahme mit den Arbeitsschutzbehörden und um Initiativen zur 
Mitbestimmung entwickeln zu können.  


• Die Anerkennung von Berufskrankheiten muss erleichtert werden. Das schließt psychische 
Erkrankungen ein. Wir fordern eine Beweislastumkehr. Unabhängige Beratungsstellen müssen 
eingerichtet werden und Versicherte dabei unterstützen, ihre Ansprüche durchzusetzen. 
Erwerbsunfähigkeitsrenten müssen verbessert werden. Schwerbelastete Beschäftigte müssen 
früher in Rente gehen können (siehe Rentenkapitel). 


Kein Umbau auf dem Rücken der Beschäftigten: Weiterbildungsanspruch für alle 


Unternehmen nutzen die Einführung neuer Technologien und Produkte, den Klimaschutz und die 
Digitalisierung als Anlass, um auf dem Rücken der Beschäftigten umzustrukturieren, Beschäftigte zu 
entlassen oder die Belegschaften zu erpressen. Gleichzeitig führen der ökologische Umbau und die 
Digitalisierung zu neuen Tätigkeitsfeldern und verändern die Anforderungen an Beschäftigte. Die 
Verantwortung für Aus- und Weiterbildung dürfen Unternehmen nicht auf die Beschäftigten und die 
Allgemeinheit abschieben. Fortbildungsmaßnahmen, die im Interesse der Unternehmen sind, müssen 
auch von diesen finanziert werden. Beschäftigte, deren Arbeitsplätze wegfallen, müssen abgesichert 
werden. Wir wollen eine soziale und ökologische Transformation mit Arbeitsplatz- und 
Einkommensgarantien für die Beschäftigten. 


• Vetorecht gegen Kahlschlag, Mitbestimmung über die Zukunft. Beschäftigte und Betriebsräte 
brauchen Mitbestimmung auch bei wirtschaftlichen Fragen. Das gilt besonders für 
Betriebsänderungen, Standortänderungen und Entlassungen sowie die Gestaltung der 
Tätigkeiten und der Arbeitsbedingungen. Ebenso für den betrieblichen Umweltschutz. 


• Das Recht der Betriebsräte auf Verhandlungen mit den tatsächlichen Entscheidungsträgern 
muss auch in internationalen Konzernen klargestellt werden. Es kann nicht sein, dass 
Unternehmen durch Holdingstrukturen, bei denen Geschäftsführungen vor Ort nur als 
Befehlsempfänger agieren, demokratische Mitbestimmungsrechte unterlaufen. 


• Betriebsräte brauchen ein erzwingbares Mitbestimmungs- und Initiativrecht für betriebliche 
Aus-, Weiter- und Fortbildung – und bei der Neuausrichtung der Unternehmen. Betriebe mit 
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über 100 Beschäftigten müssen verpflichtend eine qualifizierte Personalplanung durchführen, 
die eine Weiterbildungsplanung für die Beschäftigten einschließt. 


• Alle Beschäftigten müssen zum Zwecke der Weiterbildung einen Rechtsanspruch erhalten, 
ihre Arbeitszeit zeitweise zu reduzieren oder zeitlich begrenzt ganz aussetzen zu können. Der 
Arbeitgeber muss während der Bildungsteilzeit einen teilweisen Lohnausgleich von mindestens 
70 Prozent des Nettogehalts und Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Der Staat muss 
Bildungsteilzeit von Beschäftigten durch eine stärkere Berücksichtigung bei den 
Rentenansprüchen und der Höhe von Ansprüchen auf ALG I unterstützen. Für 
Geringverdienende muss ein vollständiger Lohnausgleich durch staatliche Zuschüsse garantiert 
werden. 


• Damit sich alle Unternehmen gleichermaßen an der Finanzierung beruflicher Weiterbildung 
beteiligen, schlägt DIE LINKE einen Weiterbildungsfonds vor, in den alle Unternehmen einer 
Branche einzahlen. 


• Berufsschulen und Hochschulen müssen gesetzlich verpflichtet und in die Lage versetzt 
werden, Angebote der beruflichen Fortbildung zu schaffen die allen Beschäftigten unabhängig 
vom bisherigen Bildungsabschluss offenstehen. 


• Weiterbildungsangebote der Arbeitsagentur und Jobcenter müssen ausgebaut werden. Das Ziel 
schneller Vermittlung Erwerbsloser muss gestrichen werden, stattdessen müssen Erhalt der 
Qualifikation und Weiterbildung Vorrang bekommen. Für die Zeit der Weiterbildung wird ein 
Weiterbildungsgeld in Höhe von 90 Prozent des letzten Nettoentgelts gezahlt. Die Zeit der 
Weiterbildung wird nicht auf den Anspruch auf Arbeitslosengeld angerechnet. (vgl. Kapitel 
»Soziale Garantien«) 


• Betriebe, die nicht ausbilden, müssen eine Ausbildungsumlage zahlen (vgl. Kapitel »Gut 
ausgebildet«). 


Gleiche Rechte für Saisonbeschäftigte und Beschäftigte in Privathaushalten 


Besonders gravierend sind die Verstöße gegen Arbeitsschutz und gute Arbeitsbedingungen für mobile 
Beschäftigte aus dem Ausland. Durch die Koppelung des Aufenthaltsrechts an den Arbeitsvertrag sind 
sie besonders von extremer Ausbeutung bedroht und können ihre Rechte schwerer durchsetzen. Wir 
wollen gleiche Schutzrechte für alle und gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 


• Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ab dem ersten Tag muss auch für Saisonarbeiter*innen und aus 
dem Ausland entsendete Beschäftigte gelten. Um Lohnbetrug zu vermeiden, müssen 
Unternehmen zur elektronischen Zeiterfassung verpflichtet werden, die für die Beschäftigten 
einsehbar ist. Gleichzeitig brauchen wir einen legalen Aufenthaltsstatus für alle hier 
Beschäftigten, damit Kontrollen dem Schutz der Beschäftigten dienen und nicht zu ihrem 
Nachteil werden. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses darf nicht zum Verlust des 
Aufenthaltsrechts führen. Der Zugang zu Informationen über bestehende Arbeitsrechte muss 
erleichtert werden und Initiativen, die mobile Beschäftigte in ihren Muttersprachen beraten, 
müssen stärker gefördert werden. 


• Für vom Arbeitgeber gestellte oder vermittelte Unterkünfte muss es eine klare Begrenzung 
der zulässigen Kosten geben. Diese sollen sich nach den geltenden Sachbezugswerten aus dem 
Sozialversicherungsrecht richten. Abzüge für Unterkunft und Verpflegung müssen auf der 
Lohnabrechnung transparent dargestellt sein, um den Beschäftigten die Überprüfung zu 
ermöglichen. Die Einhaltung von Hygienestandards in den Unterkünften muss von den 
Aufsichtsbehörden regelmäßig kontrolliert werden.  


• Sämtliche gesetzlichen Ausnahmen vom Sozialversicherungsschutz für ausländische Beschäftigte 
müssen gestrichen werden. 


• DIE LINKE will die Rechte von Beschäftigten in Privathaushalten stärken. Arbeit in 
Privathaushalten (u. a. Reinigung, Pflege, Kinderbetreuung) soll vor allem über zertifizierte 
Agenturen, gemeinwohlorientierte oder kommunale Träger organisiert werden. Sie müssen 
Tarifverträge, unbefristete Beschäftigung, das Recht auf eine vertragliche Mindeststundenzahl, 
Arbeitsschutz und Weiterbildung für Beschäftigte garantieren. Um Überausbeutung 







DIE LINKE Leitantrag zum Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021. Vorabveröffentlichung 


 16 


zurückzudrängen, müssen Beschäftigte in Privathaushalten ohne Arbeits- und Aufenthaltsrecht 
die Möglichkeit einer Legalisierung erhalten. 


• Wir wollen Sozialdumping bei der Entsendung nach Deutschland beenden: 
Sozialversicherungsbeiträge sollen künftig im Zielland bezahlt werden und die Anmeldung soll 
eine Woche vor Einsatzbeginn beantragt werden müssen. 


• Die Überausbeutung zumeist osteuropäischer Arbeitskräfte in der 24-Stunden-Pflege muss 
beendet werden. Pflege muss arbeitsrechtskonform organisiert werden. 


Union Busting stoppen, Gegenwehr stärken, Mitbestimmung ausweiten 


• DIE LINKE will die Demokratie in der Gesellschaft, im Betrieb und in der Wirtschaft stärken. Die 
letzte bedeutende Reform des Betriebsverfassungsgesetzes gab es 1972. Damals gab es keine 
Leiharbeit, Outsourcing oder Standortverlagerungen ins Ausland. Es gab keine sachgrundlosen 
Befristungen, Minijobs oder Arbeit auf Abruf. Beschäftigungsformen wie Crowd- und Click-Work 
waren unbekannt und Arbeitgeber konnten sich nicht – als Plattformen getarnt - 
sozialpolitischer Verantwortung entziehen. 


• Unsere heutige Arbeitswelt ist geprägt von Digitalisierung, Globalisierung, Deregulierung und 
der Notwendigkeit eines ökologischen Umbaus. Wir wollen Betriebsratswahlen erleichtern und 
die Arbeitsfähigkeit von Betriebsräten sichern. Wir wollen Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
mit ausreichend Personal für Straftatbestände aus dem Arbeitsrecht und 
Betriebsverfassungsrecht schaffen, sowie schärfere Sanktionen gegen Arbeitgeber und 
Anwaltskanzleien, die sich auf die Verhinderung von gewerkschaftlicher Organisierung 
spezialisiert haben. Wir wollen den Betriebsbegriff anpassen, den Arbeitnehmerbegriff 
erweitern und zusätzliche Arbeitnehmervertretungsstrukturen sollen durch Tarifvertrag oder 
Betriebsvereinbarung bestimmt werden können. Die zwingende Mitbestimmung wollen wir 
ausweiten auf Fragen der Arbeitsorganisation, der Personalbemessung, prekärer 
Beschäftigung und der Qualifizierung. 


• Die Transformation der Arbeitswelt ist eine umfassende gesellschaftliche Umstrukturierung mit 
gravierenden Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen. Diese vollzieht sich nicht 
klassenneutral, sondern als Verteilungsauseinandersetzung. Deshalb ist die Ausweitung 
zwingender Mitbestimmung auf wirtschaftliche Fragen zentral. Beschäftigte und ihre 
Betriebsräte sollen die Initiative ergreifen können, bei Investitionsentscheidungen, 
Fertigungstiefen, Aus- und Verlagerungen, Schließungen von Betrieben und Betriebsteilen, 
Rationalisierungsvorhaben und neuen Arbeitsmethoden und Steuerungsmechanismen. Denn 
nur so werden Beschäftigte bei der bevorstehenden Transformation mitgenommen, nur so wird 
prekäre Arbeit eingedämmt, nur so Klima- und Umweltschutz in den Betrieben realisiert und die 
Digitalisierung im Sinne der Beschäftigten und auch des Allgemeinwohls vorangetrieben. 


Gewerkschaften stärken 


• Die Gewerkschaften müssen ein umfassendes Verbandsklagerecht zur Einhaltung von 
Tarifverträgen und gesetzlichen Bestimmungen erhalten sowie das Recht zu 
Kollektivbeschwerden nach dem Protokoll der Europäischen Sozialcharta.  


• Zur Verteidigung des Streikrechts muss der Antistreikparagraph § 160 des SGB III abgeschafft 
werden. Das Tarifeinheitsgesetz muss zurückgenommen werden, da mit ihm eine 
Einschränkung des Streikrechts verbunden ist.  


• Solidaritätsstreiks mit Beschäftigten anderer Betriebe und Branchen und politische Streiks zur 
Durchsetzung sozialer Verbesserungen und zur Verteidigung von Demokratie und Frieden 
müssen ins Streikrecht eingeschlossen werden. Das Streikrecht muss auch für Beamte gelten. 
OT-Mitgliedschaften („Ohne Tarif“) in Arbeitgeberverbänden müssen abgeschafft werden.  


• Die betrieblichen Mitbestimmungsrechte und das Streikrecht müssen auch für die 
Beschäftigten in Kirche, Diakonie und Caritas uneingeschränkt gelten. Der § 118 des 
Betriebsverfassungsgesetzes muss gestrichen werden. Vertrauensleutearbeit muss ähnlich der 
Arbeit von Betriebsräten geregelt werden. Für Beschäftigte im öffentlichen Dienst müssen die 
gleichen Mitbestimmungsrechte gelten. 
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Gute Rente, gutes Leben: Solidarische Erwerbstätigenversicherung  


Wir wollen eine gesetzliche Rente, die den Lebensstandard wieder sichert und vor Armut schützt. Das ist 
für viele Menschen die Grundlage für ein sorgenfreies und selbstbestimmtes Leben. Forderungen, dass 
wer länger lebt, erst später in Rente gehen soll, weisen wir zurück. Die Rente darf nicht über 
Kapitalmärkte »gesichert« werden – dann ist sie unsicher. Sie muss zu gleichen Teilen von Unternehmen 
und Beschäftigten finanziert werden. Noch im Jahr 2000 lag das Rentenniveau bei 53 Prozent, jetzt soll 
es bis auf 43 Prozent sinken. Das ist ein Programm der Bundesregierung für Altersarmut! 


Wir wollen den Rentenabbau beenden und das Garantieversprechen der gesetzlichen 
Rentenversicherung wiederherstellen. Drei zentrale Maßnahmen sind der Einstieg: 


• Wir wollen das Rentenniveau wieder auf 53 Prozent anheben. Das bedeutet in Geld: Wer derzeit 
die aktuelle Durchschnittsrente von 1.048 Euro bekommt, erhält dann 1.148 Euro, also knapp 
100 Euro mehr im Monat. Das Rentenniveau von derzeit 48,4 Prozent (ohne Revisionseffekt) 
kann problemlos innerhalb einer Wahlperiode auf 53 Prozent angehoben werden. Das kostet 
Beschäftigte und Arbeitgeber*innen bei einem durchschnittlichen Verdienst von 3.462 Euro nur 
je circa 33 Euro mehr im Monat. Der Beitrag für eine private Riester-Rente (124 Euro) kann dafür 
entfallen. Durchschnittsverdienende hätten also 90,50 Euro mehr in der Tasche. Bei der 
Rentenanpassung stellen wir die Lohnbezogenheit wieder her. 


• Als LINKES Kernprojekt beziehen wir alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung 
ein. Dazu haben wir ein Konzept entwickelt, das Solidarität und soziale Gerechtigkeit mit 
finanzieller Solidität und Stabilität verbindet. Wir stärken damit die gesetzliche 
Rentenversicherung und verhindern Armut im Alter und bei Erwerbsminderung. Unser Konzept 
der Solidarischen Erwerbstätigenversicherung bietet eine gesetzliche Alterssicherung auch für 
bislang nicht versicherte Selbstständige, Freiberufler*innen, Beamt*innen, Manager*innen und 
Politiker*innen. Wir wollen, dass alle Erwerbstätigen Beiträge in die gesetzliche 
Rentenversicherung zahlen. 


• Als Garantie führen wir eine Solidarische Mindestrente von 1.200 Euro für all jene ein, die trotz 
der Reformmaßnahmen in der Rente ein zu niedriges Alterseinkommen haben, um davon leben 
zu können. Denn wer heute auf lange Phasen mit schlechten Löhnen, Erwerbslosigkeit oder 
Krankheit zurückblicken muss, hat trotzdem Anspruch auf ein würdevolles Leben im Alter. Die 
Solidarische Mindestrente wird deshalb an alle Menschen im Rentenalter und bei 
Erwerbsminderung als Zuschlag – im Einzelfall auch als Vollbetrag – von der Rentenversicherung 
gezahlt, die weniger als 1.200 Euro Nettoeinkommen im Alter haben. Die Solidarische 
Mindestrente ist einkommens- und vermögensgeprüft. Sie wird aus Steuern finanziert. Die 
Unterhaltsansprüche nach dem BGB werden berücksichtigt. Mit Vermögensfreibeträgen stellen 
wir sicher, dass soziale Härten vermieden werden und normales, selbstgenutztes 
Wohneigentum unangetastet bleibt. Unser Versprechen lautet: Niemand soll im Alter von 
weniger als 1.200 Euro leben müssen. Die Höhe der Solidarischen Mindestrente wird regelmäßig 
am 1. Juli eines jeden Jahres in demselben Maße erhöht, wie alle anderen gesetzlichen Renten 
auch. 


Mit unserem Konzept der Solidarischen Erwerbstätigenversicherung stellen wir die Weichen für eine 
gerechte, stabile und inklusive Alterssicherung der Zukunft, die für alle Erwerbstätigen da ist. Sie wird 
von folgenden Einzelmaßnahmen flankiert: 


• Die Beitragsbemessungsgrenze (für die allgemeine und die knappschaftliche 
Rentenversicherung sowie für die alten und die neuen Bundesländer) wird zunächst 
vereinheitlicht und dann in mehreren Schritten drastisch angehoben und schließlich ganz 
aufgehoben. Die Höhe der Rentenansprüche über dem Doppelten des Durchschnitts soll im 
höchsten verfassungsgemäß zulässigen Rahmen abgeflacht werden. Deshalb soll eine »Beitrags-
Äquivalenzgrenze« eingeführt werden. 


• Die private Riester-Rente ist gescheitert. Sie kann die in die gesetzliche Rente gerissenen Lücken 
nicht schließen. Die Beiträge und Zuschüsse wandern in die Kassen der Versicherungskonzerne 
statt in die Portemonnaies der Rentnerinnen und Rentner. Millionen Menschen mit normalem 
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und niedrigem Einkommen können sich eine private Rentenversicherung nicht leisten. Die 
Riester-Rente überführen wir auf freiwilliger Basis in die gesetzliche Rente. Wer eingezahlt hat, 
soll seine Ansprüche behalten und in die gesetzliche Rente überführen können. Die staatlichen 
Subventionen von knapp 4 Milliarden Euro jährlich beenden wir und erhöhen damit die 
Zuschüsse an die gesetzliche Rentenversicherung. Außerdem soll es Versicherten und ihren 
Arbeitgeber*innen erleichtert werden, bis zu einer bestimmten Grenze freiwillig zusätzliche 
Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. 


• Die Beschäftigten dürfen nicht den Risiken auf dem Kapitalmarkt ausgesetzt werden. Wir 
lehnen es ab, die Arbeitgeber*innen im Rahmen kapitalgedeckter betrieblicher Altersvorsorge 
und sogenannter Zielrenten aus der Haftung zu entlassen. Das gilt auch für den Verzicht auf 
Rentengarantien zugunsten einer reinen Beitragszusage. 


• Wir wollen eine betriebliche Altersvorsorge, die überwiegend von den Arbeitgeber*innen 
finanziert wird (als betriebliche Sozialleistung). Dafür sollen verbindliche tarifvertragliche 
Regelungen die Grundlage sein. 


• Wir fordern, die Doppelverbeitragung mit Krankenversicherungs- und 
Pflegeversicherungsbeiträgen bei betrieblicher Altersvorsorge und den Direktversicherungen 
sofort zu beenden. Klar ist: Betriebsrenten dürfen nicht frei von Sozialabgaben sein. Aber sie 
sollen in der Ansparphase bezahlt werden und nicht in der Rentenphase. Mit der 
Entgeltumwandlung werden die Finanzen der gesetzlichen Rentenversicherung jedoch 
geschwächt und die Rentenansprüche aller Versicherten – egal ob sie über den Betrieb 
vorsorgen oder nicht – sinken. Die Ungleichheit wird so verschärft. Darum wollen wir die 
Entgeltumwandlung für die Zukunft abschaffen. 


• Die Doppelbesteuerung der Renten wollen wir abschaffen. Wir wollen das steuerfreie 
Existenzminimum auf 14.400 Euro im Jahr anheben – kleine bis mittlere Renten wären damit 
steuerfrei. DIE LINKE fordert eine Verlängerung des Übergangszeitraums bis 2070, eine 
außerordentliche Rentenerhöhung und eine Neuberechnung des individuellen 
Rentenfreibetrags. Denn die Rente muss nach jahrzehntelanger Beitragszahlung auch netto den 
Lebensstandard wieder sichern. 


Unser Nachbarland Österreich zeigt: Ein gesetzliches Rentensystem kann vor Armut schützen, den 
Lebensstandard sichern und zugleich finanzierbar sein. Statt einen Teil der Alterssicherung vom 
Kapitalmarkt abhängig zu machen, wurde in Österreich das gesetzliche Rentensystem zu einer 
Erwerbstätigenversicherung ausgebaut. Das wollen wir auch in Deutschland erreichen. 


Wir wollen weitere zügige Verbesserungen bei der Rente durchsetzen. Unser Rentenkonzept sieht vor: 


• Solidarausgleich für Niedriglohn: Zeiten niedriger Löhne wollen wir ausgleichen. Die von der 
Großen Koalition beschlossene sogenannte Grundrente greift hier zu kurz. Wir wollen die 
»Rente nach Mindestentgeltpunkten« auch für Zeiten nach 1992 einführen und verbessern. 
Vollzeiterwerbstätige mit 13 Euro Stundenlohn erhielten dann in der Regel eine Rente von rund 
1.200 Euro. Bei einem Rentenniveau von 53 Prozent hätte zum Beispiel eine 
Einzelhandelskauffrau mit einem Gehalt von 2.200 Euro brutto dadurch nach 45 Jahren Arbeit 
monatlich knapp 198 Euro mehr als nach geltendem Recht mit der sogenannten Grundrente – 
ohne eine Einkommensprüfung! Davon würden vor allem Frauen und in Ostdeutschland 
Beschäftigte profitieren. 


• Ausbildungszeiten werden besser anerkannt und führen zu höheren Renten. 


• Zeiten der Erwerbslosigkeit, der Kindererziehung und der Pflege bewerten wir höher, damit sie 
nicht zu Armutsrenten führen. 


• Für jedes Kind werden drei Entgeltpunkte – das sind zurzeit über 102 Euro sogenannter 
Mütterrente – auf dem Rentenkonto gutgeschrieben. Egal ob ein Kind 1960 oder 2010, egal ob 
es in Frankfurt am Main oder in Frankfurt an der Oder geboren wurde. Diese Verbesserung muss 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe vollständig aus Steuern finanziert werden. 


• Für regelmäßig geleistete freiwillige und unbezahlte Arbeit von Bürgerinnen und Bürgern im 
organisierten anerkannten Rettungsdienst, im Brandschutz, im Katastrophenschutz und im 
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Technischen Hilfswerk (THW) werden durch den Staat angemessene Beiträge in die gesetzliche 
Rentenversicherung eingezahlt. 


• Die Rente erst ab 67 muss zurückgenommen werden. Forderungen nach einer noch höheren 
Regelaltersgrenze sind unrealistisch und unverantwortlich. Arbeiten bis zum Umfallen wollen 
wir verhindern. Jede*r muss wieder spätestens ab 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen 
dürfen. Das ist finanzierbar. Wenn Menschen mindestens 40 Jahre Beiträge gezahlt haben, 
sollen sie bereits ab 60 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen können. 


• Wer krank wird, darf nicht noch eine niedrige Rente befürchten müssen: Der Zugang zu den 
Erwerbsminderungsrenten muss erleichtert werden. Die beschlossene Anhebung der 
Zurechnungszeit (die Zeit, die »hinzugerechnet« wird, weil der oder die Versicherte wegen der 
Erwerbsminderung nicht einzahlen konnte) für Rentenzugänge ab 2019 muss auch für die 
Menschen gelten, die schon 2018 und früher eine Erwerbsminderungsrente bezogen haben. Wir 
fordern, die unsozialen Abschläge auf Erwerbsminderungsrenten zu streichen oder sie durch 
eine wirkungsgleiche Maßnahme zu kompensieren. 


• Für Langzeiterwerbslose müssen endlich wieder Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt werden. 


• Wir wollen die Benachteiligung der ostdeutschen Rentner*innen endlich beenden. Wir fordern 
die sofortige Angleichung des »aktuellen Rentenwertes (Ost)« an das Westniveau, ohne 
zukünftige Rentner*innen zu benachteiligen (vgl. Kapitel »Gerechtigkeit für die Menschen in 
Ostdeutschland«). 


  


Soziale Sicherheit für alle 


Wir wollen einen starken, demokratischen Sozialstaat, der alle Menschen wirksam gegen die 
Lebensrisiken von Krankheit, Unfall, Alter, Pflegebedürftigkeit und Erwerbslosigkeit schützt. Corona hat 
die Lücken unserer sozialen Sicherungssysteme gezeigt: Für Hartz-IV-Bezieher*innen sind 
Mehrausgaben zum Beispiel für Home-Schooling und Sicherheitsmasken nicht erschwinglich, schon die 
Regelbeträge sichern nicht gegen Armut. Freiberufler*innen bleiben ohne soziale Absicherung. 
Obdachlose in Sammelunterkünften sind hohen Infektionsrisiken ausgesetzt. Die soziale Ungleichheit 
hat zugenommen. Wir wollen einen demokratischen Sozialstaat, der soziale Garantien gibt, das 
gesellschaftliche Leben durch soziale Dienstleistungen und öffentliche Infrastrukturen stärkt und für 
gute und planbare Erwerbsarbeit sorgt, die sicher ist und zum Leben passt. An einer Regierung, die 
Privatisierungen der Daseinsvorsorge oder Sozialabbau betreibt, deren Politik die Aufgabenerfüllung des 
öffentlichen Dienstes verschlechtert, werden wir uns nicht beteiligen. 
Das sind die drei Säulen unseres Sozialstaats der Zukunft:  


• Soziale Garantien für alle, die vor Armut schützen und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen: 
Wir stärken den Sozialstaat durch soziale Garantien auf Basis solidarischer Umlagesysteme, die 
alle Menschen wirksam gegen die Risiken des Lebens schützen. Wir garantieren einen guten 
Lebensstandard für alle in allen Lebensphasen und Lebenssituationen – auch in der Rente. Wir 
wollen einen garantierten Schutz vor Armut. Sanktionen und entwürdigende Antragsverfahren 
schaffen wir ab. Zusammengefasst wollen wir ein garantiertes Mindesteinkommen von 
1.200 Euro in jeder Lebenssituation, in der es gebraucht wird. 


• Soziale Dienstleistungen und öffentliche Infrastrukturen, die Zugang für alle ermöglichen: 
Soziale Dienstleistungen – zum Beispiel im Gesundheits-, Pflege-, Bildungs- und Sozialwesen – 
und öffentliche Infrastrukturen – zum Beispiel Bibliotheken, Theater, Schwimmbäder, Straßen, 
Nahverkehr – sind deshalb zentral für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Als Teil 
des gesellschaftlichen Reichtums sind sie öffentliche Güter, die allen Mitgliedern der 
Gesellschaft zugutekommen und deshalb gemeinwohlorientiert verfasst sein sollen. Wir 
verstehen diese Dienstleistungen und Infrastrukturen als Sozialeigentum aller Bürger*innen. 


• Ein »neues Normalarbeitsverhältnis« für gute und planbare Erwerbsarbeit, die sicher ist und 
zum Leben passt: Sinnhafte Erwerbsarbeit, kürzere Arbeitszeiten und Löhne, die für ein gutes, 
planbares und sicheres Leben reichen. So können wir auch die Ungleichheit zwischen den 
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Geschlechtern zurückdrängen. Gute Arbeit sichert auch Steuereinnahmen und 
Versicherungsbeiträge für die Ausweitung des demokratischen Sozialstaats.  


Soziale Garantien: Eine gerechte Versicherung gegen Erwerbslosigkeit 


Die Erwerbslosigkeit in Deutschland ist durch die Corona-Krise wieder gestiegen. Der Anstieg fiel in den 
neuen Bundesländern höher aus als in den alten. Für viele Erwerbslose bedeutet das den Absturz in 
Hartz IV. Wer jahrelang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, ist trotzdem von Armut bedroht. 
Lang erworbene Versicherungsansprüche werden vernichtet. Wir wollen eine Arbeitslosenversicherung, 
die den zuvor erreichten Lebensstandard annähernd sichert. In die Versicherung zahlen Beschäftigte 
und Arbeitgeber ein. Ziel unserer Verbesserungen der Arbeitslosenversicherung ist es, möglichst viele 
Menschen gut abzusichern. Dies schließt auch die Erwerbstätigen ein, die bislang von der gesetzlichen 
Arbeitslosenversicherung noch ausgeschlossen sind (zum Beispiel Soloselbstständige und 
Freiberufler*innen). Dazu erweitern wir das bereits bestehende Arbeitslosengeld und führen ein neues 
Arbeitslosengeld Plus ein.  


• Wir wollen ein Recht auf Erwerbsarbeit mit einem einklagbaren individuellen Rechtsanspruch. 
Das schließt auch das Recht ein, eine konkrete Erwerbsarbeit abzulehnen.  


• DIE LINKE setzt sich für die Stärkung der Arbeitslosenversicherung ein: Junge Menschen sollen 
schneller einen Anspruch auf Arbeitslosengeld erhalten und langjährig Beschäftigte sollen davor 
bewahrt werden, nach kurzer Zeit in das Hartz-IV-System wechseln zu müssen.  


• Zumutbare Arbeitsangebote müssen sich am Grundsatz „Gute Arbeit“ orientieren. 


• Sperrzeiten und Sanktionen werden ausnahmslos abgeschafft. Beschäftigten sollen keine 
Sperrzeiten drohen, wenn sie selbst kündigen oder konkrete Arbeitsangebote ablehnen. 
Qualifizierung und Weiterbildung sollen gestärkt, das Arbeitslosengeld soll auf einheitlich 68 
Prozent erhöht und ein Arbeitslosengeld Plus (58 Prozent) eingeführt werden. Jährlicher 
Inflationsausgleich soll eine Absenkung des Lebensstandards durch Preissteigerungen 
verhindern.  


• Wir wollen die Kurzarbeit als schnell wirkendes Mittel zur Sicherung von Arbeitsplätzen 
dauerhaft ausbauen. Kurzarbeitergeld wird in Höhe von 90 Prozent des letzten Einkommens 
gezahlt, die Sozialversicherungsbeiträge werden in voller Höhe ohne Unterbrechung gezahlt. 
Unternehmen, die Kurzarbeitergeld von der Agentur für Arbeit beziehen, dürfen keine 
betriebsbedingten Entlassungen vornehmen und keine Dividenden an ihre Anteilseigner*innen 
auszahlen. 


• Menschen, die derzeit keiner regulären Beschäftigung nachgehen können, wollen wir neue 
Perspektiven geben. Dafür schaffen wir einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor mit 
zusätzlichen existenzsichernden, sozialversicherungspflichtigen und tariflich abgesicherten 
Arbeitsplätzen. Die Angebote sind für die Erwerbslosen freiwillig. 


Eine bedarfsgerechte und sanktionsfreie individuelle Mindestsicherung 


Wir wollen das Hartz-IV-System abschaffen und es ersetzen durch gute Arbeit (vgl. Kapitel »Gute 
Arbeit«), eine bessere Erwerbslosenversicherung (siehe oben) und eine bedarfsgerechte individuelle 
Mindestsicherung ohne Sanktionen.  


• Um sicher gegen Armut zu schützen, muss sie derzeit 1.200 Euro betragen. Sie gilt für 
Erwerbslose, aufstockende Erwerbstätige, Langzeiterwerbslose und Erwerbsunfähige ohne 
hinreichendes Einkommen oder Vermögen. Sonderbedarf, zum Beispiel für chronisch Kranke 
oder Menschen mit Behinderung, werden im Rahmen der Solidarischen 
Gesundheitsversicherung bzw. des Bundesteilhabegesetzes gewährt.  


• Die Höhe der sanktionsfreien Mindestsicherung muss jährlich entsprechend den 
Lebenshaltungskosten angehoben werden (Inflationsausgleich). Einmal in der Legislaturperiode 
wird die Höhe der Mindestsicherung überprüft, wobei sichergestellt sein muss, dass 
gesellschaftliche Teilhabe und Schutz vor Armut garantiert sind. Für Kinder wollen wir eine 
eigenständige Grundsicherung einführen (siehe unten).  
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• Alle Personen, die sich gegenwärtig in Deutschland aufhalten, haben ein Recht auf 
existenzsichernde Sozialleistungen. Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) wird 
abgeschafft. Asylbewerber*innen und hier lebende EU-Bürger*innen werden in die individuelle 
Mindestsicherung einbezogen. 
 


Sofortmaßnahmen: Erhöhung der Regelsätze und Abschaffung der Sanktionen 


Als Zwischenschritt bis zur Einführung einer sanktionsfreien Mindestsicherung wollen wir die sofortige 
Erhöhung der derzeitigen Grundsicherungsleistungen auf 658 Euro plus die Übernahme der Wohn- und 
Stromkosten in tatsächlicher Höhe. Zudem fordern wir für die Dauer der Corona-Pandemie einen 
pauschalen Mehrbedarfszuschlag von 100 Euro für alle Bezieher*innen von Hartz IV und 
Grundsicherung. Diese Forderung teilen wir mit vielen Sozialverbänden und Gewerkschaften.  


• Langlebige Gebrauchsgüter wie Kühlschrank und Waschmaschine (sogenannte Weiße Ware) 
sind nicht vom Regelbedarf abzudecken. Ihre Anschaffung muss im Bedarfsfall voll übernommen 
werden.  


• Die Mittel für Mobilität müssen den realen Preisen entsprechen. Wir treten für ein Sozialticket 
im öffentlichen Nahverkehr ein. Perspektivisch wollen wir einen entgeltfreien öffentlichen 
Nahverkehr für alle. 


Alle bisherigen Bundesregierungen haben gezielt kleingerechnet, was der Mensch zum Leben braucht. 
Damit muss Schluss sein. Da sind wir uns mit vielen Sozial- und Fachverbänden einig.  


• Die Kosten der Unterkunft und Heizung müssen in einem Maße übernommen werden, das dem 
tatsächlichen Angebot an Wohnungen vor Ort entspricht (und nicht nur die vom Jobcenter als 
»angemessen« erachteten). Aktuell werden die angemessenen Wohnkosten von den 
Kommunen oft viel zu niedrig angesetzt. 


• Das bisherige Prinzip der sogenannten Bedarfsgemeinschaften ist nicht mehr zeitgemäß. Wir 
wollen es durch individuelle Ansprüche (unter Beachtung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche) 
ersetzen. 


• Die digitale Anbindung ist eine zwingende Voraussetzung für soziale Teilhabe in unserer 
Gesellschaft geworden. Deshalb fordern wir einmalige Leistungen für die digitale Ausstattung 
von Erwachsenen. Die laufenden tatsächlichen Kosten für Digitales müssen in den Regelsätzen 
enthalten sein.  


• Schulpflichtige Kinder im Leistungsbezug sollen als Sofortmaßnahme einen einmaligen Zuschuss 
für Computer, Drucker und weitere IT-Ausstattung bekommen. Der Zuschuss soll 500 Euro 
betragen und unbürokratisch gewährt werden. Den IT-Zuschlag überführen wir in unsere 
eigenständige Kindergrundsicherung, sobald sie aufgebaut ist (vgl. unten).  


Sanktionsfreiheit! Alle Sanktionen, also Kürzungen des Existenzminimums, müssen ausgeschlossen 
werden. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 5. November 2019 bereits eine 
notwendige rote Linie gegen die bisherige Sanktionspraxis gezogen. Das Grundrecht auf soziale Teilhabe 
muss auch für Bezieher*innen von Grundsicherungsleistungen umgesetzt werden.  


• Die bisherigen Sanktionsregelungen im SGB II sowie die Leistungseinschränkungen im SGB XII 
müssen gestrichen werden. Das sozialkulturelle Existenzminimum ist ein Grundrecht und darf 
nicht durch Sanktionen unterschritten werden.  


• Damit auch Menschen mit geringem Einkommen rechtlicher Beistand ermöglicht wird, fordern 
wir den Ausbau der Prozesskosten- und Beratungshilfe. Die Eigenanteilzahlung zur 
Beratungshilfe wollen wir abschaffen. Wir wollen die Kriterien für die Bewilligung sowie für den 
Einsatz von Einkommen und Vermögen zugunsten tatsächlich bedarfsdeckender Beträge 
verändern. Die über vier Jahre andauernde nachgelagerte Überprüfung der Bewilligung von 
Prozesskostenhilfe wollen wir abschaffen. Zudem setzen wir uns für gebührenfreie und 
unabhängige Beratungsstellen ein. Damit niemand allein zum Amt muss, und um den Austausch 
von Betroffenen zu erleichtern, braucht es ein bundesweites Netz an selbstorganisierten 
Sozialberatungsstellen. Deren Betrieb muss durch Bundeszuschüsse finanziert werden. 
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Prekäre Beschäftigung und Erwerbslosigkeit, hohe Mieten und Krankheit treiben die Menschen in die 
Armuts- und damit zwangsläufig auch in die Schuldenfalle. Die Reform des Verbraucher- 
Insolvenzverfahrens von 2020 ist nicht ausreichend. Wir sagen: Raus aus der Schulden- und Armutsfalle!  
Menschen, die schon durchgehend seit mindestens 72 Monaten im »Schuldturm« (öffentliches 
Schuldnerverzeichnis) eingetragen sind, sollen eine verkürzte vollständige Restschuldbefreiung von 
12 Monaten erhalten.  
Wir wollen Schulden verhindern, bevor sie entstehen. Dafür wollen wir Schuldnerberatungsstellen 
stärken und eine mobile Schuldnerberatung in ländlichen Gebieten einführen. Wir wollen kostenfreie 
juristische Hilfe für jeden betroffenen Verbraucher ohne Bedingungen. 
Alle in der Partei DIE LINKE sind dem grundlegenden Ziel verpflichtet, alle Menschen sicher vor Armut zu 
schützen und gesellschaftliche Teilhabe zu garantieren. Diese Garantie macht für viele die Idee eines 
Grundeinkommens attraktiv. Für uns ist sie der Grund, uns für ein sanktionsfreies Mindesteinkommen 
von 1.200 Euro einzusetzen, für alle, die es brauchen: ob in Rente, Kurzarbeit, Erwerbslosigkeit oder im 
Studium – niemand soll weniger haben. Wir führen die gesellschaftlichen Diskussionen über ein 
bedingungsloses Grundeinkommen kontrovers und entscheiden im kommenden Jahr mit einem 
Mitgliederentscheid, ob wir unsere Haltung dazu ändern. 


Kinderarmut überwinden: Kindergrundsicherung 


Kinderarmut ist immer Einkommensarmut der Eltern. Eine gute soziale Infrastruktur, gute Löhne und 
soziale Garantien sind wichtige Bestandteile im Kampf gegen Kinderarmut. Dazu kommen eine starke 
Kinder- und Jugendhilfe und eine armutsfeste Kindergrundsicherung. Wir beseitigen Kinder- und 
Jugendarmut mit zwei Ansätzen: 


• Mit finanzieller Unterstützung bei materieller und monetärer Armut, 


• mit infrastrukturellen Angeboten (ÖPNV, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, 
Musikschulen, Bibliotheken etc.) werden Türen geöffnet und es wird Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben hergestellt – niedrigschwellig, barrierefrei, wohnortnah im 
Lebensumfeld und möglichst gebührenfrei. 


Gemeinsam mit Sozialverbänden, Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen Akteuren fordern wir 
eine eigenständige Kindergrundsicherung. Sie muss leicht verständlich, transparent und gerecht sein. Bei 
der Ausgestaltung orientieren wir uns am Modell des Bündnisses Kindergrundsicherung. Die Höhe fällt 
abgestuft aus. Beginnend bei 630 Euro für die ärmsten Kinder wird sie je nach Einkommenssituation auf 
mindestens 328 Euro abgeschmolzen. Das entspricht dem erhöhten Kindergeld, das wir für alle Kinder 
als Sofortmaßnahme fordern. Es wird einkommensunabhängig an alle Familien monatlich gezahlt. 
Als Sofortmaßnahme erhöhen wir das Kindergeld für alle Kinder auf 328 Euro monatlich. Es wird 
einkommensunabhängig an alle Familien gezahlt. Kinder aus armen Familien erhalten zusätzlich als 
Sofortmaßnahme zum Kindergeld einen altersgestaffelten Zuschlag bis zu 302 Euro. Außerdem sollen 
auch für Kinder die tatsächlichen Unterkunftskosten sowie einmaliger und besonderer Bedarf 
(Klassenfahrten, IT-Ausstattung u. ä.) berücksichtigt werden.  


Die Kindergrundsicherung gilt für alle Kinder und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
und für junge Volljährige bis zur Vollendung ihrer ersten Schulausbildung (inkl. Abitur). Mit unserer 
Kindergrundsicherung ersetzen wir die bestehenden bürokratischen, restriktiven und intransparenten 
sozialen Sicherungssysteme für Kinder einkommensarmer Familien. Der Unterhaltsvorschuss bleibt 
bestehen. Die Kindergrundsicherung ist eine Leistung des Kindes. Sie wird weder beim Bezug von 
Sozialleistungen noch innerhalb des Steuerrechts als Einkommen der Eltern oder anderer 
Haushaltsangehöriger angerechnet. 


Die Angebote für Kinder und Jugendliche zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und zur persönlichen 
Entwicklung wollen wir ausbauen – barrierefrei, lebensnah und möglichst gebührenfrei. Die Kommunen 
sind entsprechend finanziell zu unterstützen, um Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, Sportanlagen, 
Frei- und Hallenbäder, Kultur- und Bildungseinrichtungen vorzuhalten sowie den ÖPNV stärker auf die 
Bedürfnisse der jungen Menschen auszurichten.  
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Wir wollen ein wirkliches Teilhabegesetz für Kinder und Jugendliche. Die jetzigen Bestimmungen in 
Paragraf 8 SGB VIII sind bloße Absichtserklärungen. Wir wollen sie zu einem Rechtsanspruch auf 
Beteiligung und Teilhabe machen. 


  


Familien dort unterstützen, wo sie es brauchen 


Niedrige Löhne und Erwerbslosigkeit haben Familien-, Kinder- und Jugendarmut zur Folge. Besonders 
dramatisch ist die Situation für alleinerziehende Mütter und Väter, die sich im Hartz-IV-Bezug befinden. 
LINKE Familienpolitik zielt darauf ab, allen Menschen ein gutes, planbares Leben ohne Zukunftsangst zu 
ermöglichen – für alle Familienformen unabhängig der Herkunft, sexuellen Orientierung und 
geschlechtlichen Identität (vgl. Kapitel »Reproduktive Gerechtigkeit«). Dafür wollen wir soziale und 
öffentliche Infrastrukturen und Dienstleistungen ausbauen und gute soziale Sicherungen einführen, 
damit Familie und Beruf besser vereinbar werden.  


• Gebührenfreie öffentliche Kinderbetreuung für Kinder aller Altersgruppen: Eltern brauchen 
Betreuungseinrichtungen, die flexible Öffnungszeiten haben, damit eine Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf gewährleistet ist. Gleichzeitig brauchen Beschäftigte gute 
Arbeitsbedingungen, gute Löhne und bessere Betreuungsschlüssel. Die öffentlichen 
Betreuungsangebote insbesondere für Kinder ab dem ersten Lebensjahr müssen ausgebaut 
werden, damit ihr Rechtsanspruch auf pädagogische Förderung eingelöst werden kann (vgl. 
Kapitel »Bildung«).  


• Mindestelterngeld, längere Laufzeit: Um Familie und Beruf besser zu vereinbaren, wollen wir 
den Elterngeldanspruch auf 12 Monate pro Elternteil (bzw. 24 Monate für Alleinerziehende) 
verlängern. Der Elterngeldanspruch gilt individuell und ist nicht auf den anderen Elternteil 
übertragbar. Er gilt bis zum siebten Lebensjahr des Kindes. Außerdem wollen wir den 
Mindestbetrag des Elterngelds auf 400 Euro und beim Elterngeld Plus entsprechend auf 
200 Euro anheben.  


• Keine Anrechnung des Elterngeldes auf Transferleistungen: Seit 2011 wird Elterngeld zum 
Beispiel auf Hartz IV angerechnet. Insbesondere Familien mit geringem oder gar keinem 
Einkommen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, sind seitdem von der Leistung 
ausgeschlossen.  


• Arbeitszeitmodelle, die es Müttern und Vätern ermöglichen, ihren Beruf mit Familie und 
Privatleben unter einen Hut zu bringen. Statt einer Flexibilisierung der Arbeitszeit, die sich 
lediglich an betrieblichen Erfordernissen orientiert, brauchen die Beschäftigten Zeitautonomie 
und eine Erwerbsarbeit, die zum Leben passt und sich an die Anforderungen der 
unterschiedlichen Lebensphasen anpassen kann (vgl. Kapitel »Arbeit, familienfreundliche 
Arbeitszeiten«). Eltern brauchen besonderen Kündigungsschutz bis zur Vollendung des 
sechsten Lebensjahres des Kindes.  


• Mehr Kinderkrankentage: Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Kinderkrankentage 
befristet bis Ende 2021 für gesetzlich versicherte Elternteile um zehn weitere Tage je Kind und 
für Alleinerziehende um zusätzlich zwanzig Tage je Kind verlängert. Wir wollen eine dauerhafte 
Verlängerung der Kinderkrankentage. Dies muss auch für Beschäftigte in Mini- und Midijobs, 
Soloselbstständige und Freiberufler*innen gelten! 


• Zusätzlicher Elternschutz: Wir wollen einen zusätzlichen Elternschutz von zehn Tagen bezahlter 
Freistellung für den zweiten Elternteil nach der Geburt des Kindes 


• Familienfreundliche Steuermodelle statt Ehegattensplitting. Das nicht ausgeschöpfte 
steuerliche Existenzminimum soll zwischen Eheleuten bzw. Lebenspartner*innen übertragbar 
sein.  


• Im Sorge- und Umgangsrecht muss das Kindeswohl im Mittelpunkt stehen und weiterhin im 
Einzelfall geprüft werden.  
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• Mehr Personal in Jugendämtern: Eltern benötigen fachkundige Beratung und Begleitung. Dies 
ist Aufgabe der Jugendämter, die sie wegen Personalmangel und Unterausstattung oft nicht 
leisten können. Wir fordern eine bedarfsgerechte personelle und sachliche Ausstattung von 
Jugendämtern. Dies gilt insbesondere für psychologisches Personal sowie Mediator*innen. 


Selbstbestimmt im Alter 


Wie die Menschen im Alter leben wollen, in wohlverdienter Ruhe, aktiv und politisch engagiert oder 
einbezogen in Familie oder andere solidarische Beziehungen, muss ihre freie Entscheidung sein. Dabei 
müssen ältere Menschen in alle sie betreffenden Lebensbereiche einbezogen werden – als Expert*innen 
ihres Lebens. Wir streiten für eine solidarische Gesellschaft, in der die Jungen und Alten nicht 
gegeneinander ausgespielt werden. Eine Gesellschaft, in der Menschen in Würde altern können (vgl. 
Kapitel »Rente«). 


• Altersgerechte, gemeinnützige (zum Beispiel genossenschaftliche), inklusive und vielfältige 
Wohn- und Betreuungsformen schaffen. Sie sollen das Zusammenleben unterschiedlicher 
Generationen, Nationalitäten, Religionen, Geschlechter, von Menschen unterschiedlicher 
sexueller Orientierung oder Befähigung ermöglichen. Ältere Menschen sollen so lange wie 
gewünscht in ihrer eigenen Wohnung und im gewohnten Wohnumfeld bleiben können.  


• Wirksame Hilfen und Konzepte gegen soziale Isolation und Einsamkeit im Alter. 


• Gute und menschenwürdige gesundheitliche Versorgung mit Aufklärung und gesundheitlicher 
Selbstbestimmung der Menschen. Die gesundheitliche und pflegerische Betreuung muss 
professionell, wohnort- und patientennah sein und zur kommunalen Pflichtaufgabe gemacht 
werden. 


• Mitbestimmungsrechte für Senior*innen auf Bundes-, Länder-, Kreis- und Kommunalebene 
wollen wir stärken.  


• Gute Infrastruktur: Auch in ländlichen Regionen und in Pflegeheimen müssen Menschen Zugang 
zu öffentlichem Nahverkehr, Rufbussen und schnellem Internet haben. Digitale Teilhabe ist 
eine Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben im Alter.  


Wir wollen ein eigenständiges Altenhilfegesetz, das zum Beispiel einen Rechtsanspruch auf 
barrierefreies Wohnen im Alter festschreibt und die Kommunen dafür in die Pflicht nimmt. Es soll 
die bisherigen Leistungen und Angebote aus Paragraf 71 SGB XII aufnehmen und unter den 
Aspekten der Selbstbestimmung und Selbstermächtigung weiterentwickeln. 
  


Pflegenotstand stoppen! Systemwechsel in Gesundheit und Pflege 


Die Corona-Krise hat allen vor Augen geführt, dass das Gesundheitssystem falsch organisiert ist: Die eilig 
eingerichteten Notfallkrankenhäuser konnten vielerorts nicht betrieben werden, weil es nicht genügend 
Personal gab. Weil ausreichend Schutzkleidung fehlte, infizierten sich viele Pfleger*innen und 
medizinisches Personal und verschärften den Pflegenotstand.  


Die Bundesregierung hätte es nach dem Frühjahr besser wissen können. Doch sie hat das Personal in 
Krankenhaus und Pflege nicht aufgestockt, sie hat den Pharmakonzernen keine klaren Vorgaben für die 
Produktion des Impfstoffs gemacht.  


Schon vor Corona war Normalzustand in deutschen Krankenhäusern: kaum Zeit für Zuwendung, 
mangelnde Hygiene, mehr Unfälle und vermeidbare Todesfälle. Die Bundesregierung hat keine Strategie 
vorgelegt, wie der Pflegenotstand in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gestoppt werden 
kann. Die Politik der Bundesregierungen, dass private Konzerne und Investoren mit unseren 
Versicherungsbeiträgen, Zuzahlungen, Eigenanteilen und der Ausbeutung der Beschäftigten im 
Gesundheitswesen das große Geld machen können, gefährdet unsere Gesundheit! Damit muss Schluss 
sein! Wir alle sind potenzielle Patient*innen. Wir erwarten, dass wir in Pflegeheimen, Krankenhäusern 
und im ambulanten Bereich gut versorgt werden. DIE LINKE steht an der Seite der Beschäftigten, die seit 
Jahren für diese Ziele kämpfen. Der Pflegenotstand muss endlich gestoppt werden! 
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• 100 000 Pflegekräfte mehr in den Krankenhäusern und 100 000 Pflegekräfte mehr in den 
Pflegeheimen und 500 Euro mehr Grundgehalt! Die vielen Ausgebildeten sollen mit attraktiven 
Arbeitsbedingungen zurückgewonnen werden. 


• Wir brauchen eine gesetzliche Personalbemessung für alle Berufe im Krankenhaus und in 
Pflegeeinrichtungen! 


• In den Krankenhäusern wollen wir Personalabbau und Outsourcing stoppen und rückgängig 
machen. Wir unterstützen die Kämpfe der Beschäftigten für die Rücknahme von 
Ausgliederungen und Privatisierungen (etwa der Küchen- und Reinigungsdienstleistungen oder 
der Logistik). Es muss gelten: Ein Haus, ein Tarif! 


• Die momentane Finanzierung der Krankenhäuser über das System der sogenannten 
Fallpauschalen (DRGs) schafft falsche Anreize: Diagnosen, die sich lohnen, werden öfter gestellt. 
Krankenhäuser werden unter Wettbewerbsdruck gesetzt. Der individuelle gesundheitliche 
Bedarf steht nicht mehr Mittelpunkt. Wir fordern die Abschaffung der Fallpauschalen! Die 
Betriebskosten müssen von den Krankenkassen vollständig refinanziert werden. 


• Wir wollen Krankenhäuser in kommunale und gemeinnützige Hand überführen. Gewinne aus 
dem Betrieb von Krankenhäusern dürfen nicht in die Taschen von Eigentümern und Aktionären 
fließen. Deshalb brauchen wir ein Verbot der Entnahme von Gewinnen. Mögliche Überschüsse 
müssen im Betrieb bleiben. Wenn keine Gewinnentnahmen mehr möglich sind, verlieren private 
Konzerne den Anreiz, Krankenhäuser zu betreiben. Wir fordern einen Fonds des Bundes zur 
Rekommunalisierung, um eine weitere Privatisierung zu verhindern und 
Entprivatisierungsbestrebungen zu unterstützen. Die Planungsrechte der Bundesländer müssen 
gegenüber den Krankenhausträgern gestärkt werden. Wir erleichtern und fördern, dass 
kommunale Krankenhausverbünde geschaffen werden. 


• In den Pflegeeinrichtungen wollen wir gute Arbeitsbedingungen durchsetzen. Dazu soll der 
Pflegevorsorgefonds in einen Pflegepersonalfonds umgewandelt werden. Medizinische 
Behandlungspflege, auch in stationären Pflegeeinrichtungen, muss von der gesetzlichen 
Krankenversicherung getragen werden. Zusätzliche Pflegekräfte können so regulär beschäftigt 
und besser bezahlt werden. Grundlage dafür muss ein allgemeinverbindlicher 
Flächentarifvertrag für alle Beschäftigten sein, der auch für kirchliche Träger wie Caritas und 
Diakonie gilt. DIE LINKE fordert ein Fachkraftniveau von mindestens 50 Prozent in 
Pflegeeinrichtungen, das bundesweit verbindlich umgesetzt und dessen Einhaltung wirksam 
kontrolliert wird.  


• Menschenwürdige Pflege kann und darf nicht auf Profit ausgerichtet sein. Aktuell ist der 
überwiegende Teil der Pflegeheimplätze und der ambulanten Pflegedienste privatwirtschaftlich 
organisiert. Der gesetzlich verankerte Anspruch auf Gewinn, der sogenannter Risikozuschlag, für 
den der Staat im Zweifel bezahlt, muss ersatzlos gestrichen werden.  


• Keine transnationalen Pflegekonzerne: Wir brauchen eine Zulassungssteuerung, die einen 
Steuernachweis im Inland enthält. Pflegeeinrichtungen müssen gemeinnützig arbeiten.  


• Gute Pflege wird vor Ort erbracht: Die Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, 
Pflegeeinrichtungen in öffentliche oder gemeinnützige Verantwortung und unter demokratische 
Kontrolle zu bringen.  


• DIE LINKE lehnt die Einführung von Pflegekammern ab. 


• Bund und Länder müssen ihrer Investitionspflicht nachkommen und die notwendige 
Infrastruktur gewährleisten. Für eine umfassende Planung der Pflegelandschaft wollen wir eine 
Pflegebedarfsplanung analog zur Krankenhausbedarfsplanung einführen. 


• Ambulante Pflegedienste und soloselbstständige Pflegende wollen wir durch Organisation auf 
gemeinnützigen Plattformen und Durchsetzung von sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnissen absichern. 


• DIE LINKE setzt sich für eine Stärkung der Qualifizierung und für eine bessere Bezahlung der 
Gesundheits- und Heilberufe ein. Aus- und Fortbildung in Gesundheitsberufen muss 
gebührenfrei sein und Arbeitsleistungen während der Ausbildung müssen vergütet werden. Bei 
der Weiterbildung sollen die Beschäftigten nach ihrem Grundberuf bezahlt werden. Für 
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Psychotherapeut*innen in Aus- und Weiterbildung muss dies während ihrer gesamten 
praktischen Tätigkeit gelten. 


• DIE LINKE unterstützt das gewerkschaftliche Engagement für bundesweite 
Ausbildungsverordnungen und Ausbildungsvergütungen in der Gesundheitsbranche. Wir 
fordern bundeseinheitliche Regelungen für die Anerkennung von Heilerziehungspfleger*innen 
als Pflegefachkräfte. 


Eine neue solidarische Gesundheitsversicherung! 


Das Allgemeinwohl muss bei Gesundheit und Pflege im Vordergrund stehen – nicht die 
Profitmöglichkeiten einzelner Konzerne. Der tatsächliche Bedarf muss für die Planung unserer 
Gesundheits- und Pflegelandschaft ausschlaggebend sein, nicht die Frage, ob Investoren sich Rendite 
versprechen. Die Finanzierung muss auf neue Füße gestellt werden. Wir brauchen eine Solidarische 
Gesundheitsvollversicherung. Alle zahlen ein, Beiträge werden auf alle Einkommen erhoben, alle 
werden gut versorgt. Zuzahlungen und Eigenanteile fallen in Zukunft weg. 


• Mit der Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze sinkt der Beitrag für die 
Krankenversicherung von circa 15 Prozent auf weniger als 12 Prozent des Bruttolohns. Bis zur 
Einführung einer Solidarischen Gesundheitsversicherung müssen sich die Beiträge für 
Selbstständige und andere freiwillig in der GKV Versicherte stärker am realen Einkommen 
orientieren. 


• Für Menschen mit einem Monatseinkommen unter 6.300 Euro sinken die Beiträge in 
absoluten Zahlen. Der allergrößte Teil der Bevölkerung wird durch dieses Konzept finanziell 
entlastet, auch viele Selbstständige und Rentner*innen. Arbeitgeber*innen und Versicherte 
zahlen jeweils die Hälfte, also dann weniger als sechs Prozent. 


• Schluss mit der Zweiklassenmedizin: Wir wollen die Trennung zwischen gesetzlicher und 
privater Krankenversicherung abschaffen. In die Solidarische Gesundheitsversicherung zahlen 
alle mit ihren gesamten Einkünften (Erwerbs-, Kapital- und anderen Einkommen) ein und 
bekommen alle medizinisch notwendigen Leistungen, auch vollumfänglich Medikamente, Brillen 
oder Physiotherapie. Medizinisch unnötige Behandlungen zu finanziellen Zwecken an privat 
Versicherten gehören der Vergangenheit an. 


• Einige Hunderttausend Menschen haben immer noch keinen Krankenversicherungsschutz – fast 
vierzehn Jahre nach Einführung der Krankenversicherungspflicht! Deshalb fordern wir, dass alle 
in Deutschland lebenden Menschen notwendige gesundheitliche Leistungen uneingeschränkt 
erhalten. Menschen ohne Krankenversicherung müssen ohne Verschuldung aufgenommen 
werden können. Die Beiträge für Selbstständige und andere freiwillig in der GKV Versicherte 
müssen sich deutlich stärker am realen Einkommen orientieren. 


Eine solidarische Pflege-Vollversicherung 


Die Pflegeversicherung deckt die Kosten der Pflege nicht, sie ist eine Teilleistungsversicherung. Immer 
mehr Menschen können sich gute Pflege nicht leisten, müssen sich verschulden oder geraten in die 
Sozialhilfe. Wir wollen die Pflegeversicherung grundlegend umbauen: Mit einer verlässlichen, gerechten 
und zukunftsfesten Finanzierung können wir gute Arbeitsbedingungen und gute Pflege nach 
einheitlichen Standards sicherstellen. Zeit für aktivierende Pflege und zum Zuhören, für Zuwendung und 
Förderung muss enthalten sein. Die Kommunen werden entlastet, weil weniger Menschen durch die 
Pflegekosten von Sozialhilfe abhängig werden. Zu den Pflegeleistungen gehört Assistenz für Menschen 
mit Behinderung. Assistenzleistungen sollen möglichst lang die Teilhabe am öffentlichen Leben sichern. 


• Unsere Solidarische Pflegevollversicherung deckt alle pflegerischen Leistungen ab. Menschen 
mit Pflegebedarf und ihre Familien müssen keinen Eigenanteil zahlen. Keine Pflegeleistung darf 
aus Kostengründen verweigert werden. 


• Pflegeleistungen sollen in hoher Qualität von gut bezahlten Fachkräften erbracht werden. 
Familiäre Pflege und nachbarschaftliches Engagement können ergänzend und nicht aus der Not 
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heraus geleistet werden. Wer auf Sozialhilfe angewiesen ist, erhält dieselben Leistungen wie alle 
anderen Menschen mit Pflegebedarf. 


• Die private Pflegeversicherung muss in die gesetzliche überführt werden. Die finanziellen Lasten 
müssen gerecht auf allen Schultern verteilt werden: auch Beamt*innen, Abgeordnete und 
Selbstständige müssen entsprechend ihrem Einkommen in die Solidarische 
Pflegevollversicherung einzahlen – ohne eine Beitragsbemessungsgrenze, die Millionäre schont. 


• Um Überausbeutung zurückzudrängen, müssen Beschäftigte in Privathaushalten ohne Arbeits- 
und Aufenthaltsrecht die Möglichkeit einer Legalisierung erhalten. Bevorzugt soll Pflegearbeit in 
Privathaushalten über zertifizierte Agenturen, Pflegeplattformen, gemeinwohlorientierte oder 
kommunale Träger organisiert werden. Diese müssen Tarifverträge, unbefristete Beschäftigung, 
das Recht auf eine vertragliche Mindeststundenzahl, Arbeitsschutz und Weiterbildung für 
Beschäftigte garantieren (vgl. Kapitel »Arbeit«). 


Pflegende Angehörige entlasten! 


Die Lücken unseres Pflegesystems werden durch unbezahlte Arbeit von Angehörigen ausgeglichen. 
Meist sind es die Frauen – Ehe- und Lebenspartnerinnen, Töchter und Schwiegertöchter. Im Alltag 
kämpfen viele pflegende Menschen mit Dauerstress, Erschöpfung und Geldsorgen. Viele schränken ihre 
Berufstätigkeit ein oder geben sie auf. Das verringert die eigenen Rentenansprüche und führt die 
Pflegenden in die Altersarmut. Das im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD angekündigte 
Entlastungsbudget wurde nicht eingeführt.  


• Die größte Entlastung für sowohl Menschen mit Pflegebedarf als auch ihre pflegenden 
Angehörigen ist wohnortnahe, nichtkommerzielle und von einer Solidarischen 
Pflegevollversicherung abgedeckte professionelle Tages- und Kurzzeitpflege. Diese Angebote 
müssen ausgebaut werden und zusammengeführt werden. Menschen mit Pflegebedarf sollen 
selbst entscheiden können, welche Pflegeart (Entlastung-, Verhinderungs-, Tages- oder 
Kurzzeitpflege) sie in ihrer Lebensführung am besten unterstützen kann.  


• Für mehr Transparenz, Vernetzung und Selbstbestimmung brauchen wir Pflegeplattformen, die 
Pflegekräfte sozialversichert und tariflich abgesichert beschäftigen. 


• Aktuell gibt es keine echten Lohnersatzleistungen für pflegende Angehörige, die noch im Beruf 
stehen. Wir wollen sechs Wochen Freistellung bei vollem arbeitgeberfinanziertem 
Lohnausgleich beim ersten Auftreten eines familiären Pflegefalls. Die Schwellenwerte im 
Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz wollen wir abschaffen. Es braucht einen 
Rechtsanspruch auf familiengerechte Arbeitszeiten für alle, die Verantwortung in Erziehung und 
Pflege übernehmen (vgl. Kapitel »Familien dort unterstützen, wo sie es brauchen«). 


Öffentlichen Gesundheitsdienst stärken! 


Jahrelang ist an der personellen und sachlichen Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
(ÖGD) gespart worden. Im Laufe der Corona-Pandemie zeigte sich, wie unverantwortlich das war: Die 
Kapazitätsgrenzen waren schnell erreicht. DIE LINKE will eine finanzielle Stärkung des ÖGD und eine 
bessere Koordinierung. Im Mittelpunkt der Arbeit des ÖGD muss die soziale Komponente von 
Gesundheit stehen.  


• Der Bund muss dafür sorgen, dass Vorhaltekosten für Material und Behandlungskapazitäten 
komplett gedeckt werden.  


• Wir wollen, dass der ÖGD für niedrigschwellige Impfangebote und bei der Prophylaxe gegen 
Infektionen in Kitas, Schulen und Betrieben und bei den Hausärzt*innen die tragende Rolle 
übernimmt. 


• Frauenhygieneprodukte sollen von den öffentlichen Gesundheitsstellen kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden (vgl. Kapitel »Feminismus«). 
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Soziale Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung bekämpfen! 


Gesundheit ist eine zentrale Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung 
jedes Einzelnen. Es ist bekannt, dass die soziale Lage einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit 
hat: Wer arm ist, wird häufiger krank und stirbt früher. Die Schere zwischen Arm und Reich geht in 
Deutschland besonders schnell auseinander mit der Folge, dass Ungleichheit der Gesundheitschancen 
weiter ansteigt. Gesundheit wird maßgeblich durch die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen 
bestimmt. Diese Entwicklung wurde durch die Corona-Pandemie und den Umgang der Bundesregierung 
damit verschärft. 


• Wir fordern die Einführung des anonymen Krankenscheins, der illegalisierten Menschen den 
Zugang zur Gesundheitsversorgung ermöglicht. 


• Das Gesundheitswesen wollen wir konsequent von Barrieren befreien. Das bedeutet nicht nur, 
Hindernisse beim Zugang zu Arztpraxen, Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen zu 
beseitigen, sondern auch, Untersuchungstechniken und Kommunikation den besonderen 
Bedürfnissen von älteren Patient*innen und Menschen mit Behinderung anzupassen. Leichte 
Sprache, lesbare und verständliche Patienteninformationen sowie entsprechende 
Beratungsleistungen müssen selbstverständlich werden. 


• Die Selbstbestimmungsrechte von Menschen mit Behinderung in der Pflege müssen garantiert 
werden. 


• Wir wollen überprüfen, wie die Interessen von Patent*innen und der Pflege in den Gremien der 
Selbstverwaltung gestärkt werden können. Die Stimme der Pflege und deren personelle 
Vertretung in den Gremien der Selbstverwaltung ist zu stärken! 


• Damit Selbsthilfe ihre Unabhängigkeit sichern und den großen Verbänden und Unternehmen im 
Gesundheitswesen auf Augenhöhe begegnen kann, muss sie angemessen finanziert werden. Die 
Förderverfahren sind transparent und unbürokratisch auszugestalten. 


• Psychisch kranke Menschen wollen wir vor dem Gesetz und in den Sozialversicherungen 
gleichstellen und ihnen Zugang zu unserem öffentlich geförderten Beschäftigungssektor 
ermöglichen. 


• Wir wollen eine gewaltfreie Psychiatrie und die Abschaffung diesbezüglicher Sondergesetze. Die 
räumlichen Bedingungen und die personelle Ausstattung müssen eine Behandlung ohne Zwang 
und Gewalt ermöglichen. 


  


Ambulanter Bereich: Gute Versorgung vor Ort, in Stadt und Land 


Zu einer guten gesundheitlichen Versorgung gehören Wohnortnähe, angemessen kurze Wartezeiten auf 
einen Termin und eine gute Notfallversorgung. Deutschland hat eine hohe durchschnittliche Arztdichte, 
trotzdem müssen nicht nur in ländlichen Regionen teils lange Wege und lange Wartezeiten in Kauf 
genommen werden. 
DIE LINKE tritt für eine gute, flächendeckende, barrierefreie und bedarfsgerechte gesundheitliche 
Versorgung in Stadt und Land ein. Dafür wollen wir die Arztsitze gleichmäßiger verteilen und eine 
sektorenübergreifende Bedarfsplanung einführen. Kriterien müssen sein: Barrierefreiheit, kurze 
Wartezeiten, Altersgerechtigkeit und ÖPNV-Erreichbarkeit.  
Regionale Versorgungszentren sollen mittelfristig zum Rückgrat des ambulanten Sektors werden.  Sie 
gewährleisten eine hochwertige, interdisziplinäre Behandlung und bieten flexible und familiengerechte 
Arbeitsbedingungen. Wir wollen Kommunen dabei unterstützen, eigene Gesundheits- und 
Pflegeeinrichtungen zu betreiben und so die Versorgung zu sichern, gerade im ländlichen Raum. Neben 
Ärzt*innen, medizinischem Personal und Gesundheitsberufen sollten auch andere Berufsgruppen, wie 
Sozialarbeiter*innen und Anwält*innen, einbezogen werden. Modellprojekte wie Gesundheitskollektive 
sollen unterstützt werden. Auch Psychotherapeut*innen, Physio- und Ergotherapeut*innen, 
Logopäd*innen, Podolog*innen, Hebammen und Apotheken müssen überall erreichbar sein. 


• Wir wollen die Möglichkeit prüfen, Kaufpreise für Arztpraxen/Arztsitze zu begrenzen. 







DIE LINKE Leitantrag zum Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021. Vorabveröffentlichung 


 29 


• Wir wollen einen öffentlichen Haftungsfonds, um Hebammen unabhängig von privaten 
Versicherungen zu machen. Hebammen können erste Ansprechpartnerinnen für Schwangere 
und die Schwangerenvorsorge sein – wie in den Niederlanden. Dieses Verständnis eines neuen 
Berufsbilds sollte sich auch in der Vergütung niederschlagen. 


• Die psychotherapeutische Versorgung deckt in vielen Regionen bei Weitem nicht den Bedarf. 
Die Bedarfsplanung muss gerade in diesem Bereich dringend überarbeitet werden. Auch die 
Finanzierung der Therapie muss den Bedarf decken. Die fragwürdige Kostenerstattungspraxis 
der Kassen wollen wir so überflüssig machen. 


• Durch den Betrieb von medizinischen Versorgungszentren versuchen sich Konzerne 
Profitmöglichkeiten im ambulanten Bereich zu schaffen. Diese Entwicklung wollen wir 
rückgängig machen. 


Die Macht der Pharmaindustrie brechen! Gesundheitsforschung 
demokratisieren! 


Die gesetzlichen Krankenkassen geben in Deutschland über 41 Milliarden Euro für Arzneimittel aus – mit 
schnell steigender Tendenz. Für Krebs-, Rheuma- und Multiple-Sklerose-Mittel werden im ersten Jahr 
nach der Zulassung Fantasiepreise gezahlt.  


• Arzneimittelpreise müssen effektiv und per Gesetz begrenzt werden.  


Patient*innen werden durch hohe Zuzahlungen belastet. Die meisten nicht verschreibungspflichtigen 
Medikamente müssen sie komplett aus eigener Tasche bezahlen, selbst wenn diese ärztlich verordnet 
wurden. 


• Wir wollen, dass alle Patient*innen mit sicheren und wirksamen Arzneimitteln nach dem 
aktuellen Stand der Wissenschaft versorgt werden – unabhängig von ihrem Einkommen und 
ihrer Erkrankung.  


• Alle Medikamente mit nachgewiesenem Nutzen müssen vollständig erstattet werden. Dafür 
muss eine Positivliste eingeführt werde. 


Arzneimittelforschung bestimmt nicht nur, ob Medikamente entwickelt werden, die wirklich gebraucht 
werden, sondern auch, wer die Eigentumsrechte besitzt, welche Preise aufgerufen werden, ob die 
Forschungsergebnisse transparent gemacht werden und nicht zuletzt, ob Menschen im Globalen Süden 
Zugang zu Innovationen erhalten können. Für DIE LINKE ist Arzneimittelforschung eine öffentliche 
Aufgabe. 
Wir wollen den Einfluss der Pharmakonzerne zurückdrängen. Das betrifft Werbung und Beeinflussung 
der Ärzteschaft, Wissenschaft und Patientenorganisationen. Wir fordern eine transparente, gesetzliche 
Regelung über Zuwendungen der Pharmaindustrie an Mediziner*innen und Heilberufe. 


• Wir wollen Korruption im Gesundheitswesen bekämpfen. Ergebnisse von Arzneimittelstudien 
müssen veröffentlicht werden. Negative Studienergebnisse dürfen nicht unterdrückt werden. 


• Die Herstellung von Medikamenten und medizinischen Geräten darf nicht den Profitinteressen 
von Aktionären unterworfen sein. Die Pharmaindustrie muss dem Gemeinwohl verpflichtet und 
unter demokratische Kontrolle gestellt werden. 


• Patente können tödlich sein. Dass unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft eine international 
ungleiche Verteilung des Covid-19-Impfstoffs durchgesetzt wurde, ist ein Skandal. Wir wollen, 
dass mit öffentlichen Mitteln geförderte Forschung im Rahmen des Equitable Licensing (der 
sozialverträglichen Patentverwertung) zu sozialen Konditionen an ärmere Länder und 
Generikaproduzenten abgegeben wird. Produktentwicklungspartnerschaften sind nachhaltig 
und in voller Breite des Krankheitsspektrums zu unterstützen. Die Kompetenzen der WHO in 
diesem Bereich wollen wir ausweiten. 


• Rabattverträge und andere Selektivverträge wollen wir abschaffen.  


• Forschungsprogramme sollen zukünftig in einem transparenten und partizipativen Prozess 
entwickelt werden, der neben Expertenwissen die Allgemeinheit einbindet. Nur so kann 
Versorgung verbessert sowie eine patient*innenorientierte und interdisziplinäre Forschung 
gestärkt werden. 
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Wir wollen gezielt Gelder bereitstellen, um die Gesundheitswissenschaften (Public Health) und die 
nichtkommerzielle klinische Forschung zu stärken. 
  


Keine Profite mit Miete und Boden: Zuhause für alle! 


Mietenwahnsinn und Verdrängung stoppen, hohe Mieten senken und 
gemeinnützige Wohnungswirtschaft aufbauen 


Eine Wohnung zu haben, in der man gut leben kann, sollte selbstverständlich sein. Doch Bodenpreise 
und Mieten sind in vielen Städten explodiert, inzwischen steigen sie selbst in kleineren Orten stark an. 
Das gilt für Wohnungen wie Kleingewerberäume. Corona hat diese Situation verschärft. Der Lockdown 
hat gezeigt, dass viele Wohnungen zu eng und die Mieten oft zu hoch sind, erst recht bei 
Erwerbslosigkeit und Kurzarbeitergeld. In eine passende Wohnung umzuziehen ist für viele Menschen 
ausgeschlossen: Die Mietpreise haben sich innerhalb eines Jahrzehnts vielerorts verdoppelt. Über 11 
Millionen Menschen sind durch Wohnkosten überlastet. Sie müssen immer mehr Geld für die Miete 
ausgeben, das dann woanders, bei der Bildung, den Kindern, der Freizeit oder nötigen Anschaffungen, 
fehlt. 50 000 Menschen sind hierzulande bereits obdachlos und leben auf der Straße, mindestens 
650 000 Menschen sind wohnungslos. Auch Orte des alltäglichen Zusammenhalts wie Kitas, Kulturräume 
und Kneipen werden vielerorts verdrängt, weil Eigentümer und Investoren versuchen, mehr Geld aus 
ihren Immobilien zu pressen. Öffentlicher Raum wird kommerzialisiert und privatisiert. Gutverdiener 
und große Ketten machen immer mehr Menschen zu Statisten in einem Umfeld, das auf Konsum, 
Tourismus und möglichst viel Umsatz ausgerichtet wird. 


Der Grund für Wohnungskrise, Verdrängung und Mietenexplosion ist nicht einfach, dass es zu »wenige 
Wohnungen« gibt, und die Lösung ist nicht einfach »bauen, bauen, bauen« – die Bevölkerung ist nicht 
sprungartig gewachsen. Fast 2 Millionen Wohnungen stehen leer, weil das Finanzkapital aufgrund der 
ungleichen Verteilung des Reichtums und der Blasen auf den Finanzmärkten nach lukrativen 
Anlagemöglichkeiten sucht.  
 Da kommt das »Betongold« gerade recht. Gebaut wird vor allem im Luxussegment. Wo  
 kein Profit winkt, wird hingegen gar nicht investiert – an vielen Orten auf dem Land  
 verfällt Wohn- und Gewerberaum. Die letzten Bundesregierungen haben gegen diese  
 Entwicklung nichts getan. Mehr noch: Sie haben den sozialen Wohnungsbau systematisch  
 heruntergefahren, öffentlichen Wohnraum privatisiert sowie Städte und Gemeinden zur  
 Spekulation freigegeben. 


Die Rechte von Mieter*innen sind immer noch viel zu schwach. Die „Mietpreisbremse“ der 
Bundesregierung wirkt nicht. Bauminister Horst Seehofer gibt dreimal so viel Geld für das 
„Baukindergeld“ aus, um Gutverdienende beim Kauf von Eigentum zu unterstützen, wie für den sozialen 
Wohnungsbau. Wie es gehen kann, zeigt dagegen Berlin, wo DIE LINKE mitregiert: Mieten mit harten 
Obergrenzen deckeln, Wohnungen zurück in öffentliches Eigentum bringen, sozialen Wohnungsbau 
fördern und die Immobilienwirtschaft gemeinnützig machen! In Berlin sinken die Mieten erstmals seit 
Jahren wieder. Doch die Lobby der Immobilienwirtschaft versucht, effektiven Mieterschutz in Ländern 
und Kommunen zu unterlaufen. Es braucht einen Politikwechsel im Bund, damit Menschen mit 
geringerem Einkommen nicht mehr an den Rand gedrängt werden, damit Städte und Gemeinden nicht 
weiter veröden und als Profitcenter der Immobilienwirtschaft missbraucht werden. Unsere Städte und 
Gemeinden sollen ein Zuhause und Lebensraum für Menschen sein, kein Erpressungswerkzeug in den 
Händen von Maklern und Immobilienlobby. 


DIE LINKE kämpft in breiten Bündnissen für eine Neuausrichtung der Mieten- und 
Stadtentwicklungspolitik. Wir stehen an der Seite der Mieter*innen sowie der vielen Initiativen, die sich 
gegen Verdrängung und für ein Recht auf Wohnen einsetzen. Wir stehen für lebenswerte Städte und 
Dörfer für alle. Unser Ziel ist klar: Mietenexplosion und Verdrängung stoppen, die Mieten wieder senken 
und langfristig eine gemeinnützige Wohnungswirtschaft aufbauen – für ein gutes Zuhause für alle. 
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Mieten deckeln bundesweit! 


• Wir wollen im gesamten Bundesgebiet Mietendeckel nach Berliner Vorbild. Unser Ziel: die 
Explosion der Mieten nicht nur bremsen, sondern beenden und rückgängig machen. Besonders 
hohe Mieten müssen abgesenkt werden. 


• Die Mietpreisbremse der Regierung funktioniert nicht. Wir unterstützen die Kampagne 
„Mietenstopp". Wir fordern bundesweit überall dort, wo es einen angespannten 
Wohnungsmarkt gibt, einen Mietenstopp für bestehende Mietverträge: Dort müssen die Mieten 
eingefroren werden. Kommunen sollen ermächtigt werden, einen angespannten 
Wohnungsmarkt festzustellen.  


• Auch für Kleingewerbe wollen wir die Voraussetzungen vereinfachen: Der Bund muss dafür 
sorgen, dass Länder und Kommunen rechtssicher Mietendeckel für Kleingewerbe, Handwerk, 
kulturelle Einrichtungen sowie für soziale und gemeinnützige Träger einführen können.  


Sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau schaffen! 


Derzeit fehlen mehr als fünf Millionen Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen. In den 
vergangenen 15 Jahren hat sich die Zahl von Sozialwohnungen fast halbiert. Denn geförderte 
Sozialwohnungen dürfen teilweise schon nach 15 Jahren wieder teuer vermietet werden.  


• Mit 15 Milliarden Euro im Jahr wollen wir dagegenhalten – indem wir den sozialen 
Wohnungsbau retten, den kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsbau ankurbeln, 
den vorhandenen Wohnungsbestand energetisch und demografiefest umbauen, über Förderung 
und Belegungsrechte die soziale Wohnraumversorgung stärker nutzbar machen und einen nicht 
profitorientierten Wohnungssektor aufbauen. Die öffentliche Hand werden wir mit einer 
Reform des Baugesetzbuches dazu befähigen, den Bau von Sozialwohnungen gegenüber 
Investoren auch tatsächlich durchzusetzen.  


• Mit der Einführung einer Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit binden wir die Förderung und 
steuerliche Vergünstigungen dauerhaft an Mietobergrenzen, eine Pflicht zur Reinvestition von 
Gewinnen sowie demokratische Mitbestimmungsrechte für Mieter*innen. So können bis zu 
250 000 Sozialwohnungen und weitere kommunale und genossenschaftliche Wohnungen pro 
Jahr entstehen. Für sie gilt: Einmal gefördert, immer gebunden. Genossenschaften wollen wir so 
stärker fördern und demokratisieren.  


• Wir wollen neue Wohnformen wie Mietshäusersyndikate und Mietergemeinschaften fördern.  


• Wir wollen überall einen prozentualen Mindestanteil von Sozialwohnungen, um eine Mischung 
der Viertel sicherzustellen und den Trend zur Bildung von Parallelgesellschaften der Reichen in 
Innenstädten und Villenvierteln zu stoppen. 50 Prozent des Wohnungsbestands in öffentlicher 
und gemeinnütziger Hand. Das Modell Wien zeigt: Günstiger Wohnraum in gutem Zustand und 
mit hoher Wohnqualität für die Mehrheit der Menschen ist möglich. Perspektivisch wollen wir 
den Wohnungsbestand komplett dem Markt entziehen. 


• Der Kündigungsschutz für Gewerbemietverträge muss insgesamt verbessert werden. Es braucht 
öffentliche Gewerberaumanbieter zur Sicherung gemeinnütziger Mieter*innen. 


Wohnen ist keine Ware. Rechte von Mieter*innen stärken! 


• Wir wollen ein weitgehendes Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen. Der 
Wunsch nach Wohneigentum darf nicht auf Kosten derjenigen gehen, die schon in den 
Wohnungen wohnen.  


• Mietwohnungen in Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt dürfen nicht als 
Ferienwohnung angeboten werden. Für nichtkommerziellen Wohnungstausch von privat zu 
privat wollen wir eine FairBnB Alternative zu Anbietern wie Airbnb schaffen, die nur auf Profite 
zielen und an den Börsen notiert sind. 


• Das Recht auf Kündigung wegen Eigenbedarf darf nur noch für die engste Familie gelten. 
Vorgetäuschter Eigenbedarf wird bestraft. Menschen über 70 Jahren bzw. mit einer schweren 
Erkrankung soll gar nicht mehr wegen Eigenbedarf gekündigt werden dürfen.  
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• Den Kündigungsschutz wollen wir verbessern: Wenn Rückstände bei der Miete beglichen sind, 
darf nicht gekündigt werden.  


• Der Milieuschutz muss ausgeweitet werden.  


• Gegen Mietwucher, Entmietung und andere Formen des Missbrauchs sind wirksame Kontrollen, 
eine öffentliche Beschwerdestelle und deutlich mehr Personal nötig, um die Mieterrechte 
effektiv durchzusetzen. Vermieter, die gegen den Mietendeckel verstoßen, müssen bestraft 
werden. Die strafrechtliche Verfolgung von Mietwucher wollen wir erleichtern. 


• Mieter*innen sollen auch als Gemeinschaft und im Gewerberecht ein Vorkaufsrecht auf ihre 
Häuser erhalten.  


• In allen öffentlichen Unternehmen braucht es demokratische Mieterräte. Bundesweit wollen wir 
ein neues Mietermitbestimmungsrecht.  


• Es braucht kollektive Mieter*innenrechte und ein Recht auf Mietstreik. 


Klimagerechtigkeit statt Verdrängung! 


Der Klimaschutz bei Gebäuden ist entscheidend: Hier wird ein großer Teil der Treibhausgase verursacht. 
Doch bisher wird energetische Sanierung allzu oft für eine Mietsteigerung benutzt und führt dann auch 
zu Verdrängung. Das schadet der Akzeptanz des Klimaschutzes.  


• Klimaschutz ohne Mieterhöhung! Die Modernisierungsumlage wollen wir abschaffen, sie dient 
der Mietsteigerung – nicht dem Klimaschutz.Aufschläge auf die Miete sollen nur noch in Höhe 
der erreichten Einsparung bei Heizung und Warmwasser zulässig sein.  


• Auch arme Menschen haben ein Recht auf energetisch sanierten Wohnraum. Wir wollen 
kurzfristig eine Klimakomponente bei den Kosten der Unterkunft und Heizung einführen und das 
Wohngeld angemessen erhöhen. 


• Wir wollen einen bundesweiten Klima-Check aller Gebäude bis 2025. Mit verbindlichen 
gebäudescharfen Stufenplänen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt flexibel zu erreichende 
Energieeffizienzniveaus zum Inhalt haben, wollen wir bis 2035 einen klimaneutralen 
Gebäudebestand garantieren und viele neue Arbeitsplätze schaffen.  


• Die Sanierungsquote muss mindestens verdreifacht werden und zwar sozialverträglich, also 
nahezu warmmietenneutral und mietrechtlich abgesichert.  


• Vermieter*innen, die die Kosten einer energetischen Sanierung nicht tragen können, können 
sich unter den Schirm der Wohnungsgemeinnützigkeit begeben. Dadurch erhalten sie Zugang 
zur vollen öffentlichen Förderung der Sanierungskosten und verpflichten sich im Gegenzug zur 
gemeinnützigen Bewirtschaftung ihrer Wohnungen.  


• Wir wollen die Förderkulisse auf ein »Sofortprogramm klimagerechte und sozialverträgliche 
Erneuerung von Siedlungsbauten der Nachkriegszeit« (erbaut zwischen 1949 und 1978) 
ausrichten. Dafür sollen – zusätzlich zur Aufstockung der laufenden Programme der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) auf dauerhaft mindestens 10 Milliarden Euro jährlich – 
noch einmal 5 Milliarden Euro pro Jahr bereitgestellt werden. 


• Sanierungsberater*innen sollen innerhalb eines Sozialplanverfahrens gemäß Paragraf 
180 BauGB an Klimastützpunkten beratend (für die Mieter*innen schützend) tätig sein und 
sozialverträgliche Quartierssanierungskonzepte koordinieren. 


• Wir wollen Weiterbildungs- und Zertifizierungsprogramme für Handwerker und Baubetriebe 
auflegen, um zu qualitativ guten und preiswerten energetischen Sanierungen zu kommen. 


• Die Neubaustandards wollen wir gesetzlich auf KfW 40 anheben. In diesem Zuge müssen jene 
Fördermittel, die gegenwärtig noch in die Neubau-Effizienzförderung fließen, vollständig 
umgeleitet werden in die sozialverträgliche energetische Sanierung. 


• Neben der Steigerung der Gebäudeeffizienz ist der Restenergiebedarf schrittweise – aber mit 
deutlich höherem Tempo – durch regenerative Energie zu decken. Die zentrale Rolle spielt für 
uns dabei die Wärmepumpe. 


• Hindernisse für ökologische Baumaterialien im Baurecht werden wir beseitigen. Zugleich 
braucht es eine Ökobilanz für Neubauprojekte, um stärker im Bestand zu bauen und Ressourcen 
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zu sparen. Schluss mit dem Abriss von preisgünstigen Wohnungen mit erhaltenswerter 
Bausubstanz zugunsten von teuren Neubauten! 


Bauland in Gemeinschaftshand! 


Eine der zentralen Ursachen für steigende Mieten ist die Explosion der Bodenpreise. Seit 1964 sind die 
Bodenpreise durchschnittlich um mehr als 1 800 Prozent gestiegen. Allein in den vergangenen Jahren 
haben sich die Preise in den großen Städten fast verdreifacht. Dagegen braucht es dringend 
Maßnahmen, um das sich immer schneller drehende Spekulationskarussell mit öffentlichem Grund und 
Boden anzuhalten und endlich wieder bezahlbaren Wohnungsbau zu ermöglichen. 


• Die Bodenpreise müssen gedeckelt werden. Nur mit bezahlbarem Boden sind auch bezahlbare 
Mieten möglich.  


• Die Privatisierung öffentlicher Grundstücke wollen wir mit einem Bodensicherungsgesetz 
ausschließen. Öffentlichen Boden wollen wir nur noch in Erbbaurecht vergeben. 


• Um den Anteil öffentlichen Eigentums an Boden zu erhöhen, fordern wir ein Ankaufprogramm 
in Höhe von 2 Milliarden Euro jährlich, aus dem Bund, Länder und Kommunen Mittel für den 
Erwerb von Boden erhalten.  


• Die Liegenschaftspolitik muss von der Finanzpolitik entkoppelt werden, damit die öffentliche 
Hand auch Bodenbevorratung betreiben kann. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) und das Bundeseisenbahnvermögen (BEV), die bisher der finanziellen Verwertung 
öffentlicher Liegenschaften verpflichtet sind, wollen wir auf soziale, ökologische und 
gemeinnützige Zwecke festlegen. 


• Das Vorkaufsrecht der Kommunen wollen wir stärken: Es soll überall ohne Ausnahme und 
innerhalb von bis zu sechs Monaten ausgeübt werden können.  


• Wir brauchen ein preislimitiertes Vorkaufsrecht, das sich nicht am spekulativen »Marktpreis« 
orientiert, sondern an bezahlbaren Mieten (sozialer Ertragswert) für die Bewohner*innen. 


Spekulation stoppen – Gewinne abschöpfen! 


Spätestens seit der Finanzkrise sind die Städte und Gemeinden massiv ins Visier von Spekulanten 
geraten. Den Preis für das immer schneller drehende Karussell von Immobilienkäufen und -verkäufen 
zahlen am Ende die Mieter*innen und die öffentliche Hand.  


• Den Spekulationskreislauf, an dem sich wenige auf Kosten der Vielen bereichern, wollen wir mit 
einem Antispekulationsgesetz durchbrechen: Wohnraum darf kein Spekulationsobjekt an der 
Börse mehr sein, Immobilien- und Hedgefonds wollen wir die Zulassung entziehen.  


• Steuertricks beim massenhaften Kauf und Verkauf von Wohnungen, wie sogenannte Share 
Deals, wollen wir unterbinden.  


• Gewinne durch Spekulation, Unternehmensbeteiligungen und Immobilienverkäufe werden wir 
stärker besteuern und abschöpfen. Bilanztricks werden wir in Zukunft u. a. durch Angleichung 
der Bilanzierungen verhindern. 


• Private Immobilienverkäufe dürfen auch nach zehn Jahren bis auf einen individuellen Freibetrag 
nicht mehr steuerfrei sein.  


• Zudem fordern wir ein öffentlich einsehbares Immobilienregister. Mit der Intransparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen muss endlich Schluss sein.  


• Zweckentfremdung von Wohn- und Gewerberaum muss verboten werden, leerstehenden 
Wohn- und Gewerberaum wollen wir beschlagnahmen und der Zwischennutzung zuführen. Die 
zivilgesellschaftliche Wiederaneignung von zweckentfremdeten Räumen (»Besetzungen«) 
wollen wir legalisieren.  


• Wir streben an, dass grundsätzlich die Besetzung von seit mindestens einem Jahr leerstehendem 
Wohnraum zu einem dauerhaften Wohnrecht führt, es sei denn, die Eigentümer*innen 
verpflichten sich, den Wohnraum zu sozialverträglichen Mieten zur Verfügung zu stellen. 


  


Immobilienkonzerne an die Kette legen! 
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• Großen Wohnungskonzernen wie Vonovia und Deutsche Wohnen, die systematisch Mietwucher 
betreiben, wollen wir das Handwerk legen. DIE LINKE ist deshalb Teil der Kampagne »Deutsche 
Wohnen & Co enteignen«.  


• Mit einem Vergesellschaftungsgesetz wollen wir die Möglichkeit verbessern, Wohnungen,Grund 
und Boden großer Wohnungsgesellschaften in öffentliches Eigentum zu überführen. Dazu 
wollen wir einen Rekommunalisierungsfonds aufsetzen.  


• Mit einer neuen Wohnungswirtschaftsgesetzgebung wollen wir das Geschäftsmodell von 
Immobilienfonds beenden, die Mieten kassieren, Renditen ausschütten, kaum investieren und 
nur auf die Steigerung der Immobilienpreise setzen. Ein wesentlicher Teil der Miete steht dann 
als Bauerneuerungsrücklage nicht mehr für Finanzmarktspekulation, sondern für nötige 
Instandhaltung zur Verfügung.  


Wohnen ist ein Grundrecht – Wohnungen zuerst! 


• Niemand soll ohne Obdach sein. Als kurzfristige Nothilfe bis zur Durchsetzung bezahlbarer 
Mieten wollen wir das Wohngeld erhöhen und umbauen.  


• Die Corona-Krise ist nicht vorbei: Das Moratorium für Kündigungen und Räumungen muss 
fortgesetzt werden. Es braucht zudem einen Mieterlass.  


• Wir werden die Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft deutlich anheben.  


• Räumung in die Wohnungslosigkeit wollen wir grundsätzlich verbieten, das Recht auf Wohnen 
wollen wir ins Grundgesetz aufnehmen.  


• Die unwürdige Unterbringung von Geflüchteten, Wohnungslosen oder Saison- und 
Wanderarbeiter*innen in Massenunterkünften werden wir beenden. Jeder Mensch hat das 
Recht auf eine eigene Wohnung!  


• Wir wollen den Ansatz »Housing First« in der Bekämpfung von Obdachlosigkeit verankern. Er 
bedeutet, Obdachlose schnell und als ersten Schritt in Wohnungen unterzubringen.  


Städte zukunftsfest machen – Leben in die Dörfer bringen! 


Während vielerorts die Mieten explodieren, stehen in einigen ländlichen Regionen Wohnungen und 
Häuser leer. Es wird zu wenig investiert, der Mietwohnraum in strukturschwachen Regionen ist immer 
weniger bedarfsgerecht. Nicht erst seit Corona gibt es auf dem Land wie in den Städten Ladensterben 
und kulturelle Verödung.  


• Für den sozialökologischen Umbau und die Belebung von Innenstädten und Dorfkernen 
brauchen wir eine neue Ausrichtung von Regionalpolitik und Städtebauförderung des Bundes. 
Schwerpunkt der Investitionen soll auf Zukunftsaufgaben liegen, wie der Gebäudesanierung, der 
Verbesserung des Wohnumfelds, dem altersgerechten und barrierefreien Umbau von Gebäuden 
sowie der Förderung nachhaltiger Mobilität.  


• Den kommunalen Eigenanteil bei Aufwertungsmaßnahmen wollen wir streichen. Um die 
Nahversorgung im Wohnumfeld zu sichern, wollen wir leerstehendes Gewerbe in kommunale 
oder genossenschaftliche Hand überführen und zu sozialen Zentren weiterentwickeln. Der Bund 
soll das durch einen Rekommunalisierungsfonds finanziell absichern.  


• Landkreise, Städte und Gemeinden müssen beim Aufbau digitaler Infrastrukturen unterstützt 
werden. »Smart City« darf kein Geschäftsmodell großer Konzerne bleiben. Neue Technologien 
gehören in Bürger*innenhand, um ihre Teilhabe bei der Entwicklung des Wohnumfelds zu 
verbessern. 


• Der Verdrängung von Kleingärten stellen wir uns mit einem Kleingartensicherungsprogramm 
entgegen. Wir wollen flächensparend und ökologisch bauen. Stadtgrün wie Parks, Kleingärten 
und Gemeinschaftsgärten (Urban Gardening) wollen wir durch Investitionen fördern. 


• Wir wollen anders planen, weg von Flächenfraß und Zersiedelung der Landschaft und hin zu 
einer Dorf- und Stadtplanung, die Lebensqualität für alle in den Mittelpunkt stellt. Eine Politik, 
die im Interesse von Investoren große Einkaufszentren und Malls fördert, lehnen wir ab (vgl. 
Kapitel »Mobilität für alle mit weniger Verkehr«). 
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• Wir wollen die ungerechtfertigten Altschulden aus dem DDR-Wohnungsbau endlich streichen. 
Gerade Unternehmen in strukturschwachen Regionen befinden sich in wirtschaftlicher 
Schieflage und können nicht investieren. Dabei müssen gerade in Grundzentren und 
Siedlungsschwerpunkten in ländlichen Räumen Mietwohnraum und ein annehmbares 
Wohnumfeld bedarfs- sowie klimagerecht gesichert werden. Durch bundesweite 
Förderprogramme wollen wir den Erhalt von Mietangeboten im ländlichen Raum stärken. Das 
stoppt Wegzug und entlastet Ballungsräume und Städte mit Wohnungsnot. 


• Der öffentliche Raum ist Ort der Begegnung und ermöglicht sozialen Zusammenhalt. Gebraucht 
wird ein Investitionsprogramm, um den öffentlichen Raum in Städten und Dörfern neu 
aufzuteilen – weg vom Vorrang des Autoverkehrs und hin zu mehr Sicherheit, mehr Miteinander 
und Aufenthaltsqualität. 


• Es braucht ein Investitionsprogramm für den Stadtumbau, um die einseitige Fokussierung auf 
Automobilität zu überwinden und die Lebensqualität zum Beispiel durch Spielstraßen zu 
steigern.  


 
 


Gute Bildung: gerecht, gebührenfrei, ein Leben lang  


Wir stellen sozialer Spaltung in der Bildung, Leistungsdruck und Unterfinanzierung eine andere Idee 
entgegen. Durch den Zugang zu Bildung sollen soziale Benachteiligungen abgebaut, nicht noch verstärkt 
werden. Wir wollen gemeinsames solidarisches Lernen statt Konkurrenz und Notendruck. DIE LINKE 
setzt sich für ein inklusives Bildungssystem ein, in dem Menschen individuell gefördert werden. Wir 
wollen Bildung und Wissenschaft, die den Einzelnen gerecht wird und dazu beiträgt, gesellschaftliche 
Fragen zu beantworten. Wie stoppen wir die Klimakrise? Wie können wir so leben und produzieren, dass 
alle genug zum Leben haben und die Umwelt geschont wird? Mit neuen Herausforderungen entstehen 
neue Anforderungen an Bildung. Wir wollen die Hochschulen öffnen, die Weiterbildung und den 
Rechtsanspruch auf berufliche Bildung stärken und Programme auflegen, damit alle eine berufliche 
Zukunftsperspektive haben. 


Seit Jahrzehnten wissen wir: Der Zugang zu Bildung ist in Deutschland stark von der sozialen Herkunft 
abhängig. Die Corona-Krise hat Probleme verschärft, die es schon vorher gab. Während manche Kinder 
ein eigenes Zimmer und einen Laptop zum Lernen haben, müssen sich andere beides mit Geschwistern 
teilen oder Aufgaben auf dem Handy lösen und hoffen, dass das Datenvolumen zum Herunterladen 
reicht. Das deutsche Bildungssystem verstärkt die soziale Spaltung der Gesellschaft, statt ihr 
entgegenzuwirken. Wer wohlhabende Eltern hat, hat bessere Chancen, Abitur zu machen und zu 
studieren. 74 Prozent der Akademikerkinder beginnen ein Studium, aber nur 21 Prozent der 
Nichtakademikerkinder. Bei den Bachelorabsolvent*innen beträgt ihr Anteil 15 Prozent, beim Master 
nur noch 8 Prozent. Für viele Kinder fällt schon nach der Grundschule die Entscheidung, welche 
weiterführende Schulform sie besuchen werden, und damit auch, welche Türen ihnen künftig 
verschlossen bleiben. Und in Bildung wird viel zu wenig Geld investiert. Unsanierte Schulen mit 
schlechter Ausstattung sind ein sichtbares Zeichen dafür. Das betrifft besonders ärmere Stadtteile, in 
denen Familien das kaum durch private Ausgaben für Ausstattung oder Nachhilfe ausgleichen können. 
Die Schuldenbremse hat diese Probleme noch verschärft. Allein der Sanierungsbedarf bei Schulen wird 
bundesweit inzwischen auf fast 50 Milliarden Euro geschätzt. An den Hochschulen müssten von 2017 bis 
2025 etwa 35 Milliarden Euro investiert werden, um den Modernisierungsstau abzubauen. Hörsäle und 
Seminarräume sind häufig überfüllt, und es gibt zu wenig Personal. Und wie andere Dienstleistungen 
wurde auch die Schulreinigung vielerorts ausgelagert. Die Folge: Die Reinigung wird an den billigsten 
Anbieter vergeben, Reinigungskräfte arbeiten unter Druck und schaffen es nicht, in der vorgegebenen 
Zeit fertig zu werden. Toiletten und Klassenräume sind dreckig, Schüler und Lehrer leiden darunter. 


• Wir kämpfen für mehr Personal in Bildung und Erziehung. DIE LINKE fordert eine Offensive des 
Bundes für mehr Lehrkräfte, Erzieher*innen und Schulsozialarbeiter*innen. Wir brauchen 
100 000 Lehrkräfte und 200 000 Erzieher*innen zusätzlich!  


• Wir wollen die Gebäude sanieren, ausbauen und dem Bedarf für inklusive Bildung anpassen.  







DIE LINKE Leitantrag zum Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021. Vorabveröffentlichung 


 36 


• Das Bildungssystem ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und muss ausreichend vom Staat 
finanziert werden.  


• Privatisierungen – auch von öffentlichen Bildungseinrichtungen – müssen gestoppt und 
rückgängig gemacht werden.  


• Bildung ist mehr als die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Der Trend zur immer 
stärkeren Ökonomisierung von Bildung muss gestoppt werden. 


• Wir wollen, dass Bund, Länder und Kommunen in der Bildung zusammenarbeiten können. Durch 
das Kooperationsverbot ist das nur eingeschränkt möglich. Wir wollen das Verbot komplett 
aufheben und Bildung als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz verankern, damit für alle 
Kinder und Jugendlichen Bildungsgerechtigkeit hergestellt werden kann.  


• Wir wollen ein Bildungsrahmengesetz des Bundes für alle Bildungsbereiche, damit gleiche 
Rechtsansprüche, soziale und personelle Rahmenbedingungen in allen Ländern gesichert 
werden können und Abschlüsse, gleich wo sie erworben wurden, ohne Wenn und Aber überall 
anerkannt werden.  


DIE LINKE steht für gute Bildung, die nicht vom Geldbeutel und der Herkunft abhängt. Wir wollen Lehr- 
und Lernmittelfreiheit, kostenfreie Verpflegung in Kita und Schule und kostenfreie Beförderung von 
Schüler*innen.  


Gute Kitas 


Allen Kindern muss von Anfang an ganztägig das gemeinsame Leben und Lernen mit anderen Kindern in 
Kindertageseinrichtungen ermöglicht werden. Unabhängig davon, ob und wie lange die Eltern arbeiten. 
Kinder brauchen einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in einer Kita. Insbesondere während der 
corona-bedingten Kitaschließungen wurde deutlich, wie wertvoll frühkindliche Bildung für alle ist. 
Erzieher*innen werden weiter viel zu schlecht bezahlt. Noch immer wird der Rechtsanspruch auf einen 
Kitaplatz nicht überall umgesetzt. Derzeit fehlen 342 000 Plätze für unter Dreijährige und bald bis zu 
740 000 Plätze für alle Kinder bis zur Einschulung. Die Gruppen sind oft zu groß. Mit einer 
Schmalspurausbildung von oft nur wenigen Wochen werden Erziehungshelfer*innen ausgebildet, um 
den massiven Fachkräftemangel zu retuschieren. Zur Sicherung der Qualität der Einrichtungen und für 
den weiteren Ausbau von Kitaplätzen muss der Bund mehr Geld zur Verfügung stellen. Wir brauchen ein 
Kitaqualitätsgesetz, das beim Kitaausbau die Belange der Kinder und der Beschäftigten in den 
Mittelpunkt rückt: 


• DIE LINKE fordert einen bundesweit einheitlichen Betreuungsschlüssel in Kindertagesstätten 
von mindestens einer anwesenden Erzieherin oder einem Erzieher auf maximal drei Kinder im 
Alter bis zu drei Jahren und mindestens einer Erzieherin oder einem Erzieher auf maximal acht 
Kinder ab drei Jahren.  


• Wir wollen gute, gebührenfreie Kitas (Elternbeitragsfreiheit). Allen Eltern muss von der 
Kommune ein Angebot für einen Kitaplatz unterbreitet werden. 


• Alle Kinder sollen täglich kostenloses gesundes, warmes Essen erhalten, wie es in einigen 
Städten bereits praktiziert wird (vgl. Kapitel »Landwirtschaft und Ernährung«). 


• Wir brauchen dringend mehr Erzieherinnen und Erzieher für eine gute Bildung, Erziehung und 
Betreuung. 191 000 Erzieher*innen fehlen derzeit. 


• Sozial- und Erziehungsberufe müssen aufgewertet werden. Sie verdienen größere 
Wertschätzung, bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen. Dazu gehört auch die Anrechnung 
von Vor- und Nachbereitungszeiten, Fortbildung und Krankheit auf den Betreuungsschlüssel. 
Wir wollen die Ausbildung als Erzieher*in in der frühkindlichen Bildung auf Hochschulniveau 
anheben. Auch Menschen ohne Hochschulzugangsberechtigung sollen Zugang zum 
Erziehungsberuf haben. Für die derzeitige Ausbildung zur Erzieherin wollen wir mindestens eine 
Vergütung in der und die Abschaffung des Schulgeldes, um den Beruf attraktiver zu machen.  


• Beschäftigte in der Kindertagespflege sollen aus prekären Beschäftigungslagen herausgeholt 
und sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. 


• Ganztagsbetreuung im Grundschulalter: Die Große Koalition hat im Koalitionsvertrag einen 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 2025 vereinbart. Der 
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Rechtsanspruch lässt sich nur mit schnellen und erheblichen Investitionen für mehr Personal 
einlösen. 


Eine Schule für alle 


Wesentliche Ursache der sozialen Spaltung in der Bildung ist die frühe Aufteilung der Schüler*innen in 
unterschiedliche Schulformen. In der Corona-Zeit hat sich gezeigt, wie unterschiedlich die 
Voraussetzungen der Schüler*innen sind: Einige haben ein eigenes Zimmer und einen Laptop, andere 
müssen sich beides teilen. Wir wollen eine Schule für alle: Eine Gemeinschaftsschule, die kein Kind 
zurücklässt und sozialer Ungleichheit entgegenwirkt. Die Gemeinschaftsschule fördert die Kinder 
individuell und umfassend. Sie ist ganztägig organisiert und bietet alle Schulabschlüsse an. Schule sollte 
so organisiert sein, dass die sozialen Unterschiede nicht noch verstärkt, sondern möglichst ausgeglichen 
werden. Deshalb wollen wir eine Schule, die ohne Hausaufgaben auskommt und private Nachhilfe 
überflüssig macht. Im schulischen Alltag muss Raum und Zeit dafür geschaffen werden. Lehrkräfte, 
Schulsozialarbeiter*innen, Erzieher*innen, Schulpsycholog*innen und medizinisches Fachpersonal 
sollen in multiprofessionellen Teams zusammenwirken. Die Gemeinschaftsschule ist demokratisch 
organisiert mit einer wirklichen Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern. 


• Jedes Kind muss die Möglichkeit haben, eine Ganztagsschule zu besuchen. Solange das nicht 
gewährleistet ist, fordern wir einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. 
Dafür muss auch das notwendige pädagogische Fachpersonal ausgebildet und eingestellt 
werden. 


• Bund, Länder und Kommunen müssen ein Investitionsprogramm »Inklusive Bildung« auflegen, 
um Bildungseinrichtungen umfassend barrierefrei umzubauen und auszustatten. DIE LINKE will 
eine inklusive Schule, in der alle Kinder und Jugendlichen willkommen sind. Heute wird vielfach 
besonderer Förderbedarf festgestellt, es werden aber keine entsprechenden Hilfen für diesen 
Förderbedarf angeboten. Das muss sich ändern. Inklusion ist für uns eine 
gesamtgesellschaftliche Verpflichtung, alle müssen gleichberechtigt dazugehören und teilhaben 
können. Notwendige Hilfen müssen »aus einer Hand« angeboten werden und nicht über 
umständliche Wege erst bei unterschiedlichen Stellen beantragt werden. 


• Der Rechtsanspruch auf inklusive Bildung und das Recht auf das gemeinsame Lernen in einer 
Regelschule gehört in jedes Schulgesetz. Alle Schulen müssen über barrierefreie Zugänge für alle 
Kinder verfügen, die nicht nur auf die baulichen Voraussetzungen beschränkt werden dürfen. Sie 
müssen über adäquate Ausstattung und Qualifizierung bei Personal, Assistenzleistungen, Lehr- 
und Lernmitteln sowie sonstigen Hilfsmitteln für jedes Kind verfügen. Wir wollen ein Zwei-
Lehrer*innen-System umsetzen, als eine der Rahmenbedingungen, mit der wir Förderschulen 
überflüssig machen. Inklusion darf nicht davon abhängig gemacht werden, wie viel sie kostet!  


• Tausende geflüchtete und andere zugewanderte Kinder und Jugendliche gehen in Deutschland 
in die Schule oder machen eine Ausbildung. Wir fordern ein Programm, das vom Bund 
mitfinanziert wird und Aus- und Weiterbildung von zusätzlichen Lehrkräften umfasst, die 
Deutsch als Zweitsprache unterrichten, eine Erstausstattung an Schulbedarf für alle Kinder, 
zusätzliche Sprach- und Alphabetisierungskurse auch für geflüchtete Erwachsene und 
Informationen zu Berufsausbildungen, die für Geflüchtete in der Bundesagentur für Arbeit 
angeboten werden. Den Kommunen müssen dafür entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt 
werden. Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig 
erachteten Sprachen geschätzt. Wir sehen die Mehrsprachigkeit bei allen Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache beim Erlernen 
weiterer Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu 
erwerben. Die Herkunftssprache soll bei Prüfungen als erste oder zweite Sprache anerkannt 
werden. 


• Schulsozialarbeit muss ein fester Bestandteil von schulischer Arbeit werden – an jeder Schule 
und dauerhaft. Dafür muss sie im Jugendhilferecht verankert werden. Durch ein Programm zur 
Schulsozialarbeit wird der Einsatz mindestens einer Fachkraft für Schulsozialarbeit je 
150 Schüler*innen garantiert. Diese sollen gut mit Berufs- und Studienberatungsstellen vernetzt 
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sein, um Schüler*innen aus Nichtakademikerfamilien den Weg an die Hochschulen zu 
erleichtern. 


• Der Personalmangel an Schulen führt zu Unterrichtsausfall und Stress. Das Personal muss 
Engpässe mit regulär beschäftigten Lehrkräften ausgleichen können. Dazu braucht es 10 Prozent 
Vertretungsreserve. Um die Personalnot an Schulen zu beenden, müssen überall deutlich mehr 
Lehrkräfte ausgebildet und eingestellt werden.  


• Neue, hybride Lernformen, wie sie während des Corona-Lockdowns praktiziert wurden, dürfen 
nicht zu einer neuen sozialen Spaltung führen, weil nicht alle Lernenden gleich gute 
Lernbedingungen zu Hause haben. Auch darf das hybride Lernen nicht den schleichenden Abbau 
von Lehrkräften zur Folge haben. Hybride Lernformen sind nicht weniger arbeitsintensiv als 
Formen des Präsenzlernens. 


• Wir wollen, dass jedes Kind ein mobiles Endgerät (zum Beispiel Laptop) als Teil der 
Bildungsausstattung zur Verfügung hat und frühzeitig mit digitalen Technologien vertraut 
gemacht wird. Jedes Kind muss einen Computer, Drucker und Internetanschluss zu Hause zur 
Verfügung haben. Deshalb müssen die Urteile der Sozialgerichte endlich umgesetzt werden. Das 
gilt auch für Familien, die knapp oberhalb des Hartz-IV-Einkommens liegen. Das Geld ist da: Der 
DigitalPakt Schule der Bundesregierung sieht 5 Milliarden Euro für digitale Ausstattung vor. 
Bisher wurde nur ein Bruchteil abgerufen. 


• Die IT-Infrastruktur an Schulen muss durch Fachpersonal betreut werden. Entsprechende 
Planstellen sollen kurz- und mittelfristig geschaffen werden. Die IT-Infrastruktur aller Schulen 
und Hochschulen muss mit schnellen und leistungsfähigen Breitbandanschlüssen, WLAN für alle 
und einer zeitgemäßen Hard- und Software-Ausstattung ausgebaut werden. 


• Medienkompetenz muss umfassend gestärkt werden: in der vorschulischen Bildung, in Schule 
und Unterricht, in der Arbeitswelt, in zivilgesellschaftlichen Projekten und bis ins hohe Alter. 


• Viele Schüler*innen lernen nicht mehr Schwimmen, weil viele Schwimmbäder baufällig sind und 
gesperrt werden müssen. Hier wollen wir sanieren. Außerdem wollen wir in barrierefreie, 
energieeffiziente und schön gestaltete Schulräume investieren. 


• Wir wollen Lobbyismus in Schule und Unterricht unterbinden. Akteure der Wirtschaft drängen 
seit Jahren aus reinem Eigennutz in die Schulen und bestimmen Lerninhalte zunehmend mit. 
Darunter leidet die Vielfalt in der Bildung. Kommerzielle Werbung an Schulen muss gesetzlich 
untersagt werden. Schulen müssen im Gegenzug besser mit Lehrmitteln ausgestattet werden, 
damit sie nicht auf tendenziöse Angebote unterschiedlicher Konzerne und Interessengruppen 
zurückgreifen müssen.  


• Bildung ohne Bundeswehr! Die Bundeswehr soll nicht mehr in Schulen oder Universitäten 
werben oder auftreten dürfen. Stattdessen brauchen wir mehr politische und 
friedenspädagogische Bildung durch Lehrkräfte. 


• Alle Lehrämter sollen gleichgestellt werden. Es gibt keinen Grund, Lehrkräfte an Gymnasien 
höher zu werten als Lehrkräfte zum Beispiel an Grundschulen.  


• Lernende, Lehrende und Eltern sollen über Schule mitentscheiden können. Wir wollen 
Demokratie, Selbstverwaltung der Schulen und insbesondere die Mitbestimmungsrechte der 
Schülerinnen und Schüler an den Schulen stärken. 


• Die Schulreinigung wollen wir flächendeckend wieder in die öffentliche Hand bringen – für 
saubere Schulen und gute Arbeitsbedingungen. In der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig 
gute Hygienestandards in den Schulen sind. 


• Mindestens 50 Milliarden Euro sind nötig, um die Schulen zu sanieren. Gerade in sogenannten 
Brennpunktschulen fehlt das Geld. Wir fordern, einen Sozialfonds zur besseren Ausstattung von 
Schulen nach Sozialindex zu etablieren.  


Gut ausgebildet 


Jedes Jahr werden Zehntausende junge Menschen in Deutschland bei der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz vertröstet. Sie finden keinen Ausbildungsplatz mit Perspektive oder hängen in 
endlosen Warteschleifen fest. Fast zwei Millionen junge Menschen haben keine Berufsausbildung. 
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Besonders Hauptschüler*innen und Migrant*innen werden benachteiligt. Die Wirtschaft unterschreitet 
die Zielmarke von 500 000 jährlich zu schaffenden Ausbildungsplätzen. Viele Arbeitgeber klagen über 
mangelnde Fachkräfte und Ausbildungsbetriebe finden keine Azubis. Aber: Einen Fachkräftemangel gibt 
es so nicht. Mehr als die Hälfte der Auszubildenden klagt über zu hohe Belastung, viele gehen auch 
krank zur Arbeit oder werden als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Wegen der Pandemie und 
finanzieller Schieflage mancher Unternehmen haben viele Ausbildungsbetriebe ihre Ausbildung 
eingestellt oder deutlich gekürzt. Damit verschärft sich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Wir wollen, 
dass alle, die eine Ausbildung begonnen haben, diese auch beenden können. Dafür muss der Bund 
Mittel und Möglichkeiten bereitstellen. Die Bedingungen und die Qualität der Ausbildung müssen 
verbessert werden. Und es braucht mehr Personal. Laut GEW müssen an den berufsbildenden Schulen 
bis 2030 160 000 Lehrkräfte eingestellt werden, um den Bedarf zu decken. 


• Jetzt gilt erst recht: DIE LINKE setzt sich für das Recht auf eine gebührenfreie und 
vollqualifizierende Ausbildung für alle ein. Anonymisierte Bewerbungsverfahren sollen 
sicherstellen, dass alle die gleichen Chancen auf eine Ausbildung haben. 


• Auszubildende brauchen eine Ausbildungsvergütung, die zum Leben unabhängig von den Eltern 
reicht. Die gesetzlich geregelte Mindestausbildungsvergütung, die im Jahr 2020 eingeführt 
wurde, genügt diesem Anspruch nicht. Wir unterstützen die Gewerkschaften und 
Gewerkschaftsjugenden bei ihrem Kampf für bessere tarifvertragliche Lösungen. Die Ausbildung 
in den Berufen, die nicht dual geregelt sind, also zum Beispiel in allen Sozial-, Gesundheits- und 
Erziehungsberufen, muss besser finanziert werden. Schulgeld soll grundsätzlich entfallen und ein 
am Tarif orientiertes Ausbildungsgeld gezahlt werden.  


• Wir wollen eine solidarische Umlagefinanzierung, die alle Betriebe in die Pflicht nimmt, damit 
ausreichend duale und qualitativ hochwertige Ausbildungsplätze geschaffen werden. 


• Am Ende von berufsvorbereitenden Maßnahmen muss ein verbindliches Ausbildungsangebot 
stehen. Die »Warteschleife« im Übergangssystem wollen wir abschaffen. 


• Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung sollen einen anerkannten Berufsabschluss machen 
können – unabhängig von ihrem Alter. Das Kriterium der »Ausbildungsreife« der Bundesagentur 
für Arbeit wollen wir abschaffen. Es versperrt den Zugang zur Berufsausbildung. 


• Wir wollen eine grundlegende Reform des Berufsbildungsgesetzes (BBiG), in der die 
Verbesserung der Ausbildungsqualität in den Mittelpunkt gerückt und ein Rechtsanspruch auf 
eine vollqualifizierende Ausbildung verankert wird. 


• Die Mitbestimmung der Auszubildenden wollen wir stärken. Ihre Mitwirkung in den 
Personalvertretungen muss garantiert werden. 


• Wir wollen einen Berufsbildungspakt, damit längst überfällige Investitionen für gute Qualität an 
beruflichen Schulen getätigt werden. Und es braucht deutlich mehr Personal.  


• Politische Bildung muss auch Teil der beruflichen Ausbildung sein. 


• Sozialarbeit und sozialpsychologische Begleitung sollen auch in der Ausbildung gestärkt werden. 


• Die Lehr- und Lernmittelfreiheit muss im Berufsbildungsgesetz verankert werden – auch bei 
Schulbüchern für den Berufsschulunterricht. 


• Weil der Ausbildungsmarkt immer noch in sogenannte Frauen- und Männerberufe gespalten ist, 
sind außerdem die Hürden für Jugendliche groß, eine untypische Berufswahl zu treffen. Dem 
wollen wir entgegenwirken: durch geschlechtersensible Bildung und indem Bereiche 
aufgewertet werden, in denen die Löhne niedrig sind und viele Frauen arbeiten. 


Gute Weiterbildung 


Wir setzen uns für lebenslanges, lebensbegleitendes Lernen ein: als Angebot, nicht als Pflicht zur 
Selbstoptimierung. Die allgemeine, kulturelle, politische und berufliche Weiterbildung ist ein wichtiger 
Teil davon. Sie dient der Entwicklung der Einzelnen und der beruflichen Fortbildung oder 
Umorientierung und befördert die gesellschaftliche Teilhabe. Das Recht auf Weiterbildung muss 
gesetzlich abgesichert sein. Der sozialökologische Umbau bedeutet auch, dass viele Menschen eine 
zukunftssichere Perspektive erhalten. Die Weiterbildung spielt hier eine entscheidende Rolle. Hier 
müssen bei der beruflichen Weiterbildung und an den Hochschulen neue Möglichkeiten geschaffen 
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werden. Mit den Volkshochschulen haben auch die Kreise und kreisfreien Städte ein Instrument an der 
Hand, das unabhängig vom Profitinteresse privater Bildungsanbieter dafür geeignet ist, auch für das 
Nachholen von schulischen Abschlüssen. Dazu sollen die Volkshochschulen finanziell gestärkt werden, 
damit sie ihr Leistungsangebot ausbauen und kostenfrei anbieten können. Wichtig ist dabei, dass 
Angebote zur sprachlichen Förderung von Zugewanderten erbracht werden können. Und: In der 
Weiterbildung sind die Arbeitsverhältnisse oft prekär. Das wollen wir ändern. 


• Lehrkräfte in der Weiterbildung brauchen einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für alle 
Bereiche der Weiterbildung. 


• Honorarverträge sollen in feste Stellen umgewandelt werden. Honorarverträge, soweit sie noch 
nötig oder von den Beschäftigten gewollt sind, müssen an den TVÖD angepasst werden. Das gilt 
auch für Lehrkräfte in den Sprach- und Integrationskursen. 


• Die Arbeitsagenturen und andere öffentliche Auftraggeber müssen bei der Vergabe die Qualität 
von Bildung und eine gute Bezahlung der Lehrkräfte in den Mittelpunkt stellen. Bei der Vergabe 
von Bildungsdienstleistungen durch die Bundesagentur für Arbeit sollen die geltenden 
tariflichen Bestimmungen für alle Anbieter verbindlich sein. 


• Volkshochschulen und andere öffentlich geförderte Weiterbildungseinrichtungen müssen 
ausreichend und dauerhaft finanziert werden. Lehrkräfte dürfen sich nicht von einem 
befristeten Projekt zum nächsten hangeln müssen. 


• DIE LINKE will eine Bildungsfreistellung für alle Beschäftigten und alle Weiterbildungsbereiche 
gesetzlich sichern, nicht nur für die berufliche Weiterbildung. 


• Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung sollen einen anerkannten Berufsabschluss machen 
können. Dazu sollen Umschulungen bedarfsgerecht verlängert und der Zugang zur Externen-
Prüfung soll erleichtert werden. 


• Wir fordern ein Weiterbildungsgeld: Wer sich im Rahmen des sozialökologischen Umbaus neu 
orientieren oder weiter qualifizieren möchte, erhält dafür ausreichend Zeit und Finanzierung. 
(vgl. Kapitel »Sozialer und Ökologischer Systemwechsel«) 


Gutes Studium, gute Arbeitsbedingungen, gute Forschung 


Das Studium ist von Leistungsdruck und Zeitdruck geprägt. Das führt zu Stress bei Studierenden und 
Beschäftigten. Dazu kommt: Viele Studierende haben in der Corona-Krise ihre Nebenjobs verloren und 
wissen nicht, wie sie die Miete aufbringen sollen. Das trifft vor allem diejenigen hart, die nicht aus 
wohlhabenden Familien stammen. Viele werden von vornherein durch Zugangshürden vom Studium 
ausgeschlossen. Das ist politisch gewollt. Es muss aber nicht so bleiben. DIE LINKE setzt sich für eine 
soziale, demokratische, offene und inklusive Hochschule und Wissenschaftslandschaft ein. Wir stehen 
an der Seite von Initiativen und Bewegungen, die für bessere Bedingungen kämpfen: Für eine 
Entfristung und faire Bezahlung von wissenschaftlichem Personal, gute Studien- und 
Lebensbedingungen für Studierende und dafür, dass die Corona-Krise auch an den Hochschulen 
solidarisch bewältigt wird. Es bleibt viel zu tun. Seit Jahren werden die Hochschulen und Universitäten 
unter dem Druck der öffentlichen Finanzierungssysteme zur unternehmerischen Hochschule ausgebaut. 
Das Ziel ist es, Wissen, Bildung und Forschung wirtschaftlich verwertbar zu machen. Durch die 
chronische Unterfinanzierung bleibt der Raum für unabhängige und gesellschaftskritische Forschung und 
Lehre und damit eine wesentliche Funktion von Wissenschaft auf der Strecke. Forschung ohne 
Drittmittel ist kaum noch möglich. DIE LINKE fordert eine ausreichende Finanzierung der Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen durch den Staat.  


• Jegliche Form von Studiengebühren für Menschen mit und ohne deutschen Pass schaffen wir ab. 
Wir schlagen dazu ein Bundesgesetz zur Hochschulzulassung vor. 


• Das BAföG muss an die Lebenswirklichkeit angepasst werden und die Ausbildung umfassend 
finanzieren. Nur noch 11 Prozent der Studierenden erhalten überhaupt BAföG, nur 8 Prozent 
den Höchstsatz. Wir setzen uns für ein rückzahlungsfreies und bedarfsgerechtes BAföG ein, das 
alle erreicht, die es brauchen. Bildungsentscheidungen sollen frei von Finanzsorgen oder 
Vorlieben der Eltern getroffen werden können. Der BAföG-Fördersatz muss regelmäßig und 
automatisch an die tatsächlichen und steigenden Lebenshaltungs- und Wohnkosten angepasst 
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werden. Wir wollen die Altersgrenzen beim BAföG abschaffen und die Bezugsdauer an die reale 
durchschnittliche Studiendauer anpassen. Ebenso muss die Kopplung des BAföG an 
Leistungsüberprüfungen abgeschafft werden. Förderlücken müssen geschlossen werden. 
Menschen mit Duldung, Aufenthaltsgestattung und mit humanitären Aufenthaltstiteln müssen 
mit Aufnahme des Studiums oder der Ausbildung Zugang zur Ausbildungsförderung haben. 


• Zugangs- und Zulassungsbeschränkungen wie Numerus clausus, Auswahlgespräche, IQ-Tests 
oder Bewerbungsgespräche müssen abgeschafft werden. Wir schlagen dazu ein 
Hochschulzulassungsgesetz vor.  


• Wir wollen die Hochschulen weiter öffnen. Ein Studium soll mit einem bestandenen Fachabitur, 
der allgemeinen Hochschulreife, einer abgeschlossenen beruflichen Ausbildung oder einem 
vergleichbaren Abschluss möglich sein. Für Geflüchtete soll die Aufnahme des Studiums 
einfacher werden. Dafür müssen zusätzliche Studienplätze geschaffen werden und im Ausland 
erworbene Bildungsabschlüsse schnell und unbürokratisch anerkannt werden. Die Aufnahme 
eines Studiums muss ein Bleiberecht sicherstellen und vor Abschiebung schützen. Auch 
Wissenschaftler*innen, die politisch verfolgt sind, wollen wir die Fortführung ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit an Hochschulen in Deutschland ermöglichen. 


• Den Zugang für ausländische Studierende wollen wir vereinfachen. Den Verein uni-assist e. V. 
wollen wir in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführen, die der Bund finanziert.  


• Der Zugang zum Master muss überall zulassungsfrei sein. Dafür müssen Masterstudienplätze 
bedarfsgerecht ausgebaut werden.  


• Wir wollen ein Mentoringprogramm für Studierende aus Nichtakademikerfamilien. An jeder 
Hochschule braucht es Ansprechpartner*innen. 


• Wir fordern ein Weiterbildungsprogramm für den sozialökologischen Umbau, das durch den 
Bund und durch eine Unternehmensumlage mitfinanziert wird: Wer sich beruflich 
umorientieren möchte, soll die Möglichkeit erhalten, an einer Hochschule ein Studium oder eine 
Zusatzqualifizierung in einem sozialen oder ökologischen Bereich zu absolvieren, in dem 
zukünftig mehr Beschäftigte benötigt werden (vgl. Abschnitt »Weiterbildung« in Kapitel 
»Arbeit«). 


• Inhalte von Lehre und Forschung orientieren sich immer stärker an wirtschaftlicher 
Verwertbarkeit und Konzerninteressen. Wir wollen Hochschulen in gesellschaftlicher 
Verantwortung und setzen uns für kritische Wissenschaft und Lehre ein, die im Sinne einer 
sozial gerechten, ökologisch nachhaltigen und friedlichen Welt eingreift.  


• Der Bund muss dauerhaft Mitverantwortung für die Grundfinanzierung der öffentlichen 
Hochschulen übernehmen. Wir wollen den Zukunftsvertrag entfristen und zu einem 
Dauerzuschuss weiterentwickeln.  


• Wir wollen Fachhochschulen bzw. Hochschulen für angewandte Wissenschaften deutlich besser 
ausstatten. Für Studierende an Fachhochschulen wird nicht genug Geld zur Verfügung gestellt, 
obwohl es immer mehr werden. Es braucht ausreichend Finanzierung statt »Billigstudienplätze«. 
Fachhochschulen sollen das Promotionsrecht erhalten. 


• Demokratisierung der Hochschulen: Wir streiten bundesweit für verfasste 
Studierendenschaften mit allgemeinpolitischem Mandat. Hochschulgremien sollen paritätisch 
besetzt werden, sodass alle Statusgruppen, auch die Studierenden, gleich stimmberechtigt 
vertreten sind. Statt einseitiger Stärkung der Hochschulleitung brauchen wir eine Stärkung der 
demokratisch durch alle Hochschulangehörigen gewählten Hochschulgremien. Gremien, die sich 
an Aufsichtsräte anlehnen – wie Hochschulräte – gehören abgeschafft. Stattdessen wollen wir 
Beiräte schaffen, die aus der Zivilgesellschaft besetzt werden. Den demokratischen Austausch 
der Hochschule mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, 
Sozialverbänden wollen wir stärken. Hochschulen sollen offene Orte der gesellschaftlichen 
Debatte sein. Das muss Vorrang vor kommerzieller Nutzung der Hochschulräume haben.  


• Gute Wissenschaft braucht gute Arbeit. Dazu muss der wissenschaftliche und 
nichtwissenschaftliche Unter- und Mittelbau gestärkt werden. Daueraufgaben müssen auf 
Dauerstellen bearbeitet werden. Prekäre Arbeit, Lehre zu Dumpingvergütung und die 
Ausbeutung von Lehrbeauftragten und nichtwissenschaftlichen Beschäftigten lehnen wir ab. Die 
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Honorare für Lehraufträge wollen wir erhöhen, sie müssen auch die Vor- und Nachbereitung 
abdecken. Zentrale Lehraufgaben müssen auf festen, unbefristeten Stellen geleistet werden.  


• Frist ist Frust. Rund 90 Prozent der Beschäftigten im wissenschaftlichen Mittelbau sind befristet 
beschäftigt. Das Sonderbefristungsrecht für wissenschaftliches Personal wollen wir abschaffen: 
unbefristete Arbeitsverhältnisse müssen die Norm werden.  


• Statt von einzelnen Professor*innen abhängig zu sein, soll der wissenschaftliche Nachwuchs 
Abteilungen (Departments) zugehören. Wir wollen mehr feste Stellen neben der Professur 
schaffen. Qualifikationsstellen von Doktorand*innen müssen mit 100 Prozent vergütet werden.  


• Wir brauchen einen flächendeckenden Tarifvertrag für studentische Beschäftigte.  


• Frauen stärken: Wir wollen eine 50-prozentige Frauenquote auf jeder Karrierestufe durchsetzen 
und das Professorinnen-Programm zu einem Programm für die Förderung von Frauen auf allen 
Karrierestufen weiterentwickeln.  


• Die Hochschulen werden zu einem wesentlichen Teil durch nichtwissenschaftliches Personal in 
der Verwaltung, dem Gebäudemanagement und dem Forschungsbetrieb mitgetragen. Wer von 
Arbeitsbedingungen an Universitäten spricht, darf diesen Teil der Beschäftigten nicht 
vernachlässigen. Aus der Krise lernen heißt auch zu erkennen, dass es einen 
Personalaufbaupakt für die Hochschulverwaltung braucht. Auch in der Hochschulverwaltung 
gilt für uns: Dauerstellen für Daueraufgaben.  


• Investitionen in die soziale Infrastruktur: Die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau muss wieder 
im Grundgesetz verankert und ein Sonderprogramm für den Neubau von Wohnheimplätzen 
gestartet werden. Die Lehre soll durch eine Grundfinanzierung gesichert werden, die sich an der 
Zahl der tatsächlichen Studienanfänger und an den Kosten des Studienplatzes bemisst.  


• DIE LINKE fordert einen Hochschulsozialpakt: Geld für mehr bezahlbare Plätze in Wohnheimen, 
Mensen und Hilfe für Studienwerke, die durch die Corona-Krise in eine Schieflage geraten sind. 


• Das duale Studium muss öffentlich-rechtlich akkreditiert werden und zu gleichwertigen 
Abschlüssen führen. Dual Studierende müssen einen Ausbildungsvertrag mit einer 
Mindestvergütung bekommen. Der Zugang zum dualen Studium muss ohne Abitur möglich sein.  


• Transparente Forschung und gesellschaftliche Verantwortung: Kooperationsvereinbarungen, 
Sponsoring und sonstige Verträge, die öffentliche Bildungs- und Forschungseinrichtungen mit 
privaten Unternehmen oder Stiftungen eingehen, müssen offengelegt werden. Sie nehmen 
direkt oder indirekt Einfluss auf Wissenschaft.  


• Um urheberrechtlich geschützte Werke für Zwecke der Bildung, Forschung und Lehre frei 
zugänglich zu machen, wollen wir eine allgemeine Ausnahme für Bildung und Forschung im 
Urheberrecht verankern. Das Zweitveröffentlichungsrecht für Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler muss von den engen einschränkenden Vorgaben befreit werden, damit die 
Nutzungsrechte nicht exklusiv durch Verlagsunternehmen angeeignet werden können.  


• Informationen und wissenschaftliche Erkenntnisse, die mit Steuermitteln erarbeitet wurden, 
müssen allen zur Verfügung stehen. Wir setzen uns für Open-Access-Strategien zur 
Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und zum Zugang zu Forschungsdaten ein. Wir 
fördern eine Open-Science-Kultur und wollen bedürfnis- und teilhabeorientiertes 
wissenschaftliches Arbeiten ermöglichen. Nutzungs-und Publikationsgebühren an Verlage, die 
über transparent gemachte Satz- und Lektoratsarbeiten hinausgehen, wollen wir verbieten. Die 
Paketverhandlungen von Forschungseinrichtungen mit einzelnen Großverlagen lehnen wir ab.  


• Der Ausbau der IT muss einhergehen mit einer besseren Ausbildung von Lehramtsstudierenden 
und aktiven Lehrkräften: Digitale Kompetenzen und Unterrichtsmethoden müssen fester 
Bestandteil des Studiums werden. Auch danach braucht es Fortbildungsangebote. 


• Digitale Infrastruktur ausbauen: Für einen schnelleren Aus- und Aufbau digitaler Infrastrukturen 
an den Hochschulen sollen von Bund und Ländern zusätzliche finanzielle Mittel durch einen 
Hochschuldigitalpakt zur Verfügung gestellt werden. Statt Leuchtturmprojekten braucht es eine 
Digitalisierungsoffensive für die Hochschulen bundesweit. Doch Technik allein macht noch 
keine gute Onlinelehre. Lehrenden muss der Zugang zu Fort- und Weiterbildung für digitale 
Lehr- und Lernangebote erleichtert werden.  
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• Digitale Medien dürfen nicht zum Einfallstor für Privatisierung der Bildung durch private 
kommerzielle Anbieter, Unternehmen oder Verlage werden. In Bildungseinrichtungen 
eingesetzte Software sollte freie Software sein. 


• Forschung für Frieden statt für Krieg und Rüstungsindustrie: Wir fordern die Verankerung von 
Zivilklauseln an allen Hochschulen und allen wissenschaftlichen Einrichtungen sowie die 
Förderung von Friedensforschung.  


• Um dem neoliberalen Mainstream in den Wirtschaftswissenschaften kritisches Denken zur Seite 
zu stellen, wollen wir plurale Ansätze in Forschung und Lehre an Hochschulen, Universitäten und 
in der Politikberatung fördern. Dazu gehören (post-)keynesianische, marxistische, ökologische 
und feministische Wirtschaftstheorien. Wir fordern im Rahmen der Forschungs- und 
Innovationsförderung des Bundes die Einrichtung eines Forschungsclusters zu sozialökologischer 
Transformation mit heterodoxer Ausrichtung der Forschung. 


• Steuermittel zur Forschungsförderung dürfen nur an tarifgebundene Einrichtungen gehen. Das 
schafft auch Anreize, dass die Institute der Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer Gesellschaft, 
Helmholtz-Gemeinschaft und Leibniz-Gemeinschaft Mitglied in einem Arbeitgeberverband 
werden. 


Forschung und Wissenschaft müssen zur Lösung von sozialer Spaltung, Klimawandel und 
Umweltproblemen beitragen. In diesem Sinne wollen wir die milliardenschwere Innovations- und 
Technologieförderung des Bundes, auch die gemeinsam von Bund und Ländern finanzierte 
außeruniversitäre Forschung, strategisch ausrichten. Neben technischen sind dabei besonders 
soziale Innovationen wichtig. Wir wollen diese Forschungslandschaft stärker mit der Arbeit der 
Hochschulen verknüpfen. 
 


Für einen ökologisch-sozialen Systemwechsel 


Die ökologische Krise ist – neben den Kriegsgefahren – die große Überlebensfrage des 21. Jahrhunderts. 
Dabei geht es längst nicht nur um den Klimawandel. Umweltforscher*innen gehen davon aus, dass von 
neun »planetaren Grenzen« (also physikalischen Grenzen des ökologischen Erdsystems) fünf bereits 
überschritten sind. Erderwärmung, massenhaftes Artensterben, die Verschmutzung der Atmosphäre mit 
Aerosolen, die Störung der Phosphor- und Stickstoffkreisläufe, die Zerstörung von Wäldern und die 
Vermüllung der Meere – jedes dieser Probleme hat das Potenzial, unserer Gesellschaft die materielle 
Grundlage zu entziehen. Die Corona-Pandemie hat uns das vor Augen geführt: Die Zerstörung 
natürlicher Lebensräume lässt die Wahrscheinlichkeit von Pandemien rasant steigen. Diesen 
verheerenden Prozess der Naturzerstörung müssen wir stoppen! 


Für uns als LINKE steht fest, dass die Umweltzerstörung von den sozialen Verhältnissen im Kapitalismus 
nicht zu trennen ist. Studien weisen schon lange darauf hin, dass der »ökologische Fußabdruck« extrem 
ungleich verteilt ist. Das gilt nicht nur für das Verhältnis zwischen reichen und armen Staaten, sondern 
auch für Deutschland selbst. Während die Reichsten für einen überdurchschnittlichen Anteil der 
klimaschädlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, sind die Armen von Umweltveränderung 
und Verschmutzung am stärksten. betroffen. Wer Vermögen besitzt, kann sich vor Hitze, Trockenheit 
und Überschwemmung in Sicherheit bringen. Die Armen können das nicht. Die Naturzerstörung bedroht 
materielle Lebensgrundlagen und wird deshalb selbst zur sozialen Frage. 


Den ökologischen Umbau planen! 


Um die Naturzerstörung zu stoppen, müssen Ressourcenverbrauch und Emissionen auf ein nachhaltiges 
Niveau abgesenkt werden. Ökosysteme besitzen Belastbarkeitsgrenzen, die nicht überschritten werden 
dürfen. Unter den Bedingungen des »freien« Weltmarkts ist Nachhaltigkeit auf Dauer unmöglich, denn 
der Kapitalismus beruht auf ständiger Expansion und überschreitet immer wieder neue ökologische 
Grenzen. Alle Erfahrungen der letzten Jahrzehnte belegen es: Technologische Erfolge – zum Beispiel 
durch den Ausbau erneuerbarer Energien oder durch bessere Antriebssysteme – werden durch 
sogenannte Rebound-Effekte sofort wettgemacht werden: Verbrennungsmotoren werden effizienter, 
aber dafür werden die Fahrzeuge schwerer. Die Digitalisierung erlaubt umweltfreundlichere Formen des 
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Arbeitens, hat aber gleichzeitig einen ökologisch verheerenden Bergbauboom ausgelöst. 
Selbstverständlich sind grüne Technologien Teil des sozialökologischen Systemwechsels, aber sie allein 
werden die Naturzerstörung nicht stoppen.  


Wir brauchen deshalb politische Maßnahmen, die den Ressourcenverbrauch und Emissionen deckeln 
und absenken. Am dringendsten gilt das für die klimaschädlichen Emissionen. Für sie müssen 
verbindliche Obergrenzen durchgesetzt werden, die den Unternehmen, aber auch der Gesellschaft klare 
Vorgaben machen. Unser Planet hat physikalische Grenzen – diese Erkenntnis muss sich endlich auch in 
Wirtschaft und Politik durchsetzen. 


Sozialökologische Investitionsoffensive 


Um Ressourcenverbrauch und Emissionen nachhaltig absenken zu können, brauchen wir einen gezielten 
Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Mit sozialökologischen Investitionen wollen wir dafür sorgen, 
dass dieser Umbau nicht auf Kosten der Beschäftigten und der breiten Bevölkerung erfolgt. Wir schlagen 
deshalb ein Sofortprogramm gegen die soziale und Wirtschaftskrise vor, das zugleich die Weichen für 
eine bessere, klimagerechte Zukunft für alle stellt und die Gesellschaft durch eine starke öffentliche, 
soziale Infrastruktur krisenfester macht. Es geht um Anerkennung für diejenigen, die die Gesellschaft am 
Laufen halten – und um ein besseres Leben für alle. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gehören für 
uns untrennbar zusammen. Ohne soziale Gerechtigkeit kann keine große Transformation hin zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft gelingen, weil die Menschen gar nicht in die Lage versetzt werden, den 
Klimaschutz in ihrem Alltag umzusetzen und sich dafür einzusetzen. Ohne Klimagerechtigkeit gibt es 
jetzt und in Zukunft keine soziale Gerechtigkeit, denn die Klimakrise trifft die zuerst, die sozial schlecht 
gestellt sind.  


Es ist Zeit, dass die Zukunft der Vielen entscheidet, nicht der Profit der Wenigen. Es ist Zeit, dass endlich 
diejenigen von der notwendigen Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft profitieren, die es 
in den letzten Jahren schwer hatten: Beschäftigte im Niedriglohnsektor, in der Industrie oder auf dem 
Bau, in sozialen Dienstleistungen und der »systemrelevanten« Infrastruktur, Mieter*innen, Menschen, 
die ihre Angehörigen und Freund*innen pflegen. Unser Programm für eine sozial gerechte und 
klimagerechte Gesellschaft setzt deshalb auf Löhne, die für ein gutes Leben reichen. Wir wollen mit 
Investitionen Einstiege schaffen in ein neues, sozial gerechtes, klimagerechtes und 
geschlechtergerechtes Wohlstandsmodell mit einer gerechten Verteilung von Arbeit und Reichtum. Statt 
blinden Wachstums der Profite wollen wir mehr Zeit und weniger Stress für alle durch kürzere 
Arbeitszeiten mit Lohn- und Personalausgleich.  
Die Infrastruktur in vielen Kommunen und Regionen wurde kaputtgespart. Es mangelt an Einrichtungen, 
Dienstleistungen und Personal. Das betrifft besonders gering verdienende und ältere Menschen und 
führt im Alltag bei vielen zu Stress. Mit einer sozialökologischen Investitionsoffensive wollen wir das 
ändern. Wir wollen gute Dienstleistungen und öffentliche Angebote für gute Arbeit schaffen – inklusiv, 
demokratisch und gemeinwohlorientiert. Wir setzen dabei auf eine erneuerbare Energie- und 
Mobilitätswende für ökologische und bezahlbare Energieversorgung und Mobilität für alle. Auf 
Investitionen in bezahlbare, energieeffiziente Wohnungen, die von gut bezahlten Beschäftigten gebaut 
werden. Auf einen klimaneutralen Umbau der Kommunen, der wohnortnahe Versorgung, 
funktionierende Infrastruktur und mehr Lebensqualität ermöglicht.  
Die Bundesregierung schaut zu, wie Arbeitsplätze in Deutschland vernichtet werden. Mit Klimapolitik 
hat das nichts zu tun, umso mehr mit Renditen der Aktionäre der Konzerne. Milliarden von 
Steuergeldern aus Hilfspaketen und Subventionen gehen an die Konzerne, ohne Bedingungen, ohne 
Jobgarantien. Eine massive gesellschaftliche Richtungsauseinandersetzung ist längst im Gange: Renditen 
für Aktionäre auf Kosten der Belegschaften und der Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder – oder eine 
»soziale, ökologische und demokratische Transformation« (so die IG Metall). Die produktive Arbeit und 
das Wissen der Beschäftigten in der Industrie sind eine unverzichtbare Grundlage für ein sozial 
gerechtes und klimagerechtes Wohlstandsmodell der Zukunft. Zugleich brauchen wir ein anderes 
Produktionsmodell, das nachhaltige Lebensweisen und hohe Lebensqualität für alle ermöglicht.  Eine 
Produktion, die auf Rüstungsgüter und teure Eigentumswohnungen setzt, die Autos mit immer mehr PS, 
Energie- und Ressourcenverbrauch baut, hat ebenso wenig eine Zukunft wie die Herstellung von 
Wegwerfprodukten (zum Beispiel Elektro- und IT-Geräte mit wenigen Monaten Haltbarkeit).  
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Investieren in gut bezahlte, klimaneutrale Jobs und die Infrastruktur für ein 
besseres Leben 


Für den notwendigen Umbau der Wirtschaft sind Regeln und Konzepte notwendig – Anreize, 
Subventionen und Steuererleichterungen reichen nicht aus. Nur mit massiven öffentlichen Investitionen 
können wir den Umbau hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft und Infrastruktur in ein bis zwei 
Jahrzehnten schaffen. LINKE Wirtschaftspolitik setzt auf die Steigerung der Nachfrage im Inland über 
höhere Löhne und sichere Arbeitsverhältnisse sowie auf demokratische Entscheidung über 
Investitionen, die eine gemeinwohlorientierte, bedarfsgerechte und klimaneutrale Wirtschaft auf den 
Weg bringen sollen. 
Statt Privatisierungen und öffentlich-privaten »Partnerschaften«, die sich nach dem Profit weniger 
richten, wollen wir Investitionen so gestalten, dass die verwendeten Steuergelder allen zugutekommen. 
Die Investitionen müssen die Lebensqualität der Menschen spürbar verbessern. Es fehlen 100 000 
Pflegekräfte in den Krankenhäusern und bezahlbarer Wohnraum in vielen großen und mittleren Städten. 
Das wollen wir ändern. Wir werden jährlich über 120 Milliarden Euro in die öffentliche Daseinsvorsorge 
und Infrastruktur investieren. Durch höhere Einnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen können diese 
Ausgaben mindestens zur Hälfte refinanziert werden. Durch mehr öffentliche Investitionen auf 
kommunaler, Bundes- und Länderebene und durch eine gerechte Verteilung der Arbeit können über 
eine Million neuer Arbeitsplätze in kurzer Vollzeit (um die 30 Stunden pro Woche) geschaffen werden. 
  
Mit dem sozialökologischen Investitions- und Zukunftsprogramm investieren wir in: 


• Mehr Personal in Pflege und Gesundheit: Wir wollen den Pflegenotstand, der der Gesundheit 
von Pflegekräften schadet und Menschenleben gefährdet, beenden. Dafür wollen wir 100 000 
Pflegekräfte in Krankenhäusern sowie 100 000 in Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten 
einstellen. Den öffentlichen Gesundheitsdienst wollen wir krisenfest machen und ausbauen. 


• Gute Bildung für alle: Wir stellen 200 000 zusätzliche Erzieher*innen ein, um allen Kindern 
einen guten Kitaplatz zu garantieren und flächendeckende Ganztagsbetreuung zu gewährleisten. 
An den Schulen wollen wir zudem 100 000 neue Stellen für Lehrer*innen und Sozialpädog*innen 
schaffen. Wir wollen Gebäude sanieren, Kitas, Schulen und Unis bedarfsgerecht und 
zukunftsfähig ausstatten und Inklusion fördern – pro Jahr 58 Milliarden Euro (Kapitel »Bildung«). 


• Wir schaffen einen Neustart im sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau. Wir schaffen 
mindestens 250 000 bezahlbare Wohnungen pro Jahr, deren Mieten sich ganz normale 
Beschäftigte leisten können. Wir investieren in ein Förderprogramm für sozial gerechte 
ökologische Modernisierung von Gebäuden (vgl. Kapitel »Wohnen und Mieten«) 


• Erneuerbare Energiewende: Um das Klima zu retten, müssen erneuerbare Energien bis 2035 
das System der fossilen Energien ersetzen. Die Förderung durch das Erneuerbare-Energien-
Gesetz wird so ausgerichtet, dass es auch für Kleinbetreiber und Kommunen rentabel ist. Die 
großen Energiekonzerne werden entmachtet und Energieversorgung wird am Gemeinwohl 
ausgerichtet. Durch die Energiewende in öffentlicher und genossenschaftlicher Hand können bis 
2030 über 100 000 hochwertige und gut bezahlte Arbeitsplätze in der Produktion, Installation 
und Wartung dieser Anlagen geschaffen werden. Investitionen in die Energiewende stärken 
insbesondere die regionale Wirtschaft. (vgl. Kapitel »Mobilität- und Energiewende«). 


• Mobilitätsrevolution: Bus und Bahn ausbauen und die Preise drastisch senken, große Teile des 
Güterverkehrs auf die Schiene verlagern, vernetzte Mobilität schaffen, kurze Wege fördern, 
statt Flugstrecken Bahnverbindungen ausbauen – und weniger Autos, dafür aber Modelle mit 
einem geringeren ökologischen Fußabdruck bauen. Dies darf nicht dem Markt und privaten 
Konzernen überlassen werden. Wir wollen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, ein 
preiswertes 365-Tage-Ticket schaffen und den ÖPNV perspektivisch für die Nutzer*innen 
kostenlos machen. (vgl. Kapitel »Mobilität- und Energiewende«). Wir wollen in öffentlichen 
Verkehr, Radwege, Fußwege und Stadtumbau investieren. 


• Starke Kommunen mit klimaneutraler, sozialer Infrastruktur für ein besseres Leben: 
Wir entlasten die Kommunen, fördern benachteiligte Regionen und investieren in gleichwertige 
Lebensverhältnisse in Ost und West, in allen Regionen des Landes. Bei Investitionsmitteln wird 
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ein Vorrang für strukturschwache Regionen und sozial abgehängte Kommunen und Stadtteile 
eingeführt. Wir schaffen Zugang zu schnellem Internet überall – und investieren in 
Barrierefreiheit: im Verkehr, in öffentlichen Gebäuden und beim Wohnungsbau. Regionale 
Wirtschaftsförderung und Wirtschaftskreisläufe schaffen Arbeitsplätze, soziale Infrastrukturen 
erleichtern das Leben. Durch Mobilitäts- und Energiewende entstehen sozial gerechte und 
klimaneutrale Kommunen mit mehr Lebensqualität für alle: bezahlbares Wohnen, gute 
wohnortnahe Gesundheitsversorgung, kurze Wege, weniger Lärm, mehr Parks und Urban 
Gardening, Spielplätze und Sportanlagen, preiswerte und klimafreundliche 
Naherholungsangebote. 


• Rettungsschirm für Industriearbeitsplätze: Mit einem staatlichen 
Industrietransformationsfonds über 20 Milliarden Euro im Jahr soll der notwendige ökologische 
Umbau in der Industrie, insbesondere in der Autozuliefererindustrie unterstützt werden. Von 
diesem Fonds profitieren nur Betriebe, die Arbeitsplätze sichern, gute Löhne und 
flächendeckende Tarifverträge haben.  


• Sozial und ökologisch gerecht in Europa: Wir wollen die Europäische Zentralbank am Ziel der 
Förderung guter und sinnvoller Arbeit, der Vollbeschäftigung und sozialökologischen 
Transformation in der EU ausrichten. Die EZB muss Kreditprogramme zur Verfügung stellen, 
damit die öffentlichen Investitionsbanken der Mitgliedstaaten einen klimaneutralen Umbau der 
Wirtschaft bis spätestens 2035 unterstützen und in Gesundheitsversorgung und Bildung, 
erneuerbare Energien, Bahn und Nahverkehr, sozialen und ökologischen Wohnungsbau 
investieren können. (vgl. Kapitel »Europa«) 


Arbeitsplatz- und Einkommensgarantien: Einstieg in ein neues 
Wohlstandsmodell 


Es geht auch um ein neues Wohlstandsmodell: Mit der sozialökologischen Investitionsoffensive und 
einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung in Richtung der kurzen Vollzeit (28 bis 35 Stunden bei vollem 
Lohn- und notwendigem Personalausgleich) schaffen wir sichere und sinnvolle Arbeit für alle und mehr 
Zeitwohlstand. Dadurch können wir im Laufe von 10 Jahren über 2 Millionen neue, gut bezahlte 
Arbeitsplätze mit Zukunft schaffen. Arbeitsplätze, die mittelfristig durch Digitalisierung und 
Rationalisierung, Strukturwandel und ökologische Modernisierung verloren gehen, werden mehr als 
kompensiert. Ökologisch zerstörerische oder von den Beschäftigten als sinnlos erlebte Arbeit, schlecht 
bezahlte McJobs, werden durch gute und sinnvolle Arbeit ersetzt. Die Menschen, die die Gesellschaft 
am Laufen halten, werden besser bezahlt. Damit geht die Aufwertung der sozialen Berufe einher. Unser 
sozialer und ökologischer Systemwechsel ist deshalb auch ein Weg zu mehr 
Geschlechtergerechtigkeit. 
Zu einer gerechten Transformation gehört, dass sich Beschäftigte, die den Beruf und die Branche 
wechseln, weiterqualifizieren können, ohne ihr Einkommen zu gefährden. Für die Zeit der Weiterbildung 
wollen wir ein Weiterqualifizierungsgeld einführen, das 90 Prozent des letzten Gehalts beträgt. Das 
Weiterbildungsgeld wird anteilig über die Agentur für Arbeit und einen Fonds finanziert, in den 
Unternehmen einzahlen. Die Zeit der Weiterbildung wird nicht auf den Anspruch auf Arbeitslosengeld 
angerechnet. Die Fachhochschulen und Universitäten wollen wir für Beschäftigte in der Industrie öffnen 
und durch eigene Weiterqualifizierungsmöglichkeiten für Zukunftsberufe und Schlüsselqualifikationen in 
Zusammenarbeit mit Betriebsräten und Gewerkschaften attraktiver machen.  


Industriearbeitsplätze mit Zukunft schaffen 


Die Zukunft von Industriestandorten berührt viele Regionen. Familien und Nachbarschaften sind 
betroffen, die Einnahmen der Kommunen und ihre soziale Infrastruktur. Die Industriepolitik der 
Bundesregierung folgt den falschen Prioritäten: an erster Stelle stehen die Profite der großen 
Exportkonzerne, nicht die mittelfristige Zukunft der Beschäftigten, Klimaschutz und der Nutzen für die 
Gesellschaft. Die Abhängigkeit der Industriestruktur in Deutschland vom Export und von der 
Autoindustrie ist eine wirtschafts- und industriepolitische Sackgasse.  
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Die Industriestruktur muss regionaler, krisenfester und unabhängiger vom Export werden – und die 
Industrie perspektivisch klimaneutral produzieren. Anders als Konzepte von Strukturwandel in der 
Vergangenheit geht es nicht um Subventionen von Konzernen und eine gewisse »soziale Abfederung« 
der Folgen von Krisen, sondern um eine bessere Zukunft für die Beschäftigten in der Industrie: sinnvolle 
und sichere Arbeit, Löhne, die für ein gutes Leben reichen, weniger Stress und mehr freie Zeit.  
Unser Ziel ist es, dass die Industrie bis 2035 klimaneutral, nachhaltig und energieeffizient produziert und 
die Industriestruktur in Deutschland unabhängiger vom Export von Autos, Waffen, Sicherheitstechnik 
und umweltschädlichen Formen der Chemieproduktion wird. Wir wollen mit Gewerkschaften zusammen 
einen Prozess der Rüstungskonversion auf den Weg bringen und sinnvolle Arbeitsplätze für die 
Beschäftigten schaffen (vgl. Kapitel »Frieden«). Für eine neue Industriepolitik muss das Prinzip gelten: Es 
dürfen keine Arbeitsplätze verlagert werden, bevor nicht neue, gleichwertige Arbeit geschaffen wurde. 
  
Wir fordern statt Subventionen für Aktionärsrenditen einen Rettungsschirm für Industriearbeitsplätze, 
der für sichere und sinnvolle Arbeit in der Zukunft sorgt: 


• Keine Steuergelder ohne Gegenleistung – staatliche Gelder (egal ob direkte Hilfszahlungen oder 
versteckte Subventionen) müssen an langfristige Garantien von Arbeitsplätzen, Tarifverträgen 
und an verbindliche Investitionspläne gebunden werden, um den notwendigen ökologischen 
Umbau der Produktion voranzutreiben, Planungssicherheit und sichere Einkommen für die 
Beschäftigten zu garantieren.  


• Vetorechte gegen Kahlschlag, Mitbestimmung über die Zukunft. Die Belegschaften müssen bei 
Entscheidungen über Standortverlagerungen, -schließungen und -auslagerungen, bei 
Massenentlassungen und bei Entscheidungen über Zukunftsinvestitionen mitbestimmen! 
Betriebsräte müssen auch in wirtschaftlichen Fragen ein Mitbestimmungsrecht bekommen und 
alle wichtigen Unternehmensentscheidungen müssen von Belegschaftsversammlungen bestätigt 
werden. 


• Die Bundesregierung muss, zusammen mit den Belegschaften, den Gewerkschaften, 
Wissenschaft, Umwelt- und Sozialverbänden einen verbindlichen Zukunftsplan für die Industrie 
entwickeln, der für eineklimaneutrale Industrieproduktion bis 2035 sorgt und mit Arbeitsplatz- 
und Einkommensgarantien für die Beschäftigten verbunden ist. Die Industriekonzerne müssen 
verpflichtet werden, diesen Umbau in die Wege zu leiten – sie sind gemäß dem Grundgesetz auf 
das Gemeinwohl zu verpflichten. Bei der Finanzierung der ökologischen Modernisierung der 
Produktion wollen wir die Konzerne und Aktionäre in die Pflicht zu nehmen. Zur Erinnerung: 
Alleine Daimler, VW und BMW hatten im vergangenen Jahr Gewinnrücklagen in Höhe von knapp 
180 Milliarden Euro.  


• Ein Industriefonds über 20 Milliarden Euro im Jahr: Mit einem staatlichen 
Transformationsfonds über 20 Milliarden Euro im Jahr soll der notwendige ökologische Umbau 
insbesondere in der Autozulieferindustrie unterstützt werden. Von diesem Fonds profitieren nur 
Betriebe, die Arbeitsplätze sichern, gute Löhne und flächendeckende Tarifverträge haben.  


• Ein Investitionsprogramm für einen zukunftssicheren Umbau hin zu einer klimaneutralen Stahl- 
und Grundstoffindustrie (u. a. mit Einsatz von grünem Wasserstoff). Staatliche Hilfsgelder darf 
es nur mit demokratischer Kontrolle und im Gegenzug zu öffentlichen Eigentumsanteilen an den 
Stahlkonzernen und einer stärkeren Mitbestimmung der Belegschaften geben. 


• Wir wollen ein sozial wie klimagerecht ausgerichtetes Lieferkettengesetz. Dieses muss die CO2-
Bilanz in der gesamten Wertschöpfungskette einbeziehen. Es beinhaltet eine wirksame 
Haftungsregel, um die Rechte von Betroffenen in Rohstoffabbaugebieten zu stärken und die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Einfuhr von seltenen Rohstoffen, die in Konfliktregionen 
gefördert werden, wollen wir beenden. Deshalb sprechen wir uns für ein Zertifizierungsgebot 
aus. Daten über den Ressourcenverbrauch sollen für die gesamte Lebensdauer eines Produkts 
erhoben werden. Die Unternehmen müssen diese Daten offenlegen. (vgl. Kapitel »Welthandel«) 
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Demokratie in der Wirtschaft. Genossenschaften und solidarische Ökonomie 
fördern 


Wir wollen mehr Demokratie auch in der Industrie fördern: Gelder für Forschung und Entwicklung, für 
die Stärkung einer regionalen Industriestruktur sollen durch regionale Wirtschafts- und 
Transformationsräte kontrolliert werden, in denen neben der Landesregierung und Unternehmen auch 
Gewerkschaften, Umwelt- und Sozialverbände gleichberechtigtes Stimmrecht haben. 
Demokratische öffentliche und genossenschaftliche Eigentumsformen können in Zukunft im Mittelpunkt 
einer nichtkapitalistischen Wirtschaftsweise stehen. Genossenschaften und Belegschaftsbetriebe bauen 
auf Wissen, Erfahrung und Kompetenzen der Beschäftigten auf und geben ihnen mehr Möglichkeiten, 
über Art und Inhalt der Produktion mitzubestimmen. 


• Staatliche Fördergelder müssen vorrangig für ökologische Modernisierung, regionale 
Strukturpolitik in wirtschaftlich abgehängten Regionen und für Genossenschaften verwendet 
werden. Genossenschaften müssen in allen Bereichen der staatlichen Wirtschaftsförderung 
gleichberechtig berücksichtigt werden. 


• Wir fördern Unternehmen, die ganz oder zum Teil im Eigentum der Belegschaft stehen, durch 
Bevorzugung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Im Forschungsförderungsgesetz wollen wir 
einen verbindlichen Anteil für Grundlagenforschung im Bereich der solidarischen Ökonomie 
verankern. Zudem wollen wir eine sozialökologische Wirtschaftskammer einrichten, die 
regionale Leuchtturmprojekte und Unternehmensgründungen im Bereich solidarischer 
Ökonomie durch Beratung und finanzielle Förderung unterstützt. 


• DIE LINKE unterstützt Belegschaften, die ihre in die Krise geratenen Betriebe in Eigenregie 
weiterführen wollen: Staatliche Subventionen an Unternehmen und Hilfen in wirtschaftlichen 
Krisen müssen, wo die Belegschaften dieses befürworten, in Form von kollektiven 
Belegschaftsanteilen vergeben werden. Bei dem Verkauf von Unternehmen müssen die 
Belegschaften ein Vorinformations- und Vorkaufsrecht erhalten. 


DIE LINKE kämpft dafür, Unternehmen der Daseinsvorsorge, Banken und Versicherungen, 
Energiekonzerne, Unternehmen der Pharma- und medizinischen Industrie, der Post, der 
Telekommunikationsinfrastruktur sowie weiterer Schlüsselindustrien in öffentliche (oder 
genossenschaftliche) Hand und in gesellschaftliche Eigentumsformen zu überführen. Wir wollen die 
großen Stromkonzerne entmachten und in öffentliches Eigentum überführen. Die Energiewirtschaft 
soll durch Stadtwerke organisiert werden, die in den Kommunen dezentral und demokratisch 
gestaltet werden. 


  


Gerechte Mobilität: ökologisch und bezahlbar für alle – mit guten 
Arbeitsplätzen 


Wir wollen bezahlbare und klimafreundliche Mobilität für alle. Der Verkehrssektor spart als einziger kein 
CO2 ein und ist Treiber der Klimakrise. Gleichzeitig fehlt das Geld für gute Alternativen wie Busse, 
Bahnen, Fuß- und Radwege. Unsere Vision: Wir bauen Bus und Bahn aus und machen den Nahverkehr 
kostenlos. In die Schiene wird investiert und Bahnfahren wird billiger. In den Städten fahren weniger 
Autos, dafür werden mehr Ziele zu Fuß und mit dem Rad erreichbar. Lieferverkehr wird öffentlich 
organisiert und die Arbeitsbedingungen werden verbessert.  
Gerade in der Corona-Krise hat sich gezeigt, wie wichtig eine höhere Taktung im ÖPNV, bezahlbare 
Preise, gute Arbeitsbedingungen und gut ausgebaute Radwege sind – passiert ist fast nichts. Vielerorts 
sind Verkehrsbetriebe in eine Schieflage geraten, weil es weniger Fahrgäste gab. Doch statt in 
klimafreundliche Mobilität für alle zu investieren, wurde die Lufthansa mit Milliarden gerettet – ohne 
Beschäftigungssicherung. Die Belastung durch Autos und Lkw trifft vor allem diejenigen, die es sich nicht 
leisten können, von der Hauptverkehrsstraße wegzuziehen. Durch die Luftverschmutzung sterben 
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jährlich Millionen Menschen frühzeitig, allein in Deutschland sind es 80 000. Diese Verhältnisse wollen 
wir ändern. Und wir sind nicht allein: Bürgerinitiativen gegen zerstörerische Verkehrsprojekte, für 
bessere Bahnangebote oder sichere Rad- und Fußwege sind überall im Land aktiv. Von 
Umweltverbänden gibt es Unterstützung und die Klimaziele machen eine sozialökologische 
Verkehrswende zwingend. 


Mobilität für alle – mit weniger Verkehr 


Wir wollen bezahlbare und wirklich barrierefreie Mobilität für alle – mit wenig Aufwand an Zeit und 
Energie. Im Mittelpunkt steht für uns deshalb das öffentliche Mobilitätsangebot. Diejenigen, die zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, brauchen bessere Bedingungen. Niemand soll auf das (eigene) 
Auto angewiesen sein.  
Unser Ziel ist der solidarisch finanzierte Nulltarif im ÖPNV für alle. Erste Schritte sind deutlich günstigere 
Fahrpreise, flächendeckend Sozialtickets für Haushalte mit geringem Einkommen, eine Sozial-BahnCard 
sowie kostenlose Schüler- und Azubitickets. »Schwarzfahren« soll entkriminalisiert und nicht härter 
bestraft werden als Falschparken. 


• Der ÖPNV muss flächendeckend und barrierefrei ausgebaut werden. Bis 2030 wollen wir die 
Zahl der Nutzer*innen verdoppeln (im Vergleich zur Zeit vor Corona). Dafür brauchen wir 
wesentlich mehr Mittel vom Bund. Es braucht neben Schienen und Fahrzeugen mehr Stellen, 
gute Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Knapp 200 000 Beschäftigte 
müssen innerhalb der nächsten zehn Jahre im Fahrdienst, in der Instandhaltung und in weiteren 
Bereichen der Verkehrsbetriebe eingestellt werden, damit der Ausbau des Angebots und eine 
ökologische Mobilitätswende gelingen. 


• Wir treten für kommunale, demokratisch kontrollierte Nahverkehrsunternehmen ein. Der 
Vorrang eigenwirtschaftlicher Betriebe muss abgeschafft werden. Statt Profite für Uber und Co 
wollen wir neue Mobilitätsangebote ausschließlich unter öffentlicher (zum Beispiel 
kommunaler) Hoheit als Teil des Nahverkehrs in enger Abstimmung oder Kooperation mit den 
Taxibetrieben. Alle Angebote sollen in einer öffentlichen Plattform zu buchen sein. (vgl. Kapitel 
»Digitalisierung«) 


• Wir wollen eine Mobilitätsgarantie für den ländlichen Raum: Anbindung der Gemeinden 
untereinander und zum nächsten städtischen Zentrum mindestens im Stundentakt von 6 bis 
22 Uhr. Dabei können Angebote wie Bürgerbusse oder Anruf-Sammeltaxis sowie moderne 
Flächenrufbussysteme und auch Taxen einbezogen werden oder die Grundversorgung ergänzen. 
Zusätzlich sollten Mobilitätsstationen mit einer Auswahl von geteilten Verkehrsmitteln 
aufgebaut werden. 


• Wir wollen Radfahren und Zufußgehen im Alltag attraktiver und sicherer machen: Mehr Platz 
auf den Straßen, mehr sichere und intakte Rad- und Fußwege und mehr Fahrradabstellanlagen 
sind nötig. Das verbessert auch die Lebensqualität in der Stadt. Die Straßenverkehrsordnung 
wollen wir fußgänger- und fahrradfreundlicher gestalten.  


• Deutschland braucht ein flächendeckendes bundesweites Radverkehrsnetz. In den Städten und 
Ballungsgebieten müssen Radschnellwege mit grüner Welle geschaffen werden. Dafür muss der 
Bund ausreichend zweckgebundene Mittel für die Kommunen bereitstellen. 


• DIE LINKE setzt sich für weitgehend autofreie Innenstädte ein und will den Kommunen hierfür 
erheblich mehr Spielraum geben. 


Bahn für alle! Soziale und ökologische Verkehrsplanung 


Das Angebot und Streckennetz der Bahn muss flächendeckend ausgebaut werden und bezahlbar sein, 
sodass alle Ziele bequem mit der Bahn erreichbar sind. Bahntickets machen wir billiger und führen eine 
Sozial-BahnCard ein, die die Ticketpreise halbiert. 


• DIE LINKE tritt für eine bedarfsdeckende Finanzierung der Bahn und für den Ausbau ein. Wir 
fordern barrierefreie und nutzerfreundliche Bahnhöfe mit Servicepersonal, verlässliche, 
getaktete Fahrpläne. Alle bisher nur von Dieselfahrzeugen befahrbaren Bahnstrecken müssen 
zügig elektrifiziert werden. 
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• Die Geschäftspolitik der Deutschen Bahn wollen wir am Gemeinwohl ausrichten statt am 
Bilanzgewinn. Der Schienenverkehr muss öffentlich organisiert werden. Alle Privatisierungen, 
Ausgliederungen und Aufspaltungen bestehender Eisenbahngesellschaften müssen rückgängig 
gemacht werden. Wir wollen eine demokratische Bürgerbahn, bei der auch die Kompetenz und 
Erfahrung der Beschäftigten zum Tragen kommt. 


• Die DB soll alle ICE-Bahnhöfe auch mit Nachtzügen anfahren. 


• Wir setzen uns für ein europäisches Nachtzugnetz ein, damit Reisen in Europa bequem und 
ökologisch möglich ist. Bis 2030 müssen alle europäischen Großstädte gut mit dem Zug 
erreichbar sein.  


• Wir sind gegen teure und unsinnige Prestigeprojekte, mit denen die Bahn Milliarden verpulvert. 
Es ist sinnvoller, das Geld gezielt in die Strecken- und Netzmodernisierung zu investieren, um die 
notwendigen Kapazitätssteigerungen zu erreichen. 


• Wir fordern die Halbierung der Trassenpreise auch für den Personenverkehr, damit mehr 
Verkehr auf die Schiene kommt und Bahnfahren billiger werden kann.  


• Güterverkehr muss auch unter 300 Kilometer Entfernung wieder auf die Bahn.  


Statt neue Autobahnen zu bauen, wollen wir den Ausbau des ÖPNV sowie des Rad- und Fußverkehrs in 
den Kommunen und Regionen finanzieren und demokratisch gestalten: 


• Bei der Planung von Verkehrsprojekten wollen wir Bürger*innen und Interessenvertretungen 
von Anfang an voll einbeziehen und wirkliche Alternativen zur Diskussion stellen. Wir wollen 
Bürgerräte auf Bundes-, regionaler und kommunaler Ebene einführen, um die Verkehrsplanung 
zu demokratisieren. 


• Stopp des Neu- und Ausbaus von Autobahnen. Wir wollen einen alternativen 
Verkehrswegeplan, mit dem die sozialökologische Mobilitätswende vollzogen wird und bei dem 
der schienengebundene Personen- und Güterverkehr im Mittelpunkt steht. Wir lehnen alle 
direkten oder indirekten Privatisierungen von Verkehrsinfrastruktur ab. Auch öffentlich-private 
Partnerschaften (ÖPP) verursachen langfristig Mehrkosten, sind ein Risiko für die öffentliche 
Hand und schränken die Demokratie ein. Die Autobahn GmbH des Bundes lehnen wir ab. Sie 
ermöglicht Privatisierung durch die Hintertür. 


• Die Pendlerpauschale wollen wir in ein sozial gerechtes Mobilitätsgeld umwandeln und 
zusätzlich einen Anreiz zum Benutzen des Umweltverbunds bieten. 


• Das steuerliche Dienstwagenprivileg wollen wir abschaffen, damit nicht weiterhin vor allem 
Gutverdienende, Arbeitgeber und die Automobilindustrie auf Kosten der Allgemeinheit und der 
Umwelt profitieren. 


• Um Menschen und Klima zu schützen, brauchen wir endlich auch Tempolimits: 120 km/h auf 
Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen und eine Regelgeschwindigkeit von 30 km/h innerorts. 


• DIE LINKE will Umgebungslärm, Straßen-, Schienen- und Flugverkehrslärm mit einem 
verbindlichen Lärmschutzgesetz regeln und verringern. Die Mittel für den Lärmschutz müssen 
aufgestockt werden. Lärm macht krank! 


Automobilindustrie sozial und ökologisch umbauen 


Der LINKE sozialökologische Umbau bietet einen Ausweg aus der Krise der Autoindustrie, der den 
Belegschaften mehr nutzt als die Politik der Bundesregierung, die die großen Autokonzerne stärkt, am 
Individualverkehr festhält und nur den Antrieb wechseln will. Durch Investitionen des Bundes in 
Bahninfrastruktur und öffentlichen Personennahverkehr können in den nächsten Jahren über 200 000 
gut bezahlte Industriearbeitsplätze geschaffen werden. Vorrang hat die Produktion von Fahrzeugen für 
kollektive Mobilitätskonzepte wie E-Busse, Züge und Straßenbahnen.  


• Antriebswechsel: Der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bis spätestens 2030 ist nicht nur 
klimapolitisch alternativlos, sondern schafft auch Planungssicherheit für die Beschäftigten und 
für Investitionen in die Zukunft. Spätestens ab 2030 dürfen keine Pkw mit Verbrenner mehr neu 
zugelassen oder exportiert werden. 
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• E-Mobilität darf nicht zu einer Rückkehr der Atomkraft führen. Die Energieversorgung muss 
durch erneuerbare Energien und gemeinwohlorientiert in öffentlichem und 
genossenschaftlichem Eigentum erfolgen. 


• Eine Kaufprämie für Elektroautos lehnen wir weiterhin ab. Stattdessen wollen wir 
Elektromobilität im öffentlichen Verkehr fördern, d. h. Straßenbahnen, Züge, O-Busse, E-Busse. 
Zuschüsse für E-Autos sind darüber hinaus sinnvoll für Fahrzeuge, die viel unterwegs sein 
müssen – zum Beispiel jene von Handwerkern, sozialen Diensten, Taxen. Der Staat muss die 
Schaffung eines angemessenen Ladenetzes für Elektrofahrzeuge – auch mit den Ländern der EU 
– koordinieren.  


• Wir wollen die Forschung für eine längere Einsatzdauer und Nutzbarkeit von Fahrzeugen, für 
energieeffiziente Elektrofahrzeuge, Batterieproduktion und -recycling und für Wasserstoff-
Brennstoffzellen-Antrieb für (Klein-)Busse ausbauen. 


Flugverkehr reduzieren 


Fliegen schadet dem Klima. Viele Strecken könnten leicht mit der Bahn zurückgelegt werden, aber die 
Bundesregierung subventioniert weiterhin den Flugverkehr und hat in der Corona-Krise 22 Milliarden 
Euro in die Lufthansa gesteckt, ohne Garantien für die Beschäftigten zu erreichen. 
  


• Wir wollen den innerdeutschen und innereuropäischen Flugverkehr so weit wie möglich auf die 
Schiene verlagern. Wir wollen ein Verbot von Flügen zu Destinationen, die mit dem Zug in bis zu 
5 Stunden erreichbar sind und die nicht weiter als 500 km entfernt sind. Öffentliche Zuschüsse 
für Flughäfen sollen gestrichen werden.  


• Wir wollen die Bundesbeteiligungen an Lufthansa und Bahn in eine bundeseigene Gesellschaft 
überführen. Diese muss ihre Möglichkeiten nutzen, um den Bahnverkehr auszubauen und im 
Gegenzug Inlandsflüge schrittweise auf null zu reduzieren. Arbeitsplätze, die im Luftverkehr 
wegfallen, können so durch den Ausbau der Bahn und des ÖPNV erhalten werden.  


• Wir treten für ein striktes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr ein, insbesondere für stadtnahe 
Räume. Dieses Nachtflugverbot muss im Luftverkehrsgesetz verankert werden. Flugrouten 
müssen in einem transparenten, öffentlichen, demokratischen und 
bundesländerübergreifenden Verfahren ausgearbeitet werden.  


• Ein Einstieg in die Neuorganisation des Flughafensystems ist die Stilllegung von defizitären 
Regionalflughäfen. Wir wollen den Ausbau weiterer Flugkapazitäten beenden. 


• Den sozialen und ökologischen Dumpingwettbewerb im Luftverkehr wollen wir unterbinden. 
Wir wollen eine einheitliche Kerosinsteuer in der EU. Auf Flugtickets ins Ausland soll der volle 
Mehrwertsteuersatz fällig werden. 


• Die staatliche Milliardensubvention von Dieseltreibstoff, Flugbenzin und »Biokraftstoff« wollen 
wir abschaffen. 


Güterverkehr verringern und auf die Schiene bringen 


Die internationalen Konzerne sorgen dafür, dass immer mehr Transportkilometer in den Produkten 
stecken, weil die profitabelsten Bedingungen überall auf der Welt genutzt werden. Regierungen 
subventionieren Verkehr, während längere Wege die Unternehmen zu wenig kosten. Der Preis dafür ist 
hoch: Unfälle, Lärm, Abgase, Klimawandel und Umweltzerstörung. Die Kosten dafür werden der 
Allgemeinheit aufgebürdet – sie summieren sich auf mehrere Milliarden Euro pro Jahr und belasten vor 
allem die Krankenkassen und die Umwelt. Wir wollen diese Entwicklung umkehren, Transporte 
verteuern und die regionale Wirtschaft stärken.  


• Die Lkw-Maut wollen wir auf alle Straßen ausweiten und erhöhen. Die externen Kosten wie 
Luftverschmutzung und Lärmbelästigung müssen einbezogen werden.  


• Wir wollen die Nutzung von Bundes- und Landstraßen für Lkw untersagen, wenn eine 
Bundesautobahn parallel vorhanden ist. Die Zulassung von Gigalinern (Lang-Lkw) lehnen wir ab. 
Ebenso lehnen wir staatlich geförderte Projekte zur Erprobung und Einführung von 
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Oberleitungen für Hybrid-Lkw mit Stromabnehmern auf Autobahnen und elektronischen 
Deichseln für Kolonnenfahrten von Lkw und anderen Nutzfahrzeugen als falsche 
Weichenstellung ab.  


• Wir wollen längere Ruhezeiten und bessere Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer*innen 
durchsetzen. 


• Wir wollen die Innenstädte vom Lieferverkehr entlasten. Die Anschaffung von E-
Lastenfahrrädern soll ebenso gefördert werden wie Kombibusse oder Straßenbahnen, die auch 
Pakete transportieren. Wir wollen Kommunen darin unterstützen, lokale Logistikzentren mit 
guten Arbeitsbedingungen einzurichten. Von dort kann die Verteilung erfolgen, am besten zu 
Fuß oder per Lastenrad.  


• Staatliche Hilfen für die Schifffahrt müssen an soziale und ökologische Kriterien geknüpft 
werden. Billigflaggen für deutsche Reedereien wollen wir verbieten. Die Konkurrenz der Häfen 
muss durch eine enge Kooperation abgelöst werden.  


• In die Hoheitsgewässer der EU sollen nur noch mit Diesel oder umweltfreundlicheren 
Antriebsarten betriebene Fracht- und Kreuzfahrtschiffe einfahren dürfen. Die Verwendung von 
stark umweltschädlichem Schweröl würde damit eingeschränkt.  


• DIE LINKE will den Import von »Biokraftstoffen« verbieten, weil damit 
Nahrungsmittelproduktion in Ländern des Globalen Südens verdrängt und Biotope zerstört 
werden. Regionale Pflanzenölkraftstoffe sollten nur im Agrarbereich und beim ÖPNV eingesetzt 
werden dürfen. 


Klimagerechtigkeit und Energiewende 


Um das Klima zu retten, ist ein grundlegender Wandel unserer Gesellschaft notwendig. Aber die 
Regierung verzögert mit falschen Weichenstellungen im Interesse von Konzernen die Klima-, Energie- 
und Verkehrswende. Der Kohleausstieg kommt zu spät. Mit der Politik der Großen Koalition kann das 
1,5-Grad-Ziel bei der Begrenzung der Erderwärmung nicht erreicht werden. Obwohl alle wissen, dass das 
Klima so nicht gerettet werden kann. Die Kosten der Klimakrise wollen CDU, SPD und Grüne auf die 
Menschen abwälzen. Dabei sind es die Konzerne, die mit ihren klimaschädlichen Geschäftsmodellen 
Profite machen: 100 Unternehmen sind für 70 Prozent des globalen industriellen CO2-Ausstoßes 
verantwortlich. DIE LINKE steht für einen sozialökologischen Systemwechsel: Dafür, dass Mensch und 
Natur nicht ausgebeutet werden. Dafür, dass nicht der Geldbeutel entscheidet, ob man sich einen 
ökologischen Lebensstil leisten kann. Nach Zahlen der Nichtregierungsorganisation Oxfam stoßen die 
reichsten 10 Prozent der Bevölkerung in Deutschland pro Kopf etwa 4,5-mal so viel CO2 aus wie die 
unteren 50 Prozent. Der Klimawandel wird nicht von den Menschen gemacht, sondern von den Reichen 
– mit zahlreichen Reisen, großen Immobilien und Yachten. Den Preis dagegen zahlen die Armen, die sich 
nicht gegen Klimaschäden versichern oder bei steigenden Lebensmittelpreisen sich das Essen nicht mehr 
werden leisten können. Wir wollen eine sozialökologische Wende, von der alle Menschen durch 
bezahlbare Energie, erschwingliche Mobilität, gesunde Nahrungsmittel und mehr Lebensqualität 
profitieren. Dafür wollen wir die großen Konzerne entmachten und die Produktion an sozialen und 
ökologischen Zielen ausrichten. 


Ein sozialökologischer Systemwechsel in Deutschland ist auch eine Frage der sozialen und der globalen 
Gerechtigkeit. Die Länder des Globalen Südens sind von der Klima- und Umweltzerstörung besonders 
stark betroffen und am wenigsten dafür verantwortlich. Klimagerechtigkeit bedeutet auch, Rohstoff- 
und Ressourcenverbrauch hierzulande zu verringern und sich für eine gerechte Verteilung von 
Rohstoffen und Ressourcenverbrauch einzusetzen.  


Unsere Hoffnung sind die Millionen Menschen, die in den letzten Jahren auf der Straße waren und für 
Klimagerechtigkeit gestreikt haben. Wir stehen an der Seite der Klimabewegung und unterstützen 
Forderungen nach einer sozial gerechten Klimawende hin zu Klimaneutralität bis spätestens 2035. 


Unser Programm für konsequenten Klimaschutz und Klimagerechtigkeit: 


• Wir nehmen Klimaschutz als Staatsziel in die Verfassung auf. 







DIE LINKE Leitantrag zum Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021. Vorabveröffentlichung 


 53 


• Wir fordern die Energiewende mit 100 Prozent Erneuerbaren und 75 Prozent Wärme aus 
erneuerbaren Energien bis 2035. Wir wollen den Kohleausstieg bis spätestens 2030. Wir wollen 
die Energiekonzerne entmachten und eine Energiewende in Bürgerhand, in öffentlichem oder 
genossenschaftlichem Eigentum.  


• Wir wollen, dass die Bundesrepublik bis spätestens 2035 klimaneutral ist. Bereits bis 2030 
müssen die Emissionen um mindestens 70 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt sein. Die 
genannten Ziele müssen im Klimaschutzgesetz festgeschrieben werden. Emissionshandel bietet 
keinen wirksamen Klimaschutz.  


• Den Emissionshandel als Leitinstrument im Klimaschutz lehnen wir ab. Primär müssen 
verbindliche Klimaziele und Emissionsgrenzen den Konzernen klare Vorgaben machen. 
Förderprogramme und staatliche Infrastrukturprogramme müssen den Umbau unterstützen. 


• Strom, Gas, Wasser, Heizung dürfen nicht abgestellt werden. Energiesperren, die 
einkommensarme Haushalte treffen, wollen wir verbieten und ein preisgünstiges 
Grundkontingent für Strom, Wasser und Heizstoffe einführen.  


• Wir fordern, dass Klimaschutz als Erweiterung der Grundrechte in der Verfassung aufgenommen 
wird. Alle Entscheidungen der Politik und die Verfügung über Eigentum müssen am Gemeinwohl 
ausgerichtet werden, dazu gehören Klimaschutz und der Abbau von sozialer Ungleichheit. 
Verbindliche Klimaziele und Emissionsgrenzen müssen den Konzernen klare Vorgaben machen.  


Raus aus der Kohle, Übergänge gerecht gestalten 


Wir wollen die Lebensgrundlagen schützen und das Pariser Klimaabkommen durchsetzen: Das geht nur, 
wenn die Kohleverstromung bis spätestens 2030, nicht erst 2038 beendet wird, wie die Große Koalition 
2019 im Kohleausstiegsgesetz beschlossen hat. Der schrittweise Ausstieg aus der 
Braunkohleverstromung muss arbeitsmarkt-, wirtschafts- und sozialpolitisch begleitet werden. 
Interessenvertreter*innen der Beschäftigten vor Ort und der Region müssen eingebunden und 
Kündigungen vermieden werden. DIE LINKE fordert die Novelle des nationalen Kohleausstiegsgesetzes 
mit folgenden Eckpunkten:  


Der schrittweise Kohleausstieg beginnt sofort. Spätestens 2030 muss der letzte Kohlemeiler vom Netz. 
Der Neubau von Kohlekraftwerken sowie für den Neuaufschluss und die Erweiterung von 
Braunkohletagebauen wird verboten. Das 2020 neu in Betrieb genommene Steinkohlekraftwerk Datteln 
4 wird sofort vom Netz genommen. 


Der Strukturwandel in den Tagebauregionen darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten in den 
Revieren erfolgen. Es braucht in den nächsten Jahren 40 Milliarden Euro, um die Übergänge gerecht zu 
gestalten. In vom Strukturwandel besonders betroffenen Regionen wollen wir Transformationsräte 
einrichten, die den sozialen und ökologischen Umbau der Wirtschaft fachlich begleiten. Diese sollen 
Initiativrecht über die Gelder aus dem Transformationsfonds und der regionalen Infrastrukturpolitik 
haben. Die Räte müssen finanziell angemessen ausgestattet sein, um ihre Arbeitsfähigkeit zu 
gewährleisten. Sie setzen sich zusammen aus Vertreter*innen von Wissenschaft, Umwelt- und 
Verbraucherverbänden, Gewerkschaften sowie zur Hälfte aus direkt gewählten Bürger*innen und 
Vertreter*innen der Belegschaften. Eine wirksame Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
insbesondere auch im ländlichen Raum ist voranzutreiben. 


• Für den Braunkohleabbau dürfen keine weiteren Dörfer abgebaggert werden, der Hambacher 
Forst darf nicht weiter zerstört werden. 


• Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass die Betreiber ihren Verpflichtungen aus dem 
Bergrecht nachkommen: Tagebaue müssen wieder nutzbar gemacht und Kosten für 
Bergbaufolgeschäden von den Konzernen übernommen werden.  


• Bis der notwendige Ausstieg aus der Kohle erreicht ist, müssen die Folgen des Abbaus von 
Braunkohle begrenzt werden. DIE LINKE tritt für eine Reform des Bundesberggesetzes ein: Statt 
der Konzerninteressen müssen Umwelt und die Menschen vor Ort an erster Stelle stehen und 
mitentscheiden können.  


Die Bundesregierung muss sich im Zusammenhang mit der Neufestlegung der EU-Klimaschutz- und EU–
Energieziele für 2030 für eine Minderung der Treibhausgasemissionen gegenüber dem Jahr 1990 um 
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70 Prozent einsetzen, für einen Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch von 45 Prozent. 
Auf EU-Ebene unterstützen wir eine Reform des EU-Emissionshandels, die zur Anhebung der 
Klimaschutzziele in den Emissionshandelssektoren auf die Paris-Ziele führt und jeden Missbrauch des 
Instruments ausschließt. Eine Ausdehnung des Systems des Emissionshandels auf die Sektoren Wärme 
und Verkehr lehnen wir ab. 


In erneuerbare Energie investieren, Energiekonzerne entmachten  


Die Energiewende wird nur dann erfolgreich sein, wenn sie sozial gerecht und durch die Bürger*innen 
selbst gestaltet ist. Die Vormachtstellung von Großkonzernen in der Energieversorgung muss ein Ende 
haben. Die Energieversorgung wollen wir bürgernah und als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge 
organisieren. Energieversorgung muss dem Gemeinwohl dienen und der Profitgewinnung entzogen 
werden. Ungerechtfertigte Industrierabatte bei Ökosteuer, Netzentgelten, Emissionshandel und im 
Erneuerbare-Energien-Gesetz müssen entfallen. Sie verhindern den notwendigen Strukturwandel.  


• Strom- und Wärmenetze müssen in die öffentliche Hand überführt und demokratisch 
kontrolliert werden. Wenn der Kohleausstieg beschleunigt und eine dezentralisierte 
Energieversorgung mit Speichersystemen vorangebracht wird, ist ein deutlich geringerer 
Netzausbau erforderlich, als er jetzt – getrieben von den Profitinteressen der 
Übertragungsnetz- und Kohlekraftwerksbetreiber – geplant ist.  


• Wir wollen eine strukturelle Reform des EEG und den Ökostromanteil auf 80 Prozent bis 
zum Jahr 2030 und auf 100 Prozent bis 2035 erhöhen. Ausschreibungssysteme sind für 
Bürgerenergieprojekte teuer, riskant und aufwändig, wir lehnen sie für Projekte bis 
18 Megawatt bzw. fünf Anlagen ab.  


• DIE LINKE unterstützt eine regional ausgerichtete und in der Bevölkerung verankerte 
Energiewende, zum Beispiel Energiegenossenschaften und Bioenergiedörfer. Institutionen, 
Einrichtungen, Betriebe, Städte und Kommunen sollen das gesetzliche Recht zum Kauf der 
von ihnen für die Energieerzeugung und -eigenversorgung genutzten Netze erhalten. In 
kommunalen Stadtwerken unter direkter demokratischer Mitgestaltung der Bevölkerung 
können ökologische Energiegewinnung und bezahlbare Energiepreise am besten erreicht 
werden. Gleichzeitig werden damit Grundlagen zur Förderung regionaler 
Wirtschaftsstrukturen geschaffen.  


• Investoren müssen verpflichtet werden, den Standortgemeinden eine Beteiligung an neuen 
Windkraftanlagen, Photovoltaikkraftwerken und Energiespeichern anzubieten. Die 
Kommunen werden dadurch Mitbesitzerinnen. Sie müssen so, oder durch Betreiberabgaben 
an Standortkommunen, an finanziellen Erträgen der Ökostrombetreiber beteiligt werden.  


• Um die Energiewende voranzubringen, wollen wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
Hauseigentümer, Mietervereinigungen, Betriebe und Kommunen verbessern, die ihre 
Energieversorgung in die eigene Hand nehmen wollen. DIE LINKE unterstützt 
Mieterstromkonzepte einer hauseigenen Stromversorgung durch Blockheizkraftwerke im 
Keller oder Photovoltaikanlagen (PV) auf dem Dach.  


Atomausstieg sofort: Der Ausstieg aus der Atomkraft muss im Grundgesetz festgeschrieben und alle in 
Betrieb befindlichen Atomkraftwerke müssen unverzüglich abgeschaltet werden. Atomexporte müssen 
verboten werden. Die Konzerne müssen die Langzeitkosten der Atomwirtschaft tragen. 


• Wir setzen uns für den Atomausstieg in Europa und überall auf der Welt ein. Es braucht 
einen gesamteuropäischen Plan zur Stilllegung von Atomkraftwerken. Die staatliche 
deutsche Förderbank KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) darf keine Atomkraftwerke im 
Ausland fördern. 


• Den Im- und Export von Uranbrennstoffen wollen wir verbieten. Die Fertigung von 
Uranbrennstoff in den vom Atomausstieg bislang ausgenommenen Anlagen in Gronau und 
Lingen muss beendet werden.  


• Keine Lagerung im »Endlager« Schacht Konrad in Salzgitter. Atommülllagerung kann nicht 
von oben und ohne Beteiligung der Betroffenen und der Aktiven in der Anti-Atom-
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Bewegung durchgesetzt werden. Dafür braucht es umfassende Mitsprache und Klagerechte 
in allen Phasen des zu entwickelnden Suchverfahrens.  


• Die Kosten für die Stilllegung und den Rückbau von Atomanlagen müssen die Atomkonzerne 
tragen. Dabei muss ein Höchstmaß an Strahlenschutz und Sicherheit gelten sowie eine 
umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung ermöglicht werden, die über das bestehende 
Atomrecht hinausgeht. 


• Öffentliche Gelder, inklusive der Pensionsrücklagen und Rentenkassen, müssen umgehend 
aus Anlagen in Unternehmen der fossil-atomaren Energiebranche abgezogen werden. 
Öffentliche Institutionen dürfen nicht in fossile und nukleare Energieunternehmen 
investieren.  


• Mit ihrem Fracking-Erlaubnisgesetz vom Juni 2016 haben CDU/CSU und SPD Fracking im 
Sandgestein (sogenannten Tight Gas Reservoirs) zugelassen. Wir wollen Fracking ohne 
Ausnahmen verbieten. Wir setzen uns dafür ein, dass auch die unterirdische Verpressung 
von CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) verboten wird. 


Strompreise stärker kontrollieren, Energie für alle bezahlbar machen 


Der Zugang zu Energie ist ein Grundrecht. DIE LINKE will Energiearmut verhindern. 
Zahlungsschwierigkeiten dürfen nicht dazu führen, dass Menschen im Dunkeln sitzen oder frieren 
müssen.  


• Für den durchschnittlichen Verbrauch von elektrischem Strom, Wasser und Heizenergie wollen 
wir preisgünstige Sockeltarife schaffen. Was über den durchschnittlichen Verbrauch hinausgeht, 
wird teurer. Damit werden Anreize zum Stromsparen geschaffen.  


• Die Strompreise müssen stärker überwacht und sozial gerechter ausgerichtet werden. Der 
zuständigen staatlichen Behörde soll daher ein Beirat zur Seite gestellt werden, in dem 
Verbraucher, Umwelt- und Sozialverbände sowie Gewerkschaften vertreten sind.  


• Wir wollen ein bundeseinheitliches Netzentgelt über alle Spannungsebenen einführen, damit 
die Netzentgelte in Regionen mit vielen Ökostromanlagen nicht höher sind als in Regionen mit 
wenigen Ökostromanlagen.  


• Wir fordern ein schärferes Wettbewerbs- und Kartellrecht für Strom-, Gas- und 
Mineralölkonzerne.  


Wir wollen den Strompreis für Endkunden senken, indem wir:  


• die Förderung erneuerbarer Energien zu wesentlichen Teilen über den Bundeshaushalt statt 
über die jetzige Ökostromumlage (EEG-Umlage) finanzieren und die Stromsteuer für private 
Verbraucher*innen senken.  


• Wohngeld soll auf der Basis der Bruttowarmmiete gezahlt und um eine Komponente für 
Stromkosten erweitert werden. Die Heiz-, Warmwasser- und Stromkostenkomponente soll im 
Wohngeld zu einer Energiekostenkomponente (»Klimawohngeld«) zusammengeführt werden. 
So wird Energiearmut verhindert.  


• Wir wollen eine Öko-Abwrackprämie für Haushaltsgeräte auflegen. Die zu ersetzenden 
Elektrogeräte müssen mindestens zehn Jahre alt sein und die Neugeräte die beste 
Stromeffizienz aufweisen. Die Förderprämie für den Austausch von Kühlschränken in 
einkommensschwachen Haushalten wird von 100 auf 200 Euro erhöht, für Wasch- und 
Spülmaschinen werden zusätzliche Förderprämien gezahlt. 


Am preiswertesten und umweltfreundlichsten ist immer noch die Kilowattstunde, die nicht 
bereitgestellt werden muss. Es braucht Standards, die den maximalen Energieverbrauch von Produkten, 
Produktionsweisen und Gebäuden vorgeben. Es dürfen nur langlebige, reparaturfreundliche, material- 
und energiesparende Produkte hergestellt werden. Ein Energieeffizienzfonds kann den Umstieg auf eine 
effiziente Wirtschaftsweise unterstützen und sozial begleiten. Der Altbaubestand muss bis 2035 nahezu 
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vollständig energetisch saniert werden. Dafür wollen wir sozial gerechte Förderprogramme ausbauen 
(vgl. Kapitel »Keine Profite mit der Miete«).  


Grüner Wasserstoff in der Energiewende 


Mithilfe von Wasserstoff können Kohle und Erdgas auch dort ersetzt werden, wo der direkte Einsatz von 
Ökostrom nicht möglich ist. Strategien, künftig auch Autos und Gebäudeheizungen mit Wasserstoff zu 
betreiben, sind weder sozial noch ökologisch: Seine Herstellung verbraucht zu viel Energie. DIE LINKE 
fordert, Wasserstoff und dessen Folgeprodukte künftig nur auf Basis von Ökostrom zu gewinnen und 
ausschließlich dort einzusetzen, wo keine effizienteren Alternativen dazu vorhanden sind, so etwa bei 
der Dekarbonisierung der Stahlindustrie, von Teilen der Chemiewirtschaft, im Flug- und im Seeverkehr 
sowie zur Rückverstromung während Dunkelflauten. Wo die Elektrolyse-Anlagen öffentlich gefördert 
sind, müssen sie mindestens anteilig öffentlich betrieben werden. 


Für eine nachhaltige Landwirtschaft. Gesunde Nahrungsmittel für alle 


Lebensmittel werden oft Hunderte oder Tausende Kilometer transportiert, bevor sie auf den Tisch 
kommen. In der Landwirtschaft dominieren große Agrarkonzerne, die ihre Gewinne auf Kosten von 
Menschen und Umwelt machen. Kleine und ökologische Betriebe haben es schwer. Die Agrarwirtschaft 
wird europaweit immer stärker auf den Export ausgerichtet. Dies trägt zur Zerstörung lokaler 
landwirtschaftlicher Strukturen in vielen Ländern des Globalen Südens, aber auch hier vor Ort bei. Wir 
wollen eine sozial gerechte und auf das Gemeinwohl orientierte Landwirtschaft mit dem Schwerpunkt 
auf regionaler Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung fördern. Und: In Landwirtschaft und 
Lebensmittelherstellung braucht es gute Arbeitsbedingungen. Vier große Einzelhandelskonzerne 
bestimmen 85 Prozent des Lebensmittelverkaufs in Deutschland und machen fette Profite, während 
viele Landwirt*innen kaum über die Runden kommen. 


• Wir setzen uns für gute Arbeitsbedingungen und Einkommen durch flächendeckende 
Tarifverträge in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ein. Auch in der Landwirtschaft muss 
man von der Arbeit gut leben können, egal ob als Vollzeit- oder Saisonarbeitskraft. 


• Wir wollen bezahlbare und gesunde Nahrungsmittel für alle. Wir wollen regionale 
Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen als Gegenstrategie zur Marktmacht von 
Schlachthof-, Molkerei- und Handelskonzernen: Konzernmacht durch effektives, 
gemeinwohlorientiertes Kartellrecht beschränken. Verbindungen zwischen Wirtschaft und 
Politik durch ein verpflichtendes Lobbyregister offenlegen. Wir fördern bäuerliche, 
genossenschaftliche und ökologische Landwirtschaft statt Agrarkonzerne. Wir wollen den 
Ökolandbau ausbauen und dafür verbindliche Ziele festlegen. Genossenschaftliche 
Landwirtschaft, Formen der solidarischen Landwirtschaft sowie Erzeuger- und 
Vermarktungsgemeinschaften sind besonders zu unterstützen. 


• Wir wollen Boden verfügbar machen für regional verankerte Landwirtschaftsbetriebe und 
ländliche Bevölkerung. Bauernland gehört nicht in Investorenhand. Öffentlichen Besitz an Land- 
und forstwirtschaftlichen Flächen wollen wir stärken und Flächen der Bodenverwertungs- und -
verwaltungsgesellschaft (BVVG) in Ostdeutschland in Länderhand übergeben. Wir wollen einen 
öffentlichen Bodenfonds einführen, der an nachhaltig wirtschaftende, ortsansässige 
Agrarbetriebe zu fairen Konditionen langfristig verpachtet. Junglandwirt*innen und 
genossenschaftliche Konzepte wollen wir fördern. Das wollen wir mit einer umfassenden 
Reform der ordnungs-, steuer-, förder- und preisrechtlichen Regelungen zum Boden angehen. 
Der Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen soll grundsätzlich an Landwirt*innen sowie 
gemeinnützige Landgesellschaften erfolgen – und zwar zu Preisen, die dem Ertragswert 
entsprechen.  


• DIE LINKE setzt sich für eine grundlegende Reform der EU-Agrarpolitik ein. Ab der kommenden 
Förderperiode sollen die Zahlungen konsequent an Umwelt- und Sozialkriterien und an den 
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Tierschutz gebunden werden. Nur Betriebe, die diese Vorgaben umsetzen, sollen 
Direktzahlungen erhalten – egal ob groß oder klein, ökologisch oder konventionell. Es darf nur 
noch Geld für konkret nachweisbare öffentliche Leistungen geben. Die Schaffung und der Erhalt 
sozialpflichtiger Arbeitsplätze soll unterstützt und renditeorientierte Investoren müssen 
ausgeschlossen werden. Mit höheren Erzeugerpreisen wollen wir die Abhängigkeit der 
Landwirtschaftsbetriebe von Fördermitteln reduzieren und über eine gerechte 
Gewinnverteilung in der Wertschöpfungskette sichern, dass Lebensmittel bezahlbar bleiben. Wir 
wollen auf EU-Ebene eine Politik für null fossile Brennstoffe, eine stark reduzierte Tierhaltung 
und eine Halbierung des Pestizideinsatzes bis spätestens 2030. 


• DIE LINKE will Patente auf Leben verbieten. Zur Sicherung der genetischen Vielfalt sollen alte 
Pflanzensorten und Tierrassen erhalten und freie Nachbaurechte gesichert werden. Die 
gentechnikfreie klassische und ökologische Züchtung wollen wir mit höheren Forschungsmitteln 
stärken. Wir wollen den Anbau und den Handel mit gentechnisch veränderten Pflanzen, auch 
aus neuen Gentechnikverfahren, verbieten. Klonen von Tieren muss verboten bleiben. Wir 
wollen eine Kennzeichnung von importierten Lebensmitteln, die aus geklonten Tieren und ihren 
Nachkommen hergestellt werden. Wir wollen den Anbau und den Handel mit sowie den Import 
von gentechnisch veränderten Pflanzen verbieten. Wir wollen uns für ein globales Moratorium 
über die Freisetzung von Gene-Drive-Organismen einsetzen.  


• Glyphosat und Neonikotinoide müssen verboten werden. Wir wollen Transparenz und ein 
strenges Regelwerk für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. In der EU nicht zugelassene 
Pestizide dürfen weder in Deutschland produziert noch exportiert werden. Durch eine 
ambitionierte Pestizidreduktionsstrategie sind die Agrarbetriebe beim Umbau zu 
umweltfreundlichem Ackerbau zu unterstützen. 


• Die heimische Produktion von Tierfutter, regionale Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen 
wollen wir stärken. 


• Wir wollen Anbausysteme fördern, die Klima, Böden, Tiere und Pflanzen besonders schützen 
(zum Beispiel Ökolandbau, Paludikulturen, Terra Preta, Agroforstsysteme, tief wurzelnde 
Nutzpflanzen). Dazu wollen wir ein umfassendes Förder- und Weiterbildungsprogramm für 
Landwirt*innen entwickeln, das nicht nur finanzielle Unterstützung leistet, sondern gemeinsam 
Wissen für die sozialökologische Agrarwende schafft.  


• Wir wollen eine Tierhaltung, die tiergerecht und flächengebunden und auf die einheimische 
Nachfrage bezogen ist. Dazu sollen Bestandsobergrenzen für Regionen und Standorte eingeführt 
werden. Nicht tiergerechte Massentierhaltung lehnen wir ab. Dazu wird ein sozial gestaltetes 
Umbauprogramm gebraucht. Wir stärken die Bürgerbeteiligung bei Genehmigungsverfahren für 
den Bau von Mastställen. 


• Wir wollen ein Verbot von Lebendtiertransporten, die über das Höchstmaß von vier Stunden 
hinausgehen. Der nächstgelegene Schlachthof soll stets bevorzugt werden. 


• Qualzucht, Qualschlachtung und nichtkurative Eingriffe an Tieren (Schnäbel, Hörner, Schwänze) 
wollen wir verbieten. Das gilt auch für das Schreddern von Küken, die Anbindehaltung für Rinder 
und Käfighaltung. Zuchtsauen dürfen nicht im Kastenstand gehalten werden. Schluss mit 
tierquälerischen Kastrationsmethoden! 


• Der Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft muss auf kranke Tiere nach ärztlicher 
Verschreibung begrenzt werden, Tierschutzkontrollen müssen verschärft und Verstöße härter 
bestraft werden. Um Missbrauch vorzubeugen, sind Verschreibung und Verkauf von Antibiotika 
zu trennen. Lebenswichtige Reserveantibiotika sind nicht in der landwirtschaftlichen Tierhaltung 
einzusetzen. Die Agrarforschung wollen wir stärken. Durch die Verbesserung der 
epidemiologischen Forschung wollen wir den Ausbruch und die Verbreitung von Tierseuchen 
schneller erkennen und eingrenzen. Wir fordern dafür ein interdisziplinäres epidemiologisches 
Zentrum, um zum Beispiel ein Frühwarnsystem für Pandemierisiken zu entwickeln.  
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• Wir wollen bundesweit eine kostenlose Kita- und Schulverpflegung einführen, die auf regionale 
und Biolebensmittel setzt. Schul- und Selbsterntegärten wollen wir stärken. Dies leistet auch 
einen Beitrag für kurze Wege in der Versorgung mit Nahrungsmitteln. 


• DIE LINKE setzt sich für eine Vereinfachung der Lebensmittelkennzeichnung ein: Ein 
verpflichtendes Label auf der Vorderseite der Verpackung sollte Auskunft über den Zucker-, Salz- 
und Fettgehalt des Produktes geben. 


• Lebensmittel müssen sicher sein und dürfen nicht krank machen. Wir setzen uns deshalb für 
mehr und unangekündigte Lebensmittelkontrollen ein. Die Ergebnisse der 
Lebensmittelkontrollen müssen veröffentlicht werden. Das Inverkehrbringen verunreinigter 
Lebensmittel muss härter bestraft werden. 


 


Biologische Vielfalt, Tierwohl und Ressourcen schützen 


Umwelt und Natur bilden unsere Lebensgrundlage. Wir müssen sie wirksam schützen. Häufig stehen 
kurzfristige Interessen von Unternehmen und ihrer Lobby dem entgegen. Das haben die 
Auseinandersetzungen um den Hambacher und Dannenröder Forst prominent gezeigt. Wälder werden 
zerstört, und das mitten in der Klimakrise. Umwelt, Natur und Klima werden weltweit den Profiten 
geopfert, mit drastischen Folgen. Etwa 150 Tier- und Pflanzenarten sterben täglich aus. Durch 
Wildtierhandel und das unkontrollierte Vordringen des Menschen in natürliche Lebensräume erhöhen 
wir das Risiko, dass Viren von Tieren auf den Menschen überspringen. Dies kann zu neuen Pandemien 
führen. DIE LINKE steht für eine schnellstmögliche Kehrtwende. Das geht nicht ohne klare Regeln für 
Unternehmen und Gesellschaft.  


• Wir wollen natur- und umweltzerstörende Subventionen abbauen und die freiwerdenden 
Gelder in Natur- und Umweltprogramme investieren. 


• Naturschutz- und Biodiversitätsziele müssen in andere Politikbereiche verbindlich integriert 
werden, um den Erhalt von Natur und Biodiversität zu gewährleisten. Zur Kontrolle müssen die 
Umweltverwaltungen mit mehr Fachpersonal ausgestattet werden. Damit die EU-
Naturschutzrichtlinien und ihre nationalen Entsprechungen eingehalten werden, müssen sie 
finanziell gestützt werden. Das Bundesprogramm »Biologische Vielfalt« wollen wir aufstocken. 


• Wir setzen uns für die gesetzliche Verankerung und vollumfängliche Ausweitung der 
Verbandsklagerechte für Umwelt-, Natur- und Tierschutzvereinigungen und Einzelne im Sinne 
der Aarhus-Konvention ein.  


• Naturschutzflächen gehören in öffentliche Hand und sollen an Naturschutz- und 
Umweltverbände in Erbpacht vergeben werden.  


• Das nationale Naturerbe wollen wir sichern und ausweiten – finanziert durch einen 
Naturerbefonds. Auch über diese Flächen hinaus müssen Gebiete zur Wildnisentwicklung 
ausgewiesen werden, um das 2020-Ziel von 2 Prozent Wildnis zu erreichen.  


• Insekten müssen als wichtiger Teil des Ökosystems geschützt, erhalten und die Biodiversität 
muss gefördert werden. Dafür muss der Pestizideinsatz drastisch reduziert werden (vgl. Kapitel 
»Landwirtschaft«). 


• Unsere Wälder müssen aktiv dem Klimawandel angepasst werden. Dies gelingt mit einer 
naturnahen Waldbewirtschaftung, die auf Mischwälder mit vielfältiger Altersstruktur und 
europäischen Baumarten setzt. 


Tiere wirksam schützen 


• Wildlebende Tiere müssen besser geschützt werden. DIE LINKE will Wilderei und illegalen 
Wildtierhandel bekämpfen. Die Haltung bestimmter Wildtierarten und die Dressur von 
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Wildtieren in Zirkussen und Delfinarien wollen wir im Sinne des Tierwohls ebenso beenden wie 
den Handel mit Wildfängen auf gewerblichen Tierbörsen. Wir fordern einen Einfuhrstopp für 
Jagdtrophäen geschützter Arten. 


• Ein Programm zur Erstellung von Wildtierkorridoren und -passagen soll die Lebensräume von 
Waldtieren erhalten. Mehr Umzäunungen von Straßen schützen die Tiere besser vor dem 
Straßenverkehr. 


• Tierversuche müssen durch Alternativmethoden ersetzt werden. In Deutschland werden immer 
noch die von der EU untersagten »schwerst belastenden« Tierversuche durchgeführt. Das 
wollen wir ausschließen. Wir wollen einen rechtlich bindenden Ausstiegsplan verabschieden. 
Anstelle von Tierversuchen soll die Entwicklung und Anwendung von tierfreien Ersatzmethoden 
gefördert werden.  


• Lücken im Tierschutzrecht müssen endlich geschlossen werden und das Staatsziel Tierschutz 
muss ernst genommen werden. Lebendtiertransporte müssen streng reguliert werden (vgl. 
Kapitel »Landwirtschaft«). 


• Qualzucht, Qualhaltung und Qualmästung wollen wir in allen Bereichen der Tierhaltung 
verbieten. Kettenhaltung, Spaltenböden, Kastenstände und Käfige müssen der Vergangenheit 
angehören. Daunen dürfen nicht durch Rupfen lebender Tiere gewonnen werden. Den Import 
von Produkten aus Zwangsfütterung (Stopfen) wollen wir verbieten. 


• Der Verkauf von und Handel mit echtem Pelz von Tieren soll verboten werden.  


• Wir wollen Transparenz über Verwaltungsakte zur Tierhaltung herstellen. Tierschutzrechtliche 
Genehmigungen sollen von den Behörden kontrolliert werden. Anerkannte Tierschutzvereine 
sollen ein Verbandsklagerecht erhalten. 


Böden und Meere schützen 


Die Nutzung von Böden und Wasser muss endlich nachhaltig werden. Bodenschutz ist Klimaschutz, er ist 
wichtig für den Wasserkreislauf als Kohlenstoffspeicher und zur Ernährungssicherung.  


• Die Neuversieglung von Boden muss deutlich verringert werden. Neuversiegelung darf nur 
genehmigt werden, wenn sie mit einer mindestens ebenso großen Flächenentsiegelung in der 
Region einhergeht. Straßenneubau darf es nur bei einem unabhängig ermittelten Bedarf geben. 
In den Regionalplänen müssen Entsiegelungspotenziale festgehalten werden. 


• Es muss ein Fonds einführt werden, um belastete Flächen von Altlasten zu befreien. 


• In Deutschland sind circa 90 Prozent der Moore degradiert und machen dadurch bis zu 5 
Prozent unserer CO2-Emissionen aus. Der Erhalt bzw. die Renaturierung und Wiedervernässung 
von Mooren kann einen großen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele leisten und muss 
deshalb gefördert werden. 


• Die Meere sind stark belastet, die Klimakrise verschärft die Situation deutlich. Gemeinsam mit 
Umweltschutzverbänden fordern wir eine Meeresoffensive: Keine Überfischung, effektiver 
Schutz mariner Arten und Lebensräume, Meeresschutzgebiete müssen erhalten und ausgebaut 
werden – mindestens 50 Prozent der Schutzräume müssen aus der wirtschaftlichen Nutzung 
genommen werden. Und es braucht mehr Geld und Personal, um Maßnahmen umzusetzen. 


• Die Privatisierung der Wasserversorgung und des Zugangs zu See- und Meeresflächen lehnen 
wir ab (vgl. Kapitel »Internationales«). 


• Wir wollen die Wasserrahmenrichtlinie vorantreiben. Dazu gehören die Erhaltung bzw. 
Wiederherstellung naturnaher Strukturen, die Reduzierung des Schadstoffeintrags durch 
Düngemittel und Pestizide in Flüsse und Meere und die Sicherung von Auenflächen. Der 
Nationale Aktionsplan Pflanzenschutz (NAP) soll zu einem wirkungsvollen Plan zur Reduktion 
von Pestiziden in Deutschland umgestaltet werden. 


• Das Bundesprogramm »Blaues Band Deutschland« wollen wir weiterführen, umsetzen und 
finanziell absichern. 
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• Die Umweltbelastung von Gewässern durch unsachgemäße Entsorgung von Arzneimitteln ist 
gefährlich. Wir wollen das Rücknahmesystem von Medikamenten (wieder) einführen.  


• Es muss ein Fonds einführt werden, um belastete Flächen von Altlasten zu befreien. 


• Wir setzen uns für den Schutz der Natura-2000-Gebiete in Nord- und Ostsee ein. Die 
Schutzgebiete sollen frei von Fischerei, militärischer Nutzung, Ressourcenabbau und sonstigen 
wirtschaftlichen Eingriffen sein. Wir wollen alternative Fangmethoden fördern, um auf 
grundberührende (Schleppnetze) und lebensraumschädliche Methoden zu verzichten, und eine 
nachhaltige Fischerei mit Fangquoten, die auf wissenschaftlichen Empfehlungen basieren. 


There is no planet B: Ressourcen im Kreislauf führen  


Die globalen Ressourcen sind begrenzt; auch nachwachsende Rohstoffe benötigen Zeit zur Erneuerung. 
Wir müssen raus aus der Wegwerfgesellschaft, rein in eine Kreislaufwirtschaft. 


• Um die natürlichen Ressourcen zu schützen und den Einsatz von Recyclingmaterial zu erhöhen, 
wollen wir regionale Wirtschaftskreisläufe fördern und eine Ressourcenverbrauchsabgabe für 
Primärrohstoffe und Einwegprodukte einführen. 


• Wir wollen die Ökodesignvorgaben für Produkte erweitern, um Anforderungen an Lebensdauer, 
Update-, Upgrade-, Reparier-, Weiterverwend- und Recycelbarkeit zu schaffen. Wir unterstützen 
das »Top-Runner-Modell« für die Produktion von Geräten (das nachhaltigste Gerät zu einem 
bestimmten Zeitpunkt setzt den neuen Standard). 


• Für Reparaturdienstleistungen und Demontage wollen wir die Mehrwertsteuer auf 7 Prozent 
senken. Reparatur und Wiedernutzung muss Vorrang vor Recycling haben. 


• Abfallbehandlung und Abfallentsorgung darf nicht privatisiert werden. Sie muss als Bestandteil 
der Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand. 


• Müll soll möglichst nahe am Standort der Entstehung entsorgt werden. Wir wollen ein 
Pfandsystem für Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien einführen, um die Sammlung und 
Verwertung nach der Erstnutzung zu verbessern. Das Näheprinzip muss bei der 
Abfallentsorgung und -verarbeitung eingehalten werden. Wir wollen ein Pfandsystem für 
Energiesparlampen, Einwegbecher, Mobiltelefone, Fernseher und weitere Elektrogeräte 
einführen, um die Sammelquote zu erhöhen und die Verwertung zu verbessern. 


• Wir wollen quantitative Abfallvermeidungsziele einführen (»Zero Waste«), einen Rückgang des 
absoluten Ressourcenverbrauchs erreichen und die Plastikflut in den Griff bekommen. Einen 
Beitrag sollen dazu standardisierte Mehrwegsysteme leisten, die mindestens deutschlandweit in 
jedem Geschäft abgebbar sein sollen, und das nicht nur im To-go-Bereich, sondern auch für 
Versandhandel und bei Geschäften zwischen Unternehmen. 


 


Mehr Rechte für Verbraucher*innen 


Unternehmen, Banken und Konzerne sitzen gegenüber Verbraucher*innen am längeren Hebel und 
nutzen ihre Macht oft zum Nachteil der Verbraucher*innen aus. DIE LINKE setzt hier nicht allein auf 
Transparenz, sondern will die Rechte von Verbraucher*innen stärken. Sie verbindet 
Verbraucher*innenpolitik mit der sozialen Frage, denn die windigen Geschäftspraktiken zielen vor allem 
auf Menschen mit geringem Einkommen und Senior*innen ab – denen tut diese Abzocke im 
Portemonnaie besonders weh. Wir wollen eine eigenständige Verbraucherschutzbehörde mit starken 
Durchsetzungsbefugnissen. Die Verbraucherschutzverbände sollen finanziell besser ausgestattet, ihre 
Rechte sollen gestärkt werden. Dazu sollen sie auch Einnahmen des Bundes aus den Geldbußen der 
Kartellstrafen erhalten.  


• Inkassoabzocke muss durch klare, gesetzlich gedeckelte Gebühren und durch eine Erhöhung der 
Mahnanforderungen an Unternehmen gestoppt werden. Mehr als 15 Euro Inkassokosten bzw. 
5 Euro bei Forderungen bis 50 Euro sind unseriös.  
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• Wir wollen die Macht der Schufa und anderer Wirtschaftsauskunftsdateien auf den Lebensalltag 
der Menschen stark eindämmen. Eine Schufa-Anfrage darf nur noch bei tatsächlichen 
Kreditgeschäften erlaubt sein, nicht mehr für Verbraucherverträge des täglichen Bedarfs wie 
Miete, Strom- und Handyrechnungen. Ein negativer Schufa-Score muss nach einem Jahr wieder 
gelöscht werden. Darüber hinaus sollen in Zukunft Bonitätsauskünfte nicht mehr durch ein 
privates Unternehmen, sondern nur noch durch die öffentliche Hand erlaubt sein.  


• Unlautere Telefonwerbung muss unterbunden werden. Telefonisch abgeschlossene Verträge 
dürfen erst wirksam werden, wenn Verbraucher*innen den Vertrag schriftlich bestätigen.  


• Kostenfallen durch 2-jährige Vertragslaufzeiten zum Beispiel bei Fitness- und Handyverträgen 
und automatische Vertragsverlängerung wollen wir abschaffen.  


• Wucherpreise bei Verbraucherkrediten durch aufgedrängte oder untergeschobene 
Restschuldversicherungen müssen beendet werden.  


• Verbraucher*innen müssen gegen Insolvenz von Reiseveranstaltern und Airlines geschützt 
werden. 


• Damit sich Verbraucher*innen gemeinsam gegen Tricks von Unternehmen und Bereicherung auf 
Verbraucherkosten wehren können, machen wir uns für Sammelklagen stark, die unmittelbar zu 
einem Schadensersatz durch die Unternehmen führen.  


• Für langlebige technische Geräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Fahrzeuge, IT- und 
Elektrogeräte soll eine gesetzlich garantierte Mindestnutzungsdauer von 5 Jahren Pflicht 
werden. Darüber hinaus müssen IT-Produkte und Haushaltsgeräte leicht reparierbar und 
Upgrades jederzeit möglich sein. Wir fordern eine Anpassung der Produkthaftung an das digitale 
Zeitalter.  


• Verbraucher*innen haben ein Recht auf transparente Informationen durch Behörden und 
Unternehmen. Dazu brauchen wir ein starkes Verbraucherinformationsgesetz. Wir wollen einen 
Anspruch der Verbraucher*innen auf kurze, klare und vergleichbare Informationen, zum Beispiel 
über Kosten und Vertragslaufzeiten bei Krediten und Geldanlagen, bei Internetverträgen und 
Versicherungen. Wir wollen einen strengeren Transparenzstandard für Onlinemarktplätze und 
Onlineplattformen. 


• Wir wollen eine schrittweise Einschränkung der Produkt- und Markenwerbung im öffentlichen 
Raum. Sofort fordern wir ein Verbot von Werbung in Schulen und Kitas.  


• Verbraucherbildung muss soziale und ökologische Auswirkungen mit einbeziehen.  


• Verbraucher*innen müssen das Recht darauf haben, selbst zu bestimmen, was mit ihren Daten 
geschieht, ohne benachteiligt zu werden. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
beinhaltet hierfür wichtige Rechte, die bisher jedoch nicht ausreichend schützen und genutzt 
werden.  


• Guter Verbraucherschutz ist auf Hinweisgeber*innen angewiesen, die auf Missstände in 
Unternehmen, Behörden und anderen Einrichtungen aufmerksam machen. Wir brauchen ein 
Whistleblower-Schutzgesetz in Deutschland, damit diese Personen geschützt werden und nicht 
aus Angst vor Repressalien schweigen.  
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Verbraucherschutz bei Finanzprodukten! 


• Unabhängige Beratung statt Drückerkolonnen. Wir werden den provisionsbasierten Verkauf 
von Finanz- und Versicherungsprodukten abschaffen. Honorarberatung und unabhängige 
Finanzberatung durch Verbraucherzentralen müssen gestärkt werden. 


• Zusagen an Verbraucher*innen einhalten. Wir verpflichten Versicherer und andere 
Finanzdienstleister, auch unter Niedrigzinsbedingungen die gemachten Garantien und Zusagen 
ihrer Produkte einzuhalten. Bei klassischen Lebensversicherungen dürfen Bewertungsreserven 
und Überschüsse, die grundsätzlich den Verbraucher*innen zustehen, nicht gekürzt werden.  


• Den gesamten Kapitalmarkt regulieren und Gebühren begrenzen. Wir unterstellen den fast 
unregulierten »grauen« Kapital- bzw. Kreditmarkt einer wirksamen einheitlichen Finanzaufsicht 
und regulieren ihn strikt. Zu einem guten finanziellen Verbraucherschutz gehört auch die 
Begrenzung unangemessener Gebühren und Entgelte für Bankdienstleistungen. Außerdem 
begrenzen wir die Vorfälligkeitsentschädigungen bei vorzeitiger Rückzahlung von Darlehen 
deutlich. 


Gerechtigkeit für die Menschen in Ostdeutschland. Eine Zukunft für 
die Regionen 


Die Herausforderungen in Ostdeutschland sind gesamtdeutsche. Sie sind Herausforderungen der 
sozialen Gerechtigkeit. Noch immer geht es um Anerkennung von und den Respekt für Lebensleistungen 
einer ganzen Generation, die sich in den Wendejahren neu erfinden musste. Ostdeutschland ist längst 
weit mehr als die Erinnerung an die Zeiten des demokratischen Neuanfangs: von Energiedörfern über 
ökologische Landwirtschaft bis zu solidarischer Ökonomie. Ostdeutschland steht für den Lebensmut 
einer jungen Generation, die nicht mehr gewillt ist, die strukturellen Benachteiligungen hinzunehmen. 
Viele kennen das Gefühl, dass die eigenen Lebensleistungen – oder die der Eltern – nicht anerkannt 
werden. Dass der gesellschaftliche Vertrag, nach dem sich harte Arbeit gegen soziale Absicherung 
tauscht, nicht gilt. Fast jede*r Zweite im Osten fühlt sich in seiner oder ihrer Arbeit nicht wertgeschätzt – 
das gilt auch für qualifizierte Beschäftigte mit unbefristeten Arbeitsverträgen. Ostdeutsche Beschäftigte 
waren lang bereit, Leistung auch unter harten Bedingungen zu erbringen und eigene Interessen 
zurückzustellen: im Interesse des Betriebs und mit Blick auf die für alle schlechteren Perspektiven im 
Osten. Jetzt wächst die Bereitschaft zu streiken und zu kämpfen. Der Kampf geht um mehr als »nur« die 
Lohnhöhe und Arbeitsplätze: Streiks sind zum Symbol geworden für Gerechtigkeit, Anerkennung, mehr 
Mit- und Selbstbestimmung. Sie kämpfen für die eigenen Rechte und den Eigen-Sinn des Ostens. DIE 
LINKE ist den Erfahrungen und den Kämpfen der Menschen in Ostdeutschland verbunden. Wir sind die 
Stimme des Ostens.  


Zukunftswirtschaft in Ostdeutschland 


Entscheidungen, die die Treuhand und die Politik des sogenannten Aufbaus Ost getroffen haben, 
bestimmen noch heute die Entwicklungspfade der ostdeutschen Gesellschaft. Zwar wurden viele 
Ortskerne restauriert. Strukturell und im Durchschnitt aber bilden die fünf Ostbundesländer immer noch 
die größte zusammenhängende strukturschwache Region Deutschlands: Die Löhne im Osten, 
Einkommen und Vermögen sind geringer, die Netzabdeckung ist schlechter. Für die Menschen ist die 
Zukunft vielfach von Sorgen geprägt. Zwar waren in den letzten Jahren höhere Steuereinnahmen zu 
verzeichnen, die Haushaltsüberschüsse flossen jedoch oft zur Schuldentilgung an die Banken und nicht 
in notwendige Investitionen. Der Deckel auf den kommunalen Haushalten vermittelt den Menschen: Für 
zentrale Bedürfnisse des Lebens ist kein Geld da. Und: dass die Interessen der einen Gruppe immer 
zulasten anderer Bevölkerungsgruppen gehen. Das ist auch ein Nährboden für Konkurrenz und 
Rassismus. 


Ungleichheit wird vererbt: In der DDR wurde kaum Vermögen in privater Hand gebildet. Das spürt selbst 
die dritte Generation noch: Sie hat systematisch schlechtere Chancen, die Lücken in der öffentlichen 
Daseinsvorsorge privat auszugleichen. Sie kann nicht auf ein Familienerbe hoffen, um prekäre 
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Lebensverhältnisse zumindest in der zweiten Lebenshälfte abzufedern, oder dem angespannten 
Mietwohnungsmarkt durch eine Eigentumswohnung der Eltern auszuweichen.  


Die Treuhand hat einen großen Anteil an der dauerhaften Demontage der ostdeutschen Gesellschaft 
gehabt. Die staatliche »Förderung« ostdeutscher Wirtschaft wanderte vielfach in die 
Unternehmenskassen der westdeutschen Konkurrenz (Kalisalz, Vulkan-Werft), die plötzlich 
»Mutterkonzern« waren. Der öffentlichen Hand im Osten blieben vor allem Nachsorgekosten und 
willkürlich festgelegte kommunale »Altschulden«.  


• DIE LINKE beantragt im Bundestag einen Untersuchungsausschuss, der aufarbeiten soll, wer auf 
Grundlage welcher Expertisen und zu wessen Gunsten die Treuhand die wirtschaftlichen 
Entscheidungen gefällt hat. 


Für gleichwertige Lebensbedingungen im Osten braucht es gezielte Impulse durch Investitionen. 
Mindestens 50 Milliarden Euro müsste die Wirtschaftsleistung in den Flächenländern Ost höher sein, um 
zu dem Westbundesland mit der niedrigsten Wirtschaftsleistung aufzuschließen (Schleswig-Holstein) 
und damit auch die höheren Löhne tragen zu können. Um knapp 170 Milliarden Euro müsste die 
ostdeutsche Wirtschaftsleistung ausgeweitet werden, um im Durchschnitt der westlichen Bundesländer 
zu liegen. 


Unser Konzept für eine Zukunftswirtschaft beinhaltet:  


• Eine Lohnoffensive Ost und Einsatz für (gleich) gute Renten, 
• einen Investitionsplan Ost, der die wirtschaftliche Entwicklung voranbringt 
• und die Sicherung der Daseinsvorsorge. 


Wir setzen auf eine regional verankerte Wirtschaft, die sich an den Bedürfnissen der Menschen in den 
jeweiligen Regionen ausrichtet. Was in der Region an Waren und Dienstleistungen konsumiert wird, soll 
viel mehr in der Region produziert werden. DIE LINKE setzt auf gemeinwohlorientierte und 
genossenschaftliche Wirtschaftskonzepte. Gegen die Dominanz marktwirtschaftlicher Verwertungs- und 
Effizienzlogik setzen wir uns für eine gute Versorgung, eine bedarfsgerechte öffentliche Daseinsvorsorge 
und den Stopp der Privatisierung von öffentlichem Eigentum ein. Unsere Vision ist ein anderer, 
solidarischerer Entwicklungspfad im Osten – und in anderen Regionen. 


Die öffentliche soziale wie technische Infrastruktur hat einen wesentlichen Anteil an der Lebensqualität 
vor Ort. 


• Keine »verlängerte Werkbank Ostdeutschland«: Wir stärken regionale Verwertungskreisläufe.  


• Den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und für die Nutzer*innen kostenfrei machen. 
Stillgelegte Strecken und vom öffentlichen Verkehr abgeschnittene Dörfer darf es nicht geben. 
Ein kostenfreier Nahverkehr mit guten, bezahlbaren Verbindungen in die größeren Zentren 
stärkt Mobilität und Lebensqualität, er schützt das Klima und schafft Arbeitsplätze in der 
Produktion von Fahrzeugen und Schiene – viele davon liegen im Osten.  


• Schub für Demokratie und Selbstbestimmung: Wir fördern Genossenschaften und 
belegschaftseigene Betriebe. Das sichert auch die Unternehmensnachfolge, die in 
Ostdeutschland oft infrage steht.  


• Die ostdeutschen Flächenländer belegen die hinteren Plätze, wenn es um die 
Breitbandversorgung der Haushalte mit mehr als 50 Megabit geht. Die Kommunen (Kreise, 
kreisfreie Städte) müssen das Recht haben, das Breitbandnetz in ihrem Gebiet selbstständig 
aufzubauen und zu betreiben, um Versorgungssicherheit bei hoher Qualität der Anschlüsse zu 
gewährleisten. Dabei ist die Zusammenarbeit zwischen Kommunen sinnvoll und muss vom Bund 
finanziell und über Beratungsleistungen gefördert werden. Der Vorrang privater Anbieter 
sowohl beim Ausbau als auch beim Betrieb der regionalen Breitbandnetze muss abgeschafft 
werden. 


• Wir wollen regionale Planungs- und Beratungsstellen in öffentlicher Hand schaffen, die 
Kommunen bei Projekten unterstützen oder diese gänzlich für sie durchführen. Insbesondere in 
kleineren Kommunen werden bestimmte Vorhaben wie der Neubau einer Schule, Kita, 
Rekommunalisierung von Energie oder ÖPNV nur in größeren zeitlichen Abständen realisiert, 
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trotzdem sollen Kommunen über nötige spezialisierte Planungskapazitäten problemlos zugreifen 
können. 


Genossenschaftsoffensive: Um regionale und kommunale Wertschöpfung zu stärken, wollen wir die 
Gründung von Genossenschaften fördern. Genossenschaften dürfen dabei nicht als prekäre, 
»selbstausbeuterische« Konkurrenz zu guter Arbeit aufgebaut werden, sondern als Teil einer 
Demokratisierung der Wirtschaft. Sie können als Energiegenossenschaften arbeiten, die die kommunale 
Energieversorgung ergänzen, bezahlbares Wohnen, Landwirtschaft, Vertrieb, Brauerei, Produktion und 
Reparatur, Gesundheitsdienstleistungen oder andere Elemente der Daseinsvorsorge garantieren. 


• Geförderte Genossenschaften sind an dieselben Kriterien für gute Arbeit gebunden. Sie sollen 
auf gemeinwohlorientiertes Wirtschaften bezogen sein – das schließt Wirtschaftlichkeit ein, 
aber nicht Profit. Es braucht ein neues Verständnis von erfolgreichem Wirtschaften.  


• Wir wollen regionale Produkte und Vertriebsstrukturen stärken. Produktionsgenossenschaften 
und Vertriebsgenossenschaften aus den Regionen sollen miteinander verbunden werden.  


Tarifverträge und gute Arbeit 


Die Ostdeutschen arbeiten pro Jahr im Durchschnitt 67 Stunden länger und erhalten dafür 
durchschnittlich 5.000 Euro weniger Gehalt als ihre westdeutschen Kolleg*innen. Die besondere Ost-
West-Spaltung, die quer durch Deutschland und Europa geht, bedeutet für viele Menschen eine 
Erfahrung von Abwertung. Selbst dort, wo Hochkonjunktur auf dem Arbeitsmarkt herrscht, bleibt 
Ostdeutschland ein Niedriglohnland mit schlechten Arbeitsbedingungen. Die durchschnittlichen 
Bruttostundenlöhne liegen 3 bis 6 Euro unter den westdeutschen Flächenbundesländern. Prekäre und 
atypische Beschäftigungsverhältnisse haben in zehn Jahre um 10 Prozent zugenommen – mehr als 
jede*r Dritte Beschäftigte ist heute betroffen.  


• Wir wollen einheitliche Tarifgebiete in Ost und West. Dass eine Lohnangleichung möglich ist, hat 
die IG Bau bewiesen. Die Ost-West-Lohnmauer lässt sich dort überwinden, wo Gewerkschaften 
besonders einflussreich sind.  


• In vergleichbaren Branchen müssen bundesweit gleiche Arbeitszeiten und Urlaubsregelungen 
gelten. 


• Die Vergabe öffentlicher Aufträge binden wir an Kriterien: 1. Tariftreue, 2. ökologisches 
Wirtschaften, 3. kurze Wege und Transportvermeidung. Wir wollen einen Vergabemindestlohn, 
der sich an der Höhe der niedrigsten Gehaltsklasse des TVL orientiert, verbindlich für die 
Vergabe machen. 


Gleiche Rente für gleiche Lebensleistung 


30 Jahre nach der Vereinigung ist die Lebensleistung im Osten immer noch nicht gleich viel wert. 
Die Ostrenten müssen sofort an das Westniveau angepasst werden. 
Solange es noch starke Lohnunterschiede zwischen Ost und West gibt, muss die Umrechnung 
der Ostgehälter erhalten bleiben. Die Angleichung der Ostrenten darf nicht zum Nachteil der 
heutigen Beschäftigten führen.  
Für Zeiten des Niedriglohns wollen wir generell für alle Beschäftigten in Ost wie West eine 
Hochwertung der Rente einführen. Darum wollen wir die Rente nach Mindestentgeltpunkten 
entfristen und verbessern.  


Gutes Leben auch auf dem Land: Soziale Zentren 
In den kleineren Gemeinden ist das öffentliche Leben oft weitgehend zum Erliegen gekommen. Kneipe 
oder Seniorentreff, Dorfladen, Internetcafé, Räume für Jugendliche, Plattform für die Vermarktung 
regionaler Produkte – das ist in vielen Orten (inzwischen) unbekannt.  


• Wir wollen soziale Zentren in den Dörfern schaffen. Sie dienen als Orte der Begegnung und 
bieten grundlegende Dienstleistungen wie Post und Bank an. Sie können Räume für 
zivilgesellschaftliche Initiativen und für gemeinsames Kaffeetrinken bereithalten und einen 
Dorfladen mit Zugang zu Bestellplattformen der regionalen Produzenten. Hier können 
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Bürger*innen beraten werden, die Genossenschaften gründen wollen. Jugendliche können ihre 
Ansprüche anmelden: Proberäume für Bands, digitale Werkstätten, Jugendkultur. Die Betreuung 
der sozialen Zentren findet über tariflich bezahlte Arbeitsplätze statt.  
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Starke Kommunen, gute Lebensqualität 


Vor Ort, in den Kommunen, entscheidet sich die Lebensqualität im Alltag. Die Privatisierung von 
öffentlichem Eigentum und öffentlicher Daseinsvorsorge hat den Alltag in vielen Kommunen und 
Nachbarschaften erschwert. Viele Kommunen in wirtschaftlich benachteiligten Regionen sind 
überschuldet und unter Zwangsverwaltung. Der Abstand zwischen armen und reichen Kommunen in 
Deutschland wächst weiter. Die Schuldenbremse wirkt sich verheerend auf die Lebensqualität von 
Menschen mit geringerem Einkommen und auf die kommunale Demokratie aus. Wenn im Stadt- oder 
Gemeinderat bisweilen nur noch über die Verwaltung des Mangels und vermeintliche Sachzwänge 
entschieden wird, wird die Demokratie in der Kommune erstickt.  
Wir wollen die öffentlichen Dienstleitungen zurück in die öffentliche Hand holen und die 
eigenwirtschaftliche Tätigkeit der Kommunen stärken. Kommunale Daseinsvorsorge darf nicht auf den 
Markt geworfen werden! 


• Privatisierte Bereiche der Daseinsvorsorge wollen wir rekommunalisieren. Wir wollen dafür 
sorgen, dass der Bund den Kommunen Mittel für die Rekommunalisierung von Wohnungen, 
Krankenhäusern, Wasser- und Energieversorgung zur Verfügung stellt. Dies kann über einen 
Rekommunalisierungsfonds geschehen. Unterstützung und rechtliche Beratung können durch 
eine Rekommunalisierungsagentur organisiert werden, damit nicht in jeder Kommune das Rad 
neu erfunden werden muss.  


• Vorhandene Einschränkungen bei der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen müssen 
abgebaut, interkommunale Zusammenarbeit muss zum Vorbild gemacht und im Bereich der 
kommunalen Daseinsvorsorge eine Präferenz zugunsten der öffentlichen Hand erreicht werden. 
Wir wollen Anreize für den Aufbau regionaler Wirtschaftskreisläufe. 


• Um gleichwertige Lebensbedingungen in allen Regionen und Kommunen zu schaffen, soll die 
Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände durch ein verbindliches Anhörungs- und 
Mitwirkungsrecht der Kommunen auf Bundesebene gesichert werden.  


• Verfestigte Kassenkredite der Kommunen müssen vom Bund in einen Altschuldenfonds 
übernommen und mit vom Bund getilgt werden. Die eigentlich als kurzfristige Finanzierung 
gedachten Kassenkredite sind in den vergangenen 20 Jahren um 40 Milliarden Euro angestiegen. 
Sie sind oftmals die einzige Möglichkeit, die kommunalen Pflichtaufgaben zu erfüllen.  


• Die kommunalen Haushalte müssen von den Sozialleistungen entlastet werden. Diese müssen 
in vollem Umfang vom Bund getragen werden. Kosten, die von Bund oder Ländern verursacht 
werden, müssen auch von dort finanziert werden (Konnexität). 


• DIE LINKE tritt für eine Reform der Gewerbesteuer in eine Gemeindewirtschaftsteuer ein. 
Verbunden mit der Umsetzung von Konnexität können die Kommunen wieder auf verlässliche 
finanzielle Füße kommen. 


• Viele kommunale Aufgabenfelder sind inzwischen durch Gesetze und Verordnungen bis ins 
Detail »fremdbestimmt« und örtliche Gegebenheiten finden kaum Berücksichtigung. Dies muss 
sich ändern. Die Selbstverwaltung muss gestärkt und der Spielraum der Kommunen bei 
Wirtschafts- und Bauangelegenheiten vergrößert werden. 


• Die Förderung des Ehrenamts muss gewährleistet werden und deshalb dürfen kommunale 
Aufwandsentschädigungen nicht auf Leistungen des SGB II und des BAföG angerechnet werden. 


• Laufende Bundesprogramme für Kommunen müssen verstetigt, kombinierbar und dem Bedarf 
angepasst werden. Eine Vielzahl von Kommunen kann sich nicht einmal die im Verhältnis 
geringen Eigenanteile an Bundesprogrammen leisten, um für nötige und allein kaum 
finanzierbare Investitionen Fördermittel zu bekommen. Deshalb müssen die Eigenanteile 
zumindest für Kommunen in schwieriger Haushaltslage abgeschafft werden. 


• Für gerechte Kommunalfinanzen braucht es die 100-prozentige Anrechnung der kommunalen 
Finanzkraft im Länderfinanzausgleich.  
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Mit Steuern Umsteuern 


Noch nie waren Einkommen und Vermögen so ungleich verteilt. Immer größere Vermögen haben sich in 
immer weniger Händen konzentriert: Zwei Drittel aller Vermögen sind in der Hand der oberen 
10 Prozent der Bevölkerung. Allein die 45 reichsten Haushalte besitzen so viel wie die gesamte ärmere 
Hälfte der Bevölkerung zusammengenommen. Das reichste Prozent der Bevölkerung vereint rund 
35 Prozent des Vermögens auf sich, also mehr als ein Drittel. Die reichsten 5 Prozent haben mehr als die 
»restlichen« 95 Prozent.  
Wer viel hat, kann es leicht vermehren. Auf Gewinne aus Kapital und Aktien wird eine Billigsteuer 
erhoben. Wer hingegen wenig oder nichts hat, zahlt mehr und mehrfach: Lohnsteuer kann man nicht 
hinterziehen, sie wird sofort abgezogen. Die Mehrwertsteuer trifft prozentual Menschen mit niedrigem 
Einkommen stärker. Weil öffentliches Eigentum privatisiert wurde, müssen viele Dienstleistungen privat 
bezahlt werden. Ein Großteil der Vermögen in Deutschland wird vererbt. Hohe Einkommen werden 
weniger besteuert als noch in den 1990er Jahren. Jahrzehntelang ist in Deutschland eine 
Vermögensteuer erhoben worden – seit 1997 nicht mehr. Das wollen wir ändern, um die skandalöse 
Ungleichheit in Deutschland zu bekämpfen.  
Dem privaten Reichtum steht eine verarmte öffentliche Infrastruktur gegenüber: Bibliotheken und 
Schwimmbäder schließen, Personal im Krankenhaus wird gekürzt, um notwendige Reparaturen 
finanzieren zu können, Bus und Bahn kommen auf dem Land nur noch selten und sind in der Stadt oft 
überfüllt, weil die Kapazitäten nicht ausreichen. Hier würden die Einnahmen aus einer Millionärsteuer 
besonders helfen: Sie geht an die Länder und kann die öffentliche Infrastruktur stärken.  
Noch nie war die Armutsgefahr so hoch: Mehr als jede*r Sechste im reichen Deutschland ist arm oder 
von Armut bedroht. Die Reichen haben viele Verbündete in der Politik. Sie können ihrer Stimme mehr 
Gewicht verleihen. Wir halten dagegen. Mehr Gerechtigkeit und eine starke öffentliche Daseinsvorsorge 
gibt es nur, wenn die Unteren entlastet werden – und die Oberen stärker belastet. Hohe Vermögen und 
Einkommen, Erbschaften und Gewinne aus Kapital und Aktien müssen stärker besteuert werden. Damit 
finanzieren wir Investitionen in eine gute öffentliche Versorgung und einen Sozialstaat, der alle 
Menschen sicher vor Armut schützt. Wir stärken solidarische und ökologische Formen der Wirtschaft 
und schaffen Arbeitsplätze. Das ist machbar und wir wissen, wie wir es bezahlen werden. Es ist genug 
für alle da, wenn alle genug beisteuern:  
  


• Die LINKE fordert eine Vermögensteuer mit einem progressiven Tarif und einem Freibetrag für 
Privatvermögen von 1 Mio. Euro pro Person (ohne Schulden). Wer etwa mit einer 
Eigentumswohnung in der Innenstadt »Papier-Millionär« ist, wird nicht belastet. Dies ist 
insbesondere wegen der Entwicklung der Immobilienpreise wichtig, die zu massivem 
Vermögenszuwachs für Eigenheimbesitzer führten, die aber im Unterschied zu großen 
Immobilienhaien nicht mit hohen Renditen einhergehen. Der Freibetrag für Betriebsvermögen 
liegt bei 5 Millionen Euro. Altersvorsorge soll von der Steuer ausgenommen werden.  


• Der Eingangssteuersatz der Vermögensteuer startet bei 1 Prozent und steigt bis zu einem 
Nettovermögen von 50 Mio. Euro stetig an. Ab 50 Mio.n Euro greift der Höchststeuersatz von 
5 Prozent. Das ist angemessen, weil große Vermögen besonders hohe Renditen abwerfen. 
Zudem ist bei sehr großen Vermögen auch eine Umverteilung zulasten von Vermögenssubstanz 
erforderlich. Die geschätzten Einnahmen liegen dann jährlich bei etwa 70 Milliarden Euro. 


• Starke Schultern tragen mehr: Für die Bewältigung der Corona-Krise wollen wir eine 
Vermögensabgabe erheben. Diese soll für Nettovermögen über 2 Millionen Euro (für 
Betriebsvermögen sind 5 Millionen Euro Freibetrag) erhoben werden. Die Vermögensabgabe ist 
progressiv von 10 bis 30 Prozent gestaffelt und kann über 20 Jahre in Raten gezahlt werden. Die 
jährliche Belastung des Nettovermögens beträgt somit zwischen 0,1 und 1,5 Prozent. Die 
geschätzten Einnahmen liegen bei 310 Milliarden Euro über 20 Jahre.  


• Erbschaftsteuer: Reichtum wird vererbt – meist ohne dass nennenswerte Steuern bezahlt 
werden. Gerade die Superreichen können ihr Millionenvermögen in Unternehmensanteilen 
steuerfrei vererben oder verschenken. Wir werden dafür sorgen, dass die Steuerschlupflöcher 
geschlossen werden. Zu dem Zweck sollen die heute existierenden Privilegien für 
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Betriebsvermögen bei Erbschaften und Schenkungen entfallen. Wir werden die Erbschaftssteuer 
auf hohe Erbschaften erhöhen. Normales, selbstgenutztes Wohneigentum bleibt freigestellt. 
Mehreinnahmen im Jahr: 8 bis 10 Milliarden Euro. 


• Die Unternehmensteuern wurden schon vor Jahren massiv gesenkt. Die Körperschaftssteuer 
muss wieder auf 25 Prozent erhöht werden. Wir wollen den Wettlauf der Unternehmen um 
Steuervermeidung unterbinden und drängen auf europaweite Mindestsätze für 
Unternehmenssteuern. Wir werden sicherstellen, dass Unternehmen und Konzerne sich nicht 
den Steuern entziehen. Megakonzerne wie Amazon wurden in der Corona-Krise noch mächtiger, 
zahlen aber kaum Unternehmenssteuer. Wir brauchen deshalb eine Steuerreform, die solche 
Konzerne stärker am Ort der Umsätze besteuert.  


• Umsatzsteuer: Für arbeitsintensives Handwerk, Produkte für Kinder und Arzneimittel wollen wir 
ermäßigte Steuersätze. 


• Steuerhinterziehung: Geldwäsche und Subventionsbetrug wollen wir wirksamer bekämpfen und 
somit Steueroasen – auch »made in Germany« – austrocknen. Dafür wollen wir eine 
Bundesfinanzpolizei aufbauen und das Personal im Steuervollzug bedarfsgerecht aufstocken. Es 
ist realistisch, mit einem konsequenteren Steuervollzug und der Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung in Steueroasen jährlich etwa 15 Milliarden Euro mehr einzunehmen. 


• Finanztransaktionssteuer: Wir dämmen die Spekulation auf den Finanzmärkten ein. Bei jeder 
Finanztransaktion soll ein Steuersatz von 0,1 Prozent fällig werden. Die eingenommenen Gelder 
sollen einerseits für eine nachhaltige Entwicklung in den Ländern des Südens und für globalen 
Klimaschutz und andererseits für den sozialökologischen Umbau unserer Industriegesellschaft 
genutzt werden. 


• Gemeindewirtschaftsteuer: Wir wollen die bisherige Gewerbesteuer in eine 
Gemeindewirtschaftssteuer umwandeln. Die Bemessungsgrundlage wird ausgeweitet (Pachten, 
Mieten, Leasingraten und Lizenzgebühren werden berücksichtigt) und gutverdienende 
Selbstständige und Freiberufler einbezogen. Dafür werden wir den Freibetrag auf 30.000 Euro 
anheben und die festgesetzte Steuer bei der Einkommensteuer berücksichtigen. Die 
Gewerbesteuerumlage wird abgeschafft, was Städte und Gemeinden finanziell entlastet. 
 


Was langfristig wirkt, muss auch langfristig finanziert werden: Die Schuldenbremse und der 
europäische Fiskalpakt blockieren langfristige Entwicklungen und sollen Privatisierung vorantreiben.  


• Die Schuldenbremse ist volkswirtschaftliche unsinnig und gehört abgeschafft. Solange die 
Schuldenbremse existiert und Tilgungsverpflichtung besteht, muss die Tilgung auf 50 Jahre 
gestreckt werden. Aufwendungen für Zinszahlungen dürfen den Verschuldungsspielraum nicht 
zusätzlich einschränken. Dadurch wird der finanzielle Spielraum auch innerhalb der 
Schuldenbremse erweitert.  


Gerechter Haushalt: Bildung, Gesundheit und Klimaschutz statt Aufrüstung. Der Bundeshaushalt 
umfasst eine Erhöhung der Militärausgaben. Die Bundesregierung nähert sich weiter der Marke von 
2 Prozent des BIP für Rüstungsausgaben. Diese Prioritätensetzung ist falsch. Auch der Abbau 
klimaschädlicher Subventionen kann den Bundeshaushalt entlasten. Insgesamt sind Einsparungen im 
Umfang von 12 Milliarden Euro jährlich problemlos möglich. 


Mit diesen Mehreinnahmen können wir den Einstieg in eine solidarische Gesellschaft finanzieren:  
bessere soziale Sicherheit, mehr Personal in Bildung, Gesundheit und Pflege und einen Neustart im 
gemeinnützigen Wohnungsbau, Barrierefreiheit und den Einstieg in einen sozialen und ökologischen 
Umbau der Wirtschaft. Unsere Forderungen sind gegengerechnet und realistisch. 


Einkommensteuer gerecht reformieren 


Auch die Besteuerung von Einkommen wollen wir gerechter machen. Niedrige und mittlere Einkommen 
wollen wir entlasten. Hohe Einkommen müssen stärker besteuert werden. Als Faustregel gilt: Wer (als 
Single, Steuerklasse I) weniger als 6.500 Euro im Monat brutto hat, zahlt nach unserem Tarif weniger 
Steuern. Alle haben Vorteile von der verbesserten öffentlichen Daseinsvorsorge und den geringeren 
Beiträgen zu unserer solidarischen Gesundheitsversicherung. 
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• Alle zu versteuernden Einkommen unter 14.400 Euro im Jahr bleiben steuerfrei. Der 
Steuerverlauf wird abgeflacht. Gerade mittlere Einkommen profitieren, da ein höherer 
Freibetrag bedeutet, dass nur auf das darüberhinausgehende Einkommen überhaupt Steuern 
gezahlt werden müssen. 


• Höhere Einkommen wollen wir stärker besteuern. Ab 70.000 Euro zu versteuerndem 
Einkommen im Jahr beträgt der Steuersatz 53 Prozent. Zu versteuerndes Einkommen bedeutet: 
das, was vom Bruttoeinkommen nach den üblichen Abzügen (pauschale Freibeträge und 
Sonderausgaben) übrigbleibt. 70.000 Euro zu versteuerndes Einkommen entspricht etwa 81.000 
Euro Bruttoverdienst eines oder einer Alleinstehenden ohne Kinder. 53 Prozent Steuersatz gilt 
für das Einkommen ab 70.000 Euro. Der durchschnittliche Steuersatz für 70.000 Euro 
Einkommen liegt bei circa 30 Prozent. 


• Wir sehen zwei Stufen einer gesonderten Reichensteuer vor: 60 Prozent für Einkommen 
oberhalb der aktuellen Reichensteuergrenze von 260.533 Euro und 75 Prozent für Einkommen 
oberhalb von 1 Million Euro zu versteuerndem Einkommen. 


• Einkommen aus Kapitalerträgen sollen nicht weiter bevorzugt werden, sondern nach denselben 
Sätzen versteuert werden wie alle Einkommen. Die Abgeltungssteuer von 25 Prozent werden 
wir abschaffen, Einschränkungen der Verrechnung von Verlusten aus Kapitalvermögen sowie 
den Sparerpauschbetrag allerdings beibehalten. 


• Das Ehegattensplitting wird durch familienfreundliche Steuermodelle ersetzt. Dabei muss das 
nicht ausgeschöpfte steuerliche Existenzminimum zwischen Eheleuten bzw. 
Lebenspartner*innen übertragbar sein. 


• Bei Entlassungen wollen wir Steuerfreibeträge für Abfindungen wieder einführen. 


• Die Entfernungspauschale wird durch ein Mobilitätsgeld ersetzt, das pro Entfernungskilometer 
zur Arbeitsstätte allen Arbeitnehmer*innen unabhängig von ihrem Einkommen dieselbe 
Steuerbegünstigung verschafft. 


• DIE LINKE will den Solidaritätszuschlag für hohe Einkommen erhalten und zu einem 
Solidaritätspakt III umbauen. Der Soli ist die sozial gerechteste Steuer: mit der stärksten 
Entlastung im unteren Bereich und für Menschen mit Kindern – und der stärksten Belastung für 
die im oberen Bereich, besonders Menschen ohne Kinder. 


• DIE LINKE fordert einen Solidarpakt III zur Bewältigung des Strukturwandels in Regionen in und 
nach dem industriellen Umbruch. Das finanzielle Volumen muss an den Solidarpakt II 
anknüpfen, deshalb fordern wir mindestens 10 Milliarden Euro jährlich aus Bundesmitteln für 
den Strukturwandel und Kohäsion zur Verfügung zu stellen. Unser Solidarpakt III richtet sich an 
alle strukturschwachen Regionen in Deutschland. Wir schlagen für die Planungssicherheit einen 
Zeitraum bis 2035 für den Solidarpakt III vor und somit ein Gesamtvolumen von mindesten 
150 Milliarden Euro. 


• Grunderwerbsteuer und Share Deals. Durch steigende Immobilienpreise und die in fast allen 
Bundesländern angehobenen Steuersätze der Grunderwerbsteuer ist die Steuerbelastung für 
die meisten Immobilienerwerbe deutlich gestiegen. Immobilienkonzerne hingegen, die große 
und sehr große Immobilienpakete kaufen, kommen durch sogenannte Share Deals meist davon, 
ohne Steuern zu zahlen. Sie kaufen formal nicht die Immobilien, sondern die Mehrheit (bis zu 90 
Prozent) der Anteile (engl. »Shares«) an den jeweiligen Firmen, die die Immobilien besitzen. Wir 
fordern eine Reform der Grunderwerbsteuer, sodass auch anteilige Immobilienkäufe (ab über 
50 Prozent) dann entsprechend auch anteilig besteuert werden. Dadurch werden Share Deals 
weitgehend unattraktiv. 


• Gemeinnützigkeit. In den vergangenen Jahren haben immer mehr politisch engagierte Vereine 
vom Finanzamt oder vor Gericht ihre Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen. Wir brauchen 
eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts mit einer Ausweitung der als gemeinnützig 
anerkannten Zwecke (zum Beispiel die Förderung der Menschen- und Grundrechte, des 
Friedens, des Klimaschutzes oder der sozialen Gerechtigkeit). Auch darf die Erwähnung eines 
Vereins in einem Verfassungsschutzbericht des Bundes oder der Länder nicht mehr automatisch 
zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit führen, wie dies zuletzt im Fall der VVN/BdA passiert ist. 
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• Steuervollzug. Die großen Probleme im Steuervollzug müssen endlich gelöst werden. Dazu 
braucht es einerseits deutlich mehr Personal und IT-Kapazitäten der Finanzbehörden. 
Mindestens ebenso wichtig ist aber eine bundesweit einheitliche Umsetzung und Durchsetzung 
der Steuergesetze des Bundes. Die Frequenz, mit der Großbetriebe und reiche Einzelpersonen 
durch Betriebs- und Steueraußenprüfungen kontrolliert werden, variiert stark zwischen den 
Ländern. Wir brauchen viel häufigere und intensivere Steuerprüfungen für Unternehmen und 
reiche Einzelpersonen. Die wirksame Lösung für diese interessengeleitete Kleinstaaterei wäre 
die Übertragung des Steuervollzugs auf die Bundesebene (»Bundessteuerverwaltung«). Auch bei 
der Verfolgung und Bekämpfung halblegaler und verbotener Steuergestaltungsmodelle sind die 
Finanzbehörden oft untätig (siehe auch das nächste Kapitel). 


Die Macht der Banken und Finanzmärkte brechen 


Mehr als zehn Jahre nach der Finanz- und Weltwirtschaftskrise sind deren Ursachen nicht überwunden. 
Die Regierung hat es versäumt, das Finanzsystem grundlegend zu verändern und auf die Interessen der 
Mehrheit der Bevölkerung auszurichten. Dafür braucht es den Mut, sich mit den Großbanken, 
Hedgefonds und den Multimilliardären anzulegen. Wir wollen die Gesellschaft und die Demokratie aus 
dem Würgegriff der Finanzkonzerne befreien: 


• Aus kapitalgedeckter Altersvorsorge fließen den Finanzmärkten Milliardenbeträge zu. Wir 
wollen die Rentenprivatisierungen zurücknehmen und die Mittel der Spekulation entziehen (vgl. 
Kapitel »Rente«).  


• Gerade von den hochkomplexen Finanzinstrumenten (zum Beispiel Derivaten höheren Grades), 
von denen im Krisenfall die größten Risiken ausgehen, geht kaum ein merklicher Nutzen für das 
Gemeinwesen aus. Die LINKE will den Finanzsektor deshalb auf eine dienende Funktion für 
Gesellschaft und Realwirtschaft zurückführen. Die Finanzmärkte sollen entschleunigt und im 
Volumen geschrumpft werden.  


• Wenn immer größere Teile der öffentlichen Daseinsvorsorge privat organisiert werden, dann 
müssen Renditen erwirtschaftet werden, der Finanzmarkt übernimmt die Kontrolle. Wir wollen 
Krankenhaus-, Pflege- und Immobilienkonzerne die Börsenzulassung entziehen.  


DIE LINKE will den Finanzsektor auf gesellschaftlich sinnvolle Kernaufgaben konzentrieren. Das sind vor 
allem Angebote im Bereich Zahlungsverkehr und sicherer Ersparnisbildung sowie die Finanzierung 
privater und öffentlicher Investitionen. Die Banken sollen auf ein an den Bedürfnissen der Realwirtschaft 
und der Gesellschaft orientiertes Geschäftsmodell zurückgeführt werden: 


• Die Basis eines neuen Finanzsektors sind Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Sie wollen wir 
fördern. Die Geschäftsbanken müssen wie Sparkassen auf das Gemeinwohl verpflichtet werden. 


• Der überwiegende Teil des sogenannten Kapitalmarktgeschäfts der Banken folgt spekulativen 
Motiven. Es dient nicht den Bedürfnissen der Realwirtschaft oder der Mehrheit der 
Bevölkerung. Kurzfristig ausgerichtetes Investmentbanking – das nur in Betriebe investiert, um 
schnell hohe Renditen zu erzielen – wollen wir als Geschäftsfeld abwickeln. Schattenbanken, 
außerbilanzielle Zweckgesellschaften, Derivate, Hedgefonds und Private-Equity-Gesellschaften 
müssen aufgelöst oder streng reguliert werden. In diesem Sinne muss Banking wieder 
langweilig werden. Die Spekulation mit Agrarrohstoffen und Nahrungsmitteln wollen wir 
verbieten. 


• Mit einer demokratischen Kontrolle der Banken durch Vertreter von Beschäftigten, 
Gewerkschaften und öffentlicher Hand könnten die Ressourcen der Banken dazu genutzt 
werden, die Wirtschaft im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung zu lenken. Nur so können die 
Einlagen der Kleinsparer*innen geschützt und Gewerbetreibende mit günstigen Krediten 
versorgt werden. In den Kontrollgremien müssen auch Sozialverbände, Verbraucherschutz- und 
Umweltverbände und andere zivilgesellschaftliche Akteure vertreten sein. 


• Alle Menschen müssen einen Rechtsanspruch auf ein kostenfreies Girokonto erhalten. 
Dispozinsen wollen wir auf höchstens 5 Prozent oberhalb des Zinssatzes der Zentralbank 
begrenzen. 
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Finanzkriminalität stoppen! 


Deutschland ist ein Paradies für Finanzkriminalität und Geldwäsche. Die privaten 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen haben über Jahre versagt – das zeigt der Wirecard-Skandal.  
Bei den sogenannten Cum/Ex- und Cum-Cum-Geschäften ließen sich kriminelle Händler auf dem 
Finanzmarkt vom Staat Steuern erstatten, die nie bezahlt wurden. Ein Netzwerk aus Banken, Beratern, 
Anwälten und Investoren bereicherte sich so auf Kosten der Allgemeinheit. Der Schaden in den letzten 
20 Jahren wird auf über 35 Milliarden Euro geschätzt. 


Geldwäsche bekämpfen 


• Die Strafverfolgung muss verbessert werden. Ohne ein Strafrecht für Unternehmen kommen die 
großen Banken in Beihilfeverfahren oft glimpflich davon. Wir brauchen ein solches 
Unternehmensstrafrecht, um nicht nur einzelne Personen, sondern große Konzerne zur 
Verantwortung zu ziehen. Dies erfordert wirksame Sanktionen und Verschärfungen im 
Kreditwesengesetz, um Banken bei wiederholter Beihilfe zu Straftaten die Lizenz zu entziehen. 


• Eigentumsstrukturen müssen aufgedeckt werden: Das 2017 eingeführte Transparenzregister 
zur zentralen Identifikation der Eigentümer von Firmen und Stiftungen enthält zu viele 
Schlupflöcher bei den Meldepflichten.  


• Finanzaufsicht reformieren: Jede Geld- und Vermögensanlage sowie jedes Kreditgeschäft muss 
erfasst und durch ein laufendes materielles Prüfungsrecht (Produktaufsicht) der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterstellt werden. 


• Die Macht der privaten Wirtschaftsprüfer brechen: Wirtschaftsprüfer dürfen nicht länger 
gleichzeitig prüfen und beraten. Das Haftungsprivileg der Wirtschaftsprüfer und die damit 
verbundene Haftungsgrenze von 4 Millionen Euro bei Aktiengesellschaften gehören abgeschafft. 
Wir brauchen ein Vieraugenprinzip (Joint Audits) sowie eine Poolfinanzierung der 
Wirtschaftsprüfer, damit nicht das zu prüfende Unternehmen die Prüfer direkt bezahlt. 
Wirtschaftsprüfer müssen alle 3 bis 5 Jahre rotieren.  


• Finanz-TÜV einführen: In Zukunft sollen nur noch solche Finanztransaktionen und -instrumente 
erlaubt sein, die auch einen gesamtwirtschaftlichen und/oder gesellschaftlichen Nutzen stiften. 
Statt wie bisher alle Finanzpraktiken zuzulassen, die nicht ausdrücklich verboten sind, müssen 
Finanzinstrumente in Zukunft eine ausdrückliche Zulassung durch einen »Finanz-TÜV« erhalten, 
bevor sie in Umlauf gebracht werden dürfen.  


Steueroasen trockenlegen 


Durch Steueroasen und Steuertricks entziehen die Reichen und Konzerne der Allgemeinheit jedes Jahr 
Hunderte Milliarden Euro.  


• Geldströme werden oft über Briefkastenfirmen und andere Rechtskonstrukte verschleiert. Das 
wollen wir unmöglich machen. Transnationale Konzerne sollen dazu verpflichtet werden, ihre 
Kerndaten wie ihre Wertschöpfung, Umsätze, Gewinne und Steuerzahlungen länderweise 
offenzulegen. 


• Doppelbesteuerungsabkommen mit unkooperativen Staaten müssen sofort gekündigt und ihren 
Finanzinstituten muss die Lizenz in Deutschland entzogen werden. Durch eine Quellensteuer 
von 50 Prozent auf alle in nicht kooperative Staaten abfließenden Zahlungen, auf Dividenden, 
Zinsen und Lizenzabgaben von Unternehmen wollen wir Steuerflucht unattraktiv machen. Das 
ist auch im nationalen Alleingang sofort möglich. Die Beweislast muss bei den Unternehmen und 
Vermögenden liegen durch eine Anrechnung der Quellensteuer nur bei Offenlegung aller 
steuerrelevanten Informationen. 


• Wir wollen die Verlagerung von Konzerngewinnen ins Ausland bekämpfen: Bestehende 
Steuerbefreiungen für ins Ausland abfließende Kapitalerträge müssen abgeschafft werden. 
Steuervorteile für in einem Niedrigsteuerland erzielte Kapitalerträge wollen wir beseitigen: Die 
Steuerdifferenz muss in Deutschland erhoben werden. 


• Strafverfolgungsbehörden und Finanzämter müssen personell, technisch und vom gesetzlichen 
Rahmen her in die Lage versetzt werden, Steuerhinterziehung als Geschäftsmodell konsequent 
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zu verfolgen. Jede*r Steuerfahnder*in bringt etwa 1 Million Euro mehr ein, als sie oder er 
kostet. 


• Banken, Wirtschaftsprüfer und Kanzleien, die Beihilfe zur Steuerhinterziehung leisten, müssen 
empfindlich bestraft werden – bis hin zum Entzug der Bank- bzw. Geschäftslizenz. Nach dem 
Vorbild des US-amerikanischen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) werden 
Finanzinstitute zur Weitergabe von steuerrelevanten Informationen verpflichtet. 


  


Für eine Digitalisierung, die den Menschen nützt 


Die Digitalisierung kann Chancen eröffnen für ein selbstbestimmtes Arbeiten und Leben, für neue 
Formen der Demokratie, die Alltag, Arbeit und Wirtschaft einschließen. Die Digitalstrategie der 
Bundesregierung ist jedoch eine milliardenschwere Subvention für private Konzerne. Die 
Unternehmerverbände trommeln für weitere »Flexibilisierung der Arbeit«, für den 12-Stunden-Tag. Sie 
nutzen das Schlagwort »Digitalisierung« für die Aushöhlung von Rechten der Beschäftigten und als 
Gelegenheit, Gelder für öffentliche Dienstleistungen in ihre privaten Gewinne umzulenken. Auf dem 
neoliberalen Weg wird Digitalisierung zu mehr prekärer Arbeit führen, die soziale Spaltung vertiefen, 
werden Überwachungstechnologien und wachsende Konzernmacht die Demokratie weiter aushöhlen. 
Die Digitalisierung kann Chancen eröffnen für ein selbstbestimmtes Arbeiten und Leben, für neue 
Formen der Demokratie, die Alltag, Arbeit und Wirtschaft einschließen. Wir wollen die Gestaltung der 
Digitalisierung den Profitinteressen der Konzerne entziehen, um Wohlstandsgewinn für alle Menschen 
zu nutzen. Wem die Digitalisierung nutzen wird, wird jetzt entschieden. 


Beschäftigte und ihre Rechte stärken 


Unternehmen investieren in digitale Arbeitsabläufe, um sich Gewinnmöglichkeiten zu sichern. Dies führt 
oft zu Leistungsverdichtung und höherem Arbeitsdruck. Die Arbeit in digitalen Umgebungen ermöglicht 
eine umfassende Leistungs- und Verhaltenssteuerung. Digitale Plattformen werden genutzt, um 
Arbeitsrechte auszuhebeln. Es geht aber auch anders: Mit erweiterten Mitbestimmungsrechten von 
Betriebsräten und Beschäftigten können die Arbeitsbedingungen humanisiert und 
Produktivitätsgewinne zur Arbeitszeitverkürzung genutzt werden.  


• Die Arbeitszeit in Vollzeit wollen wir verkürzen auf um die 30 Stunden pro Woche bei vollem 
Lohn- und notwendigem Personalausgleich. (vgl. Kapitel »Arbeit«) 


• Das Mitbestimmungsrecht von Betriebsräten bei der Einführung von IT-Systemen muss 
verteidigt und erweitert werden. Betriebsräte müssen über Personalbemessung, 
Leistungsanforderungen und Weiterbildungsbedarf mitbestimmen können und Initiativrecht 
erhalten. Die Auslagerungsmöglichkeit auf Subunternehmen muss eng begrenzt werden und 
an die Fortgeltung der bestehenden Tarifverträge gebunden werden. (vgl. Kapitel »Arbeit«) 


• Beschäftigten über Plattformen müssen die vollen Arbeits- und Mitbestimmungsrechte sowie 
Sozialversicherungsschutz zustehen. Das betrifft auch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
sowie die Pflicht des Arbeitgebers, die Arbeitsgeräte zu stellen. Der Betriebsbegriff muss 
angepasst und die Beschäftigteneigenschaft klargestellt werden. Beschäftigte müssen das Recht 
haben, für mehrere Plattformen gleichzeitig zu arbeiten.  


• Wir brauchen ein Beschäftigtendatenschutzgesetz, das die Verwertung der im Arbeitsprozess 
digital anfallenden personenbezogenen Daten sowie die Überwachung von Beschäftigten 
verbietet und Verstöße hart sanktioniert. 


• Wir wollen die Rechte von Beschäftigten bei mobilem Arbeiten stärken (vgl. Kapitel »Arbeit«). 


Die Macht der Internetkonzerne und Plattformen begrenzen 


Technologische, wirtschaftliche und politische Macht ist extrem konzentriert in den Händen einiger 
weniger Digitalkonzerne. Die »Big Five«, Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft, vereinen 
enormes Vermögen, Markt- und Monopolmacht: über 6,4 Billionen US-Dollar (Juli 2020). In der 
Pandemie haben sie ihre Profite weiter gesteigert.  
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Wir brauchen ein Kartellrecht, das auch online scharfe Zähne hat: Monopole müssen zerschlagen 
werden. Wir setzen auf Commons-basierte öffentliche Alternativen. Auf europäischer Ebene setzen wir 
uns für Richtlinien und Vorgaben zur Entflechtung markbeherrschender Monopole ein. Es darf nicht den 
Profitinteressen dieser Konzerne überlassen bleiben, über Inhalte und Zugang zum Internet zu 
entscheiden. 


• Digitalkonzerne müssen in den Ländern Steuern zahlen, in denen sie wirtschaftlich aktiv sind. 
Dazu fordern wir eine stärkere Quellenbesteuerung der Gewinne am Ort der Umsätze und die 
Einschränkung der Abzugsfähigkeit von Betriebsausgaben (zum Beispiel Lizenzgebühren), die 
einzig der Gewinnverlagerung dienen. Das Konzept der virtuellen Betriebsstätte muss auch im 
Steuerrecht verankert werden. 


• Wir wollen Plattformgenossenschaften und öffentlich-rechtlich betriebene Plattformen als 
Alternativen fördern. Durch ein Plattformstrukturgesetz wollen wir Selbstbegünstigung der IT-
Unternehmen verbieten, Datenschutz sicherstellen sowie die Interoperabilität und Portabilität 
der Nutzerdaten sanktionsbewährt garantieren. Alle Dienste und Softwarehersteller müssen 
verpflichtet werden, den Import und Export aller persönlichen Inhalte in offenen Formaten 
anzubieten. Hersteller müssen verpflichtet werden, auf ihren Plattformen die Nutzung von zu 
ihren Diensten konkurrierenden Angeboten zu ermöglichen. Digitalkonzerne müssen 
mittelfristig enteignet und vergesellschaftet werden. Nur wenn ihre alles bestimmende 
Monopolmacht zerschlagen wird, haben alternative Plattformen eine Überlebensmöglichkeit 
und können für viele Menschen attraktiv werden. 


• Plattformen wie Airbnb müssen verpflichtet werden, ihre Daten mit öffentlichen Behörden zu 
teilen. Wettbewerber sollen ein Zugriffsrecht auf Daten von Plattformen bekommen, die auf 
Datenmonopolen basieren. Das kann über Treuhänder organisiert werden. Airbnb wollen wir 
durch eine gemeinwohlorientierte Alternative für rein privaten Wohnungstausch ersetzen. (vgl. 
Kapitel »Keine Profite mit der Miete«) 


• Wir brauchen eine spezielle Regulierungsbehörde, die die Durchsetzung dieser Regeln von 
Amts wegen überwacht. 


• Den Einsatz von Uploadfiltern und Netzsperren lehnen wir ab. Plattformbetreiber dürfen nicht 
das Recht erhalten und verpflichtet werden, ohne richterlichen Beschluss Inhalte zu löschen. 
Gegen Desinformation brauchen wir eine stärkere Medienbildung statt Zensur.  


Digitale Infrastruktur für alle ausbauen 


Die profitorientierten Mobilfunkbetreiber haben kein Interesse an einem flächendeckenden 
Netzausbau. Zahlreiche Menschen leben immer noch in Regionen mit schlechtem Internet. Der 
Netzausbau muss am Ziel zuverlässiger Versorgung und am Gemeinwohl orientiert erfolgen. Dazu 
müssen die Breitband- und Mobilfunknetze in öffentliche Hand. 


• Wir fördern den Breitbandausbau mit Investitionen von 10 Milliarden Euro jährlich in ganz 
Deutschland. Die Kommunen sollen die Netze dauerhaft in öffentlicher Hand betreiben können. 
Alle Wohnungen sollen Breitbandanschluss erhalten. 


• Wir wollen ein einheitliches Mobilfunknetz aus einer Hand, das eine Abdeckung der gesamten 
Fläche sichert. Ein einziges Netz ist kostengünstiger als parallele Netze und mindert die 
Strahlenbelastung. Die Konkurrenz der Anbieter führt zu unnötigen Mehrfachstrukturen und an 
vielen Stellen zu gar keinem Netz. Netzausbau und -betrieb soll deswegen durch die öffentliche 
Hand erfolgen. Das sichert eine flächendeckend gute Netzqualität sowie die Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten. Die kommunalen Betreiber der Glasfasernetze sind geeignete Betreiber der 
Mobilfunknetze. Die Telekommunikationsunternehmen können ihre Dienstleistungen über das 
öffentliche Netz anbieten. 


DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass alle Menschen digitale und andere öffentliche Dienstleistungen 
nutzen können, unabhängig vom Geldbeutel. 







DIE LINKE Leitantrag zum Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021. Vorabveröffentlichung 


 74 


• Telefonanschluss und Internet dürfen (wie Strom und Wasser) nicht abgestellt werden, auch 
nicht bei Zahlungsrückstand. 


• Die Kosten dafür müssen in der Mindestsicherung berücksichtigt werden, ebenso für die 
Endgeräte. 


• Jedes Kind braucht von der Schule ein kostenfreies Leihgerät, sofern das für den Unterricht 
erforderlich ist (vgl. Kapitel »Eine Schule für alle«). 


• Wir wollen soziale Zentren in den Dörfern schaffen, die als Orte der Begegnung dienen und 
grundlegende Dienstleistungen wie Post, Bank und öffentlichen Internetzugang anbieten. 


• Es muss immer auch nichtdigitale Arten geben, eine Karte fürs Schwimmbad und einen Termin 
beim Amt etc. zu bekommen, um sicherzustellen, dass niemand ausgeschlossen wird. Digitale 
Angebote dürfen nicht zum Personalabbau im öffentlichen Dienst genutzt werden. 


• Netzneutralität muss grundgesetzlich gesichert werden. 


Datensicherheit und Datenschutz 


Wenn künftig Autos, Kühlschränke und Stromzähler digital gesteuert und ans Internet angeschlossen 
sein sollen, muss schon bei der Herstellung ausgeschlossen werden, dass Unberechtigte sich Zugriff zu 
diesen Systemen, den Daten der Nutzer*innen und die Kontrolle über diese Geräte verschaffen können. 
Dies betrifft besonders IT- und IoT-Geräte in Haushalten und kleinen Betrieben. Die Verantwortung für 
Sicherheit der Daten muss »by Design« gewährleistet sein und darf nicht auf die Nutzenden 
abgeschoben werden. Wir müssen darauf vertrauen können, dass unser Onlinebanking, unsere 
elektronische Krankenakte, unsere Daten beim Einwohnermeldeamt sicher sind und nicht in falsche 
Hände geraten. Anbieter der Technologien müssen die Sicherheit wirksam gewährleisten. 


• Die Haftung der Hersteller für IT-Sicherheit muss ausgeweitet werden. Wir brauchen 
gesetzliche Vorgaben zur Produktlebensdauer, die den verpflichtenden Support und 
Sicherheitsupdates für diese Zeit vorsehen. Per Verordnung muss Security by Design und by 
Default vorgeschrieben werden. Das sollte auf europäischer Ebene als Regelung für den 
Binnenmarkt umgesetzt werden. Eine Sicherheitszertifizierung muss obligatorisch für den 
Marktzugang werden. 


• Der Aufkauf von Informationen über und Beauftragung von Sicherheitslücken in IT-Systemen 
durch Geheimdienste muss verboten und unterbunden werden. Sie gefährden die 
Datensicherheit für alle, da diese Sicherheitslücken nicht nur vom Staat, sondern auch von 
Kriminellen ausgenutzt werden. Es muss eine Verpflichtung zur Meldung von Sicherheitslücken 
geben. 


• Im Bereich der Abwehr von Angriffen auf die IT-Sicherheit haben Bundeswehr und 
Geheimdienste nichts zu suchen, stattdessen werden wir die Unabhängigkeit des Bundesamts 
für die Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) stärken und dessen Beratungs- und 
Hilfsangebote ausbauen. 


• Wir wollen Open-Source-Betriebssysteme und Anwendungen staatlich fördern, um die 
Nachvollziehbarkeit, Kontrolle und Verbesserung der Systeme zu ermöglichen. Open-Source-
Software ist nicht per se fehlerfrei, aber durch die Möglichkeit der Überprüfung können Fehler 
leichter gefunden und ausgebessert werden. Mit der Förderung von Open-Source-Technologien 
lässt sich auch die Entwicklung von Privacy-by-Design-Standards verbinden. Öffentliche Stellen 
müssen zur Anwendung von Open-Source-Technologie verpflichtet werden, um die vollständige 
Kontrolle der Behörden und der Gesellschaft über die eingesetzte Technologie zu gewährleisten. 
Der Bund soll Geld zur Verfügung stellen, um auch die Instandhaltung von freien 
Betriebssystemen zu unterstützen. 


Die Interessen von Nutzer*innen und Beschäftigten am Schutz ihrer Daten und 
Persönlichkeitsrechte bei der Nutzung digitaler Systeme müssen gegenüber dem Interesse von 
Unternehmen, durch Aus- und Verwertung möglichst großer Datenmengen neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln, verteidigt werden. 


• Die Nutzung öffentlich zugänglicher Angebote muss möglich sein, ohne dass die dabei 
entstehenden Daten wirtschaftlich verwertet werden, wie derzeit durch Tracking, Profilbildung 
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und personalisierte Werbung. Geschäftsbedingungen müssen allgemeinverständlich sein und 
die Möglichkeit beinhalten, die Weiterverwendung der anfallenden Daten auszuschließen. 


• Die Datenschutz-Grundverordnung muss gestärkt werden. Unternehmen, die gegen 
Datenschutzauflagen verstoßen, müssen konsequent sanktioniert werden. Dazu gehört eine 
Stärkung der Datenschutzbeauftragten. 


• Es muss möglich sein, Daten zwischen verschiedenen sozialen Netzwerken zu teilen. Wir wollen 
eine Wahlfreiheit durch Interoperabilität und Datenportabilität zwischen den Diensten. Das 
darf nicht zulasten von Sicherheitsstandards gehen. 


Grundrechte schützen 


DIE LINKE steht für eine lebendige Demokratie. Die digitalen technischen Möglichkeiten dürfen nicht zur 
Überwachung der Bürger*innen und zur Einschränkung der Demokratie genutzt werden. 


• Videoüberwachung im öffentlichen Raum muss beendet werden. Automatisierte 
Gesichtserkennung wollen wir verbieten. Wir brauchen stattdessen mehr Personal im 
öffentlichen Raum und auf Bahnhöfen, das Unterstützung, Auskunft und Hilfe bieten kann. Eine 
Kamera verhindert keine Gewalt und leistet keine Hilfe. 


• Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Onlinedurchsuchung (Staatstrojaner) müssen 
verboten werden. Wir wollen das Recht auf Privatsphäre, sichere Kommunikation und 
Verschlüsselung gesetzlich verankern. Spyware aller Art muss verboten werden. 


• Die Vorratsdatenspeicherung von IP-Verbindungen, Mobilfunkverbindungen und -standorten 
muss verboten werden. Eine Ausweispflicht für E-Mail-, Messengerdienste und Ähnliches 
lehnen wir ab. 


• Den Export von Überwachungstechnologie wollen wir verbieten. Den Einsatz autonomer 
Waffensysteme und bewaffneter Drohnen wollen wir verhindern. 


• Die behördliche Speicherung personenbezogener Daten muss auch für Geflüchtete der 
Verhältnismäßigkeit und dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung entsprechen. 
Das Ausländerzentralregister ist zum Instrument der Totalerfassung geworden, das Zugriff auf 
nahezu sämtliche persönliche Daten zahlreicher Behörden erlaubt. Mobiltelefone 
Schutzsuchender werden für Asylentscheidungen systematisch ausgelesen und analysiert. Das 
schafft gefährliche Präzedenzfälle und bedroht die Grundrechte aller Menschen. 


• Digitale Gewalt im Netz muss juristisch anerkannt und verfolgt werden. Dazu muss auch 
Kompetenz in den Strafverfolgungsbehörden aufgebaut werden. Dies betrifft besonders digitale 
Gewalt gegen Frauen. Die Impressumspflicht für nichtkommerzielle Webseiten wollen wir 
abschaffen, um die Privatsphäre von Webseitebetreiber*innen zu sichern.  


• Nichtkommerzielle Vervielfältigung und Nutzung urheberrechtlich geschützter Software darf 
nicht kriminalisiert werden. Der Einsatz sogenannter Künstlicher Intelligenz (KI) muss gesetzlich 
reguliert werden, um gemeinwohlorientierte Anwendung sicherzustellen. 


• Sämtliche für Entscheidungen eingesetzte Algorithmen müssen von unabhängigen Stellen auf 
Diskriminierungsfreiheit geprüft werden. Der Einsatz diskriminierender Algorithmen ist zu 
verbieten. 


• Entscheidungen über Sozialleistungsansprüche, Kreditwürdigkeit oder Prognosen über 
Straffälligkeit dürfen nicht automatisiert getroffen werden. Sie müssen stets von Menschen 
verantwortet werden. Die Betroffenen brauchen ein Einspruchsrecht gegenüber menschlichen 
Entscheidungsbefugten.  


Wir wollen Whistleblower schützen. Personen und Strukturen, die Missstände und Verbrechen in der 
Wirtschaft und demokratischen Institutionen öffentlich machen, sind für eine Demokratie 
lebensnotwendig. 
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Digitale Zahlungssysteme regulieren 


Internetkonzerne entwickeln für ihre Hard- und Softwareprodukte eigene Bezahlsysteme (zum Beispiel 
ApplePay, AmazonPay, Ebay-Tochter PayPal u. a.) oder denken über die Etablierung eigener 
Parallelwährungen nach (siehe Diem-Pläne von Facebook u. a.).  


• Digitale Zahlungen ermöglichen die Erstellung von persönlichen Profilen und Rückschlüsse auf 
sensible persönliche Informationen. Daher wollen wir das Recht auf Bargeldzahlung gesetzlich 
verankern. Digitales Bezahlen muss mindestens bei kleineren Beträgen auch anonym möglich 
sein. 


• Den Datenschutz bei digitalen Zahlungsdiensten regulieren wir streng. Wir setzten eine strikte 
Trennung zwischen Bezahl- und andere Diensten der Konzerne durch. 


• Geld und Währung müssen Teil staatlicher Souveränität bleiben, eine schleichende 
Privatisierung lehnen wir ab. Innovative Finanztechnologieunternehmen (FinTechs) bzw. ihre 
Plattformen müssen mit ihren Finanzdienstleistungen denselben Regeln und Gesetzen 
unterworfen sein, wie sie heute für konventionelle Finanzdienstleister (zum Beispiel Banken und 
Versicherungen) gelten.  


• Um im Dickicht der neuen Zahlungsinstrumente das Heft nicht aus der Hand zu geben, soll die 
Europäische Zentralbank einen »digitalen Euro« einführen. Der digitale Euro soll ein von der EZB 
garantiertes gesetzliches Zahlungsmittel sein, das Privatpersonen in begrenztem Maße und 
unverzinst auf Girokonten bei der EZB halten können. Nur mit einer öffentlichen Alternative zu 
den Bezahlsystemen der großen (Internet-)Konzerne und ihrer Datensammelwut lässt sich 
glaubwürdig ein europäisches Datenschutzniveau durchsetzen. 


Öffentliche Verwaltung demokratisch und digital 


Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung erleichtert neue Beteiligungsformate für demokratische 
Entscheidungen, transparente Entscheidungen und schnellere Bearbeitung von Bürgeranliegen. Das darf 
aber nicht dazu führen, dass die Abhängigkeit von externen Dienstleistern und der Einsatz externer 
»Berater« noch steigen. Vielmehr brauchen die öffentlichen Verwaltungen ausreichend kompetentes 
Personal, um die digitalen Systeme zu warten, Bürger*innen bei der Benutzung zu unterstützen und die 
persönliche Ansprechbarkeit für alle Anliegen sicherzustellen. 


• Wir wollen neue digitale Beteiligungsformate für demokratische Entscheidungen entwickeln. 


• Das Informationsfreiheitsgesetz wollen wir zu einem Transparenzgesetz ausbauen. Mit 
öffentlichen Mitteln erstellte Informationen müssen im Sinne von Open Data kostenlos 
öffentlich zugänglich sein. Insbesondere sollten Daten, die demokratische Kontrolle 
ermöglichen, wie Verträge für steuerfinanzierte Aufträge, Plenarprotokolle und Dokumente 
maschinenlesbar und mit offenen Schnittstellen automatisiert abrufbar sein. Im Rahmen 
kommerzieller Smart-City-Projekte gesammelte Daten müssen der Allgemeinheit kostenfrei zur 
Verfügung gestellt werden. 


• In der öffentlichen Verwaltung muss freie Software eingesetzt werden. Dies dient sowohl der 
Datensicherheit als auch dem Schutz öffentlicher und demokratischer Handlungs- und 
Entscheidungsfähigkeit. Das Vergaberecht muss entsprechend angepasst werden. Durch 
öffentliche Gelder finanzierte Software muss als freie Software veröffentlicht werden und zur 
Wiederverwendung in anderen Städten und Verwaltungen sowie durch gemeinwohlorientierte 
Akteure zur Verfügung stehen. Ebenso sollte dies für öffentlich finanzierte Hardware und andere 
Technologien gelten: Sie werden öffentlich dokumentiert und kommen damit auch anderen 
Anwendungsfeldern zugute. 


• Öffentliches WLAN in den Kommunen und öffentlichen Gebäuden wollen wir durch Freifunk 
ausbauen, statt durch kommerzielle Anbieter.  


• Öffentliche Verwaltungen und Meldeämter dürfen keine persönlichen Daten von Menschen 
ohne deren ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergeben. 







DIE LINKE Leitantrag zum Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021. Vorabveröffentlichung 


 77 


Schule und Lernen digital unterstützen 


Digitale Anwendungen können sowohl bei der Organisation des Schulbetriebs, wie der Organisation von 
Stundenplänen, als auch beim Lernen selbst helfen. Allerdings können und sollen die besten Programme 
keine Lehrpersonen ersetzen, sondern diese und die Schüler*innen beim Lernen unterstützen. Die 
Anwendung von Lernsoftware muss deshalb immer in ein pädagogisches Konzept eingebettet sein. 
Gesundheitliche und lernpsychologische Aspekte sind dabei zu berücksichtigen. Die Auseinandersetzung 
mit verbreiteten Technologien ist darüber hinaus ein wichtiger Teil des Erlernens gesellschaftlicher 
Handlungsfähigkeit. Digitalisierung in der Bildung darf jedoch nicht zum Einfallstor der Profitinteressen 
von Unternehmen werden. 


• Die Lehr- und Lernmittelfreiheit muss an allen Schulen auch für digitale Geräte sichergestellt 
sein. (vgl. Kapitel »Bildung«) In den Schulen muss eine ausreichende Netzwerkinfrastruktur 
geschaffen werden. 


• Die Lehrer*innen müssen fortgebildet werden in der Benutzung dieser Technologien und in 
Datenschutzfragen. Sie müssen die Technik anwenden und verstehen können, um sie mit den 
Schüler*innen zu benutzen und sie ihnen erklären zu können. 


• Keinesfalls darf Lernsoftware als Ersatz für fehlendes Lehrpersonal eingesetzt werden.  Der 
Einsatz von Digitaltechnologie in Schulen erfordert einen höheren Personalbedarf für die 
Betreuung der Schüler*innen wie der Software und Geräte. Dafür müssen zusätzliche Stellen 
geschaffen werden. 


• Bildungspläne, Unterrichtskonzeptionen und Medieneinsatz müssen vom Menschen, von 
Lernprozessen und von den konkreten Fächern her konzipiert werden. Medien und 
Digitaltechnik sind Hilfsmittel im Unterricht und kein Selbstzweck. Die Frage ist nicht, was man 
mit der neusten Digitaltechnik alles machen kann, sondern was die Lehrkraft an medialer und 
technischer Unterstützung braucht. 


• Eingesetzte Lernsoftware darf keine personenbezogenen Daten der Schüler*innen (wie 
Lernfortschritte) außerhalb der Schule speichern. Sämtliche erhobenen Daten müssen 
transparent und für alle nachweislich auf den Geräten verbleiben oder im Rahmen der Schule 
gespeichert werden. Aus diesen Daten dürfen keine Prognosen zum Lernerfolg oder der 
weiteren schulischen Entwicklung erstellt werden. Schüler*innen haben darüber hinaus ein 
Recht auf Vergessen, insbesondere da es sich um Minderjährige und Heranwachsende handelt. 


• Die Abhängigkeit von bestimmten IT-Unternehmen und Produkten muss von vornherein 
vermieden werden. Die verwendete Software soll Open-Source-Standards entsprechen. 
Lernprogramme müssen öffentlich erstellt, verwaltet und gewartet werden. 


• Technikfolgenabschätzung in der Bildungsforschung muss gefördert werden, um Erfahrungen, 
Chancen und Risiken beim Lernen mit digitalen Technologien offenzulegen. 
Die Medien- und Datenschutzkompetenz der Kinder und Jugendlichen muss möglichst früh 
gefördert werden. 


Auch in der Erwachsenenbildung muss der digitale Kompetenzaufbau gefördert werden. Digitale Bildung 
sollte vorrangig über freie Bildungsmaterialen (Open Educational Resources) erfolgen, die gemeinsam 
weiterentwickelt, geteilt und weiterverwendet werden können. Das schließt Open Hardware ein. In der 
Wissenschaft wollen wir Open Access für Forschungsergebnisse standardmäßig durchsetzen. Was mit 
öffentlichen Geldern gefördert wurde, muss der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung stehen. 


Digitalisierung im Gesundheitswesen 


Den Einsatz digitaler Anwendungen und Methoden zur bloßen Kostenreduzierung unter Inkaufnahme 
der Verschlechterung der medizinischen Versorgung lehnen wir ab. Staatliche Gelder sollen zuerst in die 
Bekämpfung des Pflegenotstands und die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur fließen, statt sie 
für die Subventionierung von IT-Konzernen zu nutzen. 


• Ein Umlegen der Kosten von digitalen Anwendungen auf die Bewohner*innen von 
Pflegeeinrichtungen lehnen wir ab. Nur ein radikaler Richtungswechsel in der Finanzierung von 
Gesundheit und Pflege durch eine Pflegevollversicherung verhindert, dass die Digitalisierung für 
einen Abbau von Stellen genutzt wird. 
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• Krankenkassen dürfen die von den Versicherten eingezahlten Rücklagen nicht für die 
Spekulation auf Erfolge von IT-Konzernen nutzen! 


• Für eHealth-Anwendungen brauchen wir evidenzbasierte Bewertungsverfahren analog zu 
anderen medizinischen Behandlungsmethoden. Routinedaten der Krankenkassen, Registerdaten 
oder andere Daten, die direkt im Behandlungsalltag anfallen (Real World Data) sind dafür nicht 
geeignet. Für Gesundheits-Apps braucht es eine Zertifizierung nach staatlichen Vorgaben. 


• Die informationelle Selbstbestimmung von Patient*innen und Versicherten muss jederzeit 
gewahrt werden. Die Weitergabe der sensiblen Daten durch die Anwender*innen muss immer 
wohlinformiert und freiwillig erfolgen und darf auch langfristig nicht Grund für Diskriminierung 
oder Voraussetzung für den Zugang zu einer wirksamen Behandlung sein.  


• Daten, die mit der elektronischen Gesundheitskarte erhoben werden, dürfen nicht zentral 
gespeichert oder online weitergegeben werden. Eine Einsicht Dritter in die dezentralen 
Datenspeicher ohne Zustimmung der Versicherten muss verboten bleiben. 


• Digitale Gesundheitstechnologien sollen barrierefrei gestaltet und allen Menschen 
diskriminierungsfrei zugänglich sein, dies geht Hand in Hand mit angemessenen Weiterbildungs- 
und Informationsmöglichkeiten für die Versicherten, Patient*innen und 
Heilmittelerbringer*innen. Die Mitsprache der betroffenen Menschen mit Pflegebedarf, 
einschließlich eines Vetorechts für zum Beispiel den Robotereinsatz, ist zu definieren. 


ÖPNV für alle durch Digitalisierung verbessern 


Die Auto- und IT-Konzerne sind dabei, sich mit digitalen Mobilitätsangeboten neue Profitquellen zu 
erschließen. Sie wollen ihre Angebote als Teil des ÖPNV definieren und Gelder für den öffentlichen 
Nahverkehr in ihre Kassen umleiten. Dabei kann der öffentliche Verkehr durch eine digitale 
Verkehrssteuerung attraktiver werden. Die Übersicht und Buchbarkeit aller Verkehrsangebote in einer 
App sind überfällig. Der Einsatz geteilter Kleinfahrzeuge (Ridesharing) kann eine sinnvolle Ergänzung des 
öffentlichen Nahverkehrs sein. Auch autonom fahrende Fahrzeuge können unter Umständen nützlich 
sein. Kurzfristig sind sie jedoch keine Alternative, da für die Ermöglichung autonomen Fahrens enorme 
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur erforderlich sind (flächendeckendes 5-G-Netz, digitale 
Ausstattung von Ampeln und Verkehrsschildern, Abtrennung von Radwegen und Gehwegen etc.). Dieses 
Geld wird stattdessen dringend für eine wirkliche Verkehrswende hin zu mehr Bussen, Straßenbahnen, 
Zügen, häufigeren Takten, mehr Personal und guten Arbeitsbedingungen benötigt. Entscheidend ist der 
Wille, öffentliche Mobilität für alle verfügbar zu machen und aus Steuermitteln so zu finanzieren, dass es 
nicht auf den Geldbeutel des Einzelnen ankommt, ob ökologische Alternativen erschwinglich sind. Und 
dass Kommunen nicht auf Grund leerer Kassen auf profitorientierte Angebote der Konzerne 
zurückgreifen müssen. Denn wirklicher Klimaschutz im Verkehr lässt sich nicht mit digitalen Pkw-Flotten 
erreichen. 


• Wir setzen uns ein für eine öffentliche Mobilitätsplattform, auf der alle Angebote aus allen 
Verkehrsverbünden sichtbar und buchbar sind. Perspektivisch muss diese Plattform alle 
europäischen Regionen einbeziehen. 


• Die dabei anfallenden Daten dürfen nur aggregiert öffentlich gemacht werden. Keinesfalls 
dürfen anonymisierte Daten der Nutzer*innen öffentlich gemacht werden, da auch 
anonymisierte Bewegungsprofile Rückschlüsse auf konkrete Personen erlauben. Die Pflicht zur 
Bereitstellung von aggregierten Verkehrsdaten betrifft selbstverständlich auch alle privaten 
Anbieter von Verkehrsdienstleistungen. 


• Die Zugänglichkeit zu allen Verkehrsangeboten auch ohne Smartphone und App muss möglich 
bleiben, um nicht Menschen auszuschließen, die Smartphones und Computer nicht nutzen 
können oder möchten. In zu regelmäßigen Zeiten verkehrende Straßenbahnen und Busse 
können auch Kinder und Behinderte selbstständig einsteigen. Das muss auch in einer 
digitalisierten Verkehrswelt erhalten bleiben. 


• Preissysteme, die im ÖPNV nach gefahrenen Kilometern und Tageszeit abrechnen, lehnen wir 
ab. Sie ermöglichen gewinnorientierten und (teil)privaten Anbietern wie Moia höhere Profite, 
aber machen die Nutzung für die meisten Menschen teurer. Auch die sogenannte letzte Meile 
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muss im ÖPNV-Ticket inbegriffen sein. Ticketpreise müssen sinken, perspektivisch für alle 
kostenlos sein. 


• Bei Ausschreibungen bzw. Vergabe öffentlichen Verkehrs an private Anbieter sind zwingend 
geltende Tarifverträge einzuhalten, um gute Arbeitsbedingungen zu sichern. DIE LINKE setzt 
sich für bundesweit gültige Flächentarifverträge im Nahverkehr ein. 


• Soweit selbstfahrende Fahrzeuge eingesetzt werden, muss die Begleitung durch menschliches 
Personal zwingend sichergestellt werden, das in Notsituation unmittelbar Hilfe leisten kann und 
Menschen mit Behinderung beim Besteigen und Verlassen des Fahrzeugs helfen kann. Wir 
brauchen auch endlich wieder Personal auf allen Bahnhöfen. Kameras und Informationssäulen 
bieten keine Unterstützung und keinen Schutz in Notfällen! 


Nachhaltige Digitalisierung: ökologisch und sozial 


Die Digitalisierung erfordert einen hohen Energie- und Ressourcenverbrauch für Rechenzentren und 
Endgeräte. Dies betrifft sowohl den benötigten Strom als auch die erforderlichen Rohstoffe. Zudem sind 
die Arbeitsbedingungen in vielen Ländern im Rohstoffabbau, in der Herstellung der Geräte und auch im 
IT-Service oft schlecht. Viele neue Technologien sind zwar energieeffizient, doch werden die 
Einsparungen durch größere Endgeräte, höhere Auflösung, stärkere Nutzung und kürzere Lebensdauer 
der Geräte wieder aufgefressen. Durch diesen »Rebound-Effekt« steigen sowohl der Rohstoffbedarf als 
auch der Stromverbrauch deutlich an. Soll dieser zunehmende Stromverbrauch ökologisch erzeugt 
werden, um das Klima nicht weiter zu schädigen, werden umso mehr Windkraftanlagen, Solarfelder und 
Wasserkraftwerke gebaut werden müssen – die ihrerseits Flächen, Material, seltene Metalle und 
Energie für ihre Herstellung verbrauchen. Ein zunehmender Bedarf an Rohstoffen, die aus anderen 
Ländern kommen, erhöht in einer kapitalistischen Welt auch die Kriegsgefahr. DIE LINKE setzt sich 
deshalb für eine gesellschaftliche Diskussion darüber ein, in welchen Bereichen wir digitale 
Anwendungen nutzen wollen, und wo dies im Sinne des Umweltschutzes, des Schutzes der Arbeits- und 
Menschenrechte sowie im Rahmen einer international gerechten Handelspolitik neu geregelt werden 
muss. 


• Für die öffentliche Beschaffung müssen strenge sozialökologische Vorgaben gelten in Bezug auf 
Arbeits- und Umweltschutz in den Herstellerländern, Langlebigkeit und Reparierbarkeit. 
Unternehmen, die gegen ihre Sorgfaltspflicht in der Lieferkette verstoßen, müssen von 
öffentlichen Aufträgen und der Außenwirtschaftsförderung ausgeschlossen werden. (vgl. 
Abschnitt »Lieferkettengesetz« im Kapitel »Global gerecht«) 


• Für digitale Endgeräte brauchen wir gesetzliche Vorgaben zur Mindestlebensdauer, 
Energieeffizienz, zu modularem Aufbau, Reparierbarkeit durch Nutzer*innen und Werkstätten 
sowie verpflichtenden Software-Updates und zur Ersatzteilverfügbarkeit (vgl. 
Ökodesignvorgaben im Kapitel »Verbraucherschutz«). Hersteller müssen Reparaturanleitungen 
mitliefern. Spätestens wenn Hersteller den Support beenden und keine Sicherheitsupdates 
mehr liefern, muss der Quellcode veröffentlicht werden, damit andere Sicherheitsupdates 
schreiben und bereitstellen können. 


• Für Batterien und Elektrogeräte soll durch Einführung eines Pfandsystems die wirksame 
Rückführung der Rohstoffe in den Produktionskreislauf und Wiederverwertung der 
Bestandteile ermöglicht werden. Reparatur und Wiedernutzung müssen Vorrang vor Recycling 
der Materialien haben. (vgl. Kapitel »Klima- und Umweltschutz«) 


• Die Abwärme von Rechenzentren muss verpflichtend zur Gebäudeheizung (Nah- und 
Fernwärmeversorgung) eingesetzt werden.  


• Für die Softwareprogrammierung müssen Vorgaben zur energiesparenden Programmierung 
erfolgen. Das Prinzip der Datensparsamkeit muss gesetzlich wirksam verankert werden. Neben 
der Erfüllung des Datenschutzes senkt dies auch den Stromverbrauch digitaler Anwendungen. 
Bei Streaming- und Video-on-Demand-Diensten müssen Vorgaben für energiesparende 
Standardeinstellungen gemacht werden. 
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Für Gerechtigkeit, Selbstbestimmung und Vielfalt der Geschlechter 


Geld, Zeit, Anerkennung und Macht sind zwischen den Geschlechtern ungleich verteilt. Wir wollen nicht 
länger zulassen, dass Menschen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung 
abgewertet werden – auch nicht, dass Menschen gezwungen werden, einer bestimmten Norm zu 
entsprechen. Jeder Mensch ist gleich viel wert und »All Genders are Beautiful«.  


Linker Feminismus – Zeit für ein selbstbestimmtes, sicheres und gerechtes 
Leben 


Als LINKE stehen wir für einen Feminismus, der an die Wurzeln geht. Das heißt zuallererst, Arbeit und 
Zeit zwischen den Geschlechtern gerecht zu verteilen. Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle frei, 
sicher und selbstbestimmt leben können, Zeit für Familie und Freund*innen haben und gleichzeitig einer 
sinnvollen und gut bezahlten Arbeit nachgehen können. Wir wollen eine Gesellschaft, in der Frauen 
genauso an politischen Entscheidungen mitwirken können wie Männer und in der sich das Leben nicht 
nur um die Lohnarbeit dreht. 


(Sorge-)Arbeit und Zeit umverteilen 


Frauen und queere Menschen erhalten im Durchschnitt niedrigere Löhne und dann auch weniger Rente, 
und sie verfügen über ein geringeres Vermögen als Männer (Gender-Pay-Gap). Sorgearbeit, die als die 
Sache von Frauen gilt, wird in der kapitalistischen Ökonomie systematisch abgewertet. Frauen machen 
den Großteil der entlohnten und der nicht entlohnten Pflege- und Erziehungsarbeit, sie arbeiten 
häufiger in Teilzeit oder in weniger gut bezahlten Jobs. Wer wegen Elternzeit länger ausfällt und im Job 
zurücksteckt, findet seltener eine gute und sichere Anstellung und kann schlechter aufsteigen. Auch 
deshalb ist der Großteil der Arbeiter*innen im Niedriglohnsektor weiblich. Viele von ihnen haben eine 
Migrationsgeschichte. In Ostdeutschland sind die Lohnunterschiede zwar geringer, aber die Löhne 
insgesamt viel niedriger – mehr als jede*r Dritte arbeitet für Niedriglohn. 
In Deutschland leisten Frauen 50 Prozent mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer (Gender-Care-Gap). 
Entsprechend haben Frauen weniger Zeit für andere Tätigkeiten oder sind gezwungen, sich zwischen 
Familie, Job und Freizeit aufzureiben. Nicht selten endet diese Vielfachbelastung in Burn-out und 
anderen Krankheiten. Es geht nicht nur um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, damit 
Frauen Kinder und Karriere noch schneller jonglieren können. Wir brauchen neue Arbeitszeitmodelle – 
und zwar für alle! Deshalb streiten wir für eine Gesellschaft, in der alle Tätigkeiten und Bedürfnisse zu 
ihrem Recht kommen und nicht die Erwerbsarbeit den Takt vorgibt. DIE LINKE fordert deswegen ein 
Neues Normalarbeitsverhältnis, mit um die 30 Stunden für alle, zum Beispiel eine Viertagewoche (vgl. 
Kapitel »Arbeit«). So bleibt allen mehr Zeit für Familie, für sich selbst und für die Beteiligung an Politik 
und Gesellschaft. Dazu gehört auch die Begrenzung von Überstunden ebenso wie ein Anspruch auf 
familienfreundliche Schichtzeiten und ein Mindestlohn von 13 Euro. Insbesondere Pflege-, Sorge- und 
Dienstleistungsberufe, in denen besonders viele Frauen arbeiten, wollen wir aufwerten und endlich 
anständig bezahlen. Den Niedriglohnsektor schaffen wir ab, sodass alle von ihrer Arbeit leben können 
(vgl. Kapitel »Gute Arbeit«. Das nützt vor allem Frauen. 
  
Wir wollen unsere Wirtschaft grundsätzlich umstrukturieren. Sie soll nicht nur nachhaltiger und 
demokratischer werden, sondern die Sorgearbeit (Care-Arbeit) muss ins Zentrum gestellt werden. 


Denn dass Kranken- oder Altenpfleger*innen, Erzieher*innen oder Beschäftigte in haushaltsnahen 
Dienstleistungen häufig schlecht entlohnt und unter miserablen Bedingungen arbeiten, hat System. Wir 
brauchen nicht nur besser bezahlte Pflegekräfte und Erzieher*innen, sondern auch mehr von ihnen! 
100 000 Pflegekräfte werden jeweils in den Krankenhäusern und Altenheimen gebraucht, damit die 
Pflegenden endlich wieder Zeit für die von ihnen gepflegten Menschen haben. Durch eine solidarische 
Gesundheitsversicherung und eine solidarische Pflegevollversicherung können wir das finanzieren. 
Fallpauschalen schaffen wir ab und überführen Krankenhäuser und Pflegeheime wieder in 
gemeinnützige Hand, jenseits von Markt und Profitmacherei (vgl. Kapitel »Gesundheit«). Wir wollen die 
Kindertagesbetreuung flächendeckend auszubauen, die Qualität verbessern und mehr Erzieher*innen 







DIE LINKE Leitantrag zum Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021. Vorabveröffentlichung 


 81 


einstellen. Und natürlich müssen Erzieher*innen gut bezahlt werden, damit der Beruf attraktiv für viele 
ist. Denn nur mit flächendeckender Ganztagsbetreuung müssen Eltern sich nicht zwischen der 
Betreuung ihrer Kinder und ihrem Beruf entscheiden (vgl. Kapitel »Bildung«). 


• Mit würdigen Löhnen für alle beenden wir auch endlich die unwürdigen Renten, von denen vor 
allem viele Frauen leben müssen. Durch die bessere Anrechnung von Kindererziehungs- und 
Pflegezeiten wird auch unbezahlte Sorgearbeit entsprechend wertgeschätzt (vgl. Kapitel 
»Rente«). Aktuell gibt es keine echten Lohnersatzleistungen für pflegende Angehörige, die noch 
im Beruf stehen. Wir wollen sechs Wochen Freistellung bei vollem, arbeitgeberfinanziertem 
Lohnausgleich (vgl. Kapitel »Gesundheit und Pflege«) und unabhängig vom 
Verwandtschaftsgrad. 


• Im Einzelhandel oder im Reinigungsgewerbe sind mehrheitlich Frauen beschäftigt und 
besonders häufig in prekärer Beschäftigung gefangen. Wir fordern die Abschaffung von 
Minijobs und sachgrundloser Befristung. Unfreiwillige Teilzeit wollen wir beenden: Mit einem 
Rechtsanspruch auf mindestens 22 Wochenstunden im Arbeitsvertrag. Beschäftigte müssen das 
Recht auf Aufstockung auf Vollzeit bekommen, bevor weitere (Teilzeit-)Stellen im Betrieb 
besetzt werden. 


• Wir wollen: gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit! Dafür werden wir ein 
verbindliches Entgeltgleichheitsgesetz samt Verbandsklagerecht einführen, damit Frauen nicht 
mehr allein vor Gericht ziehen müssen. Unsere Forderung, die Grundgehälter in der Pflege um 
500 Euro anzuheben ist ein Beitrag zur Aufwertung dieser Arbeit. 


• Um die partnerschaftliche Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit in den Familien zu fördern, 
wollen wir den Elterngeldanspruch auf zwölf Monate pro Elternteil verlängern. Der 
Elterngeldanspruch gilt individuell und ist nicht auf den anderen Elternteil übertragbar. Zudem 
braucht es einen zusätzlichen Elternschutz von zehn Tagen bezahlter Freistellung für den 
zweiten Elternteil nach der Geburt des Kindes.  


• In Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sind Frauen seltener in Führungspositionen vertreten. 
Das muss sich ändern. Deshalb fordern wir eine Frauenquote in Führungspositionen von 50 
Prozent und eine stärkere Teilung von Führungsaufgaben und -positionen durch Jobsharing oder 
andere Arbeitsmodelle (im Gegensatz zur 30-Prozent-Quote der Großen Koalition). 


Gesellschaftliche Machtverhältnisse schlagen sich auch in der Sexarbeit nieder. In der LINKEN werden 
unterschiedliche Wege diskutiert, mit Prostitution politisch umzugehen. Einig sind wir uns darin, dass 
wir die Kriminalisierung und Stigmatisierung von Sexarbeiter*innen ablehnen. Wir fordern einen 
Anspruch auf Sozialleistungen und Arbeitslosengeld, auf Umschulung, Weiterbildung und Fortbildung 
sowie freien Zugang zu gesundheitlicher Versorgung und das Recht, sich selbst zu organisieren.  


Niemals am Leben sparen – keine Kürzungen zulasten von Frauen und Familien 


 
Privatisierung und Kürzungsmaßnahmen treffen insbesondere Erziehung, Pflege, soziale Arbeit und 
Bildung. Darunter leiden Frauen doppelt: als Beschäftigte und als unbezahlte Care-Arbeiterinnen in 
den Familien, wo sie die Kürzungen durch Mehrarbeit auffangen müssen. Das führt zu Mehrbelastung 
und verstärkt alte Rollenbilder.  
Die milliardenschweren Rettungspakete für Unternehmen in der Corona-Krise dürfen nicht durch 
Kürzungen im Sozialbereich aufgefangen werden. Im Gegenteil: Wir treten für einen sozialen und 
ökologischen Systemwechsel ein, der die Bereiche in Wirtschaft und Beschäftigung stärkt, die 
klimafreundlich sind und das Leben für alle besser machen: personennahe Dienstleistungen, Bildung, 
Erziehung, eine Ausweitung des Schienen- und öffentlichen Nahverkehrs. Unser Umbau von Wirtschaft 
und Sozialstaat macht unsere Gesellschaft in Zukunft krisenfest und befördert die Lebensmöglichkeiten 
(nicht nur) von Frauen: 


• Die Schuldenbremse schaffen wir ab. Stattdessen fördern wir Investitionen in den Ausbau 
sozialer Dienstleistungen in öffentlicher Hand, jenseits von Markt und Profit. Die notwendigen 
Mittel dafür nehmen wir durch die Wiedereinführung der Vermögensteuer ein. Von guten und 
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kostenfreien sozialen Infrastrukturen profitieren Frauen, Alleinerziehende und Kinder am 
meisten – und Menschen mit geringem Einkommen. 


• Die Sozial- und Haushaltspolitik muss auf ihre Geschlechtergerechtigkeit hin geprüft und 
entsprechend verändert werden im Sinne eines Gender-Budgeting. 


Gewalt an Frauen beenden 


Wir wollen, dass jeder Mensch – unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung und Lebensentwurf 
– ohne Angst vor Gewalt leben kann. Durch das Grundgesetz und durch internationale Abkommen muss 
der Staat dafür Sorge tragen, tut es aber nicht ausreichend. Gewalt gegen Frauen ist Ausdruck und Folge 
einer gesellschaftlichen Abwertung und Unterdrückung von Frauen, von hierarchischen und 
patriarchalen Geschlechterverhältnissen. Sie hat viele Formen und kommt in Familien genauso vor wie 
im öffentlichen Raum. Gewalt gegen Frauen hängt nicht vom sozialen Status ab, es gibt sie in der 
digitalen Welt wie im analogen Leben. Viel zu oft endet sie für Frauen tödlich. Jeden dritten Tag wird in 
Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Diese Gewalt als »eskalierten 
Beziehungsstreit« oder Privatangelegenheit abzutun, verkennt das strukturelle Problem: Den Mord an 
Frauen, weil sie Frauen sind, nennen wir Femizid. 
Um Frauen effektiv vor Gewalt zu schützen, brauchen wir gesellschaftliche Verhältnisse, in denen 
Frauen unabhängig und selbstbestimmt leben können – dazu gehört auch ökonomische Unabhängigkeit. 
Wenn Frauen Gewalt erleben, brauchen sie schnellen und bedarfsgerechten Schutz und qualifizierte 
Hilfe in Frauenhäusern und anderen Schutzräumen. Beratungsstellen müssen leicht zugänglich sein – 
unabhängig von körperlicher Beeinträchtigung, dem Aufenthaltsstatus oder der Lebenssituation der 
Betroffenen. Wir wollen die patriarchalen Strukturen verändern, nur so kann Gewalt gegen Frauen 
nachhaltig verhindert werden:  


• Zur Ermordung von Frauen und Mädchen fehlen in Deutschland Daten, Forschung, Prävention 
und konsequente Strafverfolgung. Wir fordern eine unabhängige Beobachtungsstelle, die jeden 
potenziellen Femizid erfasst, die Daten tagesaktuell sowie in einem jährlichen Lagebericht 
veröffentlicht und Forschung zu Femiziden, den Ursachen und der Bedeutung von Risikofaktoren 
betreibt.  


• Die Istanbul-Konvention, das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, muss konsequent und vollständig umgesetzt 
werden. Die durch die Bundesregierung bei der Ratifizierung vorgenommenen Einschränkungen 
wollen wir zurücknehmen, damit zahlreichen geflüchteten oder migrierten Frauen nicht der 
Zugang zu Schutz verweigert wird. 


• Strukturen des Gewaltschutzes und Hilfesysteme wollen wir ausbauen und mit ausreichenden 
finanziellen Mitteln ausstatten. Die Finanzierung von Frauenhäusern darf nicht länger eine 
freiwillige Leistung sein. Hier brauchen wir eine bundeseinheitliche Finanzierung, an der sich der 
Bund beteiligt.  


• Staatliche Behörden wie Polizei, Gerichte und Ämter sowie medizinisches Personal müssen für 
das Thema Gewalt gegen Frauen – auch in digitaler Form – sensibilisiert werden.  


• Geflüchtete Frauen erleben häufig sexualisierte Gewalt, nicht nur im Herkunftsland und auf der 
Flucht, sondern auch im Zufluchtsland. Im Fall von Partnerschaftsgewalt muss das bisher vom 
Ehemann abhängige Aufenthaltsrecht aufgehoben und in einen eigenständigen Aufenthaltstitel 
umgewandelt werden. 


• Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und Menschenhandel zum Zweck der 
Ausbeutung der Arbeitskraft müssen bekämpft werden, ohne die Betroffenen zu kriminalisieren 
und zu stigmatisieren! Solange die Betroffenen keinen sicheren und eigenständigen 
Aufenthaltsstatus erhalten, sind die Täter durch die Angst der Opfer geschützt. Aufenthaltstitel, 
Schutz und Entschädigung müssen unabhängig von der Bereitschaft der Opfer, als Zeug*in in 
einem Strafverfahren auszusagen, gewährt werden. Für die Betroffenen fordern wir 
Therapiemittel, medizinische sowie psychologische Betreuung, Rechtsbeistand und Rechtshilfe, 
Zugang zu sozialen Leistungen und Bildungsangeboten. 


• Auf der Flucht, nach Zurückweisung und Pushbacks an der europäischen Grenze und in den 
Lagern sind Frauen oft massiver sexueller Gewalt und Vergewaltigungen ausgesetzt. Eine offene, 
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solidarische und humane Flüchtlingspolitik ist die einzig wirksame Maßnahme gegen die 
systematische Gewalt gegen Frauen. 


• Alle Formen von Gewalt und Gewaltverherrlichung gegen Frauen, Kinder und LSBTIQ* müssen 
konsequent geahndet werden. Die öffentliche Filmförderung braucht eine 
Geschlechterquotierung und die Einrichtung einer wirksamen unabhängigen Kontrolle 
außerhalb des Deutschen Werberats zur Unterbindung sexistischer Werbung. 


Unser Feminismus: solidarisch und international  


Ob in Brasilien oder Polen, Indien oder Nigeria, Deutschland oder Irland gehen Frauen für ihre Rechte 
auf die Straße. Sie prangern Gewalt gegen Frauen an, sie streiten für ihr Recht auf Abtreibung und gegen 
Rassismus. Sie eint die gemeinsame Erfahrung von sexistischen Strukturen und Gewalt – und sie 
vereinen sich im Kampf dagegen: im Netz, auf der Straße, im Arbeitsalltag, vor Gericht, zu Hause, in den 
Mühen der Ebene. Frauen und Kinder weltweit sind besonders vom Klimawandel betroffen und machen 
den Großteil der Menschen auf der Flucht aus. Aber sie sind nicht nur Opfer, sondern auch wichtige 
klimapolitische Akteurinnen und kämpfen gegen die Ausbeutung von Mensch und Natur. LINKER 
Feminismus ist immer konkret vor Ort und gleichzeitig im Bewusstsein internationaler Verantwortung 
und Solidarität. 


• Bei wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen müssen Werte wie Fürsorge, Nachhaltigkeit 
und Gesundheit im Zentrum stehen.  


• Wir fordern die Anwendung ziviler Maßnahmen der Gewaltprävention und Konfliktlösung. 
Deutsche Außen-, Entwicklungs- und Menschenrechtspolitik muss Friedenspolitik und 
Geschlechtergerechtigkeit weltweit voranbringen. Die UN-Resolution 1325 »Frauen, Frieden 
und Sicherheit« muss umgesetzt werden.  


• Wir wollen den Internationalen Frauentag am 8. März bundesweit zum Feiertag machen, um der 
weltweiten Kämpfe von Frauen an unterschiedlichsten Orten, bei unterschiedlichsten 
Voraussetzungen zu gedenken und den gemeinsamen Kampf für die Überwindung von 
Abwertung, Ausgrenzung und Gewalt zu würdigen – Berlin hat es vorgemacht. 


• Zu einer gendergerechten Klimapolitik gehört es, die besondere Gefährdung von Frauen durch 
die Klimakrise einzubeziehen.  


• Wir fordern (wollen) eine menschenwürdige Unterbringung in den Grenzregionen Europas mit 
funktionierenden und abschließbaren sanitären Einrichtungen, Schutzzonen sowie guter 
Gesundheits- und Lebensmittelversorgung.  


Reproduktive Gerechtigkeit: Freie Entscheidung für ein Leben mit und ohne 
Kinder für alle 


Um selbstbestimmt leben zu können, müssen Frauen* echte Wahlmöglichkeit haben. Wir wollen, dass 
alle Menschen entscheiden können, ob und wie sie mit Kindern leben möchten. Erst dann können wir 
reproduktive, körperliche und sexuelle Selbstbestimmung für Frauen und queere Menschen erreichen. 
Dazu gehören umfassende Aufklärung, der Zugang zu Verhütungsmitteln und die freie Entscheidung für 
einen Schwangerschaftsabbruch. Nur wenn Frauen sich ohne Zwänge für oder gegen eine 
Schwangerschaft und Elternschaft entscheiden können, ist eine selbstbestimmte Familienplanung 
möglich. Aber auch ein Leben mit Kindern muss gesellschaftlich abgesichert werden: Das beginnt mit 
einer guten gesundheitlichen Versorgung und Aufklärung während einer Schwangerschaft und Geburt. 
Mit Kindern zu leben darf kein Armutsrisiko sein und Eltern müssen Kinder unter sicheren und gesunden 
Bedingungen aufziehen können (vgl. Kapitel »Familien dort unterstützen, wo sie es brauchen«).  


• Wir wollen für Frauen*, trans und nichtbinäre Menschen einen legalen Zugang zu 
Schwangerschaftsabbruch. Die Paragrafen 218 bis 219 b Strafgesetzbuch (StGB) wollen wir 
streichen. Öffentliche Krankenhäuser müssen in ihrer Planung dafür sorgen, dass die 
Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen gesichert ist. Schwangerschaftsabbrüche sind 
Teil der Gesundheitsversorgung und müssen wie andere medizinische Leistungen geregelt 
werden.  


• Sämtliche Verhütungsmethoden müssen von der Krankenkasse bezahlt werden. 
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• Hygieneprodukte für Menstruation müssen von öffentlichen Gesundheitsstellen und in 
öffentlichen Einrichtungen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. 


• Künstliche Befruchtung muss auch nichtverheirateten, lesbischen, Singlefrauen und queeren 
Menschen durch Kostenübernahme der Krankenkasse zur Verfügung stehen.  


• Frauen mit Behinderung haben ein Recht auf reproduktive Selbstbestimmung und Elternschaft. 
Dazu gehören das Recht auf Erhalt und Förderung ihrer Fruchtbarkeit sowie der Zugang zu 
Unterstützungsangeboten, zum Beispiel Assistenz zur Elternschaft, und der barrierefreie Zugang 
zu umfassender, unabhängiger Beratung. Zur Umsetzung des Rechts auf Elternschaft müssen 
flächendeckend Wohn- und Unterstützungsleistungen im Rahmen der begleiteten Elternschaft 
zur Verfügung gestellt werden. 


Für körperliche und sexuelle Selbstbestimmung und Gleichstellung aller 
Lebensweisen 


Wir wollen, dass die vielfältigen Lebensweisen rechtlich gleichgestellt werden. Der besondere Schutz 
und die Förderung durch Staat und Gesellschaft sollen in Zukunft nicht Ehepaaren vorbehalten sein, 
sondern denjenigen zugutekommen, die mit Kindern oder Pflegebedürftigen leben – unabhängig von 
ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität. Wir wollen die Gleichberechtigung aller 
Lebensweisen, bei denen Verantwortung für andere übernommen wird.  


• Wir fordern ein Wahlverwandtschaftsrecht, in dem nicht nur (heterosexuelle) Paare 
Verantwortung füreinander übernehmen dürfen, sondern jede Gemeinschaft, die sich einander 
verbunden fühlt. Dies kann auch eine mehr als zwei Personen umfassende Beziehung meinen 
(zum Beispiel eine Mehrelternfamilie mit zwei lesbischen Müttern und zwei schwulen Vätern). 
Diesen Menschen ist ein umfangreiches Besuchsrecht im Krankheitsfall, Adoptionsrecht und 
Aussageverweigerungsrecht einzuräumen. Gleichzeitig werden besondere Zuwendungen fällig, 
wenn ein Angehöriger (nach dem Wahlverwandtschaftsrecht) gepflegt werden muss oder sich 
Kinder in einer Wahlverwandtschaft befinden.  


• Das Abstammungsrecht wollen wir so reformieren, dass bestehende Benachteiligungen von 
lesbischen und schwulen Ehen und Lebensgemeinschaften gegenüber heterosexuellen Ehen und 
Lebensgemeinschaften beseitigt werden. Das beinhaltet auch die rechtliche Anerkennung der 
Co-Elternschaft sowie von Trans*und intergeschlechtlichen Eltern.  


• Das Ehegattensplitting werden wir durch familienfreundliche Steuermodelle und frei 
übertragbares Existenzminimum ersetzen (vgl. Kapitel »Steuern«). 


• In den Lehrplänen der Schulen muss sich die real existierende Vielfalt an Lebensentwürfen 
sowie geschlechtlicher und sexueller Identitäten umfassend abbilden. Aufklärungsinitiativen zu 
sexueller Gesundheit in Schulen, Arbeitswelt, Gesellschaft und den queeren Szenen müssen 
gestärkt werden.  


Offensiv und sozial für LSBTIQ* 


Die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans* und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI*) sind 
für uns nicht verhandelbar. Wir wollen, dass LSBTI* als selbstverständlicher Teil gesellschaftlicher 
Realität anerkannt werden. Deshalb wollen wir mehr queere Bildungsangebote in allen 
gesellschaftlichen Bereichen. Wir treten für eine diskriminierungsfreie Sprache ein, die der Vielfalt 
geschlechtlicher und sexueller Identitäten gerecht wird.  


Queere Communitys stärken: Rettungsschirm gegen die Corona-Folgen  


Corona hat auch die Einrichtungen und Strukturen der queeren Communitys getroffen: Viele 
Vereinsräume, Clubs, Bars und Cafés mussten schließen. In Zeiten leerer Kassen wird zuerst bei queeren 
Projekten gespart. Das wollen wir verhindern. Wir fordern einen queeren Rettungsschirm zum Schutz 
der Strukturen und Einrichtungen der Communitys.  
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Bei der Vergabe von öffentlichen Fördermitteln wollen wir strukturelle Diskriminierungen von 
lesbischen, trans*und inter* Initiativen und Projekten abbauen: lesbische und schwule Projekte sollen in 
gleichem Umfang gefördert werden. Lesbische Communitys sollen sichtbarer werden! Auch trans* und 
inter* Strukturen wollen wir stärker fördern und sichtbar machen. Insbesondere in den ländlichen 
Regionen und kleineren Städten wollen wir queere Strukturen aufbauen.  


Gegen Armut und soziale Ausgrenzung 


Jede dritte queere Person in Europa kommt finanziell nur mit Mühe über die Runden. Für 
intergeschlechtliche und trans* Personen ist die Situation noch prekärer. Queere Jugendliche sind nach 
dem Coming-out häufig von Wohnungslosigkeit betroffen.  


• Wir wollen Zufluchts- und Wohnorte für junge queere Menschen, die von Obdachlosigkeit 
bedroht sind. Die aufsuchende Jugendarbeit und Wohnungslosenhilfe müssen die spezifischen 
(Not-)Lagen von LSBTIQ* im Blick haben.  


• Strukturelle Ausschlüsse und Problemlagen von Lesben (zum Beispiel Altersarmut, mangelnde 
Sichtbarkeit) wollen wir beseitigen. Gleiches gilt für die strukturellen Ausschlüsse und Probleme 
von trans* und inter* Personen.  


• Für queere Menschen im Alter wollen wir mehr Angebote für selbstbestimmtes Wohnen mit 
entsprechenden Pflege- und Unterstützungsmöglichkeiten. Vor allem nichtkommerzielle, 
gemeinwirtschaftliche und alternative Wohn- und Hausprojekte wie Mehrgenerationenhäuser 
oder Wohngenossenschaften sollen gefördert werden.  


Diskriminierung bekämpfen 


Der Kampf gegen LSBTIQ*-Feindlichkeit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir wollen deshalb 
einen wirksamen Nationalen Aktionsplan gegen LSBTIQ*-Feindlichkeit und für die Akzeptanz sexueller 
und geschlechtlicher Vielfalt. Außerdem fordern wir, dass Studien zur Erforschung intersektionaler 
Diskriminierungsformen und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen LSBTIQ* öffentlich beauftragt und 
finanziert werden. 
Diskriminierungen und gewalttätige Übergriffe gehören für queere Menschen weiterhin zum Alltag. Die 
offizielle Kriminalstatistik bildet nur einen Bruchteil davon ab.  


• DIE LINKE setzt sich für die umfassende Unterstützung von Präventionsprojekten und 
Organisationen ein, die sich mit der Hilfe für Gewaltopfer beschäftigen. Die Strafverfolgung von 
queerfeindlicher Gewalt muss stärker verfolgt und geahndet werden als bisher.  


• Hasskriminalität gegen queere Menschen, Communitys oder ihre Unterstützer*innen muss 
bundesweit erfasst und strafrechtlich verfolgt werden.  


• Die Selbsthilfe- und Aufklärungsprojekte der LSBTIQ*-Communitys müssen unterstützt und 
gefördert werden, um die gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen.  


Queere Menschen erleben noch immer Diskriminierung am Arbeitsplatz. Trans* Personen sind 
überdurchschnittlich häufig von Erwerbslosigkeit betroffen. Auch Menschen mit HIV erleben 
Diskriminierung im Beruf. Die strukturellen Ausschlüsse verstärken sich für Menschen, die 
Mehrfachdiskriminierung erleben, etwa Rassismus oder Behindertenfeindlichkeit. 


• Wir wollen den Diskriminierungsschutz für trans* und intergeschlechtliche Personen stärken. 
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll finanziell so ausgestattet werden, dass sie 
Beratungsangebote zielgruppengerecht, mehrsprachig und barrierefrei in die Arbeitswelt 
hineintragen kann.  


• Ein wichtiger Schlüssel im Kampf gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz ist die 
Selbstorganisation der Beschäftigten. Wir wollen mehr queere Bildungsangebote, die Impulse 
zur Selbstorganisation in der Arbeitswelt geben. Initiativen, die sich für einen offenen, angst- 
und diskriminierungsfreien Arbeitsplatz in den Betrieben einsetzen, müssen gefördert werden.  
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Selbstbestimmung für trans- und intergeschlechtliche Menschen 


Wir wollen einen selbstbestimmten Geschlechtseintrag für alle. Eine Vornamens- und 
Personenstandsänderung muss mit einer einfachen Erklärung beim Standesamt möglich werden – ohne 
die bisherigen Zwangsberatungen, Gutachten, ärztlichen Atteste und Gerichtsverfahren.  


• Das pathologisierende Transsexuellengesetz (TSG) wollen wir abschaffen und durch ein 
Selbstbestimmungsrecht ersetzen.  


• Die fremdbestimmten Operationen an trans* Personen und intergeschlechtlichen Menschen 
aufgrund der gesetzlichen OP- und Sterilisationspflicht im TSG in den Jahren 1981 bis 2011 
müssen historisch aufgearbeitet werden. Die davon betroffenen Menschen müssen angemessen 
entschädigt werden. Wir wollen einen Entschädigungsfonds einrichten.  


• Wir wollen die Rechte von trans* und intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen stärken. 
Dazu gehört die Anerkennung der von ihnen selbst benannten Geschlechtszugehörigkeit.  


• Trans* Personen brauchen freien Zugang zu allen notwendigen medizinischen Leistungen 
(medikamentöse Therapien, Psychotherapie, falls gewünscht Operationen) und die Übernahme 
der dafür anfallenden Kosten durch die Krankenkassen – auch wenn sie keine 
Krankenversicherung haben und unabhängig von dem aktuellen Aufenthaltsstatus.  


• Höheres Alter beim Schutz vor sogenannten Konversionsbehandlungen: Bisher sind nur 
Minderjährige bis 18 Jahre davor geschützt. Wir wollen das Schutzalter anheben. Ebenfalls muss 
gestrichen werden, dass Fürsorge- oder Erziehungsberechtigte straffrei bleiben, sofern sie ihre 
Fürsorge- oder Erziehungspflicht nicht gröblich verletzen.  


• Wir wollen uns für queere Gesundheitszentren mit Schwerpunkt trans* und inter* auch in 
Kleinstädten und ländlichen Gebieten einsetzen.  


• Die Rechte und besondere Belange von trans* und intergeschlechtlichen Personen müssen auch 
im Strafvollzug und bei polizeilicher Durchsuchung gewahrt bleiben.  


• Wir wollen den Schutz vor Diskriminierung aufgrund der geschlechtlichen Identität, sexuellen 
Orientierung und Lebensweise in Artikel 3 des Grundgesetzes aufnehmen. Um dieses erweiterte 
Grundrecht zu garantieren, braucht es Antidiskriminierungsstellen und ein Verbandsklagerecht 
im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 


Queere Geflüchtete absichern und stärken! 


Menschen, die nach Deutschland flüchten, sind mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Die Covid-
19-Pandemie hat das Recht auf Asyl noch mehr eingeschränkt und die prekäre Situation vieler 
Geflüchteter verschärft. Die Forderung nach physischer Distanz in Zeiten einer Pandemie stellt sich für 
Massenunterkünfte als besonders drastisch heraus. Die noch verstärkte Isolation fordert die psychische 
Gesundheit vieler Geflüchteter (vgl. Kapitel »Solidarische Einwanderungsgesellschaft«) 


• Wir fordern dezentrale Unterbringung von queeren Geflüchteten (wie insgesamt von 
geflüchteten Menschen), Zugang zum Internet, Recht auf barrierefreie, gesundheitliche 
Versorgung unabhängig vom Aufenthaltsstatus und den Ausbau spezifischer Vernetzungs- und 
Hilfsangebote für queere Geflüchtete. 


• Queeren Menschen, die verfolgt werden, muss uneingeschränkt Asyl bzw. Schutz gewährt 
werden. Sie dürfen nicht abgeschoben werden – auch nicht in sogenannte sichere 
Herkunftsländer. Wir wollen flächendeckend Fachstellen für LSBTIQ* Geflüchtete einrichten. 
Dort können sich queere Geflüchtete zum Asylverfahren sowie zum Aufenthalts- und 
Migrationsrecht beraten lassen. Außerdem braucht es Möglichkeiten der psychologischen 
Beratung für LSBTIQ*-Geflüchtete.  
 


Selbstbestimmt leben in einer inklusiven und barrierefreien 
Gesellschaft 


Wir wollen ein Land, in dem alle Menschen gleichberechtigt zusammenleben und an den 
demokratischen Entscheidungen beteiligt werden – unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten, 
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ihrer körperlichen Verfassung, ihrer Herkunft und sozialen Stellung, ihrem Geschlecht, Alter oder ihrer 
sexuellen Orientierung. Eine inklusive Gesellschaft, in der niemand ausgegrenzt wird.  


Die Realität sieht anders aus. Rund 16 Prozent der Bevölkerung leben mit anerkannten Behinderungen 
und chronischen Erkrankungen. Durch vielfältige Barrieren im Alltag – zum Beispiel in Verkehrsmitteln, 
Arbeitsstätten, Bildungseinrichtungen, Arztpraxen, Behörden oder im digitalen Bereich – ist Teilhabe für 
sie nur eingeschränkt möglich. Der allgemeine Arbeitsmarkt ist auch über zehn Jahre nach Ratifizierung 
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) nicht barrierefrei und inklusiv. Vielmehr droht den 
Betroffenen eine Armutsspirale. Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung sind 
überproportional oft erwerbslos, von Sozialhilfe abhängig und in Heimen untergebracht.  


DIE LINKE tritt für die volle und wirksame Teilhabe aller Menschen auch mit Behinderung ein. 
Grundvoraussetzung dafür ist Barrierefreiheit – in baulicher, kommunikativer und struktureller Hinsicht. 
Barrierefreiheit nützt allen Menschen. Sie muss deshalb sowohl für den öffentlichen als auch den 
privatwirtschaftlichen Bereich als bindende Verpflichtung gelten. 


Wir verstehen Inklusion als einen Prozess zum Abbau von gesellschaftlichen Ungleichheiten. Er bezieht 
sich auf all die Menschen, die von Teilhabe ausgeschlossen und an den Rand der Gesellschaft gedrängt 
werden: Menschen mit Behinderung, alte Menschen, Geflüchtete, Sinti und Roma, Menschen mit 
anderen Glaubensbekenntnissen und anderer sexueller Orientierung und viele mehr. Inklusion eröffnet 
allen Menschen die Möglichkeit, überall im politischen, sozialen und kulturellen Leben nicht nur dabei 
zu sein, sondern es selbstbestimmt aktiv mitgestalten zu können. 


Politik für Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung muss als menschenrechtliche 
Aufgabe gestaltet werden – die Konvention der Vereinten Nationen macht hier klare Vorgaben. Die sind 
auch für Deutschland verbindlich und müssen umgesetzt werden. Menschenrechte dürfen nicht unter 
Kostenvorbehalt gestellt werden. Deshalb wollen wir Selbstbestimmung als wichtigstes Prinzip in der 
Behindertenpolitik verankern und einklagbar machen. Menschen mit Behinderung und chronischer 
Erkrankung haben einen Anspruch auf Selbstverwirklichung. Barrieren müssen abgebaut werden – auch 
in den Köpfen und in der digitalen Welt. Barrierefreiheit ist Grundlage für gleiche Teilhabe und fördert 
den solidarischen Zusammenhalt. 


• Wir wollen ein garantiertes Recht auf persönliche Assistenz in allen Lebensbereichen für ein 
selbstbestimmtes Leben in Arbeit, Bildung, Wohnen, Freizeit und im Ehrenamt. Auch für 
diejenigen, die ihre persönliche Assistenz-/Unterstützungskräfte nicht über das 
Arbeitgebermodell selbst organisieren, muss es möglich sein, die persönliche Assistent*innen 
bei einem notwendigen Aufenthalt im Krankenhaus sowie in Vorsorge- und 
Rehabilitationseinrichtungen mitzunehmen.  


• Wir wollen die Arbeitsbedingungen der Assistenz- und Unterstützungskräfte verbessern. Ihre 
Arbeit soll tariflich entlohnt werden, auch wenn sie im sogenannten Arbeitgebermodell direkt 
bei den Assistenznehmer*innen beschäftigt sind. Damit das funktionieren kann, müssen die 
kommunalen Kostenträger dazu verpflichtet werden, die Tariflöhne zu refinanzieren. Die 
Tariflöhne sollen mindestens auf dem Niveau der Tarifverträge für den öffentlichen Dienst sein. 
Zudem soll für öffentliche Aufträge eine Tariftreueregelung gelten. 


• Wir wollen die bundesweit circa 500 Beratungsstellen der ergänzenden unabhängigen 
Teilhabeberatung (EUTB), die seit Januar 2018 aus Bundesmitteln zunächst befristet gefördert 
werden, finanziell und personell so ausstatten, dass sie ihre Beratungsdienste langfristig und 
barrierefrei anbieten können. Die dort tätigen Beschäftigten wollen wir nach Tarif entlohnen. 
Insbesondere Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung sollen als 
sozialversicherungspflichtig beschäftigte Berater*innen tätig sein. Die Antragsverfahren zur 
Mittelbewilligung müssen vereinfacht werden.  


• Die gesundheitliche und pflegerische Betreuung muss wohnort- und patientennah sichergestellt 
und zur kommunalen Pflichtaufgabe gemacht werden. 


• Gute Arbeit und Einkommen, von dem man leben kann, auch für Menschen mit Behinderung, 
einschließlich der Werkstattbeschäftigten. Das »Budget für Arbeit« muss bedarfsdeckend und 
ohne finanzielle Deckelung der Zuschüsse sowie mit einem Arbeitslosenversicherungsschutz 
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ausgestaltet werden. Beschäftigte mit Behinderung in Werkstätten müssen besser und 
barrierefrei über dieses Angebot informiert und individuell beraten sowie unterstützt werden. 
Ihre Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt muss stärker gefördert werden.  


• Nur noch so wenig »Sonderarbeitswelten« (Werkstätten für behinderte Menschen) wie nötig! 
Stattdessen wollen wir Inklusionsunternehmen mit sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung für Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung deutlich stärker 
fördern und ausweiten.  


• In Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) muss der gesetzliche Mindestlohn gezahlt 
werden. Der öffentliche Dienst soll bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung eine 
Vorbildfunktion einnehmen und damit seiner besonderen Verantwortung gerecht werden.  


• Die gesetzliche Beschäftigungsquote für Unternehmen wollen wir wieder auf 6 Prozent 
anheben. Die Ausgleichsabgabe wollen wir entsprechend den Umsätzen des Unternehmens 
erhöhen – und zwar so, dass es weh tut. Unternehmen dürfen die Ausgleichsabgabe nicht 
reduzieren und so die Beschäftigungspflicht faktisch aushebeln. 


• Öffentliche Investitionen und Fördergelder müssen an das Kriterium der Barrierefreiheit 
gebunden werden, unter anderem bei Arztpraxen, medizinischen Einrichtungen und 
Umbaumaßnahmen. 


• Auch die Privatwirtschaft muss umfassende Barrierefreiheit ermöglichen. Wir wollen dazu 
verbindliche und wirksame Regelungen in das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und 
in das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) sowie in alle ebenfalls betroffenen Gesetze 
aufnehmen, mit denen private Anbieter*innen von öffentlich zugänglichen Gütern und 
Dienstleistungen zur Herstellung von Barrierefreiheit gemäß UN-BRK verpflichtet werden. Wir 
wollen ein Verbandsklagerecht einführen, damit Antidiskriminierungsverbände klagen können. 


• Wir wollen ein bedarfsdeckendes Angebot an barrierefreien Wohnungen auch im Bestand. 
Dazu bedarf es einer Investitionsoffensive für einen sozialen, gemeinnützigen Wohnungsbau mit 
barrierefreien und inklusiven Wohnangeboten. Öffentliche Investitionen, Fördergelder und 
Vergabe müssen an Barrierefreiheit gebunden werden. Vermieter*innen dürfen die Zustimmung 
zu einem behindertengerechten Umbau ihrer Wohnung nicht mehr verweigern können.  


• Die Städtebauförderung muss auf die Entwicklung von inklusiven und umfassend barrierefreien 
Lebensräumen und Stadtquartieren ausgerichtet werden, in denen ein gleichberechtigtes, am 
Sozialraum orientiertes Zusammenleben aller Menschen mit und ohne Behinderung erreicht 
wird: ein Universelles Design (Design für alle bzw. Nutzen-für-alle-Konzept) gemäß Artikel 2 der 
UN-BRK.  


• Eine Schule für alle! Wir wollen inklusive Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
mit und ohne Behinderung in allen Entwicklungsphasen mit entsprechender Qualifizierung des 
Personals und ausreichender Personal- und Sachausstattung der Einrichtungen (vgl. Kapitel 
»Bildung«). 


• Alle Gesetze und Verordnungen müssen überprüft werden, ob sie der UN-BRK entsprechen und 
bei Bedarf entsprechend geändert werden. Dabei soll auch die Stellung von Menschen mit 
schwerer sogenannter geistiger und Mehrfachbehinderung, psychischer Beeinträchtigung und 
chronischer Erkrankung verbessert werden.  


• Ein menschenrechtskonformes Bundesteilhabegesetz, das keine Kostenvorbehalte, 
Einkommens- sowie Vermögensanrechnungen und Zumutbarkeitsprüfungen vorsieht und so 
tatsächliche Chancengerechtigkeit schafft. Wir wollen, dass die Teilhabeleistungen für 
Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung bedarfsdeckend sowie einkommens- 
und vermögensunabhängig in allen Lebensbereichen nach bundesweit einheitlichen Kriterien 
und durch Bundesmittel finanziert werden. Auch wollen wir ein Teilhabegeld einführen. 


 


Für Frieden und Abrüstung. Waffenexporte verbieten 


DIE LINKE verteidigt das Prinzip des Friedens als Modus internationaler Politik. Die Kriegsgefahr war seit 
Jahrzehnten nicht so groß wie heute. Ein Blick auf die globalen Verhältnisse zeigt, in welche Richtungen 
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es gehen kann: Verschärfte Konkurrenz und autoritärer Staat, auch innerhalb der Europäischen Union. 
Geopolitische Rivalitäten und Wirtschaftskriege nehmen zu. Wir setzen auf Entspannungspolitik und 
gerechte Weltwirtschaftsstrukturen.  
Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Doch die Bundesregierung setzt weiter auf die einseitige 
Durchsetzung wirtschaftlicher und geopolitischer Interessen in der Standortkonkurrenz. Das zementiert 
die weltweite Ungleichheit und schwächt ausgerechnet in Zeiten der Klimakatastrophe Formen und 
Foren grenzübergreifender Kooperation. Internationale Beziehungen wurden mit Donald Trump auf Eis 
gelegt. Doch auch mit dem neuen US-Präsidenten droht eine Fortsetzung des Konfrontationskurses. USA 
und EU versuchen, ihre Vormachtstellung gegen Russland und China durchzusetzen. In 
Strategiepapieren der NATO und EU werden Russland und China als Feindbilder beschrieben, das lehnen 
wir ab. Das droht, in einen neuen Kalter Krieg zu eskalieren. Aber die Bundesregierung und die 
Europäische Union rüsten auf – und verschärfen so die Konflikte. Wir wollen dagegen einen 
Paradigmenwechsel in der Außenpolitik und stehen für gewaltfreie Konfliktlösung und 
grenzübergreifende Kooperation statt Rüstungsexporte und Auslandseinsätze der Bundeswehr. Für 
Frieden und Stabilität brauchen wir in der internationalen Politik ein verbindliches Regelwerk, das 
immer gilt. Unsere Basis hierfür ist das Völkerrecht. Die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien 
CDU/CSU und SPD haben einen Aufrüstungs- und Konfrontationskurs gefahren, den wir LINKE ablehnen. 
DIE LINKE ist die Friedenspartei und verlässliche Stimme der Friedensbewegung im Bundestag. Wir 
wollen Waffenexporte verbieten. Investitionen in Militarisierung und Aufrüstung lehnen wir ab. Wir 
stehen für gerechte Wirtschaftsbeziehungen, nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit und einen 
solidarischen Multilateralismus. An einer Regierung, die Kriege führt und Kampfeinsätze der 
Bundeswehr im Ausland zulässt, die Aufrüstung und Militarisierung vorantreibt, werden wir uns nicht 
beteiligen. 


Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr:  
Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan und allen anderen Auslandseinsätzen  


 Die Bundeswehr muss aus Afghanistan, Mali und allen anderen Auslandseinsätzen abgezogen werden. 
Vor 20 Jahren wurde erstmals eine Beteiligung der Bundeswehr am Krieg in Afghanistan beschlossen 
und seitdem von allen Bundesregierungen Jahr für Jahr verlängert, zuletzt bis zum 30. Januar 2022. Es ist 
klar, dass die langfristige Stationierung der NATO-Truppen und damit auch der Bundeswehr eine 
enorme Eskalationsgefahr für Afghanistan und seine Bevölkerung, aber auch für die 
Bundeswehrsoldat*innen bedeutet. DIE LINKE setzt sich für einen Abzug der Bundeswehr aus 
Afghanistan ein. Doch der Einsatz in Afghanistan ist nur einer von vielen Einsätzen der Bundeswehr im 
Ausland.  


Derzeit befinden sich circa 3 000 Soldat*innen mit Mandaten des Deutschen Bundestages im 
Auslandseinsatz, den größten Teil davon stellen die Kontingente in Afghanistan und Mali. Darüber 
hinaus sind über 10 000 Bundeswehrsoldat*innen auch ohne Mandat des Bundestags im Ausland aktiv, 
aktuell zum Beispiel in Litauen.  


Die Bundeswehr muss aus allen Auslandseinsätzen zurückgeholt werden und darf nicht in neue 
entsendet werden. Wir wollen die Mittel, die bisher für Auslandseinsätze ausgegeben werden, in ein 
ziviles Aufbau- und Friedenssicherungsprogramm investieren. 


• Wir lehnen Ausbildungsmissionen für Soldat*innen und Sicherheitskräfte, die ihrerseits direkt 
oder indirekt an Kriegshandlungen beteiligt sind, ab. 


• Wir fordern ein Verbot für den Einsatz militärischer Sicherheits- und Söldnerfirmen.  


• Wir wollen keine Beteiligung an internationalen Polizei- und Geheimdiensteinsätzen oder 
Ausbildungsmissionen, die der Unterstützung autoritärer Regime wie Saudi-Arabien, Marokko, 
Türkei, Sudan und Ägypten dienen. 


• Wir lehnen zivilmilitärische Kooperationen ab. Wichtige zivile Hilfe darf nicht mit militärischen 
Maßnahmen verknüpft werden.  
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Bundeswehr abrüsten statt aufrüsten – Keine Bundeswehr als weltweite 
Einsatzarmee 


Die Ausgaben der Bundesregierung für Rüstung und die Bundeswehr steigen stetig an. Die 
Bundesregierung steuert weiter auf das Ziel der NATO zu, 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für 
Rüstung auszugeben. Wir setzen auf Abrüstung, Demokratie und friedliche Außenpolitik, die Ausgaben 
für Rüstung müssen sinken. 


Der Militärhaushalt der Bundesregierung ist in den letzten Jahren massiv gestiegen und beträgt derzeit 
47 Milliarden Euro. Der Preis für eine hochgerüstete Bundeswehr: Steuermilliarden fehlen beim Ausbau 
des Gesundheitssystems, der sozialen Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz.   


Der Verteidigungshaushalt des Bundes kann deutlich reduziert werden, denn wir wollen die Bundeswehr 
verkleinern und auf große Rüstungsprojekte wie das Future Combat Air System (FCAS) oder das Main 
Ground Combat System (MGCS) zur Entwicklung eines Kampfpanzers verzichten. 


Wir rufen dazu auf, im kommenden Jahr in allen Staaten weltweit die Militärausgaben um 10 Prozent zu 
senken. Wenn alle Staaten das gleichzeitig tun, bleibt die relative Sicherheit für jedes Land gleich – und 
es würde auf einen Schlag 183 Milliarden Dollar freisetzen, um die Corona-Folgen zu finanzieren. 


Der Umbau der Bundeswehr zu einer weltweit agierenden Einsatzarmee dient nicht unserer Sicherheit, 
sondern den Interessen von Großkonzernen und Eliten im globalen Kampf um Rohstoffe, 
Einflusssphären und Absatzmärkte. Die Aufrüstung der Bundeswehr wird von einer Militarisierung der 
Gesellschaft begleitet. 


• Die Wehrpflicht ist in Deutschland seit 2011 nur ausgesetzt. Wir wollen sie ganz abschaffen. 


• Die Ausrichtung der Bundeswehr als Einsatzarmee lehnen wir ab. DIE LINKE setzt sich für eine 
schrittweise Abrüstung der Bundeswehr ein. Material und Truppenteile, die ausschließlich für 
Auslandseinsätze konzipiert sind, müssen als Erstes abgebaut werden. 


• Der Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr muss aufgelöst werden. Bekämpfung von 
Kriminalität im Netz und Schutz kritischer Infrastruktur sind Aufgabe der Sicherheitsbehörden im 
Inneren, nicht der Bundeswehr (vgl. Kapitel »Digitalisierung«). 


• Extrem rechtes, rassistisches und demokratiegefährdendes Gedankengut in der Bundeswehr 
sowie in für die Bundesrepublik tätigen Sicherheitsunternehmen muss untersucht und 
aufgedeckt werden. Daher fordern wir auch eine Studie zu Rassismus und rechtem Gedankengut 
für die Bundeswehr. (vgl. Kapitel »Sicherheit für alle«) 


• Wir wollen die Spezialeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) auflösen. In der Bundeswehr und 
speziell in der Elitekampftruppe KSK sind rechte, neonazistische Akteure und Netzwerke 
öffentlich geworden. Darüber hinaus gab es speziell beim KSK umfangreiche Munitionsverluste. 
DIE LINKE hat einen Anteil an der Aufklärung dieses Skandals. Gegen rechte Akteure und 
Netzwerke in der Bundeswehr und in anderen Sicherheitsbehörden muss entschieden 
vorgegangen werden. Der Skandal um die rechten Netzwerke in der Bundeswehr zeigt, welche 
Gefahr für die Demokratie aus der Ausrichtung der Bundeswehr auf Kriegseinsätze erwächst. 


• Kein Werben fürs Sterben! Wir lehnen Werbung der Bundeswehr an Jobcentern, Schulen und 
Hochschulen ab. Die Bundeswehr darf keine Minderjährigen aufnehmen – auch nicht im 
Rahmen des sogenannten freiwilligen Heimatschutzes. 


• Den Einsatz der Bundeswehr im Inneren lehnen wir ab. Für Katastrophenschutz oder 
zusätzliches Personal bei Notlagen müssen die Einrichtungen des Katastrophenschutzes 
aufgewertet und endlich besser ausgestattet werden. Insbesondere darf die Bundeswehr 
niemals polizeiliche Befugnisse bekommen. 
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Rüstungsexporte stoppen 


Deutschland ist die Nummer vier unter den weltweit führenden Ländern im Bereich der 
Rüstungsexporte. Selbst in Krieg führende Staaten wurden Waffen geliefert, so haben die Türkei oder 
Saudi-Arabien ihre Kriege auch mit Waffen aus Deutschland geführt. Wir wollen auch alle Möglichkeiten 
beseitigen, mit denen Rüstungsfirmen die Kontrollen in Deutschland umgehen wollen. So müssen auch 
Produktionsstätten deutscher Firmen im Ausland unter die deutschen Rüstungsexportkontrollen fallen. 
Spezielle Kooperationsregelungen mit befreundeten Staaten wie mit Frankreich zur Erleichterung von 
Rüstungsexporten lehnt DIE LINKE ab, denn über diesen Umweg könnten deutsche Waffen in die ganze 
Welt gelangen.  


• Wir wollen alle Rüstungsexporte aus Deutschland verbieten. Als ersten Schritt verbieten wir den 
Export von Waffenfabriken, Klein- und Leichtwaffen, da deren Endverbleib nicht kontrolliert 
werden kann. 


• Wir unterstützen ein Rüstungsexportkontrollgesetz für ein gesetzliches Verbot aller 
Rüstungsexporte. 


• Rüstungsexporte dürfen nicht mehr mit Steuergeldern unterstützt werden. Wir fordern ein Ende 
der Hermes-Bürgschaften. 


• Europäische Rüstungskonzerne wie Airbus oder Rheinmetall müssen gezwungen werden, ihre 
Rüstungsproduktion in autoritäre Regime einzustellen. Gleiches muss für digitale Technik gelten, 
die in Konflikten als Waffe eingesetzt werden kann oder die Überwachung und Kontrolle von 
Telekommunikation und Endgeräten ermöglicht. Wir wollen Gesetzeslücken schließen, die es 
deutschen Unternehmen ermöglichen, die deutschen Gesetze zu umgehen. 


• Exporte von Dual-Use-Gütern, die zur Herstellung chemischer oder biologischer Waffen 
verwendbar sind, dürfen nicht an Staaten genehmigt werden, die die Chemiewaffen- bzw. 
Biowaffenkonvention nicht ratifiziert haben. 


• Das Verbot von Biowaffen- und Chemiewaffen muss wirksam kontrolliert werden. Die Ausfuhr 
von Stoffen, die zur Herstellung von Chemiewaffen geeignet sind, muss stärker kontrolliert 
werden. 


• Wir wollen mit gesellschaftlichen Partner*innen aus Gewerkschaften, Friedensbewegung und 
Kirchen Konversionsprogramme für die und mit den Beschäftigten in der Rüstungsindustrie 
entwickeln, um neue, zivile Arbeitsplätze zu schaffen. 


• Förderprogramme in der Wirtschaft sowie für Forschung an den Hochschulen sollen nur noch 
der zivilen Produktion dienen. 


Keine Drohnen für den Krieg 


Die Bundesregierung plant, die Heron-TP-Drohnen der Bundeswehr zu bewaffnen. Parallel dazu wird am 
Bau und Einsatz der sogenannten Eurodrohne gearbeitet, die neben Raketen auch Lenkbomben 
abwerfen soll. Der Bewaffnung der Drohnen wurde auf Druck von Zivilgesellschaft, Friedensbewegung 
und DIE LINKE von Seiten der SPD in der vergangenen Legislaturperiode noch nicht zugestimmt.  


Wer Maschinen für sich kämpfen lässt, entscheidet sich schneller, Gewalt einzusetzen, Menschen 
anderswo zu töten. Und sie können überall auf der Welt, ohne Kriegserklärung, eingesetzt werden, so 
wie die USA es seit Jahren machen.  


• Die Bewaffnung der Bundeswehr mit Kampfdrohnen muss verhindert werden. Wir sagen Nein 
zu Kampfdrohnen, auch nach der Wahl!  


• Deutschland muss einen ersten Schritt tun und generell auf die Bewaffnung von Drohnen 
verzichten und sich international für eine völkerrechtlich bindende Ächtung von bewaffneten 
Drohnen einsetzen.  
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• Einsatz und Steuerung von Kampfdrohnen aus der Militärbasis in Ramstein durch die US-Armee 
wollen wir endlich stoppen. Kein Drohnenkrieg von deutschem Boden! Ramstein und die 
anderen US-Militärbasen in Deutschland müssen geschlossen werden.  


• Die Bewaffnung von Drohnen kann der Pfad hin zu autonomen Waffensystemen sein. So sind 
bei dem milliardenschweren Rüstungsprojekt Future Combat Air System (FCAS) durch künstliche 
Intelligenz gesteuerte Drohnenschwärme geplant. Dies lehnen wir ab. 


• Wir fordern eine weltweite Ächtung von autonomen Waffensystemen. Die Bundesregierung 
muss eine internationale Initiative dafür starten. In Deutschland soll es keine Forschung mehr 
für autonome Waffensysteme geben.  


Für eine atomwaffenfreie Welt 


 Der Atomwaffenverbotsvertrag ist am 22. Januar 2021 in Kraft getreten – aber die Bundesregierung hat 
ihn nicht unterzeichnet. Das Ziel einer atomwaffenfreien Welt ist noch fern. In Deutschland lagern im 
Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO noch immer Atomwaffen. Die Bundeswehr stellt dafür 
Kampfflugzeuge bereit, die diese Waffen transportieren können, die Bundesregierung plant sogar die 
Anschaffung von neuen Kampfflugzeugen als Trägersysteme. DIE LINKE steht dagegen für eine 
atomwaffenfreie Welt! 
Das Verteidigungsministerium hat beschlossen, sage und schreibe 138 neue Kampfflugzeuge 
anzuschaffen, davon 93 Eurofighter und 45 F-18-Kampfflugzeuge, von diesen sollen 30 für die 
sogenannte nukleare Teilhabe innerhalb der NATO genutzt werden. Mit »nuklearer Teilhabe« ist 
gemeint, dass die Bundeswehr Kampfflugzeuge als Trägersysteme für die 20 US-Atomwaffen im 
rheinland-pfälzischen Büchel stellt.  


• Deutschland muss endlich den Atomwaffenverbotsvertrag der UN unterzeichnen.  


• Atomwaffen raus aus Deutschland. Nukleare Teilhabe beenden.  


Die US-Atomwaffen müssen sofort abgezogen und vernichtet werden. Es dürfen keine Atomwaffen in 
Deutschland stationiert sein und werden. Die Bundesregierung darf keine Trägersysteme und 
Pilot*innen dafür bereitstellen. DIE LINKE ist dafür, die US-Atomwaffen vollständig abzuziehen und die 
nukleare Teilhabe innerhalb der NATO zu beenden, d. h. dass dafür auch keine Kampfflugzeug-
Trägersysteme zur Verfügung gestellt und neu angeschafft werden sollen. 


• In Deutschland haben sich mehr als 600 Städte und Gemeinden der Kampagne Mayors for Peace 
angeschlossen, die zum Ziel hat, Atomwaffen weltweit abzuschaffen. Diesen Appell muss die 
Bundesregierung ernst nehmen und die weltweite Ächtung von Atomwaffen vorantreiben.  


• Deutschland soll sich dafür einsetzen, dass die USA dem Atomabkommen mit dem Iran wieder 
beitreten, und sich alle Beteiligten wieder an das Abkommen halten. 


• Deutschland soll sich für eine Wiederauflage des Vertrags zur Ächtung von 
Mittelstreckenraketen zwischen den USA und Russland einsetzen. 


Kooperation statt Konfrontation: für ein inklusives Sicherheitssystem 


Die NATO ist ein Relikt des Kalten Kriegs und so agiert sie auch heute noch. Für DIE LINKE ist Krieg kein 
Mittel der Politik. Wir brauchen eine Politik der Entspannung gegenüber Russland statt weiterer 
Eskalation und Truppenaufmärsche oder Manöver an dessen Westgrenze. Das ist eine der großen 
Lehren und Verpflichtung aus dem Zweiten Weltkrieg. Konfrontation ist keine Grundlage für Sicherheit. 
Auch der »Krieg gegen den Terror« der NATO-Staaten hat keine Sicherheit geschaffen – im Gegenteil. 
Zeit, endlich umzusteuern. 


• Wir fordern die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem 
unter Beteiligung Russlands, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat. 


• Unabhängig von einer Entscheidung über den Verbleib Deutschlands in der NATO wird DIE LINKE 
in jeder politischen Konstellation dafür eintreten, dass Deutschland aus den militärischen 
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Strukturen des Militärbündnisses austritt und die Bundeswehr dem Oberkommando der NATO 
entzogen wird. 


• Manöver wie Defender 2021 und andere lehnt DIE LINKE ab.  


• Jede Unterstützung für NATO-Staaten, die wie die Türkei unter dem Erdoğan-Regime, das 
Völkerrecht missachten, muss umgehend gestoppt werden. 


• Alle ausländischen Militärbasen in Deutschland müssen geschlossen werden. Entsprechende 
Verträge, auch mit den USA im Rahmen von Aufenthaltsvertrag und dem Zusatzabkommen zum 
NATO-Truppenstatut, werden gekündigt. 


• Auf dem NATO-Stützpunkt Ramstein wird derzeit ein Weltraumcenter der NATO aufgebaut. 
Damit sollen nicht nur Satelliten verteidigt werden, die für unser Alltagsleben unentbehrlich 
geworden sind, sondern die militärische Handlungs- und Angriffsfähigkeit abgesichert werden. 
Die scheinbar passive Komponente der »Verteidigung im Weltall« hat einen offensiven 
Hintergrund. Damit soll die militärische Handlungs- und Angriffsfähigkeit abgesichert werden. 
DIE LINKE lehnt die Militarisierung des Alls ab. Auch die Pläne anderer Staaten für eine 
militärische Nutzung des Weltraums lehnt DIE LINKE ab.  


Zivile Konfliktlösung und Konfliktprävention 


Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden zu schaffen und zu bewahren bedeutet, die 
Bedingungen herzustellen, in denen ein Leben in Würde und Sicherheit möglich ist. Dabei umfasst 
Sicherheit mehr als die Abwesenheit von Gewalt. Sicherheit bedeutet auch, dass die Versorgung mit 
Lebensmitteln gewährleistet ist, dass es Zugang zu medizinischer Versorgung gibt, zu Wohnraum, 
Bildung und Ausbildung.  
  


• Wir fordern ein Menschenrecht auf Frieden. Wir wollen, dass die Bundesregierung sich 
innerhalb der UN-Gremien für die Umsetzung des Rechts auf Frieden im Sinne der Santiago-
Deklaration durch Verankerung in einem völkerrechtlichen Vertrag einsetzt und diesen in allem 
politischen Handeln konsequent umsetzt. 


• Die Bundesregierung muss den Fokus auf zivile Friedensmaßnahmen wie die Einbindung von 
Fraueninitiativen, Ausbildungsprogramme, Abgabe von Schusswaffen und zivile Vermittler 
richten.  


• Wir wollen diese Ansätze im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit fördern und die 
Ausbildung dafür stärken. Auch ausländischen Friedenskräften wollen wir die Möglichkeit 
eröffnen, ihre Ausbildung in Deutschland zu absolvieren. Entsprechende Hochschulen und 
Ausbildungsstätten wollen wir auch im Ausland aufbauen. 


Soziale Gerechtigkeit weltweit 


Die Corona-Pandemie wirkt wie ein Brennglas: Soziale Ungleichheit nimmt weltweit zu. Etwa 1 Prozent 
der Menschheit besitzt 45 Prozent des globalen Vermögens. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung hat 
so gut wie nichts, während die Reichen immer reicher werden, dieser Trend beschleunigt sich in der 
Corona-Krise dramatisch. Die UN rechneten das erste Mal seit 1990 wieder mit einem weltweiten 
Anstieg der Armut. 


Bundesregierung und EU verschärften mit ihrer Handelspolitik und Standortkonkurrenz die 
internationalen Gegensätze, schwächen internationale Abkommen und Institutionen. Längst gibt es 
einen neuen Rüstungswettlauf, die Rüstungsexporte in alle Welt haben den höchsten Stand seit dem 
Ende des Kalten Krieges erreicht. Die Militarisierung der Außenpolitik hat weder den Terror nachhaltig 
bekämpft noch mehr Sicherheit geschaffen. Demokratie und Menschenrechte ruft die Bundesregierung 
zwar gerne an, im politischen Alltag zählen andere Ziele: wirtschaftliche Interessen durchzusetzen oder 
Europa gegen Geflüchtete abzuschotten.  


Wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit – weltweit! Wir wollen die Krise nicht nur für Deutschland oder 
Europa überwinden, sondern global. Niemand ist sicher, bevor nicht alle sicher sind. Den entfesselten 
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Raubtierkapitalismus wollen wir endlich an die Leine nehmen. Wir wollen Fluchtursachen bekämpfen 
und nicht Geflüchtete. Unsere Außenpolitik muss Demokratie, Menschenrechte und Frieden fördern, die 
Zivilgesellschaft unterstützen, statt nur Wirtschaftsinteressen zu dienen und Deals mit Diktatoren zu 
machen. Sie muss feministisch, sozial und ökologisch werden – also Frauenorganisationen, 
Gewerkschaften und soziale Bewegungen einbeziehen. Wir kämpfen gemeinsam mit Partnerparteien, 
mit Gewerkschafter*innen und sozialen Bewegungen für soziale Gerechtigkeit, Frieden, Klimaschutz, 
Demokratie und gegen Rassismus. Starke Bewegungen geben uns Hoffnung, wie Fridays for Future oder 
die Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA. Gemeinsam können wir die Welt verändern. 


Sozial und ökologisch gerechte Weltwirtschaft  


Eine gerechte Handelspolitik ist eine Voraussetzung für eine friedliche Welt und für mehr globale soziale 
Gerechtigkeit. Deutsche und europäische Außenwirtschaftspolitik darf nicht länger von dem bornierten 
Ziel geprägt sein, kurzfristige Eigeninteressen nach vorne zu stellen: Wer andere arm macht und bleiben 
lässt, kann nicht gewinnen. Und wer Fluchtursachen wirklich bekämpfen will, muss aufhören, sie immer 
wieder neu zu schaffen – und zu exportieren. Partnerländer müssen eigene Volkswirtschaften und 
Wertschöpfungsketten aufbauen und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) bis 2030 
erreichen können. Wir wollen die Handelspolitik deshalb endlich zu einem Instrument der weltweiten 
Kooperation, des sozialökologischen Fortschritts und der Demokratisierung machen. Neben gerechter 
Handelspolitik brauchen wir eine globale soziale Grundversorgung. Die können wir nur aufbauen und 
finanzieren, wenn der Reichtum weltweit umverteilt wird. Dafür streiten wir. 


• Handelskonflikte beenden! Handelskonflikte wie jene zwischen den USA und China bzw. der EU 
haben wirtschaftliche und soziale Schäden angerichtet und die Standortkonkurrenz verschärft. 
Handelspolitik darf nicht mehr zur politischen Erpressung benutzt werden.  


• Kooperations- statt Freihandelsabkommen! Wirtschaftsabkommen müssen ein Regelwerk für 
die Produktionsbedingungen enthalten. So wollen wir gute Arbeit und Umweltschutz entlang 
der globalen Produktions- und Lieferketten sicherstellen. Die europäischen 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPAs) zementieren Abhängigkeiten des Globalen Südens 
als Rohstofflieferant und müssen durch faire Handelsabkommen ersetzt werden.  


• Wir fordern ein Lieferkettengesetz, das seinen Namen verdient. Das Gesetz der 
Bundesregierung lässt zu viele Lücken. Alle Unternehmen müssen verpflichtet werden, entlang 
ihrer gesamten Wertschöpfungsketten Menschenrechtsverletzung, Kinderarbeit und 
Umweltzerstörung auszuschließen. Das beinhaltet eine wirksame Haftungsregel, um die Rechte 
von Betroffenen zu stärken und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Möglichkeit der 
gewerkschaftlichen Organisierung muss Teil des Gesetzes werden. 


• Die Einfuhr von seltenen Rohstoffen, die in Konfliktregionen gefördert werden, wollen wir 
beenden. Deshalb sprechen wir uns für ein Zertifizierungsgebot aus. 


• Arbeitsrecht globalisieren! Wir unterstützen das UN-Treaty-Abkommen, das Unternehmen in 
die Pflicht nimmt, die Rechte und die Würde der Beschäftigten zu beachten. Beschäftigte 
erhalten dadurch die Möglichkeit, am Ort ihrer Tätigkeit überall auf der Welt ihre Rechte 
einklagen zu können. Fairer Handel soll die normale Form von Handel werden, international wie 
auf lokalen Wochenmärkten. 


• Der UN-Migrationspakt will die Rechte von Geflüchteten und Arbeitsmigrant*innen stärken. Als 
Land mit dem weltweit größten Überschuss im Warenhandel und Kapitalverkehr muss sich 
Deutschland für die Rechtsverbindlichkeit des internationalen ILO-Übereinkommens zum Schutz 
der globalen Wanderarbeitnehmer*innen einsetzen. Wir fordern, dass die globalen 
Rekrutierungsagenturen für Arbeitsmigration nur noch lizensiert arbeiten dürfen, ihre Gebühren 
und Verträge müssen transparent sein und Anwerbegebühren von Arbeitgebern getragen 
werden.  


• Nachhaltige Wirtschaftspolitik statt nationaler Standortkonkurrenz! Es braucht einen 
internationalen Ausgleichsmechanismus, der die Staaten mit Exportüberschüssen auf 
ausgeglichene Handelsbilanzen verpflichtet. So wird die Wirtschaft stärker auf Nachfrage im 
Inneren ausgerichtet. Dafür braucht es ein Ende der Kürzungspolitik, die den Niedriglohnsektor 
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befördert und Löhne in Europa künstlich niedrig hält. Das exportiert weltweit Armut und ist 
volkswirtschaftlich schädlich.  


• Nicht schon wieder! Hunderttausende wehrten sich gegen das geplante Freihandelsabkommen 
mit den USA, TTIP, weil es vor allem den Interessen der exportorientierten Unternehmen auf 
beiden Seiten des Atlantiks diente. Wir wollen, dass TTIP endgültig aufgegeben wird. Auch das 
Abkommen mit Kanada (CETA) und mit südamerikanischen Staaten (Mercosur) lehnen wir ab. 
Ökologische und soziale Standards dürfen nicht mehr zu kurz kommen, Sonderklagerechte, die 
Demokratie und Grundrechte den Profitinteressen unterordnen, lehnen wir ab. 


• Zugang zu einer universellen Gesundheitsversorgung! Die Entwicklung von Impfstoffen kann 
nur gemeinschaftlich entstehen und darf nicht von Pharmakonzernen zur Profitmaximierung 
oder nur auf nationaler Ebene gedacht werden. Der Weltgesundheitsorganisation WHO muss 
eine breite finanzielle Basis zur Verfügung gestellt werden. Medikamente, die über Steuergelder 
finanzierte Forschung entwickelt werden, müssen lizenzfrei zur Nachproduktion zur Verfügung 
gestellt werden. Die Forschung und Entwicklung zur Bekämpfung der tödlichsten 
Infektionskrankheiten und häufig vernachlässigten Krankheiten, wie HIV/Aids, Malaria und 
Tuberkulose wollen wir ausbauen. Wir fordern den Aufbau einer globalen medizinischen 
Grundversorgung mit Zugang zu den besten vorhandenen Therapien.  


• Landraub und die Spekulation mit Nahrungsmitteln verbieten! Seit 2014 steigt die Zahl der 
hungernden Menschen weltweit wieder an, diese Krise wird durch die Corona-Pandemie noch 
verschärft. Unser Ziel ist: Recht auf Nahrung und Ernährungssouveränität für alle! Für 
Nahrungsmittelhandel sollte nicht mehr die Welthandelsorganisation zuständig sein, sondern 
die Welternährungsorganisation der UN.  


• Überwindung von Hunger und Armut heißt: Existenzsicherung für bäuerliche Betriebe weltweit! 
Wir wollen Regionen darin unterstützen, Landwirtschaft nicht vorrangig für den Export zu 
betreiben. Es muss Schluss damit sein, dass Nahrungsmittelmärkte von außen mit 
Lebensmitteln – wie durch in der EU subventionierte Lebensmittel – überschwemmt werden.  


• Wir wollen die ökologische Produktion in aller Welt fördern und dafür international Systeme 
vereinbaren, die vor Preisverfall schützen. Die von der Bundesregierung vorgelegte 
Rohstoffstrategie folgt vor allem den Interessen der Industrie. 


• Es braucht aber eine Senkung des Rohstoffverbrauches, dafür fordern wir eine neue 
europäische Rohstoffstrategie. Die Abhängigkeit der Länder des Südens von Rohstoffexporten 
muss beendet werden.  


• Eigenständige Entwicklung ermöglichen! Internationale Kooperation kann Armut durch 
Technologietransfer und gezielten Aufbau von Unternehmen vor Ort überwinden helfen. 
Rohstoffe sollen dort weiterverarbeitet werden, wo sie aus der Erde geholt werden. Es gibt kein 
Anrecht europäischer Konzerne auf Zugang zu Rohstoffen. Wertschöpfung muss in den Ländern 
des Globalen Südens ermöglicht und gefördert werden. 


• Wir wollen Datenschutz und Transparenz weltweit! In allen Technologiebereichen brauchen wir 
globale Kooperation, um ein Regelwerk zu schaffen, das verbindliche Datenschutzregeln für 
Robotik, Datenflüsse und künstliche Intelligenz schafft und die Algorithmen transparent macht.  


• Wir unterstützen transnationale Organisationen von Beschäftigten und die Bildung 
internationaler gewerkschaftlicher Kooperationen mit dem Ziel, die Situation der Beschäftigten 
deutlich zu verbessern. 


Entwicklung durch Gerechtigkeit 


Die Ungleichheit nimmt – trotz Jahrzehnten westlicher »Entwicklungspolitik« – weltweit zu und hemmt 
wirtschaftliche wie soziale Entwicklung. Die bisherige Entwicklungspolitik ist nicht einfach gescheitert. 
Sie ist ein Instrument (post-)kolonialer Unterdrückung und Ausbeutung. Entwicklungszusammenarbeit 
muss endlich Würde und Solidarität in den Mittelpunkt stellen – und die zerstörerische Dynamik der 
grenzenlosen Kapitalverwertung durchbrechen. Dafür wollen wir öffentliche und zivilgesellschaftliche 
Strukturen stärken. Entwicklungszusammenarbeit muss sich an den Zielen der Partnerländer und ihrer 
Gesellschaften orientieren und sie dabei unterstützen, eigenständige Entwicklungswege zu beschreiten. 
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Die ungleiche Einbindung der Länder in den Weltmarkt verstärkt die wirtschaftlichen Krisen und 
schwächt die Länder des Globalen Südens auch politisch.  
Unser Plan für eine solidarische Entwicklungsarbeit: 


• Recht auf Nahrung und sauberes Wasser für alle! Ernährungssouveränität und soziale Sicherheit 
sind das Fundament von Sicherheit und Stabilität. Dazu müssen Nahrungsmittelmärkte vor Ort 
gestärkt werden, die Vielfalt an Pflanzen- und Tierwelt muss erhalten bleiben und der 
Missbrauch von Agrarentwicklungsprogrammen durch transnationale Konzerne beendet 
werden. Der Export von hochgefährlichen Pestiziden muss verboten werden.  


• Schluss mit Ausbeutung im Gewand der Entwicklungszusammenarbeit! Entwicklungsgelder 
dürfen nicht mehr als Investitionsanreize für deutsches oder internationales Kapital missbraucht 
werden. Initiativen wie Marshallplan mit Afrika oder Compact with Africa wollen wir einstellen. 


• Entwicklungsfinanzierung aus öffentlicher Hand! Das Geld für Entwicklungszusammenarbeit 
muss aus öffentlichen Mitteln stammen. Den undemokratischen Einfluss privater Stiftungen und 
großer Kapitalgeber wollen wir ebenso beenden wie öffentlich-private Partnerschaften. Das 
Instrument der Budgethilfe wollen wir stärken. Die Gelder für Entwicklungszusammenarbeit 
wollen wir auf die zugesagten Summen anheben.  


• Nicht nur mehr, sondern anders! Wir wollen, dass sich Entwicklungszusammenarbeit an den 
Bedürfnissen der Menschen in den ärmeren Ländern orientiert – anstatt weiter vor allem den 
Interessen europäischer Unternehmen zu dienen! Die Verzahnung von Entwicklungs- und 
Sicherheitspolitik, im Sinne des sogenannten Grenzschutzes und der Migrationskontrolle, lehnen 
wir ab. Abschottung ist keine Entwicklungspolitik! Geld soll den Ländern des Globalen Südens 
zur Verfügung gestellt werden, um eine eigenständige Entwicklung zu ermöglichen. 


Klimagerechtigkeit global 


Die Länder des Globalen Südens sind von der Klima- und Umweltzerstörung besonders stark betroffen, 
obwohl die Hauptverursacher*innen im Globalen Norden liegen. Dabei verursachen laut Oxfam die 
reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung genauso viel CO2-Emissionen wie die ärmeren 50 Prozent der 
Bevölkerung. Die weltweiten Folgen des Klimawandels sind bereits jetzt katastrophal. Wassermangel, 
Dürre, Überschwemmungen nehmen Menschen ihre Lebensgrundlage, die Folge sind Verteilungskämpfe 
um schwindende Ressourcen, die immer mehr Menschen zur Flucht zwingen. Damit muss Schluss sein: 
Die Reichen müssen zur Verantwortung gezogen werden. Wir brauchen einen Kurswechsel in der 
Handelspolitik und beim Rohstoffverbrauch. Das Pariser Klimaabkommen war ein Minimalkonsens 
zwischen den Staaten. Die bislang von den einzelnen Ländern zugesagten Minderungsvolumen sind aber 
längst nicht ausreichend, um diese Ziele zu erreichen (vgl. Kapitel »Klima«).  


• Auch Deutschland muss nachlegen und – als einer der Hauptverursacher für den Klimawandel – 
mehr Mittel für den Globalen Süden bereitstellen, damit dieser seine Entwicklung klimaneutral 
und gerecht gestalten kann. 


• Auf UN-Ebene wollen wir einen Kompensationsfonds für die Folgen von Klimawandel und 
Kolonialismus einrichten, der von den Industriestaaten finanziert wird. In diesen Fonds sollten 
ehemalige Kolonialmächte mehr einzahlen als andere Staaten. Die entsprechenden 
Klimafinanztransfers wollen wir jährlich erhöhen.  


• Solange die Länder im Globalen Süden ihren Eigenbedarf nicht aus Ökostrom decken können, 
lehnen wir deshalb Wasserstoffimporte aus diesen Ländern ab (vgl. Kapitel »Energiewende«). 


• Klimagerechtigkeit statt Greenwashing und Ablasshandel! Immer häufiger lagern Industrieländer 
Klima- und Umweltschutzmaßnahmen, zum Beispiel Waldschutzinitiativen, in den Globalen 
Süden aus und entziehen sich so ihrer Verantwortung.  


 


Gerechte Steuern weltweit 


Reiche und Konzerne müssen an den globalen Kosten von Krisen und Klimawandel beteiligt werden. Es 
braucht ein gerechtes internationales Steuersystem mit einer Finanztransaktionssteuer. Steueroasen 
müssen trockengelegt werden, um transnationale Konzerne endlich stärker an der Entwicklung der 



https://www.oxfam.de/ueber-uns/aktuelles/klimawandel-ungleichheit-reichste-1-prozent-schaedigt-klima-doppelt-so-stark
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Länder zu beteiligen, von deren Ausbeutung und Ressourcen sie profitieren (vgl. Kapitel »Gerechte 
Steuern« und Kapitel »Banken und Finanzen«).  


• Doppelbesteuerungsabkommen, die Deutschland mit vielen Ländern des Globalen Südens 
abgeschlossen hat, verhindern oft eine faire Besteuerung vor Ort, das meiste Geld fließt nach 
Deutschland. Das muss beendet werden!  


• Wir wollen, dass die ärmsten Länder entschuldet werden, ihre Schuldenlast erdrückt sie und 
macht jeden Fortschritt unmöglich. Dafür braucht es ein internationales Schiedsgericht. Wir 
fordern die Einführung eines Staatsinsolvenzverfahrens. 


UN und internationale Zusammenarbeit stärken 


Es braucht auf der internationalen Ebene ein System stärkerer Zusammenarbeit, doch der 
Multilateralismus ist in der Krise. In den internationalen Beziehungen gibt es eine Eiszeit. Die USA und 
ihre Verbündeten auf der einen, China und Russland auf der anderen Seite haben den Sicherheitsrat und 
die Vereinte Nationen (UN) in den vergangenen Jahren blockiert. Zum Fundament der UN gehören die 
Friedenssicherung und Verhinderung von Konflikten, die Wahrung von Menschenrechten, Förderung 
gesellschaftlichen Fortschritts und sozialer Entwicklung sowie die internationale Zusammenarbeit. Die 
UN soll den Rahmen für Staaten geben, in dem die Regeln festgelegt werden. Ihre 17 Entwicklungsziele 
(SDG), darunter Armutsbekämpfung, Gleichberechtigung, Bildung und Gesundheit, sollen bis zum Jahr 
2030 erreicht werden. Doch davon ist die Welt heute weit entfernt. Armut und Hunger wachsen durch 
die Corona-Pandemie rasant: Bis zu 235 Millionen Menschen werden im Jahr 2021 laut Schätzungen der 
UN nicht ausreichenden Zugang zu Nahrung und Trinkwasser haben. Während sich auf den 
Finanzmärkten der Reichtum ballt, fehlt es den UN überall an Geld. Das macht sie abhängig von der 
Unterstützung durch private Unternehmen und Stiftungen, die vor allem ihre eigenen Interessen 
verfolgen. Die Unabhängigkeit und Neutralität der UN wird so unterlaufen. 


• Rückbesinnung auf die Charta der Vereinten Nationen, auf das Gewaltverbot, auf die 
Verbindlichkeit des Völkerrechts. Für uns gilt nur ein Standard: Den Bruch des Völkerrechts 
verurteilen wir, im Unterschied zu anderen Bundestagsparteien, egal von wem dieser ausgeht. 


• Stärkung und Demokratisierung der UN! Die Generalversammlung muss gegenüber dem 
Sicherheitsrat gestärkt werden. Die Forderung nach einem ständigen Sitz Deutschlands im 
Sicherheitsrat lehnen wir deshalb ab.  


• Die Länder des Globalen Südens brauchen mehr Einfluss! Die sozial- und wirtschaftspolitischen 
Kompetenzen, wie im Wirtschafts- und Sozialrat der UN (ECOSOC), müssen gestärkt werden. 
Exklusive Foren wie die G 7 sollen darin aufgehen. 


• Die Sonderorganisationen der UN, wie das Welternährungsprogramm (WFP), die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) oder das 
Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) sind aufgrund von Unterfinanzierung nicht in der Lage, den Krisen 
angemessen zu begegnen. Die reichen Mitgliedsländer müssen endlich ihren 
Zahlungsverpflichtungen nachkommen und die Finanzierungslücke schließen. Im Fall des UNHCR 
geht es um knapp 4 Milliarden Euro, also nur einen Bruchteil der deutschen Rüstungsausgaben. 


• Um den Einfluss privater Akteure zurückzudrängen, wollen wir die Basisbeiträge anheben. Die 
Ausgaben der UN für Militäreinsätze müssen zugunsten der Mittel für Hungerbekämpfung, 
friedlicher Konfliktbearbeitung und ziviler Krisenprävention umverteilt werden. 


• Wir unterstützen den Appell des UN-Generalsekretärs António Guterres nach einem globalen 
Waffenstillstand.  


• Wirtschaftssanktionen treffen vor allem die einfache Bevölkerung und müssen beendet werden. 


Menschenrechte durchsetzen 


Menschenrechte sind universell und verpflichten zu politischem Handeln. Alle Menschenrechte sind für 
uns gleich wichtig: soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische. Den Bruch des Menschenrechts 
kritisieren wir als LINKE überall. Den doppelten Standards der Bundesregierung stellen wir uns 
entgegen.  
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• Wir wollen Menschenrechte global durchsetzen, dafür muss die internationale Gerichtsbarkeit 
gestärkt werden.  


• Frieden ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Verwirklichung der Menschenrechte und 
umfassende menschliche Entwicklung. Wir wollen, dass im Völkerrecht das Recht auf Frieden 
verankert wird. Menschenrechte dürfen nicht zur Kriegsführung instrumentalisiert werden.  


• Wir wollen, dass die Bundesregierung das Zusatzprotokoll zum Internationalen Pakt über 
Menschenrechte unterzeichnet, damit Einzelpersonen die Möglichkeit des Beschwerdewegs bei 
den UN haben.  


• Die Grundrechte sollen für alle in Deutschland lebenden Menschen gelten und nicht vom 
deutschen Pass abhängig sein. 


• Wir wollen die Kräfte für Demokratie, Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit fördern, 
statt Deals mit Diktatoren zu schließen!  


• Deutschland muss sich aktiv für die Freilassung politischer Gefangener einsetzen. Die 
willkürliche Kriminalisierung fortschrittlicher Bewegungen, auch durch NATO-Verbündete und 
Behörden hierzulande, wollen wir beenden. 


Deutschen und Europäischen Kolonialismus aufarbeiten 


DIE LINKE fordert, dass der deutsche Kolonialismus und seine Wirkung in den internationalen 
Beziehungen bis heute aufgearbeitet wird. Kolonialismus muss endlich als Unrechtsherrschaft anerkannt 
werden.  


• Wir wollen eine öffentliche Debatte innerhalb bundesdeutscher Einrichtungen sowie eine 
Unterstützung der antikolonialen Erinnerungskultur in den ehemaligen Kolonien. Dazu fordern 
wir die Einsetzung einer Enquetekommission des Bundestags und unterstützen die Initiative zur 
Errichtung eines zentralen Denk- und Mahnmals für die Opfer des deutschen Kolonialismus am 
Ort der sogenannten Afrika-Konferenz in Berlin. 


• Die Bundesregierung muss sich für den Völkermord an den OvaHerero und Nama in der 
ehemaligen deutschen Kolonie Südwestafrika entschuldigen. Beratungen über angemessene 
Entschädigung müssen mit Vertreter*innen der Gemeinschaften in Nambia beginnen. 
Entwicklungsprojekte des BMZ sind keine Entschädigungsleistungen. Der Bund soll unter 
Einbeziehung von Wissenschaftler*innen aus den ehemaligen Kolonien eine Institution zur 
Geschichte des Kolonialismus aufbauen. Sie soll insbesondere die deutsche Rolle in den 
afrikanischen, asiatischen und südpazifischen Kolonien beleuchten. 


• Kultur- und Naturobjekte müssen in die Herkunftsländer zurückgeführt werden. Nur nach 
offizieller Genehmigung dürfen Artefakte als Leihgaben in der Bundesrepublik ausgestellt 
werden. Sterbliche Überreste müssen an die Herkunfts-Communitys übergeben werden. 
Forschungen an unrechtmäßig erworbenen Sammlungen müssen gestoppt werden.  


 


Für ein solidarisches Europa!  


 
Wir kämpfen für ein soziales Europa, für eine andere Europäische Union, in der alle gut leben und 
arbeiten können. Ein solidarisches Europa, in dem alle Menschen vor Armut geschützt sind. In dem nicht 
Standortkonkurrenz und Profit, sondern Demokratie und Solidarität an erster Stelle stehen. Ein Europa, 
in dem Konzerne und Reiche endlich ihren Anteil zur Finanzierung des Gemeinwohls leisten. Für eine EU, 
die keine Deals mit Diktator*innen macht und die ihren Werten gerecht wird: die verhindert, dass 
Menschen auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken. Wir wollen eine Union, die Klimaschutz sowie eine 
Energie- und Verkehrswende endlich voranbringt, anstatt sie zu blockieren. Wir wollen ein friedliches 
Europa ohne Rüstungswettlauf. Wir fordern soziale Mindeststandards, gute Gesundheitsversorgung und 
Bildung für alle.  
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Wir müssen die ökologischen Herausforderungen mit einer Antwort auf die sozialen Probleme 
verbinden. Doch die EU-Kommission hat einen »Green Deal« aufgelegt, der nicht mal in der Lage ist, die 
Klimaziele der EU zu erreichen. Deshalb wollen wir umsteuern – mit einem sozialen und ökologischen 
Systemwechsel in Europa. Der muss den Umbau der Wirtschaft mit massiven öffentlichen Investitionen 
in gute Jobs, Innovation für klimaneutrale Produktion und Infrastruktur schaffen. Die natürlichen 
Lebensgrundlagen und Gemeinschaftsgüter wie Wasser, Energie, Luft, eine saubere Umwelt und unsere 
Gesundheit dürfen nicht mehr den Profitinteressen einiger weniger untergeordnet werden. Es braucht 
in Europa endlich höhere Steuern für Reiche und Konzerne. Gelder aus dem EU-Haushalt müssen 
umgewidmet werden: Statt in militärische Aufrüstung muss in solidarische und ökologische 
Zukunftsprojekte investiert werden. Denn wir brauchen eine historische Kraftanstrengung, um die 
Klimakrise aufzuhalten und gleichzeitig alle Menschen mitzunehmen. Wir streiten für Umverteilung des 
Reichtums, für Geschlechtergerechtigkeit und Demokratie, für eine neue Industriestrategie und eine 
tragfähige öffentliche Infrastruktur in Europa – für eine gute Zukunft für alle. 
 
Für die EU ist die Corona-Pandemie der zweite schwere Schock nach der Finanzkrise. Für zahllose 
Menschen bedeutet er erneut Einkommensverlust, Existenzangst und zerstörte Lebensplanung. Die 
Mitgliedsländer haben versucht, die Krise durch wirtschaftliche Maßnahmen in Schach zu halten und 
sozial abzufedern. Die EU-Kommission setzte die Defizitbeschränkungen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts der EU aus. Doch aufgrund der Kürzungspolitik der vergangenen Jahre ist die 
öffentliche Daseinsvorsorge unterfinanziert. Banken wurden mit Milliarden gerettet, aber 
Krankenhäuser kaputtgespart. Hunderttausende Menschen starben, auch weil sie nicht ausreichend 
behandelt werden konnten. Die Spaltung zwischen Nord- und Süd-, Ost- und Westeuropa wächst. Die 
deutsche Politik von Niedriglöhnen und Exporterfolgen um jeden Preis hat die Krise mitverursacht und 
auch innerhalb der EU Ungleichheit und Konkurrenz verstärkt. Die Politik von Austerität, Privatisierung, 
Sozialabbau und Deindustrialisierung hat dem Rechtspopulismus Auftrieb gegeben. Die 
Herausforderungen von Klimawandel und globaler sozialer Gerechtigkeit kann kein Land alleine 
stemmen. Wir müssen grenzübergreifende – globale – Lösungen finden. All das zeigt: Es ist höchste Zeit 
für einen Neustart in Europa!  
 
Anders als noch bei der Finanzkrise 2008/2009 reagierte die EU bisher nicht mit einem Kürzungsdiktat 
auf die Krise. Aber die Gefahr ist groß, dass die EU nach der Krise wieder in die alte Kürzungspolitik 
zurückfällt. Denn das Diktat der schwarzen Null ist nur ausgesetzt. Klar ist deshalb: Wir brauchen einen 
Paradigmenwechsel, weg von Kürzungen, Freihandelsabkommen und Marktradikalismus hin zu 
öffentlichen Investitionen, grenzübergreifender Kooperation und Solidarität. Weg von Aufrüstung hin zu 
sinnvollen Investitionen und konsequenter Entspannungs- und Friedenspolitik. Dieser Politikwechsel 
muss in Berlin beginnen.  
 
Wir wollen eine EU, die sich für ein System der internationalen Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
einsetzt. Wir wollen eine EU, deren Außenpolitik von friedlicher Kooperation geprägt ist und nicht von 
der gewalttätigen Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen. Die Verträge von Maastricht und Lissabon 
haben den Neoliberalismus in die Grundlagen der Union eingeschrieben. Wir wollen neue Verträge, um 
die EU sozialer, gerechter und ökologischer zu machen. Nur so hat die Union eine gemeinsame Zukunft. 
Für diese Zukunft setzen wir uns zusammen mit sozialen Bewegungen, mit Gewerkschaften, mit der 
Europäischen Linken und anderen Parteien ein. Gewerkschaften und Bewegungen, der Einsatz für das 
Klima, für Demokratie und Frauenrechte und gegen Rassismus überall zeigen: Gemeinsam können wir 
Europa verändern. 


Investieren statt Zukunft blockieren! 


Der EU-Haushalt und die Wiederaufbaumittel und Hilfsgelder bleiben weit hinter dem zurück, was 
notwendig wäre, um die Folgen der Pandemie zu bewältigen und für eine gerechte und klimaneutrale 
Zukunft umzusteuern. Teile des EU-Haushalts sind versteckte Subventionen für Großkonzerne. Profitiert 
haben davon vor allem die Reichen. Besonders fahrlässig ist, dass Investitionen und 
Gesundheitsausgaben aus dem Wiederaufbaupaket gekürzt wurden. Denn die Wirtschaft lahmt, viele 
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Länder sind von Massenerwerbslosigkeit geplagt und die Infrastruktur wird schon lange auf Verschleiß 
gefahren. Wir wollen Geld für Zukunftsinvestitionen statt für Aufrüstung. Was einzelne Staaten 
überfordern könnte, ist für die europäische Staatengemeinschaft insgesamt gut leistbar, denn mit ihrer 
großen Wirtschaftskraft und der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rücken verfügt sie über ausreichend 
wirtschaftliche Stärke.  


• Der Stabilitäts- und Wachstumspakt beschneidet die Demokratie in den einzelnen 
Mitgliedstaaten und legt sie auf eine neoliberale Finanzpolitik fest. Wir wollen das ändern: Die 
EU braucht eine Investitionsoffensive ohne Handbremse. 


• Die Defizit- und Schuldenregeln müssen angepasst werden. Damit die EU eine Zukunft hat, 
müssen wir uns um die Defizite kümmern, die wirklich zählen: Den Investitionsstau im 
Sozialstaat, in der Bildung, der Infrastruktur, auf dem Arbeitsmarkt und beim Klimaschutz. 


• Angesichts der Herausforderungen durch Corona und Klimakatastrophe muss der EU-Haushalt 
durch die Ausgabe europäischer Anleihen ausgeweitet werden. Angesichts des größten 
Einbruchs der Weltwirtschaft seit Jahrzehnten ist ein Umfang von 1 bis 2 Billionen Euro für das 
europäische Investitions- und Ausgabenprogramm erforderlich. 


• Es braucht ein sozialökologisches Investitionsprogramm! Die finanziellen Mittel der EU müssen 
ausgeweitet und gezielt für die wirtschaftlich schwächeren Länder, Regionen, Branchen und für 
Zukunftsaufgaben wie eine sozialökologische Industriepolitik, das Gesundheitswesen, die 
digitale Infrastruktur, Bildung und Forschung sowie die Energie- und Verkehrswende, eingesetzt 
werden. 


• Die Kompetenzen der EU-Kommission zur Kontrolle und Lenkung der Mittelvergabe müssen 
beschränkt und das Europäische Parlament muss stärker einbezogen werden. Die demokratische 
Kontrolle der Verwendung von EU-Mitteln muss auf europäischer Ebene erfolgen. Dabei dürfen 
keine Kürzungsauflagen, wie etwa der Abbau von Arbeitsrechten, mehr verhängt werden.  
 


Europaweit: Reichtum von oben nach unten verteilen 


Investitionen für die Zukunft kosten Geld. Aber die gute Nachricht ist: Geld ist da – es ist nur falsch 
verteilt. Denn die Unternehmen, die die größten Gewinne machen, zahlen in Europa immer noch am 
wenigsten Steuern. Auch große Vermögen werden kaum besteuert. Steuervermeidung und Steueroasen 
boomen. Das Ergebnis: Während gerade in der Corona-Krise die Reichen immer reicher werden, wächst 
die Armut der Mehrheit der Menschen. Schluss damit! 


• Es braucht einen EU-weiten Mindeststeuersatz für Unternehmen mit breiten und einheitlichen 
Bemessungsgrundlagen. 


• Wir fordern gemeinsame Mindeststandards für die Besteuerung großer Vermögen und 
Spitzeneinkommen.  


• Der Kampf gegen Steuerflucht muss verschärft werden. Banken, die in Steueroasen operieren, 
werden wir die Lizenz entziehen.  


• Es braucht europäische Eigenmittel, etwa aus einer Finanztransaktionssteuer. 


• Digitalkonzerne wie Google und Amazon machen Milliardengewinne und zahlen kaum Steuern. 
Wir werden sie endlich zur Kasse bitten! 


Europäische Zentralbank demokratisch kontrollieren und sozial & ökologisch 
nutzen 


Die Europäische Zentralbank (EZB) muss endlich am Gemeinwohl statt am Kriterium der 
Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet werden. Die EZB muss soziale und ökologische Investitionen der 
Mitgliedstaaten ermöglichen und diese vom Wohlwollen der Finanzmärkte unabhängig machen. Dafür 
würde es schon ausreichen, wenn die EZB die Solvenz der Mitgliedsstaaten garantiert, indem sie 
verpflichtet wird, Kreditgeber in letzter Instanz zu sein. Ein inflationäres Risiko gibt es nicht, weil die EZB 
weiterhin ihrem Inflationsziel verpflichtet ist. 


• Die EU-Verträge müssen geändert werden, um der EZB die Staatsfinanzierung zu ermöglichen 
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• Wir wollen, dass die EZB demokratisch vom Europäischen Parlament kontrolliert wird – anstatt 
weiter dem Einfluss von Finanzlobbyisten ausgeliefert zu sein. 


• Die EZB darf nicht weiter Anleihen von Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen aufkaufen und 
dadurch den Klimaschutz unterlaufen. Sie braucht starke soziale und ökologische Standards. Das 
gilt auch für die Corona-Hilfen. 


Die Wirtschaft umbauen 


Wir dürfen nach der Krise nicht weitermachen wie bisher. Wir wollen Europa gerechter machen und 
einen sozialökologischen Systemwechsel voranbringen. Wir wollen, dass der sozialökologische Umbau in 
allen Mitgliedstaaten möglich ist. Unser Ziel ist es, Stromerzeugung, Industrie, Verkehr, Gebäude und 
Landwirtschaft klimaneutral zu machen, ohne Menschen oder Regionen abzuhängen (vgl. Kapitel 
»Klima«). Die jüngste Anhebung des Treibhausgasminderungsziels der EU von 40 auf 55 Prozent 
gegenüber 1990 ist immer noch zu niedrig, um kompatibel mit dem Pariser Klimaschutzabkommen zu 
sein. Wir wollen die EU bis spätestens 2035 klimaneutral machen. 
 


• Investitionen: Die EU hat die Programme für einen gerechten Umbau von 40 Milliarden Euro auf 
17,5 Milliarden Euro geschrumpft – so kann der Umbau nicht gelingen. Wir wollen den Just 
Transition Fund – den Fonds für einen gerechten Übergang – stärken. Er soll Menschen, die in 
Bereichen wie Bergbau und klimaschädlichen Industrien tätig sind, vor allem in benachteiligten 
Regionen, sozial absichern und ihnen neue berufliche Perspektive eröffnen.  


• Um Massenerwerbslosigkeit, Armut und Perspektivlosigkeit zu bekämpfen, braucht es eine 
konsequente europäische Vollbeschäftigungspolitik und eine echte Industriestrategie. Sie muss 
Klimaneutralität zum Ziel haben und vor allem deindustrialisierten Regionen eine Zukunft geben. 


• Energiewende: Der Kohleausstieg muss europaweit sofort beginnen und 2030 abgeschlossen 
sein. Wir wollen keine neue fossile Infrastruktur. Erneuerbare Energien müssen ausgebaut 
werden – bürgernah und in öffentlichem oder genossenschaftlichem Eigentum. Wir setzen uns 
für die Einrichtung einer alternativen »Europäischen Gemeinschaft zur Förderung von 
erneuerbaren Energien und Energieeinsparung« ein. Atomkraft und Fracking erteilen wir eine 
Absage. 


• Verkehrswende: Es braucht eine europäische Mobilitätsrevolution. Das geht, wenn wir Bus und 
Bahn ausbauen und die Preise drastisch senken, vernetzte Mobilität schaffen und kurze Wege 
fördern. Statt Flugstrecken wollen wir Bahnverbindungen ausbauen. Ein Großteil des 
Güterverkehrs und des innereuropäischen Flugverkehrs muss auf die Schiene verlagert werden. 


• Agrarwende: Wir setzen auf nachhaltige Landwirtschaft und regionale Kreisläufe statt langer 
Transportwege und industrielle Massenproduktion. Das System der EU-Agrar-Subventionen ist 
nicht nachhaltig, wir wollen Subventionen an sozialen und ökologischen Kriterien orientieren 
und nicht mehr an der Fläche. 


Soziale Absicherung und Gute Arbeit 


Alle Menschen müssen von ihrer Arbeit leben können. Doch die Politik in der EU stellt die Interessen der 
Unternehmen vor die der meisten Menschen. Das Ergebnis ist Armut, Lohndumping und Ausbeutung. 
Dramatisch ist der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit, in Spanien und Griechenland droht sie in Folge der 
Corona-Krise auf 40 Prozent zu steigen. Fast jede*r zweite Jugendliche, der/die einen Job sucht, geht 
leer aus. Die Profite der Unternehmen dürfen nicht mehr über den Arbeitsrechten der Beschäftigten 
und den sozialen Grundrechten der Menschen stehen.  


• Wir fordern für alle Bürger*innen in der EU soziale Rechte und Mindestlöhne, die die Existenz 
sichern.  


• Das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ muss rechtlich verankert werden, 
um Lohndumping zu unterbinden.  


• Wir wollen, dass Mitbestimmungsrechte und Rechte von Gewerkschaften wie Beschäftigten 
wiederhergestellt und ausgebaut werden.  
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• Wir fordern deshalb mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund die Einführung einer 
Europäischen Rahmenrichtlinie zur Sicherung der Unternehmensmitbestimmung.  


• Soziale Sicherheit durchsetzen! Wir wollen soziale Sicherheit mit verbindlicher sozialer 
Mindestsicherung und sozialen Mindeststandards – im Zweifel gilt der bessere Standard 
(Günstigkeitsklausel). 


• Freizügigkeit für alle! Ungleiche Lebensverhältnisse zwingen vor allem junge Menschen zur 
Abwanderung. Niemand darf deswegen von Sozialleistungen ausgeschlossen werden, 
Menschenrechte sind unteilbar und das Existenzminimum ist nicht verhandelbar. Wir wollen die 
Menschen dabei unterstützen, gute Arbeit zu finden. 


Demokratie statt Herrschaft der Lobbyisten 


Wir brauchen mehr Demokratie in Europa. Viele Menschen haben sich in den letzten Jahren enttäuscht 
von der EU abgewandt. Es fehlt an Vertrauen, für viele Menschen ist die EU weit weg. Denn Demokratie 
ist mehr als eine Wahl alle fünf Jahre. Wir wollen eine Europäische Union, die Grundrechte ernst nimmt 
und verteidigt. Die Demokratie darf nicht mehr den Finanzmärkten untergeordnet werden. Wir weisen 
alle Angriffe auf die Demokratie in Europa, etwa durch die Etablierung von Durchgriffsrechten auf 
nationale Haushalte, zurück. Wir brauchen eine friedliche, soziale, demokratische und ökologische EU – 
mit neuen Verträgen, neuen Strukturen, neuen Hoffnungen. Das meint ein starkes Europaparlament und 
umfassende Beteiligungsmöglichkeiten. Deshalb wollen wir eine neue Verfassung für Europa, die von 
den Bürger*innen mitgestaltet wird und über die sie gleichzeitig in allen EU-Mitgliedstaaten in 
Volksabstimmungen entscheiden können.  


• Wir wollen, dass das Europäische Parlament das Initiativrecht bekommt und eigene 
Gesetzesvorschläge einbringen kann. Grundlegende Entscheidungen müssen vom 
Europaparlament getroffen werden – statt von exekutiven Gremien wie Kommission, 
Eurogruppe oder Rat. Außerdem sollen die Abgeordneten den Kommissionspräsidenten und die 
Kommissare wählen und abwählen können.  


• Der Europäische Rat bestimmt maßgeblich die Gesetzgebungsverfahren in der EU, arbeitet aber 
intransparent, im Ergebnis agieren nationale Regierungen hier oft ohne demokratische 
Kontrolle. Wir wollen den Rat endlich zur Transparenz verpflichten. 


• Wir wollen, dass Entscheidungen auf den Ebenen getroffen werden, die am stärksten davon 
betroffen sind: kommunale Angelegenheiten in den Kommunen, bundesweite Angelegenheiten 
in den nationalen Parlamenten, europäische Angelegenheiten im EU-Parlament. 


• Keine Grenzen für die Demokratie! Die hohen Hürden für europäische Bürgerinitiativen müssen 
gesenkt werden: Wir wollen EU-weite Volksbegehren und Volksentscheide ermöglichen. Alle 
Menschen sollen in den EU-Staaten, in denen sie leben, die gleichen Rechte haben.  


• Wir wollen, dass die Lage von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten der EU 
regelmäßig evaluiert und Verstöße sanktioniert werden. Es braucht mehr Verbindlichkeit für die 
Einhaltung von Demokratie und Menschenrechten in allen Mitgliedsstaaten. 


• Wir wollen, dass sich aktuelle und kommende EU-Beitrittskandidaten ohne Vorbehalt zu 
Demokratie und Menschenrechten bekennen. Das gilt insbesondere für den Beitrittskandidaten 
Türkei. Die aktuelle Regierung der Türkei muss die Urteile des Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte umsetzen, Demokratie und Meinungsfreiheit garantieren, die Verfolgung der 
demokratischen Opposition beenden sowie alle inhaftierten Parlamentarier*innen und 
Bürgermeister*innen der oppositionellen kurdischen Partei HDP freilassen. 


• Wir wollen, dass die EU der Europäischen Menschrechtskonvention beitritt. Auch die 
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik muss vom Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte kontrolliert werden. Soziale Grundrechte müssen für einzelne Personen beim 
Europäischen Gerichtshof einklagbar werden. 


• Wir wollen, dass alle Entscheidungen und die dahin führenden Prozesse transparent gemacht 
werden. Bisher nehmen Lobbyisten oft Einfluss auf politische Entscheidungen in der EU, ohne 
dass die Bürgerinnen davon erfahren können. Wir fordern ein EU-Transparenzregister und eine 
Transparenzverordnung.  
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Europäische Entspannungspolitik statt Aufrüstung 


Auf die Krisen reagiert die EU ausgerechnet mit Aufrüstung. Wirtschaftliche Entwicklung wird als 
Rüstungsförderung betrieben. Diktatoren sind Geschäftspartner bei Rüstungsdeals und werden zu 
Stabilitätsankern verklärt. Der Ausbau einer »Militärunion«, die Schaffung einer zusätzlichen 
europäischen Armee und Rüstungsexporte, führen aber nicht zu mehr Sicherheit für die Menschen. Die 
sogenannte Ständige Strukturierte (militärische) Zusammenarbeit (engl. kurz: PESCO) soll dafür sorgen, 
dass Milliarden für Rüstung ausgegeben werden, während es einen enormen Mangel an 
Rüstungskontrolle und zivilem Konfliktmanagement gibt. Die beteiligten Staaten werden zur ständigen 
Steigerung ihres Verteidigungshaushalts und ihrer Rüstungsinvestitionen, einer Beteiligung an 
Rüstungsgroßprojekten und der Aufstellung europäischer Truppenverbände verpflichtet. Mit der 
Europäischen Friedensfazilität (EFF) wird die Europäische Union selbst zum Waffen- und 
Munitionslieferanten.  
Wir wollen ein friedliches Europa und eine Union der Abrüstung, die Demokratie fördert, statt mit 
Diktatoren Geschäfte zu machen. Wir treten für eine Europäische Friedens- und Entspannungspolitik ein 
und wollen die Militarisierung der EU beenden. Sicherheit gibt es nur mit konsequenter Friedenspolitik 
und Förderung globaler Gerechtigkeit statt Standortkonkurrenz.  


• Wir wollen die EU-Rüstungsagentur abschaffen und setzen uns für ein EU-weites Verbot von 
Rüstungsexporten ein. Exporte in autoritäre Regime wie Ägypten und die Türkei müssen sofort 
gestoppt werden.  


• Wir lehnen die Pläne zu einer europäischen Verteidigungsunion und einer stärkeren 
Kooperation von EU und NATO ab. Der Ausbau einer »Verteidigungsunion« oder »Militärunion« 
mit eigenständiger Militärpolitik, eine europäische Armee und andere Vorhaben der 
Militarisierung führen nicht zu mehr Sicherheit für die Menschen in Europa, sondern sichern nur 
Konzerninteressen militärisch ab. 


• Wir wollen den Euratom-Vertrag auflösen und von den vertraglichen Grundlagen der EU 
abkoppeln, denn er blockiert eine nachhaltige, sozial und demokratisch gestaltete 
Energiewende. 


• Wir lehnen den Europäischen Verteidigungsfonds ab. Durch ihn sollen Milliardenbeträge aus 
dem gemeinsamen EU-Haushalt in Rüstungsforschung und -entwicklung fließen. Das nützt nur 
der Rüstungsindustrie und fördert weder Sicherheit noch Frieden. 


• Wir fordern die Beendigung von PESCO und aller militärbezogenen EU-Programme und Fonds, 
wie der Europäischen Friedensfazilität (EFF). Die Gelder wollen wir in sozialen Zusammenhalt, 
Klimaschutz und globale Gerechtigkeit investieren. 


Menschenrechte statt Festung Europa 


Die EU-Kommission will einen »Migrationspakt« durchsetzen, der weiter auf Abschottung, Abschiebung 
und Entrechtung zielt. Die Bundesregierung unterstützt dieses Vorgehen. Wir stellen uns dagegen. Es ist 
mit einem solidarischen und menschlichen Europa nicht vereinbar, dass Tausende von Menschen auf 
der Flucht im Mittelmeer ertrinken oder in rechtsfreien Räumen in Auffanglagern und Abschiebezentren 
an und vor den Grenzen der EU gefangen gehalten werden. Der Kooperation mit autoritären Regimen 
zum Zweck der Abschottung der EU stellen wir uns entgegen: Sie sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil 
des Problems (vgl. Kapitel »Für eine solidarische Einwanderungspolitik«). 
DIE LINKE will Menschen retten, Fluchtwege frei machen und Fluchtursachen bekämpfen (vgl. Kapitel 
»Solidarische Einwanderungsgesellschaft«): Ohne die Grenzschutzagentur und Küstenwache Frontex, 
mit legalen Fluchtwegen. Mit Rechtssicherheit und Durchsetzung von Flüchtlings-, Kinderrechts- und 
Europäischer Menschenrechtskonvention. Ohne Freiheitsberaubung und Pushback in Folter und Tod 
(vgl. Kapitel »Menschlichkeit verteidigen«). 
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Eine solidarische Einwanderungsgesellschaft 


Einwanderung ist keine Bedrohung, sondern Alltag für viele, Bestandteil unserer Gesellschaft und Recht 
jedes einzelnen Menschen. Unser Land ist Heimat für Menschen aus verschiedensten Orten, mit 
unterschiedlichen Geschichten und so vielfältig wie noch nie. Wir leben, lieben und arbeiten zusammen. 
Wir machen nicht mit, wenn Beschäftigte und Rentner*innen in Deutschland ausgespielt werden gegen 
Menschen, die vor Armut, Unterdrückung, den Folgen der Klimakrise und Krieg fliehen. Würde der 
Reichtum gerechter verteilt, gäbe es genug für gutes Leben, Wohnen und Arbeiten – für alle.  
Die Wirtschaft basiert vielfach auf der Ausbeutung und auf schlechten Arbeitsbedingungen von 
Migrant*innen mit oft prekärem Aufenthaltsstatus und teilweise eingeschränkter gesundheitlicher 
Versorgung, zum Beispiel in Schlachthöfen, auf Spargelfeldern und in der Pflege. Menschen mit 
Migrationsgeschichte sind nach Generationen noch häufiger von Armut, Ausgrenzung und 
Arbeitslosigkeit betroffen. Ihre Kinder werden im Bildungssystem systematisch benachteiligt, wer einen 
migrantisch klingenden Nachnamen trägt, hat häufig Probleme bei der Wohnungs- und Jobsuche. Diese 
rechtlichen und sozialen Diskriminierungen müssen abgebaut werden. 
Doch die Bundesregierung setzt stattdessen weiter auf Abschreckung, Spaltung und Abschottung. Das 
Ergebnis: wachsender Rassismus in Gesellschaft und staatlichen Institutionen wie der Polizei, wo extrem 
rechte Netzwerke (Stichwort NSU 2.0) ihr Unwesen treiben. Und immer wieder rechter Terror.  


Unsere Agenda gegen Rassismus: soziale Offensive und gleiche Rechte für alle 


Um Rassismus und Diskriminierung zu überwinden, braucht es eine gerechte Verteilung von Rechten, 
Reichtum und Ressourcen. Teilhabe statt Integration: Demokratie setzt Teilhabe im Alltag voraus. Wir 
wollen, dass alle Menschen, die hier leben, im Rahmen einer Teilhabe-Agenda rechtlich, politisch und 
sozial gleichgestellt werden. Zusammen mit zahlreichen Bewegungen und antirassistischen Initiativen 
wie Seebrücke und Black Lives Matter stehen wir #unteilbar gegen unsoziale Spaltung, Rassismus und 
rechte Hetze. Antirassismus ist für uns viel mehr als Symbolpolitik. Es braucht Investitionen in 
Zusammenhalt und Partizipation statt in Ausgrenzung und Abschottung. Und gleiche Rechte für alle.  
Unser Ziel ist ein grundlegender Politikwechsel – in Richtung globale Bewegungsfreiheit, gleiche Rechte 
für alle und einer solidarischen Einwanderungsgesellschaft. Wir stellen uns strukturellem Rassismus in 
Staat und Gesellschaft entgegen. DIE LINKE steht für offene Grenzen für alle Menschen in einem 
solidarischen Europa, das sich nicht abschottet. Wir streiten für sichere Fluchtwege und eine 
Gesellschaft, die Menschenrechte verwirklicht – statt Mauern zu bauen und Grundrechte der aktuellen 
Haushalts- und Stimmungslage anzupassen.  


• Es braucht Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse unabhängig von Beschäftigungsdauer und 
Arbeitgeber sowie flächendeckende Kontrollen zur Durchsetzung des Mindestlohns von 13 Euro 
für alle Menschen (vgl. Kapitel »Arbeit«). Gegen einen eventuellen Fachkräftemangel braucht es 
keine gezielte Abwerbung von qualifizierten Menschen im Ausland, sondern anständige 
Ausbildung, Arbeitsbedingungen und Bezahlung für alle Menschen hierzulande. 


• Es braucht eine bessere Anerkennung der Qualifikationen und Abschlüsse von Nicht-EU-
Bürger*innen, damit diese ihre Berufe weiter ausüben können.  


• Der Einschränkung sozialer Sicherheiten für Migrant*innen aus EU-Ländern und anderen 
Staaten durch die Bundesregierung stellen wir uns entgegen. Gesundheitsschutz darf nicht 
eingeschränkt werden: Es braucht einen bundesweiten Härtefallfonds und einen anonymen 
Krankenschein für die Behandlung von Menschen ohne Absicherung, Ausnahmen von der 
Versicherungspflicht wollen wir aufheben (vgl. Kapitel »Gesundheit«).  


• Auf Dolmetscher*innen-Leistungen soll es im Rahmen medizinischer Leistungen einen 
gesetzlichen Anspruch geben. Auch Inklusion, Teilhabe und Barrierefreiheit darf keine Frage des 
Aufenthaltstitels mehr sein. 


• Wir wollen das aktive und passive Wahlrecht auf allen Ebenen für alle langfristig in Deutschland 
lebenden Menschen mit Migrationsgeschichte, damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft 
mitgestalten können. Alle hier geborenen Kinder und Jugendlichen, deren Eltern dauerhaft im 
Land wohnen, sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und ein Recht auf 
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Mehrstaatlichkeit haben – ohne die Staatsbürgerschaft der Eltern ablegen zu müssen. 
Migrant*innen sollen nach fünf Jahren Aufenthalt in der Bundesrepublik einen Rechtsanspruch 
auf Einbürgerung haben. 


• Wir fordern Legalisierungsmöglichkeiten für Menschen ohne Aufenthaltsstatus und effektive 
Bleiberechtsregelungen für Menschen, die in einem unsicheren Aufenthaltsstatus oder mit 
Kettenduldung leben müssen. Für sie wollen wir einen sicheren Zugang zu Bildung, Gesundheit 
und arbeitsrechtlichem Schutz vor Ausbeutung schaffen. 


• Abschiebungen, insbesondere in Krieg, Verfolgung und Elend oder als Form der 
Doppelbestrafung, lehnen wir ab – im Gegensatz zu allen anderen im Bundestag vertretenen 
Parteien. Wir haben hier immer dagegen gestimmt und werden das auch in Zukunft tun. 


• Antirassismus ins Gesetz: Es braucht, wie in Thüringen, eine klare Arbeitsdefinition von 
institutionellem und strukturellem Rassismus. Zudem fordern wir eine grundlegende Reform 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und ein Verbandsklagerecht. Es braucht 
einen Diskriminierungsschutz, der auch staatliches Handeln einbezieht. Wir fordern ein 
Bundesantidiskriminierungsgesetz (BADG) zum Schutz vor Diskriminierung durch staatliche 
Stellen. Es braucht eine*n Antirassismus-Beauftragte*n mit echten Befugnissen. 


• DIE LINKE fordert in Artikel 3 des Grundgesetzes eine Schutz- und Förderklausel gegen 
rassistische Diskriminierung aufzunehmen. 


• Rassismus und Korpsgeist in den Behörden müssen endlich angegangen werden! Dafür braucht 
es eine Organisationsentwicklung in der Verwaltung, die für Diskriminierungen sensibel ist und 
eine Polizeireform (vgl. Kapitel »Sicherheit für alle«).  


• Wir wollen ein Partizipationsgesetz, um Menschen mit Rassismuserfahrung besser 
einzubeziehen und mehr in der Gesellschaft zu repräsentieren. Dazu gehören eine Quote, um 
den Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte in der öffentlichen Verwaltung 
entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung zu erhöhen, und ein Partizipationsrat, der in 
wichtige Entscheidungen in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik einbezogen wird. Hier ist es für 
uns zentral, dass migrantische Selbstorganisationen Teil des Partizipationsrats sind und es eine 
Vertretung entsprechend einem Gleichstellungsbeauftragten ist. 


• Wir fordern die Einführung einer Enquetekommission, die den Bundestag berät zu der 
Umsetzung der Forderungen aus dem NSU-Ausschuss sowie dem UN-Antirassismus-Ausschuss 
(ICERD). 


• Wir fordern ein humanitäres Bleiberecht für Betroffene rechter Gewalt ohne festen 
Aufenthaltsstatus. Opfer von Rassismus und ihre Angehörige müssen besser unterstützt werden. 
Es braucht eine Ausweitung der Entschädigungsleistungen für Betroffene von rassistisch und 
antisemitisch motivierten Attacken.  


• Menschen mit Rassismuserfahrungen sind kein Sicherheitsproblem. Die Zuständigkeit für 
Migration und Integration muss dem Bundesinnenministerium entzogen werden. Wir fordern 
ein Bundesministerium für Migration und Partizipation. 


• Zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich gegen Rassismus, Antisemitismus, Homo- und 
Transfeindlichkeit, Antiziganismus, religiösen Fundamentalismus und für mehr Demokratie 
engagieren, sowie Flüchtlingsräte, migrantische Verbände, selbstverwaltete Beratungsangebote 
und die Selbstorganisation von Migrant*innen wollen wir durch ein Demokratiefördergesetz 
stärker und endlich dauerhaft fördern (vgl. Kapitel »Gegen rechte Gewalt«). 


• Antirassistische Initiativen sollen mehr finanzielle Unterstützung erhalten. Trainer*innen, 
Betreuer*innen und ehrenamtliche Verantwortliche in Vereinen und (Fan-)Projekten, die 
Partizipationsarbeit leisten, müssen stärker unterstützt werden. 


 
Es braucht deutlich mehr Investitionen in die öffentliche Infrastruktur und den sozialen Zusammenhalt, 
d. h. eine bessere Ausstattung, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal in Schulen, Kitas, 
Verwaltung, Jugend- und Kulturzentren (vgl. Kapitel »Investitionen«). Niedrigschwellige Angebote, 
insbesondere für Migrant*innen und geflüchtete Frauen sowie queere Geflüchtete und Migrant*innen, 
wollen wir ausbauen und sie unterstützen. 
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• Wir wollen einen Fonds für Willkommenskommunen, der Geflüchteten Bewegungsfreiheit 
sichert und aufnahmebereiten Kommunen und solidarischen Städten hilft. Kommunen, die die 
Bedingungen für Willkommenskultur verbessern wollen, können damit Mittel für Versorgung 
und Integration von Geflüchteten beantragen. Diese Investitionsmittel können dann allgemein 
für die öffentliche Daseinsvorsorge genutzt werden. 


• Wir werden ein Sofortprogramm auflegen, um zusätzliche Schulsozialarbeiter*innen und 
Lehrkräfte auszubilden und einzustellen, die Deutsch als Zweitsprache unterrichten. Das Recht 
auf schulische Bildung muss für alle Kinder bundesweit und unabhängig vom Aufenthaltsstatus 
gelten, auch der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung und Ganztagesplätze. Qualifikationen für 
die Berufsausbildung müssen unabhängig vom Alter angeboten werden. Bildungs- und 
Integrationsangebote wollen wir unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen Status gewähren.  


• Geflüchtete wollen wir bundesweit dezentral und in Wohnungen unterbringen und ihnen 
flächendeckend kostenlose Sprachkurse anbieten. Statt diskriminierender Sachleistungen wollen 
wir reguläre Geldleistungen auf Höhe der solidarischen Mindestsicherung für alle Menschen.  


Menschlichkeit verteidigen: Menschen retten, Fluchtwege frei machen, 
Fluchtursachen bekämpfen 


Deutsche Konzerne exportieren Waffen in die ganze Welt, aber Menschen, die vor diesen Waffen und 
den mit ihnen geführten Kriegen fliehen, sollen ausgesperrt werden. Viele flüchten, weil westliche 
Konzerne ihre Länder zerstören. Doch ihre Einreise nach Europa wird mit unmenschlichen Mitteln 
erschwert. Mehr als 20 000 Menschen sind in den vergangenen sieben Jahren auf dem Weg nach Europa 
gestorben, ertrunken im Mittelmeer, verdurstet in der Wüste. In den Lagern an den Grenzen, auf dem 
Boden der EU, gibt es unerträgliches Elend. Deutschland macht sich politisch abhängig von Diktatoren, 
die den Job der Flüchtlingsabwehr an den europäischen Außengrenzen übernehmen; im Innern macht 
die extreme Rechte mobil.  
Dabei würde es anders gehen. Denn Platz und Ressourcen sind genug vorhanden. Würde der Reichtum 
gerechter verteilt, gäbe es genug für alle. Menschenleben und Würde dürfen nicht vom Pass oder 
Aufenthaltstitel abhängen. Deswegen stehen wir auf gegen Abschottung und Abschiebungen, für das 
Recht zu gehen, zu kommen und zu bleiben. Und für eine Überwindung der wirtschaftlichen 
Ungerechtigkeiten und der Ideologien der Ungleichheit wie Rassismus und Nationalismus, die immer 
wieder zu populären Waffen in der Konkurrenz um Ressourcen, Reichtum und Lebenschancen werden. 
Schluss damit! Statt uns gegeneinander ausspielen zu lassen, wollen wir gemeinsam für Gerechtigkeit 
eintreten: die Menschen zu retten, soziale Gerechtigkeit globalisieren und Fluchtursachen – nicht die 
Geflüchteten – tatsächlich bekämpfen. 
  


• Schluss mit den Ausreden: Die Menschen retten! Die EU-Abschottungsagentur Frontex muss 
aufgelöst und durch ein ziviles europäisches Seenotrettungsprogramm ersetzt werden. 
Bestehende Instrumente zur Überwachung des Mittelmeers und der Außengrenzen wollen wir 
in den Dienst der Seenotrettung stellen. Die Kriminalisierung der zivilgesellschaftlichen 
Seenotrettung muss umgehend beendet werden. Alle europäischen »Hotspots«, wie das 
Elendslager Moria und seine Nachfolger, müssen aufgelöst werden. Es braucht ein humanitäres 
Sofortprogramm zur Aufnahme der Menschen. Solange eine europäische Lösung nicht 
durchsetzbar ist, muss die Bundesregierung mit einer Koalition der Willigen vorangehen. 


• Wir wollen legale und sichere Einreisemöglichkeiten in die EU. Das entzieht Schleppern die 
Geschäftsgrundlage. Die Genfer Flüchtlingskonvention, die UN-Kinderrechtkonvention und die 
Europäische Menschenrechtskonvention müssen eingehalten werden. Das UN-
Flüchtlingskommissariat hat im Januar 2021 die Praxis der Zurückweisung an Europas Grenzen 
angeprangert und sieht das Asylrecht in Gefahr. Der Grundsatz der Nichtzurückweisung an den 
EU-Außengrenzen und auf hoher See muss ohne Einschränkung befolgt werden! Der 
Flüchtlingsdeal mit der Türkei und ähnliche Abkommen oder Formen der Zusammenarbeit mit 
Milizen und Diktatoren in Staaten wie Libyen, Ägypten, Sudan und Marokko, müssen 
aufgekündigt werden.  
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• Flucht ist kein Verbrechen! Der individuelle Zugang zu Asylverfahren und Rechtsschutz muss für 
Asylsuchende an den EU-Außengrenzen sichergestellt werden. Frauen, Kinder, religiöse und 
ethnische Minderheiten sowie Menschen mit Behinderung und queere Menschen brauchen 
besonderen Schutz vor Gewalt, Elend und Ausbeutung. Schnellverfahren und Inhaftierung von 
Schutzsuchenden (ob in sogenannten Rückkehr-, Transit-, kontrollierten Zentren oder 
»Hotspots«) lehnen wir ab. 


• Asylrecht ausweiten und durchsetzen! Wir wollen einheitliche Schutzstandards auf hohem 
Niveau; die Abschiebung der Verantwortung auf andere Staaten mithilfe von Drittstaaten- oder 
Herkunftsländerregelungen wollen wir beenden. Verfolgung wegen sexueller Orientierung und 
von trans* und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTIQ*) muss als Asylgrund anerkannt 
werden. Der Negativwettbewerb durch abgesenkte Standards bei Unterbringung, Versorgung 
und Rechten gehört abgeschafft!  


• Die Bundesregierung muss endlich darauf drängen, dass die EU gegen Mitgliedsstaaten vorgeht, 
die ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen systematisch missachten.  


• Wir fordern eine flächendeckende unabhängige Asylverfahrensberatung durch 
Wohlfahrtsverbände und Vereine, die öffentlich finanziert sein muss; pauschale Asyl-
Widerrufsprüfungen soll es nicht geben; die Qualität der Asylprüfung und internen Kontrolle 
muss deutlich verbessert werden, um die Vielzahl der rechtswidrigen und fehlerhaften 
Bescheide des BAMF wirksam zu reduzieren 


• Es gibt keine »Wirtschaftsflüchtlinge« – niemand flieht freiwillig! Wir fordern die Ausweitung 
verbindlicher Flüchtlingsrechte auf Armuts-, Umwelt- und Klimaflüchtlinge sowie eine 
entsprechende humanitäre Visavergabe. Es braucht umfassende Aufnahmekontingente über 
das Resettlement-Programm des UNHCR und die Aufhebung des Visumszwangs für 
Schutzsuchende. 


• Das Dublin-System muss überwunden werden: Wir wollen eine europäische Fluchtumlage zur 
Verantwortungsteilung, die an den Wünschen und Interessen der Geflüchteten anknüpft und 
bestehende Familienbindungen, sprachliche Kenntnisse und individuelle Umstände maßgeblich 
berücksichtigt. Ungleichverteilungen können dann durch Ausgleichszahlungen der Länder mit 
geringen Aufnahmezahlen ausgeglichen werden; Länder, Regionen und Städte, die bereit sind, 
mehr Flüchtlinge aufzunehmen, werden mit EU-Mitteln finanziell unterstützt.  


• Das Recht auf Familiennachzug muss effektiv umgesetzt werden – auch für »subsidiär« 
Schutzberechtigte. Bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen muss es ein Recht auf 
Nachzug der Geschwisterkinder geben. 


• Wir fordern, dass die Kommunen selbst entscheiden dürfen, ob sie über die ihnen zugeteilten 
Kontingente hinaus weitere Geflüchtete aufnehmen. Auch kommunal verankerte Gremien 
sollen künftig Härtefallerlaubnisse anordnen können. 


• Kein Mensch ist illegal! Das Recht auf Bewegungsfreiheit darf nicht vom Zufall des Geburtsorts 
oder der ökonomischen Verwertbarkeit abhängig sein. DIE LINKE setzt sich für eine umfassende 
Visaliberalisierung sowie ein offenes und solidarisches Einwanderungsrecht ein, das sich nicht 
mehr am Maßstab von Herkunft oder ökonomischer Verwertbarkeit orientiert. 


 
Wer Fluchtursachen wirklich bekämpfen will, muss endlich die Verhältnisse verändern, die immer 
wieder zur Flucht zwingen und Hilfe notwendig machen. Statt weiter systematisch Fluchtursachen wie 
Waffen, Umwelt- und Klimazerstörung sowie Armut zu exportieren, wollen wir deshalb globale 
Ungerechtigkeiten überwinden, Demokratie und soziale Bewegungen von unten unterstützen und 
Menschen in Not effektiv helfen (vgl. Kapitel »Soziale Gerechtigkeit global«). 


Die Demokratie stärken 


Rechten Terror und Gewalt stoppen 


Die extreme Rechte hat die Schwelle zum Terror längst überschritten. Die Liste rechter Attentate aus 
den letzten zwei Jahren ist lang. Rechte begehen Mordanschläge auf Migrant*innen, Jüd*innen, Linke 
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und Andersdenkende; die Sicherheitsbehörden erweisen sich immer wieder als unfähig, die Täter*innen 
zu fassen. Das hat in der Bundesrepublik eine schreckliche Tradition, vom Attentat auf das Münchner 
Oktoberfest bis zu den Morden des NSU. Deutschland hat spätestens seit den achtziger Jahren eine 
erschreckende rechtsterroristische Kontinuität. Die Täter*innen werden durch ein gesellschaftliches 
Klima ermutigt, in dem der Wert von Menschenleben in Frage gestellt wird. Der Weg zu Bluttaten 
beginnt mit Hetze im Alltag.  
Rechte Gruppen und Parteien versuchen, Ängste und Nöte der Menschen angesichts der Folgen 
neoliberaler Politik zu bedienen. Sie deuten soziale Auseinandersetzungen in ethnische, religiöse und 
kulturelle Konflikte um, bekämpfen die Gleichberechtigung der Geschlechter und sexuelle Vielfalt. Und 
sie verbreiten – gerade angesichts der Corona-Pandemie – antisemitische Verschwörungstheorien. Weil 
die Verfassungsschutzbehörde dem Schutz von Informanten Vorrang einräumt, behindert sie immer 
wieder polizeiliche Ermittlungen und juristische Aufklärung – und baut extrem rechte Strukturen sogar 
mit auf. Aufklärung und Widerstand gegen rechts wird von anderen geleistet: Meist sind es 
ehrenamtlich organisierte Projekte der Zivilgesellschaft und Antifa-Initiativen, die Aufklärungsarbeit 
betreiben, Solidarität praktisch erlebbar machen und dahin gehen, wo es weh tut. Dafür werden sie von 
Konservativen als »Nestbeschmutzer« beschimpft, ihnen werden öffentliche Gelder entzogen und sie 
werden als »Linksextremisten« kriminalisiert. Die AfD versucht, missliebige Vereine und Akteure der 
Zivilgesellschaft bis hin zur Landeszentrale für politische Bildung zu diskreditieren. Konservative fordern, 
Grundrechte einzuschränken, und (noch) mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden. Offensichtlich 
gibt es bei diesen aber kein Defizit an Informationen, Ausrüstung und Befugnissen – wohl aber ein 
Haltungsproblem.  
DIE LINKE hält dagegen – auf der Straße, in den Betrieben, in den Parlamenten. Zusammen mit breiten 
Bündnissen blockieren wir Naziaufmärsche und kämpfen gegen rechte Angriffe und für die 
gesellschaftliche Ächtung von rechtem Gedankengut. Wir stellen uns gegen jede Form von 
Menschenfeindlichkeit, egal ob vom rechten Rand oder aus der vermeintlich seriösen Mitte der 
Gesellschaft. Ziviler Ungehorsam gehört zum demokratischen Protest und darf nicht kriminalisiert 
werden. Die Große Koalition hat mit ihrer Politik den Nährboden bereitet, auf dem Rassismus und 
Ideologien der Ausgrenzung gedeihen. Der Aufstieg der AfD ist auch Ergebnis dieser verfehlten Politik. 
Eine wirksame Politik muss Ursachen bekämpfen und aufklären: Armut und Niedriglöhne 
zurückdrängen, die Demokratisierung der Gesellschaft vorantreiben und soziale Sicherheit schaffen.  


• Die Gegenkräfte in der Zivilgesellschaft stärken! Protest und Aufklärung gegen rechts sind eine 
Bedingung von Demokratie und dürfen nicht mehr kriminalisiert werden. Projekte der Mobilen 
Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und zivilgesellschaftliche 
Demokratiebündnisse sowie Antifa-Initiativen müssen mit einem echten 
Demokratiefördergesetz stärker und langfristig finanziell unterstützt werden. Dabei darf es kein 
strukturelles Misstrauen und keinen Kooperationszwang mit Polizei und Inlandsgeheimdienst 
geben. Zivilgesellschaftliche Vereine, wie die VVN, Campact und Attac, müssen durch eine 
Reform der Abgabenordnung (wieder) als gemeinnützig gelten. 


• Verfassungsschutz durch eine unabhängige Beobachtungsstelle ersetzen! Die 
Verfassungsschutzbehörde ist ein Inlandsgeheimdienst. Er ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil 
des Problems. Er muss durch eine unabhängige »Beobachtungsstelle Autoritarismus und 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit« ersetzt werden. Diese soll Rechtsextremismus, 
Antisemitismus, Rassismus, religiösen Fundamentalismus und andere Formen 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit beobachten und darüber aufklären (vgl. Kapitel 
»Sicherheit für alle«). Als erster Schritt muss das V-Leute System des Inlandsgeheimdienstes und 
seine Verstrickungen mit der extremen Rechten aufgedeckt und beendet werden. 


• Den Rechten den sozialen Nährboden entziehen! Die Zustimmung zu rechter Politik baut auf 
Rassismus und der Erfahrung auf, dass Interessen nur gegen andere durchgesetzt werden 
können. Dass die Regierung den rechten Forderungen bei Flucht und Asylrecht nachgegeben 
hat, hat die extreme Rechte stärker gemacht, nicht schwächer. Die Spaltung der Gesellschaft 
stärkt zudem religiöse Fundamentalisten. Dagegen braucht es eine soziale Politik für alle 
Menschen: mit gleichen Rechten für alle und massiven Investitionen in die öffentliche 
Infrastruktur, die eine Gesellschaft zusammenhält – bezahlbarer Wohnraum, kostenfreier ÖPNV, 
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gute Gesundheitsversorgung, Arbeit und Bildung (vgl. Kapitel »Für eine solidarische 
Einwanderungsgesellschaft«). 


• Entwaffnung der extremen Rechten und Ermittlungsschwerpunkte für rechten Terror! 
Ermittlungsschwerpunkte bei BKA und Bundesanwaltschaft müssen die Vernetzung der 
militanten Naziszene, insbesondere entsprechende Netzwerke bei Polizei, Bundeswehr und 
Spezialeinheiten, stärker in den Blick nehmen. Sie dürfen Fälle rechter Gewalt nicht mehr als 
Einzelfälle verharmlosen. Reichsbürgern und Neonazis muss endlich die waffenrechtliche 
Erlaubnis entzogen werden. 


• Wir wollen ein Bleiberecht für die Opfer rechter Gewalt, um der auf Vertreibung gerichteten 
Intention der Täter entgegenzutreten, und verurteilen die Angriffe auf Moscheen, Synagogen 
sowie andere sakrale oder symbolische Orte. Auch linke Menschen und Strukturen geraten 
immer wieder in den Fokus rechter Angriffe. Wir stehen zusammen und sind solidarisch mit 
Opfern rechter Gewalt und ihren Angehörigen. Sie müssen besser und langfristig unterstützt 
werden. 


• Demokratisierung der Sicherheitsbehörden! Es braucht eine wissenschaftliche Untersuchung 
extrem rechter Einstellungen und rassistischer Praktiken bei Polizei und Bundeswehr. Gegen 
Rassismus und Korpsgeist bei der Polizei sind eine unabhängige Beschwerde- und 
Ermittlungsstelle auf Bundesebene, eine Kennzeichnungspflicht, eine Überarbeitung der 
Ausbildung sowie Rotationsmodelle für geschlossene Einheiten nötig. Rassistische, 
antisemitische, homo- und transfeindliche, sowie sexistische Ansichten müssen auch in den 
Behörden aktiv bekämpft werden (vgl. Kapitel »Sicherheit für alle!«). 


• Wir fordern die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Rechtsterrorismus, um die 
Aufklärung fortzusetzen und die lange Geschichte rechtsterroristischer Strukturen in der 
Bundesrepublik sowie die Verantwortung staatlicher Stellen aufzuarbeiten. Alle NSU-Akten 
müssen endlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 


• Wir setzen uns für eine antifaschistische Erinnerungskultur ein, um das Gedenken an die Opfer 
von damals und heute zu bewahren. Der 8. Mai soll als Tag der Befreiung vom Faschismus 
endlich ein bundeseinheitlicher Feiertag werden. Die politische Bildung an den Schulen sowie 
kritische Sozialwissenschaften an den Hochschulen wollen wir stärken. 


 
Deutschland hat wegen der beispiellosen Verbrechen der Deutschen an Jüd*innen, wegen der 
Entfesselung des Zweiten Weltkriegs und der Verbrechen an den Völkern Europas – vor allem an Polen, 
den Völkern der Sowjetunion, an den Sinti und Roma, an politisch Andersdenkenden, behinderten 
Menschen und Homosexuellen – eine besondere Verantwortung und muss jeder Art von 
Menschenfeindlichkeit, Sexismus, Antisemitismus, Antiziganismus, antimuslimischem und anderem 
Rassismus entgegentreten. 
  


Die Rechte von Minderheiten stärken 


Dän*innen, Fries*innen, Sinti und Roma, Sorb*innen/Wend*innen, Jenische leben seit Jahrhunderten in 
Deutschland, die Regionalsprache Niederdeutsch wird bis heute gesprochen. Die Politik steht in der 
Verantwortung, für die anerkannten Minderheiten und die Niederdeutschsprechenden Bedingungen zu 
schaffen, die den europäischen Minderheitenabkommen entsprechen. 


• Wir fordern bundespolitische Grundsätze zur Wahrung und Weiterentwicklung der Identität, 
Sprache und Kultur der ethnischen Minderheiten sowie Minderheitenschutz im Grundgesetz. 


• Wir wollen, dass Minderheitenangehörige nicht gezwungen sind, auf der Suche nach Arbeit ihre 
Heimat zu verlassen. Hier muss die Strukturförderung von Regionen, die angestammtes 
Siedlungsgebiet einer Minderheit sind, ansetzen. In ganz besonderer Weise betrifft das die 
erneut vor einem Umbruch stehende Lausitz/Łužyca/Łužica.  
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• Wir stehen dafür, Institutionen und Projekte zu Erhalt, Pflege und Entwicklung der 
Minderheitensprachen und -kulturen finanziell gemäß den gewachsenen Aufgaben 
auszustatten.  


• Wir setzen uns dafür ein, die Sinti und Roma zu schützen und ihre zivilgesellschaftlichen 
Strukturen zu fördern. Wir halten die Erinnerung an den nationalsozialistischen Völkermord 
wach, bekämpfen Diskriminierung und wollen den Beitrag der Minderheit zu Kultur und 
Wirtschaft in Deutschland umfassender vermitteln, um auch so der tiefsitzenden Ablehnung 
gegenüber Sinti und Roma entgegenzuwirken. Die Empfehlungen der Unabhängigen 
Expertenkommission Antiziganismus müssen schnell umgesetzt werden. 


• Wir unterstützen die europaweiten Bemühungen um die Schaffung von verlässlichen 
minderheitenpolitischen Instrumenten auf der Ebene der Europäischen Union – die Ablehnung 
der Minority-SafePack-Initiative seitens die EU-Kommission darf nicht das letzte Wort sein. 


Sicherheit für alle statt Überwachungsstaat 


Gewaltkriminalität geht seit Jahren zurück. Aber das Gefühl der Verunsicherung wächst. Bei jedem 
Bericht über Straftaten fordern Innenpolitiker der Regierung Gesetzverschärfungen und die 
Einschränkung von Grundrechten. Diese Sicherheitspolitik verwaltet die Probleme, anstatt sie zu lösen. 
Genützt hat das vor allem dem Machtstreben der Konservativen und den Profiten der 
Sicherheitsbranche.  
 
Die herrschende Sicherheitspolitik ist ungerecht. Sie trifft Menschen mit wenig Geld und ohne Lobby 
härter. Ersatzfreiheitsstrafen für kleine Delikte, wie Fahren ohne Fahrschein, bringen jedes Jahr 
Tausende Menschen ins Gefängnis. Kontrollen von Wirtschaftskriminalität und Steuerhinterziehung 
werden hingegen runtergefahren – die Großen lässt man laufen. Für viele Menschen bedeuten die 
Einschränkung von Grundrechten und die Aufrüstung der Polizei neue Unsicherheiten. So werden 
Spaltung und Aggression im Alltag verstärkt. Umso mehr, als immer mehr extrem rechte Netzwerke in 
Polizei und Justiz aufgedeckt werden. Auch das Vorgehen der Bundesregierung in der Corona-Pandemie 
entsprach viel zu oft falschen Maßstäben. Die Einschränkung von Bürgerrechten und der 
Versammlungsfreiheit war schwerwiegend, oft wurde die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt. Der 
Arbeitsschutz bei großen Konzernen wie Tönnies und Amazon wurde nur mangelhaft durchgesetzt, 
dagegen wurden Menschen im Park polizeilich schikaniert. Menschen mit niedrigen Einkommen und in 
kleinen Wohnungen waren von dieser Schieflage der Krisenpolitik besonders betroffen.  
 
Mehr Sicherheit gibt es nicht durch die Aufrüstung von Polizei und Geheimdiensten, sondern durch 
Bekämpfung der sozialen Ursachen von Kriminalität, Verunsicherung und Gewalt. Der Vollzug 
bestehenden Rechts und die Abwendung von Gefahren müssen ebenso gewährleistet sein wie der 
Schutz der Freiheits- und Bürgerrechte – für alle! Wir wollen deshalb einen Politikwechsel – weg von der 
einseitigen Fokussierung auf repressive Maßnahmen und Symbolpolitik hin zum umfassenden Ansatz 
einer demokratischen Sicherheitspolitik, die Grundrechte schützt, Prävention stärkt, soziale Sicherheiten 
ausbaut, in das Öffentliche investiert und die Sicherheitsbehörden demokratisiert. Staatliche Gewalt 
wollen wir als Mittel zur Konfliktlösung langfristig zurückdrängen und durch zivilgesellschaftliche 
Prävention und Kooperation ersetzen.  


• Grundrechte umfassend durchsetzen! Es braucht ein bundesweit wirksames 
Antidiskriminierungsrecht, das sich am Berliner Antidiskriminierungsgesetz orientiert. Wir 
stellen uns gegen rechte Kampagnen, die Minderheiten zu kriminalisieren versuchen und soziale 
Probleme in ethnische bzw. kulturelle Konflikte umdeuten wollen.  


• Mehr Sicherheit durch mehr Beteiligung! Wir wollen eine Sicherheitspolitik, die keine autoritäre 
Schlagseite hat, sondern alle Betroffenen mit einbezieht. Im Pandemiefall braucht es in Zukunft 
etwa Pandemie- und Gesundheitsräte, die bundesweit und kommunal die Zivilgesellschaft in all 
ihrer Vielfalt in Umsetzung und Konzeption von Infektionsschutzmaßnahmen einbeziehen. 
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• Die Verhältnismäßigkeit wahren! Bagatelldelikte wie »Fahren ohne Fahrschein« und 
»Containern« sowie opferlose Vergehen wie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz oder 
»illegale Einreise« müssen endlich entkriminalisiert werden. Ersatzfreiheitsstrafen für 
Geldstrafen sind sozial ungerecht, sie gehören abgeschafft! 


• Rechtsstaat stärken! Geheimdienste sind Fremdkörper in der Demokratie. Durch ihre 
Intransparenz und den Vorrang des Informant*innen-Schutzes behindern sie polizeiliche 
Ermittlungen und juristische Aufklärung. Dabei ist Abwehr von Gefahren Aufgabe einer 
demokratisch kontrollierten Polizei. Deshalb wollen wir den Verfassungsschutz und 
perspektivisch alle Geheimdienste abschaffen und ihn durch eine Beobachtungsstelle 
»Autoritarismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit« ersetzen. Als Erstes muss der 
Einsatz von V-Leuten beendet werden (vgl. Kapitel »Rechten Terror und Gewalt stoppen«). 


• Datenschutz wirksam machen! Wir wollen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
sichern: gegen Vorratsdatenspeicherung, Bestandsdatenauskunft und Onlinedurchsuchungen, 
nichtindividualisierte Funkzellenabfrage, allgegenwärtige Videoüberwachung, Späh- und 
Lauschangriffe und Rasterfahndung.  


• Gerade in Krisenzeiten: Kein Lockdown für die Demokratie – Bürgerrechte sind systemrelevant! 
Es darf keine Entmachtung der Parlamente geben, keine (Selbst-)Ermächtigung der Exekutive. 
Politische Betätigung und Versammlungen müssen möglich bleiben. Allgemeine 
Versammlungsverbote sind Gift für die Demokratie. Auch das Arbeitsrecht darf nicht 
ausgehebelt werden. 


• Das Recht auf Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung gilt auch für Beschäftigte. 
Dies gilt schon für den Schutz gegen Videoüberwachung am Arbeitsplatz, den Einsatz von 
Detektiven oder die Überwachung des E-Mail-Verkehrs. Angesichts neuer Möglichkeiten zur 
digitalen Leistungsüberwachung fordern wir ein Beschäftigtendatenschutzgesetz. 


• Sicherheit ist eine öffentliche Aufgabe! Die Privatisierung von Sicherheit durch private 
Sicherheitsdienste, »Schwarze Sheriffs« usw. wollen wir verhindern bzw. rückgängig machen. Es 
ist schon schwierig genug, staatliche Sicherheitsbehörden zu überwachen, bei privaten Diensten 
ist das unmöglich. 


• Sonderstrafrecht stoppen! Die Antiterrorgesetzgebung der Bundesregierungen aus den 
vergangenen 20 Jahren gehört auf den bürgerrechtlichen Prüfstand. Verbrechen zu bekämpfen 
und Gefahren abzuwehren ist Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden. Hierfür braucht es kein 
politisches Sonderstrafrecht (wie die Paragrafen 129 a und 129 b StGB), wir wollen diese 
Paragrafen abschaffen. Wir fordern die Aufhebung des PKK-Verbots. 


• Staatliche und zivile Organisationen dürfen nicht militarisiert werden. Wir wollen die Zivil-
Militärische Zusammenarbeit (ZMZ) zugunsten einer Stärkung des Technischen Hilfswerks und 
des Katastrophenschutzes beenden. Die schon bestehenden Strukturen der ZMZ sowie die in 
Aufbau befindlichen Strukturen der Reservekräfte der Bundeswehr müssen aufgelöst werden. 


• Gewalt stoppen – Opfer schützen! Um die Gewalt gegen Frauen und Kinder zu bekämpfen 
braucht es endlich eine Vollfinanzierung von Frauenberatungsstellen und -notrufen, ausreichend 
Frauenhausplätze und Präventionsprogramme für gewalttätige Männer (vgl. Kapitel 
»Feminismus«). 


• Waffenbesitz erschweren! Waffen- und Munitionsbesitz sollen strenger reglementiert werden. 
Gewalttäter müssen konsequent mit einem Waffenverbot belegt werden.  


Polizei im Rechtsstaat 


Die Arbeitsbedingungen für viele Polizist*innen sind von Belastungen und Überstunden geprägt. Das 
liegt auch daran, dass ihnen immer neue Aufgaben zugewiesen werden. Das wollen wir ändern und 
Arbeitsbedingungen verbessern. Im Rechtsstaat darf die Polizei nicht als Universalmittel zur Bearbeitung 
von Problemen eingesetzt werden, sie sollte auf die Kernaufgaben der Abwehr konkreter Gefahren und 
der Straftatenbekämpfung unter strikter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes beschränkt 
sein. Die dokumentierten Fälle von Diskriminierung durch die Polizei haben sich 2019 verdoppelt. Jedes 
Jahr gibt es Hunderte Fälle von rechtswidriger Polizeigewalt, für die sich niemand verantworten muss – 
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eine strafrechtliche Verfolgung findet kaum statt. Übergriffe werden selten angezeigt und noch seltener 
angeklagt. Vielfach werden Einsatzstrategien angewandt, die einer Demokratie widersprechen. So 
entsteht eine Polizeikultur, die missbräuchliche Gewaltanwendung zulässt und befördert. Hier braucht 
es ein Umsteuern!  


Die Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols muss besser kontrolliert werden. Gerade für die vielen 
Polizist*innen, die rechtsstaatlich handeln und sich dem Schutz aller Menschen verpflichtet fühlen, 
müssen die Strukturen so verändert werden, dass alle diesem Anspruch gerecht werden. Weniger 
Übergriffe sind nur durch einen Wandel des polizeilichen Selbstverständnisses, von Einsatzformen und 
Polizeikultur zu erreichen. Neben einer Aufgabenstraffung braucht die Polizei deshalb ein modernes, 
menschenrechtsorientiertes Leitbild, das auf der Grundlage von Verhältnismäßigkeit, Deeskalation und 
demokratischer Kontrolle aufbaut. Eine bürgernahe Polizei muss die Rechte von Migrant*innen und 
Demonstrant*innen genauso schützen wie für die Menschen erreichbar und ansprechbar sein. DIE LINKE 
steht an der Seite von allen, die sich gegen Polizeigewalt und Rassismus einsetzen und für den Ausbau 
von Grundrechten und Demokratie eintreten. Die Bewegungen gegen Polizeigewalt und 
Polizeigesetzverschärfungen, Black Lives Matter sowie die migrantischen Initiativen und Verbände sind 
unsere Verbündeten (vgl. Kapitel »Solidarische Einwanderungsgesellschaft«). DIE LINKE wird sich an 
keiner Regierung beteiligen, die Polizeibefugnisse weiter ausweitet und demokratische Freiheitsrechte 
abbaut. 


• Gute Arbeitsbedingungen! Polizist*innen brauchen eine gute und moderne Ausbildung. Zudem 
benötigen wir eine moderne Personalmitbestimmung für die Polizei. 


• Die Einrichtung von unabhängigen Beschwerdestellen gegen Polizeigewalt! Wirksame Kontrolle 
kann nur durch eine unabhängige Instanz erfolgen. Sie erfordert einen kritischen Blick, 
institutionelle Unabhängigkeit von Polizei und Innenverwaltung sowie eine hinreichende 
Ausstattung mit Befugnissen und Ressourcen. 


• Vielfalt leben! Die Zusammensetzung der Polizei muss die Bevölkerung widerspiegeln. Mittel 
dafür können anonymisierte Bewerbungsverfahren oder Quoten sein. 


• Sicherheit durch Nachvollziehbarkeit! Zur Aufklärung und Vermeidung von Übergriffen sollen 
Einsatzprotokolle und Polizeivideos bei Treuhandstellen aufbewahrt werden. 


• Transparenz jetzt! Eine individuelle Kennzeichnungspflicht muss sofort und überall eingeführt 
werden. Es muss selbstverständlich werden, dass Polizeibeamt*innen den Bürger*innen 
individuell erkennbar gegenübertreten. 


• Rechtsstaatliche Begrenzung von Befugnissen! Die Polizeigesetze der letzten Jahre haben die 
Grenzen aufgeweicht. Die Strafverschärfungen für Widerstandsdelikte wollen wir rückgängig 
machen. Auch die Ausweitung der Befugnisse der Bundespolizei lehnen wir ab. 


• Probleme angehen! In der Polizei muss menschenfeindlichen Einstellungen entgegengewirkt 
werden. Menschenfeindliche Einstellungen müssen mithilfe von unabhängigen Studien 
festgestellt, eingestanden und bekämpft werden. 


• Klarheit schaffen! Es braucht klare Regeln, um Racial Profiling zu verhindern: 
Verdachtsunabhängige Kontrollen auf der Basis von Gummiparagrafen, wie im 
Bundespolizeigesetz, müssen gestrichen werden. 


• Keine Toleranz für Intoleranz im Staatsdienst! Polizist*innen, denen rassistisches, sexistisches 
oder homofeindliches Verhalten nachgewiesen wird, müssen konsequent disziplinarisch verfolgt 
werden, gegebenenfalls bis hin zur Entlassung aus dem Dienst. 


• Deeskalation statt Aufrüstung! Die Militarisierung der Polizei, ihre zunehmend flächendeckende 
Ausstattung mit Maschinenpistolen und »weniger tödlichen Waffen« wie zum Beispiel Taser, 
den Einsatz von Gummigeschossen oder bewaffnetem SEK gegen Demonstrationen lehnen wir 
ab. Den Einsatz von Pfefferspray durch die Polizei wollen wir massiv einschränken. 


• Die Ausbildung muss sich ändern! Die Polizeiausbildung des gehobenen Dienstes sollte 
überwiegend in den allgemeinen Hochschulen erfolgen. Es braucht mehr kritische 
Polizeiforschung und Lehre sowie eine fortdauernde Evaluation polizeilichen Handelns. 
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• Unterstützung geben! Es braucht verbindliche Unterstützungsangebote wie Supervisionen, 
Fortbildungen zu Vielfalt und diskriminierungsfreiem Verhalten sowie psychologische 
Betreuung. Ziel ist es, Beamt*innen bei der Bewältigung der Erfahrungen zu unterstützen und 
die Verfestigung diskriminierender Einstellungen zu verhindern. 


• Bürgernähe statt Kasernierung! Beamt*innen in geschlossenen Einheiten sollen rotieren, um die 
Herausbildung von Korpsgeist zu erschweren. Insgesamt wollen wir deutlich weniger 
geschlossene Einheiten und stattdessen eine bürgernahe Polizei. 


Unabhängigkeit der Politik sichern 


DIE LINKE ist die einzige Partei im Bundestag, die keine Spenden von Konzernen, Banken, 
Versicherungen oder Lobbyisten erhält. Dabei bleibt es. Der Einfluss des Lobbyismus auf die gesamte 
Politik muss zurückgedrängt werden. Gesetze dürfen nicht von denen geschrieben werden, die von 
ihnen profitieren. Korruption und Bestechung, Vorteilsgewährung und Vorteilsnahme, Intransparenz 
und Parteiensponsoring dürfen nicht die Politik bestimmen. 


• Wir wollen ein verbindliches, maschinenlesbares und transparentes Lobbyregister einführen 
und treten für ein Beschäftigungsverbot von Lobbyisten in Bundesministerien und – bei 
Vollzeitparlamenten – von Abgeordneten als bezahlte Interessenvertreter für Dritte ein. Wir 
brauchen wir eine*n unabhängige*n Lobbybeauftragte*n zur Aufsicht und Kontrolle des 
Registers, die vom Bundestag gewählt wird.  


• Den Gesetzesvorlagen der Bundesregierung muss eine Auflistung der Interessenvertreter*innen 
sowie der Sachverständigen beigefügt werden, deren Stellungnahmen bei der Erstellung und 
Erarbeitung berücksichtigt wurden oder die sonst mitgewirkt haben (legislative Fußspur). 


• Kein Lobbyismus an Schulen! Soweit Forschung und Einrichtungen oder auch einzelne Studien 
von Lobbyisten bezahlt werden, muss das transparent gemacht werden.  


• Auch nachträgliche »Dankeschön-Spenden« und Bestechung mit dem Ziel der Imagepflege des 
Lobbyisten müssen uneingeschränkt als Abgeordnetenbestechung strafbar sein. 


• Abgeordneten muss es verboten sein, Spenden anzunehmen. Die Nebenverdienste von 
Abgeordneten sind auf Euro und Cent zeitnah zu veröffentlichen. Unternehmens- und 
Lobbyistenspenden an Parteien sowie das Parteiensponsoring, wie Unternehmensstände auf 
Parteitagen, wollen wir verbieten und Spenden von Privatpersonen auf 25.000 Euro im Jahr 
begrenzen. 


• Der Vermengung von politischen und wirtschaftlichen Interessen wollen wir Einhalt gebieten: 
Bundesminister*innen und parlamentarische Staatssekretär*innen müssen nach ihrem 
Ausscheiden aus dem Amt mindestens drei Jahre bzw. für die Dauer des zeitlichen Anspruchs 
auf Übergangsgeld warten, bevor sie in Unternehmen wechseln, mit deren wirtschaftlichen 
Interessen sie zuvor politisch befasst waren. 


• Wir wollen die europäische Antikorruptionsbehörde OLAF ausbauen und stärken. 


Die Demokratie demokratisieren!  


Demokratie ist mehr, als alle vier Jahre seine Stimme abzugeben. Dafür müssen auf allen Ebenen und in 
allen Bereichen – von der europäischen, internationalen wie kommunalen Ebene bis hin zum Betrieb, 
zur Wirtschaft – mehr Mitbestimmung und Beteiligung geschaffen werden. Deshalb fordert DIE LINKE 
seit Jahren, dass Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide auch auf Bundesebene möglich 
sein müssen. 


• Wir wollen, dass die Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen ebenso gestoppt wird wie 
alle öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP). Bis das durchgesetzt ist, müssen alle 
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Privatisierungsvorhaben den Bürger*innen zur direkten Abstimmung per Volksentscheid 
vorgelegt werden 


• Demokratie braucht Meinungs- und Pressefreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und 
die Freiheit der Bürger von staatlicher Ausspähung (vgl. »Kapitel Datensicherheit und 
Datenschutz«). 


• Wir wollen Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide auf Bundesebene einführen. 
Die Ausweitung der Mitbestimmungsrechte schließt auch die Einführung von Referenden ein, 
d. h., die Bürger*innen können gegen parlamentarische Entscheidungen ein Veto einlegen. 


• Wir wollen verbindliche Bürger*innenforen einrichten. Planfeststellungs- und 
Raumordnungsverfahren müssen so angelegt werden, dass allen ausreichend Zeit bleibt, sich zu 
informieren, zu überprüfen, ob ihre Interessen gewahrt bleiben und sich zu beteiligen. Eine 
Beschleunigung des Planfeststellungsverfahrens zulasten von Bürgerbeteiligung lehnen wir ab. 


• Das von der Zivilgesellschaft entwickelte Instrument der Bürger*innenräte, wonach zufällig 
geloste Menschen aus der Mitte der Gesellschaft Lösungen und Fragestellungen entwerfen, 
wollen wir unterstützen und fördern. 


• Das Petitionsrecht wollen wir als Bürgerrecht weiter ausbauen. 


• Die Oppositionsrechte in allen Parlamenten, Plenen und Ausschüssen wollen wir stärken. 
Ausschusssitzungen sollen grundsätzlich öffentlich sein. 


• DIE LINKE setzt sich für eine Absenkung des Wahlalters in allen demokratischen 
Entscheidungsprozessen auf europäischer, Bundes-, Länder- und Kommunalebene auf 16 Jahre 
ein. Das schließt für uns das Wahlrecht für langfristig hier lebende Migrant*innen ein (vgl. 
Kapitel »Solidarische Einwanderungsgesellschaft«). 


• Menschen, die unter Vollbetreuung stehen, dürfen nicht von Wahlen ausgeschlossen werden. 
Die Barrierefreiheit von Wahllokalen und Wahlvorgängen muss gewährleistet werden. 


Kultur: Krisenfest, vielfältig und für alle zugänglich 


Kultur und Kunst in ihren vielfältigen Formen sind für uns alle unverzichtbar und demokratierelevant. Sie 
helfen uns, unterschiedliche Perspektiven auf unser gesellschaftliches Miteinander sowie auf unsere 
Werte zu werfen und diese zu hinterfragen. DIE LINKE tritt für eine vielfältige und partizipative Kultur 
ein, die allen zugänglich und für alle erschwinglich ist. In Metropolen wie in ländlichen Räumen, in 
Kulturinstitutionen und freier Szene. Kulturelle Vielfalt lebt von einem breiten Kulturbegriff. Hierzu 
gehören partizipative Freiräume für Kinder und Jugendliche, soziokulturelle Zentren, urbane Clubkultur, 
Vereinskultur, kommunale Kinos und Theater, Orchester, inter- und transkulturelle Orte kultureller 
Bildung, Bibliotheken ebenso wie Räume für experimentelle Künste, museale Einrichtungen und eine 
lebendige Gedenkkultur. Dabei verstehen wir Kulturförderung weitergehend auch als 
Infrastrukturförderung. In diesem Sinne wollen wir die kulturelle Infrastruktur in Stadt und Land 
erhalten, auf- und ausbauen. 


DIE LINKE stellt sich gegen die Ökonomisierung und Privatisierung von Aufgaben der Daseinsvorsorge. 
Kultur liegt vorrangig im Aufgabenbereich der Länder und Kommunen. Bereits vielerorts stattfindende 
Kürzungen im Kulturbereich auf kommunaler und Länderebene sind Vorboten von Verteilungskämpfen, 
die mit der veränderten Haushaltslage nach der Corona-Krise anstehen. Die Corona-Krise konfrontiert 
die Länder und Kommunen mit erheblichen finanziellen Problemen, die sie nicht aus eigener Kraft lösen 
können. Vor diesem Hintergrund fordert DIE LINKE u. a. eine Vermögensteuer sowie eine 
Vermögensabgabe zur Bewältigung der Krisenkosten und zur Finanzierung von dauerhaften 
Förderprogrammen (vgl. Kapitel „Mit Steuern umsteuern“). Kommunale Verschuldung und Sparzwang 
würde Kultur – als sogenannte freiwillige Aufgabe – nicht nur zuerst treffen, sondern auch die finanzielle 
Krise weiter verschärfen. Deshalb muss Kultur zur Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und 
Kommunen werden. 
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Die ineffektive Pandemiebekämpfung der Bundesregierung wird auch auf dem Rücken der in der 
Kulturbranche tätigen Menschen ausgetragen, die sich über Monate hinweg im Dauer-Lockdown 
befinden. Die Regierung hat dabei versagt, für die Kulturschaffenden eine soziale Lösung aufzuzeigen. 
Zum einen greifen die Corona-Soforthilfen nicht die Lebens- und Arbeitsrealität vieler Kulturschaffender 
auf. Zum anderen weisen viele Hilfsprogramme große Hürden für kleine und mittlere Kulturbetriebe auf. 
Die Corona-Krise verstärkt jedoch auch Problemlagen, die bereits vor der Krise bestanden haben, denn 
Kultur ist nicht ausreichend finanziert. Wir stehen deshalb für den kontinuierlichen Dialog mit 
Akteur*innen der Kulturszene und unterstützen Proteste von Kulturschaffenden und Beschäftigten in 
der Veranstaltungsbranche.  


DIE LINKE will Kultur krisenfest gestalten und streitet für gute, existenzsichernde Arbeit und soziale 
Sicherung im Kulturbereich. Befristete, niedrig vergütete Arbeitsverhältnisse und der hohe Anteil von 
Projektförderung – insbesondere in der freien Szene – lassen keine Rücklagenbildung zu. Die damit 
einhergehenden instabilen Lebens- und Arbeitsverhältnisse stellen sich als wenig krisenfest dar. Durch 
den krisenbedingten Wandel bietet sich zudem die Möglichkeit, nachhaltigere, geschlechtergerechte 
und krisenfeste Fördersysteme zu etablieren. 


• Wir fordern die Einbeziehung aller in die gesetzlichen Sozialsicherungssysteme (Renten-, 
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung), um die mangelnde soziale Absicherung von 
unstetig Beschäftigten und Soloselbstständigen zu verbessern. 


• Die Künstlersozialkasse muss für weitere Berufsgruppen geöffnet und der Bundeszuschuss 
erhöht werden.  


• Wir fordern verbindliche Mindeststandards der Honorierung in der freien Kunst- und 
Kulturarbeit, branchenspezifische Honoraruntergrenzen und eine rechtlich abgesicherte 
Ausstellungsvergütung für bildende Künstler*innen. 


• Die Verhandlungsposition von Kreativen muss im Urhebervertragsrecht gestärkt und ihre 
Mitbestimmungsrechte müssen gegenüber Verwertungsgesellschaften ausgebaut werden.  


DIE LINKE will die Bundeskulturförderung auf eine neue Grundlage stellen und Fördersysteme 
reformieren.  


• Die Bundeskulturförderung muss insgesamt nachhaltiger, prozesshafter, unbürokratischer und 
weniger projektorientiert gestaltet werden. In diesem Sinne sind langfristige 
Stipendienprogramme sinnvoll, die eine Rücklagenbildung ermöglichen, wie auch die 
Weiterführung der Flexibilisierung des Zuwendungsrechts von Fördermitteln. 


• Bei der Vergabe von Bundesfördermitteln sollen soziale Standards, Geschlechtergerechtigkeit 
und Diversität in Bezug auf ethnische Zugehörigkeit, Behinderung, sexuelle Identität und 
sozioökonomische Herkunft als Kriterien etabliert werden.  


• Wir wollen die Kulturförderfonds bedarfsgerecht ausstatten und sie als zentrales Instrument der 
freien Szene stärken. 


• Das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern muss beendet werden. Wir wollen Kultur 
als Gemeinschaftsaufgabe und ein Staatsziel Kultur im Grundgesetz, um den kooperativen 
Kulturföderalismus zu stärken. 


• Wir wollen einen Bundeskulturminister*in mit Kabinettsrang und ein Kulturministerium, um die 
Belange der Kultur gegenüber anderen Ressorts sowie auf europäischer Ebene wirksamer 
vertreten zu können. 


• Länder und Kommunen müssen ausreichend Mittel erhalten, damit sie ihren Aufgaben in der 
Kulturpflege und Kulturförderung nachkommen und eine große Vielfalt der kulturellen 
Angebote sichern können. 
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DIE LINKE will »Kultur für alle« und kulturelle Teilhabegerechtigkeit realisieren. Um Chancengleichheit, 
Inklusion und Vielfalt zu stärken, muss sich ein diversitätsorientierter Strukturwandel im Kulturbereich 
an macht- und diskriminierungskritischen Kriterien orientieren. Vielfalt im Kulturbereich wirkt sich auf 
das Programm aus, sodass neue Perspektiven und Zugänge zu Kultur eröffnet und Besucher*innen 
dazugewonnen werden. 


• Hierfür müssen flächendeckend Antidiskriminierungsstrategien wirksam werden. Strukturelle 
Benachteiligung aufgrund der sozialen und ethnischen Herkunft, der Klasse, des Geschlechts, 
der sexuellen Identität, einer Behinderung, einer Religion oder Weltanschauung muss abgebaut 
werden.  


• Aufsichts- und Beratungsgremien sowie Vorstände und Präsidien in der Kulturbranche sind 
verbindlich geschlechtergerecht und divers zu besetzen. 


• Kulturelle Bildung schafft Zugänge zu Kunst und Kultur, um Menschen eine kreative 
Auseinandersetzung mit sich und ihrer Umgebung zu ermöglichen. Orte kultureller Bildung 
dienen deshalb als Räume der Selbstbildung und Selbstermächtigung. Aus diesem Grund wollen 
wir eine Fortführung und Verstetigung des Bundesprogramms »Kultur macht stark« mit 
erhöhten Mitteln. 


• Bundesregularien sollen es Stadtplaner*innen ermöglichen, verstärkt »Freiräume« zu 
berücksichtigen, die für eine partizipative und experimentelle Nutzung dienen sollen.  


• »Kunst am Bau«: 3 Prozent der Kosten öffentlicher Bauten sollen für Kunstwerke verwendet 
werden. 


• Wir bestehen auf der Einhaltung der UNESCO-Konvention für kulturelle Vielfalt bei 
internationalen Handelsabkommen. 


DIE LINKE steht für einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang zur Kultur. Wir wollen Räume für 
Dialog und Austausch schaffen und einen Perspektivwechsel befördern. 


• Der Eintritt in vom Bund geförderte Museen und Sammlungen muss perspektivisch kostenfrei 
sein und das kulturpädagogische Personal aufgestockt werden. 


• Kultureinrichtungen müssen barrierefreie sein und inklusive Angebote unterbreiten. 


• Die Erfahrungen von Kultureinrichtungen und Projekten mit inter- bzw. transkulturellen 
Vermittlungskonzepten gilt es zu nutzen und zu verbreiten. 


• Wir fördern und fordern die Produktion und den Schutz von temporären und 
nichtinstitutionellen, frei zugänglichen Künsten, wie Street Art und Kunst im öffentlichen Raum, 
in soziokulturellen und selbstverwalteten Zentren. 


• Wir setzen uns für flächendeckende Kooperationen zwischen Schulen und Kunst-Institutionen 
sowie freien Künstler*innen ein. 


 


DIE LINKE will Kulturgüter digital sichern und für alle zugänglich machen. Dafür brauchen wir eine 
gesamtstaatliche Digitalisierungsstrategie. 


• Wir setzen uns für eine Open-Access-Strategie auch im Kulturbereich ein. Wir schaffen 
Möglichkeiten und Anreize für Kultureinrichtungen, ihre digitalen Veröffentlichungen unter freie 
Lizenzen zu stellen. Die Kooperation mit der Deutschen Digitalen Bibliothek wollen wir 
ausbauen. 


• Für öffentliche Bibliotheken wollen wir den Verleih digitaler Medien vereinfachen. 


• Auch das filmische Erbe wollen wir dauerhaft bewahren und zugänglich machen. 


DIE LINKE steht für eine lebendige und plurale Geschichts- und Erinnerungspolitik. Wir wollen zur 
kritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert anregen, 
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insbesondere zur Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus. Die Aufarbeitung und 
Erinnerung an den Kolonialismus und damit verbunden Sklavenhandel und Sklaverei muss präsenter 
werden. Auch engagieren uns für eine differenzierte Aufarbeitung der Geschichte der DDR. 


• Wir wollen Gedenkstätten als Gedenk- und Lernorte sowie als Dokumentationsstätten stärken.  


• Ehrenamtlich geführte Gedenkarbeit soll flächendeckend unterstützt werden.  


• Die Arbeitsbedingungen vor allem des pädagogischen Personals müssen in Museen und 
Gedenkstätten verbessert werden.  


• Gemeinsam mit lokalen Initiativen aus der Zivilgesellschaft wollen wir postkoloniale 
Kontinuitäten aufarbeiten und reflektieren, um zu einer demokratischen, antifaschistischen 
Kultur beizutragen, denn erinnern heißt handeln. 


• Wir wollen eine lebendige Erinnerungskultur fördern, die sich an den Realitäten der 
Einwanderungsgesellschaft orientiert. 


• Halle 2019 und Hanau 2020: Wir wollen das Gedenken und die Erinnerung an die Opfer von 
rassistischer und antisemitischer Gewalt in der jüngeren Geschichte Deutschland stärker 
verankern.  


Es soll eine gesetzliche Grundlage für die Rückgabe von NS-Raubkunst geschaffen und die 
Provenienzforschung ausgebaut werden. Ebenso muss die Restitution von unrechtmäßig erworbenen 
Kulturgütern aus kolonialen Kontexten gesetzlich geregelt werden. 


  


Unabhängige und vielfältige Medienlandschaft stärken 


Demokratie braucht ein starkes und kritisches Mediensystem, denn pluraler und guter Journalismus 
trägt wesentlich zur Meinungs- und Willensbildung bei. Doch die Medienwelt ist im radikalen Wandel 
begriffen: Digitalisierung, Konzentrationsprozesse bei Zeitungen und Redaktionen, Plattformen wie 
Facebook oder Youtube, die Zunahme von Hassbotschaften und Fake News. Auch die Corona-Krise trifft 
die Medienbranche aufgrund stornierter Aufträge und sinkender Werbeerlöse. Die Krise zeigt uns aber 
auch, wie unerlässlich gute journalistische Arbeit ist, um faktenbasiert und sachlich Desinformation 
entgegenzuwirken. Auch deshalb sind für DIE LINKE Medien keine Waren und Güter wie andere. 


DIE LINKE bekennt sich zum dualen Rundfunksystem und will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
stärken. Die Bestands- und Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist für die mediale 
Teilhabe und Grundversorgung unerlässlich. Er muss an eine veränderte Mediennutzung angepasst 
werden, eine journalistisch hohe Qualität aufweisen und gute Unterhaltungswerte liefern. Deshalb will 
DIE LINKE eine breite gesellschaftliche Debatte rund um Reformen und den Auftrag des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks führen.  


Zu unseren zentralen Anliegen gehören: 


• die Beitragsbefreiung auf soziale Einrichtungen und Menschen mit Behinderung ausweiten und 
aus Steuermitteln kompensieren, 


• die von der Rundfunkfreiheit geschützte Programmautonomie der Anstalten bewahren, 


• die auskömmliche Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewährleisten, 


• Rechte der freien und arbeitnehmerähnlichen Mitarbeiter*innen stärken: sichere Einkommens- 
und Beschäftigungsperspektive sowie gleichberechtigte Mitbestimmung,  


• aus Rundfunkbeiträgen finanzierte Sendungen sollen dauerhaft allen Nutzer*innen in 
Mediatheken zur Verfügung stehen, 







DIE LINKE Leitantrag zum Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021. Vorabveröffentlichung 


 118 


• neue Gemeinschaftseinrichtungen der ARD sollten auch in den ostdeutschen Bundesländern 
angesiedelt werden, damit diese auf lange Sicht in allen Ländern ausgeglichen repräsentiert 
sind, 


• Sportrechte demokratisieren: Es muss eine finanzielle Verhältnismäßigkeit für die 
Übertragungsrechte geltend gemacht werden.  


Ob in privaten oder in öffentlich-rechtlichen Medienhäusern, für DIE LINKE muss sich die Vielfalt der 
Gesellschaft in der Personalstruktur und im Programm wiederfinden, damit mehr Lebensrealitäten zum 
Ausdruck kommen und Deutschland als Einwanderungsgesellschaft mit entsprechend diversen (Teil-) 
Öffentlichkeiten anerkannt wird.  


DIE LINKE will nachhaltige Finanzierungs- und Förderwege gehen, um Onlinejournalismus und 
nichtkommerzielle Angebote besser zu unterstützen. Die sinkenden Erlöse von Presseverlagen aus dem 
Verkauf ihrer Printprodukte wirken sich auch auf das Onlineangebot aus. Trotz sinkender Abonnements 
und Werbegelder stellt das Einstellen lokaler Printmedien keine annehmbare Lösung dar, denn dies 
würde bestimmte Leser*innen ausschließen – insbesondere ältere Menschen –, die nur unzureichenden 
Zugang zu digitalen Angeboten haben. Ziel muss es sein, journalistische Vielfalt zu erhalten und 
Medienschaffende zu stärken. Im Printbereich existieren neben verschwindend geringen 
genossenschaftlichen Verlagen vor allem private Anbieter, die sich ihre Leser*innenschaften und 
Regionen weitgehend aufgeteilt haben. Ein sonst beschworener Wettbewerb lässt sich hier nicht 
feststellen: Zehn Medienunternehmen teilen sich nahezu zwei Drittel der Auflagen bundesweit. 


Um journalistische Arbeit intensiv zu unterstützen, will DIE LINKE:  


• Medienschaffende besser vor Übergriffen, Verfolgung und Gewalt schützen, 


• Journalist*innen vor Überwachung schützen, insbesondere im Bereich des investigativen 
Journalismus, wo geheime Informationen und zuverlässiger Quellenschutz zentral sind, 


• kollektive Verhandlungen und Honorarempfehlungen für Selbstständige gesetzlich verankern, 


• DIE LINKE setzt sich für eine echte Reform des Urhebervertragsrechts ein, die Urheber*innen 
den Rücken stärkt, insbesondere durch ein Verbandsklagerecht und flächendeckende 
verbindliche Vergütungsregeln. Das Urheberrecht muss modernisiert werden, um einen fairen 
Interessenausgleich zwischen Urheber*innen und Nutzer*innen zu ermöglichen, statt vor allem 
den Interessen der großen Verwerter zu dienen. Dazu gehören eine allgemeine Ausnahme für 
Bildung und Forschung (vgl. Kapitel Bildung) und eine Stärkung von Nutzer*innenrechten (vgl. 
Kapitel »Digitalisierung«). 


 
DIE LINKE will eine starke Pressefusionskontrolle. Dazu braucht es auch die Einführung einer 
Medienstatistik, um die Entwicklung auf dem Medienmarkt untersuchen zu können. Die Kartellgesetze 
müssen verschärft werden, um die Medienkonzentration in den Händen weniger privater Unternehmen 
einzudämmen. 


Wir verteidigen die Freiheit zur und von der Religion und die Trennung von 
Staat und Kirche 


Wir verteidigen das Recht auf Religionsfreiheit: Es ist das Recht der Freiheit des Glaubens, des 
Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses. Wir unterstützen den 
Kampf von Menschen für globale soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden unabhängig von ihrer 
Weltanschauung und Religion. Wir treten für die institutionelle Trennung von Staat und Religion ein. 
Das Recht auf Religionsfreiheit ist ein Schutz gerade für Minderheiten. Deshalb verteidigen wir 
Jüd*innen und Muslim*innen und alle anderen religiösen Minderheiten, wenn sie wegen ihrer Religion 
diskriminiert werden. Drohungen, Übergriffe und Anschläge richten sich gegen Muslim*innen und 
Jüd*innen und gegen Synagogen und Moscheen. Sie sind alltäglich geworden.  
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Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus, wie jede andere Form des Rassismus, dürfen keinen 
Platz in der Gesellschaft haben. Wir treten für die Gleichbehandlung aller Religionen und 
Weltanschauungen mit den christlichen Kirchen ein.  
  


• DIE LINKE unterstützt den Kampf der Gewerkschaften und Kirchen für den erwerbsarbeitsfreien 
Sonntag. 


• Wir fordern die Abschaffung des kirchlichen Sonderarbeitsrechts für die Beschäftigten in den 
Kirchen, in Diakonie und Caritas.  


• Das Menschenrecht auf freie Religionsausübung schließt das Recht auf öffentliches Bekenntnis 
zu einer Religion ein. DIE LINKE verteidigt das Selbstbestimmungsrecht von muslimischen 
Frauen, spricht sich gegen ein Verbot religiös motivierter Bekleidung aus und lehnt eine 
Einschränkung von Beschäftigtenrechten auf dieser Grundlage ab.  


• Das Unterrichtsfach Ethik, Religionsunterricht und Unterricht für Mitglieder von 
Weltanschauungsgemeinschaften müssen gleichbehandelt werden.  


• Die Militärseelsorge in der jetzigen Form wollen wir abschaffen. Sie ist auch innerhalb der 
Kirchen umstritten. Sie muss durch einen Seelsorgevertrag für alle Angehörigen der Bundeswehr 
ersetzt werden, der eine gleichberechtigte Betreuung durch alle Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften garantiert. Die kirchlichen oder weltanschaulichen 
Betreuungspersonen sollen bei der Bundeswehr weder angestellt noch verbeamtet sein. 


• DIE LINKE fordert, dass die Kirchen in Zukunft ihre Steuern bzw. Beiträge selbstständig 
einziehen. Wir treten für den seit 1919 bestehenden Verfassungsauftrag zur Ablösung der 
Staatsleistungen an die Kirchen ein. In einer weltanschaulich und religiös vielfältigen 
Gesellschaft müssen alle die gleichen Möglichkeiten der Finanzierung haben. 


• DIE LINKE ist gegen ein Bauverbot für Sakralbauten. 


• Wir fordern die Einführung staatlich geschützter Feiertage für jüdische und muslimische 
Religionsgemeinschaften. 


• DIE LINKE tritt für die rechtliche Gleichstellung aller Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften ein.  


Sport ist kein Luxus 


Sport ist für alle da. Dafür müssen wir die Zugangsbedingungen zum Sport verbessern. Sport treiben zu 
können soll nicht vom Einkommen und sozialen Status abhängen. Sportvereine sind auch Orte 
erfolgreicher Integration. Wir fördern inklusiven, integrativen, natur- und umweltverträglichen Sport. 
Sportangebote und die Sportförderung müssen geschlechtergerecht sein und alle Altersgruppen 
angemessen berücksichtigen. 


• Viele Sporthallen, Sportplätze und Schwimmbäder sind baufällig, teilweise bereits gesperrt. Der 
Sanierungsbedarf beträgt rund 31 Milliarden Euro. Unser Zukunftsprogramm sieht ausreichende 
Investitionen vor, um die Einrichtungen barrierefrei und ökologisch sinnvoll zu sanieren. Damit 
alle Kinder schwimmen lernen können, müssen die Eintrittspreise für Schwimmbäder für alle 
erschwinglich sein. 


• Anerkannte Sportorganisationen, Schulen und Hochschulen sollen das Recht bekommen, Spiel- 
und Sportanlagen öffentlicher Träger unentgeltlich zu nutzen, wie es etwa im neuen Thüringer 
Sportfördergesetz geregelt ist. 


• An allen Schulen sollen von der ersten Jahrgangsstufe bis zum Schulabschluss drei 
Unterrichtsstunden Sport pro Woche erteilt werden. Allen Schüler*innen soll die Teilnahme am 
Schwimmunterricht ermöglicht werden. Bis zum Ende der Primarstufe sollen sie das Niveau des 
sicheren Schwimmens erreichen. 


• DIE LINKE sieht Breitensport und Spitzensport als wechselseitiges Verhältnis. Sie will sowohl den 
Breitensport mit seiner positiven sozialen und gesundheitlichen Wirkung fördern als auch 
mögliche Sportkarrieren unterstützen. Sport muss kommunale Pflichtaufgabe werden. 
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• Doping, alle Formen von Gewalt, Korruption und andere Manipulationen müssen bekämpft 
werden. Die Kommerzialisierung des Sports zum Zwecke der Profitmaximierung muss 
zurückgedrängt und die Vermittlung von Werten wie Toleranz, Respekt und Fairness gestärkt 
werden. Der Erhalt und die Förderung der Gesundheit müssen im Breiten- wie auch im 
Leistungssport einen höheren Stellenwert erhalten. 


• Die Mittel für Fanprojekte, Initiativen und Projekte gegen extreme Rechte, Diskriminierung und 
Gewalt sowie für die integrative Wirkung der Sportvereine sollen erhöht und nachhaltig 
festgeschrieben werden. 


Schluss mit der Kriminalisierung der Drogen 


DIE LINKE setzt sich für einen Paradigmenwechsel ein: weg von der Strafverfolgung, hin zu Prävention, 
Beratung und Hilfe. Wir sehen es nicht als Aufgabe der Politik an, Menschen zu erziehen, sondern ihnen 
eine informierte und risikobewusste Konsumentscheidung ermöglichen. Wir wollen den Wunsch nach 
Rausch nicht moralisch werten. Er ist ein Bestandteil der Kultur, auch wenn damit Risiken und Schäden 
verbunden sind. Nur durch eine gute Gesundheits- und Sozialpolitik ist eine Schadensreduzierung 
möglich. Mit dem Verbot von Drogen werden die Risiken für Konsumierende und Gesellschaft nicht 
wirksam reduziert. Es verhindert weder den Drogenhandel noch senkt es wirksam den Konsum. Die 
Gesundheitsgefährdung durch Streckmittel, die Finanzierung der organisierten Kriminalität, 
Beschaffungskriminalität, sozialer Abstieg von Abhängigen, Begleiterkrankungen wie HIV/Aids und 
Hepatitis – viele drogenbezogene Probleme werden mehr durch die Repression verursacht als durch die 
Drogen selbst. Zugleich bindet die Repression große finanzielle Mittel: Mehrere Milliarden Euro werden 
für die Strafverfolgung ausgegeben, für Hilfe und Prävention nur ein Bruchteil davon. Drogen und Sucht 
sind ein Spiegel der Gesellschaft: Abhängig sein kann man nicht nur von illegalen oder legalen 
Substanzen, Tabak oder Alkohol, sondern zum Beispiel auch von Glücksspiel, Arbeit, Essen. Sucht hat 
vielfältige soziale und psychologische Ursachen und sollte – wie andere Erkrankungen auch – nicht als 
Versagen einzelner Menschen interpretiert werden. 


• Wir wollen Cannabis legalisieren. Wir wollen eine vorrangig nichtkommerzielle 
Bezugsmöglichkeit schaffen und den Besitz sowie Anbau zum eigenen Bedarf erlauben. Als 
zeitlich befristete Übergangslösung schlagen wir Modellprojekte zur legalen Verfügbarkeit in 
den Bundesländern bei gleichzeitiger bundesweiter Entkriminalisierung der Konsumierenden 
vor.  


• Die gesetzlichen Regeln zur medizinischen Verwendung von Cannabis müssen im Sinne der 
Patient*innen geändert werden. Der Zugang muss entbürokratisiert werden. Der Einsatz von 
Cannabis als Medizin muss auch bei weniger schweren Erkrankungen ermöglicht und der 
Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen abgeschafft werden. Wir wollen die 
Versorgungssicherheit verbessern, indem mehr Cannabis als Medizin in Deutschland angebaut 
wird. Die Bestimmungen zum Fahren von Fahrzeugen bei medizinischer Verwendung von 
Cannabis müssen endlich klar geregelt werden.  


• Substitutionstherapie muss allen Opioidabhängigen offenstehen. Der Zugang und die 
Behandlung müssen vereinfacht werden, vor allem auch in Haftanstalten. Dazu brauchen wir 
unter anderem mehr Substitutionsärzte. Auch die diamorphingestützte Behandlung 
(Heroinvergabe) und die Take-Home-Regelung sollen ausgebaut werden. DIE LINKE fordert eine 
unabhängige wissenschaftliche Überprüfung, ob die bisherige repressive Drogenpolitik ihre Ziele 
erreicht und welche Nebenwirkungen sie entfaltet hat. 


• Wir wollen die Kriminalisierung von Konsumierenden beenden. Dafür sollen für häufig 
gebrauchte Drogen bundeseinheitliche Höchstmengen festgelegt werden, bei deren Besitz keine 
Strafverfolgung erfolgt. In diesen Fällen muss die Strafverfolgung durch Beratungs- und 
Hilfsangebote ersetzt werden. Zudem werden so Mittel frei, die organisierte Kriminalität zu 
bekämpfen. 
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• Im Vordergrund muss stehen: Schaden reduzieren und Leben retten. Deshalb wollen wir 
schadensminimierende Maßnahmen ausbauen. Wir wollen einen flächendeckenden Zugang zu 
Drogenkonsumräumen, zu sterilen Konsumutensilien und zur Take-Home-Vergabe von Naloxon, 
das bei Opioidüberdosierung lebensrettend ist. Wir wollen, dass analysegestützte 
Präventionsprogramme (Drug-Checking) ausdrücklich ermöglicht und von den Ländern 
durchgeführt werden. Wir wollen die Regelungen zu Drogen im Straßenverkehr anpassen. Für 
alle Drogen werden Grenzwerte für die Blutkonzentration festgelegt, bei denen eine 
Einschränkung der Fahrtüchtigkeit praktisch ausgeschlossen werden kann. Dabei soll das 
Nüchternheitsgebot nicht angetastet werden. Cannabis- und alkoholkonsumierende 
Führerscheininhaber*innen wollen wir rechtlich gleichstellen. 


• Werbung und Sponsoring für Tabak- und Alkoholprodukte in der Öffentlichkeit wollen wir 
verbieten. Der Zugang zu Tabakprodukten in Deutschland ist noch immer zu niedrigschwellig 
und sollte den Vorgaben der WHO-Tabakrahmenkonvention entsprechen. Tabakprodukte 
sollten in einheitlichen Verpackungen wie beispielsweise in Australien angeboten werden. Wir 
wollen den Nichtraucher- und Jugendschutz weiter ausbauen. Der Konsum von E-Zigaretten 
sollte als schadensärmere Tabakkonsumalternative angesehen und daher auch in steuerlicher 
Hinsicht günstiger gehalten werden.  


• Wir wollen die Gefahren der Spielsucht verringern. Für das Automatenspiel muss ein staatlich 
lizenziertes Angebot eingeführt werden, das die Minimierung von gesundheitlichen und sozialen 
Folgen des Automatenspiels zum Ziel hat. Gleiches gilt für Onlineglücksspiele. Für 
gastronomische Einrichtungen wollen wir ein Automatenverbot. Die Glücksspielelemente im E-
Gaming-Bereich müssen reguliert und eingedämmt werden. 


Wie wir das Land verändern 


DIE LINKE kämpft für soziale Gerechtigkeit und Frieden, wie streiten für einen Umbau von Wirtschaft 
und Gesellschaft, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt: die Beschäftigten, Rentner*innen, die 
Erwerbslosen – und die Menschen von morgen, unsere Kinder und Enkel. Ihnen wollen wir eine 
lebenswerte, inklusive und klimagerechte Gesellschaft übergeben. Mit einer gut ausgestatteten 
öffentlichen Daseinsvorsorge, in der das, was für alle da ist, auch allen gehört. Mit Orten, die den 
demokratischen Austausch befördern, gesellschaftlichen Zusammenhalt erfahrbar machen und die allen 
Zugang und Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum eröffnen. Auf einem lebensfähigen Planeten, mit 
guter Luft zum Atmen. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um das Ziel, die Erderwärmung 
auf 1,5 Grad zu begrenzen, zu erreichen – und die Wirtschaft und Gesellschaft sozial- und klimagerecht 
zu verändern.  


Eine andere Politik wird nicht allein im Parlament gemacht. Sie braucht Druck aus der Gesellschaft, aus 
Gewerkschaften, sozialen und Klimabewegungen, aus NGOs, Sozial- und Umweltverbänden und der 
Friedensbewegung. Druck von unten und Druck von der Straße. DIE LINKE ist in diesen Bewegungen 
verankert. Gemeinsam können wir die Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft nach links verschieben. Wir 
sind die Adresse im Parlament, die frei von Konzern- und Lobbyinteressen ist. Wir geben denen eine 
Stimme, die von den anderen Parteien überhört werden.  
Wir versprechen: DIE LINKE akzeptiert keine Unternehmensspenden, kein Parteiensponsoring und keine 
privaten Großspenden. Die Abgeordneten der LINKEN stehen für die hier vorgestellten Ziele und 
Projekte. Sie erklären, 


• dass sie keine Spenden oder Geschenke von Lobbygruppen oder Großunternehmen annehmen. 
Bürgerwille und Gemeinwohl gehen vor Einzelinteresse! Nebeneinkünfte werden alle 
offenlegen; 


• dass sie nicht mit Geheimdiensten zusammenarbeiten. 


• dass sie Informationen und Wissen aus ihrer parlamentarischen Tätigkeit zum allgemeinen 
Interesse einsetzen. Wir sind keine Partei der Hinterzimmer. Informationsfreiheit statt 
Geheimniskrämerei!  
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• dass sie Mittel und Infrastruktur der Abgeordnetenbüros der lokalen Bevölkerung, sozialen 
Bewegungen oder Solidaritäts- und Hilfsprojekten zur Verfügung stellen. 


Die Abgeordneten werden sich dafür einsetzen, dass sie in Zukunft mit Selbstständigen und Beamten in 
die gesetzliche Rentenkasse einzahlen und in eine solidarische Gesundheits- und Pflegevollversicherung 
und dass die Bemessungsgrenzen abgeschafft werden.  
Fridays for Future hat weltweit Klimagerechtigkeit und den Umbau der Wirtschaft eingefordert. Die 
Proteste der Pflegekräfte haben den Pflegenotstand auf die Tagesordnung gesetzt. Beschäftigte 
organisieren sich unter widrigen Bedingungen und streiken für ihre Interessen, für gute Arbeit, die zum 
Leben passt, und eine planbare Zukunft. An vielen Orten wehren sich Mieter*innen gegen steigende 
Mieten und Wohnungsnot. Wir setzen diese Anliegen auf die Tagesordnung. Wir wollen Verbesserungen 
im Alltag der großen Mehrheit der Menschen durchsetzen und uns gemeinsam mit ihnen auf den Weg 
zu einer sozialen, klimagerechten Gesellschaft machen. Lassen Sie uns gemeinsam das Land verändern. 
Geben Sie der LINKEN Ihre Stimme: Gemeinsam sind wir stark, um die Interessen der Vielen gegen die 
Profitinteressen der Wenigen durchzusetzen. Kämpfen wir gemeinsam für neue gesellschaftliche 
Mehrheiten. Für einen sozialen, ökologischen und friedenspolitischen Aufbruch!  
 





		Einleitung

		Gute Arbeit, gute Löhne – Demokratie gilt auch im Betrieb!

		Löhne, die für ein gutes Leben reichen. Schluss mit dem Niedriglohn
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Demokratie und Rechtsstaat


Das Volk ist der Souverän


Die Regierungspolitiker in Bund und Ländern haben mit 
ihrer Flüchtlings-, Europa- und Corona-Politik die 
Prinzipien der deutschen Staatlichkeit, des Rechts und 
der Verfassung vielfach verletzt. 


Zugleich haben sich die Volksvertreter der etablierten 
Parteien den grundgesetzlich garantierten Parlaments-
vorbehalt für alle wichtigen Entscheidungen im Staat 
ohne Widerstand nehmen lassen.


Die Bundesregierung kommt ihrer Pflicht, Vertrags-
brüchen und Selbstermächtigungen durch 
EU-Institutionen entgegenzutreten, nicht nach. Einzelne 
rechts- und verfassungswidrige Maßnahmen wurden 
zwar durch mutige Richter in Hunderten von Urteilen zu 
Fall gebracht. In unserem Land hat sich aber eine 
politische Klasse herausgebildet, deren vordringliches 
Interesse ihrer Macht, ihrem Status und ihrem 
materiellen Wohlergehen gilt. Diese setzt die soziale und 
kulturelle Zukunft unseres Volkes, die Stärke unserer 
Wirtschaft und damit unseres Wohlstandes aufs Spiel 
und stellt Multikulturalität, Diversität, Globalisierung 
und vermeintliche Gendergerechtigkeit über alles. 
Sie hält die Schalthebel der staatlichen Macht, der 
politischen Bildung und des informationellen und 
medialen Einflusses auf die Bevölkerung in Händen.


Deshalb halten wir die unmittelbare Demokratie für ein 
unverzichtbares Mittel, um dem autoritären und 
teilweise totalitären Gebaren der Regierungspolitiker 
Einhalt zu gebieten.


12 Demokratie und Rechtsstaat


Volksabstimmungen nach Schweizer Modell


Die AfD fordert Volksentscheide nach Schweizer Modell 
auch für Deutschland. Die uneingeschränkte 
Volkssouveränität in ihrer fast 200 Jahre bewährten und 
optimierten Gestaltung hat dem eidgenössischen Bun-
desstaat eine fortwährende Spitzenstellung in 
Wohlstand, Frieden und Freiheit gewährleistet.


Durch die Volksabstimmungen wollen wir die Flut der 
oftmals unsinnigen Gesetzesvorlagen eindämmen und 
die Parlamente zu sorgfältiger Arbeit zwingen. Unange-
messenen Beschlüssen der Abgeordneten in eigener 
Sache wollen wir einen Riegel vorschieben. Hierzu 
zählen etwa die Diäten, Fraktions- und Parteien-
finanzierung sowie die Finanzierung von „parteinahen“ 
Stiftungen. Der Wortbruch der etablierten Parteien be-
züglich des Euros und die immer weitere Zentralisierung 
der EU bedrohen die Zukunft unseres Landes (sowie der 
nachfolgenden Generationen). Diese fatale Politik wollen 
wir beenden.


Die Einführung von Volksabstimmungen nach 
Schweizer Modell ist für die AfD nicht verhandelbarer 
Inhalt jeglicher Koalitionsvereinbarungen und beinhaltet 
insbesondere folgende Elemente:


Ohne Zustimmung des Volkes darf das Grundgesetz 
nicht geändert und kein bedeutsamer völkerrechtlicher 
Vertrag geschlossen werden. Wir wollen dem Volk das 
Recht geben, den Abgeordneten auf die Finger zu 
schauen und vom Parlament beschlossene Gesetze zu 
ändern oder abzulehnen. 
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Das Volk soll die Möglichkeit erhalten, Gesetzesinitia-
tiven einzubringen und per Volksabstimmung zu be-
schließen. Hierbei soll es jenseits des Art. 79 Abs. 3 GG 
keine thematischen  Beschränkungen geben.


Die Qualität der Entscheidung der Bürger muss 
gesichert werden durch einen ausgeprägten und auto-
nomen Prozess der Willensbildung, durch Informations-
pflichten und -rechte und eine breite gesellschaftliche 
Debatte. Auch die Parlamente sollen die Möglichkeit 
erhalten, eine Volksabstimmung zu initiieren.


Als einzige der im Bundestag vertretenen Parteien 
halten wir das deutsche Volk für ebenso mündig wie das 
der Schweizer. Entgegen anderslautenden 
Behauptungen entscheiden Bürger in Schicksalsfragen 
der Nation weitsichtiger, friedfertiger und gemeinwohl-
orientierter als Berufspolitiker. Das ist die Lehre aus der 
Wiedervereinigung, aus der Ablehnung des 
„EU-Verfassungsvertrags“ durch das französische und 
das niederländische Volk und der Entscheidung des 
Vereinigten Königreichs, aus der Europäischen Union 
auszutreten.


Wir vertrauen nicht mehr darauf, dass Regierungen und 
Parlamente zu Währungskrisen, Migration, 
Islamisierung oder zur Energiewende tragfähige Lösun-
gen finden. Das Volk als Souverän muss in direkter 
Mitbestimmung Träger solcher schicksalhaften 
Entscheidungen sein.
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Die Gewaltenteilung gewährleisten


Zahlreiche Gesetze und die politische Praxis haben die 
Gewaltenteilung in Deutschland als Kernelement des 
Rechtsstaats über die Jahre in Gefahr gebracht und zu 
einer überbordenden Staatsgewalt geführt: Ehemalige 
Politiker auf Richterstühlen, Abgeordnete, die zugleich 
Kanzler, Ministerpräsident oder Minister sind und sich 
insoweit selbst kontrollieren, sowie parteipolitische 
Netzwerke, die durch verbotene, verfassungswidrige 
Ämterpatronage entstehen, können nicht länger 
toleriert werden. Öffentliche Ämter sind ausschließlich 
nach „Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung” zu 
vergeben (Art. 33 Abs. 2 GG).


Entpolitisierung der Justiz


Die AfD will die Einflussnahme der politischen Parteien 
auf die Ernennung von Richtern und Staatsanwälten 
beenden. Auch wollen wir die Praxis ändern, dass die 
Staatsanwaltschaft weisungsgebunden und im Einzelfall 
dem Justizminister berichtspflichtig ist. Die Unabhän-
gigkeit der dritten Gewalt muss durch eine Selbstver-
waltung der Justiz ausgebaut werden, wie es in vielen 
anderen europäischen Ländern bereits üblich ist. Wir 
unterstützen daher den Modellvorschlag des Deutschen 
Richterbundes, einen Justizwahlausschuss und einen 
Justizverwaltungsrat einzurichten. Insbesondere die 
Verfassungsgerichte und Rechnungshöfe sind vor 
parteipolitischer Einwirkung zu schützen.
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Die AfD will die Einfluss-
nahme der politischen 
Parteien auf die Ernen-
nung von Richtern und 
Staatsanwälten
beenden.
Insbesondere die 
Verfassungsgerichte
und Rechnungshöfe 
sind vor partei-
politischer Einwirkung 
zu schützen.


In Schicksalsfragen 
der Nation entscheiden 
Bürger weitsichtiger,
friedfertiger und 
gemeinwohl-
orientierter als
Berufspolitiker.







Verfassungsschutz reformieren


Der behördlich organisierte „Verfassungsschutz” muss 
schnellstmöglich auf den Prüfstand gestellt und so 
reformiert werden, dass er in Zukunft nicht mehr als 
parteipolitisches Instrument gegen politische Gegner 
missbraucht werden kann. 


Trennung von Amt und Mandat und                                                  
Kampf der Ämterpatronage


Kanzler, Ministerpräsidenten und Minister dürfen nicht 
mehr zugleich Abgeordnete sein. Die Institution der 
parlamentarischen Staatssekretäre ist abzuschaffen. 
Dies gilt auch für das Institut der „politischen Beamten“ 
in der Staatsverwaltung - vom Ministerialdirektor bis 
zum Polizeipräsidenten. Die Mitarbeiter der öffentlichen 
Verwaltung haben unabhängig und loyal ihren Dienst 
zu verrichten. Beamten- und Richterstellen sind aus-
schließlich nach Qualifikation zu besetzen. Die „Partei-
buchwirtschaft“ muss beendet werden. 


Grundsätze der fachlichen Eignung und beruflichen 
Qualifikation haben auch für das Spitzenpersonal des 
Staates in den Kabinetten zu gelten. Parteipolitische 
Karrieren können fachliche Defizite nicht ausgleichen.


Macht der Parteien beschränken


Die Parteien sollen am politischen System mitwirken 
(Art. 21, Abs. 1 GG), es aber nicht beherrschen. Die All-
macht der Parteien und deren „Ausbeutung des Staates“ 
gefährden unsere Demokratie. Diese politische 
Instrumentalisierung des Staates ist auch Ursache der 
verbreiteten Politikverdrossenheit. 
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Die Loyalität der Abgeordneten muss den Bürgern und 
dem Staat gelten, nicht den Parteivorständen.


Neben der offiziellen Parteienfinanzierung in Höhe von 
mittlerweile jährlich ca. 194 Millionen Euro haben sich 
die Parteien zusätzliche Finanzausstattung verschafft. 
Hervorzuheben ist dabei die Finanzierung so-
genannter politischer Stiftungen, denen alleine 600 
Millionen Euro aus Mitteln des Bundeshaushalts jährlich 
zufließen. Ferner halten wir die jedem Bundestagsabge-
ordneten zustehende „Mitarbeiterpauschale“ von 22.436 
Euro monatlich für überhöht. Ob dabei in jedem Fall 
wissenschaftlich qualifiziertes Personal oder Partei-
soldaten angestellt werden, darf hinterfragt werden. 


Die AfD will die gesamte staatliche Parteienfinanzierung 
neu regeln und deutlich begrenzen, sowie die staatliche 
Finanzierung von Parteistiftungen ganz abschaffen. 
Alle Mittel der Parteienfinanzierung sollen entgegen 
derzeitiger Praxis der unbeschränkten Kontrolle der 
Rechnungshöfe unterliegen. Unabdingbar ist auch eine 
restriktive und Korruption vermeidende Neuordnung 
der Spendenregelungen. Ferner soll den Parteien 
endlich die Beteiligung an Unternehmen, insbesondere 
Medienunternehmen, verboten werden. 


Freie Listenwahl und freies Mandat


Die politische Klasse Deutschlands hat das Wahlrecht 
und die Wahlverfahren im Lauf der Zeit immer besser
ausgenutzt und angepasst, um den Einfluss des Volkes 
auf die Bewerberauswahl zu minimieren. Dem Wähler 
werden derzeit starre Wahllisten der Parteien zum 
Ankreuzen vorgelegt.
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Die AfD will die gesamte 
staatliche Parteienfi-
nanzierung neu regeln 
und deutlich begrenzen, 
sowie die staatliche
Finanzierung von 
Parteistiftungen ganz 
abschaffen.


Die AfD fordert:
Die Mitarbeiter der 
öffentlichen Verwaltung 
haben unabhängig und 
loyal ihren Dienst zu 
verrichten. 
Beamten- und Richter-
stellen sind ausschließ-
lich nach Qualifikation 
zu besetzen. 







Über die „sicheren Listenplätze“ bestimmen de facto die 
Parteivorstände die Zusammensetzung des Parlaments. 
Mit einer demokratischeren Gestaltung des Wahlsys-
tems will die AfD dem Wähler die Entscheidung über die 
personelle Zusammensetzung der Parlamente zurück-
geben. 
Deshalb treten wir für die „freie Listenwahl“ ein, mit der 
Möglichkeit des Kumulierens, Panaschierens und Strei-
chens von Kandidaten. 


Verkleinerung der Parlamente


Mit seinen mittlerweile 709 Abgeordneten leistet sich 
Deutschland eines der größten Parlamente der Welt. 
Die im Oktober 2020 von CDU/CSU und SPD durchge-
setzte Wahlrechtsänderung entspricht nicht der vom 
Bundesverfassungsgericht angemahnten Reform der 
Wahl zum Bundestag. Mit etwa 2.500 Abgeordneten in 
Bund und Ländern und dem dazugehörigen 
Verwaltungsapparat hat Deutschland übergroße 
Parlamente. Wir streben an, den Bundestag um etwa 
die Hälfte zu verkleinern. 


Berufspolitikertum:                                                                                    
Mandats- und Amtszeiten begrenzen


Die ungebrochene Tendenz zum Berufspolitikertum hat 
der Monopolisierung der Macht Vorschub geleistet und 
die unübersehbare Kluft zwischen Wählern und 
Gewählten stetig vergrößert. Vetternwirtschaft, Filz, 
korruptionsfördernde Strukturen und Lobbyismus sind 
die Folge. 
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Um unser Ideal des Bürgerabgeordneten zu verwirkli-
chen, fordern wir eine Begrenzung der Mandatszeit für 
Abgeordnete auf vier und der Amtszeit für den Bundes-
kanzler auf zwei Legislaturperioden. Nicht die Abgeord-
netenvergütung, sondern politischer Idealismus soll 
Motivation zur Kandidatur für ein 
Mandat sein.


Lobbyismus eindämmen


Wir wollen, dass Bundestagsabgeordnete ihre volle 
Arbeitskraft der parlamentarischen Arbeit widmen. 
Das Mandat darf nicht unter bezahlten Nebentätigkeiten 
leiden. Der überbordende Lobbyismus in Brüssel und 
Berlin muss eingedämmt werden. Wir wollen die 
Regelungen hinsichtlich der Nebentätigkeiten von 
Parlamentariern deutlich verschärfen, um Bestechung 
zu verhindern. Unseren eigenen Abgeordneten haben 
wir bereits jetzt über unsere Satzung entsprechende 
Regeln auferlegt. Ferner setzen wir uns für ein 
Lobbyisten-Gesetz mit konkreten Rechten, Pflichten 
und Sanktionen für Mandatsträger und Lobbyisten ein, 
das vorbildlichen Regelungen anderer Demokratien 
entspricht.
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Wir wollen die Rege-
lungen hinsichtlich der 
Nebentätigkeiten von 
Parlamentariern
deutlich verschärfen, 
um Bestechung zu 
verhindern. 


Um unser Ideal des 
Bürgerabgeordneten zu 
verwirklichen,
fordern wir eine Begren-
zung der Mandatszeit 
für Abgeordnete auf vier 
und der Amtszeit für 
den Bundeskanzler
auf zwei Legislatur-
perioden.







Freiheit und 
Verantwortung
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Freiheit und Verantwortung


Im Zentrum unseres Menschenbildes stehen Freiheit 
und Verantwortung. Wir gehen von der Befähigung und 
Bereitschaft jedes einzelnen aus, in Freiheit und Verant-
wortung sein Leben zu gestalten und seine Angelegen-
heiten und die seiner Familie zu besorgen. Gängelung 
und Indoktrination durch Staat oder gesellschaftliche 
Gruppen lehnen wir ab.


Bürgerlich-freiheitliche Rechtsordnung


Die Prinzipien der Gleichheit vor dem Gesetz und der 
bürgerlichen Vertragsfreiheit gehören zu den großen 
zivilisatorischen Errungenschaften Europas. Während 
des weitaus größten Teils der Menschheitsgeschichte 
gehörte es zur unhinterfragten Normalität, dass 
Menschen durch Geburt oder Stand ungleich und in 
ihrer rechtlichen Selbstbestimmung beschränkt 
waren, bis hin zum Extrem der Rechtlosigkeit in Form 
von Leibeigenschaft oder Sklaverei. Erst die christliche 
und humanistische Kultur der europäischen Völker 
brachte die vorgenannten Prinzipien hervor und 
verwirklichte sie in einem jahrhundertelangen Prozess. 
In den letzten Jahrzehnten ist erschreckenderweise 
eine Abkehr von diesen europäischen Grundwerten zu 
verzeichnen. Diesem zivilisatorischen Rückschritt gilt es 
entgegenzutreten.


In Artikel 3 des Grundgesetzes heißt es: ,,Männer und 
Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung 
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bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seines 
Geschlechtes benachteiligt oder bevorzugt werden.“ 
Diese Sätze haben einen klaren und guten Sinn. 
Das Recht, nicht vom Staat aufgrund des eigenen 
Geschlechts benachteiligt zu werden, ist ein individuelles 
Menschenrecht. Es kommt jedem Menschen in gleicher 
Weise zu.


Manche Juristen vertreten die falsche These, Artikel 3 GG 
erlaube es dem Staat, einzelne Menschen 
,,stellvertretend“ für ihr jeweiliges Geschlecht zu 
bevorzugen oder zu benachteiligen, um die als 
Kollektive vorgestellten Geschlechter ,,gleichzustellen“. 
Jedoch kann es in einem freiheitlichen Rechtsstaat nie-
mals legitimes Ziel staatlichen Handelns sein, in willkür-
lich abgegrenzten gesellschaftlichen Teilbereichen eine 
ebenso willkürlich festgesetzte ,,Geschlechter-
quote“ zu erzwingen. Genauso wenig kann eine gesetz-
lich vorgeschriebene Ungleichbehandlung ein Mittel zur 
Verwirklichung von Gleichberechtigung sein. Gesetze, 
die solches vorschreiben, sind verfassungswidrig und 
abzulehnen. Die AfD wird sich im Deutschen Bundestag 
für ihre Aufhebung einsetzen.


Die Alternative für Deutschland tritt für die Bewahrung 
bzw. Wiederherstellung der bürgerlichen Selbst-
bestimmung im Zivilrechtsverkehr ein. Deshalb lehnen 
wir sog. ,Antidiskriminierungsgesetze‘ ab. Zentraler 
Grundwert einer freiheitlichen Zivilrechtsordnung ist die 
Vertragsabschlussfreiheit, also die Freiheit jedes 
Einzelnen, selbst darüber zu entscheiden, ob er mit 
einem anderen Bürger in rechtliche Beziehungen treten 
will oder nicht. 
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Die Alternative für 
Deutschland tritt für die  
Wiederherstellung der 
bürgerlichen 
Selbstbestimmung im 
Zivilrechtsverkehr ein. 
Deshalb lehnen wir sog.
,Antidiskriminierungs-
gesetze‘ ab.







Unter dem Einfluss der Europäischen Union wird dieses 
fundamentale Prinzip der Privatautonomie in der 
deutschen Gesetzgebung Schritt für Schritt zerstört.
In einer freiheitlichen Grundordnung ist der Staat in 
seinem Handeln gegenüber dem Bürger der Pflicht zur 
Gleichbehandlung unterworfen, der Bürger selbst jedoch 
ist in der Gestaltung seiner privaten Rechtsverhältnisse 
frei. Eine Aufhebung dieser Trennung zwischen Staat 
und Gesellschaft beschädigt die freiheitliche Natur der 
Rechtsordnung und öffnet Tür und Tor für eine in letzter 
Konsequenz totalitäre Herrschaftsordnung. 


Die AfD wird sich im Deutschen Bundestag gegen diese 
Entwicklung und für die Bewahrung einer freiheitlichen 
Privatrechtsordnung einsetzen. 


Leistung statt Quote - Freiheit statt Diskriminierung


Die grundgesetzlich garantierte Gleichberechtigung 
von Mann und Frau hat mit der vom Parteienkartell 
propagierten Gleichstellung und Gleichmacherei 
nichts zu tun.


Die AfD lehnt jede Art von Quoten ab. Sie sind leistungs-
feindlich, ungerecht und stellen eine verfassungswidrige 
Diskriminierung derer dar, die nicht in den Genuss der 
Quote kommen.


Schutz der persönlichen Freiheit vor                                              
digitalen  Übergriffen


Eingriffe in die Privatsphäre durch monopolistische, 
datengetriebene Großkonzerne, Behörden und Geheim-
dienste überschreiten zum Teil deutlich die grundge-
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setzlich garantierten Freiheitsrechte. Dieser Gefährdung 
unserer Freiheit wollen wir entgegenwirken, den 
Bürgern ihre informationelle Selbstbestimmung 
zurückgeben und diese verfassungsrechtlich stärken.


Hinweisgeber (Whistleblower) schützen


Die totalitären Tendenzen haben auch in Deutschland 
ein demokratiegefährdendes Maß angenommen. 
Die verfassungswidrige Grenzöffnung und die massiven 
Grundrechtseinschränkungen im Namen der 
Corona-Krise waren die bisherigen Höhepunkte im 
täglichen Bruch von Recht und Verfassung durch 
Regierungspolitiker. Die Mainstream-Medien haben ihre 
elementare Aufgabe als vierte Gewalt aufgegeben und 
kritisch-objektive Berichterstattung gegen Regierungs-
lobhudelei getauscht. So bleiben oftmals nur noch alter-
native Medien und Whistleblower zur Aufdeckung und 
Offenlegung regierungsamtlichen Unrechts. Aus diesem 
Grund sind anonyme Hinweisgeber zur Aufdeckung von 
Korruption, Machtmissbrauch und anderen Straftaten in 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen unverzichtbar. 


Die EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz ist 
unzureichend. Wir fordern ein einheitliches deutsches 
Gesetz mit verständlichen klaren Regeln sowie eine 
entsprechende Anpassung des Beamtenrechts. Wichtige 
Bestandteile eines solchen Gesetzes sind für uns vorge-
schriebene interne Whistleblower-Kanäle und alternati-
ve externe Meldemöglichkeiten bei einer unabhängigen, 
selbstständigen Behörde sowie der vollumfängliche 
Schutz des Hinweisgebers vor Repressalien, inklusive 
einer gesetzlich garantierten Vertraulichkeit.
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Wir wollen den Bürgern
ihre informationelle 
Selbstbestimmung 
zurückgeben und diese 
verfassungsrechtlich 
stärken.


Die Alternative für 
Deutschland tritt für 
die Gleichheit vor dem 
Gesetz ein. Deshalb 
lehnen wir sogenannte 
„Quotenregelungen“ ab.
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EU und Europa


Ein Europa der Vaterländer     


Die AfD steht für die Freiheit und Selbstbestimmung der 
europäischen Nationen. Wir bekennen uns zu einem 
Europa der Vaterländer als einer Gemeinschaft 
souveräner Staaten, die auf all jenen Gebieten 
zusammenarbeiten, die gemeinsam besser gestaltet 
werden können. Dazu gehört insbesondere ein freier 
Handel mit fairem Wettbewerb.


Eine staatsähnliche Europäische Union, wie sie von den 
etablierten Parteien angestrebt wird, halten wir im Sinne 
eines prosperierenden und friedlichen Europas für
kontraproduktiv. Selbstverantwortliche und von 
lebendigen Demokratien gestaltete Nationalstaaten sind 
durch übernationale Einrichtungen nicht ersetzbar. 
Eine Gruppe benachbarter Staaten kann sehr gut auf 
völkerrechtlicher Basis konstruktiv und friedlich 
kooperieren. Der Versuch jedoch, aus derzeit 27 oder 
noch mehr Staaten mit jeweils eigenen Sprachen, 
Kulturen und historischen Erfahrungen einen wie auch 
immer ausgestalteten Gesamtstaat zu bilden, muss 
scheitern. Ein solches Gebilde verfügt weder über ein 
Staatsvolk, noch über das erforderliche Mindestmaß an 
kultureller Identität, welche notwendige Voraussetzun-
gen für gelingende Staaten sind. Wir wollen den 
souveränen, demokratischen Nationalstaat erhalten. 
Nur dort kann Volkssouveränität gelebt werden, die 
Mutter und das Herzstück der Demokratie.
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Zurückführung der Europäischen Union in einen         
Staatenbund souveräner Staaten


Eine Union europäischer Staaten wird nur dann eine 
Zukunft haben, wenn es gelingt, dem sich immer 
schneller drehenden Rad der Entdemokratisierung und 
Zentralisierung in die Speichen zu greifen, bevor die 
heutige EU durch die Pervertierung ihrer Gründungs-
idee an sich selbst zugrunde geht. Die wirtschafts-
geschichtlich ungewöhnliche Idee einer Einheits-
währung für wirtschaftlich völlig unterschiedlich 
entwickelte Staaten ist gescheitert. Es handelte sich um 
eine politische Wunschvorstellung, die mit 
ökonomischen Gesetzen nicht in Einklang zu bringen ist. 
Mit der Einführung des sogenannten „Corona-
Wiederaufbaupaktes“ wurde die Transferunion in eine 
neue Dimension gehoben. Diese Transferunion steht 
nicht nur im Widerspruch zu den europäischen 
Verträgen und den Versprechen der deutschen Politiker, 
sondern wird den Abstieg aller europäischen 
Volkswirtschaften und Konflikte zwischen den Staaten 
zur Folge haben.


Ein vergleichbares Versagen zeigt die EU in der jahrelang 
anhaltenden Migrationskrise. Auch das Krisen-
management in der Corona-Krise war verheerend. 
Die Fehlentwicklungen in der Klima- und Energiepolitik 
treibt die EU durch unvorstellbar kostspielige Gesetzes- 
und Subventionspakete voran. Das langfristige Unheil 
dieser Verschuldungs- und Umverteilungs-Eskapaden 
wird vor allem den deutschen Steuerzahler treffen.
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Wir halten einen Austritt 
Deutschlands aus der 
Europäischen Union 
und die Gründung einer 
neuen europäischen 
Wirtschafts- und Inter-
essengemeinschaft für 
notwendig. 


Die AfD steht für die 
Freiheit und Selbstbe-
stimmung der europäi-
schen Nationen.
Wir wollen den souve-
ränen, demokratischen 
Nationalstaat erhalten.







Die Vehemenz, mit welcher die Europäische Union die 
Transformation zum planwirtschaftlichen Superstaat 
in den letzten Jahren vorangetrieben hat, hat uns zu der 
Erkenntnis gebracht, dass sich unsere grundlegenden 
Reformansätze in dieser EU nicht verwirklichen lassen. 
Wir halten einen Austritt Deutschlands aus der 
Europäischen Union und die Gründung einer neuen 
europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft 
für notwendig. 
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Steuern und Finanzen 


Keine EU-Steuern


Das Recht, Steuern zu erheben, muss vollständig in 
nationaler Kompetenz der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union verbleiben. Steuereinnahmen bestimmen 
die nationalen Haushalte. Die Budgethoheit stellt die 
zentrale Kontrollmöglichkeit des Parlaments über das 
Regierungshandeln dar. Die im Zusammenhang mit dem 
“Recovery Fonds” von der EU-Kommission geforderte 
Einführung mehrerer Steuern in der Rechts-
setzungs- und Ertragshoheit der EU muss daher 
verhindert werden.


Für ein Steuersystem mit wenigen Steuerarten und 
verständlicher Systematik


Das Steuerreformkonzept des ehemaligen 
Verfassungsrichters Kirchhoff ist ein gutes Beispiel für 
eine große Reform. In Orientierung daran könnten, bei 
Konzentration auf die beiden großen Steuerarten 
(Umsatzsteuer und Einkommenssteuer), die 
Grundsteuer, die Gewerbesteuer und etliche, nach 
ihrem Aufkommen betrachtet, weitere kleinere 
Verbrauchsteuern auf Bundesebene ersatzlos entfallen. 
So zum Beispiel die Energiesteuer, die 
Schaumweinsteuer und die Kaffeesteuer. Auf 
Landesebene sollten die Biersteuer und auf der 
Kommunalebene die Vergnügungssteuer, die 
Schankerlaubnissteuer, die Jagd- und Fischereisteuer 
und die Zweitwohnungssteuer entfallen. Ihnen allen ist 
gemeinsam, dass sie verwaltungsaufwendig und 
aufkommensschwach sind. Sie leisten keinen nennens-
werten Beitrag zur Staatsfinanzierung.


34 Steuern und Finanzen


Abschaffung der Substanzsteuern


Ähnlich verhält es sich mit den sogenannten 
Substanzsteuern. Dazu zählen die schon erwähnte 
Grundsteuer, die an Haus- und Grundbesitz anknüpft, 
die Vermögenssteuer sowie die Erbschafts- und 
Schenkungssteuer. Bei derzeit rund 800 Mrd. jährlichem 
Steueraufkommen des Gesamtstaates liegt deren Anteil 
insgesamt bei einem niedrigen einstelligen 
Prozentbetrag. Zudem ist die Vermögenssteuer bereits 
1995 für verfassungswidrig erklärt worden.


Die Grundsteuer wird in der Gesetzgebungshoheit des 
Bundes geregelt. Ihr Aufkommen fließt ausschließlich 
den Kommunen zu. Auch sie wurde wegen der
 Bewertungsprobleme des Grund- und 
Gebäudevermögens für verfassungswidrig erklärt. Ihr 
steuersystematischer Erhebungsgrund ist unklar, 
weshalb ihre Existenzberechtigung und ihre 
Verfassungsmäßigkeit in der Rechtswissenschaft 
hochumstritten ist. Wenn sie in Wahrheit eine zweite 
Vermögenssteuer ist, wofür vieles spricht, ist sie 
ebenfalls konfiskatorisch und daher abzuschaffen. Ihr 
Aufkommen entspricht etwa 10 % des gesamten 
Steueraufkommens der Kommunen. 
Als Ersatzeinnahme für die Kommunen strebt die AfD 
eine Änderung des Verteilungsschlüssels der großen 
Steuerarten zu Gunsten der Kommunen an. 
Grundsätzlich ist es das Ziel der AfD, die Steuer- und 
Abgabenbelastung in Deutschland deutlich zu senken 
(laut OECD weltweit nur noch von Belgien übertroffen!).
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Grundsätzlich ist es das 
Ziel der AfD, die Steuer- 
und Abgabenlast in 
Deutschland deutlich zu 
senken.
Es gilt, die in den letzten 
Jahren erfolgte massive 
Abwanderung von deut-
schen Unternehmen 
und Fachkräften ins 
Ausland zu stoppen.


Das Recht, Steuern zu 
erheben, muss 
vollständig in 
nationaler Kompetenz 
der Mitgliedstaaten der 
Europäischen
Union verbleiben.







Es gilt, die in den letzten Jahren erfolgte massive Abwan-
derung von deutschen Unternehmen und Fachkräften 
ins Ausland zu stoppen und den Wirtschaftsstandort 
Deutschland für Investitionen wieder attraktiv zu ma-
chen.


Die Wirtschaftsstruktur Deutschlands ist, am welt-
weiten Maßstab gemessen, extrem stark von mittel-
ständischen Unternehmen geprägt. Sie beschäftigen 
die relativ meisten Arbeitnehmer, bilden mit Abstand 
die meisten Lehrlinge aus und existieren vielfach über 
mehrere Generationen. Im Falle des Unternehmens-
übergangs im Erbgang, insbesondere auch innerhalb der 
Familie, wurde bei größeren Vermögen umso drastischer 
auf die Unternehmenssubstanz im Wege der Erbschafts-
steuer steuerlich zugegriffen mit der Folge der Zerstö-
rung funktionierender Unternehmen. 
Generationsübergreifender Werterhalt zum Nutzen 
von uns allen wird seit Jahrzehnten durch sozialistische 
Gleichheitsvorstellungen und klassenkämpferische 
Neidgefühle verhindert. Dem stellt sich die AfD 
entgegen. Erbgänge sind zunächst Angelegenheiten 
zwischen Erblassern und Erben. Es gibt keinen 
akzeptablen Grund, aus Trauerfällen Steuerfälle zu ma-
chen. 


Die AfD fordert daher die Abschaffung der 
Erbschaftssteuer.
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Wir wollen ein Land von Wohnungseigentümern      
werden


Der Erwerb von Grund und Boden und von Wohneigen-
tum unterliegt der Grunderwerbsteuer. Sie bemisst sich 
in Prozenten der Erwerbskosten und erschwert damit 
die Eigentumsbildung breiter Bevölkerungsschichten, 
die weit überwiegend als Ziel eines selbstbestimmten 
Lebens den Erwerb von Wohnungseigentum anstreben. 
Deutschland ist europaweit mit unter 50 % das Land mit 
der geringsten Eigentumsquote bei der Wohnungsver-
sorgung. Das wollen wir ändern und den Erwerb von 
Wohneigentum unter anderem durch die Abschaffung 
der Grunderwerbsteuer beim Erwerb von Immobilien 
zur Eigennutzung erleichtern. Bereits vor Jahrzehnten 
gab es für eine gewisse Zeit unter bestimmten Voraus-
setzungen eine einmalige Grunderwerbssteuer-
befreiung für den Erwerb von selbstgenutztem 
Wohnungseigentum.


Elementare Steuergerechtigkeit statt Nominalwert-
prinzip und Ungleichbehandlung von Steuerbürgern


Da es nahezu immer eine gewisse Inflationierung des 
Geldes gibt, war und ist es ein Akt grober 
Ungerechtigkeit, die progressive Tabellenbelastung des 
Einkommens und die Bemessungsgrundlagen, die 
durch Freibeträge, Freigrenzen, Pauschbeträge und 
Pauschalen maßgeblich bestimmt werden, über lange 
Zeiträume nominal konstant zu lassen („kalte 
Progression”). Bei einer Inflation von jährlich 2 % 
schmelzen Freibeträge innerhalb von 10 Jahren um über 
20 % ihres ursprünglich gesetzgeberisch gewollten Geld-
wertes ab. 
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Die AfD setzt sich ein 
für die Reduzierung der 
Steuer- und Abgaben-
quote.


Wir wollen den Erwerb 
von Wohneigentum 
erleichtern. 







Das Gleiche gilt für die überproportional steigende Steu-
erlast bei lediglich nominalem Einkommenswachstum 
durch die Festschreibung der Steuertabelle. 


Seit der 18. Legislaturperiode des Bundestages werden 
zwar durch Einzelgesetze die Kinder- und die Grund-
freibeträge an die Inflation angepasst und inzwischen 
auch die Tabellenbeträge angehoben. Im Jahrzehnt davor 
ist dies jedoch nicht geschehen, mit der Folge, 
dass man in Deutschland, etwa im krassen Unterschied 
zur Schweiz, mit leicht überdurchschnittlichem 
Einkommen bereits zu Teilen mit dem Spitzensteuersatz 
belastet wird. Es ist ein Gebot elementarer Gerechtigkeit, 
für beide Phänomene eine automatische gesetz-
geberische Dynamisierung vorzunehmen. Dies wurde 
daher auch von der AfD-Bundestagsfraktion wiederholt 
in Antragsform gefordert.


Genauso elementar wird die Steuergerechtigkeit 
verletzt, wenn der Solidaritätszuschlag, der aus Gründen 
der Finanzierung des Aufbau Ost eingeführt wurde, nach 
dem Wegfall dieser Transferleistungen nicht ebenfalls 
entfällt. Maßgebliche Verfassungsrechtler halten die 
nunmehrige vollständige Abschaffung des „Soli“ für 
verfassungsrechtlich zwingend geboten. 


Die AfD-Bundestagsfraktion hat bereits mehrfach 
entsprechende Anträge im Bundestag zur Abstimmung 
gestellt, die alle mit breiter Mehrheit abgelehnt wurden. 
Mit Wirkung für 2021 wurde nunmehr für untere und 
mittlere Einkommensgruppen der Steuerzuschlag 
abgeschafft - mit der Konsequenz, dass etwa die Hälfte 
der 20 Mrd. des jährlichen Aufkommens entfällt. 
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Die zweite Hälfte des Aufkommens bleibt jedoch – 
beispielsweise auch für alle kleinen GmbH – für die 
übrigen Einkommensteuerzahler als Zusatzbelastung 
erhalten. Der Grundsatz der Gleichbehandlung aller 
Steuerzahler wird damit eklatant verletzt. 
Das Bundesverfassungsgericht wird über die 
Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens zu entscheiden haben.


Besteuerung an Digitalzeitalter anpassen:                         
Einführung einer Digitalsteuer


Die AfD fordert die Einführung einer Digitalsteuer für 
Tech-Riesen („Gafam“), die nicht auf den Gewinn, 
sondern auf den Umsatz dieser Unternehmen erhoben 
wird. Denkbar ist dabei die Besteuerung von Umsätzen 
aus dem Platzieren personalisierter Werbung auf der 
Basis von Nutzerdaten, Umsätzen aus Vermittlungs-
diensten zwischen Nutzern und Umsätzen aus dem 
Verkauf von Nutzerdaten. Da die Verhandlungen über 
die Einführung einer Digitalsteuer auf europäischer 
Ebene vorerst gescheitert sind, planen bereits mehrere 
europäische Länder eine entsprechende Regelung auf 
nationaler Ebene oder haben eine solche in Teilen 
bereits umgesetzt. Deutschland sollte sich zügig 
anschließen und eine nationale Digitalsteuer auf den 
Weg bringen. 
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Die AfD fordert die 
Einführung einer 
Digitalsteuer, die nicht 
auf den Gewinn, 
sondern auf den Umsatz 
der Digital-Konzerne 
erhoben wird.
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Wirtschaft: Für einen „Blue Deal“


Wirtschafts- und Innovationspolitik für Deutschland


Die AfD steht für eine marktwirtschaftliche 
Wirtschaftspolitik: Schutz des Eigentums, 
Vertragsfreiheit, die Einheit von Handeln und Haftung, 
Berufsfreiheit und eine wettbewerbliche 
Wirtschaftsordnung sind elementare Bestandteile einer 
freiheitlichen und prosperierenden bürgerlichen 
Gesellschaft. Diese wollen wir erhalten und 
Fehlentwicklungen korrigieren.


In den letzten Jahren haben sich die Bedingungen zur 
Mehrung des Wohlstandes verschlechtert. Die weltweite 
Konjunktur hat an Fahrt verloren. Politisch initiierte 
Umbrüche wie die „Klimarettung“ fordern enorme
 Investitionen und Umstrukturierungen und treffen 
manche Branchen brachial. So wird der Kern der 
deutschen Wirtschaft geschwächt. Gleichzeitig liegt 
Deutschland gemäß einer Studie der Europäischen 
Zentralbank bei diversen Wohlstandsindikatoren im 
europäischen Vergleich auf den hinteren Plätzen.


In dieser Situation legt die Corona-Pandemie die 
internationale Wirtschaft zeitweise weitgehend lahm 
und führt zu einem dramatischen Rückgang der 
Wertschöpfung. Die deutsche Volkswirtschaft ist 
exportorientiert und von internationaler Arbeitsteilung 
abhängig. Deshalb ist unser Land ganz besonders von 
den weltweiten Auswirkungen der Corona-Krise 
betroffen.


Die AfD will deshalb die Volkswirtschaft auf einen 
normalen Entwicklungspfad zurückführen.


42 Wirtschaft: Für einen „Blue Deal“


Den Mittelstand entlasten


Der deutsche Mittelstand stellt nicht nur einen Großteil 
der Arbeitsplätze bereit, er bildet auch mit seiner 
Flexibilität und seinem Erfindungsreichtum einen 
Stabilitätsanker für unsere Wirtschaftsstruktur. Dies 
schafft er oft ohne staatliche Subventionen und Steuer-
erleichterungen, von denen vor allem Großkonzerne 
profitieren. 


Er verkraftet aber nicht die Doppelbelastung durch
politisch initiierte Strukturbrüche und pandemie-
bedingte Einschränkungen. Billionenschwere Rettungs-
pakete können nicht eine Erholung der Realwirtschaft 
ersetzen oder über Nacht herbeiführen; stattdessen 
wird damit nur eine Umverteilung im Sinne der „Großen 
Transformation“ und zum Nachteil unserer Konkurrenz-
fähigkeit auf dem Weltmarkt vorangetrieben.


Politisch induzierte Belastungen aussetzen


Wir wollen die Wirtschaft von politisch herbeigeführten 
Belastungen komplett befreien. Dafür wollen wir, wo
nötig, auch die Rechtslage anpassen. Davon unbenom-
men setzen wir uns auf nationaler Ebene für eine Ent-
schädigung der Wirtschaftssektoren ein, die von 
den Corona-Maßnahmen besonders betroffen sind.


Technologieführerschaft mit „Blue Deal“


Der deutsche Erfindergeist ist legendär. Heute sind 
Erfinder aber mobil und wandern oft aus, da sie hier mit 
Auflagen gegängelt werden und nicht die Entwicklungs-
unterstützung und Geldgeber finden, die den Aufbau 
eines Unternehmens fördern.
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Wir setzen uns für die 
Entschädigung der 
Wirtschaftssektoren 
ein, die in Deutschland 
von den Corona-Maß-
nahmen besonders 
betroffen sind. 


Die AfD steht für eine 
marktwirtschaftliche 
Wirtschaftspolitik. Wir 
wollen die Wirtschaft 
von politisch herbei-
geführtenBelastungen 
komplett befreien.







Diese Entwicklung müssen wir umkehren. Wir wollen 
mit einem Blue-Deal-Entwicklungsplan Investitionen in 
Technologieführerschaft entfesseln, indem wir:


 Schulbildung, Hochschulbildung und Forschung 
 verstärkt auf MINT-Fächer ausrichten,


 die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in    
       Produkte fördern,


 Selbständigkeit und Erfindergeist fördern und damit 
      die Dynamik kleiner innovativer Einheiten nutzen.


Technologische und wirtschaftliche Zukunftschancen 
sehen wir beispielsweise


 im Wiederaufbau eines nationalen 
 pharmazeutisch-medizinischen Kompetenz-Clusters,


 in Aufstellung und Umsetzung eines Entwicklungs-  
 plans Quantencomputing,


 in der Entwicklung von Technologien und Geschäfts- 
 modellen zur Weltraumnutzung.


Dazu wollen wir


 die Rahmenbedingungen für Investitionen im Inland  
 verbessern,


 die Infrastruktur auf einen zeitgemäßen Stand 
 bringen,


 Staatseingriffe in den Energiemarkt beenden, damit  
 der Wirtschaftsstandort Deutschland international   
 wettbewerbsfähig bleibt.
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Wir wollen Bürokratie abbauen und den Staat effizienter 
machen durch


 Entschlackung und Flexibilisierung des Arbeitsrechts,
 Beendigung der Benachteiligung des Mittelstands 


       gegenüber multinationalen Großkonzernen,
 Sicherstellung verlässlicher rechtlicher und regulato-


       rischer Rahmenbedingungen ,
 Überprüfung, ggf. Abbau bzw. Befristung von Regulie-


       rungen und Subventionen,
 Überprüfung und Reduzierung der  wirtschaftsrele-


       vanten Rechtsgebiete auf Streitanfälligkeit.


Soziale Marktwirtschaft statt                                                                
sozialistischer „Industriepolitik“


Zu unserem Verständnis von Sozialer Marktwirtschaft 
gehört ein gedeihliches Zusammenwirken von 
Unternehmern und Beschäftigten. Sie sind keine 
Gegner, sondern kooperieren im Geiste der 
Sozialpartnerschaft, um betriebliche Ziele zu erreichen 
und Interessengegensätze ins Gleichgewicht zu bringen. 
Als AfD bekennen wir uns zur Mitwirkung und 
Mitbestimmung der Beschäftigten in den Betrieben und 
zu allgemeinverbindlichen Tarifverträgen. Forderungen 
nach Enteignungen, Abschaffung von Privateigentum 
und Vertragsfreiheit, hetzerische Klassenkampfrhetorik 
oder vorsätzlich herbeigeführte Konflikte durch 
Vertreter linker Parteien lehnen wir dagegen 
entschieden ab. Sie gefährden den sozialen Frieden und 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
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Forderungen nach Ent-
eignungen, Abschaffung 
von Privateigentum und 
Vertragsfreiheit lehnen 
wir entschieden ab.


Die AfD will die 
Rahmenbedingungen 
für Investitionen durch 
eine zeitgemäße 
Infrastruktur und die 
Beendigung von Staats-
eingriffen in den 
Energiemarkt 
verbessern.







Die Zukunft der organisierten Unternehmer- und 
Beschäftigtenvertreter ist blau: 


Unser sozialpolitisches Ziel bleibt „Wohlstand für alle“!


Wir lehnen es ab, dass sich die Bundesregierung 
zunehmend als Unternehmer versteht und betätigt. Sie 
nimmt direkten Einfluss auf Unternehmen und Innova-
tionen und versucht die Wirtschaft durch Vorgaben und 
Subventionen zu steuern. Diese Art von Staatswirtschaft 
führt regelmäßig in den wirtschaftlichen Niedergang. 
Wir wollen die Soziale Marktwirtschaft von 
Ludwig Erhard wiederbeleben und Wohlstand für alle 
schaffen. Die Aufgabe des Staates soll die Erhaltung des 
Wettbewerbs und die Verhinderung von Monopolen, 
Kartellen und sonstigen, den Marktmechanismus 
schädigenden Einflüssen sein. 
Der Schutz vor Wettbewerb, staatlich verordneten 
Preiserhöhungen für vermeintlich gute Zwecke oder die 
von der Bundesregierung propagierte Schaffung 
„europäischer Monopole“ gehören nicht dazu.
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Der Euro ist gescheitert


Die seit 30 Jahren laufende, schleichende Umwandlung 
des Staatenbunds Europa in einen EU-Zentralstaat ist 
von den europäischen Völkern nie gewollt oder 
demokratisch legitimiert worden. Der Euro besitzt nicht 
die institutionelle Grundlage, die unabdingbare 
verfassungsrechtliche Voraussetzung für seine 
Legitimität wäre. Die EU geriert sich heute als 
Bundesstaat – und nicht mehr als Staatenbund 
souveräner Nationalstaaten.


Die Geschäftsgrundlage des Euro ist ebenfalls schon seit 
über zehn Jahren zerstört. Mit der Corona-Krise sind nun 
auch noch die letzten Hemmungen zum 
Verfassungsbruch gefallen. Wir erleben heute eine 
vertragswidrige, sogar sozialistische Gemeinschafts-
haftung, Transferzahlungen und eine Verschuldung auf 
Ebene der EU sowie eine verbotene Staatsfinanzierung 
und mandatswidrige Wirtschaftspolitik durch die EZB – 
alles weitgehend auf Deutschlands Kosten. 


Deutschland muss aus dem untergehenden                       
Euro-System austreten


Die AfD steht auch in der Währungspolitik für ein auf 
sozialer Marktwirtschaft und nationaler Eigenverant-
wortung basierendes, freundschaftliches Miteinander in 
Europa.


Die Grundlage der Eurowährung war: Vermeidung über-
bordender Schulden in allen EU-Staaten und keine 
Haftung der Staaten untereinander. Beide Regeln 
werden permanent gebrochen. Der Euro wird heute
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jeden Tag mit Milliardenbeträgen „gerettet“. Dies über 
billionenschwere Garantien, Bürgschaften und sogar 
direkte Geldgeschenke an „notleidende“ Staaten; 
über „Fazilitäten“, „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“, 
„Next-Generation-EU“-Fond, „Europäische 
Stabilitäts-Mechanismen“, EU-Kurzarbeiterprogramme, 
zinsfreie Kredite, Verrechnungskredite (Target2), 
Aufkäufe von Staatsanleihen durch das EZB-Noten-
banksystem. 
All diese Maßnahmen sind ebenso wie geplante 
EU-Steuern illegal, da sie gegen die Verbote der 
monetären Staatsfinanzierung oder der gegenseitigen 
Haftungsübernahme verstoßen.


Deshalb muss Deutschland diese „Transferunion“ 
aufkündigen und den Irrweg der Dauerrettung durch 
Wiedereinführung einer nationalen Währung beenden, 
ggf. unter paralleler Beibehaltung des Euro oder einer 
ECU-ähnlichen flexibleren Verrechnungseinheit. Jede 
weitere Teilnahme an der „Rettungspolitik” kommt einer 
Insolvenzverschleppung auf Kosten künftiger deutscher 
Steuerzahler gleich.


Keine Schuldenaufnahme durch die EU,                            
Hilfskredite nur auf nationaler Ebene


Die EU maßt sich heute an, entgegen dem Wortlaut 
der EU-Verträge eigene Schulden aufzunehmen. Dabei 
werden die Mittel durch Neuverschuldung beschafft 
und anschließend von EU-Bürokraten über unzählige, 
zumeist ideologisch motivierte Projekte nach Guts-
herrenart ausgegeben. Haftung und Tilgung verbleiben 
jedoch bei den Nationalstaaten. Die Mithaftung 
Deutschlands für diese von der EU aufgenommenen 
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Die AfD fordert eine 
sofortige Einstellung 
jeglicher 
Kreditaufnahme der EU, 
die zu Lasten künftiger 
deutscher Generationen 
gehen würde.


Wir wollen die
„Transferunion“ 
aufkündigen und 
wieder eine nationale 
Währung einführen.  







Kredite, die weitgehend den Euro-Krisenländern 
zugutekommen werden, führt zwangsläufig zu einer 
Verschlechterung der Bonität Deutschlands.
 
Die AfD fordert eine sofortige Einstellung jeglicher 
Kreditaufnahme der EU, die zu Lasten künftiger 
deutscher Generationen gehen würde. Wenn Kredite zur 
Abmilderung der Folgen von überzogenen Corona-
Maßnahmen der Regierung aufgenommen werden, 
dann darf dies ausschließlich auf nationaler Ebene 
geschehen.


Zusätzliche Inflationierung durch überzogene               
Corona-Maßnahmen beenden 


Durch die überzogene Politik der Bundesregierung, der 
EU und der EZB in der Corona-Krise drohen gleichzeitig 
eine wirtschaftliche Depression und eine massive 
Teuerung, da große Teile der „Corona-Förder-
programme“ unproduktiv sind und als reine Geld-
mengenausweitung in den Konsum fließen, der auf der 
Angebotsseite nicht befriedigt werden kann. 


Die AfD fordert, die Corona-bedingten Ausgabenpro-
gramme und die dazugehörige Verschuldung auf das 
notwendige Maß zu beschränken. Die Bundesregierung 
darf keinen EU-Corona-Programmen zustimmen, für die 
Deutschland nur mithaftet, aus denen es wenig Leistung 
erhält, aber durch die drohende Inflation zusätzliche 
Schäden erleiden wird. 
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EZB-Nullzinspolitik beenden


Die EZB sollte eine zweite Deutsche Bundesbank sein. 
Stattdessen betreibt sie eine Währungspolitik der 
wirtschaftsfeindlichen Null- und Negativzinspolitik. 
Diese zerstört langfristig alle kapitalgedeckten Alters-
sicherungssysteme von Betriebsrenten, über staatlich 
geförderte kapitalgedeckte Rentensysteme, private 
Lebensversicherungen bis zu privaten Sparvermögen. 
Inzwischen fehlen über die vergangenen Jahre mehr 
als 500 Mrd. Euro für die Altersvorsorge der Deutschen. 
Die Negativzinspolitik der EZB führt dazu, dass nicht 
mehr wettbewerbsfähige Unternehmen als „Zombies“ 
im Markt verbleiben und den gesunden Unternehmen 
einen unfairen Wettbewerb liefern. 


Nullzinsen führen zu gravierender Kapitalfehlallokation 
in der Realwirtschaft. In Deutschland könnten 
inzwischen 20% bis 50% der Firmen ihre Kapitalkosten 
in einem normalen Zinsumfeld nicht mehr verdienen. 
Das kommt einer permanenten, staatlich geförderten
Insolvenzverschleppung durch die Bundesregierung 
gleich. Bereits nach wenigen Jahren wird das zu kas-
kadenartigen Zusammenbrüchen von sogar bis dahin 
noch gesunden Unternehmen führen und den Auftakt 
zu einer umfassenden Depression bilden. Negativzin-
sen führen außerdem zu weiteren volkswirtschaftlichen 
Schäden, weil der deutsche Kapitalstock von vielen 
Billionen Euro nicht rentabel eingesetzt werden kann. 


Die durch die EZB-Politik verursachte Wechselkursab-
wertung und die Preisexplosion am Aktien- und Immo-
bilienmarkt zerstören die Kaufkraft, wovon insbesondere 
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Die AfD will die 
kapitalgedeckten Alters-
sicherungssysteme wie 
Betriebsrenten, private 
Lebens-
versicherungen bis zu 
privaten Sparvermögen 
erhalten und lehnt des-
wegen die Nullzins-
politik der EZB 
entschieden ab.  


Die AfD fordert: Die 
Bundesregierung
darf keinen EU-
Corona-Programmen 
zustimmen, für die 
Deutschland nur mit-
haftet und aus denen es 
wenig Leistung erhält. 







Arbeitnehmer und Rentner betroffen sind. Die Zins-
manipulation treibt die Immobilienpreise nach oben 
und damit auch die Mieten. Negativzinsen enteignen 
Sparer, Mieter und Rentner und führen langfristig zu 
Altersarmut. 
Weiterhin führt die EZB-Politik zur Zerstörung der 
Märkte für Anleihen. Während die Deutsche Bundes-
bank nur einmal in 50 Jahren Staatsanleihen angekauft 
hat, ist das für die EZB seit 2015 das tägliche „Geschäfts-
modell“. Per Ende 2020 hatte sie für fünf Billionen Euro 
staatliche und private Anleihen erworben; zu großen 
Teilen betreibt die EZB dabei auch noch ideologische 
und verbotene Wirtschaftspolitik. Diese suprastaatliche 
„Rettungspolitik” verletzt geltendes EU-Recht, darunter 
das Verbot der Staatsfinanzierung durch die Zentralbank 
und das Verbot der Haftung für Schulden anderer Mit-
gliedstaaten. Die Rettungspolitik verstößt zudem gegen 
alle seit den 1990er-Jahren gegebenen Zusicherungen, 
„niemals eine Haftung Deutschlands für andere Staaten“ 
zuzulassen.


Die AfD fordert eine Rückkehr zum Recht: (1) Alle 
Maßnahmen der EZB zur Manipulation des freien 
Kapitalmarkts müssen eingestellt werden, (2) keine 
Staatsfinanzierung durch die EZB, (3) keine faktische 
Vergemeinschaftung der Schulden, (4) Beschränkung 
der EZB auf reine Geldpolitik, (5) keine heimliche und 
hoch ideologische Wirtschaftspolitik über „Green Deal“ 
und Anleihekäufe und (6) Ende der Nullzins-Politik und 
der EZB-Anleihekaufprogramme. (7) Die Bundesbank 
wird aufgefordert, sich mit allen Mitteln bei der EZB 
dafür einzusetzen, um eine Änderung der Geschäfts-
ordnung bei den Abstimmungsmodalitäten bzgl. der 
Stimmrechte der Mitglieder des EZB-Rates bei geld-
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politischen Entscheidungen herbeizuführen. Die Stimm-
rechte der Mitglieder des EZB-Rates haben sich am 
Anteil des haftenden Eigenkapitals der Mitgliedsstaaten 
zu orientieren. Das bisher praktizierte Rotations-
verfahren ist zu verwerfen.         


Wohlstand und sozialer Frieden in Europa durch      
Wiedereinführung nationaler Währungen 


Der Euro ist für ein Wirtschaftsgebiet mit derzeit 19 sehr 
unterschiedlich leistungsfähigen Volkswirtschaften eine 
Fehlkonstruktion und kann in dieser Form weder öko-
nomisch noch sozial funktionieren. Die Arbeitslosigkeit 
ist seit Jahren im Süden Europas erschreckend hoch als 
Folge der fehlenden bzw. verloren gegangenen Wett-
bewerbsfähigkeit dieser Länder innerhalb des Euro-
Korsetts. Auch die soziale Euro-Krise ist ein systemi-
sches Problem. Die Lösung besteht in der Wiedereinfüh-
rung der nationalen Währungen, in denen sich die 
Leistungen der jeweiligen Volkswirtschaften 
widerspiegeln.


Durch nationale Währungen wird jeder Staat wieder für 
seine Wirtschafts-, Währungs- und Finanzpolitik verant-
wortlich und erhält damit seine politische Souveränität 
zurück. Damit werden auch die internen Konflikte in der 
Euro-Zone gelöst: Keinem früheren Euroland müssen 
danach noch strenge Vorgaben gemacht werden, um 
seine im Euro-Korsett verloren gegangene Wettbe-
werbsfähigkeit wiederherzustellen.


Die Staaten können ihre Wettbewerbsfähigkeit dann 
wieder, wie vor der Euro-Einführung, durch eigene 
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Die wiedereingeführte 
Deutsche Mark würde 
ihre hohe Kaufkraft 
gegenüber den anderen 
Ländern analog zur 
hohen Leistungsfä-
higkeit der deutschen 
Wirtschaft 
wiedergewinnen.


Die AfD fordert: Alle 
Maßnahmen der Euro-
päischen Zentralbank 
zur Manipulation des 
freien Kapitalmarkts 
müssen eingestellt 
werden.







Entscheidung über die Veränderung des Wechselkurses 
wiederherstellen. Die wiedereingeführte Deutsche Mark 
würde ihre hohe Kaufkraft gegenüber den anderen 
Ländern analog zur hohen Leistungsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft wiedergewinnen. Die Senkung der 
Importpreise würde zu steigenden Realeinkommen 
führen, die der gesamten deutschen Volkswirtschaft 
zugute kämen und nicht nur, wie derzeit, einigen Export-
firmen. 
Der ehemalige Bundeswirtschafts- und Finanzminister 
Schiller hatte dies einst so formuliert: „Jede Währungs-
aufwertung ist eine Sozial-Dividende für das deutsche 
Volk, denn ihr könnt danach im Supermarkt alles billiger 
kaufen“. 


Der AfD ist bewusst, dass die Wiedereinführung der 
nationalen Währung nicht ohne Umstellungs-
belastungen erfolgen kann. Diese werden jedoch niedri-
ger sein als die Kosten des weiteren Verbleibs im 
Eurosystem.


Erhalt des Bargelds: Bargeld ist Freiheit und             
Schutz vor Enteignung und Totalüberwachung


Unser Bargeld ist in Gefahr. Mit Unterstützung von 
Bundesregierung, IWF und EZB wird die Abschaffung 
des Bargelds vorbereitet. Mit dessen Abschaffung würde 
die Rolle des Geldes als gebührenfreiem Wert-
speicher eingeschränkt. Eine Abschaffung des Bargeldes 
macht im Krisenfall die Enteignung von Kontoinhabern 
möglich. Bargeld ist ein natürliches Bollwerk gegen 
enteignende Negativzinsen. Ein Bargeldverbot würde 
bedeuten, dass Zahlungsvorgänge nur noch elektronisch 
stattfinden können. Dies eröffnet dem Staat und Banken 
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die totale Kontrolle über alle Geldströme und 
Wirtschaftsaktivitäten, über alle Finanztransaktionen, 
unter Umständen sogar über Aufenthaltsorte aller 
Bürger. Aus dem gläsernen Bankkunden würde der 
gläserne Mensch – Vollüberwachung bis in private, ja 
intime Lebensbereiche. Mit einem freiheitlichen Rechts-
staat sind solche Kontrollmöglichkeiten nicht vereinbar. 


Die AfD fordert den dauerhaften Erhalt der 
uneingeschränkten Bargeldnutzung als wichtigem 
bürgerlichen Freiheitsrecht und seine Verankerung 
im Grundgesetz. Die AfD spricht sich auch gegen von 
Zentralbanken herausgegebene digitale Währungen aus, 
die ein Einfallstor für die schleichende Abschaffung des 
Bargeldes wären. Die Verfügbarkeit und Wert-
aufbewahrungsfunktion des Bargeldes muss erhalten 
bleiben.


Target-2-Risiko beenden


Auf der Aktivseite der Bundesbankbilanz belaufen sich 
die Überziehungskredite einzelner Notenbanken der 
Euro-Staaten (Target-2-Forderungen der 
Gläubigerstaaten) auf über eine Billion Euro. Diese 
Forderungen der Deutschen Bundesbank sind 
unbesicherte, derzeit unverzinste, nicht fällig stellbare 
Forderungen. Ihre Beitreibung ist mangels Sicherheiten 
ungewiss. Es gibt eine Reihe wahrscheinlicher Szenarien 
für eine Ausbuchung dieser Beträge. Target-2-
Wertverluste stellen ein hohes Milliarden-Risiko für den 
Bundeshaushalt und damit für den deutschen 
Steuerzahler dar. Sicher ist, dass die EZB als Anspruchs-
gegner der Bundesbank im Falle einer (Teil-)Auflösung 
der Eurozone die deutschen Target-Forderungen nur 
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noch in abgewerteten Euros oder gar nicht mehr zurück-
zahlen wird. Wegen der substanzlosen Target-
Forderungen kommen die noch immer sehr hohen 
deutschen Außenhandelsüberschüsse innerhalb der 
Eurozone der deutschen Volkswirtschaft kaum noch 
zugute.


Als Sofortmaßnahme fordert die AfD darum die Bundes-
regierung und die Deutsche Bundesbank auf, die bislang 
geduldete Überbeanspruchung des Verrechnungskontos 
„Target-2“ zu unterbinden. Die Target-2-Forderungen der 
Deutschen Bundesbank sind abzuschmelzen, 
täglich auszugleichen, angemessen zu verzinsen und mit 
Sicherheiten zu unterlegen. Die AfD ist auch offen für 
weitere sinnvolle Vorschläge, die Target-Forderungen zu 
„monetarisieren“ bzw. nutzbar zu machen. So könnte die 
Bundesbank z. B. ihre Target-Forderungen am Kapital-
markt an Investoren weiterverkaufen und die erhaltenen 
Mittel in ausländischen Aktien, ausländischem Gold 
oder anderen Sachwerte anlegen.


Nationale Investitionen


Solange der Euro zu Lasten Deutschlands weiterbesteht, 
kann und sollte auch Deutschland einen großen Teil 
seines Refinanzierungsbedarfs über die EZB und die EU 
abwickeln. Notprogramm-Mittel sind strikt für Hilfen 
und Investitionen in Deutschland einzusetzen und wo 
immer möglich über EU oder EZB zu finanzieren. Auch 
der deutsche Target-Forderungssaldo sollte dafür 
mobilisiert werden.
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Absicherung gegen die Eurokrise,                                              
Geldsystem reformieren, deutsches Staatsgold                  
vollständig zurück nach Deutschland


Deutschland muss auch in einem plötzlichen währungs-
politischen Krisenfall handlungsfähig sein. Bei einer 
Wiedereinführung der Deutschen Mark könnte das 
teilweise im Ausland gelagerte Staatsgold als 
temporäre Deckungsoption dienen. Gold ist nach aller 
historischer Erfahrung eine potenzielle Deckung für eine 
neue Währung, was besonders in Krisen-
situationen bzw. nach Einführung einer neuen Währung 
zum Vertrauensaufbau relevant wird. Staatsgold muss 
ohne Gegenparteien- oder Verwahrrisiko im eigenen 
Land aufbewahrt werden.


Die AfD fordert die Deutsche Bundesbank auf, das im 
Ausland gelagerte Staatsgold vollständig und umgehend 
nach Deutschland zu überführen. Zudem fordert die AfD 
die Herbeiführung eines verfassungsrechtlich 
abzusichernden bilanziellen Sonderstatus der 
Goldreserve zur Abwehr der Ausbuchungsgefahr 
aufgrund der sich seit 2007 dramatisch 
verschlechternden Qualität der Bundesbank-Bilanz. 


Langfristig halten wir eine grundsätzliche Reform des 
Geldsystems für notwendig, hin zu einem freien 
Währungswettbewerb oder einem goldgedeckten 
Währungssystem.
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Außen- und Verteidigungspolitik 


Die Außenpolitik Deutschlands muss sich an               
deutschen Interessen ausrichten


Deutschland ist als eine der bedeutenden Wirtschafts- 
und Kulturnationen der Welt daran interessiert, zu allen 
Staaten gute Beziehungen zu pflegen und das friedliche 
Zusammenleben der Völker zu fördern.


Die AfD bekennt sich zu den Werten der Charta der 
Vereinten Nationen und des Völkerrechts. Insbesondere 
das Selbstbestimmungsrecht der Völker darf nicht durch 
die Agenden zwischenstaatlicher Organisationen, von 
NGOs und durch den Machtzuwachs großer, global 
agierender Konzerne ausgehöhlt werden. 


Die internationalen Beziehungen befinden sich im 
Umbruch hin zu einer multipolaren Weltordnung. 
Sicherheitspolitisch ist dabei langfristig die Erlangung 
strategischer Autonomie für Deutschland und seine 
europäischen Partner anzustreben. In diesem Rahmen 
muss Deutschland seine Rolle in Europa 
verantwortungsbewusst wahrnehmen. 


Die Vergemeinschaftung der europäischen Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) und den europäischen 
Auswärtigen Dienst lehnt die AfD ab.


Eine stabile europäische Friedensordnung bedarf einer 
ausgewogenen Zusammenarbeit sowohl mit den USA als 
auch mit Russland. Dabei sind die legitimen Sicherheits-
interessen aller europäischen Staaten zu berücksichtigen.
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Auch die Vereinten Nationen sind so zu reformieren, 
dass den veränderten Gewichtungen in der Welt Rech-
nung getragen wird. Wir streben einen ständigen Sitz 
Deutschlands im Sicherheitsrat sowie die Abschaffung 
der gegen Deutschland gerichteten Feindstaaten-
klausel in der Charta der Vereinten Nationen an und 
wollen den UN-Migrationspakt (Global Compact for 
Migration) aufkündigen.


Die AfD fordert eine strikte Einhaltung des Nicht-
einmischungsgebots in innere Angelegenheiten von 
Staaten, auch durch nichtstaatliche Akteure. Die Rolle 
der OSZE bei der Stabilisierung von Krisenregionen in 
Europa und seiner Peripherie hat sich dank des 
Konsensprinzips bewährt und muss ausgebaut werden.


Wir setzen uns nachdrücklich für die Stärkung und 
Erweiterung der Kontrollmechanismen in der nuklearen 
und konventionellen Rüstung ein sowie für die Neu-
verhandlung kürzlich ausgesetzter Verträge (INF, Open 
Skies).


Der islamistische Terrorismus stellt weiterhin eine 
ernste Bedrohung der internationalen Staaten-
gemeinschaft dar. Er muss mit allen zur Verfügung 
stehenden legalen Mitteln bekämpft werden.
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Das Verhältnis zu wichtigen Staaten im                              
Wandel der Geopolitik


Die Mitgliedschaft in der NATO und eine aktive Rolle 
Deutschlands in der OSZE sind bis auf Weiteres zentrale 
Elemente unserer Sicherheitsstrategie.


Die NATO muss aber wieder ein reines Verteidigungs-
bündnis werden. Die AfD tritt dafür ein, das Einsatz-
gebiet der NATO auf das Gebiet der Bündnisstaaten zu 
begrenzen. 


Die USA sind derzeit der stärkste Bündnispartner 
Deutschlands. Leitbild der Beziehungen zwischen 
unseren Ländern muss die Gleichberechtigung beider 
Partner sein. Sanktionsmaßnahmen der USA gegen 
Deutschland sind nicht hinnehmbar.


Im Einklang mit den US-Forderungen nach einer ge-
rechten Verteilung der Lasten und den europäischen 
Bestrebungen nach mehr Mitsprache in der NATO ist es 
nur folgerichtig und im deutschen Interesse, die 
europäische Säule der NATO zu stärken.


Eine Entspannung im Verhältnis zu Russland ist Voraus-
setzung für einen dauerhaften Frieden in Europa. Es liegt 
im deutschen und europäischen Interesse, Russland in 
eine sicherheitspolitische Gesamtstruktur einzubinden. 


Wir setzen uns für die Wiederaufnahme regelmäßi-
ger Gespräche im Rahmen des NATO-Russland-Rats 
ein. Ferner sollen die Erweiterung und Vertiefung der 
vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen, die 
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Kooperation im Bereich der Rüstungskontrolle und der 
Verzicht auf den Ausbau militärischer Infrastruktur in 
unmittelbarer Nähe der jeweiligen Interessenbereiche 
der Entspannung dienen.


Die AfD tritt für die Aufhebung der EU-Sanktionen und 
den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zu Russland 
ein. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der 
Gasleitung Nord Stream 2 halten wir für unverzichtbar.


Die Volksrepublik China gewinnt für Deutschland vor 
allem als Handelspartner an Bedeutung. Mit dem Projekt 
der „Neuen Seidenstraße“ hat China ein Jahrhundertvor-
haben gestartet. Um hier mitgestalten zu können, setzt 
sich die AfD für eine offensive Beteiligung Deutschlands 
an dem Projekt ein. Die chinesische Seidenstraßen-
Strategie von Ost nach West sollte Deutschland durch 
eine Initiative von West nach Ost ergänzen. Das gilt 
insbesondere für überregionale Infrastrukturprojekte.


Die zunehmende Einflussnahme Chinas in der Welt ist 
eine Herausforderung. Eine Kooperation mit China darf 
nur unter Bedingungen der Gleichberechtigung und 
Fairness erfolgen. Das setzt insbesondere eine 
Angleichung der rechtlichen Rahmenbedingungen für 
Handel und Investitionen voraus. Ein weiterer 
Ausverkauf deutscher bzw. europäischer Technologie 
muss verhindert werden. 


Großbritannien wird auch nach dem Brexit wirtschaftlich 
eng mit Europa verflochten bleiben. Die AfD befürwortet 
daher die Pflege enger Beziehungen zum Vereinigten 
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Königreich. Mögliche Blockaden und Strafmaßnahmen 
seitens der EU lehnen wir ab. 


Die Beziehungen zur Türkei sind schwierig und müssen 
neu gestaltet werden. Die Türkei gehört kulturell nicht 
zu Europa. Ihre zunehmende Islamisierung gibt Anlass 
zur Sorge und zeigt, dass die Türkei sich noch weiter von 
Europa und der westlichen Wertegemeinschaft entfernt 
hat. Die AfD lehnt den Beitritt der Türkei zur EU daher ab 
und fordert das sofortige Ende aller Beitritts-
verhandlungen. 


Wir unterstützen hingegen die Bemühungen der 
Visegrád-Staaten zur Bewahrung der europäischen 
Identität.


Der Westbalkan als wichtiger Teil Europas wird zu-
nehmend zum Interessengebiet fremder Mächte. 
Um ihn zu stabilisieren, tritt die AfD für eine 
privilegierte Partnerschaft mit den Ländern der 
Region ein. Die sicherheitspolitische Zusammenarbeit 
mit ihnen muss auch in Bezug auf das Migrations-
geschehen vertieft werden. Eine Erweiterung der EU 
wird strikt abgelehnt.


Wiederherstellung der Wehrfähigkeit Deutschlands 


Die deutschen Streitkräfte befinden sich in einem deso-
laten Zustand. Es fehlt an Personal und einsatzfähiger 
Ausrüstung. Damit dem Hauptauftrag der Landes- und 
Bündnisverteidigung wieder Rechnung getragen 
werden kann, muss unsere Bundeswehr nicht nur finan-
ziell gut ausgestattet sein, ihr muss die Eigenständigkeit 
insbesondere bei Material und Personal zurückgegeben 
werden. Privatisierungen und Zentralisierungen 
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gehören zurückgedreht und dürfen nur noch dort 
Anwendung finden, wo sie nachweisbar notwendig sind 
und die Einsatzfähigkeit der Truppe erhöhen. Die 
Verantwortung muss wieder in die Hände der Inspek-
teure und Kommandeure, die für die Auftragserfüllung 
verantwortlich sind, gegeben werden.


Die AfD lehnt nukleare Erstschlagvorbehalte ab und setzt 
sich für die globale Abschaffung von ABC-Waffen ein. 
Ziel muss der Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland, 
aber auch der auf Deutschland gerichteten atomaren 
Kurzstreckenwaffen sein. Damit würde die nukleare 
Teilhabe der Bundesrepublik obsolet.


Die AfD fordert außerdem den Erhalt einer autonomen 
und leistungsfähigen wehrtechnischen Industrie in 
Deutschland. Insbesondere den neuen hybriden Bedro-
hungen und den Cyberattacken staatlicher und nicht-
staatlicher Akteure muss durch eine massive Stärkung 
der Bundeswehr auf diesem Gebiet Rechnung getragen 
werden.


Die Bundeswehr soll wieder einen starken Korpsgeist, 
ihre Traditionen und deutsche Werte pflegen. Die Tugen-
den des Soldaten sind Ehre, Treue, Kameradschaft und 
Tapferkeit. Die Bundeswehr muss die besten Traditio-
nen der deutschen Militärgeschichte leben. Sie helfen, 
soldatische Haltung und Tugenden – auch in der Öffent-
lichkeit – zu manifestieren. Militärisches Liedgut und 
Brauchtum sind Teil davon.


Über mehr als fünf Jahrzehnte hat die Wehrpflichtarmee 
der Bundesrepublik Deutschland gute Dienste geleistet 
und für eine Verankerung der Streitkräfte in der 
Gesellschaft gesorgt.
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Die AfD tritt daher für die Wiedereinsetzung der Wehr-
pflicht ein. Die Wehrpflicht soll um ein Gemeinschafts-
dienstjahr ergänzt werden. Dieses soll Anwendung 
finden für Frauen sowie für Männer, die sich nicht für 
den Wehrdienst entscheiden. Der Gemeinschaftsdienst 
soll in den Bereichen Pflege, Feuerwehr oder 
Technisches Hilfswerk geleistet werden.


Um Loyalitätskonflikte zu vermeiden, soll der Dienst in 
den Streitkräften ausschließlich Deutschen vorbehalten 
sein, die über keine andere Staatsangehörigkeit 
verfügen. 


Entwicklungspolitik: Stabilität als                                                            
Sicherheits- und Wirtschaftsinteresse


Die AfD fordert einen grundsätzlichen Strategie-
wechsel in der Entwicklungspolitik, welcher auch 
deutschen Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen 
Rechnung trägt. 


Entwicklungspolitik wird vom Prinzip der Eigen-
verantwortung, der Achtung des Rechts auf staatliche 
Selbstbestimmung und dem Respekt vor der 
kulturellen Identität aller Partner getragen. Hilfe soll 
Hilfe zur Selbsthilfe sein – und keine Unterstützung 
korrupter Systeme. 


Deutschland ist mit über 21 Milliarden Euro das zweit-
wichtigste Geberland für Entwicklungshilfe weltweit. 
Dabei sollte die deutsche und europäische Entwick-
lungspolitik einen realistischen Blick auf die 
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Bevölkerungsexplosion in Afrika wahren 
(von 1,2 Milliarden Einwohnern in 2015 auf 2,4 Milliarden 
in 2050), die auch durch eine optimierte Entwicklungs-
politik von außen kaum beeinflusst werden kann.


Der Erfolg der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
wird durch das strikte Prinzip der Nachfrageorientierung 
seitens der Partnerländer gesichert. Priorität besitzen 
langfristige Kooperationsvorhaben. Eine signifikan-
te finanzielle Selbstbeteiligung der Partnerländer von 
mindestens 51% des gesamten Finanzierungsvolumens 
eines Projektes muss obligatorisch sein. Dieses muss 
messbare Ergebnisse liefern und sollte einer regel-
mäßigen unabhängigen Evaluierung unterzogen 
werden.


Aufgrund der begrenzten Mittel soll vielmehr eine auch 
an deutschen Interessen orientierte Entwicklungspolitik 
auf ausgewählte Länder konzentriert werden. Wichtige 
Kriterien sind dabei (a) ein niedriger Korruptionsindex, 
(b) der pflegliche Umgang mit früheren Entwicklungs-
projekten, (c) Eigenanstrengungen im Bildungsbereich, 
(d) die Offenlegung der Staatseinkünfte, insbesondere 
aus Bodenschätzen und (e) der bisherige Beitrag des 
Empfängerlandes zur regionalen Stabilität. Außerdem 
ist die Gewährung von Entwicklungshilfe an die Bereit-
schaft zur Rücknahme ausreisepflichtiger Migranten zu 
knüpfen.


Um dieses Konzept umsetzen zu können, will die AfD im 
Rahmen der EU-Reform die Entwicklungspolitik wieder 
ganz auf die nationale Ebene der Mitgliedstaaten 
verlegen.
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Deutschland muss seine wirtschaftlichen                        
Stärken ausbauen


Die Weltwirtschaft befindet sich heute im Spannungsfeld 
zwischen einem weiteren Ausbau der globalen Verflech-
tungen und ihrer maßvollen Rückführung in dezentrale, 
regional fokussierte Wertschöpfungsstrukturen.


Deutsche Außenhandelspolitik muss dabei einen 
diskriminierungsfreien Zugang zu ausländischen 
Import- und Exportmärkten für deutsche Unternehmen 
gewährleisten. Das schließt den Zugang zu Rohstoffen 
und die Freiheit der Handelswege mit ein.


Ihre Kernaufgabe ist es daher, verlässliche Handels-
regeln zu erhalten und gemäß den Interessen unseres 
Landes weiterzuentwickeln. Ideologisch motivierte 
Alleingänge, wie das Lieferkettengesetz, lehnen wir ab.


Wir fordern außerdem eine stärkere Kontrolle und 
Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher und 
verteidigungspolitischer deutscher Interessen bei der 
Übernahme deutscher Unternehmen durch 
ausländische Konzerne und Finanzinvestoren. 
Sicherheitsrelevante und grundversorgungsrelevante 
Bereiche müssen vor Übernahmen geschützt werden.


Entscheidungen ausländischer nationaler Gerichte mit 
extraterritorialer Wirkung betrachten wir als nichtig, ein-
seitig verhängte Sanktionen gegen Wirtschaftsprojekte 
unseres Landes als völkerrechtswidrig.
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Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik Deutschlands


Die AfD will deutsche Kultur und Sprache im Ausland 
in deutlich stärkerem Maße als bisher fördern. Die 
deutschen Auslandssender, die Goethe-Institute und 
verschiedenen Kulturprojekte sollen ein positives Bild 
Deutschlands in der Welt vermitteln. Dabei können 
sowohl aktuelle Entwicklungen in den Wissenschaften 
und Künsten als auch unser reiches kulturelles Erbe für 
unser Land werben. Angesichts zunehmender Mobilität 
im Arbeitsleben ist hierbei auch an die Deutschen im 
Ausland und deren Kinder zu denken, die in ihrer 
Muttersprache informiert werden wollen. Der Auftrag 
der Deutschen Welle und der Goethe-Institute, als Mitt-
ler deutscher Sprache und Kultur zu fungieren, 
darf nicht verwässert werden. 


Die Auswärtige Kulturpolitik Deutschlands muss 
außerdem das Ziel verfolgen, zu anderen Völkern und 
Staaten Brücken zu bauen. Wirtschaft, Politik, Kultur 
und nicht zuletzt der Tourismus profitieren davon. 
Ein besseres Verständnis für unsere kulturellen Werte, 
Traditionen und Geschichte kann Vertrauen schaffen 
und Deutschland als zuverlässigen Partner empfehlen. 


Der Schutz und Ausbau der Sprachkenntnisse in 
Gebieten mit deutschen Minderheiten erfordern 
besondere Beachtung und Förderung. Die AfD 
bekennt sich ausdrücklich zur Fürsorgepflicht 
Deutschlands gegenüber deutschen Minderheiten 
und wird deren Interessen im Rahmen ihrer Politik 
nachdrücklich unterstützen.
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In den europäischen Institutionen muss die deutsche 
Sprache gemäß ihrer rechtlichen Stellung und ihrer 
Verbreitung auch tatsächlich den Verfahrenssprachen 
Englisch und Französisch gleichgestellt werden. 
Durch den Austritt Großbritanniens aus der EU hat 
diese Forderung noch mehr Nachdruck erhalten.  
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Innere Sicherheit 


Der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der 
Berliner Gedächtniskirche war der vorläufige Tiefpunkt 
einer ganzen Serie von Ereignissen, die zeigen, dass es 
um unsere Sicherheit schlecht bestellt ist. Die
Gewaltexzesse der linksextremen „Antifa” und migran-
tischer Jugendbanden in den Straßen unserer Städte 
machen deutlich, wie sehr die innere Sicherheit Schaden 
genommen hat. Zunehmende Straßengewalt, Terror und 
Kriminalität sind jedoch keine Naturereignisse, die man 
kritiklos hinnehmen muss. Sie sind menschengemacht 
und haben Ursachen, die man bekämpfen kann. Genau 
das wollen wir tun. 


Linke Gewalt entschieden bekämpfen


Der Linksextremismus überschreitet zunehmend die 
Schwelle zum Linksterrorismus. Wir fordern daher 
verstärkte Anstrengungen im Kampf gegen den 
Linksextremismus.


Die Gewährung staatlicher Fördergelder muss wieder an 
eine Verpflichtungserklärung gekoppelt werden, keine 
extremistischen Strukturen zu unterstützen. Deshalb 
fordern wir die Wiedereinführung einer verbindlichen 
Extremismusklausel. Darüber hinaus fordern wir das 
Verbot der linksextremistischen Plattform „Indymedia“.


Gewalttätige und -unterstützende linksextremistische 
und autonome Gruppen, die der sogenannten Antifa 
zuzuordnen sind, sind als terroristische Vereinigung 
einzustufen. Die von der Bundesregierung beabsichtigte 
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Privilegierung von „Antifa-Recherchen“ muss verhindert 
oder ggf. umgehend abgeschafft werden.


Wirksame Bekämpfung der Ausländerkriminalität


Der erhebliche Anteil von Ausländern insbesondere 
bei der Gewalt- und Drogenkriminalität, aber auch bei 
öffentlichen Unruhen, führt derzeit viel zu selten zu 
ausländerrechtlichen Maßnahmen. Ausländische
Kriminelle können sich sehr häufig auf Abschiebungs-
hindernisse berufen und sind auf diese Weise von 
Abschiebung verschont. Wir fordern daher (a) die 
Erleichterung der Ausweisung, insbesondere die 
Wiedereinführung der zwingenden Ausweisung auch 
schon bei geringfügiger Kriminalität, (b) die Ausweisung 
bereits durch die Strafgerichte, (c) die Ermöglichung 
der Unterbringung nicht abgeschobener Krimineller im 
Ausland, (d) die Schaffung der Möglichkeit, Gefährder, 
insbesondere Terroristen, so lange in Haft zu nehmen, 
wie sie im Inland sind und von ihnen eine erhebliche 
Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. 


Die Einbürgerung Krimineller ist zuverlässig zu verhin-
dern durch die Ablehnung des Erwerbs der deutschen 
Staatsangehörigkeit durch Geburt in Deutschland, weil 
hierdurch u. a. Angehörige krimineller Clans automa-
tisch zu deutschen Staatsbürgern werden können, die 
Abschaffung des einklagbaren Anspruchs auf Einbürge-
rung und die Verschärfung der Ausschlussgründe 
für Einbürgerung bei Kriminalität. 


Bei schwerer Kriminalität innerhalb von zehn Jahren 
nach erfolgter Einbürgerung (Mitwirkung in Terror-
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organisationen, Zugehörigkeit zu kriminellen Clans) ist 
die Einbürgerung zurückzunehmen. Hierzu ist Art. 16 
Abs. 1 GG entsprechend anzupassen.


Vollstreckung im Ausland


Zur Entlastung der Justizvollzugsanstalten sind für aus-
ländische Straftäter Vereinbarungen mit möglichst 
heimatnahen Staaten zur Einrichtung von Vollzugs-
anstalten zu treffen, die den Anforderungen der 
europäischen Menschenrechtskonvention entsprechen. 
Diese sollen unter deutscher Leitung und der Anwen-
dung deutschen Rechts stehen. 


Jugendstrafrecht


Die Sicherheitslage verschärft sich vor allem in 
Ballungsgebieten dramatisch. Eine besondere Rolle 
hierbei spielen gerade junge Täter, denen derzeit ein 
geradezu zahnloses Recht gegenübersteht. Erzieherische 
Erfolge in diesem Segment lassen sich erfahrungs-
gemäß nur durch sofortige Inhaftierung der Täter 
schwerer Delikte erreichen. Wir fordern daher eine 
entsprechende Änderung der einschlägigen Gesetze, 
insbesondere des Haftrechts. Wegen der immer früher 
einsetzenden kriminellen Entwicklung muss das 
Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre abgesenkt und mit 
dem Erreichen der Volljährigkeit auch das 
Erwachsenenstrafrecht Anwendung finden.


Bundespolizei stärken –                                                                              
Grenzschutz ist nationale Aufgabe


Die Sicherheit einer Nation basiert auf sicheren Gren-
zen. In Zeiten ungeregelter Migration und grenzüber-
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schreitender Kriminalität und Terrorismus kommt dem 
Schutz der europäischen Binnengrenzen eine 
wachsende Bedeutung zu. Die Bundespolizei muss 
rechtlich, personell und technisch in die Lage versetzt 
werden, diese Aufgabe zu erfüllen. Wir wollen daher den 
Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei zur 
Bekämpfung illegaler Migration und grenzüberschrei-
tender Kriminalität auf 50 km an den Landesgrenzen 
und im Seebereich auf 80 km ausweiten. Zudem 
fordern wir für die Bundespolizei den Einsatz 
modernster Fahndungstechnik wie den Einsatz von 
Gesichtserkennungssoftware. Fahndungserfolge bei 
Grenzkontrollen anlässlich internationaler Gipfeltreffen 
belegen das Erfordernis eines effizienten Grenzschutzes. 
Wir wollen die Bundespolizei personell und strukturell 
auf einen wirksamen Grenzschutz unseres Landes 
ausrichten.


Reform der Polizei


Die Polizeibeamten in Bund und Ländern gewährleisten 
die öffentliche Sicherheit unter großem persönlichen 
Einsatz. Dabei werden sie oft vom Staat im Stich 
gelassen: Personalmangel, strukturelle Unzulänglich-
keiten, unzureichende Ausrüstung und Bewaffnung bei 
schlechter Bezahlung und miserabler sozialer 
Absicherung. Diese Zustände sind empörend. 
Damit muss endlich Schluss sein.


Die AfD fordert für Polizei, Soldaten und Rettungsdienste 
eine bundeseinheitliche Besoldung und angemessene 
Vergütungen mit Gefährdungszulagen sowie weitere 
Zulagen für Überstunden und Sondereinsätze. Ferner 
fordern wir angemessene Bewaffnung und Ausrüstung, 
u. a. Körperkameras. 
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Der Dienstherr muss die Dienstunfähigkeits- und 
Diensthaftpflichtversicherung übernehmen sowie für 
eine Anpassung der Hinterbliebenenversorgung in Höhe 
der Pensionsansprüche des letzten Amtes bei Tod durch 
qualifizierten Dienstunfall sorgen.


Fahndungsmöglichkeiten verbessern


Zur Verbesserung der Fahndungsmöglichkeiten 
sollen die Polizeibehörden an kriminalitäts-
neuralgischen Plätzen und Gebäuden eine Video-
überwachung mit Gesichtserkennungssoftware 
einsetzen können. Bei der Fahndung nach unbekannten 
Tätern soll es erlaubt werden, vorhandenes 
DNS-Spurenmaterial auch auf biogeografische 
Merkmale der gesuchten Person untersuchen zu lassen, 
um zielgerichtete Fahndungsmaßnahmen zu ermögli-
chen. Durch zwischenstaatliche Vereinbarungen soll 
erreicht werden, dass auch der Polizeibeamte im Einsatz 
in die Lage versetzt wird, festzustellen, ob und ggf. 
welche Ermittlungs- und Strafverfahren gegen eine 
kontrollierte Person im Ausland anhängig waren und 
sind.


Organisierte Kriminalität bekämpfen


Die Organisierte Kriminalität (OK) wollen wir entschie-
den und nachhaltig bekämpfen. Durch kriminelle Aktivi-
täten erworbene Vermögen müssen eingezogen werden. 
Das geschieht bisher noch nicht in zufriedenstellender 
Weise. Die schon bestehenden rechtlichen Instrumen-
te dafür müssen besser genutzt und weiterentwickelt 
werden.


Die Mehrzahl der Täter im Bereich der Organisierten 
Kriminalität sind Ausländer. Ihre Ausweisung muss 
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vereinfacht werden. Deshalb ist für diesen Personenkreis 
die OK-Zugehörigkeit als Ausweisungsgrund 
einzuführen.


Sicherheit der Bürger verbessern


Auf Vorschlag der EU-Kommission hat das EU-Parla-
ment in Reaktion auf die Terroranschläge von Paris im 
November 2015 die EU-Feuerwaffenrichtlinie 
geändert. Damit kommt es zu einer weiteren Verschär-
fung des Waffenrechts. Betroffen von der Verschärfung 
des ohnehin schon restriktiven Waffenrechts sind vor 
allem Sportschützen, Jäger und Waffensammler. Illegale, 
für terroristische Anschläge benutzte Waffen werden 
davon nicht erfasst. Die Umsetzung der EU-
Feuerwaffenrichtlinie lehnen wir weiterhin ab.


Statt Legalwaffenbesitzer zu kriminalisieren, ist dem 
illegalen Waffenbesitz und -handel ein Riegel vorzu-
schieben.


Strafjustiz verbessern


Die AfD setzt sich für eine schnelle Verbesserung der 
Justizorganisation, für eine Stärkung unseres Rechts-
systems und für einen effektiven Rechtsschutz der 
Bürger ein. 


Im Einzelnen wollen wir die Verfahren beschleunigen 
und dafür (a) die noch aus dem 19. Jahrhundert 
stammende Prozessordnung modernisieren, (b) mehr 
Personal für das Justizwesen einstellen, (c) Schwer-
kriminalität durch Erleichterung der Inhaftnahme 
wirkungsvoller bekämpfen, (d) weniger Strafen zur 
Bewährung aussetzen und (e) das Mindeststrafmaß bei 
„Messerdelikten“ erhöhen. 
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Islam


Die AfD steht uneingeschränkt zur Glaubens-, Gewis-
sens- und Bekenntnisfreiheit nach Art. 4 Grundgesetz. 


Muslime, die sich integrieren und unsere Grundordnung 
und die Grundrechte anerkennen, sind geschätzte 
Mitglieder unserer Gesellschaft. 


In unserem säkularen Staat steht staatliches Recht über 
religiösen Geboten. Soweit der Islam einen Herrschafts-
anspruch als alleingültige Religion erhebt, die Rechts-
grundsätze der Scharia auch in Deutschland durch-
setzen will und unsere Rechtsordnung nicht voll 
anerkennt oder sogar bekämpft, ist er mit der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung Deutsch-
lands nicht vereinbar und gefährdet den inneren 
Frieden.


Eine Kritik des Islams ist wie jede andere Religionskritik 
legitimiert durch das Grundrecht auf freie Meinungs-
äußerung. Es ist inakzeptabel, die Kritik am Islam durch 
den Vorwurf der „Islamophobie“ oder des „Rassismus“ zu 
unterdrücken.


Jüdisches Leben wird in Deutschland nicht nur von 
Rechtsextremisten, sondern zunehmend auch von
 juden- und israelfeindlichen Muslimen bedroht. 
Angriffe auf Juden sowie antisemitische Beleidigungen 
müssen konsequent strafrechtlich geahndet werden. 
Die Al-Quds-Tage in Berlin, wo Demonstranten die 
Zerstörung Israels fordern, sind dauerhaft zu verbieten.
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Die vom Verfassungsschutz als sehr hoch 
eingeschätzte Terrorgefahr durch Dschihadisten ist eine 
ständige Bedrohung unseres Lebens und Friedens.


Die Bildung von „Parallelgesellschaften“, in denen
muslimische „Friedensrichter“ die Rechtsvorschriften 
der Scharia anwenden und das staatliche Monopol der 
Strafverfolgung und Rechtsprechung unterlaufen, 
werden wir unterbinden. Rechtsgrundsätze der Scharia 
dürfen in keiner Weise Anwendung in der deutschen 
Rechtsprechung finden. Zudem muss der Macht-
anspruch großer Familienclans durch konsequenten 
Einsatz der Ermittlungsbehörden und des Strafrechts 
gebrochen werden. Kriminelle Clan-Mitglieder sind 
abzuschieben. 


Die Finanzierung des Baus und Betriebs von Moscheen 
in Deutschland durch islamische Staaten wollen wir ge-
setzlich verbieten. Die Kooperation deutscher Behörden 
mit der türkisch-islamischen Anstalt für Religion (DITIB), 
die Teil der türkischen Religionsbehörde ist, will die AfD 
beenden. Die Verleihung des Status als Körperschaft 
öffentlichen Rechts an islamische Organisationen 
lehnen wir ab.


Islamische Vereine, die sich gegen das Grundgesetz und 
die Völkerverständigung richten, wie z. B. die Muslim-
bruderschaft, müssen gemäß Art. 9 Abs. 2 Grundgesetz 
verboten werden. In Deutschland predigende Imame 
sollen sich zu unserer Verfassung bekennen und 
möglichst in deutscher Sprache predigen. 
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Sie müssen bei der Zulassung ein Zertifikat B2 für die 
deutsche Sprache des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen vorweisen können.


Die islamtheologischen Lehrstühle an deutschen Uni-
versitäten sind abzuschaffen und die Stellen der 
bekenntnisneutralen Islamwissenschaft zu übertragen. 
Im konfessionsgebundenen Religionsunterricht an 
staatlichen Schulen soll kein Islamunterricht stattfinden, 
vielmehr eine sachliche Islamkunde im Ethikunterricht. 


Minarett und Muezzinruf sind mit einem toleranten 
Nebeneinander der Religionen, wie es die christlichen 
Kirchen praktizieren, nicht vereinbar.


Der Unterdrückung muslimischer Frauen stellt sich die 
AfD entgegen und fordert in allen Bereichen die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau. 


Das Tragen von Burka und Niqab in der Öffentlichkeit 
wollen wir auch in Deutschland untersagen, ähnlich wie 
in Frankreich, Österreich, Dänemark, den Niederlanden 
und der Schweiz. 


Das Kopftuch als religiös-politisches Zeichen soll im 
Öffentlichen Dienst generell nicht gestattet und in 
öffentlichen Schulen weder von Lehrerinnen noch 
Schülerinnen getragen werden. 
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Um Polygamie und Zwangsheiraten von Muslimen zu 
unterbinden, fordert die AfD, das Verbot der religiösen 
Trauung ohne vorherige standesamtliche Eheschlie-
ßung wieder in Kraft zu setzen. Den Jobcentern sind die 
Personenstandsregister der Standesämter zugänglich 
zu machen, um missbräuchliche Inanspruchnahme von 
Hartz IV durch Zweit- oder Drittfrauen zu verhindern. 
Eheverträge zu güter- und unterhaltsrechtlichen 
Angelegenheiten sollen nur nach deutschem Recht 
geschlossen werden dürfen.
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Migration, Asyl und Integration: 
Human und rational handeln – 
Deutschland schützen


Die Fluchtbewegungen des 21. Jahrhunderts können 
nicht mittels Aufnahme der Migranten in Europa und 
Deutschland bewältigt werden


Noch nie gab es global mehr Flüchtlinge als in den 
letzten Jahren. Neben kriegerischen Auseinanderset-
zungen und staatlichen Verfolgungshandlungen spielt 
insbesondere das enorme Bevölkerungswachstum auf 
dem afrikanischen Kontinent eine überragende Rolle. 
Da dies mit Armut und dem Kampf ums tägliche Über-
leben verbunden ist, wächst der Migrationsdruck auf 
Europa in besonderer Weise. Entgegen der Intention des 
UN-Migrationspakts kann dieses globale Problem nicht 
durch Migration gelöst werden. Selbst kleinere Teile 
dieser Entwicklung, die sich in Millionen von Menschen 
ausdrücken lassen, können weder ökonomisch, noch 
sozial- und integrationspolitisch in Europa aufgefangen 
werden. Deutschland und die anderen europäischen 
Länder würden destabilisiert, ohne dass ein wirkungs-
voller Beitrag zur Lösung des globalen Problems geleistet 
wird.


Asylmissbrauch beenden


Das derzeitige Asylsystem ist dysfunktional und gleicht 
einer Lotterie. Finanzielle Fehlanreize und unterlassene 
Abschiebungen führen zu illegaler Migration, Schleuser-
kriminalität und zahlreichen Todesopfern im Mittelmeer. 
Die meisten dieser Migranten begeben sich in der 
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Hoffnung auf ein besseres Leben auf den Weg nach
Europa. Die Hilfe für Menschen in Not muss jedoch von 
der Aufnahme in Deutschland entkoppelt und in den 
Krisenregionen selbst geleistet werden, wo dies weit 
effektiver ist und viel mehr wirklich Hilfsbedürftige 
erreicht.


Die unlösbaren Folgeprobleme


Die desaströsen Folgen der unregulierten Massenzu-
wanderung seit 2015 sind unübersehbar und verschär-
fen sich weiter: überproportionale Zuwandererkrimi-
nalität, Terroranschläge und islamischer Separatismus 
belegen dies ebenso wie dreistellige Milliardenkosten, 
Wohnraummangel und die hohe Arbeitslosigkeit unter 
den Zuwanderern. Erfolgreiche Integration kann und 
wird so nicht gelingen.


Unsere Lösung: Ein Schutzsystem des 21. Jahrhunderts in 
Anlehnung an das australische Modell.


Eine existentielle Frage wie die Zuwanderung muss in 
demokratischer Selbstbestimmung auf nationaler Ebene 
entschieden werden. Unser Modell für das 21. Jahrhun-
dert hat neben der Ablösung der überholten internatio-
nalen Regelwerke, wie der Genfer Flüchtlingskonvention 
von 1951, folgende Kernpunkte:


 Fokus auf humanitäre Hilfe in Krisenregionen selbst  
 (intrakontinentale Fluchtalternativen)


 Zurückweisung von Asylsuchenden bei Einreise an   
 der Grenze gemäß Art. 16a Abs. 2 S. 1 GG


 Ausschließlich qualifizierte Einwanderung nach 
 japanischem Vorbild
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 Humanitäre Aufnahme nur für vom Bundestag   
 ausgewählte, besonders schutzbedürftige Personen,  
 für deren Auswahl ein mit der deutschen Werte- und  
 Gesellschaftsordnung vereinbarer kultureller und 
 religiöser Hintergrund ein wichtiges Kriterium ist.


Solange ein dauerhafter und wirksamer Schutz der   
EU-Außengrenzen fehlt und die untaugliche über-  
staatliche Rechtslage fortbesteht, muss Deutschland   
die Kontrolle der Grenzen und die Unterbindung 
illegaler Grenzüberschreitungen selbst in die Hand   
nehmen.


Wir fordern daher:


 Einreisen darf künftig nur noch, wem dies erlaubt   
 ist. Zurückweisungen an der Grenze müssen wieder  
 als selbstverständliches Recht souveräner Staaten   
 aufgefasst werden.


 Die Grenzen müssen zur Abwehr unerlaubter Zuwan- 
 derung und zur Kriminalitätsbekämpfung mit 
 einer modernen und wirksamen Sicherung ausge-
 stattet werden. Dabei muss grenzüberschreitender   
 Pendler-, Urlaubs- und Warenverkehr ohne unzu-  
 mutbare Einschränkungen gewährleistet sein.


 Um die „Grüne Grenze“ mit derselben Effektivität   
 überwachen zu können, wird ein umfassendes und   
 modernes Grenzsicherungskonzept erarbeitet. 
 Hierzu können auch physische Barrieren wie z. B.   
 Grenzzäune zur Sicherung der Staatsgrenzen 
 gehören.
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Asylparadies Deutschland schließen


Seit 2015 trägt Deutschland die Hauptlast der 
illegalen Zuwanderung nach Europa, verursacht durch 
eine Vielzahl selbstverschuldeter Ursachen. Die AfD hat 
einen umfassenden Maßnahmenkatalog zur Wieder-
herstellung geordneter Verhältnisse im Asylverfahren 
erarbeitet und wird dessen Umsetzung konsequent 
einfordern:


1. Keine pauschalen Zuwanderungskontingente und   
 Umverteilungsquoten, egal ob im nationalstaatlichen,  
 europäischen oder außereuropäischen Rahmen (z. B.  
 Resettlement).
2. Keine Aufnahme von Migranten im Rahmen 
 einer „europäischen Lösung“, die durch Miss-  
 brauch der Seenotrettung nach Europa gelangen.   
 Vielmehr muss gemäß dem internationalen Seerecht  
 grundsätzlich eine Ausschiffung der Betroffenen am  
 nächstgelegenen geeigneten Seehafen erfolgen. Die  
 heute praktizierte Form der Seenotrettung wirkt häu- 
 fig als tödlich endender Pull-Faktor.
3. Beantragung von Asyl und Eröffnung des Antragsver- 
 fahrens nur bei nachgewiesener Identität und Staats- 
 angehörigkeit.
4. Strenge Bestrafung von Falschangaben im 
 Asylverfahren.
5. Ausweitung der Zahl sicherer Herkunftsstaaten. 
6. Bekämpfung des Missbrauchs legal erteilter Visa zum  
 Zweck der Asylantragstellung;
7. Verlust des Schutzstatus nach Reisen von Asylbe-  
 rechtigten in ihr Herkunftsland. Wer sein „Verfolger- 
 land“ besucht hat, ist beim Versuch der Wiederein-
 reise an der deutschen Grenze zurückzuweisen.
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8. Ablehnung jeglichen Familiennachzuges für 
 Flüchtlinge.
9. Abschaffung des „Spurwechsels“ abgelehnter und   
 ausreisepflichtiger Asylbewerber. Keine Belohnung   
 für illegale Einreise und Verweigerung der Ausreise.
10. Niederlassungserlaubnis für anerkannte Asyl-
 bewerber erst nach 10 Jahren.
11. Beendigung des Wildwuchses bei der Asylverfahrens 
 beratung und –betreuung. Die „Beratung und Betreu- 
 ung“ erfolgt meist durch nichtstaatliche, freie Träger,  
 die ein finanzielles Interesse an steigenden    
 Flüchtlingszahlen und am Verbleib möglichst vieler   
 Abgelehnter haben. Diese Organisationen zählen   
 zur „Asyl-Industrie“, die sich am Asylsystem berei-  
 chert. Aus Verfahrens- und Rückkehrberatung wird 
 nahezu immer eine Verweigerungs- und Bleibe-
 beratung. Verfahrensberatung darf nur noch nach 
 § 12 a Asylgesetz und nur durch staatliche Stellen   
 erfolgen.
12. Keine Arbeitserlaubnis mehr für Asylantragsteller   
 und abgelehnte Asylbewerber.
13. Jährliche Prüfung des Fortbestands von Asyl-
 gründen über zehn Jahre, da Asyl ein Recht auf Zeit ist  
 und keine Anwartschaft auf dauerhafte 
 Einwanderung begründet.
14. Ausnahmslose Abschiebung von Gefährdern und   
 Straftätern, auch nach Afghanistan, Irak und Syrien.
15. Rückkehrpflichtige sollen eine handwerklich-prak-  
 tische Grundausbildung erhalten können, die sie zum  
 Wiederaufbau ihrer Heimat und zur dortigen 
 Existenzgründung befähigt („fit for return“).
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Abschiebung und Rückkehr


Die unterlassene Aufenthaltsbeendigung abgelehnter 
und ausreisepflichtiger Asylbewerber ist das Gegenteil 
von Rechtsstaatlichkeit: Sie ist Ausdruck fortgesetzten 
Staatsversagens. Die Zahl der Ausreisepflichtigen ist da-
bei kontinuierlich gestiegen und hat im zweiten Quartal 
2021 die Zahl von ca. 300.000 Personen erreicht – 
während die Zahl freiwilliger Ausreisen und erfolgrei-
cher Abschiebungen kontinuierlich sinkt. 


Die Politik hat vor der Aufgabe, diesen Widerspruch 
aufzulösen, kapituliert – getrieben von einer mächtigen 
Anti-Abschiebe-Industrie. Es ist zynisch und inhuman, 
Menschen mit der faktischen Garantie auf dauerhaften 
Verbleib im „reichen” Deutschland anzulocken und dabei 
deren möglichen Tod im Mittelmeer in Kauf zu nehmen. 


Freiwillige Rückkehr ist einer Abschiebung aus finanzi-
ellen, organisatorischen und humanitären Gründen im-
mer vorzuziehen, weshalb Rückkehrbereitschaft deutlich 
mehr als bisher gefördert werden muss.


Die AfD fordert daher zur Wiederherstellung rechts-
staatlicher Zustände:


1. Eine Abschiebeoffensive zum Abbau des Überhangs  
 an Ausreisepflichtigen.
2. Eine nationale und eine supranationale „Remigra-  
 tionsagenda“ als Schutzgewährung in Herkunfts- und  
 Transitregionen nach dem Grundsatz „Hilfe vor Ort“
3. Keine Duldungen mehr, sondern Bescheinigungen   
 über die Ausreisepflicht.
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Die AfD fordert eine 
nationale und eine 
supranationale
 „Remigrationsagenda“ 
als Schutzgewährung in 
Herkunfts- und Transit-
regionen. 


Die AfD fordert die 
Wiederherstellung 
rechtsstaatlicher 
Zustände bei 
Abschiebungen.







4. Zuständigkeitsübertragung für den Vollzug von   
 Abschiebungen an die Bundespolizei und deren   
 entsprechende Ausstattung mit Personal und 
 Kompetenzen.
5. Verhinderung von Abschiebungen zu Straftatbestand  
 erklären.
6. Nutzung freier Platzkapazitäten bei Transportflügen  
 der Bundeswehr, um die Anzahl der Abschiebungen  
 zu erhöhen. 
7. Aufhebung der Kirchenasyl-Vereinbarung zwischen  
 BAMF und Kirchen. Es ist nicht hinnehmbar, dass die  
 Kirchen unter Missbrauch des Kirchenasyls die 
 Fristen für Abschiebungen in EU-Länder aushebeln. 


Leben retten und soziale Gerechtigkeit herstellen 


Im internationalen Vergleich sind die Leistungen 
Deutschlands für Asylbewerber sehr hoch. Anerkannte 
erwartet eine lebenslängliche materielle Absicherung. 
Die Mittel dafür werden aufgebracht von Steuerzahlern, 
die schwer dafür arbeiten müssen, aber keine 
Wirtschaftsflüchtlinge eingeladen haben.


Die Großzügigkeit des deutschen Staates verursacht eine 
erhebliche Sogwirkung, die zum Tod vieler Menschen 
führt. Die Bundesregierung lädt damit schwere 
moralische Schuld auf sich.


Die Asylanerkennung führt zu einer sofortigen Gleich-
stellung in allen sozialen Sicherungssystemen, ohne jede 
vorangegangene Teilnahme am Solidarsystem. 
Das ist sozial ungerecht.
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Die AfD fordert daher zur Senkung von Anreizen und zur 
Wahrung der sozialen Gerechtigkeit:


 Sozialleistungen für Asylbewerber und Ausreise  
 pflichtige sind ausnahmslos als Sachleistungen zu   
 erbringen. 


 Asylanerkennung darf nicht länger den automati-  
 schen, sofortigen, zeitlich und inhaltlich unbegrenz- 
 ten Anspruch auf alle Leistungen des Wohlfahrts-  
 staates bedeuten. Nach österreichischem Vorbild   
 könnte eine Leistungsgewährung in voller Höhe auch  
 vom Erreichen guter Sprachkenntnisse abhängig   
 gemacht werden.


 Eines der Hauptmotive für die gegenwärtige 
 Massenmigration nach Deutschland und Europa ist   
 die Möglichkeit von Migranten, in Deutschland 
 bezogene Transferleistungen und auch legal oder   
 illegal verdientes Geld zurück in ihre Heimat-  
 länder zu überweisen. Um diesen Migrationsanreiz 
 zu  beseitigen, befürworten wir die Einführung einer  
 Steuer auf Rücküberweisungen, die den 
 Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verlassen.


Hilfe vor Ort statt Tod auf dem Weg nach Europa


Hilfe vor Ort hat für die AfD höchste Priorität. Ihr ist 
absoluter Vorrang zu geben vor einer Aufnahme von 
Asylbewerbern in Deutschland. Zugleich werden damit 
wichtige Fluchtgründe abgebaut.


Ein Teil der im Rahmen der Asylpolitik eingesetzten 
zweistelligen Milliardensummen kann heimatnah eine 
vielfache Wirkung entfalten und so helfen, den 
Migrationsdruck auch nachhaltig zu senken.
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Die AfD will die Zuwan-
derung wieder national 
regeln.


Die AfD fordert die 
Wahrung sozialer 
Gerechtigkeit, indem 
nur Sachleistungen als 
Sozialleistungen für 
Asylbewerber und Aus-
reisepflichtige erbracht 
werden.







Zuwanderung wieder national regeln


Die zuwanderungspolitische Souveränität Deutschlands 
ist schon heute nicht mehr gegeben. Hauptgrund hierfür 
ist eine weitreichende Abgabe von Hoheitsrechten an die 
EU und der Beitritt zu internationalen Vereinbarungen, 
die allesamt eine linksextreme „One-world-Utopie“
 verfolgen. 


Die AfD stellt sich dem entgegen. Sie tritt für die Rück-
gabe der Hoheitsrechte zur Rechtssetzung von Asyl 
und Zuwanderung ein und schlägt dafür die folgenden 
Maßnahmen vor:


 Die Vergemeinschaftung des Aufenthalts- und   
 Asylrechts wird rückgängig gemacht. 
 Die europäische Grenzsicherung verbleibt dabei in   
 europäischer Verantwortung (Frontex) parallel zur 
 nationalstaatlichen Verantwortung für die eigene 
 Grenzsicherung.


 Deutschland kündigt unverzüglich den UN-Migrati-  
 onspakt und den UN-Flüchtlingspakt auf, da diese   
 trotz ihrer angeblichen Unverbindlichkeit in 
 nationales Recht eingehen werden.


 Der neue, von der Europäischen Kommission ange-  
 strebte EU-Migrationspakt soll verhindert werden   
 bzw. der Beitritt Deutschlands unterbleiben.


 Kein „Gemeinsames europäisches Asylsystem“   
 (GEAS) mit von der EU festgelegten Aufnahmequoten  
 für Flüchtlinge.
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Qualifizierte Zuwanderung 


Das aktuelle Einwanderungssystem schadet 
Deutschland kulturell sowie wirtschaftlich und ist 
dringend reformbedürftig. Die AfD bekennt sich dazu, 
die kulturelle Identität Deutschlands zu wahren. 


Vorbild einer identitätswahrenden Migrationspolitik 
können für Deutschland nicht klassische Einwande-
rungsländer von der Größe Kanadas oder Australiens  
sein, sondern eher Länder wie Japan, die eine ihrer 
Landesstruktur entsprechende Begrenzung und Steue-
rung der Migration verfolgen.


Durch Lockdown-Krise, Automatisierung und Digita-
lisierung sind die Zeiten rekordhoher Beschäftigung 
absehbar vorbei.  Massenmigration erzeugt Lohndruck 
bis in die Mittelschicht hinein und führt zu Konkurrenz 
um Sozialleistungen. 


Wir fordern die Ausarbeitung eines umfassenden migra-
tionspolitischen Ansatzes nach japanischem Vorbild mit 
dem Primärziel der Interessenwahrung der Deutschen 
und bereits zugewanderter Bürger, die sich zur 
kulturellen Identität Deutschlands bekennen. 


Die Behauptung einiger Wirtschaftsverbände und 
Lobbyisten, in Deutschland herrsche Fachkräftemangel 
und damit ein Bedarf an qualifizierter Einwanderung, 
dient nur vordergründig dem Gemeinwohl und darf 
deshalb nicht maßgeblich sein. Der schädliche Einfluss 
wirtschaftlicher Partikularinteressen oder gar damit 
kaschierter antideutscher Ressentiments muss beendet 
werden.
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Integration gelingt nur, 
wenn die Regeln,
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unserer Gesellschaft 
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Integration 


Bei der Integration sehen wir Zuwanderer und Personen, 
denen wir einen vorübergehenden Schutz gewähren, 
in der Pflicht. Integration gelingt nur, wenn die Regeln, 
Traditionen und Werte unserer Gesellschaft akzeptiert 
werden. Unverzichtbar ist der Erwerb der deutschen 
Sprache.


Die AfD fordert:


 Bei qualifizierten Zuwanderern setzen wir eine in-  
 tensive Integrationsbereitschaft voraus. Der Fokus   
 muss auf dem Spracherwerb liegen, den wir bis zum  
 Niveau B2 unterstützen wollen.


 Die Bevorzugung von Migranten in Form einer Quo- 
 tierung, unter Missachtung des Leistungsprinzips,   
 muss ausgeschlossen werden. Abstriche hin-
 sichtlich der Anforderungen bei der Ausbildung oder  
 bei der Einstellung in den öffentlichen Dienst lehnen  
 wir ab.


 Integrationsprojekte sind einer staatlichen Evalua-  
 tions- und Erfolgsprüfung zu unterziehen. 
 Das Profitgeschäft von NGOs und Wohlfahrts-
 verbänden ist zu beenden.


 Die AfD verlangt, dass das Kopftuch als religiös-
 politisches Zeichen im Öffentlichen Dienst generell   
 nicht gestattet und in öffentlichen Schulen weder   
 von Lehrerinnen noch Schülerinnen getragen wird.   
 Dies betrachten wir als eine der wichtigsten 
 Bedingungen für eine gelingende Integration. Das   
 Kopftuchverbot trägt zur Wahrung des Schulfriedens  
 bei und ermöglicht jungen Mädchen eine freie 
 Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbestimmung. 
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Die deutsche Staatsangehörigkeit ist                                           
ein kostbares Gut


Das Geburtsortprinzip (Erwerb der deutschen Staats-
angehörigkeit durch Geburt in Deutschland, auch wenn 
kein Elternteil Deutscher ist) wollen wir wieder aus dem 
Gesetz streichen und zum Abstammungsprinzip zurück-
kehren, wie es bis zum Jahr 2000 galt. Die Anforderun-
gen - besonders auch in zeitlicher Hinsicht - für eine 
Ermessenseinbürgerung müssen erheblich steigen und 
einen Anspruch auf Einbürgerung darf es nicht mehr 
geben. Die Verleihung der deutschen Staats-
angehörigkeit soll als Erfolg eigener Anstrengung erlebt 
werden und die Betroffenen mit Stolz erfüllen können.  
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Die AfD fordert 
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Familienpolitik 


Familien stärken und fördern


Die AfD bekennt sich zur Familie als Keimzelle unserer 
Gesellschaft. Sie besteht aus Vater, Mutter und Kindern. 
Familie bedeutet Sicherheit, Obhut, Heimat, Liebe und 
Glück. Dieses Werte- und Bezugssystem wird von Gene-
ration zu Generation weitergegeben. 


Von linksgrüner Seite jedoch wird die Institution Familie 
aus ideologischer Motivation heraus diskreditiert, um sie 
durch andere Leitbilder zu ersetzen.


Wir fordern dagegen die Wiederherstellung des grund-
gesetzlich garantierten, besonderen Schutzes der 
Familie.


In der Shell-Jugendstudie 2019 gaben 68% der Jugendli-
chen an, später einmal eine Familie gründen zu wollen, 
19% waren noch unentschlossen. In der Vergangenheit 
konnten allerdings viele junge Erwachsene ihren 
Kinderwunsch nicht wie gewünscht verwirklichen. 
Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer aktivieren-
den, also geburtenfördernden Familienpolitik. Eine Fort-
setzung der herrschenden, familienzersetzenden Politik 
wird die demografische Katastrophe, in die wir geraten 
sind, weiter verschlimmern. Am Ende dieses Prozesses 
steht auch der Zusammenbruch der sozialen Siche-
rungssysteme und letztlich unserer kulturellen Identität. 
Das können wir nicht wollen! Die AfD ist entschlossen, 
dem familienfeindlichen Zeitgeist eine positive, 
familienfreundliche Sozialpolitik entgegenzustellen.
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Ein Schlüssel zu glücklicheren und stabileren Familien 
liegt dabei in aktivierenden familienpolitischen Maßnah-
men und in einer größeren Wertschätzung der Famili-
enarbeit.


Ursachen der demografischen Katastrophe


Die Geburtenrate liegt in Deutschland seit Mitte der 70er 
Jahre weit unterhalb des Niveaus zur Bestandserhaltung. 
Bei einer Geburtenrate von 1,5 Kindern schrumpft ein 
Volk um ca. 30% pro Generation. 


Die Ursachen für den Geburtenrückgang sind vielfältig. 
Durch den Ausbau des deutschen Sozialstaates mit 
Hilfeleistungen für alle Lebenslagen hat sich eine funda-
mental veränderte Einstellung der Bürger zum eigenen 
generativen Verhalten entwickelt. Die Wahrnehmung 
des Staates als Helfer in allen Lebenslagen 
hat die Vorstellung von der eigenen Familie auch als 
generationsübergreifende Wirtschafts- und 
Versorgungsgemeinschaft ersetzt. Vor diesem Hinter-
grund wurde der Hang zur vorrangigen ökonomischen 
Wohlstandsoptimierung während der Lebens-
erwerbsphase zum Leitbild einer materialistischen 
Gesellschaft. Immer mehr Paare haben daher den 
ideellen Wert einer Familie als Sozialisationsraum und 
emotionale intergenerative Lebensgemeinschaft aus 
den Augen verloren. Der Gedanke einer vorrangigen 
„Selbstverwirklichung” hat dazu geführt, zugunsten von 
Einkommen und Karriere Kinderwünsche zurück-
zustellen oder gänzlich aus der eigenen Lebensplanung 
zu verdrängen. 
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Wir fordern die Wieder-
herstellung des grund-
gesetzlich garantierten, 
besonderen Schutzes 
der Familie. 


Die AfD bekennt sich zur 
Familie als Keimzelle 
unserer Gesellschaft.







Eltern, die für Familienarbeit ganz oder teilweise zu 
Hause bleiben, werden in unserer Gesellschaft 
abgewertet. Insbesondere bei doppelberufstätigen Eltern 
besteht durch die strukturelle Benachteiligung von 
Familien in der Arbeitswelt eine mangelnde Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. Hinzu kommen die kinder-
bezogenen Mehrkosten für Wohnraum, Versorgung und 
Ausbildung, die bei der Bemessung von Steuern und 
Sozialversicherungen nur minimal ausgeglichen 
werden. Das alles führt zu durchschnittlich kleineren 
Familien und teilweise auch zu einer gewollten Kinder-
losigkeit.


Leistungsfähigkeit der Familien erhalten


Vor allem Familien der mittleren Einkommensschicht 
werden in Deutschland steuerlich stärker belastet als in 
fast allen anderen europäischen Ländern. Die Geburten-
rate ist bei diesen Familien erschreckend gering. Die AfD 
will hier mit dem steuerlichen Familiensplitting einen 
Paradigmenwechsel einleiten, verbunden mit einer 
Anhebung des Kinderfreibetrages. Als weitere steuerli-
che Maßnahmen fordern wir die vollständige steuerliche 
Absetzbarkeit von kinderbezogenen Ausgaben und eine 
Absenkung der Mehrwertsteuer für Artikel des Kinder-
bedarfs auf den reduzierten Satz. 


Ergänzend sollen Eltern zur Herstellung der Lastenge-
rechtigkeit bei der Geburt jedes Kindes eine Rückzah-
lung bereits entrichteter Rentenbeiträge in Höhe von 
20.000 € erhalten bzw. von zukünftigen Beiträgen in 
entsprechender Höhe freigestellt werden, ohne dass die 
spätere Leistung gekürzt wird.
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Familien unterstützen


Umfragen belegen immer wieder, dass sich viele 
junge Eltern in Deutschland statt Mehrfachbelastung 
und Rollenkonflikten mehr Zeit für ihre Kinder wün-
schen. Kinder unter drei Jahren fühlen sich am wohlsten, 
wenn sie durch die eigenen Eltern betreut werden. Es 
muss wieder möglich sein, dass eine Familie mit kleinen 
Kindern von einem Gehalt leben kann, so dass die Eltern 
frei zwischen Berufstätigkeit oder Erwerbspause 
entscheiden können. 


Eltern, die ihre Kleinkinder selbst betreuen, erleben 
deren Entwicklung unmittelbar, vermitteln ihnen 
Herzensbildung und erhalten damit ihre körperliche und 
seelische Gesundheit, während gerade bei Kindern unter 
drei Jahren eine Fremdbetreuung mit Entwicklungs-
risiken verbunden ist (Großstudie „The NICHD Study 
of Early Child Care and Youth Development“, 1991 und 
2007). Die AfD will daher für die ersten drei Jahre ein
 Betreuungsgeld für Eltern bzw. Großeltern einfüren,  
welches sich als Lohnersatzleistung am bisherigen 
durchschnittlichen Nettolohn der letzten drei Jahre vor 
Geburt des ersten Kindes orientiert, gedeckelt auf die 
Höhe des allgemeinen durchschnittlichen Nettogehalts.


Das Kindergeld soll beibehalten, Missbrauchsmöglich-
keiten müssen aber unterbunden werden. So ist zum 
Beispiel für im Ausland lebende Kinder nur der dort 
übliche Betrag zu zahlen.


Für junge Familien sollen die Erstanschaffungen bei 
Familiengründung durch einen Ehe-Start-Kredit 
unterstützt werden. 
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Es muss wieder möglich 
sein, dass eine Familie 
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von einem Gehalt leben 
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freigestellt werden .







Der Ehe-Startkredit soll Deutschen im Sinne des Grund-
gesetzes gewährt werden sowie EU-Bürgern, die seit 
mindestens 20 Jahren in Deutschland leben. Mit jedem 
Kind wird ein Teil des Kredits erlassen. BAföG-Empfän-
gern soll bei einer Geburt während der Ausbildung bzw. 
während des Studiums die Rückzahlung bei erfolgrei-
chem Abschluss erlassen werden. Für alle Studenten mit 
Kindern soll die Regelstudienzeit auf Antrag um bis zu 
sechs Semester verlängert werden.


Der Wiedereinstieg von Eltern nach der Babypause soll 
vereinfacht werden, indem nach Kinderzahl gestaffelte 
Lohnsubventionen an die Arbeitgeber gezahlt werden.


Familien brauchen bezahlbaren Wohnraum. Neben der 
Schaffung günstiger Mietwohnungen wollen wir auch 
möglichst viele Familien in eigene vier Wände bringen. 
Dazu wollen wir Bauland vergünstigt an Familien ab-
geben und die Konditionen der KfW verbessern: Statt 
teurer Förderung von Energieeffizienzhäusern wollen 
wir gestaffelte Teilerlasse nach Kinderzahl.


Familienfreundliches Deutschland


Wir wollen eine kinderfreundliche Gesellschaft als 
Staatsziel ins Grundgesetz aufnehmen. Das stärkt 
Familien und verpflichtet die Politik zu echter Fami-
lienfreundlichkeit – im Gegensatz zur Aufnahme von 
„Kinderrechten“ ins Grundgesetz, die dem Staat nur „die 
Lufthoheit über den Kinderbetten“ sichern soll. Kinder 
sind schon jetzt Grundrechtsträger. Gesonderte 
„Kinderrechte“ schwächen deshalb nur die Elternrechte 
nach Art. 6 GG.
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Statt Gleichstellungsbeauftragten wollen wir Familien-
beauftragte, die familienfreundliche Entscheidungen 
sicherstellen und somit die aktivierende Familienpolitik 
unterstützen. Staatliche Leistungen und Verwaltungs-
abläufe sind systematisch auf Familienfreundlichkeit zu 
prüfen und anzupassen. Über soziales Marketing soll für 
Familiengründungen und das Leitbild der 3-Kind-
Familie geworben sowie über die damit verbundenen 
Angebote informiert werden.


Mehrgenerationenfamilien sind stärker zu fördern. Für 
Arbeitgeber müssen Anreize für eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf geschaffen werden.


Kinder in den Familien belassen,                                                         
Kindesentzug nur in Ausnahmefällen


Einige Familien bedürfen der staatlichen Unterstützung 
durch Beratung und Hilfe bei der Erziehung. Allerdings 
darf dies nur in äußersten Ausnahmefällen zu einem 
Kindesentzug durch das Jugendamt führen. Leider hat 
sich in den letzten Jahren um die Inobhutnahme von 
Kindern eine regelrechte Industrie entwickelt, die eines 
ständigen Nachschubs an Kindern bedarf. Die Anzahl 
der Inobhutnahmen ist seit 1995 von 23.432 Kindern bis 
2018 auf 52.590 Kinder bzw. um 124% gestiegen. Bis 2019 
haben sich die Ausgaben dafür von ca. 15 Milliarden Euro 
(1995) auf 50,6 Milliarden Euro vervielfacht. In Extrem-
fällen musste sogar die „übermäßige Liebe der Mutter“ 
als Entzugsgrund herhalten.
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Wir wollen eine kinder-
freundliche Gesellschaft 
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Hier fordert die AfD einen radikalen Kurswechsel. Wir 
wollen Fehlentscheidungen vermeiden, die als Willkür 
empfunden werden. Die Jugendpolitik muss auf eine 
Förderung der Familien ausgerichtet werden und das 
Ziel verfolgen, dass die Kinder in ihren Familien bleiben.


Dazu müssen die Beratung und Sanktionierung von 
Familien innerhalb der Jugendämter auf zwei unab-
hängige Stellen verteilt und strikt getrennt werden. Es 
ist seitens der Fachaufsicht und aller Leitungsebenen 
auf die Einhaltung der Gesetze zu achten, insbesonde-
re muss kostenlose Akteneinsicht gewährt werden, es 
muss eine Angemessenheitsprüfung aller Leistungen 
stattfinden, ein Kindesentzug darf nur für eine kurze Zeit 
angeordnet werden und das Wunsch- und Wahlrecht 
für Leistungen des Jugendamtes nach §16 SGB VIII muss 
respektiert werden.


Wir wollen darüber hinaus eine unabhängige Kontrolle 
der Jugendämter und der freien Träger installieren, um 
dem dort herrschenden Wildwuchs Einhalt zu gebieten. 
Die Ombudsstelle muss mit Entscheidungsbefugnissen 
ausgestattet und bekannt gemacht werden, damit sich 
Eltern auch an diese wenden können.


Willkommenskultur für Kinder


Ungeborene Kinder haben ein Recht auf Leben. Viel zu 
oft wird dieses Recht jedoch Zukunftsängsten unter-
geordnet. Solchen Ängsten will die AfD durch konkrete 
Hilfen für Familien in allen Lebenslagen vorbeugen, 
insbesondere den lebensrettenden Ausweg der 
Adoption erleichtern und fördern. Wir wollen die 
Möglichkeiten der anonymen bzw. vertraulichen Geburt 
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weiter ausbauen und stärken sowie die Verfügbarkeit 
von Babyklappen sicherstellen.
Die Gesellschaft muss in Familien, Schule und Medien 
den Respekt vor dem Leben und ein positives Bild von 
Ehe und Elternschaft vermitteln. Diesen Bedarf erkennt 
man daran, dass seit Jahren in Deutschland jährlich rund 
100.000 ungeborene Kinder getötet werden, was der 
Zahl der Einwohner einer Großstadt entspricht.


Die verpflichtende Schwangerschaftskonfliktberatung 
ist in vielen Fällen zu einem formalen Verwaltungsakt 
verkümmert und befördert eine Bagatellisierung von 
Abtreibungen. Sie muss stattdessen dem Schutz des 
Lebens dienen. Wie vom Bundesverfassungsgericht zur 
Bedingung gestellt, ist regelmäßig die Wirksamkeit der 
Beratungsscheinregelung zu überprüfen. Gegebenen-
falls ist durch gesetzliche Korrekturen ein wirksamer 
Lebensschutz zu gewährleisten.


Schwangerschaftsberatungen müssen mit 
transparenten Qualitätsstandards und möglichst unter 
Einbeziehung der Väter durchgeführt werden. 
Abtreibungen, speziell aus sozialen und familiären 
Gründen, müssen dabei die Ausnahme bleiben. Bei der 
Beratung muss explizit über den Entwicklungsstand der 
ungeborenen Kinder und mögliche Spätfolgen einer 
Abtreibung aufgeklärt werden, wie z. B. das Post-
Abortion-Syndrom (PAS). Eine Abtreibung ist 
meldepflichtig, Verstöße dagegen sind zukünftig zu 
ahnden. Die Abtreibungsstatistik soll dadurch die 
wirkliche Zahl der Abtreibungen wiedergeben. Die 
Entscheidung über eine Abtreibung muss natürlich bei 
der Mutter bzw. bei den Eltern liegen, dennoch lehnen 
wir alle Bestrebungen ab, die Tötung Ungeborener zu 
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durchgeführt werden..


Die Jugendpolitik muss 
auf eine Förderung der 
Familien ausgerichtet 
werden und das Ziel 
verfolgen, dass die 
Kinder in ihren Familien 
bleiben.







einem Menschenrecht zu erklären. Wir wenden uns 
strikt gegen die Kommerzialisierung des Mutterleibes 
durch bezahlte Leihmutterschaften und gegen die Ver-
marktung von Gewebe getöteter ungeborener Kinder.


Trennungsfolgen mindern


Kinder sind die Hauptleidtragenden, wenn sich die 
Eltern trennen. Die daraus resultierenden Schäden 
müssen reduziert werden, indem die Problematik aus 
der Sicht der Kinder betrachtet wird. Dazu gehört auch 
die umfassende Unterstützung und Beratung getrennter 
Eltern.


Abstiegsängste und finanzieller Druck belasten Fami-
lien stark und führen oft zu instabilen Ehen und Tren-
nungen. Die AfD fordert daher auch zur Vermeidung 
von Trennungen eine familienfreundliche Steuer- und 
Abgabenpolitik, die es Familien ermöglicht, auf Wunsch 
auch mit nur einem Erwerbseinkommen eine Familie zu 
ernähren, ohne gravierende Einbußen des Lebensstan-
dards. Auch für Eltern, die beide berufstätig sein wollen, 
müssen die weiteren Rahmenbedingungen so ausgelegt 
werden, dass Familie und Beruf möglichst gut vereinbar 
sind.


Da die Mehrheit der Trennungskinder bei den Müttern 
aufwächst, ist ein besonderes Augenmerk auf die Ein-
beziehung der Väter in die Erziehung zu legen. Kinder 
brauchen Vater und Mutter, die jeweils unterschiedliche 
Aspekte für die Entwicklung einbringen. Kinder dürfen 
nicht als Druckmittel oder Instrument der Rache dienen, 
indem der Kontakt dem anderen Partner erschwert oder 
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verwehrt wird. Die Umgangsrechte und-pflichten beider 
Elternteile müssen entsprechend gestärkt werden. Wir 
fordern auch bei nichtehelichen Kindern ein 
gemeinsames Sorgerecht ab Geburt.


Die Reform des Familienrechts von 1977 führte dazu, 
dass selbst Straftaten und schwerwiegendes Fehlverhal-
ten gegen den Ehepartner bei der Bemessung finanziel-
ler Ansprüche nach Trennung und Scheidung oft ohne 
Auswirkung bleiben. Eine derartige Rechtsprechung 
ist nicht geeignet, die Partner zu ehelicher Solidarität 
anzuhalten und beeinträchtigt die Stabilität bestehender 
Ehen. Ohne das Schuldprinzip wiedereinzuführen, muss 
aber schwerwiegendes Fehlverhalten gegen die eheliche 
Solidarität bei den Scheidungsfolgen wieder verbindlich 
berücksichtigt werden.


Verantwortungsvolle Kinderbetreuung


Kinder sollten frei von Indoktrination aufwachsen, bis 
sie in der Familie gefestigt und alt genug sind, sich den 
Problemen unserer Welt zu stellen. Ideologen 
verschiedener Richtungen versuchen aber, Kinder 
möglichst früh zu beeinflussen. Das wurde bereits im 
Dritten Reich und in der DDR in großem Stil praktiziert. 
Politische Ideologien, wie z. B. Genderwahn und 
Klimahysterie, werden den Kindern heute schon im Vor-
schulalter nähergebracht. 


Die AfD fordert, Kitas und Schulen von Angst und 
Hysterie freizuhalten und eine positive Lebens-
einstellung zu vermitteln.
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Häufig wird die politische Beeinflussung von einer 
Frühsexualisierung im Sinne „diverser“ Geschlechter-
rollen begleitet. Die „Sexualpädagogik der Vielfalt“ 
versucht, Kinder in Bezug auf ihre sexuelle Identität zu 
verunsichern und Geschlechterrollen aufzulösen. Sie 
werden dadurch massiv in ihrer Entwicklung gestört. 
Kinder haben das Recht auf Schutz ihrer Intimsphäre, 
damit sie ihre Sexualität selbstbestimmt herausbilden 
können. 


In Kindergärten muss Deutsch gesprochen werden. 
Darauf müssen Erzieher, Träger und Behörden aktiv 
hinwirken. 


Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verein-
fachen, sind Betriebskindergärten stärker als bisher zu 
fördern. Sie reduzieren die Fahrtwege und vereinfachen 
die Abstimmung von familiären und beruflichen Ver-
pflichtungen.


Das Geschlecht ist eine biologische Tatsache


Die menschliche Spezies besteht aus zwei Geschlech-
tern, dem männlichen und dem weiblichen. Diese Zwei-
geschlechtlichkeit wird nicht dadurch aufgehoben, dass 
bei wenigen einzelnen Personen eine Zuordnung zum 
männlichen oder weiblichen Geschlecht schwer oder 
gar nicht möglich ist. Es versteht sich von selbst, dass 
diese Menschen vollwertiger Teil unserer Gesellschaft 
sind und mit der ihnen gebührenden Achtung behandelt 
werden müssen. Wir halten es aber für unangemessen, 
das biologische Regel-Ausnahme-Verhältnis umzukeh-
ren und für eine sehr geringe Zahl von Menschen neue 
Kategorien der geschlechtlichen Klassifizierung (z. B. 
durch Änderung der Toilettenordnung) einzuführen.


114 Familienpolitik


Das biologische Geschlecht wirkt sich unmittelbar auf 
viele Verhaltensaspekte von Männern und Frauen aus. 
Die Geschlechtsrollenbilder in den verschiedenen Kul-
turen bauen darauf auf. Sie können variieren, allerdings 
darf der Einfluss kultureller und sozialer Aspekte nicht 
überschätzt werden. Der Mensch ist kein beliebig um-
formbares Geschöpf, sondern bewegt sich stets in den 
von der Natur gesetzten Grenzen.


Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist ein hohes 
Gut und im Grundgesetz verankert. Die biologische 
Geschlechterbindung des Menschen betrachten wir 
nicht als Last, sondern als Geschenk. Die AfD fordert 
daher die Würdigung auch traditioneller Lebensentwür-
fe und die Wertschätzung der Lebensleistung von Frau-
en, die Familien gründen und Kinder großziehen. Frauen 
sollen genauso wie Männer entscheiden dürfen, welchen 
Lebensweg sie einschlagen, ohne mit gesellschaftlicher 
Ächtung rechnen zu müssen, wie es aktuell im linken 
Zeitgeist verankert ist. Frauenquoten betrachten wir 
dementsprechend nicht als fortschrittlich. Sie stellen 
eine Form der Diskriminierung dar und verfestigen 
das Bild, dass ein erfülltes und anerkanntes Leben für 
Frauen nur durch eine berufliche Karriere erreicht 
werden könne.


Das Geschlecht wird durch die 
Geschlechtschromosomen bestimmt. Wir sehen es 
kritisch, dass „Geschlechtsumwandlungen“ zunehmend 
bagatellisiert werden. Geschlechtsumwandlungen 
bei Kindern und Jugendlichen lehnen wir ab. Eine so 
schwerwiegende Entscheidung darf nur mit der Reife 
und Einsichtsfähigkeit des Erwachsenenalters getroffen 
werden. 
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Arbeits- und Sozialpolitik


Zuwanderung von EU-Ausländern in unsere                      
Sozialsysteme begrenzen


Hunderttausende EU-Ausländer werden als 
Regelleistungsberechtigte in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende geführt. Die AfD fordert, die nationalen 
Vorschriften zum Leistungsbezug der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende dahingehend abzuändern, dass ein 
Leistungsanspruch nur für solche EU-Ausländer besteht, 
die unter Aufnahme einer existenzsichernden Tätigkeit 
einreisten beziehungsweise ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt begonnen und diese über einen 
angemessenen Zeitraum ausgeübt haben. Der Bezug 
von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
im Anschluss an eine existenzsichernde Tätigkeit bzw. 
über den Bezug von Arbeitslosengeld hinaus soll auf 
maximal ein Jahr begrenzt werden.


Nationale Gesetzgebungshoheit im                                               
Sozialrecht verteidigen


Ein stabiles, leistungsgerechtes Sozialsystem gehört in 
die nationale Verantwortung. Eine dauerhafte Abkehr 
vom Einstimmigkeitsprinzip auf EU-Ebene im Bereich 
der Sozialpolitik zugunsten von Mehrheitsentscheidun-
gen wäre faktisch eine weitere Abgabe von Hoheitsrech-
ten an die Europäische Union. Die AfD lehnt aus diesem 
Grund die von der EU vorangetriebene Aufweichung des 
Einstimmigkeitsprinzips im Bereich der Sozialpolitik ab.
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Keine Auszahlungen von Sozialleistungen auf              
ausländische Konten


Sozialleistungen wie Hartz IV oder Sozialhilfe werden je 
nach Wunsch des Berechtigten auch auf ausländische 
Konten überwiesen. Überzahlungen oder Fehlzahlungen 
können nur unter erschwerten Bedingungen zurück-
geholt werden, wodurch dem deutschen Sozialsystem 
ein erheblicher finanzieller Schaden entsteht. Dieser 
belastet jeden Steuerzahler und die Solidargemeinschaft 
zusätzlich. Deshalb fordert die AfD, Sozialleistungen nur 
noch auf inländische Konten zur Auszahlung zu bringen.


Lohndumping in der Leiharbeit verhindern


Leiharbeitnehmer werden vergleichbaren Stammarbeit-
nehmern hinsichtlich der Entlohnung ab dem ersten 
Arbeitstag mindestens gleichgestellt. Um dem erhöh-
ten Kündigungsrisiko und der erwarteten Flexibilität 
der Leiharbeitnehmer Rechnung zu tragen, wird eine 
Flexibilitätsprämie eingeführt. Sie wird als prozentualer 
Aufschlag auf das maßgebliche Arbeitsentgelt geleistet. 
Die bisherige Möglichkeit der stufenweisen Heran-
führung des Entgeltes entfällt. Wirksam geschlossene 
(Branchen-) Zuschlagstarifverträge behalten bis zum 
vereinbarten Ablauf ihre Gültigkeit. Eine Verlängerung 
ist ausgeschlossen.


Mindestlohn beibehalten


Der gesetzliche Mindestlohn ist mit dem Wesen der 
Sozialen Marktwirtschaft eng verbunden. Er korrigiert im 
Bereich der Entlohnung die Position der 
Niedriglohnempfänger als schwache Marktteilnehmer 
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gegenüber den Interessen der Arbeitgeber als 
vergleichsweise starke Marktteilnehmer. Er schützt sie 
auch vor dem durch die derzeitige Massenmigration zu 
erwartenden Lohndruck. Insbesondere erlaubt der 
Mindestlohn eine Existenz jenseits der Armutsgrenze 
und die Finanzierung einer, wenn auch bescheidenen, 
Altersversorgung, die ansonsten im Wege staatlicher 
Unterstützung von der Gesellschaft zu tragen wäre. 
Mindestlöhne verhindern somit die Privatisierung von 
Gewinnen bei gleichzeitiger Sozialisierung der Kosten. 


Arbeitsleben würdigen –                                                                                 
Arbeitslosengeld I gerecht gestalten


Ein Arbeitnehmer, der nach langen Jahren der Erwerbs-
tätigkeit arbeitslos wird, hat im Regelfall nur Anspruch 
auf ein Jahr Arbeitslosengeld I. Anschließend erhält er 
Arbeitslosengeld II wie ein Arbeitsloser, der noch nie 
zuvor in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat. 


Dies stellt eine Geringschätzung der langjährigen Bei-
tragszahler dar. Die AfD setzt sich für eine Bezugsdauer 
von Arbeitslosengeld I in Abhängigkeit von der 
Dauer der Vorbeschäftigung ein. Der Selbstbehalt bei der 
Berechnung von Arbeitslosengeld II ist sanktionsfrei zu 
erhöhen. Dies ist ein Gebot der Gerechtigkeit, um unter-
schiedliche Erwerbsbiografien bei Arbeitslosigkeit auch 
differenziert zu behandeln.
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Reform der Arbeitslosenversicherung


Der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung soll 
abgesenkt werden, um die Einkommen der Arbeitneh-
mer zu erhöhen und den Produktionsfaktor Arbeit zu 
entlasten. Dazu soll die Arbeitslosenversicherung von 
versicherungsfremden Leistungen entlastet werden und 
der Kreis der Leistungsberechtigten strikt an dem Kreis 
der Beitragszahler ausgerichtet werden. Die Versicher-
ten sollen beim Bezug des beitragsfinanzierten Arbeits-
losengeldes I nicht mehr mit Sanktionen gegängelt 
werden.


Aktivierende Grundsicherung - Arbeit, die sich lohnt


Die AfD will eine „Aktivierende Grundsicherung“ als 
Alternative zum Arbeitslosengeld II (sogenanntes „Hartz 
IV“). Das erzielte Einkommen soll nicht wie bisher 
vollständig mit dem Unterstützungsbetrag verrechnet 
werden. Stattdessen verbleibt dem Erwerbstätigen stets 
ein spürbarer Anteil des eigenen Verdienstes. Dadurch 
entstehen Arbeitsanreize. Wer arbeitet, wird auf jeden 
Fall mehr Geld zur Verfügung haben als derjenige, der 
nicht arbeitet, aber arbeitsfähig ist (Lohnabstandsgebot). 
Missbrauchsmöglichkeiten sind auszuschließen.


Finanzkontrolle Schwarzarbeit stärken


Die Bekämpfung von Schwarzarbeit, illegaler Beschäf-
tigung und Verstößen gegen das Mindestlohngesetz ist 
Aufgabe der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). 
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Die AfD fordert, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim 
Personalaufbau zu stärken, indem u. a. die 
Personalgewinnung über eine neue eigenständige
 zentrale Organisationseinheit organisiert und die 
Ausbildung der FKS-Mitarbeiter neu geordnet wird.


Arbeitsrecht reformieren und vereinfachen


Es soll ein Arbeitsgesetzbuch geschaffen werden, wel-
ches die zahlreichen Einzelgesetze systematisch zusam-
menführt und ergänzt und damit Klarheit und Rechts-
sicherheit schafft.


Gezielte Maßnahmen gegen Wohnungs-                                
und Obdachlosigkeit


Das Problem der Wohnungs- und Obdachlosigkeit wurde 
bislang gesellschaftlich eher am Rande wahrgenommen. 
Die steigende Zahl der Wohnungs- und Obdachlosen 
zeigt jedoch die mangelhafte Planung im sozialen 
Wohnungsbau, die ihre Ursache in der fehlenden kon-
kreten Bedarfsermittlung hat. Die AfD fordert daher 
die sofortige Einführung einer bundesweiten zentralen 
Statistik zur Erfassung der Wohnungs- und 
Obdachlosigkeit.


Mehr Arbeitsplätze mit fairer Entlohnung für     
schwerbehinderte Menschen


Trotz der gesetzlichen Verpflichtung, Arbeitsplätze 
für behinderte Menschen vorzuhalten, ist die Zahl der 
arbeitslosen schwerbehinderten Menschen deutlich zu 
hoch. Um echte Teilhabe für behinderte Menschen am 
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Arbeitsleben zu verwirklichen, fordert die AfD die 
Schaffung von Anreizen in Form eines Bonussystems für 
alle Arbeitgeber für die Einrichtung von mehr Arbeits-
plätzen für Menschen mit Behinderung, gekoppelt mit 
einer fairen Entlohnung.


Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen in 
Krankenhäusern


Menschen mit Behinderungen sollen in Krankenhäusern 
und Reha-Einrichtungen besser betreut werden. Dafür 
sollen die Voraussetzungen für eine soziale Assistenz 
geschaffen werden, wodurch dann auch die Angehörigen 
entlastet würden.
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Das Rentenkonzept der AfD 


Als Partei der Leistungsgerechtigkeit ist es der AfD ein 
besonderes Anliegen, unseren Eltern und Großeltern 
im Rentenalter einen Lebensabend in Würde zu ermög-
lichen. Sie haben unser Land mit ihrer Arbeit zu einer 
der führenden Industrienationen der Welt aufgebaut. 
Die drohende Altersarmut für Millionen Leistungsträger 
ist für uns schon aus diesem Grund unerträglich. Der 
entwürdigenden und ungerechten Rentenpolitik der 
Altparteien erteilen wir daher eine deutliche Absage. 
Zugleich müssen wir das Rentensystem für die Jungen 
vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung 
bezahlbar halten. 


Renten zukunftsfest


Es braucht einen ausgewogenen Ansatz, der die Belange 
aller Betroffenen einbezieht. Der drohenden 
Überlastung der Beitragszahler muss durch einen 
höheren Steuerzuschuss in der Rentenfinanzierung 
entgegengewirkt werden, versicherungsfremde 
Leistungen sind aus Steuermitteln zu begleichen. Dieser 
höhere Steueraufwand darf jedoch nicht durch 
Steuererhöhungen finanziert werden. Vielmehr sind die 
Steuerzuschüsse zur Rente durch konsequente Strei-
chungen von ideologischen Politikmaßnahmen, bei-
spielsweise in der Migrations-, Klima- und EU-
Politik, gegenzufinanzieren. Gute Renten sind künftig 
nur dann finanzierbar, wenn wir die richtigen haushalts-
politischen Prioritäten setzen. Statt linksgrüner 
„Weltrettungsprojekte“ braucht es marktwirtschaftliche 
Freiheit und öffentliche Investitionen in Bildung und 
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Wissenschaft, um über eine prosperierende Wirtschaft 
auch hohe soziale Standards finanzieren zu können.


Freiheit beim Renteneintritt


Unser Anliegen ist nicht nur ein höheres Maß an 
Leistungsgerechtigkeit in der Rentenversicherung, den 
Rentenberechtigten sollen auch mehr Freiheitsrechte 
zugestanden werden. Unserem Freiheitsverständnis 
nach gehört die Entscheidung über den Eintritt in die 
Rentenphase in die Hand des Einzelnen. Die Betroffenen 
haben nach einem langen Berufsleben viele 
Erfahrungen gesammelt und wissen selbst am besten, 
wann sie aus dem Erwerbsleben ausscheiden wollen. 
Manche gehen in ihrer Arbeit auf, haben große Freude 
daran und wollen so lange wie möglich arbeiten. Andere 
haben für ihren Lebensabend andere Pläne, wollen mehr 
Zeit mit dem Partner verbringen, auf Reisen gehen oder 
sich um die Enkelkinder kümmern. Wir wollen deshalb 
jedem ermöglichen, länger zu arbeiten und im Einver-
nehmen mit dem jeweiligen Arbeitgeber zum 
individuellen Wunschzeitpunkt den Ruhestand 
anzutreten. Die Rentenhöhe hängt dabei von den 
eingezahlten Beiträgen und dem Renteneintritt ab. Wer 
länger arbeitet, bekommt entsprechend mehr Rente.


Altersarmut verhindern


Unabhängig vom Zeitpunkt des Renteneintritts muss 
immer gelten: Wer lange in die Rentenkasse einge-
zahlt hat, sollte auch bei einem geringeren Einkommen 
bessergestellt werden als Personen, die weniger ein-
gezahlt haben. Dem wird die AfD gerecht, indem 25% 
der Altersrente nicht auf die Grundsicherung im Alter 
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angerechnet werden. Auf diese Weise wird Altersarmut 
verhindert oder zumindest deutlich verringert. Während 
der Erwerbsphase lohnt es sich daher, auch Tätigkeiten 
mit geringem Einkommen anzunehmen, aus denen sich 
häufig auch höher bezahlte Beschäftigungsverhältnisse 
ergeben. Soziale Gerechtigkeit ist ein integraler Bestand-
teil der AfD-Politik, muss aber immer auch zur Eigenver-
antwortung anregen.


Abschaffung der Politikerpensionen


Diese Eigenverantwortung müssen wir auch von 
Politikern einfordern. Es ist niemandem vermittelbar, 
dass Berufspolitiker bereits nach wenigen Jahren hohe 
Pensionsansprüche erwerben. Das ist vor allem kritisch, 
weil die Nutznießer dieser Gesetze selbst über solche 
Regelungen gesetzgeberisch entschieden haben. Damit 
muss Schluss sein. Politiker sollen wie andere 
Arbeitnehmer auch in die gesetzliche 
Rentenversicherung einzahlen. Auch dies ist Ausdruck 
unseres Verständnisses von sozialer Gerechtigkeit. 


Reduzierung des Beamtenstatus auf                                           
originär hoheitliche Aufgaben


Zu diesem Verständnis gehört auch ein neuer Umgang 
in der Frage „Staatsbedienstete und Renten-
versicherung“. Unsere Beamten sind das Rückgrat der 
deutschen Verwaltung und eine wesentliche Stütze für 
das im internationalen Vergleich gut funktionierende 
Staatswesen. Die hohe Loyalität der Beamten beruht 
auch auf dem Prinzip der Fürsorgepflicht des Diens-
therrn. Darauf beruht die beamtenrechtliche Altersver-
sorgung.
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Die AfD möchte sie deshalb beibehalten, allerdings die 
Verbeamtung auf hoheitliche Aufgaben beschränken, 
wie z.B. bei Bundeswehr, Zoll, Polizei, Finanzverwaltung 
und Justiz. Auf diese Weise wird ein Großteil der 
künftigen Staatsbediensteten in die gesetzliche 
Rentenversicherung aufgenommen und deren 
Beitragsaufkommen gestärkt.


Lastengerechtigkeit zwischen Familien                                  
und Kinderlosen herstellen


Besondere Beachtung verdienen im 
Sozialversicherungssystem die Familien. Eltern tragen 
die Lasten der Kindererziehung. Die späteren 
Leistungen der Kinder, insbesondere in der 
Rentenversicherung, kommen aber allen Rentnern 
zugute, auch den Kinderlosen. Familien mit Kindern 
tragen daher Sonderlasten für die Allgemeinheit.


Die AfD möchte hier einen Ausgleich herstellen, indem 
Familien für jedes Kind 20.000 Euro Beiträge der Eltern 
zur Rentenversicherung aus Steuermitteln erstattet be-
kommen, ohne dass sich die Rentenansprüche dadurch 
verringern. Wurden zum Zeitpunkt der Geburten noch 
keine Beiträge in entsprechender Höhe gezahlt, erfolgt 
eine Anrechnung auf zukünftige Rentenbeiträge. Die 
Eltern werden dadurch in dem Lebensabschnitt wir-
kungsvoll unterstützt, in dem die Kosten für die Kinder 
anfallen und gegebenenfalls ein Elternteil vollständig 
oder teilweise auf das Erwerbseinkommen verzichtet. 
Dies wird nicht nur die Entscheidung für ein Kind oder 
weitere Kinder erleichtern, sondern insgesamt 
Leistungsdruck aus den Familien nehmen und damit die 
Trennungsquote verringern.
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Ungerechtigkeiten bei der                                                                         
Überleitung der Ostrenten beseitigen


Neben den Ungerechtigkeiten gegenüber Familien 
bestehen auch 31 Jahre nach der deutschen 
Wiedervereinigung noch immer Ungerechtigkeiten bei 
der Überleitung der Ostrenten. Bei der in den 
neunziger Jahren erfolgten Rentenüberleitung mit dem 
Renten-Überleitungsgesetz und dem Anspruchs- und 
Anwartschaftsüberführungsgesetz ist es zu Ungereimt-
heiten gekommen. Die im Alterssicherungssystem der 
„DDR” enthaltenen Regelungen für besondere Berufs-
gruppen wurden nur teilweise umgesetzt. Nach dem 
Auslaufen von Übergangsregelungen ergeben sich 
erhebliche Unterschiede je nach Rentenbeginn. Für die 
Härtefälle und groben Unbilligkeiten im Rentenüber-
leitungsprozess werden wir einen Ausgleich durch eine 
Fondslösung schaffen. Im Rahmen der Fondslösung 
sind den Betroffenen pauschalierte Einmalzahlungen in 
angemessener Höhe zu gewähren. Bei der Bemessung 
der Einmalzahlungen soll – soweit dies möglich ist – an 
die zurückgelegte Betriebszugehörigkeit angeknüpft 
werden.


Keine Doppelbesteuerung, Steuerfreibetrag anheben


Neben den besonderen Ungerechtigkeiten gegenüber 
Ostrentnern und Familien in ganz Deutschland gibt es 
auch grundsätzliche Ungerechtigkeiten bei der Renten-
besteuerung. Viele Rentner, die seit 2005 auf ihre Renten 
Steuern zahlen, unterliegen einer Doppelbesteuerung. 
Die rechtlichen Regelungen sind so anzupassen, dass 
dieser verfassungswidrige Zustand abgeschafft wird. 
Generell ist die Besteuerung von Renten aus sozialer 
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Sicht kritisch zu beurteilen. Wir wirken der Einkommen-   
steuerlast dadurch entgegen, dass wir den Steuerfrei-
betrag – wie im steuerpolitischen Abschnitt dargestellt 
– für alle anheben und so zumindest niedrige Renten vor 
der Besteuerung bewahren.


Umlagefinanzierte Rente stärken


Mit unserem ausgewogenen Ansatz und den daraus 
abgeleiteten Maßnahmen werden wir das umlagefinan-
zierte Rentensystem für den Eintritt der Babyboomer ins 
Rentensystem tauglich machen. Wir erhöhen die 
Leistungsgerechtigkeit deutlich, ohne die nach-
kommenden Generationen zu überlasten. Wir zeigen, 
dass Gegenwartsinteressen und generative 
Verantwortung in Einklang zu bringen sind.


Wehrdienst rentenpolitisch würdigen


Die AfD hat sich zum Ziel gesetzt, die ausgesetzte 
Wehrpflicht wiedereinzuführen. In der gesetzlichen 
Rentenversicherung wird die Zeit des Wehrdienstes 
folglich so in Ansatz gebracht, als habe der 
Wehrdienstleistende Beiträge und Verdienste im 
Umfang eines durchschnittlichen Einkommens erzielt. 
Je Monat der Dienstzeit werden somit 1/12 Entgeltpunkte 
dem Rentenversicherungskonto gutgeschrieben. Diese 
Regelung kommt auch den Wehrersatzdienstleistenden 
(Zivildienstleistenden), die den Dienst an der Waffe aus 
Gewissensgründen ablehnen, zugute. 
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Gesundheitspolitik


Die Gesundheitspolitik der AfD baut auf dem 
bestehenden deutschen Gesundheitssystem auf. 
Es zeigen sich jedoch zunehmend Fehlentwicklungen, 
denen sich die Alternative für Deutschland mit Reform-
vorschlägen annimmt. Unser Ziel ist eine am Menschen 
orientierte und wohnortnahe medizinische Versorgung. 
Die Effizienz unseres Gesundheitswesens soll neu 
bewertet werden, Eigenverantwortlichkeit, natürliche 
Prävention sowie Therapiefreiheit gefördert und der Ein-
flussnahme von Lobbyisten strengere Grenzen gesetzt 
werden.


Schluss mit den unverhältnismäßigen                                      
Corona-Maßnahmen


Die Verunsicherung der Bürger mit willkürlichen 
Grenzwerten, nicht nachvollziehbaren Maßnahmen und 
Einschränkungen von Grundrechten durch 
Verwaltungsermächtigungen unter Umgehung der 
Parlamente sind für uns inakzeptabel. Der Schwerpunkt 
freiwilliger Hygienemaßnahmen und Schutz-
bestimmungen muss auf gefährdeten Bevölkerungs-
gruppen liegen.


Das Tragen von Masken in Kindertagesstätten, Horten 
und Schulen lehnen wir ab. Die unverhältnismäßigen 
Lockdown-Maßnahmen sind unverzüglich zu beenden. 
Die Pflicht zum Tragen einer Maske lehnen wir ab.


Eine verpflichtende Impfung (direkt und indirekt), 
Immunitätsausweise, sowie Tracking Apps oder sonstige 
Überwachungsmaßnahmen lehnen wir ab. 
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Wir wollen dafür sorgen, dass der öffentliche und 
wissenschaftliche Diskurs sowie die Achtung des 
Meinungspluralismus gewahrt bleiben. 


Wir fordern die Rückkehr zu bewährten wissenschaftli-
chen Diagnosemethoden zur Feststellung einer 
Infektion. Ein Schnelltest- oder PCR-Test, der laut 
Entwickler und WHO allein nicht zum Infektionsnach-
weis geeignet ist und dessen Falschpositiv-Rate zu 
künstlich überhöhten Inzidenzwerten führt, darf nicht 
länger die Grundlage für Freiheitsbeschränkungen 
durch staatlich verordnete Lockdowns, Zugangsbe-
schränkungen und Quarantäne sein.


Impfen muss freiwillig bleiben


Die AfD verteidigt das Grundrecht auf körperliche 
Unversehrtheit und die Verantwortung jedes Einzelnen 
für seinen Körper.


Einsetzung eines parlamentarischen                                          
Corona-Untersuchungsausschusses


Wir setzen uns dafür ein, dass im Rahmen eines 
Corona-Untersuchungsausschusses die gesamte 
Corona-Politik der Bundesregierung, die Ausrufung 
der Epidemie von nationaler Tragweite, der nicht im 
Grundgesetz verankerte Corona-Gipfel, der Einsatz 
und die Aussagekraft des PCR-Tests, die beliebig festge-
setzten Grenzwerte, die Informationspolitik, fehlender 
wissenschaftlicher Diskurs, die Verhältnismäßigkeit 
der Maßnahmen, die Einschränkung der Grundrechte, 
verpflichtende Tests und Quarantäne sowie die körper-
lichen, psychischen und psychosozialen Schäden durch 
die Maßnahmen, die Maskenpflicht ohne Gesundheits-
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prüfung und die per Notfallzulassung eingesetzten 
Impfstoffe genauestens untersucht werden. Ein beson-
deres Augenmerk ist auf die persönliche Bereicherung 
von Abgeordneten und Regierungsmitgliedern im 
Kontext der Corona-Politik zu legen. 


Krankenhäuser und Kliniken brachen                                      
Planungssicherheit und eine individuell                            aus-
auskömmliche Finanzierung


Die bestehende Finanzierung in dem DRG-
Fallpauschalensystem hat sich als Zuteilungs- und 
Sparsystem mit der „Heckenschere“ erwiesen. Die 
Steuerungsfunktion zur Bereinigung von angeblichen 
Überkapazitäten potenziert Verwerfungen und 
beschleunigt Kliniksterben insbesondere im ländlichen 
Raum.


Die AfD fordert die Einführung eines Individualbudgets 
für Krankenhäuser, um auch in strukturschwachen 
Gebieten wohnortnah beispielsweise Notfalleinrichtun-
gen, Abteilungen für Geburtshilfe und insbesondere die 
stationäre Behandlung von Kindern zu ermöglichen.


In die individuelle Finanzierungsvereinbarung zwischen 
den Krankenkassen und den jeweiligen Kliniken fließen 
das klinische Leistungsgeschehen, die Prüfungs-
ergebnisse des erweiterten neuen Medizinischen 
Dienstes im Gesundheitswesen (MDG), der tatsächliche 
Bedarf in der Bevölkerung vor Ort sowie die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit des jeweiligen Krankenhauses 
ein.
Die AfD fordert mit Blick auf die Trägervielfalt und die 
Zurverfügungsstellung leistungsfähiger Krankenhaus-
strukturen eine Begrenzung privater Träger im Kranken-
hausbereich bei max. 60%.
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Serviceorientierte ambulante Versorgung durch        
Beendigung der Budgetierung


Die Hälfte der niedergelassenen Ärzte erreicht in den 
nächsten Jahren das Rentenalter.


Die Motivation zum Führen einer eigenen Praxis sowie 
zu einer längeren Berufsausübung über die übliche 
Altersgrenze hinaus ist unter den bestehenden Restrik-
tionen gering. Das bestehende System einer leistungs-
unabhängigen Budgetierung führt zu monatelangen 
Wartezeiten auf Facharztbehandlungen, überbordender 
Bürokratie, vorzeitigen Praxisschließungen und stark 
verringertem Wunsch nach beruflicher Selbst-
ständigkeit.


Nicht Kopfpauschalen, Budgetierung und willkürliche 
Honorarkürzungen innerhalb der GKV, sondern eine 
leistungsgerechte Bezahlung der Mediziner sichert eine 
bedarfsorientierte Betreuung des einzelnen Patienten. 
Eine unverhältnismäßige Leistungsausweitung wird 
durch flankierende Maßnahmen vermieden.


1. Ein weiterentwickelter Medizinischer Dienst im 
 Ge sundheitswesen (MDG), der im Gegensatz zum   
 bestehenden System paritätisch besetzt und 
 finanziert sein wird, soll sich aus allen im    
 Gesundheitssystem Beteiligten zusammensetzen. 
 Er wird zukünftig nicht nur ein Instrument der   
 Kostenersparnis für Kostenträger sein, sondern auch  
 ein Mittel zur Leistungsgerechtigkeit für die Patienten  
 und für die Behandlungsqualität.
2. Ein mehrstufiges Bonussystem für Beitragszahler,   
 das notwendige Arztkontakte nicht verhindert, aber   
 von leichtfertigen Besuchen abhält, wird eingeführt.
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Medizinische Versorgung auf dem Land                                
wiederherstellen und sichern


Die AfD betrachtet die Förderung der ärztlichen Versor-
gung im ländlichen Raum als eine der aktuell dringends-
ten Aufgaben.


Folgende Maßnahmen werden die Versorgung dort 
stärken:


1. Aufhebung der Kopfpauschalen-Vergütung und der  
 Budgetierung der ärztlichen Honorierung.
2. Beendigung der Deckelung im Abrechnungssystem   
 (Degression).
3. Finanzielle und organisatorische Niederlassungs-
 hilfen.
4. Abbau der Hürden bei der Anstellung von ärztlichem  
 Personal, wie z. B. der Jobsharing-Limitation.
5. Weiteren Ausbau von Arztpraxen / Polikliniken/MVZ  
 mit angestellten Ärzten auch unter der Trägerschaft  
 der Kommunen, aber unter ärztlicher Leitung.
6. Förderung von Medizinstudenten, die sich nach dem  
 Studium für einen gewissen Zeitraum zu einer   
 Berufstätigkeit in strukturschwachen Gebieten   
 verpflichten.
7. Bereitstellung von günstigen Studiendarlehen für   
 Medizinstudenten, die mit einer - auch anteiligen -   
 Berufstätigkeit in unterversorgten Landkreisen   
 sukzessiv erlassen werden.
8. Konsequente Wahrnehmung des Sicherstellungs-  
 auftrages für eine flächendeckende Versorgungs-  
 dichte durch die Kassen(zahn-)ärztlichen 
 Vereinigungen.
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Zugang zu Heil- und Hilfsmitteln entbürokratisieren


Die Genehmigungspflicht für Hilfsmittel durch die 
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) schafft Versor-
gungslücken für den Patienten und verursacht hohen 
bürokratischen Aufwand.
Sie ist durch eine Festbetragsregelung zu ersetzen. 


Kurzzeitpflegeplätze in Krankenhäusern finanzieren


Im Anschluss an einer Krankenhausbehandlung führt 
das Fehlen von direkt anschließenden Pflege-
möglichkeiten oftmals zu einer unwürdigen Übergangs-
situation. Die AfD fordert, dass Kurzzeitpflegeplätze in 
den Krankenhäusern durch die Pflegeversicherung 
finanziert werden. So wird der Druck auf pflege-
bedürftige Menschen vermieden, die häufig befürchten, 
dass eine Folgebetreuung in anschließenden Pflege-
einrichtungen oder Zuhause nicht sichergestellt ist.


Beendigung des Pflegenotstands


Steigende Patientenzahlen, Abnahme von qualifiziertem 
Pflegepersonal, Überlastung vorhandener Pflegekräfte 
und eine Ausgabendeckelung der Kranken- und 
Pflegekassen bei der Entlohnung der Pflege sorgen für 
eine zunehmende Schieflage im Pflegebereich.
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Die AfD fordert, dass 
Kurzzeitpflegeplätze in 
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Daher fordert die AfD:


1. Eine leistungsgerechte angemessene Bezahlung der  
 Pflegekräfte über einen Flächentarifvertrag mit 
 steuerfreien Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen.
2. Eine bundeseinheitliche gesetzliche Personalunter-  
 grenze für Pflegeeinrichtungen mit einer Puffer-
 regelung bei deren kurzzeitiger Unterschreitung.
3. Regelmäßige Überprüfung der Ergebnis- und 
 Abrechnungsqualität in Pflegeeinrichtungen.
4. Förderung und Finanzierung der Ausbildung zur 
 Pflegefachkraft und nicht nur der Pflegehilfskräfte   
 über das Jobcenter.


Die AfD fordert das Fortbestehen der verschiedenen 
Versorgungsformen und die Förderung altersgerechter 
Wohnformen. Wir befürworten weiter die getrennte 
Berufsausbildung von Gesundheits- und Kranken-
pflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege, die sich 
über Jahrzehnte bewährt hat. Die generalisierte 
Pflegeausbildung halten wir für eine Fehlentwicklung zu 
Lasten der Pflegebedürftigen.


Vorfahrt für die häusliche Pflege


Über 70% der Pflegebedürftigen bevorzugen die 
Unterbringung zu Hause. Sie ist nicht nur aus sozialen, 
sondern auch aus finanziellen Gründen vorzuziehen. 
Die stationäre Pflegebedürftigkeit ist soweit wie möglich 
hinauszuschieben. Die Unterstützung von pflegenden 
Angehörigen ist durch die weitgehende Angleichung des 
Pflegegeldes an die Pflegesachleistungen zu fördern.
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Vereinfachung und bessere                                                                       
Übersichtlichkeit in der sozialen Pflege- und                     
gesetzlichen Krankenversicherung


Die AfD schlägt eine Zusammenlegung von sozialer 
Pflegeversicherung und gesetzlicher Kranken-
versicherung vor, um häufig auftretende Schnittstellen-
probleme bei der Versorgung von Pflegebedürftigen, die 
gleichzeitig häufig auch multimorbide sind, 
zu vermeiden.


Der Leistungsumfang der sozialen Pflegeversicherung 
soll dabei dem Versicherungsprinzip in der Kranken-
versicherung angeglichen werden. Da eigene Kinder für 
das Funktionieren des Sozialstaates unabdingbar sind, 
muss berücksichtigt werden, dass kinderlosen 
Versicherten aufgrund des Wegfalls der Kinder-
erziehung mit all den damit verbundenen Kosten im 
höheren Maße die Bildung eigener Rücklagen für den 
Pflegefall zumutbar ist.


Arzneimittelversorgung verlässlich machen


Die zunehmende Wartezeit insbesondere auf lebens-
wichtige Medikamente sowie eine Gefährdung gleich-
bleibender Versorgungsqualität weisen Reformbedarf 
auf. 
Folgende Forderungen der AfD ergeben sich daraus:


Der überwiegenden Monopolsituation und einseitigen 
Abhängigkeit vom Ausland wird durch Abschaffung der 
Rabattverträge, Ausweitung des Festbetragsmarktes, 
Anpassung der Herstellerrabatte und Abschaffung der 
Reimportquote entgegengewirkt.
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Zur Vermeidung einer Überlastung des Arzneimittel-
budgets werden diese Maßnahmen durch eine 
Ausweitung der Nutzenbewertung auch für den 
patentgeschützten Anteil der Medikamente und durch 
die Absenkung der Umsatzsteuer für Medikamente von 
19% auf 7 %, finanziert. In anderen EU – Ländern gilt
bereits für Medikamente ein abgesenkter Steuersatz 
oder sie sind ganz steuerbefreit.


Eine Bevorratung von rezeptpflichtigen Medikamenten 
für mindestens zwei Monate muss von den Herstellern 
sichergestellt werden.


Für die Gewährleistung einer flächendeckenden und 
qualifizierten Versorgung mit Arzneimitteln müssen die 
inhabergeführten Apotheken erhalten bleiben, die mit 
ihrem Liefer-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsservice an 
365 Tagen die Versorgung der Bürger vor Ort 
sicherstellen.


Organspende, Sterbehilfe


Eine Verpflichtung zur Organspende lehnt die AfD ab.
Der Prozess des Sterbens ist durch die bewährte 
Palliativmedizin und eine passive Sterbehilfe zu 
begleiten.


Cannabis nur in der Medizin


Für medizinische Indikationen sollen unter ärztlicher 
Aufsicht Präparate mit dem Hauptwirkstoff zur Verfü-
gung stehen. Wir befürworten den Ausbau der suchtpsy-
chiatrischen Versorgung für eine dauerhafte Abstinenz 
von Drogen.
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Antibiotikaresistenzen vermeiden                                               
und konsequent bekämpfen


Wir fordern verpflichtende Untersuchungen auf 
multiresistente Keime bei jedem stationären Kranken-
hausaufenthalt. Jede Klinik mit einer Intensivstation 
muss verpflichtend einen klinischen Mikrobiologen be-
schäftigen. Desinfektionsfußmatten, Händedesinfektion 
an Haupt- und Stationseingängen, die Umsetzung fester, 
verbindlicher Besuchszeiten und Abklatschabstriche in 
Kliniken, Pflegeheimen und ambulanten operativen 
Einrichtungen werden der lebensbedrohlichen 
Vermehrung multiresistenter Keime entgegenwirken. 
Unangekündigte Qualitätskontrollen in Kliniken und 
Pflegeheimen, Beratungen und Sanktionen der 
Kassen(zahn-)ärztlichen Vereinigungen bei
 überdurchschnittlichem Antibiotikaverbrauch in 
Praxen runden diese Maßnahmen ab. 
Die Entwicklung von Reserveantibiotika in Deutschland 
sowie der Phagentherapie soll eine staatliche Förderung 
erfahren.


Den Beruf des Heilpraktikers erhalten


Ausbildungs- und Prüfungsstandards brauchen eine 
einheitliche, verbindliche Definition. Im Rahmen der 
freien Berufswahl muss es auch Ärzten ermöglicht 
werden, den Beruf des Heilpraktikers neben der 
ärztlichen Tätigkeit auszuüben.
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Anforderungen an ausländisches Personal im                 
Gesundheitswesen


Medizinisches Fachpersonal muss generell mindestens 
über Sprachkenntnisse auf dem Sprachniveau C1 verfü-
gen. Die fachliche Qualifikation muss uneingeschränkt 
dem deutschen Standard genügen. Studien- und Aus-
bildungsbewerber, die sich auf den Einsatz in unterver-
sorgten Gebieten festlegen, sind zu bevorzugen.


Souveränität des Patienten über seine                                       
Daten herstellen


Medizinische Behandlungsdaten zeichnen sich durch 
besonders hohe Sensibilität aus. Die AfD lehnt die 
Schaffung einer zentralen Datenbank mit der Anbindung 
von Kliniken, Praxen, therapeutischen Einrichtungen 
und Apotheken zur Speicherung vertraulicher 
Patientendaten ab. Wir befürworten eine Speicherung 
von Notfalldatensätzen, einer Medikamentenübersicht 
oder einer Patientenverfügung direkt auf einer 
Krankenversicherungskarte zum Nutzen des Patienten, 
über deren Nutzung dieser eigenverantwortlich 
entscheidet.
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WHO grundlegend reformieren


Die Finanzierung sowie die personelle Struktur der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist grundlegend 
zu reformieren, um die Unabhängigkeit und Neutralität 
der WHO wiederherzustellen und dem Anspruch einer 
internationalen, also zwischenstaatlichen Organisation 
gerecht zu werden. Die notwendigen Struktur-
anpassungen sollen zu einer Verschlankung der WHO 
und damit zu einer Absenkung der aus Steuermitteln 
finanzierten Beiträge und Spenden führen. Wir setzen 
uns zudem dafür ein, dass die WHO die begrifflichen 
Voraussetzungen für das Vorliegen einer Pandemie 
wieder um den bis 2009 gültigen Zusatz „eine enorme 
Anzahl von Todes- und Krankheitsfällen“ erweitert. Sollte 
eine grundlegende Reform nach diesen Maßstäben nicht 
durchsetzbar sein, sprechen wir uns für einen Austritt 
Deutschlands aus der Weltgesundheitsorganisation aus. 
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Bildung, Wissenschaft und                 
Forschung


Mut zur Leistung statt Akademisierungswahn


Ein leistungsorientiertes, differenziertes Bildungswesen 
ist die Grundlage unseres Wohlstands und wesentlicher 
Bestandteil unserer Kultur. Während seit Jahrzehnten 
jedoch die Abiturientenquote immer weiter steigt, fehlen 
den Auszubildenden und Studienanfängern 
grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten. Seit dem 
PISA-Schock vor 20 Jahren jagt eine Reform die andere, 
mit ständiger weiterer Absenkung des Niveaus.


Die Bildungsstandards aller Schulformen und Bildungs-
einrichtungen müssen wieder auf das Niveau einer 
führenden Wissenschafts- und Industrienation gehoben 
werden. Wir fordern die Abkehr von ausschließlicher 
Kompetenzorientierung und eine stärkere fachwissen-
schaftliche Ausrichtung des Unterrichts.


Mehrgliedriges Schulsystem erhalten


Bildungsgerechtigkeit erfordert Differenzierung, nicht 
Gleichmacherei. Effizientes Lehren und Lernen ist nur 
möglich, wenn die Leistungsunterschiede zwischen den 
Schülern innerhalb einer Schulform begrenzt bleiben.
 
Wir befürworten daher ein differenziertes, aber durch-
lässiges Schulsystem, das den unterschiedlichen 
Begabungen der Schüler gerecht wird. Das Abitur muss 
wieder zum Ausweis der Studierfähigkeit werden, 
der Haupt- oder Realschulabschluss zu qualifizierter           
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Berufsausbildung befähigen. Schulen in freier Träger-
schaft (Privatschulen) sind eine sinnvolle Ergänzung des 
staatlichen Bildungswesens.


Berufliche Bildung stärken: Meister statt Master


Die duale Ausbildung in Unternehmen und Berufs-
schulen ist ein Erfolgsmodell. Jedoch gefährdet das 
Streben nach immer höheren Abiturientenquoten den 
Nachwuchs in den Ausbildungsberufen. Zahlreiche 
Lehrstellen können aus Mangel an ausreichend 
qualifizierten Bewerbern nicht besetzt werden.


Wir wollen das berufliche Bildungs- und Ausbildungs-
system stärken. Der Wert der beruflichen Bildung muss 
stärker herausgehoben werden.


Digitalisierung ist kein Selbstzweck


Grundsätzlich benötigen Schulen eine moderne, 
zeitgemäße IT-Ausstattung. Dies ist vor allem für den 
Informatikunterricht und für die Berufsausbildung in 
technischen Fächern notwendig.


Allerdings muss Digitalisierung stets unter den 
Prämissen der Sinnhaftigkeit und der Arbeits-
erleichterung betrachtet werden.


Dazu sind verbindliche Kriterien für Rahmenlehr-
pläne und schulinterne Curricula zu definieren, wie sich 
digitale Medien innerhalb des Lehr-Lern-Prozesses 
didaktisch-methodisch und altersgerecht sinnvoll sowie 
datenschutzkonform einsetzen lassen.
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Wir wollen das berufli-
che Bildungs- und Aus-
bildungssystem stärken. 
Der Wert der beruflichen 
Bildung muss stärker 
herausgehoben werden.


Wir befürworten ein 
differenziertes, aber 
durchlässiges 
Schulsystem, das den 
unterschiedlichen 
Begabungen der Schüler 
gerecht wird.







Die ersten vier Schuljahre sollten vorwiegend digitalfreie 
Räume sein, da sie der Aneignung der grundlegenden 
Kulturtechniken Lesen, Rechnen und Schreiben dienen.


Keine ideologisch motivierte Inklusion:                                 
Förder- und Sonderschulen erhalten


Die Forderung der Vereinten Nationen, behinderten 
Kindern Teilhabe am Bildungssystem zu garantieren, ist 
in Deutschland bereits erfüllt. Kinder mit besonderem 
Förderbedarf erhalten in der Förderschule eine 
umfassende Unterstützung, die die Regelschule nicht 
leisten kann. 


Die AfD setzt sich deshalb für den Erhalt der Förder- und 
Sonderschulen ein. Die Förderschule muss wieder zum 
Regelfall für Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf werden.


Bildung und Migration


Die Integration von Migranten ist eine Herausforderung 
für das deutsche Bildungssystem, da viele von ihnen 
anderen Kulturkreisen und zudem oft bildungsfernen 
Schichten entstammen. Fehlende Vorbildung und 
mangelnde Sprachkenntnisse verhindern in vielen 
Fällen eine erfolgreiche Qualifizierung für den 
deutschen Arbeitsmarkt. Diese Menschen drohen in 
Deutschland persönlich zu scheitern und zu einer 
dauerhaften Belastung für den Sozialstaat zu werden.


Die AfD drängt darauf, bei einer zukünftig rational 
gesteuerten Einwanderungspolitik den Bildungsstand 
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als ein wesentliches Entscheidungskriterium zu 
berücksichtigen. Dafür können die Erfahrungen aus 
Japan wegweisend sein.


Für schulpflichtige Asylbewerber muss es Ziel der 
Beschulung sein, diese auch für die Möglichkeit ihrer 
Rückkehr in ihr Heimatland vorzubereiten. Der Lernfort-
schritt einheimischer Schüler darf nicht 
beeinträchtigt werden. Solange die Migranten nicht 
hinreichend Deutsch sprechen, um am Regelunterricht 
teilzunehmen, ist ein Unterricht in ihrer Muttersprache 
eine Option. 


Neutralität der Schule wiederherstellen


Das Klassenzimmer darf kein Ort der politischen Indok-
trination sein. An deutschen Schulen wird oft nicht die 
Bildung einer eigenen Meinung gefördert, sondern die 
unkritische Übernahme ideologischer Vorgaben. Leitbild 
der schulischen Bildung muss immer der selbstständig 
denkende Bürger sein.


Kompetenzorientierung entwertet Bildung


Maßgeblich von Lobbygruppen initiiert, hat die Reduzie-
rung der Bildungsanforderungen auf einen inhaltsleeren 
Kompetenzbegriff zu einer empirisch nachweisbaren 
Niveausenkung geführt. Geschwätzig formulierte Kom-
petenzraster verdrängen Lehrinhalte. Bildung und das 
Streben nach Erkenntnis treten in den Hintergrund. 


Wir fordern, den Einfluss von Lobbygruppen auf unser 
Bildungswesen zu reduzieren.
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Die deutschen Kultur-
güter, Traditionen sowie 
die Geschichte müssen 
bereits ab der Grund-
schule zum Pflichtstoff 
des Unterrichts gehören. 


Die AfD drängt darauf, 
bei einer zukünftig 
rational gesteuerten 
Einwanderungspolitik 
den Bildungsstand als 
ein wesentliches
 Entscheidungs-
kriterium zu 
berücksichtigen.







Deutsches Kulturgut im Unterricht vermitteln


Die deutschen Kulturgüter, Traditionen sowie die Ge-
schichte sind immanenter Bestandteil der deutschen 
Identität. Die AfD wird allen Bestrebungen, dieses aus 
den Lehrplänen zu entfernen, zu verfälschen oder zu 
reduzieren, entgegenwirken. Bereits ab der Grundschule 
müssen diese Inhalte zum Pflichtstoff des Unterrichts 
gehören. Das fördert Heimatliebe und Traditions-
bewusstsein.


Kein bekenntnisgebundener Islamunterricht an    
deutschen Schulen


Islamunterricht an deutschen Schulen dient derzeit 
nicht der Integration, sondern fördert ein Verharren in 
Einstellungen, die echte Integration verhindern. Da die 
islamischen Gemeinschaften in Deutschland keine 
kirchenähnliche Struktur aufweisen, kann ihnen das 
Privileg eines „bekenntnisgebundenen“ Religionsunter-
richts an staatlichen Schulen nicht zugestanden werden.


Keine Sonderrechte für Muslime an unseren Schulen.


Muslimische Schüler müssen genauso wie alle anderen 
Schüler auch am Sport- und Schwimmunterricht sowie 
an Klassenfahrten teilnehmen. Nur so können wir der 
Herausbildung von Parallelgesellschaften entgegenwir-
ken und den Schülern Teilhabechancen eröffnen, damit 
die Anpassung an unsere deutsche Kultur gelingt.
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Kein Koranunterricht durch verfassungsfeindliche 
Moscheevereine


Die Koranschulen in Deutschland werden zumeist von 
Moscheevereinen betrieben. Viele dieser Vereine stehen 
unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
ablehnend gegenüber. Wir fordern deshalb eine flächen-
deckende Überprüfung aller Moscheevereine auf 
Verfassungsfeindlichkeit. Auch in Koranschulen muss 
die Lehrsprache Deutsch sein.


Keine Konfuzius-Institute an öffentlichen                               
Bildungseinrichtungen


Über die sogenannten Konfuzius-Institute übt die 
kommunistische Partei Chinas Einfluss auf das 
Bildungsangebot an deutschen Universitäten und zu-
nehmend auch an allgemeinbildenden Schulen aus. Dies 
steht im Widerspruch zum Neutralitätsgebot und zum 
Demokratieprinzip öffentlicher Bildungseinrichtungen. 
Wir wollen deshalb die Konfuzius-Institute aus den 
Hochschulen wieder herauslösen.


Bologna ist gescheitert:                                                                                   
Diplom und Magister wieder einführen


Die EU-weite Harmonisierung von Studiengängen 
(Bologna-Prozess) hat zu einer Verschulung des 
Studiums geführt. Die akademische Freiheit wurde 
beschnitten, ein Studienplatzwechsel erschwert. 
Arbeitgeber kritisieren die geringe Qualifikation von 
Bachelor-Absolventen.
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Wir wollen eine höhere 
Grundfinanzierung
der Hochschulen 
einführen, um deren 
Abhängigkeit von Dritt-
mitteln zu verringern.Die AfD fordert die 


flächendeckende 
Überprüfung aller 
Moscheevereine mit 
Koranschulen auf 
Verfassungs-
feindlichkeit..







Die AfD will eine Abkehr von Modularisierung und 
Kompetenz-Orientierung und die bewährten Diplom- 
und Magisterstudiengänge wieder einführen.


Autonomie der Hochschulen stärken,                                     
Freiheit von Forschung und Lehre bewahren 


Deutschland muss wieder ein Land der Spitzen-
forschung werden. Wir wollen eine höhere Grund-
finanzierung der Hochschulen einführen, um deren 
Abhängigkeit von Drittmitteln zu verringern. Hoch-
schulen sollen das Recht besitzen, Bewerber durch 
Aufnahmeprüfungen auszuwählen. Der durch politische 
Zielvorgaben zu Studentenzahlen, Studienerfolg und 
anderen Quoten erzeugte Zwang zur Nivellierung ist zu 
beenden.


Kein Geld für „Gender Studies“, keine Gender-Quoten


Kern der Gender-Ideologie ist die Leugnung von biologi-
schen Unterschieden zwischen Mann und Frau, verbun-
den mit der Behauptung, dass Geschlechter nur soziale 
Konstrukte seien. Unterschiede etwa bei der Auswahl 
und Ausübung von Berufen werden als Beweis einer 
vermeintlichen Diskriminierung betrachtet und deren 
Beseitigung gefordert. Behauptungen der 
Gender-Ideologie stehen im Widerspruch zu
 Erkenntnissen der Biologie.


Alle Fördermittel für die auf der Gender-Ideologie 
beruhende Lehre und Forschung sind zu streichen. 
Politisch korrekte Sprachvorgaben zur Durchsetzung der 
Gender-Ideologie lehnen wir ab. Gleichstellungs-
beauftragte sind abzuschaffen. Bei der Besetzung von 
Stellen muss allein die fachliche Qualifikation des 
Bewerbers entscheiden. 


154 Bildung, Wissenschaft und Forschung           155


Die AfD fordert auf 
Gender-Ideologie 
beruhende Lehre und 
Forschung zu streichen. 
Für die Besetzung von 
Stellen muss allein die 
fachliche Qualifikation 
der Bewerber 
entscheiden.
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Kultur


Deutsche Leitkultur statt „Multikulturalismus“


Unsere Identität ist geprägt durch unsere deutsche 
Sprache, unsere Werte, unsere Geschichte und unsere 
Kultur. Letztere sind eng verbunden mit dem 
Christentum, der Aufklärung, unseren künstlerischen 
und wissenschaftlichen Werken. Unsere Identität 
bestimmt die grundlegenden Werte, die von 
Generation zu Generation weitergegeben werden. 
Die deutsche Leitkultur beschreibt unseren 
Wertekonsens, der für unser Volk identitätsbildend ist 
und uns von anderen unterscheidet. Sie sorgt für den 
Zusammenhalt der Gesellschaft und ist Voraussetzung 
für das Funktionieren unseres Staates. Die gemein-
schaftsstiftende Wirkung der deutschen Kultur ist 
Fundament unseres Grundgesetzes und kann nicht 
durch einen Verfassungspatriotismus ersetzt werden.


Kulturrelativismus und Multikulturalismus führen zu 
einem Neben- und Gegeneinander von Parallel-
gesellschaften, denen es an gemeinsamen Werten für 
das Zusammenleben fehlt. In einer derart 
fragmentierten Gesellschaft entstehen Konflikte, die 
kaum noch beherrschbar sind. Die AfD wird nicht 
zulassen, dass Deutschland aus falsch verstandener 
Toleranz vor dem Islam seine tradierte Kultur verliert.
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Die deutsche Sprache als Zentrum unserer Identität


Die Nationalsprache ist das Herz einer Kulturnation. 
Als zentrales Element deutscher Identität will die AfD 
die deutsche Sprache als Staatssprache im Grundgesetz 
festschreiben. 


An deutschen Bildungseinrichtungen darf das Deutsche 
nicht durch andere Sprachen zurückgedrängt werden. 
Deutsch muss als Lehr- und Wissenschaftssprache 
erhalten bleiben. 


Die sogenannte „gendergerechte Sprache“ ist eine 
groteske Verunstaltung der deutschen Sprache. 
Sie schafft keine Gleichberechtigung. 


Sprache darf kein Spielball ideologischer Interessen sein. 
Wir lehnen daher insbesondere die sogenannte
 „gendergerechte Sprache“ ab und sprechen uns gegen 
jegliche Verpflichtung aus, sie verwenden zu müssen. 
Die Verwendung der „leichten Sprache“ sollte auf 
kognitiv beeinträchtigte Personen beschränkt bleiben.


Kulturförderung


Die Förderung von Kultureinrichtungen muss transpa-
rent sein. Die staatliche Kulturförderung darf nicht dazu 
missbraucht werden, die politische Willensbildung zu 
beeinflussen. Vereine und Stiftungen, die staatlich geför-
dert werden, müssen sich zur freiheitlich-
demokratischen Grundordnung bekennen. 


Die AfD bekennt sich zur Kulturhoheit der Bundesländer 
und will die kulturpolitischen Aktivitäten des 
Bundes begrenzen. 
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Die AfD bekennt sich 
zur Kulturhoheit der 
Bundesländer und will 
die kulturpolitischen
Aktivitäten des Bundes 
begrenzen.


Als zentrales Element 
deutscher Identität will 
die AfD die deutsche 
Sprache als Staats-
sprache im Grundgesetz 
festschreiben.







In der Filmförderung muss die künstlerische Freiheit 
gewahrt bleiben. Identitätspolitische Vorgaben der 
staatlichen Filmförderung sind abzulehnen.


Brauchtum und Gedenken


Brauchtum wirkt identitätsstiftend und gemeinschafts-
bildend. Deshalb wollen wir unser Brauchtum und 
unsere Mundarten pflegen, wozu lokale Kulturvereine 
einen wichtigen Beitrag leisten. Das Leid der Heimat-
vertriebenen darf nicht vergessen werden.


Baudenkmäler und heimische Architektur prägen 
Heimatgefühl und kulturelle Identität. Die Schönheit 
historischer Innenstädte muss bewahrt und bei Bedarf 
durch Rekonstruktionen wiederhergestellt werden. 


Die deutsche Geschichte ist in ihrer Gänze zu würdigen. 
Die offizielle Erinnerungskultur darf sich nicht nur auf 
die Tiefpunkte unserer Geschichte konzentrieren, sie 
muss auch die Höhepunkte im Blick haben. Ein Volk 
ohne Nationalbewusstsein kann auf die Dauer nicht 
bestehen. 


Die AfD setzt sich gegen die Schmähung des Deutschen 
Kaiserreichs ein, das unzutreffend als rückständiger 
Unrechtsstaat diffamiert wird. Noch heute zehren wir in 
der Bundesrepublik von den kulturellen, 
technologischen und wirtschaftlichen Errungenschaften 
des Kaiserreichs. 
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Wir wenden uns gegen die zunehmend aggressiven 
Versuche einer ideologisch geprägten, moralisierenden 
Umdeutung der Geschichte, die sich an der Schleifung 
von Denkmälern und Umbenennung von Straßen 
festmacht. Die Aggressivität, die sich mittlerweile gegen 
das Kaiserreich wie auch gegen die Denkmäler 
Bismarcks und der deutschen Kaiser richtet, gilt 
nicht nur diesem vergangenen Staat, sondern der 
deutschen Nation an sich.


Die Debatte um eine angeblich notwendige 
„Dekolonisierung“ unserer Kultur, die mit einer 
Verteufelung des „weißen Mannes“ einhergeht, stellt 
das Selbstverständnis unserer kulturellen Identität 
insgesamt infrage. Die AfD stellt sich als einzige
 politische Kraft dieser Demontage unserer historisch-
kulturellen Identität entgegen. Die sogenannte 
“Critical Race Theory”, wonach Rassismus gegen 
Weiße nicht möglich sei, lehnen wir ab.


Die AfD wendet sich auch gegen eine pauschale 
Rückgabe von Sammlungsgütern aus kolonialen
 Kontexten. 


Wir setzen uns ebenfalls dafür ein, den 
Beschluss des Bundestages, ein Mahnmal und ein 
Informationszentrum für die Opfer der 
kommunistischen Gewaltherrschaft zu errichten, 
endlich umzusetzen. 
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Die AfD stellt sich als 
einzige politische Kraft 
der Demontage unserer 
historisch-kulturellen 
Identität entgegen.


Die AfD fordert, die 
Schönheit historischer
Innenstädte zu 
bewahren und bei 
Bedarf durch 
Rekonstruktionen
wiederherzustellen.
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Medien


Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu gestalten


Freier Funk für freie Bürger!


Das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem ist überholt. 
Die Rundfunkstaatsverträge sind in jedem Bundesland 
zu kündigen, um eine grundlegende Reform zu 
ermöglichen. Am Ende soll ein stark reduzierter
 Anbieter stehen, der ca. ein Zehntel des bisherigen 
Umfangs haben soll. Dieser „Grundfunk“ hat nur die 
Aufgabe, die Bürger flächendeckend mit neutralen 
Inhalten aus den Sparten Information, Kultur und 
Bildung zu versorgen. Wichtig bleiben regionale 
Inhalte – ein schlanker „Heimatfunk“ als Schaufenster 
der Regionen.


Zwangsbeiträge und Werbung entfallen. Die Finanzie-
rung erfolgt durch eine Abgabe, die insbesondere Tech-
nologiekonzerne, die audiovisuelle Inhalte verbreiten, 
sowie Video-Streaming-Dienste zu leisten haben. Diese 
dominieren den deutschen Markt, ohne dafür in 
angemessener Weise Steuern oder Abgaben zu zahlen.


„Cancel Culture“ bekämpfen


Jede Zensur von Meinungsäußerungen ist ein Angriff 
auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Eine Vor-
machtstellung in den sozialen Medien und im 
Bildungswesen darf nicht dazu missbraucht werden, die 
politische Willensbildung einseitig zu beeinflussen. 
Als Quasi-Oligopol wollen wir die Anbieter großer 
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sozialer Medien wie Facebook, Twitter oder Instagram 
dazu verpflichten, die Meinungsfreiheit ihrer Nutzer zu 
respektieren.
Das Internet muss als Ort der freien Meinungsäußerung 
erhalten bleiben. „Faktenprüfer“ und Meinungswächter 
dürfen keine staatliche Finanzierung erhalten. 


Über Subventionen, Unternehmensbeteiligungen und 
regierungspolitische Werbefinanzierung beeinflusst die 
Regierung auch die privaten Medien.


Diese parteipolitische Medienbeeinflussung lehnen wir 
ab. Beteiligungen von Parteien an Medienunternehmen 
wollen wir verbieten.


Meinungsfreiheit statt Tugendterror


Diffuse Vorstellungen von „politischer Korrektheit“ 
ersticken die öffentliche Diskussion durch Sprach- und 
Denkverbote. Tatsachen werden verdreht und 
kontroverse Themen tabuisiert. Das Zusammenrücken 
der Altparteien zu einem politischen Meinungskartell 
hat die linke Dominanz im öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk und in privaten Mainstream-Medien 
verfestigt. Auch die Freiheit von Wissenschaft, 
Forschung und Lehre ist gefährdet. Berufliche 
Sanktionen, soziale Ächtung und gewaltsame Übergriffe 
lassen die verfassungsrechtlich garantierten Freiheits-
rechte zur Theorie verkümmern. Dies hat sich in der 
Corona-Krise in erschreckender Weise gezeigt.
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Das Internet muss 
als Ort der freien 
Meinungsäußerung 
erhalten bleiben.


Wir wollen das 
öffentlich-rechtliche 
Rundfunksystem grund-
legend reformieren: Die 
Rundfunkstaatsverträge 
sind in jedem 
Bundesland zu
 kündigen. Zwangs-
beiträge und Werbung 
entfallen. Dafür wird ein 
Grundfunk geschaffen.







Bauen, Wohnen, 
Mieten
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Bauen, Wohnen, Mieten


Fehlender Wohnungsneubau, Landflucht, die 
zunehmende Zahl der Ein-Personen-Haushalte sowie 
die ungezügelte und gesetzeswidrige Migration führen 
dazu, dass es für untere und mittlere Einkommens-
gruppen in angespannten Märkten zusehends schwerer 
wird, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Um diesen 
Tendenzen entgegenzuwirken, müssen nicht nur die 
Voraussetzungen für bedarfsgerechten Wohnungs-
neubau z. B. durch die Ausweisung von Bauland 
geschaffen, sondern auch die Kosten substanziell 
gesenkt werden. Die AfD fordert daher die Reduktion der 
überzogenen Standards und Vorgaben, die Streichung 
der Energieeinsparverordnung sowie den Brand-, den 
Wärme- und den Schallschutz auf ein notwendiges 
Mindestmaß zurückzufahren. Wir benötigen eine 
bundesweite Vereinfachung und Vereinheitlichung des 
Baurechtes und eine Beschleunigung von Verfahren 
durch Bürokratieabbau und Digitalisierung. 


Die Grunderwerbsteuer auf selbstgenutzte Wohnim-
mobilien ist ersatzlos zu streichen. Damit Einheimische 
besser auf das vorhandene Angebot zugreifen können, 
ist der Erwerb von Wohnimmobilien durch Käufer ohne 
deutsche Staatsbürgerschaft, deren Hauptwohnsitz im 
Ausland liegt, über eine Erhöhung der Grunderwerb-
steuer auf 20% zu erschweren. Die Grundsteuer und 
Gebühren wie die EEG-Umlage und die GEZ-Gebühren 
(Haushaltsabgabe) sind zu streichen. Der Ausgleich der 
Grundsteuer an die Gemeinden ist vom Bund zu leisten.
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Wohneigentumsförderung


Wohneigentum befreit den Bürger von der Miet-
zahlung. Es trägt zum Vermögensaufbau bei, minimiert 
die Belastung durch Wohnkosten im Alter und vermin-
dert damit Altersarmut. Daneben ist aber Eigentum auch 
ein sozialer Faktor, der vielfach unterschätzt wird. Wohn-
gebiete mit einer hohen Eigentumsquote sind sozial sta-
bil. Eigentum führt zu einem verantwortlichen Umgang 
mit einer Wohnung und stabilisiert das soziale Umfeld. 


Die AfD will die Schaffung von Wohneigentum durch 
folgende Maßnahmen fördern: Staatliche 
Wohnungsunternehmen sollen Mietern ihre Wohnung 
zum Kauf anbieten. Insbesondere für junge Familien 
ist das Erbbaurecht als kostengünstiger Einstieg in das 
Eigentum auszubauen. Wohnungsbaugenossenschaften 
sollen bei Vergabe von Wohnbauland bevorzugt werden, 
um mehr Bürgern den Einstieg in das Wohneigentum zu 
erleichtern. Staatliche Bürgschaften als Eigen-
kapitalersatz für bis zu 10% des Objektwertes sollen 
den Kauf von Wohnraum erleichtern. Wir fordern eine 
steuerliche Sonderabschreibung für die eigengenutzte 
Immobilie.
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Die AfD steht für 
ein ausgewogenes 
Mietrecht und lehnt 
staatliche Überregulie-
rungen sowie Investiti-
onshemmnisse wie die 
Mietpreisbremse oder 
den Mietendeckel ab.  


Wir benötigen eine 
bundesweite 
Vereinfachung und 
Vereinheitlichung des 
Baurechtes
und eine 
Beschleunigung von 
Verfahren durch 
Bürokratieabbau
und Digitalisierung.







Mehr Wohngeld statt Sozialer Wohnungsbau


Der bisherige soziale Wohnungsbau ist gescheitert, er 
kann nur einen Bruchteil der Berechtigten erreichen. Er 
führt zu Fehlbelegungen und verursacht hohe Kosten für 
den Steuerzahler. Es ist besser, einkommensschwache 
Mieter vermehrt mit Wohngeld zu unterstützen, wo-
durch eine soziale Durchmischung gewährleistet wird. 
Reicht das Wohngeld nicht aus, um sich eine Wohnung 
zu sichern, ist den Bürgern zusätzlich ein kommunales 
Wohngeld zu zahlen. Die AfD steht für ein ausgewogenes 
Mietrecht und lehnt staatliche Überregulierungen sowie 
Investitionshemmnisse wie die Mietpreisbremse oder 
den Mietendeckel ab.
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Klima, Energie, 
Technik und 
Digitalisierung
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Klima, Energie, Technik und                  
Digitalisierung


Dem Klimawandel positiv begegnen


Das Ziel der Bundesregierung, die CO2-Emissionen 
faktisch auf null zu senken, führt zu einem radikalen 
Umbau von Industrie und Gesellschaft („Die Große 
Transformation“ / „The Great Reset“) und bedroht unsere 
Freiheit  in einem immer beängstigenderen Ausmaß. 
Die AfD lehnt dieses Ziel und den damit verbundenen 
Gesellschaftsumbau ab. 


Begründet wird der radikale Umbau von Industrie 
und Gesellschaft mit der Behauptung, dass durch eine 
Dekarbonisierung, also den Verzicht auf die Nutzung 
von Kohle, Öl und Gas, eine vom Menschen gemachte 
„Klimakatastrophe” noch verhindert werden könne. Wir 
halten diese These und die daraus abgeleiteten Maßnah-
men für falsch. 


Das Spurengas CO2 ist als Voraussetzung für alles Leben 
unverzichtbar. Der Anstieg der Konzentration von CO2 in 
der Atmosphäre hat in den letzten Jahrzehnten zu einem 
Ergrünen der Erde beigetragen. 


Niemand streitet die jüngste globale Erwärmung ab. Die 
AfD bezweifelt aber, dass diese nur negative Folgen hat. 
Statt einen aussichtslosen Kampf gegen den Wandel des 
Klimas zu führen, sollten wir uns an die veränderten Be-
dingungen anpassen, so wie es Pflanzen und Tiere auch 
tun. Die Menschheitsgeschichte belegt, dass Warmzeiten 
immer zu einer Blüte des Lebens und der Kulturen führ-
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ten, während Kaltzeiten mit Not, Hunger und Kriegen 
verbunden waren. Es ist bis heute nicht nachgewiesen, 
dass der Mensch, insbesondere die Industrie, für den 
Wandel des Klimas maßgeblich verantwortlich ist. Die 
jüngste Erwärmung liegt im Bereich natürlicher Klima-
schwankungen, wie wir sie auch aus der vorindustriellen 
Vergangenheit kennen. 


Kernforderungen zur Klimapolitik


 Das Klima kann keinen durch den Menschen 
 postulierten und schon gar nicht garantierten 
 Bestandsschutz haben. Das Klima ist per se nicht   
 schutzfähig. 


 Den Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung und  
 Dekarbonisierungsmaßnahmen lehnt die AfD ab. 


 Das Pariser Klimaabkommen vom 12.12.2015 ist zu   
 kündigen. Deutschland muss aus allen staatlichen   
 und privaten „Klimaschutz“-Organisationen 
 austreten und ihnen jede Unterstützung entziehen. 


 Die AfD fordert einen öffentlichen, freien Diskurs   
 über die Ursachen von Klimaveränderungen und die  
 verheerenden Folgen einer Dekarbonisierung. 


 Jegliche Form der CO2-Besteuerung ist abzuschaffen. 


Technischen Fortschritt begrüßen


Technischer Fortschritt wird in Deutschland zunehmend 
nicht mehr als Chance für unser rohstoffarmes Land 
gesehen, sondern aufgrund von Ängsten be- oder 
verhindert. Die AfD stellt sich gegen diese Entwicklung 
und versucht, in Gesellschaft und Parlamenten eine 
positive Zukunftserwartung zu vermitteln. Nicht 
Verzicht, Rückschritt und Sozialismus haben die 
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Die AfD fordert einen 
öffentlichen, freien 
Diskurs über die 
Ursachen von Klima-
veränderungen und die 
verheerenden Folgen 
einer Dekarbonisierung.


Das Ziel der Bundes-
regierung, die 
CO2-Emissionen 
faktisch auf null zu 
senken, lehnt die AfD ab. 







Umweltbelastungen seit Jahrzehnten reduziert, sondern 
technischer Fortschritt und eine auf klaren Regeln 
basierende Marktwirtschaft. 


Techniken müssen dem Wohl der Bürger, der Wirtschaft 
und auch unserer Heimat, d. h. der Umwelt, zugute 
kommen. Aufgabe der Politik ist es, Rahmenbedingun-
gen auf der Grundlage des aktuellen Standes von 
Wissenschaft und Technik zu formulieren. Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit jeder Technik sind durch die 
Anwender sicherzustellen.


Darum fordert die AfD, den Herausforderungen der 
Gegenwart technologieoffen zu begegnen. 


Gesicherte und günstige Energieversorgung ist eine der 
Grundvoraussetzungen von Wohlstand, Sicherheit und 
Gesundheit. Diese sicherzustellen ist Kernaufgabe des 
Staates. Energiepolitik bedeutet, Rahmenbedingungen 
so zu setzen, dass die Energieversorgung gesichert, um-
weltfreundlich und kostengünstig im Rahmen des freien 
Marktes gewährleistet ist. Teure und knappe Energie 
lässt Industrien abwandern und schränkt den Lebens-
standard breiter Teile der Bevölkerung, gerade auch der 
unteren Einkommensgruppen, drastisch ein. 


Energie – Nein zum „Green Deal“


Wir lehnen den „Green Deal“ der EU sowie jegliche 
weitere Formen von Planwirtschaft ab. 


Wir wollen das EEG ersatzlos streichen und die Vorrang-
einspeisung beenden. Die sichere Energieversorgung ei-
nes Industrielandes erfordert einen breiten Energiemix. 


176 Klima, Energie, Technik und Digitalisierung


Eine komplette Umstellung unserer Energieversorgung 
auf volatile „erneuerbare“ Energielieferanten ist unöko-
logisch unrealistisch und daher abzulehnen. 


Die AfD lehnt das neue GEG (Gebäudeenergiegesetz) ab, 
denn es führt zu weiteren Mietsteigerungen ohne ange-
messene ökologische Verbesserungen.


In Wäldern und Schutzgebieten dürfen keine Wind- und 
Solaranlagen errichtet werden. Wir setzen uns für die 
Bewahrung des heimatlichen Landschaftsbildes, unserer 
Umwelt und Tierwelt ein. 


Vorrangflächen für Windenergieanlagen sollen nur 
bei breiter Zustimmung der betroffenen Bürger 
ausgewiesen werden. 


Der Mindestabstand von Windenergieanlagen zur 
Wohnbebauung muss das 10-fache der Gesamthöhe, 
mindestens jedoch 2,5 km, betragen. 


Anlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung gefallen 
sind, sollen ohne Subventionen und Einspeisevorrang 
am Markt teilnehmen. Ein Rückbau von Windenergie-
anlagen hat vollständig zu erfolgen, inklusive der 
Betonfundamente. 


Sogenannte Energiepflanzen wollen wir nicht mehr 
fördern und Ackerflächen stattdessen wieder für den 
Nahrungsmittelanbau nutzen. Alternativ können diese 
Flächen der Natur zurückgegeben werden. 
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Wir lehnen den „Green 
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Die Bevorzugung und Förderung einer Wasserstoff-
wirtschaft lehnen wir ebenso ab wie die einseitige 
Förderung der Elektromobilität. Technikoffenheit gilt 
auch für die Nutzung von Wasserstoff und Elektromo-
bilität. Beide erfordern ein ökologisch, energetisch und 
ökonomisch unsinniges paralleles Infrastruktursystem. 
Aufgrund hoher und günstiger Verfügbarkeit aus 
Erdgas besteht kein Bedarf an durch volatile 
„erneuerbare“ Energieträger erzeugtem Wasserstoff, 
eine großtechnische Herstellung daraus ist bisher gar 
nicht möglich. 


Für die Sicherstellung der Energieversorgung benötigen 
wir weitere flexible Gaskraftwerke. Dazu ist die Gasver-
sorgung durch die Fertigstellung des Projektes Nord 
Stream 2 zu sichern. Auch die Anlandung von Flüssiggas 
muss ermöglicht werden. 


Die AfD setzt sich für die Verstromung von Braun- und 
Steinkohle als grundlast- und regelfähige Energiequelle 
ein. Deutschland hat die weltweit saubersten und 
effizientesten Kohlekraftwerke. Daher lehnen wir die 
Ausstiegspläne aus der Kohleverstromung ab. 


Die Laufzeit der in Deutschland noch verbliebenen sechs 
aktiven Kernkraftwerke muss sich nach der technischen 
Nutzungsdauer und ökonomischen Kriterien richten. 
Eine Abschaltung aus anderen Gründen lehnen wir ab. 
Deutsche Kernkraftwerke gehören zu den sichersten der 
Welt. 


Verwertbare Kernkraftwerk-Reststoffe sollten für eine 
zukünftige Nutzung rückholbar gelagert werden 
(„geschlossener Brennstoffkreislauf“). 
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Da mit Gorleben ein vollständig erforschtes und unein-
geschränkt geeignetes Endlager zur Verfügung steht, ist 
die Suche nach einem anderen geologischen Endlager 
einzustellen. Stattdessen soll die Erforschung und Nutz-
barmachung von Technologien forciert werden, die eine 
Lagerung von hochradioaktiven Reststoffen in 
geologischen Zeiträumen nicht mehr erforderlich 
machen. Die Endlagerfrage wird von Kernkraftgegnern 
als politisch aufgebauschtes Problem ins Feld geführt, 
um die friedliche Nutzung der minimalinvasiven und 
emissionsarmen Kernenergie auf ewig zu verhindern. 


Die AfD fordert die Wiedereinrichtung von Kern-
forschungszentren und umfangreiche Beteiligung an 
internationalen Kernforschungsprojekten zur Sicher-
stellung des notwendigen Wissens zum Betrieb und 
Bau von Kernreaktoren,  zur Erforschung fortschrittli-
cher Reaktorkonzepte der Generation III+ und IV sowie 
von Brutreaktoren und Fusionsenergie. Die AfD tritt ein 
für die Neueinrichtung von sicheren Kernkraft-
werken, um Energieknappheit für den Industriestandort 
Deutschland und seine Bürger zu vermeiden.


Im Bereich der privatwirtschaftlichen Luft- und Raum-
fahrt setzt sich die AfD für Wettbewerb ein und will den 
Rahmen für federführende Unternehmen und eine 
europäische Zulieferindustrie schaffen, um konkurrenz-
fähig zu bleiben. 


Wir unterstützen die Fortsetzung und den Ausbau 
nationaler und internationaler Raumfahrtprogramme 
zur weiteren Erschließung des Weltraums für die 
Wissenschaft, als Rohstoffquelle und als möglicher
neuer Lebensraum für den Menschen. 
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Die AfD tritt ein für die 
Neueinrichtung von si-
cheren Kernkraftwerken, 
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als grundlast- und 
regelfähige Energie-
quelle ein.







Wir wollen eine Aufklärungsinitiative über den heute 
schon sichtbaren Nutzen der Gentechnik ins Leben 
rufen und einen pragmatischen Ordnungsrahmen für 
diese Technik schaffen. Generelle Verbote von Kunst-
stoffen lehnen wir ab und setzten uns für deren intelli-
gente Nutzung und verstärkte Wiederverwertung ein. 


Die AfD setzt sich für die Schaffung von Kompetenz-
zentren zur Erforschung von Abfallbeseitigungs-und 
Rohstoffrückgewinnungstechniken ein. Deutschland 
ist bei der umweltgerechten Beseitigung von Abfällen 
und Wiedergewinnung von Rohstoffen gut aufgestellt, 
entsprechendes Know-How ist weltweit gefragt. Dies gilt 
auch für Kunststoffe, da der überwiegende Teil zur 
Energieerzeugung wiedergewonnen oder dem Stoff-
kreislauf wieder zugeführt wird. International muss 
jedoch das Problem der Verschmutzung der Meere vor 
allem durch die Verringerung des Eintrages in den Ent-
wicklungsländern gelöst werden. Mit wettbewerbsfähi-
gen Wiederaufbereitungstechnologien könnte 
Deutschland hier einen wichtigen Beitrag leisten.


Digitalisierung muss uns Menschen dienen


In der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft 
sehen wir eine Chance für die Verbesserung des Lebens 
aller Bürger. Als freiheitliche und demokratische Partei 
wendet sich die AfD jedoch gegen jeglichen Missbrauch 
digitaler Techniken, die zur Überwachung oder Bevor-
mundung von Bürgern und Unternehmen führen. 


Wir fordern auch hier die Einhaltung des Grundgesetzes 
und aller rechtsstaatlichen Prinzipien bei der Erstellung 
und Nutzung von digitalen Diensten. Grundrechte und 
Meinungsfreiheit gelten auch im Internet. 
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Im Einzelnen verlangen wir:


 Verzicht auf  Anwendung von Digitalisierung, die   
 totalitäre Strukturen befördert.


 Abschaffung des NetzDG.
 Verhinderung von Upload-Filtern, denn sie 


 beschneiden die Meinungsfreiheit und 
 führen zu Zensur. 
 Defizite im EU-Urheberrecht sind entsprechend 
 zu korrigieren. Die AfD steht für ein freies und 
 offenes Internet.


 Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien auch im 
 digitalen Bereich (Internet, soziale Medien und 
 Plattformen). 


 Verpflichtung der Anbieter von sozialen Plattformen,  
 einen diskriminierungsfreien Zugang zu 
 ermöglichen und inhaltliche Neutralität zu 
 wahren. Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit   
 von Inhalten auf Plattformen sollen regelmäßig nicht  
 mehr beim Betreiber liegen. Die Justiz allein   
 hat die Befugnis und die Fähigkeiten, über die 
 Zulässigkeit von Inhalten zu entscheiden. 


 Eine zentrale Meldestelle, an die sich von Rechts-  
 verletzungen auf Plattformen betroffene Bürger und  
 Einrichtungen wenden können. Auf Länderebene soll  
 es Schwerpunkt-Justizzentren für die Rechts-  
 durchsetzung im Netz geben. 
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Die AfD steht für ein 
freies und offenes 
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Missbrauch digitaler 
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Datenschutz und Datensicherheit


Wir stehen für Datenschutz und Datensicherheit ohne 
ausufernde Bürokratie:


 Die AfD fordert die Abschaffung der DSGVO und 
 sei ne Ersetzung durch ein neues, schlankes Daten  
 schutzgesetz zur Wahrung informationeller Selbst-  
 bestimmung. Einwilligungen zur Datenverarbeitung  
 müssen jederzeit und wirksam widerrufbar sein.


 Datenschutzbehörden will die AfD in ihrer Rolle 
 bestärken und auch gegenüber staatlichen Stellen   
 sanktionsfähig machen, da der Staat dieselben   
 Datenschutzregeln wie der Bürger einzuhalten hat.


 Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der 
 elektronischen Kommunikation sowie Datenschutz   
 durch Technikgestaltung und Voreinstellungen 
 („by design“ und „by default“) müssen gesetzlich als   
 Standard verankert werden.


 Öffentliche Ausgaben für die Erforschung und   
 Anwendung von Quanten-Kryptographie müssen aus  
 Gründen der nationalen Sicherheit, der Vermeidung  
 von Wirtschaftsspionage und für die IT-Sicherheit der  
 Bürger umgehend und deutlich aufgestockt werden.


 Ein zentrales, bereichsübergreifendes Personen  
 kennzeichen bei der Modernisierung der 
 Verwaltungsregister von Bund und Ländern lehnen   
 wir ab, da es die Erstellung von Persönlichkeits-
 profilen zulässt und damit verfassungswidrig ist.


 Die zahlreichen IT-Sicherheitsgesetze und 
 -strategien in Deutschland müssen umgehend 
 aktualisiert und konsolidiert werden, da die hohe   
 Komplexität ihres Zusammenwirkens IT-Sicherheit   
 eher gefährdet, statt die zu fördern.


 Behörden dürfen keine Software-Hintertüren nutzen,  
 Sicherheitslücken sind sofort zu melden und 
 konsequent zu schließen.
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 Auch kommunale kritische Infrastrukturen und   
 Einrichtungen müssen besser vor Hacker-Angriffen  
 geschützt werden.


 Wir wollen einen einheitlichen Rechtsrahmen zur   
 Standardisierung und Zertifizierung von 
 IT-Infrastrukturen, -Produkten, -Dienstleistungen 
 und -Systemen.


 Das Bundesamt für Sicherheit in der Informations  
 technik (BSI) soll zu einer Behörde des digitalen 
 Verbraucherschutzes ausgebaut werden.


 Behörden der polizeilichen und nichtpolizeilichen   
 Gefahrenabwehr müssen unverzüglich auf den Stand  
 der digitalen Technik gebracht und ihre Verfahrens-
 weisen entsprechend angepasst werden. Instrumente  
 an der Schnittstelle zum Bürger, wie z. B. die NINA-
 Warn-App, müssen nicht nur mit den notwendigen 
 finanziellen Ressourcen ausgestattet, sondern auch  
 anwenderfreundlich ausgestaltet werden.


Infrastruktur ist die Grundlage für den weiteren      
Ausbau der Digitalisierung 


 Die AfD fordert die Förderung regionaler Strukturen  
 auch beim Glasfaser- und Funknetzausbau nach dem  
 Vorbild des „nationalen Roamings“. Der Netzübergang  
 zwischen Betreibern muss für Nutzer unbemerkt und  
 kostenneutral erfolgen.


 Der 5G-Netzausbau muss bei künftiger Nutzung   
 höherer Frequenzen im Hinblick auf gesundheitliche  
 Risiken auch weiterhin durch laufende wissenschaft 
 liche Untersuchungen begleitet und die Bürger   
 müssen über deren Ergebnisse umfassend informiert  
 werden.
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Die AfD fordert die 
Förderung regionaler 
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Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung


Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung hat 
sowohl intern als auch in der Interaktion mit den 
Bürgern noch viel Potential. Die AfD fordert die bessere 
finanzielle und beratende Unterstützung von
Kommunen bei OZG (OnlineZugangsGesetz) – Projekten, 
zu denen sie vom Bund verpflichtet wurden. 


 Die AfD fordert, digitale Verwaltungsprozesse zu 
 verschlanken und zu vereinheitlichen. 
 Das E-Government ist weiter auszubauen, dem 
 Bürger aber eine gleichwertige, niederschwellige,   
 persönliche Kontaktaufnahme zu ermöglichen.   
 Grundsätzlich soll jeder Behördengang von Bürgern  
 in Zukunft nach seiner Wahl digital oder persönlich   
 abgewickelt werden können. Bezahlung von 
 Gebühren jeder Art muss mit Bargeld erfolgen 
 können. 


 Die AfD fordert den bevorzugten Einsatz (ggf. zu 
 entwickelnder) quelloffener Software für digitale 
 Verwaltungsprozesse. Dies gilt auch für den Betrieb   
 von Servern und Arbeitsplatzrechnern. 
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Digitale Souveränität


Zur Verbesserung der Sicherheit digitaler Verwaltungs-
systeme fordert die AfD die Bündelung europäischer 
IT-Kompetenzen im Rahmen von Forschungs- und 
Entwicklungskooperationen mit dem Ziel, europäische 
Hard-& Systemsoftware zu entwickeln, um von 
Lösungen außereuropäischer Anbieter unabhängiger 
zu werden. 
Die AfD will Behörden verpflichten, das Beschaffungs- 
wesen an langfristigen strategischen und sicherheits-
politischen Erwägungen auszurichten. 


Künstliche Intelligenz ist eine Technik der Zukunft mit 
einem hohen wirtschaftlichem Potential; die 
Konkurrenz durch multinationale Konzerne in diesem 
Bereich ist jedoch groß. Daher wollen wir die 
Kompetenzen im Bereich KI in der Bundesrepublik 
besser bündeln und nationale Kooperationen stärker 
fördern. 
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Die AfD fordert, digitale 
Verwaltungsprozesse 
zu verschlanken und zu 
vereinheitlichen. 
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Mobilität und Infrastruktur


Verkehrspolitik 


Die AfD spricht sich für eine an den Bedürfnissen der 
Bürger orientierte Verkehrspolitik aus. Eine ideologisch 
geleitete Verbotspolitik, die bestimmte Verkehrs-
mittel bevorzugt oder diskriminiert, lehnt die AfD ab. Im 
Vordergrund steht für uns die Freiheit der Bürger in der 
Wahl des Verkehrsmittels. Individuelle Mobilität muss 
bezahlbar bleiben.


Motorisierten Individualverkehr schützen


Die AfD unterstützt und fördert den motorisierten Indi-
vidualverkehr als beliebteste Möglichkeit der 
Fortbewegung. Intelligente Technik und stauvermei-
dende Verkehrsführung schützen die Umwelt. Wissen-
schaftlich mangelhaft belegte Maßnahmen, wie z. B. 
Dieselfahrverbote oder Umweltspuren, erreichen das 
nicht. Gleichzeitig fordert die AfD den Erhalt und Ausbau 
von innerstädtischen Fahrspuren und Parkraum zur Ver-
meidung von wachsendem Verkehrschaos sowie zum 
Schutz der Attraktivität des Einzelhandels. 


Die AfD lehnt zudem Kollektivmaßnahmen wie 
Fahrverbote für Motorräder aufgrund des Fehlverhaltens 
Einzelner ab. Grundsätzlich setzt die AfD auf das 
Verantwortungsbewusstsein der Bürger.                                             
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Bundesautobahnen entlasten – Transitverkehr auf 
Schiene und Wasserwege verlagern


Die AfD lehnt ein generelles Tempolimit auf Bundes-
autobahnen strikt ab. Starre Tempolimits müssen regel-
mäßig überprüft werden und im Fall der Unbegründet-
heit wegfallen. Temporär sind flexible, situations-
gerechte Streckenbeeinflussungsanlagen die Alternative. 
Viele Autobahnen und Brücken in Deutschland müs-
sen seit langem dringend saniert und instand gesetzt 
werden. Das geht nur mit effizienten Maßnahmen in 
der Planung und Ausführung von Baustellen und mit 
schneller Arbeit der Verwaltung. Zudem fordert die AfD 
mehr Lkw-Parkplätze sowie konsequente Anwendung 
bestehender Lkw-Überholverbote zur Sicherheit aller 
Verkehrsteilnehmer. Das Konzept der „Rollenden Land-
straße“ und des Wechselbrückenumschlages soll für die 
Transitverbindungen durch Deutschland mit 
regelmäßigen Taktungen etabliert werden. Das Netz an 
Verladestellen und multimodalen Güterverkehrszentren 
(Straße, Schiene und Wasserwege) ist zu verdichten.


Sichererer, sauberer und verlässlicher                             
Schienenverkehr


Für den Schienenpersonenverkehr muss Deutschland 
ein besser ausgebautes und abgestimmtes öffentliches 
Nah- und Fernverkehrsnetz erhalten, das sich am ein-
fachen und zuverlässigen Modell der Schweiz orientiert. 
Pünktlichkeit, Sicherheit und Sauberkeit sowie eine 
optimale Taktung von Bus-, Bahn- und Vernetzung mit 
dem Flugverkehr müssen gewährleistet werden. 
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Die AfD unterstützt den Ausbau des zu lange 
vernachlässigten Schienennetzes – insbesondere 
die Beseitigung von Engpässen und die Erweiterung 
des Hochgeschwindigkeitsnetzes. Beim angestrebten 
Deutschlandtakt muss eine Verkürzung der Reisezeiten 
auf allen Verbindungen das oberste Ziel sein.


Flugverkehr als Wirtschaftsfaktor stärken


Der globale Flugverkehr ist von elementarer Bedeutung 
für den Wirtschaftsstandort Deutschland und darf nicht 
kurzsichtig einer unwissenschaftlichen Klima-Hysterie 
geopfert werden. Deutschlands Flughäfen sind als 
Wirtschaftsfaktor zu stärken. Künftiges Wachstum soll 
unter innovativer Einbeziehung der umliegenden und 
schwächer ausgelasteten Verkehrsflughäfen auch inner-
halb des Sicherheitsbereichs (Gate-to-Gate) geschehen.
Die AfD befürwortet die Abschaffung der Luftverkehr-
steuer und richtet sich gegen unrealistische CO2-
Reduktionsziele der EU. 
Im Rahmen eines „Luftverkehrskonzepts 2021“ sind 
Deutschlands Flughäfen als Wirtschaftsfaktor zu stärken.


Die deutsche Automobilindustrie als                                          
Leitindustrie erhalten


Die AfD sieht die strategische Bedeutung der 
deutschen Automobil- und Zulieferindustrie. 
Gerade der für den Großteil der Arbeitsplätze 
zuständige Mittelstand, insbesondere der metall-
verarbeitenden Industrie, ist abhängig vom Fortbestand 
des Verbrennungsmotors. Es ist daher die Aufgabe der 
Bundesregierung, auf nationaler und europäischer     
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Ebene für eine technologieoffene Gesetzgebung zu 
sorgen. Die heutige einseitige Bevorzugung von 
Elektromobilität ist auf Grund mangelnder Strom-
kapazitäten und der globalen Umweltbelastung bei der 
Batterieproduktion sofort zu stoppen. Ob der 
Verbrennungsmotor eines Tages durch andere 
Antriebsformen abgelöst wird oder weiter existiert, 
muss eine Frage des technischen Fortschritts sowie des 
Marktes werden und darf nicht auf der Verbotspolitik 
der EU basieren. 
Wenn die bestehende, realitätsfremde EU-CO2-
Reduktionsgesetzgebung im Verkehrssektor nicht 
verhindert werden kann, sind synthetische Kraftstoffe 
als zukunftsfähiger Treibstoff für Verbrennungsmotoren 
zu berücksichtigen. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, 
welche mit synthetischem Kraftstoff angetrieben 
werden, müssen hinsichtlich Ihrer Abgabenlast gegen-
über elektrisch angetriebenen Fahrzeugen eine Gleich-
behandlung erfahren. Dies gilt sowohl für den Energie-
träger selbst als auch für das Fahrzeug insgesamt.
 
Stadt und Land gleichrangig entwickeln


Seit Jahrzehnten prägen Landflucht und Verstädterung 
das Bild unseres Landes. Es braucht einen grundlegen-
den Politikwechsel, um diese Entwicklung umzukehren. 
Wir wollen gleichwertige Lebens- und Arbeits-
bedingungen in ganz Deutschland, die Wahrung und 
zukunftsfähige Weiterentwicklung regionaler Identität 
in allen Teilräumen des Landes. Die Lebensweisen und 
Werte von Stadt und Land sind gleichrangig und 
ergänzen sich.
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Die AfD sieht die stra-
tegische Bedeutung der 
deutschen Automobil- 
und Zulieferindustrie. 
Es ist daher die Aufgabe 
der Bundesregierung, 
auf nationaler und 
europäischer Ebene für 
eine technologie-
offene Gesetzgebung zu 
sorgen.


Die AfD befürwortet 
die Abschaffung der 
Luftverkehrsteuer und 
richtet sich gegen 
unrealistische 
CO2-Reduktionsziele 
der EU.







Mit einer traditionsbezogenen, familienfreundlichen 
und selbstbewussten Gestaltung des ländlichen Lebens-
raumes wollen wir unsere Heimat wieder ins Gleich-
gewicht bringen. Zur Sicherung der kommunalen Eigen-
verantwortung werden wir das Finanzvolumen und die 
Handlungsspielräume der Gemeinden deutlich 
vergrößern. 


Entscheidungen näher zum Bürger bringen


Die Regionen und Landkreise wollen wir durch 
Wirtschaftsförderung, Bewahrung regionaler Kultur, 
Daseinsvorsorge, Verkehr und Digitalisierung stark
machen. Die EU, Bund und Land sollen weniger 
regulierend in die kommunale Selbstverwaltung und 
die Gestaltungsmöglichkeiten der Regionen eingreifen. 


Landschaft als Teil regionaler Identität


Bei Umwelt- und Landschaftsschutz wollen wir eine 
starke regionale Verankerung. Für die heimatliche Land-
schaft wollen wir die Privilegierung von energieerzeu-
genden Anlagen ausschließen. Die Weiterentwicklung 
bestehender Siedlungsflächen ist zu ermöglichen. Bei 
der notwendigen Inanspruchnahme von Flächen setzen 
wir auf schonende Landnutzung in Eigenverantwortung 
der Regionen und Kommunen.


Unser Leitbild ist die polyzentrische Stadt und der 
lebenswerte, fußläufige, familienfreundliche Stadtteil. 
Wir stehen für den Erhalt des kulturellen Erbes, 
ortsübliches Bauen und sorgfältige Rekonstruktion 
von historischen Ortskernen und Einzelgebäuden.            
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Großstädte und ihr ländliches Umland sind als Einheit 
zu denken. Wir wollen sie entlang der Verkehrsachsen 
räumlich weiterentwickeln, die Siedlungsentwicklung im 
Umland fördern und die Verdichtungsräume entlasten.


Infrastruktur


Soziale und technische Infrastrukturen sind die Grund-
lage unseres heutigen Zusammenlebens. Obwohl wir 
sie als selbstverständlich wahrnehmen, steigt für die 
Kommunen der Investitionsstau für die bedarfsgerechte 
Bereitstellung immer weiter an. 
Die AfD ist sich dessen bewusst, dass intakte und 
flächendeckend ausgebaute Infrastrukturen die 
Voraussetzung für eine prosperierende Wirtschaft sind 
und ein sehr wichtiges Mittel gegen den fort-
schreitenden Bevölkerungsrückgang auf dem 
Land darstellen.


Kommunen stärken –                                                                                            
Erfüllung der Pflichtaufgaben sicherstellen


Die Kommunen müssen bei der Erfüllung ihrer Pflicht-
aufgabe zur Daseinsvorsorge finanziell wesentlich 
besser ausgestattet und länderübergreifend in 
Planungen eingebunden werden. Daseinsvorsorge ist als 
hoheitliche Aufgabe von Bund, Ländern und Kommu-
nen zu betrachten und soll daher in öffentlicher Hand 
bleiben.
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Die Kommunen müssen 
bei der Erfüllung 
ihrer Pflichtaufgabe 
zur Daseinsvorsorge 
finanziell wesentlich 
besser ausgestattet und 
länderübergreifend in 
Planungen eingebunden 
werden.


Mit einer traditionsbe-
zogenen, 
familienfreundlichen 
und selbst-
bewussten Gestaltung 
des ländlichen Lebens-
raumes wollen wir unse-
re Heimat wieder ins 
Gleichgewicht bringen.







Ausbau digitaler Infrastrukturen beschleunigen 


Aus Sicht der AfD gehört hierzu auch die flächen-
deckende, anbieteroffene Bereitstellung von Glasfaser-
anschlüssen und eines leistungsfähigen, flächen-
deckenden Mobilfunknetzes. Die derzeitige Praxis der 
Mobilfunk-Frequenzbandversteigerung kann zum 
Hindernis für den flächendeckenden Ausbau und 
Preistreiber für den Endkunden werden und muss 
deshalb grundlegend überdacht werden. 
Der derzeitige Ausbau des Glasfasernetzes in 
Deutschland ist von Insellösungen und „Weißen Flecken“ 
in den ländlichen Gebieten und Parallelstrukturen in den 
Ballungsräumen geprägt. Eine bessere und flächende-
ckende Koordination ist hier zwingend erforderlich.


Nord Stream 2 endlich fertigstellen


Die AfD unterstützt den Ausbau der Nord Stream 2 – 
Pipeline. Durch deren Anbindung an Deutschland kann 
unseren Bürgern ein kostengünstiger Primärenergie-
träger zur Verfügung gestellt werden. 
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Die AfD fordert, den 
Ausbau der digitalen 
Infrastruktur durch eine 
bessere und flächende-
ckende Koordination zu 
beschleunigen.







Landwirtschaft, 
Umwelt- und 
Verbraucher-
schutz
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Landwirtschaft, Umwelt- und        
Verbraucherschutz


Reine Luft und sauberes Wasser, gesunde und verant-
wortungsbewusst erzeugte Lebensmittel sowie natur-
nahe Lebensräume sind lebenswichtige Allgemeingüter, 
deren Schutz zu den Prioritäten der AfD zählt. Unsere 
Politik orientiert sich dabei an den Zielen der Nach-
haltigkeit und Versorgungssicherheit als konservative 
Prinzipien. 


Bei Verbrauchern wie Erzeugern wollen wir eigenver-
antwortliches Handeln fördern. Falls möglich, sollten die 
Verbraucher auf regional erzeugte Lebensmittel zurück-
greifen können. Dabei kommt es uns nicht darauf an, ob 
sie aus biologischer oder konventioneller 
Produktion kommen, sondern entscheidend ist die 
Qualität der Produkte. 


Die heimische Land- und Forstwirtschaft ist unverzicht-
bar für die Versorgung mit wichtigen Allgemeingütern. 
Wir wollen mehr Selbstversorgung in Deutschland mit 
heimischen Nahrungsmitteln möglich machen. Die fort-
schreitende Entmündigung von Landwirten, Jägern und 
Verbrauchern durch immer mehr europäische 
Regulierungen muss ein Ende haben. Entscheidungen 
müssen unter Einbeziehung aller Beteiligten auf der 
Grundlage rationaler Faktenanalysen statt ideologischen 
Wunschdenkens getroffen werden.
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EU-Agrarpolitik renationalisieren


Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU hat 
bisher mehr Schaden als Nutzen gebracht. Wir wollen 
die Zuständigkeit für die Agrarpolitik deshalb wieder in 
die alleinige Verantwortung der Nationalstaaten legen. 


Deutschland ist der größte Nettoeinzahler in den 
EU-Haushalt. Landwirte anderer Staaten sollen nicht mit 
deutschem Steuergeld subventioniert werden. Um bis 
zur Renationalisierung gleiche Wettbewerbsbedingun-
gen herzustellen, die Landschaftspflege zu belohnen und 
die extensive Nutztierhaltung zu fördern, setzt sich die 
AfD für die Einführung einer bundesweiten Weidetier-
prämie ein. Darüber hinaus müssen Agrarumweltmaß-
nahmen derart gestaltet werden, dass sie lebensfähige 
ländliche Strukturen in unserer Heimat erhalten und 
den agrartechnischen Fortschritt sichern.


Grüne Berufe wertschätzen


Die verschiedenen Sparten der Flächen-
bewirtschaftung – Ackerbau, Viehzucht, Weinbau, 
Forstwirtschaft, Gartenbau und Imkerei – tragen zur 
Pflege der Kulturlandschaft, der Schaffung regionaler 
Arbeitsplätze und zur Versorgung der Bevölkerung mit 
hochwertigen Lebensmitteln in unserem Land bei. 
Wir setzen uns ein für eine realitätsbezogene Bildung 
zum Thema „Grüne Berufe“ und die sich daraus 
ergebende Wertschätzung für Leistungen und Produkte 
der Landwirte. Bevor agrarpolitische Maßnahmen 
eingeführt werden, muss geprüft werden, wie sie sich 
auf das Einkommen der Bauern auswirken und welchen 
ökologischen Nutzen sie erbringen. 
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Wir wollen die 
Zuständigkeit für die 
Agrarpolitik wieder in 
die alleinige 
Verantwortung der 
Nationalstaaten legen.


Reine Luft und sauberes 
Wasser sowie 
naturnahe Lebens-
räume sind lebens-
wichtige Allgemein-
güter, deren Schutz zu 
den Prioritäten der AfD 
zählt.







Familienbetriebe in den Mittelpunkt stellen


Die Agrarförderung muss die Leistungen kleinerer und 
mittlerer Familienbetriebe berücksichtigen und die Hof-
nachfolge vereinfachen. Die Landwirtschaft ist zu entbü-
rokratisieren, um die Bauern zu entlasten. 
Weder deutsche noch EU-Behörden sollen sich in deren 
Wirtschaftsweise einmischen, etwa bei der Wahl der 
Fruchtfolge. Um unsere vielfältigen Agrarstrukturen zu 
erhalten, wollen wir Junglandwirte besserstellen, die ihre 
Agrarflächen selbst bewirtschaften. Wir setzen uns dafür 
ein, den Aufkauf von Flächen durch landwirtschafts-
fremde Investoren zu erschweren. Landwirtschaftliche 
Existenzgründer wollen wir von der Grunderwerbsteuer 
befreien. 


Düngung am Bedarf der Pflanze orientieren


Eine ausreichende Versorgung von Kulturpflanzen mit 
notwendigen Düngemitteln ist für das Pflanzenwachs-
tum, die Bodenfruchtbarkeit und Ernährungssicherheit 
unverzichtbar. Die verschärfte neue Düngeverordnung 
widerspricht jedoch der guten landwirtschaftlichen 
Praxis und gefährdet den Anbau von Kulturpflanzen mit 
hohem Nitratbedarf, wie z. B. Kartoffeln, Getreide und 
Mais. Die AfD fordert die Revision der Düngeverordnung, 
die Aufhebung der pauschalen Reduktion der Dünge-
mengen und die präzise Ermittlung von Eintragsquellen 
nach dem Verursacherprinzip unter Beachtung von 
Kostenwirksamkeit und Verhältnismäßigkeit.
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Praxiskonformen Pflanzenschutz etablieren


Ein wirksamer Pflanzenschutz nach guter fachlicher 
Praxis ist die Grundlage jeglicher landwirtschaftlichen 
Produktion. Für unsere Landwirte muss dabei die 
Zulassung, die Nutzung und der Handel von alten 
Kultursorten möglich sein, um die Sortenvielfalt für den 
Verbraucher zu erhöhen. Die bewährten Zulassungs-
standards im Hinblick auf Umwelt-, Gesundheits- und 
Verbraucherschutz dürfen dabei weder vernachlässigt 
noch praxisfern verschärft werden. Die fachliche und 
wissenschaftliche Nutzen- und Risikobewertung von 
Wirkstoffen sowie der Umgang mit Giftpflanzen und 
Gentechnik müssen unabhängige Forschungs-
einrichtungen übernehmen. Das Bundesinstitut für 
Risikobewertung muss für diese Aufgabe strukturell 
und personell besser ausgestattet werden. 


Tierwohl, Haltung und Transport weiterentwickeln


Die AfD steht für eine konsequente Umsetzung der Tier-
schutzgesetze im Sinne unserer Verantwortung für Tiere 
als fühlende Mitgeschöpfe. Wir wollen in der Nutztier-
haltung artgerechte Haltungssysteme fördern, die an die 
Tierart angepasst sind und verlangen die Kopplung der 
Tierhaltung an die Fläche. Dazu gehört auch, dass Lager- 
und Stallanlagen, die den Umwelt- und Tierschutz ver-
bessern, innerhalb von drei Monaten und mit weniger 
Auflagen genehmigt werden müssen. Außerdem 
setzen wir uns für ein Netz regionaler Schlachtbetriebe 
in Deutschland ein, um Tiertransporte so kurz wie 
möglich zu gestalten.
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Die AfD steht für eine 
konsequente 
Umsetzung der
 Tierschutzgesetze im 
Sinne unserer 
Verantwortung für 
Tiere als fühlende 
Mitgeschöpfe.


Die AfD fordert die 
Revision der Dünge-
verordnung und die 
Aufhebung der 
pauschalen Reduktion 
der Düngemengen.







Die Dauer der Betäubung muss für den gesamten 
Schlachtvorgang gewährleistet sein – Ausnahmen hier-
von sind unzulässig. Darüber hinaus fordert die AfD eine 
Einschränkung der Exporte von lebenden Schlachttieren 
in Länder mit bekannten Verstößen gegen den Tier-
schutz. 


Tierschutzgesetze müssen für alle gleichermaßen 
gelten. Deshalb lehnen wir auch den Handel, die Bewer-
bung und die Einfuhr von Fleisch aus tierquälerischer 
Schlachtung (Schächtung) ab. Es ist unsere ethisch 
gebotene Pflicht zum Wohl der Tiere, den Lebendtrans-
port von Schlachttieren zu reduzieren und in Drittländer, 
wo nachweislich gegen das Tierschutzrecht verstoßen 
wird, auszusetzen. 


Schutz der heimischen Ökosysteme verbessern


Im Schlepptau des weltweiten Warenverkehrs dringen 
entlang der großen Fernhandelsstraßen und ausgehend 
von internationalen Häfen mit ihren großen Waren-
umschlagplätzen immer mehr gebietsfremde Arten in 
heimische Ökosysteme vor und stören das ökologische 
Gleichgewicht. Es zeigt sich, dass gebietsfremde Arten 
nicht nur negative Auswirkungen auf unsere hiesige 
Natur haben, sondern auch konkrete finanzielle und 
gesundheitliche Schäden verursachen. Wir müssen 
größere Anstrengungen unternehmen, um die
 Einschleppung invasiver Tier- und Pflanzenarten zu 
verhindern und ihre Ausbreitung einzudämmen. 
Eine invasive Eigenschaft ist als Entnahmegrund im 
Tierschutzgesetz zu verankern.
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Zeitgemäßes Wildtiermanagement umsetzen


Über die Kombination aus aktivem Wildtiermanage-
ment und artenschutzrechtlicher Ausnahmeverordnung 
sollen problematische Wildtierbestandsgrößen regional 
und zeitnah überwacht und korrigiert werden können. 
Das Ziel ist die Balance zwischen den Ansprüchen von 
Wildtieren sowie den Interessen von Landwirten, Teich-
wirten und Weidetieren. Schäden durch Wildtiere sind 
unbürokratisch und zeitnah durch Geldleistungen zu 
ersetzen. Jedoch wird eine bedingungslose Wiederan-
siedlung des Wolfs von den Behörden unter Berufung 
auf die Zielsetzung der EU-Richtlinien zum Natur- und 
Artenschutz betrieben. Der Wolf ist ein Raubtier, das zu 
Nutztierverlusten bei Landwirten führt. Die Unsicher-
heiten und Ängste der Menschen, speziell in ländlichen 
Regionen, müssen ernst genommen werden. Weidende 
Schafe, Ziegen, Rinder und Pferde sind besonders 
betroffen. Unsere Fürsorgepflicht gilt für unsere Weide-
tiere in gleichem Maße wie für den Wolf. Die AfD fordert 
den Einstieg in eine Bestandsregulierung und die 
Ausweisung von wolfsfreien Gebieten.


Unsere Wälder schützen und bewahren


Etwa ein Drittel der Gesamtfläche unseres Landes ist 
bewaldet. Um einen gesunden Wald mit Wild zu 
erhalten, braucht es waldbauliche Maßnahmen im 
Einklang mit Ökonomie, Ökologie und Naherholung. 
Um eine nachhaltige Bewirtschaftung und Sicherung 
der Wälder zu erreichen, setzt sich die AfD für eine 
Förderung des Baumaterials und Energieträgers Holz 
ein. 
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Der Wald soll von 
Windindustrieanlagen 
freigehalten werden, um 
die wildlebenden
Arten zu schützen und 
unseren Kindern
eine intakte Natur zu 
hinterlassen.


Die AfD fordert den 
Einstieg in eine 
Bestandsregulierung 
und die Ausweisung von 
wolfsfreien Gebieten.







Wir stehen für einen Abbau der ausufernden 
Bürokratie bei der Dokumentation in der Forstwirtschaft. 
Der Wald soll von Windindustrieanlagen freigehalten 
werden, um die wildlebenden Arten zu schützen und 
unseren Kindern eine intakte Natur zu hinterlassen.


Gesunde Lebensmittel aus heimischer                                   
Produktion fördern


Die AfD unterstützt das Leitbild des mündigen 
Verbrauchers. Er soll in seinem Konsumverhalten nicht 
staatlich bevormundet werden. Deshalb lehnen wir jede 
Form der gesonderten Lebensmittelbesteuerung, wie 
eine Fleisch- oder Zuckersteuer, ab. Dazu gehört die 
Aufklärung über gesundheitliche Risiken modischer 
Ernährungsformen und die Bewahrung unserer 
traditionellen Esskultur in öffentlichen Einrichtungen. 
Wir schätzen regionale und saisonale Lebensmittel 
aus Deutschland. Sie sichern unseren produzierenden 
und verarbeitenden Betrieben ein hinreichendes Ein-
kommen – bei zugleich hohen Standards im Tier- und 
Umweltschutz. Die Versorgung der eigenen Bevölkerung 
sowie die Wirtschaftlichkeit und Wertschöpfung 
heimischer Lebensmittelproduktion muss gewährleistet 
bleiben. 


Transparenz im Verbraucherschutz ausbauen


Der Verbraucher muss in die Lage versetzt werden, eine 
informierte und eigenverantwortliche Kaufentscheidung 
treffen zu können. Produkte sollen deshalb nach 
festgelegten Standards gekennzeichnet werden. 
Die Auskunft über Inhaltsstoffe und Herkunft der 
Produkte ist zu verbessern. 
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Auch bei Versicherungsverträgen, Finanzprodukten 
und Mobilfunkverträgen wollen wir mehr Transparenz 
schaffen. Herstellerangaben und Vertragsklauseln sind 
in einer verständlichen Sprache zu verfassen.


Wasserversorgung in öffentlicher Hand belassen


Die AfD befürwortet die regionale Wasserversorgung 
durch Kommunen und Zweckverbände. Das Eigen-
tum an den Wasserressourcen, den Förderanlagen, 
der Wasseraufbereitung und am Leitungsnetz muss in 
öffentlicher Hand und damit in den Händen der Bürger 
verbleiben. Eine EU-weite Liberalisierung und Kommer-
zialisierung des Wassermarkts lehnt die AfD entschie-
den ab. Eine generelle Privatisierung des Wassers oder 
der Wasserwerke, die durch Richtlinien der EU angeregt 
werden, darf es nicht geben. Brunnen privater Grund-
stückseigentümer, die hieraus ihr Trinkwasser 
gewinnen, sind hiervon ausgenommen.


Ausbau von erneuerbaren Energien einschränken


Der politisch-ideologisch forcierte und staatlich
subventionierte Ausbau regenerativer Energien ist 
nicht nur ein ökonomisches Desaster, sondern belastet 
auch unsere Heimat, unser Lebensgefühl und unsere 
Natur in erheblichem Maße. Wir lehnen die undurch-
sichtigen Verfahren ab, die den Ausbau sogenannter 
erneuerbarer Energien  über die Köpfe der Bürger 
hinweg ermöglichen. 
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Eine EU-weite 
Liberalisierung und 
Kommerzialisierung 
des Wassermarkts 
lehnt die AfD 
entschieden ab.Die Versorgung der 


eigenen Bevölkerung so-
wie die Wirtschaftlich-
keit und Wertschöpfung 
heimischer Lebensmit-
telproduktion muss 
gewährleistet bleiben.







Windenergieanlagen sind nur noch an Standorten 
zuzulassen, an denen keine Beeinträchtigungen für 
Mensch, Tier oder das Landschaftsbild zu erwarten sind. 
Wald- und Schutzgebiete sind generell nicht anzutasten.
Als Mindestabstand zur Wohnbebauung soll das 
10-fache der Gesamthöhe, mindestens jedoch 2,5 km, 
bundesweit eingehalten werden. 


Studien zeigen seit Jahren die verheerende Wirkung 
von Windkraftanlagen auf Vögel, Fledermäuse und 
Insekten. Gravierend sind auch die gesundheitlichen 
Schadwirkungen durch Schattenschlag, Infraschall und 
Lärmemissionen. Die massive Subventionierung der 
Windindustrie zerstört nicht nur Kulturlandschaften und 
Wälder, sondern mindert durch den Bau von Strom-
trassen auch die Grundstückswerte. 


Den Neubau von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen 
lehnen wir aufgrund ihres hohen Flächenverbrauchs 
sowie ihrer abschreckenden Wirkung für den Tourismus 
ab. Zudem verstärken diese die Aufheizung des 
Mikroklimas und entwerten landwirtschaftliche 
Produktionsflächen. Photovoltaikanlagen führen
 generell zu einer Veränderung des Mikroklimas und 
verursachen eine Temperaturerhöhung. 
Bestandsanlagen dürfen weiter betrieben werden.
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Die AfD will unsere 
Landschaft erhalten 
und lehnt deswegen den 
Neubau von 
Photovoltaikanlagen 
aufgrund des hohen 
Flächenverbrauchs, der 
Entwertung landwirt-
schaftlicher 
Produktionsflächen
 und der Störung des 
Mikroklimas ab.
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Grundsätze Absage an Steuererhöhungen | Leistung muss sich lohnen | Niedrige, einfache und gerechte Steuern


Einkommensteuer / Soli Grundlegende Reform Einkommensteuertarif, Fokus geringe und mittlere Einkommen | Arbeitnehmerpauschbetrag 1.250 Euro | Kalte 
Progression regelmäßig ausgleichen | Kinderfreibetrag auf Erwachsenen-niveau | Abzug haushaltsnaher Dienstleistungen mit 35 Prozent, 
maximal 5.000 Euro von der Einkommensteuerschuld | Doppelbesteuerung von Renten verhindern | schrittweise schnellstmöglich Soli-Abbau


Unternehmensteuer Rechtsformneutrale Besteuerung einbehaltener Gewinne mit 25 Prozent | Verbesserung Thesaurierungsbegünstigung und Anrechnung der
Gewerbesteuer | Reduktion Niedrigbesteuerung im Außensteuerrecht | Deutliche Anhebung der Höchstgrenzen bei Verlustrücktrag und 
Verlustvortrag | Degressive AfA für bewegliches Anlagevermögen | Bessere Abschreibungsregeln (Digitales, Klima, Mietwohnungsbau)| 
Verdoppelung der Bemessungsgrundlage der Forschungszulage auf acht Millionen Euro pro Unternehmen


Wagniskapital Abbau von Hürden für die Niederlassung großer Venture Capital-Gesellschaften |Bessere Anlagebedingungen für Versicherungsunternehmen 
und Pensionsfonds in Wagniskapital- und Beteiligungsfinanzierung


Steuern mit 
Vermögensbezug


Keine Vermögensteuer oder höhere Erbschaftsteuer, Prüfung von Steuerentlastungen bei Unternehmensübergaben | Länderoption 
Grunderwerbsteuer-Freibetrag von 250.000 Euro pro Erwachsenem plus 100.000 Euro pro Kind bei erstmaligem Erwerb selbstgenutzten 
Wohnraums 


Steuerbürokratie Verkürzung von Aufbewahrungsfristen auf fünf Jahre | Vereinfachung bei steuerfreien Sachzuwendungen | Höherer Schwellenwert für 
Umsatzsteuervoranmeldungen, Ausweitung der Ist-Versteuerung | Begrenzung von Informationspflichten, Vereinfachungen besonders nach 
Gründungen | Schnellere Betriebsprüfung | Digitale Besteuerungsverfahren | Vorausgefüllter Steuerbescheid


Steuergerechtigkeit In der OECD abgestimmt Steuerschlupflöcher schließen | Steuerhinterziehung und schädliche Formen des Steuerwettbewerbs unterbinden | 
Aggressive Steuergestaltungen bekämpfen | Auf OECD-Ebene Regelung, dass große digitale Konzerne ihre Steuern auch dort zahlen, wo sie ihre 
Umsätze erzielen


EU-Steuerpolitik Gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage in der EU, bei Berücksichtigung deutscher Besonderheiten | In EU abgestimmtes 
Steuerstrafrecht | Eindämmung von Umsatzsteuerbetrug | Europäische Finanztransaktionsteuer mit breiter Bemessungsgrundlage ohne 
Belastung von Kleinanlegern und privater Altersvorsorge 


CDU/CSU – Wahlprogramm







Einkommensteuer Entlastung kleiner / mittlerer Einkommen, Höherbelastung der oberen fünf Prozent | Abzug von 
Aufwendungen (Spenden) von der Steuerschuld


Unternehmen Begrenzter Abzug von Managergehältern (15*Schnitt des Betriebs) | internationale Mindestbesteuerung


Missbrauch Eindämmung von Umsatzsteuer-Karussellgeschäften | nationale Anzeigepflicht für Gestaltungen | 
öffentliches Country-by-Country-Reporting | globales Transparenzregister


Vermögensteuer ein Prozent – hohe Freibeträge, Verschonung der Grundlage von Betrieben


Erbschaftsteuer Mindestbesteuerung großer Betriebsvermögen und vermögenshaltender Familienstiftungen


Finanztransaktion-
steuer


Einführung möglichst im Einklang mit europäischen Partnern


EU-Steuern Besteuerung digitaler Großkonzerne, CO2-Grenzabgabe


Haushaltspolitik Ausnutzung verfassungsrechtlicher Kreditspielräume | Perpetuierung der in der Corona-Krise begonnenen 
gemeinsamen Innovationspolitik der EU


SPD –Wahlprogramm







Einkommensteuer Höherer Grundfreibetrag | Spitzensteuersatz ab 100.000 und 250.000 Euro je plus drei Prozentpunkte |
Veranlagung von Kapitalerträgen in der Einkommensteuer


Vermögensteuer Satz ein Prozent, Freibetrag zwei Millionen Euro – vage formulierte Begünstigung von Betriebsvermögen


Grunderwerbsteuer Länderoption: Erhöhung für gewerbliche, Ermäßigung für private Käufer


Unternehmen Ausdehnung Verlustrücktrag zur Bewältigung der Corona-Krise | Erhöhung Forschungszulage für KMU | 
kein Betriebsausgabenabzug für Managergehälter oberhalb von 500.000 Euro


Gestaltung / 
Missbrauch


Anzeigepflicht nationaler Gestaltungen, Steuerpflicht nach der Nationalität | stärkere Ahndung von 
Hinterziehung | verschärfte Zins- und Lizenzschranke | Quellensteuern | öffentliches CbCR


EU-Steuerpolitik GKB - Mindeststeuersatz 25 Prozent | EU-Steuern: breite FTT, Plastiksteuer, Mehrheitsentscheidungen


Klima / Umwelt Sektorenkoppelung auch über verlässliche Steuer- und Abgabenreform | Bonus-Malus-System in der Kfz-
Steuer | Beendigung von Dieselsubventionen | ökologische Dienstwagenbesteuerung


Haushalt Abbau klimaschädlicher Subventionen | Klimaquote im Bundeshaushalt | grüne Anleihen | kein ÖPP in 
Infrastrukturausbau | in der Schuldenbremse für die Schaffung neuen öffentlichen Vermögens Kredite 
ermöglichen | Verstetigung Wiederaufbaufonds der EU 


Bündnis 90/Die Grünen – Wahlprogramm







Einkommensteuer Abbau Mittelstandsbauch bis 2024, Spitzensteuersatz ab 90.000 Euro, Tarif auf Rädern |
Erleichterungen bei Home-Office |Besserungen bei privater Wertpapierveräußerung und 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung | keine Doppelbesteuerung von Renten


Soli Vollständig abschaffen


Unternehmen Unternehmensteuern auf 25 Prozent senken | Gewerbesteuer im Zuge EU-Harmonisierung der 
Unternehmensteuern ersetzen | deutlich erweiterte Verlustverrechnung | degressive AfA für bewegliche 
Wirtschaftsgüter – Digitales: Abschreibung über max. drei Jahre | höhere GWG-Grenze | Wohnungsbau: 
Abschreibung mit drei Prozent


Wagniskapital Deutlich stärker fördern


Steuerwettbewerb Fairen Wettbewerb auf OECD-Ebene bzw. weltweit durchsetzen


Haushaltspolitik Rascher Abbau der Corona-Schulden | Kommunalentschuldung gekoppelt mit grundsätzlicher Reform der 
Gemeindefinanzen


EU GKB | keine eigenen Steuern


FDP –Wahlprogramm







Einkommensteuer, Soli Freibetrag 14.400 Euro | ab 70.000 Euro 53 Prozent | zusätzliche Tarifstufen: Reichensteuer 60 Prozent, ab einer Million Euro 70 Prozent | 
familienfreundliche Abschaffung Ehegattensplitting | keine Doppelbesteuerung bei Renten | degressives Kindergeld | Steuerfreibeträge für 
Abfindungen | Ausbau des Soli. Abschaffen: Spekulationsfrist bei privaten Immobilienverkäufen, steuerliches Dienstwagenprivileg,
Abgeltungsteuer (Verlustabzugsbegrenzung / Sparerfreibetrag bleiben)


Umsatzsteuer Ermäßigter Satz für arbeitsintensives Handwerk, Kinderprodukte, Arzneimittel


Unternehmen Körperschaftsteuer 25 Prozent | europaweite Mindestsätze | Besteuerung großer digitaler Unternehmen am Umsatzort | Managergehälter: 
kein Betriebsausgabenabzug oberhalb 500.000 Euro | Gewinne aus Immobilienbeteiligungen und -veräußerungen stärker besteuern | 
Ausweitung Gewerbesteuer zur Gemeindewirtschaftsteuer (Mieten, Pachten, Leasing, Lizenzgebühren, Selbständige und Freiberufler),
Anrechnung auf die Einkommensteuer | Share Deals unterbinden


Vermögensteuer / 
-abgabe | Erbschaftsteuer


Vermögensteuer ein bis fünf Prozent (ab 50 Mio. Euro) – frei: eine Million, Betriebsvermögen fünf Millionen Euro, evtl. eigene Wohnung, 
Altersvorsorge | Vermögensabgabe 10 bis 30 Prozent über 20 Jahre, frei: zwei Millionen Euro | keine betriebl. Privilegien in der Erbschaftsteuer


Gestaltung / Missbrauch pCbCR | Quellensteuer 50 Prozent auf Finanzflüsse in nicht kooperative Staaten – DBAs mit diesen und Lizenzen dort operierender Banken 
kündigen | keine Steuerbefreiungen für ins Ausland abfließende Kapitalerträge | Kapitalerträge in Niedrigsteuerländern: Nachversteuerung in 
Deutschland | beschränkte Abzugsfähigkeit verlagerungsverdächtiger Betriebsausgaben (Lizenzgebühren) | virtuelle Betriebsstätten | Stärkung 
Finanz- und Strafverfolgungsbehörden


Weiteres Keine Subventionierung von Diesel, Kerosin, Biokraftstoffen | volle MwST auf Flugtickets ins Ausland | FTT 0,1 Prozent | Anhebung Tabaksteuer


Haushalt Schuldenbremse abschaffen | deutliche soziale Leistungsausweitungen | kein ÖPP | weniger Militärausgaben


DIE LINKE – Leitantrag (Parteitag 19./20. Juni 2021)







Einkommensteuer Tarif auf Rädern | Sonderabschreibung eigengenutzter Immobilen | Familiensplitting | keine 
Doppelbesteuerung von Renten


Wegfall von Steuern Wegfall von 15 Steuerarten: Biersteuer, CO2-Besteuerung, Energiesteuer, Jagd- und Fischereisteuer, 
Erbschaft- und Schenkungsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Kaffeesteuer, Luftverkehrsteuer, 
Schankerlaubnissteuer, Schaumweinsteuer, Solidaritätszuschlag, Vergnügungssteuer, Vermögensteuer, 
Zweitwohnungssteuer | keine Grunderwerbsteuer bei Eigennutzung


Umsatzsteuer Ermäßigter Satz auf Kinderbedarf und Arzneien


Migranten Transfersteuer auf Auslandsüberweisungen


Unternehmen Nationale Digitalsteuer


EU Keine EU-Steuern


Haushalt Ausgabenorientiert | Konsolidierung: „Streichungen von ideologischen Politikmaßnahmen, beispielsweise 
in der Migrations-, Klima- und EU-Politik“


AfD –Wahlprogramm








Deutscher Bundestag Drucksache 19/29843 
19. Wahlperiode 19.05.2021 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 19/28656, 19/29642 –


Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts 


b) zu dem Antrag der Abgeordneten Katja Hessel, Christian Dürr, Dr. Florian
Toncar, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/28770 –


Gestärkt aus der Krise hervorgehen - Gewerbesteuer reformieren 


c) zu dem Antrag der Abgeordneten Katja Hessel, Christian Dürr, Frank
Schäffler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/28766 –


Thesaurierungsbegünstigung modernisieren 
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d) zu dem Antrag der Abgeordneten Katja Hessel, Christian Dürr, Frank 
Schäffler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/27818 – 


Niedrigbesteuerungsgrenze bei der Hinzurechnungsbesteuerung auf 
international wettbewerbsfähiges Niveau absenken 


A. Problem 
Zu Buchstabe a 


Die steuerliche Gesamtbelastung von Körperschaften und ihren Anteilseignern 
einerseits und Personengesellschaftern andererseits haben sich zwar weitgehend 
aneinander angeglichen. Gleichwohl bestehen sowohl systematisch als auch hin-
sichtlich des Besteuerungsverfahrens Unterschiede, die im Einzelfall zu teils er-
heblichen Abweichungen bei Steuerbelastung und Bürokratieaufwand führen 
können. Zudem sind die Besonderheiten der deutschen Personengesellschaftsbe-
steuerung (insbesondere Sonderbetriebsvermögen und –vergütungen sowie Son-
der- und Ergänzungsbilanzen) international weitgehend unbekannt. 


Modernisierungsbedarf besteht auch im Umwandlungssteuerrecht. Dieses ermög-
licht es nationalen und multinationalen Unternehmen, ihre Struktur steuerneutral 
an veränderte interne und externe Rahmenbedingungen anzupassen. Allerdings 
ist der räumliche Anwendungsbereich des Umwandlungssteuergesetzes bislang 
weitgehend auf den Europäischen Wirtschaftsraum beschränkt. Diese generelle 
Beschränkung erscheint angesichts der fortschreitenden Globalisierung nicht 
mehr zeitgemäß. 


Zu Buchstabe b 


Die Antragsteller machen darauf aufmerksam, dass die momentane Coronakrise 
zum wiederholten Mal zeigt, wie schwankungsanfällig die Gewerbesteuer ist. Der 
krisenbedingte Einbruch des Gewerbesteueraufkommens sei für viele Gemeinden 
finanziell kaum darstellbar. Viele wichtige Infrastrukturprojekte in den Gemein-
den können nicht durchgeführt werden. Eine so schwankungsanfällige Steuer-
quelle sei keine verlässliche Einnahmegrundlage für die Gemeinden. 


Zu Buchstabe c 


Die Antragsteller problematisieren, dass die Thesaurierungsbegünstigung in 
§ 34a Einkommensteuergesetz (EStG) in ihrer aktuellen Ausgestaltung sehr kom-
plex und mit hohem bürokratischem Aufwand verbunden ist. Daher sei eine An-
wendung besonders für kleine und mittlere Unternehmen nicht attraktiv. 


Zu Buchstabe d 
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Die Antragsteller problematisieren, dass durch die Niedrigbesteuerungsgrenze 
von 25 Prozent des § 8 Abs. 3 Außensteuergesetz (AStG) die Hinzurechnungsbe-
steuerung nicht mehr die Ausnahme, sondern der Regelfall ist. Grenzüberschrei-
tend tätige Unternehmen müssten ihre Gewinne nicht mehr nur versteuern, wenn 
sie in Steueroasen kaum besteuert worden sind. Inzwischen müssten nahezu alle 
Gewinne außerhalb von Deutschland national nachbesteuert werden, weil die 
Niedrigbesteuerungsgrenze im Außensteuergesetz nicht mehr der Realität und 
dem globalen Wettbewerb entspreche. 


B. Lösung 
Zu Buchstabe a 


Mit den folgenden Maßnahmen werden die steuerlichen Rahmenbedingungen ins-
besondere für mittelständische Personengesellschaften und Familienunternehmen 
deutlich verbessert und das Unternehmensteuerrecht weiter internationalisiert: 


– Einführung einer Option zur Körperschaftsteuer für Personenhandelsgesell-
schaften und Partnerschaftsgesellschaften (§ 1a KStG) 


– Globalisierung der für die Umwandlung von Körperschaften maßgeblichen 
Teile des Umwandlungssteuergesetzes (§ 1 UmwStG, § 12 Absatz 2 und 3 
KStG) 


– Ersatz der Ausgleichsposten bei organschaftlichen Mehr- und Minderabfüh-
rungen (§§ 14 und 27 KStG) durch die sog. Einlagelösung 


– Streichung des Abzugsverbots für Gewinnminderungen aus Währungskurs-
schwankungen im Zusammenhang mit Gesellschafterdarlehen (§ 8b Absatz 
3 KStG). 


Zur Option zur Körperschaftsteuer empfiehlt der Finanzausschuss u. a. folgende 
Änderungen am Gesetzentwurf: 


– zum Antrag – Form (grundsätzlich elektronisch), Frist (ein Monat vor Be-
ginn des Wirtschaftsjahrs) und Adressat (Präzisierung); 


– Präzisierung der Regelung zur Rückoption bei Ausscheiden des vorletzten 
Gesellschafters; 


– Regelung zur Verhinderung von nicht oder niedrig besteuerten Einkünften 
bei internationalen Qualifikationskonflikten; 


– Regelung zur Grunderwerbsteuer; 


– Klarstellung, dass die optierende Gesellschaft für Zwecke der Forschungs-
zulage Anspruchsberechtigte i. S. des KStG ist; 


– Folgeanpassung im Bewertungsrecht und im Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuerrecht; 


– Anwendungsregelung.  


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss folgende weitere Änderungen am 
Gesetzentwurf: 


– Einräumung eines Wahlrechts hinsichtlich der Höhe der gewinnmindernden 
Rücklage infolge des Wechsels zur organschaftlichen Einlagelösung ; 


– Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG und der Investitions-
frist des § 7g EStG um ein weiteres Jahr; 
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– redaktionelle Änderungen. 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/28656 in geänderter Fas-
sung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Stimmenthaltung der Fraktionen der AfD und FDP. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzesentwurf 
vorzulegen, welcher folgende Punkte beinhaltet:  


1.  Langfristige Abschaffung der Gewerbesteuer und Ersetzung durch einen 
kommunalen Zuschlag mit eigenem Hebesatzrecht auf die Körperschafts-
teuer und auf die zuvor abgesenkte Einkommensteuer sowie gegebenenfalls 
einen höheren Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer,  


2.  kurzfristige Abschaffung der systemwidrigen gewerbesteuerlichen Hinzu-
rechnungstatbestände,  


3.  Abziehbarkeit der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe und  


4.  Prüfung, inwiefern ein gewerbesteuerlicher Verlustrücktrag umgesetzt wer-
den kann. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/28770 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion 
der AfD. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, 


1.  den Steuersatz für die thesaurierten Gewinne des § 34a Abs. 1 Satz 1 EStG 
so anzupassen, dass eine Gleichbehandlung mit Körperschaften gegeben ist 
und die Ertragsteuern in die Begünstigungsfähigkeit einzubeziehen statt sie 
als Entnahme zu behandeln und die Nachversteuerung bei einer späteren Ent-
nahme entsprechend anzupassen; 


2.  den festen Steuersatz der Nachversteuerung des § 34a Abs. 4 Satz 2 EStG 
durch die Möglichkeit der Regelbesteuerung im Teileinkünfteverfahren auf 
Antrag einzuführen (sog. Günstigerprüfung); 


3.  die in § 34a Abs. 4 EStG festgelegte Verwendungsreihenfolge aufzuheben, 
indem zunächst die Entnahme der Hälfte der im laufenden Jahr entstandenen 
steuerfreien Gewinnen möglich ist und die festzuschreibenden Altentnah-
men in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von 10 Jahren auch wäh-
rend der angewandten Thesaurierungsbegünstigung möglich sind; 


4. Umstrukturierungshemmnisse abzubauen, indem der nachversteuerungs-
pflichtige Betrag kraft Gesetzes auf die übernehmende Kapitalgesellschaft 
übergeht und dort den ausschüttbaren Gewinn des § 27 KStG erhöht; 


5. und die Feststellung nach § 34a Abs. 10 EStG als unselbständigen Bestand-
teil in die einheitliche und gesonderte Feststellung mit einzubeziehen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/28766 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktionen 
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der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. 


Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, 


1. das Außensteuergesetz an die internationale Steuerwirklichkeit anzupassen 
und die Niedrigbesteuerungsgrenze des § 8 Abs. 3 AStG auf 15 Prozent ab-
zusenken, 


2.  die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Niedrigbesteuerungsgrenze im 
§ 8 Abs. 3 AStG alle drei Jahre zu überprüfen und die Ergebnisse in einem 
Prüfbericht zu veröffentlichen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/27818 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP. 


C. Alternativen 
Zu Buchstabe a 


Keine. 


Zu Buchstaben b bis d 


Die Anträge diskutieren keine Alternativen. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


(Steuermehr-/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


volle 
Jahres–


wirkung1 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


Insgesamt - 470 - 420 - 500 - 490 - 455 - 410 


Bund - 168 - 155 - 184 - 179 - 160 - 138 


Länder - 150 - 138 - 164 - 154 - 143 - 120 


Gemeinden - 152 - 127 -152 - 157 - 152 - 152 


1 Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten. 


Zu Buchstaben b bis d 


Die Anträge machen keine Angaben zu den Haushaltsausgaben. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Zu Buchstabe a 


Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich der Erfüllungsaufwand nicht. 


Zu Buchstaben b bis d 
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Die Anträge machen keine Angaben zum Erfüllungsaufwand. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Zu Buchstabe a 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: - 80 
davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tsd. Euro:  
Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: + 100 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorha-
ben führt zu einem „Out“ i. S. d. One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss 
vom 25. März 2015). 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Zu Buchstabe a 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: - 66 
Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: + 133 


F. Weitere Kosten 
Zu Buchstabe a 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten weiteren Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


Zu Buchstaben b bis d 


Die Anträge machen keine Ausführungen zu weiteren Kosten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/28656 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


b) den Antrag auf Drucksache 19/28770 abzulehnen. 


c) den Antrag auf Drucksache 19/28766 abzulehnen. 


d) den Antrag auf Drucksache 19/27818 abzulehnen. 


Berlin, den 19. Mai 2021 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 
Vorsitzende 


 
 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts 
– Drucksache 19/28656 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Moderni-
sierung des Körperschaftsteuer-


rechts 


Entwurf eines Gesetzes zur Moderni-
sierung des Körperschaftsteuer-


rechts 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


Artikel 1 Änderung des Körperschaftsteuerge-
setzes 


Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Änderung des Umwandlungssteuer-
gesetzes 


Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 4 Änderung des Investmentsteuerge-
setzes 


Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 5 Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Artikel 5 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 6 Änderung des Außensteuergesetzes Artikel 6 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 7 Änderung des Bewertungsgesetzes Artikel 7 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 8 Änderung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes 


Artikel 8 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 9 Änderung des Grunderwerbsteu-
ergesetzes 


 Artikel 10 Änderung des Finanzverwaltungs-
gesetzes 


 Artikel 11 Änderung des Forschungszulagen-
gesetzes 


Artikel 9 Inkrafttreten Artikel 12 u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 1 folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 1a Option zur Körperschaftsbesteue-
rung“. 


 


2. In § 1 Absatz 1 Nummer 1 werden vor dem 
Semikolon am Ende die Wörter „einschließ-
lich optierender Gesellschaften im Sinne des 
§ 1a“ eingefügt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt: 3. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt: 


„§ 1a „§ 1a 


Option zur Körperschaftsbesteuerung Option zur Körperschaftsbesteuerung 


(1) Auf unwiderruflichen Antrag sind 
für Zwecke der Besteuerung nach dem Ein-
kommen eine Personenhandels- oder Partner-
schaftsgesellschaft wie eine Kapitalgesell-
schaft (optierende Gesellschaft) und ihre Ge-
sellschafter wie die nicht persönlich haften-
den Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft 
zu behandeln; § 217 Absatz 1 des Umwand-
lungsgesetzes gilt sinngemäß. Der Antrag ist 
von der Personenhandels- oder Partner-
schaftsgesellschaft bei dem für die gesonderte 
und einheitliche Feststellung nach § 180 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a der Ab-
gabenordnung zuständigen Finanzamt vor 
Beginn des Wirtschaftsjahrs zu stellen, ab 
dem die Besteuerung wie eine Kapitalgesell-
schaft gelten soll. Die Sätze 1 und 2 finden 
keine Anwendung auf  


(1) Auf unwiderruflichen Antrag sind 
für Zwecke der Besteuerung nach dem Ein-
kommen eine Personenhandels- oder Partner-
schaftsgesellschaft wie eine Kapitalgesell-
schaft (optierende Gesellschaft) und ihre Ge-
sellschafter wie die nicht persönlich haften-
den Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft 
zu behandeln; § 217 Absatz 1 des Umwand-
lungsgesetzes gilt sinngemäß. Der Antrag ist 
von der Personenhandels- oder Partner-
schaftsgesellschaft nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Datenfern-
übertragung bei dem für die gesonderte und 
einheitliche Feststellung der Einkünfte nach 
§ 180 der Abgabenordnung zuständigen Fi-
nanzamt spätestens einen Monat vor Beginn 
des Wirtschaftsjahrs zu stellen, ab dem die 
Besteuerung wie eine Kapitalgesellschaft gel-
ten soll; § 31 Absatz 1a Satz 2 gilt entspre-
chend. Erfolgt für die Personenhandels- o-
der Partnerschaftsgesellschaft keine geson-
derte und einheitliche Feststellung der Ein-
künfte, ist der Antrag bei dem für die Ein-
kommensteuer oder Körperschaftsteuer 
des Gesellschafters zuständigen Finanzamt 
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zu stellen. Erzielt eine Personenhandels- o-
der Partnerschaftsgesellschaft ausschließ-
lich Einkünfte, die dem Steuerabzug vom 
Kapitalertrag oder dem Steuerabzug auf 
Grund des § 50a des Einkommensteuerge-
setzes unterliegen und gilt infolgedessen die 
Einkommensteuer nach § 50 Absatz 2 
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes oder 
die Körperschaftsteuer nach § 32 Absatz 1 
als abgegolten, ist der Antrag bei dem Bun-
deszentralamt für Steuern zu stellen. Hat 
die Gesellschaft ihren Sitz im Inland, ist 
der Antrag abweichend von den Sätzen 3 
und 4 bei dem Finanzamt zu stellen, in des-
sen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat. 
Die Sätze 1 bis 5 finden keine Anwendung 
auf  


1. Investmentfonds im Sinne des Invest-
mentsteuergesetzes und 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. Gesellschaften, die nach Ausübung der 
Option in dem Staat, in dem sich ihre Ge-
schäftsleitung befindet, keiner der deut-
schen unbeschränkten Körperschaftsteu-
erpflicht vergleichbaren Steuerpflicht 
unterliegen. 


2. u n v e r ä n d e r t  


(2) Der Übergang zur Körperschaftsbe-
steuerung gilt als Formwechsel im Sinne des 
§ 1 Absatz 3 Nummer 3 des Umwandlungs-
steuergesetzes. Die §§ 1 und 25 des Umwand-
lungssteuergesetzes sind entsprechend anzu-
wenden. Als Einbringungszeitpunkt gilt das 
Ende des Wirtschaftsjahrs, das dem Wirt-
schaftsjahr im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 
unmittelbar vorangeht; § 20 Absatz 5 Satz 2 
und 3 sowie Absatz 6 des Umwandlungssteu-
ergesetzes ist nicht anzuwenden. Das im Ein-
bringungszeitpunkt in der Steuerbilanz auszu-
weisende Eigenkapital wird auf dem steuerli-
chen Einlagekonto der optierenden Gesell-
schaft erfasst. Die zur Vertretung der Gesell-
schaft ermächtigten Personen gelten als ge-
setzliche Vertreter der optierenden Gesell-
schaft. 


(2) Der Übergang zur Körperschaftsbe-
steuerung gilt als Formwechsel im Sinne des 
§ 1 Absatz 3 Nummer 3 des Umwandlungs-
steuergesetzes. Die §§ 1 und 25 des Umwand-
lungssteuergesetzes sind entsprechend anzu-
wenden. Als Einbringungszeitpunkt gilt das 
Ende des Wirtschaftsjahrs, das dem Wirt-
schaftsjahr im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 
unmittelbar vorangeht; § 9 Satz 3 des Um-
wandlungssteuergesetzes ist nicht anzuwen-
den. Das im Einbringungszeitpunkt in der 
Steuerbilanz auszuweisende Eigenkapital 
wird auf dem steuerlichen Einlagekonto der 
optierenden Gesellschaft erfasst. Die zur Ver-
tretung der Gesellschaft ermächtigten Perso-
nen gelten als gesetzliche Vertreter der optie-
renden Gesellschaft. 


(3) Aufgrund der Option gilt die Betei-
ligung an einer optierenden Gesellschaft für 
Zwecke der Besteuerung nach dem Einkom-
men als Beteiligung eines nicht persönlich 
haftenden Gesellschafters an einer Kapitalge-
sellschaft. Beim Gesellschafter führen daher 
insbesondere 


(3) u n v e r ä n d e r t  


1. durch das Gesellschaftsverhältnis veran-
lasste Einnahmen zu Einkünften im 
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Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 des 
Einkommensteuergesetzes,  


2. Einnahmen, die er von der Gesellschaft 
für seine Tätigkeit im Dienst der Gesell-
schaft bezieht, zu Einkünften im Sinne 
des § 19 des Einkommensteuergesetzes, 


 


3. Einnahmen aus der Hingabe von Darle-
hen zu Einkünften im Sinne des § 20 Ab-
satz 1 Nummer 7 oder Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 des Einkommensteuergeset-
zes und 


 


4. Einnahmen aus der Überlassung von 
Wirtschaftsgütern zu Einkünften im 
Sinne des § 21 oder § 22 des Einkom-
mensteuergesetzes.  


 


Die §§ 13 bis 16, 18 und 35 des Einkommen-
steuergesetzes sind vorbehaltlich des Satzes 4 
nicht anzuwenden. Soweit entsprechende Ein-
nahmen bei einem Gesellschafter einer Kapi-
talgesellschaft anderen Einkunftsarten zuzu-
rechnen wären, gilt abweichend von Satz 3, 
dass auch die Einnahmen des Gesellschafters 
der optierenden Gesellschaft zu diesen Ein-
künften gehören. Gewinnanteile gelten erst 
dann als ausgeschüttet, wenn sie entnommen 
werden oder ihre Auszahlung verlangt werden 
kann. § 4 Absatz 3 des Einkommensteuerge-
setzes ist bei einer optierenden Gesellschaft 
nicht anzuwenden. In den Fällen des Satzes 2 
Nummer 2 gelten die optierende Gesellschaft 
als lohnsteuerlicher Arbeitgeber und der Ge-
sellschafter als Arbeitnehmer. 


 


(4) Eine Gesellschaft, die nach Ab-
satz 1 zur Körperschaftsbesteuerung optiert 
hat, kann beantragen, dass sie nicht mehr wie 
eine Kapitalgesellschaft und ihre Gesellschaf-
ter nicht mehr wie die nicht persönlich haften-
den Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft 
behandelt werden (Rückoption). Die Rückop-
tion gilt als Formwechsel nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Umwandlungssteuerge-
setzes mit der Maßgabe, dass § 9 Satz 3 des 
Umwandlungssteuergesetzes keine Anwen-
dung findet. Absatz 1 Satz 2 gilt mit der Maß-
gabe entsprechend, dass der Antrag bei dem 
für die Körperschaftsbesteuerung zuständigen 
Finanzamt zu stellen ist. Die Sätze 1 und 2 
finden auch ohne Antrag Anwendung, wenn 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 entfal-
len. Scheidet der vorletzte Gesellschafter aus 
der Gesellschaft aus, gilt die optierende Ge-
sellschaft als unmittelbar danach aufgelöst 


(4) Eine Gesellschaft, die nach Ab-
satz 1 zur Körperschaftsbesteuerung optiert 
hat, kann beantragen, dass sie nicht mehr wie 
eine Kapitalgesellschaft und ihre Gesellschaf-
ter nicht mehr wie die nicht persönlich haften-
den Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft 
behandelt werden (Rückoption). Die Rückop-
tion gilt als Formwechsel nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Umwandlungssteuerge-
setzes mit der Maßgabe, dass § 9 Satz 3 des 
Umwandlungssteuergesetzes keine Anwen-
dung findet. Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 gilt mit 
der Maßgabe entsprechend, dass der Antrag 
bei dem für die Körperschaftsbesteuerung zu-
ständigen Finanzamt zu stellen ist; in den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 4 ist der Antrag 
bei dem Bundeszentralamt für Steuern zu 
stellen. Die Sätze 1 und 2 finden auch ohne 
Antrag Anwendung, wenn die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 entfallen. Scheidet der 
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und, sofern der verbleibende Gesellschafter 
die persönlichen Voraussetzungen eines über-
nehmenden Rechtsträgers im Sinne des § 1 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 oder 4 des Um-
wandlungssteuergesetzes erfüllt, auf diesen 
mit der Maßgabe umgewandelt, dass § 2 des 
Umwandlungssteuergesetzes keine Anwen-
dung findet. Erfüllt der verbleibende Gesell-
schafter nicht die persönlichen Voraussetzun-
gen eines übernehmenden Rechtsträgers im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 o-
der 4 des Umwandlungssteuergesetzes, gilt 
die optierende Gesellschaft als aufgelöst und 
ihr Vermögen als an die Gesellschafter ausge-
schüttet; § 11 des Körperschaftsteuergesetzes 
ist entsprechend mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass an die Stelle des zur Verteilung 
kommenden Vermögens der gemeine Wert 
des vorhandenen Vermögens tritt. Abwei-
chend von Satz 4 gilt die Umwandlung der 
optierenden Gesellschaft in eine Körperschaft 
im Sinne des Umwandlungssteuergesetzes als 
Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in 
eine Körperschaft.“ 


vorletzte Gesellschafter aus der Gesellschaft 
aus, gilt die optierende Gesellschaft als unmit-
telbar danach aufgelöst und, sofern der ver-
bleibende Gesellschafter die persönlichen 
Voraussetzungen eines übernehmenden 
Rechtsträgers einer Umwandlung einer Ka-
pitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 oder 4 des Umwandlungs-
steuergesetzes erfüllt, im Fall des § 1 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 des Umwandlungs-
steuergesetzes als auf den verbleibenden 
Gesellschafter verschmolzen beziehungs-
weise gilt im Fall des § 1 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 des Umwandlungssteuergeset-
zes das Vermögen der optierenden Gesell-
schaft als auf den verbleibenden Gesell-
schafter übertragen mit der Maßgabe, dass 
jeweils § 2 des Umwandlungssteuergesetzes 
keine Anwendung findet. Erfüllt der verblei-
bende Gesellschafter nicht die persönlichen 
Voraussetzungen eines übernehmenden 
Rechtsträgers einer Umwandlung einer Ka-
pitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 oder 4 des Umwandlungs-
steuergesetzes, gilt die optierende Gesell-
schaft als aufgelöst und ihr Vermögen als an 
die Gesellschafter ausgeschüttet; § 11 des 
Körperschaftsteuergesetzes ist entsprechend 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die 
Stelle des zur Verteilung kommenden Vermö-
gens der gemeine Wert des vorhandenen Ver-
mögens tritt. Abweichend von Satz 4 gilt die 
Umwandlung der optierenden Gesellschaft in 
eine Körperschaft im Sinne des Umwand-
lungssteuergesetzes als Umwandlung einer 
Kapitalgesellschaft in eine Körperschaft.“ 


4. § 8b Absatz 3 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Satz 5 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„Währungskursverluste gelten nicht als 
Gewinnminderungen im Sinne der 
Sätze 4 und 5.“ 


 


b) In dem neuen Satz 8 werden die Wörter 
„Sätze 4 bis 6“ durch die Wörter 
„Sätze 4 bis 7“ ersetzt. 


 


5. § 12 Absatz 2 und 3 wird aufgehoben. 5. u n v e r ä n d e r t  


6. § 14 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 6. u n v e r ä n d e r t  


„(4) Minderabführungen der Organge-
sellschaft, die ihre Ursache in organschaftli-
cher Zeit haben, sind als Einlage durch den 
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Organträger in die Organgesellschaft zu be-
handeln. Mehrabführungen der Organgesell-
schaft, die ihre Ursache in organschaftlicher 
Zeit haben, gelten als Einlagenrückgewähr 
der Organgesellschaft an den Organträger. 
Minder- oder Mehrabführungen im Sinne der 
Sätze 1 und 2 liegen insbesondere vor, wenn 
der an den Organträger abgeführte Gewinn 
von dem Steuerbilanzgewinn der Organge-
sellschaft abweicht und diese Abweichung in 
organschaftlicher Zeit verursacht ist. Minder- 
und Mehrabführungen nach den Sätzen 1 
und 2 gelten in dem Zeitpunkt als erfolgt, in 
dem das Wirtschaftsjahr der Organgesell-
schaft endet.“ 


7. § 27 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach den 
Wörtern „§ 28 Absatz 2 Satz 2 und 3“ 
die Wörter „und der Mehrabführungen 
im Sinne des Absatzes 6“ eingefügt. 


 


b) Dem Absatz 6 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„Mehrabführungen im Sinne des Sat-
zes 1 mindern das steuerliche Einlage-
konto der Organgesellschaft vor anderen 
Leistungen.“ 


 


8. § 34 wird wie folgt geändert: 8. § 34 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 wird die Angabe „2020“ 
durch die Angabe „2022“ ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


 b) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 


 „(1a) § 1a in der Fassung des Arti-
kels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2021 anzu-
wenden mit der Maßgabe, dass der 
Antrag erstmals für nach dem 31. De-
zember 2021 beginnende Wirtschafts-
jahre gestellt werden kann.“ 


b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz vo-
rangestellt: 


c) Nach Absatz 5 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


„§ 8b Absatz 3 Satz 6 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für Gewinn-
minderungen im Sinne des § 8b Absatz 3 


u n v e r ä n d e r t  
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Satz 4 und 5 anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2021 eintreten.“ 


c) Nach Absatz 6c wird folgender Ab-
satz 6d eingefügt: 


d) Dem Absatz 6d wird folgender Satz an-
gefügt: 


„(6d) § 12 Absatz 2 in der am 31. 
Dezember 2021 geltenden Fassung ist 
letztmals auf Verschmelzungen anwend-
bar, deren steuerlicher Übertragungs-
stichtag vor dem 1. Januar 2022 liegt.“ 


„§ 12 Absatz 2 in der am 31. Dezember 
2021 geltenden Fassung ist letztmals auf 
Verschmelzungen anwendbar, deren 
steuerlicher Übertragungsstichtag vor 
dem 1. Januar 2022 liegt.“ 


d) Der bisherige Absatz 6d wird Absatz 6e 
und die folgenden Sätze werden ange-
fügt: 


e) Dem Absatz 6e werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


„§ 14 Absatz 4 sowie § 27 Absatz 1 
Satz 3 und Absatz 6 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] sind erstmals auf Minder- 
und Mehrabführungen anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2021 erfolgen. 
Hinsichtlich des Zeitpunkts der Minder- 
und Mehrabführungen ist dabei auf das 
Ende des Wirtschaftsjahres der Organge-
sellschaft abzustellen. Beim Organträger 
sind noch bestehende Ausgleichsposten 
für organschaftliche Minder- und Mehr-
abführungen, die nach Maßgabe des § 14 
Absatz 4 in der am 31. Dezember 2021 
geltenden Fassung in der Steuerbilanz 
gebildet wurden, in dem Wirtschaftsjahr 
aufzulösen, das nach dem 31. Dezem-
ber 2021 endet. Aktive Ausgleichspos-
ten erhöhen, passive Ausgleichsposten 
mindern dabei den Buchwert der Beteili-
gung des Organträgers an der Organge-
sellschaft in der Steuerbilanz. Soweit ein 
passiver Ausgleichsposten die Summe 
aus dem aktiven Ausgleichsposten und 
dem Buchwert der Beteiligung des Or-
ganträgers an der Organgesellschaft in 
der Steuerbilanz übersteigt, liegt ein Er-
trag aus der Beteiligung an der Organge-
sellschaft vor. § 3 Nummer 40 und § 3c 
Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes 
sowie § 8b dieses Gesetzes sind auf die-
sen Beteiligungsertrag anzuwenden. In 
Höhe des Betrages nach Satz 5 kann 
durch den Steuerpflichtigen eine den 
steuerlichen Gewinn mindernde Rück-
lage gebildet werden. Soweit diese 
Rücklage gebildet wird, sind § 3 Num-


„§ 14 Absatz 4 sowie § 27 Absatz 1 
Satz 3 und Absatz 6 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] sind erstmals auf Minder- 
und Mehrabführungen anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2021 erfolgen. 
Hinsichtlich des Zeitpunkts der Minder- 
und Mehrabführungen ist dabei auf das 
Ende des Wirtschaftsjahres der Organge-
sellschaft abzustellen. Beim Organträger 
sind noch bestehende Ausgleichsposten 
für organschaftliche Minder- und Mehr-
abführungen, die nach Maßgabe des § 14 
Absatz 4 in der am 31. Dezember 2021 
geltenden Fassung in der Steuerbilanz 
gebildet wurden, in dem Wirtschaftsjahr 
aufzulösen, das nach dem 31. Dezem-
ber 2021 endet. Aktive Ausgleichspos-
ten erhöhen, passive Ausgleichsposten 
mindern dabei den Buchwert der Beteili-
gung des Organträgers an der Organge-
sellschaft in der Steuerbilanz. Soweit ein 
passiver Ausgleichsposten die Summe 
aus dem aktiven Ausgleichsposten und 
dem Buchwert der Beteiligung des Or-
ganträgers an der Organgesellschaft in 
der Steuerbilanz übersteigt, liegt ein Er-
trag aus der Beteiligung an der Organge-
sellschaft vor. § 3 Nummer 40 Buch-
stabe c und § 3c Absatz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes sowie § 8b Absatz 2, 
3, 7 und 8 dieses Gesetzes sind auf die-
sen Beteiligungsertrag anzuwenden. Bis 
zur Höhe des Betrages nach Satz 9 kann 
durch den Steuerpflichtigen eine den 
steuerlichen Gewinn mindernde Rück-
lage gebildet werden. Soweit diese 
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mer 40 und § 3c Absatz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes sowie § 8b dieses 
Gesetzes auf den Ertrag nach Satz 5 
nicht anzuwenden. Die Rücklage nach 
Satz 7 ist grundsätzlich im Wirtschafts-
jahr der Bildung und in den neun folgen-
den Wirtschaftsjahren zu jeweils einem 
Zehntel gewinnerhöhend aufzulösen. 
Die Rücklage ist in vollem Umfang ge-
winnerhöhend aufzulösen, wenn die Be-
teiligung des Organträgers an der Organ-
gesellschaft veräußert wird. Der Veräu-
ßerung gleichgestellt sind insbesondere 
die Umwandlung der Organgesellschaft 
auf eine Personengesellschaft oder eine 
natürliche Person, die verdeckte Einlage 
der Beteiligung an der Organgesellschaft 
und die Auflösung der Organgesell-
schaft. § 3 Nummer 40 und § 3c Ab-
satz 2 des Einkommensteuergesetzes so-
wie § 8b dieses Gesetzes sind bei der 
Auflösung der Rücklage anzuwenden.“ 


Rücklage gebildet wird, sind § 3 Num-
mer 40 Buchstabe c und § 3c Absatz 2 
des Einkommensteuergesetzes sowie 
§ 8b Absatz 2, 3, 7 und 8 dieses Geset-
zes auf den Ertrag nach Satz 9 nicht an-
zuwenden. Die Rücklage nach Satz 11 
ist grundsätzlich im Wirtschaftsjahr der 
Bildung und in den neun folgenden Wirt-
schaftsjahren zu jeweils einem Zehntel 
gewinnerhöhend aufzulösen. Die Rück-
lage ist in vollem Umfang gewinnerhö-
hend aufzulösen, wenn die Beteiligung 
des Organträgers an der Organgesell-
schaft veräußert wird. Der Veräußerung 
gleichgestellt sind insbesondere die Um-
wandlung der Organgesellschaft auf eine 
Personengesellschaft oder eine natürli-
che Person, die verdeckte Einlage der 
Beteiligung an der Organgesellschaft 
und die Auflösung der Organgesell-
schaft. § 3 Nummer 40 Buchstabe c und 
§ 3c Absatz 2 des Einkommensteuerge-
setzes sowie § 8b Absatz 2, 3, 7 und 8 
dieses Gesetzes sind bei der Auflösung 
der Rücklage anzuwenden.“ 


e) Die bisherigen Absätze 6e und 6f werden 
die Absätze 6f und 6g. 


entfällt 


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Dem § 2 des Gewerbesteuergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird folgender Ab-
satz 8 angefügt: 


 


„(8) Für die Anwendung dieses Gesetzes sind 
eine optierende Gesellschaft im Sinne des § 1a des 
Körperschaftsteuergesetzes als Kapitalgesellschaft 
und ihre Gesellschafter wie die nicht persönlich 
haftenden Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft 
zu behandeln.“ 
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Artikel 3 Artikel 3 


Änderung des Umwandlungssteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1385) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 


1. § 1 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden 
die Wörter „vom 28. Oktober 1994 
(BGBl. I S. 3210, 1995 I S. 428), das zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214) ge-
ändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung“ gestrichen. 


 


b) Absatz 2 wird aufgehoben.  


c) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1 werden die Wörter 
„Gesellschaft im Sinne von Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 1 ist“ durch die 
Wörter „Europäische Gesellschaft 
im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 2157/2001, eine Europäische 
Genossenschaft im Sinne der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1435/2003 oder 
eine andere Gesellschaft im Sinne 
des Artikels 54 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen 
Union oder des Artikels 34 des Ab-
kommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ist, deren Sitz und 
Ort der Geschäftsleitung sich inner-
halb des Hoheitsgebiets eines die-
ser Staaten befindet,“ ersetzt. 


 


bb) Nummer 2 Buchstabe a Doppel-
buchstabe aa und bb wird wie folgt 
gefasst: 


 


„aa) eine natürliche Person ist, de-
ren Wohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthalt sich inner-
halb des Hoheitsgebiets eines 
der Staaten im Sinne der 
Nummer 1 befindet und die 
nicht auf Grund eines Ab-
kommens zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung mit 
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einem dritten Staat als außer-
halb des Hoheitsgebiets die-
ser Staaten ansässig angese-
hen wird, oder 


bb) eine Gesellschaft im Sinne 
der Nummer 1 ist und, wenn 
es sich um eine Personenge-
sellschaft handelt, soweit an 
dieser Körperschaften, Perso-
nenvereinigungen, Vermö-
gensmassen oder natürliche 
Personen unmittelbar oder 
mittelbar über eine oder meh-
rere Personengesellschaften 
beteiligt sind, die die Voraus-
setzungen im Sinne der Num-
mern 1 und 2 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe aa erfül-
len,“. 


 


2. Dem § 27 wird folgender Absatz 18 angefügt:  


„(18) § 1 in der Fassung des Artikels 3 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
auf Umwandlungen und Einbringungen anzu-
wenden, deren steuerlicher Übertragungs-
stichtag nach dem 31. Dezember 2021 liegt.“ 


 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung des Investmentsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 


1. Dem § 1 Absatz 3 wird folgender Satz ange-
fügt:  


 


„Investmentvermögen in der Rechtsform ei-
ner Personengesellschaft sind auch dann 
keine Investmentfonds, wenn sie nach § 1a 
des Körperschaftsteuergesetzes zur Körper-
schaftsbesteuerung optiert haben.“ 


 


2. § 2 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 8 Satz 5 Nummer 1 werden 
nach den Wörtern „auch wenn die Perso-
nengesellschaften Anteile an Kapitalge-
sellschaften halten“ die Wörter „oder 
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wenn die Personengesellschaften nach 
§ 1a des Körperschaftsteuergesetzes zur 
Körperschaftsbesteuerung optiert ha-
ben“ eingefügt. 


b) Folgender Absatz 16 wird angefügt:  


„(16) Anteile an Personengesell-
schaften, die nach § 1a des Körperschaft-
steuergesetzes zur Körperschaftsbesteu-
erung optiert haben, gelten für die Zwe-
cke der §§ 26, 28 und 48 nicht als Betei-
ligung an einer Kapitalgesellschaft, son-
dern es sind weiterhin die für Personen-
gesellschaften geltenden Regelungen an-
zuwenden.“ 


 


3. Dem § 20 Absatz 3a wird folgender Satz an-
gefügt: 


 


„Satz 1 ist nicht auf Personengesellschaften 
anzuwenden, die nach § 1a des Körperschaft-
steuergesetzes zur Körperschaftsbesteuerung 
optiert haben.“ 


 


4. Dem § 57 wird folgender Absatz 6 angefügt:  


„(6) Ab dem 1. Januar 2022 anzuwen-
den sind: 


 


1. § 1 Absatz 3 Satz 2,   


2. § 2 Absatz 16,  


3. § 20 Absatz 3a Satz 2  


in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes].“ 


 


Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. 
I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. 
I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. In § 13 Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter 
„Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaft“ durch das Wort „Genossenschaft“ 
ersetzt. 


1. In § 17 Absatz 1 Satz 3 werden nach den 
Wörtern „solche Beteiligungen“ die Wörter 


2. u n v e r ä n d e r t  
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„sowie Anteile an einer optierenden Gesell-
schaft im Sinne des § 1a des Körperschaft-
steuergesetzes“ eingefügt. 


2. § 20 Absatz 1 Nummer 1 der Satzteil vor 
Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


3. u n v e r ä n d e r t  


„Gewinnanteile (Dividenden) und sonstige 
Bezüge aus Aktien, Genussrechten, mit denen 
das Recht am Gewinn und Liquidationserlös 
einer Kapitalgesellschaft verbunden ist, aus 
Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung, an Genossenschaften sowie an einer 
optierenden Gesellschaft im Sinne des § 1a 
des Körperschaftsteuergesetzes.“ 


 


 4. Dem § 50d wird folgender Absatz 14 ange-
fügt: 


 „(14) Dem Gläubiger der Kapitaler-
träge im Sinne des § 20 Absatz 1 Num-
mer 1 und 2 aus Anteilen an einer optieren-
den Gesellschaft im Sinne des § 1a des Kör-
perschaftsteuergesetzes steht ungeachtet 
der Bestimmungen eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung kein 
Anspruch auf Entlastung von der Kapital-
ertragsteuer zu, wenn die Kapitalerträge 
im anderen Staat aufgrund einer vom deut-
schen Recht abweichenden steuerlichen 
Behandlung der optierenden Gesellschaft 
nicht der Besteuerung unterliegen. Ge-
winne aus der Veräußerung von Anteilen 
an einer optierenden Gesellschaft im Sinne 
des § 1a des Körperschaftsteuergesetzes 
sind ungeachtet der Bestimmungen eines 
Abkommens zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung zu versteuern, wenn sie im an-
deren Staat aufgrund einer vom deutschen 
Recht abweichenden steuerlichen Behand-
lung der optierenden Gesellschaft nicht der 
Besteuerung unterliegen.“ 


 5. § 52 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 14 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 4 werden die Wörter „ein 
Jahr“ durch die Wörter „zwei 
Jahre“ ersetzt. 


 bb) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


 „Die in Satz 4 genannten Fristen 
verlängern sich um ein Jahr, 
wenn die Rücklage wegen § 6b 
Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 
Nummer 1 in Verbindung mit 
Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 
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Satz 8 am Schluss des nach dem 
31. Dezember 2020 und vor dem 
1. Januar 2022 endenden Wirt-
schaftsjahres aufzulösen wäre.“ 


 cc) Satz 6 wird aufgehoben. 


 b) Absatz 16 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 3 werden die Wörter 
„zum Ende des vierten“ durch 
die Wörter „zum Ende des fünf-
ten“ ersetzt. 


 bb) Folgender Satz wird angefügt: 


 „Bei in nach dem 31. Dezember 
2017 und vor dem 1. Januar 2019 
endenden Wirtschaftsjahren be-
anspruchten Investitionsabzugs-
beträgen endet die Investitions-
frist abweichend von § 7g Ab-
satz 3 Satz 1 erst zum Ende des 
vierten auf das Wirtschaftsjahr 
des Abzugs folgenden Wirt-
schaftsjahres.“ 


Artikel 6 Artikel 6 


Änderung des Außensteuergesetzes Änderung des Außensteuergesetzes 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 
1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 
1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
ATADUmsG] geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. In § 8 Absatz 1 Nummer 10 wird die Angabe 
„§ 1 Abs. 2 und 4“ durch die Angabe „§ 1 Ab-
satz 4“ ersetzt. 


1. In § 8 Absatz 1 Nummer 9 werden die Wör-
ter „§ 1 Absatz 2 und 4“ durch die Angabe 
„§ 1 Absatz 4“ ersetzt. 


2. Dem § 21 wird folgender Absatz 25 angefügt: 2. Dem § 21 wird folgender Absatz 5 angefügt: 


„(25) § 8 Absatz 1 Nummer 10 in der 
Fassung des Artikel 6 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals auf Umwandlun-
gen und Einbringungen anzuwenden, deren 
steuerlicher Übertragungsstichtag nach dem 
31. Dezember 2021 liegt.“ 


„(5) Für Zwischeneinkünfte, die in ei-
nem Wirtschaftsjahr der Zwischengesell-
schaft oder der Betriebsstätte entstanden 
sind, das vor dem 1. Januar 2022 beginnt, 
ist § 8 Absatz 1 Nummer 10 in der am ... [ein-
setzen: Tag der Verkündung des 
ATADUmsG] auf Umwandlungen und Ein-
bringungen, deren steuerlicher Übertragungs-
stichtag nach dem 31. Dezember 2021 liegt, 
in der folgenden Fassung anzuwenden: 
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 „10.   Umwandlungen, die ungeachtet des 
§ 1 Absatz 4 des Umwandlungssteuer-
gesetzes zu Buchwerten erfolgen 
könnten: dies gilt nicht, soweit eine 
Umwandlung den Anteil an einer Ka-
pitalgesellschaft erfasst, dessen Ver-
äußerung nicht die Voraussetzungen 
der Nummer 9 erfüllen würde.““ 


Artikel 7 Artikel 7 


Änderung des Bewertungsgesetzes Änderung des Bewertungsgesetzes 


In § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 des 
Bewertungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), 
das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert wor-
den ist, werden die Wörter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 Satz 2 
des Einkommensteuergesetzes“ durch die Wörter 
„§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, des § 15 Ab-
satz 3, des § 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes oder des § 1a Absatz 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes“ ersetzt. 


In § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 des 
Bewertungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), 
das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert 
worden ist, werden die Wörter „§ 15 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes“ durch die 
Wörter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, des § 15 
Absatz 3, des § 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes und, wenn sie ihrer Tätigkeit 
nach einer Gesellschaft im Sinne des § 15 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 oder des § 18 Absatz 4 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes entspre-
chen, Gesellschaften im Sinne des § 1a Absatz 1 
des Körperschaftsteuergesetzes“ ersetzt. 


Artikel 8 Artikel 8 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz in der Fassung vom 27. Februar 1997 
(BGBl. I S. 378), das zuletzt durch Artikel 34 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz in der Fassung vom 27. Februar 1997 
(BGBl. I S. 378), das zuletzt durch Artikel 34 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. In § 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 
und 2 sowie Nummer 3 Satz 1 werden jeweils 
die Wörter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes“ durch die Wörter 
„§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, des § 15 
Absatz 3, des § 18 Absatz 4 Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes oder des § 1a Absatz 1 
des Körperschaftsteuergesetzes“ ersetzt. 


1. In § 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 
und 2 sowie Nummer 3 Satz 1 werden jeweils 
die Wörter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes“ durch die Wörter 
„§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 des 
Bewertungsgesetzes“ ersetzt. 
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2. § 13b wird wie folgt geändert: 2. § 13b wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Nummer 2 werden die Wör-
ter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes“ durch die 
Wörter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2, des § 15 Absatz 3, des § 18 Ab-
satz 4 Satz 2 des Einkommensteuerge-
setzes oder des § 1a Absatz 1 des Kör-
perschaftsteuergesetzes“ ersetzt. 


a) In Absatz 1 Nummer 2 werden die Wör-
ter „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes“ durch die 
Wörter „§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
Satz 1 des Bewertungsgesetzes“ ersetzt. 


b) In Absatz 4 Nummer 1 Satz 2 Buch-
stabe a werden die Wörter „§ 15 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 o-
der § 18 Absatz 4 des Einkommensteuer-
gesetzes“ durch die Wörter „§ 15 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2, des § 15 Ab-
satz 3, des § 18 Absatz 4 Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes oder des § 1a 
Absatz 1 des Körperschaftsteuergeset-
zes“ ersetzt. 


b) In Absatz 4 Nummer 5 Satz 5 wird der 
Punkt am Ende durch die Wörter „; 
dies gilt auch, wenn sie ihrer Tätigkeit 
nach einer Gesellschaft im Sinne des 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder des 
§ 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes entsprechen für Gesell-
schaften im Sinne des § 1a Absatz 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes.“ ersetzt. 


 


Artikel 9 


 Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


 Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch 
Artikel 33 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 1. § 5 wird wie folgt geändert: 


 a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Satz 1 gilt nicht für eine Gesamt-
hand, die nach § 1a des Körperschaft-
steuergesetzes optiert hat, es sei denn, 
die Ausübung und Wirksamkeit der 
Option liegt länger als die in Absatz 3 
Satz 1 genannte Frist zurück und die 
jeweilige Beteiligung am Vermögen 
der Gesamthand besteht länger als die 
in Absatz 3 Satz 1 genannte Frist.“ 


 b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“ 


 c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz an-
gefügt: 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 23 – Drucksache 19/29843 
 
 
 „Bei der Anwendung des Satzes 1 gilt 


die Ausübung der Option nach § 1a 
des Körperschaftsteuergesetzes als 
Verminderung des Anteils des Veräu-
ßerers am Vermögen der Gesamt-
hand, wenn die Option innerhalb der 
jeweils für Satz 1 geltenden Frist aus-
geübt und wirksam wird.“ 


 2. Dem § 6 Absatz 3 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Absatz 1 ist nicht entsprechend anzuwen-
den, wenn die erwerbende Gesamthand 
nach § 1a des Körperschaftsteuergesetzes 
optiert hat und von einer Gesamthand 
übergeht, die nicht nach § 1a des Körper-
schaftsteuergesetzes optiert hat; es sei denn 
die Ausübung und Wirksamkeit der Op-
tion liegt länger als die in Satz 2 genannte 
Frist zurück und die jeweilige Beteiligung 
am Vermögen der Gesamthand besteht 
länger als die in Satz 2 genannte Frist.“ 


 


Artikel 10 


 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


 Nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Fi-
nanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I 
S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 607) ge-
ändert worden ist, wird folgende Nummer 2a 
eingefügt: 


 „2a. die Entgegennahme der Anträge nach 
§ 1a Absatz 1 Satz 4 des Körperschaft-
steuergesetzes und Berücksichtigung des 
Status der optierenden Gesellschaft in den 
Verfahren zur Entlastung von deutschen 
Abzugsteuern (Erstattungen und Freistel-
lungen) auf Grund von Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung;“. 


 


Artikel 11 


 Änderung des Forschungszulagengesetzes 


 Dem § 1 Absatz 2 des Forschungszulagen-
gesetzes vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I 
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S. 2763), das zuletzt durch Artikel 40 des Geset-
zes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) 
geändert worden ist, wird folgender Satz ange-
fügt: 


 „Nach § 1a des Körperschaftsteuergesetzes op-
tierende Gesellschaften sind als Steuerpflichtige 
im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes an-
spruchsberechtigt.“ 


Artikel 9 Artikel 12 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. (1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des 
Absatzes 2 am 1. Januar 2022 in Kraft. 


 (2) Artikel 1 Nummer 1, 3, 8 Buch-
stabe b, Artikel 5 Nummer 5 sowie die Artikel 7 
bis 10 treten am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Fritz Güntzler und Lothar Binding (Heidelberg) 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/28656 in seiner 224. Sitzung am 22. April 
2021 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss zur Mitberatung über-
wiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/28770 in seiner 224. Sitzung am 22. April 2021 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Mitberatung 
überwiesen. 


Zu Buchstabe c 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/28766 in seiner 224. Sitzung am 22. April 2021 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Mitberatung 
überwiesen. 


Zu Buchstabe d 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/27818 in seiner 218. Sitzung am 25. März 2021 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Mitberatung 
überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


Der Gesetzentwurf enthält folgende Maßnahmen: 


– Schaffung der Voraussetzungen für eine echte rechtsformneutrale Besteuerung durch Einführung einer Op-
tion zur Körperschaftsteuer (§ 1a KStG) 


– Globalisierung der für die Umwandlung von Körperschaften maßgeblichen Teile des Umwandlungssteuer-
gesetzes (§ 1 UmwStG, § 12 Absatz 2 und 3 KStG) 


– Streichung des Abzugsverbots für Gewinnminderungen aus Währungskursschwankungen im Zusammen-
hang mit Gesellschafterdarlehen und vergleichbaren Rechtsgeschäften (§ 8b Absatz 3 KStG) 


– Ersatz der Ausgleichsposten bei organschaftlichen Mehr- und Minderabführungen durch die sog. Einlagelö-
sung (§§ 14 und 27 KStG) 


– Folgeanpassung der bewertungsrechtlichen und erbschaftsteuer- und schenkungsteuerrechtlichen Vorschrif-
ten an die Einführung einer Option zur Körperschaftsteuer für Personenhandelsgesellschaften und Partner-
schaftsgesellschaften (§ 97 BewG, §§ 13a, 13b ErbStG). 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 
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I. die Problematik der Schwankungsanfälligkeit der Gewerbesteuer für die Kommunen wie im Antrag dargelegt 
feststellt und 


II. die Bundesregierung auffordert, noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzesentwurf vorzulegen, welcher 
folgende Punkte beinhaltet:  


1.  Langfristige Abschaffung der Gewerbesteuer und Ersetzung durch einen kommunalen Zuschlag mit eigenem 
Hebesatzrecht auf die Körperschaftsteuer und auf die zuvor abgesenkte Einkommensteuer sowie gegebenen-
falls einen höheren Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer,  


2.  kurzfristige Abschaffung der systemwidrigen gewerbesteuerlichen Hinzurechnungstatbestände,  


3.  Abziehbarkeit der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe und  


4.  Prüfung, inwiefern ein gewerbesteuerlicher Verlustrücktrag umgesetzt werden kann. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 


I. die Problematik der Thesaurierungsbegünstigung wie im Antrag dargelegt feststellt und 


II. die Bundesregierung auffordert 


1.  den Steuersatz für die thesaurierten Gewinne des § 34a Abs. 1 Satz 1 EStG so anzupassen, dass eine Gleich-
behandlung mit Körperschaften gegeben ist und die Ertragsteuern in die Begünstigungsfähigkeit einzubezie-
hen statt sie als Entnahme zu behandeln und die Nachversteuerung bei einer späteren Entnahme entsprechend 
anzupassen; 


2.  den festen Steuersatz der Nachversteuerung des § 34a Abs. 4 Satz 2 EStG durch die Möglichkeit der Regel-
besteuerung im Teileinkünfteverfahren auf Antrag einzuführen (sog. Günstigerprüfung); 


3.  die in § 34a Abs. 4 EStG festgelegte Verwendungsreihenfolge aufzuheben, indem zunächst die Entnahme 
der Hälfte der im laufenden Jahr entstandenen steuerfreien Gewinnen möglich ist und die festzuschreibenden 
Altentnahmen in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von 10 Jahren auch während der angewandten 
Thesaurierungsbegünstigung möglich sind; 


4. Umstrukturierungshemmnisse abzubauen, indem der nachversteuerungspflichtige Betrag kraft Gesetzes auf 
die übernehmende Kapitalgesellschaft übergeht und dort den ausschüttbaren Gewinn des § 27 KStG erhöht; 


5. und die Feststellung nach § 34a Abs. 10 EStG als unselbständigen Bestandteil in die einheitliche und geson-
derte Feststellung mit einzubeziehen. 


Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 


I. die Problematik der Niedrigbesteuerungsgrenze im Außensteuergesetz wie im Antrag dargelegt feststellt und 


II. die Bundesregierung auffordert 


1. das Außensteuergesetz an die internationale Steuerwirklichkeit anzupassen und die Niedrigbesteuerungs-
grenze des § 8 Abs. 3 AStG auf 15 Prozent abzusenken, 


2.  die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Niedrigbesteuerungsgrenze im § 8 Abs. 3 AStG alle drei Jahre 
zu überprüfen und die Ergebnisse in einem Prüfbericht zu veröffentlichen. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 138. Sitzung am 3. Mai 2021 eine öffentliche Anhörung zu den Vorlagen unter 
den Buchstaben a bis d durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gele-
genheit zur Stellungnahme: 


1. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 
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2. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e.V. 


3. Hey, Prof. Dr. Johanna, Universität zu Köln 


4. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 


5. Jarass, Prof. Dr. Lorenz J., M.S. (Stanford Univ.), Hochschule RheinMain Wiesbaden 


6. Schiffers, Prof. Dr. Joachim, RWTH Aachen University 


7. Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 98. Sitzung am19. Mai 2021 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktionen der AfD und FDP Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 78. Sitzung am 21. April 2021 
mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung 
der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte sei daher nicht erforderlich. 


Zu Buchstabe b 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 119. Sitzung am 19. Mai 2021 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Ablehnung. 


Zu Buchstabe c 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 119. Sitzung am 19. Mai 2021 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktionen 
der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ablehnung. 


Zu Buchstabe d 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 119. Sitzung am 19. Mai 2021 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP Ablehnung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/28656 in seiner 134. Sitzung am 21. April 2021 
erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der An-
hörung am 3. Mai 2021 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 139. Sitzung am 
5. Mai 2021 fortgesetzt und in seiner 143. Sitzung am 19. Mai 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktionen der AfD und 
FDP Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/28656 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 
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Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/28770 in seiner 134. Sitzung am 21. April 2021 erstma-
lig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung 
am 3. Mai 2021 hat der Finanzausschuss die Beratung des Antrags in seiner 139. Sitzung am 5. Mai 2021 fortge-
setzt und in seiner 143. Sitzung am 19. Mai 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Ableh-
nung des Antrags auf Drucksache 19/28770. 


Zu Buchstabe c 


Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/28766 in seiner 134. Sitzung am 21. April 2021 erstma-
lig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung 
am 3. Mai 2021 hat der Finanzausschuss die Beratung des Antrags in seiner 139. Sitzung am 5. Mai 2021 fortge-
setzt und in seiner 143. Sitzung am 19. Mai 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und DIE LINKE. gegen die 
Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ab-
lehnung des Antrags auf Drucksache 19/28766. 


Zu Buchstabe d 


Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/27818 in seiner 134. Sitzung am 21. April 2021 erstma-
lig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung 
am 3. Mai 2021 hat der Finanzausschuss die Beratung des Antrags in seiner 139. Sitzung am 5. Mai 2021 fortge-
setzt und in seiner 143. Sitzung am 19. Mai 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP Ablehnung des Antrags auf Drucksache 
19/27818. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, mit dem Gesetzentwurf würden die steuerlichen 
Rahmenbedingungen insbesondere für mittelständische Personengesellschaften verbessert. Das Unternehmens-
steuerrecht werde weiter internationalisiert. Kern des Gesetzentwurfs sei die Einführung einer Option zur Kör-
perschaftsteuer. Dadurch solle es Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften ermöglicht 
werden, auch ohne zivilrechtlichen Formwechsel wie eine Kapitalgesellschaft nach dem Körperschaftsteuergesetz 
besteuert zu werden. Die Option zur Körperschaftsteuer stelle einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit insbesondere der vielen auf internationalen Märkten erfolgreich tätigen Unternehmen in 
der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft oder einer offenen Handelsgesellschaft dar. Dabei folge das Opti-
onsmodell der gesetzgeberischen Vorstellung einer zivilrechtlichen Umwandlung und der damit einhergehenden 
steuerlichen Folgen nach dem Umwandlungssteuergesetz. Die Unternehmen, die diese Option bei nicht entnom-
menen Gewinnen nutzten, würden weniger Steuern zahlen und könnten mehr Liquidität im Unternehmen halten. 
Die Liquidität könne für Investitionen und Innovationen genutzt werden. 


Die Koalitionsfraktionen hätten auch über eine Verbesserung der Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG 
diskutiert. Hierzu habe aber keine Verständigung erzielt werden können.  


Zudem werde mit dem Gesetzentwurf das bislang im Wesentlichen auf die Europäische Union und den Europäi-
schen Wirtschaftsraum beschränkte Umwandlungssteuergesetz für Umwandlungen von Körperschaften globali-
siert. 


Im Bereich der körperschaftsteuerlichen Organschaft würden die Ausgleichsposten für Mehr- und Minderabfüh-
rungen durch ein einfacheres System, die sogenannte Einlagelösung, ersetzt. 


Mit der Streichung des Abzugsverbots für Gewinnminderungen aus Währungskursschwankungen im Zusammen-
hang mit Gesellschafterdarlehen werde zudem eine steuerliche Gleichbehandlung von Aufwendungen und Erträ-
gen aus Währungskursentwicklungen sichergestellt. 


Im Übrigen würden mit dem Gesetzentwurf die Investitionsfristen des § 6b EStG (Übertragung stiller Reserven 
bei der Veräußerung bestimmter Anlagegüter) und § 7g EStG (Investitionsabzugsbetrag) um ein Jahr verlängert. 
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Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, die Option zur Körperschaftsteuer orientiere sich 
konsequent an einem echten Formwechsel einer Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft in eine Kapi-
talgesellschaft. Befänden sich im Zeitpunkt der Ausübung der Option Wirtschaftsgüter im Sonderbetriebsvermö-
gen eines Gesellschafters, die nicht auf die Gesellschaft übertragen, sondern im Eigentum des Gesellschafters 
verbleiben würden, ergäben sich u. a. folgende Rechtsfolgen: Handele es sich um funktional wesentliche Betriebs-
grundlagen des Betriebs der optierenden Gesellschaft, führe die Zurückbehaltung dazu, dass die bis zur Option 
im Betriebsvermögen entstandenen stillen Reserven aufzudecken seien. Eine Buchwertfortführung entsprechend 
§ 20 Absatz 2 UmwStG sei in diesem Fall nicht möglich (vgl. BFH Beschluss vom 8. Juni 2011 - I B 15/11 -, 
BFH/NV 2011, 1748). Würden die Wirtschaftsgüter nach Ausübung der Option weiterhin vom Gesellschafter der 
optierenden Gesellschaft überlassen, würden sich dieselben Rechtsfolgen ergeben, die sich bei entsprechender 
Überlassung durch einen Gesellschafter einer echten Kapitalgesellschaft ergeben würden. Z. B. führe die entgelt-
liche Überlassung eines Grundstücks bei der optierenden Gesellschaft zu Betriebsausgaben und beim Gesellschaf-
ter unter denselben Voraussetzungen wie bei einem Gesellschafter einer echten Kapitalgesellschaft zu Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 Satz1 Nummer 1 EStG). Dabei seien auch die für Gesellschafter einer 
echten Kapitalgesellschaft maßgeblichen Regelungen zur verdeckten Gewinnausschüttung, insbesondere zum 
Fremdvergleich zu berücksichtigen. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD wiesen darauf hin, dass die nach § 1a KStG-E zur Körper-
schaftsteuer optierende Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft nach § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG-E für 
Zwecke der Besteuerung nach dem Einkommen und nach § 2 Absatz 8 GewStG-E für Zwecke der Gewerbesteuer 
wie eine Kapitalgesellschaft zu behandeln sei. Da alle Kapitalgesellschaften auch Körperschaften seien, seien 
grundsätzlich sämtliche ertragsteuerlichen Regelungen, die sich allgemein auf „Kapitalgesellschaften“ oder „Kör-
perschaften“ beziehen würden, auch auf zur Körperschaftsteuer optierende Gesellschaften anzuwenden. Dies be-
treffe neben der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer, dem Solidaritätszuschlag und der Gewerbesteuer u. 
a. auch das Außensteuergesetz, das Umwandlungssteuergesetz, das Zerlegungsgesetz und das Investmentsteuer-
gesetz, soweit nicht im Einzelfall etwas Abweichendes geregelt sei (vgl. hierzu z. B. die in Artikel 4 geregelten 
Sonderregelungen im Investmentsteuergesetz).  


Davon abzugrenzen sei § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG. Da nicht vollständig ausgeschlossen werden könne, dass 
aufgrund der ausdrücklichen Nennung bestimmter Bezüge („aus Aktien, Genussrechten […], Anteilen an Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung […]“) die Auffassung vertreten werden könnte, Bezüge aus anderen Gesell-
schaften als einer Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung – was die optierende Ge-
sellschaft trotz Option jeweils nicht sei – wären von der Regelung nicht erfasst, sei aus Gründen der Rechtssicher-
heit eine Klarstellung in § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG aufgenommen worden. Entsprechendes gelte für § 17 
Absatz 1 Satz 3 EStG. 


Auf andere Regelungen, die nicht die Besteuerung nach dem Einkommen betreffen würden, wirke sich die Option 
zur Körperschaftsteuer dagegen nicht unmittelbar aus. Daher werde z. B. in § 1 des Forschungszulagengesetzes 
ausdrücklich geregelt, dass optierende Gesellschaften als Steuerpflichtige i. S. d. Körperschaftsteuergesetzes an-
spruchsberechtigt seien (Umdruck zu § 1 Absatz 1 Satz 2 – neu – FZulG). 


Die Fraktion der AfD bezeichnete den Gesetzentwurf als „mit heißer Nadel gestrickt“. Sie kritisierte das vorge-
schlagene Optionsmodell aus folgenden Gründen: 


o Einzelunternehmen und auch die Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) würden nicht erfasst.  


o Bei Optierung komme es zu einer zwingenden Aufdeckung des nachversteuerungspflichtigen Betrags 
und damit zu einer Nachversteuerung der Altrücklagen, wenn von § 34a EStG in das Optionsmodell 
gewechselt werde.  


o Es komme zu einem Wegfall des Sonderbetriebsvermögens. Deshalb müsse es entweder steuerlich ein-
gelegt (dagegen sprächen viele außersteuerliche Gründe) oder zurückbehalten werden. 


o Es gebe ungeklärte Folgen im internationalen Steuerrecht, beispielsweise Quellensteuerreduzierungen, 
DBA-Wirkungen, Qualifikationskonflikte bezüglich ATAD etc. 


o Die Möglichkeit einer Organschaft entfalle. 
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o Das Modell sei extrem beratungs- und rechtsfolgenintensiv, und deshalb nur für große und strukturell 
einfach gegliederte Personengesellschaften praktikabel. 


Die Diskussion um eine Verbesserung des § 34a EStG habe man mit Interesse verfolgt, da die an diese Regelung 
gestellten Erwartungen nicht erfüllt worden seien. Die Fraktion der AfD kritisiere den gegenwärtigen § 34a EStG 
wegen der gesetzlich festgelegten Verwendungsreihenfolge bei Entnahmen, wodurch Altrücklagen „eingesperrt“ 
würden. Die Effektivbesteuerung bei thesaurierten Gewinnen liege nicht bei 28,25 Prozent, sondern tatsächlich 
bei 36 Prozent. Die Ausschüttungsbelastung sollte einer Günstigerprüfung unterliegen.  


Den Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Thesaurierungsbegünstigung zu verbessern, halte 
die Fraktion der AfD für grundsätzlich sinnvoll, da damit größere Wirkungen als mit dem Optionsmodell zu 
erzielen seien. 


Die Fraktion der FDP enthielt sich beim vorliegenden Gesetzentwurf. Dieser gehe in die richtige Richtung. Seit 
2019 kenne man die wiederholten Hinweise auf das Papier der Fraktion der CDU/CSU zur Modernisierung des 
Unternehmensteuerrechts. Es sei zu begrüßen, dass ein Teil davon in der Koalition umgesetzt worden sei.  


Die Verbesserung der Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG sei weiterhin ein wichtiger Punkt. Die Frak-
tion der FDP begrüße, dass diese Auffassung von den anderen Fraktionen geteilt werde. Die Tatsache, dass die 
Thesaurierungsbegünstigung nur von einem Prozent der Personengesellschaften in Anspruch genommen werde, 
liege an Gestaltungsfehlern, die bis heute nicht behoben worden seien. Die Fraktion der FDP hätte es daher für 
sinnvoller gehalten, wenn diese Gestaltungsfehler mit dem Gesetzentwurf behoben worden wären. Den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüße man daher. Die Fraktion der FDP habe hierzu 
einen eigenen Antrag eingebracht, da es für einen Großteil der Personengesellschaften wichtig sei, dass sie eine 
bessere Thesaurierungsbegünstigung erhielten.  


Die Fraktion der FDP kritisierte grundsätzlich die durch Protokollerklärungen der Koalitionsfraktionen vorge-
nommenen Präzisierungen. Diese sollten im Sinne der Rechtssicherheit besser auf gesetzlichem Wege erfolgen. 


In der öffentlichen Anhörung sei kritisiert worden, dass Personengesellschaften wie die GbR nicht vom Options-
modell erfasst würden und es keine Verbesserung bei der Thesaurierung gebe. Diese Punkte seien im Gesetzent-
wurf nicht aufgegriffen worden.  


Die Fraktion der FDP begrüßte, dass für das Optionsmodell auf das Umwandlungssteuerrecht zurückgegriffen 
worden sei, was die Anwendung in der Praxis erleichtere.  


Die Fraktion der FDP machte auf ihren Antrag zur Gewerbesteuer aufmerksam. Es habe sich gezeigt, dass die 
Gewerbesteuer in der Corona-Krise die falsche Steuer sei, um den Gemeinden als Hauptfinanzierungsquelle zu 
dienen. Daher schlage man vor, die Gewerbesteuer abzuschaffen und durch einen Hebesatz bei der Körperschaft- 
und Einkommensteuer zu ersetzen. Ohnehin müsse man sich über die Zukunft der Gewerbesteuer Gedanken ma-
chen, wenn auf EU-Ebene die gemeinsame Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage eingeführt werde. 


Die Fraktion DIE LINKE. lehnte den Gesetzentwurf unter Hinweis auf die Stellungnahme des Bundesrats ab. 
Darin heiße es: „In der vorgelegten Form ist das Optionsmodell für die Praxis allenfalls eingeschränkt tauglich, 
da es in wesentlichen Teilen nur rudimentär und nicht hinreichend rechtssicher ausgestaltet und daher mit erheb-
licher Mehrarbeit für die Finanzbehörden verbunden ist.“ In der Anhörung habe die Mehrheit der Sachverständi-
gen diese Maßnahme ähnlich kritisch beurteilt. Die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen veränderten die 
Einschätzung zum Optionsmodell nur geringfügig. 


Die Fraktion DIE LINKE. überzeuge auch das von der Bundesregierung bemühte Argument nicht, wonach das 
Optionsmodell unkompliziert sei, da auf die geltenden Regelungen für den tatsächlichen Formwechsel zurückge-
griffen werden könne. Vielmehr stelle sich in diesem Zusammenhang die Frage, was der Sinn des Optionsmodells 
sei, wenn bereits heute die Körperschaftsbesteuerung mittels eines Formwechsels möglich sei. 


Das Optionsmodell sei von der Deutschen Steuer-Gewerkschaft in der Anhörung als „Konstrukt zur Steueropti-
mierung“ und von dem Sachverständigen Prof. Dr. Jarass als ein „Beschäftigungsprogramm für große Steuerbe-
ratungsfirmen“ bezeichnet worden. Die Sachverständigen in der öffentlichen Anhörung seien sich darüber hinaus 
einig gewesen, dass aufgrund der Steuerbelastung und Komplexität das Optionsmodell nur für große Personen-
handelsgesellschaften geeignet und attraktiv sei. 
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Zudem bewerte man kritisch, wenn mit der Optionsmöglichkeit auch die Möglichkeit für Unternehmen eröffnet 
werde, sich wie eine Kapitalgesellschaft besteuern lassen zu können, ohne dabei die aus Unternehmersicht nach-
teilige betriebliche Mitbestimmung einführen zu müssen, wie sie für Kapitalgesellschaften gelte. 


Zur „Globalisierung“ der für die Umwandlung von Körperschaften maßgeblichen Teile des Umwandlungssteuer-
gesetzes befürchte der Bundesrat in seiner Stellungnahme nicht abschätzbare Auswirkungen in Folge von Infor-
mationsdefiziten der Finanzbehörden bei der Überprüfung dieser Auslandssachverhalte. Das sei ein großes Prob-
lem. Es überzeuge auch deswegen nicht, da die Maßnahme teilweise in Widerspruch zum parallel verhandelten 
Gesetzentwurf zur Abwehr von Steuervermeidung (Steueroasen) stehe. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnte den Gesetzentwurf ebenfalls ab. Die Stellungnahme des Bun-
desrates und die Anhörung hätten deutlich gemacht, wie problematisch die Option sei:  


o Es bestehe ein Risiko von Steuerausfällen, wenn beispielsweise ausländische Gesellschafter beteiligt 
seien, da etwa Sondervergütungen anders als bei Personengesellschaften bei Kapitalgesellschaften ab-
zugsfähig seien. 


o Die Ziehung der Option erfordere bei Personengesellschaften vorab eine sehr komplexe Prüfung, ob sie 
sich lohne. Sie werde daher in der Regel nur für große Gesellschaften in Frage kommen. 


o Für die Finanzverwaltungen bestehe ein riesiger Aufwand bei sehr kurzen Vorlaufzeiten. Es sei unklar, 
wie die administrative Umsetzung erfolgen solle. Das werde noch dadurch verschlimmert, dass Wechsel 
in und aus der Option jährlich möglich seien. 


o Die Anerkennung der Option sei im Ausland überhaupt nicht geklärt. Das Verhältnis zu Doppelbesteue-
rungsabkommen sei unklar, was wahrscheinlich zu weiteren Steuerausfällen führen werde. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erneuere deswegen ihre Forderung, dass es wichtiger gewesen wäre, 
die Thesaurierungsbegünstigung zu reformieren. Dazu habe man einen Entschließungsantrag eingebracht. Da das 
deutsche Steuerrecht mit dem Gesetzentwurf zudem noch komplizierter werde, erneuere man mit einem Ände-
rungsantrag außerdem die Forderung nach der Einführung einer nationalen Anzeigepflicht für Steuergestaltungs-
modelle. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 19/28656 sind aus der Zu-
sammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderun-
gen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD 
brachten insgesamt 12 Änderungsanträge ein. 


Voten der Fraktionen: 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Option zur Körperschaftsteuer) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Ausschluss der steuerlichen Rückbeziehung bei der Option zur Kör-
perschaftsteuer) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 
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Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Rückoption bei Ausscheiden des vorletzten Gesellschafters) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Forschungszulagengesetz) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: DIE LINKE. 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Folgeanpassung im Bewertungsrecht und Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuerrecht) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP  


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


 


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Anwendungsregelung zur Option zur Körperschaftsteuer) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Grunderwerbsteuer bei optierenden Gesellschaften) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 8 der Koalitionsfraktionen (Internationale Qualifikationskonflikte) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 9 der Koalitionsfraktionen (Anwendungsregelung Wechsel zur Einlagenlösung) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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Änderungsantrag 10 der Koalitionsfraktionen (Ersetzung des Begriffs Erwerbs- und Wirtschaftsge-nossenschaft 
durch Genossenschaft) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 11 der Koalitionsfraktionen (Hinzurechnungsbesteuerung) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: FDP 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 12 der Koalitionsfraktionen (Zeitliche Erweiterung der vorübergehenden Verlängerung der Re-
investitionsfristen des § 6b EStG und weitere Verlängerung Investitionsfrist § 7g EStG) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Änderungsantrag 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte zum Gesetzentwurf einen Änderungsantrag ein. 


 


Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Nationale Anzeigepflicht) 


„Änderung 


I. Artikel 9 wird wie folgt gefasst: 


 


Artikel 9 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 138i wird folgende Angabe eingefügt:  
„§ 138j Pflicht zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen“ 


b) Die Angabe zu § 138j wird wie folgt geändert: 
„§ 138k Auswertung der Mitteilungen grenzüberschreitender Steuergestaltun-
gen“ 


c) Die Angabe zu § 138k wird wie folgt geändert: 
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„§ 138l Angabe der grenzüberschreitenden Steuergestaltung in der Steuererklä-
rung“ 


2.  § 138j wird wie folgt gefasst: 


(1) Wer eine innerstaatliche Steuergestaltung vermarktet, für Dritte konzipiert, 
organisiert oder zur Nutzung bereitstellt oder ihre Umsetzung durch Dritte ver-
waltet (Intermediär), hat die innerstaatliche Steuergestaltung mitzuteilen. 


(2) Eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des Absatzes 1 ist jede Gestal-
tung,   


1. die keine grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne von § 138d Absatz 2 
in Verbindung mit § 138e ist,  


2. die eine Steuer vom Einkommen oder Vermögen, die Gewerbesteuer, die Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer oder die Grunderwerbsteuer zum Gegenstand hat,   


3. die mindestens ein Kennzeichen im Sinne von Absatz 3 aufweist und  


4. von der ein verständiger Dritter unter Berücksichtigung aller wesentlichen 
Fakten und Umstände vernünftigerweise erwarten kann, dass der Hauptvorteil 
oder einer der Hauptvorteile die Erlangung eines steuerlichen Vorteils im Sinne 
des Absatzes 4 ist.  


Eine Steuergestaltung im Sinne des Satzes 1 kann auch aus einer Reihe von Ge-
staltungen bestehen; in diesem Fall hat die Mitteilung nach Absatz 1 die gesamte 
Steuergestaltung zu enthalten.  


(3) Kennzeichen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 sind:  


1. die Vereinbarung einer  


a) Vertraulichkeitsklausel, die eine Offenlegung, auf welche Weise auf-
grund der Gestaltung ein steuerlicher Vorteil erlangt wird, gegenüber 
anderen Intermediären oder den Finanzbehörden verbietet, oder  


b) Vergütung, die in Bezug auf den steuerlichen Vorteil der Steuergestal-
tung festgesetzt wird; dies gilt wenn die Vergütung von der Höhe des 
steuerlichen Vorteils abhängt oder, wenn die Vereinbarung die Abrede 
enthält, die Vergütung ganz oder teilweise zurückzuerstatten, falls der 
mit der Gestaltung zu erwartende steuerliche Vorteil ganz oder teilweise 
nicht erzielt wird,  


2. eine standardisierte Dokumentation oder Struktur der Gestaltung, die für mehr 
als einen Nutzer verfügbar ist, ohne dass sie für die Nutzung wesentlich individu-
ell angepasst werden muss,  


3. mit der Gestaltung soll derselbe steuererhebliche Sachverhalt mehreren Nut-
zern oder anderen Steuerpflichtigen oder einem Nutzer oder Steuerpflichtigen 
mehrfach zugeordnet werden,  


4. die Gestaltung hat zum Gegenstand, dass   


a) ein Beteiligter unangemessene rechtliche Schritte unternimmt, um ein 
verlustbringendes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu erwerben, 
die Haupttätigkeit dieses Unternehmens zu beenden und dessen Verluste 
dafür zu nutzen, seine Steuerbelastung zu verringern,  


b) steuerpflichtige Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere 
nicht oder niedriger besteuerte Einnahmen oder nicht steuerbare Ein-
künfte umgewandelt werden oder   
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c) Transaktionen durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unter-
nehmen, die keine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, oder 
Transaktionen, die sich gegenseitig aufheben oder ausgleichen, für zir-
kuläre Vermögensverschiebungen genutzt werden.   


(4) Ein steuerlicher Vorteil im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 4 liegt vor, 
wenn durch die Steuergestaltung Steuern erstattet, Steuervergütungen gewährt, 
Steueransprüche verringert werden oder die Entstehung von Steueransprüchen 
verhindert oder in andere Besteuerungszeiträume oder auf andere Besteuerungs-
zeitpunkte verschoben werden. Ist der steuerliche Vorteil einer innerstaatlichen 
Steuergestaltung unter Berücksichtigung aller Umstände der Steuergestaltung 
gesetzlich vorgesehen, gilt dieser nicht als steuerlicher Vorteil im Sinne des Ab-
satzes 2 Satz 1 Nummer 4.  


(5) § 138d Absatz 5 bis 7, § 138f Absatz 1, 2, und 9, § 138h sowie § 138i gelten 
entsprechend. § 138f Absatz 3 gilt für Intermediäre im Sinne des Absatzes 1 auch 
dann entsprechend, wenn sie nicht die Voraussetzungen des § 138d Absatz 4 er-
füllen.  


(6) Eine Mitteilungspflicht nach den Absätzen 1 bis 5 besteht nur, wenn mindes-
tens ein Nutzer  


1. eine natürliche Person ist, deren Summe der positiven Einkünfte nach § 2 Ab-
satz 1 des Einkommensteuergesetzes mehr als 500 000 Euro im Kalenderjahr be-
trägt. Im Falle der Zusammenveranlagung ist für die Feststellung des Überschrei-
tens des Betrags von 500 000 Euro die Summe der positiven Einkünfte eines jeden 
Ehegatten oder Lebenspartners maßgebend,  


2. zu einem Konzern im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes gehört,  


3. zusammen mit anderen inländischen Unternehmen von einer ausländischen na-
türlichen oder juristischen Person, einer Mehrheit von Personen, einer Stiftung 
oder einem anderen Zweckvermögen beherrscht oder einheitlich geleitet wird o-
der mit einem ausländischen Unternehmen wirtschaftlich verbunden ist, oder   


4. aus anderen als den in Nummern 2 und 3 genannten Gründen allgemein anei-
nander anschließenden Außenprüfungen unterliegen soll.  


Bei Anwendung von Satz 1 sind die Verhältnisse des Kalenderjahrs maßgebend, 
das dem Kalenderjahr vorausgeht, in dem das mitteilungspflichtige Ereignis ein-
getreten ist. Der Nutzer hat dem Intermediär die für die Anwendung von Satz 1 
erforderlichen Daten mitzuteilen.“ 


3. Der vorherige § 138j wird zu § 138k und wie folgt geändert: 


1. In der Überschrift wird das Wort „grenzüberschreitender“ durch das 
Wort „über“ ersetzt. 


2. Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird nach der Angabe „138h“ die Angabe „und 
138j“ eingefügt. 


b) Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Das Wort „grenzüberschreitenden“ wird gestri-
chen. 


bb) Nach der Angabe „§138d Absatz 2“ wird die An-
gabe „und § 138j Absatz 2“ eingefügt. 


3. Absatz 2 und 3 wird wie folgt geändert: 
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a) Nach der Angabe „138h“ wird die Angabe „138j“ eingefügt. 


b) Das Wort „grenzüberschreitenden“ wird gestrichen. 


4. Absatz 5 wird wie folgt geändert:  


a) Nach dem Wort „Mitteilungen“ wird die Angabe „nach den 
§§ 138f bis 138h und 138j“ eingefügt. 


b) Das Wort „grenzüberschreitenden“ wird gestrichen. 


4. Der vorherige § 138k wird zu § 138l und wie folgt geändert: 


1. Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Im ersten Halbsatz wird nach dem Wort „Union“ die Angabe 
„oder eine innerstaatliche Steuergestaltung nach § 138j“ einge-
fügt. 


b) Im zweiten Halbsatz wird das Wort „grenzüberschreitenden“ 
gestrichen.  


2. In Satz 2 Nummer 2 werden vor dem ersten Wort „der“ die Wörter „im 
Falle von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen“ eingefügt.` 


5.  § 379 wird wie folgt geändert: 


1. Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e wird wie folgt geändert: 


a) Das Wort „oder“ wird durch ein Komma ersetzt. 


b) Nach der Angabe „Absatz 2“ wird die Angabe „§ 138j“ ein-
gefügt. 


c) Das Wort „grenzüberschreitende“ wird gestrichen. 


2. Absatz 7 wird wie folgt geändert: 


a) Die Zahl „25.000“ wird durch die Zahl „50.000“ ersetzt. 


b) Nach Satz 1wird der folgende Satz eingefügt: 


 „In Fällen, in denen der tatsächliche oder voraussichtliche Wert 
einer nicht oder nicht rechtzeitig übersendeten Mitteilung oder 
diese zur Verfügung stehende Angaben nicht vollständig enthält, 
mindestens 50.000 Euro beträgt, ist zusätzlich zur Geldbuße 
nach Satz 1 eine Geldbuße im Ermessen der Finanzbehörden 
ausgehend vom tatsächlichen oder voraussichtlichen Wert der 
Steuergestaltung festzusetzen, maximal jedoch 500.000 Euro.“` 


II. Artikel 10 wird wie folgt gefasst: 


Artikel 10 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 
3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 33 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 wird nach dem Wort „Steuergestaltungen“ die 
Angabe „nach den §§ 138f bis g der Abgabenordnung und ab 
dem 01. Januar 2022 auch über innerstaatliche Gestaltungen 
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nach 138j der Abgabenordnung, wobei die Anzahl nach Art der 
Mitteilung anzugeben ist,“ eingefügt. 


bb) Nach Nummer 1 werden die folgenden Nummern 2 bis 4 ein-
gefügt: 


„2) Bezeichnung und Zusammenfassung des Inhalts der 
nach Buchstabe a) mitgeteilten Steuergestaltungen, wobei glei-
che Steuergestaltungen zu Gruppen zusammengefasst werden, 


3)  Einzelheiten zu den einschlägigen Rechtsvorschriften, 
im Falle grenzüberschreitender Steuergestaltungen auch die al-
ler betroffenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die un-
mittelbar die Grundlage der grenzüberschreitenden Steuerge-
staltung bilden, 


4)  den kumulierten tatsächlichen oder voraussichtlichen 
wirtschaftlichen Wert der einzelnen Gruppen gemeldeter Steuer-
gestaltungen und” 


cc) Die vorherige Nummer 2 wird Nummer 5 und wie folgt ge-
ändert: 


aaa) Am Ende von Buchstabe b) wird der Punkt durch 
ein Komma ersetzt. 


bbb) Nach Buchstabe b) wird folgender Buchstabe c) 
angefügt: 


„c) keine Handlungen im Sinne der Buchstaben a) und 
b) zu veranlassen und Gestaltung als vom Gesetzgeber 
intendiert zu werten.“ 


dd) In Satz 2 wird die Angabe „Nummer 2“ durch die Angabe 
“Nummern 2 und 5“ ersetzt. 


b) Nach Absatz 5 werden die folgenden Absätze 6 und 7 angefügt: 


„(6) § 138j der Abgabenordnung in der am 1. Juli 2021 geltenden Fas-
sung ist ab dem 1. Juli 2021 in allen Fällen anzuwenden, in denen der 
erste Schritt einer mitteilungspflichtigen innerstaatlichen Steuergestal-
tung nach dem 30. Juni 2021 umgesetzt wird.  


(7) § 379 der Abgabenordnung in der am 1. Juli 2021 geltenden Fassung 
ist erstmals für Fälle anzuwenden, in denen der erste Schritt einer mittei-
lungspflichtigen innerstaatlichen Steuergestaltung nach dem 30. Juni 
2021 umgesetzt wird.“ 


2. § 34 wird wie folgt gefasst: 


„§ 34 


Vorabverständigungsverfahren 


§ 89a der Abgabenordnung in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung 
des vorliegenden Änderungs-gesetzes] geltenden Fassung ist erstmals auf An-
träge anzuwenden, die nach dem ... [einsetzen: Tag der Verkündung des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] bei der zuständigen Behörde eingegangen sind. § 
178a der Abgaben-ordnung in der Fassung des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2878) ist letztmals auf Anträge anzuwenden, die am ... [einsetzen: Tag 
der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] bei der zuständigen Be-
hörde eingegangen sind.“` 
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III. Artikel 11 wird wie folgt gefasst:  


Artikel 11 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 


 


Begründung 


Zu I. 


Zu Nr. 1 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung des § 138j AO -neu-. 


Zu Nr. 2 


§ 138j AO - neu -  


Mit dieser Regelung wird eine Mitteilungspflicht für bestimmte innerstaatliche Steuergestaltungen eingeführt. Sie 
ergänzt damit die Mitteilungspflicht grenzüberschreitender Steuergestaltungen im Sinne der §§ 138d bis 138i AO.   


Absatz 1  


§ 138j Absatz 1 Satz 1 AO-E bestimmt zunächst allgemein, dass Intermediäre, die eine innerstaatliche Steuerge-
staltung konzipieren, vermarkten, organisieren oder zur Nutzung bereitstellen oder die Umsetzung einer solchen 
Steuergestaltung verwalten, zur Mitteilung einer solchen Gestaltung verpflichtet sind. Die Definition des Inter-
mediärs knüpft dabei - ebenso wie die Regelungen über die Mitteilungspflicht grenzüberschreitender Steuerge-
staltungen - an die Mitwirkung bei den verschiedenen Stadien einer Steuergestaltung an.  


Absatz 2  


§ 138j Absatz 2 AO-E definiert die innerstaatliche Steuergestaltung, die im Sinne dieser Regelung mitteilungs-
pflichtig ist. Dabei werden vier Voraussetzungen genannt, die kumulativ erfüllt sein müssen:  


– Die Steuergestaltung darf nicht in den Anwendungsbereich des § 138d Absatz 2 AO fallen. Hierdurch wird 
deutlich, dass § 138j AO-E auf rein innerstaatliche Steuergestaltungen abzielt und als Ergänzung der Regelungen 
des §§ 138d bis 138i AO anzusehen ist. Doppelmeldungen sollen hierdurch vermieden werden.  


– Die Steuergestaltung muss eine der in § 138j Absatz 2 Nummer 2 AO-E genannten Steuerarten zum Gegenstand 
haben. In Betracht kommen demnach Steuergestaltungen, die sich auf Steuern vom Einkommen oder Vermögen 
(z. B. Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer), die Gewerbesteuer, die Erbschaft- oder Schenkungsteuer oder 
die Grunderwerbsteuer auswirken sollen. – Es muss mindestens ein Kennzeichen im Sinne des § 138j Absatz 3 
AO-E vorliegen.   


– Außerdem muss aus Sicht eines unvoreingenommenen Dritten der zu erwartende Hauptvorteil oder einer der 
Hauptvorteile der Gestaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils sein. Bei der Gestaltung muss dabei die 
günstige Auswirkung des steuerlichen Vorteils im Vordergrund stehen. Der Mitteilungspflichtige kann das Ge-
genteil nachweisen, indem er zwingende außersteuerliche (insbesondere wirtschaftliche) Gründe für die konkrete 
Strukturierung einer Transaktion darlegt, so dass steuerliche Vorteile dadurch in den Hintergrund rücken. Wann 
ein für die Mitteilungspflicht relevanter steuerlicher Vorteil vorliegt, bestimmt § 138j Absatz 4 AO-E.   


Absatz 3  


§ 138j Absatz 3 AO-E enthält eine abschließende Aufzählung der für eine Mitteilungspflicht innerstaatlicher Steu-
ergestaltungen relevanten Kennzeichen, wobei das Vorliegen eines dieser Kennzeichen ausreicht.   


§ 138j Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a AO-E bestimmt - ebenso wie § 138e Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO 
- eine vertragliche Vertraulichkeitsklausel als Kennzeichen einer potenziell mitzuteilenden Steuergestaltung. Ge-
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setzliche und standesrechtliche Verschwiegenheitspflichten fallen nicht in den Anwendungsbereich des Kennzei-
chens. Erfasst werden dagegen solche Vereinbarungen, die eine Offenlegung der Gestaltung gegenüber anderen 
Intermediären oder der Finanzverwaltung verbieten. Im Übrigen wird auf die Begründung zu § 138e Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe a AO-E verwiesen.  


In § 138j Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b AO-E wird - ebenso wie § 138e Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO-
E - die Vergütung des Intermediärs als Kennzeichen dahingehend definiert, dass diese von der Höhe des steuer-
lichen Vorteils abhängt. Diese Abhängigkeit bei der Festsetzung der Vergütung kann ein Indiz für das Vorliegen 
rein steuerlich motivierter Gestaltungen sein.  


Die in § 138j Absatz 3 Nummer 2 AO-E definierten Kennzeichen sollen Gestaltungen erfassen, die in einer Viel-
zahl weiterer Fälle in im Wesentlichen gleicher Weise eingesetzt werden können (Standardisierung). Die Stan-
dardisierung kann sich sowohl auf die (äußere) Dokumentation als auch die (innere) Struktur der Gestaltung 
beziehen. Kleinere Anpassungen an die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Steuerpflichtigen sind für 
die Beurteilung der Standardisierung unbeachtlich.  


Nach § 138j Absatz 3 Nummer 3 AO-E ist die Zuordnung desselben steuererheblichen Sachverhalts zu mehreren 
Nutzern oder Steuerpflichtigen oder mehrfach zu einem Nutzer oder Steuerpflichtigen ein die Mitteilungspflicht 
auslösendes Kennzeichen. Damit sollen Konstellationen erfasst werden, die zu einer gesetzlich nicht vorgesehe-
nen Mehrfachberücksichtigung führen und daher zu einer Verringerung von Steueransprüchen beitragen.  


§ 138j Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe a AO-E erfasst - ebenso wie § 138e Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO - 
Fälle der Verlustnutzung, in denen von einem Beteiligten unangemessene rechtliche Schritte planmäßig unter-
nommen werden, um ein laufendes verlustbringendes Unternehmen (auch mittelbar) zu erwerben und die Haupt-
tätigkeit des Unternehmens zu beenden. Der Erwerb von Unternehmen, deren Betrieb im Zeitpunkt des Erwerbs 
bereits eingestellt war oder die inzwischen Gewinne erwirtschaften, wird von dem Kennzeichen nicht erfasst.  


§ 138j Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe b AO-E umfasst - ebenso wie § 138e Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b AO - 
als Kennzeichen solche Fälle, bei denen steuerpflichtige Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere nicht 
oder niedriger besteuerte Einnahmen oder nicht steuerbare Einkünfte umgewandelt werden und damit eine hö-
here Besteuerung vermieden wird.  


Schließlich definiert § 138j Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe c AO-E als Kennzeichen die zirkuläre Vermögensver-
schiebung durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unternehmen ohne primäre wirtschaftliche Funktion o-
der durch andere neutrale Transaktionen. Bei zirkulären Transaktionen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass 
es sich um mindestens zwei Transaktionen handeln muss und dass das betroffene Vermögen nach einer Reihe von 
Transaktionen wieder zum ursprünglichen Nutzer bzw. Steuerpflichtigen zurück gelangt. Für eine solche Trans-
aktion genügt bereits der Übergang der wirtschaftlichen Zuordnung für eine juristische Sekunde. Wesentlich ist 
auch, dass die Transaktionen einem Gesamtplan folgen.  


Nach § 138j Absatz 3 Satz 2 AO-E gilt ein Intermediär nicht als „an der Gestaltung Beteiligter“ im Sinne von § 
138j Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a AO-E, soweit er im Zusammenhang mit der mitteilungspflichtigen 
Steuergestaltung nur solche Tätigkeiten ausübt, durch die er nach § 138j Absatz 1 AO-E die Stellung eines Inter-
mediärs erlangt hat.   


Absatz 4  


§ 138j Absatz 4 AO-E enthält eine abstrakte Definition eines steuerlichen Vorteils im Sinne des § 138j Absatz 2 
Satz 1 Nummer 4 AO-E. Dieser steuerliche Vorteil kann in der Reduktion oder Verschiebung der Entstehung von 
Steueransprüchen, in der Erstattung von Steuerbeträgen oder der Gewährung von Steuervergütungen bestehen. 
Die Entstehung des maßgeblichen steuerlichen Vorteils ist hierbei auf die deutsche Ertragshoheit beschränkt, da 
alle anderen Fälle unter den Anwendungsbereich des § 138d AO fallen. Der Begriff des steuerlichen Vorteils im 
Sinne dieser Vorschrift ist nicht deckungsgleich mit dem Begriff des Steuervorteils im Sinne des § 370 AO.  


Ist der steuerliche Vorteil einer innerstaatlichen Steuergestaltung unter Berücksichtigung aller Umstände der 
Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen, gilt dieser nach § 138j Absatz 4 Satz 2 AO-E nicht als steuerlicher Vorteil 
im Sinne der Vorschrift. Ob ein steuerlicher Vorteil für den konkreten Fall ausdrücklich im Gesetz vorgesehen 
ist, ergibt sich im Einzelfall nicht nur aus dem Wortlaut der Norm, sondern unter Berücksichtigung aller Um-
stände der konkreten Gestaltung und vorrangig aus der Teleologie der gesetzlichen Regelung. Nur aufgrund der 
Übereinstimmung mit dem gesetzgeberischen Willen, bestimmte Konstellationen einer von der Regelbesteuerung 
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abweichenden „günstigeren“ Besteuerung zu unterwerfen, kann eine Gestaltung vom Anwendungsbereich aus-
genommen werden.  


Absatz 5  


§ 138j Absatz 5 AO-E verweist auf verschiedene Regelungen, die für die Mitteilungspflicht grenzüberschreitender 
Steuergestaltungen gelten und entsprechend auch für die Mitteilungspflicht für innerstaatliche Steuergestaltun-
gen entsprechend anzuwenden sind:  


– Definition des Nutzers (§ 138d Absatz 5 AO), 


– Anzeigepflicht selbst konzipierende Nutzer (§ 138d Absatz 6 AO), 


– Voraussetzungen für den Ausschluss von Intermediären als an der Gestaltung Beteiligter (§ 138d Absatz 7 AO) 


– Mitteilung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die 
amtlich bestimmte Schnittstelle (§ 138f Absatz 1 AO),  


– Frist für die Mitteilung der Steuergestaltung (§ 138f Absatz 2 AO),  


– Mitteilungspflicht mehrerer Intermediäre für dieselbe Steuergestaltung (§ 138f Absatz 9 AO),  


– Mitzuteilende allgemeine Daten und Vergabe einer Registriernummer (§ 138f Absatz 3 AO),  


– Prüfung und Bewertung der Steuergestaltung durch das Bundeszentralamt für Steuern und Verfahrensregelun-
gen (§ 138h Absatz 1 und 2 und § 138i AO). 


 – § 138j Absatz 5 Satz 2 AO-E stellt klar, dass es bei der entsprechenden Anwendung des § 138f Absatz 3 AO-E 
- anders als bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen - unerheblich ist, ob der Intermediär einen Inlandsbe-
zug gemäß § 138d Absatz 4 AO-E aufweist oder nicht. Absatz 6  


Abschließend begrenzt § 138j Absatz 6 Satz 1 AO-E die Mitteilungspflicht innerstaatlicher Steuergestaltungen, 
wobei es ausreicht, dass nur ein Nutzer derselben Steuergestaltung die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt:   


Bei natürlichen Person als Nutzern soll nach Nummer 1 eine Mitteilungspflicht bestehen, wenn die Summe ihrer 
positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 EStG mehr als 500 000 Euro im Kalenderjahr beträgt. Im Fall der 
Zusammenveranlagung ist für die Feststellung des Überschreitens des Betrags von 500 000 Euro die Summe der 
positiven Einkünfte eines jeden Ehegatten oder Lebenspartners maßgebend.   


Nummer 2 und 3 begründen eine Mitteilungspflicht bei Nutzern, die keine natürlichen Personen sind, in den in § 
4 Absatz 2 der Betriebsprüfungsordnung genannten Fällen.  


Schließlich umfasst die Mitteilungspflicht auch solche Nutzer, die aus anderen als den in Nummern 2 und 3 ge-
nannten Gründen allgemein aneinander anschließenden Außenprüfungen unterliegen sollen (Nummer 4).  


Maßgebend für die Anwendung der Ausnahmeregelungen in Satz 1 sind die Verhältnissen des Kalenderjahrs, das 
dem Jahr vorausgeht, in dem das die Mitteilungspflicht auslösende Ereignis eingetreten ist (§ 138j Absatz 6 Satz 
2 AO-E). Der Nutzer ist dabei verpflichtet, dem Intermediär die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu 
stellen (§ 138j Absatz 6 Satz 3 AO-E), eine Pflicht zur Vorlage des Steuerbescheids oder anderer Unterlagen (z. 
B. Gewinnermittlung) besteht allerdings nicht.  


Zu Nummer 3 und 4 


Redaktionelle Folgeänderungen aus der Einführung des neuen § 138j AO. 


Zu Nummer 5 


Durch die Ergänzung in § 379 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e AO-E wird die vorsätzliche oder leichtfertige 
Verletzung der Mitteilungspflicht nach § 138j Absatz 1 bis 4 AO-E als Ordnungswidrigkeit bestimmt. Darüber 
hinaus wird der Bußgeldrahmen deutlich angehoben. Wird gegen die Anzeigepflichten für Steuergestaltungen 
verstoßen und ist der tatsächliche oder voraussichtliche Wert besonders hoch, ist eine zusätzliche Geldbuße in 
Abhängigkeit des Wertes der Steuergestaltung von maximal 500.000 Euro festzusetzen. 


Zu II. 


Zu Nummer 1 
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Um dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages einen umfassenden Einblick in die mitgeteilten Steuerge-
staltungen zu verschaffen, werden die Angaben des durch das Bundesministerium der Finanzen zu erstattenden 
Berichts ausgeweitet. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Ergänzungen der Angaben des Wertes der Ge-
staltungen und der Einschätzung des Bundesfinanzministeriums, dass bestimmte Steuergestaltungen als vom Ge-
setzgeber intendiert angesehen werden. 


Zu Nummer 2:  


Es handelt sich um eine formale Änderung.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP  


Enthaltung: - 


 


Vom Ausschuss abgelehnte Entschließungsanträge 


 


Die Fraktion der FDP brachte zum Gesetzentwurf einen Entschließungsantrag ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der FDP (LuF, § 6b EStG) 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/28656 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Im Wege einer Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates (nach §52 Abs. 14 S. 6 EStG) oder einer 
gesetzlichen Regelung dafür Sorge zu tragen, dass die Frist für die Übertragung stiller Reserven bei der Veräu-
ßerung bestimmter Anlagegüter verlängert wird. 


Begründung 


§ 6b EStG erlaubt die Übertragung stiller Reserven bei der Veräußerung bestimmter Anlagegüter. Dies umfasst 
sowohl den Aufwuchs auf Grund und Boden, wie auch den dazugehörigen Grund und Boden selbst, wenn der 
Aufwuchs zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehört. 


§6b EStG erlaubt die bei der Veräußerung von Grund und Boden und Gebäuden aufgedeckten stillen Reserven 
auf neu angeschaffte Wirtschaftsgüter der gleichen Art zu übertragen. Die Übertragungsfrist beträgt im Regelfall 
vier Jahre bis zum Ende des Wirtschaftsjahres. Schon im Jahr 2020 gab es bei vielen Betrieben Schwierigkeiten 
bei der Übertragung, da Investitionen nicht zeitgerecht wegen der Corona Pandemie umgesetzt werden konnten. 
Der Gesetzgeber hat daher gehandelt und die Frist um ein Jahr verlängert. Im zweiten Corona –Steuerhilfegesetz 
gab es eine vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein Jahr, § 52 Abs. 14 Sätze 
4 ff. EStG. Gleichzeitig hat man eingerichtet, dass eine erneute Verlängerung im Verordnungswege durch das 
BMF bei Bedarf ermöglicht wurde. Im Gesetz heißt es: „Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die in Satz 5 genannten Fristen für das nach dem 31. 
Dezember 2020 und längstens vor dem 1. Januar 2022 endende Wirtschaftsjahr um ein Jahr zu verlängern, wenn 
die Rücklage wegen § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder 
Absatz 10 Satz 8 am Schluss dieses Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre, wenn dies auf Grund fortbestehender 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in der Bundesrepublik Deutschland geboten erscheint.“ (§52 Abs. 14 S. 
6 EStG). 


Leider hat sich das Bundesministerium der Finanzen bis dato nicht bewegt, um die Verlängerung anzuordnen. 
Das ist für Land- und Forstwirte besonders misslich, da das landwirtschaftliche Wirtschaftsjahr bereits zum 30.6. 
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endet. Es gilt nun, für die Landwirtschaft Rechtssicherheit zu schaffen. Sachliche Gründe für eine Nicht-Verlän-
gerung dürfte es nach Ansicht der Fragesteller nicht geben. 


Landwirtschaftliche Betriebe haben in der Corona Krise fortwährend dafür gesorgt, dass die Bevölkerung adä-
quat versorgt wurde. Die Krise hat allerdings auch dazu geführt, dass bestimmte Investitionen nicht zeitgerecht 
durchgeführt werden konnten. Diesen Umstand hat die Landwirtschaft nicht zu vertreten. Die Verlängerung der 
Investitionsmöglichkeiten ist eine sinnvolle Maßnahme für die Landwirtschaft.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Enthaltung: - 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte zum Gesetzentwurf einen Entschließungsantrag ein. 


 


Entschließungsantrag 1 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Thesaurierungsbegünstigung verbessern) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 
Seit Jahren debattiert die aktuelle Große Koalition über eine Reform der Unterneh-
mensbesteuerung (vgl. z.B.: https://www.n-tv.de/politik/Altmaier-will-Unternehmens-
steuern-aendern-article21398104.html). Dabei waren die Verbesserung bei der The-
saurierungsoption und die mögliche Einführung eines Optionsmodells stets Teil der 
innerkoalitionären Debatte. Kurz vor Ablauf der 19. Legislaturperiode hat das Finanz-
ministerium den Gesetzentwurf zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts vor-
gelegt. Weder den Verbänden noch den Ländern wurde durch die kurze Frist die Mög-
lichkeit eingeräumt, rechtzeitig und adäquat zum Vorhaben Stellung zu beziehen. Im 
Ergebnis wird ein Gesetz vorgelegt, das nur sehr wenigen Unternehmen zugutekommt 
und die Finanzverwaltungen der Länder aufgrund vieler nicht geklärter Rechtsfragen 
und der kurzen Vorlaufzeit vor kam zu bewältigende Aufgaben stellt. So ist etwa die 
Frage der Behandlung von Sonderbetriebsvermögen weitgehend offen, ebenso wie ei-
nige im Zusammenhang mit der Beteiligung ausländischer Gesellschafter auftretende 
Probleme. Gleichzeitig sind schon jetzt erhebliche unerwünschte Gestaltungsmöglich-
keiten im Zusammenhang mit der Optionsziehung erkennbar (siehe z.B. die Stellung-
nahme des Sachverständigen Prof. Dr. Lorenz Jarass, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/837712/67cbbfadcf5ae6e2aa4bae98510f54a6/06-Jarass-data.pdf).  
 
Auf Verbesserungen bei der Thesaurierungsmöglichkeiten wurde indes gänzlich ver-
zichtet. So wurde die Chance vertan, ein bestehendes Instrument breiter für mehr Un-
ternehmen nutzbar zu machen. Die gewählte Einführung des Optionsmodells nutzt in 
der vorgeschlagenen Ausgestaltung wohl nur den großen Personenunternehmen, die 
schon jetzt von der Thesaurierungsbegünstigung profitieren. Die fehlenden Fristen zur 
Wahl der Option und zur Bindung an diese Wahl haben zu großer Verunsicherung in 
der Finanzverwaltung geführt. Unternehmen und ihre Steuerberater*innen werden je-
des Jahr vor die Frage gestellt, welche Steueroption für sie die günstigere ist. Das 
erzeugt Aufwand und Beratungsbedarf.        
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II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, auf die Einführung 
des Optionsmodells zum 01.01.2022 zu verzichten und stattdessen die Thesaurierungs-
begünstigung über den § 34a Einkommensteuergesetz zu reformieren, um sie für mehr 
Unternehmen nutzbar bzw. wirtschaftlich attraktiver zu machen.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


B. Besonderer Teil 
Zur Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aus der Einfügung der neuen Artikel 9 bis 11. 


 


Zu Artikel 1 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 3 


§ 1a Absatz 1 


§ 1a Absatz 1 Satz 1 KStG ist unverändert.  


§ 1a Absatz 1 Satz 2 bis 5 KStG enthalten eine Bestimmung zu Form und Frist des Antrags auf Option zur 
Körperschaftsteuer sowie dem Adressaten des Antrags.  


Infolge des Petitums des Bundesrates, den Finanzämtern einen längeren Vorlauf zur Vorbereitung der mit 
der Option zur Körperschaftsteuer verbundenen verwaltungsseitigen Schritte (Anpassung Vorauszahlungen, 
Abgabe der Akten etc.) einzuräumen, wird die Frist zur Stellung des Antrags auf spätestens einen Monat vor 
Beginn des Wirtschaftsjahres, für das die Option erstmals gelten soll, vorverlegt. Zudem ist der Antrag 
grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung abzugeben. In Härte-
fällen ist auch ein schriftlicher Antrag nach amtlichem Muster möglich. 


Bislang sieht der Gesetzentwurf als Adressaten des Antrags das Finanzamt vor, das für die gesonderte und 
einheitliche Feststellung der Einkünfte der Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft zuständig ist. 
Ergänzungsbedarf besteht insoweit noch in Bezug auf Gesellschaften, für die die Einkünfte bislang nicht 
gesondert und einheitlich feststellt werden, insbesondere, wenn nur ein Gesellschafter im Inland unbe-
schränkt steuerpflichtig ist. In diesem Fall ist der Antrag bei dem für die Einkommensteuer oder Körper-
schaftsteuer des Gesellschafters zuständigen Finanzamt zu stellen (Satz 3). Erzielt eine Personenhandels- 
oder Partnerschaftsgesellschaft ausschließlich Einkünfte, die dem Steuerabzug unterliegen, ist der Antrag 
beim Bundeszentralamt für Steuern zu stellen (Satz 4). Hat die optierende Gesellschaft in diesen Fällen al-
lerdings ihren Sitz im Inland, wird sie durch Ausübung der Option gemäß § 1 Absatz 1 KStG unbeschränkt 
steuerpflichtig. Der Antrag ist daher nach Satz 5 in entsprechender Anwendung des § 20 Absatz 2 AO bei 
dem Finanzamt zu stellen, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat. 


§ 1a Absatz 2 Satz 3 
Im Regierungsentwurf soll die steuerliche Rückwirkung bei Ausübung der Option zur Körperschaftsteuer durch 
eine Nichtanwendung von § 20 Absatz 5 Satz 2 und 3 sowie Absatz 6 UmwStG ausgeschlossen werden. Da es 
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sich bei der Option um einen fiktiven Formwechsel handelt, für den § 25 Satz 2 UmwStG eine Sonderregelung 
enthält, ist stattdessen die Anwendung von § 9 Satz 3 UmwStG auszuschließen. 


§ 1a Absatz 4 Satz 3 


Die Regelung für die Rückoption ist an die Änderungen in § 1a Absatz 1 KStG anzupassen. 


§ 1a Absatz 4 Satz 5 und 6 
Da eine Ausübung der Option für Einzelunternehmer nicht vorgesehen ist, ordnet Satz 5 an, dass die Beendigung 
der Besteuerung nach Körperschaftsteuergrundsätzen auch ohne Antrag erfolgt, wenn die Personengesellschaft 
auf Grund des Ausscheidens des vorletzten Gesellschafters zivilrechtlich beendet wird. Erfüllt der verbleibende 
Gesellschafter die persönlichen Voraussetzungen eines übernehmenden Rechtsträgers einer Umwandlung einer 
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UmwStG (insbesondere Personenhandelsgesell-
schaft, Partnerschaftsgesellschaft, GmbH, AG, KGaA, eG und natürliche Person – vgl. BMF-Schreiben vom 
11. November 2011, BStBl I S. 1314 Rdnr. 01.10) oder des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UmwStG, gilt die 
optierende Gesellschaft als aufgelöst und auf den verbleibenden Gesellschafter verschmolzen bzw. gilt ihr Ver-
mögen als auf den verblebenden Gesellschafter übertragen. Im Fall eines unterjährigen Ausscheidens des vorletz-
ten Gesellschafters ist auf diesen Zeitpunkt eine gesonderte Übertragungsbilanz aufzustellen. Die Regelungen 
über die steuerliche Rückwirkung finden auf die Rückoption keine Anwendung. Ist der letzte verbleibende Ge-
sellschafter eine Personengesellschaft oder natürliche Person, finden die §§ 3 ff. UmwStG entsprechend Anwen-
dung, handelt es sich um eine Körperschaft, finden die §§ 11 ff. UmwStG entsprechend Anwendung. Dies gilt 
sinngemäß auch für vergleichbare Umwandlungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UmwStG. 


Für alle anderen Fälle bestimmt Satz 6, dass die optierende Gesellschaft als aufgelöst und ihr Vermögen als an 
die Gesellschafter ausgeschüttet gilt. § 11 KStG ist insoweit entsprechend anzuwenden.  


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe b 


§ 34 Absatz 1a - neu - 


Die Anwendungsregelung stellt sicher, dass der Antrag auf Option zur Körperschaftsteuer bereits rechtzeitig 
im Jahr 2021 gestellt werden kann, damit die Option erstmals für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. De-
zember 2021 beginnen, ausgeübt werden kann. 


Zu Buchstabe c 


§ 34 Absatz 5 Satz 2 – neu - 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung des Änderungsbefehls zum Gesetz zur Umsetzung der 
Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz – ATADUmsG), das unmittelbar vor dem vorlie-
genden Änderungsgesetz verkündet werden soll. Der mit dem vorliegenden Änderungsgesetz einzufügende Satz 
wird nunmehr nach Satz 1 i. d. Fassung des ATADUmsG eingefügt. 


Zu Buchstabe d  


§ 34 Absatz 6d Satz 2 – neu - 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung des Änderungsbefehls zum ATADUmsG. Durch das 
ATADUmsG wird ein neuer Absatz 6d zur Anwendung von § 12 KStG eingefügt. Die im vorliegenden Ände-
rungsgesetz aufzunehmende Änderung (Anwendungsregelung zu § 12 Absatz 2 KStG) wird dem Absatz 6d als 
Satz 2 angefügt. 


Zu Buchstabe e  


Einleitungssatz 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung des Änderungsbefehls zum ATADUmsG. Dort wurde der 
betreffende Absatz bereits in Absatz 6e umbenannt. 


§ 34 Absatz 6e Satz 10 bis 16 
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Die Satzverweise innerhalb des Absatz 6e sind anzupassen. Die neu angefügten Sätze stellen die Sätze 5 bis 16 
dar, so dass die bisherigen Verweise auf „Satz 5“ in „Satz 9“ und der bisherige Verweis auf „Satz 7“ in „Satz 11“ 
anzupassen sind. 


Außerdem wird durch die Änderung in Satz 11 „Bis zur Höhe“ dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit gegeben, 
das Wahlrecht zur Bildung einer gewinnmindernden Rücklage auch betragsmäßig individuell ausüben zu können. 


Durch die genauere Zitierung des § 3 Nummer 40 EStG sowie des § 8b KStG wird klargestellt, dass der Ertrag 
nach Satz 9 bzw. die Auflösungsbeträge aus der Rücklage nach Satz 11 entsprechend der Systematik der bisheri-
gen Ausgleichspostenmethode wie begünstigte Veräußerungsgewinne zu behandeln sind. 


Die übrigen Regelungen des Absatzes 6e in der Fassung des Artikel 1 Nummer 8 Buchstabe e des Regierungs-
entwurfs bleiben unverändert. 


Zu Buchstabe e (im Entwurf) – entfällt –  


§ 34 Absatz 6f und 6g 


Der Änderungsbefehl ist zu streichen. Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung des Änderungsbe-
fehls an das ATADUmsG. Dort wurden die betreffenden Absätze bereits umbenannt. 


 


Zu Artikel 5 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 13 Absatz 6 Satz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, indem der bisherige Begriff der Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften durch den im Genossenschaftsgesetz (GenG) zwischenzeitlich verwandten Begriff Genossen-
schaften ersetzt wird.  


Zu Nummer 4 – neu - 


§ 50d Absatz 14 - neu - 
Die Regelungen dienen der Verhinderung unbesteuerter (sog. „weißer“) und niedrigbesteuerter Einkünfte bei in-
ternationalen Qualifikationskonflikten. Diese können sich speziell in den Fällen einer optierenden Gesellschaft 
im Sinne des § 1a KStG dadurch ergeben, dass der ausländische Staat die deutsche Qualifikation als Körperschaft 
nicht oder nicht vollständig nachvollzieht, zum Beispiel, weil er von der zivilrechtlichen Rechtsqualität als Per-
sonengesellschaft ausgeht und diese weiterhin transparent besteuert. Dadurch können „Dividenden“ der optieren-
den Gesellschaft an den ausländischen Anteilseigner oder Anteilsveräußerungsgewinne des ausländischen An-
teilseigners unbesteuert bzw. zu niedrig besteuert bleiben.  


Mit der Maßnahme wird einem Anliegen des Bundesrats entsprochen. 


Zu Nummer 5 – neu - 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 52 Absatz 14 Satz 4 - neu - 


Mit der Regelung werden die vorübergehend verlängerten Reinvestitionsfristen des § 6b um ein weiteres 
Jahr verlängert. Sofern eine Reinvestitionsrücklage am Schluss des nach dem 28. Februar 2020 und vor dem 
1. Januar 2021 endenden Wirtschaftsjahres noch vorhanden ist und nach § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 
Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 Satz 8 aufzulösen wäre, endet die Re-
investitionsfrist erst am Schluss des zweiten darauffolgenden Wirtschaftsjahres. Dies soll die Liquidität der 
Unternehmen während der COVID-19-Pandemie erhalten, indem in diesem Zeitraum keine Reinvestitionen 
zur Vermeidung der Rücklagenauflösung mit Gewinnzuschlag erzwungen werden. 


Zu Doppelbuchstabe bb 
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§ 52 Absatz 14 Satz 5 - neu - 


Mit der Regelung werden vorübergehend die Reinvestitionsfristen des § 6b um ein Jahr verlängert. Sofern 
eine Reinvestitionsrücklage am Schluss des nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2022 en-
denden Wirtschaftsjahres noch vorhanden ist und nach § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 in 
Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder Absatz 10 Satz 8 aufzulösen wäre, endet die Reinvestitionsfrist erst am 
Schluss des darauffolgenden Wirtschaftsjahres. Dies soll die Liquidität der Unternehmen während der CO-
VID-19-Pandemie erhalten, indem in diesem Zeitraum keine Reinvestitionen zur Vermeidung der Rückla-
genauflösung mit Gewinnzuschlag erzwungen werden. 


Die Verordnungsermächtigung wird aufgehoben, weil die Ermächtigungsgrundlage mit der gesetzlichen Re-
gelung ausgeschöpft wurde. 


Zu Doppelbuchstabe cc 


§ 52 Absatz 14 Satz 6 - aufgehoben - 


Die Verordnungsermächtigung wird aufgehoben, weil die Ermächtigungsgrundlage mit der gesetzlichen Re-
gelung ausgeschöpft wurde. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 16 Satz 3 und Satz 4 - neu - 


Investitionsabzugsbeträge sind grundsätzlich bis zum Ende des dritten auf das Wirtschaftsjahr des jeweiligen 
Abzuges folgenden Wirtschaftsjahres für begünstigte Investitionen zu verwenden. Andernfalls sind sie rück-
gängig zu machen (§ 7g Absatz 3 Satz 1 EStG).  


Infolge der sog. Corona-Krise wurde die Frist für in 2017 abgezogene Beträge um ein Jahr auf vier Jahre 
verlängert. Infolgedessen können diesbezügliche begünstigte Investitionen nicht nur bis 2020, sondern auch 
noch in 2021 getätigt werden. Aufgrund der anhaltenden Corona-Einschränkungen sind in vielen Fällen aber 
auch Investitionen in 2021 fraglich. Zur Vermeidung dieser negativen Effekte und zur Steigerung der Liqui-
dität der Unternehmen, wird die Frist für Investitionsabzugsbeträge, deren dreijährige oder deren auf vier 
Jahre verlängerte Investitionsfrist in 2021 ausläuft, um ein Jahr auf vier bzw. fünf Jahre verlängert. Dadurch 
haben Steuerpflichtige, die in 2021 investieren wollen, aber wegen der Corona-Krise nicht investieren kön-
nen, die Gelegenheit, die Investition in 2022 ohne negative steuerliche Folgen (Rückgängigmachung, Ver-
zinsung der Steuernachforderung) nachzuholen. 


 


Zu Artikel 6 (Änderung des Außensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 8 Absatz 1 Nummer 9 


Das Außensteuergesetz wird an die Änderungen des persönlichen Anwendungsbereichs im Umwandlungs-
steuergesetz angepasst. Aufgrund der Neufassung der §§ 7 ff. AStG durch das ATADUmsG hat die Ände-
rung nunmehr in § 8 Nummer 9 AStG und nicht mehr in § 8 Nummer 10 AStG zu erfolgen. 


Zu Nummer 2 


§ 21 Absatz 5 – neu - 


Nach § 27 Absatz 18 UmwStG gelten die Änderungen des persönlichen Anwendungsbereichs erstmals für 
steuerliche Übertragungsstichtage nach dem 31. Dezember 2021. Für nach dem 31. Dezember 2021 begin-
nende Wirtschaftsjahre der Zwischengesellschaft oder der Betriebsstätte findet bereits der „neue“ – durch 
diese Fassung des Gesetzes geänderte – § 8 Absatz 1 Nummer 9 AStG Anwendung (§ 21 Absatz 4 AStG 
i.d.F. ATADUmsG). Einer gesonderten Anwendungsregelung bedarf es infolge des Gleichlaufs von § 21 
Absatz 4 AStG und § 27 Absatz 18 UmwStG insoweit nicht. 
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Für vor dem 1. Januar 2022 beginnende Wirtschaftsjahre der Zwischengesellschaft oder Betriebsstätte findet 
die „alte“ Fassung der §§ 7 ff. AStG – vor Änderung durch das ATADUmsG – Anwendung, so dass es hier 
einer gesonderten Fassung in § 8 Nummer 10 AStG bedarf. Diese Fälle werden nunmehr in § 27 Absatz 5 
AStG geregelt. Die Bedeutung dieser Regelung ist durch den weiteren Zeitablauf begrenzt.  


 


Zu Artikel 7 und 8 (Änderung des Bewertungsgesetzes und des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetzes) 


Allgemeines 


Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht besteuert insbesondere den Erwerb von Todes wegen sowie 
Schenkungen unter Lebenden und knüpft damit an zivilrechtliche Vorgänge an. Der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer wird dasjenige unterworfen, was der Erwerber zivilrechtlich zugewendet bekommen hat.  


Das Erbschaft- und Schenkungsteuer- sowie Bewertungsrecht knüpfen an diesen Erwerbsgegenstand an und 
können diesen nicht verändern. Nach dem Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht wird die zivilrechtliche Ein-
ordnung des Erwerbsgegenstandes nicht verändert. 


Wird eine Personengesellschaft erworben, knüpfen jedoch verschiedene Regelungen im Bewertungs- sowie 
Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht an die ertragsteuerliche Einordnung der Einkünfte nach dem Einkom-
mensteuergesetz an. Bei den Kapitalgesellschaften erfolgt diese Bezugnahme zu der ertragsteuerrechtlichen 
Einordnung der Einkünfte nach dem Körperschaftsteuergesetz nicht. Werden folglich Einkünfte von Perso-
nengesellschaften aus dem Anwendungsbereich des Einkommensteuergesetzes herausgenommen und in 
Einkünfte nach dem Körperschaftsteuergesetz umqualifiziert, können Regelungslücken im Erbschaft- und 
Schenkungsteuer- sowie Bewertungsrecht entstehen. Mit den Änderungen des Artikels 7 und 8 sollen diese 
möglichen Regelungslücken für die nach § 1a Absatz 1 KStG optierenden Personengesellschaften geschlos-
sen werden. 


Zu Artikel 7 (Änderung des Bewertungsgesetzes) 


§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 


§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 BewG knüpft für die Einordnung von Betriebsvermögen als Gewer-
bebetrieb an Gesellschaften im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, des § 15 Absatz 3, des § 18 Ab-
satz 4 Satz 2 EStG an. Es handelt sich um eine Änderung infolge der Einführung der optierenden Gesell-
schaft. Die bisher im Regierungsentwurf vorgesehene Ergänzung der Aufzählung um optierende Gesell-
schaften nach § 1a Absatz 1 KStG wird zur Vermeidung einer überschießenden Auswirkung dahingehend 
präzisiert, dass diese ihrer Tätigkeit nach einer Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
oder des § 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes entsprechen.  


Zu Artikel 8 (Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1  


§ 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 und 2 sowie Nummer 3 Satz 1 ErbStG 


Nach § 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 Satz 1 und 2 sowie Nummer 3 Satz 1 ErbStG fallen der Verscho-
nungsabschlag und der Abzugsbetrag mit Wirkung für die Vergangenheit u. a. weg, soweit der Erwerber 
innerhalb von fünf Jahren (Behaltensfrist) eine Beteiligung an einer Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2, des § 15 Absatz 3, des § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG veräußert oder der Inhaber einer solchen 
Gesellschaft Überentnahmen tätigt. Die Verweiskette wird durch einen Verweis auf § 97 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 Satz 1 BewG verkürzt. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 13b Absatz 1 Nummer 2 
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Für das begünstigungsfähige Vermögen stellt § 13b Absatz 1 Nummer 2 ErbStG auf Gesellschaften im Sinne 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, des § 15 Absatz 3, des § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG ab. Die Verweiskette 
wird durch einen Verweis auf § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Satz 1 BewG verkürzt. 


Zu Buchstabe b 


§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 5 


Es handelt sich um eine Änderung infolge der Einführung der optierenden Gesellschaft. Beim so genannten 
Finanzmitteltest für die Ermittlung des begünstigten Unternehmensvermögens werden die Finanzmittel um 
15 Prozent des Wertes des Betriebs gekürzt (so genannter Sockelbetrag, § 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG). 
Der Abzug des Sockelbetrags setzt voraus, dass der Hauptzweck der Tätigkeit des Unternehmens oder nach-
geordneter Gesellschaften eine land- und forstwirtschaftliche, gewerbliche oder selbständige Tätigkeit ist (§ 
13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 4 ErbStG). Nach § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 5 ErbStG ist diese Voraus-
setzung auch erfüllt, wenn die Tätigkeit durch eine Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 EStG oder § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG ausgeübt wird. Durch die Änderung wird eine Gesellschaft, die nach 
§ 1a Absatz 1 KStG zur Körperschaftsteuer optiert und ihrer Tätigkeit nach einer Gesellschaft im Sinne des 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG oder § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG entspricht, gleichgestellt. 


Die bisher im Regierungsentwurf in Artikel 8 Nummer 2 Buchstabe b vorgesehene Anpassung des § 13b 
Absatz 4 Nummer 1 Satz 2 Buchstabe a ErbStG ist hingegen nicht erforderlich. § 13b Absatz 4 Nummer 1 
Satz 2 Buchstabe a ErbStG regelt eine Rückausnahme zum Verwaltungsvermögen. Danach ist eine Nut-
zungsüberlassung an Dritte insbesondere dann nicht anzunehmen, wenn der Erblasser oder Schenker als 
Gesellschafter einer Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 EStG oder § 18 
Absatz 4 EStG den Vermögensgegenstand der Gesellschaft zur Nutzung überlassen hatte, und diese Rechts-
stellung auf den Erwerber übergegangen ist. Damit sind Fälle des Sonderbetriebsvermögens bei Personen-
gesellschaften angesprochen. Die ertragsteuerliche Kategorie des Sonderbetriebsvermögens existiert jedoch 
nur bei Personengesellschaften, die auch ertragsteuerrechtlich wie Personengesellschaften behandelt werden. 
Dies ist bei optierenden Personengesellschaften nicht der Fall. 


 


Zu Artikel 9 – neu - (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 5 Absatz 1 Satz 2 – neu –, Absatz 2 Satz 2 – neu –und Absatz 3 Satz 2 – neu – 


Nach Veröffentlichung des Gesetzentwurfs zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts sind Gestal-
tungen bekannt geworden, bei denen zur Körperschaftsteuer optierende Gesellschaften zur Steueroptimie-
rung weiterhin die Vergünstigung nach § 5 Absatz 1 und 2 GrEStG beibehalten. Durch die Option zur Kör-
perschaftsbesteuerung nach § 1a KStG-E wird bisher keine Grunderwerbsteuer ausgelöst. Nach § 1a KStG-
E wird die Ausübung der Option zur Körperschaftsteuer fiktiv als Formwechsel im Sinne des Umwandlungs-
steuergesetzes behandelt. Zivilrechtlich bleibt die Personenhandelsgesellschaft eine Personengesellschaft 
deren Gesellschafter gesamthänderisch mitberechtigt sind. Die Grunderwerbsteuer richtet sich nach dem Zi-
vilrecht, wonach sie weiterhin als Personenhandelsgesellschaft gilt. Dies hat zur Folge, dass die Grunder-
werbsteuervergünstigung nach § 5 Absatz 3 GrEStG nicht zu versagen ist, weil zivilrechtlich weiterhin eine 
Personenhandelsgesellschaft besteht, mithin sich der Anteil des Veräußerers nicht an der Gesamthand ver-
mindert hat. Um Gestaltungen zu vermeiden, wird die Ausübung der Option nach § 1a KStG der Verminde-
rung des Anteils des Veräußerers am Vermögen der Gesamthand im Sinne des § 5 Absatz 3 Satz 1 GrEStG 
nach dem neuen Satz 2 gleichgestellt. Diese Fiktion gilt nur bei der Anwendung des § 5 Absatz 3 Satz 1 
GrEStG. Im Übrigen bleibt die zivilrechtliche Beteiligung am Vermögen der Gesamthand bei der Anwen-
dung des Grunderwerbsteuergesetzes im Rahmen von weiteren Übertragungen bestehen. 


Um den Fall zu erfassen, dass zunächst zur Besteuerung nach dem Körperschaftsteuergesetz optiert wird und 
danach das Grundstück auf die Gesamthand übertragen wird, regeln § 5 Absatz 1 Satz 2 GrEStG – neu – und 
§ 5 Absatz 2 Satz 2 GrEStG – neu –, dass bei der Übertragung des Grundstücks auf die Gesamthand nicht 
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die Vergünstigung nach Absatz 1 oder Absatz 2 in Anspruch genommen werden kann. Dies gilt allerdings 
nicht, wenn die Ausübung und Wirksamkeit der Option bereits länger als die in § 5 Absatz 3 Satz 1 geltende 
Frist zurückliegt und die Beteiligung am Vermögen der Gesamthand ebenfalls länger als diese Frist besteht. 
Wurde die Option bereits fünf bzw. zehn Jahre vor dem Übergang des Grundstücks auf die Gesamthand 
ausgeübt, führt dies nicht zu einem grunderwerbsteuerauslösenden Vorgang. Voraussetzung dafür ist, dass 
die Beteiligung am Vermögen der Gesamthand länger als die in § 5 Absatz 3 Satz 1 GrEStG genannte Frist 
besteht. Mit dieser Voraussetzung soll die Bildung von Vorratsgesellschaften vermieden werden.  


Zu Nummer 2 


§ 6 Absatz 3 Satz 3 – neu – 


Nach § 6 Absatz 3 Satz 3 GrEStG wird der Fall erfasst, dass das Grundstück von einer Gesamthand auf eine 
optierte Gesellschaft im Sinne des § 1a KStG übertragen wird. Für eine solche Übertragung wird die Ver-
günstigung nach § 6 Absatz 1 GrEStG nicht gewährt, es sei denn, die Ausübung und Wirksamkeit der Option 
liegt bereits länger als fünf bzw. zehn Jahre zurück und die Beteiligung am Vermögen der Gesamthand be-
steht bereits über fünf bzw. zehn Jahre. Auch mit dieser Regelung soll die Bildung von Vorratsgesellschaften 
vermieden werden. 


 


Zu Artikel 10 – neu - (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a – neu - 


Im Gesetz fehlt bislang eine Regelung für die Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern als Adressatin der 
Anträge nach § 1a Absatz 1 Satz 4 KStG-E im FVG, so dass hierfür die Finanzbehörden der Länder zuständig 
wären.  


Erzielt eine Personengesellschaft (ohne Geschäftsleitung und Sitz im Inland) ausschließlich inländische Ein-
künfte, die dem abgeltenden Steuerabzug unterliegen, erfolgt für sie keine gesonderte und einheitliche Feststel-
lung der Einkünfte. Es gibt damit in Deutschland kein Finanzamt, das nach den Regelungen der §§ 18 ff. AO 
zuständig wäre. Eine Antragstellung wäre demzufolge nicht möglich.  


Da für diese Fälle eine Ermäßigung des Quellensteuerabzugs nur mit Hilfe der Verfahren nach § 50d Absatz 1 
und 2 EStG in Betracht kommt, für die das Bundeszentralamt für Steuern bereits zuständig ist (§ 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2), sollte auch diese Behörde die Anträge nach § 1a Absatz 1 Satz 4 KStG entgegennehmen und im 
Rahmen ihrer Entlastungsverfahren beachten. 


 


Zu Artikel 11 – neu - (Änderung des Forschungszulagengesetzes) 


§ 1 Absatz 2 Satz 2 – neu - 
Die nach § 1a KStG zur Körperschaftsteuer optierende Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft wird 
nach § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG für Zwecke der Besteuerung nach dem Einkommen wie eine Kapitalgesellschaft 
behandelt. Die optierende Gesellschaft ist nach § 1 Nummer 1 KStG eine Körperschaft i. S. d. KStG. Es handelt 
sich damit grundsätzlich um einen Steuerpflichtigen i. S. d. KStG und nicht um eine Mitunternehmerschaft nach 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG. 


Das Forschungszulagengesetz stellt auf Steuerpflichtige nach dem EStG und KStG ab. Mitunternehmerschaften 
im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG gelten ausnahmsweise als Steuerpflichtige im Sinne des 
FZulG. Optiert eine Personengesellschaft nach § 1a KStG, wäre diese auch nach dem FZulG als Steuerpflichtige 
im Sinne des KStG zu behandeln. Da nach dem Wortlaut des § 1a KStG dieser jedoch nur „für Zwecke der Be-
steuerung nach dem Einkommen“ Anwendung findet, könnte die Unsicherheit aufkommen, ob hierunter auch der 
Anwendungsbereich des Forschungszulagengesetzes zu subsumieren ist. Somit könnten Zweifel bestehen, dass 
die optierende Gesellschaft deswegen nicht unter § 1 Absatz 1 FZulG fällt, weil die Forschungszulage nicht den 
Tatbestand der „Besteuerung nach dem Einkommen“ erfülle. Insoweit wird eine Klarstellung in das FZulG auf-
genommen, mit der die eindeutige Anspruchsberechtigung der optierenden Gesellschaften als Steuerpflichtige im 
Sinne des KStG geregelt wird.  
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Eine festgesetzte Forschungszulage wird bei Körperschaften auf die nächste Körperschaftsteuerfestsetzung aus 
dem Aufkommen an Körperschaftsteuer angerechnet; bei Mitunternehmerschaften erfolgt die Anrechnung einer 
gegenüber der Mitunternehmerschaft festgesetzten FZulG auf die nächsten Einkommensteuer-/Körperschaftsteu-
erfestsetzungen der jeweiligen Mitunternehmer aus dem Aufkommen an Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer. 
Die Zurechnung der optierenden Gesellschaften als Steuerpflichtige im Sinne des KStG im FZulG ist auch inso-
weit folgerichtig, da die optierende Gesellschaft auch zur Körperschaftsteuer veranlagt wird und die Anrechnung 
der Forschungszulage aus demselben Aufkommen geleistet werden sollte, in das die Steuerzahlungen einfließen.  


 


Zu Artikel 12 (Inkrafttreten) 


Absatz 1 


Infolge der Anwendung des § 1a KStG bereits ab dem Veranlagungszeitraum 2021 wird auch die Inkrafttre-
tensregelung des Artikels 12 entsprechend angepasst. Grundsätzlich bleibt es nach dem neuen Absatz 1 beim 
Inkrafttreten zum 1. Januar 2022.  
Absatz 2 – neu – 


Der neue Absatz 2 sieht für Artikel 1 Nummer 1, 3 und 8 Buchstabe b, Artikel 5 Nummer 5 sowie Artikel 7 
bis 10 ein abweichendes Inkrafttreten bereits am Tag nach der Verkündung vor. 
 


Berlin, den 19. Mai 2021 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 19/28652, 19/29644 –


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie 
(ATAD-Umsetzungsgesetz – ATADUmsG) 


A. Problem
Die Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur 
Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen 
auf das Funktionieren des Binnenmarktes - ABl. L 193 vom 19.7.2016, S. 1 (Anti-
Steuervermeidungsrichtlinie / ATAD), geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 
(EU) 2017/952 des Rates vom 29. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie (EU) 
2016/1164 bezüglich hybrider Gestaltungen mit Drittländern (ABl. L 144 vom 
7.6.2017, S. 1 / ATAD II), enthält ein Paket von rechtlich verpflichtenden Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Steuervermeidung, die von allen Mitgliedstaaten ge-
gen gängige Formen von aggressiver Steuerplanung angewendet werden müssen. 


Deutschland erfüllt zwar bereits heute weitgehend die von der ATAD vorgegebe-
nen Mindeststandards. Gleichwohl besteht in einigen Bereichen noch Anpas-
sungsbedarf. 


B. Lösung
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden der Artikel 5 (Entstrickungs- und 
Wegzugsbesteuerung) sowie die Artikel 9 und 9b (Hybride Gestaltungen) der 
ATAD umgesetzt sowie die Hinzurechnungsbesteuerung (Artikel 7 und 8 ATAD) 
reformiert und zeitgemäß und rechtssicher ausgestaltet. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


– Umsetzung von Artikel 9a ATAD (umgekehrt hybride Gestaltungen).


– Präzisierung der Formulierung in § 4k Absatz 5 Satz 1 EStG-E (importierte
Besteuerungsinkongruenzen).
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– Anpassung von § 4k Absatz 2 Satz 3 EStG. 


– Anpassung von § 4k Absatz 4 Satz 2 EStG an Artikel 9b Satz 2 ATAD (Dop-
pelt-Ansässige). 


– Antragswahlrecht zur Aufdeckung stiller Reserven bei Wegfall einer Be-
schränkung von Besteuerungsrechten in § 12 Absatz 1 Satz 3 KStG. 


– Redaktionelle Anpassung insbesondere im Hinblick auf die Voraussetzung 
der Gewinnbeteiligung in § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AStG. 


– Änderung zur grenzüberschreitenden Gewinnabgrenzung in multinational 
tätigen Unternehmensgruppen in § 1 Absatz 3a Satz 4 AStG. 


– Redaktionelle Anpassung von § 1 Absatz 3c Satz 4 AStG.  


– Klarstellung, dass sowohl bei einer mittelbaren Beteiligung über einen aus-
ländischen als auch über einen inländischen Investmentfonds oder Spezial-
Investmentfonds die Hinzurechnungsbesteuerung ausgeschlossen ist in § 13 
Absatz 5 Satz 2 - neu - AStG. 


– Redaktionelle Anpassung in § 20 Absatz 2 Satz 1 - neu - AStG. 


– Verlängerung der Frist zur nachträglichen Anpassung der Einkommen-, Kör-
perschaft- und Gewerbesteuervorauszahlungen für 2019 und 2020. 


– Dreimonatige Verlängerung der Erklärungsfrist und der zinsfreien Karenz-
zeit für den Veranlagungszeitraum 2020. 


– Ermöglichung einer Korrektur der Steueranmeldung in den Fällen, in denen 
eine Freistellungsbescheinigung rückwirkend ab Antragseingang erteilt 
wird, jedoch zum Zeitpunkt der Anmeldung der Steuer noch nicht erteilt war 
in § 50c Absatz 2 Satz 3 EStG.  


– Redaktionelle Anpassung des § 9 Nummer 2 Satz 2 - neu - GewStG. 


– Änderungen bei den Anwendungsregelungen und dem Inkrafttreten. 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/28652 in geänderter Fas-
sung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Frak-
tionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebiets-kör-
perschaft 


Volle  
Jahres-wir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2021 2022 2023 2024 2025 


Insgesamt 235 90 235 235 245 245 


Bund  69 24 69 69 71 71 


Länder 65 25 65 65 68 68 


Gemeinden 101 41 101 101 106 106 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 
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E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Für die Bürgerinnen und Bürger ändert sich der Erfüllungsaufwand nicht. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: +221 


   davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten in Tsd. Euro: - 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: +290 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorha-
ben unterliegt nicht der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. 
März 2015), da er vollumfänglich auf EU-Vorgaben beruht. 


 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: -20 


Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: + 520 


F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich den mittelständischen Unternehmen, entstehen 
keine direkten weiteren Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/28652 in der aus der nachstehenden Zu-
sammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 19. Mai 2021 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 
Vorsitzende 


 
 


 
 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umset-
zungsgesetz – ATADUmsG) 
– Drucksache 19/28652 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der Anti-Steuervermeidungs-


richtlinie* 


Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der Anti-Steuervermeidungs-


richtlinie* 


(ATAD-Umsetzungsgesetz – 
ATADUmsG) 


(ATAD-Umsetzungsgesetz – 
ATADUmsG) 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Änderung des Körperschaftsteuerge-
setzes 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 4 Änderung des Investmentsteuerge-
setzes 


Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 5 Änderung des Außensteuergesetzes Artikel 5 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 6 Änderung des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnung 


Artikel 6 Inkrafttreten Artikel 7 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 


                                                        
* Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vor-


schriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Binnenmarktes (ABl. L 193 vom 19.7.2016, S. 1), geändert durch Artikel 1 der 
Richtlinie (EU) 2017/952 des Rates vom 29. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1164 
bezüglich hybrider Gestaltungen mit Drittländern (ABl. L 144 vom 7.6.2017, S. 1). 
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(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 11. Februar 2021 
(BGBl. I S. 154) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 11. Februar 2021 
(BGBl. I S. 154) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 4j folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 4k Betriebsausgabenabzug bei Besteue-
rungsinkongruenzen“. 


 


2. § 3 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d wird 
nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 


 


„Sofern die Bezüge in einem anderen 
Staat auf Grund einer vom deutschen 
Recht abweichenden steuerlichen Zu-
rechnung einer anderen Person zuge-
rechnet werden, gilt Satz 1 nur, soweit 
das Einkommen der anderen Person oder 
ihr nahestehender Personen nicht niedri-
ger ist als bei einer dem deutschen Recht 
entsprechenden Zurechnung.“ 


 


b) Nummer 41 wird aufgehoben.  


3. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) In Satz 3 wird der abschließende Punkt 
durch ein Semikolon ersetzt und folgen-
der Halbsatz angefügt: 


 


„dies gilt auf Antrag auch in den Fällen, 
in denen die Beschränkung des Besteue-
rungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland hinsichtlich des Gewinns 
aus der Veräußerung eines Wirtschafts-
guts entfällt und in einem anderen Staat 
eine Besteuerung auf Grund des Aus-
schlusses oder der Beschränkung des 
Besteuerungsrechts dieses Staates hin-
sichtlich des Gewinns aus der Veräuße-
rung des Wirtschaftsguts erfolgt.“ 


 


b) Nach Satz 8 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„In den Fällen des Satzes 3 zweiter Halb-
satz gilt das Wirtschaftsgut als unmittel-
bar nach der Entnahme wieder einge-
legt.“ 


 


4. § 4g wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) Der Steuerpflichtige kann in 
Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
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dem Buchwert und dem nach § 6 Ab-
satz 1 Nummer 4 Satz 1 zweiter Halb-
satz anzusetzenden Wert eines Wirt-
schaftsguts auf Antrag einen Ausgleichs-
posten bilden, soweit das Besteuerungs-
recht der Bundesrepublik Deutschland 
hinsichtlich des Gewinns aus der Veräu-
ßerung des Wirtschaftsguts zugunsten 
eines Staates im Sinne des § 36 Absatz 5 
Satz 1 beschränkt oder ausgeschlossen 
wird (§ 4 Absatz 1 Satz 3). Der Aus-
gleichsposten ist für jedes Wirtschafts-
gut getrennt auszuweisen. Der Antrag ist 
unwiderruflich. Die Vorschriften des 
Umwandlungssteuergesetzes bleiben un-
berührt.“ 


b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Er ist in vollem Umfang gewinnerhö-
hend aufzulösen, wenn ein Ereignis im 
Sinne des § 36 Absatz 5 Satz 4 eintritt o-
der wenn ein künftiger Steueranspruch 
aus der Auflösung des Ausgleichspos-
tens gemäß Satz 1 gefährdet erscheint 
und der Steuerpflichtige dem Verlangen 
der zuständigen Finanzbehörde auf Leis-
tung einer Sicherheit nicht nachkommt.“ 


 


c) Absatz 3 wird aufgehoben.  


d) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter 
„Absätze 1 bis 3“ durch die Wörter „Ab-
sätze 1 und 2“ ersetzt. 


 


e) Dem Absatz 5 wird folgender Satz ange-
fügt:  


 


„§ 36 Absatz 5 Satz 8 gilt entspre-
chend.“ 


 


f) In Absatz 6 werden die Wörter „Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 2 und Absatz 3 
sind“ durch die Wörter „Absatz 2 Satz 2 
ist“ ersetzt. 


 


5. In § 4j Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „Ab-
satz 3“ durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. Nach § 4j wird folgender § 4k eingefügt: 6. Nach § 4j wird folgender § 4k eingefügt: 


„§ 4k „§ 4k 


Betriebsausgabenabzug bei Besteuerungsin-
kongruenzen 


Betriebsausgabenabzug bei Besteuerungsin-
kongruenzen 


(1) Aufwendungen für die Nutzung o-
der im Zusammenhang mit der Übertragung 


(1) u n v e r ä n d e r t  
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von Kapitalvermögen sind insoweit nicht als 
Betriebsausgaben abziehbar, als die den Auf-
wendungen entsprechenden Erträge auf 
Grund einer vom deutschen Recht abweichen-
den steuerlichen Qualifikation oder Zurech-
nung des Kapitalvermögens nicht oder niedri-
ger als bei dem deutschen Recht entsprechen-
der Qualifikation oder Zurechnung besteuert 
werden. Satz 1 gilt nicht, soweit die Besteue-
rungsinkongruenz voraussichtlich in einem 
künftigen Besteuerungszeitraum beseitigt 
wird und die Zahlungsbedingungen einem 
Fremdvergleich standhalten. 


(2) Soweit nicht bereits die Vorausset-
zungen für die Versagung des Betriebsausga-
benabzugs nach Absatz 1 vorliegen, sind Auf-
wendungen auch insoweit nicht als Betriebs-
ausgaben abziehbar, als die den Aufwendun-
gen entsprechenden Erträge auf Grund einer 
vom deutschen Recht abweichenden steuerli-
chen Behandlung des Steuerpflichtigen oder 
auf Grund einer vom deutschen Recht abwei-
chenden steuerlichen Beurteilung von anzu-
nehmenden schuldrechtlichen Beziehungen 
im Sinne des § 1 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 
des Außensteuergesetzes in keinem Staat ei-
ner tatsächlichen Besteuerung unterliegen. 
Handelt es sich bei dem Gläubiger der Erträge 
im Sinne des Satzes 1 um einen unbeschränkt 
steuerpflichtigen, unmittelbaren oder mittel-
baren Gesellschafter einer ausländischen ver-
mögensverwaltenden Personengesellschaft o-
der um eine Personengesellschaft, an der ein 
solcher Gesellschafter unmittelbar oder mit-
telbar beteiligt ist, gilt § 39 Absatz 2 Num-
mer 2 der Abgabenordnung nicht, soweit die 
in Satz 1 genannten Aufwendungen in dem 
anderen Staat zum Abzug zugelassen sind und 
die den Aufwendungen entsprechenden Er-
träge durch die vom deutschen Recht abwei-
chende Zurechnung keiner tatsächlichen Be-
steuerung unterliegen. Satz 1 gilt nicht, so-
weit den Aufwendungen Erträge desselben 
Steuerpflichtigen gegenüberstehen, die so-
wohl im Inland als auch nachweislich in dem 
Staat des Gläubigers oder, wenn es sich bei 
dem Gläubiger um eine Personengesellschaft 
handelt, im Staat des unmittelbaren oder mit-
telbaren Gesellschafters beziehungsweise des 
anderen Unternehmensteils im Rahmen einer 
anzunehmenden schuldrechtlichen Beziehung 
einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen 
und die Doppelbesteuerung nicht durch An-
rechnung vermieden wird. 


(2) Soweit nicht bereits die Vorausset-
zungen für die Versagung des Betriebsausga-
benabzugs nach Absatz 1 vorliegen, sind Auf-
wendungen auch insoweit nicht als Betriebs-
ausgaben abziehbar, als die den Aufwendun-
gen entsprechenden Erträge auf Grund einer 
vom deutschen Recht abweichenden steuerli-
chen Behandlung des Steuerpflichtigen oder 
auf Grund einer vom deutschen Recht abwei-
chenden steuerlichen Beurteilung von anzu-
nehmenden schuldrechtlichen Beziehungen 
im Sinne des § 1 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 
des Außensteuergesetzes in keinem Staat ei-
ner tatsächlichen Besteuerung unterliegen. 
Handelt es sich bei dem Gläubiger der Erträge 
im Sinne des Satzes 1 um einen unbeschränkt 
steuerpflichtigen, unmittelbaren oder mittel-
baren Gesellschafter einer ausländischen ver-
mögensverwaltenden Personengesellschaft o-
der um eine Personengesellschaft, an der ein 
solcher Gesellschafter unmittelbar oder mit-
telbar beteiligt ist, gilt § 39 Absatz 2 Num-
mer 2 der Abgabenordnung nicht, soweit die 
in Satz 1 genannten Aufwendungen in dem 
anderen Staat zum Abzug zugelassen sind und 
die den Aufwendungen entsprechenden Er-
träge durch die vom deutschen Recht abwei-
chende Zurechnung keiner tatsächlichen Be-
steuerung unterliegen. Satz 1 gilt nicht, so-
weit den Aufwendungen Erträge desselben 
Steuerpflichtigen gegenüberstehen, die so-
wohl im Inland als auch nachweislich in dem 
Staat des Gläubigers oder, wenn es sich bei 
dem Gläubiger um eine Personengesellschaft 
handelt, im Staat des unmittelbaren oder mit-
telbaren Gesellschafters beziehungsweise des 
anderen Unternehmensteils im Rahmen einer 
anzunehmenden schuldrechtlichen Beziehung 
einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen. 
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(3) Soweit nicht bereits die Vorausset-
zungen für die Versagung des Betriebsausga-
benabzugs nach den vorstehenden Absätzen 
vorliegen, sind Aufwendungen auch insoweit 
nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als die 
den Aufwendungen entsprechenden Erträge 
auf Grund deren vom deutschen Recht abwei-
chender steuerlicher Zuordnung oder Zurech-
nung nach den Rechtsvorschriften anderer 
Staaten in keinem Staat einer tatsächlichen 
Besteuerung unterliegen. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Soweit nicht bereits die Vorausset-
zungen für die Versagung des Betriebsausga-
benabzugs nach den vorstehenden Absätzen 
vorliegen, sind Aufwendungen auch insoweit 
nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als die 
Aufwendungen auch in einem anderen Staat 
berücksichtigt werden. Eine Berücksichti-
gung der Aufwendungen im Sinne des Sat-
zes 1 liegt bei unbeschränkt Steuerpflichtigen 
auch vor, wenn der andere Staat den Abzug 
der Aufwendungen bereits nach seinen Vor-
schriften nicht zulässt, die diesem oder den 
vorstehenden Absätzen entsprechen; dies gilt 
nicht, wenn der Abzug der Aufwendungen bei 
einem mittelbaren oder unmittelbaren Gesell-
schafter eines unbeschränkt Steuerpflichtigen 
im Sinne des § 1 des Körperschaftsteuergeset-
zes in einem anderen Staat auf Grund einer 
diesem Absatz entsprechenden Regelung 
nicht zugelassen wird. Satz 1 gilt nicht, soweit 
den Aufwendungen Erträge desselben Steuer-
pflichtigen gegenüberstehen, die sowohl im 
Inland als auch nachweislich in dem anderen 
Staat einer tatsächlichen Besteuerung unter-
liegen. Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, 
bei denen eine Doppelbesteuerung durch An-
rechnung oder Abzug der ausländischen 
Steuer vermieden wird, finden die Sätze 1 
bis 3 nur Anwendung, soweit die Aufwendun-
gen auch Erträge in einem anderen Staat min-
dern, die nicht der inländischen Besteuerung 
unterliegen. 


(4) Soweit nicht bereits die Vorausset-
zungen für die Versagung des Betriebsausga-
benabzugs nach den vorstehenden Absätzen 
vorliegen, sind Aufwendungen auch insoweit 
nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als die 
Aufwendungen auch in einem anderen Staat 
berücksichtigt werden. Eine Berücksichti-
gung der Aufwendungen im Sinne des Sat-
zes 1 liegt bei unbeschränkt Steuerpflichtigen 
auch vor, wenn der andere Staat den Abzug 
der Aufwendungen bereits nach seinen Vor-
schriften nicht zulässt, die diesem oder den 
vorstehenden Absätzen entsprechen; dies gilt 
nicht, wenn der Abzug der Aufwendungen in 
einem anderen Staat auf Grund einer diesem 
Absatz entsprechenden Regelung nicht zuge-
lassen wird bei 


 1. einem mittelbaren oder unmittelbaren 
Gesellschafter eines unbeschränkt 
Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes oder 


 2. dem Steuerpflichtigen, sofern sich 
dessen Wohnsitz, Sitz oder Ort der 
Geschäftsleitung auch in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union befindet und dieser Staat den 
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Steuerpflichtigen für Zwecke der An-
wendung eines Abkommens zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung zwi-
schen der Bundesrepublik Deutsch-
land und diesem Staat als nicht in die-
sem Staat ansässig behandelt. 


 Satz 1 gilt nicht, soweit den Aufwendungen 
Erträge desselben Steuerpflichtigen gegen-
überstehen, die sowohl im Inland als auch 
nachweislich in dem anderen Staat einer 
tatsächlichen Besteuerung unterliegen. Bei 
unbeschränkt Steuerpflichtigen, bei denen 
eine Doppelbesteuerung durch Anrech-
nung oder Abzug der ausländischen Steuer 
vermieden wird, finden die Sätze 1 bis 3 
nur Anwendung, soweit die Aufwendungen 
auch Erträge in einem anderen Staat min-
dern, die nicht der inländischen Besteue-
rung unterliegen. 


(5) Soweit nicht bereits die Vorausset-
zungen für die Versagung des Betriebsausga-
benabzugs nach den vorstehenden Absätzen 
vorliegen, sind Aufwendungen auch insoweit 
nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als den 
aus diesen Aufwendungen unmittelbar oder 
mittelbar resultierenden Erträgen Aufwen-
dungen gegenüberstehen, deren Abzug beim 
Gläubiger, einem weiteren Gläubiger oder ei-
ner anderen Person nach diesem Absatz oder 
einem der vorstehenden Absätze versagt wor-
den wäre, wenn der Gläubiger, der weitere 
Gläubiger oder die andere Person einer in-
ländischen unbeschränkten Steuerpflicht un-
terlegen hätte. Satz 1 findet keine Anwen-
dung, soweit der steuerliche Vorteil infolge 
einer Besteuerungsinkongruenz im Sinne die-
ses Absatzes oder der Absätze 1 bis 4 bereits 
beim Gläubiger, beim weiteren Gläubiger o-
der bei der anderen Person im Sinne des Sat-
zes 1 beseitigt wird. 


(5) Soweit nicht bereits die Vorausset-
zungen für die Versagung des Betriebsausga-
benabzugs nach den vorstehenden Absätzen 
vorliegen, sind Aufwendungen auch insoweit 
nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als den 
aus diesen Aufwendungen unmittelbar oder 
mittelbar resultierenden Erträgen Aufwen-
dungen gegenüberstehen, deren Abzug beim 
Gläubiger, einem weiteren Gläubiger oder ei-
ner anderen Person bei entsprechender An-
wendung dieses Absatzes oder der Absätze 1 
bis 4 versagt würde. Satz 1 findet keine An-
wendung, soweit der steuerliche Vorteil in-
folge einer Besteuerungsinkongruenz im 
Sinne dieses Absatzes oder der Absätze 1 
bis 4 bereits beim Gläubiger, beim weiteren 
Gläubiger oder bei der anderen Person im 
Sinne des Satzes 1 beseitigt wird. 


(6) Die Absätze 1 bis 5 finden nur An-
wendung, wenn der Tatbestand dieser Ab-
sätze zwischen nahestehenden Personen im 
Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuergeset-
zes oder zwischen einem Unternehmen und 
seiner Betriebsstätte verwirklicht wird oder 
wenn eine strukturierte Gestaltung anzuneh-
men ist. Einer Person, die mit einer anderen 
Person durch abgestimmtes Verhalten zusam-
menwirkt, werden für Zwecke dieses Absat-
zes und der Absätze 1 bis 5 die Beteiligung, 
die Stimmrechte und die Gewinnbezugsrechte 


(6) u n v e r ä n d e r t  
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der anderen Person zugerechnet. Eine struktu-
rierte Gestaltung im Sinne des Satzes 1 ist an-
zunehmen, wenn der steuerliche Vorteil, der 
sich ohne die Anwendung der vorstehenden 
Absätze ergeben würde, ganz oder zum Teil 
in die Bedingungen der vertraglichen Verein-
barungen eingerechnet wurde oder die Bedin-
gungen der vertraglichen Vereinbarungen o-
der die den vertraglichen Vereinbarungen zu-
grunde liegenden Umstände darauf schließen 
lassen, dass die an der Gestaltung Beteiligten 
den steuerlichen Vorteil erwarten konnten. 
Ein Steuerpflichtiger wird nicht als Teil einer 
strukturierten Gestaltung behandelt, wenn 
nach den äußeren Umständen vernünftiger-
weise nicht davon auszugehen ist, dass ihm 
der steuerliche Vorteil bekannt war und er 
nachweist, dass er nicht an dem steuerlichen 
Vorteil beteiligt wurde. 


(7) Die Absätze 1 bis 6 sind ungeachtet 
der Vorschriften eines Abkommens zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung anzuwen-
den.“ 


(7) u n v e r ä n d e r t  


7. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 4 Satz 1 wird der zweite 
Halbsatz wie folgt gefasst: 


 


„die Entnahme ist in den Fällen des § 4 
Absatz 1 Satz 3 erster Halbsatz mit dem 
gemeinen Wert und in den Fällen des § 4 
Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz mit 
dem Wert anzusetzen, den der andere 
Staat der Besteuerung zugrunde legt, 
höchstens jedoch mit dem gemeinen 
Wert.“ 


 


b) In Nummer 5a wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon und die Wörter 
„unterliegt der Steuerpflichtige in einem 
anderen Staat einer Besteuerung auf 
Grund des Ausschlusses oder der Be-
schränkung des Besteuerungsrechts die-
ses Staates, ist das Wirtschaftsgut mit 
dem Wert anzusetzen, den der andere 
Staat der Besteuerung zugrunde legt, 
höchstens jedoch mit dem gemeinen 
Wert.“ ersetzt. 


 


c) Nach Nummer 5a wird folgende Num-
mer eingefügt: 


 


„5b. Im Fall des § 4 Absatz 1 Satz 9 ist 
das Wirtschaftsgut jeweils mit 
dem Wert anzusetzen, den der an-
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dere Staat der Besteuerung zu-
grunde legt, höchstens jedoch mit 
dem gemeinen Wert.“ 


8. § 9 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 8. u n v e r ä n d e r t  


„Die §§ 4j, 4k, 6 Absatz 1 Nummer 1a und 
§ 6e gelten entsprechend.“ 


 


9. § 36 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 9. u n v e r ä n d e r t  


„(5) Die festgesetzte Steuer, die auf den 
Aufgabegewinn nach § 16 Absatz 3a und den 
durch den Wechsel der Gewinnermittlungsart 
erzielten Gewinn entfällt, kann auf Antrag des 
Steuerpflichtigen in fünf gleichen Jahresraten 
entrichtet werden, wenn die Wirtschaftsgüter 
einem Betriebsvermögen des Steuerpflichti-
gen in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder des Europäischen Wirt-
schaftsraums zuzuordnen sind, sofern durch 
diese Staaten Amtshilfe entsprechend oder im 
Sinne der Amtshilferichtlinie gemäß § 2 Ab-
satz 11 des EU-Amtshilfegesetzes und gegen-
seitige Unterstützung bei der Beitreibung im 
Sinne der Beitreibungsrichtlinie einschließ-
lich der in diesem Zusammenhang anzuwen-
denden Durchführungsbestimmungen in den 
für den jeweiligen Veranlagungszeitraum gel-
tenden Fassungen oder eines entsprechenden 
Nachfolgerechtsakts geleistet werden. Die 
erste Jahresrate ist innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu 
entrichten; die übrigen Jahresraten sind je-
weils am 31. Juli der Folgejahre fällig. Die 
Jahresraten sind nicht zu verzinsen; sie sollen 
in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung ge-
währt werden. Die noch nicht entrichtete 
Steuer wird innerhalb eines Monats nach Ein-
tritt eines der nachfolgenden Ereignisse fällig, 


 


1. soweit ein Wirtschaftsgut im Sinne des 
Satzes 1 veräußert, entnommen, in an-
dere als die in Satz 1 genannten Staaten 
verlagert oder verdeckt in eine Kapital-
gesellschaft eingelegt wird, 


 


2. wenn der Betrieb oder Teilbetrieb wäh-
rend dieses Zeitraums eingestellt, veräu-
ßert oder in andere als die in Satz 1 ge-
nannten Staaten verlegt wird, 


 


3. wenn der Steuerpflichtige aus der inlän-
dischen unbeschränkten Steuerpflicht o-
der der unbeschränkten Steuerpflicht in 
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den in Satz 1 genannten Staaten aus-
scheidet oder in einem anderen als den in 
Satz 1 genannten Staaten ansässig wird, 


4. wenn der Steuerpflichtige Insolvenz an-
meldet oder abgewickelt wird oder 


 


5. wenn der Steuerpflichtige seinen Ver-
pflichtungen im Zusammenhang mit den 
Ratenzahlungen nicht nachkommt und 
über einen angemessenen Zeitraum, der 
zwölf Monate nicht überschreiten darf, 
keine Abhilfe für seine Situation schafft; 
Satz 2 bleibt unberührt. 


 


Ändert sich die festgesetzte Steuer, sind die 
Jahresraten entsprechend anzupassen. Der 
Steuerpflichtige hat der zuständigen Finanz-
behörde jährlich mit der Steuererklärung o-
der, sofern keine Pflicht zur Abgabe einer 
Steuererklärung besteht, zum 31. Juli anzu-
zeigen, ob die Voraussetzungen für die Raten-
zahlung weiterhin erfüllt sind; kommt er die-
ser Anzeigepflicht oder seinen sonstigen Mit-
wirkungspflichten im Sinne des § 90 der Ab-
gabenordnung nicht nach, werden die noch 
nicht entrichteten Jahresraten rückwirkend 
zum 1. August des vorangegangenen Jahres 
fällig, frühestens aber einen Monat nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheids. Unbeschadet 
des Satzes 6 hat der Steuerpflichtige den Ein-
tritt eines Ereignisses nach Satz 4 der zustän-
digen Finanzbehörde unverzüglich anzuzei-
gen. Unterliegt der Steuerpflichtige einer Er-
klärungspflicht, kann die Anzeige auf Grund 
eines Ereignisses nach Satz 4 Nummer 1 ab-
weichend von der in Satz 7 genannten Frist 
mit der nächsten Steuererklärung erfolgen.“ 


 


 10. Dem § 49 Absatz 1 wird folgende Num-
mer 11 angefügt: 


 „11. Einkünfte aus der Beteiligung an ei-
ner Personengesellschaft oder Ge-
meinschaft, die ihren Sitz oder ihre 
Geschäftsleitung im Inland hat oder 
in ein inländisches Register eingetra-
gen ist, soweit diese Einkünfte  


 a) in dem Staat, in dem der Betei-
ligte seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, auf-
grund einer vom deutschen 
Recht abweichenden steuerli-
chen Behandlung der Personen-
gesellschaft oder Gemeinschaft 
keiner Besteuerung unterliegen, 
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 b) nicht bereits als Einkünfte im 


Sinne der Nummern 1 bis 10 ei-
ner Besteuerung unterliegen 
und 


 c) in keinem anderen Staat einer 
Besteuerung unterliegen.  


 Satz 1 gilt nur, wenn dem Beteiligten 
allein oder zusammen mit ihm nahe-
stehenden Personen im Sinne des § 1 
Absatz 2 des Außensteuergesetzes, 
die keiner unbeschränkten Steuer-
pflicht im Inland nach § 1 Absatz 1 o-
der nach § 1 des Körperschaftsteuer-
gesetzes unterliegen, mehr als die 
Hälfte der Stimmrechte oder mehr 
als die Hälfte der Anteile am Kapital 
unmittelbar oder mittelbar zuzu-
rechnen sind oder unmittelbar oder 
mittelbar ein Anspruch auf mehr als 
die Hälfte des Gewinns oder des Li-
quidationserlöses der Personenge-
sellschaft oder Gemeinschaft zusteht; 
eine Beteiligung in diesem Sinne setzt 
nicht die Stellung als Gesellschafter 
oder Gemeinschafter voraus. Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn es 
sich bei der Personengesellschaft o-
der Gemeinschaft um einen Alters-
vorsorgevermögensfonds im Sinne 
des § 53 des Investmentsteuergeset-
zes handelt oder die Einkünfte auch 
bei einer nicht vom deutschen Recht 
abweichenden Behandlung der Per-
sonengesellschaft oder Gemeinschaft 
im ausländischen Staat keiner Be-
steuerung unterliegen würden. Die 
Besteuerung nach den vorstehenden 
Sätzen erfolgt ungeachtet der Best-
immungen eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung.“ 


 11. In § 50c Absatz 2 Satz 3 wird der Punkt am 
Ende durch die Wörter „, es sei denn, die 
Freistellungsbescheinigung ist zum Zeit-
punkt der Anmeldung der Steuer noch 
nicht erteilt worden.“ ersetzt. 


10. § 50d Absatz 9 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 


12. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 1 wird das Wort „oder“ am 
Ende gestrichen. 
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b) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma und das Wort „oder“ 
ersetzt. 


 


c) Folgende Nummer 3 wird angefügt:  


„3. die Einkünfte in dem anderen Staat 
nur deshalb nicht steuerpflichtig 
sind, weil sie einer Betriebsstätte 
in einem anderen Staat zugeordnet 
werden oder auf Grund einer anzu-
nehmenden schuldrechtlichen Be-
ziehung die steuerliche Bemes-
sungsgrundlage in dem anderen 
Staat gemindert wird.“ 


 


11. § 52 wird wie folgt geändert: 13. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  


aa) Nach Satz 8 wird folgender Satz 
eingefügt: 


 


„§ 3 Nummer 40 Satz 1 Buch-
stabe d Satz 3 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist erstmals für Bezüge anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 
2019 zufließen.“ 


 


bb) Nach dem neuen Satz 14 wird fol-
gender Satz eingefügt: 


 


„§ 3 Nummer 41 in der am … [ein-
setzen: Tag der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] 
geltenden Fassung ist letztmals für 
den Veranlagungszeitraum 2021 
anzuwenden.“ 


 


 b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 


 aa) Dem Wortlaut wird folgender 
Satz vorangestellt:  


 „§ 4 Absatz 1 Satz 3 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Seiten-
zahl der Verkündung dieses Geset-
zes] ist erstmals für nach dem 31. 
Dezember 2019 endende Wirt-
schaftsjahre anzuwenden.“ 


 bb) Nach dem neuen Satz 2 wird fol-
gender Satz eingefügt:  
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 „§ 4 Absatz 1 Satz 9 in der Fas-


sung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Seiten-
zahl der Verkündung dieses Geset-
zes] ist erstmals für nach dem 31. 
Dezember 2019 endende Wirt-
schaftsjahre anzuwenden.“ 


b) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 8a 
eingefügt: 


c) u n v e r ä n d e r t  


„(8a) § 4g Absatz 1 in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist in allen 
offenen Fällen anzuwenden.“ 


 


c) Der bisherige Absatz 8a wird Absatz 8b. d) u n v e r ä n d e r t  


d) Nach dem neuen Absatz 8b wird folgen-
der Absatz 8c eingefügt: 


e) u n v e r ä n d e r t  


„(8c) § 4k in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für Aufwen-
dungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2019 entstehen. Aufwen-
dungen, die rechtlich bereits vor dem 
1. Januar 2020 verursacht wurden, gel-
ten bei der Anwendung des Satzes 1 nur 
insoweit als nach dem 31. Dezember 
2019 entstanden, als ihnen ein Dauer-
schuldverhältnis zugrunde liegt und sie 
ab diesem Zeitpunkt ohne wesentliche 
Nachteile hätten vermieden werden kön-
nen. Ein Nachteil ist insbesondere dann 
wesentlich im Sinne des Satzes 2, wenn 
sämtliche mit der Vermeidung der Auf-
wendungen verbundenen Kosten den 
steuerlichen Vorteil infolge der Besteue-
rungsinkongruenz übersteigen. Satz 2 
gilt nicht, wenn das Dauerschuldverhält-
nis nach dem 31. Dezember 2019 we-
sentlich geändert wurde.“ 


 


 f) Dem Absatz 12 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 zwei-
ter Halbsatz, Nummer 5a zweiter 
Halbsatz und Nummer 5b in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 
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… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals für nach dem 31. Dezember 2019 
endende Wirtschaftsjahre anzuwen-
den.“ 


e) Dem Absatz 16b wird folgender Satz an-
gefügt: 


g) u n v e r ä n d e r t  


„§ 9 Absatz 5 Satz 2 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für Aufwen-
dungen im Sinne des § 4k anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2019 entste-
hen.“ 


 


 h) Nach Absatz 35c wird folgender Ab-
satz 35d eingefügt:  


 „(35d) § 37 Absatz 3 Satz 3 ist 
auf Antrag des Steuerpflichtigen mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass für 
den Veranlagungszeitraum 2019 an 
die Stelle des 15. Kalendermonats der 
21. Kalendermonat und an die Stelle 
des 23. Kalendermonats der 28. Ka-
lendermonat tritt sowie dass für den 
Veranlagungszeitraum 2020 an die 
Stelle des 15. Kalendermonats der 18. 
Kalendermonat und an die Stelle des 
23. Kalendermonats der 26. Kalender-
monat tritt.“ 


 i) Absatz 45a Satz 4 wird wie folgt ge-
fasst: 


 „§ 49 Absatz 1 Nummer 11 in der 
am … [einsetzen: Tag nach der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] geltenden Fassung ist erst-
mals auf Einkünfte anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2021 zuflie-
ßen.“ 


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
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S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
§ 12 wie folgt gefasst: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 12 Entstrickungs- und Wegzugsbesteue-
rung“. 


 


2. Nach § 8b Absatz 1 Satz 2 wird folgender 
Satz eingefügt: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„Sofern die Bezüge in einem anderen Staat 
auf Grund einer vom deutschen Recht abwei-
chenden steuerlichen Zurechnung der Anteile 
im Sinne des Satzes 1 einer anderen Person 
zugerechnet werden, gilt Satz 1 nur, soweit 
das Einkommen der anderen Person oder ihr 
nahestehender Personen nicht niedriger ist als 
bei einer dem deutschen Recht entsprechen-
den Zurechnung.“ 


 


3. § 12 wird wie folgt geändert: 3. § 12 wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: a) u n v e r ä n d e r t  


„§ 12 


 


Entstrickungs- und Wegzugsbesteue-
rung“. 


 


b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


„Entfällt die Beschränkung des Besteue-
rungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland hinsichtlich des Gewinns 
aus der Veräußerung eines Wirtschafts-
guts und erfolgt in einem anderen Staat 
eine Besteuerung auf Grund des Aus-
schlusses oder der Beschränkung des 
Besteuerungsrechts dieses Staates hin-
sichtlich des Gewinns aus der Veräuße-
rung des Wirtschaftsguts, gilt dies als 
Veräußerung und Anschaffung des Wirt-
schaftsguts zu dem Wert, den der andere 
Staat der Besteuerung zugrunde legt, 
höchstens zum gemeinen Wert.“ 


„Entfällt die Beschränkung des Besteue-
rungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland hinsichtlich des Gewinns 
aus der Veräußerung eines Wirtschafts-
guts und erfolgt in einem anderen Staat 
eine Besteuerung auf Grund des Aus-
schlusses oder der Beschränkung des 
Besteuerungsrechts dieses Staates hin-
sichtlich des Gewinns aus der Veräuße-
rung des Wirtschaftsguts, gilt dies auf 
Antrag als Veräußerung und Anschaf-
fung des Wirtschaftsguts zu dem Wert, 
den der andere Staat der Besteuerung zu-
grunde legt, höchstens zum gemeinen 
Wert.“ 


c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a 
eingefügt: 


c) u n v e r ä n d e r t  


„(1a) § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter 
Halbsatz, Satz 8 zweiter Halbsatz, Satz 9 
und Satz 10 des Einkommensteuergeset-
zes gilt im Fall der Begründung des Be-
steuerungsrechts oder des Wegfalls einer 
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Beschränkung des Besteuerungsrechts 
der Bundesrepublik Deutschland hin-
sichtlich des Gewinns aus der Veräuße-
rung eines Wirtschaftsguts, das der au-
ßerbetrieblichen Sphäre einer Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Ver-
mögensmasse zuzuordnen ist, entspre-
chend.“ 


 4. § 34 wird wie folgt geändert: 


4. In § 34 wird dem Wortlaut des Absatzes 5 fol-
gender Satz vorangestellt: 


a) Dem Wortlaut des Absatzes 5 wird fol-
gender Satz vorangestellt: 


„§ 8b Absatz 1 Satz 3 in der Fassung des 
Artikels 2 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals für Bezüge anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2019 zufließen.“ 


u n v e r ä n d e r t  


 b) Nach Absatz 6c wird folgender Ab-
satz 6d eingefügt: 


 „(6d) § 12 Absatz 1 und 1a in der 
Fassung des Artikels 2 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals für nach dem 31. Dezember 
2019 endende Wirtschaftsjahre anzu-
wenden.“ 


 c) Die bisherigen Absätze 6d bis 6f wer-
den die Absätze 6e bis 6g. 


Artikel 3 Artikel 3 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 7 Satz 9 wird die Angabe „§ 8 Absatz 2“ 
durch die Wörter „§ 8 Absatz 2 bis 4“ ersetzt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 8 Nummer 5 Satz 2 wird aufgehoben. 2. u n v e r ä n d e r t  


3. § 9 wird wie folgt geändert: 3. § 9 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 2 Satz 2 wird durch die folgen-
den Sätze ersetzt: 


a) Nummer 2 Satz 2 wird durch die folgen-
den Sätze ersetzt: 


„Satz 1 ist nicht anzuwenden, soweit im 
Gewinnanteil Einkünften im Sinne des § 


„Satz 1 ist nicht anzuwenden, soweit im 
Gewinnanteil Einkünfte im Sinne des § 
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7 Satz 7 und 8 enthalten sind. Bei Le-
bens- und Krankenversicherungsunter-
nehmen und Pensionsfonds ist Satz 1 
auch auf den übrigen Gewinnanteil nicht 
anzuwenden. Satz 2 ist nicht anzuwen-
den, soweit diese Einkünfte bereits bei 
einer den Anteil am Gewinn vermitteln-
den inländischen offenen Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft oder an-
deren Gesellschaft, bei der die Gesell-
schafter als Unternehmer (Mitunterneh-
mer) des Gewerbebetriebs anzusehen 
sind, Bestandteil des Gewerbeertrags 
waren. Bei Lebens- und Krankenversi-
cherungsunternehmen und Pensions-
fonds ist Satz 4 auf Einkünfte im Sinne 
des § 7 Satz 8 nicht anzuwenden;“. 


7 Satz 7 und 8 enthalten sind. Bei Le-
bens- und Krankenversicherungsunter-
nehmen und Pensionsfonds ist Satz 1 
auch auf den übrigen Gewinnanteil nicht 
anzuwenden. Satz 2 ist nicht anzuwen-
den, soweit diese Einkünfte bereits bei 
einer den Anteil am Gewinn vermitteln-
den inländischen offenen Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft oder an-
deren Gesellschaft, bei der die Gesell-
schafter als Unternehmer (Mitunterneh-
mer) des Gewerbebetriebs anzusehen 
sind, Bestandteil des Gewerbeertrags 
waren. Bei Lebens- und Krankenversi-
cherungsunternehmen und Pensions-
fonds ist Satz 4 auf Einkünfte im Sinne 
des § 7 Satz 8 nicht anzuwenden;“. 


b) In Nummer 3 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 7 Satz 8“ durch die Wörter „§ 7 
Satz 7 und 8“ ersetzt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


4. § 36 wird wie folgt geändert: 4. § 36 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz ange-
fügt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„§ 7 Satz 9 in der Fassung des Artikels 3 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals für den Erhebungs-
zeitraum 2022 anzuwenden.“ 


 


b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a 
eingefügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„(4a) § 8 Nummer 5 in der Fassung 
des Artikels 3 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
für den Erhebungszeitraum 2022 anzu-
wenden.“ 


 


 c) Nach Absatz 5a wird folgender Ab-
satz 5b eingefügt:  


 „(5b) § 19 Absatz 3 Satz 2 und 3 
ist auf Antrag des Steuerpflichtigen 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
für den Erhebungszeitraum 2019 an 
die Stelle des 15. Kalendermonats der 
21. Kalendermonat tritt sowie dass für 
den Erhebungszeitraum 2020 an die 
Stelle des 15. Kalendermonats der 
18. Kalendermonat tritt.“ 
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Artikel 4 Artikel 4 


Änderung des Investmentsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 


1. § 43 Absatz 2 wird aufgehoben.  


2. Dem § 57 wird folgender Absatz 5 angefügt:  


„(5) § 43 Absatz 2 in der am … [einset-
zen: Tag der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist 
letztmals für den Veranlagungszeitraum 2021 
anzuwenden.“ 


 


Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Außensteuergesetzes Änderung des Außensteuergesetzes 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 
1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 
1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nach der Gesetzesbezeichnung wird folgende 
Inhaltsübersicht eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„Inhaltsübersicht  


Erster Teil. 


Internationale Verflechtungen 


 


§ 1 Berichtigung von Einkünften  


§ 1a Preisanpassungsklausel  


Zweiter Teil. 


Wohnsitzwechsel in niedrig besteuernde Ge-


biete 


 


§ 2 Einkommensteuer  


§ 3 (weggefallen)  


§ 4 Erbschaftsteuer  
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§ 5 Zwischengeschaltete Gesellschaften  


Dritter Teil. 


Behandlung einer Beteiligung im Sinne des 


§ 17 des Einkommensteuergesetzes bei 


Wohnsitzwechsel ins Ausland 


 


§ 6 Besteuerung des Vermögenszuwachses  


Vierter Teil. 


Hinzurechnungsbesteuerung 


 


§ 7 Beteiligung an ausländischer Zwischenge-
sellschaft 


 


§ 8 Einkünfte von Zwischengesellschaften  


§ 9 Freigrenze bei gemischten Einkünften  


§ 10Hinzurechnungsbetrag  


§ 11Kürzungsbetrag bei Beteiligung an auslän-
discher Gesellschaft 


 


§ 12Steueranrechnung  


§ 13Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaf-
ten 


 


§ 14(weggefallen)  


Fünfter Teil. 


Familienstiftungen 


 


§ 15Steuerpflicht von Stiftern, Bezugsberech-
tigten und Anfallsberechtigten 


 


Sechster Teil. 


Ermittlung und Verfahren 


 


§ 16Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen  


§ 17Sachverhaltsaufklärung  


§ 18Gesonderte Feststellung von Besteue-
rungsgrundlagen 


 


Siebenter Teil. 


Schlussvorschriften 


 


§ 19(weggefallen)  
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§ 20Bestimmungen über die Anwendung von 
Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung 


 


§ 21Anwendungsvorschriften  


§ 22Neufassung des Gesetzes“.  


 2. § 1 wird wie folgt geändert: 


2. § 1 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Dem Steuerpflichtigen ist eine Per-
son nahestehend, wenn 


„(2) Dem Steuerpflichtigen ist eine 
Person nahestehend, wenn 


1. die Person an dem Steuerpflichtigen o-
der der Steuerpflichtige an dieser Per-
son 


1. die Person 


a) mindestens zu einem Viertel unmit-
telbar oder mittelbar an dem ge-
zeichneten Kapital, den Mitglied-
schaftsrechten, den Beteiligungs-
rechten, den Stimmrechten oder 
dem Gesellschaftsvermögen betei-
ligt (wesentlich beteiligt) ist oder  


a) an dem Steuerpflichtigen o-
der der Steuerpflichtige an 
dieser Person mindestens zu 
einem Viertel unmittelbar o-
der mittelbar an dem gezeich-
neten Kapital, den Mitglied-
schaftsrechten, den Beteili-
gungsrechten, den Stimmrech-
ten oder dem Gesellschafts-
vermögen beteiligt (wesent-
lich beteiligt) ist oder 


b) Anspruch auf mindestens ein Vier-
tel des Gewinns oder des Liquida-
tionserlöses hat; oder 


b) gegenüber dem Steuer-
pflichtigen oder der Steuer-
pflichtige gegenüber dieser 
Person Anspruch auf mindes-
tens ein Viertel des Gewinns 
oder des Liquidationserlöses 
hat; oder 


2. die Person auf den Steuerpflichtigen o-
der der Steuerpflichtige auf diese Person 
unmittelbar oder mittelbar beherrschen-
den Einfluss ausüben kann; oder 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. eine dritte Person  3. u n v e r ä n d e r t  


a) sowohl an der Person als auch an 
dem Steuerpflichtigen wesentlich 
beteiligt ist, 


 


b) sowohl gegenüber der Person als 
auch gegenüber dem Steuerpflichti-
gen Anspruch auf mindestens ein 
Viertel des Gewinns oder des Li-
quidationserlöses hat oder 


 


c) auf die Person als auch auf den 
Steuerpflichtigen unmittelbar oder 
mittelbar beherrschenden Einfluss 
ausüben kann; oder 
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4. die Person oder der Steuerpflichtige im-
stande ist, bei der Vereinbarung der Be-
dingungen einer Geschäftsbeziehung auf 
den Steuerpflichtigen oder die Person ei-
nen außerhalb dieser Geschäftsbezie-
hung begründeten Einfluss auszuüben o-
der wenn einer von ihnen ein eigenes In-
teresse an der Erzielung der Einkünfte 
des anderen hat. 


4. u n v e r ä n d e r t  


Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c gilt auch, 
soweit im Verhältnis der dritten Person zu der 
Person und dem Steuerpflichtigen jeweils ei-
nes der in dem Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
bis c genannten Merkmale erfüllt ist.“ 


Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c gilt 
auch, soweit im Verhältnis der dritten 
Person zu der Person und dem Steuer-
pflichtigen jeweils eines der in dem 
Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c ge-
nannten Merkmale erfüllt ist.“ 


 b) In Absatz 3a Satz 4 werden die Wör-
ter „dem Fremdvergleichsgrundsatz“ 
durch die Wörter „innerhalb der 
Bandbreite dem Fremdvergleichs-
grundsatz besser“ ersetzt. 


 c) In Absatz 3c Satz 4 werden die Wör-
ter „hierzu Vermögenswerte einsetzt 
oder Risiken übernimmt“ durch die 
Wörter „hierzu Vermögenswerte ein-
setzt und Risiken übernimmt“ ersetzt. 


 d) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter 
„Absätze 1, 3 und 4“ durch die Wörter 
„Absätze 1, 3 bis 4“ ersetzt. 


3. In § 5 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „im 
Sinne des § 7“ gestrichen und wird die An-
gabe „§§ 7, 8 und 14“ durch die Angabe „§§ 7 
bis 13“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. § 6 wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t  


„§ 6 


 


Besteuerung des Vermögenszuwachses  


(1) Vorbehaltlich der Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes, Körperschaftsteu-
ergesetzes und Umwandlungssteuergesetzes 
stehen bei unbeschränkt Steuerpflichtigen der 
Veräußerung von Anteilen im Sinne des § 17 
Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergeset-
zes zum gemeinen Wert gleich 


 


1. die Beendigung der unbeschränkten 
Steuerpflicht infolge der Aufgabe des 
Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Auf-
enthalts, 
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2. die unentgeltliche Übertragung auf eine 
nicht unbeschränkt steuerpflichtige Per-
son sowie, 


 


3. vorbehaltlich der Nummern 1 und 2, der 
Ausschluss oder die Beschränkung des 
Besteuerungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland hinsichtlich des Gewinns 
aus der Veräußerung der Anteile. 


 


Die Veräußerung im Sinne des Satzes 1 er-
folgt im Fall des 


 


1. Satzes 1 Nummer 1 im Zeitpunkt der 
Beendigung der unbeschränkten Steuer-
pflicht, 


 


2. Satzes 1 Nummer 2 im Zeitpunkt der 
Übertragung, 


 


3. Satzes 1 Nummer 3 unmittelbar vor dem 
Zeitpunkt, zu dem der Ausschluss oder 
die Beschränkung des Besteuerungs-
rechts eintritt. 


 


Im Fall des Satzes 1 gelten die Anteile vom 
Steuerpflichtigen oder, bei unentgeltlicher 
Übertragung, von dessen Rechtsnachfolger 
als zum gemeinen Wert erworben, soweit die 
auf den Veräußerungsgewinn entfallende 
Steuer entrichtet worden ist; andernfalls gel-
ten diese weiterhin als zu den ursprünglichen 
Anschaffungskosten erworben. 


 


(2) Unbeschränkt Steuerpflichtige im 
Sinne des Absatzes 1 sind natürliche Perso-
nen, die innerhalb der letzten zwölf Jahre vor 
den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ge-
nannten Tatbeständen insgesamt mindestens 
sieben Jahre unbeschränkt steuerpflichtig im 
Sinne des § 1 Absatz 1 des Einkommensteu-
ergesetzes gewesen sind. Bei unentgeltlichem 
Erwerb von Anteilen ist für die Berechnung 
der nach Satz 1 maßgebenden Dauer der Steu-
erpflicht auch die unbeschränkte Steuerpflicht 
des Rechtsvorgängers oder, sofern der betref-
fende Anteil nacheinander unentgeltlich über-
tragen wurde, auch die unbeschränkte Steuer-
pflicht des jeweiligen Rechtsvorgängers ein-
zubeziehen. Zeiträume, in denen die natürli-
che Person und der oder die Rechtsvorgänger 
gleichzeitig unbeschränkt steuerpflichtig wa-
ren, werden dabei nur einmal angesetzt. Ent-
fällt der Steueranspruch nach Absatz 3, gelten 
der Steuerpflichtige sowie dessen unmittelba-
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rer oder mittelbarer Rechtsnachfolger abwei-
chend von den Sätzen 1 bis 3 als unbeschränkt 
Steuerpflichtige im Sinne des Absatzes 1. 


(3) Beruht die Beendigung der unbe-
schränkten Steuerpflicht im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 1 Nummer 1 auf einer nur vorüber-
gehenden Abwesenheit des Steuerpflichtigen 
und wird der Steuerpflichtige innerhalb von 
sieben Jahren seit Beendigung der unbe-
schränkten Steuerpflicht wieder unbeschränkt 
steuerpflichtig, entfällt der Steueranspruch 
nach Absatz 1, soweit 


 


1. die Anteile in der Zwischenzeit weder 
veräußert, übertragen noch in ein Be-
triebsvermögen eingelegt wurden, 


 


2. keine Gewinnausschüttungen oder keine 
Einlagenrückgewähr erfolgt sind, deren 
gemeiner Wert insgesamt mehr als ein 
Viertel des Werts im Sinne des Absat-
zes 1 beträgt, und 


 


3. das Besteuerungsrecht der Bundesrepub-
lik Deutschland hinsichtlich des Ge-
winns aus der Veräußerung der Anteile 
mindestens in dem Umfang wieder be-
gründet wird, wie es im Zeitpunkt der 
Beendigung der Steuerpflicht bestand. 


 


Abweichend von Satz 1 Nummer 1 ist eine 
unentgeltliche Übertragung durch den Steuer-
pflichtigen auf eine natürliche Person von To-
des wegen unbeachtlich, wenn die Vorausset-
zungen des Satzes 1 durch die betreffende 
Person oder, infolge aufeinanderfolgender un-
entgeltlicher Weiterübertragung zwischen na-
türlichen Personen von Todes wegen, durch 
deren unmittelbaren oder mittelbaren Rechts-
nachfolger erfüllt werden. Das Finanzamt, das 
im Zeitpunkt der Beendigung der unbe-
schränkten Steuerpflicht nach § 19 der Abga-
benordnung zuständig ist, kann die Frist auf 
Antrag des Steuerpflichtigen oder im Fall des 
Satzes 2 dessen Rechtsnachfolgers insgesamt 
um höchstens fünf Jahre verlängern, wenn die 
Absicht zur Rückkehr unverändert fortbe-
steht. Beruht ein Ausschluss des Besteue-
rungsrechts im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 3 auf einer nur vorübergehenden 
Abwesenheit des Steuerpflichtigen, gelten die 
Sätze 1 bis 3 entsprechend. Wird im Fall der 
unentgeltlichen Übertragung im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 auf eine natürli-
che Person die betreffende Person innerhalb 
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von sieben Jahren seit der Übertragung unbe-
schränkt steuerpflichtig, gelten die Sätze 1 
bis 3 entsprechend. 


(4) Die festgesetzte Steuer, die auf die 
nach Absatz 1 realisierten Einkünfte entfällt, 
kann auf Antrag des Steuerpflichtigen in sie-
ben gleichen Jahresraten entrichtet werden. 
Dem Antrag ist in der Regel nur gegen Sicher-
heitsleistung stattzugeben. Die erste Jahres-
rate ist innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Steuerbescheids zu entrichten; die 
übrigen Jahresraten sind jeweils am 31. Juli 
der Folgejahre fällig. Die Jahresraten sind 
nicht zu verzinsen. Die noch nicht entrichtete 
Steuer ist innerhalb eines Monats nach Eintritt 
der nachfolgenden Ereignisse fällig, 


 


1. wenn die Jahresrate nicht fristgemäß ent-
richtet wird, 


 


2. wenn der Steuerpflichtige seine Mitwir-
kungspflichten nach Absatz 5 nicht er-
füllt, 


 


3. wenn der Steuerpflichtige Insolvenz an-
meldet, 


 


4. soweit die Anteile veräußert oder über-
tragen werden oder 


 


5. soweit Gewinnausschüttungen oder eine 
Einlagenrückgewähr erfolgen und so-
weit deren gemeiner Wert insgesamt 
mehr als ein Viertel des Werts im Sinne 
des Absatzes 1 beträgt. 


 


Abweichend von Satz 5 Nummer 4 ist eine 
unentgeltliche Übertragung durch den Steuer-
pflichtigen auf eine natürliche Person von To-
des wegen unbeachtlich; insofern ist für Zwe-
cke des Satzes 5 auf die betreffende Person o-
der, infolge aufeinanderfolgender unentgeltli-
cher Weiterübertragung zwischen natürlichen 
Personen von Todes wegen, auf deren unmit-
telbaren oder mittelbaren Rechtsnachfolger 
abzustellen. In den Fällen des Absatzes 3 gel-
ten die vorstehenden Sätze entsprechend; der 
Stundungszeitraum richtet sich nach der vom 
Finanzamt eingeräumten Frist; die Erhebung 
von Jahresraten entfällt auf Antrag des Steu-
erpflichtigen; über Satz 5 hinaus wird die 
noch nicht entrichtete Steuer auch innerhalb 
eines Monats nach Eintritt des Ereignisses fäl-
lig, wonach der Steueranspruch nicht mehr 
nach Absatz 3 entfallen kann oder der Weg-
fall der Rückkehrabsicht gegenüber dem Fi-
nanzamt mitgeteilt wird. Soweit die Steuer 
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nicht nach Absatz 3 entfällt und der Steuer-
pflichtige auf die Leistung von Jahresraten 
verzichtet hat, sind für die Dauer des gewähr-
ten Zahlungsaufschubs Zinsen in entspre-
chender Anwendung des § 234 der Abgaben-
ordnung zu erheben. 


(5) Der Steuerpflichtige oder sein Ge-
samtrechtsnachfolger hat dem Finanzamt, das 
in den in Absatz 1 genannten Zeitpunkten 
nach § 19 der Abgabenordnung zuständig ist, 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck die 
Verwirklichung eines der Tatbestände des 
Absatzes 4 Satz 5 oder 7 mitzuteilen. Die 
Mitteilung ist innerhalb eines Monats nach 
dem meldepflichtigen Ereignis zu erstatten; 
sie ist vom Steuerpflichtigen eigenhändig zu 
unterschreiben. Der Steuerpflichtige oder sein 
Gesamtrechtsnachfolger hat dem nach Satz 1 
zuständigen Finanzamt jährlich bis zum 
31. Juli schriftlich seine aktuelle Anschrift 
mitzuteilen und zu bestätigen, dass die An-
teile ihm oder im Fall des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 2 seinem Rechtsnachfolger weiter-
hin zuzurechnen sind.“ 


 


5. Die Überschrift des Vierten Teils wird wie 
folgt gefasst: 


5. u n v e r ä n d e r t  


„Vierter Teil. 


 


Hinzurechnungsbesteuerung“.  


6. Die §§ 7 bis 12 werden wie folgt gefasst: 6. u n v e r ä n d e r t  


„§ 7 


 


Beteiligung an ausländischer Zwischenge-
sellschaft 


 


(1) Beherrscht ein unbeschränkt Steu-
erpflichtiger eine Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse im Sinne des 
Körperschaftsteuergesetzes, die weder Ge-
schäftsleitung noch Sitz im Inland hat und die 
nicht gemäß § 3 Absatz 1 des Körperschaft-
steuergesetzes von der Körperschaftsteuer-
pflicht ausgenommen ist (ausländische Ge-
sellschaft), sind die Einkünfte, für die diese 
Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, bei 
dem unbeschränkt Steuerpflichtigen entspre-
chend seiner unmittelbaren und mittelbaren 
Beteiligung am Nennkapital steuerpflichtig. 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 29 – Drucksache 19/29848 
 
 


Mittelbare Beteiligungen sind für die Steuer-
pflicht nach Satz 1 unbeachtlich, soweit bei 
einer die Beteiligung vermittelnden Person 
hinsichtlich der Beteiligung an dieser auslän-
dischen Gesellschaft eine Hinzurechnungsbe-
steuerung nach diesem Gesetz oder einer ver-
gleichbaren ausländischen Regelung erfolgt 
ist und die danach hinzugerechneten Ein-
künfte dadurch insgesamt keiner niedrigen 
Besteuerung im Sinne des § 8 Absatz 5 unter-
liegen. Ist für die Gewinnverteilung der aus-
ländischen Gesellschaft nicht die Beteiligung 
am Nennkapital maßgebend oder hat die Ge-
sellschaft kein Nennkapital, so ist für die 
Steuerpflicht der Einkünfte nach Satz 1 der 
Maßstab für die Gewinnverteilung zugrunde 
zu legen. Die Sätze 1 bis 3 sind auch auf einen 
beschränkt Steuerpflichtigen anzuwenden, 
soweit die Beteiligung an der ausländischen 
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar einer 
inländischen Betriebsstätte des Steuerpflichti-
gen zuzuordnen ist, durch die eine Tätigkeit 
im Sinne des § 15 Absatz 2 des Einkommen-
steuergesetzes ausgeübt wird. 


(2) Eine Beherrschung im Sinne des 
Absatzes 1 liegt vor, wenn dem Steuerpflich-
tigen allein oder zusammen mit ihm naheste-
henden Personen am Ende des Wirtschafts-
jahres der ausländischen Gesellschaft, in dem 
diese die Einkünfte nach Absatz 1 erzielt hat 
(maßgebendes Wirtschaftsjahr), mehr als die 
Hälfte der Stimmrechte oder mehr als die 
Hälfte der Anteile am Nennkapital unmittel-
bar oder mittelbar zuzurechnen sind oder un-
mittelbar oder mittelbar ein Anspruch auf 
mehr als die Hälfte des Gewinns oder des Li-
quidationserlöses dieser Gesellschaft zusteht. 


 


(3) Für Zwecke der §§ 7 bis 12 ist eine 
Person dem Steuerpflichtigen unter den Vo-
raussetzungen des § 1 Absatz 2 nahestehend. 
Eine Personengesellschaft oder Mitunterneh-
merschaft ist selbst nahestehende Person, 
wenn sie die Voraussetzungen des § 1 Ab-
satz 2 erfüllt. 


 


(4) Unbeschadet des Absatzes 3 gelten 
Personen als dem Steuerpflichtigen naheste-
hend, wenn sie mit ihm in Bezug auf die Zwi-
schengesellschaft durch abgestimmtes Ver-
halten zusammenwirken. Bei den unmittelba-
ren oder mittelbaren Gesellschaftern einer 
Personengesellschaft oder Mitunternehmer-
schaft, die an einer Zwischengesellschaft un-
mittelbar oder mittelbar beteiligt ist, wird ein 
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Zusammenwirken durch abgestimmtes Ver-
halten widerlegbar unterstellt.  


(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzu-
wenden, wenn auf die Einkünfte, für die die 
ausländische Gesellschaft Zwischengesell-
schaft ist, die Vorschriften des Investment-
steuergesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung anzuwenden sind. Satz 1 gilt nicht, wenn 
die den Einkünften zugrunde liegenden Ge-
schäfte zu mehr als einem Drittel mit dem 
Steuerpflichtigen oder ihm nahestehenden 
Personen betrieben werden. 


 


§ 8 


 


Einkünfte von Zwischengesellschaften  


(1) Eine ausländische Gesellschaft ist 
Zwischengesellschaft für Einkünfte, ein-
schließlich Veräußerungsgewinnen, die einer 
niedrigen Besteuerung im Sinne des Absat-
zes 5 unterliegen und nicht stammen aus: 


 


1. der Land- und Forstwirtschaft,  


2. der Herstellung, Bearbeitung, Verarbei-
tung oder Montage von Sachen, der Er-
zeugung von Energie sowie dem Aufsu-
chen und der Gewinnung von Boden-
schätzen, 


 


3. dem Betrieb von Versicherungsunter-
nehmen, Kreditinstituten und Finanz-
dienstleistungsinstituten, die einer we-
sentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit im 
Sinne des Absatzes 2 nachgehen; es sei 
denn, die diesen Einkünften zugrunde 
liegenden Geschäfte werden zu mehr als 
einem Drittel mit dem Steuerpflichtigen 
oder ihm nahestehenden Personen be-
trieben. Gleiches gilt für Finanzunter-
nehmen im Sinne des Kreditwesengeset-
zes, an denen Kreditinstitute oder Fi-
nanzdienstleistungsinstitute unmittelbar 
oder mittelbar zu mehr als 50 Prozent be-
teiligt sind,  


 


4. dem Handel, soweit nicht   


a) ein Steuerpflichtiger, der gemäß § 7 
an der ausländischen Gesellschaft 
beteiligt ist, oder eine einem sol-
chen Steuerpflichtigen im Sinne 
des § 1 Absatz 2 nahestehende Per-
son, die mit ihren Einkünften hie-
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raus im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes steuerpflichtig ist, der aus-
ländischen Gesellschaft die Verfü-
gungsmacht an den gehandelten 
Gütern oder Waren verschafft, oder  


b) die ausländische Gesellschaft ei-
nem solchen Steuerpflichtigen oder 
einer solchen nahestehenden Per-
son die Verfügungsmacht an den 
Gütern oder Waren verschafft, 


 


es sei denn, der Steuerpflichtige weist 
nach, dass die ausländische Gesellschaft 
einen für derartige Handelsgeschäfte in 
kaufmännischer Weise eingerichteten 
Geschäftsbetrieb unter Teilnahme am 
allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr 
unterhält und die zur Vorbereitung, dem 
Abschluss und der Ausführung der Ge-
schäfte gehörenden Tätigkeiten ohne 
Mitwirkung eines solchen Steuerpflich-
tigen oder einer solchen nahestehenden 
Person ausübt, 


 


5. Dienstleistungen, soweit nicht   


a) die ausländische Gesellschaft für 
die Dienstleistung sich eines Steu-
erpflichtigen, der gemäß § 7 an ihr 
beteiligt ist, oder einer einem sol-
chen Steuerpflichtigen im Sinne 
des § 1 Absatz 2 nahestehenden 
Person bedient, die mit ihren Ein-
künften aus der von ihr beigetrage-
nen Leistung im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes steuerpflichtig ist, 
oder 


 


b) die ausländische Gesellschaft die 
Dienstleistung einem solchen Steu-
erpflichtigen oder einer solchen na-
hestehenden Person erbringt, es sei 
denn, der Steuerpflichtige weist 
nach, dass die ausländische Gesell-
schaft einen für das Bewirken der-
artiger Dienstleistungen eingerich-
teten Geschäftsbetrieb unter Teil-
nahme am allgemeinen wirtschaft-
lichen Verkehr unterhält und die zu 
der Dienstleistung gehörenden Tä-
tigkeiten ohne Mitwirkung eines 
solchen Steuerpflichtigen oder ei-
ner solchen nahestehenden Person 
ausübt, 
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6. der Vermietung und Verpachtung, aus-
genommen 


 


a) die Überlassung der Nutzung von 
Rechten, Plänen, Mustern, Verfah-
ren, Erfahrungen und Kenntnissen, 
es sei denn, der Steuerpflichtige 
weist nach, dass die ausländische 
Gesellschaft die Ergebnisse eigener 
Forschungs- oder Entwicklungsar-
beit auswertet, die ohne Mitwir-
kung eines Steuerpflichtigen, der 
gemäß § 7 an der Gesellschaft be-
teiligt ist, oder einer einem solchen 
Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 
Absatz 2 nahestehenden Person un-
ternommen worden ist, 


 


b) die Vermietung oder Verpachtung 
von Grundstücken, es sei denn, der 
Steuerpflichtige weist nach, dass 
die Einkünfte daraus nach einem 
Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung steuerbefreit 
wären, wenn sie von den unbe-
schränkt Steuerpflichtigen, die ge-
mäß § 7 an der ausländischen Ge-
sellschaft beteiligt sind, unmittelbar 
bezogen worden wären, und 


 


c) die Vermietung oder Verpachtung 
von beweglichen Sachen, es sei 
denn, der Steuerpflichtige weist 
nach, dass die ausländische Gesell-
schaft einen Geschäftsbetrieb ge-
werbsmäßiger Vermietung oder 
Verpachtung unter Teilnahme am 
allgemeinen wirtschaftlichen Ver-
kehr unterhält und alle zu einer sol-
chen gewerbsmäßigen Vermietung 
oder Verpachtung gehörenden Tä-
tigkeiten ohne Mitwirkung eines 
unbeschränkt Steuerpflichtigen, der 
gemäß § 7 an ihr beteiligt ist, oder 
einer einem solchen Steuerpflichti-
gen im Sinne des § 1 Absatz 2 na-
hestehenden Person ausübt, 


 


7. Bezüge im Sinne des § 8b Absatz 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes, ausgenom-
men  


 


a) Bezüge, soweit diese das Einkom-
men der leistenden Körperschaft 
gemindert haben; dies gilt auch 
dann, wenn die ausländische Ge-
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sellschaft hinsichtlich dieser Be-
züge gemäß den Nummern 1 bis 6 
nicht Zwischengesellschaft ist. 
Dies gilt nicht, soweit 


aa) die leistende Körperschaft mit 
den diesen Bezügen zugrunde 
liegenden Einkünften Zwi-
schengesellschaft ist oder 


 


bb) eine verdeckte Gewinnaus-
schüttung das Einkommen der 
ausländischen Gesellschaft o-
der einer ihr nahestehenden 
Person erhöht hat und dieses 
Einkommen keiner niedrigen 
Besteuerung im Sinne des Ab-
satzes 5 unterliegt,  


 


b) Bezüge, die bei der ausländischen 
Gesellschaft nach § 8b Absatz 4 
des Körperschaftsteuergesetzes zu 
berücksichtigen wären, wenn diese 
unbeschränkt körperschaftsteuer-
pflichtig wäre; dies gilt auch dann, 
wenn die ausländische Gesellschaft 
hinsichtlich dieser Bezüge gemäß 
den Nummern 1 bis 6 oder 7 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe aa und bb 
nicht Zwischengesellschaft ist, und 


 


c) Bezüge, die bei der ausländischen 
Gesellschaft nach § 8b Absatz 7 
des Körperschaftsteuergesetzes 
nicht steuerbefreit wären, wenn 
diese unbeschränkt körperschaft-
steuerpflichtig wäre; dies gilt auch 
dann, wenn die ausländische Ge-
sellschaft hinsichtlich dieser Be-
züge gemäß Nummern 1 bis 6 oder 
7 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 
und bb nicht Zwischengesellschaft 
ist, 


 


8. der Veräußerung eines Anteils an einer 
anderen Gesellschaft sowie aus deren 
Auflösung oder der Herabsetzung ihres 
Kapitals, ausgenommen Veräußerungs-
gewinne, die bei der ausländischen Ge-
sellschaft nach § 8b Absatz 7 des Kör-
perschaftsteuergesetzes nicht steuerbe-
freit wären, wenn diese unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtig wäre; dies 
gilt auch dann, wenn die ausländische 
Gesellschaft hinsichtlich dieser Veräu-
ßerungsgewinne gemäß Nummer 3 nicht 
Zwischengesellschaft ist, 
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9. Umwandlungen; dies gilt nicht, soweit 
die Einkünfte auf der Übertragung von 
Wirtschaftsgütern beruhen, die nicht der 
Erzielung von Einkünften im Sinne der 
Nummern 1 bis 8 dienen, es sei denn, der 
Steuerpflichtige weist nach, dass die 
Umwandlung im Inland ungeachtet des 
§ 1 Absatz 2 und 4 des Umwandlungs-
steuergesetzes zu Buchwerten hätte er-
folgen können und im Ausland tatsäch-
lich zu Buchwerten erfolgt ist. 


 


(2) Ungeachtet des Absatzes 1 ist eine 
ausländische Gesellschaft nicht Zwischenge-
sellschaft für Einkünfte, für die nachgewiesen 
wird, dass die Gesellschaft in dem Staat, in 
dem sie ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung 
hat, insoweit einer wesentlichen wirtschaftli-
chen Tätigkeit nachgeht. Dies setzt insbeson-
dere den Einsatz der für die Ausübung der Tä-
tigkeit erforderlichen sachlichen und perso-
nellen Ausstattung in diesem Staat voraus. 
Die Tätigkeit muss durch hinreichend qualifi-
ziertes Personal selbständig und eigenverant-
wortlich ausgeübt werden. Der wesentlichen 
wirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschaft 
sind nur Einkünfte der Gesellschaft zuzuord-
nen, die durch diese Tätigkeit erzielt werden 
und dies nur insoweit, als der Fremdver-
gleichsgrundsatz (§ 1) beachtet worden ist. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Ge-
sellschaft ihre wesentliche wirtschaftliche Tä-
tigkeit überwiegend durch Dritte besorgen 
lässt. 


 


(3) Absatz 2 gilt nur, wenn die auslän-
dische Gesellschaft ihren Sitz oder ihre Ge-
schäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem Vertragsstaat 
des EWR-Abkommens hat.  


 


(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, 
wenn der Staat, in dem die Gesellschaft ihren 
Sitz oder ihre Geschäftsleitung hat, im Wege 
des zwischenstaatlichen Informationsaustau-
sches keine Auskünfte erteilt, die zur Durch-
führung der Besteuerung erforderlich sind. 


 


(5) Eine niedrige Besteuerung liegt 
vor, wenn die nach Maßgabe des § 10 Ab-
satz 3 ermittelten Einkünfte, für die die aus-
ländische Gesellschaft Zwischengesellschaft 
ist, einer Belastung durch Ertragsteuern von 
weniger als 25 Prozent unterliegen, ohne dass 
dies auf einem Ausgleich mit Einkünften aus 
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anderen Quellen beruht. In die Belastungsbe-
rechnung sind Ansprüche einzubeziehen, die 
der Staat oder das Gebiet der ausländischen 
Gesellschaft im Fall einer Gewinnausschüt-
tung der ausländischen Gesellschaft dem 
Steuerpflichtigen oder einer anderen Gesell-
schaft, an der der Steuerpflichtige unmittelbar 
oder mittelbar beteiligt ist, gewährt. Einkünfte 
unterliegen im Sinne des Satzes 1 auch dann 
einer Belastung durch Ertragsteuern von we-
niger als 25 Prozent, wenn Ertragsteuern von 
mindestens 25 Prozent zwar rechtlich ge-
schuldet, jedoch nicht tatsächlich erhoben 
werden. 


§ 9 


 


Freigrenze bei gemischten Einkünften  


Für die Anwendung des § 7 Absatz 1 
sind Einkünfte eines maßgebenden Wirt-
schaftsjahres im Sinne des § 7 Absatz 2, für 
die eine ausländische Gesellschaft Zwischen-
gesellschaft ist, außer Ansatz zu lassen, wenn 
die Einkünfte nicht mehr als 10 Prozent der 
gesamten Einkünfte der ausländischen Ge-
sellschaft betragen, vorausgesetzt, dass die 
bei einem Steuerpflichtigen hiernach außer 
Ansatz zu lassenden Beträge insgesamt 
80 000 Euro nicht übersteigen. 


 


§ 10 


 


Hinzurechnungsbetrag  


(1) Die nach § 7 Absatz 1 steuerpflich-
tigen Einkünfte sind bei dem Steuerpflichti-
gen als Hinzurechnungsbetrag anzusetzen. 
Ergibt sich ein negativer Betrag, so entfällt die 
Hinzurechnung.  


 


(2) Der Hinzurechnungsbetrag gehört 
zu den Einkünften im Sinne des § 20 Absatz 1 
Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes 
und gilt in dem Veranlagungszeitraum als zu-
geflossen, in dem das maßgebende Wirt-
schaftsjahr der ausländischen Gesellschaft en-
det. Gehören Anteile an der ausländischen 
Gesellschaft zu einem Betriebsvermögen, so 
gehört der Hinzurechnungsbetrag zu den Ein-
künften aus Gewerbebetrieb, aus Land- und 
Forstwirtschaft oder aus selbständiger Arbeit 
und erhöht den nach dem Einkommen- oder 
Körperschaftsteuergesetz ermittelten Gewinn 
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des Betriebs für das Wirtschaftsjahr, in dem 
das Wirtschaftsjahr der ausländischen Gesell-
schaft endet. Sind dem Steuerpflichtigen die 
Anteile an der ausländischen Gesellschaft 
mittelbar zuzurechnen, gilt Satz 2 nur, soweit 
die Anteile an der unmittelbar gehaltenen ver-
mittelnden Beteiligung zu einem Betriebsver-
mögen gehören. Auf den Hinzurechnungsbe-
trag sind § 3 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe d, 
§ 32d des Einkommensteuergesetzes, § 8b 
Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes und 
§ 9 Nummer 7 des Gewerbesteuergesetzes 
nicht anzuwenden. 


(3) Die dem Hinzurechnungsbetrag zu-
grunde liegenden Einkünfte sind in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften des 
deutschen Steuerrechts zu ermitteln. Alle Ein-
künfte, für die die ausländische Gesellschaft 
Zwischengesellschaft ist, sind als Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb zu behandeln; ihre Er-
mittlung hat gemäß § 4 Absatz 1 des Einkom-
mensteuergesetzes zu erfolgen. § 10 Num-
mer 2 des Körperschaftsteuergesetzes ist auf 
eine von der ausländischen Gesellschaft zu 
entrichtende Vermögensteuer nicht anzuwen-
den. Steuerliche Vergünstigungen, die an die 
unbeschränkte Steuerpflicht oder an das Be-
stehen eines inländischen Betriebs oder einer 
inländischen Betriebsstätte anknüpfen, und 
die Vorschriften des Umwandlungssteuerge-
setzes bleiben unberücksichtigt. Verluste, die 
bei Einkünften entstanden sind, für die die 
ausländische Gesellschaft Zwischengesell-
schaft ist, können in entsprechender Anwen-
dung des § 10d des Einkommensteuergeset-
zes, soweit sie die nach § 9 außer Ansatz zu 
lassenden Einkünfte übersteigen, abgezogen 
werden. Ein Verlustrücktrag ist nicht zulässig.  


 


(4) Bei der Ermittlung der Einkünfte, 
für die die ausländische Gesellschaft Zwi-
schengesellschaft ist, dürfen nur solche Be-
triebsausgaben abgezogen werden, die mit 
diesen Einkünften in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehen. 


 


(5) Soweit in Anwendung des Absat-
zes 3 Wirtschaftsgüter erstmals zu bewerten 
sind, sind sie mit den Werten anzusetzen, die 
sich ergeben würden, wenn seit Übernahme 
der Wirtschaftsgüter durch die ausländische 
Gesellschaft die Vorschriften des deutschen 
Steuerrechts angewendet worden wären. In 
den Fällen des § 8 Absatz 1 Nummer 9 sind 
bei der übernehmenden Gesellschaft die auf 
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sie übergegangenen Wirtschaftsgüter mit dem 
von der übertragenden Gesellschaft angesetz-
ten Wert zu übernehmen. 


(6) Soweit die dem Hinzurechnungsbe-
trag zugrunde liegenden Einkünfte oder Ein-
kunftsquellen zu Erträgen des Steuerpflichti-
gen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 
des Einkommensteuergesetzes in Verbindung 
mit § 16 Absatz 1 Nummer 2 des Investment-
steuergesetzes oder im Sinne des § 20 Ab-
satz 1 Nummer 3a des Einkommensteuerge-
setzes in Verbindung mit § 34 Absatz 1 Num-
mer 2 des Investmentsteuergesetzes führen, 
ist der Hinzurechnungsbetrag in Höhe dieser 
Erträge zu mindern. 


 


§ 11 


 


Kürzungsbetrag bei Beteiligung an ausländi-
scher Gesellschaft 


 


(1) Erhält der Steuerpflichtige aus der 
Beteiligung an einer ausländischen Gesell-
schaft, für die Hinzurechnungsbeträge nach 
§ 10 Absatz 2 bei ihm der Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer unterlegen haben, Bezüge 
im Sinne des 


 


1. § 20 Absatz 1 Nummer 1 des Einkom-
mensteuergesetzes, 


 


2. § 20 Absatz 1 Nummer 3 des Einkom-
mensteuergesetzes in Verbindung mit 
§ 16 Absatz 1 Nummer 1 des Invest-
mentsteuergesetzes oder 


 


3. § 20 Absatz 1 Nummer 3a des Einkom-
mensteuergesetzes in Verbindung mit 
§ 34 Absatz 1 Nummer 1 des Invest-
mentsteuergesetzes, 


 


ist bei der Ermittlung der Summe der Ein-
künfte ein Kürzungsbetrag nach Absatz 2 ab-
zuziehen; im Rahmen des § 32d des Einkom-
mensteuergesetzes ist dieser bei der Ermitt-
lung der Summe der Kapitalerträge abzuzie-
hen. Entsprechendes gilt für Bezüge des Steu-
erpflichtigen im Sinne des Satzes 1 von Ge-
sellschaften, die an der Zwischengesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind. 


 


(2) Der Kürzungsbetrag entspricht dem 
Betrag, der als Bezug im Sinne der unter Ab-
satz 1 bezeichneten Vorschriften bei dem 
Steuerpflichtigen steuerpflichtig ist. Er ist be-
grenzt auf den Betrag, der als Bezug im Sinne 
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der unter Absatz 1 bezeichneten Vorschriften 
bei dem Steuerpflichtigen steuerpflichtig 
wäre, wenn das auf den Schluss des vorange-
gangenen Veranlagungszeitraums festge-
stellte Hinzurechnungskorrekturvolumen zu-
züglich des im laufenden Veranlagungszeit-
raum zu besteuernden Hinzurechnungsbe-
trags in vollem Umfang ausgeschüttet würde.  


(3) Das am Schluss eines Veranla-
gungszeitraums verbleibende Hinzurech-
nungskorrekturvolumen ist gemäß § 18 für je-
den Steuerpflichtigen gesondert festzustellen. 
Hinzurechnungskorrekturvolumen ist der 
nach § 10 Absatz 2 der Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer unterliegende Hinzurech-
nungsbetrag des laufenden Veranlagungszeit-
raums, vermindert um den Betrag der Bezüge 
im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und 2 des lau-
fenden Veranlagungszeitraums sowie den Be-
trag der Gewinne im Sinne des Absatzes 4 
und vermehrt um das auf den Schluss des vo-
rangegangenen Veranlagungszeitraums fest-
gestellte Hinzurechnungskorrekturvolumen. 
Der Bestand des verbleibenden Hinzurech-
nungskorrekturvolumens kann nicht negativ 
werden. 


 


(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für 
Gewinne des Steuerpflichtigen aus der Veräu-
ßerung von Anteilen an der ausländischen Ge-
sellschaft oder an einer Gesellschaft, die an 
der ausländischen Gesellschaft unmittelbar o-
der mittelbar beteiligt ist, sowie aus deren 
Auflösung oder aus der Herabsetzung ihres 
Kapitals. 


 


(5) Wenn Hinzurechnungsbeträge nach 
§ 10 Absatz 2 der Gewerbesteuer unterlegen 
haben, mindert der abzuziehende Kürzungs-
betrag im Sinne des Absatzes 2 auch den Ge-
werbeertrag, soweit dieser durch die Bezüge 
im Sinne der unter Absatz 1 bezeichneten 
Vorschriften oder die in Absatz 4 bezeichne-
ten Gewinne nach Anwendung von § 8 Num-
mer 5 und § 9 Nummer 7 oder 8 des Gewer-
besteuergesetzes erhöht ist. Dabei erhöht sich 
der Kürzungsbetrag nach Satz 1 um insoweit 
vorgenommene Hinzurechnungen nach § 8 
Nummer 5 in Verbindung mit § 9 Nummer 7 
oder 8 des Gewerbesteuergesetzes. 
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§ 12 


 


Steueranrechnung  


(1) Auf die Einkommen- oder Körper-
schaftsteuer des Steuerpflichtigen, die auf den 
Hinzurechnungsbetrag entfällt, werden die 
Steuern vom Einkommen angerechnet, die zu 
Lasten der ausländischen Gesellschaft auf die 
dem Hinzurechnungsbetrag unterliegenden 
Einkünfte tatsächlich erhoben worden sind. In 
den Fällen des § 8 Absatz 5 Satz 2 sind die 
Steuern um die dort bezeichneten Ansprüche 
des Steuerpflichtigen oder einer anderen Ge-
sellschaft, an der der Steuerpflichtige unmit-
telbar oder mittelbar beteiligt ist, zu kürzen. 


 


(2) Auf Antrag des Steuerpflichtigen 
wird auf seine Einkommen- oder Körper-
schaftsteuer, die auf den Hinzurechnungsbe-
trag entfällt, auch die anteilige Steuer ange-
rechnet, die im Staat einer die Beteiligung an 
der Zwischengesellschaft vermittelnden Ge-
sellschaft oder Betriebsstätte im Wege einer 
der Hinzurechnungsbesteuerung vergleichba-
ren Besteuerung tatsächlich erhoben worden 
ist. 


 


(3) Bei der Anrechnung sind die Vor-
schriften des § 34c Absatz 1 des Einkommen-
steuergesetzes und des § 26 Absatz 1 und 2 
Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes auf den 
Gesamtbetrag der Anrechnungsbeträge nach 
den Absätzen 1 und 2 entsprechend anzuwen-
den.“ 


 


7. Nach § 12 wird folgender § 13 eingefügt: 7. Nach § 12 wird folgender § 13 eingefügt: 


„§ 13 „§ 13 


Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften 


(1) Ist ein unbeschränkt Steuerpflichti-
ger unmittelbar oder mittelbar an einer auslän-
dischen Gesellschaft beteiligt und bestehen 
die Einkünfte der Gesellschaft aus Einkünften 
mit Kapitalanlagecharakter, die einer niedri-
gen Besteuerung unterliegen (§ 8 Absatz 5), 
sind diese Einkünfte bei dem unbeschränkt 
Steuerpflichtigen entsprechend seiner unmit-
telbaren und mittelbaren Beteiligung am 
Nennkapital dieser Gesellschaft steuerpflich-
tig, auch wenn die Voraussetzungen des § 7 
Absatz 1 Satz 1 im Übrigen nicht erfüllt sind. 


(1) u n v e r ä n d e r t  
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§ 7 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Ein-
künfte mit Kapitalanlagecharakter nicht mehr 
als 10 Prozent der gesamten Einkünfte, für die 
die ausländische Gesellschaft Zwischenge-
sellschaft ist, betragen und die bei einer Zwi-
schengesellschaft oder bei einem Steuer-
pflichtigen hiernach außer Ansatz zu lassen-
den Beträge insgesamt 80 000 Euro nicht 
übersteigen. Satz 1 gilt bei einer Beteiligung 
von weniger als 1 Prozent nur, wenn die Ein-
künfte der ausländischen Gesellschaft aus-
schließlich oder nahezu ausschließlich aus 
Einkünften mit Kapitalanlagecharakter beste-
hen und mit der Hauptgattung der Aktien der 
ausländischen Gesellschaft kein wesentlicher 
und regelmäßiger Handel an einer Börse in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union o-
der in einem Vertragsstaat des EWR-Abkom-
mens oder an einer in einem anderen Staat 
nach § 193 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 4 
des Kapitalanlagegesetzbuchs von der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
zugelassenen Börse stattfindet.  


(2) Einkünfte mit Kapitalanlagecha-
rakter sind Einkünfte, einschließlich Veräuße-
rungsgewinne, die aus dem Halten, der Ver-
waltung, der Werterhaltung oder der Werter-
höhung von Zahlungsmitteln, Forderungen, 
Wertpapieren, Beteiligungen (ausgenommen 
Einkünfte im Sinne des § 8 Absatz 1 Num-
mer 7 und 8) oder ähnlichen Vermögenswer-
ten stammen, es sei denn, der Steuerpflichtige 
weist nach, dass sie aus einer Tätigkeit stam-
men, die einer unter § 8 Absatz 1 Nummer 1 
bis 6 fallenden eigenen Tätigkeit der auslän-
dischen Gesellschaft dient. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Zu den Einkünften mit Kapitalanla-
gecharakter gehören auch die Einkünfte aus 
einer Gesellschaft im Sinne des § 16 des 
REIT-Gesetzes vom 28. Mai 2007 (BGBl. I 
S. 914) in der jeweils geltenden Fassung, es 
sei denn, dass mit der Hauptgattung der Ak-
tien der ausländischen Gesellschaft ein we-
sentlicher und regelmäßiger Handel an einer 
Börse der in Absatz 1 Satz 4 genannten Art 
stattfindet. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) § 8 Absatz 2 und 5 sowie die §§ 10 
bis 12 gelten entsprechend. § 8 Absatz 2 gilt 
nicht, wenn der Staat, in dem die Gesellschaft 
ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung hat, im 
Wege des zwischenstaatlichen Informations-
austausches keine Auskünfte erteilt, die zur 


(4) u n v e r ä n d e r t  
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Durchführung der Besteuerung erforderlich 
sind. 


(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzu-
wenden, wenn auf die Einkünfte mit Kapital-
anlagecharakter, für die die ausländische Ge-
sellschaft Zwischengesellschaft ist, die Vor-
schriften des Investmentsteuergesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden sind. 
Entsprechendes gilt für ausländische Gesell-
schaften, soweit an diesen eine Gesellschaft 
im Sinne des Satzes 1 unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt ist.“ 


(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzu-
wenden, wenn auf die Einkünfte mit Kapital-
anlagecharakter, für die die ausländische Ge-
sellschaft Zwischengesellschaft ist, die Vor-
schriften des Investmentsteuergesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden sind. 
Mittelbare Beteiligungen sind für den un-
beschränkt Steuerpflichtigen nach Ab-
satz 1 Satz 1 unbeachtlich, wenn er diese 
über einen Investmentfonds oder einen 
Spezial-Investmentfonds im Sinne des In-
vestmentsteuergesetzes hält.“ 


8. § 14 wird aufgehoben. 8. u n v e r ä n d e r t  


9. § 15 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:  


„(5) Auf die Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer des Stifters oder der 
bezugs- oder anfallsberechtigten Person 
werden die Steuern vom Einkommen an-
gerechnet, die zu Lasten der ausländi-
schen Stiftung auf die zuzurechnenden 
Einkünfte erhoben worden sind. Bei der 
Anrechnung sind die Vorschriften des 
§ 34c Absatz 1 des Einkommensteuerge-
setzes und des § 26 Absatz 1 und 2 
Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes 
entsprechend anzuwenden.“ 


 


b) In Absatz 6 Nummer 2 wird die Angabe 
„§ 2 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 2 
Absatz 11“ ersetzt. 


 


c) In Absatz 7 Satz 2 werden vor dem 
Punkt am Ende ein Semikolon und die 
Wörter „§ 8b des Körperschaftsteuerge-
setzes bleibt unberücksichtigt“ einge-
fügt. 


 


d) Absatz 9 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird die Angabe „§§ 7 bis 
14“ durch die Angabe „§§ 7 bis 13“ 
ersetzt. 


 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 


 


„§ 7 Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-
chend.“ 


 


e) Dem Absatz 11 wird folgender Satz an-
gefügt: 
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„Steuern von den nach Satz 1 befreiten 
Zuwendungen werden auf Antrag im 
Veranlagungszeitraum der Zurechnung 
der zugrunde liegenden Einkünfte in ent-
sprechender Anwendung des § 34c Ab-
satz 1 und 2 des Einkommensteuergeset-
zes und des § 26 Absatz 1 und 2 Satz 1 
des Körperschaftsteuergesetzes ange-
rechnet oder abgezogen.“ 


 


10. § 17 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 1 Ab-
satz 2“ durch die Wörter „§ 7 Absatz 3 
oder 4“ ersetzt. 


 


b) Nummer 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:   


„die für die Anwendung der §§ 7 bis 15 
sachdienlichen Unterlagen einschließ-
lich der Bilanzen und der Erfolgsrech-
nungen, einer Darstellung der Beteili-
gungsverhältnisse sowie der Steuerer-
klärungen und Steuerbescheide vorzule-
gen.“ 


 


11. § 18 wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 1 und 2 wird durch die fol-
genden Sätze ersetzt: 


 


„Die Besteuerungsgrundlagen für die 
Anwendung der §§ 7 bis 13, insbeson-
dere der Hinzurechnungsbetrag (§ 10), 
die anrechenbaren Steuern (§ 12), das 
Hinzurechnungskorrekturvolumen 
(§ 11) und der Verlustvortrag werden ge-
sondert festgestellt. Ist ein Steuerpflich-
tiger an der ausländischen Gesellschaft 
über andere vermittelnde Gesellschaften 
beteiligt, so ist auch festzustellen, wie 
sich das Hinzurechnungskorrekturvolu-
men für Zwecke des § 11 Absatz 1 
Satz 2 auf die vermittelnden Gesell-
schaften aufteilt. Sind an der ausländi-
schen Gesellschaft mehrere Steuer-
pflichtige unmittelbar oder mittelbar be-
teiligt, so wird die gesonderte Feststel-
lung ihnen gegenüber einheitlich vorge-
nommen; dabei ist auch festzustellen, 
wie sich die Besteuerungsgrundlagen auf 
die einzelnen Beteiligten verteilen.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „unbe-
schränkt“ gestrichen und werden vor 
dem Wort „Beteiligung“ die Wörter „un-
mittelbaren und mittelbaren“ eingefügt. 
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c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  


„(3) Jeder der an der ausländischen 
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
beteiligten Steuerpflichtigen hat eine Er-
klärung zur gesonderten Feststellung 
nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck abzugeben. In den Fällen, in denen 
nach § 8 Absatz 2 geltend gemacht wird, 
dass eine Hinzurechnung unterbleibt, ist 
dies abweichend von Satz 1 nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck nur anzu-
zeigen; für diese Anzeige gelten die für 
die Erklärung zur gesonderten Feststel-
lung nach Satz 1 maßgeblichen Fristen 
entsprechend. Die Anzeige hat die Anga-
ben zu enthalten, die für die Prüfung der 
Voraussetzungen nach § 8 Absatz 2 von 
Bedeutung sind; insbesondere Name, 
Anschrift, wirtschaftliche Tätigkeit der 
ausländischen Gesellschaft, Beteili-
gungsverhältnisse und Identifikations-
merkmale der an der ausländischen Ge-
sellschaft Beteiligten. Das zuständige Fi-
nanzamt kann in den Fällen des Satzes 2 
die Abgabe einer Erklärung nach Satz 1 
verlangen. Die Verpflichtungen nach 
diesem Absatz können durch die Abgabe 
einer gemeinsamen Erklärung oder An-
zeige erfüllt werden. Die Erklärung so-
wie die Anzeige sind von dem Steuer-
pflichtigen oder von den in § 34 der Ab-
gabenordnung bezeichneten Personen 
eigenhändig zu unterschreiben.“ 


 


d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 
angefügt: 


 


„(5) Eine Außenprüfung zur Er-
mittlung der Besteuerungsgrundlagen ist 
bei jedem Steuerpflichtigen zulässig.“ 


 


12. § 20 wird wie folgt geändert: 12. § 20 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 werden die Wörter „der Ab-
sätze 2 und 3“ durch die Wörter „des Ab-
satzes 2“ ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst. b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst. 


„(2) Fallen Einkünfte in der auslän-
dischen Betriebsstätte eines unbe-
schränkt Steuerpflichtigen an und sind 
sie auf Grund eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung von 
der Besteuerung auszunehmen und wä-


„(2) Fallen Einkünfte in der auslän-
dischen Betriebsstätte eines unbe-
schränkt Steuerpflichtigen an und sind 
sie auf Grund eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung von 
der Besteuerung auszunehmen und wä-


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 19/29848 – 44 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 


ren die Einkünfte ungeachtet des § 8 Ab-
satz 2 als Zwischeneinkünfte steuer-
pflichtig, falls diese Betriebsstätte eine 
ausländische Gesellschaft wäre, ist inso-
weit die Doppelbesteuerung nicht durch 
Freistellung, sondern durch Anrechnung 
der auf diese Einkünfte erhobenen aus-
ländischen Steuern zu vermeiden; unter-
bleibt eine Hinzurechnung wegen § 10 
Absatz 1 Satz 2, gilt § 10 Absatz 3 Satz 5 
und 6 entsprechend. Satz 1 gilt nicht, so-
weit in der ausländischen Betriebsstätte 
Einkünfte anfallen, die nach § 8 Ab-
satz 1 Nummer 5 Buchstabe a als Zwi-
scheneinkünfte steuerpflichtig wären.“ 


ren die Einkünfte ungeachtet des § 8 Ab-
satz 2 als Zwischeneinkünfte steuer-
pflichtig, falls diese Betriebsstätte eine 
ausländische Gesellschaft wäre, ist inso-
weit die Doppelbesteuerung nicht durch 
Freistellung, sondern durch Anrechnung 
der auf diese Einkünfte erhobenen aus-
ländischen Steuern zu vermeiden; ein 
negativer Betrag ist nicht zu berück-
sichtigen, § 10 Absatz 3 Satz 5 und 6 
gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht, so-
weit in der ausländischen Betriebsstätte 
Einkünfte anfallen, die nach § 8 Ab-
satz 1 Nummer 5 Buchstabe a als Zwi-
scheneinkünfte steuerpflichtig wären.“ 


13. § 21 wird wie folgt gefasst: 13. u n v e r ä n d e r t  


„§ 21 


 


Anwendungsvorschriften  


(1) Diese Fassung des Gesetzes gilt, so-
fern in den folgenden Absätzen nichts anderes 
bestimmt ist, 


 


1. für die Einkommen- und Körperschafts-
teuer erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2022, 


 


2. für die Gewerbesteuer erstmals für den 
Erhebungszeitraum 2022, 


 


3. für die Erbschaftsteuer auf Erwerbe, bei 
denen die Steuerschuld nach dem In-
krafttreten dieses Gesetzes entstanden 
ist. 


 


(2) § 1 Absatz 2 in der Fassung des Ar-
tikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist für Zwecke der Anwendung des § 4k Ab-
satz 6 des Einkommensteuergesetzes in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] bereits für den Veranlagungs- 
und Erhebungszeitraum 2020 anzuwenden. 


 


(3) § 6 in der am … [einsetzen: Tag der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes] geltenden Fassung ist auf noch am 
31. Dezember 2021 laufende Stundungen im 
Sinne des § 6 Absatz 4 und 5 in der am ... 
[einsetzen: Tag der Verkündung des vorlie-
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genden Änderungsgesetzes] geltenden Fas-
sung sowie auf noch laufende Fristen im 
Sinne des § 6 Absatz 3 in der am ... [einset-
zen: Tag der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung wei-
terhin anzuwenden. Abweichend von Satz 2 
sind Minderungen des Vermögenszuwachses 
im Sinne des § 6 Absatz 6 in der am ... [ein-
setzen: Tag der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung auf 
Veräußerungen nach dem [einsetzen: Tag des 
Kabinettbeschlusses des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] nicht mehr zu berücksichtigen. 


(4) Die §§ 7 bis 13, 15 bis 18 und 20 in 
der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkün-
dung des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
geltenden Fassung sind erstmals anzuwenden 


 


1. für die Einkommen- und Körperschafts-
teuer für den Veranlagungszeitraum, 


 


2. für die Gewerbesteuer für den Erhe-
bungszeitraum, 


 


für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen 
sind, die in einem Wirtschaftsjahr der Zwi-
schengesellschaft oder der Betriebsstätte ent-
standen sind, das nach dem 31. Dezember 
2021 beginnt. Verluste, die für Veranlagungs-
zeiträume oder Erhebungszeiträume vor dem 
1. Januar 2022 bei Einkünften entstanden 
sind, für die die ausländische Gesellschaft 
Zwischengesellschaft ist, können in entspre-
chender Anwendung des § 10d des Einkom-
mensteuergesetzes, soweit sie die nach § 9 au-
ßer Ansatz zu lassenden Einkünfte überstei-
gen, abgezogen werden. Für Steuern der aus-
ländischen Gesellschaft für Wirtschaftsjahre, 
die vor dem 1. Januar 2022 enden, gelten § 10 
Absatz 1 Satz 2, § 10 Absatz 3 Satz 6 und 
§ 12 Absatz 1 in der am ... [einsetzen: Tag der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes] geltenden Fassung fort. Als Anfangs-
bestand des Hinzurechnungskorrekturvolu-
mens zum 31. Dezember 2021 wird die 
Summe der Hinzurechnungsbeträge erfasst, 
die beim Steuerpflichtigen gemäß § 10 Ab-
satz 2 in der am ... [einsetzen: Tag der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] geltenden Fassung für die Veranlagungs-
zeiträumen 2015 bis 2022 der Besteuerung 
unterliegen, soweit sie nicht für eine Steuer-
befreiung nach § 3 Nummer 41 des Einkom-
mensteuergesetzes in der am ... [einsetzen: 
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Tag der Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] geltenden Fassung zu berück-
sichtigen sind. Soweit Verluste im Sinne des 
Satzes 2 durch Anwendung des § 14 in der 
am … [einsetzen: Tag der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden 
Fassung einer anderen Gesellschaft zugerech-
net worden und noch nicht verrechnet worden 
sind, können sie auf bis zum 31. Juli 2023 zu 
stellenden Antrag denjenigen nachgeordneten 
Zwischengesellschaften im Sinne des § 14 in 
der am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden 
Fassung zugeordnet werden, durch deren Tä-
tigkeit sie wirtschaftlich verursacht sind; bei 
mehreren Steuerpflichtigen ist der Antrag ein-
heitlich zu stellen.“ 


 


Artikel 6 


 Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


 Dem Artikel 97 § 36 des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 
1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Februar 
2021 (BGBl. I S. 237) geändert worden ist, wird 
folgender Absatz 3 angefügt: 


 „(3) Für den Besteuerungszeitraum 2020 
sind die §§ 109, 149, 152 und 233a der Abgaben-
ordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung des vorliegenden Gesetzes] gelten-
den Fassung mit folgenden Maßgaben anzu-
wenden: 


 1. In § 109 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 der 
Abgabenordnung tritt an die Stelle des 
letzten Tags des Monats Februar 2022 der 
31. Mai 2022. 


 2. In § 109 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenord-
nung tritt an die Stelle des 31. Juli 2022 der 
31. Oktober 2022. 


 3. In § 149 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenord-
nung tritt jeweils an die Stelle der Angabe 
„sieben Monate“ die Angabe „zehn Mo-
nate“. 


 4. In § 149 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenord-
nung tritt an die Stelle der Angabe „des 
siebten Monats“ die Angabe „des zehnten 
Monats“. 
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 5. In § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung 


tritt an die Stelle des letzten Tags des Mo-
nats Februar 2022 der 31. Mai 2022 und an 
die Stelle des 31. Juli 2022 der 31. Oktober 
2022. 


 6. In § 149 Absatz 4 Satz 1 und 3 der Abga-
benordnung tritt jeweils an die Stelle des 
letzten Tags des Monats Februar 2022 der 
31. Mai 2022. 


 7. In § 149 Absatz 4 Satz 5 der Abgabenord-
nung tritt an die Stelle des 31. Juli 2022 der 
31. Oktober 2022. 


 8. In § 152 Absatz 2 Nummer 1 der Abgaben-
ordnung tritt jeweils an die Stelle der An-
gabe „14 Monaten“ die Angabe „17 Mona-
ten“. 


 9. In § 152 Absatz 2 Nummer 2 der Abgaben-
ordnung tritt jeweils an die Stelle der An-
gabe „19 Monaten“ die Angabe „22 Mona-
ten“. 


 10. In § 233a Absatz 2 Satz 1 der Abgabenord-
nung tritt an die Stelle der Angabe „15 Mo-
nate“ die Angabe „18 Monate“. 


 11. In § 233a Absatz 2 Satz 2 der Abgabenord-
nung tritt an die Stelle der Angabe „23 Mo-
nate“ die Angabe „26 Monate“.“ 


Artikel 6 Artikel 7 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


 (2)
 Artikel 1 Nummer 3, 4 Buchstabe a, 
Nummer 13 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa, 
Buchstabe b, c, d, e und f sowie Artikel 2 treten 
mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. 


 (3)
 Artikel 1 Nummer 10 und 13 Buchsta
be i tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Fritz Güntzler und Lothar Binding (Heidelberg) 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/28652 in seiner 224. Sitzung am 22. April 
2021 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss zur Mitberatung über-
wiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 


1. Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung (Artikel 5 ATAD) 


Artikel 5 ATAD verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Aufdeckung und (auf Antrag ratierlichen) Besteuerung stiller 
Reserven bei der grenzüberschreitenden Überführung von Wirtschaftsgütern, der Verlagerung von Betrieben oder 
dem Wegzug von Körperschaften (sog. Entstrickungsbesteuerung). Zudem werden die Mitgliedstaaten verpflich-
tet, im Fall der Überführung von Wirtschaftsgütern ins Inland oder bei Zuzug von Körperschaften die im Rahmen 
der ausländischen Entstrickungsbesteuerung angesetzten Werte anzuerkennen, sofern diese dem Marktwert ent-
sprechen (sog. Verstrickung). Die Umsetzung von Artikel 5 ATAD erfolgt in § 4 Absatz 1 Satz 3 und 9 – neu –, 
§ 4g, § 6 Absatz 1 Nummer 4, 5a und 5b, § 9 Absatz 5 Satz 2 und § 36 Absatz 5 EStG sowie § 12 Absatz 1 und 
1a KStG. 


Wegen der auf Grund von Artikel 5 ATAD erforderlichen Änderungen sieht der Gesetzentwurf eine Vereinheit-
lichung der Stundungsregelungen sowie Erleichterungen bei der Anwendung der Rückkehrerregelung bei der 
Wegzugsbesteuerung natürlicher Personen im Rahmen des § 6 AStG vor. 


2. Reform der Hinzurechnungsbesteuerung (Artikel 7 und 8 der ATAD) 


Die Hinzurechnungsbesteuerung ist im Jahre 1972 mit dem Inkrafttreten des Außensteuergesetzes eingeführt wor-
den (BGBl. I S. 1713). Sie stellt eine robuste Regelungseinheit zur Verhinderung steuerlich indizierter, nicht 
notwendigerweise missbräuchlicher, Verlagerung von passiven Einkünften ins niedrig besteuernde Ausland dar. 


Mit der ATAD wurde für alle Mitgliedstaaten ein verpflichtender Mindeststandard für eine Hinzurechnungsbe-
steuerung eingeführt. Da Deutschland bereits über eine robuste Hinzurechnungsbesteuerung verfügt, ergibt sich 
aus der Richtlinie selbst nur für vereinzelte Punkte Anpassungsbedarf. 


Zu den Kernelementen der Reform der Hinzurechnungsbesteuerung zählt unter anderem die Anpassung des Be-
herrschungskriteriums. Statt auf eine Inländerbeherrschung abzustellen, wird künftig eine gesellschafterbezogene 
Betrachtung durchgeführt. Außerdem findet bei mehrstufigen Gesellschaftsstrukturen im Rahmen der Hinzurech-
nungsbesteuerung keine Verlustkonsolidierung auf Ebene der obersten ausländischen Gesellschaft mehr statt. 


Die Umsetzung der Artikel 7 und 8 erfolgt in den §§ 7 ff. AStG. 


3. Hybride Gestaltungen und Inkongruenzen bei der Ansässigkeit (Artikel 9 und 9b ATAD) 


Die Artikel 9 und 9b ATAD verpflichten die Mitgliedstaaten, Besteuerungsinkongruenzen zu neutralisieren, die 
sich daraus ergeben, dass auf Grund sog. hybrider Elemente bestimmte Zahlungen, die beim Schuldner grund-
sätzlich als Betriebsausgaben abziehbar sind, beim Gläubiger nicht besteuert werden, Aufwendungen auch in 
einem anderen Staat abgezogen werden können, ohne dass den Aufwendungen Erträge gegenüberstehen, die in 
beiden Staaten besteuert werden, oder abzugsfähige Aufwendungen und die entsprechenden Erträge zu einer Be-
steuerungsinkongruenz in anderen Staaten führen, die diese Inkongruenz nicht beseitigen, sofern die Folgen dieser 
Inkongruenz über eine oder mehrere Transaktionen ins Inland „importiert“ werden. 
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Kern der Regelungen zur Umsetzung der Artikel 9 und 9b ATAD ist § 4k EStG, der für verschiedene Situationen 
von Besteuerungsinkongruenzen auf Grund hybrider Elemente den Betriebsausgabenabzug beschränkt. Weitere 
Regelungen enthalten § 8b Absatz 1 Satz 3 – neu – KStG und § 50d Absatz 9 Satz 1 Nummer 3 EStG. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 137. Sitzung am 3. Mai 2021 eine öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf 
durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellung-
nahme: 


1. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 


2. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. 


3. Ditz, Prof. Dr. Xaver, Universität Trier 


4. Hakelberg, Dr. Lukas, Freie Universität Berlin 


5. Hummel, Prof. Dr. David 


6. Netzwerk Steuergerechtigkeit Deutschland e.V. 


7. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 


8. Schnitger, Dr. Arne, PricewaterhouseCoopers GmbH 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 98. Sitzung am 19. Mai 2021 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP bei 
Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Annahme. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/28652 in seiner 134. Sitzung am 21. April 2021 
erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der An-
hörung am 3. Mai 2021 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 139. Sitzung am 5. 
Mai 2021 fortgeführt und in seiner 143. Sitzung am 19. Mai 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/28652 in geänderter Fassung. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, wegen der intensiven Vorberatungen des Gesetz-
entwurfs innerhalb der Regierungskoalition sei es nicht gelungen, den ursprünglich geplanten Umsetzungstermin 
einzuhalten. Die EU habe bereits auf die deutsche Umsetzung der ATAD-Richtlinie gedrängt. Daher sei es er-
freulich, dass das ATAD-Umsetzungsgesetz nun abgeschlossen werden könne. 


Der Gesetzentwurf enthalte notwendige Regelungen zur Umsetzung der EU-Anti-Steuervermeidungsrichtlinie 
(ATAD) sowie im engen Zusammenhang mit der Richtlinie stehende Regelungen des Außensteuerrechts. Er stelle 
einen weiteren Baustein im Kampf gegen missbräuchliche Steuervermeidung und Steuergestaltung dar. Die Ko-
alitionsfraktionen seien sich nicht immer einig, in welchem Umfang entsprechende Eingriffe notwendig seien und 
welche Gestaltungen missbräuchlich seien. Doch teile man den gemeinsamen Ansatz, dass die Notwendigkeit 
bestehe, wirksame Maßnahmen gegen missbräuchliche Steuervermeidung und Steuergestaltung zu ergreifen. Der 
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vorliegende Gesetzentwurf sei Teil einer ganzen Reihe von Regelungen, die das BEPS-Projekt der OECD in der 
laufenden Legislaturperiode in Deutschland umsetzen würden. Es bestehe der Grundwiderspruch, dass Konzerne 
weltweit agierten, der Gesetzgeber aber stets auf seine Jurisdiktion festgelegt sei. Es sei ein dauerhafter Prozess, 
diesen Widerspruch aufzulösen. Man könne davon ausgehen, dass die Regelungen in einigen Jahren angepasst 
werden müssten, um auf die weltweiten Entwicklungen zu reagieren. 


Der Gesetzentwurf sei ein guter Schritt bei der Bekämpfung internationaler Steuergestaltung. Diese Aufgabe sei 
komplex und müsse kontinuierlich weiterentwickelt werden. Ziel sei es, Steuersubstrat in Deutschland zu behal-
ten. Dafür verbessere der vorliegende Gesetzentwurf zusammen mit den 15 Änderungsanträgen der Koalitions-
fraktionen der CDU/CSU und SPD die Bedingungen. 


Schwerpunkt des Gesetzentwurfs seien Regelungen zur Verhinderung von Besteuerungsinkongruenzen im Zu-
sammenhang mit hybriden Finanzinstrumenten und anderen hybriden Gestaltungen sowie die Reform der Hinzu-
rechnungsbesteuerung. Daneben würden die deutschen Regelungen zur Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung 
vereinheitlicht. Die Frage der Wegzugsbesteuerung sei vor dem Hintergrund des EU-Rechts nicht einfach. Die 
Koalitionsfraktionen seien in dieser Frage zu einem Kompromiss gelangt. Eine vorübergehende Abwesenheit 
eines Gesellschafters von bis zu 12 Jahren führe bei Nichtveräußerung nach wie vor zu keiner Besteuerung der 
stillen Reserven. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, die von der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie 
(ATAD) vorgegebene Anwendung der Regelungen zu den hybriden Gestaltungen ab dem 1. Januar 2020 stehe in 
einem Spannungsverhältnis zu dem verfassungsrechtlichen Grundsatz, nach dem nachträgliche Abänderungen 
einer bereits entstandenen Steuerschuld durch den Gesetzgeber grundsätzlich nicht zulässig seien [vgl. BVerfG 
Beschluss vom 17. Dezember 2013 – 1 BvL 5/08 –, BGBl I 2014 S. 255]. 


Vorliegend gingen die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD davon aus, dass ein von Artikel 20 Absatz 3 
Grundgesetz geschütztes Vertrauen in den Fortbestand der geltenden Rechtslage bezüglich der steuerlichen Be-
handlung hybrider Gestaltungen insbesondere angesichts des zu beachtenden grundsätzlichen Anwendungsvor-
rangs des Unionsrechts ausnahmsweise nicht bestehen konnte.  


Die rückwirkende Anwendung des § 4k EStG sowie der weiteren Regelungen zur Umsetzung der Anti-Hybrid-
Regelungen beruhe auf der unionsrechtlichen Pflicht zur fristgerechten Umsetzung der ATAD. Die hier in Rede 
stehenden Regelungen der ATAD seien bereits im Jahr 2017 mit der zwingenden Vorgabe der Anwendung ab 
dem 1. Januar 2020 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden. Bereits im Dezember 2019 habe 
das BMF einen ersten Referentenentwurf und im Jahr 2020 einen zweiten Referentenentwurf zur Umsetzung der 
ATAD veröffentlicht. Abgesehen von kleineren redaktionellen Anpassungen seien die Regelungen zu den hybri-
den Gestaltungen seither unverändert geblieben. Soweit der Gesetzentwurf der Bundesregierung in § 4k EStG-E 
zwei Einschränkungen enthalte, die nicht zwingend von der ATAD vorgegeben seien, sei die Regelung noch unter 
Beachtung des Mindestschutzniveaus der ATAD angepasst worden. 


Infolge der Nicht-Umsetzung habe die EU-Kommission bereits Anfang 2020 ein Vertragsverletzungsverfahren 
eröffnet und überprüfe auch die bereits notifizierten Umsetzungsakte der Mitgliedstaaten sehr genau auf Vollstän-
digkeit. Es musste daher bereits im Jahr 2020 allgemein davon ausgegangen werden, dass die Kommission eine 
Anwendung der Regelungen erst ab einem späteren Zeitpunkt als von der ATAD vorgegeben nicht als vollstän-
dige Umsetzung anerkennen werde. 


Die Fraktion der AfD bezeichnete die verspätete Umsetzung der ATAD-Richtlinie als unverständlich. Das von 
den Koalitionsfraktionen vorgetragene Argument zu der problematischen Rückwirkung der Hybridregelungen sei 
nicht überzeugend. Steuerpflichtige in Deutschland würden nicht notwendigerweise permanent EU-Richtlinien 
und Referentenentwürfe auf mögliche spätere Folgen für ihre eigene Steuerschuld überprüfen. Die Rückwirkung 
der Anwendung ab dem 1. Januar 2020 stelle aus Sicht der Fraktion der AfD ein ernstes Problem dar. 


Bei der Wegzugsbesteuerung betreibe der deutsche Gesetzgeber Gold-plating. Bei einem Wegzug in ein EU-Land 
könne die anfallende Steuer nach dem derzeit geltenden Recht ohne Sicherheitsleistung gestundet werden. Nach 
dem Gesetzentwurf solle diese Erleichterung innerhalb der EU zukünftig entfallen. Nun müsse die Steuerschuld 
ratierlich in sieben Jahren beglichen werden. Diese Verschärfung sei durch die ATAD-Richtlinie nicht vorgege-
ben. Es stelle sich die Frage, weswegen die derzeitige Regelung nicht bestehen bleibe und die EU als gemeinsamer 
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Raum begriffen werde. Die Verkürzung der Zahlungsperiode auf sieben Jahre erfolge ohne Not. EU-Staaten wür-
den bei der Wohnsitzverlagerung künftig wie alle anderen Drittstaaten behandelt. Die EU-Richtlinie werde offen-
bar zum Anlass genommen, die Wegzugsbesteuerung zu verschärfen, ohne dass die Richtlinie dieses vorschreibe. 


Es sei ein Fehler, dass bei der Hinzurechnungsbesteuerung die Niedrigsteuergrenze bei 25 Prozent beibehalten 
worden sei. Der Satz sei zu hoch und nicht durch die ATAD-Richtlinie vorgegeben. Es gehe lediglich um passive 
Einkünfte im Ausland. Die Niedrigsteuergrenze müsste gesenkt werden, um das Hinzurechnungsproblem zu ent-
schärfen. In Deutschland bestehe die Problematik der Gewerbesteuerung, die in Deutschland bei der Hinzurech-
nung zusätzlich erfolge. Dies führe zu Steuersätzen in Deutschland, die international nicht wettbewerbsfähig 
seien. Es wäre eine der Kernaufgaben des vorliegenden Gesetzentwurfs gewesen, die Niedrigsteuergrenze abzu-
senken, um die Problematik zu entschärfen. Diese Aufgabe sei nicht erfüllt worden. 


Aus diesen Gründen lehnte die Fraktion der AfD den vorliegenden Gesetzentwurf ab. 


Die Fraktion der FDP betonte, sie hätte dem Gesetzentwurf gerne zugestimmt, wenn er eine fristgerechte 1:1-
Umsetzung der ATAD-Richtlinie enthalten hätte. Nun stelle sich die Problematik der Rückwirkung der Hybrid-
regeln. Es sei unverständlich, dass es zweier Vertragsverletzungsverfahren bedurft habe, um eine Einigung in der 
Regierungskoalition zu erzielen. Außerdem betreibe der Gesetzentwurf in wichtigen Punkten Gold-plating. Das 
gelte beispielsweise bei der Wegzugsbesteuerung oder bei der Niedrigsteuergrenze im Rahmen der Hinzurech-
nungsbesteuerung. Deutschland habe ein Problem mit seiner Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Unterneh-
mensbesteuerung. Der vorliegende Gesetzentwurf verschärfe dieses Problem noch – und das zu einer Unzeit. Da-
her lehnte die Fraktion der FDP ihn ab. 


Die Fraktion der FDP zog ihren ursprünglich geplanten Änderungsantrag zur Ausdehnung der dreimonatigen 
Verlängerung der Erklärungsfrist und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2020 auf die Land- 
und Forstwirtschaft aufgrund der Berücksichtigung des Anliegens in Änderungsantrag 10 der Koalitionsfraktio-
nen zurück. 


Die Fraktion DIE LINKE. kritisiert ebenfalls die verspätete Umsetzung der ATAD-Richtlinie. Außerdem be-
mängelte sie, dass zwei wichtige Punkte bei der Umsetzung entfallen seien, die im ersten Referentenentwurf noch 
enthalten gewesen seien. 


Seit Jahren sei bekannt, dass Unternehmen konzerninterne Kredite benutzten, um Gewinne auf Niedrigsteuerlän-
der zu verschieben, und somit insgesamt weniger Steuern zu bezahlen. Laut Netzwerk Steuergerechtigkeit seien 
konzerninterne internationale Kredite für etwa ein Drittel der globalen Gewinnverschiebung verantwortlich. Der 
ursprüngliche Referentenentwurf sehe zur Verminderung der Gewinnverschiebung über firmeninterne Kredite 
eine Neuregelung zur Bestimmung der Verrechnungspreise für konzerninterne Finanzbeziehungen vor. Weder im 
Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz noch im vorliegenden Gesetzentwurf sei diese Regelung über-
nommen worden – obwohl der Bundesrat erneut um die Aufnahme einer entsprechenden Regelung gebeten habe. 


Die Hinzurechnungsbesteuerung erfasse nach wie vor einen relevanten Teil der niedrig besteuerten ausländischen 
Einkünfte nicht. Der ursprüngliche Referentenentwurf sah hier eine Verbesserung vor, indem künftig die Hinzu-
rechnungsbesteuerung auch auf ausländische Investmentfonds angewendet werden sollte. Diese Ausweitung sei 
wieder gestrichen und auch nicht durch einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen aufgegriffen worden. 
Daher unterstütze die Fraktion DIE LINKE. den entsprechenden Änderungsantrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. 


Schließlich begrüßte die Fraktion DIE LINKE., dass durch Änderungsantrag 10 der Koalitionsfraktionen die vor-
gesehene Verlängerung der Erklärungsfrist und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2020 
nunmehr auch für Forst- und Landwirte vorgesehen sei. 


Die Fraktion DIE LINKE. enthielt sich zum vorliegenden Gesetzentwurf. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN enthielt sich zum vorliegenden Gesetzentwurf ebenfalls. Er stelle 
eine verspätete Umsetzung der ATAD-Richtlinie dar. Einerseits würden mit dem Gesetzentwurf missbräuchliche 
Steuervermeidung und Steuergestaltung bekämpft. Andererseits würden gleichzeitig durch die „Paketlösung“ im 
Zusammenspiel mit dem Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Dies 
werde man zukünftig beobachten können. 
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Es sei unverständlich, dass die Koalitionsfraktionen am Vorrang des Investmentsteuerrechts vor dem Außensteu-
errecht festhielten, obwohl bei Investmentfonds mittlerweile eine getrennte Besteuerung eingeführt worden sei. 
Außerdem leide der Substanzbeweis im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung immer noch an strukturellen 
Fehlern, die ihn bei großen Konzernen zu einer reinen Symbolpolitik machten. Der wichtigste Kritikpunkt sei 
aber, dass die Vorschläge des Bundesrates zum Fremdvergleichsgrundsatz, die bei den konzerninternen Finanzie-
rungsbeziehungen endlich für eine Verbesserung gesorgt hätten, aus dem Gesetzentwurf gestrichen worden seien. 
Daher lege man nun selbst einen entsprechenden Änderungsantrag vor. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßte ausdrücklich, dass die Niedrigsteuergrenze bei 25 Prozent 
bestehen bleibe. Außerdem unterstützte sie die Regelungen zur Wegzugsbesteuerung. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 19/28652 sind aus der Zu-
sammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderun-
gen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD 
brachten insgesamt 15 Änderungsanträge ein. 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Umsetzung Artikel 9a ATAD (umgekehrt hybride Gestaltungen)) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Importierte Besteuerungsinkongruenzen) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Antragswahlrecht zur Aufdeckung stiller Reserven bei Wegfall ei-
ner Beschränkung von Besteuerungsrechten) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: DIE LINKE. 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Anwendungsregelungen und Inkrafttreten) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Ablehnung: AFD, FDP 
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Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Redaktionelle Anpassung des § 9 Nummer 2 Satz 2 - neu - Ge-
wStG) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Redaktionelle Anpassung insbesondere im Hinblick auf die Voraus-
setzung der Gewinnbeteiligung in § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AStG) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Redaktionelle Anpassung in § 20 Absatz 2 Satz 1 - neu -) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


 


Änderungsantrag 8 der Koalitionsfraktionen (Änderung zur grenzüberschreitenden Gewinnabgrenzung in multi-
national tätigen Unternehmensgruppen in § 1 Absatz 3a Satz 4 AStG.) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP 


 


Änderungsantrag 9 der Koalitionsfraktionen (Verlängerung der Frist zur nachträglichen Anpassung der Einkom-
men-, Körperschaft- und Gewerbesteuervorauszahlungen für 2019 und 2020) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 
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Änderungsantrag 10 der Koalitionsfraktionen (Dreimonatige Verlängerung der Erklärungsfrist und der zinsfreien 
Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2020) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag11 der Koalitionsfraktionen (Änderung einer Steueranmeldung auf Grund Freistellungsbeschei-
nigung) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 12 der Koalitionsfraktionen (Anpassung § 4k Absatz 2 Satz 3 EStG) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE.  


Ablehnung: - 


Enthaltung: B90/GR 


 


Änderungsantrag 13 der Koalitionsfraktionen (Doppelt Ansässige) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 14 der Koalitionsfraktionen (mittelbare Beteiligung Hinzurechnungsbesteuerung) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: DIE LINKE. 


Enthaltung: B90/GR 


 


Änderungsantrag 15 der Koalitionsfraktionen (Redaktionelle Anpassung in § 1 Absatz 3c Satz 4 AStG) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE. 
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Vom Ausschuss abgelehnter Änderungsantrag 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte zum Gesetzentwurf einen Änderungsantrag ein. 


 


Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Finanzierungsbeziehungen) 


Änderung: 


„In Artikel 5 wird nach Nummer 2 folgende Nummer 2a angefügt: 


 


`2a. Nach § 1a wird folgender § 1b angefügt: 


 


„§ 1b Finanzierungsbeziehungen 


 


(1) Es entspricht nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz, wenn ein aus einer grenz-
überschreitenden Finanzierungsbeziehung innerhalb einer multinationalen Un-
ternehmensgruppe resultierender Aufwand die Einkünfte des Steuerpflichtigen 
gemindert hat und  


1. der Steuerpflichtige nicht glaubhaft machen kann, dass er  


a) den Kapitaldienst für die gesamte Laufzeit dieser Finanzierungsbeziehung von 
Anfang an hätte erbringen können und  


b) die Finanzierung wirtschaftlich benötigt und für den Unternehmenszweck ver-
wendet; oder  


2. soweit der seitens des Steuerpflichtigen zu entrichtende Zinssatz für eine grenz-
überschreitende Finanzierungsbeziehung mit einer ihm nahestehen-den Person 
den Zinssatz übersteigt, zu dem sich das Unternehmen unter Zugrundelegung des 
Ratings für die Unternehmensgruppe gegenüber fremden Dritten finanzieren 
könnte. Wird im Einzelfall nachgewiesen, dass ein aus dem Unternehmensgrup-
penrating abgeleitetes Rating dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht, ist die-
ses bei der Bemessung des Zinssatzes zu berücksichtigen. Als Finanzierungsbe-
ziehung gelten insbesondere ein Darlehensverhältnis sowie die Nutzung oder die 
Bereitstellung von Fremdkapital und fremdkapitalähnlichen Instrumenten. 


(2) Es handelt sich regelmäßig um eine funktions- und risikoarme Dienstleistung, wenn  


1. eine Finanzierungsbeziehung von einem Unternehmen gegenüber einem anderen Unternehmen innerhalb einer 
multinationalen Unternehmensgruppe vermittelt wird, oder  


2. eine Finanzierungsbeziehung von einem Unternehmen an ein anderes Unternehmen innerhalb einer multinati-
onalen Unternehmensgruppe weitergeleitet wird. Hiervon ist auch regelmäßig dann auszugehen, wenn ein Un-
ternehmen in der Unternehmensgruppe für ein oder mehrere Unternehmen der Unternehmensgruppe die Steue-
rung von Finanzmitteln, wie etwa ein Liquiditätsmanagement, ein Finanzrisikomanagement, ein Währungsrisi-
komanagement oder die Tätigkeit als Finanzierungsgesellschaft, übernimmt. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn 
anhand einer Funktions- und Risikoanalyse nachgewiesen wird, dass es sich nicht um eine funktions- und risiko-
arme Dienstleistung handelt. “`“ 
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Begründung: 


„Mit den im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen des § 1 AStG erfolgt eine Anpassung der zentralen Kor-
rekturnorm für Verrechnungspreisvereinbarungen zwischen international verbundenen Unternehmen auf der Ba-
sis der internationalen Entwicklungen, insbesondere des BEPS-Projekts (Base Erosion Profit Shifting) der OECD 
und den darauf beruhenden OECD-Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuerver-
waltungen 2017 (OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Nicht geregelt sind allerdings die Bereiche der Finanz-
transaktionen die im Inclusive Framework on BEPS in den Aktions-punkten 4, 8-10 angesprochen sind und ihre 
praktische Umsetzung im Kapitel 10 der OECD-Verrechnungspreisleitlinien vom Februar 2020 gefunden haben. 


Hierbei handelt es sich neben dem Bereich der Lizenzierung um den für die Praxis wichtigsten Bereich der Ver-
rechnungspreisgestaltung und -prüfung. Wie aktuell anhängige Verfahren beim Bundesfinanzhof zeigen, handelt 
es sich zudem um einen Bereich, für den sich eine Vielzahl von Grundsatzfragen ergeben, u. a.:  


- Sind für konzerninterne Finanzierungen Finanzbeziehungen mit Banken als Vergleichsmaßstab heranzuziehen 
oder führt dies aufgrund des unterschiedlichen Risiko- und Tätigkeitsprofils zu nicht vergleichbaren Werten?  


- Ist ein angemessener Zinssatz nach der Preisvergleichs- oder Kostenaufschlagsmethode festzulegen?  


- Können auf dem Markt angebotene Kreditratings durch entsprechende Dienstleister berücksichtigt werden und 
ist hierbei auf die Kreditwürdigkeit der einzelnen aufnehmenden Konzerngesellschaft oder das sogenannte Kon-
zernrating abzustellen?  


Da der Bundesfinanzhof und die Finanzgerichte nach ständiger Rechtsprechung nicht an die OECD-Leitlinien 
gebunden sind, sollten diese Grundsatzfragen durch den Bundesgesetzgeber geregelt werden. Hierzu sind die 
Regelungen in § 1b Absatz 1 AStG zu Finanzierungsbeziehungen und in § 1b Absatz 2 AStG zu Finanzierungs-
dienstleistungen erforderlich. Im Gegensatz zu einer noch im Referentenentwurf des Bundesministeriums der Fi-
nanzen zum ATAD-UmsG vom 13. Dezember 2019 vorgesehenen Regelung eines § 1a AStG-E erfolgt die Nor-
mierung nicht als umfassender sogenannter treaty override, sondern beschränkt sich auf die mit den OECD-
Leitlinien zu vereinbarenden Grundsatzfragen. Es handelt sich insoweit um eine Konkretisierung des allgemeinen 
Fremdvergleichsgrundsatzes für Finanzierungsfragen und dient der sachgerechten Aufteilung der Besteuerungs-
rechte.  


 


Zu § 1b Absatz 1 - neu - „Finanzierungsbeziehungen“:  


Zu Satz 1: 


Satz 1 führt an, dass ein aus einer grenzüberschreitenden Finanzierungsbeziehung innerhalb einer multinationa-
len Unternehmensgruppe resultierender Aufwand die Einkünfte gemindert haben muss. Eine Konkretisierung der 
betrieblichen Veranlassung ist sachgerecht, da mit diesen Finanzierungsbeziehungen ein erhöhtes Gestaltungs-
potenzial zur Minimierung von Steuerzahlungen einhergeht und sich das Außensteuerrecht auf grenzüberschrei-
tende Geschäftsbeziehungen bezieht. Insbesondere soll verhindert werden, dass hochpreisige hybride Finanzie-
rungen, denen kein Darlehensbedarf zugrunde liegt, zur niedrigpreisigen Anlage bei anderen verbundenen Un-
ternehmen genutzt werden und die Differenz steuerlich motiviert zur Minderung der steuerlichen Bemessungs-
grundlage führt. Eine derartige Beschränkung ist auch international üblich und zulässig (siehe u. a. OECD-Ver-
rechnungspreisleitlinien, Kapitel X, Tz. 10.4 ff.). 


Eine multinationale Unternehmensgruppe wird in § 1b Absatz 1 AStG nicht gesondert legal definiert. Hier gibt § 
90 Absatz 3 Satz 4 AO i. V. m. § 1 Absatz 2 AStG die entsprechende Definition: Eine multinationale Unterneh-
mensgruppe besteht aus mindestens zwei in verschiedenen Staaten ansässigen, im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG 
einander nahestehenden Unternehmen oder aus mindestens einem Unternehmen mit mindestens einer Betriebs-
stätte in einem anderen Staat. Dem Steuerpflichtigen wird durch Satz 1 Nummer 1 die Möglichkeit gegeben, 
glaubhaft zu machen, dass er den aus der Finanzierungsbeziehung resultierenden Kapitaldienst, insbesondere in 
Form von Zins- und Tilgungsleistungen, von Anfang hätte erbringen können und die empfangene Finanzierung 
wirtschaftlich und für den Unternehmenszweck benötigt (siehe u. a. OECD-Verrechnungspreisleitlinien, Kapitel 
X, Tz. 10.12 f., 10.19). Kann er dies nicht, so greift die Rechtsfolge des Satzes 2. Sollte der Steuerpflichtige die 
empfangene Finanzierung von Anfang an nicht bedienen können, handelt es sich wirtschaftlich betrachtet um eine 
verdeckte Einlage und nicht um überlassenes Fremdkapital. Hier bestehen von Anfang an nicht ernstlich gemeinte 
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Beziehungen. Aus insolvenzrechtlicher Perspektive wären in einem solchen Fall die in der Insolvenzordnung ge-
nannten Insolvenzeröffnungsgründe zu beachten. Entsprechend können Betriebsausgaben, beispielsweise in Form 
von Zinsen, als unvereinbar mit dem Fremdvergleichsgrundsatz angesehen werden. Damit wird auch deutlich, 
dass keine wie auch immer geartete fremdübliche Eigenkapital- und Fremdkapitalausstattung festgelegt wird. 
Vielmehr ist der Einzelfall entscheidend, ob es sich bei der Kapitalüberlassung wirtschaftlich um Eigenkapital 
oder Fremdkapital handelt (siehe auch OECD-Verrechnungspreisleitlinien, Kapitel X, Tz. 10.4, 10.6, 10.8 und 
10.11). Maßgebendes Kriterium ist das glaubhaft erwartete „Bedienen können“ des Kapitaldienstes seitens des 
Schuldners. Daneben muss die Finanzierung wirtschaftlich benötigt werden. Ein ordentlicher und gewissenhafter 
Geschäftsleiter wird kein Fremdkapital am Markt aufnehmen, wenn damit nicht wenigstens eine begründete Aus-
sicht auf eine Rendite erwartet wird, die die Finanzierungskosten deckt. Damit im Einklang steht der Unterneh-
menszweck. Ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter sollte ebenfalls darum bemüht sein, das Kapital 
für den Zweck des Unternehmens einzusetzen und nicht beispielsweise als Anlage auf dem Tagesgeldkonto oder 
als Einlage in einen unternehmensgruppeninternen Cash-Pool. Dabei stellt sich allerdings schon eine Stufe zuvor 
die Frage, ob solche Zinszahlungen überhaupt als Betriebsausgaben gemäß § 4 Absatz 4 EStG anzuerkennen 
sind. 


Satz 1 Nummer 2 stellt auf den Zinssatz ab, zu dem sich die multinational tätige Unternehmensgruppe als solche 
am Markt finanzieren könnte. Es wäre grundsätzlich irrational und wirtschaftlich für die Unternehmensgruppe 
zum Nachteil, wenn die Geschäftsleiter der Unternehmensgruppe nicht darauf achten würden, dass sich die Un-
ternehmensgruppe zu den günstigsten am Markt erzielbaren Konditionen finanzieren würde. Entsprechendes gilt 
auch im Fremdvergleichsgrundsatz. Mit dem Fremdvergleichsgrundsatz soll zwar von dem Nahestehen abstra-
hiert und entsprechend beeinflusste Auswirkungen auf Geschäftsbeziehungen sollen eliminiert werden, jedoch 
heißt das nicht, dass unreflektiert darauf abzustellen ist, wie zwei voneinander unabhängige Dritte gehandelt 
haben. Die Besonderheiten einer Unternehmensgruppe, wie beispielsweise Informationstransparenz oder Zuge-
hörigkeit zu einer Unternehmensgruppe, sind bei einer ökonomisch begründeten Würdigung zu berücksichtigen 
und nicht zu Lasten des deutschen Steueraufkommens willkürlich unbeachtet zu lassen. Würde der Fremdver-
gleichsgrundsatz zum Beispiel die für die Unternehmensgruppe günstigsten Finanzierungsmöglichkeiten ignorie-
ren, würde die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes zu einer systematischen Verzerrung zwischen Markt-
handeln und dem Handeln innerhalb der Unternehmensgruppe herbeiführen. Dem Steuerpflichtigen wird mittels 
des 2. Halbsatzes von Nummer 2 die Möglichkeit gegeben, glaubhaft zu machen, dass auch ein höherer Zinssatz 
in Einzelfällen fremdüblich sein kann. Bei der Bemessung eines Zinssatzes ist neben anderen Faktoren, wie bei-
spielsweise Zweck des Darlehens, regulatorischen Rahmenbedingungen, Laufzeit, Währungsrisiken oder Darle-
hensvolumen, insbesondere das Debitorenrisiko des Darlehensnehmers zu berücksichtigen, da dieses den Zinssatz 
erheblich beeinflusst (vgl. auch OECD-Verrechnungspreisleitlinien Kapital X, Tz. 10.88-10.108 zur Reihenfolge 
für das Vorgehen bei der Bestimmung des fremdüblichen Zinssatzes). Maßgebend ist dabei im Einklang mit dem 
Vorstehenden grundsätzlich die Bonität der Unternehmensgruppe, es sei denn, die Bonität der betreffenden Un-
ternehmenseinheit ist besser. Demzufolge wird hierdurch maßgeblich der Zinssatz bestimmt, den die Unterneh-
mensgruppe im betreffenden Einzelfall zu entrichten hätte. Dabei reflektiert die Bonität der Unternehmensgruppe 
das (Kreditausfall-) Risiko, welches in einer Unternehmensgruppe besteht und welches ein Marktakteur eingeht. 
Damit wird die grundsätzlich maximal zulässige Risikoprämie determiniert. Würde hingegen unreflektiert auf die 
Bonität einer einzelnen Gesellschaft abgestellt, würde dies dazu beitragen, Steuergestaltungsstrategien zu för-
dern, da beispielsweise verbundene Unternehmen im Gegensatz zu unverbundenen Unternehmen in der Lage 
sind, ihre Risiken in diesem Bereich sehr einfach zu beeinflussen und zu verschieben (OECD Verrechnungspreis-
leitlinien, Kapitel X, Tz. 10.81). Zudem bestehen für die entsprechend vorzunehmenden Bonitätsbeurteilungen 
keine belastbaren Marktdaten. Solche Bonitätsbeurteilungen würden grundsätzlich nur für Verrechnungspreis-
zwecke vorgenommen werden, deren Parameter, wie etwa die zugrundeliegenden Finanzkennzahlen, auf 
Fremdüblichkeit hin zu untersuchen wären. Der Ansatz ist damit Ausdruck des Fremdvergleichsgrundsatzes und 
bietet zugleich eine erhebliche Vereinfachung für die Steuerpflichtigen: Maßgebend ist grundsätzlich eine Boni-
tätsbeurteilung, die mitunter schon vorliegt. Die willkürliche und kaum nachvollziehbare Berücksichtigung von 
Konzerneffekten wird damit auf ein objektiv nachvollziehbares Element reduziert, was die Diskussionen über die 
Konzerneffekte auf ein Mindestmaß reduziert. Doppelbesteuerungsstreitigkeiten können damit auch vermieden 
werden. Da hiervon abgewichen werden kann, wenn ein anderer Wert nachgewiesen wird, entspricht die Vorge-
hensweise auch den Ausführungen in Kapitel X der OECD-Verrechnungspreisleitlinien (siehe Tz. 10.76 ff.). Ent-
sprechend müssten u. a. die Bonitätseinschätzung, inklusive der fremdüblichen quantitativen und qualitativen 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 59 – Drucksache 19/29848 
 
 
Faktoren, sowie die Effekte aus dem Bestehen der Unternehmensgruppe (implicit support bzw. Konzernrückhalt) 
verlässlich dargelegt werden.  


Zu Satz 2:  


Satz 2 enthält eine nicht abschließende Aufzählung von Finanzierungsbeziehungen, die in Satz 1 angeführt wer-
den. Hierunter zählen insbesondere Darlehensverhältnisse. Auf Grund des dynamischen Umfelds in der Finanz-
branche ist es nicht möglich, alle möglichen „Finanzprodukte“ aufzuzählen, die derzeit existieren und in Zukunft 
existieren könnten. 


 


Zu § 1b Absatz 2 - neu - „Finanzierungsdienstleistungen“:  


Zu Satz 1:  


Satz 1 führt an, in welchen Konstellationen es sich im Zusammenhang mit Finanzierungsbeziehungen regelmäßig 
um eine funktions- und risikoarme Dienstleistung handelt, die entsprechend (niedrig) zu vergüten ist. Dies ent-
spricht auch der internationalen Praxis (OECD Leitlinien Tz. 1.100, 1.103 und 1.108 bis 1.116). Das Entgelt ist 
in diesen Fällen regelmäßig anhand der Kostenaufschlagsmethode auf der Grundlage der nachgewiesenen und 
direkt zurechenbaren Betriebskosten ohne Einbeziehung der Refinanzierungskosten in die Kostenbasis zu ermit-
teln. Daneben sind Refinanzierungskosten mit einer risikolosen Rendite zu berücksichtigen. Die reine Vermitt-
lungsleistung wird anhand des Satzes 1 Nummer 1 angeführt. So könnte beispielsweise ein Unternehmen der 
Unternehmensgruppe als Vermittler zwischen Marktakteuren und anderen Unternehmenseinheiten auftreten, 
ohne damit selbst ein finanzielles Risiko zu tragen. Entsprechend bezieht sich die Vergütung auch nur auf die 
Vermittlungsleistung als solche. Ein Risiko kann hieraus nicht resultieren. Die Weiterleitung einer Finanzierungs-
beziehung wird durch Satz 1 Nummer 2 angeführt. So könnte beispielsweise ein Unternehmen der Unternehmens-
gruppe finanzielle Mittel am Markt aufnehmen und diese an andere Unternehmenseinheiten weiterleiten, ohne 
damit selbst ein finanzielles Risiko zu tragen. Entsprechend bezieht sich die Vergütung auch nur auf die Vermitt-
lungsleistung als solche. Ein Risiko kann hieraus nicht resultieren. 


Zu Satz 2:  


Der Anwendungsbereich wird durch Satz 2 auf typische „Treasury“-Funktionen der Unternehmensgruppe erwei-
tert (siehe auch OECD-Verrechnungspreisleitlinien Kapital X Tz. 10.45 f.). Hierunter wird insbesondere die Steu-
erung von Finanzmitteln zur Innen- und Außenfinanzierung erfasst. Diese Liquiditätssteuerung umfasst bspw. die 
Aufnahme und Anlage am Kapitalmarkt, die Steuerung von Auszahlungen oder die Finanzierung von Unterneh-
menseinheiten. Damit einhergehend kann auch das entsprechende Risikomanagement verbunden sein, wie etwa 
Steuerung von Zins- und Währungsrisiken oder Liquiditätsrisiken. Entsprechend stellt Satz 2 insbesondere auf 
das Liquiditätsmanagement, ein Finanzrisikomanagement, ein Währungsrisikomanagement oder die Tätigkeit als 
Finanzierungsgesellschaft ab. Die Vergütung für die Ausübung der zuvor angeführten Tätigkeiten bestimmt sich 
zumeist nach der Kostenaufschlagsmethode. Die Höhe der Vergütung ist abhängig vom Einzelfall und bestimmt 
sich nach dem Funktions- und Risikoprofil der leistungserbringenden Einheit. Es erscheint nicht abwegig, wenn 
sich diese zwischen fünf Prozent und zehn Prozent auf die direkt zuzurechnenden Kosten bemisst, wobei Finan-
zierungskosten nicht die Bemessungsgrundlage erhöhen.  


Zu Satz 3:  


Mit Satz 3 soll deutlich gemacht werden, dass das jeweilige Funktions- und Risikoprofil maßgebend ist (siehe u.a. 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien Tz. 10.129, 10.133-10.142 Kapitel X). Der Steuerpflichtige erhält die Mög-
lichkeit, nachzuweisen, dass es sich bei den in den Sätzen 1 und 2 angeführten Tätigkeiten im konkreten Einzelfall 
nicht um funktions- und risikoarme Dienstleistungen handelt.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Enthaltung: - 
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Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion der FDP brachte einen Entschließungsantrag ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der FDP (Wegzugsbesteuerung, § 6 AStG) 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/28652 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Zwischen Wegzügen in die EU und EWR-Staaten einerseits und Wegzügen in Drittstaaten andererseits 
zu differenzieren, dabei aber den Beitreibungsregelungen und dem Informationsaustausch zwischen 
den Staaten ausreichend Rechnung zu tragen; 


II. die Stundungsregeln bei der Wegzugsbesteuerung unionsrechtskonform auszugestalten, indem bei der 
Entstrickung von Privatvermögen eine unbefristete Stundung ermöglicht und lediglich bei der Entstri-
ckung von Betriebsvermögen eine ratierliche Stundung vorgesehen wird;  


III. nur in solchen Fällen Sicherheiten zu fordern, in denen das Risiko der Nichteinziehung insbesondere 
wegen des Fehlens von Mechanismen der gegenseitigen Unterstützung bei der Beitreibung besteht und 
in allen übrigen Fällen auf ein Bestellen von Sicherheiten zu verzichten; und 


IV. sicherzustellen, dass Wertminderungen, die erst nach Wegzug und vor Erhebung der Steuer eintreten, 
weiterhin zu berücksichtigen soweit sie nicht bereits vom Aufnahmestaat berücksichtigt werden und zu 
diesem Zweck in den Fällen des § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG ein Wertfeststellungsverfahren einzuführen, das 
mit Wertfeststellungsbescheid abgeschlossen wird und den Wert der Anteile des § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG 
im Zeitpunkt der Beschränkung bzw. des Ausschlusses des deutschen Besteuerungsrechts (Wertfeststel-
lungszeitpunkt) feststellt.“ 


Begründung: 


„Die aktuelle Rechtslage sowie die im Entwurf des ATAD-Umsetzungsgesetzes geplanten Verschärfungen der 
Wegzugsbesteuerung belasten deutsche Unternehmen und damit den Wirtschaftsstandort Deutschland.  


Ungeachtet eines tatsächlichen Liquiditätszuflusses werden Anteile nach § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG besteuert als 
würden sie veräußert, soweit ihr Inhaber mindestens zehn Jahre unbeschränkt steuerpflichtig war und seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland aufgibt, § 6 Abs. 1 AStG.  


Dies ist insbesondere für Familienunternehmen in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft fatal. Denn bereits zu 
Ausbildungszwecken ist es nicht unüblich, dass Gesellschafter ins Ausland ziehen, um dort Berufs- oder Lebenser-
fahrungen zu sammeln. Auch als Gesellschafter ohne Einfluss auf die Geschäftsführung ist ein Umzug ins Ausland 
fatal: Ohne dass ein Liquiditätszufluss erfolgen würde, setzt die Besteuerung ein. Dies kann erhebliche Liquidi-
tätsprobleme der Steuerpflichtigen und der Familienunternehmen zur Folge haben. Zudem schränkt es die inter-
nationale Mobilität der Gesellschafter von Familienunternehmen erheblich ein (vgl. Stellungnahme der Spitzen-
verbände der Deutschen Wirtschaft vom 30. April 2021). 


Eine Besteuerung ohne erfolgten Liquiditätszufluss kann nur dann gerechtfertigt sein, wenn das Steuersubstrat 
des Staates in irgendeiner Weise gefährdet ist. Angesichts umfassender Amtshilfe- und Betreibungsvereinbarun-
gen und -richtlinien zwischen den Mitgliedstaaten von Europäischer Union und Europäischem Wirtschaftsraum, 
kann die Durchsetzung des Steueranspruchs bei Wegzug in EU- oder EWR-Staaten aber gerade nicht ohne wei-
teres angenommen werden.  


Der EuGH hat in seiner Rechtsprechung darüber hinaus zwischen Privatvermögen und dem Betriebsvermögen 
differenziert. Während die Entstrickung des Betriebsvermögens auch bei natürlichen Personen mit strengeren 
Auflagen verbunden werden kann, hat der EuGH Modalitäten der befristeten Stundung beim Privatvermögen 
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regelmäßig als unionsrechtswidrig verworfen (vgl. Zimmermann, in: IStR 2021, 352). Die Neuregelung der Weg-
zugsbesteuerung sollte der Rechtsprechung des EuGH daher Rechnung tragen und die sachlich gerechtfertigte 
Differenzierung zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen reflektieren.  


Darüber hinaus hat der EuGH in seiner Rechtsprechung auch hinsichtlich der Zuzugsstaaten Maßstäbe der Stun-
dungsmodalitäten definiert und dabei insbesondere auf bestehende Amtshilferichtlinien oder Beitreibungsverein-
barungen zwischen den Staaten abgestellt. So hat er in der Wächtler-Entscheidung von 2019 (EuGH C-581/17, 
Urteil der Großen Kammer vom 26. Februar 2019) mit Hinblick auf die bestehenden Beitreibungsverpflichtungen 
zwischen Deutschland und der Schweiz eine befristete Stundung als rechtswidrig angesehen. Damit ist eine be-
sondere Behandlung des Privatvermögens bei Wegzügen in EU- oder EWR-Staaten a fortiori geboten.  


Ob der Zuzugsstaat im EU- oder EWR-Gebiet liegt, sollte konsequenterweise auch bei der Forderung von Sicher-
heiten Berücksichtigung finden. So sind Sicherheiten für die Steuerforderung nur dann verhältnismäßig, wenn 
Beitreibungsvereinbarungen zwischen den Staaten gerade nicht bestehen und die Einziehung der Steuerforderung 
ernsthaft gefährdet ist. In den übrigen Fällen entfällt mangels Risikos auch die Rechtfertigung für das Bestellen 
von Sicherheiten (vgl. EuGH Wächtler, a.a.O.). 


Eine sofortige Besteuerung im Zeitpunkt des Wegzugs ohne Gefährdung des Steuersubstrats wirft verfassungs-
rechtliche Zweifel auf. Insbesondere der Grundsatz des Leistungsfähigkeitsprinzips, der sich aus dem allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG ergibt, ist dabei betroffen, ohne dass eine verfassungsrechtliche Rechtferti-
gung vorläge. 


Ein verfassungsmäßiges und wettbewerbsfähiges Steuerrecht für den Unternehmensstandort Deutschland erfor-
dert daher eine differenziertere Betrachtung und steuerliche Behandlung von Wegzugsfällen.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. 


Enthaltung: - 
  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 19/29848 – 62 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 
 


B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 6 


§ 4k Absatz 2 Satz 3 


Im Rahmen der Anhörung zum Gesetzentwurf wurde darauf hingewiesen, dass die Einschränkung in § 4k Ab-
satz 2 Satz 3 EStG, dass eine Ausnahme vom Betriebsausgabenabzugsverbot im Fall sog. hybrider Rechtsträger 
sowie fiktiver Aufwendungen und Erträge zwischen Unternehmensteilen nur dann gewährt wird, wenn eine Dop-
pelbesteuerung nicht durch Anrechnung der Steuer durch den ausländischen Staat vermieden ist, zu insbesondere 
systematischen Verwerfungen führen kann. Die Einschränkung ist zudem nicht von der ATAD vorgegeben und 
wird daher gestrichen. 


§ 4k Absatz 4 Satz 2 Satzteil nach dem Semikolon 


Im Rahmen der Anhörung zum Gesetzentwurf wurde darauf hingewiesen, dass § 4k Absatz 4 Satz 2 EStG-E nicht 
das von Artikel 9b ATAD für EU-Konstellationen vorgesehene Vorrangverhältnis im Fall doppelt ansässiger 
Steuerpflichtiger berücksichtigt. § 4k Absatz 4 Satz 2 EStG wird daher an Artikel 9b Satz 2 ATAD angepasst. 
Nach der neu eingefügten Nummer 2 wird die bereits von einem anderen Staat vorgenommene Versagung des 
doppelten Betriebsausgabenabzugs anerkannt, wenn es sich bei dem Steuerpflichtigen um einen doppelt Ansässi-
gen handelt und der andere Staat diesen als nicht in seinem Staat ansässig behandelt. 


§ 4k Absatz 5 Satz 1 


Entsprechend der Bitte des Bundesrates wird der Vergleich in § 4k Absatz 5 EStG zur Verhinderung sogenannter 
Imported Mismatches präziser gefasst. Maßgeblich für das Vorliegen einer importierten Besteuerungsinkongru-
enz ist die steuerliche Behandlung in den betroffenen ausländischen Staaten. Auf einen hypothetischen Vergleich 
mit einer inländischen Steuerpflicht kommt es nicht an. Bei der Formulierung im Gesetzentwurf, die den hypo-
thetischen Vergleich mit einer inländischen Steuerpflicht vorsieht, besteht die Möglichkeit, dass eine im Ausland 
bestehende Rechtsbeziehung zu einer Besteuerungsinkongruenz führt, die nach deutschem Recht nach einer an-
deren Norm als § 4k EStG aufgelöst würde. Dies wäre z. B. der Fall, wenn ein Finanzinstrument aus deutscher 
Sicht als Eigenkapital und die Zahlung darauf als Gewinnausschüttung i. S. d. § 8 Absatz 3 Satz KStG anzusehen 
wäre. In diesem Fall droht § 4k Absatz 5 EStG bei einer Auslegung nach dem Wortlaut ins Leere zu laufen. Auf 
den hypothetischen Inlandvergleich wird daher verzichtet. 


Zu Nummer 10 – neu – 


§ 49 Absatz 1 Nummer 11 - neu - 


§ 49 Absatz 1 Nummer 11 setzt Artikel 9a ATAD um. Danach sind die Einkünfte aus der Beteiligung an einer 
Personengesellschaft oder Gemeinschaft, die deshalb keiner Besteuerung unterliegen, weil die Gesellschaft in 
dem Staat, in dem sie eingetragen oder niedergelassen ist, als steuerlich transparent, in dem Staat, in dem der 
Beteiligte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ist, aber als steuerlich intransparent behandelt wird 
(umgekehrt hybride Rechtsträger), grundsätzlich von dem erstgenannten Staat zu besteuern. Hiermit wird der 
Vermeidung der Besteuerung dieser Einkünfte durch die Nutzung hybrider Gestaltungen entgegengetreten. 


Satz 1 


Entsprechend der Regelungssystematik der beschränkten Steuerpflicht (§§ 1 Absatz 4 i. V. m. § 49 EStG) ist für 
die Annahme inländischer Einkünfte ein qualifizierter Inlandsbezug erforderlich. Dieser ist durch die Beteiligung 
an einer Personengesellschaft oder Gemeinschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland bzw. der Eintragung 
in ein inländisches Register gegeben. Aufgrund der Zielsetzung der ATAD-Richtlinie - Vermeidung nicht besteu-
erter Einkünfte in den oben genannten Fällen - gelangt § 49 Absatz 1 Nummer 11 EStG jedoch nur insoweit zur 
Anwendung als die Einkünfte nicht bereits von § 49 Absatz 1 Nummer 1 bis 10 EStG erfasst werden oder die 
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Besteuerung nach diesen Vorschriften z. B. durch die Anwendung eines Abkommens zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung eingeschränkt ist. Entsprechendes gilt, soweit die Einkünfte in einem anderen Staat einer Besteu-
erung unterliegen. 


Die Besteuerung der von der Personengesellschaft oder Gemeinschaft erzielten Einkünfte erfolgt entsprechend 
dem Transparenzprinzip bei den an der Gesellschaft oder Gemeinschaft Beteiligten. Die hier gewählte Besteue-
rung auf der Ebene des Beteiligten ist gegenüber der ebenfalls denkbaren Besteuerung der Gesellschaft vorzugs-
würdig, weil sie mit einem wesentlich geringeren administrativen Aufwand verbunden ist.  


Satz 2 


In Einklang mit Artikel 9a ATAD findet die Regelung nur Anwendung, wenn dem Beteiligten allein oder zusam-
men mit ihm nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG, die keiner unbeschränkten Einkommen- 
oder Körperschaftsteuerpflicht gemäß § 1 Absatz 1 oder § 1 KStG im Inland unterliegen, mehr als die Hälfte der 
Stimmrechte oder mehr als die Hälfte der Anteile am Kapital unmittelbar oder mittelbar zuzurechnen sind oder 
unmittelbar oder mittelbar ein Anspruch auf mehr als die Hälfte des Gewinns oder des Liquidationserlöses der 
Personengesellschaft oder Gemeinschaft zusteht. Eine Beteiligung in diesem Sinne setzt nicht die Stellung als 
Gesellschafter oder Gemeinschafter voraus. 


Satz 3 


Nach Satz 3 sind Altersvorsorgevermögensfonds nach § 53 InvStG von der beschränkten Steuerpflicht der Ein-
künfte nach Satz 1 ausgenommen. Mit dieser Regelung wird die Ausnahme für Organismen für gemeinsame An-
lagen in Artikel 9a Absatz 2 ATAD umgesetzt. Altersvorsorgevermögensfonds sind Investmentkommanditgesell-
schaften, die ihre Vermögensgegenstände ausschließlich zur Abdeckung betrieblicher Altersvorsorgeverpflich-
tungen halten dürfen. Eine weitere Ausnahmeregelung für Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds ist nicht 
erforderlich, da nach § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 InvStG Investmentvermögen in der Rechtsform einer Perso-
nengesellschaft vom Anwendungsbereich des Investmentsteuergesetzes ausgenommen sind und nach § 27 InvStG 
Spezial-Investmentfonds nur in der Rechtsform eines Sondervermögens oder einer Investmentaktiengesellschaft 
aufgelegt werden dürfen. D. h. es gibt in Deutschland - mit Ausnahme der Altersvorsorgevermögensfonds - keine 
Investmentfonds oder Spezial-Investmentfonds in der Rechtsform einer Personengesellschaft oder einer Gemein-
schaft, die unter die Regelungen der Sätze 1 und 2 fallen könnten. 


Bei anderen Fondstypen in der Rechtsform einer Personengesellschaft ist eine Besteuerung der Einkünfte nach 
Satz 1 sachgerecht. Anders als bei Investmentfonds sind alle Anleger bekannt und durch das ohnehin vorzuneh-
mende Feststellungsverfahren kann die Erfassung der Einkünfte nach Satz 1 ohne signifikanten Mehraufwand 
umgesetzt werden. 


Weiterhin werden durch Satz 3 Sachverhalte ausgenommen, bei denen die Einkünfte vom ausländischen Staat 
auch dann nicht der Besteuerung unterliegen würden, wenn der ausländische Staat die Gesellschaft oder Gemein-
schaft ebenfalls als steuerlich transparent behandeln würde (Kausalitätserfordernis).  


Satz 4 


Die Besteuerung der Einkünfte erfolgt zur Sicherstellung der Besteuerung in den Fällen umgekehrt hybrider 
Rechtsträger und im Einklang mit der Zielsetzung der ATAD-Richtlinie ungeachtet der Regelungen in einem 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. 


Zu Nummer 11 – neu – 


§ 50c Absatz 2 Satz 3 


Es handelt sich um eine Folgeänderung des im Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und 
der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz) neu gefassten § 50c 
EStG. Die Änderung soll gewährleisten, dass eine Korrektur der Steueranmeldung in den Fällen möglich ist, in 
denen eine Freistellungsbescheinigung rückwirkend ab Antragseingang erteilt wird, jedoch zum Zeitpunkt der 
Anmeldung der Steuer noch nicht erteilt war. 


Zu Nummer 13 


Zu Buchstaben b – neu – und f – neu - 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 19/29848 – 64 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 
§ 52 Absatz 6 Satz 1 – neu – und Satz 3 – neu – und Absatz 12 Satz 8 - neu - 


Der Gesetzentwurf enthält zu den Änderungen in § 4 Absatz 1 Satz 3 und Satz 9 EStG sowie § 6 Absatz 1 Num-
mer 4 Satz 1 zweiter Halbsatz, Nummer 5a zweiter Halbsatz und Nummer 5b EStG keine gesonderte Anwen-
dungsregelung in § 52 EStG. Durch die Änderungen wird die ATAD insoweit umgesetzt, als bei Wegfall einer 
Beschränkung von Besteuerungsrechten auf Antrag der von ausländischen Staat im Rahmen seiner Entstrickungs-
besteuerung angesetzte Wert, höchstens der gemeine Wert angesetzt werden kann. Stellt der Steuerpflichtige den 
Antrag nicht, wird der Buchwert des bereits in Deutschland steuerverstrickten Wirtschaftsguts fortgeführt. 
Dadurch wir eine Besteuerung vermieden, für die aus fiskalischer Sicht keine Notwendigkeit besteht, da deutsche 
Besteuerungsrechte nicht eingeschränkt, sondern sogar verstärkt werden. Dies entspricht der bisherigen Rechts-
lage. Da nach der ATAD dem Steuerpflichtigen aber auch die Möglichkeit zur Aufstockung der Buchwerte ein-
geräumt werden muss, ist die Neuregelung bereits für nach dem 31. Dezember 2019 endende Wirtschaftsjahre 
anzuwenden. Die Ergänzungen in § 52 EStG stellen eine einheitliche Anwendung für die Einkommensteuer und 
die Körperschaftsteuer sicher. 


Zu Buchstabe h – neu - 


§ 52 Absatz 35d - neu - 


Es handelt sich bei dieser Änderung um eine Folgeänderung zur Verlängerung der Erklärungsfristen des § 149 
Abgabenordnung (AO) und der zinsfreien Karenzzeit des § 233a AO durch Artikel 97 § 36 des Einführungsge-
setzes zur Abgabenordnung (EGAO) für die Veranlagungszeiträume 2019 und 2020. 


Zeichnet sich bei der Erstellung der Steuererklärung eine größere Steuernachzahlung ab, empfehlen Steuerberater 
ihren Mandanten, die Festsetzung einer nachträglichen Vorauszahlung zu beantragen. Damit soll vermieden wer-
den, dass die Nachzahlung in die Verzinsung nach § 233a AO fällt. Im Normalfall ist hierfür durch die 15-Monats-
Frist am 31. März des Zweitfolgejahres (bzw. 23-Monats-Frist bei Land- und Forstwirten mit überwiegenden 
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft) ausreichend Zeit. 


Aufgrund der durch das Gesetz zur Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und des Anfech-
tungsschutzes für pandemiebedingte Stundungen sowie zur Verlängerung der Steuererklärungsfrist in beratenen 
Fällen und der zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 vom 15. Februar 2021 (BGBl. I S. 237) 
für den Veranlagungszeitraum 2019 und der durch dieses Gesetz für den Veranlagungszeitraum 2020 verlängerten 
Steuererklärungsfristen sind auch die Fristen des § 37 Absatz 3 Satz 3 EStG entsprechend anzupassen. 


Mit der Änderung soll ein Gleichklang der Fristen gewahrt bleiben. Die Steuerpflichtigen haben dadurch auf 
Antrag weiterhin die Möglichkeit, frühzeitig Steuerzahlungen zu leisten und Nachzahlungszinsen zu vermeiden, 
für die Verwaltung ergeben sich Verfahrenserleichterungen.  


Nach § 31 Absatz 1 KStG gilt die Regelung ebenfalls auch für die Körperschaftsteuer. 


Zu Buchstabe i – neu - 


§ 52 Absatz 45a Satz 4 


In Einklang mit Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2017/952 des Rates vom 29. Mai 2017 zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2016/1164 bezüglich hybrider Gestaltungen mit Drittländern findet § 49 Absatz 1 Nummer 11 
erstmals auf Einkünfte Anwendung, die nach dem 31. Dezember 2021 erzielt werden. 


 


Zu Artikel 2 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe b 


§ 12 Absatz 1 Satz 3 


Nach § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz EStG in der Fassung des Regierungsentwurfs erfolgt die Aufdeckung 
stiller Reserven bei Wegfall einer Beschränkung deutscher Besteuerungsrechte nur auf Antrag. Dieses Antrags-
wahlrecht wurde bislang in § 12 Absatz 1 Satz 3 KStG nicht nachvollzogen. Dies wird hiermit nachgeholt. 
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Zu Nummer 4 


Zu Buchstaben b und c – neu – 


§ 34 Absatz 6d – neu – sowie Absatz 6e bis 6g 


Zu den Änderungen in § 12 KStG (Entstrickung und Verstrickung) enthält der Gesetzentwurf keine gesonderte 
Anwendungsregelung. Auch insoweit werden die Neuregelungen zur Umsetzung der ATAD bereits für nach dem 
31. Dezember 2019 endende Wirtschaftsjahre für anwendbar erklärt. 


 


Zu Artikel 3 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Zu Nummer 3 Buchstabe a 


§ 9 Nummer 2 Satz 2 – neu – 


Mit der redaktionellen Änderung wird einem Antrag des Bundesrates entsprochen. 


Ergänzend dazu wird auf Folgendes hingewiesen: Der Bundesrat führt in seiner Stellungnahme zutreffend aus, 
dass die Gesetzesbegründung zu § 9 Nummer 2 GewStG eine dem Gesetzeswortlaut entgegenstehende Formulie-
rung enthält. Insoweit wird hiermit klargestellt, dass der neue § 9 Nummer 2 Satz 5 GewStG Mehrfachentlastun-
gen der betroffenen Unternehmen verhindert. Die im Gewinnanteil aus der Beteiligung an einer Mitunternehmer-
schaft enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 8 GewStG werden bei der Ermittlung des Gewerbeertrags des 
Lebens- und Krankenversicherungsunternehmens sowie des Pensionsfonds nicht nach § 9 Nummer 2 Satz 1 Ge-
wStG gekürzt. Denn diese Beträge sind einerseits im handels- und steuerrechtlichen Gewinn dieser Unternehmen 
enthalten, werden aber andererseits bereits über die handels- und steuerrechtlich anzuerkennende Rückstellung 
für Beitragsrückerstattung gewinnmindernd verbucht. Eine weitere Kürzung über § 9 Nummer 2 Satz 1 GewStG 
würde zu einer doppelten Entlastung führen. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe c – neu - 


§ 36 Absatz 5b - neu - 


Die Änderung stellt den gebotenen Gleichklang der Fristläufe bei nachträglichen Vorauszahlungen im Gewerbe-
steuerrecht zu jenen des Einkommen- und Körperschaftsteuerrechts her. Auf die diesbezügliche Begründung zu 
Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe h – neu - wird verwiesen. 


 


Zu Artikel 5 (Änderung des Außensteuergesetzes) 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 


Redaktionelle Anpassung insbesondere im Hinblick auf die Voraussetzung der Gewinnbeteiligung. 


Zu Buchstabe b – neu – 


§ 1 Absatz 3a Satz 4 


Die im Gesetzentwurf vorgesehene Formulierung soll nach der Begründung des Gesetzentwurfs keine inhaltliche 
Änderung herbeiführen, aber dem Steuerpflichtigen erstmals die Möglichkeit einräumen, einen vom Median ab-
weichenden Wert (innerhalb der Bandbreite) glaubhaft zu machen. Da grundsätzlich alle Werte innerhalb der 
Bandbreite eine ungefähr gleich große Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen können, wäre dem Gesetzent-
wurf zufolge der Steuerpflichtige nicht gehindert, den für ihn günstigsten Wert innerhalb der Bandbreite zu ver-
treten. Dieser Wert wäre ohne Weiteres glaubhaft. Damit würde aber der vom Gesetz vorgesehene Regelfall (An-
satz des Median) in der Praxis zur Ausnahme, wenn der Steuerpflichtige zunächst – ohne sachliche Begründung 
– einen Wert außerhalb der Bandbreite verwenden würde. Aus diesem Grund muss der Steuerpflichtige Gründe 
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vortragen, dass ein anderer Wertansatz innerhalb der Bandbreite besser dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht 
als der Median. 


Zu Buchstabe c – neu – 


§ 1 Absatz 3c Satz 4  


Die Regelung wird redaktionell angepasst. § 1 Absatz 3c Satz 4 AStG-E soll durch das AbzStEntModG (vgl. 
Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung 
der Kapitalertragsteuer, S. 20) eingeführt werden. Die oben neugefasste Formulierung ist bereits, in Anlehnung 
an die OECD Verrechnungspreisleitlinien, in der Gesetzesbegründung zu § 1 Absatz 3c Satz 4 AStG-E des Abz-
StEntModG (vgl. Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und 
der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer, S. 86) entsprechend enthalten. Auch der im Rahmen des im AbzStEnt-
ModG neugefasste § 1 Absatz 3 Satz 2 AStG-E nennt bei der Definition der Funktions- und Risikoanalyse Ver-
mögenswerte und Risiken kumulativ. 


Zu Buchstabe d – neu – 


§ 1 Absatz 5 Satz 1 


Satz 1 wird redaktionell angepasst, so dass insbesondere die durch die Neugliederung des Absatzes 3 verschiede-
nen, thematisch getrennten Absätze entsprechend anzuwenden sind. 


Zu Nummer 7 


§ 13 Absatz 5 Satz 2 - neu - 


Die geänderte Formulierung bringt klarer zum Ausdruck, dass sowohl bei einer mittelbaren Beteiligung über einen 
ausländischen als auch über einen inländischen Investmentfonds oder Spezial-Investmentfonds die Hinzurech-
nungsbesteuerung ausgeschlossen ist. Das Investmentsteuerrecht enthält mit der Vorabpauschale bei Investment-
fonds und den ausschüttungsgleichen Erträgen bei Spezial-Investmentfonds rechtliche Instrumente, die einer steu-
erfreien Thesaurierung auf Ebene von ausländischen Zwischengesellschaften entgegenwirken, so dass es in diesen 
Fällen keiner Hinzurechnungsbesteuerung bedarf. 


Zu Nummer 12 


Zu Buchstabe b 


§ 20 Absatz 2 Satz 1 - neu - 


Nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 AStG in der Fassung des Gesetzentwurfs „unterbleibt eine Hinzurechnung 
wegen § 10 Absatz 1 Satz 2, …“. § 10 Absatz 1 Satz 2 AStG-E kommt jedoch in den Fällen des § 20 Ab-
satz 2 AStG nicht zur Anwendung, weil die Vorschrift nicht den Ansatz eines Hinzurechnungsbetrags, sondern 
lediglich den Wechsel von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode vorsieht. Aus diesem Grund ist die Vor-
schrift redaktionell anzupassen. 


 


Zu Artikel 6 – neu– (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 36 Absatz 3 – neu – 


Die Corona-Pandemie stellt die Angehörigen der steuerberatenden Berufe gegenwärtig weiterhin in besonderer 
Weise vor zusätzliche Anforderungen. Daher sollen die mit Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Februar 2021 (BGBl. I 
S. 237) getroffenen Ausnahmeregelungen im Grundsatz auf den Besteuerungszeitraum 2020 erstreckt werden, 
nun allerdings mit drei statt sechs Monaten Verlängerung der Erklärungsfrist und der zinsfreien Karenzzeit. Auch 
die für nicht beratene Steuerpflichtige geltenden Erklärungsfristen (§ 149 Absatz 2 der Abgabenordnung - AO -) 
sollen um drei Monate verlängert werden.  


Zu Nummer 1 


Die erhöhten Anforderungen für Fristverlängerungen in beratenen Fällen nach § 109 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
AO für den Besteuerungszeitraum 2020 sollen erst ab dem 31. Mai 2022 zur Anwendung kommen. Diese Rege-
lung dient der Klarstellung.  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 67 – Drucksache 19/29848 
 
 
Zu Nummer 2 


Die erhöhten Anforderungen für Fristverlängerungen für beratene Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirt-
schaftsjahr nach § 109 Absatz 2 Satz 2 AO sollen für den Besteuerungszeitraum 2020 erst ab dem 31. Oktober 
2022 zur Anwendung kommen. Diese Regelung dient der Klarstellung.  


Zu Nummer 3 


Da auch viele nicht beratene Steuerpflichtige durch die Corona-Pandemie belastet sind, wird die für den Besteu-
erungszeitraum 2020 allgemein Ende Juli 2021 endende Erklärungsfrist nach § 149 Absatz 2 Satz 1 AO um drei 
Monate verlängert.  


Zu Nummer 4 


Für nicht beratene Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr wird die für den Besteuerungszeit-
raum 2020 allgemein geltende Erklärungsfrist nach § 149 Absatz 2 Satz 2 AO um drei Monate verlängert.  


Zu Nummer 5 


Die für den Besteuerungszeitraum 2020 in beratenen Fällen regulär Ende Februar 2022 bzw. bei beratenen Land- 
und Forstwirten regulär am 31. Juli 2022 ablaufende Erklärungsfrist nach § 149 Absatz 3 AO wird jeweils um 
drei Monate verlängert, soweit im Einzelfall nicht eine Anordnung nach § 149 Absatz 4 AO ergangen ist.  


Zu Nummer 6 


Nach § 149 Absatz 4 AO können die Finanzämter anordnen, dass Steuer- und Feststellungserklärungen im Sinne 
des § 149 Absatz 3 AO zu einem früheren Zeitpunkt abzugeben sind (sogenannte Vorabforderung).  


Als Folge der Verlängerung der Erklärungsfrist in beratenen Fällen nach Nummer 5 werden in § 149 Absatz 4 
Satz 1 und 3 AO die für Vorabanforderungen jeweils maßgebenden Fristen im gleichen Umfang verlängert. Hier-
durch soll es den Finanzbehörden trotz der Fristverlängerung für den Veranlagungszeitraum 2020 ermöglicht 
werden, einen kontinuierlichen Erklärungseingang sicherzustellen. 


Zu Nummer 7 


Als Folge der Verlängerung der Erklärungsfrist für beratene Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschafts-
jahr nach Nummer 5 tritt in § 149 Absatz 4 Satz 5 AO an die Stelle des 31. Juli 2022 der 31. Oktober 2022. 


Zu Nummer 8 


Es wird klarstellend bestimmt, dass die Regelung in § 152 Absatz 2 Nummer 1 AO über die Festsetzung von 
Verspätungszuschlägen ohne Ermessensspielraum der Finanzbehörde (sogenannter „Muss-Fall“) für den Besteu-
erungszeitraum 2020 erst ab dem 31. Mai 2022, das heißt ebenfalls drei Monate später als allgemein üblich, zur 
Anwendung kommt. 


Zu Nummer 9 


Es wird klarstellend bestimmt, dass die Regelung in § 152 Absatz 2 Nummer 2 AO für den Besteuerungszeitraum 
2020 erst ab dem 31. Oktober 2022 zur Anwendung kommt.  


Zu Nummer 10 


Aufgrund der Verlängerung der Erklärungsfrist für den Besteuerungszeitraum 2020 wird auch die - regulär fünf-
zehnmonatige - zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 Satz 1 AO um drei Monate verlängert. Diese Ausnah-
meregelung gilt gleichermaßen für Erstattungs- wie Nachzahlungszinsen. 


Zu Nummer 11 


Aufgrund der Verlängerung der Erklärungsfrist für den Besteuerungszeitraum 2020 wird auch die - regulär 23-
monatige - zinsfreie Karenzzeit des § 233a Absatz 2 Satz 2 AO um drei Monate verlängert. Diese Ausnahmere-
gelung gilt gleichermaßen für Erstattungs- wie Nachzahlungszinsen. 


 


Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 
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Nach Artikel 7 Absatz 1 – neu – bleibt es bei dem bislang vorgesehenen Grundsatz, dass die Änderungen am Tag 
nach der Verkündung in Kraft treten. 


Für die Regelungen zur Entstrickungsbesteuerung im Einkommensteuergesetz und dem Körperschaftsteuergesetz 
sieht die ATAD bereits eine Umsetzung ab 1. Januar 2020 vor. Dementsprechend treten diese Regelungen ein-
schließlich der entsprechenden Anwendungsregelungen in § 52 EStG bzw. § 34 KStG nach Artikel 7 Absatz 2 
– neu - bereits mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. 


Abweichend davon treten nach Artikel 7 Absatz 3 – neu - die neu aufgenommenen Regelungen zur Umsetzung 
von Artikel 9a der ATAD, die insoweit eine abweichende Umsetzungsfrist bis 31. Dezember 2021 und Anwen-
dung ab 1. Januar 2022 vorsieht, am 1. Januar 2022 in Kraft. 


 


Berlin, den 19. Mai 2021 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Lothar Binding (Heidelberg) 
Berichterstatter 
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